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Porwort, 

Für das vorliegende Werk darf ih den Borzug in Anſpruch 

nehmen, daß es nicht gemacht und beabfichtigt, fondern fozufagen von 

ſelbſt gewachſen iſt. Vor Allem unter dieſem Geſichtspunkte möchte ich 

es auch von den Sachkundigen beurtheilt wiſſen. 

Als ich nämlich im Jahre 1852 in die Lage kam, die verwaiste 

Redaktion der Hiſtoriſch-politiſchen Blätter übernehmen zu müſ— 

ſen, welche ich heute noch zu bekleiden die Ehre habe, mußte ſich meine 

Aufmerkſamkeit neben den allgemeinen Zeitereigniſſen bald insbeſon— 

dere auf die eben erſt eingetretene proteſtantiſche Bewegung richten. 

Mein anfängliches Erſtaunen über die Neuheit und Seltſamkeit der 

hervorſtechendſten Charakterzüge an derſelben veranlaßte eine ſorgſame 

Beobachtung des Phänomens, und 1853 fing ih an, die Reſultate 

diefer Studien unter dem Titel: „Streiflichter auf die neuefte Ges 

fhichte des Proteftantismus” in den Hiftorifch-politifchen Blättern nie= 

derzulegen. 

Die Abfiht diefer Streiflihter war vor Allem, meinen eigenen 

Glaubensgenoſſen nah dem Maße meiner Einficht eine Bafis zur Be— 

urtheilung jener proteftantifchen Entwicklung zu bereiten, welche mir fo 
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überrafchend und wichtig, ja zum Theil geeignet erſchien, den ganzen 

status controversiae zu verändern. Bei diefer Intention und. ihrer 

mübhfeligen, im Detail höchſt unerquicklichen Ausführung fand mir ins— 

befondere die ermunternde Controle meines hochverehrten Lehrers und 

Gönners, des Herrn Propftes und Profefford Dr. Döllinger, zur 

Seite, Seiner Schule verdanfte ich überhaupt, was mir als laiiſchem 

Manne etwa an Fäbhigfeit beimohnte, einen folhen ©egenftand zu be= 

handeln. 

Indeß fanden die „Streiflichter” auch außerhalb der Fatholifchen 

Kreife namhafte Beachtung und mitunter über Erwarten günftige Auf- 

nahme. Darum ward ich, ald fie zu einer langen, durch fünf Jahr« 

gänge der Hiftorifchepolitifchen Blätter laufenden Neihe einzelner Artifel 

beranwuchfen, von verfchiedenen Seiten angegangen, fie in eine eigene 

Sammlung zufammenzufaffen. Sch verhehlte mir die Schwierigkeit der 

Aufgabe nicht, in journaliftifihem Gewande eingeführte, aus den Ein- 

drüden und Bedürfniffen des Momentes herporgegangene Abhandlungen 

in das gefchloffene Ganze eines Buches zu verwandeln. Andererfeits 

lag mir aber felber der Wunſch nahe, die Streiflichter über dag Niveau 

bioger Studien Hinausgehoben zu fehen, was nun um fo mehr mit 

wohlthuender Sicherheit gejchehen zu fünnen fehlen, als diefelben feit 

geraumer Zeit der öffentlichen Beurtheilung unterfiellt waren, und im 

Wefentlichen wenig oder gar feine Anfechtung erlitten hatten, 

Anders als auf dem Wege vorgängiger journaliſtiſchen Behand⸗ 

lung hätte ein ſolches Werk kaum entſtehen können. Eine nachträgliche 

Inangriffnahme wäre nicht nur um den lebendigen Eindruck des jedes— 

maligen Moments gekommen, ſondern ſie wäre auch unter der chaoti— 

ſchen Maſſe des Materials von vorneherein erſtickt. Wenn darum 

mein Werk irgend ein Verdienſt haben ſollte, ſo gebührt es den Hi— 

ſtoriſch-politiſchen Blättern, in welchen die „Streiflichter“ un- 

beſchränkten Naum zur Entwirlung fanden, fo wenig Anziehendes fie 
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auch für einen großen Ben der Leſer des 5: gi sorausfihtlih ha⸗ 

ben fonnten. 

Aus dieſer Urfprungsweife des Buches ergeben fi) der Umfang und 

die Gefihtspunfte deffelben von ſelbſt. Man könnte auf den erften Blick 

vielleicht den Titel: „Geſchichte des Proteftantismus in feiner neueften 

Entwicklung”, für zu weit und verhältnigmäßig zu umfaffend erachten, 

da 3. B. England, Holland ꝛc. nicht mit einbegriffen feien, Sch habe 

mich aber dabei ganz objektiv verhalten und das Urtheil: was und wo 

„meuefte Entwiclung des Proteſtantismus“ fei oder nicht? ausſchließlich 

meinen Duellen und Gewährsmännern überlaffen Was diefe mir 

boten, das nahm id. Sp find denn die feandinavifchen Reiche und 

Nordamerika innerhalb, England und Holland außerhalb meines Kreifes 

gefallen. | 

Meine Duellen aber waren Kirchenzeitungen und andere Zeit- 

fchriften verfehiedener Art. An ihnen fühlen fi die Pulfe der prote— 

ftantifhen Gefhichte am unmittelbarften. Nur wo es abfolut noth- 

wenbig war, habe ich andere Behelfe der Diagnofe beigezogen. 

Die periodifche Literatur des Proteftantismus ift das einzige Mittel, 

einen genauen Einblid in die Bewegung zu gewinnen; aus ihr muß 

erſt der Schlüffel zur Beurtheilung und zum Verſtändniß der eigent- 

lichen proteftantifchen Literatur geholt werden. Ich habe das genugfam 

an mir felbft erfahren. Der Fatholifchen Welt fehlte es zuvor haupt- 

ſächlich dehßhalb an einer nähern Kenninig der merkwürdigen VBerän- 

berungen, welche die neuefte Zeit über den Proteftantismus überhaupt 

und über den: deutfchen insbefondere gebracht hat, weil die proteftanti- 

{hen Kirchenzeitungen für fie gemeinhin faft fo viel wie inedita find, 

Nachdem ich aber den Gedanken aufgefaßt hatte, eben aus diefer 

periodifhen Literatur eine neueſte Geſchichte des Proteſtantismus zu 

ſchöpfen, war Oekonomie meine größte Kunſt. Ich mußte mir ſtrenge 

Grenzen ſtecken und Alles abweiſen, was für den Zweck nicht unum⸗ 
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gänglich nöthig war, wenn meine Arbeit nicht Gefahr laufen ſollte, 

von der eindringenden Maſſe erdrückt zu werden. Wenn ich daher 

einzelne Werke von größerer Bedeutung nicht unmittelbar beigezogen 

habe, fo unterblieb dieß weder aus Geringſchätzung noch aus Nachläſſig⸗ 

keit, ſondern zufolge der feſten Regel, welche ſich mir aufdrang: ſoweit 

die gegenſeitigen Partei-Kritiken in den Journalen ausreichten, nicht 

über dieſelben hinauszugreifen. Gerade durch dieſe Antitheſen gewin— 

nen die einzelnen Literatur-Stücke erſt ihre Bedeutung für die Geſchichte 

des Proteſtantismus, zu welcher das vorliegende Werk eher einen Com- 

mentar als ein Repertorium bilden fol. 

Eine quälende Schwierigkeit der Bearbeitung beffelben lag ferner 

in dem Umftande, daß der Gegenftand fich nicht hiſtoriſch abgefchloffen 

darbot, fondern noch in fietem Fluß der Ereigniffe begriffen war, Erft 

während der Arheit ergab ſich in diefer Hinficht eine fehr bedeutende 

Abhülfe Durch die Berufung der Evangelical Alliance nad) Berlin und 

die Reihe entfcheidender Ereigniffe, welche ihr unmittelbar vorangingen. 

Sp bildete fih endlich ein bequemer und natürlicher Abſchluß für das 

vorliegende Werk, welches demnach bis an die Schwelle der Berliner 

Berfammlung (Sept, 1857) reicht. 

Uebrigens mag es gut fein zu bemerfen, daß ich fowohl aus äußeren 

als aus jenen in der Sade felbft Tiegenden inneren Gründen den zwei- 

ten Band meines Werfes por dem erfien in Drud geben und vollenden 

laffen mußte. 

Hinfichtlih der Tendenz und Abficht habe ich meine Arbeit sine 

ira, non sine studio durchgeführt. Niemand wird mir zumuthen, daß 

ich als Katholik sans phrase eine proteftantifhe Geſchichte des Prote- 

ftantismus gefchrieben haben ſollte. Wohl aber lagen mir die Pflichten 

ber Billigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit ob, und in dem Bewußtfein, 

ihnen gewiffenhaft nachgefommen zu fein, beftärkt mich der Umftand, 

daß das Wefentlihe meiner Arbeit längſt der Beurtheilung eines ſach—⸗ 
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fundigen Publikums unterftelt und ic) ſtets willig und bereit war, mid 

eines Beffern ‚berichten und corrigiven zu laſſen. 

Allerdings verfolgte ich neben dem hiſtoriſchen Intereſſe noch eine 
beſondere Tendenz. Aber man wird es nur natürlich finden, wenn 

unter den Yerfchiedenen Richtungen des neuen Proteftantismus diejeni— 

gen meine Sympathie für fi hatten, bei welden die Annäherung an 

die katholiſchen Grundprineipien eflatant if. Was mich lange Jahre 

hindurch an das fonft unerbaufihe Geſchäft der vorliegenden Forſchun— 

gen fefjelte, war ja zunächft eben die Wahrnehmung, daß der Proceß 

swifchen den Parteien jest endlich bis auf jene Tiefe der großen Spal- 

tung zurücgeführt habe, welche in den mehr als breibundert Jahren 

vorher nirgends erreiht worden wars bis auf jenen Punkt, wo die 

ganze Uebermacht der Naturgemäßheit und Confequenz in der katholi— 

| fhen Eriftenzweife des Chriſtenthums überwältigend hervortritt. Dieſe 

Thatfahe bewährte fih mir immerhin als fehr tröſtlich gegenüber der 

andern Thatfache, daß im Uebrigen die confejjionellen Gegenſätze fich 

wieder mehr als je fhärfen. Und folden Troſt weiß Niemand mehr 

zu fhäßen, als wer dazu verurtheilt ift, von Gefhäftswegen wahr= und 

weiffagend in der convulſiviſchen Phyfiognomie der allgemeinen und ind- 

befondere der deutſchen Menfchheit zu leſen, und fo unausgejegt den 

Schmerz über die Maffe edler Kräfte zu empfinden, welche im religiö- 

fen Bruderfrieg tagtäglich für den Kampf gegen die sorrüdenden Ver— 

derber der Societät felber verloren geben, 

Ich hatte auch die proteftantifchen Parteien des Tages unter ſich 

zu meffen, und habe zu Diefem Zwede den rein objeftiven Maßftab der 

veformatorifchen Prineipien getreulich angewendet. Selbftyerftändlich ges 

ftalteten fi Hier die Nefultate im umgefehrten DVerhältnig zu meinen 

perfönlihen Sympathien. Um fie zum vorhinein kurz anzudenten: ich 

begreife fehr wohl, wie man NRationalift oder Subjeftivift fein fann, ich 

begreife fo ziemlich, wie man. Pietift und Unioniſt werden kann, ich 

i 
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| begreife zur Noth, wie man als Altlutheraner vegetiren kann, ich be- 

- greife noch leichter, wie man zur Schwärmerfirche übergehen kann, aber 

ich begreife gar nicht, wie man im Ernfte länger als vierundzwanzig 

Stunden in dem neufutherifchen Widerfpruch zwifchen Sol und Haben 

aushalten Fann. 

München, den 8. December 1857. 

Der Verfaſſer. 
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Erfier Abſchnitt 
Der proteftantiiche Aufſchwung im Allgemeinen. 

Als ein vorzügliher Brennpunft diefes Auffhwungs haben fi die 

Frühjahrs- und Herbftconferenzen zu Onadau, einer Herrenhuter-Colo- 

nie in preußifch Sachſen, fehr hervorgethan. Am 8 Detober v. J. 

trat bei denfelben Herr von Gerlach, der Zuftizpräfident von Magde— 

burg, in Sachen der großen Reaktion immer obenan genannt, mit einer 

höchſt merfwürdigen Rede auf, die er als Laiengedanfen über das geift- 

Yihe Amt der Jetztzeit betitelte., Auf uns Hat die Rede einen um fo 

tiefern Eindruck gemacht, als fie genau die Grundgedanfen aus eigener 

Lebenserfahrung wiedergab, von welchen wir felöft bei allen unfern Ars 

beiten über die neuefte Gefchichte des Proteftantismus ergriffen wurden. 

Herr von Gerlach äußerte fih wie folgt: 

„Es fteht alten Leuten wohl an, die alte und neue Zeit miteinander zu 

vergleichen und die Gegenſätze zu betrachten. Ich falle die Zeit vor 30 bis 
AO Sahren in's Auge, befhränfe mich aber dabei nur auf den 
Kreis der Gläubigen, und abftrahire gänzlich von dem Verhältniß nach 
Außen. Der Grundton, der damals in jenen Kreiſen vorberrfchte, und jest 
mehr zurüctritt, war das Bewußtfein, ein Kind Gottes, erweckt zu fein und 

dem Herrn anzugehören. Vor diefem Bewußtfein trat der Unterfchied zwifchen 
Geiftlichen und Laien zurüf. Das Chriftentfum wurde vorherrfchend aufge- 
faßt in Beziehung auf das Individuum, einwirfend auf das Herz des Ein- 
zelnen, mehr als Antwort auf die Frage: was muß ich thun, daß ich felig 

werde? Die Anfänge davon Yiegen in der Neformation. Unfer Iutherifcher 

Katechismus bezieht die großen Bitten des Vaterunſers wefentlich auf das 
Individuum, z. B. Gottes Neich kommt wohl ohne unfer Gebet von ihm 
felber, aber wir bitten in biefem Gebet, daß es auch zu uns fomme. Diefe 

großartige Einfeitigfeit ift am wenigften zu.verwerfen; ob fie aber noch für 
Jörg, Geſch. des Proteft. I. 1 
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unfere Zeit paſſe, ift eine andere Frage, und wir antworten in aller Kürze: 
Gpttes Herrlichkeit und Ehre geht dem Subjelte vor.“ 

„Der Charakter jener Zeit vor 30 und 40 Jahren, Alles auf das eigene 

Herz zu beziehen, äußerte fich fehr flark in Verwifchung der Eigenthümlich- 

feit des geiftlichen Standes. Es wurde gern gefehen, wenn Laien prebigten 
oder Seelforge trieben, das allgemeine Prieftertbum warb flarf betont und 

die Geiftlichen fürderten felbft diefe Auffaffung. Das Du-Nennen der gläu- 
bigen Paftoren und Edelleute war in Pommern damals allgemein, ebenfo 
wie die Anrede Bruder und Brüderchen. Das Alles ift jegt anders gewor— 

den. Wir befchäftigen uns jetzt vorzugsweife mit dem Königreich des Him- 
mels, nicht in abstracto, fondern als lebendiger Inſtitution, als dem 
Leibe, daran Chriftus das Haupt if. Das Chriſtenthum als Heilsweg nimmt 
ung nicht mehr fo in Anſpruch. Daher jetzt die Accentuirung des Amtsbe— 
wußtfeing, Das Toslöfen des befondern geiftlichen Berufs aus der Identität 

aller Kinder Gottes.“ 
„Noch ſtärker tritt der Gegenfab hervor in Bezug auf den Gottesdienſt. 

Schon das bloße Wort Gottesdienſt war ung damals unverftändlich und un- 

angenehm. Wir glaubten damals, Gott diene ung, jetzt wollen wir Gott 

dienen. Daher jet die Vorliebe für die Kiturgifchen Formen und für die Ge— 

bete, die aus dem Herzen der ganzen Kirche gefloffen find, nicht aus dem Herzen 

bes Einzelnen. Wir würden das damals als mechanifch betrachtet haben.“ 
„Denfelben Gegenfag finden wir in der Behandlung der Predigt wieder. 

Damals ſchämte man fich der Vorbereitung dazu, es mußte Alles von felber 

aus dem Herzen fließen. Jetzt verlangt der ſpecielle Beruf auch fpecielle 

Vorbereitung und das ift etwas Gefundes.“ 
„Damit hängen denn heutzutage Die Amtsanfprüche aufs Engfte zu— 

fammen. Bei den jungen Geiftlichen fällt es mir fehr auf, wie das Amts- 
bewußtfein fleigt. Daher das Dringen auf Wiederherſtellung der Firchlichen 

Ordnungen, namentlich im Beichtwefen. Das wäre vor 30 Jahren etwas 
ganz Unbegreifliches gewefen; man beichtete wohl dem Bruder in Chrifto, 
aber nicht dem Paſtor.“ 

„parallel damit geht gleicherweife ein Fragen nach Gemeindeorbnung. 
Vor 30 Jahren Tag den Gläubigen das Alles weit ab, und den Ungläubigen 
lag erft recht nichts daran. Jetzt will man eine ordentliche Verfaffung.“ 

„Ich bin nicht laudator temporis acti, und obgleich ich die Energie der 
Liebe in jener Zeit hervorheben muß, fo finde ich doch in der Gegenwart einen 
großen Fortſchritt: vom Pietismus zum Kirchenthum, vom Indie 
vinuellen zur Basileia.* 9) 

Halle'ſches Volksblatt vom 10, Jan. 1857; vgl. Hengftenbergs evang. Kı= 
3. vom 29, Det, 1856. 
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Diefe Schilderung des Herrn yon Gerlach bezeichnet nicht nur den 

Inhalt, fondern auch die Grenzen der merkwürdigen Erſcheinung ziem- 

Yich genau, welche wir in Diefem erſten Bande näher unterfuchen wollen, 

Ohne Zweifel liegt, die perſönlichen Geſinnungen angeſehen, die große 

Majorität der deutſchen Proteſtanten weitab außerhalb dieſer Grenzen. 

Wir aber haben es mit der hiſtoriſchen Entwicklung an ſich zu thun, 

nicht mit denjenigen, welche außerhalb derſelben auf den Standpunkten 

des vorigen Jahrhunderts zurückgeblieben ſind. Die Zeit liegt nicht 
ferne, wo, wie der edle W. Menzel ſagt, die öffentliche Meinung alle 

chriſtlichen Ideen und Inſtitute ſchon faſt ganz aufgegeben hatte; wo 

man mehr als je verzweifelte, auch nur für das Dogma der Trinität noch 

eine irgend bedeutendere Zahl theologiſcher Voten zu gewinnen. „Vor 

zwanzig Jahren“, äußert das Organ der Gerlach'ſchen Richtung, „hätte 

man die ganzen deutſchen Zeitungen manches Monats durchleſen können, 

ohne nur eine Spur davon zu finden, welcher Religion das Land an— 

gehöre, darin ſie erſchienen, ja daß überhaupt ein Chriſtenthum in der 

Welt ſei“1). Diefe Zeit iſt jetzt gründlich, wenn auch nicht son Allen, 
überwunden, und es intereffirt ung nicht, wer fie zurüdführen will, 

ſondern wer ſie überwunden hat. 

An der äußerſten Grenze des Gebiets unſerer Betrachtung ſtehen 
nicht die Rationaliſten, ſondern eine Richtung, für welche ein paſſender 
Name ſchwer zu finden if, Wir haben fie „Subjektiviſten“ getauft, 

und weder Freund noch Feind hat gegen die Benennung Einſprache er- 

hoben, Diefe Subjeftiviften find der Maßftab, an dem wir die übrigen 
Richtungen beftändig zu mefjen haben werden, Für fie bedürfen wir 

daher vor Allem einer vorläufigen Definition, Zu dem Ende beftimmen 
wir das Wefen der Subjeftiviften vorerſt am füglichften dahin, daß fie 

Eritifch gewordene Pietiften feien. Wir glauben damit nicht zu viel zu 

fangen. As am Berliner Kirchentage (1853) der Eultusminifter von 
Naumer für die Mitglieder Abendeirfel gab, und regelmäßig ein Gebet 
dabei geſprochen wurde, erinnerte ſich ein Anmwefender: „noch feien’s 

feine zwanzig Jahre her, daß, wenn gute Leute auf einem Dorfe in 

Pommern oder Schlefien daſſelbe thun wollten, Gensdarmen, von eben 

diefem Gultusminifterio aus dDirigirt, wegen Conventifelhaltens darüber 
famen, und daß immer noch etliche gläubigen Paftoren ein Beifpiel 
daran nehmen Fönnten, welchen das Wagnig, im Pfarrhaufe vor drei 

1) Halle'ſches Volksblatt som 4, Juni 1854, 
1 * 
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Kindern und einer Magd einen Morgen- oder Abendſegen zu ſprechen, 

zu ungeheuerlich vorkomme“ 1). Spweit nun haben die Subjektiviſten 
ohne Zweifel auch an dem religiöfen Auffhwung Theil genommen. 

— Dürfen wir die Subjeftiviften als eine Art yon Pietismus mit- 
zählen, fo find die Grenzen unferer Darftellung einfach feftzufegen. Sie 
reihen vom Pietismus überhaupt und vom Fritifh gewordenen Pietis- 

mus insbefondere bis zu der „Kirchlichfeit“ des Neulutherthums. Eine 

ungemeine Mannigfaltigfeit von Richtungen und Parteien lebt und weht 

zwiſchen diefen Herfules-Säulen; die Vereinsfirhe der Evangelical- 
Alliance findet darin fo gut ihren Plab wie die mehr oder minder be- 

wußte und verftandene Basileia der Herren Gerlah und Leo, Stahl 
und Kliefoth, Löhe und Vilmar. 

Ein tieferer Blid auf dieſes Terrain dürfte ung vor dem Verdachte 

fiber ftellen, aus Pedanterie eine fpielende Eintheilungsfucht ſich breit 

machen zu laſſen. Die Wirrniß der Richtungen und Parteien ift un- 
glaublih groß. Gerathen fie fih auf den nachfolgenden Blättern in 

die Haare, ehe fie noch möglichft fauber zur Beſchauung auseinander 
gehalten find: fo wäre die unvermeidliche Folge, daB auch ung umd bie 

Leſer felbft eine Heillofe Verwirrung überfäme. Einem ſolchen Gewühle 

zu entgehen, ift wahrlich nicht die geringfte Mühe und Sorge gewefen. 

Sn derfelben Vorſicht machen wir einen Schritt weiter, indem wir die bei- 

den Grenzfäulen: Pietismus und firhenähnliche Basileia des Neuluther- 

thums, aber auch was dazwiſchen liegt, vorerfi im Allgemeinen befehen. 

Erftes Hauptitück, 

Der dreifache Stufengang der großen Reaktion. 

In dem, was Herr von Gerlach oben „Kirchenthum“ nennt, find 

zwei wefentlihe Entwidlungsmomente vom Pietismus aus befchloffenz 

halt man diefelben unterfcheidend auseinander, fo ergibt ſich der drei- 

fahe Stufengang, welcher in der Natur der Sade liegt, und im Laufe 

des proteftantifchen Auffhwungs hiſtoriſch hervortritt. Heute noch Liegen 

bie drei Stufen im Leben ausgeprägt vor, und je nachdem ihre Neprä- 

7) Halle'ſches Bolfsblatt vom 8. Du: 1853. 
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fentanten unter, neben- und übereinander baftehen, bilden fih um fie 

die mannigfaltigen Parteien. Die drei Stufen find: die bloß perfünliche 

Religiofität, die objektive Chriſtlichkeit, endlich die Basileia, die 

eigentliche Kirchlichkeit. Oder um confrete Begriffe zu nennen: ber 

Pietismus, der Confefjionalismus, das Neulutherthum, jeder mit feinen 

mannigfachen Schattirungen, 

Den Fortfihritt von jenem religiöfen Subjektivismus bis zur heu- 
tigen Objektivität zu Fennzeichnen, ift unfere Aufgabe, Er ift in der 

That unermeßlih: ſchon der bloße Fortfchritt vom Pietismus aus, den 

man lange und bis vor Kurzem für das Höchfte chriftlicher Leiftung hielt, 

Denn, um es zu wiederholen, nicht um einen Vergleich mit der da= 

maligen Aufklärung handelt es ſich; nicht Die Richtung, welche damals 

3. B. in dem neuen Berliner Geſangbuch ftatt „Chrifti Blut und Ge— 

rechtigkeit“ ꝛc. die Lesart feste: „des Lebens Unfchuld ift mein Ehren- 

kleid“ ) — nicht fie foll mit dem heutigen Aufſchwung verglichen wer— 

den. Zwifhen Ja und Nein gibt es auch Feine Bergleichung. Es jollen 

vielmehr jene wenigen Männer, welche damald den Einen als finftere 

Fanatifer, den Andern als das Salz der Chriftenheit galten, an den 
Trägern des heutigen Auffhwungs gemeffen und verglichen werben, An 

ihnen wird der ungeheure Abftand und Umfhwung in den edelften 

proteftantifchen Geiftern und in ihrer Welt erfi recht erfannt, 

Selbſt die Stilling, die Lavater, die Claudius — wer yon ihnen 
dachte an die Kirche? Ihr Chriſtenthum, fagt Dr. Kahnis fehr gut, 
hatte einen durch und durch perfönlichen Charakter, fie hatten die Reli— 

gion, die Religion hatte nicht fie. Auch yon Stolberg äußert er ganz 

bezeichnend: eg war das Chriſtenthum, was Stolberg in der römifchen 

Kirche ſuchte. ES bedurfte außerhalb der letztern erft des mühenollen 

Durdhgangsmomentes der wiffenfchaftlichen Theologie, ehe nur die Ob⸗ 

jeftipität der Lehre fich geltend machte, gefchweige denn die Objektivität 
der Kirche. 

Die glückliche Inconfequenz und Indifferenz des Pietismus allein 

hatte dereinft das Salz gebildet, das, in die flagnirenden Waffer der 

Orthodoxie geworfen, die Auflöfung des Proteftantismus verhütete. Jetzt 

freilich, nahdem man das Nettungswerk bequem zu überfehen vermag, 

wird auch erfennbar, wie große Opfer es gefoftet. Daher bat ſich un- 

ter den Männern der Reaktion heutzutage fogar viel Gehäffigfeit gegen 

1) Kreuzzeitung vom 30, Jan. 1857, 

- 
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die überwundene Stufe des Pietismus feftgefest, und ber erfi noch fo 

gefeierte Name Speners muß fich jest nicht weniger harte Reprobationen. 

gefallen Yaffen als damals, wo ber alte Fechtius ihm das Epitheton 

beatus verweigerte. „Schon verklagt man, fagt der Superintendent 

Stier zu Schfeudis, „die Spener’fhe Schule, fie habe mit Fräftigem 

Irrthum gelehrt, das Heil der Kirche komme mehr aus der Heiligung 

ihrer Glieder, als aus ihrem Halten am Belenntnig, an reiner Lehre“ 2), 
Herr Kliefoth, der berühmte medlenburgifhe Dberfirchenrath, bat ge= 

radezu erflärt: „Spener verhalte ſich zur Iutherifchen Kirche wie ein 

exrotifches Gewächs.“ Seitdem ift e8 auf der Höhe zweiter Stufe de 

proteftantifchen Auffhwungs förmlich zur Negel geworden, den Pietig- 

mus ald eine antilutherifche und ſpecifiſch reformirte Ausgeftaltung zu 

behandeln, und ihm die Schuld an dem Verberben der objektiven Chrift- 

lichkeit aufzubürden: die Erzeugung des Nationalismus und des Uniong- 

weſens. Wir werden im Verlauf von diefen Spannungen noch haufig 

berührt werden. „Der Pietismus“, äußern die bayerifchen Altluthe- 

raner, „ift der Großvater, wenn nicht gar der Bater des Rationa— 

lismus; denn im Pietismus haben fie angefangen, das ernfte Halten 

auf Yautere Lehre über die Achfel anzufehen und haben den Hauptnach— 
druck auf die Heiligung gelegt und je länger je mehr auf die Werfe 

getrieben; da war’s denn dem Unglauben leicht, unter dem Schein der 

ZTugendliebe und des Edelſinns an der faulgewordenen NRechtgläubigfeit 

zu rütteln und fie zu ſtürzen.“ Andererſeits habe derfelbe Pietismus 

ganz folgerichtig die Hände geboten „zu einem Kirchenbau aus allerlei 

vermifchten Baufteinen, aus Leuten von verſchiedenem Bekenntniß, fo dag 

Irrthum und Wahrheit gleiches Recht und gleiche Geltung haben — 

zur Union und Allerweltsfirhe” 2). 

Sp urtheilt man jest auf der Stufe der objektiven Chriftlichkeit 

über die nächft niedere Stufe. Das Urtheil mag undankbar fein, denn 

man ift Doch immerhin auf den Schultern des Pietismus emporgeſtiegen; 

aber ungerecht ift es nicht. Es läßt der Religion der blog perfönlichen 

 Oottwohlgefälligfeit, was ihr gebührt, und verläumdet fie nicht. Nur 

mug man den Ton nicht auf die „Werfe” und auf die „Heiligung” 

) Dr. Rud. Stier: Unlutherifche Thefen. Braunſchweig 1854. ©, 51. 
2) ©. das (frühere) Organ der Löhe'ſchen Partei: „Correfponvenzblatt der 

Geſellſchaft für Innere Miffion nach dem Sinne der Jutherifchen Kirche.” Nörd— 
lingen bei Bed 1850, ©, 23. 
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legen, fondern auf das individualiſtiſche Princip im Pietismus. Ganz 

richtig drückt fih Herr Kahnis aus: „In der Gfleichgültigfeit gegen 
Bekenntniß, Verfaſſung und Eultus, die objektiven Bande der firchlichen 
Gemeinfchaft, fommt der Grundfehler des Pietismus zu Tage: Unfirch- 

Yichfeit.” So ift es allerdings fehr erklärlich, daß in Brandenburg einft 

der Beſuch der Univerfität Wittenberg verboten, Dagegen den Iutherifchen 

Theologen geboten war, mindeftens zwei Jahre in Halle zu ftudiren 2). 

Man neigte dort, aus der reformirten Anſchauung, von jeher zur Union, 

und indem der Pietismus, nach Kahnis' Ausdruck, im Glauben den 

Accent vom Inhalt deffelben in das Subjekt warf, hatte er von Haus 

aus einen unirten Zug. Diefer machte es ihm ohne Anftand möglich, 
fogar mit dem Rationalismus den großen Bund einzugehen zur Auf— 
zehrung der Reſte objeftiver Chriftlichfeit. Jenes Unionswefen, das ſich 

feit 1817 wie ein erftifender Nebel über das ganze proteftantifche 
Deutfohland Yagerte, ift in der That die natürliche Ausgeburt der Ver— 

mifhung zwifchen Pietismus und Aufklärung. 

Heute noch ſchließt ſich dieſe Allianz gegen den Andrang der ob⸗ 

jeftiven Chriftlichfeit ohne viele Umftände ab. So im größten Maß- 
fiabe in der Evangelical Alliance, der „Allerweltsfirhe” im eigents 
lichen Sinne des Worts; fo auch im Kleinen, Neuerlih 3. B. gegen- 

über derjenigen Partei im Großherzogtum Heflen, welche Angefichts 

des Iandesfirchlihen Abfalls und Verfalls durchaus eine „rechte Kirche” 

will. Diefe Männer Hagen bitter über „die allgemein gläubig Gefinn- 
ten”, die pietiftiichen Freunde der Union oder Conföderation, wobei 

den ſubjektiven Gelüften freier Spielraum bleibe: daß fie fchadenfrohen 

Bund eingingen mit den befannteften Rationaliften. Sie beſchweren ſich 

über den feftftehenden Plan: um den Nechtsbeftand der drei proteftan- 

tiihen Confeſſionen im Lande nicht anerfennen zu müffen, biete man 

Erfag im Betreiben frommer Werfe und empfehle — ganz und gar 

„anachroniſtiſch“ — einen bloßen Pietismus ?). 

Soviel dürfte Far fein, daß es ſchon die objektive Chriſtlich— 

feit ein gewaltiges Ringen foften mußte, um ſich aus der fubjeftivi- 
ſtiſchen Befangenheit bloß perfönlicher Neligionsgefühle emporzuarbeiten. 

1) Kahnis: der innere Gang des deutfchen Proteftantismus feit Mitte des 
vorigen Jahrhunderts, Leipzig 1854. ©. 73 ff. 

2) Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 11. März 18575 Halle'ſches Volksblatt 
vom 17, Dee, 1856, 
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Die inneren und äußeren Schwierigfeiten fohienen unüberwindlich. Wie 

Yangwierig und fehmerzlih war 3. B. der Proceß, den felbft ein Eifen- 

mann wie Hengftenberg durchzumachen hatte? Und welden Kampf hat- 

ten äußerlich die Bereine für Heidenmiffion, die Hauptherde der neuen 

Erhebung , zu beftehen, feitvem fie von Oben verpönt, oder doch allfeitig 

hifanirt waren, wie in Heffen-Darmftadt, in Sachſen u. |. w. In dem 

Iegteren Lande 3. B. wurde die Miſſion als feparatiftifch verworfen, 

ihren Candidaten die Drdination in Sachſen verweigert, dem Direftor 

der Anftalt der Aufenthalt im Königreiche unter allerlei Vorwänden 

faft zur Unmöglichfeit gemacht). Dafür ift fie freilich jet eine Säule 

und Orundfefte des Altlutherthums. Es ift bezeichnend, daß gerade 

diefe Vereine das Bedürfnig objeftiver Chriftlichfeit fühlten, indem fie 

Boten des Evangeliums zu den Heiden fenden follten; unter den eigenen 

Getauften beftand jede äußere Glaubensnorm nur noch auf dem Papier, 

und nur in den Archiven der Confiftorien und in den Compendien des 

Kirchenrechts in Geltung ?). 

„Mit Löffeln wird jest allmählig wieder gewonnen, was einft mit 
Scheffeln preisgegeben wurde.“ 3) 

Dieg war überall der Gang der Neaftion fchon auf ihrem Wege 
zur bloßen objektiven Chriftlichfeit. Und war auch diefes Ziel erreicht, 

fo war noch immer wenig erreiht. Es war doch immer wieder nicht 

mehr als bloße Täufchung der Objektivität, im Grunde abermals fub- 
jeftive Reproduktion oder aber dürre Buchftäbelei. Kurz, wieder nur 

die alte Orthodoxie mit allen ihren Schwächen, und noch dazu mit wel- 

chen jüngften Antecedentien! Der Pietismus hatte fie im Conventifel als 

orgiaftifches Opfer gefchlachtet, der Rationalismus öffentlich, mit der 

Schellenfappe auf dem Haupt, an den Pranger geftellt, und faum Eine 

hörenswerthe Stimme hatte den allgemeinen Beifall unterbroden. Die 

Reftauration einer fo gefallenen Größe fonnte doch nicht das Endziel der 

großen religiöfen Bewegung fein! 

Die Borfämpfer der objeftiven Chriftfichfeit fühlten das eigentlich 
auch felbft, daß fie bei der bloßen Glaubensnorm nicht fteben bleiben 
dürften. Merkwürdiger Weife waren es wieder die Vereine für Hei- 

ı) Nördlinger „Freimund“ (das heutige Organ der Löhe’fchen Partei in 
Bayern) vom 16. April 1857. 

2) „Sreimund“ vom 15. Jan. 1857. 
3) Halle’fches Volksblatt vom 17. Dec. 1856, 
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denmiffion, welche diefer eberzeugung Bahn brachen und Ausdruck gaben. 

Kaum hatte die Dresdener Gentrale im Jahre 1837 ihre Union mit 

der pietiſtiſchen Bafeler-Miffton abgebrochen und in voller lutheriſcher 

Erelufivität ſich aufgeftellt, fo erfchienen von den Theologen ihrer Affi- 

fiirten Bücher, deren Titel fehon einen ungewohnten Begriff benannten: 

„nie Milfion und die Kirche” (1841) von Petri in Hannover, „drei 

Bücher von der Kirche” (1845) von Löhe in Franfen, „vier Bücher 

von der Kirche” (1847) von Delisfh in Erlangen 9. Allerdings 

war da das Ziel im Allgemeinen noch weniger Far und fiher gewußt. 

Aber es ſprach ſich doch allenthalben das Gefühl eines gewiffen Mangel 

an der errungenen objektiven Chriftlichfeit aus, das unbeftimmte Ver— 

langen nad einem Rüdhalt für die Glaubensnorm, der nicht wieder fie 

ſelber wäre. 

Allerdings herrfcht an diefem Punfte große Berwirrung und Wider- 

fpruchsfülle des Meinens und Wollens. Doch gewöhnte man fich all- 

mählig, ohne Ausnahme, das unbeftimmte Schlagwort „Firhlich“ an, 

So erklärte z. B. ein Deputirter der achten weftfälifchen Provincial— 

Synode: er habe die erfte Erweckungszeit geiftlichen Lebens im Ravens— 

bergiihen mit durchgemacht, es fei da nicht gefragt worben nad dem 

Befenntniß, fondern nach Chriſto; aber das Leben habe fich zum Firchs 

lihen Befenntnig entwidelt und firchlich geftaltet in den Bahnen firch- 

liher Ordnung ?). 

„Kirchliche Ordnung“! ein fchweres Wort, gefährlich und höchſt 
bedenklich auf proteftantifhem Boden, Um die Tragweite deffelben zu 

begreifen, braucht man nur die objeftive Chriftlichfeit felber mit dieſem 
Begriffe in logifche Verbindung zu bringen. Eine Glaubensnorm, die 
ihre Nechtsbeftändigfeit für den Einzelnen erft dadurch gewänne, daß 

fie durch deſſen fubjeftives Ermeffen hindurchginge, und in diefem Proceß 

das Placet erbielte, ift mit „Eirchliher Ordnung“ nicht verträglich. Soll 

e8 aber eine Glaubensnorm fein, die, aus göttliher Autorität einer 

wirklichen Firchlihen Ordnung, Beugung des individuellen Willens und 

unbedingtes Fürwahrhalten forderte, wo blieben dann die proteftantifchen 

Prineipien von der clara et sufficiens scriptura, vom sola fide, yon 
der Kirche, welde bloß die unfichtbare Vereinigung der wahrhaft 
Gläubigen fei, 

* 

1) Nördlinger „Freimund“ vom 2. Juli 1857. 
2) Hengſtenbergs evang. R.=3. vom 6. Dec, 1856, 
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Man begreift, daß es nur wenigen auserlefenen Geiftern gegeben 

war, ſich wirffih auf das fchlüpferige Gebiet folder prineipiellen Er- 
örterungen, oder ber eigentlichen Firchlichen Drdnung zu wagen. Gie 
bilden die dritte Stufe des religiöfen Auffhwungs im Proteftantismus. 

Diefe ift natürlich nicht zahlreich befestz denn auch yon den Kühneren 
beſchränkten fi) die meiften darauf, die „kirchliche Ordnung“ ohne weis 

ters im Leben bloß äußerlich wieder berzuftellen, Dabei mußte es ihnen 

freilich unfehlbar begegnen, daß ihre neuen Praxen entweder aller Io- 
gifchen Begründung ermangelten, oder daß fie, im Verſuch diefen Mangel 

zu beheben, eine Sprache zu reden begannen, welche der Bellarmins 

in der That zum Berwechfeln ähnlich ſah. 
Inſofern ift es auch richtig, daß felbft Die proteftantifche Oppo— 

fition jest eine ganz andere Sprade fpricht, ald vor einem Menjchen- 

alter, Auch fie ward mehr oder weniger von „Chriftlichfeit” angeſteckt, 

in dem Maße, als die gegnerifchen Richtungen fi an Pofitivigmus 
überboten, und aus diefem Proceß der Rückwirkung erwuchs namentlich 

die fonderbare Partei der Subjektiviften. Es erregt Lachen, wenn fi 

die DOppofition 3. B. jest noch über die Neaftivirung des Teufels er- 

bofen mag, der vor vierzig Jahren ſchon faft ganz son den proteflan- 

tiſchen Kanzeln verſchwunden geweſen ſei ). Es gilt jest den Kampf 
gegen ganz andere Reſtaurationen. „Vergleichen wir”, ſagt ein Ad— 

sofat der Yestern, „die meiften Kundgebungen (der Oppofttion) mit 

ihren älteren Geſchwiſtern vor zwölf bis fünfzehn Jahren, fo ift der 

Abftand in der That ein ungeheurer.” Damals Protefte dagegen, daß 

fih überhaupt noch ein Knie zu beugen wage vor dem Herrn, gegen 
jedes Gebet zu ihm, gegen die Lehre von feiner Gottheit! „Heute — 
es ift wahrhaft erfiaunenswerth, den Fortfchritt zu denfen — wogegen 

richten fie fich heute? Gegen Privatbeichte, Kirchenzucht, gegen das Be— 
finnen der Kirche auf ihren Beruf ald Wahrerin des heiligen Eheban- 

des, gegen die volle Ausgeftaltung der ſchönen Gottesdienfte u, ſ. w. 
ewig, man wird verjucht, mit dem alten Göthe auszurufen: Das 

Klaffen an der Ferſe hinter und beweist ung, daß wir reiten“ ?). 

Sn praftifchen Leben in und außerhalb der Tempelmauern nahm 

die Firchlihe Reftauration auch wirklich einen fehr rafchen Fortgang. 
Die Innere Miffion eilte, durch eine Reihe yon Anftalten die Kirche 

2) Berliner proteftant,. 8-3. vom 2. Aug. 1856. 

2) Halle’fches Volksblatt vom 18, Febr. 1857, 



Kirchlichkeit. 11 

wieder in das äußere Leben einzupflanzen, ſozuſagen in Gartenland zu 
verſetzen. Sie überſtürzte ſich dabei ſogar, dergeſtalt daß ſie alsbald 

die katholiſche Kirche nicht nur übertroffen zu haben, ſondern ihr auch 

zuvorgekommen zu ſein meinte: „unſere ganze Innere Miſſion hat ſie 
nachgeahmt und der Jeſuitenorden hat ſie auf die weltgerechteſte Weiſe 
mit feinen Volksmiſſionen gekrönt“ 1). Die innerkirchliche Reſtauration 

durfte ſich wenigſtens des aufmerkſamſten Nachahmungseifers berühmen. 

So konnte ſich z. B. die vorjährige Conferenz des kirchlichen Central— 

vereins der Provinz Sachſen (Referat des Paſtors Ahrendts in Brumby) 

allerdings ein gutes Zeugniß ausſtellen: 

„Wie der verlorne Sohn ſich auf Alles beſann, was er in ſeines Vaters 
Hauſe gehabt hatte, ſo beſinnen auch wir uns jetzt auf Alles, was wir in 
dem Mutterhauſe der Kirche gehabt haben. Zu dieſen Schätzen des Mutter- 
hauſes gehören vor Allem das Bekenntniß, aber nicht bloß dieß, fondern auch 
das Gefammtleben im Haufe, die Lieder, die Gottesdienſte, die Sitte und 
ber Brauch bei Taufe und Abendmahl, bei Confirmation und Copulation, bei 

Beichte und Begräbniß, die Herftellung der alten Liedertexte, die Titurgifchen 
Forſchungen und Entdeckungen, die Zeugniffe für die reformatorifche Praxis 
bei Ehefcheidungen, die Polemik gegen die Freimaurerei, die Belebung des 

Kirchengefanges, die Verfuche, zur rechten Beichtpraris zu gelangen, die kirch— 
liche Behandlung der Begräbniffe, die Wiederherftellung der Veſpern und 

Nebengottespienfte, die Sorge für den Gebrauch des Katechismus in Schule 
und Kirche, die hohe Auffaffung des Predigtamts, als einer göttlichen Inſti— 

tution, die wachfende Erfenntniß der objektiven Macht der Kirche, 
überhaupt das tiefere Verſtändniß des dritten Artifels.“ 2) 

Diefe praftifhe Neftauration war und iſt, wie man deutlich genug 

fieht, doch immer noch von dem Bewußtſein begleitet, daß der religiöfe 

Auffhwung in ihr Feineswegs vollendet fei. Sie konnte fih noch nicht 

als die Kirche fühlen, fah ſich vielmehr gleich noch ein weiteres und 

fehr erhabenes Ziel geſteckt, welches als „objektive Macht der Kirche” 

bezeichnet und prineipiell als ein tieferes Verftändnig des Artifels von 

ber Kirche, des Kirchenbegriffs erklärt wird, Nicht nur in Deutfchland 

eriwachte diefe Tendenz, fondern gleichzeitig auch in Nordamerifa. Als 

die Leipziger Conferenz vor vier Jahren einen Ausfhuß aus den vor- - 

nehmſten Iutherifchen Theologen niederfegte, um über die betreffende 

1) ‚Die Innere Miffion“ von Paſtor Dr. Merz in Schwäbiſch-Hall, Ull— 
manns und Umbreits theolog. Studien und Kritifen. 1854, IL, 395. 

2) Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 29, Oct, 1856, 



12 Der Auffhwung 

nordamerifanifche Differenz zu entfcheiden, da erflärten dieſe: „Die 

Derter (loci) yon der Kirche, vom Firhlihen Amte, und was damit 
zufammenhängt, find ja ohne Zweifel ſolche, welche unfere Symbole 

nicht bis zur sollen theologifchen Durcharbeitung geführt haben, biefe 

fcheint vielmehr die Aufgabe unferer Tage auszumachen“ 1), 

Die Abtheilung der großen Reaktion nun, welche fich mit biefer 

gewaltigften Kirchenfrage, mit der proteftantischen Kirchenfrage im recht 

eigentlichen Sinne, abgibt, indem fie in dem Haupt= und Cardinalpunft 
bie reformatorifhen Symbole corrigiren zu müffen glaubt: fie wird 

unter dem Namen Neulutherthum begriffen. Sie bildet die Spiße 
und die Krone des proteftantifhen Aufſchwungs; in ihr findet die „Kirch— 

lichkeit“, die „Basileia®, wenigſtens die gewollte, ihren lebendigſten 
Ausdrud, Freilich zeigt fih auch das Neulutherthum an den verſchie— 

denen Perfönlichkeiten in verfchiedener Schattirungz insbefondere ift zu 

verwundern und zu beffagen, daß faft feine derfelben bis jest der nahe— 

liegenden Einficht fich erfchloffen zu haben ſcheint: wie die gewollte Kirch— 
lichkeit und die beiden Grundprineipien der Reformation, das sola fide 

und die clara et sufficiens scriptura, durchaus unverträglihe Dinge 
ſeien. Indeß ift immerhin im Neulutherthum ein Anftoß gegeben, deffen 

Tragweite Niemand zu berechnen vermag. 

Auch ift die Richtung noch fehr jung, und gerade durch die Ver— 

anlaffung und die Zeit ihrer Erhebung befonders merfwürdig. „Unter- 
tretung des modernen Individualismus und Subjektivismus“ war ihre 

Triebfeder, und deren Spiel datirt aus der Zeit, wo diefe beiden Re— 

polutionsprincipien daran waren, ihren vollftändigen Sieg zu feiern. 

In den Jahren 1847 und 1848 entftand das Neulutherthum in Deutfch- 

land und in Nordamerifa zumal. Der Auffhwung zur objektiven Chrift- 

lichkeit ging damals faft unvermerft auf die Stufe der „Kirchlichfeit“ 

über. Es fei, jagt der. befannte Subjeftivift Dr. Zittel in Heidelberg 

ganz richtig, ſchon die Formel der allgemeinen Reaktion „Grund der 
teformatoriihen Befenntniffe” ein Kind der Angft vor der auflöfenden 

Macht des revolutionären Subjeftisismus auf allen Lebensgebieten ges 

weſen; in Derjelben Angft fei e8 aber zugleich Leuten, die für ſich ent— 

jchiedene Gegner des Fatholifirenden Kirchenprineipg feien, paflirt, daß 
fie die Kirche in eine Richtung bringen geholfen, in der fie nur zu ſchnell 

bingelaufen; jest freilich fchlügen diefelben Leute darob die Hände über 

1) Halle’fches Volksblatt vom 24: Dec. 1853. 
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dem Kopf zufammen 1). Noch präcifer äußerte fih die Göttinger 

Safultät, welche den erften großen Strauß mit dem Neulutherthum 

führte. Es fei allerdings, fagte fie, unläugbar, daß die neue Amts- 

und Kirchenfrage aus einem wirklichen Bedürfniffe der Gegenwart er: 

wachſen ſei. „Diefelbe Erfoheinung enthriftliichter Welt und Maffe, 

welche den Gedanfen der Innern Miffton (d. i. der allgemeinen Reaf- 

tion auf Grund der reformatorifchen Befenntniffe) hervorrief, war eg, 

die in andern Kreifen die Frage des Amts Crefp. der Kirche) auf die 

Bahn gebracht hatz wollte man von Seiten der Innern Miffton in der 
Weife der Belebung, der perfünlichen Hingabe wirken, jo vom Stand- 

punfte des Amts durch die objektive Macht der Autorität”). 

Zugleich erfieht man aus diefem Fakultätsſpruch wieder deutlich den 

dreifachen Stufengang des proteftantifchen Auffhwungs, nebft der klaren 

Andentung, daß die zweite Stufe oder die confeffionaliftifhe Entwick— 
Yung der Innern Miffion immer noch fehr enge mit der pietiftifchen 

Borftufe bloß perfönliher Gottwohlgefälligfeit zufammenhing. Wirklich 

erlitt auch: diefe Reaktion: der „allgemein gläubig Gefinnten” alsbald 

die heftigſte und prineipielle Anfechtung nicht nur von Seite des Neu: 

lutherthums, fondern noch mehr von Seite des Altlutherthbums, welches 

eben die zweite Reaktionsſtufe: irrthümliche Einbildung objeftiver Chriſt— 

Yichfeit und die eigentlihe Täuſchung der Erbkirche, am fchroffften re- 

präfentirt. 

Uebrigens treffen jene Ausſprüche der Subjeftiviften und der Schule 

über den Urfprung der neulutheriſchen Kirchlichfeit mit den eigenen Aus— 

fagen ihrer Gründer und Träger ganz überein. Löhe war fohon ein 

bochberühmter Parteiführer, als er im Jahre 1849 fchrieb: erft „vor 

einigen Jahren” ſei ihm aufgefallen, daß fo Vieles über Drganismus 

und Berfaffung der Gemeinden im N. T, ftehe, worüber man gewöhn- 

lich unbedachtſam hinzulefen pflege, Herr Kliefoth aber gibt den Ent: 

wiflungsgang ganz genau an, Sm praftifchen Seelforgerleben, gegen- 

über dem Bolfe mit feiner alten Glaubensnorm, im Kampfe mit der 

Gefchichte, fagt er, fei es vom doftrinären Wefen und der bloß per- 

fünlichen Religion erft zur objektiven Chriftlichfeit, dann aber zur ei— 

gentlichen Kirchlichfeit gebiehen, „dann, als fih der Sturm des Jahres 

2 Berliner proteftant. 8.3. vom 12, Aug. 1854. 

2) Erflärung der theol. Fakultät zu Göttingen in Beranlaffung. ihrer Denf- 

fohrift „über die gegenwärtige Krifig des Firchlichen Lebens.“ Göttingen 1854. ©. 40. 

** 
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1848 erhoben und in allen Lebensgebieten Pietät und Autorität ver— 

ſchwunden geweſen.“ „Da hätten die Prediger zur Stärkung ihres 
eigenen oft hinfallenden Muthes wiffen müffen, wie weit fie im Namen 

Gottes den Gehorfam der Gemeinde äffentlich fordern dürften, und fo 
feien fie zu den Verhandlungen über die Amtsfrage gekommen“ — reſp. 

über Die Frage von der Kirche Y. 

Zweites Hauptitück, 

Perfönliche Beilpiele des dreifachen Entwicklungsganges der Neaktion. 

Unter Borausfekung obiger allgemeinen Skizze des proteftantifchen 

Auffhwungs führte uns der gerade Weg auf die äußern Bedingungen 

der Reaktion, vor Allem auf ihr Verhältnig zur Schule, fodann auf 

die Stellung und den Kampf der drei Entwirlungsftufen zu einander 
und wider einander, Indeß glauben wir aus verfehiedenen Gründen es 

vorziehen zu dürfen, erſt noch einige Exemplififationen für den gedach— 
ten Entwicklungsgang an fich einzufchieben, Für’s Erfte fol da die Mühe 
und Gefahr der Ueberwindung des pietiftifchen Standpunftes faftifch Elar 

werben: wie Viele von ihm ausgingen, die Meiften bald zurückblieben, 

Andere, nachdem fie einige Sproffen erfliegen hatten, wieder hinabfielen, 

nur Wenige feft auf der zweiten Stufe Fuß faßten, bloß Einzelne end- 

Vich fi) noch weiter und dem eigentlichen Ziele entgegenwagten. Zwei— 
tens follen dieſe Beifpiele ung und die Lefer allmählig mit dem ſchreck— 

haften Parteigewühle vertraut machen, welches die zu durchmeflenden 

Räume füllt. Drittens follen fie uns fueceffive die Schlagwörter und 

Kunftausdrüfe an die Hand geben, weldhe für die fernere Auseinan- 

derfegung erforderlich find. Für den letztern Zweck thut die Gefchichte 

des Entwicklungsganges in der Perfon des Herrn Dr. Stahl die er- 
wünfchten Dienfte, Für die beiden erftern wählen wir die Träger der 
Reaktion in Baden, dann die Perfönlichfeiten Dr. Hengftenbergs und 

Dr. Bilmars, | 

$1. Die Träger der Reaktion in der badifhen Landeskirche. 

Außer Würtemberg, fagt Direktor Stern in Karlsruhe, gibt es 
wohl Fein anderes Land in Deutfchland, dem der Herr verbältnigmäßig 

U a. O.; vgl. Berliner proteſtant. Sı=3. vom 16. Der, 1854. 
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fo große Gnaden zugewandt hätte als Baden, „fein anderes deutſches 

Land außer Würtemberg zählt verhältnigmäßig fo viele gläubigen Geiſt— 

lichen und ein fo großes Volk von wahrhaft befehrten Laien” ?). Mit 

Einem Worte: nirgends fonft gibt es mehr „Pietiften”! Dennoch hatte, 
son etlichen mitteldeutfchen Deminutiv-Kirchlein abgefehen, die objektive 

Chriftlichfeit nirgendswo fo totale Niederlagen erlitten, der NRationalis- 

mus fo freche Triumphe gefeiert, die Reaktion einen gewaltigern und 

unfruchtbarern Kampf zu beſtehen als gerade in Baden. Sie hatte eben 

ihre Feinde nicht nur an den Nationaliften, fondern auch an den Pie- 

tiften, und an der Allianz beider gegen fi. So ift es denn in Baden 

troß der ungeheuerſten Anftrengungen bis jest nicht weiter gebracht wor- 

den, als zu einer iffuforifchen Confeſſionaliſirung der Union, bei welcher 

der zweite Sat den erften Sa aufhebt, und felbft diefes Nefultat mußte 

den widerwilligen „Männern der Wiffenfchaft”, welche in der Mehrheit 
gute Pietiften find, noch mit Gewalt abgerungen werben. 

Bon dem vorigen Prälaten der Landesfirche Badens erzählt man 

folgende Aeußerung über die Wortführer der objektiven Chriftlichfeit: 
„Anfinnige Narren! wenn nur der Napoleon da wäre, der würde bie 

Kanonen aufpflanzen und ſolche unfinnige Narren todifchiegen.” Er 

war Rationaliftz ihm folgte ein Pietift. Von diefem, dem gelehrten Ulf- 
mann, wird gefagt: er fei anno 1830 gegen das Bekenntniß gewefen, 

anno 1840 dem Bekenntniß freundlich gewogen, anno 1850 habe er 

fih jelbft auf den Boden der veformatorifchen Bekenntniſſe begeben ?). 
Jedoch ift auch dieß nur im unioniftifchen Sinne zu verftehen. So fün- 

digt fi) uns bereits ein deutliches Bild an, wie der proteftantifche Auf- 

ſchwung im erften Ausgang aus der tiefften rationaliftifchen Verfunfen- 

heit die „allgemein gläubig Gefinnten” oder Pietiften mit umfaßte, die— 

jelben aber bald ftehen biieben oder fih gar — gegen die confe- 
quent vorwärts Schreitenden Fehrten. 

Der Proreg nahm in Baden feinen greifbaren Anfang mit dem 
neuen Katechismus, welcher im Jahre 1830 „zur Befeftigung der Union‘ 

eingeführt ward, Nicht ſowohl Union zwiſchen beiden Confeffionen, als 

zwiſchen Glauben und Unglauben, war Das Ziel der damals herrfchen- 

den Richtung. Diefe war mit dem neuen Katechismus noch nicht ein- 

1) Hengftenbergs evang. 8.-3. 1856. Juli. ©. 560, 

2) Paftor Wilhelms in ver Caltlutherifchen) Erlanger Zeitfehrift für Prote- 

antigmus und Kirche, 1857, Jan. ©. 19. 238, 
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mal zufrieden. Kirchenrath Stephani, „der geiftige Nepräfentant der 

Majorität der badifchen Geiftlichfeit yon dazumal“, tadelte in einer öf- 

fentlihen Schrift, daß das Lehrbud in fo aufgeffärter Zeit immer noch 

yon der Göttlichkeit der heil, Schrift, von einer Berföhnung durch 

das Blut Ehrifti und von einer Gültigkeit der Augsb. Confeſſion rede; 

man bätte nur drei Lehren erwartet: son Gott, Tugend und Unfterb- 

Yichfeit, „Doch befchied man ſich“ — um mit den Worten des Refe— 

renten, Paftor Wilhelmi in Baden, fortzufahren — „die Zeit, die 

Dogmen ganz abzufhaffen, fei noch nicht da, das Volk fer noch nicht 

genug vorgefchritten; dazu fei der Statechismus fo eingerichtet, daß Gott 

fei Danf jeder Pfarrer feine Anficht bineinlegen könne.“ Was das Bolf 

betrifft, fo nahm es den neuen Katehismus allerdings zum Theil wider- 

willig, da und dort nur auf Bedrohung oder durch Gefchenfe an, indem 

man jedem Kinde 3 fr. oder 6 fr. dazu ſchenkte. Von denen, die den 

Beruf hatten, „‚proteftirten Wenige, und diefen wurde übel begegnet.‘ 

Das Gebet des Vaftors Kaltenbadh zu Mönchweiler, er möge lieber 

fterben als den neuen Katechismus einführen müffen, ward erhört, ehe 

noch die Abfegung, mit der ihm gedroht worden fein foll, vollzogen 

werden fonnte. Sp waren unter allen Paftoren des Landes bloß noch 

drei „Pietiften, welche officiel und in öffentlihen Schriften Proteft 

erhoben, an ihrer Spike der fchwärmerifche Henhöfer, der erft vor 

Kurzem als Fatholifher Pfarrer apoftafirt hatte, Ihnen ſchloſſen fi 

bloß noch vier Gandidaten an, darunter der nachher vielgenannte 

G. F. Hang. 

Dieſe Sieben repräſentirten das ganze gläubige Baden; „die Ma— 
jorität der Geiſtlichkeit verhöhnte ſie und die officielle Antwort nennt 

die Sieben ſtrafbar und verachtet ſie als Ruheſtörer.“ In dem Flug— 

ſchriftenkampf, welcher ſich gegen ſie entſpann, verdiente ein gewiſſer 

Paſtor Schlatter beſondere Beförderung; er verwickelte ſich ſpäter in 

die Revolution und kam in's Zuchthaus. Ein anderer, von Langsdorf, 

nannte die Sieben „Glaubensinſurgenten“ und die chriſtliche Kirchen- 
lehre „alte Sudelbrühe“; er ſchlug die allmählige Abſchaffung ſämmt— 

licher hriftlihen Dogmen vor: die Lehre von der Dreieinigfeit 3. B. 

jei ein Unfinn, deſſen man fih vor Juden, Muhamedanern und Heiden 

Ihämen müffe, Auch ein Kirchenrath trat officiös für den neuen Kate- 

chismus auf, den man eben fo habe einrichten wollen, dag „er zur Zus 

friedenheit aller Menfchen ausfallen würde.” Die Generalfynode von 

1834 hätte, neben andern Gewaltmaßregeln „zur Ausrottung des ein- 
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geniſteten Uebels des Pietismus und Separatismus“, fogar gerne ge- 

fehen, daß der neue Katechismus mit „ſymboliſcher Autorität" bekleidet 

und alle Geiftlihen und Schullehrer abgefegt worden wären, bie ihn 

nicht annehmen wollten. Fünf von den Sieben unterwarfen ſich fofort, 

Hang ward polizeilich gemaßregelt; die Reaktion fchien gänzlich zu ſchei— 

tern, „Da tröfteten ſich Viele mit apofalyptifchen Erwartungen, auch 

nachdem das Jahr 1836 ohne Weltveränderung porübergegangen war.‘ 

Indeß fihritt die Entwicklung raſch voran. Die Agitation des 

Deutfchfatholicismus und Lichtfreundthums überſchwemmte das Yand; 

Pfarrer Zittel in Heidelberg erflärte endlich: „die Gottesläugner wollen 

wir dulden, mit Strauß fünnen wir anftehen, aber mit den Pietiften 

nicht." Andererfeits fammelten und mehrten ſich auch die pofttiven Ele— 

mente; Dr. Stern erfcheint jest an ihrer Spise, „Die pofttiven Geift- 

Yichen unterfchieden ſich bauptfächlich Durch Theilnahme an dem um das 

Sahr 1840 geftifteten Miſſions-Vereine.“ Aber auch hier fliegen fich 

bald heterogene Richtungen ab, inerfeits waren die Einwirkungen der 
„Brüder“ son Bafel und ganz befonders von Würtemberg her mächtig, 

‚Die gegen jede Regung für Reinheit der Lehre ängftlich auf der Hut 

waren." AndererfeitS nahmen die Pfarrer Lebeau und Haag ſchon bei der 

Gründung des Vereins Anftog an deffen weitherzigen Statuten, „weil 
fie bereits damals dem lutheriſchen Befenntniffe mit klarem Bewußtfein 

zugethban waren.‘ 

Es ift befannt, welchen Duälereien yon Seite des Kirchenregiments 

in Baden die confequent fortfchreitenden Reſtauratoren des Yutherifchen 

Bekenntniſſes bis in die neuefte Zeit verfielen. Sie felbft fehreiben die 

Animofität der Behörde hauptſächlich der „Feindſchaft einiger Häupter 

des Pietismus gegen die Lutheraner” zu. Im Jahre 1849 fam zwar, 

unter den Schreden der Revolution, noch einmal eine Annäherung der 

beiden Elemente, auf Grund des „treuen Fefthaltens an der Augustana”, 

zu Stande; die Einigung war aber nur vorübergehend und die di- 

vergirende Tendenz trat wieder ftärfer hervor als in den erften vier- 

ziger Jahren. 

Alsbald Hatte damals das pietiftifche Element offen angefangen, 

ſich ängftlih gegen die andringende Orthodorie zu verſchanzen. „Ins— 
befondere. machte. fih Pfarrer Haag durch feine Energie den Brüdern 

mißliebig; feine Miffionsreden in Lahr von 1842 und in Wiesloch von 

1848 wurden von vielen um die Größe des Vereins beforgten Mitglie- 

dern mit Widerwillen aufgenommen, und er felbft erzählt, daß er in 
Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 
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Lahr nicht einmal einen Plag am Tiſche unter den Geiftlihen fand, 
fondern im Vorzimmer unter den Kutſchern eſſen mußte; nur einige 

Brüder, denen er ihren Muth hoch anrechnete, wagten e8 zu feiner Be- 

grüßung herauszukommen.“ Noch im Jahre 1847, als ein jüngerer 

Geiftlicher beim Miffionsfefte zu Durlach zur Aufnahme eines beftimm- 

ten Befenntniffes in die Statuten aufforderte, fand er enifchiedenen 

Widerfprud. 

Das Jahr 1848 mit feinen Schreden brachte auch die Vereine für 

Innere Mifjion nad Baden, Aber fchon bei der erften Berfammlung 

zeigte fich wieder ver heftige Zwiefpalt zwifchen der orthodoxen Strö- 

mung und einem apofalyptifch gefärbten Pietiömus, welcher namentlich 

in den vornehmern Kreifen eine unioniftifch-humaniftifche Färbung ans 

nahm. Bei der Conferenz zu Durlah vom 24, Jan, 1849, wo ber 

Landeskatechismus unter Anderm als „Ausgeburt der Hölle” gebrand- 

markt ward, fam es zum Bruce. Es handelte fih um VBoranftellung 
oder Nicht-VBoranftellung der Augustana in den Statuten. So bilde- 

ten fi) zwei Vereine für Innere Miffion: „der Verein Augsburg. Con- 

feffion” und der große „Evangelifche Landesverein.’ Nur im Sinne 

des Berliner Kirchentags oder der Conföderation befannte fi nachher: 

auch der Ießtere Verein zur Augustana. Er batte Fakultät und Kir- 

henregiment für fih, während der Kirchenrath die großartigen Propa— 

- ganda- Pläne des erftern Vereins mit fehr ungünftigen Augen anfah, und 

bald auch Maßregeln gegen feine Wanderprediger ergriff. 

Indeß entftanden im Verein A. C. felbft wieder neue Gährungen, 

Die Erelufivität der Orthodoxen entwidelte fih immer deutlicher, „In 

mehreren gläubigen Geiftlichen, son denen bis dahin die unbedingte 
Nothwendigfeit der reinen Lehre zu einer Reftitution der Landeskirche 

zum Theil noch nicht erfannt worden war, wurde unter den Erlebniffen. 

der bewegten Zeit die Ueberzeugung reif, daß das fefte gewiffe Wort 

und bie heiligen Saframente von feinen menſchlichen Majoritätd-Ver- 

einbarungen abhängig gemacht werden ‚dürften, und daß Die Iutherifche 

Kirche das gewiffe Wort, die reine Lehre und die unverfälfchten Sa- 

framente beſitze.“ Inſtinktmäßig wendete fih ihr Widerwille auch im— 

mer mehr gegen die conventicula pietatis. „Sie fonnten biefelben nicht 

ohne weiters billigen und befördern, den geiftlihen Hochmuth mancher 

fogenannten Raienbrüder und Laienprediger nicht mehr ungerügt ertragen, 

oder deren Behauptungen als heilige Wahrheiten hinnehmen“ ꝛc. 

Andererfeits traten auch die „pietiftifhen Stimmführer“ täglich 
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fchroffer auf. „Unter dieſen machte fi eine entgegengefeste Strömung 

geltend, nämlich von der Lauterfeit der Lehre ganz abzufehen, vorzugs⸗ 

weife nach dem „„Wandel im Geiſt““ und dem Zufammenfliegen zw. 

fragen, und in einem gewiffen Chil iasmus vorzugsweife das Band 

ber gläubigen Gemeinfhaft zu ſuchen.“ Ende 1849 gab das Bereinde 

Eomite felbft ein ſolches chiliaſtiſches Pamphlet von Paftor Nein heraus, 

und als Eichhorn, Haag 20. dagegen energifch proteftirten, wurden fie 

yon der Menge der pietiftifhen Stundenhalter, unter Berufung auf 

Art. 17 der Augustana, als „falſche Propheten‘! verdächtigt. Somit 

war die neue Spaltung vollendet. 

Das Gros des Vereins ging mehr und mehr in die Richtung des 

englifchen Propagandiften Marriott in Bafel ein, „obgleich fie, wie 

ein Orthodoxer bemerft, „die Augustana gleihfam zum Spotte noch in 

ihren Statuten hatten und in ihrem Siegel führten; der Einfluß eng— 

liſcher und fohottifcher Tendenzen überwog.” Die ausgefchiedenen Or⸗ 

thodoxen gründeten das Kirchenblatt: „Die Herr und Gideon.“ Schon 

im Nov. 1850 trat Paftor Eichhorn aus der unirten Landeskirche aus, 

Die Bereinsgenpfien von Geftern waren nun bie wüthendften Gegner 
der Exelufiven, „Die größte Erbitterung gegen die Gibeoniten wurde 

yon Seite der Pietiften bewiefen. Sie hatten nirgends fo viel Gelegen- 

heit, Beweife davon zu geben, ald in Söllingen, In diefer befonders 

gut prädicirten Gemeinde bemühten fi ihre Ausfendlinge, die Gemüther 

ihrer Anhänger gegen Pfarrer Ludwig zu bearbeiten, Von bdenfelben 

Leuten, die im Jahre 1849 der Behörde gedroht hatten, eigenmächtig 

den badifhen Katechismus abzufchaffen, wenn nicht der Yutherifche big 

Dftern eingeführt fei, gingen nun Beſchwerden und Klagen an die Be- 

börde wegen des Gebrauchs lutheriſcher Katechismen 20. yon Seiten 

ihres Pfarrers" 2), 

x 

Um fo weniger ift es zu verwundern, wenn jebt auch die Direktion 

des badischen Bereins für äußere Miffion, Henböfer, Mann, Stern, 

Sutter, in den öffentlihen Blättern für die Heidelberger „Männer der 

Wiffenfchaft” gegen die Eonfeffionellen auftraten: gegen Diefelben Männer, . 

mit welchen fie vor zwanzig Jahren zur chriftlichen Reaktion den ge= 

meinfhaftlichen Ausgang genommen 2). Und nicht etwa bloß gegen die 

) ©. die Daten der Erlanger Zeitfchrift für Proteftantismus und Kirche, 
1856. Sept. ©. 148 ff. 

2) Erlanger Zeitfehrift. 1857, Jan, ©. 36. 
2* 
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Separatiſten. Seminar-Direftor Stern, der noch wenige Jahre vor- 

ber förmlich als „Altlutheraner“ gegolten hatte, wurde jest nicht nur 

als einer von denen gelobt, die, von den „Weberfihreitungen der firengen 
Lutheraner“ und yon dem „eonfeflionellen Unweſen“ abgefloßen, zu der 

Union heimgegangen, fondern er gedachte auch aus den zwei Confeffio- 
nen Badens in Pfälzer Manier eine „dritte Kirche” zu combiniren, 

für die billig denkenden Leute, und fchrieb bereits einen DRM 

für diefelbe ?). 

Bon ihren früheren Reaktionsgenoffen werden jest Männer wie 

Stern, Stadtpfarrer und Profeffor Plitt ꝛc. fogar des Abfalls son 

ihrem anfänglichen gläubigen Standpunfte befchuldigt: dieſer pofttive 

Unionismus könne die Schranken, die er fich willfürlich gefegt, nicht 

Yänger aufrecht erhalten, denn die treibende Kraft des Prineips trage 

den Sieg davon über den glüdlichen Eigenfinn der Subjefte, wie man 

die an Dorner, Schenfel und Bunfen gleichfalls erlebt habe. Kurz, 

jagen fie, „es wird nicht Yange dauern, fo wird das Ende zum Anfange 
zurüdfehren, die bloß gläubige Richtung, der pofitive Unionismug wird 

zum gewöhnlichen Nationalismus binabfinfen, mit dem er ja jest ſchon 

überall fraternifirt" 2). 

Das Wahre an der Sache ift, daß nicht diefe Männer felbft fi ch 
geändert, wohl aber hat ſich die Zeit und ihre Umgebung gewaltig ver- 

ändert. Darauf weifen die Subjeftiviften mit gutem Grunde hin, „Wenn 
ſolche Männer‘, fagen fie, ‚wie Pitt von Heidelberg, die in frühern 

Sahren ganz auf der Rechten ftanden, und zu den Eng- und Streng- 

gläubigften gerechnet wurden, nun von einer Weitherzigfeit erfcheinen, 

wie man fie zur Zeit felbft in freiern Kreifen faum mehr fefthalten zu 

dürfen meint, dann wird es ung erft wieder recht klar, auf wel ab— 

Ihüffigen Wegen wir laufen und wie wir ſchon ſoviel weiter gefommen 

find, als wir ſelbſt wiſſen“ 2). 
Die Häupter des Pietismus find auf ihrem Standpunkt ftehen ge= 

biieben oder bald wieder auf denfelben zurüdgefunfen, die andern am 

Anfang der Reaktion ihnen vergefellfchafteten Elemente dagegen find 

fortgefehritten zu einer mehr oder weniger entfchiedenen riftlichen Ob— 

N) Allg. Zeitung vom 17. Jan. 1853. 

2) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 17. Sept. 1856, 
3) A. a, D,;5 vgl. Berliner protefl. 8.3. 1856. Num. 30, 
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jeftivität. Dieß ift der Grundzug des Proceffes in Baden wie überall. 

Als ein eigenthümliches Mufter des gedachten Fortſchritts Tann der mehr- 

genannte Paftor Haag gelten. 

Die Paftoren Eichhorn zu Nußloch und Ludwig zu Söllingen waren 

bereit aus der Landesfirche Badens ausgetreten und hatten, faft be— 

fländig die Gensdarmerie an ihren Ferſen, die altlutherifhe Separation 

in Baden gegründet, al8 am 13. Mai 1855 der Paſtor Haag zu 

Sfpringen wegen Rebellion gegen alle Gefete der Unionskirche feiner 

Stelle entfegt ward. Man hätte meinen follen, Haag würde fih nun 

der Separation feiner Entwicklungs-Genoſſen angefchloffen Haben; aber 

nein, Er trat zur preußifcheunirten Landesfirche über, welche vor der 

badifchen Union den Vorzug in Anſpruch nimmt, daß in ihr das Luthers 

thum ganz intakt bleibe, während es fich hier abforbiren Yaffen müſſe. 

Trotz aller Abmahnungen der rechten Lutheraner, welchen eine Union 
wie die andere ift, ging Haag nicht nur als Inſpektor der preußifchen 

Miffionsanfalt nah Berlin, fondern er fendete den 500 mit ihm aus 

der badiſchen Unionskirche ausgetretenen Iſpringern auch noch einen 
Pfarrer aus der preußischen Landeskirche, Namens Rohde, Alle ächten 

Lutheraner Deutfchlandg zitterten: der werde nun, unter fchadenfrohem 

Händereiben des badifchen Kirchenregiments, einen „möglichft Intherifchen 

Gegenaltar“ aufrichtenz die drohende Gefahr ſoll Hauptfächlich die heim— 

liche Lutheraner:Conferenz zu Reichenbach in Sachfen im Mär; 1856 

unter Dr. Harleß' Vorſitz befchäftigt haben. Freilich war Rohde Yuthe- 

riſch ordinirt, gut Intherifch gefinnt und Mitglied der „Iutherifchen Ver⸗ 

eine“ Preußens; einige Mitglieder dieſer Vereine „betrachtete er als 

fein Kirchenregiment.” Aber, fagte Paſtor Eichhorn, was nützt Das 
Alles, aus der Union ift er doch nicht aus- und in die Intherifche Kirche 
eingetreten; „ich bin zwar ein Diener der unirten Kirche, halte aber 

die gefammte Union für eine große Unmwahrheit”: das fei Rohde's Stel- 

lung als Mitglied der Iutherifchen Bereine, Die Noth war groß. Indeß 

gelang es Herrn Eichhorn endlih, 200 bis 300 Pfarrkinder Rohde's 
zu überzeugen, daß fie doch noch nicht recht Intherifch feien. Er befehrte 

fie zu feiner Separation, fo daß Rohde alsbald die Sache aufgab 
und nad %4 Jahren abzog. Aber auch Infpeftor Hang felber machte 
wieder einen Schritt weiter vorwärts, zum nicht geringen Verdruß 
feiner bisherigen Förderer in Preußen und zur lachenden Schaben- 
freude der Subjeftiviften. Er trat aus der preußifch-unirten Kirche 
auch wieder aus, ging zu ben feparirten Altlutheranern über und zog 
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noch dazu vier Zöglinge der Miffionsanftalt in Berlin nach fi in bie 
Separation 9. 

Sp langwierig und wechſelvoll war der Proceß, durch welchen 

diefer Mann fich auf der zweiten Stufe des Aufſchwungs endlich voll— 

fommen befeftigte, Den Höhepunft deſſelben, die Stufe der „Kirchlich— 

Teit” bat er trotzdem noch gar nicht berührt, Während aber Haag zur 

ftrengften Erelufivität der Symbolfirhe überging, haben feine früheren 

Kampfgenoffen in Baden die Evangelical Alliance, die eigentliche 
„Allerweltsfirche”, bei ihrer Ankunft in Deutfchland mit offenen Armen 

empfangen. Die Stern, die Plitt 20, find in ihren Aufrufen unter- 
zeichnet und beforgen Begrüßungs-Adreffen aus Baden, während die 

eonfeffionell Gewordenen ſich gegen die Befchuldigungen wehren müffen, 

welche die Alliance in ihrer großen Anfprache an den König von Preußen 
wegen „religiöfem Defpotismus und Ehrgeiz der Pharifäer” gegen fie 

erbebt 2). Die Alliance ift eben nichts Anderes, als der alte fubjef- 

tiviſtiſche Pietismus, modernifirt und in anglosamerifanifcher Weife or— 
ganifirt zum Angriff auf Alles, was mehr fein will als er. Daher 

ſchließt fich aller pietiftifche Bodenfag des großen Auffhwungs in Deutfch- 

Yand ganz natürlich der profeftirten Weltunion an, 

$ 2. Profeſſor Dr. Hengftenberg. 

Wenn nach altlutherifhem Urtheil der Pietismus dem Rationalis- 

mus Bahn brach, fo bemerft Dr. Schwarz, in feinem geiftreichen Buche 
über die Wendung aus der Wüfte der Aufklärung zur alten Orthodorie ?), 

ganz richtig: auch die neue Chriftlichfeit fei urfprünglich ein eigenthümliches 
Gemifh zweier Elemente gewefen, welche fich fonft feindlich abgeflogen 

hätten: des Pietismus und der Orthodoxie. Heute noch fliht aus Per: 

fonen und Organen diefer Art, 3 B. aus der Hengftenberg’fchen Kir: 
chenzeitung, die pietiftifche Beimiſchung oft fehr widerlich hervor, 

Im Anfang aber hatte die Tester der anwachfenden Orthodoxie 

noch mehr einen andern Zug mitgetheilt: den fehimmernden Schliff der 

1) Nörblinger „Breimund“ vom 29, Mat, 25. Sept., 2. Det. 18565 Berliner 
protefl. 8.3. vom 22, Nov, 1856, 14, Februar 18575 Hengftenbergs evang. 

8.-3. vom 16. Juni 1855. 
2) Kreuzzeitung vom 21. Mat 1857, 
3) „Zur Geſchichte ver neueſten Theologie von Karl Schwarz.” Leipzig bei 

Brockhaus 1856. 
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‚Subjeftivität, wogegen bie Orthodoxie hinwieder yon dem pietiftifchen 

Element auch das demüthige Armenfünderffeid übernahm. So fam es, 
daß, um mit Heren Schwarz zu ſprechen, die neue Chriftlichkeit nicht 

nur im modifhen Coftüm fpefulativer Weltanfchauung auftrat, fondern 

ſelbſt auch innerlich angefreffen vom Gift der Philofophie. Es war 

eben noch bloßes Chrift-feinswollen; der Subjektivismus hatte noch ent- 

fernt nicht der Kirchlichfeit Plas gemacht. Heute noch lebt eine Per- 

fönfichfeit, in der diefe Entwiclung gleichfam fich verkörpert hat: Herr 

Hengftenberg, welder mit feinem Moniteur, der „Evangelifchen Kir- 

henzeitung“, der ganzen Bewegung bis heute das Geleit gegeben, 

Kahnis nennt ihn den „haraftervollften Theologen, der nie mit 

den Winden der Zeit gebuhlt“ und „von Gott gefett worden, in einer 

Zeit des Uebergangs ein Bahnbreder der Kirche zu fein“ 2), Herr 
Schwarz Dagegen ftellt ihn als einen Mann mit eiferner Stirne dar, 

der ftetd den Mantel nah dem Winde gehängt, und immer zuerft des 

Winfes der Staatsmacht unterthänigft gewärtig fei, um dann ihren 

Willen a posteriori ald untrügliche Offenbarung aus der Bibel her- 

andzuziehen, kurz: als das Urbild eines feilen „Staatstheologen“. 

Aehnlih hat, von der entgegengefesten Partei, Scheibel dem be— 

rühmten Theologen vor“ zwanzig Sahren ſchon vorgeworfen: yon Ber: 

liner Menfchenfurht und Weihrauch umnebelt, fei er im Grunde auch 

um nichts befier, als ein heimlicher Nationalift und Ungläubiger. est 

aber muß ihm doch auch Dr. Hafe zugeftehen, daß er fih „als einen 

eonvertirten guten Lutheraner bewährt habe”, wenn er auch nicht mehr 

die Spige der retrograden Bewegung führe 2). 

Wirklich gefhieht Herrn Hengftenberg mit dem Schwarz’fchen Ur— 
theil fehr Unrecht; dieß bewiefe allein fchon fein fühner Kampf gegen 

die mächtige Freimaurerei. Allerdings find er und feine Kirchenzeitung 

feit zwanzig Jahren höchſt auffallenden Wandlungen unterlegen, Aber 

e8 war dieß nicht willfürliche Hengftenberg’fche Politik, fondern in dem 

objektiven Zug der fiufenweifen Entwidlung begründet, welche der reli= 

giöſe Auffhwung im Proteftantismus überhaupt nahm und deren Mal- 

zeithen die Zeitung und ihr Redakteur an ſich tragen. 

Herr Hengftenberg war anfangs Neformirter und Pietift, erft im 

” Kahnis: der innere Gang des deutſchen Proteſtantismus ſeit Mitte des 

vorigen Jahrhunderts, Leipzig 1854. ©, 221. 
2) Berliner proteft. 8-3. vom 29. Nov, 1856, 
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Sabre 1840 fagte er fich feierlih von den Schwächen dieſer fubjeftiven 
Religiofität los. Damals und noch fpäter war er eifriger Unioniſt, und 
zwar Anfangs nicht einmal von der pofttivern Sorte; noch 1844 wollte 
er, außer dem Schriftprineip und der Sola-fide-Lehre, alles Uebrige 

„der freien Bewegung der Theologie” anheimgeben, Im Jahre 1835 

erflärte er die Abendmahls-Differenz ausdrüdlich für „unwichtig“ 5 heute 

droht er mit Zerreißung der Landeskirche, wenn fie die Union fo ver: 

ftehen wollte, wie er damals felber; was er por zehn Jahren felbft 

lehrte, das firaft er heute an den Gegnern als Vermiſchung „Chriſti 

mit Belial“. Die Waffen feines Journals haben fih vom Rationalis- 

mus ab= und gegen Unions- wie Confenfus-Theologie gefehrt. Das 
find allerdings erftaunlihe Widerſprüche! Aber Herr Schwarz hat fein 

Recht, es aus feigen Zwermäßigfeits-NRüdfichten zu erklären, wenn 

Herr Hengftenberg fich in den dreißiger Jahren nicht unter die verfolg- 

ten Altlutheraner ftellte, welchen er heute das Wort redet, Nicht daß 
„das Lutherthum, welches heute zu einem Modeartifel geworden ift, und 

yon der Sonne der Staatsgunft befchienen wird, damals ein Martyrium 

war’: nicht daraus ergibt fih Billigdenfenden die Erflärung des Heng— 

ftenberg’fchen Gebahrend. Der Lutheranismus war damals überhaupt 
nur noch eine Hhundertjährige Reliquie armer Leute aus dem DBolfe, 

welche die theologifche Bewegung des 18. Jahrhunderts gar nicht anges 

ftreift hatte, und nur eine höchſt geringe Zahl Gebildeter ftellte fich, 

yermöge fingulärer Geiftesconftruftion, an ihre Spise. Die große 
Reaktion des religiöfen Lebens dagegen, wie fie direft aus jener theo— 

Iogifchen Bewegung berfloß, machte naturgemäß feinen ſolchen Sprung. 
Nur allmählig und eigentlich erſt durch die befchleunigenden Stöße yon 

1848 wurde fie — und Herr Hengftenberg mit ihr — fireng lutherifcher 
Confeſſionalismus. 

Ganz folgerichtig ſehen wir denn auch an dieſem Punkte Herrn 

Hengſtenberg abermals den Fuß zögernd zurückziehen. Der nächſte Fort⸗ 

ſchritt auf der Leiter führte nämlich zur eigentlichen Kirchlichkeit. 
Hengſtenberg gehört aber nicht zu denen, welche dieſen Schritt gethan, 

welche ſich ernſtlich zu fragen gewagt haben: was iſt Kirche? Er ver⸗ 
harrt vielmehr in der Halbheit des lutheriſchen Stabilitätsmannes, und 

alſo in der Täuſchung der Erbkirche. Daher kommt auch an ihm und 

ſeiner Richtung jener eigenthümlich unproteſtantiſche Zug, den Herr 

Schwarz fo ſcharf und mit Recht rügt: „die äußerlich-juridiſche Hal⸗ 

tung und Beweisführung nämlich, welche der ganzen Partei eigen iſt, 
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und die fich förmlich zu einem Eultus des formellen Kirchenrechts aus- 

gebildet hat, indem fie die veligiöfe Meberzeugung auf juriftifche Kate- 

gorien, auf die Begriffe des zu Recht Beftehenden, der hiſtoriſchen Rechts⸗ 

bafen zurückgeführt.“ 
Es bleibt wohl faum etwas Anderes übrig, wenn man fletsfort 

von Norm und Necht der Kirche reden, doch aber nicht ernſtlich an die 

große Unterfuchung ſich machen will: was es denn eigentlih um dieſe 

Kirche fei? Es ift die Frage, ob Herr Hengftenberg in diefem Leben 
je noch über die Täufchung der Erbkirche hinausfommen wird. Bielleicht 

find ihm gerade feine reformirten Antecedentien an dem Fortfchritt hin- 
derlich, namentlich die nachgebliebene Befangenheit für die clara et 

sufficiens scriptura ?). Bon dem sola fide, in der fpeeififchen Aus— 

geftaltung feines frühern Pietismus, in der Armfünder- Theorie, ift je— 

denfalls ganz augenfcheinlih, daß es ihn in der Täufchung der Erb- 

firche befeftigt. | 

Es ift die eigentlich Hengftenberg’sche Praxis, son „den Sünden 

und Srrthümern der Kirche” zu reden und fich mit folchen Neden zu 

beruhigen. Was immer Separatiften, Seftirer und Katholifen an Be— 

gehungen und Unterlaffungen diefer Kirche vorwerfen mögen, Herr 

Hengftenberg entgegnet furzweg: das find eben Sünden und Irrthümer 

der Kirche, welche fie zu beichten und zu bereuen hat, dann ift fie ge= 

rechtfertigt ! Der Fatholifchen Kirche macht er gerade den Mangel dieſes 

zerfnirfchten Armfündergefühlse der Kirche, nit der Einzelnen, zum 

Vorwurf. Uns felbft hat er vorgehalten: „wenn Alles wahr wäre, was 

Ihr der evangelifhen Kirche nachredet, den Einen großen, großen Bor- 
zug haben wir doch vor Euch, daß wir unfere Sünde und Schmad 

offen befennen und fprechen fünnen: Gott fei mir Sünder gnädig!“?) 
Natürlich Fönnen und thun wir das auch, aber wir perſönlich, nicht 

unfere Kirche, wie Herr Hengftenberg will, Wer feine Kirche als 

reuige Sünderin preist, der mag einen pietiftifchen Kirchenbegriff haben, 

) Indem Krummacher bei der Specialconferenz zu Frankfurt der reformirten 

Kirche den unvermeidlichen Untergang anfündigte, fügte er zum Trofte bei: „Wer 
reformirt geboren ift, hat allerdings den Charakter indelebilis empfangen, ven 

fetbfi Dr. Hengſtenberg nicht verläugnet hat; ich fage Ein- und das anderemal zu 
ihm: Sie find und bleiben reformirt , wenn auch nur in Einem Punkte, daß Sie 
nichts glauben und annehmen wollen, was fich nicht unmittelbar eregetifch auf 

das Wort Gottes ſtützt.“ Goebels neue reformirte 8.-3. 1854. ©, 342. 
2) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 25, Oct, 1856. 
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son der Gerlach'ſchen Basileia ift er fehr weit entfernt, und in der 

Entwicklung des Aufſchwungs allerdings bedeutend zurücgeblieben. 

$ 3. Confiftorialrath Dr. Bilmar, 

Das Yehrreichfte und detaillirtefte Beifpiel für den Entwicklungs— 

gang der Reaktion in feiner ganzen Ausdehnung und bis an die äußerfte 

Grenze bietet dagegen die neuefte Gefchichte der Furheffiihen Kirche und 

die Perfon des Herrn Conſiſtorialraths Dr. Chrn. Vilmar. Es ift die 

derfelbe gelehrte Mann, deffen Name auf der befannten Gefchichte der 

deutſchen National-Fiteratur fteht und von daher den beften Klang hat, 
Auh Herr Bilmar gehört zu denen, welche, um mit Dr. Hengften- 

berg zu reden, „noch mit aus Aegypten herübergefommen find.” Aus 

einer reformirten Familie geboren, ftudirte er Marburger Theologie zu 

einer Zeit, wo „ver Nationalismus alle Lehrftühle in Marburg inne 

hatte”, und er felbft verlieg die Schule ald guter Nationalift. Al 

folher trat er fogar in Titerarifcher Fehde gegen den Prof. Sartorius 

auf, nachdem diefer in den zwanziger Jahren das „erſte Wehen des 

neuen Geifted vermerfen Yieß”, und in Marburg den Pietiömus ans 

pflanzte. Allmählig aber ging Herr Vilmar felbft in den neuen Geift 

ein, namentlich feitdem im Jahre 1833 zu Kaffel der Heidenmiffions- 

Berein gebildet ward, und die Wiege des fpätern Confeffionalismus 

abgab. Noch immer inde war an ihm feine Spur yon Eifer für bie 

alten Symbole. Noch im Jahre 1830 ſprach er als Profeffor und 

Pfarrer zu Hersfeld in öffentlicher Nede feine Freude aus, daß „das 

Wortgeflingel der ältern Dogmatik längſt vergeffen feiz“ er warnt vor 
ber ftarren Dribodorie, der bittern Berfegerungsfucht, dem trüben 

Myſticismus, zu dem jest Biele ſich hinreißen ließen; er lobt ſich Me— 

lanchthon, und erbietet ſich, die Augsburgiſche Confeſſion zu unter: 

ſchreiben, aber nur „faſt von Artikel zu Artikel“ 9). 

Wer zwanzig Jahre ſpäter ſo geredet hätte, der würde von Herrn 

Vilmar unter die „theologiſchen Sanscülotten“ gezählt worden ſein. 

Damals aber war er ſelbſt, ſammt dem ganzen Kaſſeler Miſſionsverein, 

noch ein warmer Freund der Union, die er heute als kirchenmörderiſch 

brandmarkt. Damals, „in den Zeiten des herrſchenden Rationalismus 

und der kirchlichen Gleichgültigkeit“, ſtanden zwei Männer, die ſich jest 

1) Darmſt. 8-3. vom 20, Jan. und 6. Sept. 1856, 
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aufs Bitterfte verfeindet find, mit der noch „verborgenen Verſchieden⸗ 

heit der Grundanfhauungen“ treu und brüderlih zufammen, „um unter 

mandem Spott evangelifches Bekenntniß und evangelifches Leben wie- 

der zur Geltung zu bringen”, beide auf dem Grunde allgemeiner Gläu— 

‚bigfeit nad) Art des Pietismus: Herr Vilmar und der Marburger Prof. 
Dr. Heppe ?). 

Beide Männer wirkten einheitlich in dem Landesmiſſions-Verein, 

deſſen Charakter Anfangs gleichfalls nur ein ganz allgemein gläubiger, 

dann ein beftimmter unioniftifher ift, feitdem 1842 die Augustana 

als gemeinfame Grundlage deffelben proffamirt war. Dabei blieb Dr. 

Heppe ftehen bis auf diefe Stunde, um fo mehr, als er hiſtoriſch nach- 

gewiefen zu haben glaubt, daß einzig und allein diefer von ihm ſoge— 

nannte „Melanchthonismus“ der Furheffifchen Kirche eigenthümlich zu— 

fomme, Es fei, fagen die Subjeftiviften, darum auch heute noch der 
Erfolg Heppe’s gering, weil er feldft befenne, wie „er, ein treuer Anz 

hänger der kirchlich-ronſervativen Partei, den Anfang der jegigen Herr- 

ſchaft als eine Morgenröthe mit frohlodendem Herzen begrüßt habe“ 2). 

Es follte bald anders werden. Noch um das, Jahr 1844 wiefen 

die Miffiong-Bereine den Antrag eines einzelnen Mitgliedes, die Ver— 

bindung mit dem Bafeler Miffionshaus abzubrechen, folange diefes nicht 

die Augustana annehme, entfchieden zurück; kaum war aber 1846 Ober- 
appelrath Dr. Elvers Vorſtand geworden, fo declarirte der Jahresbe— 

richt der Bereine: „wir räumen der Concordienformel als einer 

theologifchen Auseinanderfegung der wahren Kirchenlehre hohen Werth 

ein.” Bon nun an, fagt Dr. Heppe, ward „in Brofhüren, Zeitungs 

artifein ꝛc. die Herrlichkeit der Concordienformel und der Yutherifchen 

Kirche gepriefen, und der veformirten Kirche, befonders der Perſon 

Calvins, jede möglihe Schmach angethan.“ Der Marburger Profeffor, 
welcher die kurheſſiſche Kirche für den Melanchthonismus refp. den 

deutfchen Calvinismus vindicirt, ſtand von jebt an als Todfeind und 

eine Fluth von GStreitfehriften producirend gegen die „Iutheranifche” 

Richtung. Herr Bilmar feinerfeits — obgleich Reformirter von Geburt 

— ſchilderte nun die Kirche Calvins als eine Stiftung des Teufels, 

als das geheimfte tödtliche Gift, als den Samen bes aufiteigenden Thieres, 

N Wir halten uns im Folgenden zum großen Theile wörtlich an veffen „Denf- 
foprift über die confeffionellen Wirren in der evang, Kirche Kurheffens“ (1854). 

2) Berliner proteſt. 8.3. vom 5. Mai 1855, 
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und den Melanchthonismus als um fein Haar befferz zugleih begann 

er, ein firenges Lutherthum in feiner hohen kirchlichen Stellung praktiſch 
zu maden, bis er, hauptfächlich auch auf Betreiben re ehemaligen 

Sreundes Heppe, endlich abgefett ward ?), - 

Sn den erften Streit für und wider die Concordienformel bliefen 

bereits die Windſtöße der Revolution, die Fein anderes deutſches Land 
zäher fefthielt al8 Kurheffen. Sie machte ſich natürlih auch mit den 

Kirchenſachen zu fohaffen. Eine eigene Kirhen-Commiffion in Kaffel 

unternahm einen kirchlichen Neubau nad den Regeln der „Gemeinde: 
fouveränetät und Kopfzahlautorität” und des „Unionismus um jeden 

Preis." Herr Heppe felber meint, die Hofgunft, welche das Lutherthum 

fofort gewann, daraus erklären zu müſſen; „es galt nun als der reinfte 

Gegenfat gegen jene revolutionären Tendenzen.‘ Und Bilmar ward 

fein allmächtiger Führer. Er faß bereits als Neferent für die geiftlichen 

Sachen im Minifterium; jest erhielt er auch noch die Verwefung der 

Superintendentur Kaffel, des erften Kirchenamts im Lande, 

Seitdem wiederhallte Deutjchland von dem Allarmgefchrei über die 

Yutherifchen Ufurpationen Bilmars in Kurheſſen: der Heidelberger Katechis— 

mug fei „nur mehr zur Gedächtniß-Uebung in höhern Schulen‘ geftattetz 

es fei „eine Schmach für die heffifche Kirche, wenn man fie reformirt 

nenne”, fo babe Paftor Rückert, felbft yon Geburt reformirt, gefagt und 

fei dennoch auf eine veformirte Pfarrftele in Kaffel befördert worden, 

„Bernichtung der veformirten Kirche in Kurheſſen“ fei das Lofungswort 

der Organe Vilmars, des „Heſſiſchen Bolfsfreundes‘ und des „‚Ge- 

Thichtsfalenders", und doch fei auch die Superintendentur Kaffel von 

Rechtswegen reformirt. Gelbft unzweifelhaft reformirte oder unirte 
Landestheile fohwebten in höchfter Gefahr ?), Die Miffionsvereine wur- 

den ohne weiters Iutheranifirt. Geld nahmen fie zwar wohl noch von 

Neformirten und Unirten, fonft aber follte ihnen mit diefen nicht das 

©eringfte gemein feinz an die Stelle der abgebrochenen Verbindung mit 
Baſel trat Die excluſive Miffionsanftalt zu Dresden, und als Aſſocié 

die ſchwediſche Gefellfchaft zu Lund. Die Erlanger Fakultät wurde zur 

Hochſchule für die kurheſſiſchen Heidenmiffionäre erklärt, und zum Leber: 

9) Bol. Hiftor.=polit. Blätter Bd. 35. ©, 65. 
2) Für die unirte Provinz Hanau gab jedoch das Eonfiftorium den lutheri— 

[hen und den Heinelberger Katechismus zufammengebunden heraus, fo daß die 
Prediger nah Belieben bald den einen, bald den andern gebrauchen konnten. 
Berliner protefl. 8.3, vom 28, April Cef. 5. Mai) 1855. ; 
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fluſſe trat ſchon der erſte derſelben, Vogel, förmlich zum ſeparirten 

preußiſchen Lutherthum über; aber dieſer von der Partei zubereitete 

Miſſionär für China zerfiel bald auch mit ihr ſelbſt und „zeigte in großer 

innerer Zerriſſenheit Verlangen, bei Rom Frieden und Beruhigung zu 

finden“ ). Vorher galt ein eigener Landeskatechismus mit dem Heidel— 

berger als Anhang, oder auch da und dort der badiſche; 1853 ward 

dieſer abgeſchafft, von jenem eine neue Ausgabe ohne Anhang, und 

noch in demſelben Jahre eine andere Ausgabe mit Bildern eingeführt. 

Zwei dieſer Bilder waren als der Lutheraniſirung dringend verdächtig 

denuncirt: Dr. Luther auf dem Titelblatt, und die Stiftung des Abend- 

mahls, „wie Chriftus eben eine gewaltig große Hoſtie vor feinen 

Süngern elevirt“ 2), 
Allein alles dieg war nur Eine Seite der Bewegung; foweit wäre 

auch Herr Hengftenberg mitgegangen. Während aber Herr Heppe, in 
ber Hite des Gefechtes und feinem reformirten Zuge folgend, wieder 
berabfanf bis zur Anfeindung der feften äußern Lehrnorm überhaupt, 

blieb auch Herr Vilmar nicht ſtehen. Er feinerfeitS machte, von der 

Sproffe des Befenntniffes zur Coneordienformel aus, alsbald den Schritt 

aufwärts: nach der Sproffe der objektiven Kirchlichfeit. Indem er fi 

inöbefondere auf die Lehre yon den Saframenten warf, und die Gna— 

benmittel mit einer felbft Intherifcherfeits nicht gewöhnlichen Betonung 

als leibliche Wirktichfeiten faßte: zerfiel er folgerichtig auch mit der ſym⸗ 
bolmäßigen Lehre von der Kirche und vom Amt, Herr Bilmar ift vor- 

herrſchend Praftifer, auch mochte die Haltung der Prediger während 

der Revolution ein unmittelbares Eingreifen ins Leben motiviren ?). 
Sedenfalls trat die Concordienformel bald in den Hintergrund vor 

dem Gefchrei über Bilmars Theorie und Praxis vom geiftlihen Amt 

als „einem abfolut mittlerifch wirkenden“: was er ind Werf fege, fei 

„ein mittlerifches Außeres Kirchenthbum, ein wahrer und wirklicher Hie- 

rarchismus.“ 

In der That fing das Organ Vilmars ſchon im Jahre 1849 an, 
in ganz unproteſtantiſcher Weiſe den Amtsinhaber vom gewöhnlichen 

Laien zu ſondern, und einen innern Unterſchied zwiſchen Geiſtlichen und 
Ye 

I) Vgl. Darmfl. 8.3. vom 8. und 10. Aug. 1854, 28, und 30, Juni 1853. 

2) Berliner proteftant. 8-3. vom 5. Mai 1855. 

9) Ein Kaffeler Hirtenbrief von 1851. machte die Prediger der Diöcefe geradezu 

zu Miturfächern ver Revolution son 1848, Berliner proteft, 8.3. vom 5, Mat 1855. 
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Laien zu firiven, fo zwar, daß auf feinen Antrag 3. B. verordnet ward, 
nur die ordinirten Lehrer an den Gymnaſien dürften vor den Schülern 

„frei beten”, die nichtordinirten bloß das Baterunfer herfagen. Sn 
jeinen Paftoral-Anfpracen hatte er immer einen „Ordo, einen Priefters 

ftand“ vor Augen, der „zwifhen Himmel und Erde, zwifchen Gott und 

der armen fündigen Laienwelt fteht”, oder, wie Heppe fagt, „einen 

Hierarchismus, in welchem alles gläubige Volk lediglich Durch Das Me— 

dium des geiftlichen Amts an den Gnadengütern des Evangeliums und 

an Chrifto Zefu felbft Theil haben ſoll.“ Das Amt allein bat göttliches 

Mandat, fonft Niemand: „nicht die Welt, nicht Die gläubigen Indivi— 

duen in ben Gemeinden, nicht Die Gemeinde, und wäre fie auch eine 

Gemeinde der Heiligen; fie wäre felbft dieß nicht ohne das geiftliche 
Amt.” Jenes „fündenvergebende” Amt wirfe „mit richterlicher Kraft”, 

ex opere operato. Namentlih machte Bilmar die Confirmation aus- 

brüdfic) zum opus operatum; ihr Ziel ſei „überhaupt nicht dasjenige, 

was das Kind am Altare darbringe, fondern was ihm daſelbſt ge= 

geben werde.” In diefem Sinne hieß ed: die guten Kurheſſen hätten. 

fih von Bilmar fünf Saframente vetroyiren laffen müffen: die Taufe, 

das Saframent des Altars, die Ordination, die Abfolution und 

die Firmung „nach der Faffung des Tridentinums” 1), 

Noch mande anderen Dinge „kirchlicher Ordnung‘ wurden durch 

Nefeript oder in Vrediger-Conferenzen ausgemacht, welche ungemeines. 

Auffehen erregten, 3. B.: Hebung des Gottesdienſtes durch weſentliche 

Beichränfung der Predigt und Vermehrung der Liturgie; dann: daß 
jeder Prediger fi) einen Confeffionarius wähle, dag jeder Gnitesdienft. 

mit der Abendmahlgfeier fchliege und, wenn fein Communifant vorhan= 

den fei, der Geiftliche allein zu communiciren habe. Der Hauptanſtoß 
aber, der „böfe Geiſt“ in Vilmar, war und blieb, daß er von einem. 

fündenvergebenden Amte des ordinirten Predigers mit richterlicher Kraft, 

ohne Rüdkfiht auf den Glauben oder Unglauben des Empfängers, in: 

einer Weife rede, „wie es fonft nur in der römiſch-katholiſchen Kirche 

üblich if" 2). Und diefes fündenvergebende Amt fei nun dergeftalt, daß 

es vom römischen Prieſterthum gar nicht zu unterfheiden ſei, ftehende 

Dezeichnung geworden, „Die Aelteſten, die Gemeinden und ihre ein- 

zelnen Glieder werden fo behandelt, dag fie Alles nur vom geiftlichen 

1) Darmft. 8-3. vom 8. und 10. Auguft 1854, 30. Juni 1853, 

2) Allg. Zeitung vom 16. Mat 1853. 
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Amt empfangen, und nichts find, ohne durch dieß geifllihe Amt“ 2). 
Allerdings glaubten auch die beftigften Gegner Vilmars nicht, daß er 

feine proteftantifche Kirche katholiſch machen wolle, vielmehr wolle er 

fie nur gerade Rom gegenüber mächtig Fräftigen, Aber ein Amt, das. 

den Kern feiner Aufgabe darin bat, Alles unter den Gehorfam 

ber Kirche zu bringen: das fei denn doch nichts Anderes als 

fatholifches Syſtem. „Dieß römiſch-katholiſche Kirchenthum mit Iuthe- 

riſcher Dogmatik in reformirten Verfaſſungsnormen ſoll dem heſſiſchen 

Volke eingetrieben werden“ 2). 

Uebrigens hatte Herr Vilmar auch bezüglich des letztern Punktes 

eine merkwürdige Wandlung durchgemacht, und eben darin lag ſein 
dritter Differenzpunkt mit dem vulgären Proteſtantismus, daß er jetzt 
auch die äußere Verfaſſung feiner Kirche in ganz anderm Lichte anſah, 

als früher, Innerhalb weniger als zwanzig Jahren hatte er das de— 

mofratifirende DBerfaffungsprineip gegen das entfchieden monarchifche 

vertaufcht, und zwar lesteres in ſpecifiſch anticäfareopapiftifcher Fär— 

bung. Der Idee kirchlicher Selbftftändigfeit blieb er dabei allerdings 

treu, in der Form aber fprang er von dem Einen Extrem in's andere 

über. In der kurheſſiſchen Kammer yon 1830 ſprach er bereits für 

Trennung der Kirche vom Staat, aber in Tiberalem Sinne und zu 

Gunſten fynodaler Berfaffung der Kirche. Jetzt dagegen vertheidigte 

ein Freund feine betreffenden Grundfäge wie folgt: „Die Berfümmerung. 

des Firchlichen Lebens in der Zeit des Nationalismus leitete Bilmar 

zum großen Theile davon ab, dag in Folge der Einführung des Con— 

fiftorialregiments Schreiber an die Stelle der Männer yon geiftlichem. 

Charakter, Aftenftöge an die Stelle des lebendigen Worts getreten find; 
wie Alle, denen eine Ahnung vom Wefen der Kirche wieder aufges 

gangen ift, wünfchte er anftatt der landesherrlichen Gewalt, in deren 

Händen die Kirchenleitung zu einem Zweige der Polizei wird, die alte 

bifhöflihe Verwaltung wieder hergeftellt zu ſehen“ 3), 

Aus der Firchenregimentlichen Conferenz zu Eiſenach yon 1853 ver— 

lautete, daß Herr Vilmar „die Befeitigung der Beauffihtigung des 

geiftlichen Amts durch weltliche Behörden für nothwendig zum Beftehen 

1) Unter Anderm forderte Bilmar feine Pfarrer auf, täglich beim Mittagläu- 
ten am Altare für die Gemeinde zu beten. 

2) Berliner protefl. 8.3. vom 8. Suli 1854 und 5. Mat 1855. 

3) Allg. Zeitung vom 7. April 18565 vgl. Darmſt. 8,3. vom 20. Jan. 1856. 
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der Kirche erklärt”, und dabei über die neue Berfaffung in einer Weife 
fi) geäußert habe, die eine förmliche Hierarchie mit einem proteftanti- 

fchen Papft an der Spite habe durchfchimmern laſſen ). Daher nahmen 

auch) feine Drgane die Theorie yon den „beiden Schwertern" wieder 

auf, beide als einen „unmittelbaren Ausflug Gottes" fallend, fo daß 

man nicht mit Unrecht behauptet zu haben ſcheint, diefe Theorie, wie fie 

das Befenntnig des heſſiſchen Treubundes enthielt, „diene prächtig zur 

Errihtung abfoluter Königsgewalt und Hochftellung der Geiſtlichkeit“ 2). 

Bon den frühern Synodal-Prineipien Vilmars bis zu folden An- 

fihten war allerdings ein bedeutender Sprung, aber doch nicht in der 

Grundanfhauung, wie Bilmars früherer Freund und jet beftigfter 

Gegner fi) denfelben zu Schulden fommen ließ. Prof, Heppe in Marz: 
burg hatte — damals wohl aufrichtig durch die heſſiſche Kirchengefchichte 

belehrt, um die er fi) große DVBerdienfte erworben hat — bei der Jes— 

berger Conferenz von 1849 in den allerftärffien Ausdrücken gegen das 

Summepifeopat der Fürften fih ergangen, Die evangelifche Kirche, fagte 

er, habe. Schande getrieben mit dem fürſtlichen Epifeopat, daffelbe dürfe 

felbfiverftändfih nicht Tänger mehr beftehen, der Kurfürft von Heffen 

fei in der Kirche nichts mehr ald der geringfte Laie, und wer etwa jeßt 

noch die fürftliche Epifeopalgewalt dankbar annehmen wollte, für den 

fei das odiofefte Urtheil nicht zu flarf. So damals. Sechs Jahre fpä- 

ter dagegen, als es galt, die unliebfame Bewegung der Vilmarianer 

durd einen Machtſpruch des Hofes niederzudrüden, ſchrieb derſelbe 

Dr. Heppe mit aller Heftigfeit gegen den Minifter Haffenpflug, und für 
das unbefchränftefte bifchöfliche NRecht der Fürften 9). 

Man hatte die Stellung Bilmars für ganz feft und feine definitive 
Ernennung zum General-Superintendenten yon Kaffel für gefichert ge- 

halten. Ueberall wies man auf Kurheflen, wenn man ein recht grelles 

1) „Confiftorialratd Bilmar erftattete Bericht über die Propofition: Die geeig- 
netften Mittel zur Sicherung ausgiebiger Aufficht über Amtsführung und Lebens— 
wandel der Geiftlichen. Der Bericht war ein feltfames Aktenſtück und fireifte in 

einzelnen Ausführungen an Anfichten, durch welche in England feit einigen Jahren 
die Verhältniſſe der proteftantifchen Kirche verwirrt worden find, die aber in 

Deutfchland bisher noch feinen Anklang gefunden hatten. Im Hintergrund konnte 
man fogar die Wiedererrichtung eines proteftantifchen Epifeopats, wo nicht gar 
eines Papats vermuthen.” Allg. Zeitung vom 7, Juni 18535 vgl. Darmſt. K.— 
3. vom 8, Januar 1854. | 

2) Darmſt. 8.3. vom 8, und 10, Aug. 1854, 
3) Kliefoth und Mejer: Firchliche Zeitfchrift, Sept, 1856, ©, 599. 
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Beifpiel aufzeigen wollte, wie die veligiöfe Reaktion gegen den erklärte: 

fien Widerwillen des Volkes von den hohen und höchſten Kreifen, welche 

durch die Evolutionen des zügellofen Subjektivismus auf politiſchem Ge— 

biet erfchredft feien, mit Gewalt aufrecht erhalten würde. Man fuchte 
eben in Kaffel und in Berlin die ernftlichften Hofiympathien für den 

„unglaublichen Gräuel des pufeyitifhen Amtsbegriffs” 1). Für den 

Moment mochte das auch richtig fein; aber die Nachwehen von 1848 

ſchwächten ſich allmählig ab. Gerade Kurheſſen war das erite Land, wo 

unmittelbar nad dem Erfcheinen des Bunfen’shen Buches, noch im 

Winter 1856, der proteftantifche Auffhwung durch eine Drehung des 

Hofwindes unterlag. Und zwar geſchah dieß an Herrn Vilmar ſelbſt 

und in einer gerechtes Auffehen erregenden Weiſe. 

Als die Befegung der Superintendentur endlich angeordnet war 

und die Predigerfchaft zu der Firchenordnungsmäßigen Wahl fidh ver— 

fammelte, da zeigte es fich, daß der „kirchliche Reaktionstaumel“ allerdings 

die ungeheure Mehrheit der Prediger, auch veformirter, für ſich hatte; 

fie wählten mit einer an inftimmigfeit grenzenden Majorität (110 

gegen 124) Herrn Vilmar. Aber am Hofe war die Zeit vorbei, wo 
der rauhe unbeugfame Ernft des merfwürdigen Mannes erträglich fchien. 

Der Kurfürft verfagte jest, nach eingeholten Gutachten der Marburger 

Fakultät ?) und des Berliner Kirchenrechtslehrers Richter, übrigens ohne 

Angabe son Gründen — die Beftätigung der Wahl, obgleich das Mi- 

nifterium Haffenpflug feine Solidarität mit dem Gewählten erklärt hatte. 

Und nicht genug: als bei der zweiten Wahl zwar feine Stimme mehr 

auf Bilmar fiel, die meiften aber auf feinen Schwager und eifrigfien 

Anhänger Eonfiftorialrathd Hoffmann: da erhielt wieder nicht diefer die 

Beſtätigung, fondern ein gefohmeidiger Kandidat der Minorität ?), jest 

Unterzeichner des Aufruf6 — der Evangelical Alliance. 

Was in Kurheffen weiter gefhah, gehört an einen andern Drt. 

Der Triumph der Oppofition über den unerwarteten Sieg und die 

- totale Niederlage des „Pharifäismus“ und feiner „Demoralifation” war 

) © z. B. Gueride (gegen Petri in Hannover, Zeitfehrift für die gefanmte 

Yuther. Theologie. 1855. I, 164), indem er erflärt: er habe „jene Gräuel nad 

ſtephaniſchen und preußifch-Tutherifchen Theorien und Praren bis auf die Hefen 

gefoftet.” | 

2) Ihr Gutachten war von Profeſſor Gildemeifter verfaßt, der ein paar Jahre 

vorher einen Proceß wegen Gottesläfterung ausgeftanden hatte, 

3) S. Ausführlicheres hiſtor.“polit. Blätter Bd. 39, ©. 562 ff. 
Jörg, Geſch. des Proteft. I. 3 
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ungeheuer. „Am Tage der Abdanfung der Minifter war Jubel in den 

Wirthshäufern zu Kaffel, aber nicht ſowohl über Haffenpflugs, als über 

Bilmars Abgang: der Ernft feines Auftretens war diefem Publikum 

am allerunliebfamften gewefen“ ?). Herr Bilmar aber ward als Pro- 

feffor der Theologie an die „altreformirte” Univerfität Marburg verfest, 

Bisher hatte er feinem Auffhwung zur „Rirchlichfeit” im prafti- 

fchen Leben kirchlicher Ordnung Ausdruck gegeben; jest aber, bei der 

Eröffnung feiner profefforifchen Laufbahn in Marburg, widmete er ihr 
auch eine theoretifhe Ausführung. Es erjhien feine Schrift: „Die 

Theologie der Thatfachen wider die Theologie der Rhetorik“ (Mar: 

burg 1856). Troß ihrer fortlaufenden inneren Widerſprüche ift diefelbe 

doch ein fürmlicher Bruch mit der hergebrachten proteftantifchen Theo— 

logie; wir werben daher noch öfter auf fie zurückkommen. Sie erklärt 

der theologifhen Wiffenfchaft den Vernichtungsfrieg und zwar gerade 

yon dem Bollwerk des neuen Kirchenbegriffs aus. Darum ift auch Herr 

Bilmar jeßt das eigentliche enfant terrible der Oppoſition; im Haß 

feines Namens hat er alle Hengftenberge, Harleffe, Kliefothe ausge- 

ſtochen; will man die volle Perfonififation eines proteftantifchen Dunfel- 
mannes bezeichnen, fo fagt man: Bilmar. 

Ehen weil aber Herr Vilmar fich fo feft und offen auf den Stand- 

punft der Basileia Hingeftellt, deßhalb verrathen fih auch gerade an 

ihm die erftaunlichftien Widerſprüche. Er bat fi der Oppofition ge= 

genüber für alle feine Maßregeln Firchlicher Reftauration auf die offi— 

eielfen Symbole und die altlutherifchen Kirchenordnungen geftüst und 

berufen. AndererfeitS aber behauptet er ein Amt mit der Aufgabe, 

„Alles unter den Gehorfam der Kirche zu bringen”; wie fol ſich dieß 

vertragen mit den Principien vom sola fide und von der clara et 

sufficiens scriptura? Er definirt das geiftlihe Amt als „die Yebendige 

und Yeibhafte Fortfegung des Amts des Erlöfers”, er nimmt für das— 
jelbe ausdrücklich die apoftoliihe Succeſſion in Anſpruch. Dennod) ift 

ihm wieder das ‚rechte Amt erft noch zufünftig und abhängig von der 
Qualität der Wiedergeburt im Amtsträger. Er beftimmt die Kirche als 
„die Thatfahe der Kirche", als die Fortfegung der Sncarnation, 

als „die Möglichkeit der Fortpflanzung der Gewißheit der Seligfeit 

durch Chriſtus“; fie ift ihm eine reale Objektivität und fihtbare Anftalt, 

1) Allg. Zeitung vom 7. April 18565 vgl. Halle'ſches Volksblatt vom 26. 
San, 1856, Berliner proteftant. 8,-3. vom 27, Oct. 1855. 
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nicht eine Glaubens = fondern eine Saframentsfirche, nicht erwachfend 

aus dem fubjeftiven und unfichtbaren Glauben, fondern aus der „ob- 

ieftiven Thatfahe des Saframents”, aus dieſen „leiblihen Thaten 

Gottes am Menſchen.“ Und doch wagt Herr Vilmar nicht die Ge- 

fchichte zu fragen: wo und wie denn nun dieſe leibhaftige Basileia hi= 
ftorifch hergefommen fei? Ja, er jagt ausdrücklich: „die Thatfache der 

Kirche fei von der Chriftenheit erſt noch zu erleben“, alſo eine ſolche 

Kirche erft noch — zufünftig! 

Wahrlich ungeheure Widerfprühel Das Nähere darüber werden 

wir im Abfchnitt über den „Kirchenbegriff“ anführen. Inzwifchen bleibt 
Herr Bilmar bei feiner Grunderfenniniß ftehen, welcher Herr Dengften= 

berg, allem Lobe Bilmars zum Troge, bisher ſtets behutfamft ausge— 

wichen ift. „Alle“, fagt Herr Bilmar, „welche jest die Lehre Yon der 

Kirche fih zu Herzen genommen, müſſen yon dem Begriff einer Ge- 

meinfhaft, welde allzeit etwas Subjeftives, und erft Folge der 

von Chriftus gegebenen Pflanzung ift, fortfchreiten zu Dem Begriff einer 
Anftalt, als des die Gemeinfchaft erſt erzeugenden Objektiven” 2). 

Kein Zweifel, der Catechismus romanus felber fönnte nicht de— 

eifiver fprehen, Wenn nun aber ein wahrer Proteftant fommt und dieſen 

Kirchenbegriff „Eatholifirender Tendenzen“ bezüchtigt, fo bricht Herr 
Vilmar in heftige Entrüftung aus: das feien „Pöbelredner yon Natur”, 

die Tiefe der Fragen zu ermeffen unfähig, nur bedacht ihrer Luft zu 

zanfen, zu verläumden und zu lügen. den Zügel fchiegen zu laſſen; das 

fei „eine Rhetorik der theologifchen Sangeulotten und Jakobiner, eine 

Nhetorif der Gaſſe und der Fifchbude” ꝛc. Sehr wohl; nur daß eben 

Herr Bilmar mit allen diefen Borwürfen die fymbolifhen Bücher und 

ihre Berfaffer felber trifft! 

$ 4 Juftizrath Dr. Stahl im Kampf mit Ritter Bunfen. 

Die Unterfuhung des Firchenbegrifflichen Proceffes in Herrn Dr. 

Stahl bietet den größten Bortheil dadurch, daß diefer berühmte Laien- 

theologe am Anfang der Entwidlung die ächten Kirchenprincipien der 
Reformation ganz präcis und betailfirt, im bandlichften Ausdrude, hin⸗ 

ſtellt und ebenſo entſchieden bekennt, als er fie am Ende der Entwick— 

lung widerlegt und desavouirt. Man kann ſich an der einen wie an 

1) Theologie der Thatſachen ©. 47. 
3* 
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der andern Phafe Stahls ein Muſter fcharfer Bezeichnung nehmen. Def- 

halb führen wir ihn auch bier gleich aufs fonft würde er nämlich als 

Beifpiel des dreifachen Stufenganges infoferne weniger dienfam fein, 
als wir wenigftens yon feiner Entwicklung zweiter Stufe Bezeichnen- 

deres nicht willen. In diefer Hinficht nehmen wir Herrn Stahl viel- 

mehr unmittelbar auf, wie er heutzutage als fait accompli eines er- 

cluſiv Iutherifchen Kirchenmannes in der preußifchen Union oder in der 

„lutheriſchen Strömung” erfcheint. 

Die gedachte Firchenbegrifflihe Wandlung in Herren Stahl ging bei 

Gelegenheit feines Kampfes mit Ritter Bunfen vor ſich. Auch um 
deffenwillen ift fie befonders merfwürdig. Bunfens „Zeichen der Zeit” 

serhalfen Herrn Stahl zum Firhenbegrifflihen Durchbruch, der Reaktion 

im Allgemeinen fündigten fie an, daß die Zeit ihres Auffteigens erfüllt 
fei und, äußerlich wenigftens, ihr Niedergang anfange. 

Nicht umfonft hatte der mißmuthige Bodenſatz des Aufſchwungs ſich 

in freudiger Verwunderung erhoben: daß der „hochgeſtellte weltberühmte 

Staatsmann“ Bunſen gerade jetzt eine ſolche kühne, edle, fromme, 

deutſch-evangeliſche That ausführe ?), Nicht umſonſt hatten die Liberalen 

gehofft: der fehlaue Diplomat und vertraute Freund des Königs von 

Preußen werde wohl wiffen, warum er gerade jet mit fo blutbür- 
ftigem Sanatismus gegen die „Rückſchlägler“ losfuhr; fie Hofften yon 

den „gewaltig niederfchmetternden Gedanfen des Nitters ein mächtiges 

Halt gegen die anfchwellende Macht bierardifcher Beftrebungen‘ ?). 

Nicht umfonft waren die „Rückſchlägler“ felber betreten zu fehen, daß 

der Ritter fo zuverfihtlih Morgenluft wittere, und fo keck zur retten- 

den föniglichen That auffordere, mit Snfinuationen an Se. Majeftät, 

„deren Wortlaut zu wiederholen der Anitand verbiete” ?). Sie hatten 

ganz richtig geahnt, 

Sonderbarer Weife fielen die Bunfen’fchen „Zeichen der Zeit‘ eben 

mit einer unerfreulihen Wendung zufammen, welche der Kampf der 

som Ritter fogenannten „Nüdfchlägler gegen den Freimaurer-Orden 

von Berlin aus damald nahm. Die Logen hatten fih in dem Maße 

mehr gefüllt, als die confeffionele Reaktion gegen fie anftürmte, und 

1) ©&p die Heidelberger, Darmft. 8,-3. vom 29. Nov. 1855. 

2) Berliner Blätter, Kreuszeitung vom 3. Nov, 1855; Allg, Zeitung vom 31. 
Det, 1855. 

3) Halle'ſches Volksblatt som 17, Nov. und 1, Dee, 1855, 
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gerade jetzt erklärte der Berliner Oberkirchenrath: er erachte ein Ver— 

bot wegen Theilnahme der Prediger an den Logen für ungeeignet. Von 

mehr als einer Seite ward dieſer Logenſieg mit dem Bunſen'ſchen Buch 

in nächſte Beziehung geſetzt ). Sei dem wie da wolle: ſoviel iſt rich— 

tig, daß von Stund an in dem äußerlichen Verlauf der Reaktion all- 
gemeiner Krebsgang eintrat. Schlag auf Schlag folgten die Nieder- 

Yagen im Großen: in Kurbeffen, in Bayern, und endlich die königliche 

Einladung an die Evangelical Alliance in Schottland, zu Berlin Ver- 

fammfung halten zu wollen, 

Was Bunſen ſelbſt betrifft, fo ift auch er infofern ein Mufterbild 
der proteftantifchen Veränderungen, da bei ihm die baare Negation 
nah dem Maße in nadter Blöße herporirat, als der poſitive Auf- 

ſchwung Kraft gewann. Auch er paflirte vor zwanzig und dreißig 

Sahren noch als frommer Chrift und guter Pietift, er zählte mit zu 

denen, von welchen der proteftantiiche Auffhwung in der Geftalt blog 

perfönlicher Gottwohlgefälligfeit feinen Anfang nahm, est beißt er 

bei feinen frübern Freunden der Goliath der modernen Philifter, und 

man erinnerte fich der damals noch unbegreiflihen Worte aus einem 

hohen Munde: Bunfen werde Uhlich noch verbunfeln 2). Ueber feine 

„Zeichen der. Zeit” riefen die Leipziger „Grenzboten“ fogar verwundert 

aus: Bunfen fiehe ihren Anfichten viel näher, als fie je erwartet hätten! 

Am beften charafterifirt ein preußifcher Altlutheraner diefen Proceß: 

„Bunfen war früher Pietift fo recht aus der warmen Mitte der unir- 

ten Kirche, was ift er nun geworden? ein moderner Pantheift, der 

etliche Redensarten vom frühern Pietismus beibehält“ °). | 
Das Buch Bunfens an fih war, abgefehben son der objektiven 

Gonflelation, yon anerfannt nichtswerthem Titerarifchen Inhalte, Auch 

ber redliche Nedafteur des großen Berliner Subjeftiviften-Drgand wun⸗ 
derte fich nur über die feltene Bereinigung leerer Phrafen mit anmaßen- 
dem Dünkel. Bunſens religiöfe Anfchauung fubfummirt man am beften 

als pomadige Freimaurer-Theologie und Logen-Philofophie, wie fie ſich 

jest auch yon Frankreich aus namentlich über England und Nordamerifa 
verbreitet. Die Wiffenfhaft an die Stelle der Religion, die Schule 

1) Allg. Zeitung vom 6. und 23. Nov, 1855; vgl. Berliner proteflant. 8.3. 
vom 10. Nov. 1855. 

2) Kliefoth und Meier: Kirchliche Zeitfchrift. 1857, S. 2625 vgl. Beffer: 
Bunfen und Dorner. ©. 2. 

3) Nördlinger Freimund vom 16. Det, 1856, 
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an die Stelle der Kirche: das ift ihr Ziel. Die fpecififh Bunfen’fche 
Einfleidung lautet wie folgt: die religiöfen Ideen find immer zugleich 

mit der nationalen Vorſtellung und Sprache verwebtz die hriftliche Re— 

Yigion ift im femitifhen Stamm, im jüdifchen Volke entftanden, die 
Urkunden derfelben können daher nicht anders als in femitifcher Vor- 

ftelung und Sprache verfaßt fein; auch das neue Teftament wurzelt in 

femitifchen und abrahamitifchen Ideen, und in dieſer Geftalt haben die 

japbetifchen Bölfer e8 empfangen, Nun kommt es immer darauf an, 

die göttliche Wahrheit von dem nationalen Beftandtheil auszufondern. 

Die Japhetiden müffen daher jest die femitiiche Vorftellungsmweife der 
Bibel, da diefelbe nicht Religion, fondern bloß fremde Nationalität ift, 

ausfcheiden, fie „in die japhetifche überſetzen.“ Dieſes Japhetiſche ift 

aber der philofophifche Geift, deffen die Semiten unfähig waren, der 

Durch die Stadien der Griechen und Römer in den Germanen endlich 

feinen Höhepunft erreichte. Was in der heiligen Schrift femitifch-abra= 

hamitiſche BVorftellungsweife, was reines Element der Wahrheit ift: 

Darüber bat eben der philoſophiſche Geift felbft zu entfeheiden 1). | 

Auf Grund einer folden „chriſtlichen“ Theologie trat Herr Bunſen 

im Jahre 1855 für allgemeine Union wie für die fpecififch-preußifche 
Sfaubens-Inion, für allgemeine Religionsfreiheit, nur mit Ausnahme 

der excluſiven Lutheraner und der Katholiken, und für eine entfprechende 

Kirchenverfaffung Yon Unten gewaltig ein”). Nicht ganz zwei Jahre 

darauf fommt nun die eigentliche „Allerweltskirche“, die pietiftifch-inde= 

pendentiihe Evangelical Alliance, felbft nad Berlin, augenfcheinlich 

der Partei des Bunfen’fchen Buches zu Hülfe. Herr Stahl, gegen ben 

daffelbe perfönlich gerichtet war, mußte jest bei der Berliner Pafloral- 

Conferenz vom 8. Juni d. J. abwehrend gegen die yon der Alliance- 

Deputation dem König überreichte Adreffe aufftehen, in welder die 

1) Mit Recht bemerkt Herr Stahl: „Der ganze vulgäre Nationalismus hatte 
das zur Ausrede, daß feine Lehre genau die der heiligen Schrift fei, nur entkleidet 

von jüdifcher, orientalifcher Vorftellungsweife.” Ebenſo unterfheidet Hegel eine 
Sprache der Vorftellung und eine Sprache des Begriffs; jene, welche ver Religion 
angehört, faſſe Alles gefchichtlich, daß Jeſus von der Jungfrau geboren, auferftan- 
den ꝛc., und fei infoweit unwahr; diefe, welche der Philofophie angehört, fafle 

Alles in der Idee, daß Jeſus nicht von der Jungfrau geboren, nicht auferflanden 
u. ſ. w. „Das Alles”, fagt Herr Stahl, „Soll nur Unterfchied der Sprachweife 

fein.” Wider Bunfen von Stahl ©. 43 ff. 
2) ©, übrigens die nähere Augeinanverfegung im 36. Bande der Hiftor.-polit. 

Blätter. ©. 1104 ff. 
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Yutheranifche Partei, refpektive Kirche, unverholen als „Phariſäismus“ be- 

zeichnet ward, Herr Bunſen dagegen, der Berfaffer jenes Buches, 

„welches das Malzeihen des Thieres offen an der Stirne trägt" 9, 

empfing von ber über Heidelberg zurüdreifenden Alliance-Deputation 

den freundfhaftlichiten Befuh, bei dem mit Rührung feine Betheuerung 

vernommen ward, wie „fein Herz ſich fehne nach völliger Entwicklung 

der religiöfen Freiheit‘ 2). 

Der Streit zwifhen Bunfen und Stahl war überhaupt nicht ein 

Kampf zweier Männer, fondern, wie Krummacher fih ausdrüdte, „zweier 

millionenföpfigen Parteien der Gegenwart. Er wirkte wie Scheibe- 

waffer auf die ununterfchiedene Reaktionsmaſſe, und der religiöfe Auf- 

Schwung machte da feine erfien mißlihen Erfahrungen im Großen, 

Wenige Monate nah dem Auftreten Bunfens hielt der Generalfuper- 

intendent Büchfel Vortrag im Berliner „Soangelifhen Verein’; vor 

Allem entrang fich ihm ein tiefer Seufzer: in einer Zeit leben zu müffen, 

wo ein Buch, weldes die Zeichen der Zeit an der Stirne trage, „mit 

Freuden überall begrüßt und nicht mit Empörung zurücgewiefen würde” 3). 

Am betrübendften waren die Erfcheinungen, welche das Bunfen’fche 

Machwerk an der Schule bervorlodte. Herr Natbufius vom „Bolfg- 

blatt” hatte die zuverfichtliche Hoffnung ausgefprocdhen: gegen diefen 

Gegner würden auch die ernften Freunde der Union zufammenftehen. 

Wie furchtbar irrte er fih! Es wäre wohl zu verfchmerzen gewefen, 

wenn ein Dr. Hafe das Gebahren Bunfens eine „fittlihe That” nannte, 

und ihn ald „Frühlingsierche” begrüßte; aber, lamentirt das „Volks— 
blatt", Männer, die fih eben noch auf Kirchentagen mit überfchwäng- 

lihen Reden auf die Augsburgiſche Confeffion verpflichteten, fie ſängen 

jest dem Ritter als „bewährtem Chriften ein begeiftertes Hofiannah: 

ein Schenfel, ein Gelzer, fogar ein Dorner, fonft als wiffenfhaftlicher 

Heros des pofitiven Auffhwungs verehrt. Auch Krummacher, jest of- 

fieteller Einführer der Alliance in Berlin, ließ fih entfchuldigen: zu den 

Seinden des Chriſtenthums vermöge er den Nitter nicht zu zählen, „ob- 

wohl derfelbe in wejentlihen Stüden allerdings deren Bild trage” ). 

1) So äußerte fih das Halle’fche Volksblatt vom 20. Auguft 1856. 
2) Kreuzzeitung vom 13, und 20. Zuni 1856, 

3) Kreuzgzeitung vom 16. San. 1856. 

+) Halle’fches Volksblatt vom 20. Auguft 18565 vgl, Hengſtenbergs evang. 

8,3. vom 10. Sept, 1856. 
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Den äußern Berluften entfprach aber Doch eine innere Confolidirung 

in der Partei des Aufſchwungs. Als Beweis dafür erfohien eben Herr 

Stahl felber. Wie ächtproteftantifch und widerſpruchsvoll war noch 

1853 feine Erflärung über den Begriff der Kirche; wie unficher und 
fhwanfend bewegte er ſich hierin noch im Jahre 18555 wie beftimmt 

und gut katholiſch ſprach er fih 1856 ° darüber aus! Der Bunfen’fche 

Andrang hatte Herrn Stahl zum innern Durchbruch verholfen: er deft- 

nirte jeßt Kirche ald das gerade Gegentheil von dem, ald was er fie 

drei Jahre vorher in den prägnanteften und prangendflen Worten de- 

finirt hatte, Beſehen wir die merfwürdige Wandlung etwas näher! 

Profeffor Leo in Halle war es, den das Bunſen'ſche Buch ale 

das. eigentlich „rücfchläglerifche" deal, ald unfinnigen, ganz und gar 

verlorenen Mann behandelte, niht Stahl. Bon Herrn Stahl erflärte 

der Ritter vielmehr: „Ich ſehe ſchmerzlich in den Reihen der rückläu— 

figen Partei einen Mann, son dem ich und viele Andern ſich in frühern 

Sahren eines Beffern verfahen; er bat und noch 1853 in den Vor— 

trägen, die er damals im Eyangelifchen Berein hielt, fo viel Eyange- 

Yıfhes und Chriftliches gejagt, daß wir vielleicht noch einmal etwas 

Defferes von ihm erwarten fünnen.” Herr Bunfen bedauert nur, daß 

Stahl, anftatt in der Bahn von 1853 fortzufchreiten, alsbald wieder 

zurüdwich, „Durch politifche Einfeitigfeiten Hinweggeriffen von der beffern 

Philofophie" 1). Dort ift Stahls Schrift gemeint: „Der Proteftantis- 

mus als politifches Prineip', vom März 18535 bier Stahls Vortrag 

„über die hriftliche Toleranz, vom März 1855. 

Allerdings traten in dieſen beiden Produften die unvereinbören 

Gegenfäße fchlagend zu Tage, welde im Innern Stahls miteinander 
rangen: er will einmal die veformatorifchen Principien und auf Grund 

derfelben die firhenlofe, unvermittelte Stellung des Chriftenmenfchen zu 

Gott; er verräth ein andermal fein praftifches Gefühl von der abjoluten 

Nothwendigfeit einer feften äußern Glaubensnorm und einer fie und An— 
deres vermittelnden Kirche. 1853 nun ſah fih Herr Stahl den hiſto— 

rifhen Argumenten der Katholifen und den Anſprüchen der Demofraten 

gegenübergeftellt, in deren Namen eben noch Gervinus der Reforma— 

tion nachgerähmt hatte, daß fie die Revolution felbft ſei. Es galt alfo 

bier für Herrn Stahl, den Ruhm des proteftantifchen Princips, daß es 

alle äußere Vermittlung aufhebe, nicht zu zerfnittern, und doch die po— 

2) Zeichen der Zeit IL, 72. 122. 



von 1853, 24 

Kitifch revolutionären Confequenzen abzumeifen, 1855 aber kamen Bap- 

tiften, Independenten und andere Seftirer, die Hand ausftredend nad 

der gerühmten Geiftesfreiheit und Unmittelbarfeit des Bandes zu Chriftus, 

Es galt daher jest für Herrn Stahl, die Kirche als bindende Nechts- 

anftalt bervorzufehren und zu fagen: Nein, Gebundenheit des Geiftes 

durch die Kirchliche Einheit und Autorität der äußern Glaubensnorm, 

das ift evangelifch! 

1853 erklärte Herr Stahl: der Proteftantismug in feinem Princip, 

dem sola fide, vertrete „das Heil aus dem unmittelbaren Bande der 

Seele zu Chriftus, und damit die Befreiung der Individualität”; alfo 

einerfeits „felbfiftändiges göttliches Necht der Fürften und höhere po— 
Yitifche Freiheit der Völker”, andererfeits „Erhebung des Menfchen über 

die Vermittlung durch die Kirche in das unmittelbare Band zu Chriſtus.“ 

Daher folgende Definition der Kirche: „Das Wefen der Kirche ift nicht 

bie Berfaffung, nicht das Verhältniß von Autorität und Unterwerfung, 

fondern das Weſen der Kirche ift der Glaube, der Lehrinhalt“ 9). 

Herr Bunfen war mit diefer Definition ausgezeichnet zufrieden, 

Er fand erftend, dag da fein ganzer Japhetismus fehr wohl unterzus 

bringen fei. Zweitens fand er diefelbe wie gemacht für fein eigenes 
Kirchenverfaffungs-Prineip: „die Menfchheit ift eine priefterliche Ge— 

meinde geworden und ihre Glieder find als folche Priefter, das heißt 

fie haben einen unmittelbaren Berfehr mit Gott,” Alſo eine Berfaffung 

der „Semeindefirche”, nicht der „Staatskirche“ oder „Geiſtlichkeitskirche“! 

Allerdings hatte Herr Stahl ſchon an feinem damaligen Kirchen- 

begriff eine Modififation anzubringen verfucht, „Die Kirche ift der 

Glaube, der Lehrinhalt”: das mußte nothiwendig als ein ganz fubjeftives 

Produft, wenigftens als fubjeftive Reproduktion verflanden werden, 

Herr Stahl verfiherte daher: „Die Gefammtheit der Glieder fleht nad) 

proteftantifhem Grundfage nicht über ihrem Befenntniffe, fondern das 

Bekenntniß fteht über ihr”, obwohl „der Proteftantismus zu jedem 

Menſchen fagt: du ſollſt felbft in der Schrift forfchen, weil dein Glaube 

auf deine eigene Berantwortung geht.” Das Gefammtbeferintnig aber, 

„die Eine beftimmte Lehre”, zu welcher alle pflihtmäßig in der Bibel 

Forſchenden gelangen müffen, gründet fih „nicht auf natürliche Stügen, 

nicht auf eine Einrichtung, die durch ihren eigenen Bau und deffen Vor— 

trefflichkeit fich erhält, fondern auf das fortwährende Wunder, 

) Stahl: der Proteftantismus als politifches Princip. ©. 3, 9. 10. IL, 
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welches das Wort Gottes und der heilige Geift in ven Gemüthern 

wirkt” 2), Aber auch das ließ fih Herr Bunfen noch gar gutmüthig 
gefallen; denn er wußte fein eigened „Gemüth“ vor dem gedachten 

„Wunder“ ganz ficher, gefeit und ungenirt, und die Gemüther von 

vielen Millionen Anderer desgleichen. 

1855 fand nun auch wirklich Herr Stahl felber das bloß inner- 

lihe Wunder ungenügend, Er ſah, daß Schaaren von Baptifien, In- 

dependenten ꝛc., in ihren Gemüthern nicht im mindeften incommobdirt Durch 

das Wunder der Einen beftimmten Lehre, ſich zum Einfall in die deutfchen 

Landesfirchen rüfteten, Er griff alfo jest felbft nah äußern Normen 

und äußern inrichtungen. Hören wir, wie er fih 1855 über die 

Kirche und die Stellung des Einzelnen zu ihr ausſpricht; es bedarf 

feiner weitern Erörterung darüber, daß er feine Folgerungen aus dem 

proteftantifchen Princip von 1853 Sag für Sat zurüdnimmt und dafür 

gerade ſolche Behauptungen als evangeliſch einführt, die er damals als 

„jefuitifch” erklärt hatte: 

„Unfere Schriftforſchung felbft geht auf die Einheit der Kirche, 

denn das evangelifche Princip der freien Schriftforfchung verftehen und üben 

wir nicht anders, als zugleich in ver Gebundenheit durch die Ehrfurcht 
vor dem Glauben der Fahrhunderte, und vor dem Zeugniß der befonders er- 

leuchteten Männer und Zeiten... Wir fuchen nicht den Meenfchen von der 

Kirche zu Yöfen, vielmehr fireben wir den Menfchen der Kirche, die wir als 

die wahrbaftige erfannt haben, zu binden, ihn von Kindheit an durch bie 

Kirche zu tragen... Wir läugnen, daß die einzelne Seele in ihrer Verein- 

zelung der Sit der göttlichen Mittheilungen und Gnadenerweiſungen fer. 
Diefes aber ift die ung gegenüberfiehende Vorftellung und fie iſt eben Die 
Eulmination des independentifchen Princips. Nach dem Inde— 

pendentismus ift die einzelne Seele independent, fouverain im Reiche Gottes, 

Sit des heiligen Geiftes, und beginnt daher völlig neu aus fich heraus die 

Bibel auszulegen und allenfalls ganz neue, bis jest unerhörte Dinge in ihr zu 
entderfen. Unfere Lehre ift, daß der Seele nur in der Kirche die göttlichen 

Gnadenertheilungen verheißen find.“ 2) 

Ueber diefen Firchenbegrifflichen Umfchlag Stable, innerhalb zwei 

Sahren vom abfoluten Nein zum abfoluten Ja, war nun Herr Bunfen 

allerdings fehr ungehalten. Er ſchien ihm ein Abfall von ächtprote— 

EU IEDO ER 
2) Aus Stahls Rede über die „chriſtliche Toleranz” bei Bunſen. HI, 162. 

135 ff. 
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flantifchen Prineipien zu handgreiflich katholiſirenden. Ehrfurdt vor dem 

Hergebrachten! zürnt Herr Bunfen, fo könne doch Niemand fpreden, 

der je felbft in der Bibel geforfcht habe, und wie denn der Redner 

Luthers Auftreten gegen den Glauben der Jahrhunderte rechtfertigen 

wolle? Ferner feine Sätze von der Kirche, ob das Anderes heiße, als 
extra ecclesiam nulla salus? und ob Herr Stahl damit etwas Anz 

deres meinen könne, als eine gefchichtliche Anftalt mit ihrer Handreichung 

von Geſchlecht zu Gefchleht? Alles zufammen endlih: ob das etwas 

Anderes fei ald Verläugnung des proteftantifchen Grundprineips yon der 

Rechtfertigung, die Perfönlichkeit des feligmachenden Glaubens läugnen? ?) 

Alle diefe Tergiverfationen weiß fi übrigens der Nitter aus der fakti- 

chen Stellung Stable an der Spibe der „Elerifalifchen Strömung Deutſch— 

Yands” und als Schildhalter des „Lutheranismus“ im Oberkirchenrath 

der preußischen Union nur allzu leicht zu erklären, und es fommt jchließ- 

ich zu fehr böfen Worten. 

1856 erfchien die Vertheidigungsfchrift des Herrn Stahl, ausge— 
zeichnet durch Entfchiedenheit überhaupt, und durch Firchenbegriffliche ins— 

beſondere. In letzterer Beziehung hatte allerdings fchon feine vorherige 

Schrift einen fehr bedeutenden Fortfchritt aufgewiefen. Doc Fonnte 

man da das Wefen der Kirche immer noch als bloßen „Lehrinhalt“ 

verfteben, alfo als todten Buchftaben oder bloß fubjektive Reproduktion 

mit oder ohne Wunder. Die Täufhung der Erbkirche war noch nicht 

überwunden, die „bindende Rechtsanſtalt“ noch nicht zum göttlichen Or— 

ganismus ypotenzirt, das „abjolut Unproteftantifche” der Anficht war 

noch nicht durchgebrochen 2). Jetzt aber und gegen den Andrang Bunfens 
erflärte Herr Stahl plöglich mit einer Energie, welche überrafchen mußte: 

„Don dem, was Inflitution ift, von der Macht und dem Redt 

einer Sache über den Menfhen, der Macht und dem Redte 

eines Drganismug, der da Träger gottverordneter Auf 
gaben ift, bat Bunfen überall Feine Ahnung; er Yäugnet darum den 
Staat fo gut als die Kirche; auch er ift ihm nicht eine Inſtitution, 

fondern nur eine Gemeinde“ ?), Dffenbar erübrigte jest für Herrn 

Stahl nur noch die ebenfo natürliche als naheliegende Einficht, daß die 

1) Zeichen ver Zeit IL, 139 ff. 164. 141. 
2) Allg. Zeitung vom 7. Jan, 1856, 
3) Wider Bunfen von Stahl, Berlin 1856, ©. 25. 
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proteftantifche Grundlehre vom sola fide unter VBerwerfung der fides 
formata mit einem ſolchen „Organismus“ abjolut unverträglich fei 1). 

1857 fam ind Sand und mit diefem Jahre das Bunſen'ſche Kirchen- 

Ideal felber, Die Evangelical Alliance. Herr Stahl Iegte in ber 

Berliner Paftoral-Conferenz vom 8. Juni unzweideutigen Proteſt ein 

gegen die „Allerweltsfirche”; leider aber verfäumte er, denfelben auf 

die Definition des Kirchenbegriffs zu gründen, wornach Die Kirche ein 

göttliher Organismus ift, der Recht und Macht hat über den Menfchen. 

Die wäre das rechte Gegengift gewefen wider den unioniftifchen und 

pietiftifchen Subjeftivismus der Alliance. Allerdings erflärte Herr 

Stahl mit ganzer Entfchiedenheit: „die lutheriſche Kirche wolle das Princip 
aufrecht erhalten von der Wahrheit, die in der heiligen Schrift allein 

gefunden werde; gebe es eine foldhe einzige Wahrheit aus der Schrift, 

fo müſſe fie excluſiv fein; der Lutheraner fünne daher nicht andere kirch— 

lichen Gemeinfchaften für ebenbürtig halten feiner Kirche” ?),. Aber 

da erfchiene das MWefen der Kirche doch immer noch nicht als Drganig- 

mug, fondern als bloßer Lehrinhaltz und da der legtere nicht als tobter 

Buchſtabe Kirche fein kann, fo wäre auch bier wieder die fubjeftive 

Reproduktion Prineip, und alfo abermals ein Hinterpförtchen für allen 

unioniftifchen und pietiftifchen Subjeftivismug geöffnet. 

Kurz: „die Kirche ein göttliher Organismus mit Macht und Recht 

über den Menſchen“: dieß wäre das rechte Stahl’fche Wort gegen die 

Alliance gewefen. Daffelbe ward auch in der Gonferenz som 8, Juni 

förmlich an ihm provoeirt. Als er erklärte: felbft mit Baptiften made 

die Allianz jest Union, „diefe Yegten Ausläufer der Reformation aber 

ftünden dem Lutheraner eigentlich ferner, als die Katholifen”, da ent- 
gegnete der pietiftifche General-Superintendent Hoffmann: „Entſetzlich fei 

es zu hören, daß mit den Katholifen eher Gemeinfchaft zu machen fei, 

als mit evangelifchen Sekten, wie Baptiften, Methodiftenz gerne wolle 

1) Wir haben in den „Streiflichtern” auf die Stahl'ſchen Sätze von 1853, 
als den fymbolmäßigen Standpunkt präcis bezeichnend, haufig Rüdfiht genommen. 
Dies hat ein Mitarbeiter ver Hengftenberg’fchen Kirchenzeitung (1856. Juli ©. 582) 
an ung gerügt. Hoch zu Roß, fagt er, das Feldgefchrei: bier ift des Herrn 
Zempel! im Munde, kämen wir daher und könnten nicht müde werben im Spott 
und Hohn über Stahl, der von einem unmittelbaren Bande des Menſchen zu Gott 

und Chriftus geredet! Nun war unfererfeits von Spott und Hohn nicht die Nee. 
Bezüglich jener „Unmittelbarfeit” an ſich aber hatte Stahl jegt felber feierlich 

widerrufen, zu Gunſten eines Kirchenbegriffs, der fich ganz wie der unfrige formulirt. 
2) Kreuzzeitung vom 13. Juni 1857, 
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er Ratholifen (als Gottes Kinder) anerfennen, nur müßten fie das 

Verhältniß der Seele zu ihrem Heiland nicht durch eingeſchobene Mittler- 

ſchaften zerreißen“ 2). Allerdings erwiderte Herr Stahl: yon einem 

Katholiken fordern, dag er an feine Mittlerfchaft zwifchen Chriftus und 

den Chriften glaube, beige den Katholifen als folhen von der Gottes— 
Kindfchaft ausfchliegen. Allein Herr Stahl hätte lieber gerade heraus 

fagen follen: jene Sorderung der „Unmittelbarfeit“ fei wohl auch für 

ihn 1853 das preiswürdige Prineip der Reformation gewefen, aber feit 

1856 habe er feinen Irrthum eingefehen und die große Wahrheit er- 

fannt, daß die Kirche ein göttliher Drganısmus ſei mit Macht und 

Recht über den Menſchen. 

Statt deffen haftete Herr Stahl jest wieder an der fombolmäßigen 

Zäufhung der Iutherifhen Erbkirche. Er erfhwang ſich deßhalb nicht 

einmal zu dem Kahnis'ſchen Satze: die lutheriſche Kirche flehe dem Ka- 

tholicismus näher, als dem Calvinismus; fondern er proteftirte nur im— 

mer gegen die Union mit Baptiften und andern „ertremen Ausläufern 

der Reformation.” Als wenn e8 fih nicht um das Princip felber han— 

delte! Auch der reformirte Hofprediger Krummacher Hatte ein richtiges 

Gefühl davon, als er Schon im Bunſel'ſchen Handel erklärte: „die vielen 

Millionen Jndependenten, Presbyterianer, Methodiften und auch Bap— 

tiften feien ihm doch mehr werth, als die römische Kirche“ 7). Mit 

andern Worten: die Souverainetät des Individuums im Reiche Gottes 

fei ihm doc) lieber, denn Kirche als göttliher Drganismus mit Macht 

und Recht über den Menfchen. 

Unm dieſe zwei großen Kirchenfragen handelt es fich jest in dem 

Kampf für und wider die Alliance, welcher als eine Fortfegung des 

Kampfes zwifhen Bunfen und Stahl erfcheint, und gleich ift dem Kampfe 

zwifchen den beiden Endpunften des proteftantifchen Aufſchwungs. 

Drittes Hauptſtück. 

Die proteftantifche Reaktion in ihren äußern Beziehungen. 

An den eben aufgeführten Beifpielen hat fich bereits verrathen, dag 

ber religiöfe Auffhwung der Sörberung oder Hinderung durch äußere 

U.aD. | 
2) Halle’fches Volksblatt vom 20. Auguft 1856. 
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Umftände ftarf unterworfen war, Man hat zu den fürdernden Umftän- 

den die allgemeine Tendenz politifcher Reaktion feit 1848 gerechnet; 
zu den hinderlichen gehörte jedenfalls die theologiſche Wiffenfchaft oder 

die Schule im Allgemeinen. Aug einer nähern Unterfuchung diefer 

Beziehungen ergibt ſich das Bild der Stellung, welche der proteftantifche 
Auffhwung im äußern Leben einnahm und einnimmt. 

$ 1. Berhältnig zur Politif und zum Bolfe, 

Seit den Ereigniffen des Jahres 1848 trat jener Aufſchwung all- 

gemein wahrnehmbar in die Erfcheinung und yon da an nahm er plöß- 

lich einen gewaltigen und fehr ausgedehnten Verlauf, Inſofern ift er 
gewiß ein Gefchöpf officieller Beihülfe, ein Kind der Schreden von 

1848 und der ahnungsvollen Angft der Negierenden, welche denn doch 

nicht überall mehr bloß durch Aftenfaseifel und Bafonette die Empörung 

der Geifter zu bändigen fich vermaßen. Inſoferne mag er allerdings 

auch, wie Herr Hoffmann aus Ludwigsburg fagte, „erft aus der Zeit 

datiren, feit man auf diefem Wege literarifche und kirchliche Ehren ge- 

winnen oder wenigftend die Privilegien feines Standes yertheidigen 
fonnte“ 1), Keineswegs aber darf man von der Bewegung an fich in 

folder Weife fchliegen: post hoc ergo propter hoc. 

Der proteftantifchen Neaktion in. ihrem großen Umfang waren und 
find zweifelsohne viele unreinen Elemente beigemifht. Die Gründe 

ihres Anfchluffes fonnte man fih auch auf firenglutherifher Seite nicht 

verhehlen: „Anfcheinend geht jest Alles recht gut yon Statten, die Be- 

fenntnißtreue ift wieder Mode geworden, weil man’s son Obenher fo 

wii”). Warum man es faft in allen fürfilichen Landesfirchen fo wollte, 

das Yag wohl auf platter Hand; am prägnanteften hat es Herr Prof, 

Kahnis in Leipzig, einer der erleuchteiften Vertreter des Intherifchen 

Kirchengeiftes, ausgefprochen. Als, fagt er, auf den ausgefäüeten Wind 

die Sturmerndte des Jahres 1848 folgte, „da fand der Proteftantis- 

mug zerfnict da, mächtig aber der Katholicismus in der Kraft feiner 

Drganifationz es ift gewiß, daß die römifhe Kirche den wanfenden 

preußifchen Staat hat ftüsen helfen, während bie eyangelifche Landes— 

1) Süddeutſche Warte vom 4. Dec. 1856, 

2) Sreimüthige Sachfenzeitung vom 15, Dee, 1853. 
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firche Preußens erft auf dem Boden des gefräftigten Staates wieder 

Kraft gewann” 2. 

Damald war es nun, wo endlich die Prophezeiung des alten 

Perthes eintrafz „die Scham und Scheu vor der Fatholifchen Kirche 

trat zurüd, und verzweiflungsvoll ertönte der Auf nach der Hülfe und 

Autorität einer Kivhe” 2), Warum hätten nicht gerade die Prediger 

am lauteften mitrufen follen, wenn aud vielfach ohne zu wiffen, „was 

eigentlich Kirche ſei?“ Als der amerifanifhe Baptiftenprediger Baird 

1851 gen Elberfeld zum Kirchentag Fam, jammerte ed ihn, die Prediger 

fo geneigt zu ſehen, ſich mit der Reaktion zu verbinden, eine neue Re— 

solution werde ihnen das ſchwer entgelten laſſen 2). Die Prediger 

wußten aber nur zu gut, warum fie nicht, nad dem Nathe Bairdg, 

„ihr Bertrauen auf die Maffen festen,“ Freilich hatte auch das unbe— 

dingte Vertrauen in der entgegengejegten Richtung feine fehr bedenflichen 

Seiten. Das politifhe Odium fiel auf die Kirchenweſen zurück; „denn 
jobald Fürften und Regierungen zur Befinnung gefommen, heißt e$, 

Das gefchehe nicht aus innerer Meberzeugung, fondern man wolle nur 

den gemeinen Mann zahm machen“ *), Auch abgefehen davon, Fonnte 

eine folche politische Pedifequenz die Firchliche Achtung nicht anders als 

vollends vernichten, „Die römifhe Kirche”, klagte Herr Scenfel, 

„eeidet ihre Reftaurationsverfuhe in das fehimmernde Gewand der 

Freiheit und weiß damit den Völkern zu imponiren, die eyangelifche 

Kirche dagegen läuft Gefahr, ihr wirkliches Freiheitsprineip aufzugeben“ °). 

Unter diefen Umftänden Tag etwas Wahres in den unaufhörlichen 

Vorwürfen der Subjektiviſten: die religiöfe Neftauration der neuen Or— 

thodoxie fei nur die andere Seite der politifhen Reaktion, Die all- 

gemeine geiftige Depreffion, die beginnende Herrfchaft des gemeinften 

Materialismug in allen Formen, fagte Dr. Schwarz, damals in Halle, 

ift der fruchtbare Boden diefer neuen Kirchlichfeit, die nicht mehr nad 

Gewiffen und Leberzeugung, fondern vor Allem nad den Rechtsgrund: 

lagen und den alten Befenntniffen fragt ; er hoffte darum vom „guten 

Genius unferer Nation”, dag fie als bloßer vorübergehender Spuf und 
wurzellojes Unfraut, als bloße Modefranfheit und patholsgifche Erſchei— 

1) Kahnis: ver innere Gang des deutfchen Proteftantismus ©. 248, 
2) Perthes' Leben II, 335 ff. 
3) Gelzers proteftant, Monatsblätter 1854. San. ©. 116. 

9 Aus Hamburg, Hengftenbergs evang. 8.3. vom 10. Dec, 1853. 
5) Darmſt. 8.3. vom 7. und 10. Juli 1853, 
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nung mit der allgemeinen nationalen Unpäßlichfeit auch wieder ver- 

Shwinden werde ). „Erſt feit 1849 datirt diefe edle Selbftgewißbeit, 

dieſer aggrefiive Uebermuth, diefe Juvenilität der Iutherifchen Jungen; 

bie politifchzjuridifchen Ideen der Wiederherftellung der alten Ordnungen 

wendet man mit Leichtigfeit auf die Kirche an und in der Solidarität 

der eonfervativen Sintereffen fchlingt fih ein inniges Band um Thron 
und Altarz fo ift denn der politifch-Firchliche Beigeſchmack ein fehr pene- 

tranter.” Freilich, fährt Herr Schwarz fort, Tiebten es die Männer 

des excluſiven Poſitivismus, noch immer als „getretener Wurm“ fi 

hinzuftellen; in der That aber feien fie, ganz anders als einft die Mär- 

tyrer der Unions-Bureaukratie, als die Scheibel, Rudelbach, Guericke, 

felber die fehr aggrefiiven und in den höchſten Negionen fehr wohl ge- 

Yitten; „fie find bereits fo in die Mode gefommen, daß bei jeder va— 

canten Conſiſtorialraths-Stelle oder General-Superintendentur Anſprüche 
erhoben und nach Umftänden befriedigt werden” (3. B. Harleß in Bayern 

und Kliefotb in Mecklenburg). Pfarrer Zittel in Heidelberg, eine No— 

tabilität derfelben Partei, zitterte daher fchon vor den Folgen der That— 
ſache, dag die Zügel des Kirchenvegiments immer mehr der Reaktion 

der alten Befenniniffe in die Hände fielen: nicht al ob man Damit bie 

Kirche wieder gläubiger zu machen hoffe, „fondern die Kirchenregierungen 

wollen die reformatorifchen Befenntniffe nur als eine bequeme Handhabe 

für das Kirchenregiment“ 2). 

Daß die gläubige Reaktion auf Seite der geiftlichen Elemente viel- 
fa übereilt war, in unnatürlihen Sprüngen vor fih ging und ſchon 

deßhalb ein gewaltiger Rückſchlag früher oder fpäter erfolgen mußte: 

dieß fahen die Männer des Aufſchwungs felber ein. So erflärte Con» 

ſiſtorialrath Dr. Palmer: der auffallend häufige Lebergang vom Ratio- 

nalismus zum Confeſſionalismus errege ihm zwar Sreude, die aber kei— 

neswegs immer ungetheilt fei, vielmehr fih hie. und da mit Beforgniß, 
jelbft mit Trauer verbinde; denn es fei öfters ein Eilen ohne wahre 

Bermittlung von, der Linfen zur äußerſten Rechten, Feineswegs ein. 

natürlicher, fondern ein raſcher und fprunghafter Uebergang, ohne in= 

nerliche Ueberwindung ber frühern Denfweife, nicht wahrhaft erlebt, 

fondern von Außen angelernt, „Wie es fich wirklich bei manchen ſchnell 

und plöglich ſtreng-ronfeſſionell Gewordenen aljo verhält, zeigt nur zu 

1) Berliner proteftant, 8.3. vom 16. Dec. 1854, 

2) Berliner proteftant, 8-3, vom 12. Auguft 1854. 



im Sprung. 49 

fehr, daß nicht fowohl die ächte Demuth, fondern ein oft widerliher Hoch— 

muth bei ihnen ſich einftellt, daß fie es nicht über fi gewinnen Fünnen, 

mit Milde und Umnbefangenheit über die zu urtheilen, deren Standpunft 

fie früher getheilt.“ „Es gibt leider”, gefteht er, „mod Manche, welde 

ſich in ihren Predigten ohne Arg in die pofitive Auffaffung der Lehre 

bineinbegeiftern, während aus einzelnen Aeußerungen der alte unwieder- 

geborne, noch ganz im Nationalismus ſteckende Menfch herausfpricht” 1). 

Herr Hengftenberg felbft ließ fih aus Bayern berichten: „Daß zwar bie 

meiften Vaftoren jest ganz orthodox Tutherifch fchienen, ob fie es aber 

wären, das fei eine andere Frage.” Aehnlich das Halle’fche Volksblatt: 

„Ich habe ehedem rationaliftifche Geiſtliche gehört, welche erbaulicher 

predigten, ald manche gläubigen; denn was fie vom Chriftentbum ge- 

faßt und fich zu eigen gemacht, das trugen fie mit dem Ton der Ueber: 

zengung vor, und biefer Eindrud der Wahrhaftigkeit lieg ihre Worte 

nicht ohne Wirkung und Segen bleiben; darum hat der neu ermwachte 

eyangelifhe Glaube bis jest noch jo wenig gewirkt“ 2), „Die recht— 

gläubigen Prediger”, fagte Dr. Nisfh am Lübecker Kirchentag, „wer« 

den jegt zu fchnell fertig, und es ift zu fürchten, wir werben ebenfo 

auf einmal, wenn wieder andere Zeiten fommen, recht viele ungläu- 

bigen Prediger haben“ 8). 

Das Ungeſchick, mit dem das ungewohnte Kleid der Orthodoxie yon 

fo vielen Neulingen getragen ward, erftrecdte fich fogar auf den Artifel 

der ftebenden und fallenden Kirche: das sola fide; Herr Hengftenberg 

ergoß fich darüber in fpecielle Klagen *). Um fo mehr gewann der Auf- 

ſchwung nicht felten das widerliche Ausfehen des Gemachten und unna— 

türlih Foreirten, einer Art englifch-methodiftifcher Erweckungspraxis. 

Bon ganz entgegengefegten Seiten ward dieſe Signatur feharf notirt, 

Sp ſchilderte ein Wortführer des Kirchengeiftes, Paftor Petri zu Han- 

nover, in feinem „Zeitblatt“ die Innere Miffion als „eine Afterfirche, 

eine Kirche der Werfgerechtigfeit, welcher der volfftändigfte Banquerot 

gewiß fei, eine der fchlimmften Phantaftereien der Zeit, die, ftatt der 

ſchuldbelaſteten Kirche ihre Schuldigfeit thun zu helfen, unter dem Schein 

1) Darmftädter 8.-3. vom 1. und 3, Oct, 1854, 
2) Berliner proteftant. 8-3. vom 28. Det. 1854. 

3) Halle'ſches Volksblatt som 15. Oct. 1856. 

) Evang. 8.3. vom 18. Febr. und 6. Sept, 1854, 

Jörg, Geſch. des Proteſt. I. A 
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der Freundfohaft ihren Auin herbeiführen wolle“ ). Andererfeits fprachen 

die Subjeftiviften mit Verachtung yon „diefem fchamlofen Weſen“, wie 

das Trommeln und Trompeten und Beten auf den Gaflen, das Klap- 

pern mit Zahlen von Hausbefuhen und Kranfen-Sommunionen und 

aufgedrungenen Traftaten, das öffentliche Buchführen über die Bekeh— 

rungs= und Sterbefeufzer jedesmal wie in neuentdedtes und unbewohn- 

tes Land komme. „Wer das Ding”, fagen fie, „nahebei gefehen bat, 

wie es getrieben wird, und die Leute gefehen, die es betreiben, und 

die Weife, wie man Genoſſen und Geld binzubringt, und die Gefin- 

nungen, aus denen, und die Zwede, zu denen fie es anfangen: der 

wird gerade die „„Beftrebungen der Gegenwart“ nicht mehr fo herrlich 

finden, und von dem großartigen Wefen ungeheuer viel Wuft und Lärmen 

und Politif und Eigennug abziehen müffen, um bie auf den geringen 

hriftlihen Kern zu dringen” 2). 

Kurz, es fei Alles nur blafirtes Wefen, politiſcher Zwangsglaube 

und ſociale Moderichtung! Ihr bequeme man fih an, mehr oder weni. 

ger willig. „Biele ganz wadere Männer feufzen unter dem Drud 

einer immer fchroffer auftretenden orthodoren Kirchlichkeit, für welche 

Männer, die ihrer ganzen Natur und Bildung gemäß durchaus Ratio— 
naliften, ich möchte faft jagen, Pantheiften find, auf unbegreifliche Weife 

eifern und ſchwärmen“: fo ward aus Würtemberg gefchrieben ẽ). Bald 

darauf famen zornige Berichte der Reaktion vom Frankfurter Kirchentag 

über die Gäfte in großherzoglich beffifcher Paftoren-Uniform: es fei 

„eine Unjumme yon Rationaliften vom allerreinften Waſſer“ ). Raſch 

fam e8 fo, daß die Subjeftiviften eigentlich nicht fo fehr über die wi- 

drige Gegenwart feufzten, als fie fih einer nahen Zufunft freuten, wo 

der Reaftiond-Bann brechen würde, Ihre Hoffnungen erfüllten ſich auch 

gerade in dem gedachten Würtemberg, das durchaus zwifchen Pierismus 

und Nationalismus getheilt ift, alsbald und vollfommen. Nirgends ward 

der Aufſchwung zu fefter kirchlichen Ordnung fhmähliher im Stiche 
gelaffen worden, als da°), und faum war der Verrath gefchehen, fo 

rücte die Alliance an, und ward mit offenen Armen aufgenommen, 

1) Dr. Merz: die Innere Miſſion, in den Studien und Kritifen 1854. IL, 405. 
2) Berliner proteftant. 8.3. vom 20. Mai 1854. 
3). Berliner proteftant. 8.3. vom 12. Aug. 1854. 

*) Halle'ſches Volksblatt vom 6. Jan. 1855. 
5) „Was hatte man ung nicht feit Jahren ängſtlich machen wollen mit den 

Fortfehritten, welche die Partei des Obfeurantismus au bet ung im Bewußtfein 
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Aber es fteht nicht überall gleich ſchlimm mit dem Auffchwung im 

geiftlihen Stande. Das Bat fich gleichzeitig 3. B. in der lutheriſchen 

Landesfirhe Bayerns bewiefen, wenigftens unter dem erften Sturme 
der wiebererftehenden Oppoſition; die Prediger haben fih da im Durd- 

ſchnitt feſt und treu gehalten. Daffelbe ift auch von anderwärts zu 
hoffen. Niemand war unermüdlicher ald Herr Schenkel, den Kern der 

ganzen Bewegung in der politifchen Reaktion aufzuzeigen, in dem „welt- 

klugen Gebraud des glüdlichen Zufall eines augenblidlichen Einfluffes 

in höheren Kreifen, den der nächſte Morgen zertrümmern kann.“ Herr 

Schenkel befürchtete für dieſen Fall „die Verfinfterungen einer Befennt- 

nißlofigfeit, vor der und Gott bewahren möge,’ Bon dem eigentlichen 
Auffhwung aber, dem „Iutheranifchen Sonder- und Seftengeift”, den 

wir Kirchengeift nennen, wagt auch Herr Scenfel einen Rückfall nicht 

zu hoffen, er fürchtet vielmehr: derfelbe „werde Die fräftigeren In— 

dividuen nah Rom führen”). 

Anders geftaltet fich allerdings die Antwort auf Die Frage: ob 

und wie weit der pofitive Auffhwung, von den Gegnern „bierarchifches 
Streben des Paſtorenthums“ gefcholten?), im Volke Boden gefunden 

und Wurzel gefchlagen? Von Seite der Reaktion felber fiel die Ant- 

wort immerhin fehr verfchieden aus, „Wir haben feine Gemeinden 

hinter und, 99 Hunderttheile unferer Gemeinden haben fid) mit dem 

Feinde verbunden”: fagte ein Mitglied des erften Kirchentags zu Wit: 

tenberg 18485 1855 verficherten die Gefandten an die Alliance-Gon- 

ferenz zu Paris gleichfalls wieder: „in Deutfchland fei Alles vom Un— 

glauben umnachtet, wie zu den Zeiten des Tacitus vom Walde” 3). 

des Volks davon getragen haben ſollte; aber feltfam, gerade im Eritifchen Moment 
Ca es fihb um die Einführung von Privatbeicht und Kirchenzucht handelte), wo 

es am allernöthigften gethan hätte, war von diefen angeblichen Triumphen nichts 
zu verfpüren. .. Die Bertheidiger ver Flerifalen Tendenzen wagten es kaum noch, 

in den eigentlich theologifchen, auf die engften geiftlichen Kreife befchränften Blät- 
tern fich vernehmen zu laffen. Selbft viele Geiftlihen, die zupor mit dem großen 

Strome der hochkirchlichen Neftauration unbefangen dahingeſchwommen waren, 

wurden auf einmal flußig, und zogen ſich zurück. . Die königlich evangeliſche 
Synode ift in aller Stille über viefelbe Frage hinweggegangen, vie fie felbft erft 

mit fo viel Eifer angeregt hatte.“ Brief aus Würtemberg im „Deutfhen Mufeum” 
vom 19. März 1857. 

1) Darmfl. 8-3. vom 12. Zuli 1856. 

2) Allg. Zeitung vom 6. Dec. 1856. 
3) Dr. Hafe in ver Berliner proteflant. 8.3. vom 29, Nov. 1856. 

A * 
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Kurz vorher hatte eine andere gewichtige Stimme geflagt: troß aller 
Kirchentage, Generalvifitationen, Gemeindeficchenräthe und Kiturgifchen 

Gottesdienfte gehe die Entfirhlihung und Entfittlichung fort, fei das 

firchliche Leben maßlos flau und nichtig, und „die Todeswafler durch— 

fiferten immer mächtiger die mühfam aufgeworfenen Dämme zu den 

untern Schichten” 2). Mitten unter ſolche Aeußerungen hinein fielen 
aber dann doch wieder rofenfarbene und felbftzufriedene Aeußerungen 

der Innern Miffion über die religiöfe Auferftehung des proteftantifchen 

Volkes. 

Die Subjektiviſten waren beharrlich bei ihrer Anſicht geblieben: die 

Politiker und Frauen der höhern Stände, wie Dr. Haſe ſagt, ſeien die 

eigentlichen Träger der neuen Orthodoxie. Die tiefe Stille, in welche 

die Oppoſition Jahre lang eingelullt blieb, erklärten ſie ſich ſehr einfach: 

„man iſt eben durch das tolle Treiben der Demagogen im Jahre 48 
eingeſchüchtert, und läßt ſich um der Solidarität der conſervativen In— 

tereſſen willen Allerlei auf kirchlichem Gebiet gefallen, was ſonſt viel 

böſes Blut gemacht haben würde; wie lange, wird die Erfahrung 

lehren“2). Wie richtig diefe Erklärung gewefen, bat fi) feit dem Er- 

feinen des Bunſen'ſchen Buches allerdings nur allzu unwiderfprechlich 

erwiefen. Die Spannfraft des politifhen Drudes ließ allmählig nad), 
die Oppofition der „Gebildeten“ wachte auf und augenblicklich gebot fie 

über Heere von Volk vielleicht größer als je. 

Darin foheint die Reaktion fich fehr getäufcht zu haben; fie nahm 

häufig den Mangel offener Oppofition für ein Zeichen ihres Sieges, 

während man in Wahrheit nur fcheinbar gleichgültig oder bei paffivem 
Widerftand feine Zeit abwartete und an Alles eher dachte, als an ein 

Beugen unter die „äußere Autorität” und den „Gehorfam der Kirche.“ 

Wir werden an dem Beifpiele der einzelnen Landegfirchen erfehen, wie 

plöslih die Wendungen waren, durch welche die Reaktion aus ihrer 

Sicherheit gerifien und mit ihren Anfprüden förmlich in die Luft ge— 

ftellt ward. 

Was feine Bafis im Volke betrifft, fo wird der proteftantifche Auf- 
ſchwung bier vielleicht nicht viel mehr zurüdlaffen, ald eine genauere 
Kenntniß ihres wahren Zuftandes, und faßt man diefen in's Auge, fo 

muß man fich allerdings wundern, wie die Reaktion ihre Anſprüche be— 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 8, und. 18. Nov, 1854, 
2) Berliner proteftant. 8-3. vom 28, Ort. 1854. 
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reits auf Kichenzucht und Privatbeicht ftellen Fonnte, während doch ihr 

Communiontifh ohne Kirchenzucht und Privatbeicht ſchon nichts weni- 
ger ald frequentirt ifl, Man bezeichnet den fraglichen Zuftand am beften 

als völlige Firhlihe Entfremdung; Stimmen aus der Innern 

Miſſion felber fchildern ſchreckhafte Grade derfelben. Cine gedrängte 

Skizze davon ift bier um fo mehr am Plage, als wir fpäter nicht mehr 

darauf zurückkommen, und unfere Gefchichtserzählung über den Verlauf 

des proteftantifhen Auffhwungs leider ihren regelrechten Gang wird 

nehmen fünnen und müffen ohne weitere Berüdfihtigung des Firchlichen 

Volks elements. 

Hamburg, der Heimathort der Innern Miſſion, zählt ein Drit- 

tel mehr Einwohner, aber 110,000 Communifanten weniger als vor 

hundert Jahren; im Jahre 1753 communieirten son 100,000 Seelen 

85,118, im Jahre 1853 von 150,000 Seelen — 17,647, Sn dem 

einzigen Sahre von 1852 auf 1853 nahm die Communifantenzahl um 
4201 ab, in demfelben Maße fteigt die Zahl der unehelichen Kinder, 

und jährlich hundert derfelben bleiben ganz ungetauft 1), — Bon Bre— 

men erzählte Paftor Treyiranus am Berliner Kirchentage: vor fünfzig 

Jahren hätten dafelbft auf 400 Taufen noch 12,000 Eommunifanten 

getroffen, jest faum mehr 6000 auf 700 Taufen; die Kinder felbft bringe 
man fo nachläffig zur Taufe, daß fogar die Polizei fchon ihre Hülfe 

angeboten habe). — Zn Berlin trafen im Jahre 1739 noch 39 Com— 

munifanten auf Eine Taufe, im Jahre 1799 noch 20, im Jahre 1810 

noch 8, im Jahre 1848 nur mehr 5, im Jahre 1851 — 4 Ueber 

den Kirchenbefuch erklärte Paftor Runge: „wir rechnen fonntäglich uns 

gefähr A00,000, vielleicht noch etwas mehr, die Draußen bleiben, 

während eine Anzahl von etwa 20,000 die Kirche befucht,” Der Redner 

brashte daher für Preußens Hauptftadt das Inſtitut der Londoner Straßen- 

prediger in Borfohlag, und man that von Obenher das Möglichfte, um 

die Kirchen anziehend zu machen, Aber das Refultat erfüllte Tiefer- 

blifende nur mit Sorge, „es möchte unter veränderter gouvernemen— 

talen Conftellation vielfah das feandalöfe Schaufpiel einer Offenbar: 

werbung als eine bloße Parade, Deforationg- und Couliffen-Frömmig- 

) Halle’fches Volksblatt vom 16. Auguft 1854. 

?) Siehe darüber umd über die folgenden Ausfagen vor dem Kirchentage die 
„Verhandlungen des Berliner Kirchentags“ ©, 112 ff, 
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feit bieten” 1), — Bon Stettin, der Hauptftadt des „Lieben Pommer— 
landes, wo man noch gar viel altes gutes Weſen vermeine”, bezeugte 

Herr Duiftorp am Kirchentage: der durchfchnittliche Kirchenbefuch fei 

fieben Procent, ausgenommen an den hohen Feſten; „die Gotteshäufer 

und Abendmahlstifche find leer geworden, aber voll find die Häufer der 

Luft.” — In Oftpreußen zählten noch im Jahre 1830 nur zehn Kreife 

weniger ald 70 Proc. Communifanten, jest fommt fein einziger Kreis 

mehr fo Hoch. Sechs Kreife hatten damals noch mehr jährliche Abend- 

mahlsgäfte als Einwohner, alle außer Königsberg und Ermland über 

50 Proc.; jest haben von den 31 Kreifen nur mehr 10 über 50 Proe,, 

Kreis für Kreis ift in den zwanzig Jahren die Communifanten-Zapl 

um ein Drittel oder um die Hälfte gefunfen. — Zu Breslau ift im 

Kirchfpiel von St, Magdalena feit Hundert Jahren die Communifanten- 

Zahl, trog der fo fehr vermehrten Population, von 40,000 auf wenig 

mehr als 5000 herabgegangen ?). Ueberhaupt ergaben die 77,000 Pro= 

teftanten zu Breslau im Jahre 1854 nur 22,000, die 40,000 Katho- 

Iifen über 50,000 Communionen, Freilich find die Kirchenzuftände unter 
dem Regiment des Breslauer Magiftrats berüchtigt, Aber die ganze 

Provinz eifert nad. Die Abnahme der proteftantifchen Communionen 

ift ſtetig: man zählte von 1854 auf 1855 um 57,657 Communifanten 

weniger, um ein Siebenzehntel weniger überhaupt und zwei Dreizehntel 

weniger im Armeecorps insbefondere 9). Die Kirchencollefte fanf in 
drei Jahren gleichfalls um ein Viertel, — Ueberhaupt weiß man den 

„ungünſtigſten Schluß” aus der neueren Statiftif der Communifanten 

in Preußen nur durch die bezeichnende Ausrede abzuwenden: daran 

trage die überhandnehmende Separation die Schuld*). Hinfichtlich der 

religiöfen Volfsbildung im Oſten und Norden des Landes hat ein ftati« 

ftifches Werf Daten veröffentlicht, welche hart an die unglaubliche Ver— 
nachläfligung der englifchen Bergwerks- und Fabrifbevölferung anftreifen. 

Ebenda ift mit dürren Worten gefagt: in die Kirche gehen gehöre zu 

den Seltenheiten, und es jei nicht zu verwundern, wenn die Evange— 

7 Hofprediger Krummacher in der Miffionsvereins-Nede vom 22. Mat 1853; 
ahnlich Diakon Adam zu Erfurt in feiner Bifitationspredigt, Berliner proteftant. 
8.3. vom 21. Zuli 1855. 

?) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 26. Mat 18555 vgl. den Bericht des Con— 
fiſtorialraths Wachler am Berliner Kirchentage. 

3) Kreuzzeitung vom 3. Juli 18565 Hengftenbergs evang. 8-3. vom 4. Det. 1856. 
*) Allg. Zeitung vom 13, April 1855, 
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lifchen der Provinz Sachſen unter den Katholifen im Rufe der Gott— 

Iofigfeit ftünden und wenn biefe für ihre Befehrung beten zu müffen 

glaubten, oder wenn es in Schlefien mande Katholifen gebe, „welde 

die Proteftanten für durchaus identiſch mit den Heiden erachteten” 2), — 

Sn dem firenglutherifhen Medlenburg ift in dem einzigen Jahre 1851 

der Sonntagsgottesdienft in nur drei Kreifen nicht weniger ald 228 mal 

ganz ausgefallen, weil auch nicht ein einziger Menfch zur Kirche ge- 

fommen war. Der Kirchenrath Kliefotb ſprach ſich vor der Conferenz 

zu Maldin (Sept. 1852) in jammervoller Rede darüber aus. — 

In Sachſen ſcheint das befannte Beifpiel der Hauptftadt auch für an— 

dere Drte maßgebend zu fein; fo zählte man zu Franfenberg im Jahre 

1783 7734 Communifanten, im Jahre 1853 aber, bei faft verdoppelter 

Besölferung, nur — 5769 3). — Ein paar Notizen aus Süddeutſch— 

land find befonders geeignet, den hiftorifchen Kortfchritt der Firchlichen 

Entfremdung zu beleuchten, Das zweite Beifpiel namentlich ift noch um fo 

merfwürdiger, als font proteftantifche Gemeinfchaften inmitten Fatholifcher 

Umgebung fi erfahrungsmäßig pofitiver zu conferviren pflegen. Sn 

Nürnberg nahm die Betheiligung am kirchlichen Leben in den Jahren 

von 1630 bis 1790 fat gar nicht ab, in den letzten 60 Sahren aber 

fanf fie weit unter die Hälfte herab 9, Su Kempten hatte fich die 

Communikanten⸗Zahl des Jahres 1854 gegen 1770 faft viermal, gegen 

1790 mehr als dreimal und gegen 1800 um mehr als die Hälfte ver: 

ringert ?). 

Bei diefer herrfchenden Firchlichen Entfremdung darf es nicht ver- 

wundern, wenn die Zahl der Kirchen und geiftlihen Stellen vielfach 

nicht nur diefelbe blieb trog der mächtig anmwachfenden Population, fon= 

1) Ed. Hüder: Nothftände der evang. Kirche im preuß. Often und Norden, 
bei Gelzer: proteſt. Monatsblätter 1856. März. ©. 184 ff. 

2) Halle’fches Bolfsblatt vom 14. Mai 1853. 

>) Freimüthige Sachfenzeitung vom 14. Mai 1853, 

+) Nürnberg zählte im 3. 1630 bei 45,000 Einwohnern 43,509 Communifanten 
„ 1790 „ 31,000 * 29,573 > 
„ 1850 „ 46,000 F 17,300 : 

Nürnberger evang -luther. K. 3. vom 14. Dec. 1854. 

5) Es traf nämlich im 3. 1770 auf etwa 105 Geburten etwa 5300 Communikanten 

SIDE MET, „. 4500 * 
HISWER ZH NIR ig „ 3700 R 

— „FASER „ 1468 S 
Nürnberger evang.sluther. 8-3, vom 5. Mai 1855, 
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dern zu diefer gar noch in ein umgefehrtes Verhältnig trat. Prälat 

Kapff aus Stuttgart erklärte am Berliner Kirchentage 1): mehr Kirchen 
und mehr Geiftliche feien dringend nöthig, „denn ihre Zahl fei meift 

diefelbe geblieben, wie fie vor 50 Jahren war, ungeachtet die Bevöl— 

ferung um das zwei= und dreifache zugenommen habe.“ Als Beweis 

dafür ftand Berlin umd die Ausdehnung feiner Pfarriprengel, je mit 

ein paar Predigern, obenan: St. Georg mit 78,000 Seelen, St. Sophie 

mit 51,000, auf fünf Kirchen trafen je über 20,000 u. ſ. w. Neueſtens 

ift eine Vermehrung der Pfarreien eingetreten, aber noch nicht genü- 

gend). — In Stettin find noch feit Anfang dieſes Jahrhunderts 

zwei Kirchen weniger geworden, — Bei der rheiniihen Synode 

wurden Gemeinden genannt, wo auf 100 Seelen nur 12, 11, ja nur 

6 Sispläse in der Kirche trafen; „damit freilich eine Firchenbefuchende 

Gemeinde werde, müffe eine hausbefuchende Geiftlichfeit da fein”. — 

Sehr bezeichnend hat fih der Mangel einer firchenbefuchenden Gemeinde 

in Breslau manifeftirt. In den lesten hundert Jahren ward die pro— 

teftantifehe Bevölferung dafelbft fat um das Dreifache vermehrt, Die 

Zahl der Kirhen aber ift um Eine weniger geworden, die der Geift- 

Yichen bat fih, und zwar gerade in neuerer Zeit, um mehr als fünf 

yerringert ). — Bon Karlsruhe rühmte der Pfarrer Mühlhäufer den 

Kirchenbejuch, er betrage das Doppelte von dem vor zwanzig Jahren, 

nämlich 3= bis A000 von 16,000 Pfarrfindernz; „aber die Zahl ver 

Geiftlichfeit fei allerdings noch Diefelbe wie zur Zeit, wo die Bevölke— 

rung den dritten Theil betrug.” — Ueber Bremen fagte der Paftor 

Treviranus aus: feit fünfzig Jahren habe fi die Einwohnerzahl faft 
verdoppelt, die Zahl der Kirchen dagegen fei die gleiche geblieben, bie 
der Prediger um drei weniger geworben ?). 

Diefelbe Gtleichgültigfeit gegen die Segnungen der Kirche erweist 
fih bezüglich der Taufe. So feinen wenigftens die Altenburgifchen 

1) Berhandlungen 20. ©. 112 ff. 
2) Halle fches Volksblatt vom 11. Febr. 1854. — Dagegen werden in Preußen 

neue Pfarr= und Kirshenfyfteme gegründet, wo nur immer etliche Proteftanten un— 
ter den Katholiken zerftreut zu finden find. Hengſtenbergs evang. 8.3. vom 4. 
April 1854. 

3) Kreuzzeitung vom 25. Nov. 1853. 
+) Kichentags-Berhandlungen a. a, O.; vgl. Hengftenbergs evang. 8.3. vom 

26. Mai 1855. | | 
5) Berhandfungen des Berliner Kirchentags a. a. O. 
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und Reußiſchen Pönalmandate von 1854 und 1856 verftanden werben 

zu müffen 2), Wo eine flantsbürgerliche Nöthigung nicht vorliegt, wie 
in Heffen-Darmftadt, da wird von Vielen die Taufe ihrer Kinder ganz 

unterlaffen 2); ebenfo in Hamburg und Bremen, Am grellften aber tritt 
die herrfchende Entfremdung von der Kirche am Lebensende hervor, Auch 

auf dem Todbette und am Sarge empfehlen ſich die Segnungen der Kirche 

nicht mehr. Vor ein paar Jahren glaubte man in Lippe-Detmold mit 

einem eigenen Conftftorial-Befehl einfchreiten zu müffen, da „bei den 

Leichenbeftattungen mit wenigen Ausnahmen die Leichenbegleitung der 

Geiftlichen theils ganz unterlaflen, theils ohne irgend eine Anſprache 

und kirchlichen Segen bloß auf ein ftilles Gebet befchränft werde” 3), 

Ein Schreiben von der Lüneburger Haide bemerfte ſchon früher vom 

proteftantifchen Norden überhaupt: „die meilten Chriften würden jest 

wie ein Vieh begraben, weil man den Segen der Kirche für nichts 

achte, oder weil die zarten Nerven der Angehörigen des Berftorbenen 

das Geläute der Glocken oder das Bewerfen des Sarges mit Erde nicht 
vertragen Fönnten, während umgefehrt der Fall vorfomme, dag Selbft- 

mörder und Saframentsverächter mit allen firchlichen Ehren zur Erde 

beftattet würden“), Kurz vorher hatte der Berliner „Evangelifchs 

firhlihe Anzeiger” in Zahlen gefprochen. „Bon 2353 Leichen in Berz 

lin wurde nur für 50 und etliche: die Begleitung eines Geiftlichen be- 

gehrt; von AA getauften Chriften alfo werden A3 ohne Sang und Klang, 

ohne Feier und ohne Segen in die Erde gefcharrt, wie man andere 

Geſchöpfe auch einfcharrtz der Unterfchied ift nur, daß ein Hügel dar— 

über aufgeworfen, und daß fie in's Kirchenbuch eingetragen werben; 

nur Einer aus je AA wird noch chriftlich begraben, yon den übrigen fann 

man nicht einmal fagen, daß fie heidnifch begraben werden, Denn die 

Heiden hatten doch allzeit ihre religiöfen Weihen dabei” 5). „Unter 44 

Geftorbenen”, fügte Herr Hengftenberg an, „find alfo 43, deren An- 

gehörige es für nichts achten, wenn an ihnen der Fluch in Erfüllung 

gebt: er foll wie ein Efel begraben werben” ©), 

In der Innern Miffion Hatte der proteftantifche Auffhwung fi 

1) Darm. 8-3. vom 21. Zuni 1855; Allg. Zeitung vom 12. Nov. 1856. 

2) Halle'ſches Volksblatt vom 28. März 1857. 
3) Darmſt. 8.3. vom 22. April 1855. 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 2, Zuli 1853. 

5) Halle'ſches Bolfsblatt vom 8. Dee, 1852, 

6) Evang. 8-3. vom Jan. 1853. ©. 10. 
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die Aufgabe geftellt, Diefe entfremdeten Maffen wieder in die Kirche 

bineinzuziehen. Der Gedanfe zeugt von der intenfiven Kraft, welche 

die Bewegung feit 1848 gewonnen hatte, aber die wirklichen Erfolge 

erweifen ihre Wurzellofigfeit im äußern Leben. Trotz ihrer hohen Pro— 

teftionen trug die Innere Miffion an allen Kirchentagen, zu Stuttgart 

1850, zu Elberfeld 1851, zu Bremen 1852, namentlich zu Frankfurt 

1854, ihre Armuth zur Schau und zwar weniger noch an Geld als an 

Leuten, die felbft gegen gute Bezahlung nicht zu befommen waren, 

Bergebens wies man immer wieder auf das befohämende Beifpiel der 

fatholifchen Orden, „Die römifche Kirche winkt nur“, fagte Dr. Sander 

zu Bremen, „jo ſtehen Leute genug zu ihren Dienften; wir brauchen 

nicht Geld, das haben wir, aber Leute, Leute )!“ Anderwärtd wur- 

ben indeffen auch der Geldbeiträge immer weniger, immer trübfeliger 

die Berichte von allen Seiten. Ueber die „volksverklärenden“ Gefchäfte 

der Innern Miffion nur Ein Beifpiel! Den herrlich blühenden katholi— 

ſchen Gefellenvereinen ftellte fie etwas Aehnliches in den Jünglingsver- 

einen zur Seite; in der großen Jnduftrieftadt Nürnberg gewann diefer 

Berein — fieben Mitglieder und ald Grund feiner allgemeinen Unbe— 

Viebtheit gab man aus München an: „weil der Verein ein chriftlicher 

Verein fei* 2). 

Sp fonnte es denn nicht fehlen, ed mußte are im Kreife 

der Innern Miſſion bald eine bedenflihe Ernüchterung und Monotonie 

erfolgen 3); die Kirchentage wurden lauer, entmuthigter und ermattetz 

auch den Ton des Central-Organs felbft, der Wichern’fchen „Fliegenden 

Blätter’, wollte man gegen früher ſchon fehr herabgeftimmt finden *), 

und fohlieglih trat Dr. Wichern felbft in den preußifchen Staatsdienft. 

Die Gegner erfannten darin ganz richtig den Beweis, daß die Begei— 
flerung, mit der vor wenigen Jahren die Idee der Innern Miffton 

allenthalben ergriffen worden, verflogen ſei: „Uebergang aus der Frei- 

heit der Begeifterung in die Befchränfung der Drdnung und des Ge- 

fees” 5)! Eine Zeitlang vernahm man noch den Ruf: „ein neues 

1) Gelzers proteftant. Monatsblätter 1852. Dec, ©. 56. Gerade fo ſprach fich 

noch jüngft ein anderer rheinifcher Superintendent aus, Ball aus Rave v. W. ©, 

Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 15 ff. Oct. 1856, 
2) Nördlinger Freimund vom 3. Juli 1856. 
3) Gelzer a. a. DO. 1855. ©. 374, 
*) Allg. Zeitung vom 16, Nov. 1856. 
5) Darmſt. 8.3. vom 21. März 1857, 
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Pfingfifeft und wir wären aus al’ unferer Noth“ 1). Allmählig aber 

verflang auch er. Wir werden fpäter fehen, mit welchen Prätenfionen 

das Wichern’fche Werk als die einzige Rettung, die ed noch gebe, über 

die „todte Kirche” fich erhoben hatte; und nun ein folhes Ende! ?) 

Noch bedeutfamer tritt die Thatfache des Niedergangs der Innern 

Miffion hervor, wenn man den Umftand erwägt, Daß in demjelben 

Maße, als fie fiel, der Guſtav-Adolf-Verein flieg, Mit der Revolution 

von 1848 war auch er als befanntes religiöfes Drgan derſelben tief 

gefallen „und faft im Abfcheiden.“ 1850 erhob er fi langfam wieder, 

1852 erregte er fchon Eiferfucht wegen feiner Popularität; 1854 jam— 

merte Wichern am Frankfurter Kirchentag über Mittellofigfeit und ju— 

bilirten die Guftav-Adolf-Männer über ftetig und raſch anfteigende Ein- 

nahmen; 1855 fand fich ihre Conferenz zu Heidelberg fo ftolz gehoben, 

daß fie dort bereits ihre Oberhand über den Kirchentag erklärten, „der 

ſich vielleicht fpäterhin in den Guftav-Adolf-Verein verlieren werde” 8). 

Seitdem verlauten von diefem immer glänzendere Exfolge*), von der 

Innern Miffion verlautet überhaupt wenig mehr oder trübe Klagen. 

Schlagender fonnte fih nicht erweifen, daß nicht dem religiöfen 

Auffhwung, fondern feinem Gegentheil der Boden im großen Leben des 

Bolfes gehöre. Ebenſo verrieth fih dadurch die fucceffive Ermattung 
der officiellen Reaktion, Noch im Zahre 1852 durfte die kirchliche Re— 

ftauration Fühnlich fragen: ob der Guſtav-Adolf-Verein abermals zu 

einer Waffenfchmiede gegen ftaatliche und Firchliche Dbere werden folle? 

und noch im December dieſes Jahres hatte die Hannover’fche Zeitung 

ihn als den Ort erklärt, wo bie Yoyalften Staatsbürger fich mit den 

Revolutionärs ein Rendezvous gaben, unter Scenen bei den Konferenzen 

zu Berlin und Göttingen, „welche nachher in der Paulskirche und in 

den politiichen Clubs erft ihren völlig angemeffenen Ausdruck fanden.” 

Die gedachten Bewegungen in feinem Schooße hatten den Verein ſchon 

1) Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 17. März 1855. 
?) Das Nähere f. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 36. ©. 759 ff. 677 ff. 
3) Allg. Zeitung vom 19. und 20. Sept. 1855; vgl. die übrigen Belege 

hiftor.=polit. Blätter Bd. 36. ©. 761 ff. 60. 
*) Zn Baden 3. B. faſt verbreifachte Einnahmen innerhalb drei Jahren (Ber- 

liner proteftant. 8.=3. vom 26. Zuli 1856). Aehnlich in Berlin (Kreuzzeitung vom 

22, Nov. 1856). Die Bremer Generalconferenz für 1856 verwendete 6000 Thlr. 

mehr als im Jahre vorher, und hatte für 1857 die Gewißheit einer „noch anfehn- 
lichern Steigerung” (Gelzers proteflant. Monatsblätter 1856. Oct. S. 247.). U. ſ. w. 
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1846 einen Bruch und zwei Drittel feiner Einnahmen gefoftet; an den 

Folgen des Jahres 1848 gingen manche Zweigvereine ganz ein, bie 

pofitivern Elemente zogen fih immer mehr zurüd, und der Berein ſchien 
fchon als ein Dpfer der Reaktion fallen zu müffen. 1853 ward yon 

Darmftadt aus fogar ein Berfuh gemacht, ihn „Eirchlich” zu färben und 

durch eine confüderative Konfeffionalifirung den $ 1 der Statuten „zur 

sollen Wahrheit” zu machen, Statt deffen traten aber die Guftay-Adol- 

fianer immer deutlicher als eine Afftliation der Freimaurerei hervor, wie 

auch andererfeits ihre engfte Berbindung mit den Führern der negativen 

Union und ber großen Subjeftiviften-Partei mit einer Offenkundigkeit 

betrieben ward, daß felbft die Heidelberger Mittelpartei erfchrad 9. 
Auch darüber erfähraden die Heidelberger, daß allmählig wieder 

die alten wohlbefannten Tendenzen und Geftalten da und dort an der 

Spise des Vereins erfehienen, Die erelufiven Lutheraner hatten längſt, 

namentlich son Bayern aus, vor dem Guſtav⸗-Adolf-Verein ald einem 

„Abgrund der Gottloſigkeit“ gewarnt ?), Jetzt, ald die Wahlen der 
Heidelberger Konferenz „ganz im Sinne der Bernunftfihwärmer‘‘ und 
der Berliner Subjeftiviften ausfielen, erneuerten diefelben ihre Angriffe 2). 

Aber es war fohon zu fpät. Auch die preußiſch-landeslirchlichen Lutheraner 

batten inzwifchen, Herrn Hengftenberg an der Spitze, yon dem der Guftav- 

Adolf-Berein 1844 als „eine große Lüge” yerurtheilt worden war, einen 

parallelen Kampf gegen die Freimaurerei felbft geftritten und waren, 

obwohl hunderte yon Predigern offen gegen die Logen auftraten, un- 

terlegen, In demfelben Jahre 1853, wo man anderwärts jenen Verein 

„kirchlich“ zu machen gedachte, hatte Herrn Hengftenbergs Drgan den 

Sturm auf den Freimaurer-Drden begonnen, den e8 ein dem Höllenfeuer 

nahe verwandtes Ungeheuer, einen Goliath mit langem Arın, den Davids 

Schleuder treffen müffe, nannte, namentlich verlangend, dag Die Prediger, 

welche diefem Bunde des Deismus und des Haffes gegen alles ſpecifiſch 

Chriftliche angehörten, von den geiftlichen Behörden firafrechtlich ver- 

folgt würden, Als der Dberfirchenrath nicht einmal zu einem Verbot 

zu bewegen war, und der Generalfuperintendent Möller zu Magdeburg 

von fih aus eine Abmahnung an feine Prediger erließ, da traten acht 

1) ©. das Nähere hiftor.-polit. Blätter Bo. 36. ©. 845 ff. 
2) ©. das Nähere hiftor.-polit, Blätter Bd, 35. ©, 513. 
3) Nördlinger Freimund vom 6. März und 10, April 18565 vgl. Darmſt. 

8.3. vom 8. Mai 1856, 
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derjelben mit keckſtem Hohn Öffentlich proteflirend gegen ihn aufs fie 

wurden nicht nur nicht abgefest und beim Steuerfach verwendet ?), fon- 

dern Möller ſelbſt erhielt einen perfönlihen Verweis aus befanntem 

hohen Munde des preugifchen Großmeifters ?) und trat bald ab. Seit 

dem nämlichen Jahre 1853 hatten Freimaurer-Reden und Schriften den 

Guftav-Adolf-Berein als eine „Stiftung im ächteften Geifte des Frei- 

maurer-Drdens” offen unter die Flügel der Logen genommen, fowie 

fpäter auch die englifche Evangelical-Alliance, deren königliche Be— 

rufung nach Berlin die Logen mit Jubel erfüllte 3). 

Bon diefer Zeit An ward die große Wendung in der äußern Lage 
des proteftantifchen Auffchwungs durch eine Reihe landeskirchlicher Nieder- 

Yagen, in Kurheſſen, in Bayern ꝛc. bezeichnet und durch die allgemeine 

Erhebung der Oppofition, Die Periode der Innern Miffion feheint dem— 

nad) ſchon wieder sorbei, die des potenzirten Guftav-Adolf-Vereind, der 

Evangelical-Alliance, dagegen eröffnet zu fein. Der pofitive Auf- 

fhwung wird auf feine eigenen und innern Kräfte angewiefen fein, die 

wir gefchildert haben. 

$ 2. Berhältnig zur wiffenfhaftlihen Theologie und 

zur Schule, 

Zu den äußern Bedingungen widriger Natur, mit welchen der Firch- 

liche Auffhwung im Proteftantismus zu fämpfen hatte, gehört vor Allem 

die thenlogifhe Schule, ES ift die ein ganz und gar fpecifilch pro- 

teftantifches Verhältniß: die Firchliche Neaktion nicht nur getrennt vom 

wirklichen Leben ebenfo wie die Schule, und beide gleichſam in die Luft 

geftellt, fondern aud noch unter fi) unvermittelt und in feindfeligem 

Hader gegeneinander. Die Schule wirft der Kirchlichkeit, die Kirchliche 

feit der Schule Wurzellofigfeit im Volke vor und beide haben vet. 

Damit aber das Bild diefer Wirrnig vollftändig fer, ift noch der Um— 

fand in's Auge zu faffen, daß auch die Schule von der allgemeinen 

religiöfen Reaktion im Grunde ſich nicht ausgefchloffen; vielmehr kehrt 

an ihr gleichfalls jener große dreifache Stufengang infpferne wieder, 

1) Wie das Halle'ſche Volksblatt 17. Sept. 1856 verlangte. 

2) Allg. Zeitung vom 20. Dec. 1856. 

) Zohannisfeft- Rede der Bauhütte zu Guben 1856. S. das Nähere au 
polit, Blätter Bd. 36. ©. 859 ff. 
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als mit wenigen Ausnahmen auch fie denfelben betreten, aber vor Allem 

zu den Elementen zählt, welche den Fuß alsbald zurücgezogen. Die 

Schule ift ſchon zwifchen der Stufe der allgemein gläubig Geſinnten 
oder des pietiftifehen Subjeftivsismus und der Stufe sbjeftiver Chrift- 

Tichfeit ihrer großen Mehrheit nach rathlos und thatlos hängen ge- 

blieben, und zürnt und hadert nun mit denen, welche weiter zu fchrei- 

ten wagten. 

Allerdings ſtößt man drüben auf die Anfiht: „ob man den Ra— 

tionalismus bei feinem rechten Namen oder fpefulative Theologie nenne, 

made erftaunlich wenig aus“). Aber es ift doch eine bemerfenswerthe 

Thatfache, daß nur ein Feiner Bruchtheil der Schule es fich nicht zum 

Ruhme anrecdinet, den Nationalismus als überwundenen Standpunft zu 

betrachten. As Prof. Tholud 1855 der Parifer Alliance-Eonferenz 

über die deutfchen Univerfitäten berichtete, da erflärte er: 1826, wo er 

nach Halle gefommen, habe es da unter 950 Studenten nur drei an 

Chriftum gläubige gegeben und diefe hätten ihre Erwedung nicht den 

Profefforen, fondern einfachen Handwerfern verdankt; „jest aber find 

alle Univerfitäten Deutfchlands mit gläubigen Lehrern befegt, mit 

einziger Ausnahme Gießens“ I. Wie man fieht, rechnet Herr Tholud 

auch die fogenannten Subjeftiviften zu den „gläubigen Lehrern“ und 

mit gewiffen Recht. 

Um die gegenwärtige onftellation der Schule zu erfaflen, muß 

man durchaus ihre urfprüngliche Wendung zur allgemeinen Gläubigfeit 

feftbalten. „Von denfelben Theologen”, Sagt ein treffliher Beobachter, 

„welche einft unter den Anfeindungen des Rationalismus Nüdfehr zum 

Pofitiven gefordert hatten, vernahm man jest Warnungsftimmen, Die 

bis auf einzelne Wendungen mit jenen rationaliftifchen flimmten, gegen 

den franfhaften Zug der Jugend zum Alten‘). Ja, fährt ein anderer 

Beobachter fort, diefe alten Kämpfer gegen den Nationalismus, Die 

gegen diefen ihren Feind ſich wiederholt auf die Befenntnißfchriften der 

Kirhe berufen, für Verpflichtung der Pfarrer auf dieſelben geeifert 

hatten, wurden jest die bitterften Feinde fymboltreuer Entſchiedenheit, 

als es ſich darum handelte, diefelbe nicht bloß gegen Ungläubige, fondern 

auch gegen Fremdgläubige, namentlich gegen Neformirte und Unirte zu 

1) Kreugzeitung 1856 Nro. 243 Beil. 
2) Darmft. 8.-3. vom 27. Nov. 1855. 
Hy Kahnis a. a. O. ©. 210. 
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beweifen 1). Man fiehtz der Schule entrollte eben das Rad zu fchnell 

mitten in die Kirche hinein, das fie felbft in Bewegung gefegt hatte, 

Warum diefe Unzufriedenheit mit dem felbftangeregten Fortfchritt 

und feinem natürlihen Verlauf? „Die Wiffenfhaft fucht die Wahrheit, 

die Kirche eriftirt nicht, außer wenn fie fie hat”, alfo fol die Wiſſen— 

fchaft die Wahrheit da fuchen, wo fie allein zu finden ift: fo fagen die 

Altlutheraner 2). Allerdings wäre nichts einfacher als das, aber auch 

nichts unthunlicher auf proteftantifhem Boden. Die Einwendungen find 

fo groß an Zahl und Gewicht, daß fie in der That einen guten Theil 

diefes Buches füllen, Artifulirte, unveränderlihe und untrügliche, zu 

allen Zeiten gleiche Wahrheit in der Kirche, wie follte fie fich, ſelbſt 

wenn fie dort eriftirte, mit den überragenden und normgebenden Prin— 

eipien vom sola fide und yon der clara et sufficiens scriptura vers 

tragen? Man fagt: durch fubfektive Neproduftion, Aber wenn nun bie 
Refultate diefes fubjeftiven Proceffes mit den objektiven nicht überein- 

ſtimmen, wie dann? Sollten erftere nicht wenigftens gleichberechtigt fein? 

MWenn aber nicht mindeftens die Schule, die theologische Wiffenfchaft das 

volle Privilegium der freien Schriftforfhung befäße, wer ſollte es fonft 

befigen? Kurz, der Nechtstitel der Schule auf eine wenigftend coor- 

dinirte Stellung zur Kirche ſcheint unanfechtbar. 
Aber noch mehr! Die Kirche fordert von der Schule Kongruenz 

der fubzeftiven Reproduktion mit ihren objeftiven Nefultaten, mit der 

„gefundenen Wahrheit.“ Die Schule hingegen erwidert: ach! dieſe 

„Kirhe” — was für unterfchiedliche Sprache hat fie nicht fchon geführt, 

heute fo und morgen das Widerfpiel? Wir Fakultäten Dagegen haben 

„das Amt zu prüfen, unbeirrt von vergänglichen Moderichtungen (der 

Kirhe!) und fubjektiven Kirchen-Idealen, namentlich bei folhem bunten 

Wandel und Wechfel, der in angeblich firchlihem Geifte, nad momen- 

tanen Neigungen, um nicht zu fagen fubjeftiven Einfällen, die Yutherifche 

Kirche zu modelliven wagt, in Wahrheit aber das Spaltungswerf des 

Subjeftivismug nur in einer neuen Rolle fortführt; die theologifchen 

Fakultäten können nicht dazu da fein, jedem Wind der Lehre und Zeit- 

frömung zu folgen, nenne fie fi in dem einen Jahrhundert die allein 

vernünftige, oder trete fie in dem andern ald Neuluthertbum unter dem 

geborgten Namen unferes großen Neformators auf.“ Wörtlih fo be— 

1) Nördlinger Freimund vom 9. Juli 1857. 
2) Erlanger Zeitfchrift für Proteftantismus und Kirche, 1854. Juli ©. 31 ff. 
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antwortete die. Göttinger Fakultät jene Zumuthung der Paftoren-Con- 

ferenz zu Stade ?), 

Diefer Streit zwifchen der Göttinger Fakultät und den ehemaligen 

Zöglingen ihrer eigenen allgemeinen Gläubigkeit, den bis zur firengften 

Kirchlichkeit fortgefchrittenen Paftoren der Herzogthümer Bremen und 

Berden, ift überhaupt fehr intereffant. Aus Anlaß deffelben fchlugen 
zuerft. die hellen Flammen aus jenem „merkwürdigen Spalt, der. jest 

zwifchen der Univerfitäts-Theologie und dem praftifchen Kirhenamte ſich 

befeftigt hat” 2). 

Die Herbfteonferenz der Paftoren zu Stade hatte nämlich 1853 

das „schreiende Mißverhältniß“ angeklagt, daß die Fakultät einer luthe— 

rifhen Landeskirche durchaus mit unioniftifchen Profeſſoren beſetzt fei. 

Daraus entfpann fih ein fehr heftiger Schriftenfampf, der bis in das 

Jahr 1856 fortdauerte, wo zulest noch das Drgan des Bereind wegen 

unioniftifher Dualität mehrerer Neuberufenen die Fakultät förmlich „als 

außer der Kirche ſtehend“ erklärte, obwohl wenigftens Ein neuer Pro— 

feffor, Schöberlin, als von der Yutherifchen Strömung namhaft ergriffen 

befannt war ?). Die Paftoren aber hatten von Anfang an furz und 
gut geurtheilts „wir können ung zu der Monftruofität unferer Zeit, die 

theologische Wiffenfchaft von den kirchlichen Befenntniffen zu emaneipiren, 

nicht befennen, fondern halten dafür, daß die Profefforen der Theologie 

nicht über, fondern unter dem Bekenntniß ftehen müſſen; weil wir 

Iutherifch glauben, fo muß auch, foweit unfere Kirche reiht, die 

Univerfitäten eingefchloffen, Iutherifch befannt und gelehrt werden; nad 

diefem Grundſatz hat auch unfere Kirche, fo lange fie wachte, allezeit 

verfahren.” Sie erinnerten dabei an das Schiefal der erpptocalvinifchen 

Wittenberger Profefforen vom Ende des 16. Jahrhunderts, die befannt- 

lich ausgejagt, oder in zehnjährigen Kerfer geworfen wurden, oder im 

Wahnfinn des Gefängniffes ftarben, während. ihr Meifter, Kanzler Krelt, 
auf dem Schaffot verblutete ?). 

Solchen „priefterliben Anmaßungen der neuen Geiftlichfeitskirche‘ 

nun ftellte die Fakultät drei fehr wichtige Einwendungen entgegen. 

Erfteng, wie wir gefehben haben, die mangelnde Unveränderlichfeit 

1) Denkſchrift der Göttinger Fakultät ıc. zur Wahrung der evang. Lehrfreiheit 
an d. k. Univerfitäts-Curatorium. Göttingen 1854. 

2) Halle’fches Volksblatt vom 28. Juni 1854, 

3) Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfehrift 1856. Nov. ©. 641. 
*) Hannov. Ztg. 1854, Nr. 11. 
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diefer anſpruchsvollen Kirche mit ihrer angeblich „gefundenen Wahrheit.‘ 

Zweitens die mangelnde Univerfalität derfelben, fo dag die Beugung 

der Wiffenfchaft, welche doch die Univerfalität der Intelligenz für fich 

babe, unter eine folche äußere Autorität nichts Anderes wäre als die 

Wiederherftellung des einft durch den Pietismus gefprengten Territorial- 

foftems. „An das Befenntnig follen wir uns binden!“ fagt die Fakultät, 

aber: anders redet die pfälzifche Union aus dem Bekenntniß, anders die 

mecklenburgiſche Kirche, anders die rationaliftifche Majorität in Sachſen, 

anders der Berliner Oberfirhenratb u, f. w., wo nun ift die Autorität 

für ung? Ihr ſagt: im Hannover! Allein erſtens ift hier die Berechti- 

gung des exchufiven Lutherthums mehr ald zweifelhaft, da das Berfaf- 

fungsgefes nur eine „evangelifche Landeskirche” Fennt, und „zudem, wollte 

man die theologifchen Fakultäten, die ald integrirende Glieder der deutſchen 

Univerfitäten an der Univerfalität ihrer Bedeutung partieipiren, in den 

Gefihtöfreis einer Provinz, oder eines Landes, oder gar einer Zeit 

richtung einbannen, fo hieße das nicht bloß ihnen fchaden, fondern es 

füme das ihrer Verwandlung in kirchliche Specialfchulen gleich“ 1). 
Drittens aber wirft die Fakultät den Paftoren vor, ihre Forderung 

fege vollftändig die Anſchauung der Fatholifchen Kirche voraus. Hier 

fei eg, wo die Trage, wie zu glauben fei und warum? die Kirche zu 

einer Hoheit und infallibein Autorität gefteigert, die fih an die Stelle 

Chrifti und feines Wortes gefegt. „Wo daher bei uns ähnliche Grund- 

fäße über die Autorität der evangelifchen Kirche, z. B. in der Schrift: 

erffärung berrfchend würden, da müßten aud die Folgen diefelben wer— 

den, nur daß eine Fatholifivende Ausbildung des Dogma von der Kirche 

und ihrer Autorität auf dem Grund der Reformation und ihres Glau— 

bensprincips auch etwas Monftrofes wäre, das an feiner innern Hal 

tungslofigfeit erliegen, oder aber, um Confiftenz zu gewinnen, auch zur 

Berläugnung der Reformation und ihres evangelifchen Glaubensprincips 

in Kraft angebliher Kirchlichfeit fortfchreiten müßte.“ 

Es ift nicht zu Täugnen, daß hier die proteftantifche Logik durchaus 

auf Seite der Fakultät ftebt. „Der klägliche Dienft bloßer Neproduftion 

eines fir und fertig gegebenen und abgefchloffenen Wahrheitsinhaltes“ 

it unter ſolchen Umftänden der Schule allerdings ſchwer zuzumuthen, 

Auch ift nicht zu verfennen, daß eine ſolche „Verläugnung der evanges 

) „Erklärung der theol. Fakultät zu Göttingen” ꝛc. (d. i. die Vertheidigung 
der „Denkſchrift“) ©, 61 ff. 

Jörg, Geſch. des Protefl, I. 5 
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liſchen Lehrfreiheit im Prineip nur eine Verläugnung der eyangelifchen 
Kirche felbft heißen fünnte.“ Freiheit von jeder „abfoluten äußern Au— 

torität” iſt vor Allem für die Schule um fo unumgänglicher, als fie 
ja erft felbft eine äußere Autorität conftituwiren fol. Alſo feine Autorität 

für fie als die innere des Gewiffens, völlig unabhängige fubjeftive Re— 

produftion! Diefe Sätze hielt denn auch die Mehrheit der Schule felbft 

in diefer jüngften Zeit aufrecht, wo die Gefahr am größten war, fie 

„als revolutionär und demofratifch verdächtigt“ zu fehen ?). 

Wie vollzog fi) nun aber dennoch der faft allgemeine Auffhwung 

zur „Släubigfeit“ an den Univeriitäten? Ganz einfach. Nachdem der 

Nationalismus in feinen verfchiedenften Formen abgehaust hatte, ftellte 

fih mehr und mehr der Wille zur wirklichen fubjeftiven Reproduktion 

des von der Kirche prätendirten Lehrinhalts ein. Man madhte es fich 

und Andern zur Pflicht, den Verſuch immer wieder zu wagen, diefen 

Lehrinhalt wiffenfchaftlih, ſpeculativ, philofophifch vermittelt herzuftellen. 

Ob nun der Berfuch wohl oder übel gelang, ob die Congruenz viel, 
wenig oder gar nicht zu Stande kam: immer war doch der gute Wille 

des Auffhwungs anzuerkennen. Dieß ift das Wefen jener Bermitt- 

lungs-Theologie, welde die neuefte Schule charakteriſirt. Sie 

fhwebt zwifchen dem Ausgang des Rationalismus und dem Eingang 

zur objektiven Chriftlichfeit wie zwifchen Thür und Angel. Gerade fie 

war auch ein Hauptmoment der großen Bereinigung zur Innern Miſſion. 

Natürlich erlitt diefe neuere Theologie von beiden Seiten die hef- 

tigften Anfechtungen. Ströbel fpricht Namens der Altlutheraner von 

der „unausfprechlichen Armfeligfeit und geiftreihen Dummheit der neuern 

gläubigen Theologie." Die Neulutheraner werfen ihr, in der Perfon 

der Göttinger Fakultät, geiftlihe Machtlofigkeit und Zeugungsunfähigfeit 

vor, die fie dadurch befunde, daß fie feine Schüler ziehe, daß die ganze 

jüngere Generation der Prediger fih von ihr abmwende, weil fie hinter 

dem gefchichtlichen Leben der Kirche zurüdgeblieben. Andere fpotten: 

„die Herren fprechen, als fönnten fie fein Deutfch mehr.” Bon Seite der 

Subjeftiviften wirft Dr. Schwarz diefer Schule vor: fie habe die Brüde 

zum kirchlichen Pofitivismus gebildet, der ihr nun fo ſchwere Noth mache. 

Denn „ſie bat diefe unreine und verwirrende Mifchung zwiſchen mo- 

berner Theologie und alter Dogmatik, zwifchen fubieftivem frommen 

— — — — 

N) Sp die Göttinger a. a. O. und ebenſo das Organ der Heidelberger, f. 

Darmft. 8.-3. 1852. Dec. 1569 ff. 
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Selbfibewußtfein und objeftivem Dogma der Kirhe durd die fehr be- 

liebt gewordene Phrafe begründet, es müffe diefe oder jene Lehre tiefer 

erfaßt werden.” So, fährt Herr Schwarz fort, wurde Alles tiefer 

erfaßt und „felbft der Teufel wieder in alle feine Ehren und Würden 

eingefegt; es war fein Widerfpru fo groß, Feine Incohärenz fo Elaf- 

fend, welche nicht durch folche tiefere Faſſung verdedt und überwunden 

wäre; fo bildete fich eine fehr trübe Mifhung und diefe Miſchtheologie 

den fehr natürlichen Uebergang zu Herftellung der Drthodorie.” Kein 

Wunder, wenn verftändige, energifche Naturen aus folcher „trüben be— 

flemmenden Atmofphäre“ herauszufommen fuchten und, nachdem fie den 

salto mortale in's alte Dogma gemacht, „auf jene Wolfen- und Ne— 

belregion mitleidig lächelnd herabfahen und ihrerfeitö auf eine noch tiefere 

Faſſung der chriftlihen Lehre drangen!“ Kurz, es fei ganz in der Ord— 

nung, „Daß diejenigen, welche fich hergeben zu VBermittlern der Ortho— 

doxie, nachdem fie ihr Geſchäft ausgeführt, als bloßes Mittel zurüdge- 

ftellt oder weggeworfen würden“ 1). 
Subjeftiviften und Orthodoxe behaupten einmüthig, diefe Bermitt- 

lungs⸗Theologie habe fih gänzlich in Die Luft geftellt, fie habe Feine 

Wurzel im Bolfe, feine in der Kirche, überhaupt nirgends im Leben 

als eben nur auf dem Katheder. Sie ift gemeint, wenn Herr Leo 

bemerft: es fei ein Hauptfchade, mit dem die Proteftanten gefchlagen 

feien, daß fi) da die Theologie fo vorwiegend an die Stelle der Reli— 

gion, die Schule fo mächtig an die Stelle der Kirche gefchoben, und 

daher fomme es, daß „das Volk bald hier bald dort der Theologie 

zürnt“ 2), Sonderbarer Weife erhebt hinwieder die Schule ganz die- 

jelben Borwürfe gegen die Männer von der Außern Autorität des Amts, 

vom todten Traditionalismus, vom fertigen Leib der Kirche, auf den 

doch Luther felbft in edler Demuth verzichtet habe. Die jungen Theo- 

Iogen, fagt die gedachte Göttinger Denffchrift, gegen die gefammte Eul- 

turwelt abfehliegen in alterthümelnder Reftauration oder gar Uncultur, 

das werde zum fchweren Unheil der Kirche und zu einer nicht fernen 

furchtbaren Reaktion des Unglaubens ausfchlagen, „wenn die Kluft zwifchen 

dem Bolfe und feiner Kirche, zwifchen der gefammten Welt der Bildung 

und den DBertretern des geiftlihen Amtes fih immer ſchroffer aufthut.” 

') Berliner proteftant. 8-3. vom 16, Dec. 1854; Dr. Merz in den Studien 
und Kritifen 1854. II, 402, 

2) Halle’iches Volksblatt vom 28, Dec. 1853, 
5 * 
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Das Räthfel diefer gegenfeitigen Vorwürfe über Trennung der Kirche 

und Schule vom Leben löst fich, wenn man erwägt, Daß die Schule dabei 

das Volk der Gebildeten, die Amtspartei das gemeine Volk im Auge 
hat. Die Schule will jene vor dem Unglauben reiten und bewahren, 

und fie ift der Anficht, mit göttlicher Vollmacht der Kirche und des. 

Amts dürfe man zu diefem Zwecke der proteflantifhen Welt nur ja 
nicht kommen, es bebürfe vielmehr erft noch einer langen Vorbereitung 

durch den freiwilligen Dienft der Innern Miffion, durch aufopferungs- 

fähige Diafonie, dur die zwingenden Gründe des Katheders; fonft 

werde das höchſte Recht zum höchſten Unrecht und mit der Gewalt des 

Amts werde man erft Alles verderben ?). 

Sp die Schule. Die Paftoren-Partei dagegen feheint anzunehmen, 

dag kaum die Tiberalften Subjeftiviften in den von der Schule in Arbeit 

genommenen Kreifen noch Ausficht hätten, und zwar als „literarifche 

Partei”, wie diefe felbft fih rühmen 2). Die Paftoren behalten dem: 
nah das gläubige Volk im Auge und befchuldigen die Schule: wenn 

noch irgend eine Gemeinde Gottes übrig fei, fo babe man die nur 

dem Umftand zu verdanfen, daß die „Kathederweisheit ihre natürliche 

Gigenfchaft, über die Köpfe wegzugehen, auf den Kanzeln vorzugs— 

weife offenbarte,” Dieß fei der Erfolg. jenes fublimirteften geiftlich- 

innerlichften Chriftentbums der weiland Berliner Schule, mit ihrem 

Tundamentalfas gründlichfter Revifionsbedürftigfeit der Symbole und 

des ganzen Chriſtenthums; fo fei ihr Bemühen ausgefallen, die „tiefe 

Kluft zwifchen Wiffenfchaft und Leben” auszufüllen. Nachdem die Theolo— 

genfirhe in. die von den vereinigten Sturmböden des Pietismus und 

des Rationalismus gelegten Brefchen eingetreten, hätten die Herren 

Profefforen das univerfell Gültige und Wahre, natürlich Jeder etwas 

Anderes erforfcht und mitgetheilt, und ihre Schüler, wenn fie Paftoren 

geworden, feine Ahnung davon gehabt, daß fie Ehrifti Amt trügen, fons 

dern bloß darin ihren Beruf gefehen, fih ald Schüler des und des 
großen Theologen zu wiffen und feine Kathederlehre von ihren Kanzeln 

wiederum den armen Gemeinden mitzutheilen. „Aber es war eine merf- 

würdige Erſcheinung, daß das erwachende chriftliche Leben ſchlechterdings 

nicht in die halbphilofophifchen Ausdrüde, die wir aus ihren Schulen 

mitgebracht, und in Die Formen, welche ihr Kirchenideal bergab, hinein- 

1) Erflärung der theol. Fakultät ac. ©. 63 ff. 
2) Berliner proteftant, 8.-3. vom 29, Nov, 1856, 
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wachſen wollte; wir mußten ung entſchließen, von unfern Gemeinden 

in der Sprache ihrer alten lutheriſchen Katechismen und Lieder chriftlich 

denfen zu Iernen.” 4) 
Sn folhem Tone fprachen jest die Schüler zu den Lehrern, und 

zwar um fo lauter, je jünger fie waren, nicht nur im Paftorat, fon- 

dern auch ſchon auf der Univerfität. Die Paftoren ftellten ſich als 

Männer des „hriftlichen Realismus” gegen die „theoretifchen Träu— 

mereien”, die „ideologifche Phantaſie“, die „ideale Kirche der Zufunft‘‘ 

ihrer Profefforen auf. „Kirchenlehre nicht Kathederlehre“ verlangten 

fies die Theorie warfen fie ab und verlegten ſich ganz auf die Praxis. 

„Berfchweigen wir es nicht”, fagt Herr Schenkel, „es ift der Schwin- 

del der Kirchenmacherei, der leider fo viele, auch fonft höchſt acht« 

bare und tüchtige kirchlichen Perſönlichkeiten ergriffen hatz man möchte 

Alles, Alles jest machen; Kirchenregiment, Amt, Autorität, Beichte, 

Kirchenzucht, Kirchengewalt, Fefttage, Bußtage, vor Allem Cultus — 

glaubt man jest machen zu fünnen und zu müſſen.“ ?) 
Wir wollen nicht auseinanderfegen, was die Schule außerdem und 

neben der Gewalt proteftantifcher Logik fonft noch für Mittel der Ver⸗ 

theidigung anwendete; ed waren meiftens Anfpielungen auf Bequem 

lichkeit, geiftliche Herrſchſucht ꝛc. Die Nefultate des Streites aber ges 

ftalteten fih für feine Partei günftig. Sie fcheinen vielmehr zu bezeu- 

gen, daß beide Parteien mit ihren gegenfeitigen Vorwürfen im Rechte 
feien. Es ergibt fih daraus folgendes Bild des faftifhen Zuftandes : 

zwei getrennte Leben im Proteftantismus, das wirkliche und das 

theologifche oder religiöſe; dieſes geiftliche Leben aber wieder ges 
trennt durch eine unausfüllbare Kluft zwifchen Schule und Kirche, 
Katheder und Amt, Wiſſenſchaft und Praxis. 

Beſieht man fich ferner die beiden letzteren Gegenfäge näher, fo 

ſtößt man alsbald auf die gewichtigften Zeugniffe für den völligen 

Banquerott der theologiſchen Schule, und indem wir den unparteiifchen 

Ausfagen darüber folgen, treten zugleich auch die theoretifchen Verhält- 
niſſe der kirchlichen Neftauration als eine Summe yon Widerfprücen 
und Unmöglichfeiten hervor, die nur geeignet wären katholiſche Hoff- 

1) Kliefoths Antwort an die theol. Fakultät zu Göttingen. Gelzers proteftant. 
Monatsblätter 1856. März ©. 200; vgl. Berliner proteftant. 8,-3. vom 16. 
Der. 1854. | 

2) Darmſt. 8-3. vom 7, u. 10. Juli 1853, 
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nungen zu heben, proteftantifche aber nothwendig niederfchlagen müffen. 

Eben darum hat das Buch, aus dem diefe Zuftände am beften zu er- 

fennen find, vor Kurzem fo ungemeines Auffehen erregt. ‚Man könnte 

fagen, jene Zuftände feien in den Lebens- und Katheder-Geſchicken des 

Herren Berfaffers, Dr. Karl Schwarz ?), felber plaftifch dargeftelft. 

Subjeftivift vom reinften Waffer faß er lange Jahre in Trübfal zu 

Halle als Kriegsgefangener der großen Reaktion auf objektive Eprift- 

lichkeit 5 kaum war aber nad dem Erfcheinen des Bunfen’fhen und 
feines eigenen Buches eine Wendung zu Gunften der Oppofition yon 

Dben und Unten zumal eingetreten, fo promovirte er plöglich zum Hof- 

prediger in Gotha und damit an die Spige diefer thüringifchen Kirche. 

Herr Schwarz verfolgt den Strom der neuern Schule und fieht 

endlich überall nichts ald Banquerott. Mit Recht erfennt er den Auf: 

Ihwung aus dem Nationalismus, ald dem feigen Sichabwenden yon 
allem Ueberfinnlichen, der Welt elendefter Gemeinheit und plattefter 

Spiegbürgerlichfeit, fchon in der Hegel’fchen Begriffs- Theologie. Aber 
nachdem diefe das Zeitalter mit einer Durch und durch unmwahren einge- 

bildeten Nechtgläubigfeit bejchenft, flürste fie rafch von den Höhen or— 

thodorer Scholaftif herab bis in die tiefen Abgründe der Atheologie und 

des Atheismus. Es folgte die fchleiermacherifche Gemüths-Theologie; aber 

für verftändige Naturen war e8 unmöglich auszuhalten in diefem Synfre- 

tismus des Alten und des Neuen, in diefen fich tieffinnig gerirenden Un- 

) Zur Gefchichte der neueften Theologie von Karl Schwarz. Leipzig bei 
Brockhaus 1856. 

2) Als Privatvocent hatte Herr Schwarz einft das glänzendfte Auditorium 
unter den Hallenfer Theologen; felbft Zuriften, Mediciner, Gymnaftaften, Bürger 

hörten bei ihm neuefte Kirchengefchichte. Aber im 3. 1845 ward ihm der Katheder 
verboten. Zwar bradte das Jahr 1848 feine Ernennung zur außerorventlichen 

Profeſſur; aber wie verändert fand er die Dinge, als er aus dem Frankfurter 

Parlament in den Hörfaal nah Halle zurüdfehrtel Die Gegner fpotteten über 
feinen „öden Katheder“; nur fehr Wenige und faft nur Ausländer hörten feine 
anziehenden Borlefungen; „fie haben’s nicht gewagt, weil es nicht gern gefehen 
werde.” „Feige Jugend!” ruft Dr. Hafe in Jena aus: „es find nicht mehr die 

Pfarrers- Söhne, die doch mindeſtens aus des Vaters Studierfiube des Geiftes 

Wehen früh vernommen, man hat ihnen jetzt eingeprägt, nur firenggläubig hätten 
fie eine frühe begueme Verſorgung zu erwarten.” Unter dieſen Umſtänden faßte 
Herr Schwarz den Entfehluß, feine Vorträge im Drud erfcheinen zu laſſen. „Denn“, 

wie derfelbe Dr. Hafe fagt, „Borlefungen fönnen fie vermeiden, unfere Bücher 

müffen fie zuleßt doch leſen.“ — Berliner proteftant. 8.-3. vom 29. Nov. 1856; 
vgl, Kreuzzeitung 1856 Nro. 243 Beil.; Nörvlinger Freimund vom 18, Sept. 1856. 

Näheres Hiftor.-polit. Blätter Bd. 39 S. 364 ff. 
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flarheiten, in diefer Woltenfchicht zwifchen Himmel und Erde. Es folgte 

die fritifche Theologie; aber Strauß’s Leben Jeſu trat bereit3 auf mit 

der harten Gleichgültigfeit des Schickſals, es war die Schlußrechnung 

gezogen und die Inventur lautete auf Banquerott. Es folgte eben von 
da an die fyftematifche oder Bermittlungs- Theologie mit dem guten 

Willen, den von der Kirche prätendirten Lehrinhalt in unabhängig fub- 

jeftiver Reproduktion wiffenfchaftlich wiederzufinden. Aber auch bei den 

Drthodsreften ergaben ſich ftatt der Congruenz die ärgſten Kegereien. 

„Es zeigt ſich bier nur wieder jene recht eigentliche theologifche Erb- 

fünde, mit der Philofophie zu buhlen und zu fpielen, ohne fi ihr 

völlig hinzugeben, jenes Escamotiren und Berftedensfpielen, jenes Ber: 

geiftigen und Umpdeuten, jenes Negiven und wieder Poniren, wie es 

das traurige Ueberbleibjel einer langen Herrfchaft der Hegel’ihen Dia- 

lektik iſt.“ 

Es folgte noch eine Theologie, wieder eine vermittelnde, aber in 

reducirtem Umfange: die Unions- oder Conſenſus-Theologie. Sie nahm 

ihren Ausgang beſonders in Preußen, wo es galt, für die zwei unmittel— 

bar in eine Union gebrachten Kirchen eine nachträgliche Lehrunion her— 

zuſtellen. Ihre Aufgabe iſt, durch ſubjektive Reproduktion in dem kirch— 

lichen Lehrinhalt des Lutherthums und des Calvinismus Fundamentales 

vom Nichtfundamentalen zu unterfcheiden und fo nach Wegräumung alles 

Kirchentrennenden eine gemeinfame Lehre hervorzubringen, oder auch den 

Widerfprud der beiden Lehrformen in einem neuen dritten Symbol zu 

vertuſchen. Auch über diefe Theologie fpriht Herr Schwarz den Ban— 

querott aus: „Diefen Neflerionsfünfteleien gegenüber müffe man bie 

Gerechtigkeit der Gejchichte anerfennen, daß ſolche Theologen, die ihr 

Leben lang fich in Accommodationen und Conceffionen an die Rechtgläu- 

bigfeit abgemüht, nun zur vollen und rechten Rechtgläubigfeit angehal- 

ten würden." 1) Kurz, es bleibt nur noch Eine Theologie übrig, die 

Schwarz'ſche Subjeftiviften- Theologie, die man noch nicht näher kennt; 

über fie fpricht Herr Schwarz natürlich nicht den Banquerott aus, aber 

e8 könnte Jeder wohl unbedenklich irgend eine der obigen Banquerott— 

Erklärungen auch auf fie anwenden. 

Herr Schwarz fieht, daß namentlich feit 1848 die tief gegrabenen 

Schachte der Schule meiftens verlaffen, von dem Waſſer der theologi- 

ſchen Bedürftigfeiten angelaufen, oder gar abfichtlich verfchüttet feien: 

YU.0.D. ©. 429, 
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„Die meiſten Arbeiter ſind der gefährlichen unterirdiſchen Tiefe der 
Wiſſenſchaft entflohen und an die Oberfläche der Erde getreten, um hier 

die kirchliche Praxis zu fördern, den Kirchenbau zu beginnen.“ Um 

ſo argwöhniſcher verfolgt Herr Schwarz den Strom des kirchlichen Le— 

bens, wie er taub gegen alle Regeln der Schule nach der entgegenge— 

ſetzten Seite dahinſtürzt; Herr Schwarz thut es unter lautem Allarm, 

dag der ganze Strom reformatoriſch nicht berechtigt fei, daß er unfehl— 

bar auslaufen müſſe in’s offene Meer des Katholicismus. Was ihm 

Schließlich allein noch bleibt, ift der tiefe Eindrud jener furchtbaren Kluft 

zwifchen den zwei getrennten Leben im Proteftantismug, und ebenfo wie- 

der im religiöfen Leben für ſich zwifchen Schule und Kirche. „Welche 
Gegenſätze! Feuerbah und Leo, Straug und Bilmar, in die unfere 

ganze Zeit, nicht bloß Theologie und Kirche, nein, das gefammte Den- 

fen und Glauben zerfallen iſt! Welche Gegenſätze zwifchen Wiſſen— 

Schaft und Praxis, zwifchen mifrofeopifchen Unterfuchungen der literari— 

ſchen Produfte des erften Jahrhunderts, und Feder Projeftmacherei für 

den firchlichen Neubau des neunzehnten!“ ?) 

Herr Schwarz, dem die fubjektive Reproduktion Alles ift, ver— 

achtet Kirche und Prarid. Am andern Extrem ift Herr Vilmar als 

Zeuge über die Trennung der Schule vom Leben und yon der Kirche 

aufgetreten. Er hat die Theologie des Acht proteftantifhen Princips 

vor Augen, die, wie Herr Hengftenberg fagt, „nicht eines Andern, näm— 

Yich der Kirche wegen, fondern ihrer felbft wegen dafein und eine ihren 

legten Zweck in fich felbft habende Wiffenfchaft fein will. 2) Abge— 

fiogen durch die ungeheuerliche Art diefer Wiffenfchaft des Heiligften, 

die aus fih „Alles weiß und Alles zu geben vermag”, verfällt Herr 

Bilmar in’d andere Extrem: er mißachtet Schule und Wiffenfchaft, Aber 

nichts ift geeigneter, die unverföhnlihe Spannung zwifchen jener Theo- 

Yogie und jedem Begriff von realer Kirche ermeffen zu laffen, als Vilmars 

Schilderung von der „Theologie der Rhetorik“, welcher er feine „„TIheo» 

Iogie der Thatſachen“ gegenüberftellt. 

Die Theologie der Nhetoren, fagt Vilmar, babe eben durch ihren 

Kiel des Neues-Findens, nicht etwa auf hiftorifchem, fondern auf dog- 
matifchem Gebiete gezeigt, daß es ihr um das wirkliche Leben gar nicht 

zu thun ſei. Ihr Selbfiruhm der „Unbefangenheit und Borausfegungs- 

1) A. a. O. S. 424 ff. 

2) Evang. 8.3. 1856, Juli ©, 594 ff. 
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loſigkeit“ zeichne fie genugfam als Friedensunterhandlung zwiſchen Gott 

und dem Teufel; denn „wer an bie ewige Geligfeit denkt, geht nicht 

son der Unbefangenheit und Borausfegungslofigfeit aus.” Darum ift 

fie, wie fie iſt: „efoterifch, nicht für das Volk beftimmt, theoretiſch, 

nicht in der Praxis anwendbar, der wirklichen Welt fremd, nur in der 

Diseuffion heimifh, dem wirklichen Leben ausweichend, nur mit der 

Literatur vertraut.” Auf der Kanzel führt fie „jene Sprade, welde 

dem Volke feit langer Zeit eine gänzlich unverfändliche geworden ift, fo 

dag mit Fug behauptet werden kann, das Volk würde fih an einer 

Yateinifchen Liturgie vollfommen fo gut, wo nicht beffer erbauen, ald an 

vielen unferer modernen, die Sprache der Katheder, Bücher und Salons 

redenden beutfchen Predigten.” In der Eregefe treibt fie es fo, daß 

nur zu oft Paulus, Johannes und Petrus felber als nichts weiter, denn 

als bloße Profefforen der Theologie erfcheinen, Mittelft der fogenann- 

ten foftematifchen Theologie, „ihrer andauernden Krüppelhaftigfeit, ihrer 

Abwendung vom wirklichen Leben, ihrer noch immer vorwaltenden Sub- 

jeftioität und ihrem Charakter des Zweifelmuths“ — fieht Herr Vilmar 
auch Dogmatif und Ethik aus Befenntniffen in Bücher, aus Nefultaten 

firhlichen Lebens in die Darftelung von Einfällen eines Einzelnen 

verwandelt. Auch dieſe Disciplinen haben fih vom Firchlichen Leben 

zurüdgezogen, fih ihm fogar nicht ohne Gereiztheit entgegengefeßt, weil 
der Lärm den Nhetorifern ihre Conftruftionen verwirrt, und weil fie 

nicht begreifen, „daß es in der wirklichen Welt, auf den Kanzeln, in 

den Gemeinden ganz anders ausfieht, als fie unter ihren Büchern und 

in ihrem oft abgefchmadten und nichtswürdigen Berfehr in der Schatten 

welt der Wiffenfchaft und Bildung Findifher Weife meinen,” 

Was ift nun gegenüber diefer vom Leben und von der Kirche ge— 

trennten Schule die „Theologie der Thatfachen”, welche Herr Bilmar will? 

Antwort: fie muthet auch dem Katheder Firchliche Objektivität zu und 

zwar ſchon in Ausdrüden, die dem Katheder ganz fremd find, Statt 

unabhängiger fubjeftiven Reproduktion foll die Dogmatik wirklich kirch— 

lich fein: „eine Darlegung der Erfahrungen der Kirche, an denen 
die Perfon des Lehrers ſich felbft unbefchränft betheiligt.” Der Dogmati- 

fer hat die Ueberzeugung zu begründen, daß zunächft für die Jünger 

der Theologie nichts Anderes zu thun fei, als diefe Erfahrungen nach— 

zuleben, nachzuerfahren, unfer eigenes Denfen und Wiffen an diefen 

Erfahrungen zu corrigiren; daß es auch nicht zuläffig fei, nur Einzelnes 

aus diefen Erlebniffen der Kirde als Maßſtab unferer Erlebniffe auf- 
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zunehmen, Anderes bei Seite liegen zu laſſen oder zu verwerfen: die 

Erfahrungen der Kirche find ein Ganzes“ ꝛc.9) 

Ohne Zweifel eine gute Definition und Snftruftion für die fird- 

liche Objektivität der Schule: die Theologie fol die Erfahrungen der 

Kirche nachleben, Leider aber fällt Herr Bilmar felber immer wieder 

in die Theologie der Subjfeftivität zurüd ?). Anftatt fih durd die „Er— 

fahrungen der Kirche” zu biftorifhem Verfahren beftimmen zu laffen, 

wählt er für fih unter den fubjeftiven Elementen der Schule gerade 

das ſubjektivſte aus: das Bibellefen. In Marburg richtete er fich als- 

bald „Bibelftunden” ein, und zwar nicht bloß für Studenten, fondern 

auch Landleute aus der pietiftifchen Umgegend liefen ihm zu, wie fie in 
den dreißiger Jahren den Conventifeln zuliefen, und dann als Baptiften 

oder Irvingianer aus denfelben hervorgingen 3), Man zmweifelte mit 

Recht, ob der Erfolg der Bibelftunden Vilmars jet ein anderer fein 

werde, Er drücdt ſich auch felbft über das gegenüber der „zerftörenden 

biblifchen Literatur-Wiffenfhaft” anzuftrebende Ziel in einer Weife aus, 

die man unmöglich noch eine real-firhliche nennen fannz fie läuft auf 

pöllige neue Pfingften hinaus. Freilich finft Herr Vilmar ebenfo aud 

bezüglich der Kirche und des Amts, nachdem er ihnen aufs Entfchiedenfte 

den Charakter gottmenfchliher Realitäten und gegebener Thatfachen vindi— 

eirt, wieder zurück in die wunderlichiten Reden von Kirche und Amt 

ald „bis dahin noch nicht erlebten und erfahrenen‘, erft zufünftigen und 

von neuen Pfingftwundern abhängigen Dingen. Sp geht alfo Herr Bil- 

mar in Gedanfen und Worten ftetS mit der firchlichen Objektivität um; 

ſobald es aber gilt, praftifhen Ernft damit zu machen, fällt er gleich 

in die alte Subjeftivität zurück. Was ift der Grund davon bei einem 

fonft offenbar fo energifchen und eonfequenten Manne? Sehr einfach: 

wollte er mit den „Erfahrungen der Kirche” wirklich Ernſt machen, fo 

müßte er eben zur fatholifchen Theologie fich befennen. 

) Theologie der Thatfachen ©, 44, 45. 

2) Daher rührt auch jene famofe Zumuthung, durch die er fih fo vernichten- 

dem Spotte ausgefegt hat: „Es fommt hier darauf an, wenn man recht lehren 

und die Seelen recht behüten will, des Teufels Zähnefletihen aus der 

Tiefe gefehen (mit Seibliden Augen gefehen, ih meine das ganz 
unfigürlih), und feine Kraft an einer armen Seele empfunden, fein Läftern, 

insbefondere fein Hohnlachen aus dem Abgrund gehört zu haben.” 

N. a. D. ©, 39, 
3) Berliner proteftant. 8,3. vom 14. Juni 1856. 
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Das haben ihm die Gegner gut und ſtark genug geſagt: „Die 
Theologie bat Feine andere Aufgabe, als das von der Kirche aufgenom— 

mene Seligfeitsgut zu bewahren und zu überliefern; Bilmar fteht darin 

vollfommen auf dem Boden des Katholicismus.“ „Bilmars Ausfüh- 

rungen fegen eine unfehlbare Kirche voraus, wie fie der Proteftant als 

etablirte Kirche nirgends anerfennt." „Die kirchlichen Bekenntniſſe fol- 

fen dem Theologen nicht als Bücher gelten, denen man erft Fritifch ent- 

gegenzutreten hätte, fondern fie machen wohl derben Anſpruch an unfer 

Leben, dag wir Lehre und Leben fireng und mit Nefignation und harter 

Arbeit durch fie beftiimmen laſſen“ — fo verlangt Bilmar, Antwort: 

„So ift eg in der römifch=Fatholifchen Kirche allerdings‘ 2). „Es ift 

doch, als ob man einen Papiften in der Zeit der Reformation reden 

hörte; denn was Bilmar als rhetorifche Theologie hinftellt, ift ja gerade 

das, was die Reformatoren gethan und in der Kirche geltend gemacht 

haben“ 2), ‚Nie wird man ungeftraft diefe Theologie einfach verwer- 

fen können!“ — fagt ein Anderer: 

„Man müßte entweder zur ganz und gar thatfächlichen römifchen 
Kirche Hinüber, wenn man energifche Confequenz genug befigt; vder man 

müßte in Intherifcher Form eine katholiſch-artige Rechtsfirche aufbauen, welche 
ihrerfeits dann wie mürber Zunder in der nächſten Generation abfiele, und 
nach kurzer Lebensdauer leicht auch als ein Ding der Worte ohne Sachen, 
als ein Leichnam verurtheilt werden könnte.“ ?) 

Auch der Berfuh ift gemacht, der Schule in einer Rechtöfirche 

Intherifcher Form eine fatholifch-artige Stellung zu geben, Es ift der 

altIutherifche Kirchengeift, welcher dem Sag: „die Wiffenfchaft fucht 

die Wahrheit, die Kirche exiftirt nicht, außer wenn fie fie hat”, Wirk— 

lichkeit und Leben zu geben trachtet, Aber wie? Man will jedenfalls 

wenigftens in Worten auch dem proteftantifchen Princip gerecht werden, 

läugnet daher die Unabhängigfeit der fubjeftiven Neproduftion der Schule 

theoretifch nicht ab, Tegt ihr aber zugleich die ftrengfte Pflicht auf, in 

ihren Refultaten ftets die Congruenz mit dem objektiven Lehrinhalt zu 

erreichen. Zur Sicherung dieſes gewagten Proceffes hat man aud 

jhon zum „fortwährenden Wunder” die Zuflucht genommen, Wie es 

in der That damit gelingt, werden wir fogleich feben. 

N) Berliner proteftant. 8-3. vom 28, Juni und 5, Zuli 1856. 
2) Darmftädter 8.-3. vom 18. Mat 1856. 

) Berliner proteftant. 8.3. vom 21. Juni 1856, 
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Die Intherifhe Schule thut fih auf diefen Ausweg viel zu Gute; 

und es ift intereffant zu beachten, wie fie ſich überhaupt die Lage zwifchen 

Kirche, moderner Schule und Leben vorftelt, Die tiefe Kluft gefteht fie 
zu, verzichtet aber yon vornherein darauf, Diefelbe auszufüllen. Sie 

fpottet der drei Parteien, die da neue Brücken über die Kluft zu fehla- 

gen verfuchten: „Die rechts, aus maffiven Contrereformations-Duadern, 
fol, wenn fie fertig ift, Amt und Kirche heißen; aber mit den Augen 

ihrer Baumeifter haben die Dämonen der Kluft ein hinterliftiges verblen- 

dendes Spiel getrieben, ftatt zum deutfchrevangelifchen Volfe führt fie in 
ven Vatikan.“ „Die mittlere Brüde, aus Seufzern, Zerknirſchungen, 

Erweckungen, Durchbrüchen und dergleichen fubtilen Stoffen gefertigt, 

wird Innere Miffion genannt, ein berzhafter Oftwind bläst den 
ganzen Schwalbenbau von dannen.“ Links endlich arbeiteten die Sub- 

jeftiviften mit altgewohnten fohönen Redensarten. Den einfachen und 

richtigen Weg glaubt man felbft zu gehen, indem man ohne weiters 
die Congruenz der Schule und der Kirche proflamirt, im wirklichen 

Leben aber Alles ignorirt, was fih unter diefer Formel nicht unter- 

bringen läßt: „wir verwarfen die moderne Theologie, Philofophie und 

Pietifterei und haben ftetS in den Niederungen der Menfchheit neben 

den Kuhhirten und Nachtwächtern, den Taglöhnerinen und Küchenmäg- 

den gewohnt.‘ ?) 

Es find drei deutſche Fakultäten, welche fi) unter den Bann die- 

jes felbftgenügfamen Programms geftellt haben. Die proteftantifchen 

Univerfttäten überhaupt nach den verfchiedenen Kategorien der Schule 

auseinander zu halten, ift eine unfidere Sache. Gießen fteht ganz 

außerhalb des Kreifes, den der proteftantifhe Aufſchwung befchreibt. 
Jena und Marburg fihwanfen mindeftend auf der Schneide. Tü—⸗ 

bingen, Heidelberg, Göttingen zählen entfchieden zur Vermitt- 

lungs⸗Theologie; welcher Weitherzigfeit diefelbe fähig ift, haben Dorner 
und Schenfel im Bunfen’fchen Streit nur allgufehr bewiefen, zum ge- 

rechten Entfegen des ganzen Kreifes objeftiver Chriftfichfeit. Die fammt- 

lichen preußiſchen Fakultäten find durch die fpecififchen Probleme und 

Räthſel ihrer Landesfirhe auf Unions- und Eonfenfug-Thenlogie ange- 
wiefen, unter Anführung der berühmteften Träger derfelben, Müller und 
Nisih zu Halle und Berlin. Hengftenberg macht in Berlin eine 

1) Ströbel gegen Bunfen, Stahl, Schenkel in ver Zeitfchrift für die luther. 
Theologie 1857, ©. 292, 294, 
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Ausnahme und befennt fih zum altlutherifchen Princip. Compakt ift 

Yeßteres vertreten durch die drei Fakultäten Erlangen, Roftod und 

Leipzig. Die Neulutheraner bilden bloß eine Diafpora und zählen 

faft fein Fafultäts-Mitglied, vielweniger eine Fakultät 2). 

Auf der Höhe diefer Elimar nun ftehen die Iutheriihen Stabilitätg- 

männer; Sie haben in der Concordienformel son 1580 ihren ausge— 

bildeten Lehrinhalt und prätendiren die ftete Congruenz ihrer wiffen- 

ſchaftlichen Reproduftion mit demfelben. Sie verhalten fi durchaus 

exelufiv gegen alle vermittelnden, unirenden und conjenfualen Theolo— 

gien. „Manche Fanatifer des neuen Lutherthums“, fagt der gelehrte 

Superintendent zu Schfeudis, „lügen über Union und Neformirte, daß 

fih die Balfen biegen möchten“ 2). Wären einmal, äußert Dr. Zittel, 

die landeskirchlichen Lutheraner Preußens Herr und Meifter, jo wür— 

ben alle Bermittlungs-Thenlogen und ganze „Pfarrerfamilien” abgefegt 

und ereommunieirt, kämen aber dann die Erlanger zur Macht, fo träfe 

daffelbe Geſchick die Sieger felber ?). 

Sp feſt fußt diefe Richtung auf der Congruenz ihres Lehrinhalts 

und der fubjeftiven Reproduktion. Das Wunderlichfte dabei aber ift, 

dag in Wirkfichfeit diefe Congruenz gar nicht beftehtz fie ift eben nur 

ein äußeres Machtgebotz fobald fie in’S Leben treten fol, tritt anftatt 

deſſen der innere Widerfpruch hervor, und es fehlt dem Refultat Eines 

von beiden — entweder die Wiffenfchaftlichkeit oder die Ueberein— 

flimmung mit dem objektiven Lehrinhalt. Die Gegner wiffen diefe That- 

fache beftens zu benützen; fie fohleudern den drei Fafultäten, deren Ty— 

pus nach den „Erlangern” benannt wird, bald den einen, bald ben 

andern Borwurf in's Geficht, bald beide miteinander. 

„Endlich“, jagt Dr. Stier, „noch das Aergerniß des Zanfes unter 

euch felbft, der bitterfien Spaltung euerer allein den guten Kampf 

fümpfenden Schaar wider einander; wir fragen fe und rund: wie 

könnt ihr und zumuthen, da die auserwählte wahre Kirche zu fehen, 

wo Lutheraner von Lutheranern in Luthers Namen exrcommunicirt wer- 

ben, wo die Einen den Andern um die Wette das ärgfte Papftthum 

oder die fchändlichfte Verläugnung vorwerfen““). Dr. Scenfel benüst 

1) Näheres Hiftor.-polit. Blätter Bd. 35 ©. 237 ff. 

2) Stiers unlutherifche Thefen S. 52. 

) Darmft. 8.3. vom 18, Febr. 1854, 
2) Dr. Stier, übrigens felbft ein erſt „duldſam Gewordener“, a. a.O, ©. 51. 
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die „luxurirende Zankſucht, diefe Hautfranfheit ſchon des alten Luther- 

thums“, geradezu fprüchmörtlic gegen die prätendirte Congruenz der 
Erlanger ?). Andererfeitd bemerkte die Göttinger Fakultät: wenn man 
alle ihre Werfe und die im gleichen Geifte gearbeiteten Leiftungen ber 

neuern Theologie aus der Iutherifhen Kirche hinausweifen und nicht 
mehr zur Iutherifchen Theologie rechnen wollte, fo fänfe diefe zu einer 

„erſchreckenden Armfeligfeit“ herab und aud die Erlanger Theolo- 

gen felbft würden bei folder Sichtung wenig Gnade finden ?). 

Bezüglich der theologifchen Armuth der Erlanger Schule find aud) 

auf verwandter Seite ſchon Klagen laut geworden, Gerade in Bayern 

herrſche auffallende Neigung zu einer mehr formellen Orthodoxie und 
damit eine eigenthümliche Uniformität und Monotonie des theologifchen 

Standpunftesz daher die Dürftigfeit der Literatur des orthodoxen Bayerns, 

in den neueften Predigtfammlungen 3. B. Alles bloß Leichte ſymboliſche 

Rechtgläubigfeit, und der Mangel an hervorragenden Kirchenmännern 3). 
Nun tröftete zwar Rudelbachs Zeitfchrift: die Wolfe yon Zeugen werde 

eben erft noch fommenz viel klüger aber erklärte ein einheimifches Organ, 

gar nicht begierig zu fein nach folhen Celebritäten, denn das fei eben 

das allgemeine kirchliche Unglüd, daß jedes Talent bemüht fei, ftatt der 

Kirche fich felber zu dienen, „jo daß wir faft fo viele Schulen in der 

Kirche haben als große begabte Männer in der Theologie” *). 

Das hat man in Erlangen felbft leidig genug erfahren müffen. 

Kaum gedachten einige Erlanger Profefloren den Vorwurf theologifcher 

Armfeligfeit nicht auf fich figen zu laffen, und machten ſich mit glänzen- 

dem wifjenfchaftlihen Apparat an die Reproduktion des Lehrinhalts, fo 

mißlang es ihnen mit der Congruenz im unglaublichften Grade. Bon 

dem bedeutendften derfelben, Dr. Hofmann, erflärt Schenfel immer wie- 

der: es gebe gar feine chrifiliche Lehre, in der Hofmann nicht von 

der bergebrachten lutheriſchen Kirchenlehre abwihe?). Wegen feiner 

argen Kebereien gegen das sola fide ift er feit Jahr und Tag in einen 

beleidigenden Federfrieg mit Dr. Philippi in Roftod gerathen, in den 

fi) auh die Dorpater Fakultät fchon eingemifcht hat. In Erlangen 

1) Darmft. 8-3. vom 12. Juli 1856. 

2) Erklärung der theol. Fakultät ©. 61 ff. 

3) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 3. Dec. ff. 1853. 

#) Nürnberger evang.=luther. 8.3. vom 19. Jan. 1854. 

5) Darmſt. 8-3. vom 12. Zuli 1856. 
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feibft ift die Fakultät darüber in zwei feindliche Lager auseinander ge— 

gangen, in dem Einen befehligen Hofmann und Schmidt, im andern 

Thomaſius und Harnack. Andererfeitö vertheidigt Hofmann die Sym- 

bole gegen Rahnis in Leipzig und feine neulutherifhe Lehre von der 
Kirche. Diefe weiter und weiter einreißenden Differenzen follen eigend 

die Jutherifche Conferenz zu Neichenbach veranlaßt haben ?). Die Theo: 

Iogie des zweiten Erlanger Theologen, Dr. Thomaftus, und bejonders 

feine Chriftologie bezeichnete Schwarz ald modernifirt und in ihren 

Eonfequenzen dem gefährlichften Rationalismus anheimfallend. Dem 

ftimmt Superintendent Brömel zu Lauenburg, ein firenger Stabilitäts- 

Theologe, ziemlich offen bei. Er äußert zugleich bezeichnende Sorge 

über den wiffenfchaftlihen Neproduftiong-Proceg im Allgemeinen. Es 

fei jest, fagt er, faft zum Prineip geworden, daß die höchſt verehrten 

Doktoren der Kirche fih einmal über das anderemal gegen die Autorität 

der veteres doctores Ecclesiae verwahrten; fo müffe man denn felbft 

von den Erlangern hören: daß die Kirche verwirrende Ausfagen ge— 

than, und daß die alten Lehrer nur heute leben müßten, um fofort ein- 

zufehen, daß man fich fo nicht ausdrücken dürfe, wie fie fich ausgedrückt 

haben. Der Superintendent ift ſehr ängftlich vor diefer felbftherrfichen 

Freiheit, die Dogmatik auszubilden. „Möge die Kluft”, warnt er, „die 

fich zwifchen den Männern der Theorie und den Männern der Praxis 

in dieſer entjcheidungsreichen Zeit vielleicht gerade jest mehr als je zu 

Öffnen droht, durch ein vechtzeitiges Einlenfen nicht noch mehr erweitert 

werden” ?), | 
Es läßt fich denfen, wie hämifh die Theologen der Vermittlung, 

der Union und des Confenfus die fortwährenden Gonflifte ausbeuten, 

in welche die wifjenfchaftlihe Reproduktion der Erlanger bei dem beften 

Willen mit dem vor dreihundert Jahren feftgeftellten Lehrinhalt geräth. 

So fagt 3. B. Dr. Ebrard, der Schöpfer der amalgamirten Kirche in 

der Pfalz; „Im eigenen Schooße der Erlanger, in der nämlichen Fa— 
fultät, welche jedem Doktoranden der Theologie einen Eid auferlegt, 

nicht allein, daß er nach den fünf ſymboliſchen Büchern der lutheriſchen 
Kirche lehren, fondern auch, daß er feine Schriftftelle anders erflären 

wolle, als fie dort erklärt fei — befindet ſich ein Mitglied (Dr. Hof: 
mann), welches nicht bloß vom Iutherifhen Dogma abweicht, fondern 

N) Berliner proteftant. 8.-3. vom 14. Juni 1856. 

2) Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfehrift 1857. ©. 185 ff. 
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fogar yon denjenigen Lehrfäsen, in welchen alle chriftlichen Confeſſionen 

einig find, mehrere läugnet und das Gegentheil lehrt . . . So ift man 

alfo lax und weichherzig im eigenen Haufe, und zeigt die eifernfte Strenge 

und Sfrupulofität gegen fremde Kirchen, läßt daheim das Trinitäts- 

Dogma alterirt werden, und erflärt es draußen für einen Abfall vom 

Religionsfrieden, wenn eine unirte Kirche bei ihrer Union ein paar 

ſcholaſtiſche Diftinftionen aus dem kirchlichen Bekenntniß wegftrich‘‘ 1). 

Sp ift alfo auch auf dem Congruenz-Standpunft die Kluft zwifchen 

Schule und Kirche zwar durch eine fich widerfprechende Theorie verdedt, 

in der That aber nicht weniger Eaffend ald bei allen andern proteftan- 

tifhen Theologien. Ohne Ausnahme Yeidet daher der Auffhwung in 

feiner Trennung vom wirklichen Leben auch noch an dem fpecififchen 

Uebel: der Trennung yon der eigenen theologifchen Wiffenfchaft. 

$ 3. Die Berminderung der Theologie Studirenden, 

Aus diefen doppelten Gegenfäsen hat man fih, wohl mit Recht, 

eine Erfcheinung zu erklären gefucht, welche feit mehreren Jahren bie 

proteftantifhe Welt ganz allgemein ängftigt: die auffallende Verminde— 

rung in der Zahl der Theologie Studirenden nämlid. Der Zeit nad) 

fiel das Eintreten diefer Erfcheinung allerdings mit der Ueberhandnahme 

des pofitiven Auffchwungs zufammen. Man flog daraus auf einen 

innern Qaufalnerus, und zwar durch Argumente, welche alle die fehie- 

fen Stellungen der Kirche und der Schule, des wirklichen Lebens und 

des religiöfen Auffhwungs zu einander wieder zum Vorſchein bringen. 

Man müffe es, meint Dr. Hagenbach, offen geftehen, die Zerflüf- 

tung und Gefpaltenheit des Firhlichen Lebens, die immer lauter werden- 

den Mißtrauensvoten gegen die Leiftungen der Theologie, wie fie auf 
den Univerfitäten betrieben werde, der unaufhörlihe Proceß des ſich 

Beißens und Treffens, ob Das einladend fein folle für jugendliche Ge— 

müther? „Um es furz zu fagen: was unferer Zeit fehlt, ift dag Zu— 
trauen in die Zufunft der Kirche, der Kirche, die noch eine Theologie 

braucht”; denn die feftifche Ecclesiola werde immer ihre Leute finden, 

wenn auch von der Schreibfiube und der Schneiderbant ber, aber um 

die Eyentualität eines „geiftigen Banquerotts der Nationalfirche” Handle 

es ih). 

1) Darmſt. 8.-3. vom 14. März 1854, 
2) Bei Gelzer: proteftant, Monatsblätier 1856. Juni ©, 383, 
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„Es läßt ſich“, fagt Dr. Palmer, „nicht läugnen, daß zu der Zeit 

fi) die meiften Zünglinge für den geiftlichen Beruf entfchloffen haben, 

wo eines Theils der Nationalismus die größte Ausdehnung gewonnen, 

andern Theild der geiftlihe Stand nichts weniger als ein fehr hochge— 

achteter war” ?), Die Pfarrer würden aus ihrem Erbe vertrieben wer- 
den, prophezeite Damals Dr. Strauß, und noch neuerlich behauptete eine 

Stimme aus demfelben Würtemberg: dieſes Wort habe fich bereits er- 

füllt, nur nicht durch die Schulmeifter, wie Strauß gemeint, fondern 

durch die Schreiber, und bezüglich der proteftantifchen Geiftlichfeit (denn 

bie Fatholifche ftehe ganz anders) fei es eine hiftorifche Wahrheit, „Daß 

fie im modernen bureaufratifchen Staat feine rechte Stelle mehr finden 

fann, daß die ſchwarzen Röcke vor der modernen Bureaufratie dahin- 

fhwinden müffen, wie die Rothhäute vor den Yanfee’s“ 2), 

Sn beiden Beziehungen nun trachtete die große Reaktion Aenderung 

zu treffen und Einhalt zu thun, ſowohl hinfichtlich des Mißverhältniffes 

der Schule als des Lebens, Aber in der Zahl der Theologie Studi- 

renden trat gerade die umgekehrte Wirfung ein. Sprit das für Le— 

benswahrbeit des Aufſchwungs und für feine Einwurzelung im Bolfe? 

Auch das Drgan der Innern Miſſion für die höhern Stände hat fich 

diefe Frage geftellt. „Viele der Beſſern, in ihren nationalen Lieblings— 

Hoffnungen getäufcht, laſſen fih von einem tiefgewurzelten Mißtrauen 

gegen die heutigen Vertreter der chriftlichen Religion, bewußt oder unbe— 

wußt, zum Mißtrauen und zur Erfältung felbft gegen Chriftentbum und 

Kirche verfiimmen und verhärten; und wo es zwar wieder zum guten 

Ton gehört, für Religion und Kirche Partei zu nehmen, ift leider gar 

zu oft die ganze Sinnesänderung nichts weiter, als ein bleiches Kind 

der Barrifaden-Angft und der Communiſten-Furcht“ 3), 

Andererfeits fchreibt man die Verödung der Fakultäten direft dem 

„neumodifchen Eonfeffionalismus“ von Obenher zu, Der Prediger, 

heiße es bei den Leuten, „darf doc einmal nicht nach feiner eigenen 

Ueberzeugung lehren, fondern muß fo predigen, wie es ihm vorgefichrie- 

ben wird”; man ſpreche wohl von einer verheißenen Kirchenfreiheit, 

aber „die Staatsregierungen würden die evangelifche Kirche nie frei- 

laſſen, fie fei ihnen zu wichtig für ihre politifhen Zwecke.“ Ebenſo 

N) Darmſt. 8-3. vom 7. April 1857, 
2) „Bureaufratie und Geiftlichfeit”, Deutfche Bierteljahrsfchrift 1856 ©. 196 ff. 
3) Gelzers proteft. Monatsblätter, 1852, Der, ©. 34, 

Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 6 
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fomme der Fall häufig vor, daß in freierer Religiofität erzogene jungen 

Leute, wenn fie der jebt gebräuchlichen Lehrart gegenüberträten, als— 

bald wieder abfprängen, weil fie das, was ihnen als chriſtliche Wahr- 

beit gelehrt werde, nicht glauben und nicht lehren fünnten ?). Endlich 
behauptet man, daß gerade der gefteigerte Begriff des Amts die Leute 

abfchreefe vom geiftlichen Stande, „Amtsbegriff und Amtsbewerber ftehen 

im umgefehrten Verhältniffe, der Begriff wächst, die Zahl der Bewer- 

ber nimmt ab; das ift Thatfache, jedes proteflantifche Land Liefert den 

Beweis’ 2). 

Die Bedeutung diefer Thatfache vergrößert fih aber noch durch 

den befondern Umftand, daß die Theologie Studirenden fich fonft regel- 
mäßig zum größten Theile aus Paftorsfühnen refrutirt hatten. Ein 

fcharfer Kenner des Zeitgeiftes hat gefagt: ed könne Feine fehneidendere 

Kritik unferer Zuftände geben, als dag Niemand mehr fein eigen 

Shidfal feinem Kinde wünfcht, dag der Forfimann feinen Sohn Tieber 

hinter den Ladentifch fendet, der Dfficier den feinen lieber auf eine 

Yandwirtbfchaftliche Academie Shit 2, Nun aber tritt diefer Zug der 

Zeit gerade in den Paftorenfamilien am ftärkften auf!) 

„Richt einmal das iſt in unfern Tagen gewöhnlich, dag die Pfarrers- 

ſöhne in den Stand ihrer Väter einträten. Das war fonft der Fall. Wir 

haben geiftliche Familien, die bis auf die Neformationgzeit ihre Väter alg 

Prediger nachweifen körnen; auch das ift anders geworden in unfern 

Tagen.“ *) 

„rießen j.über weltliche Beamte ihre Söhne, wenn fie es ihnen gut 

machen wollten, Pfarrer werden, fo ſehen jebt die Pfarrer ſich veranlaßt, 

die ihrigen dem Schreiberfach zu widmen. Es ift eine merfwürbige Erſchei— 

nung, daß man gegenwärtig in zehn Pfarrersfamilien kommen Tann, und 

wenn man fragt, zu was fie ihre männlichen Sprößlinge beftimmt ha- 
ben, die übereinftimmende Antwort erhält: nur zu Dem nicht, was ihr 
Bater iſt.“ >) | 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 18. Febr, 1854. 

2) Berliner protefl. 8.-3. vom 16, Auguft 1856. 

3) Eine piquante Bemerkung fügt das Halle'ſche Volksblatt hier an: „Eine 
frappante Thatfache ift e8 mir immer gewefen, daß die Söhne der Neformatoren 

des 16ten Sahrhunderts — faft ohne Ausnahme, wenn ich mich wohl erinnere — 

der Theologie ven Rüden zugefehrt haben.” (27. Juni 1855.) 

*) Berliner protefl. 8-3. vom 16, Aug. 1856, 

>) Deutſche Vierteljahrsſchrift a. a, O. 
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Allerdings mag man nicht ohne Grund diefe peinlihe Erfcheinung 

auch dem überhandnehmenden Seftenwefen zur Laft legen, wenn z. B. 

in Preußen von 1851 bis 1853 nur 384 Kandidaten wahlfähig wurden, 
während 592 in's Amt gelangten. Können ja die jungen Leute bei ben 
Irvingianern 20. Engel und Oberengel werden, aud ohne alle Uniyer- 
fitätsftudien, Man will in der That bemerft haben, daß die Abnahme 

der geiftlichen Candidaten in Pommern und Sachſen, den Hauptherden 

der Seftirerei und der Iutherifchen Erelufivität, am ftärfftien gewefen, 

eine Zunahme (2) dagegen nur in den zum Theil oder überwiegend ka— 
tholiſchen Provinzen Preußen, Schleſien, Pofen, Weftfalen und Nhein- 

Yand erfolgt fei 1). Immerhin aber läuft auch diefer Erflärungsgrund 

auf daffelbe hinaus; denn das neu einreißende Seftenwefen zog eben 

auch aus der allgemeinen Reaktion feine neuen Kräfte, 

Auch fo viel ift richtig, dag die materialiftifche Zeitrichtung und 

ihr verfümmernder Einfluß im Allgemeinen bier in Anfchlag zu bringen 

iſt; immerhin aber bleiben die Zahlenverhältniffe im Vergleich zu früher 

und zu dem gleichzeitigen Beftand auf Fatholifcher Seite ſehr bezeichnend. 

Die Fakultät zu Breslau 3. B. zählte 1826 noch 201, 1845 noch 

80, 1853 bloß mehr 38 (nad Andern 32) Theologie Studirende; 

„Einer, welcher der evangeliſch-theologiſchen Fakultät zugezählt wird, 

befennt fih zum Deutſchkatholicismus“, und auch außer ihm waren von 

den 38 eigentlih nur 24 aufzuweifen. Sn Berlin war im Jahre 

1853 die Zahl der Theologen „auf überrafhende Weife” bis zu 126 

berabgefunfen, „viermal weniger ald zur Zeit Schleiermachers.“ Ja, 

Berlin allein zählte damals bis zu 700 Theologie Studirende, Bitter: 
lich klagte 1856 das Berliner Miffionshaus: aus dem frommen Pom— 

mern fein einziger Zögling, überhaupt nur drei zugelaffen, son denen 

zwei wieder iweggingen, — Auch in Leipzig „ward die Zahl derjenigen, 

welche fih dem Studium der Theologie widmen, immer Fleinerz“ yon 
den 20 Abiturienten der Leipziger Gelehrtenfchule wendete ſich 1854 nur 

Einer demfelben zu. — Faft in ganz Thüringen gibt fih ein Mangel 
an Predigtamts-Randidaten fund, fo dag man in Meiningen und Koburg 

Ihon zur öffentlichen Ausfchreibung vacanter Stellen fihreiten mußte. 

In Gotha gingen von 1824 bis 1833 noch 93 Schüler zum theologi— 
hen Studium ab, von 1834 bis 1843 nur mehr Al, von 1844 bis 

1853 gar bloß noch 18. — Ebenſo iſt es, oder noch Ärger, in dem 

1) Allg. Ztg. vom 29. Sept. 1854, 
6 * 
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ftreng-Iutherifchen Medlenburg. Es gehört, berichtete ein Roſtocker, 
„zu den beachtenswerthen Erfeheinungen unferes Landes”, dag die Zahl 

der Predigtamts-Candidaten, die noch 1841 die Höhe von 193 erreichte, 

feitvem in fo bedeutender Abnahme begriffen ift, daß der neuefte mecklen— 

burgifche Staatsfalender deren nur 28 aufzählt. — Aus Holftein lamen—⸗ 

tirte ein geängftigter Profeffor: Kiel zähle unter 160 Studenten nur 

20 Theologen, „es babe Zeiten gegeben, wo bei einer weit ftärfern 

Frequenz der Univerfität die Zahl der Theologen die überwiegende ge— 

weſen.“ Ein ähnliches Verhältniß finde nun überall in der proteftanti= 

ſchen Kirche ftatt und errege „recht ernſte Bedenken,” — Nach einer 

Angabe vom Frankfurter Kirchentag beitrug in Preußen die Vermin— 

derung in den legten zehn Jahren nahebei die Hälfte: von 962 auf 

576, und während die Zahl der proteftantifchen Studenten der Theo— 
Yogie ftets abnahın, „nimmt die der Fatholifchen eher zu;“ fo treffen z. B. 

in Weftfalen auf 127 von diefen nur — 8 von jenen; in Breslau 
fianden den 38 proteftantifchen 229 (nad einer andern Angabe 260) 

katholiſche Candidaten gegenüber ). Ueberhaupt zeigte fih, nad) einem 
Bericht vom 7. Auguft 1853, an den Fatholifchen Fakultäten Preußens 
überall eine große Frequenz; fie zählten mit den ifolirten Theologen- 

Schulen zufammen 946 Candidaten gegen 614 proteftantifche, „verhiel⸗ 

ten fih alfo zu diefen wie 3 zu 2, während das Populationd-Verhält- 

niß gerade das umgefehrte ift“ 2). Es machte einen eigenthümlichen 

Eindruf, wenn man nad einer Berechnung der Berliner „Zeit” über 

das Zahlenverhältnig der zwölf Zahre bis 1851 fah, wie in demfelben 

Maße als die Studirenden der proteftantifchen Theologie weniger, die 

der Fatholifchen mehr wurden, 

Ernftlich erfchreckt griff man in Preußen endlich zu energifchen Maß- 

regeln, um „bie immer mehr fich fleigernde Abnahme der Theologie 

Studirenden zu vermindern.” Man gewährte ihnen vor Allem Mili- 

tärfreiheit, dann jede andere materielle Erleichterung, Man agitirte 
für Gründung von provineiellen Theologie-Stipendien für arme jungen 

Leute, und zugleich beſchloß der Oberfirchenrath, mit Hülfe der Kirchen- 

Colleften das theologifche Studium zu fürdern. Dr. Hengftenbergs Or- 

1) Allg. Ztg. vom 7. Aug. 1853; 16, Febr. 18545 20. Oct. 18535 20, April 
1855. — Darmft. 8.3. vom 14. Sept. 18545 9. Dec. 1854. — Kreuzzeitung vom 
10. Gebr. 1854. — Allg. Ztg. vom 11. Sunt 18555 13. April 1855. — Berliner 

proteſt. 8.-3. vom 3, Febr. 18555 Hengftenbergs evang. 8-3. vom 20. Aug. 1856. 

2) Allg. Ztg. a. a. O. 
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gan verlangte gar, daß biefe Eollefte für Studirende überhaupt bloß 

zu Unterftügungen armer Theologie Studirenden auf Univerfitäten und 

zum Theil auch auf Schulen verwendet werde, Seine Motivirung ift 
merfwürbig: „Die Zahl der Studirenden der Theologie hat befanntlich 

fehr bedeutend abgenommen, fo fehr, daß die Zeit nicht ferne Yiegt, wo 

man mit der Befegung der Pfarrftellen in Berlegenheit gerathen wird... 

es thut Noth, daß die Theologie zu einem neuen Frühling gelange, fonft 

wird die katholiſche Kirche die theologiſche Entblößung, womit wir be— 

droht find, gar bald entdecken und benutzen.“ „Zu ernflen Betrach— 
tungen’, fährt das Organ wörtlich fort, „veranlagt gewiß bie Fürzlich 

gethane Aeußerung eines Berliner Buchhändlers von ſehr umfangreihem 

Gefhäfte: in der proteftantifhen Theologie habe der früher bei ihm fo 

bedeutende Umfas faft ganz aufgehört, verlangt würde felten etwas Ans 

deres, ald Palmers Homiletif oder Katechetifz dagegen fei in der ka— 
tholifchen Literatur die Nachfrage fo bedeutend, daß er fich entfchloffen 

babe, ein Lager für fie anzulegen” 9), 
Durch jene Mittel trat nun in Preußen allerdings eine Fleine 

Defferung ein. Im Allgemeinen aber graffirt das Uebel fort, Am 
Lübecker Kirchentag von 1856 ftimmten auch die Preußen in die allge 
meinen Klagen ein. Sp Nitzſch: vor zwanzig Jahren waren es noch 

‘ zu viel Sandidaten, jest haben wir zu wenig; Superintendent Ball: an 

Geld für neue Pfarrfiellen fehlt e8 ung nicht, aber überall an Männern. 
Es war zu Lübeck bereits ernftlich davon die Nede, man müffe „den 

Zugang wahrhaft erwedter Chriften von fpätern Jahren” zum Predigt: 

amt erleichtern 2). Gleichzeitig verlautete aus Bayern: por einem Jahr⸗ 

zehent noch Meberflug an Candidaten, jebt Mangel und vergeblidhe 
Nachfrage. Aus Franfreih und der Schweiz Klagen über große Ver—⸗ 

legenheiten mit Befegung erledigter Paftorate ?). Neueftend noch be= 

merkte Dr. Palmer: Naffau und die Pfalz müßten bereits Candidaten yon 

Außen beziehen; in Baden und beiden Heffen regten fich gleichfalls ernfte 

Deforgniffe, „es möge in näherer oder fernerer Frift nicht möglich fein, 

eine genügende Anzahl Geiftlicher auf- und anftellen zu können ꝛc.“ *) 

w 

1) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 28. San. 1854. 

2) Kirchentagsverhandlungen. 1856 ©. 645 Hallefches Bolfsblatt vom 15. 

Drt, 1856. 

3) Erlanger Zeitfeprift, Zuli 1856. ©. 1165 Bolfsblatt a. a. O.; Allg. Ztg. 

vom 26. Juni 1856. 

+) Darmſt. 8.3. vom A, April 1857, 
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Viertes Hauptſtück. 

Die lutheriſche Strömung. 

Ehe wir auf das Detail des proteftantifchen Auffhwungs eingehen, 

bleibt ung noch Ein allgemeiner Charafterzug deffelben zu befchreiben, 

welcher für das Berftändnig der Bewegung von großer Wichtigfeit ift. 

Sn dem Maße nämlich, als der proteftantifche Auffhwung über das 

Niveau der blog ſubjektiven Gläubigfeit des Pietismus emporftieg, nahm 
er eine beftimmte confeffionelle Färbung an, und zwar ohne Unterſchied 

der urfprünglichen Confeffion die des Luthertbums: 

Der Pietismus hatte fih einft im engen Anſchluß an das refor- 
mirte Element entwidelt. Als ein Compler ganz ungleichartiger Theile, 

ohne gemeinfameds Symbol, - mit feinem aufs Aeußerſte verflüchtigten 

Saframent und der Abftraftion feines fpiritualifirten Kirchenbegriffs taugte 

der Calvinismus vorzüglich zum Amalgam mit der fubjektiviftifchen Ne- 

ligion der bloß perſönlichen Gottwohlgefälligkeit. Schon vorher hatte 

das Element der deutſchen Reformirten einen entfchieden unioniftifchen 

Zug bethätigt; bereits Löfcher fürchtete dieſe Pläne „wegen des Reich— 

thums und. des Einfluffes der Engländer und Holländer. „Die meiften 

Unionsvorfchläge der Neformirten”, fagte er, „kommen von ihrem. Sue 
differentismus und ihr gemeines Vorgeben, daß die Controverfien, bie 
wir mit ihnen haben, Logomachien oder Kleinigkeiten wären”). Als 

fih nun der Pietismus mit diefem Element amalgamirte und anderer- 
feit8 dem Nationalismus die Hand bot, da gewann der Unionismus 

unwiderfteblihe Gewalt über alle Lanbesfirhen. Sie wurden fammt 

und fonders faktifch uniet, felbft ohne Reformirte zu haben, und heute 

noch gibt ed Gegenden, wo fein Reformirter exiftirt und doch Union. ift. 
Dieg war der Sieg des Calvinismus im Seftengeift, und er 

ſteht außerhalb Deutfchlands heute noch unerfehüttert da; er rüſtet in 

der Evangelical Alliance zum Angriff auf das deutfche Lutherthum, 
„Das Scepter der Fünftigen Entwidlung der Menſchheit ift jest in der 

Hand des reformirten Bekenntniſſes“ — hatte der fanatifche Genfer 

Merle H’Aubigne am Berliner Kirchentag gefprochen, und. Prälat Kapff, 
das Haupt des würtembergifchen Pietismus, fogleich die dargebotene 

1) Nördlinger Eorrefponvenzblatt, 1852 ©. 4, 
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Bruderhand ergriffen zur „Eroberung der Welt" 1), Die nämlichen 

Berhältniffe des Calvinismus hatte Herr Bunfen im Sinne, wenn er 

denfelben voll begeifterter Bewunderung dem entwürdigten „Lutheranis— 

mus” entgegenftellt. Er verleiht dem Calvinismus das Ehrenprädifat 

einer „Philoſophie des gemeinfamen evangelifchen Glaubens.” Während 

Dr. 2eo offen von „ealviniftifcher Umdrehung aller geſellſchaftlichen Ver— 

hältniffe” fpricht 9 und Herr Stahl ziemlich unverblümt daffelbe an- 

deutet °), rühmt Herr Bunfen feinen „politifchen Sinn für freie Ver— 

faffungsform.” Im Luthertpum ift, nad Bunſens Angabe, feit drei— 

hundert Jahren „Durch die Befchränftheit der Tutherifchen Theologenkirche 

ein Stilfftand, wo nicht eine Berfumpfung, eingetreten mit einer Ein— 

gebildetheit, die fich Lächerlich oder beweinenswerth macht.“ Herr Bunfen 

bat „in der ganz anders von der Weltgefchichte ergriffenen reformirten 

deutſchen Kirche allenthalben noch fruchtbare Lebensfeime gefunden’; 

aber „das lutheraniſche Kirchenthum ift das Fleinfichfte und unfruchtbarfte 

Kirchenthum in der Gefhichte.” Er hofft daher alles Heil vom calvi- 

nifchen Geiſte; dagegen feheint ihm aus den Stahl’fhen Reden „in der 

großen Iutherifhen Weltvertheilung alle Liebe nur für die römische Kirche 

zu fein, für die Reformirten aber gar wenig, um nicht zu fagen, gar 

feine“ *), 

In der That unterfcheidet fich der fogenannte Lutheranismus durch 

drei wefentlihe Punkte von dem calvinifchen Weſen: durch eine fefte 

ausgebildete Glaubensnorm, durch eine gewiffe Realität der Saframente, 

duch einen täufchenden Schein von Erbfirhe. Auf diefen drei Pfeilern 

erhebt fich der Iutherifhe Kirchengeift im Gegenfag zum eigentlichen 

Seftengeift. Freilich bezeichnet Herr Schenfel diefen Kirchengeift als 

das „innerlich mit der Lüge behaftete, öffentlich auf Luthers Namen 

pochende und heimlich auf Luthers Geift grolfende unfutherifche Luther- 

thum“ 5). Das Umfichgreifen deſſelben Luthertbums preßte feinem 

Drgan zum Neujahr 1854 den Angftruf aus: „Dämmerung bricht herein, 

ed wird Abend in der evangelifchen Kirche !"' 

In dem Maße nämlich als der große Auffhwung in der Richtung 
objeftiver Chriftlichfeit fi) vorwärts bewegte, machte eine der früheren 

1) Verhandlungen des Kirchentags 1853. S. 49. 

2) Kreuzzeitung vom 7, Nov, 1855. 
3) Der Proteftantismus als polit. Princip. ©. 34, 

) Die Zeichen der Zeit. IL, 65. 256. 170, 
5) Darmſt. 8.-3. vom 14, Det, 1855. 
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ealyinifch-pietiftifch-unioniftifchen Strömung direkt entgegengefegte Ten: 
benz fi allenthalben gewaltig geltend, welche man am füglichften als 
die des Yutherifchen Kirchengeiftes bezeichnet. Der Unionismus ward 

jest überwunden. und an feinen Haupt-Brennpunften bloß mehr eine 
Conföderation der beiden Konfeffionen belaffen, noch dazu in der be= 

fiimmten Hoffnung, durch den Einfluß des conföderirten Iutherifchen 

Elements allmählig die ganze Conföderation zu IYutheranifiven. Und 

diefe Hoffnung war nicht ohne Grund, Die erchufiven Lutheraner, welche 

über die Conföderation natürlich höchſt ungehalten waren, hatten längſt 

geklagt: „Diefe lutheriſche Kirche wolle felbft die Wortes Befehrung, 

Mebertritt, den Neformirten gegenüber faum in den Mund nehmen, ges 

wig fträube fih faum der Neformirte felbft mehr gegen Befehrung, als 

die meiften Yutherifchen Pfarrer, an ihre veformirten Bekannten und 

Pfleglinge diefe Zumuthung zu ſtellen“ ), Nun fuhren freilich die Con— 

füderirten nicht fo plump und barich zu. Aber der von ihnen in Bes 

wegung gefeste Kirchengeift that in aller Stille und Spontaneität um 

fo größere Wirkung. Bei der entgegengefegten Strömung von früher 

hatte es faftifhe Unionen gegeben ohne Reformirte; jest gab es bald 

faftifche Lutheranismen, und zwar häufig gerade die ausgeprägteften, 

bei urfprünglich Unirten und Reformirten in bedeutender Ausdehnung, 

Dieß ift die fogenannte „Iutberifhe Strömung.’ 
Alle Borzüge der Kirchlichkeit, des Konfervatismus, kurz der Ob: 

jeftivität, welche das Lutherthum vor dem Calvinismus anfpricht und 

wirklich hat, ruhen auf der Realität feines Saframents-Begriffs. Faſt 

alle nun, Unirte wie Reformirte, welche ernft und confequent bie Stu— 

fenreihe des großen Auffhwungs aus der bloß ſubjektiven Gläubigfeit 

begingen, nahmen, von jenen Borzügen gefeffelt, auch die Urfache mit 

hinüber und wurden firenge LQutheraner. Das war der Proceß. Im 

diefem Sinne bemerkte ein Drgan des Kirchengeiftes vor Kurzem noch 
in aller Unbefangenheit: „Bon den in unferm nordöftlichen Deutfchland 

lebenden Reformirten find die erweckten Seelen heutzutage gewiß großen 

theils in ihrer unbewußten Leberzeugung einfach lutheriſch“ 2). 

Auf der Sonnenhöhe feines Einfluffes fland der Kirchengeift wohl 

zur Zeit des Berliner Kirchentages von 1853. Dort war es aud, wo 
er, vielleicht etwas unbefonnen, aus der Stille des Wirkens heraustrat 

1) Nördlinger Eorrefpondenzblatt 1852, ©, 5. 
2) Halle'ſches Bolfsblatt vom 18. Juli 1857, 
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und feinen großen Plan ziemlich offen darlegte. Er gedachte die Con— 

föderation gleich in einen Kirchenleib umzugeftalten; er feste es durch, 

daß fie, freilich mit den nöthigen Claufeln und Berwahrungen der Ne- 

formirten und Unirten, bie fpeeififch Tutherifhe unveränderte Confessio 

Augustana de a. 1530 als gemeinfames Symbol annahm und nannte fie 

„veutfchzevangelifche Kirche”, unter Vorbehalt völliger Lutheranifirung. 

Das war ein Sieg der Iutherifchen Strömung, aber ein Pyrrhus-Sieg. 

Denn fie hatte ſich zu offen zu erfennen gegeben; ihre Propaganda war 

nicht mehr verdeckt. „If einmal die Anficht feftgeftellt, daß die Kirche 

der reinen Lehre die wahre, ja die allein wahre fei, dann ftellt ſich 

auch der proſelytenmacheriſche Eifer ein, der ſchon Gewiffend halber 

nicht raften und ruhen darf, bis er das Heil an möglichft Viele gebracht 

bat“ 1): fo hatte Herr Schenfel kurz vorher geäußert, und es zeigte ſich 

nun, dag dieß nicht nur von den excluſiven Lutheranern gelte, fondern 

auch von den conföderirten. Daher richteten die Reformirten ſchon am 

nächften Kirchentage (1854) Bertheidigungs-Maßregeln in's Werf gegen 

die Iutherifche Strömung. 

In dem offenen Kampfe, der ſich nun entfpann, war der Yutherifche 

Kirchengeift nicht im Vortheile. Es iſt hier nicht der Ort, das Warum 

des Näheren auseinanderzufegen. Dort zu Berlin hatte der reformirte 

Prediger Henry, der Biograph Calvins, erklärt: „babe ja Calvin 

Luthern feinen ehrwürdigen Vater genannt und ihn felbft einſt höher 
als die Apoftel geftellt“, denn die zwei großen Principien des sola fide 

und der clara et sufficiens scriptura feien immerhin beiden gemein, 
und da auch die Calviniſten die wefentliche Gegenwart im Abendmahle 
vertheidigten, nur „ohne über das Wie zu diſputiren“, jo Fönnte man 

fogar mit der Evangelical Alliance in Conföderation treten?), Weil 
nun das Lutherthum es fich nicht nehmen ließ, über das Wie des Sa- 

kraments allerdings zu difputiven, deßhalb rettete e8 den Boden für den 

Kirchengeift. Aber er konnte nur erwachfen in flagranter Inconſequenz 

binfichtlich der beiden großen Prineipien der gemeinfamen Reformation, 

im Widerſpruch und inneren Widerftreit mit ihnen, Das ift die Schwäde 

des lutheriſchen Kirchengeiftes in feinem Kampfe mit dem Sektengeiſte; 

er trägt fein Gericht und Urtheil im eigenen Bufen mit fih herum, fo 

lange er fi mit dem sola fide und der clara et sufficiens scriptura 

1) Darmfl. 8-3. vom 7. Juni 1853, 
2) Halle’fches Volksblatt vom 8. Det, 1853, 
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trägt. Man kann fagen, der jetzige Invaſionskrieg der Evangelical 

Alliance gegen dieſen Kirchengeift fei eigentlich nichts Anderes als eine 

Nebellion, welche gegen den letztern yon den unterbrüdten Folgerungen 

der eigenen Principien gemacht wird, 

Wie weit es aber von Geite des Lutherifchen Kirchengeiftes mit 

diefer Unterdrückung und Zurüdfesung der eigenen Prineipien getrieben 
wird, zeigt ſchon die Thatfache an fi, Daß er eine wefentliche und 

prineipielle Verſchiedenheit von dem reformirten oder calvinifchen Kir— 

chenbegriff geltend zu machen ſucht. Nun beachte man erft die Art und 

Weiſe, wie er dieſen Unterfchied im Detail firirt! Er gibt fih in der 
That alle Mühe, den Firchenrechtlichen Kanon des großen Carpzov neu zu 

beftätigen: gemifchte Ehen Lutherifcher mit Katholifen feien zwar nicht 

räthlich, doch hätten fie ange nicht das Anftößige, wie diejenigen mit 

Calviniſten ?). 
Wenn wir in dem Folgenden die Sprache des Iutherifchen Kir- 

chengeiftes über den Calvinismus näher charakterifiren, fo ift wohl 
zu bemerfen, daß wir da nicht die Worte jener excluſiven Lutheraner 

anführen, welche wirflih und prineipiel „Mifchehen“ mit Reformirten 

ftatuiren und feinem Calviniſten ohne fürmlichen Uebertritt ihr Abend 

mahl reichen, fo daß Herr Schenkel meinte, da müßten die Reformirten 

unfehlbar noch, wie im Mittelalter die Juden von den Chriften, durch 

Mauern und Thore mitten in den Städten von den Lutherifchen ab— 
gefchloffen werden ?). Nicht diefe Richtung ift hier gemeintz fie ift auch 

zu fehr in ihrer eingebildeten Lehrinhalts-Kirhe, in der Phrafe der 

Ölaubensnorm befangen, als daß bei ihr der eigentliche Iutherifche 

Kirchengeift zu fuchen fein könnte. Deffen rechte Träger find vielmehr 
die LZutheraner der Innern Mifftion, des Kirchentags, der Conföderation, 

der Yandesfirchlichen ‚Union Preußens. Hier ift ed, wo der Iutherifche 

Kirchengeift bis zu dem Verſuch vorfaritt, im Gegenſatze zu der Per- 
ſonenkirche des Seftengeiftes, die Kirche nicht mehr aus dem fubjeftiven 

Glauben, fondern aus dem objektiven realen Saframent zu bilden: Se- 

framentsfirche anftatt der Glaubenskirche. Diefer Geift im Ganzen, 

nicht die bloße Phrafe der Glaubensnorm, ift die wahre lutherifche Strö— 

mung. Seine Träger find jene Iutherifchen Herren, welche fih als „die 

einftigen Erben der preußifchen Landesfirche rühmten“, und mit Heng— 

) Halle'ſches Volksblatt vom 8, Juli 1857, 
2) Darmſt. 8.3. vom 5. Juli 1853, 
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ftenberg jubelten: „bie Neformirten find am Aufweichen“1). Ihre 

. Sprache gegen die reformirten Befenner der gemeinfamen veformatori- 

fchen Principien vernehmen wir in folgenden Auslaffungen: 
Eine unausfüllbare Kluft foheide die Qutherifchen, oder die eigent= 

Yich „deutfche Reformation”, und die Reformirten, und fie gehe von einer 

Grundverfchiedenheit aus, Denn jene wollte nichtd weniger als mit 

der Tradition brechen, noch neue Kirchen gründen, fondern vielmehr 

die ächte Tradition und den gefchichtlichen Leib der Kirche neu befeelen; 

aber neben ihr her Yief dieſer radifale Geift, der mit der Gefchichte 

brach, er wollte nichts als die Bibel gelten Taffen, und auf ihrem Grund 

das Epriftenthum neu aufbauen; nothwendig gab er fih zugleich ber 

fubjeftiven Auslegung preis, und eröffnete damit eine Ausficht bis in's 

Unendliche fortgefegter Spaltungen. Der Grundunterfchied zeigte fi 

gleich im Eult: das neue abftrafte Bibel-ChriftenthHum that nicht weniger 

als Alles ab bis auf die Teeren Kirchenmauern und auf die bloße Predigt; 

das Hinwegthun des Altars war nur der Ausdrud des fehlenden My— 

fteriums, während bie Iutherifche Kirche die fefte Objektivität der Firch- 

Yihen Erweifungen und Einrichtungen neubefeelt fefthielt. Dort wurden 

diefelben aufgelöst und in's Subjeftive, in's Teiblos Spiritualiftifche 

dabingegeben, nur die löbliche Inconſequenz der Kindertaufe verleiht 

noch den Schein Firchlicher Haltung, im Grunde ift die kirchliche Ge- 

meinfchaft erft etwas aus dem gemeinfamen Glauben Folgendes: hier 

Dagegen ift das ganze geiftliche Leben des lutheriſchen Chriften ein aus 

und in der kirchlichen Gemeinſchaft gebornes. Die Iutherifhe Kirche ift 

nichts anderes als ein gereinigter Theil der katholiſchen, der alten allge— 

meinen Kirche; fie bemüht ſich daher auch nicht viel um eigene Berfaffung. 

Die reformirten Kirchen hingegen find alsbald zu eigenen Kirchlein fich 

abzurunden bemüht. Jene hat eine Vediglich zeugende Stellung zu Rom, 
diefe eine thätlich aggrefiive, daher fie überall blutigen Bürgerkrieg hervor- 

gerufen. Der in ihr herrſchende Individualismus macht fie dann zur frucht— 

baren Mutter der Sekten, die fie fortwährend erzeugt, bis endlich „die 

Mormonen fi ein zweites heifiges Buch zugelegt haben; denn wenn am 

Ende Alles ohne gefchichtliche Vermittlung an einem gedruckten Buche 

hängt, fo Fam es nur darauf an, glaublich zu machen, daß ein plöglich 

aufgetauchtes zweites gedrucktes Buch ebenfalls göttlichen Urſprungs fei” 2). 

1) Stier, unluther. Thefen ©. 51. , 
2) Halle'ſches Volksblatt vom 8, und 11. Juli 1857, 
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Mit ſolcher Selbfigefälligfeit fagt der Iutherifche Kirchengeift jetzt 
dem veformirten Seftengeifte ab: nicht nur da und dort in Deutfchland, 

fondern aud in Nordamerifa wird dem „Unterfchied zwifchen Yutherifch 

und reformirt“ neueftens außerordentlihe Sorgfalt gewidmet ?), und 

felbft aus Franfreich vernimmt man mit Vergnügen, daß die beiden 

Kirchen „einander gar nicht mehr verftehen, jobald die Rede auf pe 

Saframent und Befenntnig fommt“ 2), 
Ueberall da kehrt die Iutherifhe Strömung ihre drei Vorzüge * 

vor: die feſte Glaubensnorm, das reale Sakrament, die Täuſchung der 

Erbkirche. Sie ignorirt in liebenswürdiger Unbefangenheit, daß ſie allen 

dieſen Ruhm nur der Inconſequenz und Untreue am Princip verdankt. 

Derſelbe Mann, der ſeine „Grundverſchiedenheit“ von den Calviniſten 

weitläufig auseinanderſetzt, muß am Schluſſe doch geſtehen: „in der 

Seele der Reformation ſind wir mit ihnen einig, in dem Bauen auf 

die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, und in den großen und 

vielen Conſequenzen, die von da ausgehen“ 8). Nun ja, eben dieſe 
Conſequenzen — ſie ſind der Hebel, welchen der Sektengeiſt am Punkte 

des sola fide einſetzt, um mit leichter Mühe die ganze Täuſchung der 

Iutherifchen Erbfiche aus den Angeln zu heben, und den Schein des 
„Brundunterfchieds” zu zerfchmettern. Das sola fide bedingt das Bibel- 

prineip und umgefehrtz; beide verbieten abfolut die Kirche, nach Stahl⸗ 

her Definition, als göttlihen Drganismus mit Macht und Recht über 

den Menſchen; denn beide würden durch eine ſolche Kirche nothwendig 
aufgehoben. Daher fommt jegt der Geftengeift in der Evangelical 

Alliance, das sola fide „mit feinen Confequenzen” ald Taligman um 

den Hals gefchlungen, und fpricht zum Yutherifchen Kirchengeift: du haft 

fein Recht zu exiftiren, im Namen deines eigenen Eides auf's sola 

fide, fteig’ herab und werde gleich unfer Einem! — Und die Allianz hat 

ganz recht. 

Indeß ließ ſich der lutheriſche airchengeift durch alle Einreden der 

Conſequenz im Geringſten nicht ſtören. Man traut oft ſeinen Augen 

kaum, was für Urtheile er über das reformirte Weſen zu fällen wagt. 

Während er das Lutherthum als die Säule und Grundfeſte alles Po— 
ſitivismus und Conſervatismus hinſtellt, trägt er ſich mit ſteten Ver— 

) Vgl. Berliner proteſt. 8-3. vom 11. Juli 1857. 
2) Volksblatt a, a. D. vom 11. Juli 1857. 
3) Volksblatt a. a. O. 
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Dächtigungen des Calvinismus als des Mutterfchonßes aller Negation 

und Neyolution. Man gab fih in der Negel nicht mehr viel Mühe, 

3. B. die katholiſchen Befchuldigungen gegen die Reformation, daß fie 

den Bauernfrieg, den breißigjährigen Krieg, die großen Revolutionen, 

den Rationalismus und alles Unglück verjchuldet, zu widerlegen; man 

gab alles Das leichthin zu, aber mit der Modifikation: nicht das Luther- 

thum trage die Schuld, fondern der Calvinismus, in dem fich die Ber- 

neinung, die Abftraftion, die entleerende Tendenz verkörpert habe 2), 

Man weist Fatholifcherfeits auf die fchrecdhaften Schwärmerfeften dieß— 

ſeits und jenfeit8 des Deeand, auf den Mormonismug, als die natürs 

liche Frucht der proteftantifchen Prineipienz allerdings, fagt Herr Heng— 

fienberg, nur ift e8 nicht das Lutherthum, welches alles dieſes Unheil 
anrichtet, fondern die reformirte Kirche, welche das „Schriftprincip“ 

einfeitig und abftraft geltend macht 2). Man weist auf das in der Er— 

folglofigfeit der proteftantifhen Miffionen fundgewordene Gottesgericht; 

allerdings, Yautet die Antwort, das fei eben die Wirfung jenes nihili= 

firenden ſchwärmeriſchen Geiftes, der fih von England aus auf die 

Heidenwelt ftürze?). 

Dabei ift noch wohl zu bemerfen, daß der Iutherifche Kirchengeift 

täglich ungeneigter geworden ift, ferner einen Unterfchied zuzulaffen 

zwiſchen dem Zwinglianismus einerfeits und dem Calvinismus oder der 

reformirten Kirche andererfeitd. Aus angeblichen Specialitäten der letztern 

in der Nechtfertigungslehre beweist Herr Kliefoth, dag ihr Diffens ſich 

1) Nur Ein Beifpiel! „Den Charakter einer rein Firchlichen friedlichen Reform 

bat das Lutherthum durchgehendg bewahrt, während es die Eigenfchaft des Zwing-— 

Lianismus und Calvinismus vermöge des ihm einmwohnenden Antheils von Nadi- 

kalismus gewefen ift, überall bald das Schwert aus der Scheide zu rüden, und 
alle Länder, die er ergriff, auf Jahrhunderte hinaus in Bürgerkrieg zu entzünden.“ 

Halle'ſches Volksblatt vom 7. Zuni 1854. 

2) „Es ift fehr merfwürdig, wie das in der reformirten Kirche einfeitig und 
abfiraft geltend gemanhte Schriftprincip fih durch das Produeiren neuer Offen- 
barungen rächt.“ Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 11. Febr. 1857. 

3) Bei der Berliner General-Eonferenz der Miffionsvereine vom 13. Juni 1854 
ward ausdrüdlich hervorgehoben, daß ſich das Luthertbum auch im Miffionswefen 

firhenbildend bethätigen müffe, im Gegenfaß zu dem Firchenflüchtigen „refor- 

mitten Princip, das den Ton allein auf das Wort Iegt, Kirche und Saframent 

mehr feitwärts Liegen läßt, im Heidenthum nur Teufelswerf, felbft im Papſtthum 

nur Götzendienſt erfennt.“ Dagegen müſſe man „nicht Gewinnung einzelner Seelen, 

fondern Pflanzung der Kirche unter den Heiden“ in's Auge faſſen. Berliner proteft. 
8.:3. vom 2, Sept, 1854, 
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gerade auf die Artikel der ſtehenden und fallenden Kirche beziehe, daß 
fie nicht vom Zwinglianismus unterſchieden ſei ), und daß fie alle kir— 
chenpolitiſche Anarchie principiell verfchulde 2). Kurz, auch fie gefteht 

bie Spuverainetät des Individuums in geiftlihen Dingen zu, dadurch 

ift fie der politifchen Demokratie und allen Bewegungs-Elementen nächft 

yerwandt: folche Behauptungen fann man IutherifcherfeitS mit einer 

harmloſen Naivetät hingeftelit fehen, dag man glauben möchte, die ganze 

Geſchichte des fechszehnten Jahrhundert fei auf der Wittenberger Seite 
nur ein wüfter Traum gewefen. Beſonders hat ſich das Halle’fche „Volks— 

blatt“ in ſolcher Taktik flarf erwiefen. Dabei äußerte es die feurigften 

Hoffnungen für die Yutherifhe Strömung, und 3. B. feine unverholene 
Abficht: die reformirten Gemeinden Oftpreußens müßten durch die Union 

„unvermerkt“ in die Jutherifche Kirche übergeführt werben 3). 

Indem der Iutherifche Kirchengeift im ſolcher Weife das reformirte 

Wefen ald den Gegenfag der eigenen Kirchlichkeit, ihres Poſitivismus 
und Conſervatismus binftellte, konnte eg nicht fehlen, daß er ſich in 

dem Maße der alten Kirche näherte, als er von der reformatorifchen 

Schwefter wegrüdte. Auch hierin hat das Halle'ſche Volksblatt faft 
Unglaubliches geleiftet. Am berüchtigtfien indeg wurden die Säte bes 

Prof. Dr. Kahnis in Leipzig. „Haben wir folhe Nachſicht mit Ratio: 

naliften, Schleiermacherianern, fpefulativen Theologen, die feinen Artikel 

des apoftolifhen Symbols unangefochten gelaffen haben, follten wir denn 

feine Nachficht haben mit den römifchen Brüdern, welche diefe Wahr: 

heiten fefthalten und nur ein Plus haben, gegen weldes wir prote- 

fliren. Ich finde es ganz in der Ordnung, wenn eine chriftliche Obrig- 

feit das Wirken folcher proteftantiihen Emiffäre, welche mit aufreizen= 
den Traftaten oder gar mit Bildern das römifche Volk proteftantifiren 

wollen, verbietet. In einer Zeit wie die unfrige fällt ein 

Stüf Chriſtenthum, wenn ein römiſches Inftitut fallt. Kein 

1) Dr. Hengftenberg hatte ein Jahr vorher feierlich erflärt: „eine tiefer ein— 
dringende Forſchung habe die calvinifche Abenpmahlsiehre in ein anderes minder 
günftiges Licht geftellt und zugleich erkennen laſſen, daß dieſelbe in der reformirten 

Kirche nie vecht Wurzel gefaßt Habe“ — gegenüber der zwinglifhen Herr 
Kliefoth Ckirchliche Zeitfehrift 1857, ©. 86) griff diefen Ausfpruch „des reformirten 
und mwefentlich an Calvin gebildeten Theologen” begierig auf. 

2) Kliefoth und Mejer: Tirchliche Zeitichrift 1857. San. ©. 39 ff. 
3) Der reformirte Eonfiftorialratb Dr. Sad hat dieß fehr übel vermerkt: 

Nitzſch, deutfche Zeitfchrift für chriſtl. Wiffenfchaft und chriftl, Leben. 1856, Nr. 22. 
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Sonderbund mit der reformirten Kirche auf Koſten unſeres 

Conſenſus mit der römiſchen!“ Dazu lächelte der Kirchengeiſt ganz 

wohlgefällig, der Sektengeiſt gerieth in eine bebende Entrüſtung, die 
nicht zu befchreiben iftz die Subjeftiviften fragten entfegt: „ob dieß 

etwas Anderes fei, als das alte fanatiihe: Lieber römiſch als cal- 

viniſch?“ ). 
Wirklich ſchienen faſt die Zeiten der Krell'ſchen Hinrichtung wiederkeh— 

ren zu ſollen. Wenige Tage, nachdem die Lutheraner der Innern Miſ— 

ſion und preußiſchen Union, die heimlichen Träger der lutheriſchen Strö— 

mung, den Reformirten in Berlin die Bruderhand gereicht zur Con— 

füderation der „deutſch-evangeliſchen Kirche”, fpazierten, nicht etwa die 

Erelufiven, fondern Männer dverfelben Richtung als Mitglieder der 

Wittenberger General-Eonferenz der Iutherifchen Vereine in den Straßen 

der Luther- Stadt herum, wo „ihnen auch die Häufer Glaubensmuth 

und Zuverſicht predigten, namentlich Eines, an dem man hell verzeich- 

net las: Gottes Wort und Luthers Schrift ift des Papſtes und Gal- 

vini Gift”). Bald darauf Fam Kunde von den intereffanten Aus— 
fprühen des — reformirt gebornen — Conſiſtorialraths Bilmar in 
Kaſſel, welchen zahlreiche Paſtoren weiland reformirter Pfarreien be— 

gierig lauſchten. AS z. B.: „die Verfon, welche der Repräfentant 

ift wahrer Sündenvergebung, in welcher aller irdifche Verſtand ge— 

ſchwunden war vor dem ewigen Lichte, und nur Ehre gegeben wurde 

dem göttlichen Wort, mochte dieß auch in die fündige Welt und in den 

irdifchen Verſtand paffen oder nicht, ift Luther”; Calvin dagegen ift 

„der größte Feind der deutfchen Kirche“ und feine Kirche eine „Stif- 

tung des Teufels“, „das geheimfte tödtlichfte Gift, das den Samen 

des auffieigenden Thiers und den durch daſſelbe eintretenden Abfall in 

fih verſchloß“ Melanchthon hat unterm Anderm „ſich verleiten Yaf- 

fen, zu Philipps Doppelehe feine Zuftimmung zu geben“ ꝛc. 3) 
Die Augeinanderfegung des Yutherifchen Kirchengeiftes mit den Re— 

formirten traf jeßt mehr und mehr aud) den Namen des Reformationg- 

Werkes, „Proteftantifh” war ihm aus erflärlichen Gründen ganz un- 

) Berliner protefl. 8-3. vom 25. März 1854. 

2) Halle'ſches Volksblatt vom 26. Nov. 1853, 

) Das Luther diefe Bigamie an erfier Stelfe unterzeichnet, davon fand Fein 

Wörtlein bei Herrn Vilmar. „Bei diefen Gläubigen ift fein Ding unmöglich“ 
— bemerkte dazu die Berliner „protefl. 8-3,” vom 8. Juli 18545 vgl. 2, Dee. und 
16. Dec, 1854, 
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Yeidlich, „Proteſtantiſch“, hieß es, fei ein großer und weiter Sad, darein 

Alles gefteckt werde, was unter den Ehriften nicht römifch ift, „Iutherifch, 

reformirt, unirt, das ift in den Augen der Meiften ganz einerlei“ 1), 
Aber auch der Name „evangelifch”“ war den Exrelufiven längſt verdäch— 
tig, da mit demfelben „von den Unioniften ein fo trübes Spiel getrie- 

ben werde“ 2), Dereinft, bemerkten die Stader Paftsren der Göttinger 

Takultät, habe der Name „evangelifch” eine ftantsrechtliche Bedeutung 

gehabt, „feitvem aber das römifche Weich deutfcher Nation dahin war, 

gebrauchte man den Namen evangelisch, um mit firchlicher Tafchenfpieler- 

Kunft etwas Nagelneues einzufhwärzen, die Union’ 8). Jetzt griffen 

denn auch die Männer der äußern Union und Conföderation mehr und 

mehr zu dem alten, fonft wie ein Schimpfname verachteten „Iutherifch”, 

indem fie fih wenigſtens „evangelifch-Iutherifch” nannten. 

Der Namens-Aenderung entſprach die That. Bald ftellten Unioni- 
ſten und Neformirte die entfegte Frage: ob denn die Zeit wieder Toms 

men müfe, wo manches Päpftlein deeretirte, wer nicht Intherifch fei, 

fet verflucht, wie der Prediger Heinzelmann zu Berlin auf offener 

Kanzel bereits getban? wo man bewies, daß die NReformirten 666 

Serthümer mit dem Alkoran der Türfen gemein hätten? wo der ber 

rühmte Theologe Hoe von Hoenegg den fähfifhen Kurfürften zur Allianz 

mit Defterreich trieb, damit er nur nicht mit den Calviniſten in Ver— 

bindung ſtehe? wo die Wittenberger Fafultät in corpore auf den Ball 

ging und tanzte, nur um eine Demonftration gegen die unionsfüchtigen 

Pietiften zu mahen? An, Vorfpielen fehlte es nicht. Als Profeffor 

Schenkel für die „Realeneya die proteftantifher Theologie und Kirche” 
den Artikel: „Abendmahlsfive heiten“ verfaßte, vecenfirte ihn Herr 
Wagemann zu Göppingen in Reuters Repertorium kurz und bündig: 

„Keber wollen wir mit Luther Holzäpfel oder Mift verbauen, als eine 

ſolche Darftelung der Abendmahlslehre“ *). 

2) Nördlinger Eorrefpondenzblatt vom 1. März 1851. 
2) So die Bayeın. A. a. O. 

Hannover'ſche Zeitung 1854 Nro. 11. Sp hat ſich ein ähnliches Verhält— 
niß hergeſtellt, wie in England. Auch dort iſt der Name „Evangeliſch“ nur als 

Parteiname für die Niederkirchen-Partei üblich. Wer von „Evangeliſchen Kirchen“ 

reden wollte, würde kaum verſtanden; da iſt protestant der Kunſt-Ausdruck. 

Eiferer für ihre Kirche verbitten ſich das Prädikat „evangeliſch“ ſehr entſchieden 
für ſich und für ihre Kirche: ſie ſeien keine evangelicals. Hengſtenbergs evang. 

8.3. vom 14. März 1857, 
+) Die Darmft. 8-3. vom 8, Juni 1854 eifert daher über bie „Ignoranten, 
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In und aus der äußern Union wurde das Verhältniß zu den Re— 

formirten immer fchroffer, Hier nur ein paar Beifpiele: Seit Decen- 

nien hatte in den unirten Gemeinden von Rheinland und Wejtfalen 

die Abendpmahlsgemeinfchaft ohne Anſtoß beftandenz jest aber bei der 

weftfälifhen Synode yon 1856 weigerte fih ein Mitglied, an der 

gemeinfamen Abendmahlöfeier der Synodalen Theil zu nehmen, weil 

auch ein paar Neformirte unter ihnen erfcheinen könnten. Gleichzeitig 

erlieg die eben aus der badifhen Union ausgetvetene Gemeinde des 

preußiſch⸗ unirten Paftors Rohde zu Springen ein Programm, weldes 
gerade heraus ſagte: „An der Iutheriihen Kirche ift das das Wefent- 

Yihe, was fie von der reformirten Kirche unterſcheidet; den Chriftug, 

welchen wir haben, haben die Reformirten nicht." Nicht erft feit 1821, 

jammert Profeſſor Pitt, fondern fchon feit einem Jahrhundert habe in 

Baden die volfte Einigkeit zwifchen Reformirten und Lutheranern be- 

ftanden, und nun habe man nahezu wieder ein Lutherthum vor Augen 

gleich jenem, das einft die reformirten Märtyrer als „Märtyrer des 

Teufels” ausgefchrieen ?). 
‚Unter diefen Umftänden hätte man nun allerdings für unmöglich 

erachten ſollen, daß der Iutherifche Kirchengeift noch in einer, wenn auch 

nur Außeren Union oder Conföderation mit dem Calvinismus verharren 

fönnte, Die erclufiven Lutheraner mutheten ihm den Riß auch ſtetsfort 

und mit größter Behemenz zu. Als 3. B. der berühmte Laien-Theologe in 

Berlin feine Schrift: „Stahl wider Bunfen”, erfcheinen ließ, da trat 

ein Wortführer der feparirten AltIutheraner in Preußen mit einer Ab- 

handlung gegen ihn auf, welche den Titel führt: „Wider Bunfen und 

Stahl,“ Diefelbe ſtellt ungefähr folgende Säge auf: Bunfen fpricht 

nur unirtes Chriftenthbum aus, dag fi entbunden hat von den alten 

Symbolen; was Etlihe davon jest annehmen, ift nicht mehr wie fonft 

von firchenbildender Macht; ein Beifpiel Liefert eben Stahl felbft, und 

zwar ein fehr gewaltiges; er verfichert, der ausfchließlich Yutherifchen 

Lehre anzuhangen, er will die Symbole fogar als kirchliche Autorität 
verfechten; doch bleibt alles Das nur in der Theorie, denn in der 

die Lutheraner fein wollen, und nicht einmal wiffen, daß Luther jene unwürdigen 

Bezeichnungen, die man zu feiner Ehre in BVergeffenheit bringen follte”, nie gegen 

Melanchthon oder Calvin, fondern immer nur (?) gegen Carlſtadt und Zwingli 
gebraucht. 

H Darmſtädter 8-3. vom 26. Juli 18565 Berliner proteſt. 8.3. vom 22. 
Nov. 1856. 

Jörg, Geſch. des Proteft. J. 7 
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Praxis gehört fein Leben doc der unirten Kirche zu, welche ſich ganz 
widerfprechenden Lehren gleiche Gültigfeit in fich zufpricht; wie kann man 
Bekenntniß einer Kirche eine Lehre nennen, neben welche fich gleich deren 

Gegentheil als gleichberechtigt ſtellt? läßt man die Neformirten und die 
Unausfpredplichen (die Confenfus-Unioniften) Feine zu ercommunicirenden 

Keger, fondern gleihberechtigte Brüder fein, nun fo kann man in der- 

jelben Kirche wohl aud die Geburt von der Jungfrau und noch mans 

ches Andere dahingeftellt fein laſſen; da bat auch Bunfen fein Recht, nur 

Stahl hat Fein Recht, wenn er behauptet, er fei lutheriſch, und will 
nun die Union auch als gut Iutherifch darftellenz was die Union ift, dag 

mögen die Götter wiffen, denn Jeder fann fie neu drehen; aber was 

fie nicht ift, daß fie namentlich nichts mit der Iutherifchen Kirche ge- 

mein babe, das kann man wiſſen; ein unirter Oberfirchenrath muß bil- 

lig anftehen, fo zu reden wie Stahl, denn feine Kirche beftände nicht, 

wenn fie darnach gehandelt hätte; feine Gründe mögen Andere anführen, 

dann werden fie Macht haben; bei Stahl dagegen macht das Gift fei- 
ner firhlihen Stellung alles in feinem Buche zunichte ?). 

Alfo: entweder aufhören, ſich als Mitglied der Intherifchen Kirche 

zu gebärden, oder aus der unirten Landeskirche Preußens austreten; 

entweder in diefer Kirche verträglich Teben, auch mit einem Bunfen, oder 

der Union überhaupt den Rüden fehren: das wird Herrn Stahl vom 

Standpunfte der Yutherifchen Kirche aus ceonfequent zugemuthet. Von 

diefem Standpunkte aus wird auch feine Erklärung vom 8. Juni als 

Fäglihe Halbheit verdammt werden; fagt er ja ausbrüdlih: „ber 

Zutheraner fann nicht das Abendmahl der Neformirten empfangen, ob⸗ 

wohl er Reformirte zu feinem Abendmahl zulaffen kann.“ Die Folges 
richtigfeit ift hier ohne Zweifel nicht auf Seite des Herrn Stahl, Aber 

Eines ift dabei nicht zu überfehen, und indem die Excluſiven dieg über- 

feben, thun fie der Richtung Stahls Unrecht. 

Dr. Stahl verharrt nämlich nicht aus Prineip in der Union, fon- 

dern bloß aus Politif und Zweckmäßigkeits-Rückſichten, aus begeifterter 

Yutherifchen Kirchenpolitif, Die Alliance und die ganze Maffe der Re— 
formirten wollen die Union aus Princip; Dr. Stahl dagegen, und bie 

eigentlichen Träger der Iutherifchen Strömung mit ihm, wollen bie 

Union, um durch die Union die Union in fih aufzuheben, und die rein- 

Yutherifche Kirche an ihre Stelle zu bringen. Die Union fol nur das 

1) Nördlinger Freimund vom 16. Oct., 30. Oct., 6. Nov. 1856. 
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Mittel fein, wodurch die nichtlutherifchen Elemente in ihr allmählig und 

unmerflich in’s Lutherthum hinübergeführt würden, Durch Austritt aus 

der Union würden dieſe abgeſtoßen und in ihrer Sonderfirche verfnö- 

hert worben fein, Dur das Verharren des Intherifchen Sauerteigs 

in der Union hoffte man allmählig die ganze Maffe Iutherifch zu durch— 
dringen. Erft wenn man diefe Umftände in’s Auge faßt, hat man die 

volle Idee und Situation der „Iutherifchen Strömung.” 

Bon ihr aus ward häufig die Klage vernommen: im der Union 

fei für das Lutherthum viel mehr zu wirfen als außerhalb der Union, 

und eben deßhalb fei die hartnädige Separation der Altlutheraner die 

größte Galamität der Iutherifchen Sache, Wirklich feierte der Kirchen 

geift auf dem Wege jener Strömung große, wenn auch geräufchlofe 

Siege, und nicht ohne Grund werfen ihre Träger jenen feparatiftifchen 

Starrföpfen mit ihrem Wahlſpruch: fiat justitia, pereat mundus, 

Undanfbarfeit vor, Während die Seyaration der Lebteren in fich ver- 

fümmert, untergruben die Erfteren zunächſt die Hauptfeftungen der Union. 

Selbſt ein Mann wie der fhlefifhe Generalfuperintendent Dr. 

Hahn verließ jest diefelben, wie die Ratte das finfende Schiff. Er 

hatte feinen Ruhm von jenem famofen Kriegszug, den er im Jahre 

1834 mit Soldaten und Kanonen gegen die Qutheraner in Hönigern 
ausführte, weil fie fih dem unirten Breslauer Eonfiftorium nicht unter= 

werfen wollten. Kurz vorher war feine Dogmatik erfchienen, gut „bib- 

liſch“, d. i. unioniflifch, um fo weniger Yutherifch vechtgläubigz jest liegt 
die zweite Auflage vor, gut „kirchlich“ und auf die entfchiedene Erfennt- 

niß gebaut, daß „die Bekenntnißſchriften der lutheriſchen Kirche den 

adäquateften Ausdruf des Evangeliums enthalten.“ Den erften Ber 

treibern der Union wird yon Herrn Hahn jest vorgeworfen: ihre 
Wege feien nicht immer Gottes Wege gewefen! „3. B. der Weg 
nah Hönigern“: bemerfen die boshaften Subjeftiviften, Allerdings 

geht auch Herr Hahn noch mit einer „Union“ um, aber nicht mehr 

mit einer caloinifchen, fondern mit derjenigen, welcher dereinft auch 

bie Griechifchen und die Nömifchen angehören würden ?), 

Wie unwiderftehlich die Iutherifche Strömung allmählig ganze Uniong- 

Complexe mit folhem Kirchengeift überſchwemmte, davon liefert das mehr- 

genannte Halle’fche Bolfshlatt und feine Partei felber einen fohlagenden 

1) „Daffelbe ungefähr weiflagen die Pufeyiten auch!“ — erwidern die Sub- 
jektiviften. Berliner protefl. 8-3, vom 2, Mat 1857, 

7* 
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Deweid, Vor wenigen Jahren noch waren beide prineipiell und gut 

unioniftifh. Herr Nathufius, der Nedafteur, fagt es offen aus: „Dies 

fes Blatt felbft Hat nicht bloß unter der frühern, fondern auch noch unter 
der jegigen Redaktion als entfchieden unioniftifches Organ gegolten, und 

wenige Jahre find es ber, daß auf unferm Gnadauer „„kirchlichen 

Centralverein““ Yutherifches Bekenntniß fih kaum hören laſſen durfte, 

ohne Aufregung und Gefahr zu erregen.” Als dagegen im Mai 1856 

zu Gnadau ein Vortrag für die Union beantragt ward, erklärte der 

Präfes, ohne Widerſpruch zu erfahren: „ich glaube, es ift Niemand 

bier für Union”, und das Volksblatt bemerkte dazu: „wie der Ratio- 

nalismus, fo fei bereits auch die Union fo übelriechend geworden, daß 

fein Gläubiger ſich wenigftens öffentlich noch zu ihr befennen wolle“ 2), 

Ehenfo ward auf der letzten Conferenz zu Neu-Dietendorf den Refor— 

mirten und Unirten vorgepredigt: ihr habt Feine Kirche, Feine Safra- 

mente, feid nur fubjeftiv, infofern ihr gläubig fein, gehört ihr eigent- 

Ich der Yutherifchen Kirche an ꝛc., fo daß alfo auch die thüringifche Con— 

ferenz „in diefem Jahre auf dem excluſiv-lutheriſchen Standpunft anges 

fommen ift“ 2), | 

Sm Laufe folcher Proceffe bat fofort die Yutherifhe Strömung ges 

rade die beften Früchte des großen Auffhwungs aus dem caloinifchen 

Schooße ganz weggeſchwemmt. Häufig find eben die Borfämpfer des 
Lutherthums in den verfchiedenen Landesfirchen reformirt geborne aber 

som Yutherifchen Kirchengeift mit fortgeriffene Männer. Sp namentlich 

in Preußen; um nur die wichtigfien aus einer langen Reihe zu nen— 
nen: ultusminifter yon Raumer, die beiden Herren von Gerlad), der 

General und der Präfident (Nundfchauer der Kreuzzeitung), die Pro— 

fefforen Hengftenberg, Tholuf, Raumer, Keller, die Oberfirchenräthe 

son Mühler und Kappel — fie alle find von calvinifhem Blute, So— 
gar auch der Direktor der excluſiv-lutheriſchen Miſſions-Centrale zu 

Leipzig, Dr. Graul, die altiutherifchfeparatiftifchen Paſtoren Wermelg- 

fir zu Erfurt und Brunn zu Steeden in Naffau u. f. w.?) Bilmar 

1) Halle'ſches Bolfsblatt vom 21. Mat 1856, 15, Juli 1857. 
2) Darmſt. 8-3, vom 18, Juli 1857. 
3) Herrn Dr. Hengftenberg insbefonvdere hat Dorner in Göttingen flatt ge— 

lehrter Polemik die „fittliche Züchtigung” angethan: „er, der aus ber reformirten 

Kirche ſtammende, der noch heute im Amt der Union fiehenvde und innerhalb veffel- 

ben für die Auflöfung der Union arbeitende, er, der das materiale und formale 
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in Kurbeffen mit den zwei eifrigften Gehülfen feines Strebens, das 

ganze Land in die lutheriſche Strömung hineinzubringen, waren refor— 

mirt geboren. Desgleichen in Heffen-Darmftadt der rührigſte Agitator 

für die lutheriſche Sonderkirche, Paftor Neid, In Baden wird den 

beiden für das veine Lutherthum gegen die Lehrunion Fämpfenden Pas 

fioren Wilhelmt und Lebeau vom Kirchenregiment offen ihre veformirte 

Geburt vorgeworfen. Sp wären noch mehrere Beiſpiele anzuführen, 

Sedenfalls begreift fich die bittere Klage des veformirten Organs: 

„Eine bedeutende Anzahl Hoher Kirchen- und Staatsbeamten, Generale, 

Minifter ze. in Preußen und andern deutfchen Staaten, die von Haus aus 
veformirt waren, find durch die Union unferer Kirche entfremdet worden. 

Etliche von ihnen find in die Union aufgegangen, andere durch die Union 

hindurch zum Intherifchen Befenntniß gefommen. Wir machen diefen Perfonen 

dadurch keinen Vorwurf. Wehe muß es ung indeffen thun, wenn bedeutende 

Männer, die in der reformirten Kirche geboren find, fich feindlich gegen fie 
fehren.“ 1) 

Es fehlte nichts mehr, als dag auch das Kirchenhaupt aus der 
reformirten Dynaftie Preußens felber fich definitiv dem Lutherthum zu= 

gewendet hätte, In der That feheint man ſich mit den beftimmteften 

Hoffnungen getragen zu haben; immerhin waren andererfeitö die Be— 

fürdtungen groß, War ja auch die Fünigl, Hof- und Dompfarrei zu 

Berlin, deren Mitglied der König felber ift, bereits in der lutheriſchen 

Strömung untergegangen. Ting ja bereits das fchlefifche ze. Confiftorium 

an, Yaut Kirchentags-Befchlug vom 20. September 1853 alle Prediger 

ohne Unterfchied, lutheriſch, reformirt, unirt, und trotz aller Proteftation 

auf die fpeeififch-Iutherifche Augustana yon 1530 zu verpflichten. Kurz, 

es ruhte auf König, Oberfirchenrath und Gonfiftorien der Verdacht, daß 

fie eonfegquent mit „Abfonderung der Gonfeffionen und Wiedervereinigung 

derfelben nach) der Conföderations-Theorie“ — im Geiſte der Lutherani- 

firung bemüht feien 2). | 
Indem aber die lutheriſche Strömung im Flußbett der gefeglichen 

Union dahintrieb, riß fie nicht nur an der Oberfläche des reformirten 

Ufers die Bäume und Blumen hinweg, fondern fie unterwühlte das 

Prineip der lutheriſchen Reformation pufeyitifch verfälfhende‘, er habe in ber 

Frage, was Yutherifch fei, gar nicht mitzureden! 

1) Goebels neue reformirte 8.-3. 1855. ©, 5. Borw. 

2) Berliner proteft. 8,3, vom 25. Nov. 18545 Allg. Ztg. vom 10. Dec, 1854. 
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Uferland felbft, und allmählig festen ſich ganze Streden reformirten 

Bodens als Alluvionsland am jenfeitigen Iutherifchen Geftade an. Der 

Calvinismus verlor ganze Gemeinden, und in Preußen insbefondere 

feine Stellung im Leben faft vollftändig. Seine Drgane Hagten jegt bie 

Union an, daß fie ihnen das Ihre enifremdet, und eg dem ——— 

hehlings in den Schooß geworfen: 

„Unfer Unionstrieb, der in frühern harmloſen Zeiten ſtark war, hat ab- 

genommen; ein gebranntes Kind ſcheut das Feuer, und wir haben ung ver- 

brannt; harmlos und großmüthig gaben ſich die Unfern an die große Idee 

der Union bin, ohne Sautelen zu fordern; und wir wurden vielfach von der 

Intherifchen Reaftion an die Luft gefett, ohne nach erfolgter Scheidung das 
eingebrachte Gut herauszubefommen.“ 

„In Preußen haben die Reformirten durch die Union ungeheuer viel 
verloren; befonders empfindlich ift e8 für fie, daß fie Feine einzige hohe Schule 

haben; ich wüßte nicht einmal eine Anftalt, worin ihnen Prediger vorgebildet 

würden; auf welcher Univerfität fieht man es 5. B. als ein Bedürfniß an, 

den fünftigen Dienern reformirter Gemeinden den Heidelberger zu erklären?“ 1) 

Der Vorwurf, den die Reformirten der Union machten, daß fie 

ihr Wort, aus den Gefpaltenen. „Einen Organismus” zu fchaffen, 
nicht gehalten, fondern unter der Hand immer nur dem Lutherthum in 

die Hände gearbeitet, und zwar wenigftens in Preußen überall ?): kam 
befonders ftarf in einem fehr ärgerlichen Streit zur Sprache, welder 

fih, vor zwei Jahren zwifchen den beiden Predigern der reformirten 

Hofkirche zu Breslau, Confiftorialrath Falk und Dr. Gillet, entfpann, 

Falk war mehr und mehr in die Iutherifhe Strömung. hineinge- 

rathen, und fuchte die reformirte Gemeinde nach ſich zu ziehen. Gillet 

führte ſchon bei der reformirten Special= Conferenz des Frankfurter 

Kirchentags bittere Klage: daß die reformirten Gemeinden Schlefieng 

in ihrer Bereinzelung und Zerfireuung von der fie umgebenden mädhti- 
gern confeffionellen Entwicklung abforbirt würden, wie es ſchon das 

Schickſal gar vieler folher Gemeinden gemwejen. In Breslau gewann 

Gilfet die Gemeinde für fih, und Falk vertaufchte feine Stelle. Eine 

heftige Streitfhrift über deflen Abſchiedspredigt verwidelte Gillet in 

1) Goebels neue reformirte 8.3. 1855. ©, 2. 31. 

2) „Selbft die Anhänger einer confundirenden Union werden ung nicht gerecht; 
ed gibt 3. B. unirte Nheinpreußen, die den reformirten unirten Gemeinden mit 

gedankenloſer Naivetät vorfchlagen, den Heinen Iutherifchen Katechismus flatt des 
Heidelberger anzunehmen.” Goebels neue reformirte 8,=3. 1855. ©. 2. 
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einen böfen Injurien-Proceß, in deffen Verlauf aber intereffante Details 

zur Sache befannt wurden. Gillet erklärte: die Neformirten hätten 

gegen die früher angebahnte Durchführung der Dogmatifchen oder Lehr- 

Union nichts einzuwenden gehabt, aber redlich hätte fie dann fein müf- 

fen, nicht hinauslaufen auf eine Leberwindung des reformirten Elements 
durch die lutheriſche Strömung. „Da ergibt fih nun in der That, daß 

die Neformirten viele Einbuße erlitten, Man war zuerfi darauf be— 

dacht, die Reiſen der beiden reformirten Prediger aus Breslau und 

Glogau zu den in der Provinz zerftreut Wohnenden zu befeitigen; fie 

flünden, wurde geltend gemacht, mit der zu Stande gefommenen Union 

in Widerſpruch, und die inmitten Intherifcher Gemeinden zerftreut leben- 

den Neformirten wurden jet aldbald ald den Geiftlichen der Iutherifchen 

Gemeinden anheimgefallen betrachtet." Sodann habe man den refor- 

mirten Snfpeftionsverband aufgehoben, veformirten Gemeinden, vefor= 
mirten Schulen und Schülern, weil nun auch Lutherifche zu ihnen ge— 

hörten, den Iutherifchen Katechismus aufgeswungen. „Die Reformirten 

haben ferner zu fürchten, dag ihnen veformirte Kandidaten zur Befesung 

ihrer geiftlihen Stellen alsbald fehlen, denn fo viele Candidaten auch 

mit den für rveformirte Theologen geftifteten Stipendien ſtudiren, fo 

fiehen die meiften Doch während ihrer Studienzeit unter einem Einfluffe, 

der fie dem reformirten Befenntnig entzieht.” *) 

Ging die Lutheranifirung in der preußifchen Union unmerflid und 

hehlings vor fih, fo ward fie dagegen in Kurheſſen dur den Kir- 

chengeift des Herren Vilmar ganz offen und direft betrieben, Er ver- 

bot furzweg den Heidelberger Katechismus; er hoffte ganz einfach, fag- 

ten die Gegner, „dem biedern Bolfe weiszumanen, es fei gar nicht 

veformirt, vielmehr vollfommen Yutherifch, und ging mit mancherlei Mit- 

ten direft und indireft darauf los, eine Lutheranifirung im Großen zu 

bewirken” 2). Der Erfolg war dort, in der preußifhen Union, bedeu— 
tend, faft ehe noch die Neformirten den Schaden bemerften; er war 

bier, in Kurheffen, Fein und faum dauernd, um fo größer aber der 

Lärm über Bilmars Yutherifche Strömung. 

Hiftorifh und rechtlich war es allerdings nicht erlaubt, ganz Kurs 

befjen dem Luthertfum zu vindiciren. Die Confeffion der verfchiedenen 

1) Erlanger Zeitfoprift 1856. ©. 103 ff.; vgl. Berliner protefl. R.-3. vom 

13. Sept. 18565 Goebels neue reformirte R.-3. 1854, ©, 335, 

2) Darmfl. 8.3. vom 12. und 14, Jan. 1854, 
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Landestheile ift verfchieden je nach den früheren Territorial-Verhältniffen 

und dem Grundfab cujus regio illius religio; ?) für die Niederheffen 

und die unirte Provinz Hanau war da allerdings Grund zum Zorn 

„wider bie liſtigen Anläufe derer, die der reformirten Kirche, aller Ge— 
Ihichte und allem Rechte zum Trotz, das theure Erbe der Väter raus 

ben und ihr den Iutherifchen Namen und bie Yutherifche Lehre aufdrängen 

wollen“ 2). Der Herd der Iutherifhen Strömung lag bier, wie früher 

bereitS bemerkt, in der Vorſtandſchaft des Kaffeler Miffionsyereing, 

welche felbft überwiegend aus reformirt Gebornen zufammengefegt war, 

Sie that ſich unter Anderm viel darauf zu gut, einen fpeeififch Yutheri- 

Shen Miffionär in China zu unterhalten. Diefer aber fiel plöglich wie— 

der aus der Iutherifchen Strömung heraus und machte nun bezeichnende 

Angaben über den ihm widerfahrenen Lutheranifirungs=-Proceß. Der 

Miffionär 3), veformirt geboren und erzogen, wurde zur Ausbildung 

dem altlutherifhen Miffionshaus in Dresden übergeben, wo man ihn 

„mit der Coneordienformel bearbeitete, und er, weil er feine Lehrer 

Yieb hatte, auf ihre Autorität hin diefes Symbol für die Summe aller 

Wahrheit annahm.” „Ich babe”, fagt er felbft, „dieß dicke theologifche 

Bud) nie ganz durchgelefen, und hätte yon meinen damaligen Lehrern, 

welche Schufter und Schneider find, ein tieferes Verſtändniß deſſelben 

nicht erwarten follenz aber ich wußte in ſolchen Sachen gar nicht, was 

ich that.“ Nachdem er fofort in Dresden „die reformirte Kirche ver- 

achten gelehrt” worden, in Erlangen zu „recht ficherer Einführung in 

das Lutherthum“ verweilt, bei der altlutherifchen Ordination in Breslau 

„alle lutheriſchen Symbole einfchlieglih der Eoncordienformel” beſchwo— 

ren, nachher aber wieder abgefallen war, erklärte er jest wie folgt: „Ich 

betrachte ed als eine Verſündigung auf meiner Seite, manchem meiner 

übrigens hochwürdigen Lehrer geftattet zu haben, die heiligen Myſterien 

des in mir lebenden Chriſtenthums in dem Laboratorium lutheriſcher 

Scholaſtik mit ihren Säuren und Aetzmitteln zu bearbeiten, und gleich— 
ſam die Eingeweide meines Glaubens mit dem profanen Meſſer einer 

nicht immer heiligen Theologie wie auf einem anatomiſchen Theater zu 

1) Es iſt darüber in dem Vilmar'ſchen Streit eine ganze Literatur erwachſen; 
ſ. Nitzſch: deutſche Zeitſchrift ꝛc. 1886 Nro. 3. 4. 

2) Heppe: die confeſſionelle Entwicklung der heſſiſchen Kirche. Frankfurt 
1853. Vorr. 

3) ©. Earl Vogels Beiträge zur Geſchichte der chinefifhen Stiftung in 

Kurheſſen ze. Frankfurt 1853, 
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präpariven; die Wunden, die jo meinem inwendigen Menfchen beiges 

bracht wurden, find nie ganz wieder zugeheilt,“ Die Sprade bes 

Seftengeiftes gegen den Kirchengeift ift in diefen Aeugerungen nicht zu 

verfennen, Schließlich erläßt der Erlutheraner dann auch noch die Auf- 

forderung an die Paftoren der Landesfirche, welche „ſich ſchämen“ einer 

reformirten Kirche anzugehören, wie Pfarrer Rüdert in Kaffel fi) aus— 

drücke, weil fie im Herzen Iutherifch feien, doch auch „die fetten refor— 

mirten Pfründen, auf denen fie fisen, Andern zu laffen”, und etwa eine 

neue Sefte zu bilden, 

Man würde übrigens irren, wollte man die Haltung Diefes Pre- 

digers als Maßſtab des Eindrucks überhaupt annehmen, welden Bil- 
mars Kirchengeift auf die reformirten Paftoren machte. Ein eigenthüms 

licher Vorgang fpricht entfchieden für das Gegentheil. Als nämlich die 

Neformirten am Frankfurter Kirchentage zu einer eigenen Specialeon- 

ferenz zufammentraten, um über Schugmittel gegen die überall durch— 

brechende „Iutherifche Strömung“ zu berathen, und als dabei insbefon- 

dere auch eine heftige öffentliche Anflagefchrift gegen Bilmar zur Vor— 

lage fam: da traten zwei reformirte Sprecher aus Kurheflen felbft, 

namentlich aus dem unirten Hanauer-Gebiet, als feine Vertheidiger aufz 

feinen ehrlichen und tapfern Charakter, den unerfchrodenen Ernft feines 

Strebens gaben fie zw bedenfen, unter tumultuarifchen Zornesausbrüchen 

ber Mehrheit, eines Goebel yon Erlangen, eines Subhoff von Franf- 

furt, eines Ehrard yon Speyer ꝛc. ?). 
| Kurheſſen, wo die lutheriſche Strömung laut und offen aufgetreten 

war, ift auch das erfte Land, wo fie bald darauf durch eine Wendung 

am Hofe unterlag. Das ift: fie wird nun im Stillen fortwirfen wie 

überall, Für die öffentliche Confeffionsfrage behielt nad ihrem Sturz 

die Flügfte Meinung die Oberhand, nämlih: „Kurheſſen ift fur- 

beffifh-reformirt“. Dr. Hafe in Jena erzählt von der frühern 

Agitation, fie fei ſchließlich zu folder Hige gediehen, daß einer dieſer 
Eiferer auf die Einbildung gefommen, er felbft fei Luther, weßhalb er 

in's Irrenhaus babe gebracht werden müffen. est, nach Vilmars Ab- 
gang, verlautete felbft in dem Organ der Heidelberger von „ertravagi- 

rendſten Zeloten“ auch auf der Gegenfeitez ein Kaffeler Pfarrer habe 

fih fogar ein neues Kirchenfiegel machen Yaffen mit der Umfchrift: 

) Neue reformirte Kirchenzeitung von C. Goebel in Erlangen, 1854. 
Nro. 4 ff. 
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„Kirchenſiegel der heſſiſch-reformirten Altftädter Gemeinde“ ?). „Heſſen 

ift Iutherifch” : tiefe Rede fei Dagegen jest ganz außer Cours gefommen. 

Der Miffionsverein in Kaffel, welcher feine Gelbbeiträge faft auf den 

dritten Theil der früheren Einnahmen gefchmolzen ſah, ftellte ſich unter 

Euratel, „Von den dreiften Expofitionen, welche noch im legten Mif- 
fionsberichte aufgetifcht wurden, um zu beweifen, daß das reformirte 

Kurheſſen Yutherifh fei, und daß der kurheſſiſche Mifjionsverein als 

Iutherifcher angefehen werden müffe, findet fich (in feiner neueften An— 
ſprache) fein Jota vor; den alten Borftand erfennt man gar nicht wie- 

der, fo fehr ift die Sprache eine andere geworden” 2), Für welde 

Tendenz dagegen die fieghafte veformirte Dogmatik jest den Deckmantel 

hergeben mußte, und unter welchen Antrieben man alle Schöpfungen des 

Bilmar’fhen Kirhengeifted wieder verwüftete, das möge folgende Be— 

merfung ahnen laſſen: „Saft noch lauter und ftürmifcher als vormals 

das. Gefchrei der Rationaliften und Lichtfreunde gegen die gläubigen 

Pfarrer, ertönen jest von Leuten, denen jedes Kirchenthum ein Gräuel 

ift, Anflagen wegen Nichtachtung der kirchlichen Dogmen“?) — ber 

reformirten nämlich gegen bie lutheriſche Strömung. 

ALS diefelbe in Kurheffen noch im beften Zuge war, kam plötzlich auch 

aus Anhalt die allarmirende Kunde, man erkläre es hier gleichfalls „für 

eitel Täuſchung und Einbildung, dag man in Anhalt reformirt fei.” In 

Anhalt, der eigentlichen deutfchen Zufluchtsftätte des alten Calvinismus, 

benügte der Dompaftor Schubring zu Alsleben eine Synodalrede, um 

Lehre und Amt der reformirten Kirche als ein wahres Jammerbild von 

Irrlehre und Krankheit darzuftelen, und daran die Behauptung zu 
fnüpfen: in Anhalt gebe es gar feine NReformirten, babe es nie Re— 

formirte gegeben, man fönne darum ganz einfach die unirte Kirche in 

Anhalt zu einer ächt evangelifchzunirten machen, wenn man durchweg 

Berpflihtung auf die Iutherifhen Symbole, ein lutheriſches Geſangbuch 

2. einführe *), — In Lippe gefhah auch ohne Union, wenigftend mit 

Einer Gemeinde, ganz Aehnliches, und man hatte Grund, eine weitere 

Ausdehnung des Phänomens zu fürdten. Eine große Zahl reformirter 

1) Darmf. 8-3. vom 2. Aug. 18565 Berliner protefl, 8.3. vom 29, 

Nov. 1856, 

2) Darmfl. 8.-3, vom 2. Aug. 1856. 
3) Aus Kaffel in der Kreuzzeitung vom 25. Jan. 1856, 
*) Goebels neue reformirte 8.-3. 1855. ©. 30. 
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Sandleute gingen an ber rationaliftifchen Predigt ihrer reformirten Kan- 

zen vorbei in die lutheriſche Marienkirche zu Lemgo, und da fte ſich allmählig 

auch dem Yutherifchen Abendinahl zumandten, war bald eine Yutherifche 

Gemeinde aus Neformirten fertig ). Als kurz vorher ein großherzog- 

lich heſſiſcher Paſtor feiner reformirtsunirten Gemeinde ohne Weiteres 

den Katechismus Luthers aufgedrungen hatte, ergriff die Preffe über- 

haupt den Anlag zum Beweife: daß die Union nur der Tutherifchen 

Kirhe genützt; auf BVBerfhlingung der Neformirten durch die abforp- 

tionsluſtigen Qutheraner Taufe fie hinaus, wenn ihrem ganz offenbaren 

Mißbrauch durch das ungerechte Lutheranifiren nicht alsbald das Hand— 

werf gelegt werde; bereits empfinde man ſchwer, daß die reformirten 

Schulen Deutfchlands nicht mehr beſtehen; Furz, die Union fei nur zu 

dulden, wenn entweder den NReformirten ihr eigener Katechismus ac. 

bleibe, oder aber die „Union ehrlich gehalten werde wie in der 

Pfalz” ?). 
Sn der bayerifchen Pfalz allein nämlich gelang ed dem Calvinis— 

mus, einige Revanche zu nehmen, indem hier durch eine eigenthümliche 

Confeffionalifirung der Union den Lutheranern, wenn nicht das reformirte 

Dogma aufgedrungen, jo doc das Iutherifche verboten ward. Sonft 
hatte jenes Dogma faft überall namhafte Verlufte zu beflagen. Die 

Einfhüchterung der reformirten Elemente war überhaupt bereits fehr 

groß. Noch beim Stuttgarter Kirchentag, erzählt Superintendent Ball 
zu Elberfeld, flüfterten fie fih nur Yeife und verftohlen in die Ohren, 

und hielten nicht ohne Furcht, Anftoß zu geben, wirklich eine vertrau— 
liche Special-Conferenz. Lesteres thaten fie auch beim Frankfurter 

Kirchentag 1854 wieder; aber felbft da Liegen fich noch fehr verzagte 
Stimmen vernehmen. Unter ihnen namentlich die des Berliner Hof- 

predigers Krummader. Dad damalige Auftreten Krummachers, der 

jest mit der Alliance flolzirt, zeugt ſchlagend für die übermädhtige 

Gewalt, welche die Iutherifche Strömung vor drei Jahren noch übte, 

und heute nicht mehr übt. 

Die Frankfurter Conferenz war überhaupt eine merfwürdige Ver- 

fammlung. In fih ohne feften Zufammenhalt und ohne abgefchloffene 

Form, wie fie immer war, präfentirte fih die „veformirte Kirche“ 

7) Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 8. Det. 1856. 

?) Darmſt. 8.-3. vom 14. und 16. Dec.; vgl, Berliner protefl. 8.-3. 
vom 25. Nov. 1854. 
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auch hier wieder; ihre verfchiedenften Schattirungen fanden nebenein- 

ander: reine Calviner aus der Schweiz und Holland, Deutfch-Neformirte 
oder fogenannte Melanchthonianer, Reformirte aus zweierlei Union: 

aus der, welche die Sondereonfefjion beftehen läßt, wie die preußifche, 

und aus der, wo die Sonderheit beider Gonfeffionen bereits in einem 

gemeinfamen Dritten aufgegangen ift, wie in der pfälzifchen Union; fer— 

ner bekenntnißlos Neformirte mit der Deviſe: „wer da fagt, die Re— 

formation fei vollendet; ift fein Reformirter“, befenntnißtreue Neformirte 

mit einer der lutheriſchen Symbol-Reaetion entfprechenden Tendenz, end» 

lich Yutheranifirte Neformirte, namentlih aus Kurheſſen. 

Hier nun erflärte der Berliner Hpfprediger zum großen Aerger 

der fühnern Fraftion unter Ebrard und Schenfel frank und freis Die 

meiften reformirten Gemeinden in Oftpreußen feien die erften gewefen, 

die vom Glauben abgefallen, und in Denen das confeffionelle Bewußt- 

fein am meiften erloſchen; täglich dringe es ihm in die Ohren: „um 

die reformirte Kirche in Deutfchland ift es gefchehen”z man weife über 

die Grenzen Preußens hinaus, und glaube auch bier ein allmähliges 

Hineinftrömen der reformirten Kirche in's Lutherthum wahrzunehmen; 

jelbft auh am Niederrhein gebe es reformirte Gemeinden, die bloß 
Yutherifche Prediger haben; nur in Elberfeld ftünden fie noch feft, fonft 

aber ſtehe es fo ziemlich fchlecht auf dDeutfchem Boden mit der reformir- 
ten Kirche. „Sie wird nicht lange mehr eben, wogegen die Iutherifche, 

und dieß fünnen wir nicht läugnen, überall einen gewaltigen Auffchwung 

nimmt.’ Man fage, die reformirten Gemeinden feien wieder in ihrer 

Sperialität zu fammeln; „aber dieß ift fchon ein Ding der Unmöglich- 
feit.” Krummacher unterbreitete daher der reformirten Kirche folgende 

drei Rathfchläge: erſtens zu entderfen, daß die calviniſche Abendmahls- 

lehre im Wefentlichen mit der Iutherifchen übereinftimmez; zweitens die 

Nüchternheit ihrer Gottesdienfte mit zweckmäßiger Liturgie und Cultus— 

formen auszuſchmücken; drittens auf den apoftolifchen Amtsbegriff ſich 
zu bejinnen, und auf die göttliche Autorität des Amts mehr ale bis⸗ 

ber Gewicht zu legen ?). 

Indeß fielen die timiden Rathichläge des Hofpredigers durch; man 

verhöhnte fie mit unverholener Beziehung auf den Gang der Dinge in 
Preußen als „Allerhöchſte Theologie”, und befchloß vielmehr, den Ver— 

1) Goebels neue reformirte 8-3. 1854, ©, 337, 341 ff. 
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theidigungsfrieg zu organifiren, Ein Jahr vorher hatten Neformirte und Lu— 

theraner ſich am Berliner Kirchentag die „Bruderhände“ gegeben, und die 

Augustana aldgemeinfames Symbol aufgeftellt; jest ward auch dieſe „Con⸗ 

föderation“ als ein ſchlau eingerichtetes Inſtrument der lutheriſchen Strö— 

mung angeſehen, und die Reformirten gründeten am Kirchentage ſelbſt einen 

Verein „zur Wahrung und Vertheidigung der Intereſſen reformirter 

Confeſſion“. Gleichzeitig trafen ſie Vorſichtsmaßregeln gegen die wort— 

brüchige Union ſelber, indem fie anfingen, ihr eingeworfenes Gut ſo— 

viel als möglich aus derſelben zurückzuziehen. Die preußiſche Provinz 

Sachſen ging hierin, unter Betreibung des Conſiſtorialraths Sack, voran; 

der letztere begründete das Vornehmen in der reformirten Conferenz am 

Lübecker Kirchentag wie folgt: „die Union ſei urſprünglich völlig ge— 

recht geübt, die Gemeinden zu einer poſitiven Union geneigt geweſen; 

jetzt dringe aber das Lutherthum ſo mächtig ein, daß die nicht ver— 

ſchmolzenen Gemeinden ſich auf ihre Angelegenheiten: Katechismus, 

Liturgie, Presbyterium, Kirchendisciplin beſinnen müßten.“ In Anbe— 

tracht der allgemeinen Gefahr ward zu Lübeck auch bereits eine refor— 

mirte Conferenz in Bremen, unabhängig vom Kirchentag, beſchloſſen 

und gehalten 9. 

Wie groß die Macht der Iutherifchen Strömung in der That fhon 
war, wie tief andererfeits die Unionsneigung in reformirtem Fleiſch und 

Blute jist, bewies gerade die Aufnahme der Sack'ſchen Vorſchläge ın 

der Provinz Sachſen. Die Beibehaltung der Union an fi warb für 
die profeftirte Eigenfynode zum Voraus feftgefegt, und in der könig— 

lihen Genehmigung ausdrüdlich bedingt. Dennoch zeigte fih ſchon in 

Halberftadt ziemliche Lauheit. Der Prediger Neubauer erflärte fogar, 

er wünfche eine folche Pflege des eigenthümlich Neformirten nicht, da 

er dem Iutherifchen Typus mehr zugethan ſei. „Wir trauten‘, fagt das 

Erlanger Organ, „unfern Augen kaum; ift denn die reformirte Ge- 
meinde des Herrn Predigerd wegen da?” Bei der folgenden refor- 

mirten Prediger- Conferenz der Provinz ward zwar die Stellung des 

Amts zur Gemeinde calvinifch beftimmt, aber nicht nur der Unionsritus 

beibehalten, fondern auch die Wiederfüllung des Cults mit Yutherifchen 

Elementen, und fogar die Berufung yon Predigern Tutherifchen Her- 

fommend an reformirte Gemeinden ausdrücklich gebilligt. Man hatte 

3) Berliner protefl, 8-3. vom 25, Oct, 1856. 
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vergebens gewarnt, auf diefem Wege habe fich die große Berliner Dom- 

gemeinde felber plöglih in eine Iutherifche verwandelt 2). 

Indeß nahm die Auseinanderfegung auch in Oſtpreußen ihren Fort⸗ 

gangz der Königsberger reformirte Convent betrieb „den Anſchluß fol- 
her reformirten Gemeinden der Provinz, welche der Union beigetreten, 

jedoch noch nicht völlig in die Iutherifche Kirche aufgegangen ſeien.“ 

Ebenfo für Schlefien der zu Breslau. Beide reichten über die Grer- 

zen hinaus dem neuen bayerifchen Convent die „Bruderhand“. Auch 

in Bayern hatten übrigens die acht veformirten Gemeinden von den 

(hier exelufiven) Lutheranern förmlich aus der faktiſchen Union hinaus-, 

und in eine eigene Synode hineingetrieben werden müffen 2). Umge— 

fehrt haben in Hannover die Prediger der 113 reformirten Gemeinden 

felbft die Fnitiative ergriffen. Angefihts der Gefahr, yon der Yutheri- 

ſchen Landeskirche ganz abforbirt zu werden, und unter bittern Klagen 

über ihre „unbillige, ja ungerechte” Behandlung, fuchten fie die fünig- 

lihe Genehmigung nad, eine reformirte Kirche neben der Iutherifchen 
Landeskirche bilden zu dürfen 3). 

Wir haben diefe Maßregeln als Bertheidigungsfrieg der Nefor: 

mirten bezeichnet. Sie wurden Damals in's Werk gerichtet, ald Krum— 

macher noch erflästes „die reformirte Kirche wird in Deutfchland nicht 

Yange mehr leben“. Das Blatt hat fih aber fchnell gewendet, und der 

füniglihe Ruf an die Evangelical Alliance hat der Wendung das 

Siegel aufgebrüdt. Die Alliance ift eine Reaktion des fubjektiviftifchen 

Pietismus und ihr Auftreten in Berlin insbefondere die Eröffnung eines 
Angriffskrieges von Seite des reformirten Weſens gegen die Iutherifche 

Strömung. Diefer fozufagen unterirdifhen Arbeit in der Union gilt 

es vor Allem; son ihr hauptfächlich ift das Urtheil der Alliance- 

Adreffe an den König, auf „Phariſäismus“ Tautend, zu verftehen. 

An den Drganen der Iutherifhen Strömung war aud feitdem 

Niedergeſchlagenheit und unterdrüdte Gereiztheit zu bemerfen. Zugleich 

verlautete aber der Gedanke, daß nun die Union felbft aufhören müßte, 

wenn fie nicht mehr jener Strömung dienen fole, In der That wäre 

1) Goebel a. a.O. ©. 325 Lie, Kraufe in der Allg. Zeitung vom 28. März 1857. 
2) „Die Lutherifhe Erlanger Zeitfehrift fiherte der reformirten Reftauration 

nicht nur ihre Freude, fondern auch noch ihren Beiftand zu 2.” Schenkel für 
Bunfen wider Stahl ©. 54. 

3) Goebel a. a. D. ©. 351. 3945 Hengflenbergs evang. 8.3. vom 25. Oct. 
1856 und 16. Mai 1857; Darmſt. K. 3. vom 23. Mai 1857. 
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dieß der nothivendige Ausweg der oben angedeuteten Politif des Iutheri- 

fhen Kirchengeifted. Er zeigte von jest an auch wirflid eine auffallend 

zarte Aufmerffamfeit für die feparirten Altfutheraner, erklärte felbft zwi— 
fhen „Furcht und Hoffnung” zu ſchweben, in fohreiendem Gegenfaß zu 

dem triumphirenden Ton von geftern, und man findet unummunden 

ausgefprochen: „wirklich feheine jest die Krifis nahe zu fein, wo es 

endlich zur Entfcheidung fommen müfje, ob noch innerhalb der Landes— 

ficche oder nur außerhalb derfelben die lutheriſche Kirche ungetrübt 

und unverfümmert in unferm lieben Vaterlande Plas finden könne“ 1), 

Für die Auffaffung der Alliance-Sadhe in Deutfchland von der 

Seite, daß fie auch ein Angriff des Calvinismus auf die Yutherifche 

Strömung fei, Sprachen ſchon die äugerlihen Erfahrungen der Alliance- 

Deputation an den König von Preußen. Sie erftattete Mitte Zuni d, 

98. zu London vor dem Erzbifhof von Canterbury Bericht. Bor Allem 

rühmte fie die Sympathien Würtembergs, wo „der Rationalismug 

niemals Boden beſeſſen“, richtiger gefagt: wo der fubjeftiviftifche Pietis- 

mus herrſcht und, wie ein würtembergifcher Decan der fchweizerifchen 

Prediger-Conferenz vom Auguft v. 38. verficherte, die Nachbarfchaft der 

reformirten Schweizer-Rirche die „evangelifche” Kirche nicht zur „Intheri= 

chen“ herabfinfen lieg ). Dann Iobte fie ihre Aufnahme in Speyer, 

ber „Taufflätte des Proteftantismus”, richtiger gejagt: dem einzigen 

Drte in Deutfohland, wo es dem reformirten Wefen gelang, nicht nur 

fich felber an der Herrfchaft zu erhalten, fondern auch das Lutherthum 

völlig zu unterjochen. Im Uebrigen geftand fie offen zus „ſchon die 

gegenwärtige Deputation Habe in Deutfchland überwiegende Abneigung 

gegen ihre Sache gefunden, bauptfächlich unter den Lutheranern, und 

zwar am meiften in Bayern”); d. i. da, wo man vor einigen 
Jahren noch gute Hoffnung hegte, die ächtlutheriſche Mutterfirche der 
Welt zu werden. 

Gelänge ed nun dem Seftengeifte in der Alliance den Yutherifchen 
Kirchengeift zu unterdrüden und feine Strömung an die Stelle der 

bisherigen Iutherifhen zu bringen, fo wäre das nur die Erniedrigung 

des großen Auffhwungs auf jenes alte Niveau des calvinifch-unioniftifch- 

pietiftifchen Chaos, aus deffen Schooß er ſich fo glücklich losgewickelt 

1) Halle’fches Volksblatt vom 4. März 1857, 
2) Allgem. Zeitung vom 23, Auguft 1856, 

3) Kreuzzeitung vom 20. Juni 1857, 
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bat. Indeß haben wir bei der Betrachtung dieſer Berhältniffe bereits 

fp viele fpeciellen Beziehungen des Auffhwungs obenhin berührt, daß 

fih der Uebergang zu ihrer genauern Unterfuchung von felbft ergibt. 

weiter Abfehnitt. 

Die Neaktion für äußere Glaubensnorm. 

Der erſte Schritt in das Innere und die Tiefe des proteflantifchen 

Aufſchwungs führt auf das weite Gebiet des geräuſchvoll tobenden 

Streites zwifchen Union und Confeffion. Die Richtungen find faft uns 

zählbar, welche da gegen den gemeinfchaftlihen Feind auf Tod und 

Leben ftreiten: gegen die fefte äußere Glaubensnorm. Daß der große 

Auffhwung fofort diefe gewaltige Schlacht entzünden werde, war vor— 

auszufehen. Pietismus, alvinismus, Nationalismus Hatten in einer 

wunderlihen Mifhung jene unioniftifhe Strömung erzeugt, welche die 

vorige Generation des Proteftantismus beherrfchtez die Gleichheit der 
Gattung beftand bei jenen drei Elementen in dem gemeinfamen Princip 

bloß perſönlicher Gottwohlgefälligfeit. SZest aber, als die Erhebung 

über die Allgemein-Öfäubigfeit hinaus nad) der objektiven Chriftlichfeit 

hin in bedeutendem Maßftabe Plag griff, fonnte es nicht fehlen, es 

mußte dem Conflift mit dem Nationalismus der Conflift mit dem Un io— 

nismus auf der Ferfe folgen. 

Unmittelbar hinter dem Nationalismus und dem Unionismus waren 

der Calvinismus und der Pietismus in Parallelen aufgeftelltz fie alle 

mußte der Auffchwung zur objektiven Chriftlichfeit nacheinander durch— 

brechen, Die feindlichen Corps führen die gemeinfame Fahne der „Union“; 

die Schaaren des Auffhwungs ftreiten im erſten Aufgebot unter der 

Fahne „Confeſſion“, das zweite Aufgebot führt die Devife der „Kirch— 

lichkeit” auf den Standarten, Die fammtlihen Stellungen find in dem 
jüngften proteftantifchen Herfommen begründet, Wäre das Gefühl der 

„Kirchlichkeit“ por vierzig Jahren nicht ganz ausgeftorben gewefen, fo 

hätte der Unionismus son vorneherein eine Unmöglichkeit fein müffen. 

Wäre die „Eonfeffion” nicht an innerer Fäulniß verfommen gewefen, 

jo wäre Die unioniftifhe Strömung im erfien Zufammenftoß zerſtoben. 
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Der Streit um Union oder Confeffion felbft ſtellt fih in tieferer 

Faffıng ale die nothwendige Aeußerung der proteftantifchen Hauptfrage 

um „Bibel oder Symbol” dar, Eben dadurch gewann die unio- 

niftifche Strömung fo unwiderftehlihe Gewalt, weil fie die proteftanti= 

fchen Prineipien von der Bibel in ihrer individuellen Auslegung als 
ausschließlicher Duelle und Norm des Glaubens, oder das „Gotteswort 

wider Menfchenwort“, furz die clara et sufficiens scriptura für fid 

zu Hülfe rufen fonnte, Es handelte ſich um das im proteftantifchen 

Dualismus unlösbare Problem von der Stellung des Symbold oder der 

feften äußern Glaubensnorm zur heiligen Schrift: ob das Symbol uns 

ter, oder neben, oder über der individuellen Bibelauslegung ftehe ? 

Se nach der Entfcheidung diefer Frage mußte der Unionismus die Ober— 

band behalten oder der Konfeffionalismus, welcher hinwiederum mehr 

oder minder abftogend und excluſiv gefaßt fein fonnte, 

Wir fönnen alfo ſagen: principiell dreht fich die große Bewegung 

um die Frage: „Bibel oder Symbol”, praftifch äußert fich dieſe Frage 

in. dem großen Streit zwifhen Union und Confeffion, Conföde— 

ration und GSeparation oder Excluſivität. Damit ift au ein 

fiherer Anhalt für die Reihenfolge unferer Betrachtungen über die Um— 

fände und Berhältniffe des Auffhwungs zur feften äußern Glaubens— 

norm gewonnen, 

Strenge Ordnung und ferupulöfe Unterfoheidung ift nirgends nöthi— 

‚ger als da, zur richtigen Würdigung des proteftantifchen Auffhwungs 

jelber. Nur auf diefem Wege ift ein genügender Einblick in das haar— 

firäubende Chaos möglich, in dem er fich abarbeitet. Wir werden nicht 

nur nad den einzelnen Nichtungen und freien Vereinigungen, fondern 

auch an den einzelnen Landesfirchen zu prüfen haben, wie fie fi in 

die Standpunkte des Unionismus und Confeſſionalismus, des Conföde- 

vatismus und der Erelufivität, der Vermittlung jenes Widerfpruches 
und dieſes Gegenſatzes theilen. 

Für den augenblicklichen Beftand ift noch ein weiteres Moment des 
Chaos Hinzugefommen, fehr bequem zu einem natürlichen Abflug un— 
ſerer Darftellung: die Berliner Berufung der Evangelical Alliance. 
Die unionififhe Strömung war in arge Bedrängnig und dem Unter 
liegen nahe gefommen, daher ift ihr der offenfive Bund des englifchen 
Seftengeiftes zu Hülfe gefchieft worden, Die Alliance des Seftengeiftes 
ſoll nun das urfprüngliche dritte, vielmehr erfie, Clement des beutfchen 
Unionismus, den Nationalismus, verdrängen und erfegen. Gelänge 

Jörg, Geſch. des Protefi, I. 
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biefer Plan, fo würde Die große proteftantifhe Bewegung in einen bloßen 

Kreisfauf ausgehen. In Wahrheit aber wird das Wagnig nur den 

Einen Erfolg haben, daß die wiberftreitenden Elemente beiderfeits in 

centrifugaler Richtung pouffirt werden und unter neuen Fahnen fi 

fammeln: der des Seftengeiftes und der des Kirchengeiftes. 

Gerade das Auftreten der Alliance dient dazu, die nächſte und 

dritte Stufe des proteftantifhen Auffhwungs in ihrer vollen Bedeutung 

hervortreten zu Yaffen: die Bewegung um den Kirchenbegriff. Ihr 

wird durch die Berufung der Alliance nad Berlin Nahrung zugeführt 

werden, Die preußifche Intention, die unioniftifhe Strömung yon 

geftern zurüdfehren zu machen, wird nur die Folge haben, daß ber 

Kampf eine neue und intereffantere Geftalt annimmt: Kirchengeift gegen 

Geftengeift. 

Erftes Hauptſtück. 

Das fireitige Verhältniß zwilchen Bibel und Symbol. 

Noch vor wenigen Jahren Fonnte felbft ein Dr. Stahl die Meinung 

ausfprechen: Union und Confeffion vermöchten recht wohl in Einer Kirche, 

zu Zweden der Borfehung neben einander geordnet, zu beftehen. Jene, 

fagte er, „hat den Glaubensinhalt yon menfchlicher Beimifchung, insbes " 

fondere in theologifch-wiffenfchaftlicher Torfhung, je mehr und mehr zu 

reinigen”, „diefe hat ihn felbft als Bollwerk zu wahren und zu be- 

feftigen, damit er fich unter jenen Beftrebungen nicht verflüchtige“ 1), 

Den Subjektiviften und allen andern einfichtigern Unioniften Teuchteten 

aber die bedenklichen Konfequenzen alsbald ein, welche fchon diefe Ent- 

gegenfegung Yon Union und Confeffion nad fih ziehen mußte. Ganz 

richtig erklärte Pfarrer Zittel in Heidelberg: ſchon mehr als ein halbes 

Sahrhundert Yang rede man yon einem „mehr oder weniger fireng or- 

thodoren Standpunkte”, aber in mehr als Einer Beziehung grundfalſch; 
denn „man fann nicht mehr ober weniger vechtgläubig fein, fondern 

man ift e8 ganz oder gar nicht”), Kaum war der große Auffhwung 

1) Bei Dr. Merz in ven Studien und Kritifen. 1854. II, 259. 
2) Berliner proteftant. 8.3. vom 12. Auguft 1854, 
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recht im Gange, fo traten jene befürchteten Folgen auch wirklich in den 

unirten Kirchen felber ein, Die Calviniften zwar befchloffen noch in 

ihrer Gonferenz am Frankfurter Kirchentage, „unbefchadet ihres confeſſio— 

nellen Beftsftandes überall die Hand zur Union zu bieten, wo eine Ver: 

anlaffung dazu gegeben werde.” Auf der andern Seite aber erkannte 

man mehr und mehr, dag die Union unfähig fei zur chriftlihen Zucht 

der Geiſter; fie erſchien bald als die eigentliche Brutftätte des nihili— 

firenden, fubjektiviftifhen, demofratifchresolutionären Geiftes, die ſtrenge 

Confeſſion als deffen Gegengift. 
Warum dieß? Die Union gibt dem einzelnen Individuum und der 

einzelnen Kirche Macht über den gegebenen Glaubensinhalt, verlegt Die 

Autorität nach Innen, die Confeflion dagegen behauptet äußere Autorität, 

Allerdings Foftete es den Aufſchwung fehwere Ueberwindung, entſchieden 

das letztere Prineip zu erfaſſen. Das Verhängnißvolle der Krifis war 

nicht zu verfennen; daher nur allzu viel zögernde Halbheit. „Das 

Syſtem der gegenwärtig berrfehenden Partei”, fagt Herr Zittel, „wels 

ches auf dem Kirchentage Das orthodoxe Kirchenprineip acceptirt, während 

es fich thatfächlich überall mit demfelben in Widerfpruch befindet, welches 

nach beiden Seiten hin mit einer Hand gibt, um mit Der andern wieder 

zu nehmen, bat gewiß feine Zufunftz mag ed auch noch eine Zeitlang 

von morfchen politifchen Zuftänden getragen werden, ehe viele Jahre 

um find, werden die Männer diefer Partei nach der einen und der an— 

dern Seite auseinander gegangen fein”: nach dem „katholiſch-orthodoxen 

Kirhenprineip“ oder. der „wirklichen evangelifchen Freiheit“ 2). 

Es ift flar, warum der Auffhwung fo häufig noch zögernd und 

zagend auf dem Conföderations-Standpunkt ſchwankte. Der nächte 
Schritt vorwärts führte mit Nothwendigfeit über das Schriftprincip 

hinüber, So rebucirte fih der große Streit um Union oder Confeſſion, 
innere oder äußere Autorität ganz einfach auf die Formel: „Bibel oder 

Symbol”? Am Berliner Kirchentage von 1853 behielt das Symbol 

wenigftens fcheinbar die Oberhand, am Frankfurter Kirchentag fuchte 

wieder die Bibel obenauf zu ſchwimmen. „Die Bibel“, fagte hier der 
befannte Führer der Alliance Generalfuperintendent Hoffmann aus Ber- 

lin, „iſt das göttliche Wort in menfchlicher Schriftgeftalt, wo fie ift und 
wo nur zwei oder drei fie lehren, da ift die Kirche,” Aber fiehe da! 
gleih darauf kamen die Baptiften und verlangten Anerfennung ihres 

1) Berliner proteftant, 8-3. vom 12. Aug. 1854. 
8 * 
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guten Rechts, da ja von der Kinbertaufe anerfanntermaßen fein Wort 

in der Bibel ſtehe; nad einer fehr demüthigenden Debatte mußte der 

Kirchentag dieß zugeftehben: es fei um das berührte Dogma allerdings 

„ein noch nicht vollftändig gelöstes Problem” 1). Ganz anders der ent- 

fhiedene Confeſſionalismus. Ihm ift feit 1580 Fein dogmatifches Pro- 

blem mehr ungelöst, Er verweist aber dafür auch nicht auf die Bibel, 

fondern er empfiehlt 3 B. in Bayern fogar den Kirchensorftänden, „Das 

Yutherifche Coneorbienbud fleißig zu leſen, um rechten Unterfchied zu 

lernen, was reine und was faljche Lehre iſt“ 2). 
Genauer formulirt Handelt es ſich alſo bei dem Streit über das 

Berhältnig yon Bibel und Symbol um die Frage: ob die auszulegende 

Schrift oder die ausgelegte Schrift Duelle und Norm des Glaubens 

jei? Hören wir ein Beifpiel entgegengefester Beſcheide, von deren 

Autoren der eine für die Union, der andere für die Eonfeffion plaidirt: 

Ein ſchleſiſcher Subjektiviſt: „Wenn auch die Zeit Viele fehlaff, Andere 

zu Heuchlern gemacht hat, fo ift doch der größere Theil der Union treu ge= 

blieben; die heilige Schrift iſt unſer Belenntnif, und mit demfelben 

Rechte, mit dem Luther aus der Bibel und nicht aus den Sabungen der Men— 

fhen Widerlegung verlangte, mit demfelben Rechte erachten auch wir ung 

befugt, die Bibel als Norm unferes Glaubens, als unfer alleiniges Befennt- 

niß zu erflären, und die freie Forſchung in ber heiligen Schrift zu bean- 

fpruchen.“ 3) 
Profeffor Kahnis in Leipzig: „Ein junger Theologe mit guten Kräften 

und Firchlichem Sinn fommt auf die Univerfität. Er fucht natürlich einen Leit 

ftern für feine thenlogifchen Studien. Die Bibel Fann es nicht fein, 

da in ihr alle Eonfeffionen und Richtungen ihre Lehre fuchen und finden. Nicht 

die auszulegende, fondern die ausgelegte Schrift muß das thenlogifche Studium 

Yeiten. Unfere Väter reichten einem folchen Jüngling unfer Bekenntniß: BR 

ift Die Summa der Schrift!" *) 

Die Bibel übt innere Autorität, das Symbol als ausgelegte Schrift 
und fefigefegte Summa der Schrift unterjocht diefelbe unter feine äußere 

2 

2) Vergl. Halle'ſches Volksblatt vom 18. Det, 1854, Berliner proteſt. 8.=3. 
vom 11. Nov. 1854. 

2) Nördlinger Eorrefpondenzblatt 1851. ©. 50. 
3) Widerlegung der Gelzer’fshen Borwürfe. Berliner proteftant, 8.3. vom 

29. April 1854, 

N Kahnis: die Sache der lutheriſchen Kirche gegenüber der Union, Send- 
fohreiben an Dr. Nitzſch. Leipzig 1854. ©, 545 — vergl, die Recenfion der Schrift 
in der Berliner proteſt. 8.=3, vom 25. März 1854, 
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Autorität, Das Symbol muß in diefer Faffung, auch ohne Kirche oder 

als Seldftfirche, die Intention haben, „Alles unter den Gehorfam ber 

Kirche zu bringen,” Bon dem Schriftprineip kann da Feine Rede mehr 

fein, fobald „das Faeit für immer feftfteht.“ Jede folhe ausgelegte 

Schrift müßte notwendig und unmittelbar die Fatholifche Glaubensidee 

nach ſich ziehen: infoferne fohreien die Vertreter der oberften und allei— 

nigen Geltung der fich felbft auslegenden Bibel mit gutem Grund über 

den „Papismus“ der Confefjionaliften. 
Allerdings proteftiren auch die Kämpfer für äußere Autorität bes 

Symbols gegen die Unterfhiebung, als wollten fie Damit eine „tobte 

mechanifhe Macht“ aufftellen. Um dem Verhältniß ein Scheinleben zu 

geben, und um mit Worten das „evangelifche Schriftprineip” zu retten, 

das fie mit der That unterbrüden, führen fie die Fiktion von der ſub— 

jeftiven Reproduftion ein. Selbft ein Leo mag fich diefer Selbft- 

täufchung bedienen. Es fei, fagt er, das unterfcheidende Merkmal des 

Proteftantismug, daß da der Glaube nur „durch das eigene freie Zeug- 

nig der Gewiffen” angenommen werde, alfo „freie Unterſuchung“, weil 
freie Weberzengung. Sonft, fährt Herr Leo fort, im Kern des Glau— 

bens, find wir gar nicht von Nom gefchieden, diefer ift vielmehr beiden 

Theilen gemein, es wäre fogar „ein freies Aufnehmen als Wahrheit 

in Beziehung auf ein viel Mehreres von der alten Kirchenlehre prote- 
ftantifcherfeits Heute möglih, ja unferm Gewiffen Bedürfnig“ 1). Ge— 

Vehrter noch ſpricht z. B. Prof, Ritſchl in Bonn diefelben Gedanken 

aus, aber auch präcifer, indem er die ftillfehweigende Vorausfegung be— 

reits ziemlich offen ausdrüdt: dag nämlich in der auszulegenden Schrift 

nichts Anderes gefunden werden bürfe, als in der ausgelegten gedruckt 

zu leſen ſteht. Das Symbol, fagt Herr Ritſchl, ift die Form der fub- 
jeftiven Gewißheit des Evangeliums, die objektive Gemwißheit muß die 

Kirche und der Einzelne ſtets aus dem biblifchen Glaubensgrund ſchöpfen, 

doch ift das Bekenntniß die Bedingung der Ergreifung der objeftiven 

Heilögewißheit, nämlich der Schlüffel zum Schriftverftändnig 2). Noch 
deutlicher befinirt Herr Palmer, der ausgezeichnete Sprecher der uniong- 
gefinnten Mittelpartei: „Wir widerfprechen der unevangelifchen Fatho- 

lichen Anfhauung, welche erft das Befenntnig und dann den Glauben 

1) ©. die berühmt gewordenen Nummern des Hallefchen Volksblatts vom 8, 
San. ff. 1853, 

2) Berliner protefl. 8-3. vom 1. April 1854. 
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verlangt, während wir nur dem Befenntniffe Werth beilegen können, das 
aus dem innerlichiten Glauben hervorgeht, und nur die äußere Seite des 

inwendigen Menfchen iſt;“ das Bekenntniß foll überhaupt nicht als „äußere 

Zumuthung” dafein, fondern erft durch den individuellen Glauben werden 1), 

Indem fo das Symbol fich nicht an den Willen und die Befchei- 

benheit des Menfchen wendet: du ſollſt fo glauben, weil ich fo fage! 
fondern nur an die Intelligenz: was ich fage, magft Du glauben, wenn 

du es felber erft als richtig ausgelegte Schrift erfannt haft! wird mit 
Sicherheit Ein Refultat erreiht. Der riftlichen Demuth ift der Paß 

abgefihnitten, der ftolge Individualismus des Seftengeiftes ift gewahrt. 

Das Schriftprineip wird aber dadurch doch nicht gerettet, es ift um feine 
Wahrung doch nur Schein und Täufhung. Denn das Symbol als 

definitiv ausgelegte Schrift kann die fubjeftive Neproduftion immer nur 

unter Der Bedingung zugeftehen, dag das Nefultat derjelben ihm und 

der „Bekenntnißzucht“ congruent fei. Es ift intereffant, Herrn Zittel, 

einen der klarſten Köpfe der Subjeftiviften-Partei, darüber zu hören: 

wie diefe „Vorausſetzung“ der fiktiven evangelifchen Freiheit durch Die 

Hinterthüre alles Das wieder einfchwärze, was fie durch die Vorder— 

thüre felber als papiftifch hinausgeworfen. 

„Die Orthodoxie als Kirchenprineip ift allerdings in der Fatholifchen und 

proteftantifchen Kirche nicht ganz daſſelbe. Die proteftantifche Orthodoxie hat 

es doch nie gewagt, die Kirche unmittelbar als höchſte Glaubensautorität auf- 
zuftellen, fie hat es nie mit Flaren und beftimmten Worten ausgefprochen, daß 
man glauben müffe, weil die Kirche es Iehre, fondern immer nur, weil bag, 

was bie Kirche Iehre, die allein richtig verftandene Lehre der heiligen Schrift fer. 

Sie hat nie eine Unfehlbarfeit der Kirche in Beziehung auf die Lehre an und für 
fih in Anfpruch genommen; denn wenn fie auch fihüchterne Verſuche machte, 

das Zuftandefommen der Symbole unter dem Einfluffe einer befondern göttlichen 

Inſpiration zu behaupten, fo wagte fie doch nie dieſe der Eingebung der heil. 
Schrift unbedingt gleichzuftellen oder gar überzuordnen. Sie fordert Daher 

allerdings nicht eine unbedingte Unterwerfung unter den kirchlichen Lehrbegriff, 

vielmehr läßt fie ein Urtheil darüber zu, daß der Firchliche Lehrbegriff der 

allein richtige Ausdrud der Offenbarung Gottes und der heiligen Schrift fer, 

wobei fie freilich als Bedingung vorausfegt, Daß diefes Urtheil ein unbedingt 

bejahendes fein müffe. Wenn darum das Fatholifche von dem proteftanti- 

ſchen orthodoxen Kirchenprincip auch in der Form verfihieden ift, fo kommen 

doch beide in ihrem Nefultate auf das Gleiche hinaus. Ob ich glauben und 

1) Darm. 8,-3. vom 3. Det, 1854, 



und fubjeftive Reproduktion. 119 

lehren muß, weil die Kirche es Iehrt, oder was bie Kirche lehrt, iſt für 

mich einerlei. Ob man mir ein Urtheil über das, was bie Kirche lehrt, gar 
nicht zuläßt, oder mir ein ſolches unter der Bedingung zugefteht, daß es fo 
ausfallen müffe, wie man mir vorfchreibt — hat für mich den vollkommen 

gleichen Erfolg; es ift von einem freien Urtheil und einer freien Meberzeugung, 

fofern ich ein Glied oder Lehrer der Kirche fein will, Feine Rede mehr.“ 1), 

Genau gefprochen darf bei der feheinbaren Nettung des Schrift: 

princips durch Die Conceſſion der ſubjektiven Reproduktion von einer 

Garantie der „Kirche“ überhaupt nicht einmal die Rede ſein; ſondern 

das Symbol hat feine ganze Garantie und objektive Gewißheit unmittel— 

bar in der Bibel, Nicht dann wenn er die Kirche hört, fondern dann 

„wenn eigene gläubige Schriftforihung ihn von der gründlichen Schrift 

mäßigfeit ihres Inhalts überzeugt bat, befennt ſich der Einzelne im 

rechten Sinne zu den firchlichen Symbolen,” Allerdings hat der Auf- 

fhwung ed mitunter bis zu dem Sage getrieben: „nicht aus der Bibel 

beginnt unfer Chriftenthum, fondern aus der Kirche” 3 aber mit Grund 

wendete der Superintendent von Schfeudig die furchtbare Frage ein: 

„Kirche wie, wo?“2) und bewies ber ganze gegnerifche Chorus mit 

leihter Mühe, daß jene Phrafe direft auf das katholiſche Glaubens— 

prineip hinausliefe, Kurz, wenn das Schriftprincip auch nur zum dünn 

fien Scheine gerettet werden fol, fo darf das Symbol feine andere 

Garantie hinter fih haben als der Einzelne, nämlich die Biber. 

Da entjpriht nun aber dem Recht fubjeftiver Neproduftion des 

Einzelnen ganz natürlich die Conceſſion an die Gefammtheit oder, was 

bier daffelbe ift, an die Kirche, daß die bibliſche Garantie möglicher 

Weife einmal anders ausfagen könnte, als jeßt die Symbole meinen 

und verlauten, Ganz folgerichtig betonen daher diefelben Männer, welche 

das Necht der fubjeftiven Neprobuftion hervorheben, andererfeits bie 

Revifions-Fähigfeit und -Bedürftigfeit der Symbole, „Durd das Wal- 

ten des heiligen Geiftes in feiner Kirche”, hofft Herr Palmer, „werde 

es möglich fein, immer noch tiefer in die Schäße des göttlichen Wortes 

zu dringen, den immer abäquatern Ausdrud für feine Lehren und Dog: 

men für die wiffenfhaftlihe Darftellung zu finden, etwaige Irrthümer 

ber gläubigen Vorzeit als foldhe zu erfennen, und Lüden, wo fie noch 

find, erfüllen zu können“ 3), Einfacher fpricht fih Herr Ritſchl aus: 

1) Berliner protefl. 8-3. vom 12, Auguft 1854, 

2) Stier, unluiherifche Thefen ©, 16, 

3) Darmſt. 8.3. vom 3, Ort, 1854, 
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„Nie darf das Bekenntniß in objektive Normalität übergehen, fondern ift 

ſtets die Möglichkeit feiner Berichtigung durch tiefere Schriftforfehung 
anzuerkennen !“ 

Man muß diefe vom Schriftprineip aus nothgedrungene Anfchauung 
von dem Verhältniß des Symbols zur biblifchen Garantie fehr wohl im 

Auge behalten. Gerade foweit, als fie reicht, reicht die Hintanhal- 

fung der unmwandelbaren äußern Autorität und alfo die Unionsfähigfeit 

überhaupt. Zugleich ergibt fih aus diefem Verhältniß die ungemeine 

Schwäche der entgegenftehenden Richtung und die furchtbare Bleilaft am 
Fuße des Auffhwungs, fobald er zur feften äußern Glaubensnorm glatt- 

weg und zum Kampfe gegen das unioniftifche Markten-Laſſen fih er— 

heben will. 

Im diametralen Gegenfage zu den Reviſions-Parteien fteht die 

Richtung der fogenannten Altlutheraner, an der Spise alles Confeffto- 

nalismus. ES bedarf faum einer tiefern Unterfuhung, um das durch— 

aus Schiefe und Unhaltbare ihrer Stellung herauszufinden, inerfeits 

haben fie für ihr Symbol als definitiv ausgelegte Schrift gleichfalls Feine 

andere Garantie als die Bibel: „nicht um ihrer felbft willen legen wir 
Luthern oder den Bekenntniſſen unferer Kirche das große Anfehen bei, 

das fie bei ung haben, fondern ihre Uebereinftimmung mit Gottes Flarem 

Wort ift es, die uns in denfelben überwältigt“ 2). Andererfeits aber 

ift ihnen dieſe Uebereinftimmung und das „klare“ Wort geradezu ein 

nicht weiter zu prüfendes Ariom, Sie ſetzen ohne weiters voraus, daß 

Bibel und Iutherifches Symbol einander völlig und unter allen Umftän- 

den decken; jede effektive Prüfung des lettern an der Bibel durch den Ein— 
zelnen halten fie für überflüfltg, wenn, nicht für frevelhaftz denn, jagen fie, 

„einen Unterfehied machen zwifchen biblifcher Nechtgläubigfeit und fym- 

boliſcher Nechtgläubigfeit in der Iutherifhen Kirche hieße die fpeeififch- 
Yutherifche Lehre nicht für die biblifche Halten” 2). Sie bilden fo bie 

eigentliche Partei für die Stabilität der Symbole, welcher prineipiell 
„das Facit für immer feftfteht”, die „ausgelegte Schrift” unanzweifelbar 

porliegt. Bon realem Rechte fubjektiver Reproduktion des Einzelnen kann 

da fo wenig mehr die Rede fein als yon der entfprechenden Conceflion 
des Revifiongrechtes an die Kirche, 

Das „klare Wort Gottes“ felbit, das große Princip yon der 

1) Nördlinger Eorrefpondenzblatt vom 1. San. 1851. 
2) Nürnberger evang,=luther. 8.3. vom 26. Jan. 1854, 
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clara et sufficiens scriptura, hat in dem Munde der Stabilitäts— 

Parteien feinen Schein von Wahrheit mehr, es wird von ihnen that- 

fählich Lügen geftraft. Den Katholifen gegenüber führen freilich auch 
fie es im Munde, mit nicht geringerm Prangen ald alle andern Rich— 

tungen, Mit Recht hat ein Stimmführer der Subjeftiviften dieſe Doppel- 

züngigfeit des Stabilitäts-Prineips ſcharf gerügt: 

„Entweder die Schriftlehre iſt in allen ihren wefentlichen Stücken fo 
einfach und Mar, daß gewiffenhafte Ausleger fie nicht verfchieden auffaffen 

können; das ift die altproteftantifche Lehre von der Klarheit und Zulänglichkeit 
der Schrift, das Hauptbollwerk des evangelifchen Befenntniffes gegen die an- 
gemaßte Kirchenautorität. Iſt e8 fo, dann iſt zwifchen ausgelegter Schrift 
und unausgelegter Schrift Fein Unterfchied, und dag Dringen auf ausgelegte 

Schrift hat feinen Sinn. Oder die Schrift iſt weder Far noch zulänglich, 
um die nothwendige Heilslehre aus ihr zu fchöpfen; daun bat Rom Recht; 
die Kirchenautorität muß der Schrift zu Hülfe fommen, muß die authentifche 

Auslegung derfelben geben. Dann haben die Reformatoren Unrecht, welche 

von der Autorität der Kirche abgefallen find. Wer hat ihnen ein Necht ge— 
geben, ihre Autorität anftatt derjenigen der Fathofifchen Kirche aufzurichten ? 
trügliche Menfchen follen das von Gott gegebene Grundftatut ferner ‚Kirche 
ergänzen und verpollftändigen? . ... Gottes Wort iſt der Codex der Kirche; 

hüten wir ung wohl, daß wir über die Deutlichfeit und Zulänglichkeit deffelben 
nicht zweierlei Rede führen, indem wir fie den Fatholifchen Gegnern gegenüber 

behaupten, und den evangelifchen Gegnern gegenüber verläugnen!“ 1) 

Die Sufficieng und Perfpieuität der Schrift fann in dem Syſtem 

der Stabilitäts-Männer abfolut nur für einige Perfonen Geltung gehabt 

haben, für Luther nämlich und die übrigen Berfaffer der Symbole, Mit 

andern Worten: diefe Neformatoren, wenigfteng Luther, müßten in= 

-fpirirt gewefen fein. Allerdings hat man immer noch große Scheu vor 

diefer Conſequenz; fie ift aber allzu dringend, als daß nicht doch einzelne 
Richtungen fie faft wider Willen zu ziehen wagen follten. So behauptet 

3: B. Die Iutherifche Fraktion unter Profeffor Philippi in Roſtock wirk- 

lich, der Inhalt der Symbole überhaupt fei infpirirtz Andere nehmen 

wenigftens eine befondere Leitung des heiligen Geiftes für Luther bei 
Abfaffung feines Katehismus an?), Daß aber eine folhe Annahme, 

‚ganz abgefehen von den heillos höhnifchen Bemerkungen der Gegner, 

1) Schinkel in der Berliner protefl. 8.-3. vom 17. Febr. 1855, 
?) Darmſt. 8.3. vom 12. Zuli 18565 Berliner proteftant, 8-3. vom 14. 

März 1857. 
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alle proteftantifchen Principien über den Haufen wirft, tft klar. Specielle 

Inſpiration und clara et sufficiens scriptura — welcher Wipderfinn! 
Will aber die Stabilitäts-Partei diefer Ungeheuerlichkeit ausweichen, 

welche Garantie bleibt ihr dann für ihre Symbole? Keine andere ald 

die Perfönlichfeit Luthers, feine Kunft und Wiffenfchaft der Auslegung, 

Afo pure Menfhen-Autorität und bloßes Menfchenwort als Fundament 

unfehlbarer Kirchenlehre! Natürlich erfehen die Gegner ihren Vortheil. 

Alſo, interpelliren fie diefe „bornirte Auffaffung” , das kirchliche Bewußt— 

fein einiger Privaten des 16. oder 19, Zahrhunderts, ihre menfchliche 

und traditionelle Auslegung der Schrift fol die abfolut wahre und 

ſchriftgemäße fein? fo wollt ihr Yutherifchen Sonderbündler euch rühmen, 

allein in der Chriftenheit die reine Lehre zu befigen? Sa, ein neues 

Zraditionsprineip habt ihr durch eure flarre Firirung der men ſch— 

lihen Schriftauslegung in der evangelifchen Kirche zur Geltung ge— 

bracht, wo möglich mit noch größerer Befchränftheit, Engherzigfeit und 

Unduldfamfeit, als das römifch-fatholifche, darum hat auch die Luther- 

fire den Kelch des Nationalismus bis auf den legten Hefen ausleeren 

müffen, während er in fireng veformirte Länder gar nicht eindringen 

fonnte oder fie nur obenhin berührte, und erft die gefehmähte Unions— 

theologie wieder eine umfaffende Wiedergeburt der Kirche in Wiffen- 

ſchaft und Leben herbeigeführt hat ?). 
Man fieht Hier den Grund der hinfälligen Schwäche, welche die 

altiutherifche Reaktion bei den füngften Wendungen im Kampfe überall 

bewiefen hat. Man muß fih aber auch ſelbſt überzeugt haben, mit 

welcher Naivetät auf Seite der Stabilität die Beweife für dogmatifche 

Aufftelungen ausfchlieglih auf Citate aus den Schriften Luthers als 

einer Art zweiter Bibel gegründet werden, um die gerechte Entrüftung 

der Gegenparteien über diefe graffefte aller Apotheofen und flarrfte aller 
Traditionen zu begreifen. „Das weiß ich, wenn die evangeliſche Kir- 

chenzeitung die Dogmen, wie fie in nächfter Folge der Reformation in 

Worten und Säsen aufgeftellt find, als volle und alleinige chriftliche 

Grundwahrbeit feftfegt, ohne deren buchftäbliche Annahme Niemand ein 

Chrift fein foll, fo will ich Kieber der heiligern Tradition und dem gei- 
ftigern Papfte der Fatholifchen Kirche folgen, als diefen feinernen Tafeln, 

die nicht vom Sinai fommen“ 2), 

2) Darmfl. 8.3. vom 22. Dee. 1853, 
2) Gelzers proteſt. Monatsblätter, Oct, 1854, ©, 222. 
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Sobald die Stabilitätg-Partei Davor zurückſchreckt, Luther und feine 

Mitarbeiter als befonders infpirirt zur Abfaffung der Symbole zu er- 

flären, fo läuft ihre Garantie allerdings auf die Forderung hinaus, daß 

man heute noch ganz auf demfelben theologiſch-wiſſenſchaftlichen Stand» 

punkt fliehen müffe wie die Väter vor dreihundert Jahren. „Welches 

Armuthszeugniß für die evangelifche Kirche!“ ruft Herr Schenkel aus ), 

Bedenft man noch dazu, daß aller Eifer für die Stabilität des Sym- 

bols den „eitlen Subjeftivismus” feiner Befenner doch nicht hintanzıt= 

halten vermochte; daß die heutige Drthodorie allerdings dem alten Ca— 

lovius als die ftrafbarfte Heterodorie erfcheinen würde; daß nirgends 

mehr Streit über die Lehre ift ald gerade unter den orthodoxen Luthe— 

ranern, nicht nur zwifchen den einzelnen Theologen, fondern auch zwi—⸗ 

ſchen ihren Kirchen felberz daß z. B. die excluſiven Lutheraner in Preußen 

als Sefte behandelt werden, während fie anderwärts Landeskirche find, 

und die Gegner zu beiden Seiten zuverfichtlich hoffen, es werde endlich 

Niemand mehr wiffen, was Intherifche Kirche, was Lutherifche Sefte fei?) 

— erwägt man alles dieß, fo begreift fih Herrn Schenfeld Staunen: 

„Die Evangeliſche Kirchenzeitung drückt fi) gerade fo aus, als ob ges 

genwärtig Feine Schriftforfchung mehr möglich, ja als ob Schriftforfchung 

ein Attentat gegen die „„gefundene Wahrheit“ wäre, da es nun nichts 
mehr zu finden gebe; welche Verwirrung der Gedanken und Begriffe 

Yäuft hiebei mitunter“ 9! 

Macht man aber auf der andern Seite und gemäß dem proteftan- 

tischen Prineip die Bibel wirklich und effektiv zur Garantie des Symbols, 

fo kann Hinwieder yon fefter äußerer Glaubensnorm zur Bändigung des 

zügellofen Subjeftivismug feine Nede mehr fein, Das Symbol Yebt 

dann nur durch die individuelle Reproduktion und befteht nur fo Yange, 

als die Gefammtheit oder die Mehrheit nicht das Reviſionsrecht appli- 

eirt. Man bat für diefen Charakter der Zeitweiligfeit den Ausdruck 
erfunden: die fymbolifchen Bücher feien nicht Glaubensnorm fondern 

bioße „Zeugniffe des Glaubens“, und es ift merfwürdig, wie ſelbſt folche 
Richtungen, die im Aufſchwung wacker vorſchritten, ſich noch Yange mit 

diefer Ausflucht begnügten. 

1) Darmfl. 8.3. 1853 Jan. ©. 29. 

2) Rüdert zu Jena, Berliner protefl. 8.3. vom 25. Febr, 18545 Ströbel 

in der Zeitfchrift für die Iuther, Theologie 1857, ©, 360, 

3) Darmfl, 8.3. vom 12, April 1856, 
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„Slaubensbefenntniffe”, fagt der Leiter des Halle'ſchen Volksblattes, 

„find nichts al8 Zeugniffe von einer gerade mit neuer Lebendigfeit 

in's Bewußtſein getretenen und eines beftimmten Zeugniffes eben be- 

bürfenden Seite der chriſtlichen Wahrheit, einzelne in hervorragenden 

Momenten unter Wirfung des heil, Geiftes eintretende Bekenntniß— 

thaten.“ „Ebenfowenig”, fährt er fort, „kann ich alfo auch glauben, 

dag für die Zufunft in diefen Urkunden Alles befchloffen fei, noch fühle 

ich mich gebunden, nicht freudig anzuerfennen, wo ich anderswo chrift- 

liche Wahrheit wittere” 2). Herr Wichern feeundirt: „Zu einem guten 
Lutheraner fann unmöglich auch das gehören, daß er Luthers Lehre 

(geſchweige die der Coneordienformel) für die allein fchriftgemäße in 

allen Punkten hält; wohl aber wird er fie für die fohriftgemäßefte unter 

den vorhandenen halten; wer der Bibel und der biblifchen Forſchung 

gar nichts vorbehält, der ift fhon eo ipso ein fehlechter Lutheraner” 2), 

Das Drgan der Innern Miffion für die höhern Stände ftellt Bengel, 

den einflußreichen pietiftifchen Theologen des vorigen Jahrhunderts, als 

Mufter auf: „Bengel wollte zwar im Allgemeinen an dem lutherifchen 

Slaubensbefenntniffe feftgehalten, aber dennoch dem Fortfehreiten zu rei— 

nerer und verftändigerer Erfenntniß der in der Bibel geoffenbarten Wahr: 

heit feine Schranfe gefest wiffen, und fih daneben das Recht vorbehal- 
ten, auch noch weitere Lehren feinem Glaubensbefenntniß beifügen zu 

dürfen, wenn er folche in der Schrift vorfinden ſollte.“ „Der excluſiv— 

eonfeffionelle Parteimann”, fährt das Drgan fort, „verneint freilich 

auch fchon dieſes Maß freier Bewegung in Erforſchung der Heiligen 

Schrift, aber mit ihm handeln wir auch nicht, Wir wenden und an 

die, die jedem Papſtthum, alfo auch einem papiernen, abhold find, Sollte 

man bie rveligiöfe Aufgabe der Gegenwart in einer unbedingten Repri— 

ftination des reformatorifchen Befenntnißftandes erſchöpft glauben, die 

bei dem Zerfall der damals noch unbeftrittenen Autoritäten im Großen 

doch nur eine formelle werden fünnte: fo würde der Rückſchlag ein viel 
gewaltigerer, vafcherer und Ietalerer fein, als er es auf die todte Or— 

thodorie des 17. Zahrhunderts im 18, und in diefem Säfulum war” ?), 

Die andere, fozufagen negative Seite diefes Verhältniffes zwiſchen 

Bibel und Symbol hat befonders Herr Stier fehr Flar und einſichtig 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 12. März 1853. 
2) Halle'ſches Volksblatt vom 1. Febr. 1854. 
) Gelzers proteſt. Monatsblätter. 1853. Mat. ©, 429. 436. 
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entwicelt, Es ift falfeh, fagt er, daß in den reformatorifchen Befennt- 

niffen die fohriftgemäß entwidelte Lehre für gläubige Befenner einftweilen 

vollendet und abgefihloffen feiz unfere Theologie widerlegt das täglich; 

nicht einmal die Lehre vom Saframent (Kindertaufe 3. B.) ift ganz 
fertig geworben; das Bekenntnißmachen findet eigentlich niemals ein 
Ende, wenn man ein folches nicht willfürlich decretirt; allen Reſpekt 

vor der Concordienformel als theologifhem Erereitium für feine Zeitz 

aber eine yon der Kirche normal ausgelegte Schrift will man ung bie= 

ten, Unterwerfung zumuthen unter diefe abermalige Tradition! das geht 

nicht, wäre katholiſch im Princip; evangelifch ift allein, den Regreß an 

die Schrift allezeit nicht bloß theoretifch offen halten, fondern praftifch 

auch jedem redlich Forſchenden wirklich offen laſſen; Gott foll reden, 

der Menſch hören und gehorchenz; ein Bekenntniß, das von der weit 

überwiegenden Mehrzahl einer Kirche nicht mehr befannt wird, hat in- 

fofern fein Recht verloren, ein neues Tebendiges Bekenntniß wird 
fih feiner Zeit finden; wir haben indeffen nur dem die Formulirung 

sorbereitenden Geifte nicht zu wehren; „der entgegengefegte, völlig un— 

firhlihe Weg ift der Weg der Juriften, welche nur vom überlieferten 

Rechtsbeſtand wiffen, und ihn ebenfo gewaltfam behaupten wollen, wie 

wenn man die jesigen widerftrebenden Maffen im Namen einer nit 

vorhandenen Kirche in Kirchenzucht nähme; man fann das wollen, 

aber es wird nichts daraus“ 1), 

Sn folcher Weife find nun allerdings die Unmöglichfeiten der ſym— 

boliſchen Stabilität vermieden, die alleinige biblifhe Garantie gerettet, 

das Necht der fubjeftiven Reproduktion gewahrt, die Nevifionsbefug- 

niß einer fogenannten Kirche fanktionirt, Zugleich ift aber offenbar 

auch alle äußere objektive Autorität verunmöglicht, alle definitiv ausge— 

Yegte Schrift verboten, der göttliche Lehrinhalt einem ſteten Fluß über— 

liefert, und insbefondere alle Berechtigung aufgehoben, der unioniftifchen 

Tendenz zu widerftehben. Ale Art yon Unionismus erfcheint dann viel- 

mehr nur als die wohlberechtigte und aus der biblifchen Garantie her- 

fliegende Anwendung jenes Nevifionsrechtes, welches die Neformatoren 

jelbft geübt und geheiligt haben 2). Sa, die Bibel als alleinige Garan- 

tie des Symbols führt auch unmittelbar auf das Recht und die Pflicht 

Union zu machen, Nichts kann klarer fein als diefe Logik: 

N Stier, unlutherifhe Theſen. ©. 10 ff. 

2) Darmft, 8,=3. vom 9. Nov. 1854. 
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„Hoffentlich ift die Zeit bald vorüber, wo man die Vieldeutigfeit ber 

heiligen Schrift überall wie ein Schreckgeſpenſt vorzuhalten pflegte, um kirchen— 

rechtliche Beflimmungen und eine Autorität neben der Schrift geltend zu 

machen. Die heilige Schrift iſt in ihren Hauptlehren Gottlob fo Har, daß 
wir feinen andern Richter außer ihr brauchen. Wo fie ung verläßt und viel- 

deutig wird, ift fie felbft wieder alleinige Richterin. Ihr Spruch lautet auf 
Mannigfaltigfeit und Vielfeitigfeit, und wo fie gefprochen hat, darf da ein 

Symbol oder eine menfchliche Behörde anders fprechen? Die Kirche und ihre 

Drgane dürfen in folchen Fallen nur auf Frieden erfennen. Der Herr der 

Kirche felbft will Mannigfaltigfeit. Er Hat fie ja Durch fein Wort geſetzt; 
hätte er fie nicht gewollt, fo hätte er fich deutlicher ausgedrückt.“ 1) 

Das Schriftprineip bat bier, wie man fieht, allerdings feinen 

näciten realen Zweck. Sobald aber derfelbe erreicht und die Stabilität 

des Symbols hintangehalten if, wird die clara et sufficiens scriptura 
doch wieder mit Wort und That in Abrede geftellt. Die Bibel fol das 

Symbol beftätigen und garantirenz fofort aber fieht man fich gezwungen, 

für das Berftändnig der Bibel felbft nach einer Beftätigung und Ga— 
rantie zu fuchen, die nicht wie bei der Gtabilitäts- Partei wieder dag 

Symbol felber wäre. Je nach der Art diefer Garantie bei den ver- 

fohiedenen Richtungen, bilden ſich eben die mannigfaltigen Unions-Par- 

teien aus, welche untereinander nicht weniger in faktiſchem Gegenfaß 
fteben, als alle zu der Richtung der Stabilität. Die Einen fuchen die 

Garantie des richtigen Verftändniffes der Bibel im Leben durch die 

Tradition, die Andern in der Schule durch die Wiſſenſchaft. 

Sn dem erfteren Sinne fonnte man befonders die Träger der lu— 

therifhen Strömung unzähligemal behaupten hören: „die Lehre von 
der Kirche und ihrer Tradition ift der wunde Punkt auf unferer Seite” 2). 

„Es gehen”, fagte die Gnadauer Herbft-Conferenz yon 1854, „durch 

unfere Zeit zwei gewaltige Strömungen, eine katholiſche und eine inde- 

pendentiftifche.” Die erftere fehe in der Bibel einen Organismus, zufam- 

menhängend mit dem Leben der ganzen Kirchez die andere behandle bie 

Bibel mehanifh, wie einen yon allen ſonſtigen Lebensäußerungen des 
heiligen Geiſtes losgeriſſenen Codex. Die zweite Strömung habe zur 
Zeit eine englifhe Duelle, und fei die letzte Confequenz der reformirten 

Richtung. Die erftere Habe ihren Sig in deutſcher Art, und „führe 
mit Nothwendigfeit zu einer Anerfennung der firdliden 
— 

1 Darmfl. 8.-3. vom 21. Mai 1854. 
?) Halle'ſches Volksblatt vom 8. Jan. ff. 1853, 
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Tradition“ 9. Andererfeits benügen auch die principiellen Unioniften 

das Schriftprineip nur zur Untergrabung ber feften äußern Glaubens- 

norm; fobald diefer Dienft gethan ift, läugnen auch fie ausdrücklich ſo— 

wohl die Selbftverftändlichfeit (perspicuitas), als die Sufficienz der 

Schrift; denn „der Theologie als fortichreitender Wiffenfchaft bleibt 

die richtigere Ausführung und innere Begründung des Ganzen vorbe— 

halten“ 2). Der Reaftions- Partei machen fie daher gerade das zum 

Vorwurf: daß von ihr die Bibel nicht nur als höchſte Richterin in 

Sflaubensfachen, fondern auch als einzige Duelle theologifcher Erfennt- 

niß hingeftellt werde, während doch ſonnenklar fei, dag, um diefe Bibel 

zu kennen, eine „Wiffenfhaft des Glaubens erforderlich fei, foldhe 

theologifche Wiffenfchaft aber nicht anders gewonnen werden fünne, und 

feine andere Duelle babe, als jede andere Wiffenfchaft, nämlich durch 

Denfthätigfeit und aus Erfahrung” ®). 

Beide Richtungen ftelen, was wohl zu bemerken ift, ihr Contingent 

zu der großen Partei der eventuellen Reviſion der Symbole, aber in 

fehr verfhiedener Tendenz. Die Einen gehen auch hier blog mit Schein 

und Täufhung um, die Andern machen wirklichen und ehrlichen Ernft. 
Beide aber weifen auf die Schwierigfeit, ja Unmöglichkeit eines folchen 

Reviſionsverfahrens. Wo find die Prineipien und der Maßſtab def- 
felben? Iſt's etwa die Bibel? Aber „in der Lehre vom Abendmahl 

und auf mandem andern Gebiete gibt e8 einen Punft, wo uns die 

Schrift verläßt, wo die menſchliche Deutung beginnt”), Iſt's etwa der 
den Einzelnen gegebene heilige Geift? Wohl fagt felbft der Subjeftivift 
Schinkel: „die Kirche habe an ihrem Gründungstage, am Pfingfitage, 

nicht ein Concordienbuch, fondern einen Iebendigen Geift empfangen“ ); 

allein diefer bat fi drüben Hiftorifch nachweisbar immer nur als Geift 
der Wirrniß manifeftirt. Iſt's etwa die „Tradition“, welche die deut- 
hen Lutheraner von der großen Strömung fupponiren? Unmöglich; 

„allein die heilige Schrift ift Kriterium im Streite, sola scriptura 

sacra norma, daraus folgt mit der größten Evidenz, daß ſich audy die 

lutheriſche Faſſung diefer Negel unterwerfen muß und nicht, wie Herr 

Kahnis jest fehr naiv fehreibt, „„allein der Kirche", die Tutherifche 

) Halleiches Volksblatt vom 22, Nov. 1854. 
2) Berliner evang. 8.-3. vom 27. Sept. 1854. 
®) Berliner proteflant. 8.3. vom 25. Febr. 1854, 

Darmſt. 8-3. vom 25. Mai 1854, 
5) Berliner proteflant. 8-3. vom 17. Febr, 1855. 
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Kirche darf nicht Kläger und Richter in Einer Perſon ſein“ 1). Und 

wer follte denn repidiren? Man fcheut fich nicht Yon einer unmittelbar 

göttlichen Vollmacht zu reden, gemäß welcher die Reformatoren einft rent: 

dirt hätten. » Jedenfalls aber fieht man jegt Feine foldhen „von Gott felbft 

berufenen“ Reviſoren. Wer ſoll alſo revidiren ? Eine deutſche Landeskirche? 

alle deutſchen Landeskirchen? alle deutſchen Fakultäten? eine Commiſſion 

aller deutſchen Geiſtlichen und Laien? — das wäre immer noch zu klein! Und 

ſelbſt wenn der „‚faft thörichte Traum“ einer großen Synode aller Lan 

deskirchen der ganzen Erde zur „erſehnten Reviſion“ realiſirbar wäre, 

wüßte man wieder nicht: wer ſoll dieſe Synode bilden?“ 

Was ſchließen nun die beiden oben genannten Richtungen aus die— 

ſem Stand der Dinge? Die Einen beſcheiden ſich einfach: „So bleibt 

denn nur die dritte Möglichkeit übrig, mit andern Worten: die be— 

ftehenden Bekenntniſſe müffen folange in Gültigfeit bleiben, als nicht 

rvepidirte vorhanden und anerfannt find, welche ihre Stelle einnehmen 

ſollen“. Allerdings dürfe diefe interimiſtiſche Glaubensnorm nicht den 

Glauben der Einzelnen erzwingen wollen, wohl aber müſſe dieſelbe 

zwingende Norm für das kirchliche Lehramt fein ?). Alſo Amtsentſetzung 

oder predigen nach der officiell proviſoriſch ausgelegten Schrift! Ge— 

wiß iſt eine deſpotiſchere Zumuthung nicht leicht denkbar, und die gegen⸗ 

theilige Behauptung der andern Richtung nur vernünftig und conſequent. 
„Verfaſſung und Lehrordnung“, ſagt ſie, „gehören beide zur vergäng— 

lichen irdiſchen Seite der Kirche, alſo zum Wandelbaren an ihr; die 

Lehrordnung iſt nichts weniger als Lebensbedingung der Kirche; die 

Kirche kann oft lange Zeit ohne ihre feſte und beſtimmte Formulirung 

beſtehen“ 2). | Ä 

Sp Yäuft alfo auf jener Seite der ganze Proceß, fobald nur das 

Nevifionsrecht gegen die fefte äußere Glaubensnorm errungen und feſt— 

geftellt ift, auf eitel neue Täufchung hinaus; das Neproduftiong- und 

Reviſionsrecht ift principiell und fafultativ zugeftanden, beruht aber that- 

fächlieh) wieder als völlig. müßig. Sobald. dagegen auf der andern 

Seite damit Ernft gemacht wird, ift dem äußerſten Subjektivismus 

Thüre und Thor geöffnet, der vielbefchrieenen „Befenntnißlofig- 

1) Darmft. 8-3. vom 25. Mai 1854, 

2) Wörtlich fo wie oben gedacht fett Dr. Palmer: die Sache auseinander in 
der Darmftädter Kirchen-Zeitung vom 9. Nov. 1854, 

3) Berliner proteftant. Ke3. vom 17, Febr. 1855. 
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feit", Sn der That haben wir in dem Borftehenden den Urſprung 

und die Begründung oder Berechtigung der großen Subfeftiviflen-Partei 

befchrieben, Die Bibel mit dem Neproduftions- und Nevifionsrecht ber 

Schule und des Einzelnen als Garantie und Normativ des Symbols: 

dieß iſt ihr Ausgangspunft, In confequenter Entwicklung kommen fie 

mit Nothwendigkeit endlich dahin, daß ſie mit aller andern äußern 

Glaubensnorm auch noch die Bibel ſelbſt als ſolche Glaubensnorm für 

unproteſtantiſch erklären. Dieß hat ihr Hauptorgan im Bunfen-Stahl’- 

ſchen Streite ſehr gut ausgeſprochen: 

„Wäre die Bibel ein Geſetzbuch und eine Lehrnorm, ſo bedürfte ſie 
gleichfalls der authentiſchen Auslegung, wenn nicht der ganze Zweck verfehlt 

werben ſollte; eine ſolche normative Grundlage fordert für eonfequentes Den- 
fen mit unverweigerlicher Nothwendigfeit die ganze Firchliche Inſtitution mit 

untrüglichem Befenntniß, Amt und Regiment. Kann man das als Proteftant 
nicht wollen, fo muß man auch die Ießte Pofition des römischen Kirchenſyſtems 

fahren laffen, die normative Geltung der Bibel, die Wurzel, aus 
der alle römifchen Pofitionen mit Nothwendigkeit wieder her— 

vorwachſen.“ 9 
Dieſer ſubjektiviſtiſchen Zügelloſigkeit gegenübher war es gewiß zu 

erwarten, daß der proteſtantiſche Aufſchwung oder die lutheriſche Strö— 

mung noch einen weitern Verſuch mache, der feſten äußern Glaubens— 

norm die erforderliche objektive Garantie zu verſchaffen. So geſchah 

es auch, ſelbſt auf die Gefahr hin über den Kreis der proteſtantiſchen 

Principien hinauszutreten. Die Selbſtgarantie des Symbols nach Art 

des Stabilitäts-Axioms läuft nach beiden Seiten hin auf Abſurdität 

aus; die Bibel als Garantie des Symbols überliefert dieſelbe der 

Diskretion des Subjektivismus; die Tradition an ſich und ohne leben— 

digen Mund der Autorität bleibt entweder in jenem erſtern Sumpfe 

ſtecken oder ſtürzt in dieſen zweiten Abgrund. So iſt denn die lutheri— 

ſche Strömung wirklich auf die unter andern Umſtänden natürlichſte 
Rede verfallen: Garantie des Symbols oder der äußern Glaubens— 
norm ſei die Kirche. Dieſe Rede iſt es eben, was den Kirchengeiſt 
jener Strömung manifeſtirt. 

Ueber die Wahrheit und Wirklichkeit einer ſolchen Verweiſung 

an die Kirche wäre freilich nicht viel zu ſagen nöthig. Herr Schen— 

tel erwidert einfach: wir haben es zu einer Kirche, die dieſes Namens 

werth wäre, bis auf diefen Augenblick noch nicht gebracht, noch nicht 

1) Berliner proteftant. 8-3. vom 29, März 1856. 
Jörg, Geſch. des Proteft. I. 9 
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einmal einen baltbaren Begriff derfelben ermittelt! 1) Dr. Stier fügt 

hinzu: „zu meinen, es könnten feine neuen DBefenntniffe mehr ent- 

ftehen, ift eine durch nichts zu beweifende wunderliche Meinung; aber 

auch das Abweifen jedes Anfages dazu Dur den Ruf: nur die Kirche 

darf neu befennen, diefelbe Kirche, die auf den alten Befenntniffen fteht, 

ift eben das Umdrehen im Zirkel, dag man immer wieder fragen muß: 

wer und wo ift denn jetzt dieſe Kirche“ 2). Somit wäre es mit einer 
Garantie der „Kirche für das Symbol von vornherein nichts. Indeß 

ift es doch nicht ohne Intereſſe, das Wagniß diefer Berufung etwas 

näher zu prüfen, 
Selbft wenn der Proteftantismus, anftatt in zahlloſe Parteiungen 

serfallen zu fein, in feiner ungeheuern Mehrheit in Einer einzigen lu— 

therifchen Kirche befchloffen wäre, könnte und dürfte dann etwa eine 

folche Kirche ihre Symbole als bindende Glaubensnorm yon Autoritätg- 

wegen den Einzelnen aufladen? Nein und dreimal nein! Sie dürfte 

es nicht um des veformatorifchen Rechts dieſer Einzelnen willen, fie 

dürfte es nicht um ihres eigenen Rechtsbeſtands willen, fie könnte es 

nicht um ihres eigenen Begriffs willen. 

Zum Erſten: vor einigen Jahren beliebte es der mecflenburgifchen 

Landeskirche nah 5Ojährigem rationafiftifhen Interregnum die alte Tauf- 

form mit Exorcismus wiederherzuftelen, und den Prediger Bartholdi, 

weil feine auszulegende Schrift mit dieſer ausgelegten Schrift nicht 
übereinftimmte, abzufegen. Damals urtheilte das große Subjeftiviften- 

Drgan: „Das ift das Eine große Prineip, bier zum erftenmale im 

19ten Jahrhundert von einer proteftantifhen Kirchenbehörde ganz nadt 

ausgefprochen; nicht feiner Schriftauglegung hat der evangelifhe Geift- 

liche zu folgen, fondern lediglich der Schriftauslegung der Kirche, bie 
in den fombolifchen Büchern gegeben iſt. Wir wiffen nicht anzugeben, 

worin die evangelifhe Kirche von der römischen Kirche fih dann unter- 
fhiede. Proteftantifch ift allein das, daß jeder Chriſtenmenſch feiner 

Auffaffung der evangelifchen Wahrheit folge; der Kirche nlehre unbe— 

Dingt zu folgen, ift römiſch. Proteftantifch ift allein das, dag in Sachen 

ber Glaubensüberzeugung Befehl und Gehorfam überall nicht flattfindes 

Glaubensvorſchriften menfchlicher Autoritäten gehorchen, das ift römiſch.“ ?) 

2) Reuters NRepertorium. Jan. 1855. ©. 9. 
2) Stier, unlutherifche Thefen. ©. 46. 
2) Berliner proteftant, Ke8. vom 17, Juni 1854, 
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Unverkennbar die ächte Anwendung des reformatoriſchen Schriftprin— 

cips! Luther hat ed gegen die alte Kirche geübt und er mußte es als 

Chriftenrecht in feiner Kirche auf alle ihre Glieder vererben; wollte Diefelbe 
jest plötzlich kraft infallibler Autorität ihre Symbole den Einzelnen zur 
abfoluten Glaubensnorm maden, fo wäre dieß nichts Anderes als ſacri— 

Yegifcher Raub an dem heiligften unveräußerlichen Chriftenrechte derfelben, 

Diefe Kirche ift eine Perſonen-Kirche, nicht eine dingliche Kirchez in ihr 

fann nicht der Kirche als folcher der heilige Geift verheißen fein, damit er 

fie alle Wahrheit lehre, fondern der Einzelne ift ed da, dem dieſer heilige 

Geift verheißen fein muß. Die fymbolmäßige Kirche ift nichts Anderes als 

die Summe oder „Gemeinde“ der recht aus der Bibel Befennendenz eine 

beftimmte Auslegung als abfolute Norm unter Garantie einer ſolchen Kirche 

oktroyiren wollen, dag wäre im beften Falle nichts Anderes als unberech— 
tigte Tyrannei einer zufälligen Maforität über eine zufällige Minorität. 

Aus den nämlihen Gründen Fann eine folche Kirche niemals Un: 

fehlbarkeit anfpreden, die ihr als Garantin der abfoluten äußern 

Slaubensnorm Doch jedenfalls zufommen müßte. Sie hat dieß auch, nach 

Zittels richtiger Bemerkung, niemals zu thun gewagt. Gelüftete fie je 

Snfalibilität anzufprechen, fo dürfte fie es doch um ihres eigenen Rechts— 

beftandes willen nicht thun, bei Gefahr der Selbfiyerbammung. „Luther 

felbft Hat die Autorität der Kirche Durch Gottes Wort gebrochen, follten 

wir die Autorität Der Kirche wieder aufrichten wollen, und wenn wir 

es wollten, könnten wir e82”1) Es wäre ja alsdann jedenfalls die 

unfehlbare Kirche gewefen, gegen die Luther und feine Kirche ſich aufs 

gelehnt, ihnen felber fomit alle und jede Berechtigung abgefprochen, 

Die neue Kirche muß daher ſtets den Begriff einer infallibeln Kirche 

Herneinen, Diefe Nothwendigfeit fühlen auch die entfchiedenften Organe 

des lutheriſchen Kirchengeiftes, z. B. das Halle'ſche Volksblatt. „Es 

iſt“, heißt es da an mehr als Einer Stelle, „der Geift der Unbußfer⸗ 
tigfeit, zu welcher die Fatholifche Kirche fich leider, man muß fagen, 

prineipiell durch ihre Lehre yon der Unfehlbarfeit ihrer Kirche verur— 

theilt hat, was ung von ihr trennt”; und Dr. Leo meint daffelbe, wenn 

er fagt: „die Lehre yon der Autorität if auf der römifchen Seite der 

wunde Punkt“ 2), Wie fann man nun aber von kirchlicher Garantie der 

äußern Slaubensnorm. reden, wo die Kirche felber nicht irrthumslos ift? 

I) Darmf. 8-3. vom 21. Mai 1854, a 
2) Halle’fches Volksblatt vom 6. Nov. 18525 8. Yan. 1853, 

9* 
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Wollte man aber drittens die beliebte proteftantifche Unterſcheidung 

yon äußerer und innerer oder eigentlicher Kirche bier anwenden, und 

yon der Yegtern diefe Garantie erwarten, fo geriethe man nur von dem 
Negen unter die Traufe., Denn einmal ift jene Kirche unfichtbar, kann 

zum Neden über äußere Glaubensnorm nicht gebracht werden, Dann 

aber ſcheint es allerdings, dag felbft im Falle des Redens nichts gehol- 

fen wäre, „Die ftreng Intherifhe Partei behauptet freilich die Schrift: 

mäßigfeit ihrer Befenntniffe in allen einzelnen Theilen, und will davon 

nicht Taffen, ehe fie nicht aus der Schrift vom Gegentheil überzeugt iftz 
aber ebenfo zuverfichtlich beruft fich Die unirte Kirche auf ihre Schrift- 

mäßigfeit in allen Fällen, wo fie von den Befenntniffen abweicht, u. |. w. 

Wer foll diefen Streit fchlihten? „„Die Kirche““, wie Profeffor 
Kahnis behauptet? Er vergißt, daß die Kirche nach der Definition 

ihres Befenniniffes „die Gemeinde der Gläubigen und Heiligen” ift, 

und daß ſich dazu auch die unirte (u. f. w.) Kirche rechnen darf, daß 

alfo auch fie ihre Schiedsrichter zu ftellen hat. Man fieht Leicht ein, 

daß bier der Friede nur fommen kann durch eine befondere Aus— 

gießung des heiligen Geiſtes“ 9. 
„Zukunftskirche“, „‚Wiederfunft”, „neue und reichere Ausgiegung 

des heiligen Geiſtes“ — dieß ift nun allerdings auf der Seite des 

Auffhwungs der gewöhnliche Schluß der Debatte über die nöthige un— 

wandelbare Garantie der Außern Glaubensnorm. Natürlich zur nicht 
geringen Schadenfreude der Subfeftiviften. „Auf dem Kirchentage zu 

Berlin”, fagt Herr Dr. Hafe, „trog des einmüthigen Befenntniffes zur 

unveränderten Augsburgifchen Confeffion, ertönte der Ruf: feine Ret— 

tung ohne eine neue Ausgießung des heiligen Geiftes! Die Evangelifche 

Kirchenzeitung hat es wiederholt, und auf wie viel Kanzeln mag es 

nicht ertönt ſein: ein neues Pfingfifeft! Darin ift nur die Verzweiflung 
ausgeſprochen, ihre Sache auf dem Wege der gefchichtlichen naturge- 

mäßen Entwiclung durchzuführen, auf welchem Chriftus feine Dede 

durch achtzehn Jahrhunderte geführt hat“ 2). 
Nur zwei Richtungen, außer den Subjeftiviften, ſtimmen in diefe 

Berzweiflungsrufe nicht ein: die rechten Altlutheraner yon der Stabilität 

und die Neulutheraner. Die Erfteren gefallen fih mit einer bewun- 

derungswürdbigen Ausdauer in dem Meere ihrer Widerfprühe, Die 

) Darmfl. 8.3. vom 21. Mai 1854, 
2) Berliner proteflant. 8-3. vom 29, Now, 1856. 
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Neulutheraner aber haben einen ebenfo naheliegenden als höchft interef- 

fanten Ausweg eingefhlagen, Sie fehen feine andere Nettung gegen 

den zuchtlofen Geift des Subjeftivsismus im Kampfe der Autorität mit 

der rebellifchen Welt, als die von der Kirche garantirte äußere Glau— 

bensnorm: Sie fehen aber auch, daß eine ſolche Garantie von der 

fombolmäßigen Kirche, von dem Begriff der Perfonenfirche nicht zu er- 

langen und zu erwarten if. Sie glaubten daher den reformatorifchen 

Kirchenbegriff ſelbſt eorrigiren zu müffen, um eine garantiefähige wirkliche 

und dinglihe Kirche zu befommen. So ftehen wir alſo bereits an der 

Schwelle der großen Bewegung um den Kirchenbegriff felbft. 
Wir dürfen fie aber noch nicht überfchreiten. Es genügt hier anzu— 

deuten, wie die Neaftion für äußere Slaubensnorm folgerichtig fort: 

trägt zu der Frage um das Wefen der Kirche ſelbſt. Nur Eines if 

noch zw. bemerfen: daß nämlich gerade die Tendenz der Neulutheraner 

der bisherigen Glaubensnorm oder den alten Symbolen, für welde fie 

doch fonft fo rüdfichtslos eifern, den fchwerften Schlag verfest. Das 

Neulutherthum ift an und für fich eine offene Anflage gegen die eigenen 

Symbole, daß fie gerade über den Haupt- und Grundartifel des chriſt— 

Yihen Dafeins, über das Wefen yon der Kirche, feit Dreihundert Jah— 

ren entweder nichts Fertiges und Gründliches oder Irrthümliches und 

Falfıhes gelehrt hätten, Und doch zählen die Neulutheraner, mit- Aug: 

nahme der Artikel son Kirche und Amt, durchaus zu der Partei von 

der Stabilität der Symbole! Wer fann folhen Widerſpruch begreifen? 
Hingegen ift Leicht zu ermeffen, welchen Gebraud die Gegner von jenem 

neulutheriſchen Geftändnig gegen die Geltung der Symbole felbft machen. 

"Sp interpellirt 3. B. Herr Schenfel die Stahl: Hengftenberg’ihe Rich— 

tung: ob ihr denn wirklich der Bunfen’fche Kirchenbegriff nicht recht ſei? 

| „Sie fage es dann, etwa mit dem Herrn Paſtor Münchmeyer und 
Andern, vffen heraus, daß der reformatorifche Kirchenbegriff einer Reviſion 
bedürfe, und daß die Augsburgifche Eonfeffion in Artifel 7 und 8 geirrt habe. 
Dann aber verlange fie auch nicht mehr, daß Geiftliche in unbedingte Ver- 
"pflichtung gegen Befenntnißfchriften genommen werden, welche in Beziehung 
auf Sundamentalbeftimmungen entfchiebene Irrthümer gelehrt haben; dann 

Hage fie diejenigen nicht mehr grundflürzender Irrlehren an, welche auch 

durch andere Artikel der Auguftana ihr Gewiffen nicht mehr für gebunden 
erachten.“ 1) 

) Schenkel für Bunfen wider Stahl S. 12, - 
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Die Abſurditäten des Stabilitätsprincips mit ſeiner willkürlichen 

Vorausſetzung permanenter Congruenz der ausgelegten Schrift und der 
auszulegenden Schrift einerſeits, die Zukunftskirchen-Sehnſucht und dag 

Neulutherthum andererſeits ſtehen als die lebendigen Beweiſe der That— 

ſache da, daß für eine feſte äußere Glaubensnorm, trotz aller Drehungen 

und Täuſchungen, die benöthigte objektive Garantie auf dem fymbol- 

mäßigen Gebiet der proteftantifchen Prineipien nicht zu finden if. Die- 

felben Yaffen nur die Bibel als ſolche Oarantie zu und zwar, wenn bie 

Drehung im Zirkel nicht fofort son Neuem beginnen foll, die Bibel nur 
in ihrer individuellen Auslegung. ebenfalls hat fo die Summe der 

Einzelnen Macht über die Glaubensnorm und Kirche, nicht umgekehrt. 

Dieß ift der Tegitime Boden, in welchem alle Art yon Unionismus 

wurzelt; er hat das Kirhen- und das Schriftprineip des Proteftantis- 

mus unbeftreitbar für fih. Die Confeffion oder gefchloffene äußere 

Glaubensnorm dagegen befteht nur tro& jener Principien, in der Ver— 

theidigung gegen deren Andrang ift fie rebueirt auf den bloßen juridi- 
fhen Rechtsbeſtand. Gewiß eine bedenkliche und gebrechliche FI 

in Sachen des Evangeliums! 

Zweites Hauptitück, 

Unionismus oder Lonfeffionalismus? 

Die prineipielle Bewegung um die Frage von dem Berhältnig. der 

formulirten Glaubensnorm und der Bibel äußert fih praftiih und im 

großen Leben des Proteftantismus als der gewaltige Streit um „Con- 

feffion oder. Union”, und zwar, wie wir ſahen, zum ausſchließlichen 

Vortheil der unioniflifhen Strömung. Je nad dem Verhalten der. ver- 
ſchiedenen Richtungen in erfigenannter Frage regeln fih auch die ver- 

ſchiedenen und entgegengefesten Arten der befiehenden Unionismen. 

Ehe wir aber auf ihre Unterfeidung eingehen, bleibt ung nod) ein 

Hauptpunkt im Unionswefen überhaupt und ber größte Bortheil zu bes 

trachten, deſſen fi der Unionigmug gegen den Confeffionsftandpunft erfreut. 

| Das Schriftprincip und die ſymbolmäßige Perfonenfirche find un— 

zertrennliche und einander bedingende Grundfäge; beide aber verhalten 

fich wieder bedingt und bedingend zu Dem allbeherrfchenden Fundamental- 

Artifel som sola fide. Nehmt das sola fide weg, fo treten augen- 

blicklich außere Autorität und geftalteter Glaube einerfeits,. die katholi— 
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fche Kirchenidee andererfeitd an die Stelle des Schriftprineipg und der 

Perfonenfirche. Ziehet umgefehrt das Schriftprineip aus der Trias, feet 

ernftlich die abfolut entwickelte Glaubensnorm an feine Stelle, fo ver: 
wandelt fi das sola fide augenblicklich in den katholiſchen Glaubens— 

begriff und zieht diefe Verwandlung mit Nothwendigfeit den Fatholifchen 
Kirchenbegriff nach fi. Sm beiden Fällen ift es mit dem Proteftantig- 

mus prineipiell vorbei. „Dieſe Attentate nun habt ihr Confeſſionelle 

euch wirklich beifommen Yaffen, wenn ihr es auch nicht Wort haben 

wollt, und die grundflürzenden Folgen fönnten, wenn euer Beginnen 

ungeftört bliebe, nicht auf fih warten laſſen“: fo fprechen die Träger 

der unioniftifchen Strömung zum Confeſſionalismus, und fie haben Recht! 

Shre ſymbolmäßige Logik ift ihre Stärfe, wogegen die Confeſſion fi 

nur mit Snconfequenzen, Widerfprücden und mit dem trodfenen juridifchen 

Nechtsbeftand zu helfen weiß. 

Seitdem der große Aufſchwung die proteflantifhe Welt mit der 

Lofung: „Orundlage der reformatorifhen Bekenntniſſe“ erfüllt hat, ift 

plötzlich der zuvor praftifch faft vergeffene Specialglaube, „das Eyange- 

lium“ des sola fide, wieder zu Ehren gefommen, und zwar gerade bei 

den Richtungen, welche thatfächlih am meiften über diefe dogmatifche 

Fiktion hinausgeweſen waren. Natürlich war es ihnen nicht um die 

Reftauration der orthodoren Zuftififationstheorie an fi zu thun. Viel— 

mehr ward das sola fide gerade als die rechte Waffe gegen den Auf- 
fhwung zur äußern Slaubensnorm und zur Dinglichen Kirche erfannt. 

Aus dem Wefen des Specialglaubends war demfelben fehr leicht der 

Widerſpruch mit der eigenen Geligfeitshoffnung, das Berrätherifche oder 

Selbfimörderifche feines Treibens nachzuweiſen. Denn die Reaktion 

wollte doch allenthalben mit dem perfönlihen Glauben und namentlich 

im Punkte der Rechtfertigung „gut evangeliſch“ bleiben, während fie in 

der That dem Specialglauben direft widerfprechende Dinge betrieb ?). 

Diefe Schwäche wußten die Gegner von der unioniſtiſchen Strömung 
trefflih zu benügen. Darum hat Herr Stahl ſchon in feinem Streite 

mit Bunfen es offen ausgefprohen: „Wie jest Alle, die fehriftwidrige 
Lehre aufftelfen wollen, das ausfchliegliche Anfehen der heiligen Schrift 
anrufen, jo Alle, die Unglauben fäen wollen, dieſe Rechtfertigung allein 

aus dem —— ?) 

1) S. den I. Band diefes Werkes ©, 487, 330, 

2) Stahl wiver. Bunfen ©, 122, 
/ 
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Daß die natürlichen Gegenfäte: des Unionismus und der Verfonen: 

firhes Excluſivität und dingliche Kirche, mit Nothwendigfeit aus dem 
fatholifchen Glaubensbegriff fliegen, nie und nimmer aber mit dem sola 

fide fi) vertragen können: dieß hat das große Subjektiviften- Organ 

zum öftern trefflih erhärtet. Die proteftantifche Kirche, heißt es da, 

„wird aufgeführt auf dem Fundament des Glaubens“ (des Einzelnen); 
ſchon deßhalb ift, in richtiger Wechfelwirkfung, diefer Glaube nicht, wie 

in der katholiſchen Kirche, „das Fürwahrhalten alles Deffen, was die 

Kirche lehrt“ (denn die „Kirche“ entftehbt ja erfi durch den Glauben 

des Einzelnen), fondern das unmittelbare „Leben Chrifti im Gläubigen“, 

Nichts natürlicher alfo und felbftverftändlicher als folgende Säge: 

„Leider iſt weder von den Neformatoren, noch von ber bisherigen evange- 
liſchen Kirche diefes ihr Princip in feiner ganzen Reinheit feftgehalten worden; 

man fiel immer wieder in die Fatholifche Anfchauung hinein, man faßte doch 

den Glauben immer wieder als ein Fürwahrhalten der Glaubenslehren, die 

in der Kirche aufgeftellt wurden... Man darf ganz in Lebereinflim- 

mung mit dem proteflantifchen Begriff des Glaubens den einem 

orthodoxen Ohre freilich unerträglihen Sat ausfprehen: es Tann 

Einer ein wahrhaft Gläubiger fein, auch wenn er fein ein— 

ziges Dogma der Kirhe mehr unterfhreiben könnte. Faſſen 

wir nun die Confequenzen in's Auge, welche ſich aus diefem proteflantifchen 

Princip für die Geftaltung der Kirche ergeben. Die Kirche Fann in feinem 

Moment ihrer zeitlichen Erfheinung als die adäquate Verwirklichung der 

Idee der Kirche betrachtet werden; ... fie trägt aber das Prineip einer un- 

endlichen Vervollkommnung in fich in dem chriftlichen Geifte, der in der Ge— 
fammtheit der Gläubigen wirkſam iſt. .. Auch das Verhältniß des Einzelnen 

zur Kirche ift ein ganz anderes im Proteftantismus als im Katholicismus; 

der Einzelne bat fein Heil nicht in der Theilnahme an der Kirche, fondern 

nur durch fein Verhältniß zu Chriftus oder zum Himmelreih — die Kirche 
macht ihn nicht zum Chriften, fondern die Chriften maden die 

Kirche; die Kirche iſt nicht eine über dem Einzelnen und der Gemeinde 
ſtehende, fertige, vom Himmel herabgefommene Anftalt, fondern fie wird 

durch die Einzelnen immer neu hervorgebracht, wie auch gefchichtlich zuerft 

der Glaube und die gläubigen Individuen gewefen find, und erft durch ihr 

Zufammentreten die Kirche entflanden iſt. .. Jeder trägt das feligmachende 

Princip in ſich, Jeder ift für fich ſelbſt Priefter vor Gott, Hat das Werk der 

‚Berföhnung mit Gott zwifchen ſich und feinem Gott abzumachen, Jeder hat 

einen freien Zugang zum Throne der Gnade. Durch diefen fo fruchtbaren 

Grundfab des allgemeinen Prieftertfums der Chriften ift jeder fperififche 
Unterfchied zwifchen Geiftlichen und Laien verfchwunden. ... Eine Gleichheit 
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der Lehre ift rein unmöglich, folange es nicht gelingt, das Selbſtdenken auf- 

zuheben, und die. Menfchheit in eine todte mechanifche Maſſe zu verwandeln. 

Sie ift aber. vermöge des proteftantifchen Prineips für das Heil der Kirche 

und ihrer Glieder fehr unnöthig; denn der Glaube macht felig, nicht. die 

Lehre, und bei den größten Lehrbifferenzen kann der Glaube und die Liebe zu 
Chriftus in gleicher Stärke vorhanden fein.“ ?). 

Nachdem num diefe ſchwer anfechtbare Logif des sola fide eben durch 

die gewaltige IUnionsbewegung flarer als je an's Licht geſetzt worden, 

fommt der große Auffhwung, will fi fortwährend zum sola ſide be- 

fennen, und firebt dennoch in Glaubensnorm und Kirche die: direkten 

Gegenfäge deffelben an. Bon der Uniongfeite zur Vertheidigung ge⸗ 

nöthigt, fpricht er ſich wirflih in lauter fatholifchen Sätzen und Be- 
griffen aus. Dieß bat fi befonders fehlagend noch, in der neueften 

Phafe des allgemeinen Unionsftreites gezeigt, wo nämlich der Confeſ— 

fionalismus-fich zum Widerftand erheben mußte, gegen die nach Berlin 

berufene Evangelical Alliance. 

Sp ift das Organ der Gnadauer Conferenz den Prätenfionen dies 

fes Unionismug entgegengetreten, wie folgt: „Aus der organifchen Ein- 

heitsfülfe des chriftlichen Befenntniffes Hat die Alliance nad Art einer 

modernen Aftiengefellichaft oder conftitutionellen Charte neun Artifel 

wie Späne herausgehaft, die ihre Grundlage bilden, wozu fih alle 

Theilnehmer von Herzen befennen follenz; Artifel 7 davon Yautet: „„das 

Necht und die Pflicht des eigenen Urtheild in Erklärung der heiligen 

Schrift“; mit diefem radikalen Grundſatz ift die Auflöfung jedes kirch— 

lichen Berbandes yon felbft ausgeſprochen; kirchlicher Grundfag ift es 

son je gewefen, daß bei der Kirche in ihrer organifchen Einheit die 

Auslegung der Lehre ift, die Allianz aber macht e8 jedem Schufter und 

Schneider zur Pflicht, fich felbft feinen Glauben Eritifch zurecht zu machen” I 

Allerdings, wenn wirflih die „Auslegung bei der Kirche“ wäre 

oder, wie Stahl fih ausdrüdte, „die Kirche felbft den ganzen Glauben 

erhalten müßte, um den wahrhaften Glauben in dem Menfchen ficher 

zu wirken“; wenn Das wäre, dann freilich wäre die Waffe aller Union 

jofort zerbrochen. Aber folhe Anfhauungen heben nicht nur das Schrift 
prineip, fondern aud) das sola fide abfolut auf, Ein folder Glaube 

wäre nicht mehr bloßes Vertrauen, fondern eigentlihes Fürwahrbalten, 

2) Berliner proteftant, 8.3. vom 29, Sept. 1855, 
2) Halle'ſches Volksblatt vom 1. Juli 1857, 
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wefentlich Beugung des Willens, Opferung der abfoluten Individualität, 

und dem müßten die objektiven Attribute der Kirche entfprechen, Man 

bat daher Herrn Stahl diefen Ofaubensbegriff nicht mit Unrecht als 

„ungeheures Mißverftändnig” vorgeworfen. Abgefehen davon, daß er 

noch 1853 felber die direft entgegengefegten Prineipien als die göttliche 

Grundlage des Proteftantismug pries und empfahl, hat man ihm logiſch 

genug zu verfiehen gegeben, was die nothwendigen Confequenzen Des 

Glaubens als Fürwahrhalten und Willensbeugung wären. „Da“, fagte 

man ihm, „ift die Kirche vor Allem Anſtalt; da muß es aber aud eine 

fefte, unbedingte Autorität geben, die allem Gebahren des Subjektivis— 

mus durch ihren Ausſpruch ein Ziel fest, und vor der jeder Einzelne 

fih demüthig beugt, eine fefte, objektive, greifbare Autorität.” Damit 

wäre aber der Proteftantismus im innerften Wefen vernichtet, welches 

eben darin befteht, „daß er das Verhältniß des Einzelnen zur Kirche 

abhängig macht von feinem Berhältnig zu Chriftus, während der Katho- 

licismus dieß Verhältniß abhängig macht von feinem Verhältniß zur 

Kirche.” ?) 
Dennoch ift Herr Stahl auch jest wieder in öffentlicher Conferenz 

gegen den Alliance-Unionismus mit der Benennung der Kirche als 

„einer untheilbaren göttlichen Stiftung” aufgetreten. Deutliher hatte 

fi) Herr Stahl ſchon im Bunfen’fchen Streite ausgefprochen, indem er 

allem Unionismus gegenüber erflärte: „die Kirche ift ein gottverorbneter 
Drganismus mit Recht und Macht über den Menſchen.“ Wie ächt 

proteftantiich Tautete Dagegen die Erwiderung des reformirten Predigers 

Heyne in jener Conferenz: „das Prineip der Reformation felbft fei 

die Individualiſirung (durch das sola fide), die Zedem erlaube felbft- 

ftändig in der Schrift zu forſchen; diefelbe bilde ſowohl Sonderkirchen 

als auch Bereinigungen wie die Alliance!” ?) Und wie fehlagend hatte 
früher ſchon Herr Schenfel Stahls kirchliche Oarantie Mr die Glau⸗ 

bensnorm zu nichte gemacht : 

„Die Snftitution mit ihrem bindenden Anfehen über den Menfchen fol 

nah Herrn Dr. Stahl die Kirche fein! Das iſt eine ganz und gar römiſch— 

Fatholifche Bezeichnung des Begriffs Kirche. Hatte Herr Dr. Stahl in dem 

Rathe der Proteſtanten vor dreihundert Jahren gefeffen, fo hätte er den von 

den Neformatoren bis aufs Blut vertheidigten Begriff der Kirche als der 

H Berliner proteftant, 8-3. vom 19. Mat 1856, 

2) Kreuszeitung vom 20. Juni 1857, 
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Gemeinde der Gläubigen für eine bloß menſchliche, ja autoritätswidrige 

Hynothefe halten, Dagegen das überlieferte Epifeopat für die eigentlich von 

Gottes wegen zu Recht beftehende Kirche erklären müffen. Da ift „„die 

Macht und das Recht des Organismus, der da Träger gotiverorbneter Auf- 

gaben ift““, an ihre Stelle getreten. Ich ſtehe Feinen Augenblick an, zu be= 

fennen, daß, wenn ich einmal zu diefer Meberzeugung des Herrn Dr. Stahl 

gelangt wäre, die Kolgerichtigfeit des Denkens mir den Uebertritt zur römi— 

ſchen Kirche als eine zwingende fittliche Mothwendigfeit auferlegen würde.“ 1) 

Veberall in dem Streit zwifchen Union und Confeffion läuft die 

Grundfrage darauf hinaus, ob der Glaube der Einzelnen fi nad der 

Kirche oder die Kirche fih nad dem Glauben der Einzelnen zu richten 

habe, Es ift dabei an fich gleichgültig, ob die Kirche ald Organismus 

gefaßt oder, wie von den eigentlich Confefjionellen in der Defperation 

gefchieht, definirt wird: die Kirche ift der Lehrinhalt, So hat 3. B. 

die Conferenz zu Gnadenberg in Schlefien gegen die Firchenbegrifffiche 
Anfhauung des Dr. J. Müller in Halle, des berühmteften Theologen 

der fogenannten pofitiven Unioniften, aus dem Grunde proteftirt, weil 

er „von dem Begriff der unfichtbaren Kirche ausgehend den Grund der 

Kirche Lediglich im fubfeftiven Glauben finde und- das Objektive nad 

dem Subjektiven normire, nicht umgekehrt.” Dagegen will die Con— 

ferenz „die Objektivität der Kirche fefthaltend, eine Congruenz derfelben 

mit dem fubjeftiven Glauben erftreben” 2), Welche von beiden An— 

fhauungen in Confequenz des sola fide die richtige fei, iſt nicht zwei— 
felhaft. Es wäre nach der letztern durchaus unvermeidlich, daß die 

Confeffionsfirhe ihren ganzen Lehrinhalt dem Einzelnen zum Glauben 

vorftelle, von ihm nicht nur den Conſens zur flellvertretenden Gerechtig- 

feit fordere, fondern Fürwahrhalten ihres ganzen Lehrcomplexes. Da— 

mit ift im Handummenden der feligmachende Fiducialglaube abgethan und 

dem rechtfertigenden Glauben des Katholifen Bahn gebrochen mit alfen 

feinen Gonfequenzen. So hat fih Dr. Stahl im Streite mit Bunfen 

wirklich ganz unbefangen geäußert: „um den wahrhaften Glauben in 

dem Menfchen ficher zu wirken, muß die Kirche ſelbſt den gan- 

sen Glauben in feiner Wahrheit erhalten.” Man höre, wie bündig, 

rund und nett Here Schenfel darauf erwibdert: 
„Die evangelifche Wahrheit bedarf eben nicht zu ihrer Erhaltung einer 

befondern äußern Inſtitution, umgefehrt — die dußere Inſtitution hat bie 

) Schenkel für Bunfen wiber Stahl ©, 17. 
2) Hengftenbergs evang, 8-3. 1856. Sult, S. 630, 
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Wahrheit verbunfelt, vergraben. Wie aber die Wahrheit nicht von der er- 
haltenden Thätigkeit der Kirche abhängig ıft, fo ift fie auch nicht von ihrer 

auslegenden Thätigfeit abhängig. Es iſt einer der Iutherifchen Lehrfäte, daß 
die heilige Schrift ihr eigener Ausleger ift.“ 

„Berner aber muß nach Herrn Dr. Stahl die Kirche den ganzen Glauben, 

dv. h. den ganzen rechtfertigenden Glauben erhalten. Er fcheint wirklich 
der Meinung zu fein, die fides quae ereditur fer rechtfertigend, und dazu ge- 
höre Das ganze theologiſche Syftem, zum mindeflen die Auguftana mit ihren 

28 Artifefn. Aber nicht der ganze Glaube, d. h. Glaubensinhalt der Be— 

fenntniffe, nicht die Reinheit der ganzen Lehre, wie Herr Stahl fih ausdrückt, 

rechtfertigt, fondern der Glaube, daß ung um Chrifti willen die Sünde ver— 

geben wird. Derjenige Begriff vom rechtfertigenden Glauben, welchen Herr 

Stahl darlegt, findet fich nur im Catechismus romanus.“ ?) 

Sobald es fih einmal um eine Glaubensnorm handelte, deren 

Aufgabe eg wäre, „Alles unter ihren Gehorfam zu bringen“, fo ließe ſich 

auch der Fatholifche Begriff vom Glauben und son der Kirche nicht mehr 

abhalten und damit wäre das sola fide unmöglih. Freilich fucht der 

Gonfeffionaligmug durch das quid pro quo auszumeichen, daß er definirtz 
die Kirche ift der Lehrinhalt. In der That und Wahrheit aber über- 

fchreitet er felbft immer wieder dieſen Zirkelſchluß, und beftätigt fo die 

Folgerungen der Subjeftiviften: „Die Confeffion ohne die Hierarchie 

ſchwebt in der Luft; wie foll die reine Lehre ihren Zwer erfüllen, wo 

fol ihre Reinheit herkommen und erhalten bfeiben, wenn nicht Aemter 

und Ordnungen vorhanden find, denen es gegeben ift, mit abfoluter 

Sicherheit diefe Reinheit der Lehre zu bewirken, zu erhalten und an bie 

heilsbedürftigen Seelen zu bringen”)? 

Solche Folgerungen und Zurürweifungen vom Standpunfte des 

sola fide find fo unwiderfprechlic und unwiberftehlih, daß der Con— 

feffionalismus ſelbſt, foweit er fich nicht geradezu in die Bewegung 
um Yenderung des Kirchenbegriffs ftürzt, zu einer höchft verhängnißvollen 

Conceſſion fih gedrängt ſieht. Es ift dieß ein fehr wichtiger Punftz 

yon ihm aus allein ift es möglich, den gewaltigen Streit ganz zu ver- 
ftehen, der zwifchen Union und Gonfeffion, Seftengeift und Kirchengeift 
wüthet. Hier zeigt ſich zugleich am deutlichften, wie und warum bie 

legteren Tendenzen gegen die erſteren fo fehr im polemifchen Nach— 
theile ftehen. Man gibt nämlich auf der Confeffiong-Seite die Inter: 

1) Schenkel für Bunfen wider Stahl ©. 65. 
2) Berliner proteſt. 8-3. vom 29, März; 1856, 
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fcheidung yon Seligmahend und Fundamental nach, woraus man 

auf der Uniong-Seite logiſch richtig eine Unterſcheidung von Sundas 

mental und Nichtfundamental herausbildet. 

Es Yiegt auf der Hand, wenn dem Confeſſionalismus ein Kirchen- 

begriff gegönnt und erlaubt wäre, wie er für die Garantie einer Glau— 

bensnorm nöthig ift, dann wäre ihm jene Tebensgefährlihe Conceſſion 

unmöglich; unter der Diftatur des sola fide aber entfteht fie ganz na— 

türlih wie folgt, Den ganzen Lehrinhalt in den rechtfertigenden Glau— 

ben bereinziehen, dag wäre offenbare Berläugnung des sola fide, Ab- 

fall vom „Evangelium”. Alfo nimmt man zu der Unterfeheidung. bie 
Zuflucht; allerdings fei nicht der ganze Lehrinhalt jeligmachend,. notb- 

wendig zur GSeligfeit, aber der ganze Lehrinhalt fei fundamental. 

Sp hat fih aud Herr Stahl der Alliance gegenüber ausgeſprochen: 

„wir können nicht anerkennen, daß der übrige Theil unferes Bekennt— 

niffes außer den neun Artikeln nicht fundamental feiz unfere Kirche hat 

ihr Bekenntniß immer als ein untheilbares befannt“ 2). Wenn man 

aber nun doch einmal einen Unterfchied zwifchen feligmachend und nicht— 

feligmachend im Lehrinhalte zulaffen muß, fo ſchließen die Gegenparteien 

logiſch ganz richtig; was nicht nothwendig ift zur Seligfeit, das kann 

auch nicht fundamental fein. 

Man erkennt hierin die feſte Baſis aller Union. Der Kirchengeift 
weiß fi) dagegen wieder nur durch den Machtſpruch zu verwahren: 

„wir können die Unterfcheidung fundamentaler yon nicht fundamentaler 

Lehre nur auf dem Gebiete der Theorie anerfennen, müfjen ihr aber 

alle praftiiche Confequenz, namentlich alle Eirpenhilbenne Dedeutung 

um jo mehr abftreiten“ 2), 

Iſt nun eine widerfpruchsvollere und abfolutiftifchere Behauptung 

denkbar als dieſes Diktat, wie ed an der Onadenberger Conferenz 

ergangen, in verfchiedenen Formen aber allenthalben angetroffen wird ? 

Um des sola fide willen muß man unterfcheiden zwifchen feligmachendem 

und nicht feligmachendem Lehrinhaltz weil wir aber des ganzen Lehrin- 

halts bedürfen, um die Kirche aus einem Ding und nicht bloß aus 

jubjeftiv gläubigen Perfonen zu bilden, deßhalb darf doch eine Unter: 
ſcheidung von Nicht-Fundamental nicht gelten: fo fpricht der Kirchen- 
geift. Ihr folt eben die Kirche nicht aus Dingen und Glaubensnorn 

1) Hengftenbergs evang. 8,3. vom 20, Suni 1857, 

2) Hengftenbergs evang. 8.3. 1856, Juli, ©. 630, 
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bilden, fondern aus Perfonen und sola fide: fo erwidert der Sekten 

geift in der Union, und er argumentirt ganz richtig wie folgt: Nur das 

sola fide ift nöthig zur perfünlichen Seligfeitz ein anderes Fundament 

als ein perſönliches Fennt das Chriſtenthum nicht; alfo ift aller übrige 

Lehrinhalt nicht fundamental, fondern der perfünlichen Auswahl unter: 

worfen, darf der „gemeinfamen Baſis“ nicht im Wege ſtehen. 

Sedenfalls follte der zugelaffene Unterfchied von Seligmachend und 

Fundamental doc foyiel bewirken, dag zwifchen den Inhabern des felig- 

machenden Moments die Lehrdifferenzen in andern Punften nicht als 

trennend im firchlichen Leben eintreten dürften. Dieß war auch der 
Grundgedanke der preußifchen Union, fie erfcheint daher urfprünglich als 

Lebensunion, „Die Entjcheidung des ganzen Unionsftreites", fagt 
Herr Schenfel, „hängt zuleßt Doch immer davon ab, ob die Eonfeffio- 

nen im eigentlichen Eirchlich praftifhen Herzpunfte wefentlih Eins find 

oder nicht” 2). Da nun dieß wirklich der Fall ift und der Intherifche 

Confeſſionalismus felbft das ſeligmachende Moment auf den Special: 

glauben befchränft, fo follte man meinen, daß wenigftens die Lebens— 

union nirgends Anftand finden fünnte, Hieße das Gegentheil nicht, die 

eigene Unterfcheidung durch Wiedereinfhwärzung von allerlei Kirchen: 

beiwerf: in den Rechtfertigungsakt wieder aufheben? hieße es nicht, wie 
Wichern fagt, „Alles wieder an Die Subjeftivität binden und zwar kei— 

neswegs an den Glauben, fofern er ein Werf Gottes ift, fondern an 

deſſen menſchliche Frucht: das Verſtändniß der heiligen Dinge“) 
Kurz, man hätte e8 — fobald einmal die Confequenzen der sola-fide- 

Lehre vollftändig entwickelt vorlagen — für unmöglich halten follen, dag 

zwei oder drei im Specialglauben unmittelbar Gerechtfertigte und ihrer 

Seligfeit unfehlbar Gewiffe fih wegen anderweitiger Lehrunterjchiede 

son der kirchlichen Gemeinfchaft ausfchliegen könnten. 

Bekanntlich ift durch ein eigenthümliches aber erklärliches Geſchick 
gerade das tremendum mysterium der alten Kirche zum profanften 

Zanfapfel der proteftantifchen Confeffionen geworden; um die Theilnahme 

der alviniften und Unirten am Iutherifchen Abendmahl, und umgekehrt, 

welche Gegenfeitigfeit noch durch eigens ausftubirte zweideutigen, für 

alle Sättel gerechten Spendeformeln erleichtert Zu werben pflegte ?), 

1) Darmſt. 8.3. vom 2. Juni 1853, 
2) Halle'ſches Bolfsblatt vom 1. Febr. 1854. | 
9 ©. unten den Art. über die bayerifche Landeskirche, 
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drehte fich jebt der Unionsftreit in dieſer feiner niedrigften Phaſe. Ge- 
mäß dem confeffioneller Seits felber zugeftandenen Unterfhied zwiſchen 

feligmachendem und fundamentalem Lehrinhalt hätte ſich Fein Widerſpruch 

mehr erwarten laffen gegen Stiers Ausſpruch: „gerade das Abendmahl 

fei ganz und gar der som Herrn eingefegte Unionsritus aller Chriften- 

heit auf Erden“ 2), Wirklich .fonnte noch vor ein paar Jahren die 

Göttinger „Denkſchrift“ erklären: mannigfaltige Verbindung und aus— 

hülfsweife Abendmahlsgemeinfchaft beider Confeſſionen fei faſt allgemei— 

ner Rechtsbeſtand und Brauch der Intherifchen Landeskirchen. Aber fchon 

feitvem bat ſich diefes DVerhältnig fehr gemindert, Die Zahl Derer 

ift gewachfen, welche eine folhe Gewährung kirchlicher Gemeinfchaft 

nur als Notbfache, nur als einen „bis auf Weiteres zu tragenden Lebel- 

ftand“ anfehen, Don da muß dann noihwendig ein fteter Zufluß nad 

dem Standpunft der eigentlichen Exelufiven ftattfinden, welche unter dem 

Ruf: „Union am Altar ift Union über alle Union!” den beiden Confef- 

fionen alle und jede kirchliche Gemeinfchaft verweigern. 
Wir haben diefe Richtung als Stabilitäts-Partei im Punkte der 

äußern Glaubensnorm bereits in ihrer großen Schwäche erfannt, bier 

werden wir fie al8 Partei der Erelufivität noch weiter in ihrer kir— 

chenbegrifflichen Schwäche erfennen. Ihre abfolute Berweigerung firdhlicher 
Gemeinfhaft mit allen andern Befennern des gemeinfamen sola fide 

fügt fie ganz nur auf die thatfächlihe Zurüdnahme ihrer eigenen prin— 

eipiellen Unterfheidung von Seligmahend und Fundamental im Lehr: 

inhalt und auf eine arge Tirchenbegriffliche Selbſttäuſchung. Freilich 

fagt fie auch: Das entgegengefeste Verfahren öffne allem Indifferentis— 

mus und Subjeftivismus Thür und Thorz um aber diefem Uebel wirk— 

lich zu wehren, hätte fie die Quellen der Unionsftrömung ſelbſt ver— 

ftopfen müffen: das sola fide und die clara et sufficiens scriptura. 

Um jedoch vorerft in der Ableitung und Aufzählung der Unions- 

Geſtaltungen fortzufahren, fo begegneten und ſchon auf dem Gebiete der 

Lebensunion zwei ſich widerftreitönde Richtungen: die kirchliche Ge— 

meinfchaft aus Prineip und die „aus Nothſtand.“ Wir werden den— 

felben befonders in den Landesfirchen von Bayern und Preußen be> 

gegnen, Die Lebensunion felbft ift übrigens die niedrigfte Stufe des 

Unionismus, im Grunde gar noch Feine Union. Sie wird son ben 
eigentlichen Unioniften faum als folche anerkannt und die frühere unio- 

3) Untutperifche Thefen ©, 37. 
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niſtiſche Strömung war auch bereits weit über fie hinaus. Sie fann 

nur. ſoweit noch nothdürftig Plab greifen, als die unlogiſche Unterfcheiz 

dung von Seligmahend und Fundamental fetgehalten wird; Sobald 

bie richtigere. Logik in der Unterfcheidung von Seligmakhend oder. Fun— 

damental einerfeits, Nichtfundamental andererfeits fi geltend macht, jo 

ift. die rechte Union. fertigs die Lehrunion. 

Lehrunion alfein ift wahre Union. : Die Herren Schenfel und Palmer 

in Heidelberg und Darmftadt haben ganz recht: „Ueber die Bedeutung 

des Worts Union folte man ſich endlich allgemein verſtehen: eine Union 

in der Berfaffung ift noch feine Union, eine Union. im Ritus iſt noch 

feine Union; es muß eine ſolche mindeftens infoweit eine. dogmatifche 

fein, als. fie entweder bie Lehrdifferenzen in einer Indifferenz in einem 
gemeinfamen Dritten aufhebt, oder doch in denſelben wohl ein Neben— 

einander aber fein Gegeneinander, alfo nur Nadien aus: demfelben Cen— 

trum herausgeftrahlt erfennt, in feinem Falle aber denfelben eine eigent- 

lich trennende, fundamentale Bedeutung zuſchreibt.“ „Ich halte: es nur 

für ein Erforderniß der in die Sichtbarfeit tretenden Kirche, daß fie ein 

Minimum. yon gemeinfamer chriftlicher Erkenntniß aufftellt: und feſthält, 

was über jenes Minimum hinausgeht, das gebe und laſſe ich; freis: Aber 
das verlange ich, daß die Agenden,. Gefangbücher, Katechismen des 

einen Confeffionstheils nach erfolgter Unirung nichts enthalten dürfen, 

was den andern verlegen, zurückſtoßen ats noch viel weniger ein 

damnamus“ 1). 

Es fragt fih nun bloß: wie und — wen das Sunbamentale: im 

Lehrinhalt vom Nichtfundamentalen ausgefchieden und dadurch das be— 

nöthigte „Minimum“ zur Unirung bergeftelt werden foll? Ueber dieſer 
Trage ergeben fich die weiteren oder eigentlichen Unionsparteien. Durch 

wen das Bermittlungs-Gefchäft ausgeführt werben fol, das ift im 

Grunde freilich nicht ftreitig. Die Unterfheidung von Fundamental und 

Nichtfundamental muß vor Allem dem Bibelverftändniß in der Schule 

und durch die Wiffenfhaft anheimfallen. Die Schule: hat fih au 

diefer Aufgabe überall, mit Ausnahme der Stabilitätsfirhen, fo eifrig 

und zuporfommend bemächtigt, daß Unionismus und theologiſche Wiffen- 

haft geradezu. als: identifch aufzutreten pflegen, Wir werden noch oft 
genug auf die: Anficht ftogen, daß der Sturz des Unionismus gleichbe- 

beutend wäre mit dem Sturz der theofogifchen Wiſſenſchaft. Indem fih 

1) Darmſt. 8,-3; vom 12, Juli und 1. Nov, 1856; 
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aber die Schule der Aufgabe, das dogmatifche „Minimum“ zur Unirung 

berzuftelfen, mit ber Bibel in der Hand unterzog, fragte es ſich natür- 

lich wieder, welchen Maßſtab zur Verfüngung fie anlegen folle? Sie 

fonnte ausfchlieglih das gelehrte Bibelverftändnig als ſolchen benügen, 

oder fie fonnte der Tradition im Firchlichen Leben mehr oder weniger 

Recht laſſen. So fpaltete fih die unioniftifhe Wiffenfchaft in zwei, 

innerfich wieder mannigfaltig fchattirte, Nichtungen: die eigentliche 

Unions-Theologie und die Conſenſus-Theologie. Am voll 

fändigften Yiegt diefe Entwiclung in den preußifchen Fakultäten vor. 

Indeß ergibt fich über der Trage, durch wen die dogmatiſche Ver— 

jüngung oder die fürmliche Einrichtung der Union vorgenommen werben: 

follte, noch ein bemerfenswerther Unterfchied zwifchen rechtlicher und 

faftifher Union. Der große Aufihwung für äußere Glaubensnorm 

ftieg auf mehr faktifch als rechtlich unirte Landesfirchen, und die erfteren 

waren nicht die am wenigften bösartigen, haben fih fogar zum Theil, 

wie in den beffifchen und thüringifchen Landen, als die hartnädigften 

erwiejen. So groß war die Gewalt der unioniftifchen Strömung in und 

aus der Schule überhaupt, der theologischen Wiffenfchaft insbefondere, 

daß es einer fürmlichen Verfügung des Kirchenregiments, eines oberft- 

bifchöflichen Zuthuns gar nicht bedurfte, ja daß ein Befenner der an— 

dern Confeflion, ein Reformirter, gar. nicht im Gebiet der Landesfirche 

zu exiftiren brauchte: es wurde und war doch Union im Lande, und 

zwar fehr gründliche. 

Betrachten wir nun das Wie der dogmatifchen Verjüngung und 

entfprechenden Unirung, fo unterfcheiden fih urfprünglich vor Allem 

zweierlei Unionen: die negative oder abforptive und die pofitive, 

Die erftere fchaffte die Befenntniffe durch das weitherzigfte quatenus 

ab, d. h. diefelben follten nur mehr gelten, „foweit” es der individuellen 

Bibelauslegung eonvenire, Die andere ließ die Sonderbefenntniffe in 

Geltung, ausgenommen bie Firhentrennende Eigenfchaft der Differenz- 

lehren. Bon der letztern gibt e8 nur Ein urfprüngliches Beifpiel, in 

der preußifihen Union, deren Charakter übrigens von Anfang an ein 
äußerſt intrifater und binterhaltiger war. Der große Auffhwung für 
äußere Glaubensnorm war nun vor Allem mit äußerſtem Kraftaufwand 
befliffen, Die negativen Unionen auf das Niveau der pofitiven Union 
binaufzufhieben. Unter den rechtlich unirten Landesfirhen hat nur 
Naffau fiegreihe vis inertiae entgegengeftellt. In der Pfalz und in 
Baden war bie Anftrengung mit Erfolg gefrönt, aber in fehr verſchie— 

Jörg, Geſch. des Proteſt. I 10 
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dener Weiſe. Dieſe Verſchiedenheit entſpricht verſchiedenen Richtungen 

in der Schule, auf welche wir ſpäter noch einen Blick zu werfen haben, 

Wenn es fi einmal darum Handelt, das Fundamentale im Lehr- 

inhalt vom Nichtfundamentalen auszufcheiden, fo muß man ohne weiters 

der fubjeftiviftifchen Unionsidee den Preis der Confequenz zuer— 

fennen. Die Subjeftiviften behalten allein die Principien als Unions— 

Baſis bei, namentlich das sola fide, und überlaffen die Anwendung 

aus der Bibel an jeden Einzelnen. Bon allem Lehrinhalt wollen fie 

als fundamental nur allein „Chriftus” annehmen, „ſowie fie ihn na) 

einer treuen und gewiffenhaften Forſchung in der heiligen Schrift er: 

fennen“ 2); und das sola fide führen fie im Munde, um zu behaupten, 

daß es überhaupt nicht darauf anfomme, was und wie viel geglaubt 

wird. Auf diefe Weife haben die Subjeftiviften mit ihrem vieldeutigen 

Sefus-Alfein eigentlih nur den pietiftifchen Indifferentismus in eine 

wiffenfchaftlihe Form gebradt. Man würde fie mit Unrecht als „Ra— 

tionaliften” bezeichnen. Sie befennen fich „zum Chriftenthum der Union 

als der legitimen Fortfegung der großen reformatorifchen That’; und 
fcheiden demgemäß ganz folgerichtig nach den reformatorifchen Prineipien 

das Seligmachende oder Fundamentale som Nichtfundamentalenz; daher 

finden fih auch allerlei Schattirungen des Unionismus unter dem Banner 
ihres in feiner Art trefflihen Organs zufammen 2). 

Sie find die principiell „Wiffenfchaftlichen‘ Faterochen, Auch der 

pofitivfte Unioniſt muß fi Die Richtung verbitten, „welche die Befennt- 

nißfchriften über die Bibel fest”, und er kann immerhin die große Pro— 

Hamation des Organs unterfohreiben: „Wir wiffen ung an Jeſus Chriftug, 

wie ihn die Schrift bezeugt, als den einigen Grund fchlechthin gebun- 

den, und in diefer Gebundenheit fchlechthin frei von aller Menfchenaus 

torität in Dingen des Heils; wir wollen nur die ſich felbft aus— 

legende Schrift, Feine außerhalb der Schrift Tiegende authentifche 

Norm ihrer Auslegung“ 3). Allerdings aber wird der pofitive Unionift 

1) Programm ihres Erbauungsblattes „der Sonntagsabend“. Berliner proteſt. 

8.-3. vom 22. Nov. 1856. 

2) Die „proteftantifehe Kirchenzeitung für dag evangel. Deutſchland“, 

Berlin, red. von Lie, Krauſe. Ihre Gründer find neben entfchievenen Bertreiern 

der „pofitiven Union” Männer vom allervulgärften Nationalismus, ihrer Zeit als 

Herausgeber des „Lichtfreundes” befannt, neben unläugbaren Anhängern der Tü- 
binger Schule die refoluteften Gegner verfelben, fogenannte „biblifhe Rationaliften” 
— wie die Darmſt. 8-3. vom 15. Jan. 1854 die Eoalition fehilvert. 

3) Darmſt. 8.3, som 15, Det. 18545 Kreuzzeitung vom 22, Det. 1854, 
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dem Fluß der fich felbft auslegenden Schrift irgendwo Grenzen fleden 

müffen, wogegen bieß ber rechte Subfeftivift nicht thut. Seine Partei 

fann auch den Unterſchied zwifchen Fundamental und Nichtfundamental 

niemals firiren und eineifen laffen. Das Organ erklärte fih in dem 

Gründungs- Programm darüber fehr Flar im Namen der Parteiz fie ſei, 

im Gegenfaß der „jüdifchen Geifter, welche die Menfhen wieder ein- 

fangen wollen unter allerlei Geſetz, nimmermehr Willens, an irgend 

eine Formel dieſes oder irgend eines andern Bekenntniſſes fich binden 

zu Yaffen, fondern behalte fich, wie jedes menfchliche Bekenntniß, fo auch 

dieß ihr gegenwärtiges Bekenntniß und jedes ihrer Ffünftigen Befennt- 

niffe in alfen feinen Theilen bis in den Grund und Mittelpunkt ftets 
von Neuem frei zu prüfen und zu beffern vor.” Das Programm for: 

dert 3. B. die Naturwiffenfchaften auf, daß fie fortfahren, „Säte ber 

herrfchenden Dogmatik umzuftogen, und herkömmliche Vorurtheile aus 

den Gemüthern zu befeitigenz; e8 dankt für jede Berichtigung einer Bor: 

ftellung und für jede Ausrottung eines Borurtheild; mögen mande Dog- 

men und viele hergebrachten Borftellungen dahin fallen, mit folchen Vor— 

ſtellungen und ſchlechten Dogmen fällt nicht der lebendige Glaube“ 1), 

Darum bewunderte auch Prof. Credner an dem Atheiften Karl Vogt in 

der That einen fonderliben „Mitarbeiter am riftlichen Gottesreiche,” 

Eonfequent gelangt dann die Richtung zum Theil dahin, daß fie neben 
aller andern Lehrnorm auch noch die Bibel als Lehrnorm für unprotes 

ftantifch erflärt, Ebenſo eonfequent verlangt fie eine Union, die Raum 

habe auch für Freigemeindler und Deutfchfatholifen. Aber fie gönnt 

ſolchen Raum aud den pofitiven Unioniften, folange diefelben nur unter 

allen Umftänden die gemeinfamen Prineipien nicht im Stiche laſſen. 

„Das gläubige Gemüth”, erklärte ein Sprecher der Partei im Jahre 
1853, „wird es fi immer vorbehalten müffen, dem Worte Chrifti ge- 

treu, auch anders zu lehren und zu glauben, und muß es fich frei laſſen, 

auch wo ein Lehrer unferer oder einer andern Zeit eine Lehre den Aus: 
ſprüchen Chriſti gemäßer aufzufaffen foheint, diefem anzuhangen — wie 
das eigentlich auch Männer wie Nisfh, Müller, Schenkel u. A. ans 
erfennen“ 2). Es find dieß die bedeutendften Namen der pofitiven 
Unioniften. Derfelbe Mann verfiherte fogar, die Subjeftiviften-Wartet 

1) Berliner protefl. 8-3. vom 1. San. 1854. 
2) Dr. Piſchon: die Augsburger Eonfeffion und der Berliner Kirchentag. 

Berlin 1853. S. 12. 

* 
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babe das Oberkirchenraths⸗Mitglied Dr. Nitzſch feit 1846 als „den rech- 

ten Hort ihrer Kirche” betrachtet, und empfinde grenzenlofen Schmerz 

darüber, daß er jest auf dem Berliner Kirchentag zum „Conſenſus“ 

abgefallen ſei, noch dazu zu der Leifetreterei der Augustana yon 1530. 

Der Unioniemus der Subjeftiviften ift befannt unter dem Namen 

der befenntnißlofen Union; in ihr findet das quatenus der nega— 

tiven Union überhaupt den entiprechendften Ausdruck. Während wir 

aber den „befenntnißlofen“ Unionismus gefchildert haben, fchilderten 

wir zugleich noch etwas Anderes, nämlich die ungemeine Schwäche aller 

pofitiven Union. Die Prineipien müffen diefer Union nothwendig 

mit jener Union gemeinfam fein, fo vorfihtig fih au Dr. Müller in 

Halle, neben Nisih das Haupt der pofitiven Unioniften, darüber aus- 

drückt: „das Recht, was zugleich eine Pflicht ift, das Recht des felbft- 

ftändigen, durch feine Tradition unbedingt gebundenen Urtheils“ ). Nun 

beachte man, wie confequent die Subjektiviften- Partei dem Princip ge= 
mäß verfuhr, wie inconfequent Dagegen der Uniong= und —R 

Doktrinarismus der theologiſchen Schule! 

Dieſe muß prineipiell ganz das gleiche Reviſionsrecht wie jene zur 

Behandlung der Sonderfymbole, refpeftive zur Ausfcheidung des Selig- 

machenden und Fundamentalen vom Nichtfundamentalen in Anfpruch 

nehmen. Es beliebt ihr aber diefes Abfchnigelungs-Neht nur fo weit 

zu gebrauchen, als nöthig ift, um Luthertbum und Calvinismus unter 

Einer Hut zu bringen, und fobald dieß gelungen ſcheint, fehreit fie: bis 

hieher und nicht weiter! Wer verleiht ihr dazu das Recht? Durch eine 

ſolche willkürliche Befchranfung des Ausicheidungsrechts ergibt fich au— 

genfcheinfich nichts Anderes als ein Rückfall in daffelbe Stabilitäts-Axiom, 

welches man im Ausgang felber für unwahr und unproteftantifh erflärt 

bat. Alferdings kann die pofitive Union nicht umhin, ihre Confeſſiona— 

Yifirungen mit der Claufel des Schriftprineips zu verfehen, wie 3. B. 

bei der betreffenden Operation an der badifchen und der pfälzifchen Union 

geſchehen. Aber die Verclauſulirung fann hinwieder, wenn fie nicht Die 

Confeffionalifirung fofort aufheben foll, nichts anderes fein als ein leeres 

Wort, faktiſch muß die pofttive Union doch wieder irgendwie auf⸗ die 

Stabilitätg-Praris hinauslaufen. 

Die ift namentlich dann in fehreiendem Grade der Sal, wenn 

1) &o erffärte fih Dr. Müller fhon im Det, 1852 fehr eindringlich in ber 

„Zeitſchrift für chriſtl. Wiſſenſchaft“ ꝛc. 
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nicht nur der. Conſenſus oder das Uebereinſtimmende der beiden Son⸗ 

derconfeſſionen formulirt, ſondern auch der Diſſenſus in einer dritten, 

nivellirenden Faſſung ausgeglichen wird. So that die Pfalz mit ihrer 

Union. Aus der poſitiven Unionstendenz ergeben ſich nämlich abermals 

preierfei Unionismen, Sie kann den Conſens und den Diffens offen 

und das Gemeinfame dem Einzelnen zu fuchen überlaffen, was praktiſch 

auf die gewöhnliche abforptive Union hinausläuft. Sie fann ‚den Con— 

ſens formuliven und die Lehrdifferenzen als gleichberechtigt neben einan— 

der beſtehen laſſen; in. dieſer Weife hat die badifche Union ſich poſitivirt 
und dieß iſt das vulgäre Ziel der pofitiven Unioniften 2). Sie fann 
endlich ihr Kraft» und Meifterftüd wagen, fowohl den Conſenſus als 

den Diffenfus in einem Symbol zu. nivelliven und zu formuliren, wie 

fie sin der bayerifchen Pfalz gethan, Es iſt dieß der Unterfchied zwifchen 

Confenfug-Theologie und eigentlicher Unions-Theologie im engern Sinne, 

Aus der vollſtändigen Unions-Eonfeffionalifivung ergibt fih dann die 

amalgamirte: „dritte Kirche”, und zugleich der flagrantefte Erweis von 

der bimmelfchreienden Inconſequenz des ganzen Procefjes. 

Es ift nicht zu Täugnen, daß es den proteftantifchen Aufſchwung 

Schon ſchwere Arbeit und Mühe foftete, um nur auf den Stand der po— 

fitiven Union durchzudringen. Die hinfällige Schwäche deffelben und Die 

augenfheinliche Unfähigkeit, dem Anbringen der befenntnißfofen. Union 

und dem. Außerften Subjeftisismug einen haltbaren Damm. porzubauen, 
mußte indeg den Auffhwung nothwendig über diefen Standpunkt hinaus- 

‚tragen, und wirklich gerieth er im Verlauf mehr und mehr theild an den 

Rand der ‚ftagnirenden Waffer des Stabilitäts-Axioms, theils in den 

reißenden Wirbel der Kirchenbegriffs-Itevifion, Einen fchlagenden Be— 

weis des innern Selbſtwiderſpruchs und durchſtechender Willfür bat der 

pofitive Unionismus befonders noch bei der Leberfiedlung der Evan- 

gelical Alliance nad Berlin: geliefert; auch die Alliance: nämlich zählt 

nach der Seite des Lehrinhalts zu den poſitiven Unionen. 1853 und 
1854 hatten die deutfchen Träger diefer Tendenz auf ihren Rirchentagen 

die Baptiften ausgefchloffen, 1857 figen fie felbft in der Alliance, die 

ihre Gründung und Erhaltung vorherrfhend den Baptiften verdankt. 

1) „Sp tft denn auch, namentlich. von J. Müller, eine artikulirte Confenfus- 
Formel entworfen und für die Zukunft in Vorfchlag gebracht; in ihr foll die ganze 

Fülle des gemeinfamen dogmatifchen Inhalts der Sonderiymbole erhalten fein, wo— 

bei nur. die Differenzpunfte in heilfamer Unbeftimmiheit gelaffen werden. Schwarz: 
Zur Gefihichte der neueften Theologie ©. 336, . 
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Um alle dieſe Ausgeſtaltungen des Unions-Gedankens und ihre Ge- 

jchichte in der Periode des Auffhwungs, welche zum guten Theil die 
Geſchichte der großen Reaktion felber ift, näher Fennen zu Ternen, ift 

es nöthig, daß wir auf ihren Schauplägen in den einzelnen Landes⸗ 

kirchen ſelbſt Einkehr nehmen. Zum Schluſſe werden wir dann in der 

Einen preußiſchen Landeskirche die ſämmtlichen Phänomene von der ſpär— 

lichſten Lebensunion bis zur ſubjektiviſtiſchen Lehrunion wie in einem 

concentrirten Feuerwerk beiſammen finden. 

Aber noch Eine Phaſe der Union, auf welche wir da ſtoßen wer— 

den, iſt von uns bis jetzt gar nicht berührt worden: der merkwürdige 

Verſuch nämlich, welchen der Kirchentag am 20. Sept. 1853 mit dem 

poſitiven Unionismus gemacht hat. Die Grundidee des letztern iſt ei— 

gentlich, wie wir ſahen, die: zwei ſich abſolut ausſchließende Dinge, 

Union und Confeſſion zumal, in- und miteinander zu haben. Zur Rea— 

liſirung dieſer Idee ſchlug nun der Kirchentag einen eigenthümlichen 

Weg ein, welcher dem Plane der „deutſch-evangeliſchen Kirche‘, mit 

der er umging, ganz zu entſprechen ſchien. Die faktiſchen Berhältniffe 

bedingten, daß eine ſolche „Geſammtkirche“ Union und Confeſſion gleich- 

heitlich enthieltez daher fchied der Kirchentag die Union als eigene dritte 

Eonfeffion aus und verband fie wieder mit den beiden andern Confeſ— 

fionen, der Yutherifchen und der rveformirten, zu einer „Conföderation‘ 

mit ausgefprochenem Lehreonfend in der Augustana von 1530. Iſt 

diefe Unions-Phafe an fi ſchon intereffant, fo wird fie noch wichtiger 

durch den Umftand, daß es eine Zeit Yang fihien, als wolle Preußen 

feine Landeskirche auf diefelbe Bafis verfegen, Freilich iſt der Schein 

bald verflogen, und durch die Alliance in Berlin fohon wieder die ent- 

gegengefegte Tendenz bezeugt, der fich aller pofitive Unionismus fofort 

rückſichtslos in die Arme geworfen bat, die Tendenz nämlich: nicht die 

Union als eigene dritte Confeffion, fondern alle Eonfeffion nur in der 

Union oder Union in aller Eonfeffion! 
Wir glauben gezeigt zu haben, daß alle diefe rath- und beilloſe 

Verwirrung mit Nothwendigkeit aus der Nöthigung herfließt, in welcher 

ſich der Confeſſionalismus befindet, einen Unterſchied zwiſchen Selig— 

machend und Fundamental, richtiger zwiſchen Fundamental und Nichts 

fundamental im Lehrinhalt zuzugeſtehen. Nur die Fatholifhe Rechtfer— 

tigungslehre und das Fatholifche Kirchenprineip macht eine ſolche Unter- 
ſcheidung unnöthig und unmöglich. Die Stabifitäts-Partei umgibt fih mit 
dem Schein des nämlichen Vortheils, obwohl fie felbft jene Unterſcheidung 
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theoretiſch zuläßt, das sola fide und die clara et sufficiens scriptura prin⸗ 

eipiell beibehält, Natürlich fann fo diefes Vorgeben nur auf Selbftwider- 

ſpruch und Selbſttäuſchung beruhen, Doc läßt fi) ermefjen, dag der prote— 

ftantifche Auffhwung nicht immer Träftig genug ift, auf Die Duelle des 

Uebels felbft zurückzugehen; vielmehr iſt für Die überwiegende Mehrheit 

deffelben, wie fih an der Entwidlung der Unions= Dinge in Preußen 

deutlich genug zeigt, gerade der Stabilitäts- und Erelufisitäts= Schein 

noch immer das höchſte Ideal. Wir müffen daher zunächſt darauf einen 

weitern Blick werfen. 

Drittes Hauptitück, 

Die confelffionelle Erclufivität und altlutherifche Separation. 

Durd die willfürlihe VBorausfegung unabänderlicher Congruenz der 

fpeeififchen Glaubensnorm mit den bibfifhen Nefultaten und durd die 

praftifhe Anwendung eines Kirchenbegriffs, von dem in den Symbolen 

theoretifch Das Gegentheil gelehrt wird: dadurch allein befteht die luthe— 

rifche Stabilitätspartei. ES gibt nämlih nur im Lutherthum eine folche 

Partei, wie fih nur in ihm ein Neft son Kirchengeift erhalten hat. 

Die Partei ſelbſt ift ein eingefrorener Reſt yon Kirchengeift, wie das 
Neuluthertfum der aufgethaute Kirchengeift ift, und die lutheriſche Strö— 

mung überhaupt als ein folches Aufthauen erfcheint. Gerade die Hal— 

tung der eigentlichen Stabilitätspartei gegen dieſe Lebensregungen be— 

weist, daß bei ihr das Eis der flarren Zlufion das Hauptmoment ift. 

Und zwar der doppelten Illuſion. Sie thut, als ob die äußerlich ab- 
gefchloffene Staatsconfefjtonsfirhe yon früher die rechte fihtbare Kirche 

gewefen wäre, eine Jlufion, die wir ald Täufchung der Erbfirche zu 

bezeichnen pflegen. Diefe fcheinbare Kirchengeftalt wurde auch noch vom 

vereinigten Galvinismus, Pietismus und Nationalismus durchbrochen 

und in den Fluß der Unionismen hineingezogenz die Partei aber thut 

abermals, als wenn nichts vorgegangen wäre, 
Auf diefe Selbfttäufhungen nun bafırt fih das kirchliche Gebahren 

ber lutheriſchen Erelufivität. Sie handhabt ihre Firchliche Gemein 

ſchaft gerade fo wie die Fatholifche Kirche. Am Katholicismus aber er= 
fheint der Charakter der Erelufivität gewiß nur nothwendig und folge- 

richtig, wie Dagegen an der Yutherifchen Stabilität? Auf der katholiſchen 
Seite ift ein Unterfchied yon Seligmachend und Nichtfeligmachend im 
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Dffenbarungswerf ganz und gar undenkbar, ſeligmachend iſt da einfach 

die Kirche; die Intherifhe Stabilität trägt fih im Gegentheil fortwäh— 

rend mit dem sola fide und der .clara et sufficiens' scriptura, ſie 
fann nicht umhin, den Unterfchied' von Seligmahend und Nichtfelig- 

macend im Lehrinhalt zuzugeſtehen. In der Theorie nämlich; was 

macht fie: hingegen im Leben? Sie behandelt nicht nur das Nicht: 

feligmachende doch wieder als fundamental und Firchenbildend, fondern 

fie behandelt auch alle die, welche mit den nichtſeligmachenden Momen: 

ten des Lehrinhalts nicht in jedem Punfte übereinftimmen — als ipso 

facto excommunicirte Häretifer, obwohl diefelben, eingeftandenermaßen, 

des feligmachenden Moments des Evangeliums vollftändig theilhaftig find. 

Es wird demnach nicht zu verwundern fein, daß die Partei der 

lutheriſchen Ereluftvität oder das fogenannte Altlutherthum als die 

Richtung erfcheint, welche allen andern Richtungen, wie auch an und für 

fich felbft, als die widerlichfte und unausftehlichfte erfcheint, Katholische 

Praxis kirchlicher Gemeinfhaft auf Grund diametral entgegengefester 

Prineipien, diefer Widerfpruch nur die Spige einer ganzen Pyramide 

von Widerfprühen, Täufchungen und Jneonfequenzen, über alle diefe 

Crudidäten noch die bittere Brühe der „bindenden Nechtsanftalt“, des 
juridifchen Nechtsbeftandg gegoſſen: der Anblick ift wirklich ein pein- 

licher. Immerhin aber ift zu erwägen, daß der große Aufſchwung zur 

feften äußern Glaubensnorm fein höheres Ziel als eine folche Geftal- 

tung haben fann, wenn er fich nicht Fopfüber in die gefährliche Be— 
wegung um den Kirchenbegriff felber ftürzen will, 

Ehe wir aber das kirchliche Gebahren der Iutherifchen eeluſt wwitet, 

reſp. Separation näher beſehen, mögen ein paar Beiſpiele hier ſtehen, 

wie ganz anders, entſprechend der entſcheidenden Auseinanderhaltung 

des Seligmachenden und Nichtſeligmachenden in allem proteſtantiſchen 

Lehrinhalt, die reformirt Confeſſionellen im Punkte der kirchlichen Ge⸗— 
meinſchaft ſich verhalten. Als vor ein paar Jahren in Lippe-Detmold 
die calviniſche Suprematie durch Gleichſtellung der Lutheraner und Ka— 

tholiken mit den Reformirten aufgehoben ward, und der neue Seelen- 

Status der einzelnen Pfarreien herzuftellen war, erließ das reformirte 

Pfarramt, in Furcht, daß mehrere feiner Angehörigen in Die neue lu— 

therifche Pfarrei eintreten möchten, die Erklärung: die Deutfchereformirte 

Kirche babe mit. der Yutherifchen Ein Grundfymbol und Einen Heil$- 

grund, und wenn ſich auch Einzelne. in ihr vielfach zu mehr Yutheri- 

ſcher Anſchauung neigten, fo „ſeien doch Mebertritte von einer Confef- 
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fion zur andern höchſt felten.“ 1, Das“, ſchließt die Anſprache, „wirft 

du geftehen müffen, daß der Uebertritt aus einer Confeffion zur, andern, 

wenn er nicht um der Seelen Seligkeit willen geſchieht, sein bedenklich 

Ding ifte du Entfprechend der Anerkennung des „Einen Heilsgrundes“ 

halten: die Reformirten für ihre lutheriſchen Brüder im sola ſide prin- 

eiviele Dffeneommunion. Auf Intherifcher Seite; ward diejelbe, auch 

nur ald Ausnahme und im Nothſtand, den Reformirten: immer; wider- 

williger gewährt, nicht felten rund abgefchlagen. Das reformirte Daupt- 

organ brach. darum endlich in die fchmerzliche Appellation an den Richter- 

ſtuhl Gottes aus: „Das fordern wir, daß die Intherifche Kirche fich 

unferer verfprengten und ifolirten Schäflein paftorirend annehme, und 

ihnen das Nachtmahl nicht verweigere; die Zeloten, die fich unterfangen, 

einem: vereinfamten Reformirten das Abendmahl zu verweigern, ver— 

Hagen: wir beim jüngften Gericht“ 2). 

Die lutheriſche Erelufivitäts-Partei zerfällt vor Allem in zweierlei 
Altlutheraner, je nachdem fie in ihren Landesfirchen bislang auszuharren 

yermochten, wie in Bayern, Mecklenburg, Sachfen und Hannover, oder 

durch rechtliche Union aus denfelben vertrieben wurden und fich fepari- 

ren mußten. Die Hauptmaffe der letztern findet fih in Preußen mit 

. Heinen Filialen in Baden und Naſſau. Sie geriven fih als „die lu— 

' 

tberifche Kirche in Preußen”, und fiehen unter einer Generalfynode mit 

dem Sig in Breslau, Die landeskirchlichen Altlutheraner theilen fich 

wieder in zweierlei Arten, je nachdem fie mit Reformirten und Unirten 

eine mehr oder minder nachgiebige Communion-Gemeinfchaft „aus Noth- 

ftand“ zugeben oder nicht. Indeß kann diefes Verhältnig, wie es z. B. 

in Bayern fehr ausgeprägt vorliegt, nicht wohl anders näher aufge- 

zeigt werden, ald auf dem Boden der betreffenden Landesfirchen- felbft. 

Daffelbe ift mit den äußern Beziehungen der Iutherifchen Execluſivität 

überhaupt der Fall, Hier handelt es fich daher nur um eine Skizzi— 

zung ihrer -firhlichen Haltung gegen die Bekenner des gleichen: felig- 

machenden Evangeliums im Allgemeinen, 

1) Darmfl. 8-3, vom 16. Mat 1854. 
2) Goebels neue veformirte Kirchenzeitung. 1855. ©, 3. — Bald darauf 

theilte Paftor Stähelin aus. Nheinfelden bei, der. Bremer. Conferenz des Guſtav— 

Adolf-Bereing mit: der Schweizer-Verein unterftüge Proteftanten in einer Stadt, 
nicht etwa weil fie unter Katholifen, fondern weil fie neben zehn bis zwölf prote- 

ftantifchen Predigern Tebten, die ihnen als Reformirten das Abendmahl verfagten. 

Berliner proteft. 8.3. vom 13, Sept. 1856, 
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Auch da wo die Excluſiven aus beweglichen Gründen in den landes— 

kirchlichen Berhältniffen noch einige „Geduld“ für nöthig halten, Laffen 
fie doch auf dem Gebiet, wo bindende landeskirchliche Snftitutionen nicht 

porliegen, in der Regel dem Princip die Zügel fchiegen, alfo in den 

freien Bereinen. Bayern ift in diefer Hinficht prototyp, doc vernimmt 

man neueftens von Fällen der Nacheiferung namentlich auch aus Han— 

nover, Als feiner Zeit allenthalben Bereine zur Unterflügung der ver— 

triebenen Schleswig: Holfteiner zufammentraten, beſchloſſen die bayerifch 

Lutherifchen, ihre Beiträge durch den Paftor Harms und zwar nur fol- 

chen Geiftlichen zugumwenden, „welche nicht bloß bisher ihrem Iutherifchen 

Befenntniß treu waren, fondern auch jest in der Trübfal treu zu blei— 

ben gedenken, nachdem ſchon mande ihrer Amts- und Leidensgenpffen 

son dem Unionsftrom in Deutfchland ſich haben fortreißen Yaffen‘ 2). 

AS Lestere ihren Abfall von der alten Iutherifchen Art in den Sünden- 

fchlamm der Union hiſtoriſch zu rechtfertigen fuchten, weil die Concor— 

dienformel in Holftein fogar bei Todesftrafe verboten gewefen: da er- 

innerte fie Paflor Stirner zu Fürth als Wortführer: ob nicht die hol— 

fteinifchen Prediger doch ſchwören mußten, „der Sakramentsſchwärmer, 

Zwinglianer, Calviniften, Bezaiten gottesläfterliche Lehre vor unrecht, 

falich, lügenhaft und verführerifch halten und befennen, und daher mit 

wahrbaftigem Eifer haſſen, verwerfen und verbammen zu wollen?“ 2) 
Diefen Maßſtab legten die ächt Excluſiven nun auch an den Guftay- 

Adolf-Berein an, welcher eben damals (1850) in Bayer wieder er= 

Yaubt wurde, und vom Kirchenregiment bis auf diefen Tag eifrig em- 

pfohlen wird, Site fprachen offen ihre Freude aus: daß der Verein 

trog des immenfen Agitirens in Bayern nicht die Theilnahme finde, „die 

man nach) den frühern Klagen über das Verbot hätte erwarten ſollen“; 

und das fei ganz recht. Denn „nicht bloß Glieder lutheriſcher, refor= 

mirter und unirter Kirchen gehören zu ihm; es ift ihm auch ganz gleich, 

ob er einer Yutherifchen, reformirten oder unirten Gemeinde zu Geftal- 

tung ihres Ffirhlihen Lebens Hilft, wenn nur dadurd das Gebiet der 

römifch-fatholifchen Kirche eingeengt wird. Wie verläugnet man da den 

Charakter der ganzen Iutherifchen Kirche, die von Anfang an im heiße- 

ften Kampf gegen das Papſtthum doch nie die Augen gegen den Ab- 

grund der Gottloſigkeit verfhloß, an den fowohl Die veformirte 

1) Nördlinger Eorrefpondenz-Blatt vom 1. Sept. 1851. 
2) Nördlinger Eorrefpondenz-Blatt vom 1. März 1852, 
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als die unirte Richtung die Seelen führt! Wir achten es darum für 

eine Verführung lutheriſcher Gemeinden, wenn fie yon der Kanzel 

herab und: fonft aufgefordert werben, die Zwecke des Guftav-Adolf- 

Bereing zu ihrer Herzensangelegenheit zu machen.’ ?) 

Nicht minder bezeichnend ift der jeit 1849 entzündete Krieg der 

bayerifhen Stabilitäts-Männer gegen den eilf Jahre früher von Baſel 

aus geftifteten und in Nürnberg tagenden „Proteftantifchen Central— 

Miffions- Verein in Bayern,“ Alles, was mit der großen Miffions- 

anftalt in Bafel liirt ift, Teidet yon vornherein an dem Präjudiz des 

weitherzigften Unionismus, und zudem behaupteten die Excluſiven: troß 

der Einfprache der Gründer fei dem Berein, der ein allerhödhft ſanktio— 

nirter, privilegirter und regierter ift, yon oben her abfichtlich eine wider⸗ 

firchlihe, offenbar unirte Geftalt gegeben worden, „ganz entſprechend 

der bayerifchen Landeskirche, die nicht ausgefprochen unirt, aber eine 

Berfoppelung dreier verſchiedenen Kirhengemeinfchaften ſei.“ Das beige, 

fagten fie, dur Bereine firchlihen Indifferentismus predigen; und 

fofort widerhallten alle Zahresfefte des Bereins von dem Schlachtruf: 

Neformirte und Unirte Hinaus! Der Ausſchuß mußte endlich nicht nur 

den Namen des Bereins in „evangeliſch-lutheriſch“ verändern, ſondern 

aus den neuen Statuten auch noch die zwei anftößigen Punktes interi- 

miftifhe Zulaffung Reformirter wie Unirter, und brüderlihe Handreichung 

auch für alle auf nichtlutherifche Zwede gerichteten Gaben, ausmerzen. 

Selbft das Kirchenregiment unter Dr. Harleß erſchrack vor diefem rauhen 

Bruch der Gefellfhaftsrechte, und nahm die zwei Punkte in der königl. 

Sanftion wieder auf, unter dem Spott der Gegner über diefe „Glau— 

bensverläugnung“ zu Gunften der „Ketzer“ 2). Aber die confequent Exclu— 
fiven (hier nah Paftor Löhe genannt) erklärten ohne weiters; „ein 

Intherifcher Verein, bei dem Reformirte und Unirte grundſätzlich nicht 

ausgefchloffen fein dürften, ſei ein Widerfpruch in fich felbft“, und grün- 

beten einen privaten Miffionsverein, dem ohne Zweifel der allerhöcfte 

Herr das Siegel aufdrüden würde 9). Dabei verharrten fie bis heute, 

obwohl der landeskirchliche Verein fi) ihnen 1856 als thatfüchlich puri- 

1) Nörblinger CorrefpondenzBlatt vom 1. Febr. 1852. 

2) Bol. Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 3. Dec. ff. 18535 Nürnberger evang. = 
Iuther, 8.-3. vom 13, April 18545 Berliner proteft, 8.3. vom 6, Mai 1854. 

3) Nürnberger evang.=Iuther, 8:3. vom 1. Mai 18545 Nördlinger Eorrefpondenz- 

Dlatt vom 1. Sept, 1851. und 1. Sunt 1853. 
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fieirt von. Unirten und Reformirten darftellte und ſie dringend zur 

Wiedervereinigung einlud 2). x 

Principiell war übrigens auch die obereonfiftoriale Exrelufivität nicht 

im Zweifel, daß „es fündlich fei, Miffionsgaben nach Bafel zu wenden“ 2), 

Die verfchiedenen Bereine der Excluſiven meiden aufs Aengſtlichſte jede 

Berührung mit den gemifchten Vereinen, ‚ganz befonders mit den Ab: 

zweigungen der riefigen englifhen Propaganda. Der Apofryphenftreit 

hat Einen der fpeciellen Anläffe gegeben zur Bezeugung des gegenfeiti- 

gen Haſſes. Der exelufive Eolporteur mit und der englifche Eolporteur 

ohne Apofryphen ihrer Bibel begegneten fih als ausgefprochene Tod— 

feinde. Die Jahresberichte des Central» Bibelvereinsg in Bayern 3. B. 

Hagten fchon: bitterlih, daß feinen. Hülfsvereinen „die Colportage der 

brittifchen Bibelgefellfchaft Hindernd in den Weg trete“, und berichteten 

wieder jubelnd, wie ihr Grundfag: Tieber feine Bibel im Haufe, als 

eine ohne Apofryphen, da und bort praftifher Nachfolge fich erfreue. 
Wo die Excluſiven berrihend find, fteht es ſchlimm um die Vereine 

aller. unionsgefinnten Richtungen, trog ihrer Dedung durch England, wie 
in Bayern namentlich der auf „evangelifcher Bafıs“ errichtete „Nürn⸗ 

berger Berein für innere Miſſion“ erfahren mußte, Er friftete fein 

Leben fümmerlich mit den „Liebesgaben yon Freunden aus England und 

Amerifa“ 3). 

Ueberhaupt bemächtigte fich die excluſive Richtung im Laufe des 

Auffhwungs direft und indireft namentlich der Vereine für Heidenmif- 

fion, welche ja auch die Wiege des Auffhwungs felber gebildet hatten, 

in ſolchem Grade, daß endlich die Uninniften und Subjeftiviften ſich die 

Trage vorlegten: ob denn die Miſſion immer Monopol des „fpaltenden 

perfegernden Orthodoxismus“ fein müffe? Sie gründeten darauf einen 
eigenen Gentral-Berein für Heidenmiffion ). 

1). ©, unten den Artikel Bayern. 

2) Nürnberger evang.luther. 8.3. vom 24. Aug. 1854. 
3) Darmſt. 8-3. vom 25, und 26. Febr. 18545 vgl. Hengftenbergs evang. 

8.3. u a. D. 

+) Unter dem 4, Nov. 1854 erließ der „Unions⸗Verein“ zu Berlin gemäß den 

Befchlüffen von Neuftadt und Harzburg den Aufruf zur Bildung einer felbfifländigen 
unirten Miffiong- Thätigfeit, bis zu welcher man die Beiträge an die Mifftong- 
gefellfehaft zu Bafel ſchicken wolle, „vie den alten evangelifchen Sinn, aus dem 

fie geboren, bis auf den heutigen Tag ſi ſich bewahrt hat.“ Berliner proteſt. 8.=3. 

vom 4. Nov. 1854. 
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Das erelufive Gebahren auf dem Boden des Vereinsweſens war 

zugleich das Vorbild der eventuellen Normirung, welcher die Verhält—⸗ 

niffe der Gonfeffionen in den Landesfirchen felbft zu unterwerfen wären. 

Der Lutheraner fol fi zu Neformirten und Unirten kirchlich gar nicht 

näher und verwandter verhalten, als zu Ratholifen. Um gleich ein 

fchlagendes Beifpiel- anzuführen: Ehen von Lutheranern mit Reformir— 

ten und Unirten find förmlich als — gemifhte Ehen zu behandeln. 

Diefe früher nur etlichen Intherifchen Seyaratiften eigene Confequenz 

hatte bereits die ganze Partei der Exclufiven mit fich fortgeriffen. Die 

preußischen Altiutheraner erklären nicht nur die Ehen ihrer Gläubigen 

mit landeskirchlichen Lutheranern für gemifchte, fie Haben auch in ihrem 

Statut das Verbot, daß fein Geiftlicher, ja nicht einmal ein weltlicyer 

Gemeindevorfteher in folcher gemifchten Che Ieben darf. Sp mußte z.B. 

die Tochter des ſchleſiſchen Generalfuperintendenten Hahn förmlich zu 

den feparirten Lutheranern übertreten, ehe fie mit dem feparirten Pre— 

diger Rehm in Pommern getraut werden fonnte t). Herr Stabtgerichts- 

rath Hommel, der Kanoniſt der bayerifchen Erelufiven, fieht einen grellen 
Beweis dafür, daß auch in rechtlich nichtunirten Landesfirchen doch die 

verberblichfte faktifche Union herrfche, gerade — in „dem Zufammen: 

heirathen von Lutheranern und Reformirten oder Unirten, was überall 

etwas fehr Gewöhnliches und Unanftößiges fei bei Geiftlichen und Laien,“ 

„Daß man“, fagt er, „bier eine Miſchehe eingehe, wird faum Se- 

mand fich denken; wer erblidt in dieſem Verhältniß eine Verbindung 

son Gliedern verfchiedener Kirchen” ?)? Ueberläßt man ſich doch fogar 

ohne Bedenfen der Gefahr geiftliher Gemeinfchaft mit jenen Angehöri- 

gen fremder Kirchen; „der Beſuch reformirter oder unirter Gottesdienfte 

wird auch von ſolchen für ganz unbedenklich gehalten,‘ die für eifrige 

Lutheraner gelten.” Herr Hommel dagegen argumentirts die grund— 

ftürgenden Irrthümer der veformirten Kegerei und der ihr verwandten 
Seften find für alle wahrheitstiebenden Seelen Yängft unmwiderleglich be— 

wiefen; nun aber fol man einen fegerifhen Menfchen meiden (Titus 3, 

10) und mit den Samaritern feine Gemeinfhaft haben CH. Chron, 19, 

2); alfo ift jede Art kirchlicher Gemeinfchaft mit Neformirten und Unirs 

ten Sünde und verwerflid ?). 

9) Berliner proteſt. 8-3. vom 11, Nov. 1854, 

2) Hommel: Recht ver Kirche ic, ©. 72 ff. 
3) Darmſt. 8.3. vom 5, Juli 1853. 
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Ganz folgerichtig mifftoniren die Exrelufiven unter Unirten und Re— 

formirten nicht anders als unter Katholifen. In Bayern haben fie als 

ben beften Beweis, daß bei ihnen die rechte Yutherifche Kirche noch gar 

nicht exiſtire, das angeführt: daß man noch immer nicht verftehe, jegliche 

Gemeinfchaft mit der Yutherifchen Kirche von förmlichem Lebertritte 
zu ihr abhängig zu machen, „Belehrung, Uebertritt!“, fagen fie „dieſe 

Worte will ja die gegenwärtige Iutherifche Kirche felbft, den Neformir- 

ten gegenüber, faum in den Mund nehmen; das fünnte man yon den 

Reformirten fordern, Däucht mich: entweder Uebertritt zur, oder Rück— 

tritt yon der Iutberifhen Kirche.” „Sp wenig wir das Abendmahl, 
weil es nicht das rechte iſt, in der römischen Kirche empfangen dürfen, 

und fo wenig wir einen Katholifen zum Iutherifchen Abendmahl zulaffen 

ohne ehrlichen öffentlichen Uebertritt, fo wenig dürfen wir Das Abend- 

mahl in der unirten und veformirten Kirche empfangen, weil fie auch 

den wahren Leib und das wahre Blut Chrifti in ihrem Abendmahle 

nicht hat“ 2). 

Allerdings traten auch ſchon Vertheidiger einer mildern Praris auf, 

welche yon Unirten und NReformirten nicht förmlichen Uebertritt wie son 
Katholifen verlangte, fondern einfahe Zuftimmung in dem fireitigen 
Punkte yom Abendmahl als genügend erachtete; allein die Strengern 

ppponirten mit Grund 2), und wo gerade nicht landeskirchliche Hinder- 

niffe entgegenfteben, machen die Milderen auch felber die volle Rigoro— 

fität des Princips geltend. So ward in Erlangen felbft unter Andern 

„ein der unirten Kirche Badens angehöriger, geborner und yon Herzen 

gläubiger Lutheraner von der Theilnahme am Abendmahl zurüdgewiefen, 

und wollte dur unter der Bedingung zugelaffen werden, daß er förmlich 

1) Nördlinger Eorrefp.-Blatt vom 1. Jan. u, 1. März 1852, 
2) Zur Warnung erzählten fie eine merkwürdige Gefchichte. Ein bayerifch 

landeskirchlicher Paſtor lebte mit feiner reformirten Frau Jahre lang in Lutherifcher 
Abendmahls-Gemeinſchaft, ohne, felber dem Eonfeffionalismus abhold, ihre Con— 

verfion zum Lutherthum zu betreiben, An einen andern Ort verfeßt, nahm er 
einen Amtsnachbar, der alle reformirt bleiben Wollenden ſtrengſtens an ven be— 

nachbarten reformirten Altar wies, zum Beichtvater für fein Haus. Da indeß die 
Paftorin auf feine Frage zu dem cum pane ſich befannte, behandelte er fie ohne 
Weiteres als lutheriſch, und geftattete ihr das lutheriſche Abendmahl. Inzwifchen 
fam die Kirchenvifitation in’ die Pfarrei, und auf die Frage des Viſitators: ob 
Reformirte da feien, die fich zur Yutherifchen Gemeinde halten? gab ver Paftor 

feine eigene Frau als ſolche Neformirte an. Die Paftorin hatte bei ihrem Iutheri- 
fchen Abendmahl nicht entfernt daran. gedacht, aus der reformirien. Kirche aus— 

und übertreten zu wollen! — Nörblinger Eorrefpondenz=-Blatt vom 1. Det. 1854, 
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aus der unirten in die Intherifche Kirche übertrete” 1). Sogar in Preußen, 

wo doch, wie man glauben follte, von Uebertritten zwifchen den gleich- 

würdigen und in Eins gefehlagenen Confeffionen gar nicht die Rede 

fein fönnte, befteht die Intherifhe Proſelytenmacherei gegen Neformirte 

und Unirte auch innerhalb der Landeskirche, Unter dem Jubel der Er- 

elufiven über folche Anerfennung des Princips bat da fogar ein rechtlich 

univtes Confiftorium, auf mehrfache Anzeigen über gefchehene Conver: 

fionen innerhalb des Proteftantismug, eine Warnung erlaffen, nicht 

etwa vor folchen Webertritten felbft, fondern vor „unlautern Beweg— 

gründen“ derfelben ?). 

Bei diefer Anfchauung der Dinge begreift es fih, Daß die eigent- 

lich Excluſiven ſchon die Gewährung der Abendmahls-Gemeinfhaft bloß 

aus „Nothftand“, zu welder die übrige Stabilitäts-Partet aus landes— 
firhlichen Nüdfichten Unirten und Reformirten gegenüber fich herbei- 

Yaffen zu müffen glaubt, als fihwere Sünde anrechnen. Ebenſo au 

jede Behelligung mit den sacris der Legtern. Kaum hatten z. B. jene Män- 

ner der Confequenz am fürftlich Reußiſchen Hofe zu Greiz die Oberhand 

erlangt, fo fchloffen fie die reformirte Fürftin felbft, bis auf fürmlichen 

Uebertritt, von der landeskirchlichen Communionbank aus?), Für das 

erelufive Berfahren in der andern Hinfiht möge vorläufig nur ein Bei- 

fpiel aus Bayern, wie es yon dem Unionsorgan der Heidelberger er- 

zahlt wird, bier ftehen: 

„In einer altproteftantifchen Stadt Bayerns, welche eine refprmirte Ge- 

meinde in ihren Mauern hat (Nürnberg?), mit welcher die Yutherifchen Ge— 
meinden feit Jahren im berzlichften Einverftändniffe und beften Frieden Iebten, 
erfrankte vor einiger Zeit der reformirte Geiftliche. In ähnlichen Fällen hat— 
ten feine lutheriſchen Amtsbrüder demfelben immer in freundlich collegialer 
Weiſe ausgeholfen. Dießmal verweigerten fie die Aushülfe; fie erklärten, 
feine reformirte Kanzel mehr betreten zu wollen. Nur einer war barmber- 
ziger Samariter genug und ließ fich endlich erbitten. Mit diefem Einen trug 
fih aber Folgendes zu. Die Gattin deffelben war reformirter Herkunft. 

Zwanzig Jahre lang hatte fie mit ihrem Manne gemeinfam das heilige Abend- 
mahl genoffen, und war nie gefragt worden: ob fie fi die Gegenwart des 
Leibes Chrifti in reformirter oder Iutherifcher Weife denfe? Es war dem Herrn 

Chriſtus überlaffen worden, wie er fich ihr in feinem Mahle mittheilen wolle. 

1) Darmſt. 8-3. vom 7. Juni 1853, 

2) Hengfienbergs evang. 8.=3. vom 13. Dec. 1854, 

3) ©, unten den Artikel Greiz. 
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Mit einem Male entfieht eine Bewegung. Es ergeht der Auf: das Heilig: 
thum wird durch eine Neformirte gefchändet! ?).. . Die reformirte Gattin 

des Iutherifchen Geiftlichen warb genöthigt zur Iutherifchen Kirche in aller 

Form überzutreten. Sp wurbe der Profanation des Altars ein Ende gemacht.“ 2) 

Sp glaubt alſo die Intherifche Exrelufivität andere Ehriften behandeln 
zu müffen, welche doch mit ihr den „Einen Heilsgrund“ eingeftandener- 

maßen gemein haben, Wir wiederholen dieſen merkwürdigen Gefichts- 

punkt. Allerdings hat Dr. Kahnis feinerzeit im Kampfe gegen die po— 

fitiven Unioniften erflärts er wiffe auch nicht Einen Theologen in der 

Union zu nennen, welcher auf dem Boden der Rechtfertigung aus 

dem Glauben ftünde, namentlich aber ftehe die Rechtfertigungslehre 

Nitzſch's, deſſen Dogmatik ein beinahe ſymboliſches Anſehen in der Union 

genieße, dem. tridentiniſchen Dogma nahe 8). Jedenfalls aber haben 

ſeitdem die Unioniſten und Subjektiviſten alle ſehr wohl eingeſehen, welche 

ſcharfe Waffe fie an dem sola fide gerade gegen bie Excluſivität der 
„reinen Lehre” befigen, Mit der „reinen Lehre“ im ’eminenteften Sinne 

find. fie beftrebt, die „reine Lehre“ im Sinne der — vität auszutreiben 

und aus dem Felde zu ſchlagen. | 

Aus dem Wefen der Iegtern ergibt fi hinwieder ein Zug, * in 

ſehr unangenehmer Weiſe an die altbekannten Conſequenzen des sola 

fide aus der Zeit erinnert, wo es noch in effektiver Blüthe ſtand, und 

noch nicht vorzüglich bloß zu der Unterſcheidung von Fundamental 

und Nichtfundamental im Lehrinhalt benügt wurde. Ich meine das 
vorherrſchende Betonen der bloßen Lehrfäge, der bürren Phrafe, Wohl 
flagten 3. B. die bayerifchen Excluſiven: „folder Leute ‘gebe es viele 
in den Städten und auf dem Lande, ja es gebe ganze Gemeinden, welche 

troß berrfchenden Abfall und grober Sünde dennoch ganz regelmäßig | 

Mann für Mann fih zu Gottes Tifh drängten”; ihr Antrag an bie 
Generalfynode verlangte daher unter Auderm Excommunikation der „ofs 

fenen unbußfertigen Sünder und Ungläubigen“; er fpradh aber glei: 

auch aus: diefes Uebel fei für den Augenblick nicht fo berportretend, wie 
das Unwefen faftifcher Union. Die unioniftifchen Gegner wiffen dieſe 

1) Der Autor erzählt hier weiter: „die lutheriſchen Geiftlichen hätten eine 
Eingabe an das Obereonfiftorium in Münden veranlaßt, und auf Profanation 
des Yutherifchen Saframents, fogar auf Gottesläfterung geflagt.“ 

2) Darmftädter 8.3. vom 16. Det. 1855. 
3) Nigfch: Würdigung der von Dr. Kahnis gegen die evang. Union ꝛc. gerich- 

teten Angriffe. Berlin 1854, ©. 27, 
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Eigenthümlichkeit der Excluſivität ſehr wohl zu benützen; ſie werfen ihr 

yorH „daß die Bedingungen ihres Bleibens in ber Pandesfirhe viel 

weniger auf Borfchläge einer innerlihen Neform im Sinne chriſtlicher 

Heiligung zielten, als auf äußerliche Kirchlichkeit“ ). „Größere Or— 

thodoxie⸗erinnern fie, „iſt nie geweſen, als in ber Zeit des 17. Jahr⸗ 

hunderts, aber für eigenthümlich chriſtliche Zwecke vielleigt nie weniger 

geſchehen/ und: damit Etwas gefehehe, mußte erſt ein Spener Tommen, 

und ein genug ob feiner Heterodorie befeindeter Zinzendorf“ 2), Frei: 

lich erwidern die Excluſiven: Sittenzucht ohne Wahrung der Bekennt— 

nißzucht und reinen Lehre finde nicht einmal einen Boden ?), alſo erſt 

Lehrſatz, dann Leben! Aber die Gegner behaupten eben: in der That 

finde dieſe Reihenfolge nicht ftatt, fondern es bleibe bei der Phraſe. 

So ſelbſt bei den eigentlich Separirten oder getrennten Altluthe— 

ranern: ſobald die Hitze und Energie der erfien Oppoſition verflogen 

fei, nehme das junge Gemeinwefen bald eine greifenhafte Phyſiognomie 

am! Alte Uniong-Organe gaben feinerzeit die Öffentliche Selbflanflage 

der viertem Generalſynode der Altlutheraner fchadenfroh wieder: Die 

Confeſſion ſei unter ihnen nur allzuoft ein Maulgöge, der Ruhm, nicht 

unirt zu fein, die ganze Herrlichkeit, ein Richtgeift voller Hoffart, wie 

denn auch wirklich ihre berühinter Theologe‘ Dr. Guericke alsbald „um 

diefer unerträglichen Hoffart willen” feinen Austritt aus der erclufiven 

‘ Kirche. erklärte, und dafür förmlich ercommunieirt wurde; es fei ein 

weltförmiges Wefen, Bauchforge der Geiftlihen, SPolizeidienerart der 

Vorſteher, Herrfchfucht der Superintendenten, Erfchlaffung der Kirchen- 

zucht, leere Kirchen, „jo dag Gras wachſen kann auf dem Kirchenfteige 

vieler Lutheraner“ u. ſ. w. Und an demfelben Tage erfuhr die Synode, 

dag Paſtor Hafert zu Bunzlau in den Schooß der Fatholifchen Kirche 

zurückgekehrt fei, nachdem fein Schwager Superintendent Wedemann, in 

Conſequenz der Lehre über das geiftlihe Amt, „von feiner Angft, er 

möchte vollends innerlich zum Uebertritt genöthigt werden, nur durch 

den Tod erlöst wurde” 9), 

1) Löhe, unfere kirchl. Lage ꝛc. ©, 115 — „Antrag“ ꝛc. von 1853. Correfp.- 
Dlatt vom 1. Nov. 18535 — Hengftenbergs 8-3. vom 4. ff. San, 1854. 

2) Dr. Rückert in der Berliner proteſt. Rı-3. vom 25. Febr. 1854. 

9) Berhandlungen der Eulmbacher Conferenz, Nörblinger Correipondenzblatt 

vom 15. Det, 1851: 

*) Dr. Merz in den theol, Studien und Kritifen, 1854, I, 433 ff.z Berliner 

proteſt. Ke3. vom 29, Nov, 1856, 
Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 41 
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Allerdings haben fih die Excluſiven gerade auch hinfichtlich der 

Hebung des Firhlichen Lebens große Hoffnungen von der Separation 

gemacht. So fonnten fie in Bayern unummwunden erflärens „So lange 
fih die Gemeinden der preußifchen Yutherifchen Kirche von den Lebeln 

der Landesfirchen frei erhalten, wird e8 geben; wird aber das einmal 
wahr, was Einer behauptete: die preußische lutheriſche Kirche ift eben 

auch eine Landesfirche — dann gute Naht Zucht! Zucht fest einen dhrift- 

Yichen und kirchlichen Gemeindegeift voraus“ 1). In dieſem Punkte geht 

aber die Richtung augenfheinlih über das Gebiet der Stabilität und 

Excluſivität hinaus, und begibt fih auf das Terrain der Verfaffungs-, 

Amts» und Kirchenfrage, welches fofort feine finguläre Gefährlichkeit 

entwicelt. An diefem Punkte muß man nämlich die Erflärung anfnüpfen, 

warum mit Altlutheranern fo leicht Wandlungen vorgehen, die dem 

Lutherthum ganz entgegengefegte Anfchauungen bedingen. Warum aus 

ihnen nicht felten Neulutheraner werden, welche gerade in der Grund: 

lehre yon Kirche und Amt das exrelufive Symbol Lügen ftrafen. Warum 

ihnen andererfeits der Baptismus und der Irvingianismus fo gefährlich 

find. Wir werden bei unferer Betrachtung der Schwärmerficche auf 

zahlreihe Erweife der legtern Thatfache ftoßen; noch bei den jüngften 

irpingianifohen Gründungen in Erfurt und in Magdeburg fiellten die 

Altlutheraner das Haupteontingentz in Magdeburg erfolgten deßhalb 

mehrere Bannfprüche son ber altlutherifchen Kanzel ?). 

Ueberhaupt erweist der Feine Körper der altlutherifchen Separa— 

- tion, „die Iutherifche Kirche” in Preußen, weder befondere Kraft der 

Anziehung noch des Feſthaltens. In ganz Deutfchland zählt der „Privat- 

Papat zu Breslau”, wie die Unioniften fpotten, nur 50,000 Gläubige, 

Man begreift wohl, warum bie prineipiell exchufiven Prediger doch gute 

Gründe haben, fo lange als nur immer möglich „auf Geduld“ in ihren 

Landesfirhen auszubarren. In den meiften Fällen foftet e8 die ausge— 

tretenen Paftoren, die denn doch mit Weib und Kind alle Tage Teben 

müffen, ungemeine Anftrengungen, um aus den über ein Menfchenalter 
hindurch im indifferentiftifchen Unionsgeifte der Zeit verfumpften Maffen 

auch nur die Fleinften Häuflein Nefruten der exelufiven Kirche zuzuführen 
und Gemeindlein zu bilden. Sp berichtete 3. B. Paflor Eichhorn aus 

Lindelbach in Baden, wo er „jene vier Männer um fich verfammelte, 

1) Nördlinger Eorrefp,-Blatt vom 15. Oct, 1851. 
2) Berliner proteft, 8-3. vom 4, Oct. 1856. 



der Separätion. 163 

welche die Succeffion und den Zufammenhang der alten anti-unioniftifchen 

Yutherifchen Kirche Badens mit der neuerflandenen repräſentiren“; einft 

hatte die gefammte Gemeinde widerfianden, jest aber mußte Eichhorn 

auch an den wenigen Getreuen „die Folgen einer 32= bis 38fährigen 

Entbehrung des Saframents wohl fpüren, ein gewiffes Ausgetrodnet- 

fein, ein mehr traditionelles Luthertfum war nicht zu verfennen, und 

das Berlangen nach dem Saframent bei Vielen nicht mehr befonderg 

Yebendig” 2), Und was nodh fehlimmer erfcheint, als ſolche Indolenz: 

für die excluſive Kirche ift mitunter ein Geift foftematifcher Oppofition 
thätig und wirffam, der auch außerhalb der Landeskirche unmöglich gute 

Früchte tragen kann?). Sp erflärt fich der häufige Rücktritt yon Pre— 

digern aus ber feparirten in Die Landesfirhe, wie denn im Frühfahr 

1853 innerhalb ſechs Wochen ſechs derfelben zumal wieder Unionsdienfte 

nahmen 3), fowie die zahlreichen Apoftaften überhaupt, Im Jahre 1855 

zählte man 107 derfelben und 48 Ereommunifationen gegen einen Zu- 

wachs yon nur 448 Gliedern; am Rhein insbefondere hörte man zwar 

von vielen Rücktritten, von einheimifhem Zuwachs aber faft gar nicht 

mehr N. 

An fih hätten alfo die Iandesfirchlichen Lutheraner Preußens feinen 

Grund zur Beforgniß vor der altlutherifhen Separation. Dennoch ift 

fie die größte Page und die fchmerzlichfte Wunde für die Träger der 
Intherifchen Strömung innerhalb der. preußifchen Union, Denn fie hat 

fih als lebendiges Zeugniß gegen bie Testere aufgeftellt und will ein 

wirkliches Lutherthum im der Union gar nicht anerkennen, Sogar die 

landeskirchlichen Erelufiven von Bayern, Sadfen, Mecklenburg und 

Hannover jeben, während fie mit den feparirten Altlutheranern auf 

dem freundfaftlihften Fuße ftehen, die Lutherifchen aus der preußifchen 

Union, aud die ftabifften, gar nicht als vechte Glaubensgenoffen an; 
„was in jenen Nachbarkirchen gläubig und Firchlich bewußt ift, vermeidet 
geradezu die Abendmahls-Gemeinfhaft mit uns”: fo klagt das Organ 
der Gnadauer 5). Wie entfehieden auch der Aufſchwung diefer landes— 
kirchlichen Lutheraner zur feften äußern Glaubensnorm fei, wie beherzt 

) Nürnberger evang.-Tuther, 8-3. vom 21, Sept. 1854. 
?) Hengftenberg führte von Zeit zu Zeit ſolche Fälle auf, 5. B. evang. 8.=}. 

vom Juni 1853, ©. 430 ff, 

3) Darmft. 8-3. vom 4. Juni 1853, 
*) Sreimund vom 21. Aug. 1856; Berliner proteft. 8-3. vom 8, Aug. 1857. 
>) Halle'ſches Volksblatt vom 15. Aug. 1857, 

— 
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fie auch nicht nur den Beftand Iutherifcher Confeſſion, fondern auch Yu- 

therifcher Kirche innerhalb der Union behaupten, wie fühn fie auch Die 

eigentliche Union als ein Produft des Lichtfreundtfums und als ein 
Werkzeug geheimer Freimaurer-Umtriebe binftellen mögen t): immer 

verhält ſich die Iutherifche Separation ald „die Yutherifche Kirche”, die 

alleinige und wahre, abwehrend mit beiden Händen gegen fie, 

Kurz: wie die Erelufiven in den nichtunirten Landesfirchen die Unir- 

ten und Neformirten behandeln, fo behandeln die feparirten Lutheraner 

Preußens die Erelufiven in der Union, Freilich ift es auch um die letztern 

ein ſehr diplomatifches und widerſpruchsvolles Ding. Als fie im Laufe 

des Auffhwungs die preußifche Union foweit redueirt zu haben glaubten, 

dag von derfelben nun nichts mehr übrig fei als eine Conföderation 

dreier Confeffiouen unter Einem Kirchenregiment: da Fam ihnen der 

Gedanfe, ob denn nicht jest endlich eine Wiedervereinigung der Se— 
parirten mit dem landeskirchlichen Lutherthum durch ihren Rücktritt in 

die Landeskirche möglich wäre? Könne ja doch felbft yon den Wider- 
ſachern Niemand behaupten, „daß der befenntnißtreuen Predigt in un— 

ferer Landeskirche gewehrt fer“ 2). Schon verlauteten Stimmen voll 

Hoffnung über einen günftigen Befcheid der altlutherifchen Generalfynode 
zu Breslau; wirklich war auch derfelbe verftändlich genug. 

Der Yutherifche Berein von Pofen hatte den „Schmerz der landes— 

kirchlich Intherifch Oefinnten über die beftehende Trennung und die Sehne 

fucht nach Bereinigung” an die dortige feparirte Didcefan= und durch 

diefe an die Breslauer Generalfynode gebracht. Am 3. Oct. v. J. 

berieth die leßtere und erließ abichlägigen Beſcheid. Nicht fie, Yauteten 

die Gründe der Breslauer, feien die Separirten, fondern die au ber 

Uniond-Sünde theilnehmenden landeskirchlichen Lutheraner feien Die yon 

der Kirche Getrennten; es ſei erfreulich, daß die Erfenntniß der Nichtig- 

feit der Union mehr und mehr zunehme, aber „die Iutherifche Kirche 

wieder aufrichten wollen, und die Iutherifche Kirche, welche Gott auf: 

gerichtet hat, verwerfen, das fei fein Wahrheitsweg.” Die Synode 

bezeugte ausbrüdlich, nicht „das Landesfirchlihe” fei der Grund ber 

Trennung, wie fie denn wirklich gerade einen engen Bund mit den Lan- 
deskirchen von Medlenburg, Lauenburg, Hannover, Sachſen und Bayern 

beſchloß, fondern die „Unionseigenfchaft“ ſei es. Durch ihre ganze Hal- 

Re. B. a. a. O. 
2) Halle'ſches Volksblatt vom 26. Aug, 1857. 
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tung geht der Gedanke: wenn es auch möglich ift (was Andere ebenfalls 

nicht zugeben), daß ein Privatmann Lutheraner fei in der Union, fo 

fann „doch eine Kirche fo nicht beftehen und Fein Altar“. Schließlich 

fahen auch die Gnadauer ein: „Es ift die Lehre von der Kirche, was 

ung trennt“ 9). 

Freilich ift dieß immerhin eine auffallende Thatſache. Denn der 

Kichenbegriff ift im Grunde auf beiden Seiten derſelbe, und es ift in 

der That nicht abzufehen, warum die fymbolmäßige Kirche, welde eis 

gentlich unfichtbar ift, in der Union nicht ebenfo gut follte exiſtiren kön— 

nen, wie außer berfelben. Es ift nichts weiter ald die Täufchung der 

Erbkirche, mit welcher auch die Separirten und gerade fie fi) tragen, 

und diefelbe follte folche Anfprüde erheben dürfen? Eben durch Diefe 

Berwirrung im Kirchenbegriff wird auch die Debatte zwifchen den bei- 

derlei Lutheranern fo unlösbar verwirrt. Die Separirten hätten ganz 

Necht, fih an der Rede von einer „Nechtögewährung der lutheriſchen 

Kirche innerhalb der Union” nicht genügen zu laſſen, wenn nur nicht 

auch ihr Kirchenbegriff der nämliche wäre. 

Ebendeßhalb, weil der Yutherifchen Strömung in der preußifchen 

Union mit den Altlutheranern in der Separation nicht nur die Geltung 
des Symbols, fondern auch der Kirchenbegriff durchaus gemeinfam ift, 

deßhalb fam die erftere endlich auf den Gedanfen, der eigentliche Grund 

der fortdauernden Trennung müſſe anderswo liegen, als im „reinen 

Lutherthum.“ Die Berwirrung fehlen ihr daher zu fommen, daß die 

Separation fi gewöhnt habe, das Wefen der Kirche in die Berfaffung, 
und zwar in ihre eigenthümliche Verfaffung zu fegen: „fie haben ſich 
im Ganzen ungefähr nach) Art der reformirten Kirchen conftituirt, und 

durch die widernatürliche fortwährende Concentrirung der Gedanfen auf 

diefen Einen Punft ift es faft unausbleiblih, dag in dem altlutherifchen 

Kirchlein fih ein Seftencharafter mit der Zeit entwidelt“ 2), 
Nun ift zwar diefe Erflärung buchftäblich nicht richtig. Denn die 

altlutheriſche Erelufivität pocht unter landeskirchlich cäfareopapiflifcher 

Berfaffung nicht weniger auf ihre ausschließliche „Kirche“ als unter de— 

mofratiich-feparatiftifcher Berfaffung. Die Erklärung ift aber dann ganz 

1) Leipziger evang.=Iuther. Miffionsblatt vom 15. Nov, 18565 Freimund vom 

6., 13., 20. Nov. 18565 Berliner proteſt. 8.-3. vom 13, Sept., 29. Nov, 18565 
Salle’fches Bolfsblatt vom 13, Mai 1857, 

2) Halle'ſches Volksblatt vom 26. Aug. 1857. 
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richtig, wenn fie von der Täufchung der Erbfirche ſelbſt verftanden wird, 

Wäre die erelufive Kirde, nah Stahl'ſcher Definition, ein Organis— 

mus mit Macht und Recht über den Menfhen, Dann fönnte bei ihr 

allerdings von irgend welcher Union oder Eonföderation gar feine Rede 
fein; dann müßte fie aber auch Fatholifch fein, Nun läugnet die Er- 

elufivität, treu den Symbolen, diefen Kirchenbegriff.. In der. Praxis 

thut fie aber doch, als wenn fie ihn nicht läugnete. Dieß iſt eben die 
Krone der Selbfttäufhungen und Widerſprüche, aus welchen die futhe- 

riſche Excluſivität zufammengefeßt iſt: praftiihe Anwendung eines Kir- 

chenbegriffs, von. dem die eigenen Glaubensbefenntniffe theoretifch Das 

Segentheil lehren, Sp allein ift es möglid), Befennern deffelben „Einen 

Heilsgrundes“ als Kesern alle kirchliche Gemeinfchaft zu verweigern. 

Sp erhält auch die willfürliche Vorausfegung unabänderlicher Congruenz 

der fpeeififchen Glaubensnorm mit den biblifchen Nefultaten der indivi— 

duellen Forſchung einen fiheinbaren Hintergrund kirchlicher Garantie, 

An dieſen Scheindingen, Selbfttäufhungen und Widerfprücen des 

Alt lutherthums bat fih denn auch vor Allem das Neulutherthum ge— 

ftoßen und — wie die Dagegen proteſtirenden Osnabrücker Bauern ganz 

richtig bemerken. — die Lehre Luthers felbft umgeworfen, „daß die uns 

fihtbare Gemeinfhaft der wahren Chriften, welche unfichtbar ift, weil 
Niemand den Glauben fehen kann, das Wefentlihe in der Kirche fei, 

und mithin die fihtbare Kirhe in Glaubensſachen feine 

entfheidende Autorität in Anſpruch nebmen fönne” f), 

Biertes Hauptftück. 

Die Conföderation des Kirchentags, die „Deutfch-evangelifche Gefammt- 

kirche” vom 20. Sept. 1853, und die Eifenacher Conferenzen. 

Auf den letztgedachten Standpunft der reinen Perfonenfirche hatte 

fih auch das conftituirende Organ der Innern Miffion, der „Kirchen— 

tag”, geftellt, ald er am 20. Sept. 1853 zu Berlin eine neue Art von 

alfgemeinem Unionsſymbol und die Exiſtenz einer „deutſch-evangeliſchen 

Geſammtkirche“ befhlog. Wir behandeln dieſen intereffanten Vorgang 

um fo füglicher unmittelbar nach der lutheriſchen Erelufivität, als es 

dabei, wie wir feben werden, namentlich auch auf das Altlutherthum 

1) Berliner proteft, 8.3. vom 5. Sept, 1857, 
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und feine Hereinziehung abgefehen war. Die Kirchentags-That vom 20, 

Sept. war mit ein Werk der lutheriſchen Strömung; es war ihr ge⸗ 

fungen, die fpeeififehefutherifche Augustana son 1530 zum Confenfug- 

Symbol aller Confeffionen und als neue Confeſſion ausgeſchiedenen 

Inionen in Deutfohland zu machen; damit, glaubte fie, könnten auch. 

Die excluſiv Lutherifchen für jeßt fi) begnügen, das Uebrige werde fich 

finden, nachdem nur einmal die nöthige Einheit und Autorität gefun- 

den fei. 

Der Zubel aller Organe des nenen Auffhwungs zur objektiven 

Ehriftfichkeit über den „einftimmigen Fahnenſchwur“ der 2000 Kirchen- 

tagsmänner, Darunter nicht weniger als 1600 Prediger, war ungeheuer; 

vor allen pries die Kreuzzeitung den „neuen Heilstag”, der nun für das 

Eyangelium in Deutſchland angebrochen fei und bald zu nie gefehener 

Blüthe und Glorie treiben werde. Die Einladung zum Berliner Tage 

war an alle die ergangen, welche „die Conföderation der Iutherifchen, 

reformirten und unirten Kirche als die Einheit der evangelifchen Kirche 

Deutfchlands auf dem Herzen trügen“ ?). Diefer Zwed, die „höchſt 

wichtige Einheit” , ſchien jegt auf dem einzig möglichen Wege erreicht ). 

Man fonnte nun dem großen Nettungswerf der Innern Miſſion nicht 

mehr vorwerfen: ihrer allgemein hrifilihen Richtung mangle „das noth- 
wendige Gegengewicht, ein rechter einiger Mittelpunkt ihres Denkens 

und Strebeng, der Gedanfe der Kirche, d. h. der ſich in der Zeit ge- 

ftaltenden rechten fihtbaren Kirche” 5). Der Beſchluß vom 20, Sept. 

ſchien jest Alles dieß zu Teiften und eine Symbolfahne aufgeſteckt zu 

haben, unter der fi) alle pofitiven Elemente des Proteftantismus fam- 

meln fünnten, die Befenniniglofen und Subjeftiviften aber ausgefchlof- 

fen wären, | 

Die Bedeutung folder Hoffnungen muß aus dem Wefen ber 

Innern Miffion begriffen werden. In diefer Bereinigung hatte fich 

unter den Schreden von 1848 der ganze neue Auffhwung gefammeltz 

es war eine gangbare Rede: der deutfche Proteftantismus babe feine 

Hoffnung mehr außer ihr. Aber nicht etwa zur Vertheidigung und Er- 
haltung der beftehenden Kirchen machte fie ſich auf, fondern fie erachtete 

dieſe ſelbſt für unrettbar verloren, und nahm ihre Stellung neben, gegen 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 23. Nov. 1856. 

2) Allg. Zeitung vom 26. Dee, 1854. 

3) Nördlinger Eorreipondenzblatt 1850, ©. 59. 
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und über denfelben, Sie war die höhere Einheit oder, wenn man will, 

das höhere Dritte, worin alle die Sonderkirchen ſich endlich auflöfen 
müßten. Daher ihr. „Eirchenbildender” Charakter. Allerdings hatte der: 
jelbe, wie wir ſehen werden, noch einen tiefern Zug; vor Allem: aber 

mußte, nach ſymbolmäßigem Kirchenbegriff, Das äußere Gehäufe der even— 

tuelfen „deutfchevangelifchen Geſammtkirche“ hergeftellt werden, und zwar 

in irgend einem Lehrinhalte, Dieß eben that der Berliner Kirchentag 

und feitdem behandelte man, in Confequenz des Begriffs der Lehrinhaltg- 

Kirche, die „deutfchrevangelifche Kirche” als fir und fertig. 

„Wie fol die proteftantifhe Kirche, mit welcher der Staat nichts 

mehr zu fohaffen haben will und die mit einem atheiftifchen Staat nichts 

mehr zu fohaffen haben darf, fortan beſtehen?“ Diefe Frage hatte das 

Jahr 1848 vor den erften Kirchentag zu Wittenberg, eine Art prote- 

ftantifches Vorparlament, gejtellt und diefe Situation ift ed, aus wel- 

cher die Idee der Innern Miſſion feit jener Zeit begriffen werden will, 

Sie und ihr Kirchentag mußten die „evangelifch = proteftantifche Kirche 

des deutfhen Reiches“ bilden. Schon war das Haus beftimmt, in dem 

die Reichsſynode gehalten werben follte: der Friedensftein in Gotha 9. 

Aber die Lehrinhalts-Bafis war noch zu weit und zu unbeſtimmt; unter 

der urfprünglichen Formel: „Grund der reformatorifchen Befenntniffe“ 

fonnten fich ſehr wohl auch Befenntniglofe und Subjeftiviften eindrängen, 

was der Zdee der Innern Miſſion ganz zuwider war. Daher die ein- 

fhränfende Sentenz des Berliner Kirchentags. 

Diefelbe war vor Allem das Werk der pofitiven Unioniften, aber 
unter dem Einfluß der Yutherifchen Strömung. Dr. Nitzſch hatte den 

Vorſchlag eingebracht, jedoch nicht ohne eine gewiffe Mopdififation, Er 

und Dr. 3. Müller wollten nämlich die Augustana ohne Jahrzahl zum 

Symbol erhoben haben, fo daß es alfo den Unirten und NReformirten 

freiftünde, unter ihrem Augsburgifhen Symbol nicht die Augustana 

invariata von 1530, fondern die variata von 1540, d. i. die yon 

Melanchthon in calviniſchem Geifte vorgenommene Repifion, ſich zu den- 

fen. Dem festen aber die Qutheraner durch Stahl den entfchiedenften 

MWiderftand entgegen und fie drangen wirklich mit der Invariata durch. 

Inſoferne war der Beihlug vom 20. September allerdings ein Gieg 

der Yutherifhen Strömung, als die auf den Schild gehobene Augustana 

1) Kahnis: der innere Gang ꝛc. ©. 241. 
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yon 1530 unläugbar ein ſpecifiſch Yutherifhes Gewächs iſt ). Natürs 

lich aber mußte Herr Stahl auch gleich felbft zugeftehen: „was ein 

Seder unter den Worten diefer unveränderten Augustana verfteht, Das 

mag er mit feinem Gewiffen abmachen“ ?), 

Der mit fo großem Subel und Prunf auspofaunte Beſchluß des 
Kirchentags geftaltete fi) demnach wie folgt: Die Mitglieder befennen 
fih mit Herz und Mund zu der Augsburgifchen Eonfeffton von 1530 

als dem Grundfymbol der gefammten epangelifchen Kirche Deutfchlandg, 

das die Summe derjenigen Heildwahrheiten enthält, welche alle Evange- 

Hifchen in Deutfchland von Anfang an gemeinfam befannt Haben und 

noch befennen. Darauf folgt aber unmittelbar der „mildernde Nachſatz“: 

jedoch halten fie jeder infonderheit an den befondern Befenntnißfchriften 

ihrer Kirchen und die Unirten an dem Conſenſus derfelben fett. Mit 

andern Worten; „die Reformirten erklärten, ihre befonderen, in ber 

wirklichen Augustana verworfenen, Lehren ftandhaft feſthalten zu wollen; 

die Unirten erklärten, die Gegenlehren je der Lutheraner und Refor— 

mirten nicht verwerfen zu wollen; die Lutheraner konnten nicht umhin, 

dieß beides ald antisaugsburgifch zu erfennen, aber fie laſen thatfächlich 

anftatt: et improbant secus docentes, fo: et foederati sunt cum 

secus docentibus ?).” Das nannte der Kirchentag eine „mit yollfter 

Offenheit und Wahrhaftigfeit“ vollzogene „pofitive Darlegung der in 

ganz Deutfchland gemeingültigen evangelifchen Lehre und der Grunde 

lage des kirchlichen und rechtlichen Beftandes der evangelifchen Kirche 

in. Deutfchland.” Anders beftimmte Advokat Thesmar ihren Inhalt: 

„fie ftinmen in Allem überein, nur in dem nicht, worin fie nicht über- 

einflimmen.” Herr Schenfel aber donnerte unentwegt zum Schluffe 

„wir müffen befennen, daß wir Eine Kirche find und Einen Leib haben“ ). 
Die Debatten über die „Grundeinheit” felbft hatten ein Bild un« 

geimeiner Verwirrung geboten, Mehrere Neformirte, Melanchthonianer 

und Pietiften, namentlich der würtembergifche Prälat Kapff, erachteten 

1) „Sehr entfhieden unionsgefinnte Leute, wie Dr. Lüde und Andere, haben 

mit Necht erklärt, daß die Augustana ganz unvertifgbar das lutheriſche Gepräge 
an fih trage, und darum zum Unionsſymbol nicht tauge; das Yiegt auch auf 

flacher Band, wenn das Bekenntniß fireng dogmatiſch und hiſtoriſch interpretirt 
wird.” — Goebels neue reformirte 8-3. 1855. ©, 59, 

2) Halle'ſches Volksblatt vom 8. Oct. 1853, 

’) „Zwei Altlutheraner” im Halle'ſchen Bolksblatt vom 23. Nov. 1853. 

*) Vgl, die Belege aus den Kirchentagsverhandlungen, hiſtor.«polit. Blätter 
Br, 33 ©, 55 ff. 
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die proteftantifhen Prineipien som sola fide und der clara et suffi- 

ciens scriptura für hinreichend zur Grundeinheit, die auch darüber 

nicht binausgehe, Unter diefer Bedingung, meinte der franzöftfch-refor- 

mirte Prediger Henry, könnte fich die „deutfchzevangelifche Kirche” auch 

gleich der Evangelical-Alliance anfchliegen., Die Unioniften ihrerfeits 

gaben ſich befondere Mühe, ihr Reviſionsrecht zu wahren; fie „bekennen“ 

fih nicht zur Augustana, fondern diejelbe „bezeugt” ihnen bloß, wie 

die Reformatoren die Schrift verftanden, Der Beſchluß, fagte J. Müller, 

kann nicht die Gewiffen binden, denn überhaupt „können wir Symbole 
nur als Zeugniffe auffaffen, wie die Neformatoren das Wort Gottes 

verftanden haben“ 2), Mit Recht erklärten daher die Subjeftiviften oder 

Befenntnißlofen nach wie vor: es fei ganz und gar unwahr, „daß fie 

zu Männern wie Nisfh, Ullmann, Neander im Gegenfage ftünden, es 

handle fi befanntermaßen nur um eine engere oder weitere Anwendung 

derjelben evangelifchen Grundfäge.“ Und gerade der Befchluß des Berliner 

Kirchentags vom 20, September, meinten fie, habe ja genugfam bewiefen, 

dag die Formel: Grund der reformatorifchen Bekenntniſſe, hinlänglich 

dehnbar und weitumfaffend fei, „um uns alle noch unterfhlüpfen zu 

Yaffen, fo gut wie Viele von denen, welche am Kirchentage ihre Stimme 

erheben‘ 2). 

Wenn daher die Subjeftiviften den Berliner Vorgang als „aroße 

Lüge” cdharafterifirten, fo mochte dieg eher zu begreifen fein, als die 

Aeußerung des Volksblattes: er zeige, daß es, wie ſchon feit einiger 

Zeit Niemand mehr Rationalift fein wolle, jest auch ſchon zum fchlech- 

ten Ton gehöre, befenntnißlos zu fein ); oder als die parallelen Triumph 

gefänge der Herren Hengftenberg, Gerlach und Stahl über diefen Haupt- 

Schlag gegen allen Nationalismus und Subjeftivismus, der fich felbft in 

der gläubigen evangelifchen Theologie noch fo breit made! Herr Stahl 

hatte dieſes Verſtändniß des Befchluffes vom 20. September noch dem 

Kirchentage felber infinuirt: „Unſer Zeugnig wäre ein Maßftab, was 

in der Kirche als öffentliche Lehre anerfannt, was bloß der perfönlichen 

Forfhung und der wiffenfchaftlichen Entfaltung, die doch auch ihr Recht 

bat, nachgelaffen, was endlich völlig unberechtigt. in ihr ft.“ Dieß 

wendete Herr Stahl befonders auf die preußifche Union an, welche bie- 

1) Hallefches Volfsblatt vom 8, Oct. 1853. 
2) Berliner proteft. 8-3. vom 7. San. und 23. Sept, 1854, 
3) Halle'ſches Volksblatt vom 8. Ort, u. 19. Nov, 1853. 
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her auf den Conſenſus der beiberfeitigen Befenntniffe ſich gegründet, 

dieſen aber fich zurecht zu Iegen dem Belieben eines jeden Einzelnen 

überlaffen habe, „ES ift das”, fährt er fort, „ähnlich, wie wenn man 

die Kirche bloß auf die heilige Schrift gründet, die dann ein Jeder nach 

feinem Belieben auslegt; deßwegen war big jest die Union hauptfäch- 

lich der Deckmantel für den Unglauben und die Befenntniglofigkeit, und 

ber auf’s Haupt gefihlagene Nationalismus fuchte feine Zuflucht auf ihrem 

Terrain; dem wird nun ein Damm gefegt.“ Auch Herr Henagften- 

berg meinter der Befenntnißftand der preußifhen Union könne nun nicht 

etwa Yarer und weiter ald in der Augustana, fondern nur noch be= 

fimmter und formulirter fein. Ganz anders deuteten dagegen Die Unions— 

organe der Herren Schenkel und Gelzer den Berliner Beſchluß: der— 

felbe babe nicht den Sinn, daß „die Säge der Augustana auch im 

Miderfprucd mit der gründlicher und tiefer erforfchten HL Schrift feft- 

gehalten würden.“ „ine Kirche, eine einige Kirche kann nur dieje- 

nige fein, welche, wenn auch nicht einerlei, doh Eins ift in ihrem 

Glauben. ine Einheit im Glauben iſt nur und nur allein vom Feſt— 

halten an den articulis fundamentalibus bedingt. Wer fih mit Ehr- 

lichkeit, Wahrheitsſinn und Gewiffen beftrebt, den Inhalt der heiligen 

Schrift zu ermitteln, der weiß es, der muß es wiffen, was in der heili— 

gen Schrift Fundamental Artikel find, Die evangelifhe Kirche erflärt 

nicht Diefes oder jenes Bekenntniß, fondern nur die heilige Schrift als 

regula und norma fidei. Sie hat das Recht und die Pflicht, das als 

irrig Erfannte nicht mehr zu befennen, das Fehlerhafte zu corrigiren 

oder eventuell das ganze Bekenntniß als abrogirt zu erklären; fie muß 

in und auf ihrem Bekenntniß fefiftehen, folange der erwähnte Beweis 

nicht geführt und bie Evidenz deffelben nicht von der Kirche anerfannt ift“ 1). 

Mit diefem Standpunkt des pofitiven Unionismus fih zu vertragen, 

dürfte nun allerdings und ganz augenfcheinlich den Subjeftiviften oder 

Defenntnißlofen nicht fohwer fein. Für den Augenblick aber hatte jene 

Art von Unioniften es erreicht, Durch den Beſchluß vom 20. September 

auch den verfchiedenen Elementen des Kirchentags zu genügen, nur daß 

jede diefer Richtungen mit dem ſtolzen Gefühle davonging, die andern 
— übervortheilt zu haben. Die Unioniften, bereits tief erſchreckt von 

dem gewaltigen Andrang des Confeffionalismus, fanden fich jest ge- 

N) Darmſt. 8,3. vom 27, Oct. und 11. Dee. 18535 vgl, Gelzers Monatg- 
bfätter, Oct. 1853. ©. 273. 
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tröftet und beruhigt: „die Union fei gerettet.” Die poſitiven Unioni— 
ften insbefondere Hatten die Genugthuung, ihre Anfchauung son einer 

Union, welche Confeffion und Union zumal enthielte, auf die „deutfch- 

eyangelifche Geſammtkirche“ angewendet zu ſehen. Die Neformirten hin: 

wieder fanden es anerfennenswerth, daß die Lutheraner fich ihnen, in 

dem neuen Unionismus über Union und Gonfeffion, gleichgeftellt und 

auch die Unirten als gleichberechtigt anerfannt hatten, Die Lutherifchen 

endlich hatten die fpeeififch-Iutherifche Konfeffion yon 1530 als General- 

Symbol durchgefegtz fie erblidten darin „eine geheime Annäherung der 

Neformirten und einen Beweis von dem flarfen Fortſchritt des lutheri— 
hen Weſens.“ Endlich war in dem Beſchluß vom 20, September die 

Union als eigene oder dritte Confefjion förmlich ausgeſchieden; dieß ver—⸗ 

ftanden die Lutherifchen als Anfang zur völligen „Auflöfung der Union“), 

Daher fam es, daß die Iutherifche Strömung fi fortan mit aller Macht 

auf die „Conföderation“ des Kirchentags fteifter nicht Union, fon= 

dern Conföderation! 

Sie hatte dabei vor Allem Preußen im Sinne, Die preugifche 

Landeskirche follte nun gleichfalls, nach dem Beifpiele des Kirchentagg, 

nicht mehr die Gonfeffion der Union unterwerfen, fondern die Union 

als eigene Confeffion ausfcheiden und fie neben die zwei alten. Confef- 

fionen ftelen, alle drei in einer „Conföderation.” Freilich war dieß 

feineswegs die Meinung der eigentlichen Urheber des SKirchentags- 

Befchluffes. Nach ihnen ſollte die Confüderation vielmehr nur für die 

ganze „deutfchzevangelifhe Kirche” geltend, Preußen aber: in derfels 

ben als rechtlich unirt, nicht als felbft wieder confüderirt, Pas finden, 

Die confeffionell-Yutherifche Abtheilung der Conföderation hatten fie nicht 

für Preußen vermeint, fondern für Die lutheriſchen Landesfirchen, welche 

yon der förmlichen Union nicht berührt waren, Im Grunde ift dieg 

der Streit, der fih auf dem Boden der preußifchen Union felber bis zu 

der föniglichen Berufung der Evangelical Alliance hinzog, zu deren 

eifrigften Anhängern fofort wieder bie pofitiven Unioniften zählten. Daß 
die Schöpfer der neuen „Grundeinheit“ ſchon in der nächften Woche fi 

aufs Heftigfte in den Haaren Tagen, ift unter dieſen Umftänden erkiär- 

lich. Die Kreuzzeitung fprach den Verdacht aus: dag mehrere Nedner 
am Kirchentag nur darum für die Augustana geftimmt hätten, um eigent- 
lich gegen fie zu ſtimmen; die Unioniften erwiderten: ber gejehlagene 

1) Das Nähere hiftor,=polit, Blätter a. a. O. ©, 151 ff. 
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Confeſſionalismus fuche ſich für die erlittene Niederlage dadurch zu rächen, 

daß er die Neformirten und Unirten ald Heuchler und Täufcher erfläre 9). 

Die Berliner Eonfeffto nalifirung der „deutſch-evangeliſchen Gefammt- 

firche“ war natürlich an fi ſchon eine Aufforderung an die Iutherifchen 

Landeskirchen, ſich nun gleichfalls anzufchliegen und in der lutheriſchen Ab- 

theilung der Conföderation Plag zu nehmen. Diefelbe Zumuthung wurde 

auch ausdrücklich an fie geftellt, Die lutheriſche Strömung glaubte erft 

dann ihre volle Macht entfalten zu können, wenn endlich auch der „lu— 

therifche Kern“ von Bayern, Sadfen, Medlenburg und Hannover in 

den Kreis des Kirchentags einträte, welcher fich bisher faft nur aus den 

yon der Union berührten und den kleinen reformirten Landeskirchen res 

frutirt habe 2). Aber man hatte fih in dem „Iutherifchen Kern’ aller 

ſeits fehr verrechnet. 

Schon am 18, Detober erließen die Iutherifchen Fakultäten yon Er- 

Yangen, Leipzig und Roſtock felbft Öffentlichen Proteft gegen das „vers 

meintliche Befenntniß des Kirchentags zur Augsburgifchen Confeſſion“ 3). 

Er war eine foharfe Kritik der Willfür und Zweideutigfeit in dem Trei— 

ben der fogenannten pofitiven Union und der unvorfichtigen Theilnahme 

der Firchentäglichen Lutheraner an demſelben. „Dieß ift“, ſagen Die 

Fakultäten, „der geringere Schaden, daß durch die angehängte, Erflä- 

rung das vorangegangene angeblid einmüthige Befenntnig wieder auf 

gehoben und zu nichte gemacht ift, indem die Neformirten und die 

Unirten fih vorbehalten, zum Theil zu verwerfen, was die Augsburgi- 

ſche Sonfefiion befennt, und zu befennen oder für eben fo wahr zu 

halten, was fie verwirft,“ „Der Kirchentag hat die Augshurgifche Con- 
feffton dazu gemißbraucht, feine verfchiedenftimmigen und mancherlei= 

gläubigen Mitglieder ein feheinbar einmüthiges Befenntnig ablegen zu 

Yaffen, welches doch Fein Befenntnig zu der Kirche dieſer Eonfeffion: ift, 

jondern ausbrüdlich verneint, dieß fein zu wollen. Und fo hat er unfere 

Kirche ihres wefentlihen Werths, die Kirche des fehriftgemäßen Be— 

fenntniffes zu fein, verluftig und die Lauterfeit ihrer Lehre für 

zweifelhaft erklärt.” „Ein ſolches Scheinbefenntnig verwandelt den 

Gegenfag Iöriftgemäßer und fchriftwidriger Lehre in den fließenden Unter— 

1) Darmf. 8-3. vom 30, Oct. 1853, 

2) Halle’fches Volksblatt vom 8, Oct. u. 19. Nov, 1853, 

) Das Befenntniß der lutheriſchen Kirche gegen das Befenntniß des Berliner 

Kirchentags, gewahrt von etlichen Lehrern der Theologie und des Kirchenrechts, 

Erlangen 1853, 
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ſchied gleichberechtigter Ueberzeugungen.“ „Bisher ift die Confeſſions— 
loſigkeit der Union ein nicht zu beſeitigender Vorwurf gegen die— 

ſelbe geweſen; wird man nicht von jetzt an den Beſchluß des Kirchen— 

tags dazu verwenden, die Möglichkeit einer nicht confeſſionsloſen Union, 

ja das Dafein eines reformatoriſchen Unions-Bekenntniſſes zu erweiſen, 

und den Widerſtand, welcher lutheriſcherſeits der Union entgegengeſetzt 

wird, um fo zuverſichtlicher als bloß fleiſchlichen Eigenſinn oder hart⸗ 

näckigen Unverſtand darſtellen? Und doch müßte einer im Namen eines 

ſolchen Scheinbefenntniffes fi aufdrängenden Union nicht weniger wider: 
ſprochen werden, als der offenkundig bekenntnißloſen.“ 

Kurz, die Fakultäten fagen: Union und Confeſſion zumal fei ein 

Widerſpruch in fih, und die kirchentägliche Conföderation fünne dem— 
nach feinen andern Sinn haben, als daß „ſich alle confeffionellen Stel- 

ungen in Union auflöfen müßten” 2), wenn man auch den Iutherifchen 

Landesfirhen Dazu Anfangs nur paffive Affiftenz zumuthe, Aus Mecklen— 

burg ward daher erklärt: Die Theilnahme einiger Prediger von daher 

an dem Befchluffe vom 20. September wäre „einer offenen VBerläugnung 

ihres lutheriſchen Befenntniffes und einem Austritt aus unferer Iutherifchen 
Landesfirche gleich gewefen“ 2), Die feparirten Lutheraner fragten: was 

das für eine Anfchauung von Kirche fei, wo die verfchiedenen Konfeffionen 

wie einander ergänzende Glieder Eines Leibes erfchienen? „Wir er: 

blicken vielmehr in der auf Erden Iutherifch heißenden Kirche die einzig 

Yegitime Fortfegung der fihtbaren Kirche Chrifti auf Erden yon der 

Apoftel Zeit her.’ Eine folde Kirche muß freilich die gegen alle Ab- 
marftungen des Unionismus und alle Friedenspolitif des Conföderatig- 

mus abfolut feftftehende Glaubensnorm haben; „wer heute den Calvini— 

ften förmlich mit Handaufhebung und Handſchlag zugefteht, daß fie Das 

Abendinahlsbefenntnig der Augsburgifchen Eonfeffion im Sinne ihrer Jrr- 

lehre deuten dürfen, der begeht, wenn er die Abendmahlslehre der Iutheri- 

jhen Kirche für die allein fehriftgemäße hält, eine fchwere Sünde“ ?). 
Wohl erwiderten die ficchentäglichen Lutheraner: auf andere Weife 

fei die gegen Nom und in jeder Beziehung fo hochnöthige Einheit, die 

„veutfcheevangelifhe Kirche”, gar nicht zu erreichen. Die excluſiven 

Lutheraner dagegen bemerkten: diefer Weg müßte nothwendig endlich zu 

1) Nürnberger evang.=lutber. 8.3. 1853 Nro. 16. 
2) Kreuzzeitung vom 16. Nov. 1853. 

) Halle'ſches Volksblatt vom 23. Nov. 1853, 



gegen die. Kirchentags-Konfeffton. 175 

einer Einheit im Nichts hinführen; es fei um den pofitiven Unionismug 

eine Schraube ohne Ende, laffe man jih einmal Ein Dogma abmarften, 

fo fei feines mehr vor der Darangabe fiher. Nachdem nun, fagen fie, 

die Kirchentags-Fahne Dreifarbig gefärbt und von allerlei Wind be- 

wegbar beffarirt fei, Tünnte fehr wohl auch der Guftav-Adolf-Berein 

feine Bedenflichfeiten gegen den Beitritt überwinden; auch Uhlich könnte 

gegen Darangabe noch einiger Artifel feinen Beitritt zur „ehrwürdigen 

Sahne der Augustana” erflären, nachdem in Berlin der 10. Artikel 

freigegeben worden und ihrer Etliche den Geift gebührend entbunden aus 

den Seffeln des VBuchftabens, Und was nun zu machen, wie der 
benachbarte Artikel von der Taufe aufrecht zu halten wäre, wenn auch die 

englifche Evangelical Alliance käme, und ihre Mitgliedfchaft an ber 

„veutfchzevangelifchen Geſammtkirche“ reffamirte? „Daß feine Bertreter 

der Baptiften- Congregation aus England und Amerifa, diefer 

thätigfien Agenten der Evangelifhen Allianz, auf dem Kirchentage 
zugegen waren, ift fehr zu bedauern; fie würden noch andere „„evan— 

gelifche 4 Anfprüche erhoben haben, als Dr. Merle d'Aubigné für fie, 
und es würde Dann vielleicht den Bekennern der neueften Augsburgifchen 

Confeſſion mit indifferenzirtem 10. Artikel die Schwierigkeit recht con— 

fret entgegengetreten fein, mit Firchlicher FTreudigfeit und feſtem Herzen 

noch den 9. Artikel zu. behaupten,” 

Es war dieß ein wirkliches Batieinium Der Kirchentag gab wie- 

erholt zu verfiehen, daß er mit der Alliance nichts gemein haben wolle, 

und als im Jahre 1854 die Baptiften in der That in Frankfurt erfchie- 

nen und ihre Zulaffung reflamirten, da wurden fie, freilich nicht mit 

biblifchen Gründen, barſch abgewieſen. Im Jahre 1857 aber fehrte ihre 

große Berfammlung in Berlin felber ein. Man hatte, im Hinbli auf 

bie eben gefcheiterten politiichen Unionspläne Preußens, den Vorgang 

vom 20. Sept, 1853 für einen Aft „von der gewandten Hand profaner 

Politik“ erklärt; man hatte darauf aufmerffam gemacht, daß es größ— 

tentheils preußifche Prediger gewefen, die ihn am Kirchentage zur Welt 

gefördert: „der Stadt Berlin fei er zu danken, er trage aud) die Farbe 
Berlins, nicht nur fei er unverkennbar auf preußiſche Zuftände gebaut 
und wolle ihnen dienen, fondern e8 fcheine faft, als wäre eben nur 
die preußifche Hauptftadt der Drt gewefen, wo man fi ein Herz dazu 

falfen mochte“ 2), Allerdings war damals Berlin das Centrum der luthe— 

*) Nürnberger evang.«luth. 8,3. 1853 Nro, 16, 
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rifhen Strömung. des Kirchengeiftes.  Diefelbe hat aber ſeitdem - in 
Preußen felbft Handgreiflich erwiefen, daß Union. und Confeſſion unter 

allen Umſtänden und unter ‚allen Geftalten. unverträglicdhe Dinge feien, 

Eben die will dagegen. die preußifche Kirchenpolitik um: feinen. Preis 
zugeſtehen. Daher ward jest. yon: Berlin. aus wieder ‚die entgegenge— 

feste Strömung in's Werf ‚gerichtet. die ——— I Bio WB 

des. Seftengeiftes. in der ‚Alliance. 

Die Berliner Confeffionalifivung. vom 20. September gehört bereite 

ganz und gar der Geſchichte an; die heimlichen Abſichten wiberfireitens 

ber Natur in ihr mußten nothwendig hervorbrechen und fie zerreißen. 

Die Iutherifhen Elemente des Kirchentags haben fie verftanden und aus— 

genügt zur-allmähligen Auflöfung aller Union in Confeflionz alle anderen 

Elemente. deffelben haben fie verftanden als allmählige Auflöfung ‚aller 

Confeſſion; offenbar übervortheilt von der Iutherifchen Strömung haben 

fie. ſich endlich der Alliance-Bewegung in die Arıne geworfen. Inzwi— 

ihen ift der Kirchentag felbft in Abnahme gerathen und: in. den. Hinter- 

grund getreten; man fah fi von beiden Seiten getäufcht und zog ſich 

son beiden Seiten zurüd, Schon die Lübecker Berfammlung vom 1856 
zeigte große Theilnahmlofigkeit, namentlich an Notabilitäten ); die Stutt— 

garter Berfammlung von 1857 wird vor der Conferenz in Berlin ver- 

Ihwinden wie Nachtfehatten vor der neu aufgehenden Sonne, : Die Innere 

Miffton felbft Hat ihre Fühne Idee und Stellung neben, über und gegen 
bie offieiellen Kirchen vergeffen und verloren; man kann fagen, fie fei 

gleich ihrem Gründer Dr. Wichern in landeskirchlichen Staatsdienſt ge— 

gangen. Somit ift natürlich aud) alle Rede von der „Deutjch- — 

Geſammtkirche“ ganz und gar verſchollen. 

War ja auch der ſchwache Verſuch der Landeskirchen ſelbſt, einen 
Einheitspunkt zu finden, mit jedem Jahre mehr geſcheitert. In dem Gedränge 

von 1848 und zugleich mit dem Kirchentag dieſes Jahres waren näm— 

Lich jährliche Conferenzen offictelfer Abgeordneten aller deutfchen Kirchen— 

regimente zu Eifenacd verabredet worden. Gleichfall8 auf. den „Grund. 

der veformatorifchen Bekenntniſſe“ geftellt, follten fie die Kirchenregenten 

diverfer Eonfeffionen und Unionen im der theologifchen Anſicht fih näher 

btingen, die Eden, Spisen und Härten abjehleifen, damit. die Yandes- 

firchen officiell Schritt hielten mit dem Kirchentag. Aber ſchon »bei der 

Eonferenz von 1853 geftalteten fi die Dinge fo, daß man es in 

N) Halle'ſches Volksblatt vom 27. Sept. 1856. 
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Berlin bald für „ehr fraglich hielt, ob das ganze Inſtitut überhaupt nicht 

ſchon im nächften Jahre zu beftehen aufhöre”, und als fie endlich zu 

einem Befchluß gelangte, war es nur, „um den höhnenden Vorwurf, daß 
die proteftantifche Kirche gar Feiner einheitlichen Beftrebungen und Tha— 
ten fähig fei, durch die That zurüczumeifen“ ). Der Erweis gelang 

Herzlich ſchlecht. Die excluſiven Lutheraner hatten die Theilnahme ihrer 

Summepifeopate an den Eifenacher Berfammlungen ſchon an fih fehr 

migbilfigt und mit Recht ?); jener auf die Deffentlichfeit berechnete Be— 

ſchluß von 1853 aber Tieferte den weitern Beweis, wie es mit der prä- 
tendirten Einigfeit fiehe. Er hatte 150 Lieder fanctionirt, weldhe den 

Kern“ gemeinfamer deutfhen Geſangbücher bilden follten; aber kaum 

brachten die Abgeordneten ihn nach Haufe, fo lamentirten die Lutherifchen 

überlaut, um ihre Yutherifchen, die Unirten, um ihre unirten Lieder be- 

trogen zu fein, und das Ende der „Kernlieder” war, daß feine Landes— 

fire fie unverändert annahm, Geängftigt durch diefe Eventualität hatte 

das Organ ver Heidelberger fohon zum Voraus gejammert: „Das wäre 

im höchſten Grade zu bedauern und zu beflagen, ja, es müßte jelbft 

für unfere Kirche befhämend, um nicht zu fagen, entehrend fein, da ein 

deutlicher Beweis darin läge, daß fie nicht einmal in Betreff einer be— 

ziehungsweife fo Fleinen Zahl yon Liedern zur Vebereinftimmung fom- 

men fünnte! 9), Im nächſten Jahre Fonnten die Subjeftiviften bereits 

1) ©, die Eifenacher Eorrefpondenzen in der Allg. Ztg. vom 6. u. 15. Juni 1853. 

2) Bei ver Meklenburgifchen Landtags - Verfammlung von 1853 erhob 

fid der Landrath Baron von Malgan mit dem Antrag: Se. Hoheit zu bitten, 

daß Mecklenburg die von den deutſchen Landesfirchen veranftalteten Eiſenacher 

Eonferenzen nicht mehr befhide, und zwar aus zwei Gründen. Denn erfieng 
würden bie Conferenzen auch von Naffau, Baden und Preußen befchickt, welche 

die Lutheriſchen in ihren Ländern verfolgten, indem man fie in Baden und Naflau 
mit Strafen und Gefängniß belege, in Preußen aber, wo man den Deutſchkatho⸗ 

liken, nur nicht den Lutheriſchen die leerſtehenden Kirchen geöffnet, den mühſam 

und durch Mecklenburgiſche Collecten miterbauten lutheriſchen Kirchen den Gebrauch 

der Glocken verweigere. Wenn aber zweitens auf der letzten Eiſenacher Conferenz 

„eine Sammlung ſogenannter Kernlieder der Kirchen zu Stande gekommen iſt, und 

zwar mit ſcheinbarer Zuſtimmung von Mecklenburg, ſo iſt es den Nichtlutheriſchen 

gelungen, damit vor Deutſchland zu erklären, die Lutheriſchen hätten nunmehr ihre 

wichtigſten Kirchenlehren aufgegeben, denn in allen unſern Kirchenliedern, ſelbſt 

in denen von Luther, find die wichtigſten Kirchenlehren entweder ausgelaſſen, 

oder durch reformirte Formen erfegt.” Kreuzzeitung vom 23, Nov. 1853. 
— Ganz gleichen Proteft erliegen die „Lutherifchen” in Bayern. ©, unten ven 

Artikel über die „bayerifche Landeskirche.“ 
3) Darmſt. 8-3. vom 10, San. 1854, 

Sörg, Geſch. des Proteſt. I. 12 
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triumphiren: „Der Kirchentag bat jene Firchenregimentfihe Kirchen- 

eonferenz angeregt, aber fie ift leider dieß Jahr ausgefallen, denn 

befanntlich machen die Lutherifchen ihre Sachen für fich fertig; Die Kirchen- 

eonferenz hat das allgemeine evangelifche Kirchengefangbuch veranftaltet, 
aber es ift leider nirgends eingeführt worden; die Kirchenconferenz hat 

ein allgemeines Kirchenblatt gegründet, aber es wird leider nirgends 

gelefen“ u. f. w. 1). Damals waren noch nicht einmal die großen Kata= 

ſtrophen gegen den Aufſchwung ausgebrochen; es ift demnach Yeicht zu 

ermeffen, wie e8 nach diefen offieiellen Wendungen in der Eiſenacher 
Gonferenz ausfehen mußte. Es fehlte Lauenburg, weil es neben Unir- 

ten nicht tagen wollte, fehlte Kurheſſen, weil es neben Lutheranern nicht 

tagen wollte, fehlte Bayern als gebranntes Kind aus Furcht vor dem 

Teuer, Man Sprach, SKliefoth vis-a-vis Schwarz, von Kirchenzucht, 

und beſchloß, daß nichts zu befchliegen fei?). Kurz, das hippofratifche 

Geſicht war durchaus unverfennbar. 
Laffen wir alfo die „deutſch-evangeliſche Geſammtkirche“ bei den 

Todten, zu denen fie von allen Seiten gelegt worden ift, und betrachten 

wir die weitere Entwicklung des Aufihwungs und feine Kataftrophen 

an den einzelnen Landesfirchen felbft, wie fie feit dem vorübergehenden 

Schreden son 1848 wieder in ihrem vollen Partifularismug daftehen. 

Finftes Hauptſtück. 

Der Auffchwung in den kleinern Sandeskirchen; ihre Unionen und 

Confeſſionen. 

Es iſt nicht Willkür, wenn wir bei der Erzählung über den Auf— 

ſchwung für äußere Glaubensnorm und ſeine Schickſale in den einzelnen 

Landeskirchen mit der proteſtantiſchen Kirche in Bayern beginnen, Sie 

bietet eine Mufterfarte aller der Verhältniſſe und Richtungen, welche 

wir eben charakterifirt haben, Wie Feine andere außer dem kleinen 

Medlenburg hat fie fih emporgearbeitet aus der faftifchen Union zum 

Theil bis zur firengften Excluſivität. Darum verlautete auch feit 1853 

yon ihren Ausfichten, die Mutterficche aller Yutherifchen Welt zu werben, 

Thatfächlich fand fie bereits an der Spige der „Dresdener Conferenzen“, 

welche die höhere Einheit der Yutherifchen Landesfirchen bilden follten 

und feit 1856 zu fo bedenflihem Nufe gelangten. Die bayerifche Landes- 

) Berliner proteft, 8.3, vom 4 Nov. 1854, 

?) Bgl. Berliner protefl, 8.3. vom 9, Mat u. 4. Zult 1857. 
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firche ift zugleich diejenige, in welcher die DOppofition yon Unten zuerft 

ihr fiegreiches Wiedererwachen feierte, nachdem die Reaktion von Oben 
gewagt hatte, aus den fublimen Höhen amtspapierner Neftauration herab 

in das Leben des proteftantiichen Bolfes felbft eingreifen zu wollen, Erft 

geraume Zeit nachher erfolgten die parallelen Erhebungen gegen die 

Gefangbuchsreform in der Pfalz, in Hannover u. ſ. w. 

Nachdem uns die Unterfuhung über den Auffhwung in der bayeri- 

fhen Landeskirche mit den Berhältniffen überhaupt näher vertraut ge- 

macht haben wird, werden fich andere Landesfirchen als Beifpiele der 

fpeciellen Ausgeftaltungen darbieten, welche das Berhältnig von Union 

und Confeffion unter dem Drängen des Auffhwungs nehmen fonnte und 

mußte, Sp die vollfommene Gonfeffionalifirung der pfälziſchen Unionz 

die Gonfenfus-Union in Badenz die confersirte negative Union in 
Naſſauz die faftifhe Union in Heſſenz die Iutherifche Excluſivität 

in Reug- Greiz und Mecklenburg; ihr Kampf in Sadfen und 

Hannover; der Sieg des Confeffionalismus in Lippe und Anhalt; 

feine vergeblichen Anftrengungen gegen die abforptive Union de facto 

in den Landen Thüringens, in Braunfhweig und Oldenburg; 

feine völlige Machtlofigfeit in Frankfurt, Samburg, Bremen, 

Wir werden fo, unter Faleidoffopiichem Wechfel der Scenen, faft 

alle deutfchen Landeskirchen durchwandern, mit Ausnahme der würtem- 

bergifhen. Die fpecififhen Zuftände und Richtungen der letztern wer— 

den nämlich fowohl von Seite des Aufſchwungs, als von Seite der 

Gegner ſelbſt für undefinirbar und höchſt fihwierig zum Befchreiben er- 

Hart, Sp unentwirrbar ftellt fih das Gemiſch von Nationalismus und 

Pietismus aller Farben in diefer Randesfirhe dar, Wir haben daher 

über Würtemberg das Nöthige zum Theil ſchon vorgebradt, zum 

andern Theil fällt daffelbe unter den Begriff der Schwärmerfirche, und 

ift fonach abgefonderter Behandlung vorbehalten 1). 

$ 1. Der lutheriſche Auffhwung in der bayeriſchen 

Landeskirche ). 

AUS bei den jüngſten Synodalwahlen in Nürnberg die Stimmen- 

mehrheit auf Dekan Fikenſcher fiel, da erzählte die Preffe von ihm: 

1) ©. den 1. Band diefes Werkes ©, 203 ff. 

2) Sehr ausführlich behandelt Hiftor.=polit, Blätter Bd. 35 ©, 320 ff., 423 ff. 
Bd. 39 ©, 120 ff. 

io" 
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„AS er vor etlichen zwanzig Jahren fein Amt in Nürnberg antrat, be— 

Dauerte man dieß, weil er zur myftifchen Wartet zähle, und jest hat ſich 

bie Sache fo gedreht, daß er, der fich nicht geändert hat, auf der Lin- 
fen flehen fol!” 2) Ebenfo richtig als bezeichnend für Die proteftantifche 

Reaktion in Bayern. f 

Sie hatte Hier wie überall vom Pietismus ihren Ausgang genom— 
men, und wie häufig, fo war auch hier ein Reformirter, Profeffor Krafft 

in Erlangen, unter vielen Duälereien der aufgeflärten Staaigfirchen- 

polizei der Führer diefer „allgemein evangelifyebiblifchen Gläubigfeit.” 

Bon da an entwidelte fi die Univerfität Erlangen und mit ihr faft die 

ganze jüngere Predigerfchaft in Bayern allmählig zum ftrengen Confef- 

fionalismus. Die Exclufiven in Bayern werden daher jet des ſchwärze— 

ſten Undanks befchuldigt, daß fie, mit reformirter Hülfe aus dem früher 

landläufigen Nationalismus faum einigermaßen herausgeriffen, alsbald 

angefangen Hätten, mit Neformirten und Unirten umzugehen wie be— 

fannt 2). Jene urfprüngliche Gläubigfeit hatte ganz den ausgeprägt 

nmioniftifchen Zug des Pietismus an fich getragen. Paſtor Löhe feldft, 

ber Führer der fireng Erelufiven von heute, die für jede kirchliche Be— 

rührung mit den NReformirten förmliche Sühne dur öffentlichen Buß— 

aft verlangen, predigte damals noch in einer veformirten Kirche ?). 

Wie rafıh die Entwicklung in entgegengefegten Richtungen vor ſich 

gegangen war, bieß bewies zuerft die Generaljynode son 1849, Zwei 

Parteien, welche die Bewegung des Jahres 1848 und den $ 147 der 

Grundrechte zu vadifaler kirchlichen Aenderung benügen wollten, kamen 

ba mit ihren Petitionen ein, Erſtens die Freigemeindlichen; fie 

erlangten ihren Theil an den Kirchengütern heraus, da „unfere Zeit 

erfordert, daß die VBergätterung der Perfon Jeſu, fowie die Annahme 

eines böfen Geiftesd, des Satans, und eines son den Stammeltern her= 

aufgeerbten Fluches der Menfchheit befeitigt werde 20,” Zweitens die 

eben gereiften Iutherifhen Excluſiven; fie verlangten eine freie bes 

fenntnißtreue Volkskirche mit apoftolifcher Kirchenverfaffung, insbeſondere 
folgende Punktes das Yandesherrlihe Summepifeopat follte aufgehoben 

werden, die Kirche durch Bifchöfe oder Generalfuperintendenten ſich felbft 

regieren, die Geiftlihen auf die ſämmtlichen Iutherifchen Symbole mit 

1) Allg. Zeitung vom 5. Aug. 1857. 

2) Darmfl, 8-3. vom 21. Febr, 1857. 
3) Hengftenbergs evangelifche 8.3. som 3, Der. ff. 1853, 
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quia fireng verpflichtet und fireng überwacht, die NReformirten vom Ge— 

nuß des lutheriſchen Abendmahls durchaus ferngehalten, Das neue Ge- 

ſangbuch gegen eine Sammlung bloß älterer Lieder vertaufcht, nur für 

eonfeffionelle Miffton gewirkt, und der Priefterftand durch Einführung 

der apoftolifchen Diafonie gehoben werden; man follte Feine Ungläubi— 

gen mehr abfolviren, den Gebrauch der Liturgie freigeben, und fih an 

bie auswärtigen treuen Iutherifchen Gemeinden anfchliegen 2). 

Damals ſchien noch die ganze Erlanger Schule mit den äußerſten 

Erelufiven einig zu geben; insbefondere war ihnen das Begehren ger 

meinfam, die Synode folle fofort feierlich und in corpore zu den ge— 

fammten Symbolen der Yutherifchen Kirche ſich befennen, namentlich zur 

Concordienformel, die das lutheriſche Befenntnig abichliege, und zwar 

mit quia nicht quatenus. Noch faßen zwei Neformirte als rechtmäßige 

Mitglieder in der Synodez ihnen vor Allem war die Begehren ein 

Schlag in’s Geſicht. Uebrigens gerieth auch die Synode felbft, fo con— 

feryativ fie übrigens war, dem Antrag gegenüber in eine Faſſungsloſig— 

feit wie über ein vom Himmel gefallenes Monftrum. Man muß diefe 

Situation von 1849 wohl in’s Auge faffen, um den ungemeinen Abftand 

zu der von 1853 zu ermeſſen. Damals herrſchte noch das aus Ratio: 

nalismus, Pietismus und Unionismus gemifchte Element, welches fpä- 

ter unter dem Namen der „Evangelifchen“ die unterdrüdte Partei war, 

Im Zahre 1853 dagegen war bereits die Erlanger Schule in der Ver: 

fon des Dr. Harleg am Regimente ?). 

Gegen die indifferentiftifhe faktifhe Union an fi, in welche 

die bayerifche Landesfirhe ganz und gar verfunfen war, ging der Auf- 

ſchwung einig voran. Seit dem Jahre 1809 umfaßte diefe Kirche ohne 

Unterſchied Lutheraner, Neformirte und die Unirten in der Pfalz unter 
dem Namen „proteftantiihe Gejfammtgemeinde”, welche feit 1823 mit 

fönigliher Erlaubnig den Titel „proteftantifhe Kirche“ führte, Ver—⸗ 

faffungsmäßtig gibt e8 weder Lutheraner noch Neformirte, nur „Prote⸗ 

ſtanten.“ Nicht ald ob im Befenntnißftand gefeslich etwas geändert 

1 ©. über die Gegenichrift des Dekan Fikenfcher zu Nürnberg, Allg. Zeitung 

vom 8. Juli 1849, Beilage. 

2) Bol. über diefe und die folgenden Thatfachen die Schriften Hommels: 
„Recht der Kirche, Union und die bayerifche proteftantifche Landeskirche,” Stutt- 

gart 1853. „Die wahre Geftalt ver bayerifihen Landeskirche und; die bayerifche 

Generalfynode von 1849,” Nördlingen 1850. 
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worden wäre; man ignorirte eben die confefjionellen Unterfchiede, und 

nur einmal ließ man ſchwaches Bewußtfein davon merken, als das Edikt 

son 1818 beftimmte, daß ſtets Ein Rath des Oberconfiftoriums refor- 
mirt fein müffe, womit indeß nicht gefagt ift, daß nicht das ganze Ober: 

eonfiftorium veformirt fein könnte. Jener verfaffungsmäßige reformirte 

Rath ift auch immer Einer der Pfarrerund zugleich Hauptprediger an 
der Öemeinde München, welche nichtsdeftoweniger yon den Erfangern 

mit Vorliebe für rein Intherifch ausgegeben wird, Es ift noch nicht lange 

ber, dag an ihr die Abendmahlsfpendung unter der befannten bei- 

den „Kirchen angepaßten Formel geſchah, und bei etlichen Coloniften- 

Gemeinden Altbayerns pflegten die Paftoren neben dem Yutherifchen den 

Heidelberger Katechismus in Einer und derfelben Gemeinde anzuwenden, 

Sp war faftifhe Union in Allem, und man könnte nicht fagen, daß bie 

Gläubigkeit des Volkes befondern Anfiog daran genommen hätte: für 

Yutherifche Gemeinden reformirte oder unirte Pfarrer und Saframente, 

oder umgefehrt, Predigt und Cult von der felbft gemifchten Oberbehörde 

überwacht, nach weldem Symbol wußte Niemand, Die thenlogifche 

Tafultät in Erlangen felbft machte franzöfifch- und deutſch-Reformirte 

zu Doktoren und Profeſſoren; ob Die Studenten bei diefen oder andern 
ihre Theologie holten, kümmerte fie nicht; felbft bei der Ordination ver- 

pflichtete man fonft auf ein beftimmtes Bekenntniß gar nicht, und noch 

das Formular von 1850 fprit nur vom „Evangelium nad) dem Bes 

fenntniß der Kirche”, ohne ein ſolches zu nennen, Um fo gleichgültiger 
war es, ob die Candidaten auf Iutherifche oder reformirte Kanzeln tra= 

ten; „die Gemeinden wurden nicht gefragt, und fragten ihrerfeits felten 

nad dem Befenniniß des Pfarrers.” Sogar die gefeslich negativ-unirte 
Pfalz ftand früher in demfelben Berbande mit dem bdießfeitigen Kirchen: 

regiment, und ber trennende Anftog von 1849 fam nicht von dieſem, 

fondern von der pfälzifchen Furcht vor einer „normirenden Geltung der 

allgemeinen proteftantifchen Kirchenlehre”, welche man in Münden an- 

zuſtreben ſchien. Indeß lud noch die Generalfynode von 1849 die Pfälzer- 

Union dringend ein, „wieder mit der bießfeitigen. Kirche unter Einem 

Kirhenregiment fich zu vereinigen,“ Die Generalfynode felbft war mit 

reformirten Deputirten vermifchtz fie verfehmähte in ihren offenen An— 

fprachen den Namen „Iutherifch”, ließ fich übrigens erft noch 1849 alfer- 

höchſt erlauben, ein Anfangs- und Schlußgebet in ihren Sitzungen ab- 

halten zu dürfen. Dem ganzen Zuftand der Landeskirche drückte die üb- 

liche Ahendmahls- Spendeformel das theologifche Siegel auf. Es war 
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dieß jene genuine Erfindung der Unioniſten, womit fie einerfeits die 

„große Kühnheit der Nationaliften“ zu vermeiden 1), andererſeits doch 

„ven Wünfchen alfer Zuhörer ein Genüge zu thun“ glaubten, Die For⸗ 

mel lautet: Chriſtus ſpricht: das iſt mein Leib ꝛc. Der bayeriſche Agen- 

darius Dr. Seiler empfiehlt fie wie folgt: „Jeſu Worte haben doc) eine 

befondere Autorität und einen vielumfaffenden Sinn; die Freiheit ber 

Chriften wird durch fie nicht eingefehränftz ein jeder Communifant kann 

dabei denfen, was feiner fubjeftiven Ueberzeugung gemäß iſt.“ 

Nachdem nun die Generalfynode von 1849 diefe Zuftände unver- 

ändert hinter fich gelaffen hatte, beftürmte die entfchiedene Fraktion ber 

Erelufiven unter Paftor Löhe zu Neuendetieldau, während das Gros ber 

Erlanger Schule in klug verdeckter Stellung verharrte, das Oberconſi— 

forium felber. Sie verlangte völlige Trennung der Lutheraner und 

Keformirten yon der Pfarrei bis zur oberften Kirchenbehörde und Auf— 

hebung der Abendmahls-Gemeinſchaft als einer öffentlichen Sünde, Löhe 

felbft gedachte Anfangs ohne weiters aus der Landeskirche auszutreten; 

auf Zureden verharrte er zwar, aber „den Wanderfiab in der Hand 

bebaltend.” Ein kleines Häuflein ftand und fteht hinter ihm, fieben bis 

neun Paftoren und eine Handvoll Laien, meiftens gleichfalls aus Franken 

wie er felber, Um fo weniger glaubte das Obereonfiftorium viel Feder- 

leſens mit diefer Fraktion machen zu müffen. Nachdem ein paar Bifare 

aus derjelben ihres Amtes entfest waren, fand Löhe mit den Seinen 

1852 bereits vor der Alternatives Widerruf oder Amtsniederlegung! 

Da trat im entfcheidenden Augenblife mit dem Oberconfiftorium 

jelbft .eine plöglihe Wendung ein, welche von den bedrängten Löhianern 

als ein augenfcheinlihes Wunder begrüßt ward, das fie mit „Hoffnung 

und Erwartung” erfülle: Dr. Harleß beftieg den Präfidentenftuhl der 

oberfien Behörde. Die Erlanger Schule war jest an der Regierung, 

Schon unterm 26. Februar 1853 wurden die Neformirten, deren übris 

gend nur wenige Gemeindlein find, als eigene Synode ausgefchieden, 

und als die Generalfynode son 1853 zufammentrat, fonnte Dr. Harleg 

som Präfidentenfige herab erklären: „die dießjährige Generalfynode ift 
die erfte ungetheilten evangelifch-Tutherifchen Befenntniffes; das iſt 

1) Eine der angefehenften rationaliftifchen Paraphrafen lautete: „Genießen 

Sie dieß Brod; der Geift der Andacht ruhe auf Shnen mit feinem vollen Segen. 

Genießen Sie ein wenig Wein; Zugendfraft Liegt nicht in dieſem Wein, fie Tiegt 
in Ihnen, in der Gotteslehre und in Gott.” Nördlinger Eorrefpondenzblatt. 
1852. ©. 25, 
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ein Zeichen, daß die Kirche, welche von Menſchen die evangeliſch— 

lutheriſche genannt, und anderwärts in mancher Weiſe gedrückt und 
verkümmert wird, in dieſem Lande eine Freiſtätte und Raum zur Ent— 

faltung ihrer. innern Kräfte hat“ ) 
In der That fing man auswärts, unter zähneknirſchendem Unwillen 

der Unioniſten, alsbald an, auf Bayern als den zubereiteten Boden 

für die ächt lutheriſche Mutterkirche der Welt hinüberzublicken. Die 

Fraktion Löhe ſelbſt mußte bereits bedeutende Fortſchritte anerkennen: 

die Reformirten aus der Generalſynode ausgeſchloſſen, die unirte Diſtri— 

butionsformel den lutheriſchen Predigern verboten, ihre Verpflichtung 

auf die Symbole angeordnet, ein eigenes Dekanat für die Reformirten 

geſchaffen, und ihre wie der Unirten Ausſchließung aus dem Central—⸗ 

Miſſionsverein verheißen; „überhaupt iſt nicht zu läugnen, daß die öffent— 

liche Meinung ſich zu Gunſten der kirchlich-lutheriſchen Richtung verändert 
bat.” Aber die Fraktion wendete auch gleich ein: alles Das beruhe nur 

auf Sonceffion, nur auf abminiftrativen Verfügungen, und vor Allem dauere 

Die Abendmahlsgemeinfchaft fort, wenn auch nur aus „Nothſtand“ und in 

„Ausnahmsfällen” 2). Db fo die rechtlich Iutherifche Kirche in Bayern auch 

faftifch beftehe? das war jet die Trage; die Erlanger antworteten Ja, 

die Löhianer Nein, und diefer Widerftreit befteht bis heute, | 
Es find demnach drei oder pielmehr vier große Parteien, in welche 

die bayerifhe Landeskirche feit 1853 zerfällt. Am fchwächften an Zahl, 

aber am ftärfiten an Confequenz und moralifchem Gehalt ift die lutheri— 
ſche Partei. So heißt von nun an das Häuflein Löhe's; er hatte für 

feine Anträge an die Synode von 1853 etwa 300 Unterfehriften zu— 

fammengebradt. Löhe felbft diffentirt nicht nur im Punfte der Glau— 

bensnorm und faftifcher Union, fondern auch auf firchenbegrifflichem Ge- 

biet, in der Lehre über Kirche und Amt. Durch den legtern Mider- 

fpruch gegen die Erlanger Schule: zählt er zu den Neulutheranern, 

unter welchen wir ihn fpäter noch einmal treffen werden, Die neu— 

Iutherifchen Inclinationen Löhe's find nämlich nicht unumgänglich nöthig 

für die Erflärung feiner Stellung zu den übrigen Tandesfirchlichen Par- 

teien in Bayern; dieſelbe Liegt vielmehr ſchon in der confequenten Ent— 

wicklung feiner altlutherifchen relufivität. In diefem Princip einig 

1) Darmfl. 8-3. vom 5. Juli 1853, 12, Jan. 1854. 
2) „Antrag mehrerer lutheriſchen Geiftlichen und Gemeindeglieder in Bayern, die 

Wahrung des Befenntniffes und Einführung deflelben in feine Rechte innerhalb ver 

lutheriſchen Kirche betr.” Nördlinger Correfpondenzblatt vom 1. Nov, 1853, 
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mit den „Lutheriſchen“, aber nicht in ihrer: Folgerichtigfeit, unterfcheidet 

fich die zweite Partei oder die evangelifch-Iutherifche: durd) eine 

Art vermittelnder: Stellung. Sie repräfentirt die eigentliche Erlanger 

Schule und ift feit 1852 die herrſchende. Die dritte Partei: nennt fich, 

wie die Richtung des pofitiven Unionismus überhaupt, mit Vorliebe die 

evangeliſche. Sie bildet jest die eigentlihe Oppoſitionspartei. Die 

vierte Partei endlich war unter dem Druck der politifchen Reaktion feit 

1849 Yange Zeit ganz verftummtz bei dem großen Dppofitiongfturm 

von 1856 aber wachte auch fie wieder auf und heftet ſich überall an 

die Ferfen der „Evangelifchen‘s; es ift dieß die freigemeindlidhe 

Partei: Wir müffen jene drei Parteien etwas näher betrachten, 

Die nächſten Zwede der Lutheriſchen und zugleich ihre Streit- 

punfte mit: den Evangelifch-Lutherifchen Yernt man am beften aus den 

Forderungen fennen, welche fie an die Generalfynode von 1853 ftellten, 

Ihr oberfter Grundfas Yautet: „Zur Iutherifchen Kirche gehörte je und 

je und gehört noch Exelufivität, und zwar ganz befonders im Punkte 

des Abendmahls; wir geben mit der Excluſivität die Iutherifche Kirche 

jelbft auf und werden veformirt oder, was faft Eins ift, unirt.“ Die 

Synode erfuhr jest, daß der fromme Anhang der Lutherifchen lieber: Die 

Saframente ganz entbehre, als fie yon Paftoren empfange, welche auch 

KReformirte und Unirte zur Kommunion zuließen. Sie verlangten, daß 

dieß bei Verluft des Amts und bei Strafe der Ercommunifation ver 

boten werde. Für Neformirte und Unirte gebe es feinen andern Ausweg 

als den des fürmlichen Uebertritts des Einzelnen durch öffentlichen Aft. 

Die unioniftifchen Mifchgemeinden, meiftens neue proteftantifchen Anfted- 

ungen unter den Katholifen, feien der allergrößte Uebelſtand. Paſtoren 

berfelben dürften nur auf Neue und Buße wieder an Yutherifche: Ge— 

meinden fommen, Ebenfo fei es mit der reformirten und unirten Dia- 

fpora, die, in Städten gleich zu großen Haufen,  faft allenthalben in— 

mitten Intherifcher Gemeinden paftorirt werde, So namentlich die Be— 

amten, Studenten, Soldaten aus der Pfalz. AndererfeitsS gingen die 

dießfeitigen Soldaten in der Pfalz zum unirten Abendmahl, ohne daß 

man fie ald Abgefallene nachher zur Kirchenbuße und zum Rücktritt an- 

halte, „ES iſt nur ein Zeugnig vom jämmerlichften Verfall, dag man 

bei fortgefegten Zuftänden folcher Art fich für Iutherifch Halt“ 2), 

u) 

) ©. den Antrag ꝛc. a. a Di5 vgl. Nördlinger Eorrefpondenzblatt vom 1. 
März und 15, Oct, 1851. 
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Bei folher Anfhanung der Dinge ift ed wohl nicht zu verwundern, 

wenn die Lutherifchen von Anfang an nicht glauben wollten, daß „die 
breite Iutherifhe Strömung, welde den Boden der Lanbesfirhe jetzt 

bedecke, im Allgemeinen wahr und tief ſei; es fer Doch gar zu fohnell 

gegangen mit diefer Befehrung zum Lutherthbum” 2), Indeß fahen fie 

immerhin mit wachfender Befriedigung auf die Anftrengungen der Ober— 

behörde unter Dr. Harleß. Das Drgan des Testern hatte nicht umfonft 

immer wieder auf die „boffende Geduld“ vertröftet, „welche nicht über 

Nacht die Befeitigung Yangjähriger Hebelftände und Anomalien fordere” 2); 

und wirklich fchien man von Oben in langſamem aber fiherm Fort— 

fohreiten begriffen. Noch im Herbfte 1856 fprach ſich Löhe felber dar— 

über aus: er denfe jest nicht mehr an Austritt aus der. Landeskirche, 

„Zriny fei fein Beiſpiel.“ „Ich ſehe“, fährt er fort, dag hier eine 

andere Zeit gefommen iftz ich weiß, daß langjährige Schäden nicht über 

Nacht verbeffert werden, freue mich aber um fo mehr, daß von allen 

Seiten ber der Yutherifchen Kirche und Richtung eine fo vollftändige 

Anerfennung gebradht wird. Einen Punft aber, der aus dem Erbe 

voriger Zeiten mir weitaus am weheſten thut, darf ich hier ohne Heu- 

chelei nicht verfchweigen: es ift die Abendmahlsgemeinfchaft mit Anders— 

gläubigenz; wir denken bei vermehrter Yutherifher Strömung in der 

bayerifchen Landeskirche gegenwärtig am wenigften daran, fie zu ver— 

laſſen; aber wir hoffen, vielleicht noch ehe uns die Lebensfonne unter- 

geht, auch Das befeitigt zu fehen, was und fo fchmerzlich fällt, woran 

wir aber, nad unferer Stellung, feinen Antheil nehmen, nämlich die 

gemifchte Abendmahls-Gemeinfhaft” 3). Freilich währte e8 nur 

mehr wenige Wochen, bis die rechten Türken famen und den Iutherifchen 

„Zriny“ zwangen, mit dem Thurm der Landesfirche das Aeußerfte zu 

thun, wie wir fpäter feben werden. Indeß müffen wir erft die herr- 

ſchende Partei etwas näher betrachten. 

Schon die „Evangeliſchen“ hatten fich unmittelbar por ihrem Sturz 

dahin gedrängt gefehen, daß fie die faftifche Union nicht mehr principiell 

yertheidigten, fondern die Abendmahlsgemeinſchaft mit Neformirten und 
Unirten nur mehr als „fporadifh, nothgedrungen und ausnahmsweife“ 

entfchuldigten. So fuhren auch die Evangelifch-Tutherifhen fort, 

N) Eorrefpondenzblatt vom 1. Jan. 1855. 
2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 25. Febr. 1854, 

3) Nördlinger Eorrefponvenzblatt 1856. Ort, Nro. 10, 
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als fie unter Harleß an's Regiment gelangten, obwohl fie prineipiell 

die firengfte Erelufivität behaupten, Die Lutherifchen fehrieen unauf- 

börfich: Union am Altar fei Union über alle Union; die Zahl made 
da feinen Unterſchied; die Kirche müffe eine fichtbare Grenze haben und 

alfer noch fo fheinbare Irrthum ausgefchloffen fein; wenn jest der Leib 

Ehrifti aus widerwärtigen Gliedern folle beftehen fünnen, dann ziehe 
eine Alferweltöfirche, die ungeheure Lüge in die Pforten der Kirche ein, 

das Lutherthum aber ziehe aus 1)1 Prineipiell erinnerte Herr Harleg 

bei der Generalfynode von 1853 Fein Wort dagegen, er verwies nur 

gegenüber dieſem unbedachten Drängen auf die ſchwierigen Umftände, 

Allerdings war Ein Mitglied vorhanden, weldes den höchſt gefähr- 

lichen Verſuch machte, die Communion-Gemeinfhaft an fich zu verthei— 
digen, der Erlanger Profeffor Thomafius nämlich; er proteftirte, „Daß den 

wenigen unter den Lutheranern zerfireut wohnenden Neformirten und 

Unirten der Liebesdienft der Saframentöfpendung verweigert werben 

ſolle“ 2). Herr Thomaſius erklärte dabei einerſeits ganz entſchieden: 

„das Abendmahl iſt der höchſte Bekenntnißakt und principielle Abend— 

mahlsgemeinſchaft iſt daher gleich Union, die wir Alle nicht wollen;“ 

andererſeits aber rechnete er Ausnahmen des Liebesdienſtes unumwun— 

den der unſichtbaren Kirche zu gut, welche der ſichtbaren vorangehe 

(auch hier auf Erden nämlich). Dem Abgeordneten Kirchenrath Bom— 

hard war dieß aus der Seele geſprochen: „es gebe confeſſionelle Kir— 

chen, aber es gebe, Gott ſei Dank! auch eine allgemeine chriſtliche Kirche, 

in welcher alle confeſſionellen Kirchen enthalten ſeien“ 8). Offenbar 

waren dieß höchſt bedenflihe Neden, ein Riß in die Coneordienformel: 

Kirche, durch welchen die ganze Union hätte durchfahren fünnen. Ganz 

in demfelben Sinne hatten die „Evangelifchen” yon geftern die Luthe- 

riſchen mit Abfegung bedroht. „Wer zum Intherifchen Abendmahl fomme”, 

hatten fie argumentirt, „beweife damit, daß er Feine fremde Lehre führe, 

dag er am Yutherifchen Abendmahl fein Grauen habe; wenn irgendwo 

in Bayern in einem abgelegenen Winfel ein Aeformirter zum Iutheri- 

Then Abendmahl gehe, fo mache man ein Gefchrei davon, ald wäre 

das ganze Land angeftedt“*). Herr Harleg war auch weit entfernt, 

1) Nördlinger Correfponvenzblatt vom 1. San., 1. Febr., 15. Oct. 1851. 
2) Darmfl. 8.-3. vom 12. San. 1854, 
3) Darmſt. 8.-3. vom 29. Dec. 1853, 

+) Eorrefpondenzblatt vom 15. Det, 18515 1. April 1852, 
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der Thomafins’schen Deduktion fih anzufchliegen; er berief ſich immer 

nur auf den Drang der Umftände, welcher „Noth= und Ausnahmsfälle“ 

unumgänglich made; ja er gab der Synode noch insbefondere die Ver— 

fiherung: jeder Neformirte oder Unirte müffe, ehe er Yutherifch gefpeist 

werde, befragt werden, „ob er wiffe, daß er zum Yutherifchen Abendmahl 

gehe, und damit einen Bekenntnißakt thue ?“ 

Die Lutherifchen waren freilich auch damit keineswegs beruhigt, fie 
verlangen ftrifte förmlichen Uebertritt. Es mag auch zweifelhaft fein, 

wie weit die gedachte „Befragung“ bei den eigenthümlichen Berhältnifien 

der Landesfirhe wirklich Pas gegriffen. Unter ihren Mitgliedern gibt 

es nämlich viele pfälzifch Unirten, Calviniſten, felbft Zwinglianer nament— 

ich im Adel und in der hohen Beamtenfchaft, die regierende Königin felbft 
gehört, wie das ganze brandenburgifche Haug, dem reformirten Bekenntniß 

oder, was für die Erelufiven auf daffelbe hinausläuft, der preußifchen 

Union an. Sole Perfonen vom Yutherifchen Communiontifch ohne wei— 

ters wegweifen, mag allerdings feine DBedenfen und Dr. Harleg gute 

Gründe gehabt haben, die Tugenden der „Geduld und des „Noth- 
ſtands“ einzufchärfen. Die Lutherifchen aber liegen beharrlich nur Eine 

Alternatives „entweder reformirt werden oder feine Abendmahlsmengerei 

dulden‘ 2). Sie halten den Grundfag mit folder Rigoroſität feft, dag 

3. DB. ein hoher Juſtizbeamter ihrer Partei nicht einmal feine öfterlichen 

Pflichten in der Pfarrei zu Münden, bei welcher bauptfächlich „Abend— 
mahlsmengerei“ herrfcht, erfüllen will, fondern zu dem Zwede den 

Paftor Löhe bis von Franken her nah Münden kommen läßt. Gerade 

bei der großen Münchener Gemeinde wollen die Lutherifchen am wenig- 

ften „Nothſtandsfälle“ zugeben, da man ja die vielen Reformirten und 

Unirten nur auszupfarren und zu einer eigenen Gemeinde zu vereinigen 

brauchte. Freilich in Anbetracht der auszufcheidenden Perfönlichfeiten 

auch ein mißlicher Ausweg; zudem foll Herr Harleg bei feiner Ernen- 

nung fich ausdrücklich verpflichtet haben, an dem bezeichneten „Nothſtande“ 

nicht rütteln zu wollen, Herr Löhe aber macht feinen Unterfchied, ob 
es Höchftgeftellte oder niedrige Leute feien, welche feine Kirche durch 

faftifche Union „verunreinigen” wollen, AB er vor Kurzem am reuß- 

greisifchen Hofe Einfluß gewann, ſah fih die reformirte Fürftin alsbald 

yon dem Iutherifchen Abendmahl ihrer Landeskirche ausgefchloffen, folange 

bis fie förmlich zum Lutherthum übertrat. Dagegen foll ein bayerifcher 

) Eorrefpondenzblatt 1856 Nro. 9. 
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Prediger, der in Greiz gegen die Intherifhe Communion der Fürflin 

predigte, dießſeits in Unterfuchung genommen worden fein‘). 

Diefe eigenthümlich vermittelnde Stellung der berrichenden Partei 

ift ſchon in ihrem Namen „evangeliſch⸗lutheriſch“ ausgedrüdt. Die Ex— 
eluſivität liebt ſonſt das einfache „lutheriſch.“ Auch die Löhianer ver— 

ſchmähen das Epitheton „evangeliſch“, weil mit demſelben von den 

Unioniſten ein ſo trübes Spiel getrieben werde. „Früher nannten wir 

uns gern Evangeliſche“, ſagt ein Stimmführer derſelben, „ſeitdem aber 

Reformirte und Unirte, und Rationaliſten und Crethi und Plethi dieſen 

Namen ſich aneigneten, mußten wir wohl oder übel zu dem alten Schimpf-⸗ 

namen zurüsffehren, und einen Ehrennamen daraus machen“ ?). Die 

Erlanger hingegen nahmen beides zufammen, lutheriſch und evangelifch, 

um ihre richtige Mitte zu bezeichnen, Dafür wurde der Name „pro— 

teſtantiſch“ faft ganz verdrängt; er ift, obwohl allein verfaffungsmäßig, 

nur noch den Freigemeindlern genehm, den beiden erelufiven Fraktionen 

aber gleichmäßig unlieb als der „große und weite Sad, darein Alles 

gefteeft wird, was unter den Chriften nicht römiſch if.“ Zwar: geftattete 

der Erlag vom 3. März 1853 die neue Benennung urfprünglich bloß 

für Yiturgifhe Handlungen, Aber fie griff um fih, und man ſtößt in 

den jüngften officiellen Erlaffen bereits auf eine Kirche „evangelifche 

lutheriſchen Befenntniffes in Bayern”; in ben minifteriellen wechfelt 

wenigftend dieſer Name mit dem alten Titel: „proteftantifche Landes- 

kirche“ ab. 

Wo immer indeß die ſtaatskirchlichen Rückſichten nicht abfolut hin— 

bernd im Wege ſtehen, da fehrt auch die Erlanger Excluſivität, unge— 

achtet der „richtigen Mitte”, ihre raubefte Seite herpor. Sp im Cen— 
tral-Miffions-Berein. Officiell hatte die Behörde die Ausſtoßung der 

Reformirten und Unirten nicht gebilligt, faktiſch aber erlebte das Teste 
Miffionsfeft bereit Die Freude, unter feinen Einnahmen nur mehr. etwa 

vierhundert Gulden Beiträge für Bafel zu zählen, alles Uebrige für 

bie excluſiv Iutherifche Miſſion, fo dag auch ſchon beantragt ward: „Löhe 

und feine Freunde” möchten nun wieder in den Iandesfirhlichen Verein 

zurüdfehren ?). In Erlangen felbft hatte man die unirten Pfälzer Stu- 

1) Berliner protefl. 8.3. vom 25, Det. und 15, Nov. 1856. Vgl. unten ven 
Art. über „Reuß-Greiz.“ 

2) Paftor Wucherer zu Nördlingen in feinem „Sreimund“ som 14. Aug. 1856, 
9) Kliefoth und Meiers Firchliche Zeitfchrift. 1856. Nov. ©. 695. 
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denten ohne weiters in die reformirte Kirche gewiefen, da „die Theil- 
nahme am Yutherifchen Abendmahl den Aft des Befenntniffes zur luthe— 

rifhen Kirche involvire.“ Freilich wird die lutheriſche Excluſivität dieß— 
feits des Rheins, wie wir fehen werden, yon der „Unionstyrannei in 

Nheinbayern ?) reichlich vergolten; hier ift das Lutherthum unterdrückt 

und verboten, dort fordern die Neformirten das Mitleid heraus, Bit: 

terlich klagen ſie: bei einer Bolfszahl von 87 Lutheranern auf 31 Ne: 

formirte und Unirte zähle Erlangen auf ſechs Iutherifche Profefforen 

Einen reformirten, außerhalb der Fafultät, alfo ohne Einfluß auf die 

Stipendien, ohne Drnat bei Promotionen ꝛc., und fo babe Erlangen 
bie offieielle Leitung der gefammten Theologie aller Proteftanten im 

Lande auf ſich, fei „bayerifch proteftantifche Landesfakultät.“ Wie mit 

der Schule fei es mit der oberften Kirchenbehörde, welche, obwohl rein- 

Iutheriich und feit 1848 ohne den verfaffungsmäßigen reformirten Rath, 

dennoch auch die reformirte Kirche vegiere, Die neue reformirte Synode 

unterftehe nicht nur ihr, fondern auch dem Confiftorium, yon dem bie 
Neformirten quo ad interiora fonft ſtets eximirt waren, Alfo rein 

pafjive ſtünden die Neformirten Bayerns nnter der Botmäßigfeit einer 

„fremden“ Kirchenbehörde, denn auch der kleinſte Theil aktiver Mitwir- 

fung fei ihnen genommen: das bisher geübte Recht nämlich, die Diö— 

eefan-Synoden zu befchiefen 2). | 
Merkwürdig ift insbefondere auch die Haltung der bayerifchen Ex— 

elufiven gegen das Iandesfirchliche Luthertfum in Preußen und zur dor- 

tigen Separation. Es verfteht ſich, daß die letztere fich der engften 

Berbindung mit den bayerifch „Lutherifchen“ erfreut; diefe geben aber 

auch ohne weiters zu, das Lutherthum ftehe in der faftifch unirten Lan- 
deskirche Bayerns eher fehlechter, weil innerlich fchwächer, ald in ber 

rechtlichen Union Preußens. Aber auch die „Eyangelifch-Lutherifchen” 

wollen, tros aller „Ausnahmsfälle”, durchaus nicht mit den landeskirch— 

lichen Lutheranern Preußens glaubensyerwandt fein, fondern nur mit 

den Separatiften. Bergebens haben die Erftern ihnen den gewaltigen 

Auffhwung des Lutherthums in der preußifchen Union vorgehalten, mit 
der Bemerfung, daß Bayern unzweifelhaft mit einer viel größern Ver— 

wüftung der alten Iutherifchen Ordnung zu ringen habe; vergebens haben 
die Preußen ihnen den Widerſpruch vorgeworfen, dag fie die preußiiche 

1) Bol. Hengftenbergs 8.-3. 1853 ©. 960 und vom 24. Dec. 1853. 
2) Darmſt. 8.3. vom 12. März 1854. 
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Separation möglichft fürderten, in Bayern aber bei allen zugeftandenen 

Mebelftänden und Nothftänden der Landeskirche jede Separation höchſt 

verwerflich fänden. Es hat darüber ſchon hitzigen Streit abgeſetzt; die 

Erlanger mußten ſelber zugeſtehen, daß die Kirchen noch nicht falſche 

ſeien, „in denen manche Abweichung vom Bekenntniß zeitweiſe unerkannt 

bleibe.“ Aber ſie ſteiften ſich auf den juridiſchen Rechtsbeſtand, nach dem 

ihre Kirche ungeſchwächt excluſiv-lutheriſch ſei, und fuhren fort, auf bie 

preußifche Landeskirche als eine abgefalfene hoch herabzuſehen R. So 

begegnete e8 dem befannten Prof. Tholuck im Bade Kifjingen, daß ber 

Badeprediger ihm als einem preußiſch Unirten die Kanzel zur Gaft- 

predigt verfagte, wofür freilich Das Oberconfiftorium zu einem Berweis 

fi gezwungen gefehen haben foll. Aus demfelben Grunde verweigerte 

das Mufeum zu Erlangen 1854 die Anfhaffung des Berliner Subjel- 

tiviften- Organs, weil die rationalifivende und unionsfreundlihe Richtung 

ſchon durch Hengftenbergs Kirchenzeitung hinreichend vertreten ſei — 

durch das Hengftenberg’fhe Organ, das faum ein Decennium vorher 
noch das anerfannte non plus ultra aller Befenntnißtreue in Deutjch- 

land war ?). 

Diefe Haltung der herrfchenden Erlanger Schule gegenüber ben 

Intherifchen Parteien außerhalb Bayerns war nicht ohne Zufammenhang 

mit der Entwicklung der Dinge bis zur Kataftrophe von 1856. Wir 

müffen jedoch vorher noch einen Blick auf die Partei werfen, welche 

eben durch die gedachte Wendung wieder erhöhte Bedeutfamfeit gewon— 

nen, auf die evangeliſche. Sie bildete die eigentlihe Partei der 

kirchentäglichen Conföderation in Bayern, gehört alfo zu dem Genus ber 
pofitiven Unioniften, Innere Miſſion und Kirchentag gaben auch über- 

haupt einen intereffanten Probirftein für die bayerifchen Richtungen ab. 

Die kirchentägliche „Geſammtkirche“ unterlag natürlich ſowohl bei den 

Lutherifchen als bei den Evangelifch-Lutherifchen dem Anathem, nicht fo 

die Wichern’fche Idee der Innern Miffion an ſich. Die „Lutheriſchen“ 

allerdings verdammten auch fie als preußifch-unioniftifch, unlutherifch, 

firchenmengerifch, weltförmig, werftreiberifch, vieltbuerifh, kurz als 
frevelhaften Eingriff in das heilige Kirchenamt; Löhe gründete daher 

1) ©. von Scheurl: über die Iuther. Kirche in Bayern 1853; Erlanger Zeit- 

Hrift. März, Juni, Juli 18545 Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 31. Dec. 1853. 

2) Darmſt. 8.3. vom 12, Januar 18545 Berliner protefl. 8-3. vom 25.” 
Februar 1854, 
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einen nparten Verein für. Innere Miſſion im Sinne der lutheriſchen 

Kirche.“ Seine Motive fließen, wie. man ſieht, nicht nur aus der lu— 
theriſchen Excluſivität, ſondern auch aus ſingulären Vorſtellungen von 

Kirche und Amt. Bei der Erlanger Schule, welche ſich zu der genuinen 
Fiktion des allgemeinen. Prieſterthums bekennt, fielen) letztere wegz ſie 
gibt zu, der Unterſchied zwiſchen Klerus und Laien ſei nur in menſch— 
licher Kirchenordnung begründet, und der Gläubige habe das Recht und 
die Pflicht, „überall da ſelbſt zuzugreifen, wo das von der Gemeinſchaft 

beſtellte Amt nicht hinreicht oder nicht hinreichen kann.“ Sie geſtattete 
daher die. Innere Miſſion unter der Vorausſetzung, daß die Kirchenbe- 

hörde bie ſtrengſte Exeluſivität in ihr wahre I Bei den „Evangeliſchen“ 
endlich. fällt auch dieſe Vorausſetzung wegz ihr Deputirter lud daher 

1853 den Kirchentag ſogar nach Nurnberg ein, „ohne indeß eine Garantie 

für die Aufnahme zu bieten.“ Nach dem großen Umſchwung von 1856 

ſchloſſen ſich die bayeriſchen Eyangelifchen, wie alle: „poſitiven“ Unioniſten, 

ebenſo leicht der EWangelical Alliance ‚an, und ſobald ſie ſich in Bayern 

zur offenen Oppoſition erhoben hatten, hing überall das wilde * * 
freigemeindlichen Partei an ihren Ferſen. rn 

Compakter figen die bayerischen „Evangeliſchen“ befonbets in Uns 

terfranfen;.. die, „Eirchlichen: Conferenzen“ daſelbſt und’ die Puckenhofer 

Blätter gehörten ihnen ans? Sie waren, namentlich während der Blüthe- 

zeit. ber. Neaftion, ſehr befliffen, „bämifchen Verdächtigungen“ "gegenüber 

zu. ‚verfichern : auch ſie Fämpften für feftere Ausprägung des lutheriſchen 

Charakters der Landeskirche, nur nicht „in excluſiver Weiſe“ nur: fo, 

daß fie auch. fortan „die wahrhafte: innere Union zunächft unter den 

evangelifhen: Sonderbefenntniffen im Herzen tragen, um den natürlichen 

Berband mit der evangelifhen Geſammtkirche aufrecht erhalten zu ſehen.“ 

Zerftreute Spuren der Partei finden fidy da und dort im Lande; „wo 

immer die Arbeiten der Innern Miſſion gepflegt: werden, "da ſtützen fie 

ſich faſt ausnahmslos auf Anhänger dieſer freiern evangeliſchen Richtung, 

während alle ſpecifiſchen Lutheraner ſie mehr oder minder desavouiren“, 

da das Conföderationsprincip der leibliche Bruder der Union, nur Union 

in einem neuen Rocke, und ohne Darangabe des eigenthümlich lutheri⸗ 

ſchen Gepräges gar nicht denkbar ſei. Dafür wurden die Excluſiven 

son den „Evangeliſchen“, nach dem Vorgange Nägelbachs in Erlangen, 

1) Dr. Merz; die Innere Miſſion, in den Studien und Kritiken. 1854. II, 
395. 416, 427, 435, 
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der das Programm der Berliner Evangelical Alliance mit unterzeich— 
nete— „Das Judenthum in der Iutherifhen Kirche” geſcholten ?). 

Bei diefem Stand der Parteien nun Fonnte die Erlanger Schule 
an der Spite der Landesfirche und unter Führung des Oberconfiftorials 
Präfidenten Dr. Harleg mehr als drei Jahre lang ihre Tendenzen mit 

Glück und Energie verfolgen, fo daß der Beifall der „Lutherifchen” in 

fletem Steigen begriffen war, Man mochte die Lestern fragen: warum 

fie denn nicht aus einer nach ihrer Meinung immerhin noch fo fehr ver- 

unreinigten Landeskirche ohne weiters austräten? Aber fie thaten es 

nicht in der feften Hoffnung, dag Herr Harleg doch noch die ganze 

Kirche auf ihren Standpunft bringen werde, Sobald die entgegengefebte 

Kataftrophe eintrat, verlautete einerfeits allenthalben, daß der Harleß'ſche 

Sturz die Bildung einer Iutherifchen Separation in Bayern unmittelbar 

nach ſich zöge, ſowie andererfeits, daß gerade feine ftete Rückſicht auf 
die Drohungen ber „Lutherifchen” und die ihnen gegebenen Berfprechungen 
ihn: angefpornt hätten, fich weiter und weiter vorwärts zu wagen, Es 

gelang ihm auch wirklich, innerhalb der vier Kirchenmauern mehr und 

mehr die firengfte Exrelufivität zu etablivenz in dem Augenblide aber, 

wo er darüber hinaus und in das Leben des Volkes felbft eingreifen 

wollte, brach das Eis der Gleichgültigfeit und des Schweigens bei der 

Dppofition und fie erhob einen furchtbaren Orkan, in dem das Reak— 

tionsſchiff nothwendig fiheitern mußte, Wir werden diefer intereffanten 

Thatfahe, dag ein guter Theil des Auffhwungs zur Glaubensnorm 

ruhig, weil außer Berührung mit dem Volke, vor fich gehen Fonnte, 

in der Gefchichte der großen Wendung noch öfter begegnen, 

Die bekannten bayerifchen Erlaffe, welche den gewaltigen Oppo— 

ſitionsſturm erregten, hatten mit der Tutherifchen Erelufivität zunächft 

nichts zu Schaffen; die Durdführung der Iegtern war, das zeigte ſich 

jest, ausfchlieglih in dem Kreis der Paftoren vor fih gegangen und 

ihnen allein zur Laft gefallen. Bezeichnend ift die Erklärung einiger 

bevfelben, wahrfheintich älterer, in einem freigemeindlihen Organ, 

worin fie die Oppofition anflehten, doch nicht mehr über fie herzufallen 

und fie zu fchelten ob den neuen Dingen, da fie doch nur Drgane ihrer 

Kirchenobern ſeien, und deren Verordnungen vollziehen müßten, auch 

wenn fie dieſelben ſelbſt nicht billigten; „bei vermehrter Bruſtanſtrengung 

M So beſchreibt die Verhältniſſe ein bayerifcher „Evangelifcher“ in Hengſtenbergs 
8.3. vom 4. und 7. San. 1854, 

Jörg, Geſch. des Proteſt. L 13 
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und Arbeit, fo ihnen durch die neue Gottesdienftorbnung geworden, möge 

man fie doch darum verfchonen, und nicht auch noch zu Sündenbören 

ihrer Kirchenobern machen.” Ueber einen weiter beigefügten Wunfch 

äußert fich Paftor Wucherer zu Nördlingen, Herausgeber des neuen 

Drgand der „Lutherifchen”, wie folgt: 

„Zwar was bie lichtſcheuen Bauchpfaffen — die hochehrwürdigen Geift- 

lichen aus dem Nies wollt ich fagen — bei ihrem obgemeldeten Gewinfel 

um Gnade und Verſchonung von Seiten des Kirchenpobels nebenbei als ihres 

Herzens Wunſch ausfprechen, daß die altIutherifhe Partei (wozu 

fie jest das Dberceonfiftorium auch rechnen) lieber aus der 

Kirche austreten und andere Leute im Frieden leben laffen 
follte: das wird vorderhand nicht gefchehen, denn das ift eben nicht der 

Lutheraner Weife, vor dem Teufel Davonzulaufen.“ 9) 

Um die bayerifhe Kataftrophe felbft näher zu betrachten, muß man 

vor Allem des Hochgefühls fich erinnern, mit dem die Exrelufivität fi 
bier feit 1852 an die Spite alles deutſchen Lutherthums geftellt fand, 

An dem neuen Präfidenten Harleß hatte es die Oppofition von Anfang 

an beflagt, dag in ihm zum erfienmale ein Theologe und nicht, wie 

ftets bisher, ein Zurift die Kirchenregierung antrete, Ohne allen Zweifel 

förderte gerade diefer Umftand die Wirfung der bayerifchen Erelufivität 

auch über die Grenzen hinaus, innerhalb welcher, was auch die Gegner 

zugaben, „das neu beliebte Lutherthum feine ganze Herrlichkeit entfaltete, 

fo dag nur Mecklenburg mit ihm wetteifern Fonnte“ 2), Auch bezüglich 
der auswärtigen Politif des Kirchenregiments erfcheinen wieder Die 

„Lutherifchen” als Sporn und Triebfeder, Schon bei der Generalfgnode 

von 1853 hatten fie geradezu gegen die Befchidung der vffieiellen Eife- 

nacher Conferenzen proteftirt: Bayern folle feine Conferenz mehr be= 
fhiefen, „welche zum Theil aus Abgeordneten nichtlutherifcher Yandeg- 

firhen und wohl gar aus Abgeordneten folcher Kirchen beftehe, die wie 

die naffauifhe und badifche Landesfirhe die Yutherifhen Brüder und 

Glaubensgenoſſen verfolgten.” Sie verlangten dagegen: die bayerische Lan- 

desfirche möge officielle und innige Gemeinfchaft nicht bloß mit wirklich 
Yutherifchen Landesfirchen, fondern auch mit den Separatiften in Preußen, 

Baden und Naffau berfiellen. Das Verhältniß mit den legtern zu ord— 

nen, fol der Zweck der geheimen Reichenbacher Eonferenz vom Sommer 

1) Nördlinger Freimund vom 18. Dee. 1856. 
2) Berliner protefl. 8.3. vom 22. Nov. 1856. 
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1856 gewefen fein; mit den erfteren aber, nämlich den Kirchenregierungen 

son Sachſen, Würtemberg, Hannover und den beiden Medlenburg war 

gleich mit dem Amtsantritt des Herrn Harleg die engfle Verbindung 

eingerichtet, unter bayerifcher Hegemonie und mit. jährlichen Zufammen- 

fünften, den fogenannten Dresdener?) Conferenzen. Diefelben 

wurden bie eigentliche Duelle der bayerifchen Erlaffe vom 2. Juli 1856. 

Man fieht daraus au, welche ungemeine Tragweite die Niedermachung 

diefer Erlaſſe in Bayern weit über die bayerifhen Grenzen hinaus 

haben mußte, Ä 

Das königl. Oberconſiſtorium Hat zwar den Zufammenhang. feiner. 

Erlaffe vom 2, Juli mit den parallelen Befchlüffen der Dresdener Con⸗ 

ferenz vom 19. bis 28, Mai deffelben Jahres beftimmt verneint, Es 

ift auch richtig, daß die ganz ergebene Generaliynode von 1853 Wünfche 

und Anträge geftellt hatte, welde vom Summepifcopat unbedenklich 

fanftionirt wurden, und als deren Ausführung fih nun die Erlaffe 

präfentirten, Aber eben diefe Ausführung war offenbar den Dresdener 

Kanonen entnommen, Auch hatten in Dresden nur Würtemberg und 

Sachſen Verwahrung gegen die betreffenden Befchlüffe eingelegt, nicht 

aber Bayern. Man fuchte diefelben nur ‚hier wie dort vorderhand ge= 

heim zu halten. Kurz, die Öegner hatten recht: „jedenfalls ſei es das— 

felbe Lutherthum, das in Dresden tagte und in München handelte“ 2), 

Fragt man aber: warum gerade Bayern den gefährlichen Bortritt im 

Handeln nehmen mußte? fo ift die Antwort einfah: es fand eben an 

der Spise, und über die wahren Zuftände. der bayerifchen Landesfirche 

fheint man fih in und außer Lands in unglaubliher Täuſchung befun- 

den zu haben. „Im erften Augenblide war es ein Schreden, der ung 

durchbebte, wir hatten Derartiges in Bayern für unmöglich gehalten; 

jo lautete es nachher aus Hannover’), Am bezeichnendften ſprach 

fih ein Brief aus Sachſen darüber aus, unter bittern Klagen, daß 

aud dort der große Kampf ſchon eingeleitet ſei und ſoeben die Schrift 

eines alten rationaliftifchen Pfarrers „gegen die Lebertreibungen ber 

Drthodoren” binnen 14 Tagen drei Auflagen erlebt babe: 

1) In Dresden hatte Herr Harleß bis 1852 das höchſte Kirchenamt beffeivet 
und großen Einfluß hinterlaffen. 

2) Berliner proteft. 8.-3. vom 22. Nov, 1856, vgl. Allg. Zeitung vom 10, 
Der. 1856, 

3) Freimund vom 21. San. 1857. 

13 * 
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„Uns Sachſen brachte die Nachricht über den bayerifchen Rumor faft 

eine Ueberrafhung. Wir hatten Bayern glüdlich gepriefen, daß es ſchon 
feit längerer Zeit durch die Univerfität Erlangen mit einer weit größern Zahl 
wahrhaft evangelifcher Prediger verfehen jet als andere Länder... Ins— 

befondere hätten wir gemeint, Die Bayern follten gerade ihren Harleß als 

Borkämpfer und Märtyrer gegen das ultramontane Wefen, namentlich in der 

Sniebeugungsfarhe, zu gut kennen, als daß fie fich von feiner Seite des Ka— 
tholiſchmachens beforgten . ... Die Bayern fonnten doch wiffen, daß Harleß 

im Jahre 1852 nur auf die höchfte Zufage feine Heimath wieder fehen wollte, 

daß er das Banner der Iutherifchen Kirche frei und ungefränft von Rom wie 

von Genf entfalten dürfe, und daß das lutheriſche Befenntnig und Safra- 

ment-in volle Bererhtigung gefegt werde... Für fo verfinftert, unverftändig 

und toll hätten wir die Maflen Bayerns doch nicht gehalten, wie fie fih nun 

fo auffallend bei diefem Rumor gezeigt haben. Wir haben aber auch in Sachfen 

ſchon den Widerhall und Anklang des bayerifchen Lärmens und Raſens ver- 
fpüren müffen.“ ?) 

Die bayerifchen Erlaffe vom 2. Zuli betrafen die Wiederherftellung 
der Privatbeichte und der Kirchenzucht, in einer allerdings tief in das 

Leben einfchneidenden Weife. Die zu Grunde liegenden Dresdener Bes 

fiimmungen aber waren yon Niemand anders verfaßt ald yon dem Med: 

Venburgifchen Dberfirchenratb Herrn Kliefoth felber. Darum. fpottete 
die Oppofition über „Bergewaltigung Süddeutſchlands Durch norbbeutfche 

abftrafte Berftandesfanatifer u. ſ. w.“ 2). Aus einem befondern Grunde 

war diefer Umftand allerdings auch uns fehr auffallend. Die Erlaffe 

som 2% Juli haben Durch fich felbft bewiefen, in wie enger Beziehung 

die Fragen von Kirchenzucht und Beichtinftitut zu dem Kirchen- und 

Amtsbegriff ftehen. Nun aber Iehren — nur fo viel wollen wir hier 

darüber bemerfen — die beiden Yutherifchen Kirchenhäupter, Herr Harleß 

in Münden und Herr Kliefoth in Schwerin, nichts weniger als ben 
gleichen Kirchen» und Amtsbegriff; vielmehr liegt eben hier die tiefe 

Kluft, welche zwifchen den ftrengen Lutheranern felber. klafft. Die bei- 

den Herren, Harleß als das Haupt der Altlutheraner, Kliefoth als das 

Haupt der. Neulutheraner, repräfentiren in diefem wichtigften Punkte 

die entfchiedenften Gegenfäße, fo uneins wie Tag und Nacht; und doch 

bat der Erſtere vom Lestern Beflimmungen angenommen, über die durch— 

— — 

1) Freimund vom 1. Jan. 1857. 
2) Berliner proteſt. K. 3. vom 15. und 22. Nov, 1856; Allg. Ztg. vom 28. 

Nov. und 3, Der. 1856, 
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aus nur vom Kirchen- und Amtshegriff aus entfihieden werden kann! 

Dieß war allerdings erflaunlich. 

Es ift hier nicht der Drt, die merkwürdige innere Gefchichte der 

bayerifchen Exlaffe vorzuführen. Aber foviel Yeuchtet ein: wäre ihre 
Durchſetzung gelungen, wäre durch fie ein Yielgerügter Mangel der. Ex— 
elufivität geheilt und zur Bekenntnißzucht auch noch Kirchenzucht hinzu- 

gefügt worden, fo wäre abermals eine Schranke zwifchen den Lutherifchen 

und den: Evangelifch-Lutherifchen weggeräumt gewefen, Cs hätte: dann 

an: der Erfüllung des obenangeführten Programms der Lutherifchen faft 

nichts mehr gemangelt als der Punft vom Summepifcopat. | 

Das bayerifhe Summepifeopat, ein officiell katholiſcher König als 

Haupt der Iutherifchen Kirche, war übrigens urfprünglich nicht einmal 

ein Streitpunft zwifchen den Löhianern und den Eyangelifch-Lutherifchen 
oder der Erlanger Schule. Erft feitdem die letztere felber an der Herr- 

haft war, wollte fie nichts mehr wiffen son einer Agitation. weder 

gegen die oberftbifchöflichen Rechte eines Fathofifchen Könige, noch gegen 
die „kaum glaublich beengte und unfelbfiftändige Stellung” der oberſten 

Kirchenbehörde, worüber fonft auch die Erlanger in die herszerreißend- 

ften Klagen fi ergoffen. est Dagegen waren es die „Evangelifchen”, 

welche diefe Klagen fortführten; fchon bei der Generalfynode yon 1849 

war ihr Borwurf gegen die „Evangelifch-Lutherifchen” ergangen: noch 

vor Kurzem habe das Iandesfürftlihe Summepifeopat als „allgemein 
verhaßtes Syſtem“ gegolten, während jegt die Majorität „fih aufs Neue 

unter den faft allein heilbringenden Epifcopat eines katholiſchen Landes- 
herrn flüchte und diefen ihren oberften Bifchof mit Lobhudeleien über- 
häufe“). Auch die „Lutherifchen” Hatten in ihrer treuherzigen Conſe— 
quenz jene Synode gefragt: ob denn nicht die Biſchofsgewalt des Fatho- 
liſchen Landesperen aufzuheben fei? Die Synode aber, zürnt Herr 
Hommel, Hat trog der zum Gegentheil überaus gelegenen Zeit einen 
römiſch⸗katholiſchen Fürften zum Oberfibifchof gewählt, d. h. aufs Zärt 
lichſte und als an einem „Liebesdienſt“ feftgehalten an dem biſchöflichen 
Recht des Landesheren: diefer Schmach der Iutherifchen Kirche, Diefem 
Afterregiment, dieſer Anmaßung des göttlichen Amts der Biſchöfe, welche 
„mit einem Scheine des Rechts zu umgeben Zuriften und Theologen 
nahe an 300 Jahre ſich vergeblich zermartert Haben“ 2)! Vollends war 

’) Allg. Zeitung vom 8. und 10, Mai 1849, Beilage; vol. 25. Nov. 1856. 
2) Sommel; wahre Geftalt ac, ©. 24 ff. 
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nun die Synode yon 1853 ganz Loyalität, Liebe und Lob für ihren 

fatholifhen Dberfibifhof. Die „Lutherifchen” drückten abermals ihre 

Verwunderung aus: daß fo „Manche, die das Summepifeopat früher be- 

ftritten, fih nun demfelben trog Art, 28 der Augsburger Confeffion mit 

Eifer und Liebe zugemwendet hätten.” Sie erinnerten, daß nichts mehr als 

diefe Summepifeopate jede enge Einigung der Iutherifchen Specialkirchen, 

alle Einheit des Yutherifchen Epifeopats, alfo das große Ziel der Einen 

Yutherifchen Kirche, hinderten ?). Nun ift es allerdings richtig, dag auch 

hier die Berfchiedenheit der Begriffe von Kirche und Amt deutlich durch— 

ſcheint; ein „Evangelifcher“ bemerkte der Iutherifchen Partei nicht ohne 

Grund: „fie mache das Kirchenregiment fchlechthin zum Haupt der Kirche 

als des Leibes und bürde ihm die Stellvertretung Jeſu Ehrifti auf Er— 
den auf” ?). Ein prineipieller Spalt lag übrigens auch bier mit den 

„Ssangelifch-Lutherifchen” nicht vor; nur dag die Kirchenpolitif der Teg- 

tern für jest auf dem Gedanken ruhte, gerade das Summepifeopat und 

die firhliche Bureaufratie feien das einzige Mittel und die feftefte Stüße 

zur allmähligen aber alffeitigen Durchführung der Iutherifchen Excluft- 

vität. Erſt nach erreichtem Zwed hätte man das Werkzeug etwa weg— 

werfen können. Wer hätte fonft bis dahin die nöthigen Synodal-Wahl- 
gefege und andere Schranken aufrecht erhalten follen, damit nicht Die 

zügellofeften. Parteien fih der Kirche bemächtigten? Indeß hatte ſich 

die herrſchende Partei ſchon bezüglich ihres nächſten Zieles in dem 

Summepiſcopat völlig verrechnet: daſſelbe befahl die Zurücknahme der 

Erlaſſe vom 2. Juli 1856. 

Das Halloh und Triumphgeſchrei der Oppoſition iſt noch Männiglich 

in Erinnerung, unter welchem der kühn projektirte Bau der Reaktion 
in Bayern zuſammenſtürzte. Der bahnbrechende Proteſt der Nürnberger 
erfchien überall ald das lichte Morgenroth des Umſchwungs am nächtigen 

Himmel der Gegenwart: Die Ieifen Berfuche der Confiftorial-Partei 

in Würtemberg, den Dresdener Kanonen nachzuleben, traf gleich darauf 
daffelbe Schiefjal. „Nichts in der Welt fünnte mehr der proteftantifchen 

Kirche einen Stoß verfegen und dem Katholicismus in die Hände ar- 

beiten”; „Excommunikation unter Proteftanten fei etwas Unerhörtes“; 
„die Kirchenbehörden würden ſich nur Tächerlich machen” — fo äußerten 

1) Bol. von Scheurl im. Correfpondenz- Blatt vom 1. Febr. 1854, 
2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 19, Nov, 1853. 
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ſelbſt Kirchenvorftände und Didcefan-Synoden 1). Niemand konnte die 

allgemeine Tragweite der bayerifchen Vorgänge, namentlich auch bezüg- 

Yich der norddeutfchen Reaktion verfennen. „Das entfchtedene Auftreten 

der Eyangelifhen in Bayern ift ein bevenfliches Wetterzeichen für die 

Iutheranifhe Partei in Preußen“: triumphirte Herr Schenfel getroften 

Muthes zum neuen. Jahr 2). 

Sn Bayern felbft riß der Oppofitionsfturm nicht nur bie Projekte 

vom 2. Juli mit ſich fort, er richtete ſich gegen die ganze Reſtaurations— 

Arbeit der Erlanger Schule. Insbeſondere galt es Zurückziehung des 

neuen Agenden-Kerns, Abſchaffung des neuen Geſangbuchs, Befreiung 

von der neuen Liturgie. Die Evangeliſchen ſelbſt hatten ſonſt häufig 

über die „Kahlheit des Gottesdienſtes“ geklagt; jetzt ſtürmten zahlreiche 

Adreſſen, nach Urſprung und Haltung durchaus an das Jahr 1848 

erinnernd, gegen die liturgiſche Reform an, auch Demonſtrationen, daß 

man die Kirchen leer ließe ꝛc, und in Nürnberg ſelbſt thätliche Exceſſe. 

Man mußte es endlich dem Willen der Gemeinden anheimſtellen, ob 

ſie die neue Gottesdienſt-Ordnung beibehalten wollten oder nicht. Während 

Volk und Behörde ſich ſtritten, ob dieſelbe „katholiſire“ oder nicht, hoben 

ſich aus der Oppoſition mehr und mehr die Elemente hervor, welche 

den neuen Kirchenbüchern es überhaupt ſchon nicht verzeihen konnten, 

daß fie mit Begriffen wie Hölle und Teufel, Erbfünde und VBerdamm- 
niß umgingen. Von den Lebrigen drohten die Einen mit Mebertritt 

zur reformirten Kirche, man fei dann aller diefer Antiquitäten-Liebhaberei 

quitt; die Andern drohten mit Katholifchwerden, man wife dann doch 

gleich, woran man fei. Der tobende Lärm fehüchterte die Behörde fo 

fehr ein, daß fie zu allen Tergiverfationen und Widerrufen hin endlich 

gar noch verbot, die brennende Frage auf der Kanzel zu berühren, 

während doch die Preffe ihre Angriffe unermüdet fortfegte., Was man 

zuerft felbft fo beftimmt und definitiv angeordnet, blieb ſchließlich Alles 

der „paſtoralen Klugheit und feelforgerlihen Weisheit” der einzelnen 

Geiſtlichen allein überlaffen ?). 

Sp hatten die Erlaffe vom 2, Juli eigentlih nur den bequemen 

1) Süddeutſche Warte vom 11. Dec. 18565 Allg. Zeitung vom 22. Nov. 
1856; Berliner proteft. 8.3. vom 27, Dec. und 15. Nov. 1856. 

2) Darmft. 8.3. vom 22, Nov. 1856, 3. San, 1857. 
3) Hengftenbergs evang, 8-3. vom 1. April und 27. Juni 1857; Kliefoth 

und Meier: kirchl. Zeitfehrift 1857 ©, 301. 3235 vgl. hiſtor. polit. Blätter Bd. 39 
©. 193 ff. 
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Anlaf geboten, das ganze Werk der „momentan fiegreichen Partei” zu 

vernichten. Sie waren. die geſchäftsordnungsmäßige Durchführung der 
ander Generalfynode von. 41853 faft ohne Widerfpruch und faſt ein- 

ſtimmig gefaßten „Wünſche und Anträge”, wie fie den 7; Jan, 1856 
die fönigliche Sanftion erhalten: "hatten. Warum nun ließ die Oppo— 

jition ſowohl 1849 als 1853 über die größte Theilnahmstofigkeit an den 

Synodalwahlen klagen? und noch mehr: warum ‚bemerfte fie denn erſt 

nach sollen drei Jahren und mehr als ſechs Monate nach) der königl. 

Beftätigung die furchtbare Gefährlichkeit jener Beſchlüſſe, die doch ftets 
Sedermann offen vor Augen lagen? Schon die Nürnberger „Lutheriſchen“ 

bemerften: „von feiner Seite werde die unerwartet großartige Wirkung 

der Erlaffe auf die überwiegende Mehrzahl folcher Gemeindeglieder bes 

firitten werben, die fich bisher um nichts weniger ald um die Kirche 

befümmerten, und nun wie umgewandelt als Streiter für dieſelbe auf- 

träten“z und mit Recht warf ihnen Paftor Wucherer vor: fie hätten fich 

im Jahre 1853 in gründlicher Verachtung kirchlicher Angelegenheiten 

weder um Wahl noch Synode befümmert, und auch nachher: davon weder 

hören, noch lefen, noch reden mögen ?). Jetzt aber klagten dieſelben 

Leute: diefelben Beichlüffe der „Berfaffungsverlegung und Beeinträch— 

tigung verfaffungsmäßiger Gewiffensfreiheit”, als die ärgften „Ueber- 

griffe der geiftlihen Gewalt” an. Die orthodoxe Partei hatte gehofft, der 

Dberfibifchof werde an feiner Sanftion fefthalten, bald aber fonnte die 

Dppofition ihrerfeits jubeln, daß ein Fatholifcher König die Evangelifchen 

ſchütze, „wo das eigene evangelifche Kirchenregiment in feinen — *— 

katholiſire“ ?). 

Die Bewegung hatte allerdings ſonnenklar bewieſen, „daß bie Fa⸗ 
kultät in Erlangen und das Oberconſiſtorium doch keine Gemeinde hin— 

ter ſich haben, ſondern mit ihren Theorien, wie mit ihren Erlaſſen in 

der Luft ſchweben.“ Obwohl daher die Erlanger Schule noch in der 
Macht ſitzt, höhnte ihre Hauptfeindin zu Darmſtadt doch ſchon zuver— 

ſichtlich: „die Reſtaurationsperiode iſt bereits wieder im Ableben be— 
griffen; die Todten reiten ſchnell, und andere Todte ſcheinen berufen, 

dieſe Todten zu begraben“ 3). Wohl kamen hinter der feindlichen Adreſſen— 

1) Allg. Zeitung vom 10, Nov. 18565 Freimund vom 27. Nov, und 4. 
Der. 1856, 

2) Erlanger Zeitfchrift 1857. ©. 149; Berliner proteft. 8.-3. vom 13. Dec. 1856. 
3) Darmſt. 8-3. vom 27, Dec., 22. Nov, und 6, Dec. 1856. 
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fluth auch einige: Reklamationen für das: Dbereonfiftorium heran; aber 

erſtens faft nur som Lande und nicht fo fehr von Gemeinden als bloß 

yon Einzelnen 5. zweitens „leider eine überaus fleine Schaar“ 4); drit⸗ 

tens endlich gehörten Diefelben nicht ſo faft den Evangeliſch-Lutheriſchen 

als vielmehr den "gefürchteten Lutherifchen an, wurden auch im deren 

Organ, dem Nördlinger „Freimund“ veröffentlicht. Die Erlanger Fa— 

fultät felbft dagegen zeigte, nachdem die Sache mißlungen war, nicht 

wenig Luft, die Oberbehörde, deren Leiftungen fie eben noch die rüd- 

fichtstofefte Bewunderung gezollt, jest unbedachtfamer Lebereilung zu 

zeiben 2), Ihr anerfannter Kanonift ftellte fogar öffentlih den Satz 

auf, es habe dem Obereonfiftorium auch an der Berechtigung zu feinem 

Berfahren gefehlts denn „nicht wie das Bekenntniß der NReformationg- 

zeit in der heutigen Kirche dem Buchſtaben nad gilt, fondern wie es 

in der Kirche Crefp. Gemeinde) wirklich Lebt, ift es als Richtſchnur zu 

gebrauchen”; die Gemeinden feien daher nicht alle gleich, fondern jede 

nach ihrer Stimmung zu behandeln 3). 

Unter diefen Umftänden ift es gewiß nicht zu verwundern, wenn 

die oberfte Behörde in Desavouirung ihrer eigenen Erlaffe gar. nicht 

genug thun zu können glaubte, Nachdem ſchon die Neferipte und Er: 

läuterungen vom 8, Nov., 27. Nov. 1856 und 2, Jan. 1857 höchſt 

Namhaftes hierin geleiftet, folgte noch der Erlag vom 17, Januar nad), 

mit der: Berfiherung, daß es bei den frühern Verfügungen eigentlich 

nur darum zu thun gewefen, „ftatiftiiches Material” zu ſammeln. Das 

Drgan der pofitiven Unioniften freute ſich fehr über diefe unglaubliche 

Demüthigungz; das der Subjeftiviften aber erklärte den Rückzug für fo 

ſchmählich, daß man fih im Namen der evangelifchen Kirche darüber 

fhämen müſſe 9. 

Um indeg die Reaktion völlig aus der Macht zu werfen, bedürfte 

es einer Mehrheit in der Generalſynode, an welche von allen Seiten, 

vom Oberconſiſtorium ſowohl als vom Summepiſcopat, die Entſcheidung 

geknüpft ward. An dieſem Punkte ſtößt die Oppoſition auf ein bedeu— 

tendes Hinderniß, auf ein oktroyirtes Wahlgeſetz nämlich, nach welchem 

die Geiſtlichkeit ſtets die übergroße Mehrheit in der Synode haben muß; 

1) Hengſtenbergs evang. 8.=3. vom 1. April 1857. 

2) Erlanger Zeitſchrift u a. O. 

3) Bon Scheurl; Fliegende Blätter für kirchl. Fragen der — I, 10, 
*) Darmfl. 8-3. vom 21. Febr. 18575 Berliner protefl. 8.3. vom 21. 

Febr. 1857, 
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die Prediger haben aber bei der jüngften Wendung auffallend gute Die- 

eipfin oder große Borficht bewiefen. Schon nad) der Wahlordnung vom 

18. Det. 1848 lag die Zufammenfegung der Synode fo ziemlich in den 

Händen der Regierung; es fiel an der von 1849 auch befonders auf, 

dag von den fechszig geiftlihen Synodalen nur neun Pfarrer, alle 

andern Defane waren, „allzeit die Werfzeuge des bureaufratifchen 

Druds” 1), Am 31. Juli 1853 ward nun noch, und zwar im Wider- 

fpruch mit den Anträgen der vorigen Synode, verfügt: Die Laien-Depu— 

tirten folten nur mehr die Hälfte der geiftlichen betragen, nicht mehr wie 

bisher die gleiche Zahl, fo dag je zwei Didcefan-Synoden nur mehr Einen 

weltlichen Abgeordneten wählten, Zweitens durfte der Legtere nicht mehr 

aus allen Wählbaren des Diftrifts, fondern nur, und Zwar mit durch 

die Stimmen der geiftlichen, aus den Laien-Mitgliedern der Didcefan- 

Synoden gewählt werden ?). Gegen diefen handgreiflihen Urſprung 

ber Befchlüffe von 1853 mußte nun die Kraft der Oppofition vor Allem 

gerichtet feinz fie verlangte ungeftüm wieder eben fo viele Yaiendeputirte 

als geiftliche, oder lieber gar die Freiheit, Geiftlihe oder Laien nad 

Belieben zu wählen. Sie ftüste fih dabei auf das „allgemeine Priefter- 

thum der Ehriften”, während man auf der andern Seite der tiefften 

Veberzeugung ift, daß „dieß den totalen Umfturz der Kirche zur Folge 

haben würde” 3). Allerdings waren auch‘ ſchon die Erfahrungen mit 
den Kirchenvorftandg- Wahlen trübe genug. Die Dppofition ift eben 

wieder erwacht, und fo beharrlich man ihr von Oben alle Wahlfreiheit 

vorenthalten mag, felbft wenn man die vereinigte Generalfynode wieder 

in ihre zwei Synoden zerfällt: die Oppofition wird ſich doch nicht wie- 

der Schlafen legen. 

Schon liegen vollendete Refultate der Bewegung vor, „Sie ging 

einzig und allein von den Gemeinden aus”; die lutheriſche Exelufivität 

der geiftlichen Zöglinge Erlangens ftand diefen gegenüber ganz und gar 

ifolirt ?). So ift alfo die vollftändigfte Trennung zwifchen Kirche und 

Leben. als Folge der proteftantifchen Reaktion in Bayern offenbar ge— 

worden. Sie ift aber in biefer Hinficht nur ein Vorbild für das allge- 

1) Allg. Zeitung vom 8, und 10. Mai 1849, Beilage, 
2) Darmfl. 8-3. vom 3. Sept. 18535 Allg. Zeitung vom 15. Nov. und 10, 

Der. 1856, 
3) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 1. April 1857. 

2) Berliner proteſt. 8.=3. vom 29. Nov. 1856. 
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meine Verhältnig des großen Auffhwungs. Das Berliner Subjefti- 

viſten⸗Organ hat fi in denfwürdiger Weife darüber ausgefprochen: 

„Die göttliche Autorität des geiftlichen Amts war in Bayern wie nir- 

gend wieder aufgerichtet, und bei dem Namen eines bayerifchen „„Intherifchen 

Pfarrers“ “ Famen ung unwillkürlich priefterliche Borftellungen an; der Con⸗ 

feſſionalismus hatte gerade in Bayern ſchon einen vollkommenen Sieg er- 

rungen; die Herrfchaft des confeſſionellen Hierarchismus fehlen gefichert; auf 

den Synoden wurde faft nie ein Widerſpruch wahrgenommen, ja die tiefein- 

greifendften Verordnungen ohne Debatte mit Acclamation angenommen; und 

wie von den Gemeinden in diefer Kirchenordnung kaum die Nede war, fo 

ließen auch die Gemeinden nichts von fich hören; das Einverſtändniß ſchien 

allgemein, Bayern erfehien als ein Yutherifches Paradies, als das Land der 

feligften Gefühle für alle Lutheraner. Und nun mit Einemmale diefe Prote- 

ftationen! .. Man kann eben dem proteftantifchen Volfe viele Verordnungen 

bieten, man fann eine ganze neue Kirchenverfaffung oltroyiren, es verhält 

fi ruhig — das mögen die Behörden mit einander ausmachen; man Tann 

über Symbole beftimmen, was man will, man kann altetehrbücher und dog— 

matifche Syfteme heraufbeſchwören — das ift Pfaffengezänf; das Volk 

ſchweigt ftil, und glaubt doch, was es glaubt, es fehweigt fo beharrlich ſtill, 

daß die Baumeifter meinen, fie hätten ihren Kirchenbau fir und fertig. Aber 

verfucht es nur, nach euren Theorien und Akten fein wirflihes Leben re- 
guliren zu wollen: wenn ihm eure Kirche fo zubringlich wird, daß es ihr 
nicht mehr aus dem Wege gehen kann — da werbet ihr feine Rede deutlich 

vernehmen.“ ?) 

Diefer traurige Ausgang des Auffhwungs in Bayern hat denn auch 

die Partei der „Lutherifchen” zu einem entfcheidenden Schritte gezwungen. 

Sie fonnten nicht länger den Schein auf fich Yiegen laſſen, als feiheten 

fie Müden und verfchludten Kameele, Als daher Paſtor Löhe fah, wie 

bie berrfchende Erlanger Partei mit ihren Erlaffen den demüthigendften 

Rückzug antreten mußte, da richtete er vor Allem in Neuendetteldau eine 

Kirhenzuhts=-Anftalt auf eigene Fauft ein?). Sodann verfammelte er 

die Pfarrer feines Anhangs und am 22. April d. 38. eröffnete die 

Partei dem Dbereonfiftorium ihre Entfchlüffe. Sie wiefen vor Allem 
auf die Thatfache hin, dag nun viele von den heftigften Opponenten als 

Kirchenvorſteher gewählt und beftätigt ſeien; „obwohl fie ſich als Anti- 

hriften fundgegeben, fo ftehen fie do in Amt und Würden der Iutheri- 

1) Berliner protefl. 8.3. vom 22, Nov. 1856. 

2) Nördlinger Eorrefpondenzblatt 1857 Nro. 3, 
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hen Kirche und gehen allenthalben mit und zum Tifche des Herrn.” 

„Damit ift ein Zuſtand eingetreten, ver fehlimmer ift, ald der vom Jahr 
18495 wir aber, die wir mit oft würdigen und frommen Reformirten 

und Unirten nicht zum Tifche des Herrn gehen, ftehen nun in Safra- 

mentsgemeinfchaft mit offenbaren Feinden.“ Folgerichtig erflären daher 

die Prediger der „Lutheriſchen“: da fie fih im geringern Fall in den 

Stand der Proteftation verfegt, fo jet um fo mehr, und da das königl. 

Dperconfiftorium feinen Rath gegen die Feinde erfunden habe, fo müßten 

fie fich felber helfen. Und wie? Sie wollen nicht aus der Landeskirche 

austreten, noch ihre Stellen verlaffen, wo fie der heilige Geift zu Bi— 
ſchöfen gefegtz aber fie wollen mit feiner Gemeinde mehr Abendmahls— 

gemeinfchaft halten, in welcher jene Bewegung Platz gegriffen, fie wollen 

denfelben Grundfas in ihren eigenen Gemeinden anwenden; fie fehen 

ein, daß ihnen da nur mehr wenige Gemeinden zur Abendmahlsgemein- 

ſchaft übrig bleiben werden; dafür wollen fie aber auch, „was voraus⸗ 

fihtlich viele Noth hervorrufen wird”, allen im Lande hin und her zer- 

fireuten Laien, „welche ihre Grundfäge theilen, in fleter Gewiffensnoth 

Jahre Yang leben, und vollends in der neuern Zeit ihre Stellung uner- 

träglich finden“ — ihre Altäre öffnen; für alle diefe Schritte können 
fie „nicht einmal um Erlaubniß bitten“, fondern fie thun diefelben fraft 
des göttlichen ana und machen dem königl. Oberconſi ſtorium DR 

einfach Anzeige 9), 

Bon dem erbetenen Beſcheid bat nach fünf Monaten noch nichts 

verlautet. Aber die Situation ift Har. Die Erlanger Mittelpartei fteht, 

auf's Aeußerſte compromittirt, zwifchen den zwei Feuern der Fnirfchenden 

Dppofition und einer faft vollendeten Separation, welche ihr die beften 
Kräfte zu entführen droht. So ift Ausſicht für Alles, nur nit für ein 
entfprechendes Ziel des hochfliegenden Auffhwungs, welchen die Eon: 
feffton in Bayern einige Jahre — ——— 

s 2. Die exelufive, Confeffionalifirung Der pfälziſchen | 

ig Union. 

Die beiden Bereihe des Münchener Obereonfiftoriums und Des 
Eonftftoriums zu Speyer bilden feit 1849 zwei getrennte Kirchen, aber 

unter Einem und demfelben Summepifcopat eines officiell katholiſchen 

1) Berliner proteft, 8-3. vom 22. Aug. 1857, > 
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Königs. Auch in der Pfalz fand ein Aufſchwung ‚für äußere Glaubens— 

norm, ja eine der fühnften Thaten des pofitiven Unionismus ftattz aber 
er ging in Todfeindſchaft gegen den bayerifchen Auffhwung vor fid. 

Unter dem nämlichen Oberftbifchof erwuchfen fo zwei Kirchen, deren eine 

die Reformirten und Unirten durch lutheriſche Exrelufivität von ſich aus— 

ſtieß, deren andere dag Lutherthum durch veformirt-unirte Sormulirung 

von fih austrieb. Gemeinfam blieb der Reaktion in beiden Kirchen nur 

das, daß fie bier wie dort von Dben herab kam, und gleichmäßig in 

dem Augenblicke fcheiterte, wo fie über den Bereich der. Theorien und 

Akten hinausging, um in das wirffihe Leben einzugreifen. 

In der proteftantifchen Kirche der Pfalz ift feit 1818 geſetzlich die 

Union eingeführt, und zwar geſchah die erfte Einführung durch förmlichen 

Volksbeſchluß, indem man alle Hausväter darüber abftimmen ließ: ob 
fie Union wollten oder nicht? Ueber 40,000 erklärten fih für, nur 

539 dagegen, welche bei ihrer Sondereonfeffion abftarben. Wie überall 

fo hatte aud) hier. der Pietismus nicht weniger zur Union beigetragen 

als der Nationalismus. Erfterer gedachte wirklich Dadurch „die. völlig 
erfiorbene Religiofität zu fördern,“ „Heute noch find in der Pfalz ge: 

rade die hriftlichen und gläubigen Leute entfchieden und yon Herzen 

unirt gefinnt, fie find durch und durch pietiftiich und nicht. im: mindeften 

hochfirchlic gefärbt.” Zudem überwog in der Pfalz der Calvinismus 

nicht nur an Zahl, fondern auch an großem Reichthum feiner Kirchen, 

während die Lutheriſchen in tieffier Armuth und Hülflofigfeit ſchmachteten, 

fo daß auch bei ihnen die Luft fih zu uniren nicht fehlte 1). 

Die pfälzifhe Union war von Anfang an merkwürdig eingerichtet, 
Sn Preußen ließ man die Unterfcheidungslehren als ſolche fortbeftehen, 

benahm ihnen aber die Firchentrennende Eigenfchaft, um beide. Confef- 

fionen zu einer pölligen Lebensunion zu vereinigen; in der Pfalz da—⸗ 
gegen war die Union vollftändige Lehrunion. Und zwar nicht. etwa 
fo, wie 3. B. in Baden, dag man den Confenfus zwifchen Lutherthum 

und Calvinismus für das Wefentlihe erklärte, den Diffenfus aber als 

unwefentlich offen ließ; fondern umgefehrt: die Unionsurfunde glich mit 

ihren SH A—7 den Diffenfus in einer dritten vermittelnden Formulirung 

aus und ließ den Confenfus offen. Bezüglich des letztern erflärte $ 3, 
dag die allgemeinen Symbole beider Confeffionen in „gebührender Achtung“ 

zu halten feien, einzige „Glaubens- und Lehrnorm” fei jedoch die heilige 

1) Darmft. 8.3. vom 19, Febr., 5. Juli, 3. Nov. 1853, 
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Schrift. Selbſtverſtändlich fiel fo alle Verpflichtung auf irgend eine for- 

mulirte Lehrnorm weg; die pfälzifche Union heifchte bloß: „die ſymboli⸗ 

fhen Bücher nicht verachten“ 1), 

War die Formulirung des Diffenfus abfichtlih und principiell auf 

die Schrauben ber Zweibeutigfeit gefest, fo benüßte der Nationalismus 

und Subjeftivismus noch insbefondere die Unbeftimmtheit des Confenfug, 
um, auf die Paragraphe der Unionsurfunde geftüßt, den ganzen hrift- 

lichen Lehrinhalt zu eliminiren. Es ift befannt, wie lange Paftor Franz 

von Ingenheim das Tichtfreundliche Unwefen als fein gutes Unionsrecht 

trieb; ebenfo wie Paftor Gelbert noch im Jahre 1850 vor der bayerifchen 

Kammer üffentlih erklären Fonnte, die pfälzifche Kirche wiſſe nichts von 

einem Dogma der Erbfünde, und diefe Berfiherung nur um fo Fräftiger 
wiederholte, als acht Pfarrer und Ein Bifar aus der Pfalz mit einem 

Proteft dagegen einfamen. Als die Berliner evangelifche Kirchenzeitung 

1852 die yfälzifhen Zuftände fehilderte, wie der Same fortwuchere 

in den Gemeinden, den die befenntnißfeindlichen Geiftlichen ausgeftreut, 
wie der größere Theil des jüngern Gefchlechtes, genährt durch einen 

Katechismus und ein Geſangbuch, das den Artifel von der hl. Trinität 

nicht enthalte, dieſen Artifel gar nicht mehr fenne, wie erft jest das 

Gebot ergangen fei, nicht mehr öffentlich gegen ihn zu predigen, wie 

überhaupt eine bodenlofe Confufion und Zerrüttung herrſche: da mußten 

auch die wärmften Unioniften beiftimmen, Insbeſondere fei die Achtung, 

welche die Geiftlichfeit „ehedem hatte, wo der Glaube und das Befennt- 

niß feftftand“, gänzlich verſchwunden 2). | 
Die Träger des Auffhwungs in der Pfalz waren nicht im Zweifel, 

wo der Siß des Uebels ſei. Es wäre firafbarer Kleinmuth, hieß eg, 

die Union total zu verwerfen, weil fie Gebrechen habe, es wäre Bos⸗ 
heit, die biblifhe Signatur der pfälzifchen Union zu verfennen; aber 

man geftand doch: die unbeftimmte Formel der Unionsurfunde „Eonfens 

fus oder Grund der reformatorifhen Bekenntniſſe“ genüge nicht mehr, 

die Poſaune müffe einen deutlihen Ton geben. Es fragte ſich an ber 
Schwelle der Generalfynode von 1853 nur, wie dieß zu machen wäre? 

Die Kirchenbehörde felbft mißtraute der Synode fo fehr, daß fie mit 

ihrem neuen Katechismus erft im alleriegten Augenblicke hervorzurüden 

N) ©, das Ausführlichere Hiftor.-polit. Blätter Bd. 33 ©. 298 ff. 

2) Darmſt. 8-3. vom 17, Febr. und 20. März 1853; Halle'ſches Volksblatt 
vom 9. März 1853. 
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wagte, da ſich wenige Wochen vorher noch mit Feinerfei Sicherheit habe 

vorausfehen Yaffen, ob nit eine dem Firchlichen Befenntnig feindliche 

Partei die Mehrheit der Synode erhalten würde, Es ward baher be- 
reits der Staat und das Dftroyirungsrecht der Regierung angerufen, 

deren „beiligfte Pflicht es fei, die hiſtoriſche Bekenntnißgrundlage der 

pfälzifchen Kirche auf beffere Zeiten zu wahren, felbft wenn fie von ihrer 

Generalfynode aufgegeben werden wollte.” Der Regierungspräfident 

Hohe als königl. Commiffär trat auch wirflih in fehr drohender Hal- 

tung vor die Synode. Aber ohne Noth. Die Augustana, gegen deren 

Anerkennung ſich fonft auch „die wohlgefinnteften und Ioyalften Synoden“ 

fo heftig gefperrt hatten, wurde jest ald Symbol und ausgelegte Schrift 

der pfälzifchen Kirche ohne weiters angenommen, und zwar die Augu- 

stana variata von 1540. Spmit war jest auch der Confenfus formu— 

Yirt und die Confeffionalifirung der pfälzifchen Union vollendet ?). 

Gleich darauf zeigte ein anderer Beſchluß, wie fehr die Behörde 

feibft den Drud der politifchen Reaktion und alfo den guten Willen 

der Generalfynode unterfchägt hatte, Es beftand aus den Wirren des 

Sahres 1848 ein „prineipiell demokratiſches“ Wahlgefes für die Preg- 

byterien, und obwohl der erfte Vollzug deffelben ſchon unter den Ein— 

druck der preußifchen Bajonette gefallen war, hatte doch jet Die Kirchen 

behörde „eine ganze Gallerie“ übler Folgen jener Einrichtung vorzu— 

tragen, „Ein damals gewählter Presbyter ift feiidem am Säuferwahn- 

finn geftorben; ein anderer pflegt Abends in irgend einem Chauffee- 

Graben gefunden zu werben; ein dritter gilt in feiner Gemeinde für 

einen notoriſchen Ehebrecher, und Dugende von dergleichen Fällen 

mehr.” Das Conſiſtorium ſchlug daher nicht nur für die Synode, fon- 

dern auch für die Presbyterien eine Wahlordnung por, wonad die 

Gemeinden aus drei durch Cooptation und ceonfiftorielle Beftätigung auf- 

geftellten Männern je einen Presbyter wählen follten, Aber fiehe da! 

heftige Oppoſition — nicht etwa yon der Linfen, fondern von der 

Rechten, nicht wegen Wahlbeengung, fondern einftimmig erflärte der 

Ausfhug und mit flarfer Mehrheit die Generalfynode: die Pfalz fei 

für feinerlei Wahl reif, daher folle nicht die Gemeinde aus den vom 

Presbyterium Borgefihlagenen wählen, fondern das Confiftorium felbft 2). 

7) Darmſt. 8.-3. vom 17, Febr., 20. und 22, März, 6, Aug. 18535 Hengften- 
bergs evang. 8.3. vom 14, Dec. 1853. 

2) Sp erzählt der Berichterftatter der Darmfl. 8.3. vom 1, Nov. 1853, 
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Alle diefe Dinge gingen vor fi ohne nennenswerthen Widerftand 
der Pinfen in der. Synode und. ohne ein thätiges Lebenszeichen der Oppo— 

ſition außerhalb. verfelben, Wie ganz anders heute! Freilich ‚hatte die 

Kirchenbehörde felbft, wie es unausmweichlicher. Gebrauch des poſitiven 

Unionismus iſt, ihre Confeſſionaliſirung durch die Augustana variata 

mit dem „beruhigenden Zuſatz“ begleitet: daß „dadurch feine kirchen— 

polizeiliche, unfrei bindende Verpflichtung auf den Buchſtaben eingeführt 

werden ſolle“; es handle fih nur um Glaubens- und Herzensbefennt- 

nig der Kirche und um die „moralifche Verpflichtung für jeden Prediger 
nach diefem Befenntniß zu lehren, und dag Niemand ein, Predigtamt 

in der Pfalz annehme, der es nicht von Herzen theile.“ Angeſichts die— 

fes Zufages erhob ſich feine einzige Stimme mehr auf. der. Linfen weder 

gegen das neue Befenntni noch gegen den entfprechenden Katechismus. 

Auf der Konfiftorialfeite jubelte man: die Union habe. jest ein be— 
ftimmtes Befenntnig und damit fei eine ftarfe Waffe gegen fie zerbro- 

hen; zwifchenein fonnte man ſich jedoch nicht verhehlen: . die. befennt- 
niglofen Unioniften trieben ihren Spott mit dem Befchluffe, der. ja durch 

den „beruhigenden Zuſatz“ wieder fo gut als annullirt fei.. "Aber: man 

wußte fich zu tröften: „Mag immerhin diefer Zufas dem Mißver- 

ftändnig und dem Mißbrauch ausgeſetzt fein, mag ſich der vulgäre Rative 
nalismus und felbft das Lichtfreundthum hinter denfelben verſtecken, mit 

dem fogenannten Buchftaben den Sinn und die Subftanz alteriren, und 

auch da an dem Ausdrucke mäfeln und feilfhen, wo er allein der adä— 

quate iftz follen wir nicht hoffen auf den heiligen Geift, daß. er die 

Kirche, in der er von Neuem zu wehen beginnt, auch in alle Wahrheit 

führen wird? Wahrhaftig, gerade in der pfälzifhen Kirche hat er. iR 
recht augenscheinlich Zeichen und Wunder gethan“ 9. 

Die Befenntnißlofen wußten fih wirklich zu helfen, gerade. wie zu⸗ 

vor geſagt. Dagegen begann für die Lutheraner eine lange Leidens— 

geſchichte, welche endlich mit ihrer völligen Unterdrückung oder Austrei— 
bung endigte. Der Speyerer Beſchluß ward in demſelben Augenblicke 
(am 20. September 1853) gefaßt, wo der Kirchentag in Berlin ſeine 

Conföderation abſchloß und formulirte. Aber die beiden Beſchlüſſe waren 

ſich direkt entgegengeſetzt. Auch die eifrigſten Unioniſten in der Pfalz 

waren Anfangs der Meinung, dag nur die unveränderte Augsburgiſche 

Eonfeffion von 1530 zum Zwede der Confeffionalifirung tauge, da „die 

N) Darmf. 8.3. vom 1. Nov, 1853. 
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yeränderte Augustana erft ein Privatwerf fpäterer Reflexion und Accom⸗ 

modation fei, das mit Recht auch in der Pfalz feine öffentlihe Sanktion 

erhalten habe“1). Im Confiftorium war jedoch anders befchloffen; man 

fand,’ dag nur die melanchthoniſche Aenderung calvinifche Deutung der 

Abendmahlslehre zulaſſe und mit der Ausgleihung des Diffenfus in 
$5 der Unionsurfünde übereinfomme; daher wählte man die Variata 

son 1540 zum Symbol. Der verzweifelte Widerftand der Lutheraner 

war vergebens. Als fie verlangten: die pfälzifche Union folle im Sinne 

der: preußifchen behandelt und alfo „den beiden Confeffionen volle Ents 

faltung innerhalb der Union gefichert werden”; da erwiderte man ihnen 

ganz richtig: das hieße ja den 1818 verglichenen Diffenfus wieder aug- 

einander reißen; übrigeng finde nicht die theologifche Weberzeugung, fon- 

bern nur die Lehrthätigfeit an $ 5 eine Schranfe ?). 

Mit andern Worten: in der neuen pfälzifchen Kirche, die fich mit 

allem Rationalismus und Subjektivismus beſtens verträgt, ift die poſitiv 
Yntherifche Predigt verpönt, das Luthertfum völlig vom Calpinismus 

unterdrückt. Ihr eigentlicher Gründer iſt auch ein fireng Neformirter, 

Herr Conſiſtorialrath Ebrard in Speyer. Nirgends fonft hat eine pro— 

teftantifche Kirche das „Privatwerf“ der Variata yon 1540 zum officiell 

gültigen Symbol; nirgends fonft gibt es eine alfo confeffionalifirte Union, 

wie die pfälzifchez fie ift die einzige ihrer Art in der ganzen Welt, 

Sie ift weder Lutherthum noch offener Calvinismus, fondern ein Amal- 

gam beider, eine „amalgamirte Kirche”, welche die Iutherifche Prädeſti— 

nationdlehre mit der reformirten Abendmahlslehre combinire, eine fürm- 

liche dritte Kirche im Vergleich mit der Iutherifhen und ber refor⸗ 
mirten”, wie fie yon ihren Gründern felbft bezeichnet wird ?), 

Diefe dritte Kirhe hätte nun in der That einige Jahre gute 
Ruhe gehabt, wären nicht Iutherifch-Gefinnte in ihr aufgeftanden. Nicht 

als wenn dieß excluſive Lutheraner gewefen wären; fie erflärten viel— 

mehr jelbft, daß fie nicht den geringften Scrupel begten wegen ber 

Abendmahlsgemeinfchaft mit den Neformirten, dag fie die wärmften 
Freunde der Union feien, nur faßten fie diefelbe als Gleichberechtigung 
der beiden Befenntniffe auf. Das heißt: fie wollten, wie bisher, bie 
Faſſung der Abendmahlslehre in der Unionsurfunde „nicht als das 

1) Darmft. 8.3. vom 17, Febr. 1853. 

2) Darmft. 8.3. vom 1. m. 3. Nov. 1853, _ 

3) Hengftenbergs evang. K. 3. vom 9, Dec. 1854, 
Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 14 
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Marimum, über welches Niemand hinausgehen dürfe, fondern als 

Minimum‘ betrachtet haben, In diefer Tendenz führte Paſtor Cafel- 
mann zu Neuftadt a. H., einer früher veformirten Gemeinde, den Krieg 

in feinem „Kirchenboten“; er griff befonderd auch Ebrards neuen Kate— 

chismus als unbraudbar, höchſt ungefund im der Lehre und voll der 

heilloſeſten Verwirrung im Punkte des Abendmahls an; bald ward 

Gafelmann fufpendirt. Ein General-Erlag vom 14. October publicirte 
die „unwandelbaren” Grundfäge der Behörde, wie folgt: Nachdem durch 

die Teste Generalfynode eine alte Wunde geheilt worden, nämlich die 

empfindliche Lüde des unformulirten Confenfus, werde man auf feine 

Weife dulden, daß eine längſt geheilte andere Wunde wieder aufgeriffen 

werde, indem man den alten Diffenfus aus dem Grabe befhwöre; $ 4A 

der Unionsurfunde verbiete fowohl die Intherifche praesentia in et sub 

pane als die reformirte Speifung der Seele allein für die Lehrthätig- 

feitz wer mit der Faſſung in $ 5%) fi nicht begnüge, wer das in 

et sub pane predige, der übertrete das Geſetz, weßhalb auch fihon 

vor 1848 eine ganze Reihe von Pfarrern in Unterfuchung gezogen wor- 

den feien 2); „er muß, wenn er ein —— hat und ein ehrlicher 

Mann iſt, austreten“ ?). 
So war alſo jenen Männern, nicht etwa exeluſi ven Lutheranern, 

ſondern, wie das Conſiſtorium ſelber ſich ausdrückte, „Leuten, die preußi— 

ſche Unionszuſtände und Ideen nach Bayern zu verpflanzen ſuchten“, 

ohne weiters der Stuhl vor die Thüre geſetzt. Das ganze deutſche 

Lutherthum, insbeſondere das dießſeitig bayeriſche, warf ſich mit äußerſter 

Wuth auf die dritte Kirche der Pfalz. Dieſe wehrte ſich namentlich durch 

zahlreiche Preßproceſſe, deren einer ſogar ihren ausgeſprochenen Be— 

wunderer, den Häuptling der poſitiven Unioniſten, Dr. Nitzſch in Ber- 
Yin, traf, weil er die Speyerer Confeffionalifirung vom 20. September 

1853 eine „rafhe That” genannt Hatte. Unter Anderm verbot ein 

pfälzifches Negierungsrefeript, die Augustana yon 1530, welde an 

demfelben Tage zu Berlin ald Symbol der „deutfch-evangelifchen Ge- 

ſammtkirche“ ausgerufen worden war, als Schulpreife-Buch zu verthei- 

1) „Das Hl. Abendmahl ift ein Feſt des Gedächtniſſes und ver feligften Ver— 
einigung mit dem Erlöfer.” 

2) Bon den Chriftusläugnern Franz, Gelbert ꝛc. hat man folches nie ver- 
nommen. 

3) Hengftenbergs evang. R.-3. 1853 ©. 875 ff., HT ff.; Erlanger Zeit- 
ferift 1854 ©. 80 ff.; Kreugzeitung vom 16. Nov. 1853. 
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len ). Kurz, die dritte Kirche verwendete eiferne Energie, um allem 
Lutherthum den Paß abzuſchneiden. 

Ein „beruhigender Zuſatz“ für Rationaliſten und Subjektiviſten, 
für Lutheraner dagegen, durch conſervative Treue ausgezeichnete Män— 

ner, eine ſolche Behandlung: das muß auf den erſten Blick als ein 
ganz unnatürliches Verhältniß erſcheinen. Aber nachdem Regierung, 
Conſiſtorium und Generalſynode zuſammengeholfen hatten, um teuer: 

dings zu beftimmen, daß der Diffens zwifchen Lutherthum und Calvinis⸗ 

mus in dem Symbol der pfälzifchen Kirche aufgehoben fei, und nachdem 

fie eine gemeinfame Glaubensnorm für den ehemaligen Diffenfus wie 
für den Conſenſus aufgeftelt Hatten: Fonnte doch unmöglich geftattet 

werden, daß einzelne Prediger nun wieder das ganze Werk vernichteten, 

indem fie den abgefchafften Diffenfus neuerdings zum Leben erwerdten 

und auf die Kanzel führten. Ganz folgerichtig hatte daher das Konfi- 

forium eine Amtsinftruftion erlaffen, welche von den Predigern eidfiches 

Gelöbniß forderte, fih im Lehramt „der befeitigten Differenzpunfte ent- 

halten zu wollen.“ Das Luthertbum mit feinem Diffens mußte auf 

den Kanzeln der amalgamirten Kirche verboten fein. Zwar wies man 

auf einen Widerfprud mit der Berfaffungsurfunde hin, welche die lu— 

therifhe Kirche im ganzen Lande garantire, und wirklich ward gedachte 

Inftruftion vom Minifterium aufgehoben; aber nur als einfeitig erlaffen, 

im Wefen ward fie durch die neue Snftruftion beftätigt, und den Pre 

bigern „gewiffenhafte Berüdfichtigung der 1818 und 1853 zur Befeiti- 

gung der ehemals flreitigen Lehrpunfte aufgeftellten Beftimmungen” an- 

befohlen, | | 

Die lutheriſch gefinnten Prediger kamen darüber auf den Didcefan- 

ſynoden in ſchwere Bedrängniß. Neun derfelben petitionirten am 6. 

October 1855 bei dem Summepifeopat um eine Interpretation des Er- 
laffes in dem Sinner daß „feinem Geiftlichen verwehrt fei, an der ur⸗ 

fprünglihen Augsburgifchen Confeffion son 1530 feftzußalten, fie zu 

lehren und zu befennen, ohne die Gegenlehre zu verwerfen“; fie ers 

Härten, daß fonft alle Befenner des wahren Iutherifchen Symbols aus 

der pfälzifchen Kirche, als einer wirklich neuen und fünft unerhörten 

dritten Kirche, austreten müßten. Allein die Neun wurden unterm 15, 

Sanuar 1856 abgewiefen: „es fei nicht geftattet, daß einzelne Geift- 

1) Hengfienbergs evang. 8.3. vom 9, Dee, 18545. Darmſt. R-3. Som 27, 
San. ff. 1855. 

14* 
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Yihen nad) eigenem Ermeffen das Bekenntniß yon 1530 ausſchließlich 
und nach feinem vollen Inhalte als die fie bindende Lehrvorſchrift ans 

ſähen.“ Somit war in der Pfalz das Lutherthum auch von Staatswegen 

verboten, obwohl zahlreiche Fleinern Gebiete der jegigen Pfalz nad ihren 

frühern territorialen Berhältniffen hiſtoriſch und rechtlich lutheriſch find, 

und die Lutheraner im Jahre 1818 überhaupt 90,000 gegen 200,000 

Reformirte betrugen 1). 

Was thaten nun die Iutherifchen Prediger? Es waren ihrer übers 

haupt nur fünfzehn aufgeftanden; fie hatten Anfangs geradezu den Rechts— 

beftand des unveränderten Befenntniffes in den von Haus aus Iutheri- 

Shen Gemeinden reffamirtz es wäre in diefem Falle ein eigenes Luther- 

firchlein, son der Union getrennt, in der Pfalz erwachfen. Als folches 

Berfangen abgefihlagen war, da entfchloffen fich drei der Petenten, die 

Paſtoren Medifus, Heing und der wackere Caſelmann, der Führer der 
Richtung und Redakteur ihres Organs, der amalgamirten Kirche der 

Pfalz je eher je Lieber den Rüden zu kehren; und wirklich gingen fie, 

unangefehen ihre Frauen und Kinder, der Reihe nach auf magere Anz 

fangspfarreien im bdießfeitigen Bayern über. Neun andere Paftoren 
hätten fi, wie wir ſahen, mit einer geduldeten Stellung des Luther- 

thums innerhalb der Union, nah Art des preußifhen Verhältniſſes, 

„Ohne die Gegenlehre zu verwerfen”, begnügt. Sie wurden gleichfalls 

abgewiefen, und — „fie berubigten fich alle“, ja drei derfelben gingen 
fogar alsbald auf urfprünglich reformirte Pfarreien ab. Sie mußten fi 
nun höhnen laſſen: „noch fisen fie alle mit der größten Selbfi- und 

Weltverläugnung in ihren Pfründen, effen das Brod der unirten Kirche, 

an deren Grundlagen fie rütteln“ 2), 
Daß der Kampf des Iutherifchen Kirchengeiftes in der Pfalz einen 

folhen Ausgang nahm, mußte überrafchen. Sie wäre demnach das ein- 
zige Land in Deutfchland, wo der eigentliche Auffhwung zur objektiven 

Chriftlichfeit abfolut feinen Boden fand? In der That ift es fo; die 

Urſachen find befehrend, Als die drei überzengungstreuen Paftoren aus— 

traten, da warfen ihnen die Speyerer vor: fie hätten ihre fubjeftive An— 

ficht über das Necht und den Beftand der Kirche geftellt *)5 die dießſei— 

1) Vergl. Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfchrift. 1856. Nov. ©. 690 ff.; 
Erlanger Zeitfehrift. 1855. ©. 389 ff.5 — Nördlinger Freimund vom 18. Sept. 1856. 

2) Berliner proteſt. 8-3. vom 30. Mat 18575 Freimund a. a. O. 
3) Darmſt. 8.-3. vom 27. Dec, 1855. 
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tigen Lutheraner dagegen begannen zu zürnen: warum habt ihr bie Tu- 

therifchen Schäflein im Stiche gelaffen? war es nicht unter ‚allen Um— 

fländen geboten, eine Separation in der Pfalz zu machen !)? Zur Ant- 
wort legten die Interpellirten das offene Geftändnig ab: daß die Gegner 

über fie, fehr gegen ihre eigene frühere Erwartung, nicht ohne Grund 

gefpsttet als über „Advofaten ohne Klienten“ 2), | 
Rationalismus und unioniftifcher Pietismus — fagten fie — Diefe 

zwei Elemente theilten fih ausfchlieglich in Die Kirche der Pfalz. Alles 

wolle die Eine Unionskirche. Was wahrhaft gläubige Chriften feien, 
finde man faft ohne Ausnahme pietiftifch oder herrnhutiſch gefärbt, und 

daß von biefer Seite her eonfeflioneller Sinn am allerwenigften erwar— 

tet werben bürfe, fei männiglich befannt. afelmann habe bald einge- 

fehen, dag Niemand hinter ihm ſtehe; foweit ſich noch für feinen Kampf 

Theilnahme gezeigt, fei eg die Zurcht um Gefährdung des wahren Chriften- 
thums gewefen, nicht confeffionelle Bedenfen. Selbft der noch. übrige 

Reft von Oppofition gegen die Union aus der Zeit von 1818 trage mehr 

pietiftifchen als Iutherifchen Charakter; nur Ein einziger feparirter Lu— 

iheraner exriftire in der ganzen Pfalz, der in Preußen übergetreien fei, 

Unter folhen Umftänden wäre jede Separation ein geiftlich hochmüthi— 

ges feftenhaftes Treiben geworden, durch das man mit Mühe etliche 
Landleute hätte herausprafticiren fünnen, vor dem man aber billig rua⸗ 

geſchaudert fei?). 

Man ſieht wohl, wie nichts dem Auffhwung zur äußern Glaubens⸗ 

norm hinderlicher iſt, als der ſubjektiviſtiſche Pietismus. Er war es 

eben, woraus in der Pfalz ein Unionismus über alle Unionismen er⸗ 

wuchs, Nirgends fonft haben es diefe zu völliger Berpönung des Luther: 

thums gebracht, Die Pfalz ift mit der Mufter- Union vorangegangen. 

Darum ward auch die Evangelical Alliance in der Pfalz mit offenen 

Armen aufgenommen, während ihre „dritte Kirche“ den Gebrauch des 

Wiener'ſchen Geſangbuchs aus dem dießfeitigen Bayern in den Schulen 

und die Lefung des Halle’fchen Volksblattes in den a 
Anberjagte ah 

Indeß rürte die Stunde der rächenden Strafe näher und näher 

heran. Man fah in der Pfalz noch mit ftolger Befriedigung auf die 

1). Nördlinger Freimund vom 19. Zuni 1856. 
2) Berliner proteft. 8.=3. vom 30, Mai 1857. 

3) Wörtlich im Freimund vom 18. Sept. 1856. 
H Kliefoth a. a. O. ©. 693. 
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gräßliche Niederlage der herrſchenden Erlanger Schule im jenfeitigen 

Bayern, felbfigefällig wies man auf bie eigenen Presbyterien, mit deren 

Reform zur Führung der Kirchenzucht man eben umgehe. Sn Fühner 

Sicherheit ruhte die dritte Kirche überhaupt, ſeitdem die Lutheraner aus 

dem Lande gedrängt oder „beruhigt“ waren, auf den Lorbeern von 1853. 

Seitdem die Befenntnißgrundlage der Union zur allgemeinen Anerfen- 

nung gebracht worden, feien die frühern Reibungen zwifchen den Par- 
teien verſchwunden und an eine Dppofition gegen das Kirchenregiment, 

wie früher von den Tichtfreundlichen Agitatoren, Yängft nicht mehr zu 
denken ?): fo gratulirten fih die Herren zu Speyer auch da noch, als 

bereit Herr Gelbert vom pfälzifchen Guftav-Adolf-Verein zu feinem 

Bertreter gewählt worden war. Selbft die Heidelberger erfchraden über 

biefe Wahl: „würde der Guftav-Adolf-Verein in der Pfalz wieder ein 

Sammelplatz der Parteimänner „ wie er einmal zum Theil ſchon war, 

dann wehe ihm, wehe der Kirche” 2)! 

Bald follte Feine Illuſion mehr möglich fein. Man hatte fih 1853 
über die Elaſticität gewundert, mit der damals der rationaliftifche und 

der Seftengeift unter bie Lehrnorm Yon 1540 ſich zu beugen gemußt, 

In Wahrheit hatte eine ſolche Beugung gar nicht flattgefunden, Jetzt 
aber vermaß fih die neue Lehrnorm, in's Leben eingreifen, in Form 

eines verbeſſerten Geſangbuchs in die Hände des Volks fommen zu 

wollen, und ſiehe da, augenblicklich offenbarte fich die wahre Natur des 
Sieges von 1853. Das Speyerer Conſiſtorium mußte fich jegt vor- 

werfen Yaffen: fein Liederbuch zeige auf jedem Blatte, dag an die Stelfe 
des vheinpfälzifchen Proteftanten der flarre Lutheraner des ſechszehnten 

Jahrhunderts geſetzt werden folle, aber ohne Freiheit der religiöfen 

Prüfung, fondern mit quaſipäpſtlichem Lehr- und Gultuszwang, und 

ſtatt zu reformiren bringe man alte Formen und Formeln wieder hervor. 
Vergebens hatte das Conſiſtorium die „ſträfliche Agitation gegen den 
Gefangbuchsentwurf” ftrengftens verboten; die Seele jener Behörde, 

Dr. Ebrard, fragte die anfchwellende Oppofition in feinem Organ end- 

Yich geradezu: warum fie es denn nicht offen herausfagten, dag man 
die Bibel, oder noch beffer, gleich auch den Herrn Chriftus abfchaffen 
fole®), So zuverfichtlich hatte die junge Confeſſionaliſirung fih eben 

1) Darmfl. 8-3. vom 15. Nov. 18565 vergl. Allg. Zeitung vom 2. April 1857. 

2) Darmſt. 8.-3. vom 23, Aug. 1856. 
>) Berliner proteſt. 8.3. vom 9. Mai u, 4, Juli 1857, 
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noch gefühlt, und jest mußte fie den bittern Hohn der Subjektiviften 

hinnehmen: „Die ganze Neaftionspartei hier wie anderwärts ift fehr 

im Irrthum, wenn fie ihre Siege dünfelhaft ihrer eigenen Kraft zur 

fchreibt, fie hat ihre Erfolge lediglich der Gleichgültigkeit des evangeli- 

ſchen Volkes zu verdanken, und fie mag fi wohl hüten, daſſelbe Daraus 

aufzurütteln“ ?). 
Was das zu erfegende Geſangbuch felbft betrifft, fo fcheint es aller- 

dings eines der abgefchmadteften feiner großen Verwandtſchaft zu fein. 

Die wenigen alten Lieder, fagt eine confiftorielle Kritik deffelben, feien 

bis zur Unerfennbarfeit entfeslich verbalfhornt, die andern ‚gereimte 

Collegienhefte über Moral aus der eudämoniftifhen Schule, fad bis zur 
Lächerlichkeit. Der neue Sefangbuhs- Entwurf dagegen trage bei wei- 

tem nicht. jene alterthümelnde Tendenz wie das neue Geſangbuch im 

dießfeitigen Bayern, habe vielmehr die obfolete und anftößige Sprade 

der vorigen Jahrhunderte glücklich verbeffert, ganz nach den Grundfägen 

des Bunfen’fchen Liederbuches. Aber — es ift nun einmal die Lehr- 

norm der dritten Kirche in dem Entwurf ausgebrüdt, es ift da wieder 

von Teufel und Hölle, vom Drachen und böfen Geiftern die Nede und, 

was das alleranftößigfte war, es ift der Artikel der ftehenden und fallen- 

den Kirche darin durchgeführt: die ächtproteftantifche Rechtfertigungslehre. 

Gerade dieß wirft Herr Ebrard den bisherigen Liedern am ftärkften vor, 

daß fie pelagianifche Werfgerechtigfeit predigten und unevangeliſche Pole— 

mif gegen den todten Glauben trieben, Aber Lebtered haben ja ber 

Herr Chriftus und die Apoftel felbft gethan, fagen die Opponenten, und 

fie erffären dagegen die Lehre des Entwurfs für unevangelifch: daß wir 

fein gutes Werf vermögen, dag wir der Seligfeit gewiß fein müffen ıc. 

Dffenbar geht ihnen alles Verſtändniß des sola fide ab; fie preifen es 

ſelbſt als ein Glück, daß dieſes Bekenntniß nur auf dem Papier ſtehe, 

nicht im Leben 2). 

Sp Ioderte denn die Pfalz im heftigften Kirchenfriege auf und zwar 

zwifchen Amt und Kanzel einerfeits, den Gemeindemehrheiten anderer- 
feite. Selbft der Paftoren ſcheint man nicht mehr ganz ficher zu fein, 

wenigflend ward bereits Einer (Schmitt zu Märzheim) wegen Betheili- 

gung an der Agitation abgeſetzt. Man bat dereinft in Speyer dem 

N) Berliner protefl. 8.3. vom 18, Zuli 1857, 
2) ©. die Adreſſen der Conferenzen von Neuftadt und Landau, Berliner 

proteft, 8.3. vom 9. Mai u, A. Zuli 18565 vergl, Darmſt. 8,-3. vom 23, Mat 1857. 
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biepfeitigen Dppofttionsfturm gegen Harleß mit Vergnügen zugefehen. 

Jetzt möchte man glauben machen, jene Bewegung fei eine natürliche 

gewejen, in ber Pfalz fei fie nur eine fünftliche, "In Wahrheit ift es 

das nämlihe Erwachen der alten Oppofition, die im Sabre 1853 * 

ſo feſt eingeſchlafen war. 

Wir erinnern an die Wahlgeſetz-Reform von 1853 und ihre Me 

ordentliche Leichtigfeit in der Pfalz wie in Bayern, In beiden Ländern 

hat man damals die Firchliche Vertretung, unter dem Drud der politi— 

fchen Reaktion, durch Außerft fünftlich complicirte Wahlgeſetze fo einge- 
richtet, dag die Geiftlichfeit überwiegt oder neben ihr nur eine geſchmei— 

chelte, fich felbft ergänzende, Kirchenariftofratie thätig if. Die „Geift 

lichkeitsfirche” hat eben in ihrer Trennung vom Leben bloß. einige Laien- 

Elemente in fi aufgefogen, ohne dadurch dem Leben näher zu rücken. 

est will man fih in der Pfalz gegenüber den felbft vom Landrath ge- 

theilten mißbilligenden Boten in der Geſangbuchsſache auf die General: 

und die Didcefanfynoden berufen. Aber fogar da war man nicht ficher, und 

ſelbſt angenommen, es bewiefe fi) da heute noch die nämliche Ergeben- 

heit wie vor vier Jahren, fo nimmt eben die Oppofition ihre Richtung 

gegen jene DBertretung felber. „Wegen des bierarhiichen Zuſtandes“, 

äußert die Erklärung von Neuftadt, „in dem fich Die vereinigte Kirche 

feit der Testen Generalfynode befinde, da durch Das jest beftehende 

MWahlgefeg den Presbyterien und Synoden jede Selbftftändigfeit ent- 

riffen worden fei, fei das Vertrauen zu den legtern erfchüttert” 1). Im 
Sabre 1853 verhielt man ſich gleichgültig gegen dieſe „völlige Aus— 

fhliegung der Gemeinden”, jest erregt fie dießſeits wie jenfeits Des 

Rheins die Heftigfte Agitation, denn — die Zeit der Reaktion ift yor- 

bei; und damit ift ingbefondere auch die berühmte Confeffionalifirung 
der pfälzifchen Union in der Luft Hängen geblieben. DB Uebrige wird 

die Zukunft weiſen. 

$ 3. Die Eonfenfusslinion in Baden und ihre Pofi- 

tivirung. 

Sm Jahre 1821 hat aud Baden Union gemacht und geboten, daß 
innerhalb der neuen unirten Kirche jest und in alle Zukunft eine Iutheri= 

ſche oder eine reformirte Kirche nie mehr beftehen dürfe, Die ver- 

1) Berliner proteft. 8-3. vom 6. Juni u. 20. Juni 1857. 
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fehiedenen Elemente, welche dabei eontribuirten, haben wir früher. be= 

zeichnet; jedoch trägt in Baden der Pietismus mehr zur Erhaltung ber 
Union bei, ald er zu ihrer Gründung beitrug. Herr Zittel meinte 

daher: die Union: in Baden ſei viel weniger aus einem Glauben$- 
bedürfnig hervorgegangen, ald aus einer adminiftrativen Bedrängniß, 

aus dem Bedürfniß der Gefchäftsvereinfachungz; denn bezüglich der dog— 

matifchen Unterſchiede habe fchon damals im Bolfe die vollftändigfte In— 

bifferenz geberrfcht. Die badifche Unionsurfunde gab fih auch nicht die 

Mühe wie die pfälzifche, einen Diffenfus auszugleichen oder den Con— 
fenfus zu formuliren, und wenn fie fi) in gewiſſen Ausdrüden über 

die Abendmahlslehre erging, fo war dieß nicht, um die eine oder die 

andere Anjicht zu verbieten, fondern damit „beiderlei Befenner ſich in 

der Einen Landeskirche wohl fühlen könnten“ 9). 

Sm $ 2 ift allerdings auch yon den beiderfeitigen Symbolen und 

ihrem „bisherigen Anfehen” die Rede, aber ihre Geltung wird fofort 

der Clauſel unterſtellt: „infoferne und infoweit“ das Recht der freien 

Forſchung dabei beftehe, Kurz, „die rationaliftifche Behauptung”, um 

mit Dr. Ebrard zu reden, „daß die heilige Schrift die einzige Lehrnorm 

jet’, galt hier noch ſchrankenloſer al8 in der. pfälzifchen Union ?). Da- 

ber erzählt auch Herr Pfarrer Zittel zu Heidelberg, das Haupt der 

badischen Subjeftiviften, ganz harmlos von fich felber: obgleich. ich der 

oberften Kirchenbehörde Bäffentlich erklärt babe, daß die Augsburgifche 

Confeffion für mich nicht verbindlich ift, und ich 3. DB. das „Dogma der 

Trinitätslehre fammt feinem unduldfamen Geift desavoniren muß, fo ift 
fie mie doch mit feinem Worte entgegengetreten‘ ?); 

ALS dagegen Paftor. Eichhorn „den Betrug der. Union“ — 

aus der Landeskirche austrat und von der urſprünglich reformirten Ge— 

meinde Nußloch aus eine lutheriſche Separation zu bilden anfing, da 

traf ihn und fein Häuflein ſolche Behandlung, daß endlich der Iutheri- 

Ihe Berein zu Amfterdam den König von Preußen bat, in Karlsruhe 

nun doch auch wie in Florenz für die Madiai's intereediren zu wollen, 

und daß felbft die Kreuszeitung alle lutheriſchen Kirchenregierungen zu 

demjelben Schritte aufforderte. Vergebens beriefen fi die Lutheraner au 

9) Erlanger Zeitfehrift, September 1856 ©. 1475 Januar 1857 ©, 32, 
2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 11. Januar 1854. 
3) Vergl. Hengftenbergs evang. 8-3. vom 18. Sanuar 1854 über Zittels 

Schrift: „Der Belenntnißftreit in der proteft, Kirche,” 
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die Garantie ihrer Confeffion in den Reichsgeſetzen und Berträgen; 

man bielt ihnen die „Landesgefege” entgegen und behandelte fie als 

Berbrecher daran, weil diefelben in Baden nur Union erlaubten. Man 
wollte ihnen deßhalb insbefondere feinen einheimifchen Prediger geftatten, 

höchſtens endlich einen „würtembergifchen Geiftlihen”, wohl aus dem: 

felben Grunde, aus dem die Separirten gerade einen ſolchen nicht ha— 

ben wollten; „weil die würtembergifche Kirche Feine ächt Lutherifche 

Kirche fei“ 9). 

So verfchiedene Behandlung der Herren Zittel und Eichhorn hatte 

indeg in dem oberften Gefeg der badiſchen Landeskirche ihren guten 

Grund, Auch da, ald der baare Subjeftivismus aus dem Kirchenregi- 

ment verdrängt war und in der Perfon des gelehrten Dr. Ullmann 

der Aufihwung an die Regierung fam, erklärte diefe e8 doch für „hei— 

lige Pflicht, den Beftand der Union mit allen zu Gebot ftehenden Mit- 

teln zu fhüsen, und den auf ihre Vernichtung gerichteten Sonderbeftre: 

bungen mit aller Entfchiedenheit entgegenzutreten.” Für ebenfo heilige 

Pflicht erachtete e8 aber Herr Ullmann auch, die Geltung der Symbole 

vor der Willfür des quatenus im $ 2 der Unionsurfunde zu rettenz 
„die badifche Kirche follte nicht mehr auf die auszulegende, fondern auf 

die ausgelegte Schrift geftellt fein”, wie Herr Zittel fagte. In diefer 

Intention berief man 1855 die Generalfynode ein, welche fonft fehr 

bagatellmäßig behandelt und ftatt alle fieben Jahre nun feit zwölf Jah—⸗ 
ren nicht mehr verfammelt worden war, Es iſt befannt, wie fich diefe 

Synode früher hielt, jest aber meinte auch -Herr Zittel, fie werde uns 

weigerlich zu Willen des Oberfirchenraths fein; denn erſtens habe die 
Regierung die Wahlen in der Hand, zweitend „tröfleten die Meiften fi) 

damit, daß die Sache doch ohne praftifche Folgen bleiben werde, und 
fo könne man den Herren fhon den Gefallen thun.” Herr Zittel ver- 

fiherte zugleih: man dürfe feinem Pfarrer feine orihodore Wahl übel 

nehmen: „denn fie haben ja doch alle Familie“ 2). 
Anfänglich Tcheint auch für die badifhe Union eine exclufive Con- 

feffionalifirung unter der Variata nad Art der pfälziichen beabfichtigt 

gewefen zu fein. Davon Fam man zwar zurüd, Indeß ift die badiſche 

Confeffionalifirung durch einen andern Umftand fehr merfwürbig. Es 

1) Kreuzzeitung vom 25. Jan. und 30, Nov, 18545 Darmſt. 8,3. vom 10, 

‚San, 1854, 
2) Berliner proteft. 8.-3. vom 3. März 1855, 9, Aug. 1856. 
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geriethen da verſchiedene Arten von pofitivem Unionismus feharf anein— 

ander, Das Kirchenregiment felbft firebte über das Wefen diefer Rich— 

tung hinaus, indem es bei Feftftellung der Glaubensnorm die unumgäng- 

liche Clauſel fubjeftiver Reproduktion aus der Schrift, die Bibel als 

Garantie des Symbole, wodurd die Katze immer wieder auf die alten 

Füße falle, zu umgehen fuchte. Der Verſuch feheiterte aber, vor Allem 

an der Schule 

Selbſt die maleontenten Lutheraner bezeichneten die Entfchiedenheit 

als ein „Wunder vor ihren Augen”, mit welcher der Oberfirchenrath 

für die Geltendmachung der Symbole „in ihrer übereinftimmenden Be— 

zeugung der Grundlehren Heiliger Schrift“ ohne die „Berufung auf das 
Princip und Recht der freien Schriftforfchung” eintrat. Bekenntniß— 

Yofigfeit und Kirche, fagte die Behörde, feien geradezu mwiderfprechende 

Dinge; der Mißbrauch des Schriftprincips weife fehr entfchieden darauf 

hin, daß noch etwas Anderes nothwendig fei ald bloß die Berufung 

auf die Schrift5 der Kirche habe unter der Herrfchaft des $ 2 bei den 

ſich durchkreuzenden Meinungen felbft jede authentifhe Entfcheidung und 

der Kirchenregierung jeder ſichere Anhaltspunft gefehlt; es fei aber für 

eine Kirche nicht geziemend, fih auf Säte von fo unficherer und zwei— 

deutiger Befchaffenheit zu flügen; wollte man wieder darauf eingehen, 

fo würde dieß immer fo gedeutet werden, ald ob dadurch die mit Wor- 

ten anerkannte Geltung der Befenntniffe in der That wieder aufgehoben 

werben ſolle; Freiheit der Schriftforfhung als Befchränfungsmittel für 

die Geltung der Befenntniffe heiße, die Sache in’s Praftifche überfegt, 

nichts Anderes als Ungebundenheit in Beziehung auf den Inhalt der 

Öffentlich zu verfündigenden Lehre. 

Sp trefflih vertheidigte der Oberkirchenrath die Nichtberufung auf 

die biblifhe Garantie. Aber um Aergeres zu verhüten, mußte die Be- 

hörde endlich felbft den beruhigenden Zuſatz vorfchlagen: „zugleich wird 

das Recht des freien Gebrauchs der heiligen Schrift, fowie der im hei- 

ligen Geift zu übenden Erforfchung derfelben anerfannt und die Pflicht 

ausgefprochen fich derfelben unausgefegt zu befleigen.“ Auch jest noch 
blieben die Männer der Wiffenfchaft, unter Führung Rothe's und Hundes- 
hagens, mit einer weiter gehenden Mobdiftfation in der Minorität, welche 

ein befondereg Privilegium der Schule auf das Bibelprincip gründete und 

verlangte: „das Recht und die Pflicht freier, d. b. im hl. Geift unter 
gewiffenhafter Anwendung der wiffenfhaftlihen Hülfsmittel zu 

übender Schriftforſchung folle anerfannt werden.” 
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Nur dieſe Anmaßung des Monopols von Seite der Schule ver- 

mochte der Oberkirchenrath abzuweiſen. Im Uebrigen mußte er durch 

ſeinen eigenen beruhigenden Zuſatz eben das leiſten, was er um jeden 

Preis hatte hindern wollen: „daß die mit Worten anerkannte Geltung 

der Bekenntniſſe in der That wieder aufgehoben werde.“ Direktor Stern 

erklärte zwar: gerade der erbitterte Widerſtand der Männer der Wiſſen— 

ſchaft bezeuge, daß Großes geleiſtet ſei. Richtiger aber iſt die Logik 

der andern Anſicht: „das Inſofern und Inſoweit des $ 2 habe man 

‚geftrichen, aber fiehe da in etwas veränderter Geftalt fomme es zuletzt 

doch wieder zum Vorſchein“ 1), Der Oberfirchenrathb mochte fi des 
heiligen Geiftes“ getröften, den er als Bedingung der Schhriftforfchung 

durchgeſetzt hatte. Faktiſch aber hilft diefer Troft hier fo wenig als in 

der Pfalz. „Der alte Hader ift von Neuem daz man vergleiche nur 

die Auslegungen, die in der proteft. K.3. von Zittel, in der Darmft, 

8-3, yon den NRhetorifern, in der Berliner evangel. 8.3. von Stern 

gegeben werden; man nennt die Behauptung, daß die unirte Landeskirche 

befenntnißlos fei, eine Schmähung und doc ift ed noch heute der aus— 

gefprochene Triumph der Gegner, daß. die badiſche Landeskirche. trog 

der neuen Beftimmung noch befenntniglos ſei“ — eben wegen der Be- 

zufung auf die biblifche Garantie ). In der That braucht man nur 

das Eine Faktum zu bedenken. Gleichzeitig mit: der Confeffionalifirung 

der Union ließ Dr. Rothe, felbft eines der bedeutendfien Mitglieder der 
Seneralfynode, in. den Studien und Kritifen. einen Auffas abdruden, 

worin er es als „heilige Pflicht” erklärt, eine Reviſion aller Dogmen 

der hriftlichen Kirche vorzunehmen und zwar gerade der allen Kirchen 

gemeinfamen (Trinität 2c.), denn eben dieſe Gemeinfamfeit „erwecke 

jhon son vorneherein den. Verdacht, daß etwas faul fein möge an 

ihnen“ 3), | 

Ueber das Schriftprineip an fi führte das Fiasko des badifchen Ober- 

kirchenraths auch außerhalb der Generalfynode fehr intereffante Debatten 

herbei. Direktor Stern meinte: die Berufung auf daffelbe verftände ſich 
ja auch unter den befenntnißtreueften Proteftanten son felbft *). Weber 

die. praftifhen Confequenzen diefer Berufung aber haben bei der näm- 

1) Kliefoth und Meier: Kirchliche Zeitfehrift. Sept. 1856. ©. 640; Aug. 
1856. ©. 506. 

2) Erlanger Zeitfchrift 1857. S. 101. 121 ff. 
°) Hengftenbergs evang. 8.3, vom 19, San. 1856. 

AU a. O. Juli 1855. ©. 551. 
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lichen Gelegenheit Herr Hengftenberg und Herr Schenfel ſich vortreff- 

lich ausgefprochen. Hengftenberg hatte den Zufas der Generalfynode 

für eine ſchwere Bedrohung der gliedlihen Gemeinfchaft der badifchen 

Landesfirche mit der gefammten Kirche Chrifti auf Erden erklärt. Er 

fährt fort? 
„Auf der einen Seite wird alfo die Autorität des Bekenntniſſes aner⸗ 

kannt, als habe die badiſche Landeskirche die Wahrheit bereits gefunden, auf 
der andern Seite wird das unbegrenzte Recht der freien Schriftforſchung aus— 
geſprochen, als gälte es, das was Halt und Troſt im Leben und im Ster— 

ben gewähren ſoll, erſt zu ſuchen, als ſei die Kirche eine Geſellſchaft ſolcher, 
die immerdar lernen, und nimmer zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. Acht⸗ 
zehn Jahrhunderte haben nicht hingereicht, ihr in den elementarftien Wahrhei- 
ten feften Grund zu gewähren; wer fönnte wohl fo einfältig fein, einer fol- 
chen Kirche in der Schriftauslegung noch mit Intereſſe zu folgen?“ .. . „Wie 

e8 zu halten fei, wenn die Gemeinde und die Prediger, oder der Oberfirchen- 
rath und die Prediger in der Schriftforſchung nicht übereinkommen können, iſt 

nicht geſagt.“ 9) 

Darauf erwidert Herr Schenfel: das laute ja gerade, ald ob gegen=- 

wärtig feine Schriftforfhung mehr möglich, ja als ob Schriftforfhung 

ein Attentat gegen die gefundene Wahrheit wäre, da es nun nichts 

mehr zu lernen und zu finden gebe. Ob die Generalſynode etwa hätte: 

fagen follen: „da alle Wahrheit der Schrift vollfommen von den Bes 

fenntniffen abforbirt worden ift, fo bedarf es für die Diener der Kirche: 

nur noch der Erforſchung der Befenntniffe, nicht mehr der Erforſchung 

der bi. Schrift“ 2)? 

Der einzige Rationalift, welcher in der badifchen Synode faß, fagte 

foftematifch „Nein“, für den Zufag zu $ 2. aber fagte er laut „Ja“, 

ungenirt durch den da aufgeführten heiligen Geift. „Das ift Die Haupt- 

ſache für und“; äußerte Pfarrer Zittel ?). In diefer VBorausficht hatte 

das fubgeftiviftifche Lager, durch die äußern Umftände zum Schweigen 

gezwungen, Yängft der fommenden Dinge gefpottet, Mean wartete ge— 

laffen befierer Zeiten, geftüst auf das Schriftprineip und das Synodal- 

weſen: „habe die Synode von 1855 die Lehrbücher von 1834 außer Cours 
gefest, fo könne ja eine fpätere Synode auch wieder bie en Beichlüffe 

wegdekretiren“ *), 

N A a. DO. vom 19. San. 1856, 

2) Schenkel für Bunfen wider Stahl ©. 57. 

3) Berliner proteft. 8.3. vom 26, April 1856. 
H Dengftenbergs evang, 8-3. vom 9. Aug. 1856. 
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Paralyfirt der beruhigende Zufas zu der badifchen Confeffionali- 

firung diefe jelbft, fo Hat fie auch ohnedieß ihre große Schwäche, Sie 

gebietet als Lehrnorm bie beiderfeitigen Symbole „in ihrer übereinftim- 

menden Bezeugung der Grundlehren heiliger Schrift,“ Aber fie weist 
doch nur im Allgemeinen auf diefen Confenfus, fie formulirt ihn nicht, 

wie die dritte Kirche in der Pfalz rund heraus gefagt hat: der Confen- 

fus habe feine authentifhe und unbedingte Darftellung in der Confeſſion 

son 1540. Um fo fühner treten die Lutherifh-Gefinnten auf und läug— 

nen jene „übereinftimmende Bezeugung” ganz: „Stimmte der Heidel- 

berger Katechismus mit dem Yutherifhen und der Augsburger Konfeffion 

in allem Wefentlihen überein, fo hätten nicht die Iutherifchen Geiftlichen 

in der Pfalz zweimal den Plas räumen und ihr Vaterland meiden müf- 

fen, weil der Heidelberger Katechismus aufkam“ 2), 

Man hatte aus Rückſicht auf die Lutheraner bei der badifchen Con— 

feffionalifirung die dritte Kirche, welche in der That das Natürlichfte 
gewefen wäre, vermieden, Bei der Aufftellung eines neuen Landes- 

katechismus aber fam man von diefer Borficht wieder ab und verfügte 
da ganz im Sinne einer dritten Kirche, Die Subjeftiviften hatten rich- 

tig gerathen: man werde den unmöglichen Katechismus entweder einfach 

durch eine der „monftröfen Mißgeburten” erfegen, „welche gegenwärtig 
aus einer Zufammenfnetung des Iutherifchen und des Heidelberger Rate: 

chismus dutzendweiſe zu Tage gefördert werben”, oder aber nad Pfäl- 
zer Manier „felbft einen folchen untereinander Ineten.” „Ein wunder: 

liches Kunſtſtück!“ fagten fie, „man fchneidet dem Einen die Nafe aus 

dem Gefiht, und fest fie in das des Andern, und fo hat man einen 

Unionsfatehismus auf dem Boden der Befenntniffe” 2). 

Eonfequent hätte man etwa die beiden Gonfeffions-Katechismen, den 
Intherifchen und den Heidelberger, zur freien Auswahl zufammenbinden 

laffen follen, wie dereinft in Rheinheffen geſchah. Allein diefe fogenannte 
„Buchbinder-Union“ fchien doch zu wenig Union, Man verfchmolz alfo 
die beiden Lehrbücher in Eines, und man war fo ftolz auf die gelungene 

Arbeit, daß man ihre Aneignung durch alfe mitteldeutfchen Uniönchen hoffte. 

Es fei ein Mufter von „Unions⸗Katechismus“, und wüßte man vorher nichts 

davon, fo würde man an die „verfchiedenen Beftandtheile kaum denken“ ?). 

1) Erlanger Zeitfehrift 1857, ©, 101 ff. 

2) Berliner protef. 8.3. vom: 10. Juni 18545 3. März 1855. 

3) Darmſt. 8-3. vom 1, Nov, 1856, 
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Huch Direktor Stern freut fich des Lehrbuchs fehr, weil es möglich made, 

daß „in unferm Lande Zwingli und Calvin in dem Hütten Luthers 

wohnen können.“ Um fo heftiger aber zürnten Die Lutheraner über die 

„ſtückweiſe Zuſammenſetzung“ durch die „fubjeftive Willkür einer zufälli— 

gen Synodal-Majorität” ). 
Uebrigens ift gerade dieſe Katechismus-Reform der Maßſtab des 

Auffhwungs in Baden. Das alte Lehrbuch von 1834 war feiner Zeit 

den Rationaliften noch viel zu orthodox, man betrachtete es auf der 

andern Seite als einen „wirklichen Fortſchritt“; jest geftanden auch die 

Subjeftiviften Flägliche Halbheit und Gehaltlofigfeit deffelben zu und eine 

praftifhe Unförmlichfeit, die e8 zur wahren Landplage made, Sie 

aber tröfteten fi damit, dag die Katechismugzeit überhaupt vorüber 

fei, und „die Kirche mit dem Evangelium allein in der Hand des Lehrers, 

des Schülers, des Predigers, der Gemeinde beftehen könne.“ Auch die 

Reformirten verurtheilten den alten Katechismus: er gehöre neben dem 

ganz miferablen naffauifchen zu den fchlechteften katechetiſchen Machwer— 

fen der neuern Zeit, Dennod war dieſes Buch zwanzig Jahre Yang 

„einzige Lehrnorm, einziges eigentliches fymbolifches Buch der unirten 

Kirche in Baden, maßgebend und entfcheidend für die von den Geiſt— 

lichen einzuhaltende Grenze ihrer Lehrfreiheit“?). In Heffen ift daffelbe 
Lehrbuch heute noch recipirt, dagegen hat es die eigene Heimath durch 

ein neues erfegt, das felbft die firengen Lutheraner nur aus fonderfirch- 

lihem ©efichtspunfte zu tadeln wiffen. 

Dabei aber ftand der badifche Aufſchwung fill. Der landeskirch— 

liche Cult war bis zu einem Grade verfommen, daß felbft Reformirte 

von feiner „Magerfeit und Objeftivitätstofigkeit“ geärgert wurden. Es 

warb daher jest ein Minimum neuer Gottesdienft-Drdnung feftgefegt 
und zugleih ein Marimum zu freier Benüsung aufgeftellt. Zn dem 

Hauptpunfte aber, der euchariftifchen Spendeformel, erhob man ſich natür- 

ich nicht über das Niveau der unioniftifchen Täuſchung. „Jeder“, fagt 

Pfarrer Wilhelmi, „kann fo herrlich das Seine denken, wenn der Geift- 

liche ſpricht: „„Chriftus fpricht: nehmet hin und effet, das ift mein Leib“; 

dennoch hält die badifche Generalſpnode von 1855 zähe, mit Ausnahme 

5 Hengftenbergs evang. 8.-3. vom Juli 1856. ©. 5515 Erlanger Zeitſchrift. 

1857. ©, 147. 

2) Berliner protefl. 8.3. vom 3. März 18555 Darmſt. 8-3. vom 19. San. 
1854, 24. Febr. 18555 Goebels neue reformirte 8-3. 1855 ©, 16. 
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von drei Mitgliedern, an der bewußten Zweideutigkeit im Heiligthume, 

an einem neuen calviniſchen Meiſterſtücke feſt“ ). 

Für eine andere dringend benöthigte Reform reichte die Kraft des 

officiellen Aufſchwungs überhaupt nicht mehr aus, nämlich für ein neues 

Geſangbuch an die Stelle des alten, durch alle rationaliſtiſchen Waſſer 

gewaſchenen, von 1834. „Um ein gutes Geſangbuch“, ſagt Herr Stern, 

„müſſen wir wie Jakob um die Rachel noch ſieben Jahre dienen, doch 
darf ung der liſtige Laban nicht. mehr vorenthalten, was ung gebührt“2). 

Das ift nun aber gerade die, Trage, Die Probe ift bier nicht, wie: in 

der Pfalz, gemacht, ob die Reaktion wirklich fo viele Wurzeln im Bolfe 

hat, daß fie auch ein neues badifches Gefangbuch ‚ertragen fünnte, 

Man hat an diefen Erfolgen der badifhen Confeffionalifirung zugleich 

einen Maßſtab, wie weit es der Pietismus im Aufſchwung überhaupt 

treiben fann und will, Denn auf die pietiftifche Gläubigkeit fügt fich 

bier die officiele Reaktion, eine befcheidene Mitte haltend zwifchen links 

und. rechts. Sie fteht einerfeitS gegen den lauernden Rationalismus 

und die Heidelberger Schule, die vor zehn Jahren noch gut rationaliftiich 

war, jest aber „fanatifhe Calviniften beherbergt“ 3), welche am lieb⸗ 
ften die Pfälzer dritte Kirche auch in Baden copirt gefehen hätten und 

die rücfichtsfofeften Förderer der Alliance find. Sie ſteht andererfeits 
gegen die firengen Lutheraner- Gerade die Lestern machen dem Sir- 

chenregiment die meifte Sorge. 

Vebrigens theilten ſich dieſe Lutheraner auch in Baden wieder, fo 

ein kleines Häuflein fie an fih fehon ausmachen, in zwei Parteien; Die 

Einen verwerfen die Union aus Prineip, weil in ihr das Lutherthum 

als Kirche auf feine Weife möglich feiz fie haben eine altlutherifche 
Separation gebildet. Die andern verwerfen bloß die Unterfcheibung 

son Fundamental und Nichtfundamental, ertragen die Union als ein 

fait accompli, „jolange man ihnen Lehrfreiheit geftattet”, meinen übrigens, 

auch, „daß es nicht die Miffion der Iutherifchen Kirche fei, als ein 

Separatiften-Häuflein zu vegetiven, fondern Länder und Bölfer zu um«- 

faffen” 9). Gene zählen zwei, diefe zählten. drei Paftoren an ihrer Spiße ; 

wäre aber bie Bewegung auch noch ſchwächlicher als fie ift, fo ſteht 

1) Erlanger Zeitfchrift. 1857. 108 ff. 

2) Hengftenbergs evang. 8.-3. Juli 1856. ©. 552, 

3) Halle'ſches Volksblatt vom 19. Nov. 1856, 
) Hallefches Volksblatt a. a. DO. 
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Baden durch fie doch hoch über der Pfalz, welche eine Separation über- 

haupt nicht mehr vermag. 

Die altlutheriſche Separation in Baden hat fih allmählig in zer— 

ſtreuten Gemeindlein ziemlich weit verbreitet, 1850 war Eichhorn „fat 

fünf Monate Yang der einzige Lutheraner im Lande”), est fteht ihm 

der ehemals unirte Paftor Ludwig zur Seite, Noch bis zum December 

1856 war die Polizei in unaufhörlicher Hege hinter den gedachten Pa— 
fioren her und Heute noch leidet ihr Anhang nicht felten unter groben 

Ausbrüchen des Bolfshaffes. Bon Dben find fie als „kirchliche Revo— 

Yutionäre”, von Unten als „Freiſchärler“ bezeichnet. Indeß war auch une 

ter ihnen felbft wieder Hader ausgebrochen. Die Eichhornianer führ- 

ten einen förmlichen Groberungsfrieg gegen die feparirte Gemeinde 

des abgeſetzten Paſtors Haag, welcher diefelbe einem preußifch-Iuthe= 

rifch-unirten Prediger übergeben hatte. Den Haangianern ward daher 

vorgeworfen: „fie feien wohl von der Union geſchieden, aber nicht 

zur lutheriſchen Kirche übergetreten”, und die Eichhornianer firengten 

ale Kräfte an, bis endlich dem preußifchen Paftor die Gemeinde ent- 

zogen war ?). 
Haag hat ſich jest gleichfalls zum völligen Separatiſten entwideltz 

urfprünglich aber war er nicht felber aus der badifchen Union ausge— 

treten, fondern abgefegt worden, Er zählte, mit den beiden Paftoren 

Wilhelmi zu Heddesbach und Lebeau zu Leimen, zu den eigentlichen 

Bertretern der Yutherifchen Strömung innerhalb der Union, Diefe 

Partei will nicht die Union fliehen und vernichten, fondern fie bloß 
zwingen, auf ihrem Boden Naum zum Iutherifchen Kirchenbau zu ge= 

ftatten. Es iſt dieß der preußifche Standpunkt: Yutherifhe Confeffion 

und Kirche auch innerhalb der Union, Die Eichhornianer erflären ihn 

aber für innern Widerfpruch und Unmöglichfeit, fie fprechen yon „Kreuz- 

flüchtigfeit”, die ſchüchtern und bedenklich mache, fih und die Familien 

unvermeidlich in eine mißliche Lage zu bringen, Sie fahen eben dur) 

diefe Bedenfen ihre Hoffnung auf rafches Anwachfen der Separation zu 

Waffer werden. Uebrigens waren es im Ganzen nur etwa eilf Pre— 
diger, welche tros aller Berationen immer wieder gegen die alten, nun 

H Nördlinger Freimund vom 26, Febr. 1857. 
2) Details bei „Freimund” vom 12. Zuni, 10, und 31. Juli 18565 26. Febr., 

2. April, 21. Mai 1857. — Nürnberger evangelifch-Iutherifhe 8,3. vom 24, 
Nov. 1855. 

Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 15 
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abgefchafften Kirchenbücher reklamirten; erſt jest foll die Partei aus den 
füngern Predigern Zuwachs erhalten 2). 

Direktor Wöllwarth verglich fie einft mit den Republikanern der 
Zukunft, „die nur deßhalb im Staate verharrten, bis ſie letztern in eine 

Republik umgewandelt hätten.“ Auch von der pietiſtiſchen Unionspartei 
und der Heidelberger Schule wird dieſe Fraktion der lutheriſchen Strö— 

mung viel heftiger angefochten als die Separation ſelbſt. Sie wiſſen 

wohl warum. Schon Haag zählte unter ſeinen nächſten Freunden und 

Anhängern „viele Reformirte und früherhin Reformirte.“ Wilhelmi und 

Lebeau ſind beide reformirt von Geburt und ihre Gemeinden gehörten 

vormals wenigſtens zum Theil der reformirten Kirche an, wie die 

Eichhorns. Das Kirchenregiment ſelbſt warf ihnen dieß vor, als ſie 

1853 Schutz für den Gebrauch der ſpecifiſch-lutheriſchen Fie gen ahe 

in ihrem Amt verlangten ?). 

Seitdem ift der Streit zwifchen den beiden Paftoren und den Sei 

delbergern ſehr heftig entbrannt. Es handelt ſich darum, ob die badiſche 

Kirhe wirklich eine durchgängige Lehr- und Conſenſus-Union fei wie 
die pfälzifche, welche jede Neußerung der Sonderconfeffion ausftoßen 

müffe, oder ob fie wie die preußifche eine itio in partes nad den 

Gonfeffionen und die fireng Iutherifche ausfchließende Lehre geftatte? Die 

Schule foheint mit Recht rfteres zu behaupten. Bei der Abfegung 
Haags erklärte der Oberfirchenrath felbft: „Geltendmachung der Einen 

Borftelungsart ald der allein wahren in polemifher oder ausfchließ- 

licher Weife müſſe als prineipiell zerflörend für den firchlichen (Uniong-) 

Beſtand erachtet werden.” Die Paftoren mögen nun zwar die Polemik 

desavouiren; aber die Heidelberger weifen 3. B. auf die für die Union 

höchſt beleidigenden Artifel, welhe Herr Wilhelmi in die lutheriſche 

Erlanger Zeitfehrift gefchrieben, und fragen: ob folde Männer das 

Drod der unirten Kirche effen und deren Amt führen Fünnten? 
Es dürfte fo für das Negiment fchwierig fein, ſich auf der Schau— 

fel zu halten, welche zwifchen dem pfälzifhen und dem preußifchen Uniong- 

begriff beliebt wurde, Es gilt zugleich die Entfcheidung, ob der be- 
ruhigende Zufas zur Confeſſionaliſirung von 1855: die freie Schriftfor- 

ſchung im heiligen Geift, nur für die Nationaliften, Subjeftiviften und 

Pietiften Kraft haben fol, nicht auch für den Iutherifchen Kirchengeift? ?) 

N) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 21. und 25. Jan. 1854. 

2) Erlanger Zeitfehrift 1857. San. ©. 35. 58. 

3) Vgl. Darmſt. 8.-3. vom 22%, Nov, 1856, 24. Zan. und 28, März 1857. 
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$ A. Die abforptive Union in Naſſau. 

„Diefe angeblich unirte, wahrhaft und wirklich aber in vesolutio- 

nären Subjektivismus aufgelöste Kirche ift in die jegige Generation 

fchon fo eingelebt, daß ihre Gemeinden gar nicht mehr daran venfen, 

wie fie vor 1817 zum Theil aus zwei Kirchfpielen, einem Intherifchen 

und einem reformirten, beftanden, noch viel weniger wiffen, ob ihre 

Pfarrer vieleiht früher einmal der Iutherifhen oder reformirten Con— 

feffion zugehörten“: fo fehilderte Herr Hengftenberg 1853 die naffauifche 
Union *). Sie in diefem Zuftande zu erhalten, erfannte die Regierung 

auch während der Periode des Aufſchwungs als ihre „heiligfte Pflicht”, 

und erflärte von Zeit zu Zeit, „Allem mit Entfchiedenheit enigegentre= 

ten zu wollen, was den Beſtand der Union irgendwie gefährde” 2), 
Eingeführt wurde dieſe Union in den Jahren 1817 und 1818 dur 

zwei Rabinetshefehle, welche erklärten, „die profeftantifche Kirche beruhe 
auf den unerfchütterlihen Grundpfeilern einer vollfommenen innern 

Slaubensfreiheit und einer religiöfen Verehrung der Lehren des Evans 

geliums, neben völliger Unabhängigfeit von menfhlihen Meinungen 

und Anfichten Anderer”, welche zugleich den Pfarrern als Volkslehrern und 

Seelforgern freie Befugnig gaben, allein nad dem Evangelium (d. i. der 

Bibel) zu lehren. „An fein Befenntnig, ja nicht einmal beftimmt an 

die heilige Schrift gebunden, predigte man daher in Naffau mit voll- 

fommener Glaubengfreiheit, und fo ift e8 gefommen, daß man fich yon 

einem jeden Prediger deffen individuellen Glauben predigen laffen muß, 

ja, weil die menfchliche Ueberzeugung wandelbar ift, fann man von 

demfelben Prediger jeden Sonntag einen andern Glauben gelehrt er: 

halten“ 3). 

Ganz paffend fang daher der naffauifhe Dichter geiftlicher Lieder: 

„Shriften, weg mit dem Symbol, ein Schatten iſt es leer und Hohl.“ 

Unter diefen Einwirkungen fam Naffau bei der ganzen Reaktion in 

Berruf als ein weites Todtenfeld, wo die Stimme der dünngefäeten 

mehr oder weniger gläubigen Prediger völlig verhalle wie in menſchen— 

leerer Einöde, Schon 1818 waren zu der erften großen Unionscom— 

munion von 162,654 Seelen nur 22,333 erfchienen; feit mehreren Jahren 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. 1853 ©. 13 ff. 

2) Darmft, 8.=3. vom 5. Febr. 1853. 

3) Halle'ſches Volksblatt vom 14, und 18. Mai 1853. 

15% 
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aber wurden gar Feine Communifanten-Liften mehr veröffentlicht, um, 

wie man glaubte, „den niedern Stand des religiöfen Thermometers 
nicht zu verrathen,” Im Jahre 1852 hoffte man fogar son der Je— 

ſuiten⸗Miſſion in Wiesbaden eine wohlthätige Einwirfung. Aber e8 war 

immer nur der „herrfchende vulgäre Nationalismus”, was fi Dagegen 
regte. Nach Außen ward nur dann und wann von ben Polizeimaß— 

regeln gegen die naffauifchen Baptiften Taut, oder yon Einfangung und 

Berjagung der paar Paftoren, welche in ſcheuer Heimlichfeit die Fleinen, 

feit Jahren ganz ftationär gebliebenen, Gemeindlein der ——— 

mit geiſtlichem Dienſt verſahen ?). 

Diie Pfalz bat feine Separation vermocht, Aber ein gewiſſes Maß 

officiellen Aufſchwungs; bei Naſſau war es umgekehrt. Der „Naſſauer 
officielle Chriſtus“ wurde ſprüchwörtlich. Während aber die Deutfch- 

fatholifen im herzoglichen Gymnaſium zu Wiesbaden öffentlich ihren Euft 

feierten, reflamirten die Altlutheraner, welche Prediger Brunn in Stetten 
feit 1847 nad ſich gezogen hatte, vergebens ihr reichögefeglich garan- 

tirtes Religions-Exercitium. Gleich nach der Aufhebung der Grundrechte 

wurden ihre fremden Paftoren ausgewiefen, ihre Kirchenbauten einge- 

ftellt, die Kirchenfteuern an die Union exefutionsweife von ihnen einge- 

trieben, die Kinder mit. Öensdarmen zum unirten Neligions-Unterricht 

geſchleppt. Nur der Gemeinde Stetten ift endlich gebuldeter Cult ge= 

währt worden, für bie fieben andern Gemeindlein figt der weiland 

unirte Prediger Hein yon Montabaur ſcharf bewacht zu Frankfurt 
Seine Austrittspredigt hatte ihm wegen „Schmähung der Landeskirche” 

dreimonatlichen Kerfer zugezogen 2). 

. Wie die pietiftifchen Elemente jener Gegend -zu dem lutheriſchen 
Aufſchwung ſtehen, ergibt ſich aus einem Briefe des Kirchenraths Leuthold 

zu Friedrichsdorf, im benachbarten Homburg, an den Alliance-Sekretär 

Sir Culling Eardley: „Während Sie ſtreiten gegen die Puſeyiten, ſind 

wir auf ähnliche Weiſe beſchäftigt mit den Altlutheranern. Vor einigen 

Jahren verließ ein naſſauiſcher Paſtor, welcher voll ſteckt in ſeinen 

papiſtiſchen Irrthümern, die Nationalkirche, und von der Zeit an bis 

jetzt iſt er im offenen Kriege gegen die reformirten und unirt-evangeli— 
— 

) Nördlinger Freimund vom 11. Dee. 1856, 30. April und 14. Mat 1857; 
Halle'ſches Volksblatt vom 11. Mat 1853, 

2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 3. Der, 18535 Nörblinger Eorrefpon- 
denzblatt 1853 ©, 865 Kreuzzeitung vom 20, Nov. 1853. 
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ſchen Kirchen begriffen; ich hörte ihn mit eigenen Ohren ſagen, daß 

ein Jeder, der getauft wäre, ein Chriſt ſei; Wiedergeburt durch die 
Taufe, das opus operatum, die magiſche Wirkung der Sakramente: 

das find die beſtändigen Themata feiner Predigten‘ 9). 

Die naffanifche Union ſelbſt feheint nur bezüglich des Sandesfate- 

chismus endlich ein Lebenszeichen geben zu wollen, Im Jahre 1852 

hatte der Kirchentag, Damals noch in höchſter Blüthe, pietiftifchen Hülfe— 

ruf aus Naffau erhörend, die dortige Kirchenbehörde um Abſchaffung 
jener rationaliftifchen Ausgeburt angegangen, Aber er ärndtete nur eine 

erempYarifch grobe Erwiderung. Selbft gläubigere Prediger meinten 
den Kirchentag belehren zu müffen: ftehe Doch ihr Katechismus nicht auf 

Einer Linie mit dem „Detmolder Leitfaden”, der alle Heilslehren ver- 

Yäugne oder entfielle, nicht einmal mit dem pfalzbayerifchen, biete viel— 

mehr wohl das Höchfte von Pofition, was man um 1817 bieten durftez 

allerdings trage er die Spuren feiner Entftehungszeit (1831) an fichz 
aber es fei eben fein anderer empfehlenswerther Unions- Katechismus 

sorhanden ?). Damit fchlief die Agitation ganz ein, bis endlich das 

Beifpiel Badens verlodend wirkte, fo dag num das Kirchenregiment bei 

den Predigern herum fragen ließ: ob man nicht vielleicht Tieber dem 

neuen Badenſer wolle? dieſes „zufammengeleimte und ineinander ge— 

ſchachtelte Machwerf, das zugleich beides fein. fol, Yutherifch und refor— 

mirt“, wie die Orthodoxen jagen. Dieß wäre die ganze yerfpätete Frucht 

des Auffhwungs in Naffau! 

$ 5. Die faftifhe Union im Großherzogthum Heffenz der 
Niedergang in Kurheffen. 

Naſſau hat wenigftens feine Separation, Baden irgend einen of- 

fieiellen Abſchluß des Auffhwungs, Das Großherzogthum Heſſen da— 

gegen weder das Eine noch das Andere. Doch iſt auch Heſſen in den 

großen Aufſchwung eingegangen. Als die drei Superintendenten des 
Landes zum Neujahr 1856 einen Hirtenbrief erließen, da äußerte ein 

Lutheraner über die Situation: „Der Rationalismus iſt gerichtet, ſeine 

Schwingen ſind gebrochen, auch im Heſſenlande, aber Viele liegen 

ſtill auf der Lauer und machen einſtweilen Complimente zur Rechten 

1) Freimund vom 30. Juli und 6. Aug. 1857, 
2) Darmfl, 8.3. vom 5. Febr, 1853, 



230 Der Auffhwung 

und zur Linfen. Die. Superintendenten felbft preifen die Ffriſchen 

Morgenlüfte in der Kirche”; dazu bemerkt ers „Bor 5 oder 3 Jahren 

wäre ein folder Hirtenbrief nicht möglich gemwefen, wer weiß, wie er 

in zwei bis drei Jahren lauten wird‘ 1), 

Diejes Miptrauen in den heſſiſchen Auffhwung mag darin — 

Grund haben, daß er ſich meiſtens nur auf die Reihen der Prediger 
erſtreckt. Darüber klagen die Subjektiviſten ſelbſt: es fei den Hengſten— 
bergianern gelungen, die eifrigſten Schüler und Verehrer Credners 

(des berüchtigten Rationaliſten von Gießen) ihrer Partei zu gewinnen. 

Sie tröſten ſich übrigens mit der Begegnung, welche der Aufſchwung 
von Seite der Gemeinden erfahre. In Kleinkarben will man nur dann 

einen Aſſiſtenten bezahlen, wenn derſelbe nicht dem Myſticismus huldigt; 
andere Gemeinden werden bei nächſter Gelegenheit dieſelbe Erklärung 

geben; bei Frankfurt predigt ein ganz begabter Prediger an Feſttagen 

oft vor nur zwei bis drei Leuten, während ſein ziemlich unbedeutender 

rationaliſtiſcher Vorgänger immer die zahlreichſte Verſammlung hatte; am 

Main trotzt eine ſehr kirchlich geſinnte CT) Gemeinde ein Jahr Yang dem 

Bann ihres orthodoxen Predigers; in Friedberg Proteſt der Eltern gegen 

einen orthodoxen Direktor für die höhere Töchterſchule, die Bürgerſchaft 

will den Gottesdienſt gar nicht mehr beſuchen, ſo lange da orthodoxe 

Candidaten predigen 0.7). Freilich konnte man, nad Herrn Hengften- 

bergs Zeugniß,. vor noch nicht allzu langer Zeit das ganze Großherzog: 
thum durchwandern, feiner vollen Länge und Breite nad, „und hätte 

auch nicht in einer einzigen Kirche den evangelifchen Glauben in Ge- 

fang und Predigt herausfinden mögen ;“ wenn aber einzelne Frommen 

zuſammen kamen, um die Bibel für ſich zu leſen, ſo wurden ſie von 

Gensdarmen zerſprengt und gerichtlich mit Gefängniß bedroht 2). 

Der zweite Uebelſtand der heſſiſchen Reaktion iſt — wie früher 

ſchon bemerkt — der, daß der Aufſchwung nur in ſeltenen Fällen es 
über: das Niveau eines forcirten Pietismus hinausgebracht hat. Im 

Bunde mit dem Rationalismus feindet dieſer nun diejenigen Elemente an, 

welche ſich höher zu erſchwingen und in feſte Glaubensnorm zu verfaſſen 

wagten. Zu dieſer Combination gehört namentlich die Kirchenbehörde 

Bei Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitſchrift. 1856. ©. 77. 91. 
2) Berliner proteſt. 8.-3. vom 9. Mai 1857. 
3) Evang. 8.=3. von 1851. Nro. 10, 
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ſelbſt. Daher der vergeblihe Kampf der objektiven Chriftlichfeit gegen 
die Indifferenz der faftifhen Union und ihre begleitende Verfunfenheit. 

Das Großherzogthum Heffen zählt rechtlich drei Confeffionen: die 

Hauptmaffe find Lutheraner, die Reformirten betragen etwa 30,000, 
Rheinheſſen ift feit 1822 geſetzlich unirt. Einer fürmlichen Union iſt 

der ganze Complex nie unterworfen worden, wohl aber wurden die drei 
Beftandtheile 1832 durch ein einfaches Defret als eine „evangelifche 

Kirche” unter Einem Regiment zufammengefaßt. Im Jahre 1839 frönte 

die Einführung des badifchen Katechismus das Werk der faktifchen Union, 

Einft, fagen die Lutheraner, war dieſes Heffen mit feiner Dynaftie durch 

und durch Yutherifch, die feit 1803 hinzugefommenen veformirten Re: 
Yigionstheile waren Anfangs nur geduldet, und nun muß man nad) der 

Yutherifchen Kirche in Heffen erft noch fragen und regiert da eine Be— 
hörde, in der erft feit Kurzem endlih auch Ein Iutherifches Mitglied 
neben den veformirten und unirten Räthen fist 2). In der That bietet 
Heffen ein ſchlagendes Beifpiel von der Gewalt der calvinifch-unionifti> 
ſchen Strömung, welche früher der heutigen Iutherifchen entſprach. 

Als jetzt endlich das Recht der Intherifchen Kirche reffamirt werden 

follte, war ihr Wortführer, Herr Paftor Neih zu Reichelsheim, ein 
Reformirter von Geburt, überhaupt erft fett wenigen Jahren Iutherifch 

gefinnt. Er flieg vor Allem mit Dr. Heppe zufammen, welder den 

Wechſel der Befenntniffe des heſſiſchen Proteftantismug unter feinen Terri- 

torialherren benügt, um auch in Heffen-Darmftadt den Melanchthonis— 

mus hiſtoriſch und rechtlich zu befeftigen 2). Diefer wäre dann nur die 

ältere Form der heutigen faktifchen Union, welche die Iutherifche Son: 
derfirche verfihlungen hat. Der Streit wurde fehr heftig geführt, ohne 
andern Erfolg, als dag der ganze Nothftand des Lutherthums in Heffen 

dabei an’s Licht Fam. 

Seine Lage läßt ſich kurz bezeichnen: ohne dag die confeffionellen 
Unterfhiede in einer dritten Kirche oder Konfenfug-Union aufgehoben 

wären, find fie doch gänzlich ignorirt, auf der gemeinfamen Baſis des 

Indifferentismus. Pfarrer und Schullehrer gehen ohne weiters yon re— 

formirten Poften auf Yutherifche und umgefehrt 3); es kam der Fall vor, 

1) Erlanger Zeitfehrift. 1855. ©. 302. 3145 vgl, Freimund vom 16, April 1857. 
2) Darmftädter 8-3. vom 27. Dec. 1855; 
3) Nebenbei bemerkt befteht diefes Verhältniß auch im ver Kirche von Heffen- 

Homburg. Im Laufe jüngfter Zeit erlitt e8, Durch preußiſche Einflüffe, Anfech— 
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dag ein Pfarrverweier von einer Iutherifchen Pfarrei auf eine refor— 

mirte, dann wieder auf eine Jutherifche, alle drei nur einige Stunden 

yon einander entlegen, ferner auf eine unirte, endlich definitiv auf eine 

Iutherifche Pfarrei verfegt ward. Es gibt Fälle, wo reformirte Pfarrer 
zugleich auch Yutherifche find und umgefehrtz; der Paftor zu Rodheim 

amtirt an demfelben Tage in einer Iutherifchen, einer reformirten und 

einer unirten Gemeinde; aud das fommt vor, dag an Einem Iutherifchen 
Altar der Eine Prediger das Brod Yutherifch, der andere den Kelch re- 
formirt fpendet ?). Bis zum Jahre 1820 wurden die reformirten Can- 

didaten wenigfteng aus der Dogmatif noch eigens eraminirt, ſeitdem 

aber wird nicht nur bei der Fakultät, fondern auch im Prediger-Semi- 

nar fein Unterfchied der Confefjion gemacht; es gibt gar feinen Yutheri- 

ſchen Dorenten, Der Landes-Miffionsverein ſchickt feine Gelder beharr— 

lich nach Baſel flatt an eine deutfche Yutherifche Centrale. Selbſt der 

Name „lutheriſch“ ift feit November 1855 verboten, was den darm— 

ftädtifchen Eiferern für das Luther-Denfmal zu Worms fohon bitter ge— 

nug vorgeworfen ward, Trotz Proteftationen und Petitionen darf der 

Name „lutheriſch“ offiiell nur an folhen Orten beigefügt werden, wo 
zugleich eine veformirte Gemeinde befteht, fonft haben fih alle Pfarr— 

ämter „esangelifch” zu nennen, „was ja ganz gut wäre, wenn biefe 

tungen. Sm December 1856 aber verordnete ein Tanvesherrliches Nefeript: „daß 

wie bisher, fo auch fernerhin der Uebergang von unirt-proteftantifchen Pfarr- 

amts-Kandivaten und Geiftlichen zur Bekleidung Iutherifcher oder reformirter kirch— 

licher Aemter, und umgefehrt, unbehinvdert und ohne daß e8 eines Uebertritts 
aus der betreffenden Kirchengemeinfehaft zur andern bedarf, folle flattfinden kön— 
nen,’ — Darmft. 8-3. vom 13. Dee. 18565 vgl. Berliner protefl. 8.3. vom 
10, San. 1857, 

1) Ein Iutherifcher Prediger wollte während eines Beſuchs in feinem Geburtg- 
ort zum Abendmahl gehen. Er wußte nicht anders, ald daß feine Heimathsge— 

meinde durchaus Tutherifch fei. Als er aber auf der Einen Seite das Brod mit 
der lutheriſchen Diftributionsformel empfangen hatte, und um den Altar ging, hörte 

er Hom andern Geiftlihen den Kelch mit den Worten bieten: „Chriftus fpricht“ 

u. ſ. w.; in der Berlegenheit ſuchte er fih-fchnell damit zu helfen, daß er ben 

ihm befreundeten Kelchipenver Teife bat, er möchte ihm Doch den Wein mit den lu— 
therifchen Austheilungsworten reichen, worauf aber die Antwort erfolgte: „ich reiche 
dir das Abendmahl, wie ich wills” da nun der treue Lutheraner Davon ging, 

ohne von dem Kelch genoflen zu haben, alfo mit Einer Geftalt, und über bie 
Willkür des adminifirirenden Freundes fich beſchwerte, zog er den Kürzern und 
wurde wegen des Berbrecheng der Gottespienftftörung nach Urtheil und Richterſpruch 
noeh Dazu eingefperrt. Nördlinger Eprrefpondenzblatt 1852. ©, 27. 
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Bezeichnung nicht neuerdings als gleichbedeutend mit unirt gebraucht 

würde‘ 2). 

Spider faktiſchen Union gegenüber ſtellen ſich nun die Lutheriſchen 

auf den klaren Rechtsboden: es gebe Unirte, Reformirte und zweierlei 

Lutheraner, ohne und mit Concordienformel, im Lande und als ſolche 

ſeien die Sonderconfeſſionen zu behandeln. Statt deſſen droht aber 

auch noch, conſequent „der verderblichen Idee der Einen Landeskirche“, 

eine gemeinſame Verpflichtungsformel für alle drei widerſprechenden Be— 

kenntniſſe. In welchem Sinne dieß geſchähe, verrieth ſich bei Gelegen- 

heit der Landes-Miſſions-Vereins-Collekte von 1856. Die „Iutherani- 

ſchen“ Paſtoren fupplieirten gegen die Verwendung des Geldes Sutheri- 

fcher Gemeinden lediglich zu Gunften der Basler Miffton. Solde Pe- 

titionen gingen fonft einfach ad acta, dießmal aber erfolgte der vfftcielle 

Befcheid: die Basler Miffionsanftalt fei „weder eine fpecifiichereformirte, 

noch eine fpeeififchzunirte, fondern eine evangelifhe, in der aud das 

eigentlic) lutheriſche Bekenntniß zu feinem Rechte fomme, wenn aud) 

nicht in feiner ausfchliegenden und ausfchlieglichen Form“, und. es fomme 

ja Doch darauf an, „die Heiden nicht fowohl zu firengen Lutheranern, 

fondern zu lebendigen evangelifchen gläubigen Ehriften zu bilden,“ Die 

Anftalt fiehe zudem auch feit Langem unter der Leitung yon BREMIR: 

bergern, alfo „Intberifcher Theologen“ }?) 

Eifert hier der Rationalismus mit dem Pietismus für Bafel, fo 

eifert andererfeits der Pietismus in ſchuldiger Danfharfeit mit dem Ra— 
tionalismus für die Fakultät in Gießen. Der oben erwähnte Hirten- 

brief der drei Superintendenten ermunterte, im Geiſte der pietiftifchen 

Allgemein-Gläubigfeit, zum vereinten Rampf gegen den Un- und Halb: 

glauben. „Aber“, fagen die Lutheraner, „wie ift e8 den AO bis 50 

Pfarrern ergangen, die fo Fühn waren, in gefchloffener Reihe gegen 

ben Geift des Unglaubens und Halbglaubens zu kämpfen, der yon Gießen 

ausging und noch ausgeht? Sie haben die ſchwerſten Verweiſe befom- 

men, etlihe armen Pfarrverwefer hat man Jahrelang auf Anftellung 

warten laffen, man hat die Pfarrer unter die Auffiht der Defane ge— 

ftelt und fie für den Wiederholungsfall mit den ſtärkſten Strafen bes 

1) Kliefotd und Meer: Kirchliche Zeitfchrift. 1857. ©. 141. 214. 2445 Er- 

langer Zeitfehrift. 1855. ©. 3025 Freimund vom 26. Febr, 1857; Kreuszeitung 

vom 9, Nov. 18565 Allgem. Zeitung vom 10, Febr. 1857, 

9 Senaftenberge evang. 8,3. vom 22, März 18565 Kliefoth a. a. D, 1856, 
Sept, ©. 638, 
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droht” 2), Man hatte alfo den Subjeftisiften fo ziemlich ihren Willen 

gethan, welche unter wüthenden Schmähungen die „Kirchenzucht” her: 

ausgeforbert hatten gegen jene „Iutherifche Brut” und ihren Bann wider 

die freie Forſchung Gießens überhaupt und Profeſſor Credners ing- 

befondere 2). 

Unter dem combinirten rationaliſtiſch— pietituſchen Druck krümmt 

ſich nun die „lutheriſche Paſtorenconferenz“ in vergeblichen Anſtrengungen. 

Der Kirchengeiſt wird argwöhniſch überwacht. Als ein Paſtor ſich eine 

orthodoxe Abendmahls-Liturgie zuſammenzuſtellen wagte, mit Kniebeugung 

bei dem Confiteor, da berichteten alsbald die lutheriſchen Organe: „in 

Heſſendarmſtadt iſt das Knieen beim Gebet bei 15 Gulden Strafe ver— 

boten, und lebte Paulus noch, er müßte für Epheſ. 3, 14 am Ende 

auch 15 Gulden zahlen.“ Vergebens berief ſich der Paſtor auf die 

Bibel und die lutheriſchen Kirchenordnungen ). Es muß ſtrengſtens 

bei der „gemeinſamen“ Liturgie und Gottesdienſt-Ordnung, den gemein: 

famen Predigtbüchern, dem gemeinfamen Geſangbuch und Katechismus 

verbleiben. Anfäge zur Erelufivität wurden frühzeitig abgefchlagen, Als 

der Iutherifche Paftor zu Höchft ſich weigern wollte, eine unirte Pfarrei 

während ihrer Bafanz zu verfehen, fah er fi alsbald vor die Wahl 

geftellt, entweder feine Serupel „der feine Pfründe zu meiden *). 

In folher Abwehr ift die Periode des Aufſchwungs ohne ein greif- 
bares officielles Refultat vorübergegangen. Die drei Superintendenten 

mahnen unter Anderm, mit gewifjfenhafter Treue über den Glaubens— 

fhägen der Reformation zu wachen, Darauf erwiderten die Luthera- 

ner: „ber Iutherifche Katechismus, gewiß ein Glaubensſchatz, ift bis zur 

Stunde noch nicht in fein ungefehmälertes Recht eingeſetzt; der rationa- 

liſtiſche und allfeitig gerichtete badifhe Katechismus ift noch nicht ent» 

fernt, man fohügt dieſes armfelige Buch noch immer; das unter aller 

Kritik Schlechte Heffifhe Gefangbuh ift im Jahre 1855 wiederum neu 

aufgelegt worden.” Darin hätte. nun allerdings der Pietismus felber 

gerne Aenderung gemacht. Nachdem die Badenfer ihren alten Katechig- 

mus abgeworfen, erging in Heflen Umfrage: ob man nicht gleichfalls 

den neuen Badenfer annehmen wolle? Allein die ganze rationaliftifche 

1) Kliefoth und Meier a. a. D. 1856. ©. 78 ff. 
2) Berliner protefl. 8.3. vom 22, April 1854 
3) Halle'ſches Volksblatt vom 8, Det, 18565 vgl. Allgem. Zeitung. vom 15. 

Nov. 1856, 

+) Berliner protefl, 8,-3. vom 18. März 1854. 
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Mehrheit ftimmte für den alten, trogdem daß er auch praktiſch faft nicht 

zu brauchen if 1). Auch ein neues Geſangbuch ward von der Behörde 

in Angriff genommen, aber Angefichts der leicht erklärlichen Schwierig- 

feiten neueſtens wieder aufgegeben. So ift Heſſen der Gefahr über- 

hoben, eine Gefangbudhsprobe gleich der Pfalz durchmachen zu müſſen ). 

In Rurheffen war der ganze Auffhwung an die Perfon Bil- 

mars gebunden und iſt infoferne von uns bereits beſchrieben. Die 

Prediger hatten fih guten Theild willig gezeigt, von der lutheriſchen 

Strömung fih mit fortziehen zu laſſen; es gehörte die äußerſte Willfür 

proteftantifchen Kirchenrechts dazu, um bei der Superintendenten-Wahl 

bie Richtung Vilmars zu ſtürzen. Sofort fing man von Kaffel aus an, 

ſchonungslos niederzureißen, was das muthige Häuflein im Angeficht 

der Revolution, das Schwert in der einen, die Kelle in der andern 

Hand, aufgebaut hatte. Kurhefien war bis zum Jahre 1856 Das enfant 

terrible der Dppofition, es wurde jest ihr Schooßfind. 

Bor Allem ward die neue Bafts des Vilmar'ſchen Amts- und Kir» 

chengeiftes wieder abgebrochen. Die geiftlihen Angelegenheiten waren 

zuvor ausfchließlih den aus Geiftlichen und Laien gemifchten Confiftorien 

obgelegen. Darin hatte ein Nefeript vom 10. April 1851 eine höchſt 
folgenreiche vorläufige Veränderung hervorgebracht. Bloß mehr die äußern 

und öfonomifchen Kirchenfachen blieben den Eonfiftorien, die Prüfung 

der Candidaten warb den geiftlichen Confiftorialräthen allein, unter dem 

Borfis des Superintendenten, übertragen, die innere Regierung der 

Kirche aber: Cult, Kirchenzucht, Amtspifeiplin, Bifitation der Kirchen 
und Schulen ꝛc., fiel mit Ausschluß der Eonfiftorien ganz den Super— 

intendenten zu. Sp hatte man im Jahre 1851 das Kirchenwefen ge= 

ordnet. est nun, durch Refeript vom 7. Febr. 1856, wurde dieſe 

ganze Drganifation befeitigt, der Standpunft von 1821 vollftändig wies 

der. hergeftellt; die Confifiorien, und zwar wie vorher als bloße Mini— 

fterial-Departements, waren wieder Alles in Allem, die namentragen- 

den Superintendenten des Winfs gewärtige Diener. Sogar die Sub: 

jektioiften mußten geftehen, daß fie eine tüchtige Perfönlichfeit in rein 

firhlihen Dingen der Amtsverwaltung eines Colegiums vorgezogen und 

jene Amtsbefugniffe den Superintendenten bleibend gewünfcht hätten. 

Sie geftanden aber zugleich, daß bei dem individualiftifchen, autoritätg- 

7) Halle’fches Volksblatt vom 22. Juli 1857, 

2) Kreugzeitung vom 28, Juli 1857, 
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loſen Parteiweſen des Proteftantismus eine folche Berechtigung der Per⸗ 
fönlichfeit überall unmöglich fein muß. „Wir haben 68”, fagen fie, „doch 

auch genugfam erfahren, wie gefährlich es für die Kirche ift, wenn ein 

energifher Mann von großer Begabung, aber einfeitiger theologifcher 

Richtung, hierarchiſcher Natur und Parteizweren dienend, fo große 

Macht und Befugniffe in Händen hat“ ?). 

Die ‚Oppofition muthete freilich dem Regiment son heute noch 

andere Schritte gegen die Getreuen des Regiments von geſtern zu: 

Abſetzung der compromittirten Prediger more solito. Sie konnte ſich 

auf das Beiſpiel der unmittelbar vorher am Ruder geweſenen Partei, 

der Vilmar'ſchen ſelber berufen. Obwohl die Prediger in Kurheſſen 

rechtlich der kanoniſchen Wohlthat genießen, als inamovibel Bepfründete 

angeſehen zu werden, waren damals doch mehrere freiſinnigen Pfarrer 

ohne weiters weggeſchoben worden. Namentlich hatte ein höchſt belieb— 
ter Prediger dieg Schickſal auszuftehen gehabt, um dem Conſiſtorialrath 

Dr. Hoffmann auf der Pfarre bei St, Martin in Kaffel Plas zu machen, 
Segt nun petitionirte die Gemeinde daſelbſt gegen den nämlichen Hoff— 

mann, den verrufenften Bilmarianer, und gegen feinen Collegen Rüdert, 

ber e8 für eine „Schmach“ erklärt hatte, von einer reformirten Kirche 

in Heffen zu reden: der Kurfürft möge fie an Gemeinden verfegen, bie 

ihre „Iutheranifirenden und hierarchiſchen Tendenzen” theilten. Hätte 

diefe Petition Erfolg gehabt, fo wäre ohne Zweifel ein allgemeiner 

Sturm über die geiftlichen Anhänger des Haflenpflug’fchen Regiments 

ergangen ?). 
Das Kirchenregiment rer Bilmar hatte nicht nur die Henne 

Berpflichtung der Prediger auf die. Bekenntnißſchriften wieder hergeftellt, 

fondern diefelbe ward unterm 10. April 1852 auch auf die Gymnaſial⸗ 

Yehrer ausgedehnt. Nur in Hanau weigerten fi) zwei der leßtern des 

verlangten Neverfes. Dafür wurden fie vor dem Sturze Haffenpflugs 

son dem Difeiplinar-Gerichtshof erfter Inſtanz zur Dienftentlaffung 

verurtheilt, nach dem Sturze Haffenpflugs aber von dem Difeiplinar- 

Gerichtshof zweiter Inſtanz freigefprochen. Lesterer bob Dabei das höchſt 

Hlaufible Motiv hervor: zur Zeit der Anftellung der Beklagten ſei das 

riftliche und kirchliche Element in allen öffentlihen Einrichtungen , be= 

1) Berliner proteſt. 8.3. vom 8 März 18565 Allgem. Zeitung vom 16, 
März 1856, 

2) Kreuzzeitung vom 25. Januar 1856; Darmſt. 8-3. vom 5. Februar 1856. 
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fonders in den Landesgymnaften Kurheffens, bergeftalt in den Hinter- 

grund getreten gewefen, daß anzunehmen fei, der Dienftvertrag ſei 

überhaupt nicht auf Grund der kirchlichen Befenntniffe abgeſchloſſen wor- 

den. Stimmen außerhalb des Gerichts meinten fogar: „es fei eben fo 

wahr, daß aus der gegenwärtigen Generation ſchwerlich Jemand, ber 

zu einem geiftlichen Amt in der evangelifhen Kirche oder Schule tüchtig 

wäre, eine ftrifte Berpflichtung auf die Befenntniffe übernehmen könne“ ?), 

Indeß hatten alle Prediger und Lehrer des Landes, allein jene zwei 

Hanauer ausgenommen, den verlangten Revers eidlicher Berpflichtung 

auf die Symbole gegeben, obgleich man fonft noch gar nicht wußte, welches 

denn eigentlich die Symbole der Furbeffifchen Kirche feien, und während 

der Streit darüber durch ganz Deutfchland raste: ob der Heidelberger: 

oder der Luther-Katechismus oder ein Mittelding von beiden in Kurs 

heſſen ſymboliſch fei? Jest aber fehrte der Zuftand von früher, wie er in 

dem Hanauer Proceß bezeichnet worden war, in Kurheflen wieder. So— 

gar der Miſſi onsverein legte die große Confeſſionsfrage bei Seite; 

Lutherismus, Calvinismus, Melanchthonismus, Unionismus leben wie— 

der todtenftill neben einander, 

Herr Bilmar hatte großen Eifer auf die Schule verwendet; auch 

bier gab es daher noch Einiges auszufegen, namentlich das Schulgebet 

zur Zeit der Betglode, welches Vilmar reaftivirt hatte und das jet 

als „Profanation des Gebetes” oder als Gefahr derfelben wieder abge— 

fhafft wurde, Bald darauf entdedte man unter den Gymnafiaften zu 

Kaffel einen Geheimbund, unter Anderm zu dem Zwed, „dem vom Lehrer: 

eollegium angeftrebten Myfticismus entgegenzuarbeiten“ 2), Inzwiſchen 

hat der erwählte Nachfolger Bilmars die Generalverfammlung des 

Guſtav⸗Adolf-Vereins in Kaffel empfangen, und feinen Namen den Un 

terzeichnern des Berliner Programms der Evangelical Alliance beigefellt, 

N 6. Der Auffhwung und fein Gegentheil in den thüringi= 

hen Landen; die Erelufivität in Reuß-Greiz. 

Auch aus der Heimath der Löffler, Teller, Bretfchneider famen im 

Laufe des Aufſchwungs wunderlihe Gerüchte. Man hatte fonft nur yon 

der allgemeinften Berfnöcherung diefer Lande im baarften Rationalig- 

1) Allg. Zeitung vom 2. und 27. Aug. 1856, 
2) Allg. Zeitung vom 5. März 1857, 
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mus vernommen; jest verlautete allmählig: felbft Hier „gehöre es nun 
zum guten Tone, fein Rationalift zu heißen; der Name fei ringsum zu 
jehr flinfend geworden, und man fünne doch nicht wiffen, wie fi der 

Wind noch drehe’ 9. 

AS der letztere Zweifel in Gotha definitiv gelöst ward, dadurch, 

daß der Herzog den Dr. Schwarz aus Halle an die Spiße feines Kir- 

chenwefens berief, da zeigte fich die Reaktion fogar fehr überrafcht. Sie 

hatte ganz Anderes erwartet; und wirklich ward die Berufung alsbald 
Durch den Willen des Herzogs erflärt, die junge Geiftlichfeit nicht ferner 

yon einer Richtung infieiren zu laſſen, welcher das erneftinifche Haus 
immer entgegen gewefen, Auch war man bereits genöthigt, zwei „flreng- 

kirchliche“ Prediger in der Hauptftadt felbft, darunter den Seminar- 

Inſpektor, zu entfernen, und immer noch durfte Die Reaktion fogar auf 

den Superintendenten yon Gotha hoffen, obwohl man ihr fagte, daß 

deſſen weichherziger Sinn fih weiland auch mit Uhlich verftändigt. Zus 

dem nahmen die Beftrebungen des Auffchwungs in den thüringifchen 

Kirchlein allentyalben die Form von NRechtsforderungen an; ihre ftreng 

lutheriſche, ja flacianifche Herkunft war nicht zu läugnen, und noch wur— 

ben die Prediger auf die Iutherifchen Symbole fammt der Concordien- 

formel vereidigt, freilich mit quatenus, und mit welchem Erfolge, das 

erwies eben die Aufnahme des Herrn Schwarz in Gotha 2). 

Koburg wird „als der finfterfte Winfel bezeichnet, ſoweit die lu— 

therifche Kirche reiche.“ Dennoch fanden fih auch da vierzehn Prediger, 

weldhe im Jahre 1854 um Abfchaffung des ganz undhriftlichen Parifius’- 

ſchen Katechismus petitionirten. Sofort wäre dann wohl das gleich 

würdige Koburger Geſangbuch an die Reihe gekommen. Die Petenten 

wurden abgewieſen; jedoch nicht ehe die Mehrzahl der Prediger auf Be— 
fragen für den bisherigen Katechismus geſtimmt hatte. Das Summ— 
epiſcopat ſelber erſchwang ſich bis zur officiellen Gründung eines Bibel- 

vereins, der vor Kurzem noch für eine „Pflanzſtätte des Aberglaubens“ 
gegolten hätte. Was es um poſitiven Aufſchwung überhaupt in Koburg 
heißen will, das verräth folgende Aeußerung aus eigener Praxis eines 

Orthodoxen: „Wo gläubige Predigt iſt, da iſt ſie den Leuten ſchwer 

VY Halle'ſches Volksblatt vom 19, Nov. 1856. 

2) Darmſt. K.Z3. vom 1. Febr. und 5. März 18535 Berliner proteſt. 8-3. 

vom 8., 29. Nov. und 6. Dec. 1856; Freimund vom 18. Sept. 1856, 21. 
San. 1857. 
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verftändlich, weil ja die Bernunftfhwärmer den biblifchen Worten längſt 

andere Begriffe untergefhoben haben; jo bat nun der gläubige Prediger 

gegen die Sprach» und Begriffd-Berwirrung zu kämpfen, und doc foll 
er dabei furz predigen, höcftend eine halbe Stunde” 2). 

Am bedeutendftien wurde Weimar, weiland der Tummelplatz 
Röhrs und aller der großen Geiſter, von der Periode des Aufſchwungs 

ergriffen. Freilich konnte man ſich nicht verhehlen, daß die Bewegung 

nur auf den Lehrſtand ſich beziehe, und die Gemeinden keinen Theil 

daran nähmen. Von den Paſtoren aber wurden häufige „Thüringer 

Kirchentage“ gehalten, bei denen ſelbſt Kirchenrath Dittenberger, deſ— 

ſen Berufung von Heidelberg nach Weimar, alſo eines Reformirten 

an die Spitze einer lutheriſchen Kirche, einſt ſo großes Aergerniß ge— 

geben, klug zurückhaltend auftrat. Die extremſten Gegenſätze exiſtiren 

hinwieder unter den Predigern ſelbſt. Da iſt ein für officiell geltendes 

„Kirchen- und Schulblatt“ von Kirchenrath Teuſcher; als das Mini— 

ſterium 1853 in Weimar jüdiſch-chriſtliche Communſchulen erzwang, freute 

ſich dieſes Organ ungemein, und forderte nur auch noch gemeinſamen 

Religionsunterricht für Juden- und Chriſtenkinder. Daneben vertrat 

Thölldens „Sonntagsbote“ die Richtung jener weimariſchen Prediger, 
welche im Jahre 1854 vom Summepiſcopat die entſchiedenſten Maßregeln 

im excluſiven Sinne forderten: Beeidigung aller Prediger auf die ſym— 

boliſchen Bücher und Beſetzung der Lehrerſeminare wie der Univerfität 

Jena mit ſtreng confeſſionellen Docenten. Damals drohte auch vom 

Kirchentage Acht und Bann gegen die Fakultäten von Gießen und Jena; 

Altenburg foll fogar mit einem Verbot der gemeinfamen Univerfität 

für feine Theologen umgegangen fein, und wirklich fagt man jekt, 

Weimar beabfihtige die Errichtung einer ſtreng orthodoxen Lehrfanzel 

in Jena, Es wäre das ein Ausflug derfelben Kirchenpolitif, welche 1854 

einer gegen ihren orthodoxen Prediger proteftirenden Gemeinde ant— 

wortete: dieß fei ja gerade das innerfte Wefen der evangelifchen Kirche, 

dag in ihr verfehiedene Richtungen nebeneinander fortbeftünden 2). 

Die Kirchenregierung hielt fich wirklich ganz unparteiifch, während 
von der Altern Richtung den Trägern des Auffhwungs offen vorge- 

worfen wird, dag fie den Oberfibifchof „allen Ernftes um eine Puri- 

2) Kreuzzeitung vom 26. Det. 18535 Freimund vom 10, Juli 1856. 

?) Kreuzzeitung vom 26. Det. 18535 Halle’fches Volksblatt vom 10, Dec. 

18535 Evang, 8,3. 1853, ©, 8955 Allg. Zeitung vom 4. Febr. 1853. 
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fifation unter den Geiftlichen” angegangen hätten ?). Es warb fogar 

yon Dben feldft Ein Schritt im Auffhwung gewagt, Bor noch nicht 

zwanzig Jahren hatte die Weimarer Kirchenbehörde ihren Pfarrern die 

Theilnahme am Miſſionsweſen als eine Schwärmerei unterfagtz jebt 

gründete fie felbft einen Landes-Miſſions-Verein. Aber eben dadurch ent- 

zündete fich das helle Feuer des Konfeffionsftreites. Privat Vereine 

diefer Art befanden vorher fhon, namentlich auch ein Yutherifcher mit 

zwei Paftoren der preußifchen Separatiften an der Spike, Sie follten 

fih nun im Landes-VBereine concentriven. Aber wohin wird diefer feine 

Beiträge fenden: nach dem nahen Iutherifchen Teipzig, oder nad dem 

unioniftifch-calvinifchen Bafel? das war die große Trage, Der Kirchen- 

geift verlangte Erfteres, erflärte Lesteres ald „Abfall yon der Kirche”, 

und er fand bei der Conferenz vom 8. Juli v. 38. zwanzig fo muthige 

Bertreter, dag die Berfammlung ohne einen Befhing auseinander gehen 

mußte. Biel für Weimar, wo andererfeits ein Mann wie Steinader, 

in Trieſt als Wühler abgefest, in Hannover als Chriftusläugner abge- 

wiejen, als Nachfolger zweier orthodoxen Paftoren eine der beften Pfar- 

reien des Landes erhielt. Für die Liebhaber der Miffions:Centrafe des 

Seftengeiftes in Bafel, fowie für die firchlihe Lage Weimars überhaupt 

ift nichts bezeichnender, als daß bei jener Conferenz unter den hitzigſten 

Giferern für Bafel befonders ein Conftftorialrath auftrat, welcher „vor 

nicht gar langer Zeit in Weimar einen Juden mit einer Chriftin copu= 
Yirte, und dabei ausfprach, wie herrlich und fhön es fei, daß bier — 
Sinai und Golgatha fi die Hände reichten“ 2). | 

Welche gewaltigen Gegenfäge! Ein paar Spannen weiter hat ein 

Landesfirchlein fi dem Einflug der Fraktion Löhe in Bayern gebeugt, 

und den reformirten Brüdern die Abendmahlsgemeinſchaft ohne weiters 
gefündet, Reuß-Greiz nämlich Fam zu der Lleberzeugung, daß, wie 

das Ausfchreiben fagt, „bei dem in neuefter Zeit lebhafter hervorgetre- 

tenen confeflionellen Bewußtfein die Theilnahme reformirter Confeffiong- 

verwandten an der Abendmahlgfeier der evangelifch-Iutherifchen Gemeinde 

fernerhin nicht thunlich fein werde”, hob daher die kirchliche Gemeinfchaft 
mit allen nicht „förmlich übergetretenen“ Reformirten auf, und richtete 

1) Berliner proteſt. 8-3. vom 19. Juli 18565 Hengſtenbergs evang. 8.=3. 
vom 31. Mai 1856; Freimund vom 11. Sept. 1856. 

2) Hallefches Voffsblatt vom 19, Nov. 18565 Berliner protefl, 8-3. vom 
4, Zult 18575 Allg. Zeitung vom 11, Mat 1857, 
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für fie-eine eigene Communion durch einen auswärtigen Prediger ein. 

Die reformirte Fürftin- erkannte zuerſt, daß eine folhe gemifchte Com⸗ 

munion „Sünde“ fei, und trat hierauf mit mehreren Hpfdamen zum 

Lutherthum über 4)... Die Geſchichte dieſer Converſion iſt auch an ſich 
haꝛeigncxd⸗ 

Bei der Nähe von Bayern hatten ſich mehrfache Verbindungen mit dem 
Pfarrer Löhe in Neuendettelsau angeknüpft. Er war öfter hier (in 

Greiz); predigte mit Beifall, hatte Zutritt zu unferer Fürflin, einer fehr wür- 
digen und frommen Frau, fandte eine von ihm gebildete Diaconiſſin ꝛc. Plög- 

lich erflärt ex unfere Kirche, Die wir. bis dahin für feft Iutherifch gehalten 
hatten, für verunreinigt, weil in ihr Neformirte mit zum Tifch des Herrn 
gehen. Jene Diacpniffin bezeugt das auch, ein junger fanatifcher Theologe 
predigt es von ber Kanzel, ja ein dadurch in feinem Gewiffen bebrängter 
Familienvater verlangt vom Superintendenten Schmidt ein Dimifforiale, um 

mit den Seinen bei einem benachbarten ausländifchen Pfarrer communiciren 
zu dürfen, wo reines Sakrament zu finden ſei. Natürlich fragt man fich, 

wer denn die feien, die daffelbe unter ung verunreinigen. Und fiehe, es iſt 
Niemand anders, als die regierende Fürftin, eine geborne Prinzeffin 

son Hefien-Homburg, daher von Haus aus reformirter Eonfeffion, fonft aber, 
wie allgemein verfichert wird, gut Iutherifch gefinnt, ein paar Damen vom 
Hofe und ein paar Gouvernanten aus der Schweiz in. einigen Familien ber 
Stadt. Man will nun, fo heißt e8, von jenen paar Reformirten — ob au 

von der Fürflin wird nicht gefagt — eine beruhigende Erklaͤrung über ihre 
Stellung zum Sakrament verlangen, eine Erklärung, die aber unſere Tutheri- 
fhen Fanatifer nicht beruhigen wird, fo lange fie nicht mit dem Uebertritt 
zu ihrer Confeffion verbunden ift. ” 2) 

$6.. Der Kampf um Glaubensnorm in. den Landesfirhen 

| yon Sachſen und Hannover, 

Das Königreich Sachſen, rechtlich excluſiv lutheriſch, war längſt 
in dem Ruf, daß kaum in einem andern deutſchen Lande der Rationa⸗ 

lismus den Boden der Kirche mehr verwüſtet habe, als da. Als 1818 
unter vielen Bedrückungen das Miſſionsweſen in Sachſen aufkam, „waren 

im ganzen Lande, mit Ausſchluß der Lauſitz, etwa fünf Prediger, welche 

Evangelium predigten“, alle Andern gute Rationaliſten. Aber auch das 

1) Berliner proteſt. 8.-3. vom 28. März 1857; Freimund vom 9. Juli 1857. 

2) Berliner proteſt. 8.3. vom 20. Sept. 1856. 
Jörg, Geſch. des Proteſt. J. 16 
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fleine Häuflein der Gläubigen war völlig in der pietiftifch-unioniftifchen 
Strömung untergegangenz; „an ein Firchliches Bewußtfein war nicht zu 
denfen, das verftand damals Fein Menfch, das hatte kaum Ein fächftfcher 

Geiftlicher, der deßhalb für einen fehr zänfifchen, fanatifhen Menfchen 

galt“ 2), Dabei war jedoch der Amtgeid auf die ſymboliſchen Bücher des 
Lutherthums immer noch in voller Mebung, felbft im Jahre 1848 gelang 
es nicht ihn abzufhaffen. Die Symbole wurden von allen Predigern 
beſchworen; dabei aber gehörte es unbeftritten vor Kurzem noch zu den 

Ausnahmen, wenn ein Theologe, ein Paflor, ein Lehrer feinen Borträ- 

gen eine mehr pofitive Färbung gab; Die negative, meinte man, fei 

dem gemäßigten, allen Extremen abholden ſächſiſchen Temperament eben 

angemeffen; nur in der Minderzahl der Kirchen war das apoſtoliſche 
Symbolum im Gebrauch, bei Gelegenheit proteſtirten von 56 Leipziger 

Stadtverordneten 55 gegen daffelbe, und in der Hauptftabt felbfi war 

es faum möglich, eine chriftliche Predigt zu hören. Unter diefen Um: 

ftänden will es nicht wenig befagen, wenn jest felbft die Excluſiven 

rühmen: „bereits wolle in Sachſen fein Geiftlicher mehr Rationaliſt 

heißen, die Fahne des Bekenntniſſes fei Hoc erhoben, fo dag man die 

Worte Firhlich, befenntnißtren und dergleichen faft allenthalben als ein 

Lob ausfprechen hören Fünne“ 2). 
Bei der frühern rationaliſtiſchen Verſunkenheit hatte natürlich die 

unioniſtiſche Strömung Teihtes Spiel, obwohl nur etwa 2000 Re— 

formirte gegen 1,800,000 2utheraner im Lande wohnen. As der 
Auffhwung auch diefen Schaden aufdeckte, da Yachten die Subjefti- 

viſten: man braucht Feine Union, weil fie faktifh ſchon vor- 

handen iſt. „Oder iſt's etwa anders?” fahren fie fortz „man gehe 

in die Kirchen, die Berfammlung ift gemifcht, befteht aus Nefor- 

mirten und Qutheranern; man gehe in die Schulen, da iſt's ebenfo; 

man gehe auf die Kirchhöfe, da Tiegen Todte beider Befenntniffe unter- 

einander; gar mander geht in die reformirte Kirche und dabei fällt 

feinem ein, daß er nicht in die Kirche feiner Confeffion geht; feit Jah— 

ren verſehen lutheriſche Sandidaten in Dresden die Stelle eined Hülfs— 

predigers an der reformirten Kirche und zwar mit Bewilligung der Be- 

börde, und man fieht fie nicht als Abtrünnige an, bat ihnen vielmehr, 

1) Freimund vom 6, März 1856, 
?) Freimund a. a. O.; vergl. Darmſt. 8.3. vom 25. Febr. 18555 Hengften- 

bergs evang. 8.=3. 1853 Jan. ©. 12 u, 11. Febr. 1854, ; 
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nachdem fie ihr Amt wohl verwaltet, Stellen als Iutherifhe Pfarrer 

übertragen, und die Gemeinde hat feinen Proteſt gegen ſie erhoben. 

Das ift aber nicht Indifferentismus, fondern Toleranz im fchönften Sinne 

des Wortes“). 

Solder Zuftand wird befonders yon den in Sachſen alfmächtigen 

Freimaurer Logen eiferfüchtig gehütet, als der „Weg nach dem Lager 

der politifchen Union (mit Preußen), welche Anhänger die Menge in 

Sachſen hat.” Der Auffhwung felbft Hat fich über der Trage: yon ber 

faftifchen Union gefpaltenz die Einen blieben mehr auf dem Niveau der 

pietiſtiſchen Allgemeingläubigfeit fliehen, hoben die Bibel als Garantie 
und Correftiv des Symbols hervor; die Andern fehritten vorwärts big 

zur Stufe der eigentlichen Kirchlichkeit. „Durch Abgehen von den kirch— 

lichen Symbolen”, fagen die Lestern, „in Folge der modernen: Iniong- 

doftrin, hören wir auf eine Kirche zu bilden, find Seftirer, die fich 

nad Gutbünfen Glauben und Eultus machen”). | 
Diefe Richtung hat ihren Sit vorzüglich in der Fakultät zu Leip— 

zig. Die Oppofition erzählt yon den „neuen Scholaftifern‘s fie feien 
ohne alle Vermittlung, fozufagen im Sprunge auf die andere Seite ger 

langt, und noch dazu erfeheine ihre neue Kirche als eine exstifche Pflanze 

auch infofern, weil die Choragen meift Ausländer find. „Jetzt plötzlich 

fehen wir, namentlich die jüngern Theologen, nicht wenige, die fich über 

Nacht zum Luthertbum befehren.”“ Dennoch hatte das Häuflein bald 

zwei tüchtige Organe, ein politifches und ein Firchliches, die „Sreimiüz- 

thige Sachfenzeitung” und das son Dr. Kahnis redigirte „Sächfifche 
Kirchen und Schulblatt” 5 die Unmaſſe der Subjeftiviften jammerte ver— 

geblich: „das Drgan der Neufutheraner hält fi, das der Lichtfreunde 

hielt fih, und ein Organ für mindeftens zwei Drittel der Landesgeift 

liächkeit folte nicht auffommen Fünnen“ 3)? 

Sene Tendenz faftifcher Union dagegen verfolgte das Summepifcopat 

felbft, welches von den „in evangelicis beauftragten Miniftern“ geführt 

wird, Auch ihr Eid Yautet unbedingt auf die fymbolifchen Bücher; doch 

traten fie niemals excluſiv auf, fondern verficherten immer, den religiöfen 

Parteizwift zu beffagen und „nur Eine Richtung, die Richtung auf die 

heilige Schrift” zu vertreten, Unter diefem Titel nahmen fie inshefondere 

) Darmſt. 8.-3. vom 5. Jan, 1854. 
2) Treimüthige Sachfenzeitung vom 31. Det. 1855 u, 15. Dec. 1853, 
3) Darmfl, 8,3. vom 25. Febr, 18555 5. San. 1854, 

| 16* 
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1854 allerlei Reformen vor; fie verboten die Predigtbücher von fieben 
der gefeiertften Nationaliften-Fürften und empfahlen dafür den Predigern 

und Lehrern die „in der Lehre reinen” Handbücher von drei befannten 

Orthodoxen. Diefe Maßregel fam fogar in der Kammer zur Anklage 

und regte, troß der noch andauernden Einfhüchterung der Dppofition, 

die Provincialpreſſe gewaltig auf. Nicht weniger ängftigten die projek— 

tirten Neformen im Unterricht und in der Liturgie, Schon verlautete: 

daß der proteftantifche Gpttesdienft in Sachſen nun eine „halbkatholiſche“ 

Geftalt annehmen werde, indem die neue Gottesdienftordnung zeitweiltz 
ges Niederfnieen vorſchreiben folle, und man bereits daran denke, in den 

Kirchenftänden fchräge Brettchen 9 Zoll hoch vom Boden anzubringen, 

damit „die neue Geremonie ohne Nachtheil ftattfinden könne“, ja es 

handle fi fogar um Wiedereinführung der Tateinifhen Meffe ?). 

Indeß bewies ein eigenthümlicher Vorfall noch im Jahre 1855 zur 
Evidenz, daß das kirchliche Publifum in Sachſen nicht einmal die Be— 

rufung auf die Bibel, gefchweige denn auf die reformatorifchen Sym— 

bole vertrug. Am 14. Jänner dest. 38. predigte Hofprediger Langbein 

son der Verſuchung Jeſu. Er behauptete einen „für fich beftehenden 
Teufel”, erflärte jede andere Interpretation der biblifhen Erzählung für 
eine „Gottesläfterung, vor der ihm graue”, und eiferte überhaupt gegen 

den „Unglauben, dem die Lehre von einem perfönlichen Teufel verfallen 

ſei.“ Dieß von einer Kanzel herab, wo ein Reinhard, ein Ammon, 

ein Franke geftanden, wo ein Käuffer noch fteht: fürmliche „restitutio 

eines leibhaftigen Teufeld in integrum!* Sachſen erzitterte im Inner— 

ſten; niemals, erflärte die Preffe, werde man fich wieder für den anti- 
quirten chaldäiſch-manichäiſchen Teufel einfangen Yaffen, fo „tief auch in 

den Sachſen die Hochachtung vor der Bibel wurzle.” Mit andern 

Worten: Langbein ftreitet für, Röhr gegen den Glauben an den Teu— 

fel, beide mit Berufung auf die Bibel; daraus ergibt fi, daß „der 
Buchſtabe der Schrift nicht geeignet ift, Die norma credendorum et 

docendorum für die Kirche zu fein,” Unter diefer VBorausfegung mag 

fih auch die Oppofition, in der Kammer yon dem Gutsbefiger Rittner 
geführt, füglich auf den biblifhen Standpunft fielen, „Der Herr Mini- 

fter”, erflärte Rittner am 23, Juni 1855, „ftellt die heilige Schrift 
neben die ſymboliſchen Bücher unferer Kirche, während ich fie hoch, 

weit über die Bekenntnißſchriften ftelle, weßhalb ich duldſam und tolerant 

) Halle'ſches Vorksblatt vom 10, Der, 1853, 
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bin gegen Jeden, der etwas mehr oder weniger in der Bibel findet als 
ich, während diejenigen, welde auf dem andern Standpunft ftehen, un⸗ 

duldſam find gegen Jeden, der nicht Alles das glaubt, was. ihr papier⸗ 
ner Papft ihnen vorschreibt” *). 

Wunderlich iſt es allerdings: während der Auffhwung mit. neuer 

Kirchlichfeit umgeht, hat er im Volk noch um die erften Prineipien zu 

ftreiten und ſtößt insbefondere ſchon mit der Lehre vom Teufel auf bie 

nnüberwindlichften Schwierigfeiten. Satan bat heute: noch nicht. aufge- 

hört, in der Gefchichte des ſächſiſchen Auffhwungs eine: merfwürdige 

Rolle zu fpielen. Als der Paſtor in Tharand einen Kaufınann, der am 
Taufftein feinen Unglauben an den Teufel befannte, als Pathe zurüd- 

wies, überhaupt die ganze Gemeinde fo gegen fih aufbrachte, daß fie 
um die Erlaubniß nachfuchte, bei einem benachbarten Prediger zu come 

munieiren: da fam die Sache fogar in der Kammer zur Klage, Bald 

darauf predigte ein anderer Paftor gar von 6666 Teufeln. Seitdem 
erfah die Dppofition ihren Vortheil: fie fendete fofort Spione in die 

Predigten kirchlicher Geiftlichen, um die da gehörten Drthodorien in. der 

„Sonftitutionellen Zeitung“ aufzumusen und zur Anklage in der Kam— 

mer vorzubereiten, 

Unter dieſen Umftänden mußte die Niederlage des — Harleß, 

der unmittelbar vorher in Sachſen zum Aufſchwung den Grund gelegt, 

und der Sieg der Oppoſition in Bayern ſehr verderblich auf Sachſen 
zurückwirken. Wirklich ward ſeitdem in der Kammer den Miniſtern der 

Entwurf einer neuen liberalen Kirchenverfaſſung ſupponirt, deren wahre 

Bedeutung die kirchlich Geſinnten nur allzu wohl begreifen. Jede Kirche, 

ſagen ſie, habe die Auslegung der Schrift nach ihrem beſtimmten Glau— 

bensbekenntniſſe von dem Geiſtlichen zu fordern, und Jeder, der ſich der 

alſo ausgelegten Schrift nicht füge, habe auszuſcheiden; die Kirche allein 

ſei berechtigt über das zu entſcheiden, was Lehre der Kirche iſt, „denn 

die Kirche ſtirbt nicht, ſie wechſelt nicht, ſondern nur die Gemeinde.“ 

So der Kirchengeiſt. Jene Kirchenverfaſſung dagegen ſoll „dem ratio- 
naliftifchen Herrn Omnes Bekenntniß, Predigt, Liturgie, Katechismus, 

— alſo die ganze Kirche zur freien —— ſtellen“ 2). 

—* 

Vergl. Berliner proteſt. K.i3. vom 24, Sebr, 1855, 11. Nov. und 23, Dei, 
1854 5 Freimüthige Sachfenzeitung vom 31. Det. 1854. 

> Treimüthige Sarhfenzeitung vom 4, März 18555 Freimund vom 2, Juli 

18575 Allg. Zeitung vom 22, Aug, 18555 Halle’fches Boftsblatt vom 18; Febr. 1857. 
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Biel entſchiedener als in Sachſen ift das Kirchenregiment in Han- 

nover auf den großen Aufichwung in fo weit eingegangen, als es allem 

jubgeftisiftifhen Belieben in der Kirche ein Ziel zu fegen trachtete. So 

erließ das Osnabrücker Conſiſtorium, in Erwägung, „daß ein Kind duch 
nichts fo fiher von der religiöfen Wahrheit abgebracht wird, als durch 

Widerſprüche feiner Lehrer”, am 12%, Febr. 1852 und 6. Det. 1853 

Berfügungen über den Confirmanden-Unterricht, welche geradezu aus- 

ſprachen: „Das theure, in der Neformation fo heiß erftrittene Kleinod 

unferer Kirche, die Glaubens- und Gewiffengfreiheit, ift mit Lehrfreiheit 

und Lehrwillfür nicht zu verwechfeln; der Prediger in der Gemeinde 

und der Lehrer in der Schule find durch ihr Amt an den Lehrbegriff ge- 
bunden, welchen die Kirche in ihrem Befenntnig nad dem Worte Got⸗ 

tes aufftellt und vorfchreibtz wer in ihren Dienft eintritt, muß der Will- 

für des Einzelnen fich begeben, wozu er auch überdieg durch einen 

theuren Eid perſönlich ſich verpflichtet.” In gleihem Sinne wurden im 
Auguſt 1853 für ganz Hannover die Yängft außer Gebrauch gefommenen 
Kirchenviſitationen wieder eingeführt, unter befonderer Anmweifung der 

Bifttatoren, nach der Lehre der Pfarrer und deren Uebereinſtimmung 

mit dem kirchlichen Bekenntniß zu forſchen. Vergebens petitionirte eine 

Anzahl von Predigern gegen folche Berläugnungen der biblifchen Gnran- 

tie, als „das innerſte Wefen des Proteſtantismus yernichtende arge 

Mißbräuche.“ Nicht nur Prediger und Lehrer wurden folcher Leber- 
wachung unterworfen, bald ward auch ein Kirchenjurat zurückgewieſen, 

weil er die Kirche nicht befuhe und zu Dulon’fhen Ideen hinneige. 

Umſonſt hatte er feierlich gegen das „unevangelifche hierarchiſche Beftre- 

ben’ proteftirt, fein freies Prüfungsrecht zu befchränfen und die „evange- 

liſche Freiheit in blinde Unterwerfung zu verwandeln.‘ Bor Kurzem 
noch fah fi) ein vationaliftifcher Superintendent perſönlich zur. Rechen- 

ſchaft gezogen; die Kirchenpifitationen in dem angedeuteten Sinne wur— 

den unter wachfendem Unwillen der Dppofition eifrigft fortgefest, und 

Yängft hatte die Ießtere das Ausfcheiden des einzig noch übrigen DBer- 

treters freierer Richtung aus der oberſten Kirhenbehörde zu beklagen 9). 
"Dabei aber blieb der officielle Aufſchwung bebarrlich fteben, und 

verweigerte entfchieden jeden weitern Schritt gegen die beftehende faftifche 

Union. In dem Verhältniß zwifhen Calviniſten und Lutheranern hatte 

Berliner proteſt. R-3. von 1. Ian, , 26, Aug., 14. Ort; 1854; Erg 
Zeitung vom 17, Ang. 1853, 
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fih nämlich. unter. dem Einfluß der allgemeinen, unioniſtiſchen Strömung 

eine faft unlösbare- Verwirrung. je nad, den einzelnen Landestheilen feſt⸗ 

geſetzt. In dem einen befteht eine Art Union zu Recht; in dem andern 

haben fie faktiſch Alles in Kirche und Schule, miteinander gemein big auf 

die. Prediger; in dem dritten communieirt der lutheriſche Prediger das 

Brod, der reformirte den Kelchz dort „gehen in gemiſchten Ehen bie 

Iutherifchen Frauen gewöhnlich bei den Reformirten zum Abendmahl, ohne 

daß die reformirten Frauen Jutherifher Männer auch ihrerfeit bei Iu= 

therifhen Predigern communicirten“; anderwärts iſt es wieder umge- 

fehrt; in Oftfriesland find die Calviniſten excluſiv und, foweit fie ‚gläu- 

big find, gewöhnlich Prädeftinatianer. Natürlich mußte dem Iutherifchen 

Kicchengeift ein folder Wirrwarr unerträglih fein. Bor Allem ‚erhob 

fih die Stader Paftoren -Conferenz. Anfangs verlangte fie ‚zwar. nur: 

Aufhebung der Verbindung von Iutherifchen und reformirten Gemeinden 

ber Herzogthümer Bremen und Berden, Abfchaffung des Colleftiv-Nameng 
„evangeliich”, endlich Anftellung wenigftens Eines lutheriſchen Mitgliedes 

an der Göttinger theologiſchen Fakultät, da es denn doch ein „ſchreiendes 
Mißverhältniß“ fei, daß alle Profefforen derfelben der. Union angehör- 

ten. Allein in der Hitze des Kampfes mit der genannten Fakultät zeigte 
fih bald, wie weit das Princip nothwendig führe, „Wir verdammen“, 

erklärten die Stader endlich unummwunden, „mit. unferer alten Kirche Die 

Irrthümer der Neformirten nicht weniger, ald die der Katholifen wir 

verwerfen demnach mit ihr alle und jede Kirchengemeinſchaft mit den 

Reformirten; es iſt gerade die Erfahrung unſerer Zeit, daß die Union, 
ſtatt Segen zu bringen, nur heilloſe Verwirrungen und Kämpfe erzeugt; 

es iſt jetzt erfahrungsmäßig bewieſen, daß ſich Lutheraner und Reformirte 

nun einmal-in einem Haufe nicht vertragen fönnen; wir wünſchen alten 

Ernftes, wie: ſehr das auch Manchen ärgern mag, von den Reformirten 

ebenſo klar und völlig geſchieden zu ſein, wie wir es von den Katholi⸗ 

fen ſind“ 1). 
An dieſem Punkte nun blieb die Kirchenbehörde unbeweglich; ſie 

mochte ſchon um des Oberſtbiſchofs willen nicht gern von „reformirten 
Irrthümern“ hören. Selbſt das billige Begehren bezüglich der Fakultät 
ward durchaus verweigert. Als mehrere Vakaturen Gelegenheit boten, 
der lutheriſchen Partei den Willen zu thun und wenigſtens Einen Lutheraner 

1) Hannover. Zeitung 1854 Neo, 115 Darmſt. 8.-3..00m,,29.. Jans 1854; 
Berliner proteft, 8.3. vom 27. Mat 1854, ’ 
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zu berufen, that man doch abermals das Gegentheil und berief unter 

andern Unioniſten fogar einen aus der badifchen Union, Schöberlin von 

Heidelberg. Bon da an war der Bruch auf Seite der fogenannten 

„Partei“, d. i. der Firchlich gefinnten Paftoren, erklärt; insbefondere 

bildeten diefelben nun, zum Trotz der faktifchen Union, einen eigenen 

„Luther⸗Verein“ gegen den Guſtav⸗Adolf-Verein, weil an dem letztern 
„das Princip der befenntnißlofen Union“ Biele zurückſtoße. Indeß fcheint 
das Kirchenregiment im Grunde doch nur die kluge Politik der lutheri— 
fhen Strömung verfolgt zu haben. Jedenfalls waren die Reformirten 

mit diefer faktifhen Union endlich ebenfo unzufrieden; fie ergriffen die 

Snitiative und wollen num wieder eine eigene Kirche neben der Tutheri- 

Shen Landeskirche bilden. So hätten alfo die Calviniften felbft das ex— 
elufive Lutherthum an's Ziel gefördert 1). 

Wie übrigens die Behörde dem Iutherifchen Kirchengeifte immer zu 

Willen war, wo es die Einheit der Landeskirche zugulaffen fchien, fo 

richtete fie erft jüngft noch eine Reviſion des alten rationalifirenden 

Katehismus in's Werk und ein neues Geſangbuch für den Eonfiftorial- 

bezirk Osnabrück. Das letztere Wagniß legte aber die Lunte an die 

offene Pulvertonne. Wie in der Pfalz, ſo mußte der Aufſchwung jetzt 

auch in Hannover erfahren, daß er, nach geſchwundenem Druck der poli— 
tiſchen Reaktion, ſich bloß in den obern Regionen und hoch über den 
Köpfen des proteſtantiſchen Volkes bewegen dürfe, wenn er nicht ſofort 
zerzaust und zerknittert ſein wolle, Diefe Vorſicht iſt bei den Ge— 

ſangbuchs-Reformen natürlich unmöglich, daher wirkten ſie ſchneidender 

als alle andere Confeſſionaliſirung. Denn es iſt, wie die Oppoſition 

in Hannover ſagt, ein großer Unterſchied, etwas bloß den Prediger vor— 
tragen hören, oder es ſelbſt fingen und ausfprechen ?). Faſt noch ärger 

als in der Pfalz Hat das neue Osnabrücker Geſangbuch eine fürmliche 

Kirchenrevolution nad) fih gezogen, Und zwar, was das ———— 

iſt, unter dem Landvolk. 

Ueber die Städte war der Reaktion längſt keine Täuſchung mög— 

lich. Im Jahre 1853 hatte die Hauptſtadt ſelbſt den berüchtigten Pre— 

diger des radikalſten Rationalismus, Steinacker, zu ihrem Paſtor ge— 

wählt, unter einem wahren Sturm der öffentlichen Meinung für ihn, 

) Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitſchrift. 18566. ©. 297 ff. 634, 1857. 

©, 421; Freimund vom 14. Auguft 18565 Berliner proteſt. 8,-3. vom 6. Juni 1857. 

?) Hengſtenbergs evang. 8-3. vom 11. Juli 1857, 
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wie die Reaftiong-Drgane felber geftanden. In Hildesheim gewannen 

ein paar rationaliftifhe Prediger volle Kirchen, ‚ihre orthodoxen Nach: 

folger fanden fie leer. Die Oppoſition belobte das fteigende Miptrauen 

gegen die Protektoren des neuen. Lutherthums. Die ſtädtiſchen Popu- 

Yationen find ungemein geftiegen, in der Hauptſtadt um das Doppelte, 

die Kirchen aber, wie bie bittere Klage verlautet, nirgends zu eng. ges 

worden; in Hannover felbft fei die größte Kirche feit Jahren im Ilm: 

bau begriffen, in den drei andern aber immer noch. überflüffig. leerer 

Raum. Dennoch behaupten die Subjeftiviften, daß fonft. Prediger und 

Gemeinde fih immer herzlich und zutraulich verhalten hätten; erſt jetzt 

und an den Drten, „wo die Geiftlichen dem Neuluther thum huldigen“, 

herrſchten die ärgerlichften und gehäffigften Streitigfeiten mit. den Ges 

meinden, wie dieß namentlih Here Münchmeyer, Paftor und Confiftorial- 

rath zu Buer, felbft erfahre. Ueber die Art des Widerwillens gegen 

das „Neulutherthum“ gibt folgende Thatfache einen Wink: ein Baner 

zu Vörden wollte fein Kind durchaus ohne den wieder eingeführten Exor— 

cismus getauft wiffen und da fein eigener Paftor fich weigerte, fuhr 

er zu zwei fremden Paftoren, fogar in's Didenburgifche, bis. ihm end- 

ih ein Prediger zu Osnabrück ohne Eroreismus taufte, Aehnlicher 

Trotz fam aud in Hameln und im Hildesheimifchen bei der Kirchen— 

pifttation por. Im DOsnabrüdifchen proteftiren die Gemeinden gegen 

das neue Geſangbuch mit ausdrüdlicher Beziehung auf Münchmeyer und 
die Stellung des Confiftoriums „zu ber feit einiger Zeit immer fchroffer 

hervortretenden neulutherifchen Orthodoxie“ 1). 
Das alte Osnabrüdifhe Geſangbuch felbft wird als eines der jam- 

mervollſten bezeichnet, Die aus dem vorigen Jahrhundert hergefommen 

feien, ein wahrer Gräuel an heiliger Stätte, höchſtens dem Heffen- 

Darmftädtifchen und dem Didenburgifchen zu vergleichen, - Die mitge- 

theilten Proben find in der That efelerregend. Freilich enthält auch 

das neue Gefangbuch nicht weniger widrige Partien pietiftifcher Süßelei 

und Sentimentalität. Indeß follte es nicht einmal unmittelbar an die 
Stelle des alten treten, fondern vorerſt bloß in den Schulen und bei 
Degräbniffen. Ja, auf den erſten Adreffenfturm hin ward es auch noch 

für die Leichenbegleitung nachgelaffen, - Dennoch hatte ſich die Agitation 

1) Kliefoth a. a. O. ©. 2805 Berliner proteſt. 8.3. vom 8. April 1854, 
30. Mai 18575 Darmfl, 8-3, vom 30, Juni 18575 Hengftenbergs evang. K.=3. 
1853, Jan. ©. 13, 
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nicht gelegt; die Bauern drohten mit maſſenhaftem Uebertritt zum Cal⸗ 

vinismus, hatten ſich auch vielfältig ſchon den Heidelberger Katechismus 

zu demonſtrativen Zwecken kommen laſſen. Auch der politiſche Radika— 
lismus ſcheint ſich eingemiſcht zu haben, nach den Schandliedern zu ur: 

theilen, welche abſchriftlich circulirten. Gerade wie in Sachſen wird 

da den reaktionären Predigern ihr Glaube an Hölle und Teufel zum 

Borwurf gemadt. Sie heißen Söldner der Gemeinde, welche nieder- 

trächtig genug feien, für den dDargereichten Lohn über dieſe berrfchen zu 

wollen. Sp fpriht man dem Bauer vor, Im höhern Styl und in der 

Kammer ward, und zwar zunächſt von einem: geiftlihen Mitglied, als 

Gegengift des Auffhwungs, wie in Sachſen „Laienvertreiung im Kirchen- 

regiment” und „Betheiligung der Gemeinden bei Anftellung der Predi- 
ger’ verlangt ?). 

$ 7. Die neue Eonfeffionalifirung in Lippe und Anhalt. 

Im Gegenfas zu der fchweren Noth, mit welcher der Aufihwung 

zur äußern Glaubensnorm inmitten genuin Iutherifcher Kirchen zu kämpfen 

hat, ift die Energie auffallend, mit der ein paar teformirte Territorien 

fih plöglich aufrafften, vor Allem Lippe. Lippe war fonft dem Ratio- 

naliömus verfallen wie faum ein anderes Land. Auch hier waren bie 

Miffionspereine und -Fefte verboten, notorifch Gottlofe vom Abendmahl 
gu weifen war den Presbyterien und Paftoren unterfagt, die Verpflich— 

tung auf die Symbole unterlaffen oder mit dem „berüchtigten quatenus 

des heuchlerifchen Nationalismus” vollzogen, der Heidelberger Katechis- 

mus ward verpönt und dafür ein Leitfaden, der „Raum zu jeglicher 

Lehre ließ“, eingeführt. Selbft die Verpflichtung der Prediger fand auf 
biefen Leitfaden fatt, ohne andern Widerſpruch, ald daß ein Paftor fei- 
nen eigenen noch rationaliftifchern Leitfaden eingeführt wiffen wollte ?). 

Allmählig aber und namentlich feit 1848 erhoben fih einzelne Prediger 

zur Reaktion, aus den Rationaliften felbft erfianden Ritter des Sym— 

bols; fie wurden von der Kirchenbehörde abgefchnauzt, proceffirt und 

verfolgt. Das Confiftorium regierte voller Zuverfiht in diefem Geifte 

fort, als am 10. October v. 38. auf die Befchwerde von zwölf Pre⸗ 

1) Halle'ſches Volksblatt: vom 18, Febr. 18575 Kreuzztitung vom 21. Juli 
1857; Freimund vom 28. Mai 1857, 

>) Halle'ſches Volksblatt vom 13, Der. 1856; Kreuzzeitung vom 30. Oct. 1856. 
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digern plößlich ein Kabinetsbefehl erfolgte, welcher, zum Entfegen ber 

Kirchenbehörde, den Eid auf die reformirten Symbole ohne quatenus 

verordnete, den Leitfaden verbot, den Heidelberger dafür einführte und 

die Kirchenzucht wieder freigab. Ebenſo forgte die Regierung für bie 

Reinheit der Iutherifhen Lehre gegenüber dem Paftor Kulemann von 

St, Marien zu Lemgo ?). 

Sn gleiher Weife hatte ſchon zuvor (8. Febr.) Anhalt bie ſeit 

40 Jahren ganz abgekommene Beeidigung auf die Symbole, und zwar 

je nach den getrennten Bekenntniſſen, ohne quatenus wiederhergeſtellt, 

zugleich die Erſetzung der rationaliſtiſchen Kirchenbücher, Agende, Kate— 

chismus und Geſangbuch vorbereitet?). — Beide Vorgänge trugen den 

‚Stempel des preußifchen Einfluffes, insbefondere die Confeſſionaliſirung 

in Lippe, wo ein preußifcher Beamter Minifter if. Der Iutherifche Kirchen: 

geift war ganz entzüct über diefe erfreulichen Ereigniffez es ift aber doch 

die Frage, ob ihnen nicht zugleich die Abficht unterlag, der übermächtigen 

Yutherifchen Strömung yorzubauen? 

$8. Die Uebermacht der negativen Strömung in Olden— 

a burg und Braunfdhweig. 

Die urfprünglich Yutherifhe Landeskirche von Didenburg hatte 
fih in neuefter Zeit dadurch ausgezeichnet, daß fie 1849 die Lehre vom 

allgemeinen Prieftertbum im demofratifchen Geifte des Tages verwirk- 

lichte, eine auf diefem Princip erbaute Presbyterials und Syuodal- 

Berfaffung annahın, den Namen „lutheriſch“ mit „evangeliſch“ ver— 

taufchte, und fo das Problem kirchlicher Selbftftändigfeit auf proteftan- 

tiihem Boden löste. Nach dem Kopfzahlſyſtem gefchahen die Prediger- 

wahlen, unter der Leitung von politifchen Agitatoren,: felbft Juden; 
ebenfo die Synodalwahlen, Die Synode mit ihrer unumfchränften Macht 
über die Kirche beftand aus 7 geiftlichen und 15 weltlichen Abgeordneten, 

auch die erfleren waren, zum Theil bloße Hülfsprediger, Männer der 
extremſten politiichen Färbung. Die fteigende Entrüftung bewog endlich 

60 Hauspäter zu Didenburg und einer Nachbargemeinde ihren Verband 
mit der Landeskirche und die Kirchenfteuern zu künden; in dem hierüber. 

1) Allg. Zeitung vom 5. Nov, 18565: Berliner proteft. 8.-3. vom 13. Dec. 1856. 
2) Berliner proteft, 8.3. vom 20. Sept. 1856; SHengftenbergs evang. 8-3. 

vom 3, Mai 1856. 
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entſtandenen Proceß ſtellten ſich bei den Gerichten wegen bedeutender 
Formfehler Zweifel an der Rechtsbeſtändigkeit der neuen Verfaſſung fel- 

ber ein, der Landtag nahm einen Repifionsantrag an, und im Jänner 
1853 wurde die Autonomie der Synode wieder aufgehoben. Zum Zeug. 
niß ‚ihres Geiftes verwarf fie fchließlich noch zwei Artifel des neuen 

Statuts: daß die Sigungen des Presbyteriums mit Gebet eröffnet und 

gefchloffen werben follten, und dag öffentliches Aergerniß durch ſchlechten 
Lebenswandel und Religionsverachtung des kirchlichen STR ENENR be> 

raube?). 
Der Auffhwung zur äußern Ölaubensnorm fand fih aber auf) us 

der Niederlegung folcher firchlichen Serbftftändigfeit in Oldenburg nicht 

viel mehr gefördert: es gehe, Yautete die Klage, immer noch alle kirch— 

liche Macht bis zum Oberfirdhenrathe hinauf yon Urwahlen aus, es 

überwiege in den Synoden die Zahl der Laien und fei die confeffionelle 
Richtung in allen Behörden faft unvertreten, Unter diefen Umftänden 
fheiterte der reagirende Prediger-Berein auf allen Punkten. Er hatte 
zugleih mit den katholiſchen Kammermitgliedern die kirchliche Stellung 

der Schule reflamirtz die Katholifen drangen durch, der Prediger-Ver— 

ein nicht. Schmerzliche Klage verlautete aus feiner Mitte: „die Fatho- 

ifhe Kirche fürchtet man und ihr fehmeichelt man als einer myfteriöfen 

Größe, unfere Kirche dagegen ift nur dazu da, daß fie von Schwarm- 

geiftern, Sndifferenten, Ungerecdhten und Boshaften in Zügel und Gebig 

gehalten und verwüftet werde.” Schon im Jahre 1855 drang ber 
Prediger-Berein auf Abfchaffung des Landesfatechismugs, der unter Anz 

berm bie Trinität in einer Note abthue, Aber nur durch die Mehrheit Einer 

Stimme und durch ein Berfehen ward der Zwangsgebraud aufgehoben; 
fo werden denn „auch Fünftig die Meiften diefes Lehrbuch gebrauchen.” 

Das „elende Gefangbuch” mit feinen Anafreontiaden und Schaufpieler= 

lieder aus Gellerts Zeit blieb ganz unangetaftet, nur foweit erſchwang 

fich die Synode von 1855, daß einige älteren und beffern Lieder anges 

hängt werden follten, Damit feheint die Oldenburgiſche Reaktion ab» 

gefchloffen zu haben. Im Jahre darauf ging das — des Prediger⸗ 
Vereins wegen Mangel an Theilnahme ein ?). ir 

1) valle ſches Volksblatt vom 2. Febr. 18535 Berliner proteſt. K⸗3. vom 28. 

Juni 1855; Darmſt. K.e3. 1853 Jan. ©. 23, 1. und 12, März 1853. 
2) Senaftenberge evang. 8.=3. vom 19. Sept. 18555 Allg. Zeitung vom 26, 

Det, 18565 Darmfl. Ke3. vom 27, Dee. in Berliner proteſt. 8.23. vom 19. 
Juli 1856, 
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Ebenſo wie in Oldenburg ward im Jahre 1850 auch für die Lan- 

desfirche von Braunſchweig eine Demofratifheconftitutionelle Kirchen- 

verfaffung entworfen und zwar gleichfalls in der Intention, „daß bie 

Gemeinden immer mehr zu dem Standpunft des allgemeinen Priefter- 

thums hinangeführt würden, für deſſen Verwirklichung unfer Luther 

glühte.“ So ward bei ber Einführung der Kirchenvorſtände ausdrück— 

Yich verfündet. Zugleich follte die bindende Lehrverpflichtung geändert 

und nur mehr das eidliche Gelöbniß belaffen werden, „das Wort Gottes 

aus heiliger Schrift im Geifte des Befenntniffes der evangelifch-Tutheri- 
hen Kirche nach beftem Wiffen und Gewiffen verfündigen zu wollen“ 2). 

Ein paar Jahre darauf verlauteten genauere Angaben über bie 

Befchaffenheit des „allgemeinen Prieſterthums“ in Braunfchiweig. In der 

Hauptftadt felbft waren von fünf Predigern vier Anhänger „der höhern 

Auffaffung des Chriftenthums”, und als der fünfte die altlutherifche 

Abendmahlsfeier fammt Kniebeugung und dem Lieder: „Ehrifte du Lamm 

Gottes“ einführte, ſchrie Stadt und Land: diefer heimliche Jeſuit ziehe 

die Leute mit Siebenmeilenftiefeln dem Papismus zu. „Sp frei”, fagte 

ein Correfpondent yon der Reaktion, „ist die Kirche dafelbft, daß freie 

Gemeinden ſich gar nicht zu bilden brauchten, und eben deßhalb ift Braune 

fohweig auch von der Union nicht berührt.” Doch empfingen die Deutfch- 

fatholifen feinen Zufhußg mehr aus der lutheriſchen Kirchenfaffe, wie 

vor 18485 auch predigten die Paftoren nicht mehr von Robert Blumz 

endlich ward ein Prediger penfionirt, der die Welt mit fünfzehn unehe- 

lichen, Kindern bereichert hatte. Der Sonntagsgottesdienft, hieß es 

weiter, fomme in der Hauptftabt felbft mitunter in bedeutenden Pfarreien 

gar nicht zu Stande, weil Niemand fih in der Kirche fehen Yaffe, troß 

aller möglichen Reizmittel, als Chorgefänge, Zeitungsannoncen 7, und 

obwohl man fogar auch die Kirchen vermindert und die Pfarreien com— 

binirt, Das Bekenntniß fei fo frei, daß bei Taufen je nach Belieben 

das appftolifche Symbolum ganz wegbleibe, oder nach eigener Redaktion 

vorgebracht werde 2). = 
Einzelne Prediger wurden indeß auch in Braunſchweig yon der 

Yutherifhen Strömung ergriffen, wie denn noch immer alle auf bie Iu- 
therifhen Symbole verpflichtet werden, Sie hoffen jet fogar auf eine 
Sinnesänderung des Kirchenregiments, trotz aller gegentheiligen In— 

9) Kliefoth und Mejer: Kirchliche Zeitfehrift 1857. ©. 394 ff, 

2) Hengftenbergs evang. 8,-3. vom 17. Juni 1854 und 15, Nov, 1854, 
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dicien. Ein neu angehender Pfarrer ſchaffte in ſeiner Schule die Zie— 
genbein'ſche „Kleine Bibel“, ein gut rationaliſtiſches Machwerk, das 

fein Vorgänger eingeführt hatte, wieder ab, um zum frühern Landes: 
katechismus von Geſenius zurüdzufehren. Das Confiftorium aber citirte 

gegen feine Gewiffensffrupel ein Reffript son 1839, und nöthigte ihn 

bei Geldfirafen, die „Kleine Bibel” wieder aufzunehmen, wenn er nicht 

den Pauli'ſchen Katechismus vorziehe, „ein aus der Unionsdoktrin her- 

vorgegangenes Lehrbuch.“ Aus demfelben Grunde erhielten noch ans 

dere Prediger, Lehrer und Gemeinden ernfte Zurechtweifungens es dürfe 
einem einzelnen Diener der Kirche nicht geftattet werden, ein vom Kir- 
chenregiment gebilligtes Neligionsbuch für irrlehrerifch zu erklären ?). 

$S 9. Die Kirhen der Freiftädte Kranffurt, Bremen, 
Hamburg. 

Im Zahre 1854 nahm der Kirchentag in Frankfurt am Main 

feinen Sig. In den 19 Monaten vorher waren ſechs Ehen zwiſchen 
Chriften und Juden daſelbſt gefchloffen worden und, wie in Bremen 

und Hamburg, einige Dugend Kinder ungetauft geblieben. Der große 

Kath der Innern Miſſion ward mit den aufrichtigften Verfiherungen 

der Preſſe empfangen: von den Symbolen zu gefchweigen, auch der 

Bibel erfenne man in Frankfurt, nad dem Vorgange Luthers, nicht die 
biftorifche, fondern nur die innere Autorität zu, insbefondere wiffe man 
gar nichts mehr von einem Unterfchied zwifchen Iutherifch und calviniſch; 

die reformirte Gemeinde habe lange Jahre hindurch nur Lutheraner zu 

Predigern gehabt, und nie habe ein Lutheraner bei einem Privat-Neli- 

gionslehrer gefragt, ob er nicht eiwa reformirt fer)? 
Früher waren die NReformirten in Frankfurt nur geduldet, ohne 

Vollbürgerrecht, ja nicht einmal Privatgottesdienft war ihnen in der 

" Stadt geftattetz die calvinifchunioniftifche Strömung vom Anfang dieſes 

Sahrhunderts aber hat das Berhältnig umgefehrt, und das Lutherthum 

söllig überfchüttet, Noch werden die Intherifchen Prediger auf die alten 

Symbole verpflichtet; aber „das Predigerminifterium felber hat, dem 

Glauben der Väter ganz entfremdet, tros feiner vierzehn Orbdinirten 

fein einziges Mitglied, das irgendwie feſt auf dem Yutherifchen Befennt- 

1) Kliefoth und Mejer: Kirchliche Zeitfehrift 1856. ©. 3415 1857. ©, 400. 

2) Berliner proteſt. 8-3. vom 17. Juni, 23. Sept, 14, Det, 1854, 



Sranffurt. 255 

niß ftünde, und ſtellt in fih nur ein trauriges Bild yon allerlei Ratio⸗ 

nalismus und Privatmeinungen dar”), Im Jahre 1815 erklärten 

dieſe Leute auf Anfrage der Reformirten es für ein „heilſames Mittel“, 
daß die Prediger beider Confeſſionen die Kanzeln beider Kirchen ohne 

Anſtoß betreten könnten. Seitdem herrſcht völlige faktiſche Union, ohne 

daß je Union gemacht worden wäre. Geſangbuch und Agende ſind dieſes 

Zuſtandes würdig. Reformirte laufen zum lutheriſchen, Lutheriſche zum 

reformirten Abendmahl; in einer lutheriſchen Kirche reicht der pietiſtiſche 

Pfarrer das Brod mit Iutherifher, der rationaliftifhe den Kelch mit 

unirter Spendeformel, Hat nun der große Auffhwung nicht in diefen 

„gräufichen Wirrwarr“ eingegriffen? Keineswegs, Er brachte nur eine 
neue „evangelifch-Iutherifche” Kirchenverfaffung, und was für eine! Seit 

1820 waren im Rirchencollegium fümmtliche Pfarrer ausgejchloffen, „weil 

- fonft Reibungen und eine mit dem ©eifte des Proteftantismus unver- 

trägliche Hierarchie fich erzeugen möchte!” est find die Pfarrer gleich- 

berechtigte Mitglieder; übrigens ift, wie Herr Hengftenberg klagt, das 

Amt nad) wie vor dem Laienthum unterworfen, und dem Prediger-VBer- 

ein „die Stellung eigener Anträge ohne erhaltene Erlaubnig” ſogar 

ausdrüclich verboten. Bon den Symbolen war bei diefer DOrganifation 

mit feinem Worte die Rede; felbft in das Presbyterium werden „offen- 

bare Läfterer und Deutfchfatholifen” gewählt, fogar auf Vorſchlag der 

Pfarrer, welche die Leute fo zum Kirchenbefuh und in das Firchliche 

Sntereffe zu ziehen vorgeben. In den vereinzelten „Gläubigen“ hin— 

wieder wohnt der Seftengeift gegen den Kirchengeift. Der altlutherifche 

Paftor Hein aus Naffau, feit 1855 in Frankfurt domieilirend, klagt, 

dag er gefcheut und gemieden werde wie ein VBerpefteter; „kommt aber 

ein Baptiften-Prediger, oder hält der Methopiften-Miffionär in feinem 
Saale Reden, oder erfheinen veifende Herrnhuter, da Läuft Alles hin“ 2). 

Bremen ift im Gegenfag zu Franffurt dem Herfommen nach re- 

formirt, im Uebrigen gleichen fid) die beiderfeitigen Zuftände auf ein 

Haar, Die Intentionen des Kirchenregiments manifeftirten ſich befon- 

ders bei Gelegenheit der Gründung einer neuen Gemeinde zu Bremer- 

haven: der Pfarrer fei anzuftellen auf „ſechsmonatliche Kündigung“, bei 

Strafe diefer Kündigung fol er predigen „nach den Grundfägen ber 

1) Freimund vom 9. Det. 1856. 

2) Freimund vom 9 und 16, Det, 18565 vgl. Paſtor Steitz zu Frankfurt 
Darmſt. 8.3. vom 27, Dee, 18565 Hengftenbergs evang. 8.3. vom 7. März 1857, 
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Kirche Bremens.“ Diefe Fennt übrigens Niemand; es müßten denn 

nur die bei der Wahl des erften Paſtors verrathenen fein. VBergebens 

nämlich hatte fih die Neaktion bemüht, Bremerhaven als Yutherifch gel- 

tend zu machen, nur foyiel gelang ihr, daß der Gemeinde-Ausfhuß in 

feinem Wahlaufiab den Candidaten der Liberalen, Prediger Wolf, durch— 

fallen ließ. Diefe wendeten fih nun an den Senat, Wirflih warf 

der Senat fofort einen Candidaten des Wahlauffages, weil er bisher 

blog ein Schulamt befleidet, ohne weiters ab, und feste Wolf an feine 

Stelle, der fofort mit 223 von 289 Stimmen gewählt ward, Wer ift 

diefer Wolf? Das Haupt der NRationaliften in Holftein, der zehn Jahre 

vorher in einer gedruckten Predigt die Auferftehung Zefu für ein Er- 

wachen aus dem Scheintod erklärt hatte ?). 

Dei dem Berliner Kirchentage von 1853 hatte Paſtor Treviranus 

unter einer grauenvollen Schilderung der religiöfen Zuftände Bremens 

geäußert: feit vierzig Jahren fei im Dome dafelbft das lautere Wort 

Gottes nicht gepredigt, feit vierzig Jahren der gefreuzigte Chriſtus nicht 
verfündet worden, Dafür ward eine Calumnie-Klage gegen ihn einge- 

eitet. Als aber kurz vorher der Senat den focial-demofratifhen Paftor 

Dulon abzufegen fih gezwungen fah, nachdem fogar die Heidelberger 

Safultät das Urtheil abgegeben hatte: derfelbe babe geradezu eine dem 

Chriftenthbum feindfelige Stellung eingenommen, da reichten doch noch 

5000 Männer und 5356 Frauen eine Supplif für ihn ein, ja in feiner 

eigenen Pfarrei ſtimmte eine Majorität für feine Erhaltung auf der 

Kanzel, und die Minderheit großentheils nicht wegen feines Unglaubeng, 

Sondern nur wegen ihres communismusfchenen Geldbeuteld dagegen. 

Ueber die wenigen Gläubigen geht wie in Frankfurt fo auch in Bremen 

die Klage: es zeige fih bei ihnen ein „überreizter Geſchmack“, der 
„immer Schärferes” verlange, und daher viele den in der Stadt ein- 

genifteten amerifanifchen Methodiften- und andern Conventifeln zuführe 2), 

Was indeg das Paftorat betrifft, fo blieb deffen Mehrheit in Bre— 
men nicht unberührt von dem großen Auffhwung. Am 25. Januar - 

1853 wendete fie fih fogar an den Senat, firengfte Verpflichtung auf 
die reformirten Symbole und ein eigenes Kirchenregiment verlangend, 

1) Berliner proteft. 8.-3. vom 14. Juni 18565 Halle'ſches Volksblatt vom 20, 
Auguft 1856, 

2) Hengftenbergs evang. 8.-3. 1853, Jan. ©. 135 Kreuzzeitung vom 3. Febr. 

18535 Berliner: proteft, 8.-3. vom 30, Dee, 1854, 
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Dagegen proteſtirte die Minderheit von drei Paſtoren, unter Darlegung 
einer Anſchauung, die offenbar dem Senat aus dem Herzen geſprochen 

war; fie proteſtirte gegen jede Behörde, die „nur das Mittel zu hierar- 
chiſchen Zwecken im Sinne Calvins und des von ihm regierten Genfer 
Staats, nit aber Zwingli's des frommen Märtyrers“ wäre, und gegen 

jede Beeinträchtigung des quatenus als Religionszwang. Es müßte 

dieß, fagen die drei Prediger, die traurigften Folgen für Kirche, Familie 

und Gemeinwefen haben, und in feiner fatholifivenden Tendenz offenbar 

und folgereht nad) Nom hinführenz „Die reformirte Weife fenne nichts 

yon andern Glaubensnormen, als die aus dem religiöfen Leben der 
Gemeinden gegenwärtig fi entwiceln, und Bremen müffe eine Her- 

berge der wahren Kirche bleiben, die nach proteftantifhem Glauben eine 

unfidtbare ift“ 9, 

Nach den nämlihen Grundfägen wird auch die Kirhe von Ham- 
burg regiert. Namentlich ſcheint die graffefte Cäfareopapie eine aus— 

zeichnende Eigenthümlichfeit diefer Freiftädte zu fein: Das Kirchenregis 

ment ift gänzlich in Laienhänden, „Fein Geiftlicher fist in der oberſten 

Kirchenbehörde, Feiner in den Vorſtänden der einzelnen Kirchen.” Nun 

bemerfte man zwar im Sjahre 1848, daß der vornehme Hamburger bie 

Innere Miſſion vortrefflich finde; aber bald ging Alles wieder wie zu— 

vor. Der einzige damals eingerichtete Abendgottesdienft mußte ſchon 
nach zwei Jahren wieder aufhören, weil die Obrigfeit die fernere Be— 

nügung der Kirche verweigerte, Unter den Aerzten gedieh ein fürm- 
fihes Syftem unter dem Namen „Euthanafte”, darauf zielend, es ſei 
nicht abzufehen, warum Prediger die Sterbenden noch plagen follten. 

Bei ſolchen officiell-kirchlichen Zuftänden bildete fih, neben den Bapti- 

ften und Methodiften, eine feparirtslutherifhe Gemeinde, die fich „zum 

Kripplein Chriftii? nannte, Freilich entftand in ihr felbft bald wieder 

Streit über das Achte Wefen des Luthertfums, und fofort wurden aus 

dem Einen Kripplein Chrifti ihrer drei, deren jedes nicht nur für fich 

predigte, fondern auch taufte und communieirte, Die erftgenannte Ge- 

meinde hatte fih, auf die Principien von 1848 bauend, einen Paftor. 

aus Erfangen berufen; aber nicht nur ward ihm vom bamburgifchen 

Kirchenregiment nad) langem Hinhalten die Anerfennung definitiv ver- 
jagt, man verbot ihm auch jegliche Amtsfunktlon, während die Deutfch- 

) Berliner proteſt. 8.3. vom 4, Det, 1856, 
Jörg, Gefh. des Proteſt. I. 17 
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fatholifen volftändig anerfannt blieben, und im hamburgiſchen Staatg- 

fafender einen Ehrenplag neben der Fatholifchen Kirche einnahmen 1), 

Seit geraumer Zeit foheinen die hamburgifchen Lutherfirchlein faft 

verfholfen. Um fo mehr machte die officielle Lutherfirche von fich reden, 

As es fih um die Wahl eines Hauptpaftors von St. Nifolat handelte, 

fiel diefelbe auf den Propſt Kraufe zu Breslau, der als Haupt des 

ſchleſiſchen Guſtav⸗-⸗Adolf-Vereins ebenfo fehr, wie als Beftreiter ver 

Gottheit Chrifti befannt war. In Jahresfrift berief und beftätigte der 

Senat nacheinander vier graß rationaliftifche Paftoren, darunter genannte 

ten Kraufe, obgleich neun Prediger gegen ihn Proteft erhoben, weil die 

hamburgifhe Kirche — lutheriſch, Kraufe aber urfprünglich reformirt 

ſei?)! Es gehört nämlich zu der vollftändigen Signatur dieſer Kirche, 

daß fie arglos und bebarrlich von ihren Predigern die unbedingte Un— 

terſchreibung der fymbolifchen Bücher verlangt; „fie find pure et nude 

unterfchrieben worden von ſolchen, die gegen diefelben in Schriften auf: 

getreten find, und unmittelbar nach einer Predigt, in welcher fich der 

Drdinandus unummwunden gegen die Symbole ausfpricht, nimmt man 

am Altare feine eidfiche Zufage entgegen“ 3), 

$ 10. Die lutheriſche Erelufivität in Medlenburg, 

Die Mufterfirhe Iutherifcher Exrelufivität in landeskirchlicher Ges 

ftaltung bilden die beiden Mecklenburg. Aber auch fie haben die „hei— 

ligen Kirchengüter” nicht immer fo treu bewahrt, den „Giftfirom der 

Union”, die „Sünde des unioniftifhen Weſens“ fo forglich fern gehal- 

ten wie jest. AS Anfangs 1854 der Prediger Bartholdi zu Röbel 

kurzweg abgefegt ward, weil er die vom Oberfirchenrath neu verordnete 

Zeufelentfagungs-Formel bei der Taufe nicht buchfläblih gebrauchen 

wollte, da brachte derfelbe fehr intereffante Bertheidigungs- Momente 

vor. „Erfilih”, fagte er, „Das neue Taufformular ift gar nicht auf 

gefegmäßigem Wege erlaffen, denn es ift einfeitig vom Oberfirchenrath vor— 

geichrieben ohne Genehmigung der — Stände”, deren Confens in Meck— 

Venburg jede neue Titurgifche Anordnung verfaffungsmäßig bedarf, Zwei: 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 10. Der. 1853 und 1853 Jan. ©, 13; 

Allg. Zeitung vom 5. Jan, 1853; Kreuszeitung vom 8, Jan. 1853. 
2) Nördlinger Freimund vom 13, März und 1. Mat 1856. 
3) Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 29. Aug. 1857. 
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tens babe es noch gar Feine Lutheraner und „Bekenntnißtreuen“ gegeben, 

als er (Bartholdi) in's Amt gefommen; „Te allefammt waren damals 

abgewichen, im ganzen Lande war unter den Geiftlihen und den Män— 

“nern der Kirchenbehörde nicht Einer, der fich nicht von der Lehre der 

fombolifchen Bücher weit entfernte, denn Fein Theologe war in feinem 

Gemüthe fo verhärtet, dag er nicht von der großen Bewegung ber 

Geifter in der Theologie und Philofophie wäre ergriffen worden.“ 

Bartholdi felbft Habe dem eraminirenden, wie dem einführenden Super- 

intendenten feine ganze theologiſche Richtung vorgelegt, und beide hätten 

erklärt, daß „diefe feine Anftellung in feiner Weife hindere.“ Die Ver: 

pflichtungsformel fei entweder gefalfen oder ganz lar ausgelegt worben, 

und wolle man fie jetzt firenge geltend machen, fo müffe der Oberfir- 

chenrath „die große Mehrzahl der mecklenburgiſchen Geiftlichen abſetzen“ ?). 

Sept freifich warnen die Paftoren ihre Beichtfinder por der Abend- 

mabls-Gemeinfchaft mit der unirten Kirche, fie laſſen feinen Reformir— 

ten oder Unirten zur Communion ohne fürmlichen Uebertritt zum Luther- 

thum: Alles unter der energifchen Direktion des Oberfirchenraths Kliefoth 

in Schwerin. Seine Organe rühmen die „Selbfiverläugnung, mit der 

die alten Paſtoren um der Kirche willen ihren langjährigen Subjeftivig- 

mus daran gegeben.” Vebrigens hat dieſe Selbftverläugnung noch ihre 

befondern Gründe, Erſt vor Kurzem ward wieder ein NRefraftär aus 
feiner Stelle gehoben, nad) unfchönen Debatten wegen urfprünglich ge- 

ringfügiger Differenzen: der Profeffor der Theologie Dr. Baumgarten 
zu Roſtock ſelbſt. Baumgarten ift der norddeutſche Nepräfentant des 

judäomanifchen Prophetismus, der im Süden fo große Siege aus ber 

Bibel feiert ?). Man ſprach fogar von Ereommunifation, wenn er nicht 

„seine Subjeftivität in die objektive Drdnung der medlenburgifchen Lan- 

deskirche einfüge” 2). Nicht nur in Schwerin, auch in Strelig müffen 

fih die Subjeftiviften über die „wunderlichen Erfeheinungen“ ärgern, 

„wo Nationaliften in den engen Rock des Erzlutherthums friechen wol- 

len, und fehlechterdings nicht hineinfommen, fo daß ihre Orthodoxie in 

nichts weiter befteht, als in dem fleißigen Gebrauch der befannten Schlag: 

wörter” ). | 

N) Berliner protefl. 8.-3. vom 17. Juni 1854, 

2) ©. ven II. Band diefes Werkes S. 280 ff. 

3) Berliner proteft, 8.3. vom 24, Nov. 18555 Darmftädter 8,3. vom 14, 

Sehr. 1857. 

*) Berliner protefl, 8-3. vom 16. Aug. 1856, 
17 * 
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Kurz, der Aufſchwung zum lutheriſchen Kirchengeiſt iſt nirgends 

entſchiedener, als in Mecklenburg. Dennoch hat das Lutherthum viel— 

leicht nirgends einen wundern Fleck, als eben da. Denn welche Zu— 

ſtände nach Unten entſprechen dieſer Kirchlichkeit von Oben! Die Gegner 

zeigen mit Fingern darauf und mit unaufhörlichem Hohn. Unter 882 

Schweriner Rekruten von 1855 können 361 nur Gedrucktes leſen, 405. 

fhwanfen zwiſchen Buchftabiren und Lefen, 103 kennen nur einzelne 

Buchftaben, 13 gar feinen: da habe freilich, meint Herr Schenfel, die 

Orthodoxie Leichtes Spiel!). Aber es fommt noch ärger! 200 mecklen— 

burgifche Drtfchaften, in denen ein Drittel, 100, in denen die Hälfte, 

und 79, in denen eines Jahres alle Geburten unehelich waren: fo erzählt 

Wihern am Kirchentage. Und Kliefoth felbft jammert vor der Paftoral- 

eonferenz: wie oft der Prediger am Sonntage unverrichteten Amts heim= 

fehren müfje, „weil fein Hörer, fein Glied der ganzen Gemeinde ge- 

fommen, aud nicht Einer, alfo dag nur aus diefen Grunde der Got— 

tesdienft ausfiel in nur 3 Kirchen 223 mal in nur Einem Jahre.” Ueber— 
haupt, lautet ein Bericht aus Strelig, gebe es faft feine Sonntagsfeier 

mehr, und werde e8 damit immer frecher und ärger. „Kein Wunder, 

wenn manche Geiftlihe es förmlich darauf abfehen, nicht predigen zu 

müffen, indem fie nach dem gegebenen Zeichen fehleunigft zur Kirche 

eilen, um wo möglih noch Niemand anwefend zu finden; oder wenn 

Geiftliche einer Zagdpartie wegen die Kirche ausfegenz; oder wenn an 

manden Drten nur alle drei Wochen Gottesdienſt gehalten, an den andern 

Sonntagen aber nicht einmal vom Küfter gelefen, alfo der Sonntag den 

MWorhentagen völlig gleich wird; während der Woche benust man manche 

Kirche zum Dörren von Tabafsblättern, und noch vor etwa zehn Jahren 

gab es einen Betfaal, der die Woche über eine Hühnerftube war“ ?). 

Ein Rückblick auf die Reihe diefer Landesfirchen wird nicht ver- 

fennen laſſen, daß ſich von der verfuchten Erelufivität in Bayern big 

zu der durchgeführten Erelufivität in Mecklenburg wirklih eine große 

Mannigfaltigfeit kaleidoſkopiſcher Bilder ergibt. Sm den Parteiungen 

der preußischen Landesfirche werden wir biefelben fo ziemlich fich wie— 

derholen ſehen. 

1 Darmſt. 8.3. vom 12, Zuli 1856. 

2) Berliner proteſt. 8.-3. vom 16. Auguft 18565 vgl. 13. Dee, 18565 Darmft. 

8-2. vom 27. Der, 1856, 
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Sechstes Hauptſtück. 

Der Aufſchwung und die Wendung in der preußiſchen Landeskirche; 

ihre Unionen und Confeffionen. 

Es ſind bald die Unioniften oder Subjeftiviften, bald die Confeſſio— 

naliften, welche die Leitung der preußifchen Union ald ein Diplomati- 

firen, ein Drehen und Wenden, ein Hinfen auf beiden Seiten, als Ja— 

und Nein-Volitif bezeichnen, Befonders im Verlauf der jüngften Auf: 

ſchwungs-Periode hat die preußifche Landeskirche einen folchen Charaf- 

ter yon Dben vollftändig enthüllt, von Unten wirklich als „ein dem 

Dberfirchenrathe zur Oberleitung anbefohlenes Chaos proteftantifcher 

Parteien“ fich gezeigt ). 

Zu diefem Charafter ward der Keim fchon in der erften Gründung 

der Union gelegt. Union um jeden Preis: dieß ift und war die Grunde 

tendenz in der Kirchenpolitif des veformirten brandenburgifchen Hauſes. 

Bis zum dritten Neformationd-Fubiläum fchienen der Rationalismus 

und der Pietismus in ihrem Nivelirungs-Werfe genugfam vorgefchritten 

zu fein, um einen entfcheidenden Schritt zu wagen, Doc getraute fich 

der pietiftifchereformirte Hof felbft Damals, als man ganz allgemein „vor 

der Benennung Iutherifch noch einen eigentlichen Abſcheu Hatte’ 2), nicht, 

offen und aufrichtig zu handeln und die Union geradezu einzuführen, 

Man that dieg in Baden, in Naffau, in der Pfalz. In Preußen da— 

gegen wollte man Union und gab doch vor, auch Eonfeffion zu wollen, 

die beiden fich widerfprechenden und abfolut aufzehrenden Dinge zumal 

in Einer Kirche. Man negirte alfo die Lehrunion, und gründete Doch 

eine Lebensunion, die, wenn ernfllich durchgeführt, nothwendig zum 
sollen Unionismus Hintreiben mußte, Im Geheimen wünfchte man dieß 

auch wirklich; öffentlich aber betonte man die bloße Lebensunion, weil 
mit dieſer auch die Sondereonfeffion verträglich ſei. Die fchreiende 

Unnatur einer folhen Trennung firchlicher Lehre und firchlichen Lebens 
ward ignorirt, Ganz entfprechend einem folhen Syſtem der Halbheiten 

und Widerfprüche wollte man endlich die Union auch nicht Firchengefeg- 

lich oder befehlend einführen, ſondern man ftellte fie frei; das Vehikel 

berfelben, die neue vom König felbft verfaßte Agende, ward Dagegen 

) Sceurl in ver Erlanger Zeitfehrift 1854, Mat ©. 268, 

2) Wie die Lutheraner jest ſelbſt geflehen, Freimund vom 2, Juli 1857. 
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1829 den Gemeinden aufgezwungen, eben weil fie mit der Union nichts 

zu fchaffen habe. 

Eine fo widerſpruchsvolle und hinterhaltige Gründung bedingte mit 

einer gewiffen Nothwendigfeit auch eine Ja- und Nein-Politif der Er— 

haltung. Allerdings, wenn die unioniftifhe Strömung von 1817 fort- 

gedauert hätte, dann wäre auch die preußifche Union endlich fo glücklich 

wie die pfälzifche in den Hafen einer dritten oder amalgamirten Kirche 

eingelaufen, Aber fchon die zwangsweife Einführung der Agende von 

1822 erwedte einen merflihen Gegenftoß des Confeſſionalismus, der— 

felbe verftärkte fih mehr und mehr, und trat namentlich feit 1848 als 

die gewaltige Iutherifche Strömung in’s Leben. Somit mußten die ver- 

einigten Gegenſätze und Hinterhalte der preußifchen Landesfirche natür- 

lich auf's Heftigfte aneinander prallen, 

Die Verwirrung und die Gefährdung der Union fteigerte fih noch 

dadurch aufs Höchfte, daß in Folge der Schreden von 1848 das Summe 

epifcopat felbft jener feindlichen Strömung viel mehr zuzuneigen fchien, 

ald mit dem Prineip: Union um jeden Preis, vereinbar fein kann. 

Dem tiefern Blick blieb es freilich nicht verborgen, daß auch während 

dieſer Aufihwungsperiode ganz Diefelbe Ja- und Nein=Politif wie som 

Anfang der Union thätig war. Die Erlanger Theologen fohildern dieſe 

Politif ganz richtig: „Gebrängt bald von der einen, bald von der an 

dern Seite, deutete man die Union immer zu Gunſten deffen, der ge- 

rade drängte. Klagte man im Sntereffe der Confeſſion, fo wurde die 

Antwort ertbeilt: Die Union verfümmert der Confeffion Feines ihrer 

Rechte; fühlte fih der andere Theil beeinträchtigt, fo wurde der Be- 

ſcheid: fo viel auch den Confeffionen Berechtigung zugefagt ift, die Union 

dürfen fie nicht gefährden. So ift es gefommen, daß beide Theile fich 
für ihr Recht auf die Unionsurfunden berufen fönnen, und beide Theile 

doch nur halb Recht haben” 1). Auch die Träger der Iutherifchen Strö- 

mung in Preußen felbft ergründeten endlih dieſe Unionspiplomatie: 

„Auf die Petitionen der Unionsvereine ſprechen die Kirchenbehörden im- 
mer von ihrer Pflicht, die Konfeffion zu wahren, und auf die Petitionen 

der Iutherifchen Vereine von ihrer Pflicht, die Union aufrecht zu erhal- 

ten“ 2), Noch eine andere Anwendung der Ja- und Nein-Politif ward 

vermerkt: „Der Jutherifhen Separation gegenüber wurde ftets die Un— 

1) Zeitfchrift für Proteftantismus und Kirche. 1856. Febr. und März ©. 120. 

2) Halle'ſches Bolfsblatt vom 26. April 1856. 
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antaftbarfeit der Iutherifchen Confeffion hervorgeftellt, ja es kamen ein- 

zeine Aeußerungen vor, nad denen man bie Union als gänzlich, bis 

auf das gemeinfame Regiment, abgethan achten mußte; wiederum aber 

denen, die dad Recht ber “utherifchen Kirche innerhalb der Landesfirche 

beanfpruchten, wurde ftetd in derfelben Weife das unerflärlihe Etwas 

der Union als eine Negis entgegengehalten“ 2). In diefem Augenblicke 

ift die Frage eben bie: ob die Zeit diefer Uniond-Diplomatie nicht für 

immer vorbei fei? | 

Gerade feit 1848 hatte diefelbe noch befondere Gelegenheit, fich 

zu entfalten. Thatſächlich indeß, und namentlih unter Begünftigung 

der Propincial-Behörden oder Gonfiftorien, entwicelte Die Reaktion der 

Confeffion unter der Form der Iutherifhen Strömung eine unwiberfieh- 

liche Macht nach Innen und Augen, Sie war fhon nahe daran, den 

Unionsbau ganz wegzuſchwemmen, und die caloinifchen Fundamente des— 

felben zu überfluthen. Man fagt nicht ohne Grund: die Union fei über- 

haupt wefentfich nichts Anderes geweſen, ald eine „Halbealvinifirung 

der lutheriſchen Kirche”, wobei der Neformirte, im Abendmahl wie 

überall, fein Weniger behalte und nicht einbüße, der Lutheraner aber 

um der Bruderliebe willen fein Mehr aufgeben follte ). est war 

der Proceß in die gerade entgegengefegte Bahn gelenkt, fo daß die 

Union über furz oder Tang in allgemeine Lutheranifirung auslaufen zu 

müſſen ſchien. 

Namentlich ſeit 1852 blieb die „Union“ mehr und mehr bloß auf 

dem officielen Papiere ftehen, ward aber im kirchlichen Leben Stüd 

für Stüd abgebrochen , und „Confeſſion“ an die Stelle geſetzt. Es war 

faft fchon zu fpät, als der Dberfibifchof die Gefahr wahrnahm und Ein- 

halt befahl. 

Sp erſcheint denn die preußifche Union in ihrem gegenwärtigen 

Deftande mehr denn je ald eine Yandesfirchlihe Schaufel; an Einem 

Ende figt die Luther-Confeffion, am andern die pietiftifch-ealvinifche All— 

gemeingläubigfeit mit allem Liberalismus, Bureaufratismus, Demokra— 

tismus und Radifalismus, kurz aller leichten Waare, denn, wie bie 

Reaktion ganz richtig fagt, der Union fehlt die Hauptfadhe: „ver Haß 

der Welt.” In der Mitte fußt der Fönigliche Oberfibifchof, um je nad 

den perfönlichen Eindrüden der Zeitumftände den einen oder den an 

ı) Halle'ſches Volksblatt vom 8. Aug. 1857. 
2) Halle’fches Bolfsblatt vom 15. Juli 1857. 
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dern Theil in die Luft fleigen zu laſſen. In Folge des Jahres 1848 

traf dieſes Schickſal die Leichte Uniond-Waare, und zwar fo fehwer, daß 

es dem Jutherifchen Kirchengeift am andern Ende gelang, auf eigene 

Fauft Boden zu gewinnen. Daher leiftet er jest Widerftand, wo ihn 
die Reihe wieder träfe, in die Luft gefehnellt zu werden. Die englifche 

Alliance ift berufen worden, um ihn empor zerren zu helfen, damit 

Das Spiel des Unions-Brettes yon Neuem anfange. Die Frage ift 

aber eben, ob nicht gerade das plumpe fanatifhe Ungeſchick des Sek— 
tengeiſtes — das Brett felbft entzwei ſchlagen wird? 

Eine nähere Betrachtung diefer Zuftände führt uns zunächſt auf 
die Potenzen, welche innerhalb der Union mit einander im Kampfe lie— 

gen, auf ihre Prineipien und Parteiungen. Begleiten wir fodann bie 

Iutherifhe Strömung auf ihrem Siegeszug gegen das Unionsprincip 
unter theilweifer Connivenz von Oben, fo wird fi die oberftbifchöfliche 

Wendung von felbft erklären, wie fie fih in der Berufung der Evan- 

gelical Alliance nad Berlin angefündigt hat. 

$ 1. Das Weſen der preußifhen Union und ihre Parteien, 

Die preußifche Union ward durch Kabinetsordre vom 27. Sept, 

1817 gegründet als eine Bereinigung, „in welcher die reformirte Kirche 

nicht zur Iutherifchen und dieſe nicht zu jener übergeht, fondern beide 

eine neu belebte evangelifche Kirche werden, unter dem Einfluffe eines 

befferen Geiftes, welcher das Außerwefentliche befeitigt, und die Haupt— 

ſache im Chriftenthbum, worin beide Confeſſionen Eins find, fefthält.” 

Schon in diefer erften Drdre ift der prineipale Widerfpruch erfichtlich : 

die beiden Sondereonfeffionen follen auch ferner in Geltung bleiben, 

doch aber fol die neue Kirche das Außerwefentliche befeitigen und nur 

aus der gemeinfamen Hauptſache im Chriftenthbum beftehen. In dem- 

felben Geifte des Widerfpruchs erklärte fofort eine Reihe yon Kabinets— 

prdres: der Eintritt in die Union fei „keineswegs als eine Confeffiong- 

änderung anzufehen.” 

Ale diefe Befehle ergingen gegen das ganz natürliche Beftreben 

der unioniftifhen Strömung, die Schranfen der Sondereonfeffion nie= 

derzubrechen, und eine rechte Uniongeonfeffion an die Stelle zu fegen. 

Wie fonnte man fih auch ferner auf Glaubensnormen verpflichten wol- 

Yen, deren fpeeififcher Inhalt von der eigenen Kirche als „außerweſentlich“ 

erffärt und „befeitigt” ward? Die projeftirte Unions-Ölaubensnorm 
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ihrerfeits fonnte, nach der Tiefe der damals herrſchenden unioniftifhen 

Strömung, feine andere fein ald die genuin ſubjektiviſtiſche: Bibel allein, 

Chen dieß aber wollte der König um feinen Preis. As aus Schlefien 

die Bitte an ihn gelangte: Se, Majeftät mögen in der Union „nur die 

heilige Schrift als höchſte und alleinige Slaubensnorm gelten und be— 

ſchwören laſſen“, da antwortete er den 16. Sept. 1822: „Aller Seften 
Urfprung ift in dem individuellen Deuten der Schrift zu fuchen, und es 

ift deghalb für nothwendig erachtet, durch die Verpflichtung der Geiſt— 

lichen auf das Evangelium und zugleich auf die ſymboliſchen Bücher, 
als auf die feit drei Jahrhunderten geltenden Autoritäten, alle indivis 

duellen Auslegungen der heiligen Schrift zu befchränfen, fofern von 

deren Berbreitung in den Gemeinden durch Lehren und Predigen die 

Rede iſt.“ Depgleichen erfolgte ein höchft mißfälliger Beſcheid, als die 

Breslauer Synode vom Detober 1822 mit völliger Einftimmigfeit Die 

Frage der dortigen Fakultät bejahter „ob nicht die Firchliche Gemeinfchaft 

felbft, nicht von der Annahme diefer oder jener Befenntnigfchriften, fon- 

dern lediglich yon der Annahme des göttlichen Seu⸗ als alleiniger 

Duelle der Lehre abhängig fein dürfe“ 1)? 
So eifrig fohärften die Füniglichen Drdres Confeffion in der Lehre 

ein, aber gleichzeitig und mit demfelben Eifer Union im Leben; für 

beide Kirchen Gemeinfamfeit des Namens, des Regiments, des Gottes— 

dienftes, des Saframents mit dem Gebrauche des Brodbrechens als 

ſymboliſchem Ausdruf der Union; die Trennungsnamen „Iutherifch“ 

und „reformirt” wurden für die unirten Gemeinden feit dem Februar 

1818 wiederholt verboten und die Benennung „evangelifh” an bie 

Stelle gefegt. Endlich follte die neue Agende die firchliche Uniformität 

vollenden; durch ihren Yiturgifhen Communismus paßte fie auch ganz 

zur Union. Den Aft, durch welchen fie 1829 mit Zwangsgebot aus- 

gegeben ward, feiern die Unioniften heute noch als die große That „im 

ächten Sinne der Union und nach einer großherzigen Anfchauung ihres 

Degriffs, wonach nur die Union und die Landesfirche als eine eyange- 

liſche zu Recht beftand, und von einer Iutherifchen und reformirten Kirche 
in Preußen nicht mehr die Rede fein fonnte“ 2), 

Gerade diefe That aber rief die noch übrigen Widerfiandg-Elemente 
wach. Diefelben wollten fih die Geltendmachung ihres Befenntniffes 

1) Darmſt. 8.-3. vom 11. März 1855, 
2) Darmſt. 8-3. vom 29, Jan, 1854, 
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nicht gerade am Altare und im kirchlichen Leben verbieten laſſen. Es 

ift befannt, mit welch graufamer Rückſichtsloſigkeit diefer Widerftand 
Anfangs niedergefchlagen ward. Den Beitritt zur Union batte man 

freigeftellt, das kirchliche Regulativ der Union aber führte man jest 

zwangsweiſe ein; die Unioniften nennen das ganz richtig „die Sieges- 

Yaufbahn der Union”. Sie beffagen aber auch, daß diefelbe fo bald ge- 
hemmt wurde. Denn eben die dabei hervorgetretenen Erfcheinungen 
riefen neue föniglichen Berficherungen hervor, welche die fortwährende 

Geltung der Sondereonfeffion ftärfer als je betonten. 

Sp entitand die Kabinetsordre vom 28. Februar 1834. Sie wahrte 

die Rectsbeftändigfeit der Union, aber auch das Hiftorifche Recht der 

Confeſſion; fie definirte zu dem Ende die Union als bloßen „Geift der 

Mäpigung und Milde“, vindieirte den Symbolen ihre bisherige Autori- 

tät, und fchärfte ein, dag „die Union nicht ein Aufgeben der verſchie— 

denen Befenntniffe fein folle.” Darum wird diefe Drdre von der luthe⸗ 

riſchen Strömung als die magna charta der Sonderconfeſſion geprieſen. 
„Man hält ſich an die Kabinetsordre vom 28. Februar 1834, um damit 

die som 27. September 1817 zu Bereit 1), Die Unionspartei 

macht es gerade umgekehrt. 

Es leuchtet ein, daß unter diefen Umftänden feine der fireitenden 

Parteien ift, welche nicht irgend eine fünigliche Unionsordre für ſich an— 

ziehen könnte. Es ift aber auch klar, daß die bloße Exiftenz der Union 

an fih doch immer am meiften die Fundations-Idee wach erhalten 

mußte, die Idee: daß Union nur möglich fei, wenn die Confeffion fich 

abmarften laſſe. „Befeitigung des Außerwefentlichen und Fefthaltung 

der Hauptfadhe im Chriftenthbum”: fo hatte die Ordre von 1817 fi 

ausgedrüdt. Sie hatte aber nichts darüber beftimmt: was Haupt- und 

was Nebenfache an den Symbolen fei? wo das Wefentlihe aufhöre und 

das Unwefentliche anfange? Sie hatte nur apodiftifh behauptet: „darin 

(im Wefentlichen) feien die beiden Confeffionen Eins,” Eben diefe Un- 

beftimmtheit des Confenfus ward von Oben benüst, um bie Sonders 

eonfeffion zu begütigen und zu beruhigen, Wer aber damit feineswegs 

zufrieden war, das war vor Allem die theologiihe Schule. 

Benüste die Unionsregierung die Unbeftimmtheit des Conſenſus 

zum Zwede ihrer Kirchenpolitif, fo mußte dagegen die Schule in der— 

1) Schwarz: zur Geſch. d. neueften Theologie S. 3315 vgl, Darmſt. 8-3. 
yon 28. San. ff. 1854. 
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felben nothwendig die Aufforderung finden, ihre Thätigfeit zur Ber 

ftimmung des Confenfus in's Werk zu fegen, Die Prediger wurden 

fortwährend auf die alten. Symbole verpflichtet, „infoweit fie überein- 

ſtimmen und ſich nicht ausſchließen“ 1), d. h. foweit fie „Weſentliches 

und die Hauptſache im Chriſtenthum“ enthalten. War dieß nicht förm— 

lich eine Provokation an die Schule, das „Außerweſentliche“ endlich 

ausdrüdlich und Punkt für Punkt von der „Hauptfahe” zu fcheiden? 

Sie griff auch) die Aufgabe mit ftolzer Freude aufz Preußen wurde bie 

eigentlihe Heimath der „Unions- und Confenfus- Theologie.” Damit 

ftieg denn auch die Wichtigkeit der Schule in's Unbegrenzte. Herr Leo, 

der diefem Verhältniß feinen befondern Widerwillen gewidmet bat, ſchil— 

dert es in feinem Wefen und feinen Folgen ganz richtig: 

„Den Unterfchied von Religion und Theologie, von Kirche und Schule 
hatte man peoteftantifcherfeits vergeffen und man war bona fide der Ueber— 

zeugung, die theologiſche Schule fei die Hauptfache. Der Theologie, der 

Säule fiel die Ausführung der Union anheim, und fie übernahm 
den Auftrag, ohne die Gefahren zu ahnen. Die Iutherifchen Beftrebungen 

weckten aus dem unfchuldigen Wahn. Auch der Union ſchmerzte endlich die 
gebrannte Wunde, zwar noch nicht eigentlich im Gewiffen, aber im Bewußt- 

fein — die Wunde: daß fie eine Kirche fein wolle und fein eigenes Be— 
fenntniß habe. Ein Bekenntniß, auf welchem fie als befondere kirchliche Bil— 

dung ftehen könnte, hatte fie — glücklicher Werfe! — nit. Die ſepara— 
tiftifchen Lutheraner machten ihr diefen Mangel als Vorwurf geltend, und die 

felbftfelige Eitelfeit der Schule ift fchwer von dem Brandmal gepeinigt wor- 

den, bis fie endlich im Jahre 1846 fogar vorübergehend den wahrhaft ver- 
mefjenen Gedanfen faßte, felbft für die Union ein Bekenntniß wiſſenſchaftlich 
fabrieiren zu wollen.“ 2) 

Bor wie nad) diefem „vermeffenen“ Verſuch lag übrigens der Schule 
ein anderer Gedanfe nahe, der fich zudem noch durch feine Loyalität 

befonders zu empfehlen ſchien. Nachdem die Fünigl, Kabinetsordres den 

Eonfeffionellen gegenüber immer wieder die fortbauernde Geltung der Son— 
deriymbole behaupteten, und daß die Union Fein Aufgeben der ver- 

fhiedenen Befenntniffe fei, Fonnte es ebenfo ungeeignet wie unmöglich) 

erſcheinen, dieſe Confeſſionen nun doch direkt in einen formulirten und 
über die ganze Union verbreiteten Confenfus zu verſchmelzen. Da war 

alfo die Aufgabe der Schule zu befchränfen, durch den Ausweg, daß 

1) Darmft. 8-3. vom 28. Jan, 1854, 
2) Kreuzzeitung vom 25. Aug. 1853, 
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man nieht über den beiden Confeffionen, fondern nur neben den beiden 

Gonfeffionen ein neues Bekenntniß herzuftellen fuchte, Alſo eine dritte 

Confeffion in der Union, die eigentliche Unions-Confeſſion. Das königl. 

Kabinet freilich war Damit gerade am wenigften einverftandenz aber der 

Gedanfe Tag zu fehr in der Natur der Sahe, Auch der jegige König 

erklärte noch wiederholt (3. B. 10. Januar 1846 und 6. März 1852): 

er wiffe aus den forgfam geprüften Drdres feines Vaters, fowie aug 

deffen eigenem Munde, daß er die Union „feineswegs auf Grundlage 

der Berwerfung jeglichen überlieferten Firchlichen Befenntniffes erbaut”, 

daß „die Union nad feinen Abfichten nicht den Uebergang der einen 

Eonfeffion zur andern, und noch viel weniger die Bildung eined neuen 

dritten Befenntniffes herbeiführen follte”, fondern nur Aufhebung der 

„traurigen Schranfen, die bisher den Lutherifchen und NReformirten die 

Bereinigung am Tifche des Herrn gegenfeitig verboten“ 2), 

Dis zum Jahre 1848 war das Streben der Schule noch höher 

hinausgegangen, als daß fie ſich auf das „dritte Bekenntniß“ hätte be— 

fohränfen mögen. Seitdem aber ift dasfelbe nicht nur in Preußen zur 

Bedeutung gelangt, fondern die Union ift auch in der befcheidenen Ge— 

ftalt des „dritten Befenntniffes” in die „deutſch-evangeliſche Geſammt— 

kirche“ des Kirchentags eingetreten. 

Auf dem Höhepunkt ihrer Aufgabe, die Union wirklich ganz durch⸗ 
zuführen, war die Schule im Jahre 1846 geſtanden. Selbſt das Summ— 

epiſcopat hatte ſich damals mit fortreißen laſſen. Man projektirte ſogar 

eine Union für ganz Deutſchland und verſammelte eine diplomatiſche 

„deutſch-evangeliſche Conferenz“ zu dem Zwecke in Berlin, welche übri— 
gens weitere Einheitspunkte als das sola fide und die clara et suffi- 

ciens scriptura nicht aufzuzeigen vermochte. Trotzdem ſprach der König 

bei der Eröffnung der Generalfynode yon 1846 wieder feine tiefe Sehn- 

fuht nach „Autorität und Einheit“ aus, was die Synode, bei der Be— 

rathung eines allgemeinen Drdinationsformulars, in folcher Weife exe= 

eutirte, daß es bei der Reaktion fprichwörtlih wurde: ein preußifch- 

eyangelifches Concilium fei daran gewefen, das apoftolifche Glaubens— 

befenntniß abzufchaffen und ein neues an deffen Statt einzuführen 2). 

Es war die bis jett die letzte preußiſche Generalfynode; mit ihr 

9) Darmfl. 8.3. vom 13. März 1855. 
2) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 10. Jan. 18555 Halle'ſches Volksblatt 

vom 9. März 1853. 
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- durfte man auch die Aufgabe der Schule, die Union durchzuführen, für 

gefcheitert erachten. Jedenfalls traten feit 1848 ganz andere Realitäten 

in's Leben und in den Vordergrund bei der Behandlung des preußifchen 

Unionswerfes, Die Schule hat nichts hinterlaffen als die Idee des 

„dritten Befenntniffes”, und diefe nicht einmal realifirt und ausgebaut. 

Wir fnüpfen aber bei ihr und ihrer frühern Stellung in Preußen wie- 

der an, um fofort die gegenwärtigen Parteiungen in der preußifchen 

Union aufzuzählen und aus dem VBorhergehenden zu dedueiren, 

Wenn das Summepifenpat die Unbeftimmtheit des Unions-Inhalts, 

des „MWefentlichen” an den Symbolen und der „Hauptſache“ im Chri- 

ftenthum, fefthält und nicht geändert wiffen will, um den Confeffionellen 

die fortdauernde Geltung der Befenntniffe vorzugeben, alfo zu dem po— 

fitiven Zwede ihrer Kirchenpolitik: fo verfolgt die Subjeftiviften- Partei 

ganz bdiefelbe Tendenz zu dem entgegengefegten oder negativen Zwede, 

um nämlich alle äußere Glaubensnorm durch die Union zu paralyfiren, 

Sie fohliegt ganz einfach: die Union hat feinen beftimmten Lehrinhalt, 

alfo Hat fie gar feinen, und überläßt es beziehungsweife dem Ein- 

zelnen, ihr einen Lehrinhalt aus der fich ſelbſt auslegenden Bibel zu 

ſuchen. Die Partei heißt daher in der preußifchen Landeskirche die der 

negativen Union oder die „Bekenntnißloſen“; fie felbft gibt fi 

den Namen der „Unionsfreunde” Faterochen. | 

Ihre ganze Anfchauung ruht auf der unumftößlihen Wahrheit, dag 

Union und Confeſſion abfolute Gegenfäge feien, fich gegenfeitig aufheben 

müffen, und in einer Kirche zumal oder in einander unmöglich exiftiren 
fönnen, Sie vertritt daher entfchieden und mit aller Uebermacht der 

Logik das Nein in der offieiellen Ja- und Nein-Politif. „Es ift nicht 

wahr,” fagt die Partei, „daß die geeinigte Landeskirche in Preußen aus 

drei Kirchen, einer Iutherifchen, veformirten und geeinigten, befteht, fon- 

dern es gibt, bei aller Schonung des einzelnen perfönlichen Glaubens, 

nur Eine unirte Kirche Preußens, Feine Iutherifche und feine refor- 

mirte” 1), Sie beruft fi dafür mit Recht auf den sensus communis, 

der fih in Preußen über die Union gebildet habe: „In Preußen ift die 

Union mit dem ganzen Bolfsleben bereits auf's Snnigfte verwachfen, 

und alle nachträglichen Erklärungen, dag fie an dem Befenntnißftande 

nichts habe ändern follen, werden die Lebensanfhauung nicht mehr än— 

bern, Bon vornherein ift die Union im entgegengefegten Sinne ver- 

Piſchon: die Augsb. Conf, und der Berliner Kirchentag. Berlin 1853, 
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ftanden und von den gefeglichen Drganen in's Leben gerufen, und noch 

heutigen Tages wird fie von dem ganzen Volke und dem größten Theile 

der gelehrten Welt im entgegengefesten Sinne feftgehalten“ Y. Bis 

hieher ift die nächfifolgende Partei, die der pofitiven Unioniften, mit 

den Befenntnißlofen ganz einverſtanden. Sofort aber fragt es fich: ob 

es einfach bei diefer Abforption bleiben oder doch irgend ein unir- 

ter „Befenntnißftand“ bergeftellt werden folle? Die poſitiven Unio— 

niften aller Sorten bejahen die, die Befenntnißlofen verneinen be- 

harrlich die Verträglichkeit irgend welder Confeffionalifirung mit dem 

Unionöprineip. 

Das abforbirende Princip ift, wie man fieht, beiden Parteien ge- 

mein, nur daß die pofitiven Unioniften inconfequent genug find, in 

der Ausfcheidung des „Wefentlichen” am Lehrinhalt vom „Außerwefent- 

lichen“ beliebige Grenzen ftefen zu wollen. Solches Wilfür-Syftem _ 

fann fi natürlich den Bekenntnißloſen nicht befonders furchtbar machen; 

es befteht daher auch bei ihnen Feine wirkliche Feindfchaft gegen die 

Eonfenfus- Theologen, fie betrachten fich vielmehr ald Kinder Eines 

Geiftes mit ihnen. Weberhaupt unterfcheiden fih die Befenntnißlofen in 

der großen Maffe der Unions- Theologen erft feit der Zeit, wo die 

Schule mit ihren bochfliegenden Plänen gefcheitert if. Solange ber- 
felben, wie im Jahre 1846, „felbft der einfache Inhalt des apoftolifchen 

Symbolums noch zu enge war für ihre Weitfchaft”, war für die Rich— 

tung der negativen Union ficher fein Grund vorhanden, fich als eigene 

Partei Inszufhälen. Anders aber wurde es, als die weitherzige Unions— 

Theologie fcheiterte und immer mehr auf die eigentliche Conſenſus— 

Theologie zufammenfchmolz, welche endlich geradezu einen engen Unions— 
Confeſſionalismus zur Welt brachte. 

Natürlich finden viele Schattirungen in dem Umfang diefer Rich— 

tung Plas, son der Evangelical Alliance bis zu der preußifchen 

Partei, welche von Dr. Nisih und J. Müller reprafentirt wird. Ein 

Blick auf die lestere Partei wird den Jammer erflären, mit dem die 

Bekenntnißloſen ihren Selbftwiderfpruch und Abfall vom eigenen Princip 
zu rügen pflegen, Sie geht von dem richtigen Sabe aus: „daß man 
den confeſſionellen Differenzlehren volle Freiheit gewähre, ſolche Wünſche 
gehören für eine Landeskirche, in welder die Lehrunion mit allem 

Recht befteht, in’s Neich der Unmöglichkeit, und könnten nur durch allerlei 

N Darmſt. 8-3. vom 21, Mai 1854. 
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Sophismen und Trugfchlüffe plaufibel gemacht werden” 1), Mit diefen 

nämlichen Mitteln fucht num aber die Confenfus-Partei felbft hiſto— 

riſch nachzumeifen, daß die Differenzlehren eine tiefere kirchliche Be— 

deutung gar nicht haben könnten, indem bie zwei oder drei beutfch- 
proteftantifchen Richtungen nichts anderes feien, als zu gegenfeitiger 

Ausgleihung fortgefprittene Entwiclungen des in der Augustana be- 

zeugten gemeinfamen Glaubens, alfo von Anfang an Union, Der Con- 

fenfus Hat nach ihr bereits die reichſte ſymboliſche Faſſung und einer 

neuen bedarf ed nit, Da find die Marburger Artifel, die Augustana, 

die Wittenberger Concorbie, die Confessio Marchica, das Colloquium 

Lipsiacum, die Thorner-Erflärung — fie alle läßt Dr. Nitzſch in einen 

dien Band zufammendruden und nennt ihn das „Urkundenbuch der 

evangelifchen Union“; denn „das evangelifhe Ganze diefer Symbole 

verbefjert und ergänzt in den meiften Fällen aus feinen eigenen Mit- 

teln die Fehler des einzelnen“ 2). Wer fih damit nicht begnügen will, 

der wird von der Confenfug-Schule geradezu der „Seftirerei” bejchul- 

digt 2); doch begnügt fie fich felber, bis einmal das Ganze in die Reife 
einer folhen Lehrunion eingefchlagen werden fann, auch mit der bloßen 

Formulirung eines „dritten Bekenntniſſes.“ 

Ale die gedachten Richtungen halten an dem innern Gedanken der 

preußifchen Unionsgründung feſt: der vollfommenen oder Lehrunion. In 

der Zeit großer Gefahr für den Unionismus an fich rebueirte fich aber 

nicht nur die weitherzige Lehrunion auf eine enge Confenfug- Theologie, 

fondern es verftärfte fih auch die Richtung, weldhe auf den äußern 

Ausdruf der unionsgründenden Kabinetsordreg, die bloße Lebensunion, 

fih beſchränkt. Von einer effektiven Ausfheidung des „Außerwefent- 

lichen“ in den Symbolen ift da feine Nede, nur die trennende Eigen- 

Schaft foll demfelben benommen fein, Diefer Standpunft findet fich be- 

fonders in den Petitionen vertreten, welche zu der Zeit, wo bie Yuthe- 

riſche Strömung ihre größte Gewalt entwicelte, von den Paftoren der 

pommerifhen Unionsvereine an den König gerichtet wurden, „So 

lange von Union beider Confeffionen die Nede fein foll, muß als noth- 

wendige Folge jener brüderlichen Anerkennung die Saframentsge- 

meinfhaft unter Qutheranern und Neformirten in der evangelifchen 
% 

) Darmſt. 8.3. vom 25. San, 1855. 

?) Bgl. Erlanger Zeitfehrift 1853. Heft 3, ©. 136 ff. 147 ff. 

3) Allg. Zeitung vom 2. Dec, 1852, 
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Landesfirhe ald das Befenntnißzeihen der Gemeinfhaft aufrecht er— 

halten werden, Die Saframentögemeinfchaft ift das wefentlichfte Merk— 
mal firhliher Union, und fo fällt auch innerhalb derfelben die Noth— 

wendigfeit des WebertrittS von einer zur andern Confefjion fort. Aus 

dem Begriffe der in Preußen zu Recht beftehenden unio conservativa 

an ſich folgt im Grunde lediglich die Saframentsgemeinfchaft als wefent- 

liches Merkmal” 9. „Wir zählen,“ fagt die zweite pommerifche Petition, 

„treue Anhänger der Union, welche fich zu der Lutherifchen Lehre mit 

allen ihren Confequenzen eben fo aufrichtig, vielleicht noch aufrichtiger 

befennen, wie die Gegner der Union, Wir find nicht Befenntnißlofe; 
aber nicht foweit fol dem Befenntnig Raum gegeben werden, daß da— 

durch die Kirchengemeinfhaft der beiden Confeffionen wieder aufgehoben 

wird,” nicht fo, dag Se. Majeftät felbft und der Minifter der geiftlichen 

Angelegenheiten „als Reformirte aus dem Kirchenregiment der lutheri— 

ſchen Kirde ausgefchieden feien.“ Die Petenten verlangen daher folge- 

richtig: „Daß im Kirchenregiment der Landeskirche nur Solche angeftellt 
werden, welde die Befenntniffe nicht in einer. Weife geltend machen 

wollen, daß dadurch die Eine evangelifche Landeskirche wieder in zwei 

Gonfefiiongfirchen zerriffen werde” 2). Nur infofern fommen diefe Unio- 

niften mit dem äußern Ausdrud der königlichen Drdres nicht überein, 

als fie fih gedrungen fehen, neben den beiden alten Confeſſionen au 

eine thatfächlihe Lehrunion, als unwillfürlih aus der Lebensunion er— 

wachfen, anzuerfennen: „fie wollen das Yutherifche und reformirte Be— 

fenntniß, aber nicht in exelufiver Weife, und fie nehmen aud das Recht 

eines dritten Befenntnißftandes in der evangelifchen Kirche in Anſpruch.“ 

Nun ift wohl zu erwägen, daß es bis vor Kurzem noch das Non- 

plusultra Yandesfirchlicher Befenntnißtreue war, nur dieſen Standpunft 

der bloßen Lebengunion zu wahren und zu vertheidigen gegen die „Fiktion 

einer im Bekenntniß einigen Landeskirche”, gegen die „Anmaßung der 

abforptiven Union, ihre Union für Union überhaupt auszugeben‘ ?). 

Gelbft Herr Hengftenberg kannte bis über das Jahr 1848 hinaus Fein 

höheres Ziel als folhe Einfhränfung des Unionismus auf die Lebens- 

union. Ja, gerade in ihr fand die Iutherifche Strömung ihre eigent- 
Yihe Dperationsbafis. Die Union im firchlichen Leben follte bleiben, 

2) Darmſt. 8.3. vom 5. März 1854. 
2) Darmſt. 8.3. vom 4 März 1854. 

3) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 19, Nov, 1853, 17. Jan. 1859. 
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eben weil durch Lutheranifirung des kirchlichen Lebens allmählig der 

ganze Unionseompler Iutheranifirt werden follte, Jnsbefondere der Hal— 

tung derjenigen dilettantifchen Richtung, welche an der Kreuzzeitung ihr 

Drgan bat, Yag diefe ausgefprochene Tendenz zu Grunde. Sie verftand 

aber auch unter „Luthertfum”, wie wir fpäter fehen werden, etwas 

Anderes als die hiftorifch vorliegende Theologie diefes Namens; fie 

fonnte fih eben darum am längften auf dem Niveau der Lebensunion 

halten, während andere Elemente der großen Iutherifchen Strömung mit 

unwiberftehlicher Gewalt vorwärts getrieben wurden. 

Die Unnatur der Trennung nämlich zwifchen Firchlicher Lehre und 

firhlichem Leben, welche die nothwendige VBorausfegung der preußifchen 

Lebensunion von 1817 ift, fonnte um des firchenpolitifhen Zweckes 

willen wohl: eine Zeit lang ignorirt und zurüdgebrängt werden, endlich) 

aber mußte fie doch hervorbrechen und ein ruhiges Beharren auf diefem 

Standpunkte unmöglich machen, Der Durchbruch war nad zwei Seiten 

bin möglich, Bor 1848 gefchah er mit größter Gewalt in der Richtung 

auf vollendete Lehrunion; nad 1848 gefhah er in entgegengefegter 

Richtung zur Auflöfung auch der Lebensunion. Dahin wurde nun der 
Kern der Iutherifchen Strömung mehr und mehr mit fortgeriffen. So 

entftanden die Ercelufiven von Der Conföderation, 

Geftern größtentheils noch gute Unioniften im Sinne von 1817, 
erklären dieſe Parteigenoffen heute: gerade das fei und bleibe der 
Hauptirrthum, dag man meine, der Eultus brauhe dem Befenntniß 

nur halb oder zu drei Vierten zu entfprechen, er könne die Differenz- 
lehren zweier Kirchen, Ja und Nein auf diefelbe Frage, zugleich in ſich 
bergen und der Altar fei nicht der Ort, wo es ſich zieme, eine fefte 
Antwort auf eonfeffionelle Fragen zu geben. Kurz: eine jede Cultus— 
Drdnung müffe der Lehrordnung unterworfen und nur eine Bethätigung 
berfelben fein. „Der objektive Thatbeftand der Union“, fagt Daher Herr 

Hengftenderg, „ift nur die Bereinigung im Kirchenregiment und eine 
mit derſelben Hand in Hand gehende Geneigtheit zur gegenfeitigen Zu- 
lafjung zum Abendmahl, ohne dag für dieſelbe gefegliher Zwang be- 
fände, und ohne daß fie yon den Umftänden völlig unabhängig wäre” ?). 
In der praftifhen Anwendung gaben diefe Grundfäse allerdings Anlaß 
zur Klage: „die erchufive Partei Yaffe dem Namen nad) die Union noch 

) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 19. Nov, 1853 und 17, San. 1855, 
Sörg, Geſch. des Proteft. I. 18 
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fortbeftehen, wolle fie aber innerlich fo filtriren, reinigen und Yäutern, 
dag von ihrem Wefen nicht viel übrig bleibe“ 1), 

Es fam endlich dahin, dag man nicht nur von Iutherifchem Sonder: 

befenntniß, jondern auch von „Iutherifcher Kirche innerhalb der Union“ 

zu ſprechen anfing, und ganz folgerichtig der pommerifche Lutheraner- 

Berein es den Iutherifchen Mitgliedern des Oberkirchenraths geradeaus 
zur Sünde anrechnete, die Jntereffen der reformirten Confeffion zu für: 

dern. Zwifchen den Excluſiven der Yutherifchen Separation und ben 

Erelufiven der Union, welche fo auf eine bloße, im gemeinfamen Kirchen- 

regiment ausgedrückte, Conföderation rebueirt worden wäre, blieb ſonach 

fein wefentlicher Unterſchied mehr. 

„Lutheraner in und Lutheraner außerhalb der preußifchen Landes— 

firche, beide ftehen auf Einem und demfelben Befenntniffe, das fie Wort 

für Wort annehmen; aber ich möchte wiffen, ob im ganzen preußifchen 

Lande auch nur Ein Fall vorfäme, wo insbefondere benachbarte Geift- 

lihe in und außer der Landeskirche irgend einen befreundeten Verkehr 

unter einander hätten” 2), Diefes Verhältniß hatte lange ſchon als ein 
drüdender Alp auf dem Herzen der innerfirchlichen Qutheraner gelaftet. 

AS fie nun in Reducirung der Union bei der Aufhebung aller eigent- 

lich kirchlichen Gemeinfhaft mit den andern Confeffionen angelangt 
waren, da luden fie die feparirten Lutheraner ein und ſprachen diefelben 

anı eg ſtehe jegt ihrem Rücktritt in die lutheriſche Abteilung der Lan- 

besfirche Fein Hindernig mehr entgegen. Diefer Aft war zwar vergeb- 

ih, aber er ift als ein Zeichen des Höhepunftes ftehen geblieben, den 

der Iutherifchen Strömung zu erreichen gelungen war, 

Die Wendung in den obern Regionen war inzwiſchen längft ein= 
getreten, wenn auch die Reaktion von Unten noch eine Zeit lang blind- 
lings vorwärts flürmte, Die allerneuefte Geſchichte der preußifchen 

Union zerfällt demnach in zwei Hälften: das Auffteigen der Iutherifchen 

Strömung unter Connivenz yon Oben und ihr Schirfal unter den Rück— 

zugsverfuchen von Oben, 

$ 2. Die allgemeine Reaktion gegen den Unionismus in 

Preußen. 

Es war nach 1848 diefelbe Ja- und Nein-Volitif in der preußifchen 

Kirchenregierung wie vor 18485 nur daß jest die Connivenz für Die 
— 

Darmſt. K.«Z. vom 24. Sept. 1853. 
2) Halle'ſches Volksblatt vom 9. März 1853. 
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Confeffion länger dauernd und audgiebiger war, als je vorher für die 

Lehrunion. Mit den frühern Kabinetsorbres vom 27. September 1817 

und vom 28, Februar 1834 traten jest die Kabinetsordres vom 6. März 

1852 und vom 12. Juli 1853 genau in Parallele. Wie die confeffio- 

nelle Reaktion aus dem Vormärz die Drdre yon 1834 als ihre magna 

charta an fih rig, um damit die Drdre von 1817 zu befeitigen, fo 

eignete fie ſich jegt die Drdre von 1852 an und ignprirte die yon 1853, 

Der letztere Kabinetsbefehl ift auch durch feine Gefhichte merfwürbig 

und bezeichnend. Er ward zuerft durch eine ſchleſiſche Provincialzeitung 

fund und die unmittelbare Folge einer Deputation, welche yon dem 

pommeriſchen Unionsyerein mit wiederholten Beſchwerden an den König 

gefchickt worden war. Se. Majeſtät, erzählten die Deputirten, babe fie 

fehr aufmerffam angehört, befonders bei dem Paſſus, wie die Madi- 

nationen einer Partei bereits daran feien, den Streit gegen die Union 

auch in das Volk zu bringen; und nachdem der König fich insbefondere 

über diefe, ihm bisher verborgenen, obwohl theilweife von den Behörden 

felbft begünftigten, lutheriſchen Macdinationen „mit Indignation“ aus— 

gefprochen, habe er verfihertz „es gebe in ganz Preußen feinen größern 

Freund der Union, als er felber fei, und den Altlutheranern habe er 

nur in der Abficht manche Conceffionen gemacht, wie man etwa den 

Kranken Medicin gebe” As nun die Ordre an den Oberfirhen- 

rath zur Publikation gefommen, habe ein beim König viel geltendes, auch 

fonft einflußreiches, durch feine Gewandtheit berühmtes Mitglied (Stahl) 
Alles aufgewendet, um diefelbe zu hintertreiben, indem er „die even- 

tnellen Folgen in den abermalig zu erwartenden Separationen der Lu— 

theraner fehr eindringlich und bedrohlich gefchildert, und wiederum bie 

gewöhnlichen Verbächtigungen gegen die Unioniften und Petenten als 

Ungläubige und Demofraten herangezogen” 2), Aber Alles umfonft. 

Bisher war der König für den eifrigften Förderer des confeffio- 

nellen Auffhwungs gehalten worden, und auch jegt noch wollte fich die 

lutheriſche Strömung nicht entfchließgen, das ©egentheil zu glauben. Es 

war allerdings Vieles in ihrem Sntereffe gefchehen und noch mehr zu— 

gelaffen worden, Die unioniftifhen Drgane felbft hatten durch ihr un— 

ausgefegtes Klagegefchrei den Glauben verbreitet, als hätten ſich der 

König und der Oberfirchenrathb der confeffionellen Reaktion rückhaltlos 

1) Darmſt. 8-3. vom 2. und 5. März 18545 vgl. Allg. Zeitung vom 2, 

Sept. 1853, 
18* 
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in die Arme geworfen ?), als fei die Partei, welche erft noch mit „ei- 

nigen treuen Leuten unferes Befenntniffes in den Kirchenbehörden“ über 

und über begnügt gewefen wäre, jegt die ſchrankenlos herrſchende. So— 

viel ift auch unverkennbar, daß wirklich eine vorübergehende Berftim- 
mung gegen den Unionismus in den höchſten Regionen Platz gegriffen 

hatte; deßhalb war aber doc das Prineip der preußifchen Kirchenpotitif 

nicht für immer in den Hintergrund getreten: Union um jeden Preis! 
Jene Verftiimmung erflärten ſich die Unions-Drgane felbft aus den 

Lehren des Jahres 1848. Damals fei es gelungen, „alle unioniftifchen 
Tendenzen, wie die Union felbft, ven Guſtav-Adolf-Verein, die proteftan- 

tifhe Forfchung und Wiffenfchaft als revolutionär zu verdächtigen“ 2). 

Die gewaltige revolutionäre Bewegung floß aus dem zügellofen Sub— 

jektivismus der Zeitz daß aber der Unionismus mit dieſem Subjektivis— 

mus nächft verwandt fei, war eben fo leicht zu erweifen, als daß bie 

fefte äußere Glaubensnorm fein natürliches Gegengift fein müßte. Raum 

war daher die von Preußen angeftrebte politifche Union und der blen= 

dende Traum der Erfurter Hegemonie zerfloffen, fo wußte z. B. der 

Superintendent Otto zu Naugardt nichts Eiligereg zu thun, als zu pe— 

titioniren, dag nun doch auch die preußifche Kirchenunion aufgehoben 

werden möge, welche er dem Oberfirchenrathe unumwunden ald „revolu- 

tionäre Sünde“ bezeichnete ?). Lesterer erwiderte zwar (27, Det, 1851): 

dann müßte man auch Friedrih Wilhelm III. unter die Revolutionäre 
fielen. As aber die Unionsgefinnten Pommernd, nachdem ihre erfte 

Petition nicht einmal einer Antwort gewürdigt worden, im Juli 1853 

die gedachte Deputation yon drei Predigern an den König abordneten, 

hielten diefe es für gerathben, von dem Bifchof Ritſchl fich erft fehrift- 
lich bezeugen zu Yaffen, „daß fie gläubige und orthodore Prediger und 

feine Demofraten, fondern auch in politifcher Beziehung correfte und 
unbefcholtene Männer feien.” Ihre Petition beflagte unter Anderm: 

„ale Erfcheinungen, welche das evangelifch-chriftlihe Leben in neuerer 

Zeit aus fich geboren, trügen den Charafter der Union, jest aber müffe 

man diefe Union mit dem Ausdrucke Revolution gebrandmarft fehen.“ 

Als die Eonferenz der „Unionsfreunde” zu Eberswalde um ftärfere Ver— 
— 

1) Namentlich war dieß der lange Schwanengefang der Berliner „Allgemeinen 
Kirchenzeitung.“ 

2) Dberbomprediger Dr. Schröder zu Brandenburg, Darmfl. 8-3. vom 25. 
Sept. 1853, 

3) Darmſt. 8-3. vom 24, Sept, 1853, 
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tretung der Union in dem neuerrichteten Oberfirchenrathe bat, wo die 

Lehrunion nur den einzigen Nitzſch für fih zählte, da warb ihnen auch 

unverholen zu verftehen gegeben, daß man inihrer Richtung die Mittel 

zur Hebung des „evangelifchen Kirchenelements” nicht erjehe 9. 

Die Reaktion hatte nicht gefäumt, dieſe allerhöchfte Stimmung ge= 

gen die Union beftens zu benügen und allenthalben faktiſch zuzugreifen, 

nicht etwa um bloß die vorhandenen Anfäge zur Lehrunion auszureu- 

ten, fondern fie griff alsbald mehr und mehr die Lebensunion felber 

an. Eben diefes VBornehmen nun, wie ed in den untern Kreifen be— 

reits in eigenmächtigfter Blüthe fand, fehlen die Kabinetsordre vom 

6. März 1852 oberfibifchöflih zu fanktioniren. Allerdings bezeichnete 

fie nicht nur die freiefte Gliederung der Confeffionen, fondern auch die 

Erhaltung der Union als die Aufgabe des Königs; faktifh aber ſchien 

die Union durch die Ordre felber Iebensgefährlich bedroht. Gemeinden, 

Fafultäten, ganze Provinzen und ihre Synoden fonnten ihr ein anderes 

Berftändnig als diefes bedrohlichfte nicht abgewinnen, Die Exrelufiven 

dagegen begrüßten fie mit lautem Jubel, da die Union durch fie faktifch 
aufgehoben „der, wie Conſiſtorialrath Wachler in Breslau Außerte, 

„das Gefpenft der Union durch die Kabinetsordre nun verſcheucht und 

rechtlich vernichtet fei” 2). Aber „diefe Beflimmungen genügen der ent- 

ſchieden kirchlichen Gefinnung nicht, fie find ihr nur infofern willfommen, 

als fie in ihnen Verheißung und Unterpfand einer weitern eonfequenten 

Durchführung der nothwendigen Trennung ſieht“ — fagte die confeffio- 

nelle Reaktion von Unten, und handelte fofort darnach 3). 

Pofitiv beftand die Anordnung der Ordre vom 6. März darin: bag 

fie eventuell confeſſionelle Trennung des Oberfirchenraths einrichtete, 

d. 5. diefer Rath follte ferner in Gefammtheit fortfahren, „das in der 

Geſchichte hriftlicher Kirche hochwichtige Werk der Union“ zu vertreten, 

„wo aber die Entfcheidung nur aus einem der beiden Befenntniffe ge- 

ſchöpft werden könnte“, follte eine förmliche itio in partes ftattfinden, 
das Corpus der Räthe nach den Sonderbefenntniffen augeinandergehen ?). 

Dffenbar ein gefährlicher Riß in die Lebensunion felber! Noch tiefern 

Eindru aber machte das andere oder negative Moment der Ordre, 

1) Darmfl. 8,-3. vom 2, und 4, März 1854. 

2) Darmfl. 8.-3. vom 25. Sept. 1853. 

3) Vgl. Erlanger „Zeitfehrift” 2c, 1853, ©. 129 ff, 
*) Bol. Berliner Allg. 8-3. vom 15. Mat 1852, 
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wo fie aller Lehrunion die Exiſtenz abläugnete und für ale Zufunft 

verbot, Sie beftimmte nämlich nicht nur: der Oberfirchenrath folle 

fünftig beftehen aus „Gliedern beider Konfeffionen”, alfo ausschließlich 

bloß aus Lutheranern und Reformirten; fondern fie bemerfte auch aus— 

drücklich: der Füniglihe Vater habe am allerwenigften „die Bildung 

eines neuen dritten Befenntniffes herbeiführen wollen.“ Soeben noch 

waren die „Parteinamen“ Yutherifh und reformirt von Unionswegen 

verpönt gewefen. Jetzt aber — wie konnte der erfte Sat anders ver⸗ 

ftanden werben, als: nur die Träger jener Parteinamen dürften in 

der Kirchenbehörde vertreten fein? während der zweite Sa geradezu 
die Eriftenz folcher Uniong-Angehörigen negirte, welche fih unter den 

alten „Parteinamen“ nicht unterbringen ließen. | 

In der Auffaffung der praftifhen Confequenzen, welche die Drdre 

nach fich ziehen müßte, waren Reaktion und Oppoſition durchaus ein= 

verſtanden. Wenn die Firchlichen Behörden nur aus Mitgliedern der lu— 

therifchen und reformirten Gonfeffion beftehen follen, fo werden auch 

entweder ſämmtliche Gemeinden und Geiftlihe, und folgerichtig alle 

Schulen, Seminarien, Wohlthätigfeits-, Miſſions- und andere Anftal- 

ten, confeſſionell fi fondern müffen, oder Unirte bleiben und deßhalb 

im Kirchenregiment der Union nicht vertreten fein. Alle die überwie- 

gend zahlreichen Gemeinden alfo, ganze Provinzen, ſämmtliche theolo- 

gifchen Fakultäten, deren Bekenntniß einzig und allein in dem unbeftimm- 

ten Conſenſus beftand, die zum größten Theile „in der Union eine Er- 

rungenfchaft evangelifcher Geiftesfreiheit und großherzigerer Weltan- 

ſchauung erblickt“ und demgemäß fich ausgebildet hatten — fie follten 
jest, nach drei Decennien, alle in die engften Schranfen des Iutherifchen 

oder aber reformirten Symbolglaubens je nach Herkunft oder Belieben 

zurückkehren, vielmehr, fie follten gar nicht prätendiren, zu eriftiren 9! 

Unmöglich! fehallte e8 der Ordre von allen Fraktionen der Union 

entgegen. Das „dritte Befenntnig” war einmal vorhanden, die Lehr- 
union eriflirte wenigftend in dieſer Form, wenn auch nicht als “ganze 

Anton, und bewies jest eine fo Fräftige Eriftenz, daß das Kirchenregi- 
ment ſchon nach vier Monaten feinen Irrthum befennen, und die berech— 

tigte Eriftenz der Lehrunion wenigftens in der Einfchränfung auf das 
dritte Befenntniß anerkennen mußte, Namentlich hatte fih die Schule 

höchſt energifch erhoben und fogar unverholen die ganze Union für ſich 

) Darmf. 8.-3. vom 27, Sept, 1853. 
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in Anfpruch genommen. Es zeigte ſich zur Evidenz, daß faft die ganze 

theologische Wiffenfhaft in Preußen jenem dritten Befenntnig angehöre, 

welches der König als nicht exiſtirend oder als wenigftens kirchenpoli- 

zeiwidrig ignorirt wifjen wollte. Sämmtliche Fakultäten, Halle, Kö— 

nigsberg, Bonn voran, erklärten die Unmöglichfeit, wieder bloß luthe— 

riſch oder reformirt zu fein, und furchtbare Wahrheiten wandten fie 

gegen die Drdre vom 6. März ein, fowie gegen die „auf Zerftörung 

der Union bedachte Partei.“ „Wie follte die Weberzeugung unzähliger 

frommen Proteftanten auch nur von ferne durch die Kategorie Iutherifch 

oder veformirt erfhöpft werden“? das dritte Befenntnig ift „für die 

zahlreichen Abweichungen” unentbehrlich; namentli wäre bie theolo- 

gifche Wiſſenſchaft mit Einem Schlage ruinirt, wenn fie auf „eonfeflio- 

nellen Zwang“ geftellt werden follte, anftatt „des freudigen Bewußt- 

feins ungehemmter Forſchung in dem weiten Bereiche evangelifcher Prin- 

eipien“; fei ja alles wiffenfchaftliche Gedeihen, der ganze Bildungsftand, 

bloß der Union zu verdanken, Kurz, alle befannten bie Union, d. i. 

bie Lehrunion im engern oder weitern äußern Umfange, als ihren Lebens- 

grund und die Gewähr ihrer Eriftenz. „Gelänge es“, fagt 3. B. ber 

Proteft der Königsberger, „der auf Zerfiörung der Union bedachten 

Partei ihre Eonfequenzen durchzuführen, fo würde es auch um ben 

Kuhn der wiffenfchaftlichen Theologie, den Stolz Deutſchlands und 

Preußens, gefihehen fein; dieſe hat das Princip der Union in fi, ift 

‚son Anfang mit der Union im Bunde gewefenz fobald die Unionsrich- 

tung von den Univerfitäten verdrängt fein wird, fobald Zwang das 

Dewußtfein freier Forfhung gelähmt hat, dann tritt die ſchon in kennt— 

lichen Spuren ‚vorhandene Berfrüppelung und Carrikatur ein, dann ver- 

finft die Wiffenfchaft in Erftarrung und Vernachläſſigung“ ?). 

Das „dritte Bekenntniß“ reichte inzwifchen eine Fluth von Petitio— 

nen ein; mit Hunderten von Predigernamen bedeckt, famen fie nament- 

lich aus ganz Rheinland und Weftfalen, wo der Proteftantismus über- 

haupt zumeift füngften Datums, und daher durchaus auf dem Boden des 

Conſenſus angebaut ift, aus Schlefien, aud) aus Pommern und Bran- 

denburg. Sie verlangten in der Negel drei Punkte: 1) Anftellung ei- 
ner verhältnigmäßigen Zahl ſolcher Dberfirchenräthe, denen allein dag 

als Norm gilt, „was Chriftus der alleinige Herr und Mittler gefagt 

und gethban bat“; 2) rechtliche Anerfennung für alle Gemeinden, welche 

1) Darmſt. 8.3. vom 24, ff. Sept. 1853, 
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auf gemeinfamem evangelifchen Grunde ftehen und den Unionsritug an- 

genommen haben; 3) Freiheit für alle Gemeinden, jederzeit Durch pro- 

tofollarifhe Erklärung der Union beizutreten )Y. Sie verlangten alfo 

oberftbifchöfliche Anerkennung der beftehenden dritten Kirche, der unir- 
ten nämlich, zwifchen den urfprünglichen zwei Kirchen, der Yutherifchen 

und der reformirten, fowie Anerkennung für ihr drittes Bekenntniß, 

welches nach wie vor berechtigt fei, fich für das allein rechtmäßige Be- 

fenntniß der ganzen preußifchen Union gegen die Ufurpation der zwei 

abgefchafften alten Sonderfirhen zu halten. 

Der Sieg diefer Forderungen erfolgte ziemlih rafh. Schon Mitte 
Juli deffelben Jahres mußte das Kirchenregiment protofollarifch aner= 

fennen, daß troß königlicher Widerrede und Verbietung ein drittes Be— 

fenntniß exiftire, und daß, wenn man heute zu irgend einem Zwecke 

bie Union in ihre Beftandtheile zerlegen wollte, die urfprünglichen zwei 

zur Einreihung nicht mehr genügten, fondern jener dritte durchaus 

Dazu genommen werben müßte. Schon als der Oberkirchenrath felber 

gemäß der Drdre vom 6. März in Lutheraner und Reformirte ſich par— 

teite, paßte Dr. Nitzſch weder zu diefen noch zu jenen, er repräfentirte 

vielmehr den Eonfenfus, und da die Unions-Confeſſion damals refeript- 
mäßig nicht exiftiren durfte, hing der gelehrte Rath wie Mahomeds 

Sarg zwifchen Himmel und Erde. Demnach verfaßte nun das hohe Eolle- 

gium am 14. Juli 1852 ein Protofoll, welches auch den Gemeinden des 

dritten Befenntniffes eine Vertretung in den Firchlichen Behörden zuſicherte. 

Man bemerkte dabei freilich, das fei nur wie eine Ausnahme yon der Drd- 
nung, aber in der Hauptfache hatte man doch nachgegeben ?). 

Natürlich war feine Partei mit jenem Refultat ganz befriedigt. 

Das Summepifeopat zeigte gute Miene zum böfen Spiel. Die Unip- 
niften faben ihre für die ganze Union vermeinte Arbeit nun auf eine 

bloße „Ausnahme“ in derfelben redueirt, und die Union nicht nur in 

zwei, fondern fogar in drei Confeffionen auseinandergehenz; fie ftellten 

fih den Fall vor, daß diefes Prineip auch auf die Univerfitäten ange- 

wendet würde und daß an jeder derfelben drei theologifche Fakultäten 

lehrten: eine Yutherifche, eine veformirte und eine unirte! Die Confeffto- 
nellen ihrerfeits fprachen natürlich dem dritten Bekenntniß alle Berech— 

N) Allg. Ztg. vom 2. Dec. 1852. 

2) Deutſche Zeitfchrift für chriftl. Wiſſenſchaft und hriftl, Leben 1853. Nro. 6. 

— Darmſt. 8-3. vom 25, Sept. 1853. 
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tigung ab; nach ihrem Prineip des hiſtoriſchen Nechtöbeftands muß Alles 

in der Union entweder lutheriſch oder veformirt fein, Darnach fuchten 

fie auch praftifch nady Möglichfeit zu handeln, indem fie alle Erklärungen 

für das dritte Befenntnig als ungültig abſchnitten. Sehr unzufrieden 

mit dem ganzen Gebahren feit dem 6. März 1852 war endlich die ei- 

gentliche Politif der Iutherifchen Strömung, welde in der Kreuzzeitung 

ihre Vertretung fand. Die Entwicklung ihrer eigenen Anſchauung wird 

fpäter folgen 2); bier nur foviel, daß Herr Leo die Union für eines 

jener „Wunder Gottes” erklärte, durch welche die evangelifche Kirche 

überhaupt regiert werde, aber nicht die Union um ihrer felbft willen, 

fondern als das einzige Mittel, die proteftantifche Maffe der una sancta 

catholica, d. is der vollendeten Reformations-Kirche, allmählig zuzu— 

führen. Herr Leo äußerte ſich daher fehr erbost über die Unvorfichtig- 

feit, mit der man die Brandfadel der Theilung und Scheidung nun 

felbft in die Lebensunion geworfen habe. 

Herr von Gerlach hatte die Drdre vom 6, März etwas ſpöttiſch 

behandelt: „die Organiſation des Kriegs ſei der Anfang des Friedens.“ 

In Wahrheit brach das unordentliche Reißen und Zerren um die Trüm— 

mer und Fetzen der preußiſchen Union zwiſchen den drei Confeſſionen 

jest erft recht Iod. Nah Jahr und Tag war ſchon wieder eine Ka— 

binetöordre erforderlich, deren intereffante Gefhichte wir fofort zu be— 

fihtigen haben, 

Das Oberfirchenraths-Protofoll vom 14. Juli 1852 hatte eigene unir= 
ten oder Gonfenfus-Gemeinden anerfanntz nun fragte es fich natürlich: wel- 

ches find folde Gemeinden? Das Protokoll fagte: die „Firchenordnungs- 

mäßig“ unirten Gemeinden, Aber was ift „kirchenordnungsmäßig“ unirt? 

Niemand wußte das! Die Einen fagtenz rechtlich unirt find nur die Ge- 

meinden, welche fi förmlich protofollarifch auf den Conſenſus geftellt und 

über ihre Union Brief und Siegel haben. Dieß war aber nur bei wenigen, 

und faft bloß bei den in den weftlichen Provinzen vorhandenen Gemein- 

ben ber Fall; alle andern hätten alfo, ohne weiter gefragt zu werben, 

wieder in Iutherifche oder reformirte umgewandelt werden müffen. Eben 

dieß behauptete die antisunioniftifhe Strömung als ihren „feften Rechts⸗ 

boden,“ Die Unipniften dagegen fagten: der Unionsritus muß Unter: 

jheidungsgrund fein; denn der König bat feiner Zeit nur das Brod- 

1) Unter dem Abſchnitt: „Zukunftskirchliche Richtungen.“ 
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brechen beim Abendmahl als nothwendige Form des Eintritts in die Union 
gefordert, und die meiften Gemeinden haben e8 daher bei der Annahme 

diefes Ritus bewenden laſſen; fo müffen alfo „diejenigen Gemeinden 

für unirt angefehen werden, welde den Ritus des Brodbrechens im 

heiligen Abendmahl angenommen haben” ?). Aber dieſer Kategorie 

waren eben die allermeiften. Die ganze confeffionelle Reaktion erhob ſich 

alfo dagegen, felbft die Kreuszeitungs-Parteis es fei ein Unfinn, Ges 

meinden als unirt betrachten und behandeln zu wollen, weil fie den 

Unionsritus angenommen, denn fie hätten „meift gar nicht verftanden, 

um was es fih handle”, und zudem fei „die eonfeffionelle Bedeutung 

Diefes Ritus abfihtlih vor ihnen verheimlicht worden.” Der Ober: 

firhenrath felbft wollte diefes Kriterium Anfangs nicht gelten laſſen. 

Als die vereinigte rheinifcheweftfälifhe Synode ſämmtliche Gemeinden 

nach ihrem Befenntnig ausfchied und fie nad) den Kategorien Iutherifch, 

reformirt und unirt claffifieirte, erfchrad der Oberfirchenrath über bie 

ungemein reichlihe Füllung letzterer Kategorie, und verlangte für die 

vielen Gemeinden, die ehedem ohne weitere Erklärung der Union bei- 
getreten waren, die Präfumtion des „alten Befenntniffes.“ Die weft- 

fälifche Synode ging darauf ein, die rheinifche Dagegen ſprach fich dahin 

us: „daß der gegenwärtige thatfächlihe Beftand zur Norm des Firchen- 

regimentlihen Verfahrens dienen folle.” So mußte man denn endlich 

die weftlichen Gemeinden felber noch nachträglih um den Sinn ihres 

ehemaligen Beitritts zur Union befragen ?). 

Nun folte man freilich meinen, dieß wäre überhaupt der einfachite 

und natürlichfte Ausweg gewefen: die Gemeinden felber fragen, welcher 

Kirche von den dreien fie denn angehörten? Aber bier flellte fih der 

empfindlichfte Punkt im Gewiffen der Reaktion heraus, Sie wußte 

wohl, daß bei ſolcher Praris die wenigften Fiſche in ihr Nes ſchwim— 

men, die Unionsnachen aber bis zum Unterfinfen fih füllen würden, 

Um feinen Preis wollte fie es daher zur „Bolfsabftimmung“ kommen 

Yaffen. Mit der gewaltthätigften Rückſichtsloſigkeit erefutirte fie ihr Prin- 

cip des Rechtsbeſtands, wie wir nachher an einigen Beifpielen ſehen 

werden. Sie fuhr darin auch dann noch fort, als der König, durch das 

Vebermaß der Verwirrung und der Protefte gendthigt, bereits für das 

1) Darmſt. 8.-3. vom 29, Jan. und 2, März 18545 —— Allg. Ztg. vom 2. 
December 1852. 

2) Kreuzzeitung vom 24, Nov. 1853. 
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entgegengefegte Prineip fih ausgefprochen und eben für den Modus 

der Volksabſtimmung entfchieden hatte. 

Dieß gefhah durdy die Drdre vom 12, Juli 1853. Den Ton 

„gerechten Mißfallens“ anftimmend erklärt diefelbe: wenn die Drdre 

vom 6, März einerfeitS „dem Befenntniffe innerhalb der evangelifchen 
Landesfirhe” Schug gewährt, „So fonnte es doch nicht meine Abſicht fein, 

die yon meinem in Gott ruhenden Herrn Bater begründete Union der 
beiden evangelifchen Kirchengemeinfchaften zu flören oder gar aufzu= 

heben”; nun aber erlaubten fih nicht nur Synoden, fondern fogar ein= 

zeine Geiftlichen, ohne Weiteres „die Bezeichnung als evangelifche Ge- 

meinden und den Unions-Ritus aufzuheben”; das dürfe nicht ungeahndet 

bleiben; „Abweichungen yon den Drdnungen der evangelifchen Landes— 

firhe in einzefnen Gemeinden dürfen nur auf den übereinftimmenden 

Antrag der Geiftlihen und Gemeinden bei ihnen zur Berathung fom- 

men, und nur erfolgen nad Erfhöpfung aller Mittel der Ermahnung 

und nach Tebendigfter Vorflellung der ſchweren Berantwortlichfeit vor 

dem Herrn, welche Spaltung Seiner Kirche auf das Haupt der Urheber 

und Theilnehmer herabruft.‘ 

Alfo die Wiederberftellung des „‚eonfeffionellen Rechtsbeftandes”, 

die Wiederannahme der Benennung „Iutherifch”, die Abfchaffung der 

unioniftifhen Zwangsagende yon 1829: Alles follte jegt abhängen von 

der gefürchteten „VBolfsabftimmung.“ Die Unioniften, welche eben noch 

mit Tamentabeln Adreſſen und Deputationen das Föniglihe Schloß be- 

ſtürmt hatten, jubelten Yaut aufz die Triumphatoren vom Jahre vorher 
‘waren jest wie vom Donner gerührt. Bon ihrer Seite verlautete nur 

große Aufregung, Schmerz, Beftürzung, Drohung mit maffenhafter Se- 

paration, Herr Hengftenberg erflärte geradezu: die Drdre vom 6. März 

und die Drdre vom 12. Juli flünden miteinander in bdireftem Wider- 
ſpruch, indem Testere nach der mit den Grundgedanken des Erlaffes 

vom 6. März 9. J. unvereinbaren Richtung eines überwiegenden Unio— 

nismus hänge; ihr Eindrud weithin fei der fchmerzlichfte 1). Der Dis— 

euffion der Gemeinden die confeffionelle Angelegenheit unterbreiten, hieße 

den ficherften und unfehlbarften Weg zu ihrer gänzlichen Zerfpaltung 

einfchlagen; „jeder evangelifch-Iutherifche Geiftliche muß daher jest yon 

Amtswegen erflären, dag er felbft und die Gemeinde von Rechts— 

wegen Yutherifch fei, und dieſer confeflionele Rechtsbeſtand der 

N) Evang. 8.-3. vom 24, Sept. 18535 Allg. Ztg. vom 31. Aug. 1853. 



284 Preußen: 

Gemeinde von einer Petition derfelben unabhängig und firchenrechtlich 
feftftehe” 2). Ungefähr daffelbe fagte die Iutherifche Generalconferenz 

zu Wittenberg in einer Petition dem König in's Gefiht. Sie wies auf 

die „laut befundete Freude aller negativen Geifter auf kirchlichem und 
politiihem Gebiet” über jene Ordre, welde die Sorge erwede: es 

möchte die Entfcheidung über die Ordnungen der Kirche „aus der Hand 

des kirchlichen Wächteramts in dag Majoritäts-Votum der Einzelglieder 
der Gemeinde” übergehen. Den 11. Det. 1853 erfolgte aber die ver- 

drießliche Antwort des Königs: „die Adreffe habe ihn fehmerzlich bewegt 

als ein Beweis des verwirrenden Einfluffes, den das unferer Zeit ei- 

genthümliche Mißtrauen gegen die Autorität auch auf gläubige und treue 

Diener des Wortes übe”; ausdrüdlich warnt die Antwort „vor dem 

Beftreben, dem Sonderbefenntniffe in einem Grade Geltung zu ver- 

fchaffen, welcher die Einheit in der Kirche und dem Regiment unmög- 

lid) machen würde”). 

Dieß war vorerft die legte allerhöchfte Aeußerung in Unionsfachen; 

ihre entjchiedene Ungnädigfeit gegen die immer exclufiver fich geftal- 

tende Yutherifche Strömung lag offen da, und die Ungnade flieg, bis 

es endlich im Sommer 1856 gar zur Berufung der Evangelical 

Alliance gedieh. 
Noch im Sommer 1853 fcheint man mit dem Kirchentag Opera— 

tionen zur Befeftigung und Ausdehnung der preußifchen Union vorge— 

habt zu haben. Es liegen beftimmte Anzeichen dafür vor. Aber einer- 
feitS zeigten die Uniong- Parteien wenig Luft auf den bloßen Conföde— 

rations⸗Standpunkt fich redueiren zu laffen, andererfeits erwies fih der 

Kirchentag unfähig, höher aufgefchraubt zu werben. Dem Kirchentags- 
Beihlug vom 20. Sept. 1853 ward auswärts „preußifcher Einfluß“ 

und „profane Politif” vorgeworfen, Nun war es wohl nicht der Plan 

des Summepifeopats felber, die preußifche Union auf dieſe Baſis zu 

ftellen. Defto zuverläffiger aber war es der Plan der mächtigen con- 

feflionelfen Reaktion. Nachdem man die Eriftenz des „dritten Befennt- 

niffes“ nun einmal nicht umgehen fonnte, mußte dieſer Weg zur Auf- 

Yöfung der Union ganz paffend erfcheinen 2). Dazu war freilich die Auf— 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. 1853. Oct. ©, 784, 
2) Kreuzzeitung vom 13. und 23. Nov. 1853. 

3) „Stiüfchweigend fuchte man den Begriff der Union durch den der Eon- 
föderation zu befeitigen, ja es ift gelungen, den ganzen Kirchentag auf ven 
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Yöfung auch der bloßen Lebensunion erforderlich. Aber gerade in Folge 

des Neferipts vom 11. Det. trat wirklich das excluſive Programm ims 

mer fchärfer und unzweifelhafter hervor: die landeskirchliche Einheit be— 

ftehe nicht im Bekenntniß, nicht in den Saframenten, fondern einzig 

und allein in dem „Kirchenregiment des geliebten Landesherrn ald dem 

alten Bande der Lutheraner und Reformirten“ 1). Das Programm 

gewann fteigende Entfchiedenheit in der Ausführung ; in demfelben Maße 

flieg aber die geheime. Ungnade an höchfter Stelle, bis endlich ihr zwei— 

ter plößlicher Ausbruch in der Berufung der Evangelical Alliance 

erfolgte, 

Sn die Beftürzung über die Ordre vom 12, Juli 1853 hatte Prof. 

V. A. Huber das Troftwort hineingefprodhen: „man fünne es ja doch 

nach der Drdre gerade fo gut aushalten als vorher“ ?). Dabei hat 

fich die Reaktion auch wirklich bald beruhigt. Sie fuhr via facti fort, 

als wenn die Drdre vom 12. Juli und die fönigliche Antwort vom 11, 

Det. 1853 gar nicht vorhanden wären, Ja, diefe höchſten Manifefta= 

tionen geriethen faft in Berfchollenheit und die Reaktion ſah den Oberft- 

bifchof allmählig wieder wie vorher als den beften Bundesgenoffen an, 

Der Oberkirchenrath felbft hatte vor denfelben zum faktiſchen Vorgehen 

Connivenz, ja Anftoß gegeben; die Provineial-Eonfiftorien thaten großen- 

theils auch nach denfelben noch fo, Auf diefe Weife nahmen von jest 

an die untere Strömung und die entgegengefegte obere Strömung je 

ihre eigene, von einander faft unabhängige Geſchichte. Wir haben die 

legtere bis zum Det, 1853 verfolgt, geben wir nun an der Hand. der 

einzelnen Fakten auch der erftern nach, um zu fehen, wie jest felbft die 

von Dben um jeden Preis gewollte Lebensunion von Unten Stüd für 

Stüf abgebroden werden follte. 

Die Unions-Agende, den Unions-Namen, den Unions-Revers traf 

biefes Schieffal zuerfl. Und zwar griff die Reaktion allenthalben auf 

* Fauſt zu, ſo daß ihre erſten Operationen in einem wahren Chaos 

Begriff der Eonföderation zu bafiren, und dabei bie inte: eo ipso in eine Par- 
t ei ſtellung herabzubrüden. Diefer Vorgang der Geſammtkirche feheint denn auch 

Veicht maßgebend werben zu können für die einzelnen unirten Landeskirchen: no— 

minell noch die Union fortbeftehen Yaffen, faktifch aber ihr das Prineip der Con— 

föderation unterfihieben wollen,“ Oberbomprediger Dr. Schröder zu Brandenburg 
in der Darmft. 8.3. vom 25. Sept. 1853. Vgl. übrigens Hiftor.-polit, Blätter 
35. Bd. ©. 909 ff. 

N) Hengftenbergs evang. Ke3. vom 13. und 23. Nov, 1853, 

2) Halle’fches Volksblatt vom 3, Sept. 1853, 
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por fi gingen, aus welchem nur die Lamentationen der Unioniften Dann 
und wann beflimmtere Geftalten bervortreten Liegen. Zn Pommern 

ward Schon im Auguft 1849 die eigenmächtige Abfchaffung der Agende 

verboten und verordnet, „wo in einer Gemeinde der Wunfch fei, den 

Gottesdienſt nah Maßftab der Calten) pommerifhen Agende feiern zu 

dürfen, fei ein Protofoll darüber an das Conſiſtorium zu richten, und 

die Ordnung dann auch für den Nachfolger bindend.” Alsbald aber 

klagte eine pommerifche Petition: geftüst darauf, daß die Union ja als 

Revolution gebrandmarft fei, fchafften 3. B. die Herren vom Naugardter 
Verein ohne weiters, ohne Behörden oder Gemeinden zu fragen, in 

bislang unirten Gemeinden den Unionsritus ab, und führten den Yuthe- 

rifhen ein, ihre Gemeinden fchlechthin für Yutherifche erklärend. Der 
Dberfirchenrath felbft — erzählt die Petition in vorwurfsvollem Tone 

— „hält den Lebertritt von Yutherifchen zu reformirten Gemeinden, 

welcher um der Union willen für unzuläffig erklärt war, wieder für 

ftatthaft”5 er habe verorbnet, bei der Verpflichtung der Ordinanden 

neben der Augsb. Conf. ausdrüdlich auch den Iutherifhen Katechismus 

nambaft zu machen, und pommerifchen Predigern, welhe um Schuß gegen 

die Unionsfeinde bitten, antworte ers „der ganze Zwed der Union be— 
ftehe in nichts Anderm, als in dem Geifte der Mäßigung und Milde, 

das Brechen des Brodes beim heiligen Abendmahl fei demnach für die 

Union von feiner großen Bedeutung“ ?). Ueberhaupt wurde den Ges 

meinden auf Wunſch die alte Liturgie wieder geftattet, alfo die Weglaffung 

der als unumgängliche Bedingung der Abendmahlsgemeinfchaft mit den 

reformirten Brüdern einft ſtrengſtens vorgefchriebenen unirten Spende— 

formel; aud durften fie im Taufformular wieder fagen „dem Teufel“ 
flatt „dem Böfen“ 2). Aus Schleſien famen zahlreihe Klagen, das 

Gonfiftorium habe die verbotenen Parteinamen „lutheriſch“ und „refor- 

mirt” wieder in die Vokations-Dekrete aufgenommen, und Prediger 

befehwerten ſich, „Daß ihnen diefe parteiifchen Namen wieder aufge- 
drungen werden follten.” In den Kammern felber erhob fich überhaupt 

öffentliche Befchwerdes das Kirchenregiment fchreibe den Geiftlichen 

wieder die Prädifate „Iutherifch” oder „reformirt” in ihre Vokationen, 

und verpflichte fie auf die alten Befenntniffe, ja in den Confiftorien 
fäßen Männer, welche die Union für eine Resolution ausfchrieen, Die 

1) Darmft. 8:3. vom 25. Sept. 18535 4. März 1854, 
2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 14, Febr. 1855. 



faftifche Desunirung. 287 

bei Kirchenvifitationen üblichen gemeinfchaftlichen Abendmahle, hieß es 

weiter, fünnten an einzelnen Orten fchon nicht mehr zu Stande fommen 

„wegen des confeffionellen Zwieſpalts“ 1); namentlich fei in Schleſien 

bei den Bifitationen das Faktum der Union ganz ignorirt und in den 

Hintergrund gedrängt worden. Die außerpreußifchen Lutheraner trium- 

phirten bereits über die „Auflöfung der Union in Preußen“ ?). Zn 

Stettin fam der Fall vor, dag die franzöfifchereformirte Gemeinde da— 

felbft, wie wegen Mangel an eigenen Candidaten herfömmlich, ſich einen 

Candidaten der unirten Landesfirhe zum Prediger wählte, das k. Con- 

fiftorium aber die Beftätigung verweigerte, „weil ed durchaus unzuläffig 

fei, daß ein bei der Drdination auf das Iutherifche Befenntnig verpflic- 

teter Candidat eine Anftellung als Geiftliher bei einer reformirten Ge— 

meinde erlange”, felbft auf den Fall, daß die Gemeinde innerhalb der 

Union ftündez denn auch dieß hätte feine Aufhebung des Confeffiong- 
ftandes zur Folge ?). 

Sp ging die Scheidung in den unteren Kreifen, in der Gemeinde, 

ziemlich ungehindert vor fih. Auch die niederen Schulen unterlagen 

diefem Einfluß. Die neuen Schulregulative beftätigten die unioniftifchen 

Befürchtungen, dag man nun auch an den Gymnaften wieder Iutherifchen 

und reformirten Religionsunterricht haben werde, Höher hinauf war 
jedoch der Reaktion aller Zugang abgefchnitten. Wohl nahm fie fühne 

Anläufe nad Aufwärts, aber fie fiel immer wieder zurüd, Bei der 

Berliner Provincial-Eonferenz der Iutherifchen Bereine von 1852 war 

„Vorwärts, Vorwärts“ die Lofungz „die freien Bereine hätten ihre 

private Stellung aufzugeben und ſich neben die Confiftorien zu ftellen” ; 

„wir haben die Einführung der Iutherifchen Kirche zu fordern, und ihr 

als folder Fommt die Pflege der theologischen Fakultäten zuz“ „das 

Wort, weldes unfere Rettung ausfpricht, heißt Kirchengut“: folche 

Aeugerungen und Beichlüffe vernahm man da bereits, In Confequenz 

der Drdre vom 6. März forderte die Wittenberger Generalconferenz 

vom Herbfte 1852: zwei fürmliche confeffionell gefchiedenen Senate im 

Oberfirchenrathe, dieg um fo mehr, als nur ein einziges Mitglied, 

Stahl, ohne Borbehalt auf die Iutherifche Seite getreten war; dann 

aber: Reinigung der theologifhen Fakultäten, denn deren öffentliche 

) Darmſt. 8-3. vom 27, Sept. 1853. 

2) Darmft. 8-3. vom 29. San. 1854. 
3) Berliner proteft, 8,3. vom 27. Mai 1854, 
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Kundgebungen an mehreren Lniverfitäten zeugten genugjam über ihre 
zweideutige Stellung zum Befenntniß. | 

Das wäre, meinten die Unioniften felber, unfchwer zu machen; man 

dürfte die Fafultäten nur ernftlih auf die fiftungsmäßigen und heute 

noch beſchworenen Symbole verweifen, fo würde von ihren Mitgliedern 

wenig. mehr übrig bleiben ?). Zum größten Schreden diefer Parteien 

richtete fi) die Begehrlichfeit der Reaktion wirklich mehr und mehr auf 
die hohe Schule, Die gedachte Wittenberger Konferenz forderte wenig⸗ 

ſtens ſoviel: „die Union der theologifchen Fakultäten fei infoferne auf- 

zubeben, daß die ftrengelutherifche Confeffion an denfelben officiell ver— 

treten fei“. Die Conferenz hörte feitvem nicht mehr auf, für die luthe— 

rifhe Kirche ihren Antheil an den Fakultäten zu reelamiren. Sie drüdte 

1854 dem Minifterium abermals ihren Schmerz aus: „daß auf den 

urfprünglich son der Iutherifchen Kirche fundirten Univerfitäten die lu— 

therifhe Confeſſion kaum einen einzigen entjchiedenen Vertreter noch 

beſitze“; fie bat: „daß auf jeder Univerfität doch wenigftens Ein or— 

dentlicher Profeffor zur Pflege Iutherifher Dogmatik angeftellt werde” 2), 

Indeß blieben auch die befcheidenften Wünfche in diefer Hinficht 

ganz unberüdfichtigt, Ja, die Iutherifhe Strömung mußte fich endlich 

überzeugen, daß fie recht mit Abficht von der theologifhen Schule aus— 

geſchloſſen werde, Sie erhielt jegt überhaupt nur mehr, was fie durch 

Eigenmadht an fih zu reißen vermochte. Dafür ließ jie fih aber auch 

auf dem Gebiet ihrer Eigenmacht, in den unteren Kreifen, durch nichts 

abdämmen. Indem wir daran geben, fofort diefe ihre Thaten zu ffiz- 

ziren, find fletS die Befehle und Aeußerungen wohl im Gedächtniß zu 

behalten, welhe am 12, Zuli und am 11. October 1853 vom Oberft- 

bifhof im entgegengefegten Sinne ergangen waren, 
Bald nachdem die Drdre vom 12, Zuli die „fubjektive Wilffür“ 

der Amtsträger in Unionsfachen geftraft und beftimmt hatte, daß Aen— 

derungen im Uniongftande einzelner Gemeinden „nur auf den überein- 

N) Man braude, fagte die Berliner Allgemeine 8.-3. vom 3. Nov. 1852, 
nur auf Grund der im Corpus doctrinae Prutenicum enthaltenen und 3. B. von 

den Profefforen ver theofogifchen Fakultat zu Königsberg noch Heute beſchwo— 
renen Symbole ein recht wirffames Snauifitions-Tribunal zu errichten, das ſchon 
Mittel finden werde, die Calviniften und Unioniften ver Fakultät auszumerzen. 

2) Kreuzzeitung vom 10. Mat 18555 vgl. Darmſt. 8.3. vom 24. Gept. 
18535 Erlanger Zeitfehrift 1853. ©. 129 ff.; Berliner Allg. 8.3. vom 16, Oct, 

18525 Deutfche Zeitfehrift ar, 1853. Nr. 6. 
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flimmenden Antrag der Geiftlihen und der Gemeinden erfolgen dürften“, 

fendete die unirte Gemeinde Deutmannsborf in Schlefien eine Be— 

fchwerde mit aftenmäßiger Befchreibung in das königliche Kabinet, wie 

es ihr desfalls ergangen. Es fei dieß, meinten die Unioniften, nicht 

etwa ein pereinzelter Fall; nur daß eben die Prediger, wenn fie auch 

nicht mit der großen Mafle jede Wendung zuvorfommend mitmachten, 

es für beffer hielten, „die gegenwärtige Witterung in tiefem Stillſchwei— 

gen vorüberziehen zu laſſen“ ?). 

Die Gemeinde D. hatte 1830 unter Bortritt ihres Paftors Union 

gemacht, d. h. den Namen Yutherifch mit „evangelifch” vertaufht und 

den Ritus des Brodbrechens eingeführt, obwohl „Feine eigentlichen Re— 

formirten in ihrer Mitte wohnten“, Einige Gemeindeglieder traten 

damals zu den Separatiften über. 1840 ward ein neuer Paſtor L. 

als unirt gewählt und unirt verpflichtet. Dennoch wendete er ſich bald 

zu. der alten Iutherifchen Agende und 1849 erklärte er der Gemeinde 

plöslic ganz offen, daß er dem „Lutherifchen Berein“ als Mitglied bei— 

getreten, von der preußifchen Agende und dem „Bann der aufgezwungenen 

Union“ nichts mehr wiffen wolle. Dabei beharrte er, obgleich nur 

drei yon fechszehn Gemeinderäthen ihm beifielen, die andern ſich förm— 

Yich feparirten und Klage ftellten. Die Gemeinde war yon jest an „in 

nicht weniger als fünf kirchliche Parteien gefpalten”, in dreierlei Lu— 

theraner, Freigemeindler und Katholifen. Sie hatte dereinfl die Ein— 

führung der Union nicht zu Protofol genommen, daher erflärte dag 

Confiftorium zu Breslau, in D. beftehe gar feine Union, und handhabte 

den Paftor 2. mit der Minderheit bei der Kirde. Die Hite des 

Streites ftieg und es fam in Folge einer von 2, vorgenommenen Teufel: 

austreibung auch zum Injurien-Proceß. Endlich fendete das Conſiſto— 

rium dem unirten Theil der Gemeinde einen eigenen Vikar; aber au 

dDiefer war wieder lutheriſch und gebrauchte ftatt der unirten preußifchen 

die alte fächfifhe Agende. Neue Bewegungen; die Herren vom Con— 

fiftorium erfcheinen abermals in einer Commiffion zu D, und bewilligen 

den Unirten einen unirten Bifar, aber nur unter der Bedingung, daß 

fie ftatt der referivenden Abendmahls-Spendeformel der Union die des 

flarative des Lutherthums gebrauchten 2. Fortdauernde Zerwürfniffe 

1) Berliner proteſt. 8.3. vom 31. Mai 1856, 

2) „Bei dem Gebrauch der unveränderten Einfegungsworte des Herrn felber“ 

— fo bemerken die Deutmannsporfer dem König — „find die Iutherifch Gefinnten 
Jörg, Geſch. des Proteſt. J. 19 
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wegen des Mitgebrauhs der Kirche, der Stolgebühren 2,5 eine Be- 

fhwerbe beim Oberkirchenrath bleibt unbeantwortet, Doch wird endlich 

Paftor L. auf eine beffere Pfarrei in Pommern verfest und auch der 

unirte Bifar abberufen. Aber der für die ganze Gemeinde ernannte 

Pfarrverwefer ift abermals ein hervorragendes Mitglied des „Lutherifchen 

Provincial-Bereind“, Neue Klage der Unirten: „weil fie der recht— 

mäßig eingeführten Union treu bleiben wollten, würden fie aus ihrer 

eigenen Gemeinde binausgedrängt und wie eine gebuldete Sefte behan— 

delt”. Bei der neuen Pfarrwahl empfahl das Lonfiftorium wieder 
lutheriſche Kandidaten, und wurde ein firenger Lutheraner gewählt, der 

bie ſächſiſche Agende braucht, Abendmahl und Taufe, Iegtere fammt dem 

unleidlichen Exorcismus, Iutherifch fpendet und auch durch die Inſtruktion 

des Confiftoriums ausdrüdlich dazu verbunden iſt. Während die Unirten 

fortwährend proteftiren und Beſchwerde führen, geht die Mehrheit in 

gar feine Kirche mehr oder communicirt auswärts 1), 

Sn der Provinz Sachſen hatte das Konfiftorium fchon am A, Mai 

1854 einen entfcheidenden Erlaß ausgegeben. Gemäß demfelben unter- 

ſchied man nun zwiſchen den „uneigentlih unirten“ und den „eigentlich 

unirten” Gemeinden; als Yeßtere betrachtete man nur bie, welde in 

protofollarifcher Form die Union eingeführt, alfo „den Bekenntnißſtand 

in vechtsgültiger Weife geändert und aus Iutherifchen und veformirten 
zufammengefchmolzene Confenfusg-Gemeinden geworben ſeien“. Für alle 

nicht in diefer Weife unirten Gemeinden ward die fonderconfeffionelle, 

reſp. excluſiv⸗-lutheriſche Verpflichtung der Prediger wiederhergeftellt, und 

ihnen ausdrüdlich verboten, fi) einen consensus doctrinae aus ben 

Symbolen beider Confeffionen als norma docendi nah Kigenbelieben 

zurecht zu machen ?). Nun beachte man die Iehrreiche Gefchichte, welche 

fih bald darauf in Halle zutrug! 

Es war dort ein Prediger für St. Ulrich zu wählen. Die Stadt 

fühlte fich ftetS ald gut unirt und war zudem durch Confiftorialrefeript 

vom 7. Febr. 1846 ausdrücklich angewiefen, in den Vokationen auf die 

Union Nüdficht zu nehmen und auf die Symbole nur: „[oweit biefelben 

miteinander übereinftimmten“, zu verpflichten. Vom Magiftrat in folcher 

unbehindert, die ihnen eigene Vorftellung zu haben. Wir aber würden als Heuchler 

ericheinen, wollten wir ung die Formel gefallen laſſen, bei welcher unfere An— 
Thauungsweife durchaus feinen Raum hat,“ 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 31. Mai, 7. und 14, Juni 1856. 
2) Halle’fches Volksblatt vom 4, Febr, 1857, 
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Weiſe urkundlich als unirt berufen, ward aber nun der gewählte Pre- 

diger vom Confiftorium excluſiv Iutherifch ohne quatenus auf die Con- 

feffion von 1530 verpflichtet. Natürlich beflagte er ſich, daß er feierlich 

auf eine Confirmations-Urfunde geloben folle, die ihn einerfeits zur 

Union verbinde, andererfeit$ yon der Union entbinde. Magiſtrat, Kir- 

chenräthe, fämmtlihe Prediger ftellten fih auf feine Seite gegen das 

Conſiſtorium, das nun „allem bisherigen, auch amtlihen Sprachgebrauch) 

zuwider den Begriff unirter Gemeinden auf eine Weife veducire, wo— 
durch für die große Mehrzahl der unirten Gemeinden Preußens bie 

Union aufgehoben, die confeffionelfe Sonderung an ihre Stelle gefegt 

werde”. Durch jene Unterfheidung „uneigentlich unirter” Gemeinden 

werde, fagten fie, die Union zu einer Ausnahme, zu einer Heinen Par- 

tifel innerhalb der Landeskirche herabgefegt und diefe faft ganz auf die 

exelufiven Symbole, die deutfchreformirten, franzöfifchereformirten und 

Intherifchen, zurückgeworfen. Ueberdieß erfuhr man, Daß diefe „wichtige, 
die ganze Union untergrabende Maßregel“ ganz in der Stille, ohne daß 

man ihre Ausdehnung auf mehrere oder alle Provinzen Fenne, einge- 

führt worden fei, fo daß nur die wenigften Prediger davon gewußt, 
fämmtliche Patrone und Gemeinden aber gar feine Ahnung davon ge— 

habt hätten, „Beſſer als diefe Verwirrung, diefer zweibeutige, wider: 

ſpruchsvolle Zuftand einer halb zerriffenen, aus allen Rechtspofitionen 

berausgebrängten, aber dem äußeren Schein nad noch immer fortbe— 

ftehenden Union wäre ihre offene und völlige Aufhebung“ ?), 

Es ift zugleich ein Beweis von der Gewalt der Tutherifchen Strö- 
mung bei den Predigern, fowie yon der Gleichgültigfeit des Volkes, 

dag bei dem häufigen Borfommen ſolcher Fälle doch nur fehr wenige 

zur Klage und an die Deffentlichfeit gelangten. In Schlefien war bies 

jelbe Praxis thatfählih fchon längſt in Wirkfamfeit, als die Prediger 

im Sommer 1856 petitionirten, dag nun auch förmlich die Widerfprüche 

gegen das lutheriſche Bekenntniß befeitigt werden möchten, welche ben 
geiftlichen Anftellungsurfunden, DOREEN und Confirmationen etwa 
noch anhafteten, 

Während aber in Sachfen und Schlefien ſolche Grundfäge in den 
geiftlichen Kreifen durchdrangen, wählte der Magiftrat in Wittenberg 

felbft zum dritten Prediger der Pfarrkirche einen — reformirt Gebornen 

und rveformirt Gefinnten; man bat nicht erfahren, wie es mit feiner 

1) Berliner proteſt. 8,-3. vom 26. April 1856. 19% 
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Verpflichtung gehalten worden. — Noch ärger machte es die Stadt 

Görlitz. Dort hatten ſich, um mit den Flagenden Worten der Reaktion 

zu reden, „in ber Biftorifch und faftifch durchweg Tutherifchen Oberlauſitz“ 

und troß der „ernften Erfahrungen und Lehren der legten Jahre”, Mas 

giftrat und Kircheneollegium „für befugt erachten können, fih im Nas 

men ber Stadtgemeinde für den unioniftifchen Indifferentismus auszu— 

fprechen“ 1), Einer der Iutherifhen Vereine hatte daher auch gleich 

beantragt: es folle nicht mehr erlaubt fein, nachträglich durch Vollziehung 

eines Protokolls fi für eine unirte Gemeinde zu erflären. Man foll 

alfo, fragten die Unioniften, härter fein gegen die Evangeliſchen oder 

Unirten, als felbft gegen die Fatholifche Kirche; „denn da jeder Ge- 

meinde freifteht, katholiſch zu werben, follte ihr Dagegen gefeßlich gewehrt 

fein, evangelifch zu werben !“ 2) 

Sn Pommern befolgte das Konfiftorium beharrlich das Syftem, 

alfe neuen Prediger fpecififch lutheriſch zu verpflichten. So ward bei 
St. Gertrud in Stettin das Abendmahl plöglich nach lutheriſchem Ritus 

ausgetheilt, worüber gerade am Charfreitag in der Kirche felber Skandal 

entftand; der Magiftrat proceffirte und feste einen Hülfsprediger ab. 

Im Städthen Bahn fchaffte der neue Superintendent ohne weiteres 

den Unionsritus ab, „während der andere Prediger denfelben beibehielt”; 
die Beſchwerden im Conſiſtorium und beim Oberfirchenrathe blieben’ ohne 

Antwort, der König felbft aber befahl die Wiedereinführung des Unions— 

ritus 3). Endlich fingen einzelne Patrone und insbefondere der Magiftrat 

son Stettin an, den Sandidaten zum vorhinein Reverſe über ihre Stel- 

ung zur Union abzufordern und fie in den Vokationen unirt zu ver- 

pflichten. Sie thaten jest, was zuvor Das. Kirchenregiment felbft ge= 

than, indem es feit 1822 die theologiſchen Eraminanden einen Nevers 

unterfchreiben ließ, daß „fie der Union der bisher getrennt gewejenen 

beiden evangelifchen Kirchen, der — und reformirten, beitreten 

wollten“ ). 

Trotz Allem konnte ſich Pommern bei der General-Conferenz zu 

Wittenberg von 1856 rühmen: die lutheriſche Reſtauration ſei in der 

Provinz vollendet, ſo daß, wenn heute die Union auch formell aufgehoben 

1) Kreuzzeitung vom 5. Juli 1854, 
2) Darmft. 8.3. vom 27. Sept. 1853. 
3) Berliner proteft, 8.-3. vom 8, Zuli 18545 11. April 1855. 
) Berliner protefl. 8-3. vom 6. Sept. 1856; ar vom 9. Dee, 

18565 Halle'ſches Volksblatt vom 18. Zuli 1857, 
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würde, dieß in Pommern weder mehr weitere Veränderungen noch) 

Auffehen verurfachen würde, Freilich zählte man andererfeitd noch über 

100 pommerifche Prediger, welche mit allen rechtlich und gefeglich ihnen 

zu Gebot flehenden Mitteln fih und ihren Gemeinden die Union zu er 

halten ftets befliffen gewefen waren; aber bei gebachter Conferenz ward 

verfichert, „etwa vorfommende Protefte würden zurückgewieſen“ 1). Ans 

nähernder Erfolge fehmeichelten fich bei derfelben Gelegenheit die Pro- 

vinzen Sachſen und Schleften. 

Sm Sabre 1855 wurde ein befonderer Superintendent für bie 

„deutfchereformirte Synode der Provinz Pommern” ernannt. Bald darauf 

entband das fächftfehe Eonfiftorium die Prediger von der agendarifchen 

Spendeformel und ftellte ihnen zwei Iutherifche frei, „Hiedurch”, jam- 
merten die Unioniften, „ift die Abendmahlsgemeinfchaft zwifchen Lu— 

theranern und Keformirten offenbar aufgehoben, alfo das Band der 

Union in der Provinz Sachfen ebenfo faktifch zerriffen, wie in Pommern 

durch die Ernennung eines eigenen veformirten Superintendenten; die 

Gemeinden Yaffen fich dieſes Alles ruhig gefallen, ja nehmen gar Feine 

Notiz davon; von einem Bedürfniß der Gemeinden, welches die Geift- 

Yihen (laut Kabinetsordre vom 12, Juli) erforfchen jollen, fann gar 

feine Rede fein“ 2). 

Noch im Herbft 1853 hatte das fächftfche Conſiſtorium ein fcharfes 

Berbot gegen die „unheilvolle Störung des Gottesdienſtes“ durch will- 

fürliche Correfturen der landeskirchlichen Agende erlaffen ?); die Rück— 

gabe der Yutherifchen Spendeformel ftatt der unirten erfolgte durch Erlaß 

vom 4A, Detober 1855. Die Spendeformel der aufgeswungenen Agende, 

d, i. die Einfegungsworte „ohne Iutherifche oder fonftige Zuthat”, damit 

Seder nach Belieben das Seinige darunter denfen fünne, hatte als ein 

Hauptvehifel der hinterhaltigen Unionseinführung gedient, fie war jetzt 
noch „das einzige äußere Kennzeichen für die Union der beiden Con— 
feſſionen“. Als fie nun alfenthalben abgethan zu werben anfing, unter- 

fügte das brandenburgifhe Confiftorium Namens des Oberfirchenraths 
am 4. Juli 1856 den einzelnen Geiftlichen das eigenmächtige Borneh- 
men ohne höhere Ermächtigung. Aber dieß half fo wenig als früher 

die Berweifung auf die Zuftimmung der Gemeinden durch Ordre vom 

1) Berliner proteſt. 8.3. vom 6. Sept. 18565 Allg. Ztg. vom 31, Juli 1856. 
2) Darmft. 8.-3. vom 1. Dee. 1855, | 
3) ©, Herrn Leo's Proteft, Kreuzzeitung vom 26, Aug. 1853, 
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12, Juli 1853, Die Iutherifche Reaktion pochte darauf, dag die Con- 

feffion vor Allem in der Liturgie „ihr gutes und volles Recht der Auß- 

geftaltung” ſich nicht fchmälern Yaffen fünne. Gerade darum war fie 

fogar mit jenem ſächſiſchen Erlaß von 1855 feineswegs zufrieden. Denn 

erftend bleibe neben der confeffionellen Spendeformel, welde bisher 

verboten gewefen, die agendarifhe doch immer noch gleichberechtigt 

ftehenz zweitens aber heiße e8 in dem Erlaß, „es ſei neben dem chrift- 

Yihen Bedürfnig der Gemeinden befonders deren Befenntnißftand in 
Betracht zu ziehen“; Damit, fagte Dr. Hengftenberg, „ift der Subjef- 

tivität Doch wieder ein Spielraum geftattet und zugleich dem Bekenntniß 

der Rirche eine Grenze gefest, die beide gefährlich find“ 1). 
Wie ungerne man son Oben die unirte Spendeformel fallen fah, 

und wie entfchieden man ben Beſtand der Union an ihre Erhaltung 

fnüpfte, zeigte ein befonderer Vorfall gleich nad) dem Erfcheinen des 

gedachten brandenburgifchen Erlaffes, Dr. Schmieder, Borftand des 

Prediger-Seminars zu Wittenberg, ward nämlich auch zu dem Neben- 

amte der Militär-Seelforge dafelbft ernannt, Nun galt zwar berfelbe 

für einen „entfhiedenen und renommirten Unioniften”, als er aber das 

neue Amt antreten wollte, zeigte fich, daß er an ber alten in Witten: 

berg bergebrachten Spendeformel fefthielt, während die „Militär-Agende* 

die unirte vorſchrieb. Das onfiftorium war geneigt Nachficht zu üben, 

nicht aber der Oberfirchenrathz diefer wollte das Militär nicht anders 

als unirt paftorirt fehen, und Schmiebers Ernennung wurde rüdgängig. 

Der Fall machte großes Auffehen, und mit Recht; er offenbarte die 
Folgen im ihrer widerlichften Geftalt, weldye die nothgedrungene Aner- 

fennung des „dritten Bekenntniſſes“ und die Reduftion der eigentlichen 

Union auf dasfelbe nach fich ziehen mußte. Seit jener Anerkennung 

pflegte Herr Stahl zu fagens „der Conſenſus ift eine Ausnahme in 
der preußiſchen Landeskirche”; und als dieſer Ausnahme angehörig bes 
zeichnete er: einige förmlich combinirten und neu fundirten Gemeinden, 

namentlich am Rhein, dann die Univerfitit Bonn, endlich die — Mili— 
tärgemeindens Eben der Schmieder’fhe Handel nun brachte es zum 

Bewußtfein, was das heiße: die Militärgemeinden gehören zum Con— 
fenfus, oder jeder Dffieier und Soldat während der Dienftzeit muß ex 
officio zur britten Confeffion der Lehrunion zählen. „Alfo follen die 

1) Hengfienbergs evang. 8.-3. vom 10. Now; 18555 29 Det. und 19. Nov, 
1856; Allg. Zeitg, vom 24. Nov; 18565 Berliner proteſt. 8.3: vom 9. Aug, 1856, 
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Soldaten ihr Bekenntniß erft befommen!” riefen die Lutheraner entfeit 

aus, und felbft die Kreuzzeitung fragte: „ob alfo die evangelifche Kirche 

im Saframent zwiefpältig fei nad Civil- und Militärgemeinden, und ob 

die Soldaten, während fie des Königs Rod tragen, einem andern Ölan- 

ben und Befenntniß folgen, ald außer ihrer Dienftzeit, und als ihre evan⸗ 

gelifchen Brüder außerhalb der Armee“ 92 

Menn man übrigens von Oben die Spendeformel der Landes- 

Agende nur fehr ungerne fallen fah und fie wo immer möglich fefthielt, 

fo war dieß nur gleichbedeutend mit dem Fefthalten an der Lebensunion 

felber, Die Spendeformel war das eigentlihe Symbol der Union yon 

1817. Ward fie einmal eonfeffionell erſetzt, fo konnte es nicht fehlen, 

der nächfte Schritt mußte weiter führen, die Abendmahlsgemeinſchaft 

felbft niedertreten und damit den legten Neft der Union, die Ununter- 

fchiedenheit im Innerſten des Firchlichen Lebens, So erging ed auch 

wirflich; und eben dadurch ward jene entfchiedene Wendung in den 

höchſten Regionen provoeirt, welche über die Lebensunion hinaus fogar 

wieder zur Lehrunion zurüdführte, zur Lehrunion der Evangelical 

Alliance. | 
Kaum war der Unionsritus im Bereich der Reaktion unterlegen, fo 

handelte es fi) fofort um die Abendmahlsgemeinſchaft felber, alfo 

um das Wefen ber preußifchen Union. Können wir fie als ſolche zulafien? 

fragte die Wittenberger General-Conferenz, und ihr nach alfe Iutherifchen 

Bereine, Die Antwort lautete allenthalben: Nein! eine Abendmahls- 

gemeinfchaft der Confeffionen, eine gefeglihe Verpflichtung für den Iu- 

therifchen Prediger, Neformirte zu communiciren, unterfchieblofe Zulaf- 

fung Reformirter und Unirter ald ein „Recht“, das geht nicht; nur gaft- 

weife oder aus Nothftand kann eine folhe Gemeinſchaft gewährt werben, 

„während“, wie die Unioniften bitter bemerften, „natürlich eine fittliche 

Berpflihtung befteht, dieſelbe zu verſagen.“ Ueberdieß machte man fih 

Yutherifcherfeits eine Abendmahlsgemeinfchaft ſolcher Art, oder aus Gnade, 

auch noch durch Die Betradhtung plaufibel, dag eben „die Gäfte fi in 

die Haussrduung zu fügen haben“, gemäß der Erwägung dev Wittens 
berger Conferenzs „bie lutheriſche Kirche fei ja Doch die Eine heilige 
allgemeine, betrachte mit Recht Die ganze Chriftenheit als ihr zugehörig, 

1) Kreugzeitung vom 24. Juni 1856, 25. Juli 1856; Freimund vom 13. Nov. 
18565 Hengftenbergs evang. R.-3. vom Mai 1856; Wider Bunfen von Stahl, 
©, 143, 
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und beanfpruche die Gläubigen auf dem ganzen Erdboden als ihr Zu- 
gehör” 1). 

Ein auffallendes Beifpiel für den natürlichen Drang der Entwid- 

lung von der Negation der Lehrunion bis zur Negation des legten Re— 

ftes von Lebensunion bietet die Provinz Nheinland-Weftfalen. Bon 

ihren beiden vereinigten Synoden war die rheinifche immer mehr ber 

Lehrunion, die weftfälifche mehr der Lebensunion zugeneigt, Die legtere 

behauptete: „das Sonderbefenntniß bleibt in Geltung und nur der tren- 

nende Name ift aufgegeben“; die erftere dagegen: „mit Annahme der 

Union habe man auch das Sonderbefenntnig aufgegeben und allein den 
Conſenſus fefthalten wollen.“ Nach Yangen Streitigfeiten fam es end» 

lich zu einer Auseinanderfegung ganz nad) dem Schema des Kirchentags- 

befchluffes vom 20, Sept. Das ift: die Lehrunion ward als drittes 

Befenntnig ausgefchieden und die „Augsburger Confeſſion als gemein- 
famer Befenntnißgrund für alle Gemeinden der Provincialkirche“ ange— 

nommen, jedoch fo, daß die Reformirten dadurch nicht zum Intherifchen 

Sonderbefenntniß überträten, und für die Confenfus=- Gemeinden bie 

Augustana „von 1530 refp. 1540” nur ald Ausdruf des Gemeinfamen 

gelte. Sn diefer Faffung wurde der rheinisch-weftfälifche Bekenntnißſtand 

am 25. Nov, 1855 durch fönigliche Drdre in zwei Paragraphen feſtge— 

fest, eigens für die Lutherifchen, eigens für die Reformirten, eigens für 

die Confenfug-Unirten. $ 3 aber bielt für die drei Gonfeffionen die 
firengfte Lebensunion feit: gemeinfamen Synodalverband, gemeinfames 

Regiment, Gemeinfamfeit der Kanzel, Gemeinfamfeit der Saframents- 

feier. Sofort entbrannte der Hader yon Neuem. $ 3, fagten die Eon 

feffionellen, darf nicht fchon wieder dem $ 2 und dem da anerfannten 

Rechte der Konfeffionen widerfprehen und derogiren. Zwei rhein- 

Yändifche und fünfzehn weftfälifche Paftoren verfammelten fi) zu Min— 

den und verwarfen alle drei Beltimmungen des $ 3: daß es Feine con- 
feffionellen Synoden gebe, jede Kanzel jedem „evangelifhen“ Pfarrer 

geöffnet fei, vollftändige Abendmahlsgemeinfchaft beſtehe. Dieſe letztere 

insbefondere wollten Die Mindener bloß als Noth- und Liebesfache ge= 

währen. Nicht nur die Neformirten, felbft die feparirten Altlutheraner 

erhoben ſich gegen eine ſolche Ausdeutung der Union; diefelbe fei nur 

Spphiftif, fagten die Yeßtgenannten, um den Schein und Namen von Lu— 

1) Hengſtenbergs evang. 8.3. vom 11. Juni 18565 Darmfl. 8.3. vom 
5. Zunt 1856. 
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tberanern in der unirten Kirche zu retten, in der That vergrößere fie 

nur noch die Unionsverwirrung. Wirklich bewies fich dieß bei der näch— 

ften weftfälifchen Provineialfynode im höchften Grade, Ein Paftor machte 

die Mindener Punkte gleich praftifch, indem er von der gemeinfamen 

Communion der Synodalen wegblieb, worauf fih die Frage erhob, ob 

ein Solcher noch Mitglied der Synode fein fünne? Kinige Kreisfyno- 
den ſchickten entrüftet Protefte gegen die Mindener Punftationen ein, 

welche auf völlige Vernichtung der Union abzielten, und drei Synoden 
ftatt Einer nad) fi zögen. Andere Kreisfynoden gingen noch über die 
Mindener hinaus; fie verlangten: Feine VBerfegung von lutheriſchen Pre— 

digern an reformirte oder unirte Gemeinden, und umgefehrt, ohne fürm- 

lichen Confeffionswechfel, Ermöglichung des WiederaustrittS für unirte 

Gemeinden aus der Union und Rüdtritts zur Confeffion, endlich auf die 

Eonfeffion verpflichtete Docenten an den Univerfitäten, was jo fehr in 

der Natur der Sache liege, „daß man wohl fagen dürfe, eine Kirche 

werde dieſen Antrag nur dann nicht ftellen, wenn fie nicht eriftire.“ 

Dagegen Fam die rheinifche Synode mit VBorfchlägen auf Formulirung 

eines Confenfus und Herftellung fürmlicher Lehrunion ein, Nun ging 

zwar bie Majorität nad links wie nach rechts ablehnend mitten durch, 

aber die verlangte Deklaration des $ 3 war damit doch nicht gegeben. 

Es blieb dabei, wie Paftor Feldner felbft gefagt hatte: „man müffe die 

firhlichen Notbftände in Rechnung ziehen, wegen deren man abfichtlich 
die Dinge in einer gewiffen Unbeftimmtheit gelaffen habe“ 2). 

Die Bewegung verweilte fomit, wie man fieht, faum mehr auf dem 

Standpunkte der Conföderation; fie eilte raſchen Schrittes der Höhe 
Iutherifcher Erelufivität inmitten der gefeglichen Union zu. Die Debatte 
wegen der Abendmahldgemeinfchaft mußte nothwendig die bedeutfamfte 

weitere Trage aufweden, Die Unioniften führen beftändig das Schlag- 

wort im Munde: „wir fommen in diefem alferheiligften Saframent zum 

Tische des Heren, nicht zum Tifche der Kirche, wenn irgendwo, fo muß 

alfo Hier die innerfirhliche Differenz zurücktreten“ 2), Das fonnte die 

Reaktion nicht zugeben; fie mußte den „Tiſch der Kirche“ feſthalten; 

dann mußte fie fih aber auch gleich fragen: ob denn wirklich nicht nur 

1) Kreuzzeitung vom 30, Det. 18535 Berliner proteſt. 8.3. vom 27. Sept. 

1856, 7, Febr. 18575 Hengflenbergs evang. K.35 vom Zuli 1856 ©. 607 und 

vom 6. Dec. 1856. 

2) Sp Superintendent Stier in den Gutachten zur evang. Eonferenz ©. 259. 
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die Sonderconfeffion, fondern auch die Yutherifhe Kirche in einer wie 
immer erweiterten Union möglich fei? 

Wirflih fing über einmal der Kirchenbegriff alfenthalben an, in die 
Untonsfrage hinüberzufpielen. Die Wittenberger- und alle Specialcon= 
ferenzen beriethen darüber, und gaben ein — bejahendes Urtheil. Da 

die Berfaffung im fymbolmäßigen Kirchenbegriff überhaupt nicht wefent- 

lich und die erelufive Kirche gleichfalls nicht mehr als bloße Lehrinhalts- 

fire ift, fo Fonnte gedachte Conferenz ohne Anftand erflären: „Die 

Union im Preußiſchen ift durchgeführt nur im Kirchenregiment. Sp 

wenig ein Fatholifcher König ald summus episcopus einer Iutherifhen 

Landesfirche diefe ihrer Eriftenz beraubt, ebenfo wenig die Iutherifche 

Kirche in Preußen ihr unirtes Kirchenregiment, Man muß in Preußen 

von zwei Kirchen, die mit Union behaftet find, reden, nicht von einer 

Kirche, die zwei oder drei Confeflionen in fih birgt“ 1). In der That 

hatte der Iutherifhe Berein in Pofen fogar förmlich fupplieirt nicht mehr 

um den NRechtöbeftand der Konfeffion, fondern um „Rechtsgewährung der 

Iutherifhen Kirche”, freilich ohne etwas Anderes zu erlangen, als einen 

fharfen Verweis vom Oberfirchenrath 2). 

An diefem Punkte nun war es, wo die Tandbesfirchlihen Excluſiven 

bereit8 den großen Schritt wagten, die feparirten Altlutheraner zum 

Rücktritt in ihre Landesfirche einzuladen, welche ja jebt dasfelbe leiſte 

wie die Seyaration, Wäre der Plan gelungen, fo hätte es fich für 

die preußifche Landeskirche darum gehandelt: „ob der Iutherifche Con— 

feffionsbeftand nicht bloß wie biöher in der Form von oneeffionen 

an einzelne Gemeinden, wie fie thatfächlih von verfchiedenen Con 

fiftorien gehandhabt werden, fondern ald Kirche garantirt werben 

fönne” 9), Darauf fpiste fich fehlieglich die Bewegung zu, Die even 

tuellen Folgen waren mit Händen zu greifen. Eine Kirche mit zwei 
Gonfeffionen, fagt Herr Kliefoth, ift ein leeres leibloſes Abftraftum, wobei 
fi das Kirchenregiment nicht halten kann ). Und nun gar Eine Kirche 

mit zwei oder drei „Kirchen“! Unfehlbar hätte fofort ein Kampf begin- 

nen müffen, in welchem noch der fpärlichfte Reſt der Union, das gemein- 

fame Kirchenregiment felbft, vernichtet worden wäre, Ganz richtig hat 
Herr Vilmar gefagt: jede Union müfje die Kirche in eine Redeanftalt und 

1) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 18, Juli 1857. 
2) Berliner protefl. 8-3, vom 29, Nov. 1856, 
3) Kreuzzeitung vom 14. Sept. 1856. ; 
) Bet Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfehrift 1856, Aug. ©, 457. 
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Difputirgefellfhaft verwandeln, eine Kirche mit unerfhütterlihem Be— 

fenntniß, mit feelenzwingendem Glaubensinhalt, mit nahdrüdlichen Anz 

fprüchen an das wirftiche Leben könne fie unmöglich dulden 1). 

$ 3. Die vfficielle Wendung. 

So weit war die Intherifhe Strömung über die Drdre vom 12. Juli, 

ohne die geringfte Notiz von ihr zu nehmen, hinausgefchoffen. Begreif- 

lich mußte der Unwille ihres Urheberd mit dem Maße der Kechkheit 

wachſen. Aber nicht wieder mit Kabinetsorbres ward ihr begegnet, fon= 

dern geräufchlos und berechnend durch ein thatfächliches Entgegenarbeiten, 

das ſich endlich mit Einem Schlage in der Berufung der Alliance de— 

masfirte, Schon feit längerer Zeit hatte die Neaftion fichtlich der Schub 

- gedrückt, aber fie wußte nicht recht wo. Plöglih hatte man aus ihren 

Kreifen fogar wieder den Angftruf vernommen: „Man will durchaus aus 

zwei Kirchen Eine Kirche machen, mit großer Zuverficht wird gefagt, 

bag nad) AO bis 50 Jahren von einer Yutherifchen und reformirten Kirche 

in Preußen nicht mehr die Rede fein wird“ 2), 
Zu dem gewaltigen Umſchlag der offieiellen Stimmung mußte befon- 

ders noch der Umſtand beitragen, daß endlich, wenn auch nur gezwungen 

durch den Trieb der Selbfterhaltung, die Reformirten gleichfalls anfingen, 

an ber Loderung und Löfung des Unionsbandes zu arbeiten, Sie muß— 

ten aus Nothwehr fo thun, und was man den Qutheranern gewährt hatte, 

das fonnte man ihnen nicht verweigern. Früher war das reformirte 

Claſſikalleben unterbrüdt worden, jest famen wieder Eigenfpnoden ber 
Neformirten aufs Unioniften und Subjeftiviften jammerten ſchon feit 

den erften „feparatiftifchen Tendenzen” diefer Art in der Provinz Sad 

fen, dag nun auch die Reformirten yon der Union abirrten, „Bei folcher 

Auffaffung der Union wird man kaum den lutheriſchen Prätenfionen in- 

nerhalb der unirten Kirche erfolgreihen Widerftand Teiften können“ 8). 

Mit welcher Gründlichfeit aber die Trennung auch von reformirter 

Seite intendirt war, das bewies fich befonders an der Hofficche zu 
Dreslau, nachdem Falk, der —* der lutheriſchen Strömung, von 

da ug worden war, 

9 ——— der Thatſachen S. 50. 

2) Hengſtenbergs evang. 8.-3. vom 10. Juni 1857. 
3) Berliner proteſt. 8.=3. vom 13. Sept: 18565 Goebels neue zungen 8.3. 

1854 ©, 427; Allg. Zeitung vom 16. Sept 1856, 
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Die urfprünglich reformirte Hoffirche hatte 1830 „Die Barteinamen 

reformirt und lutheriſch“ abgelegt und fih als evangelifch eonftituirtz feit- 

dem befam fie häufig Prediger yon Iutherifchen Gemeinden, bis vor ein 

paar Jahren der Bruch zwilchen Falk und Gillet eintrat. Als jest ein 

neuer Pfarrer zu wählen war, bejchloß das Presbyterium, dag nur Gans 

didaten reformirter Confeſſion zur Wahl zuzulaffen feien, und fchloß ing- 

befondere den eo ipso berechtigten Hülfsprediger Tufche aus, weil er 

nur unirt, nicht reformirt confitire. Obwohl ein Theil der Gemeinde 

appellirte und das Gonfiftorium beitrat, beharrte das Collegium darauf: 

Tuſche ſei urfprünglich nicht veformirt, habe es auch, weil der Llebertritt 

innerhalb der Union verboten fei, nicht werden fünnen, fei alfo nicht wahl- 

fähig für ein reformirtes Gemeindeamt. Inzwiſchen ward auch das 

Gymnaſium der Hoffirche entunionifirt, der Luther- Katechismus abge- 

fchafft, der Heidelberger eingeführt. Auf Seite ver Iutherifchen Strö- 

mung erhob fi jest Murven, fo werde „die Confeffionalität in der Hand 

der Conſequenzmacherei zur Carrikatur“; zugleich erging der Ruf an die 

Yutherifhen Eltern, ihre Kinder von gedachter Schule zurüdzuziehen. Es 

hatten fich bisher zu der Hoffirche, welche „der Sammelplag für die 

Gebildeten aus der ganzen Stadt war”, auch zahlreiche Glieder lutheri— 

fher Gemeinden gehalten; fie wurden nun in die Yeßteren zurückgewie— 

fen, weil fie ihren Befenntnißftand nicht förmlich geändert hätten. So 

warb die Union ausgetrieben und zugleich die Kirche geleert 2). 
Natürlich fiel die Berantwortlichkeit für folche Borgänge gleichfalls 

auf den Intherifchen Kirchengeift, und feit dem Erfcheinen des Bunfen- 

fchen Buches befam er dieß immer empfindlicher zu fühlen. Vor den 

eigentlichen Spisen jener Strömung hatte yon Oben Yängft eine gewiffe 

Scheu obgewaltet. In der erften Hitze der Reaktion hatte man weni- 
. ger davon bemerkt; Anfangs 1856 aber erfchien es Herrn Hengftenberg 

Schon als fürmlicher Grundfag, fireng confeſſionelle Männer nicht in ge= 

wiffe Stellungen zuzulaffen, wo fie die Gemüther der Jugend der Union 

entfremden könnten; darum hätten ein Kahnis, ein Ahlfeld, ein Beffer, 

ein Dtto außerhalb Preußens, nämlich in Sachfen, ihr Heil fuchen müffen, 
Hengftenberg drohte bereits: unter folchen Umftänden werde auch bie 

Brüderfhaft am Kirchentage nicht mehr zu Halten fein. Beſonders 
fchreiend war der Fall mit dem Führer des Iutherifchen Kirchengeiftes 

1) Berliner proteft. 8-3. vom 15. März 18565 Kreuzzeitung 1856 Nr, 237 
Beil; aa Zeitung vom 20, Det. 1856. 
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in Pommern, Superintendenten Dito zu Naugardt; das Minifterium hatte 

ihn zum Profeſſor der Theologie in Königsberg ernannt, der König 

aber verfagte die Beftätigung. Großer Jubel der Subjektiviſten: man 

febe nun, dag Seine Majeftät entfchloffen fei, der rüdläufigen Partei 

feine weiteren Conceffionen zu machen, wie denn Preußens ganze Zur 

funft davon abhänge, daß es nicht yon der wiffenjchaftlichen Höhe herab- 

gedrückt werde, Auf der andern Seite ftieß man mehr und mehr auf 

„unbedacht ausgefprochenes Schauern“ vor den fommenden Dingen. Man 

erinnerte ich des Hengftenberg’ichen Wortes: „biete die Union fchon jest 

eine fo gefährlihe Waffe für alle, welche den Grund der Kirche unter- 

wühlen wollten, was erft werben folle, wenn etwa pre perfön- 

liche Berhältniffe einträten“ )1 

Noch im Laufe des Jahres 1856 wurde dieſe Veränderung immer 

gewiffer. Bei der Reaktion trat allmälig Ernüchterung ein. Sie hatte 

im Siegestaumel gewähnt, man betrachte auch in den höheren Negionen 

„die Union als gänzlich abgethan bis auf das gemeinfame Regiment.” 

Wie ganz anders urtheilte fie jest, als fie fich nüchtern umfah! Der 

Oberkirchenrath ſchwanke ſtets zwifchen einem doppelten Charakter, noch 

habe er nicht Einmal von der großen Errungenschaft des 6. März 1852, 
der confeffionellen Itio in partes, Gebrauch gemacht; die Konfiftorien 

und Superintendenten wären dem Rechte der Konfeffion geneigt, fie 

hätten felbft noch bei den Berliner November:Conferenzen meift wie Ein 

Mann für das Necht der Iutherifchen Kirche geftimmt, aber „der Zügel 

som Centrum hielt immer mehr zurüd”, Schon wunderte man ſich, daß 

einzelne Mitglieder des Kirchenregiments (Stahl) nicht Fieber austrätenz 

man erachtete die neuliche Uebertragung geiftlicher Stellenbefegung vom 

Minifterium auf den Oberfirchenrath für einen fohweren Schlag, da 

„landfundig fei, dag im Minifterio die rechtlich confeffionellen, im Ober— 

firchenrath die unioniftifchen Tendenzen vorwalteten, auch die Reffort- 

veränderung unmittelbar auf die November-Conferenzen folgte, wo bie 

Ueberflügelung des Oberfirchenraths durch die Provincial-Behörden deut- 

lich hervorgetreten fei“. In der officiellen Statiflif werde noch immer 

die Bezeichnung der Confeffionen vermieden, in allen polizeilichen und 

gerichtlichen Dokumenten ſtets nur von „esangelifcher” Religion geſpro— 

hen; der Gebrauch unzweideutiger Formulare am Iutherifchen Altar fei 

9) Berliner proteft. 8.3. vom 29. Nov, 18565 Darmft. 8,3, vom 11, Det. 

18555 Freimund vom 10, April 1856, 
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immer nur ein zugeftandener, Fein gebotener, eine bloße Privatfache, dem 

einzelnen Paftor auf Anfrage erlaubt, yon dem Nachfolger ebenfo Leicht 

wieder über den Haufen zu werfen, Fein Recht der Iutherifchen Kirche, 

fondern bloßes Conceſſionsſyſtem; felbft Dabei immer noch die Tendenz, 

mit einer „Zuflimmung der Gemeinde” zu fchredfen, womit das wirkliche 

Recht der Gemeinden auf ihr Befenntnig in merfwürdiger Weife auf 
den Kopf geftellt werde durch die zufällige Majorität augenblicklicher Pri- 
yatmeinungen. An den theologischen Fakultäten, obgleich fie faft aus— 

nahmslos ftiftungsmäßig Iutherifch feien, würden Männer von entfchieden 

Intherifhem Bekenntniß mit ängftliher Sorgfalt übergangen, fo daß es 

„nur der allerhöchften (göttlichen) Garantie beizumeffen fei, wenn ben- 

noch feit Decennien faft ebenfo ausschließlich Iutherifch-gefinnte junge 

Theologen aus fo befegten Fakultäten in die Pfarrämter übergehen”, Zn 

folhem Lichte erfhienen dem Kirchengeifte jet die erreichten Reſultate. 

Als vollends die November-Conferenzen nicht felten die Confefjion der 

Union und der „gefuchten“ Einheit der Landeskirche unterordneten, da 

verlautete in öffentlihen Berfammlungen geradezu die Sorge: es fünnte 

zu neuer Bedrüdung des guten Rechts, ja „wohl gar zu gewaltfamen 
Maßregeln fommen“ 2). 

Bald nach diefen Conferenzen bemerkte man officielle Einfchreitun- 
gen gegen Mitglieder Iutherifcher Vereine wegen „im Bruberfreife ges 

thaner Aeußerungen”, Zn Pommern ward ihnen geradezu verboten, die 

Trage der Wittenberger Conferenz zu debattiren: welche Stellung die 

Iutherifchen Bereine Preußens einzunehmen hätten, wenn das Kirchen- 
regiment den Gonferenzbefchlüffen Folge geben follte, refp. wie dem vor⸗ 

zubeugen fei? Die Naugardter Conferenz vom 13. Mai 1856 tagte 
deghalb in trübfter Stimmung ). Zugleich bemerkte man, daß unter 

dem Schuße der Union die Läugnung chriſtlicher Prineipien öffentlich 
und unbehelligt ftattfinden fünne, Bon hochgeftellten Männern des Kir- 

chenregiments gingen mündliche und fohriftliche Aeußerungen von Mund 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 18, Juli und 8. Auguft 18575 Hengſtenbergs 
evang. 8.=3. vom 16. Mai 1857. 

2) „Es Fonnte nicht verſchwiegen werden, daß die Iutherifchen Vereine in neue— 
rer Zeit ein Odium auch Seitens des Kirchenregiments auf fih geladen hätten, 

daß man ihre Thäatigfeit mit Mißtrauen zu beobachten ſcheine. Anträge waren ohne 
Antwort geblieben; mehrere Schritte des Vereins hatten Rügen zur Folge gehabt. 

Insbeſondere war e8 nicht zu übergehen, wie fehr fich der Horizont für die Sache 
des Befenntniffes in den Berhandlungen der General-Eonferenz umwölkt habe.“ 
Hengftenbergs evang. 8.3. vom 20. Zuni 1857. 



November-Eonferenzen. 303 

zu Mund, „welche die Treuen im Lande in die größte Aufregung vers 

feßen mußten“, Die Subjeftiviften hatten die endliche Rettung der Union 

Yängft und öffentlich dem aus Baſel berufenen Bruder des gleichnamigen 

würtembergifhen Schwärmers, Hofprediger Hoffmann, zugetraut, „deffen 

einflugreihe Stellung in dem Wirfungsfreife ald Generalfuperintendent 
son Brandenburg Feines wegs ihre Begrenzung finde” 2). Hoffmann 

wurde fofort der Proteftor der Evangelical Alliance am Berliner Hofe, 

Sn Gnadauer Kreifen verlautete von „ftillen aber nahbrüdlichen Vor— 

bereitungen einer einflugreihen Partei zur neuen Unterbrüdung des Be— 

fenntniffes.“ Bei der dortigen Berathung über die Antwort der alt- 

Yutherifohen Separation yon der Breslauer Synode, am 20. April 1856, 

fiel fogar die Aeußerung: „Uns treten, ſchimpfen, ſtoßen laſſen immer- 

bin, aber ſtehen bleiben, bis wir mit Gensdarmen (aus der Landeskirche) 

binausgebracht werben; follte ed, wovor Gott fei, foweit unferes theuern 

Königs Herz zu verwirren gelingen, dann wüßten wir, wo ung der Weg 

bingewiefen wäre” 2). 

Als epochemachend in diefer Wendung der Dinge wurden yon allen 

Seiten die fogenannten Berliner November-Conferenzen aufge- 

führt. Sie waren von der füniglichen Einladung der Evangelical Al- 

liance nach Berlin begleitet. Die Reaktion ſah ſchon die Berufung der 

Conferenzen nicht gerne, übrigens 308 fie Diefelben Doc) weit einer eigent- 

Yihen Landesfynode vor. Ihr Ausfall hing ganz von ihrer Zufammen- 

ſetzung und fomit, da fie eine berathende Notabeln-Verſammlung bildeten, 

deren Mitglieder nicht von Unten gewählt, fondern von Oben frei be— 

rufen wurden, allein und direft vom König ab. Um fo ſchmerzlicher war 

der Schlag für die Reaktion, daß fohon die Zufammenfegung der Confe- 

renzen ihre höchfte Unzufriedenheit erregen mußte. Es waren „außer 

den nicht zu umgebenden officiellen Perfonen (Confiftorialräthen, Su: 

perintendenten, Oberpräſidenten) faft ausfchließlich befannte Unioniften 

berufen”; fogar ein Mann wie Prediger Eltefter ward eines Rufes ge- 

würdigt und Ritter Bunfen felbft fol nur deßhalb nicht erfchienen fein, 

„weil er unerfüllbare diktatorifche Bedingungen an die Theilnahme feiner 

Perſon gefnüpft hatte“, Auch von den für gut „ultraslutberifch” erach- 

teten Perfonen follen einige in der Conferenz umgefchlagen haben. Je— 

denfalls war das Nefultat fo, daß die meift dem Kirchengeiſt beipflich- 

1) Lie, Kraufe, Allg. Zeitung vom 4. Auguft 1856. 
2) Halle’fches Volksblatt vom 13. Mai und 8. Auguft 1857, 
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tenden „offieiellen Perjonen“ yon den „willfürlich berufenen Mitgliedern“ 

überftimmt wurden, Und fo, mußte man annehmen, war es allerhöchft 
intendirt 2). * 

Im Allgemeinen herrſchte in diefen Conferenzen und ihren Gut: 

achten eine fchredhafte Verwirrung, ganz: entfprechend jener „Union“ 

oder Bereinigung, von welcher Generalfuperintendent Hahn den Ver—⸗ 
fammelten felbft vorftellte: fie Habe das gerade Gegentheil ihres Zweckes 

erreicht, denn man habe jeßt ftatt zwei Kirchen drei, ja fogar fünf, und 
noch dazu 50,000 Altlutheraner aus der Kirche hinausgedrängt, die Aus— 

gewanderten nicht einmal gerechnet. Es ift eine äußerft peinliche Auf- 

gabe, die Protofolle der Konferenzen durchzulefen; Faum daß Einer der 

Degutachtenden in Einer Frage mit einem andern ganz einig erfcheint, 

Es war für Herrn Hengftenberg noch ein Troft: „die gutachtlichen Be- 

richte könnten nicht imponiren, die Conferenz gebe doch das Bild eines 

bis auf die Wurzel gefpaltenen Baumes faft in allen Fragen“ 2), 

Die Hauptfrage: ob Union oder Nichtunion, und welche Union? 

fam noch dazu gar nicht direft zur Sprache. Der Conferenz unterlagen 

vielmehr nur fünf fpecielle Punkte: die Ehefcheidungsgejeg-Reform; die 

Einführung der Diakonie, welche, nachdem Herr Wichern felbft in den 

preußifchen Staatsdienft getreten und Minifterialrath geworden war, num 

gleichfalld aus der Freiheit der Innern Miffion zu einem landeskirch— 

lichen Amt erhoben werden follte; dann die Nepifion der Firchlichen 

Gemeindenrdnung, welche feit 1850 fafultativ gegeben war, jest aber 

obligatorifch werden follte; ferner die liturgiſchen Bedürfniffe der Lan— 

desfirche; endlich die eventuelle Berufung einer Landesfynode. Die 

Hauptfrage um Union oder Gonfeffion ift da nirgends ſichtbar; aber wie 
fie fih denn überall mit Nothwendigfeit hervorbrängt, fo führten ins— 

befondere die Ietteren drei Punkte direft auf fie Hinz und die fämmtlichen 

Streitpunfte, wie fie vorftehend an unferen Augen sorübergezogen, famen 

da wieder in Anregung. Sehen wir, in welchem Sinne fie entfchieden 

wurden! 
Bei Berathung der Gemeinde-Drdnung fam natürlich auch der 

Befenntnißftand der Gemeinden zur Sprache, und es ward beſchloſſen, daß 

derfelbe, zur Aufnahme in das Gemeinde-Statut, nicht nad Befragung 

1) Hallefches Bolfsblatt vom 8. Auguft 18575 Darmft. 8.3. vom 1. Junt 
18565 Allg. Zeitung vom 2. Dec. 1856. 

2) Verhandlungen der Firchlichen Conferenz. Berlin 1857, ©. 289. 593. 
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und Abftimmung der Gemeinden, fondern nah dem „geſchichtlichen 

Recht“ beurtheilt und feftgeftellt, werden folle. Darüber jubelte der 

Kirchengeift al8 über einen großen Sieg. Gegen die Einwendung des 

Herrn Abefen: „vollſtes Recht jedes Einzelnen auf die Eonfeffton, nicht 

aber der Confeffion an die Gemeinde, denn wäre leteres wirklich der 

Fall, fo müßten wir alle wieder in ben Schooß der römiſchen Kirche zus 

rückkehren“ — fchien die Gonferenz anerfannt zu haben, „daß Das Be— 

fenntnig über der Gemeinde ftehe wie über dem Regiment der Kirche, 

und ihre Glieder eg nicht zu richten, fondern fih darin hineinzuleben 

hätten.“ Freilich wurde diefer Triumph gleich wieder dadurch vergälft, 

daß die Konferenz in den nächſten zwei Fragen (Liturgie und Synode) 

das gerade Gegentheil beſchloß. Aber noch mehr: die Subjeftiviften und 

Unioniften fragten ganz gelaffen: jene Ausscheidung nach dem „gejchicht- 

Yichen Recht”, wie wollt ihr fie praftifch durchführen? „Nach dreißig 

Jahren gefliffentlicher VBermengung und ungehemmter Berfchmelsung” 

wüßten viele Gemeinden nicht mehr, ob fie Yutherifch oder reformirt 

ſeien? In hunderten, vielleicht taufenden feien die zwei oder drei Be— 

kenntniſſe vermiſcht: wie man dieſe nun befegen und paftoriren wolle, ob 

durch drei Prediger, oder durch Einen, der für die Einen Yutherifch, für 

die Andern reformirt, für die Dritten unirt amtiren folle? Oder ob 

man vielleicht den Befenntnißftand der dritten oder Confenfus-Gemeinden 

ignoriren zu können glaube? wenn aber nicht, wie man es den Gemein- 

den verwehren wolle, ſich als folche zu befennen? Ob es demnach nicht 

doch dabei bleiben müffe, daß die Gemeinden felbft über ihre Stellung 

zur Union befragt zu werden und Augfunft zu geben berechtigt feien ? 

Kurz, der Conferenzbeſchluß einer Ausfheidung „nach dem gefchichtlichen 

Recht“ fer unmöglich, und wenn nicht, fo würde die Confeſſi on blutwenig 

Gemeinden davonreißen 9)! 

Schon bei der nächſten Frage ging die Conferenz von dieſem Prin— 

cipe ſelber ab; ſie war weit entfernt, das „geſchichtliche Recht“ auch 

auf die Liturgie anwenden zu wollen. Dieß, nämlich Reaktivirung 

der confeſſionellen Spendeformeln ohne Abſtimmung der Gemeinden, ſo— 

wie Befreiung der lutheriſchen Soldaten von der unirten Spendeformel, 

verlangte die Reaktion. Der Oberkirchenrath klagte über die unſägliche 

1) Protokolle a, a. O. ©, 1105 Hengſtenbergs evang. 8.3. vom 12. Nov. 
1856 und 3, Jan, 18575 Darmſt. 8. =3. vom 10, Jan, 18575 Berliner proteft. 
8.=3. vom 20. Dec, 1856. 

Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 20 
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Berwirrungz in manden Pfarren feien Eremplare der Landesagende 

durch Einlegeblätter fo verändert, dag die urfprüngliche Form gar nicht 

mehr zu erfennen ſei; was aber die angebliche Beranlaffung zu dieſen 

Aenderungen, nämlich die „eonfeffionelle Aufregung der Gemeinden”, be— 

treffe, fo erzählte ein Confiftorialrath vor der Konferenz: es fomme vor, 

daß einzelne Geiftliche die aus der Agende yon 1829 herausgefihnittene 

Liturgie in das Eremplar der alten Provincial-Agende legten und fo 

portrügen, womit dann die Gemeinden vollkommen zufrieden feien. An- 

dererfeits behauptete die Reaktion: in den Conferenz-Gutachten über diefe 

„brennendfte Frage der Gegenwart” herrfche völlig unvereinbarer Wi— 

derfpruch und fo maßlofe Willfür, daß „fie ſich wechfelfeitig nach Ver— 

dienft gründlich zu Schanden machten.“ Aber eben darum fiheint doch 

der Zug nach Kiturgifcher Einheit durchgeriffen zu haben, Die Conferenz 

wollte daher nicht, wie die Lutheraner im Vertrauen auf die einzelnen 

Confiftorien verlangten, die Sache der propinciellen Behandlung ans 

beimgeben, ſondern fie beſchloß, es folle auf Grund der Agende yon 

1829 Eine obligatorifche Liturgie bergeftellt werden, unter Vorbehalt 
propincieller und eonfeffioneller Nachträge. Alfo Union und dann erft 

Sonfeffion! Dazu noch der befondere Befhluß: der gefchichtlihe Be— 

fenntnißftand einer Gemeinde dürfe nicht mehr yon Amtswegen bis zur 

Entfernung der Spendeformel von 1829 ausgebeutet werden, Herr 

Hengftenberg, ſchon durch diefe ganze profane Behandlung des Heiligften 
im Schloffe Monbijou aufs Höchfte geärgert, wollte nun Niemanden die 

Meinung verargen, daß mit diefen Beichlüffen „Die Iutherifche Kirche in 

Preußen zu Grabe getragen werde,’ Und fo hatte es der Oberfirchen- 

rath felbft gewollt 9! 

In direftem Widerfpruh mit dem Prineipe vom gefchichtlichen 

Recht der Konfeffion auf die Gemeinde entfchied die Conferenz endlich 

auch über die Trage von der Landesſynode. Sie nahm das Profeft 

einer quaft-conftituirenden General-Synode wieder auf, „ohne Rüdficht 

auf das Bekenntniß.“ Die Eonfeffionellen hatten ganz ftrifte von „drei 

Confeſſionen“ geſprochen, welche auf der Synode eventuell ihre Ber- 

tretung finden müßten, Freilich waren auch die Subjeftiviften mit die— 

fen Debatten höchſt unzufrieden. Aber nur weil biefelben die Nothwen- 

1) Protokolle a. a. O. ©. 579, 3015 Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 
10. Dee. 1856, 10, Jan. und 18, Zuli 18575 Darmſt. 8-3. vom 5. Juni 18565 
Allg. Zeitung vom 20, Nov, 18565 Berliner protefl, 8.3. vom 29. Nov. 1856, 
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digfeit einer Landesſynode ganz in Abrede ftellten, da in den vorliegen— 

den Fragen dem Kirchenregiment volle Autorität zufomme, und weil 

eventuell die Autonomie einer folhen Synode, fowohl in der Wahl als 

in den Befchlüffen, bis zum Schatten entleert erfchien. Die Subjeftivi- 

ften hielten das für eine hinreichende Genugihuung an die Eonfeffionellen, 

son welchen ein Theil das Synodalwefen aus Prineip verwirft, der 

andere in den „Öutachten” auf die „völlige VBerwilderung der Amts— 

praxis, die anarchifchen Zuftände, offenbaren Zwiefpalt, ja faktifche Sepa- 

rationen hinwies, was Alles auf der Landesfynode zum Kampfe aus- 

Schlagen müffe” 2). Gewiß gute Gründe, die gefürchtete Landesſynode 

zur Zeit nicht abzuhalten, Aber das Prineip der Reaktions die Confef- 

fion über der Union, war von der Conferenz eben doch auf den Kopf 

geftellt worden. 

Einen eigenthümlichen Zwifchenfall hätte die Neaftion noch gerne 

zu ihren Gunften gedeutetz in der That war er aber nur ein Beweis 

yon der ungeheuern unter diefen Firchlichen Notabeln berrfchenden Be— 

griffsverwirrung. Die Conferenz hatte bei Gelegenheit der Kiturgifchen 

Debatte mit allen bis auf Eine Stimme befchloffen: „es beftehe in der 

preußifchen Landeskirche eine befenntnißlofe Union nicht zu Recht,” 

Dadurch fühlte fih Prediger Eltefter von Potsdam, der auf Grund der 

„Sich ſelbſt auslegenden Schrift” mit allen chriftlichen Dogmen glücklich 

fertig geworden war, getroffen; er erhob fih und fragte franf und frei: 

ob die Herren vielleicht ihn und feine Richtung Damit meinten, welcher 

die Mehrzahl aller denfenden Laien angehöre, welche weder Iutherifch, 

noch veformirt, noch von irgend welchem formulirten Conſenſus fei, viel— 

mehr allein auf dem Boden der Schrift ſtehe und zu Feiner jener „drei 

Sekten“ zähle? So fragte Herr Elteſter; und die Herren bezeugten: 

Nein, fie hätten weder ihn noch feine Richtung gemeint! Die Subjefti- 
siften aber fragten lachend entgegen: wen oder was mögen fie dann 

nur gemeint haben mit der „befenntnißlofen Union“ 2)? 

Die MonbifousEonferenz war noch nicht eröffnet, und ſchon hatte 

der König den großen Schlag eingeleitet, durch welchen er mit ber 

lutheriſchen Strömung vollſtändig brach und ſich fogar auf den Lehruniong- 

1) Prof. Merkel in ven Gutachten S. 615 Hallefches Volksblatt vom 8. Aug. 

18575 Hengftenbergs evang. 8.3. vom 17, Jan. 18575 Berliner proteft, 8.3. vom 
13. Dec, 1856, i 

2) Berliner proteft. 8.3. vom 2. Mai 18575 vgl. Allg. Zeitung vom 28. Nov. 
1856; Hengftenbergs evang. 8-3. vom 10. San, 1857. 
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Standpunft vom Vormärz zurüdverfeste, Seit längerer Zeit bereits 

hatte fi die englifhe Evangelical Alliance, in Sachen der verfolgten 

Baptiften, im Berliner Königsfchloffe allerlei zu fchaffen gemacht; nach— 

dem der Baptiften-Prediger Dr. Steane im Sommer 1856 abermals mit 
einer Deputation dafelbft erfchienen war, fendete der König ohne Weiteres 

den Hofprediger Krummacher mit einer Einladung nad) Schottland an 
die Alliance, deren DVertreter aus „nahe an fünfzig Denominationen“ 

oder Seften eben in Glasgow tagten. Es ift bezeichnend, daß der Ober- 

firhenrath und das Minifterium felbft über diefen Schritt erfihroden zu 
fein feinen, Sie gaben dem Gefandten ihre Bedenken gegen das Auf- 

treten der Alliance in Berlin ſchriftlich mit; dieſelben bezogen fich zu— 

nächft auf die eventuelle Haltung der Conferenz in Sachen der „Reli— 

giond- und Kirchenfreiheit”, auf ihre Adreffen und Deputationen an miß— 

liebige Spuveräne und Regierungen, und auf ihr „aggreflives Auftre- 
ten” gegen die fatholifhe Kirche. Die Verfammlung in Glasgow ver: 

bielt fih fehr zuvorfommend gegen Krummacher, da fie die Lage der 

Dinge in Berlin, die „hierarchiſchen Sondergelüfle und Hyperconfeſſio— 

naliften”, furz die mächtige Partei wohl fenne, welche ihr feinen freunde 

Sihen Willfomm bereiten werde, „obgleich des Königs von Preußen 

Majeftät felbft den erften Anftoß gegeben habe”. Noch bei der Franf- 

furter Boreonferenz vom 5. Sept, welche die VBerfammlung in Berlin 

definitiv feftfegen follte, empfing man niederfchlagende Nachrichten Durch 

den Telegraphen aus Preugen und mußte man die Möglichkeit in’s Auge 

fafjen, dag fi der Sache in Berlin doch noch „unüberwindliche Hinder- 

niffe” in den Weg legen würden 2). So viel Mühe foftete es den 

König felbft, die Bedenken derjenigen zu überwinden, welche wohl wußten, 

die Alliance fomme nad Berlin „nicht obgleich, fondern weil fie 

bier eine ftarfe pufeyitifche Partei finde”, Und kaum war ihr Sieg 

entjchieden, fo erklärte die letztgenannte Partei jenes Kommen nad) Berlin 

für ein „verwerfliches Unternehmen”, als deffen Gefinnungsgenpffen fich 

wohl vornehmlich Solche finden würden, denen es um allgemeine Con 

fufion zu thun ſei. Herr Hengftenberg forderte Alle, die „noch ein Herz 

für unfere Kirche haben”, auf, nicht hinzugeben 2). 

N) Berliner protefl. 8-3. vom 13, Sept. und 6, Dec, 18565 Allg. Zeitung 

vom 19. Auguft, 10. Sept, 30. Nov, 18565 Kreuzzeitung vom 28. Auguft 1856; 
Sreimund vom 11, Sunt 1857, 

2) Hallefches Bolfsblatt vom 1. Juli 18575 Hengſtenbergs evang. 8.-3. 
1857, ©, 229, 



zur Alliance. 309 

Der König hatte dem Baptiften Dr. Steane ſchon bei deſſen erfter 

Deputation verfihert: „Er fehe in dem Bunde eine Zufunft für Die 

Kirche, die das nöthige Band der Einheit abgeben werde.” Die 

minifterielle Zeitung verficherte jest: „die Alliance-Conferenz babe alle 
Ausficht, das Fräftigfte Lebenszeichen des Proteftantismus zu werden, das 

feit Decennien auf deutfchem Boden wahrgenommen worden ſei.“ Der 

Generalfuperintendent Hoffmann verkündete der Paftoral-Conferenz der 

Markt im Sinne des Königs: die Berliner Berfammlung werde den 

heilvollſten Gedanken auf dem Gebiete der evangelifchen Kirche, den der 

Union, aus dem erfchlafften Zuftande erweden 1), „Stärkung Des 

Unionsbewußtfeind”, das nun auch England umfaffen und deghalb fogar 

son politifcher Bedeutung fein werde: fo jubelte e8 aus allen Organen 

der weiland kirchlichen Oppoſition. Selbſt die Subjeftiviften ſcandali— 

firten fi, unter den Zeichnern des Berliner Alliance Programms zum 

großen Theile Männer zu treffen, welche fi) bisher ald „Mitglieder 

bes Kirchentags“ eifrigft hervorgethan hätten, „Uns bewegt es jchmerz- 

Yich“, fagt Herr Kraufe, „wenn wir auch folhe Männer, vor deren Ge- 

Yehrfamfeit und trefflihem Willen wir gleich Hohe Achtung hegen, immer 

wieder den Wanderftab ergreifen, und yon Einem Unternehmen ge— 

täufcht, und von der Gegenpartei dabei vielfach gemißbraudt und ge- 

Schlagen, zu einem andern ziehen fehen, das feinen beffern Ausgang ver- 

ſpricht; evangelifhe Milde vermögen wir nicht in einem Berfahren zu 

erfennen, bei dem wir die Weisheit ebenfo vermiffen, wie Die Kraft, und 

mit Unwillen wenden wir ung yon der Halbheit ab, die immer wieder 

nur nad) Vermittlungen fucht” 2). Zu diefen Windfahnen gehörte ins— 

befondere der Berliner Hofprediger Krummader, der, fogar Mitglied 

des Kirchentags-Ausfchuffes, nun doch mit fliegenden Fahnen zu dem 

„weiter gehenden Beruf‘ der Alliance überging ?). Ihm folgte, Dr. Nitzſch 

an der Spike, die ganze Maffe der „pofitiven Unioniſten“. 

Gerade fie hatten vier Jahre vorher mit den begeiftertfien Worten 

in demfelben Berlin den Kirchentag als das große Nettungswerf be— 

grüßt, hatten die Innere Miſſion unter der Augustana von 1530 con= 

feffionaliftrt, hatten damals und 1854 zu Franffurt die Baptiften aus 

der „deutfchzevangelifchen Geſammtkirche“ ausdrücklich ausgefchloffen, hat- 

1) Allg. Zeitung vom 17. Junt 1857. 

2) Berliner proteſt. 8,3. vom 31. Jan. 1857. 

3) Darmſt. 8-3. vom 30, Mai 1857, 
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ten fich gegen die Alliance als offenfundig baptiftifches Blendwerk con- 

fequent ablehnend verhalten; in Preußen felbit hatte man die baptiftifche 

Propaganda ftaatspolizeilich auf's Heftigfte verfolgt; und jest — warf 

fih Alles, was in Preußen officiöſe Kirchenpolitif heißt, der baptiftifchen 

und methodiftifchen Schöpfung der Alliance in die Arme, die zwar öf— 

fentfih über die Innere Miffion und den Kirchentag nur den Borrang 

der „Univerfalität” in Anſpruch nimmt, in Wahrheit aber fich zu den- 

felben verhält wie der Seftengeift zum Kirchengeift. 

Herr Hengftenberg hatte gutes Recht zu jammern: „Wir find eben 

damit befehäftigt, die Brunnen wieder zu eröffnen, welche unfere Väter 
gegraben und die Philifter verfchüttet haben, in diefem Gefchäfte fünnen 

und die Fremden nur flören.” „Wir leben in großer firdlicher Zer— 

riffenheit, und namentlich das muß ung tief fchmerzen, daß unfere miß— 

vergnügten Kirchengenoffen fich fremde Hülfe holen, um den Bau der 

Kirche unterminiren zu helfen und gegen die eigenen Brüder zu Felde 

zu ziehen“ 2), Die Wittenberger General-Conferenz unterfagte geradezu 

jede Theilnahme an dem Bund und feiner Berliner Berfammlung, 

die feine andere Grundtendenz babe, „als alles gefunde confeffionelle 

Gewächs zu erwürgen, alle conerete Geftalt zu zerftören, alle frifche 

Farbe firchlicher Individualität zu verblaffen in ein Grau“ 2), Gegen⸗ 

über den Hoffnungen auf Stärfung des Unionsbewußtfeins verficherte 

die thüringifche Conferenz: vor ſechs bis fieben Jahren habe es noch 

Mühe gefoftet, das Panier gegen die unioniftifche Weichlichfeit aufrecht 

zu halten, jest aber fei von Baptiftenfreundfchaft und GSeftenvorliebe 

nichts mehr zu merfen, „eine Allianz, die ſich alliirt wider die Kirche, 

fände einen Boden höchſtens bei Leuten, die fie doch nicht mag“). 

Auch die Kreuszeitung nahm jegt eine entfchiedene Gegenftellung 

ein, Sn der Hauptftadt felbft fpaltete fich Die Predigerfchaftz der „evan— 

gelifchefirchlihe Anzeiger” mußte deghalb die Redaktion wechſeln; auf 

den Kanzeln zeigte ſich bebrohliches Borpoftengefecht einer allgemeinen 

Schlacht. Da erließ Herr Hoffmann als Generalfuperintendent ber 

Mark ein höchſt bezeichnendes Vaftoralfchreiben. Diefer geiftlihe Pro— 
teftor der Alliance befahl darin felber einerfeits Enthaltung yon allen 

1) Evang. 8.3. 1857 vom 24. San. und ©, 231. 
2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 18. Zuli 1857. 
3) Kreuszeitung vom 4, Aug. 18575 Allg. Zeitung vom 22, Aug. 1856, 16. 

Auguft 1857, 
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öffentlichen Aeußerungen, „die im Voraus feindlih gegen den Bund 

aufgefaßt werden müßten”, anbererfeits aber Vorſicht, damit nicht fremde 

Prediger von ſolchen Denominationen auf die Kanzeln kämen, „welche 

auf dem Boden unferer Kirche aggreffio gegen diejelbe, ihre Saframente 

und Ordnungen vorfohreiten,” Was Wunder, wenn die Kreuzzeitung 

vor folher Logik die Hände über dem Kopf zufammenfchlug 1)? 

Die Deputation und Adreffe der Alliance vom 6. Mat 1857 hatte 

dem König unmißverfiehbar erklärt: fie fiehe eben fo feſt gegen den 

„religiöfen Defpotismus und den Ehrgeiz der Phariſäer“ wie gegen die 

anarchiſche Zügellofigfeit und das Denfen der ungläubigen Sadducäer. 

Als nun der Widerftand der „Pharifäer” Tauter und lauter wurde, fam 

endlich wieder eine Kabinetsordre zum Vorſchein. Seine Majeftät fpricht 

durch fie „Unwillen und Beforgnig“ über diefe Gegenbewegung aus, er 

will „feinen Zweifel obwalten laffen, daß er einer Vereinigung befon- 

deres Intereſſe widme, in welcher er ein noch nicht erlebtes Zeichen 

riftlichen Bruderfinnes und der über dem evangelifchen Befenntni 

waltenden Borfehung begrüße; weit entfernt zwar, irgend Jemand es 

aufzulegen, an der in Rede fiehenden Verſammlung perfönlih Theil zu 

nehmen, will er es doc Niemanden bergen, welche hohe Bedeutung er 

ihr beilege, und welche ſchöne Hoffnung für die Zufunft der Kirche er 

daran Fnüpfe” 2). Solde Wünfche find natürlich) Befehl; die Alliance 

war in Preußen jest offieiel. Zugleich gingen bedeutende Geldgaben 

auf amtlihem Wege und nicht ohne Dftentation an den Londoner Aus— 

fhuß; und ald die Bundesglieder durch die Thore Berlind einzogen, 

fam auch Herr Bunfen herbei als geladener Saft im königlichen Schloffe. 

In denfelben Tagen aber veröffentlichte das Drgan, welches die 

ſtufenweiſe Entwidlung der Iutherifhen Strömung von jeher am rein 

ften widergefpiegelt hatte, unter ungemeinem Auffehen eine Reihe von 

Artifeln über die endlihe Stellung derfelben in der Landeskirche und 

zur Union, Die preußifche Landeskirche, beißt es da, ſtehe jest an ber 

Schwelle der Entfcheidung, entweder das Phantom von Union 

ehrlich und rein abzuthun oder ihm ernftlich und wirklich Geltung 

zu verfhaffen, d. i. „eine Uniond-Landesfirche auszubilden, welche ſich 

entfchloffen auf das Lichtfreundthum flüst und die gläubigen Yutherifchen 

1) Kreuzzeitung vom 14. Zuli 18575 Halle'ſches Volksblatt vom 26. Auguft 
18575 Allg. Zeitung vom 11. Juli 1857. 

2) Kreuzzeitung vom 20. Juni und 6. Auguft 1857, 
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Elemente mit Gewalt hinauswirft.“ Es folgen dann praftifche Rathſchläge 

über bie Auflöfung der Gemeinden dritten Befenntniffes in ihre urfprüng- 

lichen Beftandtheile und über ein combinirtes Kirchenregiment, bie die 

Zeit jene viel einfachere Einrichtung lehren werde, „daß jeder der bei- 

den Kirchentheile fein Negiment für fih hat." Das Manifeft wieder: 

holt endlich mit einem bei der ganzen preußifchen Reaktion bis jest un- 
erhörten Freimuth die Erklärung: 

„Gerade diefer Name Union mit allen feinen cäfareopapiftifchen und 

revolutionären Erinnerungen und Theorien, mit feiner Gefchichte von rothen 

Adlerorden und Dragonaden, diefer dunkle ruinenhafte Winkel, in dem das 

Spinnen- und Fledermausgewirr aller unfaubern Geifter geniftet Hat, und 

noch heute ein Neft fucht, gerade diefer Name muß vor allen Dingen rein 

abgethan werben; dieß muß unfere erfle und legte Forderung fein, von ber 

wir nun und nimmer nachlaffen dürfen,“ 1) 

Die Spannungen find alfo vollendet, Der von Oben und von 

Unten gemeinfame Auffhwung hat zu diametralen Gegenſätzen zwifchen 

Dben und Unten geführte. Man ift dort zur Tendenz der Lehrunion 

son 1846 zurückgekehrt; man hat hier nun auch die Lebensunion yon 

41817 als überwundenen Standpunkt hinter fih. Was immer eine nahe 

Zufunft aus dieſer Situation entwireln mag, fopiel ift gewiß: die 

preußische Unionsgefchichte von 1848 bis 1857 wird ſich nicht mehr un— 
gefcheben machen oder begleichen laſſen wie zuvor. 

Dritter Abfchnitt. 

Zukunftskirchliche Nichtungen. 

Bei der Betrachtung des DVerhältniffes zwifchen der Bibel und dem 

proteftantifehen Symbol find wir alsbald an einem Punfte angefommen, 

wo feine andere Garantie für die gewiffe Wahrheit mehr übrig zu 

bleiben fchien ald eine „neue und reichere Ausgießung des heiligen 

Geiſtes“, die „Zukunftskirche“. Die nämlichen Motive, die rechte Kirche 

») Halle'ſches Volksblatt vom 19. und 29. Auguſt 1857. 
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erft von der Zufunft zu erwarten, werden wir fpäter auch unmittelbar 

aus dem fymbolmäßigen Kirchenbegriff ſich ergeben fehen, fo oft es fi 

um die Herleitung der praftifhen Zwede des Firchlihen Dafeins hans 

delt. Die eigentlihe Kirche ift ſymbolmäßig unfihtbar und foll doch für 

die Sichtbarkeit Amt, Zucht und Berfaffung leiften! Was liegt da näher, 

als von irgend einer Evolution der Zufunft die Sichtbarmachung jener 

unfihtbaren Kirche zu hoffen? Daher vernahm man in allen Momenten 

der Defperation von den Kreifen des Aufſchwungs regelmäßig den Sehn- 

fuchtsruf nach der „Zukunftskirche.“ 

Sonft hatten der Territorialismug und der Staat für die fichtbare 

Geftalt der Kirche und ihre nöthigen Lebensäußerungen geforgt. Aber 

die freffende Säure des Pietismus zernagte dieſe willfürliche Stellver- 

tretung des unfichtbaren allgemeinen Priefterthums, die Revolution vers 

nichtete endlich die legte Jlufion und rüdte die Eventualität in er- 

fchredfende Nähe, daß die Kirchen ganz auf ſich felber geftellt fein wür— 

den. Sofort trat auch die Sehnfuht der Conventifel und der Stillen 

im Lande mit Macht an das Tageslicht hervor, und die Mafle des 

Auffhwungs, foweit fie von dem reformatorifchen Kirchenbegriff durch— 

drungen blieb, gewöhnte fi die nämlihe Sprache an. Ihre verſchie— 
denen Gonferenzen wiberhallten davon, insbejondere die großen Kir- 

chentage. Schon der zu Stuttgart (1850) verpflichtete feine Mitglieder 

ausdrücklich zu gewiffen Andachtsſtunden um „eine reichliche Ausgiegung 
des heiligen Geiftes", da „das Eine Ilniverfalmittel gegen die Noth- 

ftände unferes Bolfes eine veichlihe Ausgießung des heiligen Geiftes 

iſt“ ). Auch bei dem Berliner Kirchentage ?) vief der Superintendent 

MWeftermeyer aus Biere als letztes Wort aus: „feine Rettung ohne 

eine neue Ausgießung des heiligen Geiſtes“; und das Schlußgebet er- 
ging wirklich um eine „reichlichere Ausgießung des heiligen Geiftes" als 
das — „große Univerſalmittel.“ | 

Es ift deutlih wahrzunehmen, daß die Spannung nach der Zu: 

funftöficche und ihren Wundern in dem Maße abnahm, als die Spann- 

fraft des freien Auffhwungs wieder nachließ und die einfchläfernden 

Suufionen des Staatsfirchenthums ſich neuerdings geltend machten. Sn 

ber Blüthezeit des großen Auffhwungs aber trat an der compaften 

Maſſe deffelben überall jener eigenthümliche judaifirende Zug hervor, 

I Bericht des Gentral-Ausfohuffes für 3. M. Hamburg 1854. ©. 78. 

2) ©, die Verhandlungen veflelben. 
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dag die Leute nicht wie Chriften, fondern wie fromme Männer des 

alten Bundes erfhienen, die nur fehnende Erwartung, feine Erfül- 

Yung fennen, den Herrn nicht haben, fondern erft erwarten. Es war 

wie ein Rüdfall in die Trauer der vormeffianifchen Zeit: eine Erfchei- 

nung, welche lange ſchon die Fleineren Kreife der Stillen charafterifirt 

hatte und auch heute wieder einen guten Theil der zweiten Hälfte dieſes 

Werfes füllt, vor ein paar Jahren aber inshefondere das ganze Gros 

der Innern Miffion faft wie ein refufeitirtes Judenthum auf hrift- 

lihem Boden erfcheinen ließ. | 

An der Innern Miffion betheiligten fih nicht einerfeits die Sub- 
jeftioiften, andererfeitS Die Alt- und Neulutheraner; jene blieben ihr 

aus negativen, dieſe aus pofitiven Gründen fern, Ebenfo verbhielten 

fi die nämlihen Richtungen gegen die Zukunftskirche; fie wollten von 

ihr gleichfalls nichts wiffen. Beide Extreme arbeiten nicht für die Kirche 

der Zufunft, fondern für die Zufunft der Kirche, freilich nach fehr ver- 

fchiedenen Motiven und Zielen. Prineipiell betonen auch die Subjefti- 

piften die Unfichtbarfeit der eigentlichen Kirche: „der heftige Widerfpruch, 

den einft Spener fand, als er bei aller nüchternen Anerfenntniß der 

Berechtigung der fihtbaren Kirche mit der Lehre von der unfichtbaren 

wieder Ernft machte, charafterifirt am beften, wie weit auch inmitten, 

der evangelifchen Kirche die Verweltlichung gediehen war” 1). Aber 

fie ziehen aus diefer Lehre bloß ein „bleibendes jus protestandi et re- 

formandi“ gegen alles orthodore und erelufive Kirchenthbum. Im Uebri— 

gen wüßten fie mit einer nach ihren Prineipien äußerlich verfaßten, 

um ein Minimum von problematifhen Lehrinhalt gefchaarten Firchlichen 

Maſſe ganz fo umzugehen, als wenn das die Sichtbarwerbung der eigent- 

lihen Kirche felbft und diefer durchaus adäquat wäre. Auch vertrauen 

fie zur Herftelung einer folhen Zufunft der Kirche auf ihre natürlichen 

Mittel, und find nicht der Meinung, dazu befonderer Wunder und Zeichen 

zu bebürfen, 

Am andern Ertrem haben ſich die Neulutheraner daran gemacht, 

den fyombolmäßigen Kirchenbegriff felber umzuändern; ftatt yon der Zu— 

funftöfichen-Sehnfucht find fie von den Confequenzen und Unmöglich— 

feiten ihres eigenen neuen Kirchenbegriffs geplagt. Die Altlutheraner 

Dagegen oder die eigentlichen Erelufiven gefallen fih in ihren Selbft- 
täuſchungen mit der gleichen wunderbaren Beharrlichfeit bier wie überall. 

1) Gelzers proteft. Monatsblätter. Juni 1855. ©. 382, 
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Die willfürlich diftirte Stabilität der Glaubensnorm einerfeits, Die 

Illuſion der Erbkirche andererfeits läßt in ihnen eigentliche Zufunfts- 

fichen-Sehnfucht nicht auffommen, fo unüberwindlich auch die Schwierige 

feiten in Herleitung der praktiſchen Zwede des kirchlichen Dafeind aus 

der fombolmäßig begriffenen oder unfichtbaren Kirche für fie fein mögen, 

An ein Meer von Selbfiwiderfprüchen gewöhnt wie der Fiſch an Das 

Waffer, Yaffen fie fih auch hier nichts anfechten. Als vor ein paar 

Sahren bei der Konferenz zu Neuendettelsau die Kirchenzudht an ber 

Tagesordnung war, und die gewöhnliche Ausrede zur Sprade fam: 

„stelle mir erft eine Kirche ber, fo will ich Kirchenzucht üben; die Kirche 

aber läßt fich nicht machen und die Kirchenzucht auch nicht, es muß zu—⸗ 

vor eine außerordentliche Ausgiegung des heiligen Geiftes erfolgen und 

ein neuer Neformator auftreten” — da erfolgte die beftimmte Berich— 

tigung: „ich bin nicht Glied und Diener einer Kirche, die erſt in der 

Zufunft zur Erfoheinung fommen wird; die Kirche, deren Glied 

und Diener ich bin, meihe fohriftgemäße lutheriſche Kirche, ift Die rechte 

Kirche der Zukunft“ 2). 

Unfere Betrachtung über die zufunftsfirhlihen Richtungen hat da= 

ber zum Ausgangspunkt die große mittlere Geftaltung der Innern 

Miſſion. Sie bildete auch die allgemeinfte Vereinigung der mannigfaltigen 

Elemente des Aufſchwungs. Als die Täuſchung der Erbfirche im Staate- 

firhenthbum durch die vereinigte Macht des Calvinismus, des Pietismus 

und des Rationalismus durchbrochen war, da folgte der Unionismus; 

durch die Union als Auflöfung der feften äußern Glaubensnorm trat 

das völlige „Unfichtbarwerden” der Kirche einz als diefe öde Leere des 

Subjeftivismus dur erfchütternde Ereigniffe wieder in das lebendige 

Dewußtfein Bieler trat, da fammelten fih die Ergriffenen zum Zwecke 

einer Sichtbarmachung der verfchwundenen kirchlichen Realitäten, Dieß 

war der allgemeinfte zufunftsfirchliche Zug. Ueber der Frage um das 

Wie ergaben fich die ſpecifiſchen zufunftöfichlichen Richtungen. 

1) Rördlinger Correfpondenz-Blatt vom Zuni 1855, Nro, 7. 
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Erftes Hauptitück, 

Die Innere Miſſion. 

Ein Erfag für die verfhwundenen kirchlichen Realitäten, Mittel 

und Weg, um die rechte Kirche herporzubringen, wollte die Innere Mif- 

fion ſein: es ift dieß nicht zu viel gefagt. In Dr. Wicherns Organ, 

den „Sliegenden Blättern“ des rauhen Haufes bei Hamburg, hieß fie 
ausdrüclich „eine Miffion an die Kirchen über die Kirche.” Sie fei 

es, durch welche „unfer hrifiliches Volksleben als ein Ganzes neu be- 

feelt, die Kirche und das Gemeindeleben yon Grund auf neu gebaut wer- 

den müſſe; fie hat das Vorrecht vor der Kirche, das Recht der Leben- 

Digen gegen die Todte, der Freien gegen die Magd; fie ift fchlechter- 

dings TIhätigfeit der verborgenen Gemeinde, d. i. der einzelnen Gläu— 

bigen, in freier Bereinigung auf die Geſammtkirche; durch Anerfennung 

des göttlichen Rechts der freien Aemter werden erfi die Staatskirchen 

wahrhaft zu Volkskirchen, die gefpaltenen und getheilten zur Univerfal- 

und Weltfirhe” 2). Dr. Kahnis bemerkte alfo in feinem trefflihen Buche 

über die Gefchichte des Proteftantismug ganz richtig: „Eine große Ge— 
meinfchaft zur Rettung des armen Volkes Hatte ſich gebildet (mit Be- 

rufung auf das allgemeine Prieſterthum) ohne organifche Verbindung 

mit der Gefellfhaft zur Rettung der Menfchheit, BAR Gott durch 
Sefum Chriftum gegründet hat: der Kirche“, 

Sa, die Innere Miffion brachte ſich zu dieſer Sefellfaft fogar 

felbft und prineipiell in einen gewiffen Gegenſatz, welder auf dem aus- 

ſchließlichen Rectstitel des allgemeinen Prieſterthums beruhte und na— 
mentlich in der jugendlichen Hitze der erften Begeifterung mit vieler 

Defliffenheit hervorgehoben ward. Sie ftellte fih als evangelifirendes 
Chriftenthum der riftlihen Welt in den beftehenden Kirchen, der aus— 

geftorbenen Kirchenform gegenüber, Selbft in einem Drgan wie bas 
Hengftenberg’fche fonnte man auf Säge voll bitterer Kirchenverachtung 

fiogen. „Die Innere Miffion“, hieß es hier, „wird nur da volle An- 

erfennung finden, wo die Kirche gänzlich zerfallen if“, „Verzwei— 

N) Paflor Merz von Schwäbiſch-Hall: die innere Miffion in ihrem Berhältnig 
zu den wiffenfchaftlichen und Firchlichen Richtungen der Gegenwart. Sa Ullmanns 
und Umbreits theologifchen Studien und Kritifen, 1854. I. ©. 462, 
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felt man an der Kirche, ſo iſt die Innere Miſſion das von Gott be— 

ſtimmte Mittel, die Scheidung vorzubereiten, wodurch ſich wiederum 

eine Kirche des Geiſtes und der Wahrheit entwickeln kann“. „Doch ſei 

der Chriſt nicht zu ſtreng gegen die Kirche, bis die wahre Kirde der 

Kinder Gnttes kommt“: 

„Richtig begreifen die Kirhlichen, daß die Innere Miffion die 
Kirche in Gefahr bringt.“ „Unfere proteftantifchen Kirchengemeinfchaften 
werben an der Innern Miffion geprüft, ob fie noch Iebensfräftig find.“ „Be— 

ftehen fie die Probe, fo werden fie daraus belebt und gereinigt hervorgehen; 

befämpfen fie aber die Innere Miffion als antifirchlich, eifern fie für ihre 
äußere Einheit, fo werben fie endlich unterliegen.“ „Sch meine alſo, daß 

man gegenwärtig, ohne Die grenzenloſe Verwirrung in unferer Kirche Durch 
eigene Ungebundenheit zu vermehren, dennoch diefe laſſen ſolle, und nicht 

firchenbauend und reformirend, fondern miffionirend und enangelifirend wirfen 
muß, woraus die Kirche fich von felbft herftellen, oder, wenn fie verurtheift 
ift unterzugehen, eine neue Kirchenform entfliehen wird.“ ) 

- Die Örundidee der Innern Miffion lautete demnach: Die Kirche 

exiftirt nicht; was fih für Kirche ausgibt, ift lebensunfähig und uns 

brauchbar; Rettung ift nur mehr in einer freien Bereinigung auf Grund 

des allgemeinen Prieſterthums, welches fi) por der compromittirenden 

Bermifhung mit den beftehenden Kirchen ganz befonders zu hüten hat, 

Mit derfelben Verächtlichkeit ward natürlich auch das „geordnete Amt“ 
felbft behandelt. Dr. Wichern gebärbete fich fo ängftlich vor jeder Com— 

promittirung mit demfelben, daß er im Prediger felbft das gefeslich zu 

gewiffen Funktionen perbundene Pfarramt und das allgemeine Priefter- 

thum unterfchied: nur vermöge des letztern ſolle der Prediger feine 

übrigen Kräfte frei und nichtamtlich der Aufgabe der Innern Miffion 

widmen, „Ehriftum unter den Maffen wieder zur Anerkennung zu bringen“, 

Man muß diefe hohe dee des großen Bereins wohl im Auge behalten, 

wenn man ben Ausfall des Unternehmens richtig beurtheilen will. Be— 

fanntlih ift Herr Wichern felbft im Jahre 1856 als Minifterialrath in 

den preußifhen Staatödienft getreten. Und ſchon am Frankfurter 

Kirchentage von 1854 Hatte er, der fonft ſtets am entfchloffenften 

gegen jede Vermiſchung der Innern Miſſion mit dem ordentlichen 

Amt und ihre Unterordnung unter die Landesfirchenregimente geeifert 

— die unverholene Sehnfuht ausgefprochen: daß doch die Arbeit des 

1) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 12. Nov, 1853, 
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Gentral-Ausfchuffes der Innern Miffton bald von amtlich zum Kirchen- 

bienft beftellten Männern in die Hand genommen werde; folange 

noch müfle jener Ausfhug in „bretterner Hütte” fein Johanniswerk 

weiter treiben. 

In Worten allerdings hatte die Direktion der Innern Miffion ſtets 

gegen den Vorwurf proteftirt, als wolle fie die geordneten Aemter, die 

Confeſſions- und Landesfirchen beeinträchtigen. Aber jene Grundidee 
und die Thatfachen fprachen lauter. Schon im Jahre 1851 erfuhr die 

Innere Miffion Ungunft von Tandesfirchlichen Autoritäten ganz verfchie- 

dener Färbung, 3. B. einerfeitd von Baden, andererjeits yon Bayern 

und Sachſen; dagegen verlieh ihr Preußen Portofreiheit und Corpora⸗ 

tionsrecht. Die Innere Miffton fei der frevelnde Verſuch einer Mi- 

norität, „ſich ſelbſt al8 die Kirche an die Stelle der Kirche zu ſetzen“: 

fo flagten die Subjeftiviften; ebenfo aber auch die Kirchlichen oder, um 

mit dem Gentral-Ausfhuß zu reden, „der Theil des Klerus, welcher 

durch die auf Grund des allgemeinen Prieſterthums fich erhebende Thä— 

tigfeit der Laien in der alten wohlverbrieften und bepfründeten Pfarr- 
herrlichfeit geftört werde, und welcher alle Innerlichkeit und Lebendigkeit 

in den Formalismus der Kirchenverfaffung ableiten möchte”. 
Allerdings hielten beide Extreme wie von der Zufunftsfirche über: 

haupt fo yon der Innern Miffton insbefondere ſich ferne und feindlich: 

die Subjeftiviften einerfeits, die Alte und Neulutheraner andererfeits, 

Scheuten die Exeluſiven namentlich ihre unirende Tendenz, fo hatten die 

neulutherifh Gefinnten gewiß gutes Necht, über ihre Säte yon der 

Kirche und som Amt empört zu fein. Um der ohnmächtigen Kirche mit 

ihrem Amte aufzuhelfen, fagten fie, ftelle fih die Innere Miffton neben 

und außer die Kirche, als das Lebendige der todten Kirche gegenüber, 
und wolle fo durch maflenhafte Befehrungen die Retterin der Welt 

werden, während doch nur die Kirche durch göttlichen Befehl und Ver— 
heißung diefen Beruf habe; kurz, „ihr Tiege fein gefunder Begriff der 

Kirche zu Grunde”, Ihr Wefen fei Amtstofigfeit und Unfirchlichkeit, ein 

die Kirche und das Firchlihe Amt wefentlich entfegendes, in Grund 
und Boden ruinirendes Unterfangen; nie dürfe ein Prediger die Herr- 

Yichfeit der ihm anvertrauten Amtsgnade durch eine menfchlich organifirte 
Zeitftrömung ſich verkleinern Yaffen. Alle amtliche Berührung wolle bie 

Sunere Miffton von fich fernhalten; flatt deffen müßte fie principiell 

fih dem Amte unterordnen, ihre Arbeiter yon der Kirche ordiniren und 
fenden,, ihre Schriften vom Amt prüfen laffen, nur dann wäre ihre 



der Innern Miffion. 319 

Arbeit ftatihaftz wenn dagegen ohne die ein Laie da, wo die Kirche 

ift, von Haus zu Haus ginge und feelforgerliche Beſuche machte, müßte 

er ſich gefallen Yaffen, daß man ihm die Thüre wiefe, und die Polizei 

wider ihn aufgeboten würde ?). 

Den ärgften Feind aber trug die Innere Miffion im eigenen Bufen: 

ihre Meberfchwänglichfeit. Freilich Fann die ganze Erſcheinung nur aus 

den erceptionellen Berhältniffen des Jahres 1848 verftanden werden, 

Zwar exiftirte die Gründung des Sandidaten Wichern ſchon feit 1833, 

aber erft im Jahre 1848 erhielt fie den dDurchgreifenden Schwung. Man 

ftelle fich die Umftände vor, unter welchen im Herbft dieſes Jahres ber 

erfte Kirchentag zu Wittenberg zufammentrat. Das wirklihe Leben 

hatte fih ihm in nadter Kirchenlofigfeit gezeigt, das focial-politifche 
Dafein in entzügelter Haltungslofigfeit, und nun war man nahe daran, 

daß der Proteſtantismus die Stütze des ftaatlichen Kirchenregiments auch 

noch verlieren follte. Da war es denn, wo ber SKlirchentag zu ber 

Grundidee: „die Kirche exiftirt nicht”, fich befannte und zu dem Ges 

danfen Wicherns, dag yon nun an, bei Strafe des gewiffeften Unter— 

gangs, Alles neu werden müffe, und zwar auf dem Wege ber freien 
Bereinsthätigfeit und durch ein im Proteftantismug bisher unerhörtes 

Berfahren — das ſocial-politiſche namlich, Noch fünf Jahre fpäter 

ward die „Innere Miffion” fo definirt: fie wolle zu ähnlichen Zielen 

führen, wie in der fatholifchen Kirche des Mittelalters die gefchloffene 

Hierarchie und die Fatholifchen Orden. Und wie man auf Fatholifcher 

Seite gewohnt war zu ſagen: die Kirche allein fann retten! fo jest auf 

proteftantifcher: die Innere Miſſion allein kann noch retten! 

Schon infoferne machte die Erfcheinung unläugbar einen katholiſi— 

renden und überrafchend neuen Eindrud, als fie vor Allem ein gewal- 

tiges Dementi war gegen den weſenhaften proteftantifchen Dualismus: 

die Trennung der Kirche vom wirklichen Leben, die principielle Config- 

nirung derſelben auf die überirdifchen Angelegenheiten, die freiwillige 

Veberlaffung des irdifchen Gebiets, des forialspolitifchen Dafeins an die 

ausfchließliche Dbforge der weltlichen Gewalt. Sp fünne es unmöglich 

mehr fortgebens verficherte jest die Innere Miffion, Die „Geiftlichfeits- 

firche”, die bloße „Sonntagsfchule”, wozu Die Kirche herabgefunfen ſei, 

war ihr größter Kummer, Darnacı richtete ſich der Begriff ihrer Zu— 

1) Dr. Merz a. m O. ©, 7. 82. 396. 400 ff. 4065 I. Bericht des Central⸗ 
Ausſchuſſes ©. 29. 
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funftöfirche „als eines Inſtituts des entfchiedenen Fortfchritts, das ge— 

genüber dem fo vielfach in-ausgelebten Formen ſtecken gebliebenen offi— 

eiellen Landesfirchenwefen, durch eine centralifirte agitatorifche Vereins— 

thätigfeit, Die Berwirklichung der Reformation oder Die Herftellung der 

apoftolifhen Kirche innerhalb der. jesigen Chriftenheit anftrebe”. 

Sie dachte fich diefe Kirche ausprüdfih als „Volkskirche“, zu erreichen 

durch den „volfsverflärenden Charakter des Reiches Chriſti“. So defi— 

nirte fie endlich ihr Wefen officiell dahin: „fie babe zu ihrem Zwecke 

die Rettung des evangeliihen Volfes aus feiner geiftlichen und Leib: 

lihen Noth durh die Berfündigung des Evangeliums und die hrü- 
dberlihe Handreihung der Liebe”), 

Freilich ſpotteten die Subjeftiviften: die grauen und düſtern Asce— 

tiker der Innern Miſſion wollten nun wieder nachholen, was ſeit Jahr⸗ 

hunderten verſäumt worden ſei, und nachdem durch Luthers Polemik 

gegen die guten Werke die helfende Werkthätigkeit der chriſtlichen Liebe 

in einen gefährlichen Mißeredit gebracht worden, trieben fie nun „eine 

geiftliche Reaktion mit Gefchenfen in der Hand“, Indeß war die Idee 

an fich Höchft zeitgemäßz fie Tiegt auch anderen proteftantifchen Phäno— 

menen neuefter Zeit zu Grunde, die wir im zweiten Bande unterfuchen 

werden, 3. B. dem unmittelbar aus der Innern Miffion hervorgegan— 

genen Hoffmannianismus in Würtemberg und dem Mormonismus; bei 

diefen Geftaltungen ift eben nur das forialspolitifhe Moment zur Wer 

fenheit der Kirche geworden und alfo in forialiftifhe Schwärmerer über⸗ 

gegangen. Dieſer Gefahr war die Innere Miſſion von Anfang an 

überhoben: ſchon ihre Stützpunkte in den opulenten und hohen Kreiſen 

der Geſellſchaft hielten ſie beim Freiwilligkeits-Princip feſt. Dafür aber 

entging ſie der andern Gefahr nicht, nämlich der: das Werkzeug zu den 

politiſchen Zwecken und Hintergedanken eben dieſer Kreiſe zu ſein oder 

wenigſtens als ſolches zu erſcheinen. Sie richtete darum auch ihre miſ— 

ſionariſche Bußpredigt nicht ſo faſt nach Oben, von wo doc das Ver— 
derben ausgegangen war, ſondern nach Unten. Im Schooße der Ver— 

einigung ſelbſt verlauteten bittere Klagen darüber; als es ſich aber beim 

Elberfelder Kirchentage nur bloß darum handelte, durch ein offenes 

Sendſchreiben den „Gebildeten“ Deutſchlands ihre rechte Lebensaufgabe 

vorzuhalten, da hieß es ſogleich: „um derartige mächtig wirkende Schrif- 

1) Erfter Bericht des Central-Ausſchuſſes ꝛc. S. 15 Allg. Zeitung vom 17. 
San. 1853. 
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ten zu erzeugen, dazu bedürfe e8 der inneren Infpiration und der vom 

Herrn gegebenen Zeit, und beides müſſe fich erft noch hervorthun“ 1). 

Sichtlih war es der Charakter der urfprünglichen und felbftitän- 

digen Kirche, was dem fehönen focial-politifhen Gedanfen der Innern 

Miffion abging, und durch deffen Mangel fie nothwendig in Teidigen 

Geruch geratben mußte, Natürlich Liegen die maßgebenden politifchen 

Kreife fih in und nad den Nöthen des gefährlichen Jahres deren Be— 

firebungen wohlgefallen und fürderten fie auch ſelbſt; die Folge aber 

war, daß die foriale Wirkfamfeit der Innern Miffton einerfeits ver 

Talfhwerbung im Dienfte der yolitifchen Reaktion verdächtig wurde, 

andererfeitS wirklich bei Vielen nur politifhe Motive hatte, ohne alles 

religiöfe Fundament, Ihre eigenen Freunde fehüttelten bedenklich Darüber 

den Kopf, daß die Innere Miffion „fchnell zur Modefache geworden“, 
„als Mode: und Hoffache in vornehmen Kreifen betrieben werde”; bie 

Subjeftiviften verhöhnten fie als willfommene Bundesgenoffin der Po— 

lizei, als befliffene Dienerin der Sultane, die bald ermüden und die 

wahren, unfere gegenwärtigen Staaten beängfligenden Schreden doch 

nicht befeitigen werde, Niemand läugnete eigentlich, dag „Viele zwifchen 

falfhem Confervatismus und falfchem Demofratismus hin=- und her— 

trieben, mit der wieberangeregten Religiofität und wiederangeflogenen 

Hitze von Kirchlichfeit fi brüfteten und mit dem Befenntniß zum Evan⸗ 
gelium, auf dem feine Schmad mehr zu ruhen foheine, auf Menfchen- 

ehre und hohe Gunft fpeeulirten”. Um dann das ganze Bemühen für 
Wiederaufrichtung einer „Volkskirche“ durch chriſtlichen Socialismus recht 

verächtlich zu machen, brauchte bloß noch eine fpecififhe Politik dieſes 

Gewandes fich zu bedienen, wie auch wirklich in nicht geringem Maße 

geſchah. Dieß ift gemeint, wenn der würtembergifche Pfarrer Völter 

klagt: „daß fo Biele an die Innere Miffion ſich gedrängt, welche in 
ihr bloß einen willfommenen Bundesgenoffen ihrer Politif und Polizei 

zu Aufrichtung des abfolut monardifchen, chriftlich-germanifchen Staates 

und ihrer Privilegien fuchten”, Etwa wie Dr. BA. Huber als ihren 

Zweck angegeben, dag „das Volk aus der heutigen Krifis hervorgehe 

als ein durch und durch evangelifch-Fathofifches und nad preußifcher 
Weiſe monarchiſch treues Volk“ 2), 

) Eıfter Bericht ꝛc. ©. 805 vgl. Weiteres in den Hiftor,-polit, Blättern Bo, 
36, ©, 751 ff. 

2) Dr. Merz in den Studien und Kritifen, S. 445, 492, 
Jörg, Geſch. des Proteſt. I. 21 
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Derfelbe Mangel der Leitung durch eine urfprüngliche und felbft- 
ftändige Kirche trat in der ganzen evangelifivenden Thätigfeit des großen 

Nettungswerfes zu Tage. Die Erſcheinung hatte fo nicht felten etwas 

widerlich Forcirtes, was ihr die Kirchlichen fharf genug vorwarfen, Ihr 

Treiben fei meift methodiſtiſches Zeug, fo ungefund als ihr abfichtliches 

Ausgehen in die Häufer, um Befehrung und Heiligung zu erlangen, 

ein neuer Schwalm yon Schwebelei, methodiftifhem Machenwollen, 

Gebetstreiben, unrubiger Werkſucht, falſchem Ueberall- und Allesfein- 

und Thunfollen, wo und was fonft Gewiffen und Amt, Eid und Gott thut. 

Mit einem Worte: es fei eine neue Art gefährlichften Subjektivismus 1). 

Parallel läuft die Gefhichte der Innern Miffion nach ihrer theo- 

Yogifchen oder eonfeffionellen Seite, Urſprünglich war biefelbe vor dem 

foeialen Momente ganz in den Hintergrund getreten; Dr. Wichern 

glaubte Anfangs fogar, auf dem Gebiete des praftifchen Chriſtenthums 
ſelbſt mit der Fatholifchen Kirhe Hand in Hand gehen zu fünnen und 

er ftellte „römifche Vorbilder“ auf; die Bedeutfamfeit der forialen Noth- 
Hände für die fittlichereligiöfe Wiedergeburt des Volkes erfannt zu haben, 

follte der ſpecifiſche Ruhm feines Werfes fein und bleiben, „Es ift 

gewiß, daß diefe Reform vorzugsweife vom focialen und politifchen 

Standpunkt aufgefaßt worden“: bemerkte das Hengftenberg’fhe Drgan 

alsbald halbwegs mißbilligend I. Schon war nämlich die Innere Mif- 
fion in den Phrafenftreit um Eonfeffion oder Union und das Maß der 

Union hineingezogen. 

Für das fociale Moment hatte fie den Berliner Gentral-Ausfhug 

zum Drganz feit ihrem großen Auffhwung im Jahre 1848 befaß fie 

aud für die theofogifhe Seite ein eigenes Organ: den Kirchentag. 

Diefer mußte fih natürlich alsbald für eine Befenntnig-Grundlage aus- 

forechen, was ebenfo natürlich, da die Bereinigung für ganz Deutjd- 
Yand beftimmt war, nicht anders als im Sinne eines pofitiven Unionis— 

mug gefcheben konnte. Die Formel der Firchentäglichen Ölaubensnprm 

war Anfangs fehr unbeftimmt; fie lautete: „auf dem Grund des Evan 

geliums, wie es in dem Bekenntniß der einen oder der andern Kirche 

bezeugt if“, oder: „auf Grundlage der reformatorifchen Bekenntniſſe“. 

Selbftverftändfich ward aber die Bereinigung durch innere Nothwendigfeit 

-- nn, 

NA aD. ©. 40% fi. 443. 

2) Evang. 8-3. vom 9, Oct. 1852; Allg. Zeitung vom 17. Jan. und 6. 

Det. 1853: Dr. Merz a. a. O. ©, 449, 492, 
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mehr und mehr zu größerer Beftimmtheit gedrängt, und am Berliner 

Kirchentag, den 20, September 1853, gab fie dem Drange nad. Die 
Innere Miffion eonfeffionalifirte fih da, wie wir es befchrieben haben, 

und benannte ſich als „deutſch⸗evangeliſche Geſammtkirche“. Mit Einem 

Worter fie flellte fih von nun an ald Selbftfirde Hin! 

Darüber war großer Jubel in ihren Reiben; in Wahrheit aber 

war diefer Schritt das Sterbelied der Innern Miflton, Sie war damit 

von ihrer eigenen Idee abgefallen und felbft in die vielgefchmähte ab- 

geftorbene „Kirchenform” eingegangen, Oder wo war ber „volföver- 

flärende Charakter des Reiches Ehrifti”, den fie felbft zur Borausfegung 

ihrer Zufunftsficche gemacht hatte? „Eine Regeneration der Kirche zu 

wirklicher VBolfsfirche, die Erhebung derfelben zu einer der Welt impo— 

nirenden Macht” Hatte fie fih zur Aufgabe gefest *); war diefe ſchon 

erfüllt, daß man jet bereits die Zufunftskirche antieipirte? Die Folgen 

des Abfalls yon der eigenen Idee zeigten ſich bald: die theologifchen 
Zänfereien erhielten in ihr die Oberhand, der fociale Grundgedanfe 

trat in den Hintergrund, Die Iutherifche Strömung trachtete, fich der 

ganzen „deutfchsevangelifchen Kirche” zu bemächtigen, die Reformirten 

wehrten fih Dagegen. So konnte enbli die Evangelical Alliance 

als der lachende Dritte auftreten, um fih den Kirchentag fammt der 

Innern Miffton fiskaliſch zu machen — fie, die nur einen weitherzigern 

Unionismus bietet und eine foriale Tendenz gar nicht verfolgt! 
„Die Innere Miffion allein kann noch retten!” — wäre das wahr 

gewefen, fo ſtünde es fchlimm um den Proteſtantismus. Die Bewegung 
hat wohl im Einzelnen wohlthätige und ruhmwürdige Gründungen hin- 
terlaffen, aber die fchöne Idee an fih ift verfchollen. Die grandiofen 

Hpffnungen auf eine wirflihe Volkskirche mit weltimponirender Macht 

fehren wohl dann und wann wieder in's Bewußtfein zurüd, man ſchaut 

über die frühzeitigen Ruinen der antieipirten Zufunftsfirhe wieder 

hinaus nah der rechten Zufunftöfirhez; aber man thut es fozufagen 

in's Blaue hinein, man verzweifelt, wie Dr. Hafe fagt, an den natür- 
lichen Mitteln und an der gefchichtlichen Entwicklung, und ruft im 

Uebrigen gedankenlos nad) „neuer und reicherer Ausgießung des heiligen 

Geiſtes“, „Zukunftskirche“, „Wiederfunft des Herrn”. 

Indeß haben fich zwei ausgeprägtere und bewußtere Zufunftsfirchen- 

Richtungen aus dem weiten Schooße der Innern Miffton losgelöst; 

1) Dr. Merz a. a. O. ©. 473. 

21" 
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Die eine gehört der Yutherifchen Strömung des Kirchengeiftes, Die andere 

der unioniftifchen Strömung des Seftengeiftes an, Beide haben einen 

ziemlich beftimmten Begriff von der Art ihrer angeftrebten Zufunfts- 

firchen, während man von der Innern Mifjton darüber nicht mehr er— 

fuhr, als dag ihre Zufunftsfirhe aus „maſſenhaften Bekehrungen“ ent- 

ftehen follte. Sene beiden Richtungen dagegen find ſich vor Allem im 

Kirchenbegriffe felbft entgegengefegt: die eine hat eine Zufunftsfirche 

dinglicher Natur im Sinne, die andere eine ſymbolmäßige Perſo— 

nenfirche, 

Zweites Hauptitück, 

Die juridifch-politifche Katholicität der theologifchen Dilettanten. 

Wir wiffen feine weniger complieirte Benennung für die zukunfts— 

kirchliche Richtung, zu der. wir jest übergehen und die zum Zweck ihrer 

Realifirung vor Allem die Fatholifhe Kirche im Auge hat. Wir dachten 
fie früher einmal nach den Männern der „Kreuzzeitung“ zu benennen, 

weil in der That die hervorragendſten Spisen dieſes Organs ihr zuge- 

hören. Die Maffe der fogenannten chriftlich germanischen Partei mußten 

wir aber ſchon damals ausnehmen und feitden hat, bei Gelegenheit 

eines befannten Duellfalles, Herr Hengftenberg ausdrüdlich erklärt: „es 

ftelle fih immer deutlicher heraus, daß diefe Gemeinfchaft aus den 

heterogenften Elementen beftehe”, Die preußiſche Ehefcheidungs-Debatte 
bat hierin den Beweis bis zu Ende geliefert, daß „dem Volk Gottes 

nichts gefährlicher ift, als unnatürlihe und unlautere Verbindungen“ 7). 

Doch ift es immerhin Thatfache, daß diefe Richtung feinerzeit hauptſächlich 

in der Berliner „Kreuzzeitung” ſich ausſprach, und Männer wie Gerlach, 

Leo, Nathufius ihr Wort dazu liehen. 

Ich ſage: feinerzeit! Denn feit Langem hat fih die Richtung faum 

mehr vernehmen laſſen. Die Gründe mögen verfchiedene fein; jedenfalls 

hat fih das Halle’fche Volksblatt vor etwa drei Jahren durch bie 
betreffenden Auslaflungen einen fürchterlihen Sturm  proteftantifhen 

Unwillens- zugezogen. Daraus mag fih auch die Haltung der ver- 

wandten Paftoren-Conferenzen erklären; wohl vernahm man aud Da 
dann und wann das Schlagwort der Richtung: una sancta catholica, 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. vom Juni 1856, ©. 632. 
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aber immer nur wie verftohlen und ohne weitere Folge, Zudem haben 

die Wendungen in der preußifchen Landeskirche ihr infoferne fehr ge— 

fohadet, als fie dadurch mehr und mehr auf die Bahn der Yutherifchen 

Stabilität getrieben ward. So namentlih das Halle’fche Volksblatt 

ſelbſt. Wir werden fogleich fehen, wie übel ſich der frühere zufunftg- 
firhliche Standpunkt desfelben mit feinem jegigen Standpunfte verträgt, 

auf dem es der Alliance-Strömung gegenüber die excluſive Lehrinhalts- 

Kirche und den baaren Yutherifchen Nechtsbeftand vertritt. Ebenfo ser: 

hält es fi mit Herrn Dr. Stahl. Es fiele fchwer, wenn nicht unmög- 

Yich, diefen Mann als wirklichen erelufiven Lutheraner zu denfen, wenn 
er ſich auch nicht ausdrücklich zu Zufunftsfirchen-Hoffnungen befannt 

hätte, Vielmehr fcheint die gegen Bunfen ihm entfallene Neußerung yon 

der Kirche als „göttlihem Organismus mit Recht und Macht über den 

Menfchen” feine wahre Gefinnung zu verrathen und nur die Verhält— 

niffe ihm die Bertheidigung der excluſiven Iutherifchen Lehrinhalts-Kirche 

aufgedrungen zu haben, Inſoferne mag es allerdings richtig feinz „die 

Lehre von der Kirche fei bei Leo viel reiner Fatholifch, bei ren viel 

mehr mit dem roheften Staatskirchenthum verquickt“ ?). 

Dr. Schwarz tadelt e8 hart an der Confeffionspartei, daß fie bie 

Kirche zur bindenden Nechtsanftalt mache, die religiöfe Ueberzeugung 

auf juriftifhe Kategorien, auf die Begriffe des zu Recht Beftehenden, 

der hiftorifchen Rechtsbafen zurüdführe, Allerdings vernimmt man folche 

herbe Sprache auch von den Juriften und SPolitifern der vorliegenden 
Richtung; aber es ift darum Doch eine ganz andere Sache, als wenn 

man fie aus dem. Munde der confeffionaliftiihen Paftoren-Parteien ver- 

nimmt, Die organifhe Grundanfchauung jener Männer würde fich bei 

dem geficherten Iutherifchen Nechtsbeftand noch Feineswegs beruhigt füh- 
Yen; vielmehr würde dann erſt recht lebendig ihre zufunftsficchliche 

Richtung wieder herportreten, welche für den Moment allerdings eine 

bloße hiſtoriſche Neminifcenz fein mag und son ung auch nur als ſolche 

betrachtet werden foll. 

Die fraglihe Zufunftsfirhen-Richtung Hat mit der Innern Miffton 
die Anfchauung son den „beflehenden Kirchen” mehr oder minder gemein 

und insbefondere die Sehnfucht nach den verfchwundenen Firchlichen 

Realitäten. Lestere erfcheinen aber bier nicht unter dem nebelhaften 

Bild einer aus „maflenhaften Befehrungen“ erfiehenden „Volkskirche“, 

1) Berliner proteſt. 8-3. vom 7, Juni 1856. 
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fondern find mit juriftiihem Takt aufgefaßt als ein gegliederter Orga— 

nismus yon urfprünglicher Autorität und in geordneter Berfaffung mit 
Macht und Necht über den Menfchen, vielmehr über die Menfchheit, alfo 

nicht im irgend einen Winkel Deutfchlands gebannt, fondern über die 

Welt ausgeſtreckt in majeftätifcher Univerfalität: Und woher foll dieſe 

Realität der Kirche den beftehenden Kirchen der Herren Zuriften fommen ? 

Antwort: die katholiſche Kirche hat fie, es fommt nur darauf an, daß 

fie ihre „Aeußerlichkeit“ mittheile und dafür die evangelifche „Inner- 

Yichfeit“ binübernehme! : Dieg ift die Zufunftsfirhe, welche wir bier 

meinen, bie geboffte una sancta catholica, von welder fegar ſchon 

vertrauliche Oberpräfidial-Schreiben an Fatholifche Biſchöfe geredet haben. 

Ganz beftimmt und Far ſprach fih Herr von Gerlach über eine 

folche Zufunftsficche im Herbfte 1852 aus, ald er bei einer Reife in 

England auch dort diefelbe „mächtige Sehnfucht“ der eigenen Partei 

erwacht ſah, aus den engen Schranfen einer nationalen und ftaatlichen 

Kirche hinauszukommen. „Diefe Richtung“, fchrieb er von London aus, 
„trachtet nach Einheit des Geiftes mit der Kirche der erften Jahrhun— 

derte; fie freeft fich, mit fo vielen Gewiffen in der ganzen Welt, aus 

nach dem freimachenden Segen der Firchlichen Autoritätz fie fucht glied- 
liche Theilnahme an der ganzen reihen Mannigfaltigfeit der Gnaden 

und Gaben, welche die Kirche durch alle Zahrhunderte und durch alle 

Nationen ans der Fülle ihres Hauptes empfangen hat und empfangen 

wird; fie jagt, mit einem Worte, der geiftlichen und doch leiblich-realen 

Katholieität nach, welcher der Proteftantismus zu negativ, und Rom 
allein zu neu, zu eng und niht Fatholifch genug ift“ 2), In 

der Neujahrs-⸗Rundſchau von 1854 wiederholte Herr yon Gerlach fein 

Bekenntniß zur una sancta catholica: 

„Auch in ihrer fo bald verweltlichten Geftalt hat die Reformation bie 

römiſche Kirche und das Papſtthum mit reformirt, ein Triumph der Einheit der 
Kirche, ber jeßt vor unfer Aller Augen ift. Nicht irgend eine unfichtbare Kirche, 

im Gegenfab zur firhtbaren, ift es, der wir dienen; unfer appftolifches Glau— 
bensbefenntniß weiß nur von Einer Kirche, und diefe ift fichtbar, wenn auch 
ihr Geift und ihr Leben, wie aller Geift und alles Leben unfichtbar ift. Aller- 
dings ift Diefes ſichtbare Königreich gefehwächt und gefpalten. Wie wäre es 
denn fonft ein Gegenfland des Glaubens? Aber die Reichseinheit iſt 
darum dennoch wahrhaftig und weſentlich, Teibhaftig, nicht bloß unſichtbar 

) Kreuzzeitung vom: 31. Auguft 1852. 
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vorhanden. Wir müffen diefe Reichseinheit glauben, auch wenn wir fie 
nicht ſähen.“ / r 

Befondern Schwung hatte fi Die Richtung feit dem Bremer Kir- 

chentage von 1852 gegeben, wo befanntlich die Gegenfäge in einer Weife 
aufeinander geflogen waren, daß die Splitter dur ganz Deutfchland 

flogen. Die ächt veformatorifhe Auffafjung der Fatholifchen Kirche ale 

„Ausgeburt der Hölle“, „Babel“, „Antichriſt“, „infernales Syftem des 

Papſtthums“ fand dort ihre Yauten und rüdjichtslofen Vertreter, Das 

gegen erhob fih am Kirchentage felbft Hengftenberg: „um des feften 

Lehrgrundes und der Firchlichen Ordnungen willen bedürfe die evange— 

Yifche Kirche noch des Zufammenfeind mit der katholiſchen“, für jest und 

bis eine „veichere Ausgiegung des Geiftes“ über fie flattfinde (nach dem 

Standpunfte der Innern Miffion); und noch fchärfer erklärten außerhalb 

Die Sprecher der Kreuzzeitungs-Richtung ihre Anftcht, daß die alte Kirche 

nicht nur den Kern des Glaubens mit der neuen gemein, fondern auch 

noch die wefentlihe Berfaffung vor dem Evangelium voraushabe. Die 

katholiſche Kirche auflöfen, fagte Leo, hieße nichts Anderes, als den Aft 

abfägen, auf dem wir figen, und „ganz und recht werden wir Die Neußer- 

Yichfeit unferer Kirche erft dann wieder gewinnen, wenn wir wieder 

aufgehen dürfen in die gefchichtlihe Kirche” 2). 

Als jene genuin reformatorifchen Expektorationen vom Bremer Kir⸗ 

hentag Seitens der Partei ſolche Mißbilligung erfuhren, erhob fih Su— 

perintendent Sander mit der Frage: was denn die Herren yon Luthers 

ſchmalkaldiſchen Artifein hielten? yon dieſem integrivenden Theil der 

„Bekenntnißſchriften“, in deffen A. Artifel e8 unter Anderm aljo heiße: 

„jo wenig wir den Teufel jelbft für einen Herrn und Gott anbeten 

fönnen, fo wenig fünnen wir auch feinen Apoftel den Papft oder Anti- 

Hrift in feinem Negiment zum Haupt oder Herrn leiden, denn Lügen 

und Mord, Leib und Seele zu verderben ewiglich, das ift fein päpftlich 

Regiment eigentlich” 2.2). Als aber fpäter und yon anderer Seite 

auch dem Berliner Kirchentage der Vorwurf gemacht ward; die ſchmal— 
faldifchen Artikel feien diefen Leuten unverdaulich wie Kalf, da erflärte 

Herr Nathufius ohne weiters; was über die objeftiv-Firdlichen Lehren 
hinaus an fubjeftiven Herzensergüffen ihres Verfaſſers darin enthalten 

1) Bol, hiftor.-polit. Blätter Bd. 30. ©. 638 ff, 275, 
2) Marriotts wahrer Proteftant, 1852, ©, 176, 211. 



328 Die una sancta catholica 

fei, „fo müffen wir geftehen, daß und auch Falfartige Unverdaulichfeiten 
darin vorkommen” ?). 

Sreilih bedurfte es einer folhen Verwahrung faum mehr bei der 
fteigenden Präcifion, mit der die beiden Blätter in Berlin und Halle 
die Eigenthümlichfeiten ihrer zukunftskirchlichen Richtung dargelegt hatten, 
„Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, auch auf Erden noch einmal 

eine einige allgemeine Kirche hergeftellt zu ſehen; die proteftantifche Kirche 

hat den Beruf, diefer Kirche der Zufunft ihre wefentlihen innern Wahr- 

heiten, die Fatholifche den Beruf, derfelben ihren feften organifchen Be— 

ftand zu liefern“ — fo fprad Herr Nathufius zu jener Zeit, als das 

Halloh über die Fatholifhe Tendenz feines „Volksblattes“ den Culmi— 
nationspunft erreichte 2). „Quod semper, quod ubique, quod ad om- 

nibus creditum est, an diefem kanoniſchen Sage mag fich eine jede der 

getrennten Kirchenparteien felbft meffenz; nur der bußfertige Proteftan- 

tismus hat eine Zukunft, freilich fügen wir hinzu, auch nur der buß- 

fertige Katholicismugz; ohne Buße werden beide nichts behalten alg 

ihre Irrthümer; und wer über den beiden Kirchen die Eine vergißt, 
der ift nach unferer Meinung ſchon nicht mehr ein evangelifcher Chrift“ 

— ſo proclamirte furz vorher die Kreuzzeitung felber ). Herr Nathu— 
fing namentlich ſprach feine zufunftsfirchliche Jdee ganz unummwunden aus: 

„sh halte dafür, daß die aus der fo zerfchlagenen Reformation der 

Gefammtlirche hervorgegangenen proteftantifchen Kirchengemeinfchaften von 

Gott dazu beftimmt find, auf eine fortdauernde Reformation der Fatholifchen 
Kirche zu wirken. Sch halte dafür, daß, wenn die Fatholifche Kirche fich 

- gründlich reformirt haben wird, eine Wiederpereinigung mit ihr geboten ift, 

und daß alsdann eine Rückkehr unter ihre altgefchichtliche bifchöfliche Ver— 

faffung für uns nicht nur fein Hinderniß, fondern ein großer Segen fein 

würde. Sch halte dafür, daß, wenn eine ſolche Wieververeinigung möglich 
werben fol, die Fatholifche Kirche die Behauptung des tridentinifchen Concils 
als eines allgemeinen Concils aufgeben muß. ch weiß wohl, daß fie dieß 

nicht kann, ohne ihren bisherigen Begriff von Unfehlbarfeit aufzugeben; 

ich verlange aber eben, daß fie diefen aufgebe. Sie irrt in der Art und Weife, 

wie fie die Unfehlbarfeit für fih in Anfpruch nimmt und an ihre äußere 

Drganifation knüpft, und gibt fo der Unbußfertigfeit nur allzu breiten Raum, 
aller außerordentlihen prophetifchen Anregung verfümmert fie ihn.“ 7) 

1) Hallerfches Volksblatt von 23. Nov. 1853. 
2) Halle'ſches Volksblatt vom 8. Jan. 1853. 

3) ©. die Nummer vom 3. Juli 1852, 
+) Hallefches Volksblatt vom 16, März 1853. 
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Noch zwei Jahre fpäter wiederholt Herr Nathufius: „Es ift der 

MWiedereintritt in den ökumeniſchen Epifeopat, dem uns die kirchliche 

Entwicklung zuzuführen hatz ohne Bifchof feine felbfiftändige Kirche, die 

Kirche aber muß ein felbftftändiger gottgegebener Organismus fein.“ 

Er behauptet, es fei nicht zu läugnen, daß die Zeit mit fehnellen 

Schritten einhergehe: denn „wenn noch vor Kurzem mit großer Zur 

verficht gefagt werden fonnte, daß der Epifcopat alle hiftorifchen Erin- 

nerungen und Sympathien (des Proteftantismus) gegen ſich habe, und 

felbft der Schein eines geiftigen Monarchismus für ein proteftantifches 

Gemeinde-Bewußtfein immer etwas Anftögiges habe, fo müfjen neuere 

Kundgebungen diefe Zuverficht entſchieden brechen” ?). 

Die Borftelung von der una sancta catholica, wie die juridifch- 

politiſche Zufunftsfiche ftändig heißt, dürfte hiemit deutlich genug abge- 

fhildert fein. Zu jener Zeit, als die Zukunftskirchen-Sehnſucht über- 

haupt ihren Höhepunkt erreicht hatte, Außerte Herr Schenkel einmal: 

„Man mißtraut den unfihtbaren Kräften und Gaben des Evangeliums; 

das Chriſtenthum der kirchlichen Strömung ift ein rechtes Thomas— 
Chriſtenthum, welches überall fehen und mit Händen greifen will. Man 

ſchämt fi der Kreuze und Knechtögeftakt der Kirche, und ift Lüftern nad 

der Königsgeftalt, welche die katholiſche Kirche fich gegen den Willen 

des Herrn angemaßt hat ++. Kirche, Kirche! fo Yautet der Auf der Zeit. 

Er wird vorübergehen wie andere Rufe, welche feit 20 Jahren fo oft 

mit den ſich ändernden Zeitftrömungen gewechfelt haben, Und wie wenig 
far ift man fid dabei auch nur darüber, welchen Begriff man mit dem 

Ausdrude Kirche verbinden fol!’?) Augenfcheinlih gelten diefe Be— 

merfungen von Feiner zufunftsfirchlichen Richtung mehr als von der vor— 

liegenden, fobald es fi) um den eigentlich thenlogifchen Begriff von ber 

Kirche handelt. Zuvor aber bleibt und noch die Haltung oder Politif 
anzudeuten, welche in den laufenden firchlichen Dingen aus diefer An— 

ſchauung flog. Beides geftaltete fih in der That ganz fingulär, ſowohl 

bezüglih der Fatholifchen als bezüglich der proteftantifchen oder landes— 

kirchlichen Kirchenfragen. 

Unverkennbar war die juridiſch-politiſche Zukunftskirchen-Richtung 
wirklich und thatſächlich um die Erhaltung der katholiſchen „Aeußerlich— 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 30. Juni 1855. 

2) Darmſt. K.Z. vom 13. Det, 1855, 
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keit“ beforgt. Weit entfernt, 3. B. mit dem Prälaten Kapff und an- 

deren pietiftifchen Häuptlingen der Innern Miffton zu fpefulirens ob Die 

coloſſale Macht des Papſtthums mit feiner furchtbaren und gottlofen 
Herrſchaft noch im Laufe diefer Zeit in Staub finfen werde, oder erft, 

wenn einmal Chrifius in feiner Theo- und Chriftofratie herrſche? fah 

jene Richtung vielmehr mit ungeheucheltem Unwillen den Operationen 

der vulgären proteftantifhen Propaganda zu. Die englifhe Nieder- 

firhen- Partei, die Evangelical Alliance, Puritaner, Waldenfer ꝛc. er: 

fuhren da manches bittere Wort über ihre verwüftende und bloß nie— 

derreißende Thätigfeit, befonders in. Italien. Ebenfo die Polizeiwillfür 

gegen Ffatholifche Lebensregungen, Sn der holländischen Berfolgung, felbft 

in der badischen Kirchenfrage, machte die „Kreuszeitung” anfänglich eine 

Ausnahme von der glaubensverwandten Preffe. Regelmäßig ſchlug aber 

ihre Stimmung an einem gewiffen Punkte wieder um. Herr yon Ger⸗ 

lach hatte einmal erklärt: feine Richtung ſtoße ſich nicht daran, daß jest 

offenbar noch die Befeftigung der „Sonderfirchen”, der „Separatbau“ 

im Werden begriffen fei. Immer aber trat doch bald wieder die Angft 

um die „Reichgeinheit” dazwifchen: die andere Kirche könnte zu groß 

und zu unbeugfam werden für den Rahmen der una sancta catholica 

der Zufunft. | | 

Die galt insbefondere von den Fatholifchen Kirchenfragen in Preußen 
ſelbſt. Herr von Gerlach hatte die geiftige Hegemonie in Deutfchland 

ausdrüdlich deghalb für Preußen angefprochen, „weil es faft gleichmäßig 

die Elemente der Kirche der Zufunft, Römer und Proteftanten, in ſei— 

nem Schooße trage.” Dennoch fträubte ſich die ganze Partei aufs Hart: 

nädigfte gegen den Grundfas der Parität. Der „evangelifche Staat“ 

befist eben die „wefentlichen inneren Wahrheiten”, ſchon darum fteht ihm 
das Vorrecht und das Lebergewicht zu. Dieß hat Zuftizpräfident Göſchel 

im Sinne, wenn er fagt: drei Hauptfirchen gibt es auf Erden, die rö- 

mifhe, die griechifche und die deutfches fie bilden Einen Leib, und es 

fragt fih nur noch: wo ift das Centrum und das Herz des Leibes? 

„Wir unferes Drts”, fährt er fort, „ſuchen und finden den eigenften 

Mittelpunkt der Kirche in dem Herzen Europa's; dem Land der Mitte 

in diefem Heinften Erbtheile fehlt zwar nebft vielem Andern aud) die 
Einheit, denn das Land ift auf das wunderlichfte in viele Territorien 
zerftückelt; dennoch oder eben deßwegen ift die beutfche Kirche, fo un- 

ſcheinbar fie auch ift, Die Kirche der Zukunft“ — gerade das „ill 

nicht der geringfte Ruhm der deutfchen Kirche, daß ihr der Mechanismus 
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des Verſtandes verächtlich und geringſchätzig begegnet” 9). Diefelben 
Anfichten von der Kirche der Zufunft hatte Stahl auch ſchon im „evange⸗ 

liſchen Verein“ zu Berlin in Gegenwart des Königs von Preußen bloß- 
gelegt, und darauf fügte fi überhaupt die vor ein paar Jahren häufig 

vernommene Rede: das deutfche Volk, reſp. Preußen, fei das „Volk 

Gottes“, das „neue Iſrael“, das: „Iſrael des neuen Bundes“, 

Wegen feines Borrechtes und um des nöthigen Uebergewichtes willen 

mußte nun der „evangelifche Staat” forgfamft bedacht fein, dag nicht das 

fatholifche Element ftärfer anwachfe, als für die fünftige „Neichseinheit‘ 

gut fein fonnte, Daher auch die merkwürdige Haltung der Partei in 

der. Kammer gegenüber den Fatholifchen Befchwerden. Sie gab deren 

Begründung und Berechtigung in der Regel unummunden zu, aber der 

„evangelifhe Staat”, fagte fie, könne und dürfe um feiner ſelbſt willen 

das Recht Hier nicht zugeftehen. Sehr auffallend trat diefe Taktik noch 

in der großen Debatte über die Ehefcheidungs-Gefegreform zu Tage, 

Man fagte den Katholifen mit dürren Worten: euer eigenes und felbft- 

ftändiges Cherecht dürft ihr nicht haben, weil wir ein foldes nicht 

haben und nicht Haben können. So lief dieſe Politif des „evangeliſchen 

Staates" Preußen Schritt für Schritt parallel mit der Politif der 

„Reichseinheit‘’ in der una sancta catholica der Zufunft, 

Aehnlich verhält fih die Nichtung auch in den. eigenen Kirchen- 

fragen, namentlich in der princeipalften derfelben: der Unionsſache. Mag 

fie au für den Moment durch die fpecififchen Berhältniffe der preußifchen 

Landesfirhe noch fo tief in die Bande des Yutherifhen Rechtsbeſtandes 

verwidelt fein, urfprünglich ift fie nicht orthodor, noch weniger der Sta- 

bilität und Exchufivität, oder auch nur der eigentlichen Iutherifhen Strö- 

mung angehörig. Sie war aber auch nie unioniftifch im concreten Sinne, 

Sie wollte Die gegenwärtige Union, aber fie wollte diefelbe nur als das 

befte Mittel, die „Separatkirchen“ niederzudrüden und die „Reichsein- 

heit‘ anzubahnen; fie wollte die Union nicht als Selbftzwed. Sin dem 

lesteren Punkte fiel fie nun allerdings mit der großen Iutherifchen Strö- 

mung zufammen, aber feineswegs im Ziele, Das gegenwärtige Luthers 

thum felbft fteht ihr nichts weniger als feftz der Lehrinhalt, welcher den 
Andern ald die „Kirche“ gilt, ift ihr gleichfalls nicht mehr als eine 

„Schule“; fie hat vor dem „Gefängniß im Kerfer der Iutherifchen Schul- 

theologie ein Grauen“ wie por der ſubjektiviſtiſchen Schule, und fie ver- 

1) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 25, Nov. 1854, 
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fteht unter jener Schulthenlogie die ganze Entwicklung feit ber Augu- 

stana yon 1530, ja auch diefe felbft, 

Als über der Kabinetsordre som 6. März 1852 der — 
Confeſſionalismus außer ſich gerieth vor Entzücken und aller Unionismus 

außer ſich vor Entrüſtung, da ſtand auch die juridiſch-politiſche Katholi— 

eität höchſt unzufrieden in der Mitte, aber unzufrieden nach beiden Sei— 

ten bin. Herr von Gerlach Fanzelte die proteftirenden Fakultäten ab: 

der Nationalismus Flebe eben der Univerfitätstheologie auch jest noch 

feft an Händen und Füßen, es fei überhaupt in der Kirche fo, daß die 

Praxis sorangehe, die Wiffenfchaft zaudernd nachfolge. Herr Leo rich- 

tete feine Vorwürfe nah der andern Seite, „AUS“, fagte er, „die 

Schule verzweifelte, fi) durch eigenes Fabrifat vollends an die Stelle 

ber Kirche zu fegen, verfiel man nach einfacher Logif darauf, den Be— 

fenntniffen der Elemente der Union Raum zu geben und ihr Recht wie= 

der einzuräumen; allein leider blieb man nicht dabei, bloß dem Bedürf- 

niffe Raum zu geben, fondern man fchien von vornherein den Naum 

vertheilen zu wollen, und fo mußte nothwendig eine mächtige Neaf- 

tion innerhalb der unirten Kreife erfolgen und die Verwirrung noch 

böher fteigern; man mußte beforgen, daß fonft am Ende alle unirten 

Kreife fih wieder in Iutherifche oder reformirte ftreng fondern müßten,” 

Dagegen, fährt er fort, erhob fich natürlich die indifferente Maffe des 

religiöfen Philiftertbums und die „unter dem Einfluß der Union einfluß- 

reich gewordenen theologifchen Schulen, die noch immer nicht von. dem 

Phantom laſſen können, daß fie die oberfte Stimme in der Kirche zu 

führen Haben’; endlich aber noch ein drittes „neu und in der Union ent- 

ftandenes” Widerftandselement, zu dem er felber gehöre; nur um nicht 

in die fchlechte Gefellichaft des Philiftertfums und der Schule zu ge= 

rathen, babe dasfelbe bislang gefchwiegen ?). 
Sn folder Weife durfte damals Herr Leo nicht nur die Kirchen- 

politif feiner Partei in der Kreuzzeitung“ felbft vertreten, fondern auch 

ihr eigenes Befenntnig weitläufig auseinanderfegen.  Dasfelbe nimmt 

eine Art von angeblihem Urlutherthum an, das der alten Kirche viel 

näher geftanden habe als die fpätere Entwidlung der Reformation 2). 

N) Kreuzzeitung vom 26. Auguft 1853, 
2) Dr.’Leo beichreibt feine Partei als die der Augustana, deren Gegenfähe 

wider die alte Kirche die Partei „vollfommen anerkennt.” Jedoch nur infofern, 

als fie die „fragmentarifchen Säße der Augustana durch das davon nicht Berührte 
der alten Kirchenlehre und Kirchenverfaffung ergänzen“ will, „und fih alfo losſagt 
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Dahin muß aus den beftehenden Kirchen, die nur ein Nothzuftand find, 

zurücfgefteuert werben, und dazu ſchafft allein die Union Naum; alfo 

eher ein engeres Zuſammenſchließen der Lebensunion, als eine trennende 

„eonfeffionellere Geftaltung!” In diefem Sinne ſchließt Herr Leo: „Die 

preugifhe Kirchenunion ift, was auch bei ihrer Herftellung für Menſch— 

fichfeiten untergelaufen fein mögen, eine wahre That Gottes, ja eines 

der Wunder, durch welche die proteftantifchen Kirchen nun einmal allein 

regiert und vorwärts geführt werden; nur mißverflehe man dieß nicht 

fo, als meinten wir, in der Union felbft liege etwas Göttliches, bei dem 

der Menfch ruhen fünnte, vielmehr Yiegt darin ein göttlich georbneter 

Mißton, der die Herzen lauter und lauter nad) harmoniſcher Auflöfung 

Schreien läßt“ ) — bis ihnen die Sonne der una sancta catholica 

aufgeht! 5 
Daraus ergibt fih audh, wie es um die „wefentlichen inneren 

Wahrheiten" gethan fein dürfte, durch deren Berpflanzung in die ſchön 

geordnete „Aeußerlichkeit“ der Fatholifhen Kirche die rechte und volle 

Kirche der Zukunft zu Stande fommen fol, Herr Leo erflärte einmal 

als Einer für Alles was immer noch von Nom getrennt halten müffe, 
das fei die freie Predigt des Evangelii und die Seligfeit allein durch 

den Glauben 2). Freilich äußerte fih Herr Leo gleich darauf Dergeftalt 

von der ganzen ſpätern Entwidlung ver Schule und den daraus hervorgewach— 
fenen Schulbefenntniffen, articuli Smalcaldici, formula Concordiae u, ſ. w., welche, 

die Negation zur Pofition machend, allmählig die proteftantifche Theologie felbft 
in die Schulzerriffenheit Hineingeführt Haben, in ver fie fih jetzt präſentirt.“ 

Die Partei fieht demnach „in der Entwidlung der proteftantifchen Kirchen und 

ihrer Berfaffung Lediglich ein Werk der Noth, erfennt das Recht der Noth an, 

fühlt aber au das Unglück der Noth; fie fügt fih fill ven Nothſtande, trennt fich 

nicht von den gebliebenen Kirchenreften, hat aber in der Union einen Boden be— 

grüßt, der ihr eine neutralere Stellung wie gegen die reformirte Kirche aufnöthigte, 
fo bis auf einen gewiffen Grad gegen die römiſche Kirche erlaubte.” Die Union 
nämlich habe die Partei freigelaffen von den Zefleln der nach der Augustana auf- 

geftellten Befenntnißfchriften und fie nicht weiter genöthigt, „fich als betheiligt zu 

betrachten an den geiftlichen und weltlichen Kriegen zur Aufrechthaltung diefer ſpä— 

teren Confeſſionen.“ „Diefe Partei ſtreckt fich nach der una sancta catholica, und 

obwohl fie in den Jutherifchen Formen des Gottesdienſtes deutlichere Refte der alten 

firchlichen Ordnung begrüßt und fich ihnen zunächſt vor alfen anfchließt, hegt fie 

ein Grauen vor dem Gefängnig im Kerfer der Iutherifhen Schultheo— 
logie, die ohne Zweifel heranfchritte, wenn die Bertheilung des Raumes in der 

Union nur an reformirte und lutheriſche Eonfeffion Platz griffe.” Kreuzzeitung 

vom 26, Aug. 1853, 
I) Kreuzzeitung vom 25. Auguft 1853. 

2) Bol, hiſtor.polit. Blätter Bd. 30, ©, 861. 
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über das sola fide, daß es dem Paftor Krummacher zu Duisburg leicht 

wurde, ihm haarſcharf nachzuweiſen, wie er dabei die ächt-katholiſche 

Rechtfertigungslehre im Sinne habe, die fpeeififch-proteftantifche dagegen 

felber im Geringften nicht verſtehe. Aber Herr Leo hat allerdings auch 
erklärt: die Lehre von der Autorität fei der wunde Punkt auf römifcher 

Seite; ebenfo wie oben Herr Nathufius: die von ihr prätendirte Infal— 
Ybilität fei der Geift der Unbußfertigfeit, die Unfehlbarfeit müffe Raum 
machen für die „außerordentliche prophetifche Anregung”. Bei einer 

folhen Anfhauung dennoch die wefentliche Berfaffung der Fatholifchen 

Kirche hinübernehmen wollen: das zeugt genugfam yon der gänzlichen 
Unflarheit über den eigentlichen theologiſchen Begriff „Kirche‘. 

Kirche als „ein felbfiftändiger gottgegebener Organismus‘ mit Epifeo- 

pat und geiftlihem Monarchismus einerfeits, andererfeits als innere We- 
jenheit desfelben das sola fide und die clara et sufficiens scriptura: 

Das wäre die Neichseinheit, welche dem „bußfertigen Katholicismus“ zu= 

gemuthet wird! Warum da aud noch yon einem „bußfertigen Prote- 

ſtantismus“ ſprechen, das ift nicht abzufehen, da ja derfelbe bei feiner 

ganzen ftolzen Souverainetät des Einzelnen im Reiche Gottes verbliebe, 

Daß man bei ſolchen Widerfprüchen fich zu tröften vermag, beweist für 

Die Tiefe der Sehnſucht nach den verfchwundenen Firchlichen Realitäten, 
Dei näherer Betrachtung über die firchenbegrifflihe Bewegung felber 

werden wir feben, daß man foldhe Widerfprüche ſogar wiſſenſchaftlich 

verffeidet darzuftellen vermag: allgemeines Prieftertbum und eine ge— 

gliederte Hierarchie fammt Primat, Nicht nur Herr Vilmar hat nament⸗ 

lich für einen Primat fih entfchieden, nicht nur Herr Hengftenberg hat 
bei Gelegenheit der pfälzifhen Unionswirren das Wort fallen laſſen, es 

fei doch eine mißliche Sache, wenn die Firchliche Autorität immer dem- 
felben Territorium angehöre wie die flreitenden Parteien: fogar ein 

Theologe aus den würtembergifchen Pietiften fonnte endlich den Ausſpruch 

thun, der Primat fei es vor Allem, was der evangelischen Kirche abgehe. 

Um wie viel begreiflicher erfcheint eine folhe Anfchauung bei jenen chriſt— 
lich-germanifchen Juriften und Politifern mit ihrem leitenden Geſchmack 

für die Autorität naturwüchfiger Drdnung und organiſch —— 

Rechtsgeſtaltung! 

Auch haben ſie doch ſo viel Gefühl von dem Weſen der girche, daß 

ſie Sichtbarkeit, Heiligkeit, Univerſalität von ihr fordern. Alles dieß wäre 

durch die Eroberung der katholiſchen „Aeußerlichkeit“, wie ſie meinen, mit 

Einem Schlage gewonnen. Sie ſcheinen das auch mehr von natürlicher 
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Entwicklung als von einem außerorbentlihen und unmittelbar gewalt- 

thätigen Eingreifen Gottes zu erwartens von neuer und veicherer Aus— 

gießung des heiligen Geiſtes. Allerdings vereinigen ſich ſolche Hoff 

nungen nicht mit der Vorſtellung von der Kirche als „jelbfiftändigem 

gottgegebenen Organismus“, aber ebenfo wenig Die Vorftellung von ber 

Zukunftskirche“ überhaupt. 

Drittes Hauptitück. 

Die Evangelical Alliance und die Subjektiviften - Kirche. 

Der Katholieität der vorgedachten Zufunftöfirche oder der una 

sancta catholica diametral entgegengefest tritt die „evangelifche Katholi- 

eität” der Alliance auf, Um den Gegenfag mit einem Worte auszus 

drücken: dort bildet fih die Kirche aus gottgegebenen Dingen, hier aus 

gläubigen Perfonen. Wenn daher jene Richtung Fatholifirt, fo iſt da— 

gegen diefe ganz dem fymbolmäßigen Kirchenbegriffe treu und confequent. 

Beide find in Deutfchland Iosgelöst von dem Schooß der Innern Mif- 

fion, aber jene durch die Hand des Kirchengeiftes, diefe Durch die Hand 

des Seftengeiftes; die eine treibt im Flußbett der lutheriſchen Strömung 

vorwärts, Die andere im Flußbett der unioniftifhen Strömung rüd- 

wärts. In der That ift die Evangelical Alliance, ganz abgefehen von 
dem verminderten Lehrinhalt, ein ſtarker Rückſchritt im Bergleich zur 

Innern Miffion. Das focial-politiihe Moment der Yestern ift in ihr 

fallen gelaffenz; die Innere Miſſion firebte durch „maffenhafte Bekeh— 

rungen” im wirklichen Leben irgend einer, wenn auch noch unbeftimms 

ten, fo doch eventuell realen Volfskirche der Zufunft zu, die Alliance 

trägt fich bloß mit einer Einheit der Phrafe und aus diefer fol ihre 

Kirche der Zufunft hervorgehen. 

Anftatt der Sehnfuht nah den verfchwundenen kirchlichen Nealitä- 

ten ſtoßen wir hier auf die Tendenz, die in den gläubigen Perfonen, 

nad fombolmäßiger Lehre, unfichtbar vorhandene Kirche fichtbar zu 

machen. Wir werben fpäter fehen, wie verlockend dieſer Gedanke, bie 
unfichtbare eigentlihe Kirche fihtbar haben zu wollen, den Befennern 

der ſymbolmäßigen Lehre überhaupt entgegentritt5 eben darum ift dieſe 

Lehre der üppige Boden für allerlei Zufunftskirchen- Gewächfe. Dazu 
fommt aber nun die feftengeiftige Ungeduld und das fanatifche Unge— 

flüm der Alliance, und drängt fie unwiderftehlich dahin, ſich ſelbſt für 
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die Sichtbarmachung der Kirche anzufehen. Es ift dieß ein inftinftiver 
Zug, welder die Perfonen nothwendig nicht nur mit Geringfchägung, 

fondern förmlich mit Eiferfucht gegen die firchlichen Realitäten, gegen 
allen gottgegebenen Drganismus erfüllt, | 

Der äußern Ölaubensnorm macht 3. DB. Diefe Richtung gerade den 
Vorwurf, daß fie jenen heiligften Zug in der Perfon ertöbte, ihr nur 

Träber reiche ftatt der Früchte vom Baume des Lebens; die rechte 

(„Perſonen“)⸗ Kirche erfterbe in dem Maße, als die Fahne des Con— 

feffionalismus Anhang gewinne 1). As Herr Hengftenberg ſich fehr 
ungehalten zeigte über die halbe Confeffionalifirung der badifchen Union, 

da fchrieb ihm der Alliance- Mann Dr. Stern: „Wir unterfcheiden 

zwifchen Kirche und Reich Gottes und halten dafür, daß die Kirche das 

eich Gottes nur vorbereite; wir find nicht einverftanden, daß daſſelbe 

ſchon vorhanden oder fchon einmal dageweſen ſei; daffelbe ift zwar mit unferm 

Herrn Jeſu gefommen, ift jedoch vorerfi nur inwendig.in denen, welde 

fich zu Chrifto haben bringen laſſen; wir glauben aber, daß daffelbe auch 

einmal äußerlich in die Erfcheinung treten werde” 2). Dieg muß natür= 

fih dadurch gefchehen, daß die „Heiligen“, welche das Neich Gottes „in- 

wendig“ haben, zur Sichtbarkeit gelangen. Und daß die Alliance dieg 

zu machen oder vorzubereiten prätendire, das ift e8 eben, was Herr Stahl 

und in viel gröbern Worten Herr Nathufius ihr vorwerfen: fie wolle 

die Gemeinfchaft der Heiligen, anftatt diefelbe als über alle Kirchen zer= 

ftreut und nur yon Gott gewußt in der Unfichtbarfeit zu laffen, äuß er— 

lich darfiellen, „nur aus den anwefenden Perfonen, die den Herrn 

Jeſum yon Herzen lieb haben‘, und ihre neun Artifel unterzeichnen ?). 
Alfo nur nichts. Gegebenes, nur feine reale Objektivität als Kirche: 

folhes wäre den felbfifirhlichen Heiligen ganz unerträglich ). Wenn 
fie aber auch noch fo firaff und firamm als Selbftkirche ſich hinftellen, 

1) 3.8. bei Gelzer, proteftantifche Monatsblätter, 1857, April. ©. 293 f 

2) Hengftenbergs evang. 8-3. 1856. Juli. ©. 559. | 
3) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 20. Juni 18575 vgl, Halle'ſches Volksblatt 

som 1. Juli 1857, 
) Sehr ſchön verwies W. Menzel Herrn Schenkel diefe Anſchauung: „Eine 

Heiligung der Gemeinde ift ohne die von den Apoſteln ererbte Weihung, alfo ohne 

Außern Anhalt und ohne äußere Autorität gar nicht möglich; alle wahren Hei— 

ligen waren es im innigften Einflange mit der Kirche, und im Dienft 
der Kirche, in heiliger Demuth, nicht dur freie Selbſtbeſtimmung 
und in der Hoffart des eigenen Geiftesz die Gemeinde fehopft aus fich 
feibft feinen neuen heiligen Geift, fie fann nur von dem alten, der die Apoftel am 
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fo hindert dieß fie doch nicht, „won der Zufunft allerdings göttlich Ge— 

gebenes, reale Objektivität: dev Kirche zu erwarten und zu erfehnen, 

Das heißt: auch fie gehen doch wieder mit der Zufunftsfirhe um, bie 

fie von einem unmittelbaren Eingreifen Gottes, von außerordentlichen 

Zeihen und Wundern erwarten. ‚Ohne‘ dieß mag ihnen nämlich der 

Sieg über das „antichriftiiche Weſen“ mehr als zweifelhaft erſcheinen; 

'andererfeits ‘ift aber darin offenbar (au das Symptom eines gewiſſen 

unverfiandenen Heimwehs nach der Gottmenfchlichfeit der wahren Kirche 

— felbft bei ven Alliance-Männern nicht zu verfennen, 

Die kirchenbegriffliche Richtung ift Die Hauptfadhe an der Alliance 

und ihr eigentlicher Charakter, nicht die Seite des Lehrinhalts. Nach 

dieſer Seite Bin ift fie nur einer der verſchiedenen pofitiven Unionismen, 

welcher als englifhes Gewächs von den deutſchen dadurch ſich unters 

fcheidet, dag er fi nicht nur über Lutherthum und Galvinismus er- 

fireeft, fondern auch über die hauptfächliften Sekten Englands, ſoweit 

fie nicht geradezu fchwärmerifcher Natur find, namentlich über viele Arten 

son Wiedertäufern und Methodiften. Daß die pofitiven Unioniſten Deutfch- 

Yands der Alliance in hellen Haufen zuliefen, it Thatfache, freilich 

gerade feine erbauliche, in Anbetracht des andern Faktums, dag diefelben 

Leute diefelben Baptiften 2e. vor Kurzem noch auf ihren Kirchentagen 

feierlich aus der „deutfch-evangelifhen Kirche‘ ausgefchloffen hatten, 

est nahmen fie die Prätenfion der Alliance, daß fie etwas ungleich 

Höheres fei als die Innere Miffion und vor dem Kirchentage die Univer- 
falität spraus habe, mit lautem Beifall auf. Wenn aber ihr Beitritt zu 

dem englifchen Seftenbunde zugleich und nothwendig auch eine Ver— 
längerung ihres Unirungs- Maßftabes bis über den Baptismus hinaus 

fein mußte, fo konnte diefelbe doch auch bei dem pofitivften Unionismus 

jedenfalls feinen prineipiellen Anftand haben, Wenn man fich einmal 

theoretifch und praftifch zum Princip der Unterfcheidung zwifchen Fun— 

damental und Nichtfundamental im Lehrinhalt befennt, dann ift es nicht 

mehr möglich, in der Ausfcheidung des Nichtfundamentalen beliebig eine 

unabänderliche Grenze zn ſtecken. Die Umftände werden diefelbe immer 
wieder durchbrechen. Das haben die pofitiven Unioniften Deutſchlands 

mit der Alliance erfahren und die Alliance erfährt es an fi ſelber. 

Pfingftfefte erleuchtete, durchorungen werden, und muß fich infoferne an das Ge- 
gebene halten.“ Literatur⸗-Blatt vom 6. Auguft 1856. 

Jörg, Geſch. des Proteft. L. 22 
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Dieg ift auch der einzige Punkt, der an ihrer Lehrinhalts- Seite 

intereſſirt. 

Der Bund mußte ein äußeres Zeichen der Einheit haben, ein 

greifbares Kriterium der Gotteskindſchaft, das ihm den Schein einer 

gewiſſen Gleichartigkeit geben konnte, obwohl er z. B. bei der Pariſer 

Conferenz das Abendmahl in neunerlei Formen feierte. Wie er über— 

haupt, tief unter der erhabenern Idee der Innern Miſſion, weſentlich 

in der Phraſe aufgeht, fo mußte auch das Kriterium eine Phraſe fein. 

Der objektiv gegebene Lehrinhalt könnte niemals foldhe Dienfte thun, er 

fordert den Gehorfam der Kirche yon dem Menfchen. Umgefehrt haben 
die Gründer der Alliance nicht ihre individuellen Anfichten an dem Lehr- 

inhalt gemeſſen und geftredt, fondern im Gegentheil den Lehrinhalt an 

ihren individuellen Anfichten. Daher definirt $ 1 der Statuten die 

„Eine Kirche” wie folgt: „Die Conferenz ift zufammengefegt aus Chri- 

ften verfchiedener Kirchenabtheilungen, welche alle das Necht des eige- 

nen Urtheils in Glaubensfachen ausüben, und durch die allen Menfchen 

anhaftende Schwachheit zu verfchiedenen Anfichten über mande Punkte 

fowohl der hriftlichen Lehre, als auch der Kirchenverfaffung gefommen 
find.” Man verglich diefe Lehrdifferenzen unter einander; was fi 

Gemeinfames yorfand, das ward als „wefentlihe Einheit der Einen 

- Kirche“ zurücbehalten, alles andere als unwefentlich und nichtfundamental 

dem Belieben eines Jeden überlaffen. Sp madte ſich das umfafjendite 

Unionswerk neuefter Zeit, die projeftirte „Welt-Union”, mit formulirtem 

Conſenſus ſehr einfach. 

Dieſe weſentliche Einheit der Lehrſätze, entſprechend dem Weſen 

der Perſonenkirche, ward in neun Punkte zuſammengefaßt. Verworren, 
zweideutig und unſyſtematiſch, wie ſie ſind, können ſie füglich unter 

folgenden Rubriken zuſammengefaßt werden: 1) Göttliche Eingebung, 

Autorität und Sufficienz der heiligen Schrift; 2) und 4) Dreieinigkeit 
und Menfhwerbung; 3) und 6) gänzliche Verderbtheit der menſchlichen 

Natur in Folge des Sündenfalls; 5) die Rechtfertigung des Sünders 

durch den Glauben allein; 7) das Recht und die Pflicht des eigenen 

Urtheils in Erklärung der heiligen Schrift; 8) die göttliche Einfegung des 
chriſtlichen Predigtamts, die Autorität und Dauer der Stiftung der hei- 

ligen Taufe und des heiligen Abendmahls; 9) Unfterblichfeit der Seele, 

Auferftehung, Weltgericht mit der ewigen Seligfeit der Gerechten und 
der ewigen Verdammniß der Ungerechten. Am ſchärfſten ſind, wie man 

ſieht, die beiden Principien des Sektengeiſtes hervorgehoben: das sola 
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fide und die clara et suffieiens scriptura.. Die Punkte 8 und 9 

fehlten in dem urfprünglichen Programm ganz, und wurden erfl nach⸗ 

träglih in Berüdfihtigung englifher Verhältniſſe beigefügt. Punkt 9 

war gegen die amerifanifche Sekte der Univerfaliften gerichtetz unter 

Andern aber nahmen auch die würtembergifchen Pietiften Anftog an ber 

„ewigen Verdammniß“, und es wurde für fie die Nedaktionsänderung 
„ewige Pein“ beliebt, Punkt 8 ift der Baptiften willen in wahrhaft 

fomifcher Weife auf Schrauben geftellt 5 dennoch Liegen die Baptiften in 

ftetem Kriege gegen denfelben. Ueberhaupt erlitt Die Punftation „von Anz 
fang an vielfeitige Widerſprüche und unzählige Einwürfe“. Im Uebrigen 

hatte die Alliance felbft zum vorhinein erklärt: die neun „Grundfäge” 
follten durchaus nicht ein Credo in formellem oder Firhlihem Sinne 
und eine Grenze chriſtlicher Bruderfchaft fein, fondern fie „wünfche” nur 
Perfonen ſolchen Glaubens. 

Der franzöfifhe Zweig des Bundes benüste dieſe Freiheit des 

Schriftprincips fogleich, um die 9 Punkte noch einer namhaften weitern 

Entleerung zu unterwerfen 1). Keine Provinz der Alliance ift fonft 

eifriger und exaltirter. Aber erſt noch bei der Testen Unions-Conferenz 

zu Paris proteftirte ein berühmter Sprecher derfelben, Herr de Preffenfe, 

feierlich gegen alle „abgefchloffenen Formulare und Befenntnißfchriften 

als bedeutenden Hemmſchuh des Fortfchritts der Wahrheit”, empfahl die 

Bibel allein „mit zeitgemäßer Entwidlung der Dogmen“, und fihärfte 

„die unerläßliche Pflicht ein, die formulirte Firhliche Lehre als das— 

jenige, was fih zwifchen Gott und ung ftelle, zu befeitigen und 

zu verdrängen.“ Zugleich erhärteten dort die eigentlichen Arianer ihre 

Zugehörigfeit zur Alliance dur‘ den Antrag: es fei gut, wenn auf 
derfelben Kanzel über die biblifche ZTrinitätslehre und den Unitarismug 

gepredigt werde 2), damit Die Gemeinde wählen fünne, was ihr gefalle ?), 
Was der Bund in Deutfchland hierin zu leiſten vermag, bedarf 

feines weitern Nachweifes, feitdem die Thatfache vorliegt, daß bei ber 

Berliner Eonferenz, freilich nach grandiofen Seandalen, felbft ein Ritter 

Bunſen ihm als ordentliches Mitglied beitreten Fonnte, ohne daß fich 

weiter ein Mund zum Protefte und zur Abwehr Namens der neun 

1) Bonnet: der evangelifhe Bund, Frankfurt 1857, 

2) „Wie es denn Jeider in den reformirten Kirchen ſchon Lange geſchieht“, be— 
merft der Eorrefpondent. 

3) Hengftenbergs evang. 8-3. vom 24, und 27. Juni 1856. 

A 
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Punfte öffnete, Sp wenig ift die „Eine Kirche” der Alliance im 

Stande, auch nur ein Minimum der Lehrfäse gegen die äußerften Con— 
fequenzen des sola fide und der clara et sufficiens scriptura wirklich 

fiher zu ftellen, Die Gegner fagen nicht umfonft, jene „wefentliche 

Einheit der chriftlihen Kirche” beftehe einzig und allein nur in ihrem 

offenfiven Zweck: „den Anftrengungen des Papſtthums, fowie anderer 

Formen des Aberglaubens und Unglaubens entgegen zu wirken,“ Und 

zwar nicht nur in der Richtung gegen Nom, fondern aud gegen allen 

Kirchengeift (in der Alliance-Sprade „Aberglauben‘) auf proteftanti= 

ſchem Boden, Selbft der ächte Calvinismus, läßt ſich Herr Hengftenberg 

aus England fehreiben, werde von der Alliance ald „verbotenes Terz 

ram“ behandelt, und müßte in ihrer „zwinglianifhen Wüfte“ noch als 

grüne Dafe erfcheinen, Bor Allem aber ift der englifche Diffenterbund, 

nicht weniger als gegen Rom, gegen die Yutherifche Strömung gerichtet. 

Schon im Jahr 1851, als die königlichen Sympathien in Deutfchland 

noch für Innere Miffton und Kirchentage ſchwärmten, fehrieb der Alliance- 

Sekretär Sir Eulling Eardley an einen deutſchen Paftor: „Das un- 

reine Papſtthum, das alte Lutherthfum bahnt dem Romanismus den 

Weg, und es fann feinem englifhen Chriften, der Deutfchland befucht, 

auch nur einen Augenblick zweifelhaft bleiben, daß der erfte Schritt gegen 

das Papftthum darauf muß gerichtet werden, Deutſchlands Proteftantis- 

mus zu reinigen“ 2). Was fie verbindet, bemerkt Herr Hengftenberg, 

ift einerfeits ein bigotter Zwinglianismus und füglich fentimentaler Anti= 

nomianismus, andererfeits ein eingewurzelter Widerfpruchsgeift gegen 

alle kirchliche Ordnung, gegen jeglichen Grundfas von faframentaler 

Gnade, „Lutherifche Anfchauung mit dem Bewußtfein des Geheimniß- 

sollen im heiligen Nachtmahle findet ſich in den englifhen und ſchotti— 

hen AllianzeKreifen wie in eine andere Welt verfebt, als baaren 
Puſeyismus und Papismus verdammt; in ihrer fteberhaften, nerpöfen 

Angft vor Rom find fie insbefondere auch darin einig, daß alle die, 

welche noch an faframentaler Gnade fefthalten, Nömlinge, und —* ihre 

Feinde feien“2), 

1) Freimund vom 18. Mai 1857. Herr Pfarrer Wucherer in Nördlingen 
als Redakteur empfiehlt feinerfeits dem Baronet die Concordienformel als „ein 

marfiges, entfchievenes, bibel- und fomit feuerfefles Bekenntniß der Welt, Nom 
und dem Teufel gegenüber.” 

?) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 20, Dec, 1856, 
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Man kann ohne Mebertreibung fagen: die Alliance haffe und be- 

eiferfüchtige ihre eigene felbftgemachte Glaubensnorm. In dem Hochges 

fühle kirchenbildender Perfönlichfeit muß fie noch viel mehr mit Haß 

und Eiferfucht erfüllt fein gegen jede wirkliche Firchliche Realität, gegen 

alle gottmenfchliche Leiblichfeit, Hpfprediger Krummacher, ihr Einführer 

zu Berlin, bat nicht umfonft fchon bei der Parifer Conferenz denen 

Gruß und Handfohlag vermeldet, welche „den individuellen Glauben 

höher achten als alle kirchlichen Fragen”, und in den Berliner Vorver— 

ſammlungen diejenigen Lügner geſcholten, welche „die Glaubensformel 

über die Glaubenskraftſtellen“ Y. Das Reich Gottes iſt eben „inwen- 
Dig“ in und, Jedes äußere Zeichen vom Gegentbeil ift eine antichrifti> 

ſche Ufurpation. Daher die fieberhafte Gereiztheit gegen den Iutherifchen 

Saframentsbegriff und gegen Alles, was die lutheriſche Strömung als 

ihre vom Nationalismus geraubten Schäge und Kleinodien der Kirche 

wieder anftrebt 2). Sie ihrerfeits fchilt deßhalb den Bund als „eine 

Allianz yon verarmten Leuten auf’ firchlichem Gebiet, eine Allianz der 
Unfirchlichfeit, ja der Antifirchlichkeit.” Nichtig, wenn damit die Kirche 

ald gegebene Realität gemeint iftz denn als Perfonenfiche ift die 

Alliance nur allzu kirchlich: die Selbſtkirche ihr Hauptcharakter. 

Ehen wegen ihrer Eiferfucht gegen alles objeftiv Gegebene ift es 

auch mit den neun Punkten nicht fo gemeint, daß fie über diefe hinaus 

an Dogmen noch ein Namhaftes freilaffen könnte. Nicht nur der neuefte 

Iutherifche Kirchengeift ift yon ihr abfolut ausgefchloffen, fondern auch 

N) Darmfı. 8.3. vom 25, Nov. 1855 und 30. Mai 1857. 

2) Herrn Hengftenberg wird über biefe „fanatifche Oppofition“ berichtet: „Es iſt 
intereffant, die fittlihe Entrüftung bei den Gliedern aller der Sekten zu bemerfen, 

die fih an der Allianz betheiligt haben, wenn man ganz unbefangen zu erzählen 

anfängt von unfern Kirchen, und daß wir einen Altar hätten. Schon hier wird 
man unterbrochen mit dem Ausrufe des Schredens: „„einen Altar? Ach““! und 
dann gehen die Ängftlichen Tragen. weiter: „„Ach! und wohl gar ein Kreuz auf 

dem Altar”? Sa gewiß. „„Und wohl gar brennende Wachslichter”"2*" „Und 
dann haben Sie wohl gar auch Chanting?““ Daffelbe hört man von denen, bie 
etwa im Dome zu Berlin gewefen. Sie hätten nicht gewußt, ob fie in einer ka- 

tholiſchen, pufeyitifshen oder proteftantifhen Kirche gemwelen ‚wären. Ich erinnere 
mich, in einem englifchen Berichte über die Parifer Berfammlung gelefen zu haben, 

daß darüber geffagt wurde, daß einige der Sitzungen in dem Yutherifchen Kirchen- 

gebäude gehalten worden wären. Dan fei höchft fehmerzlich durch die Ueberbleibſel 

römischen Antichrifis Altar, Kreuz) berührt, und erft wieder wohl geworben, als 

man in einer reformirten Kirche zufanmengefommen fei, wo dieſe Dinge Einen nicht 
fo fatal an Rom und Pufeyismus erinnert hätten.“ Evang. 8,3. vom 20. Dec. 1856. 
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die genuine Lehre des alten Luther. Luther würde ſich heute der Alliance 

gegenüber nicht anders verhalten, als gegen die Wiedertäufer, Rotten 

und Schwarmgeiſter ſeiner Zeit. Es bedarf auch nur eines oberfläch— 

lichen Blickes auf die weſentliche Signatur des Bundes, um ſich zu 

vergewiſſern, daß er überhaupt nichts Anderes iſt, als ein erweiterter 

anglo⸗amerikaniſcher Baptismus yon der Offencommunion. Gerade ſei— 

nen weſentlichen Charakter hat er, wie ſich im zweiten Bande dieſes 
Werkes näher herausſtellen wird, ganz und gar mit dem Baptismus 

gemein: den Begriff der perſönlichen oder gemeindlichen Kirche. 
Er bildet auch wirklich gewiſſermaßen die Vorhalle zum Allerheilig— 

ſten des Baptismus, ſein Rüſthaus und die Operationsbaſis gegen alles 
Erbkirchenweſen. Herr Stahl bat ihn daher, vor der königlich prenfi- 
Shen Berufung nad Berlin, ganz richtig als „indepenbentifch-baptiftifche 

Bewegung“ bezeichnet, welche die „Abſchaffung aller Staatskirchen“ ge= 

radezu als Slaubensartifel verfünde, Kurz, die Alliance ift mit oder 

wider Willen zum fisfalifchen Eigenthbum des Baptismus geworden, ihr 

Berliner Zweig ift 3. B. von dem daſigen Baptiftenprediger gegründet. 
Herr Kliefoth erklärt es fich auch noch aus dem politifhen Zerfall, den 
man über England hereinbrechen fehe, „daß feit einem Decennium bie 

baptiftifche Sekte, welche an hriftlihem Gehalt die ärmſte und an poli- 

tifcher Tendenz die veichfte ift, entfchieden Die Hegemonie über alle Diffen- 

ters gewonnen hat; fie Taffen je ihren Zopf feftirerifcher Meinungen 

nach hinten hängen, gehen aber zufammen gegen die Kirche unter Füh- 

rung der Baptiften” 2). 

Daß die Baptiften, troß der ftrengften Ausfchlieglichfeit ihres Kirchen— 

begriffs, in der Alliance fih dennoch mit allen andern Elementen des 
Seftengeifted engſtens verbrüdern, das darf nicht verwundern; denn fie 

gebrauchen die leßtern nur ihrer Natur gemäß ald Mittel und Werf- 

zeug, einverleiben fie Dadurch noch nicht ihrer fpeeififchen Kirche. Hin- 

wieder muß die baptiftifche Kirche als die fichtbar gewordene Gemeinde 

ber Heiligen nothwendig einen fympathetifhen Zug auf alle Geftaltungen 

der bloß perfönlichen Gottwohlgefälligfeit und fouverainen Unmittelbars 

feit des Bandes zu Chriftus ausüben. Befonderd Herr Hengftenberg hat 

in Tester Zeit tiefe Blicke in diefes Verhältniß gethan. „Daß“, Tagt 
er, „alle Pietiften fowenig ald die Schotten und andere Betbheiligten, 

N Bet Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfehrift. 1856, ©. 55 Hengftenbergs 
evang. R.-3. vom 4, Juni 1856, 
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die noch die Kindertaufe fefthalten, Anftand nehmen, mit Baptiften zu 

fraternifiven, fann und durchaus nicht befremden, und daß ihrerjeits 

auch die Baptiften, als Gelegenheit im Trüben zu fiichen, Fein Beben- 

fen tragen, aud Anhängern der Kindertaufe die Hand zu reihen, ift 

ebenfo klar; denn das weiß ja Jedermann, daß fie Baptiften find nicht 

etwa, weil fie aus Schriftgründen meinen, die Kindertaufe verwerfen 

zu müffen, fondern weil fie als Glieder der Kirche nur ra Wieder: 

geborne annehmen wollen” ?). 

Bon den Bekenntniſſen und Kirchen, welche die Alliance gründet 

und zu gründen vermag, bat man in Stalien fprechende Beifpiele, na— 

mentlih an der „italienifch=evangelifchen Gemeinde” zu Turin Als 

por etwa zwei Jahren das Statut der letztern veröffentlicht ward, ver— 

fäumten die Träger des deutfch-proteftantifchen Auffhwungs nicht, ihre 

Bergleihungen anzuftellen, „Wir nehmen”, fagt die Turiner Confeffion, 

„das fogenannte apoftolifhe Symbolum ald Gefammtbegriff unferes Glaus 

bens an, infofern der Lehrinhalt veffelben der heiligen Schrift ent- 

nommen iſt“; die Kindertaufe ftellt fie frei, jedoch mit der Verwah⸗— 

rung, daß fie feinenfalls der Kirche einverleibe. „Das Ganze”, be= 

merft Herr Nathufius, „beruht auf einem Reiten auf dem neuenglis 

fhen (?) abftraften Schriftprineip, und auf einer Nachahmung ver- 

meintlicher apoftolifher Zuftände, und ftellt fih ungefähr der Czersky'⸗— 

fhen Richtung des weiland Deutſchkatholicismus zur Seite, nur daß 

Czersky noch etwas traditioneller war”). Noch präcifer urtheilt Herr 

Kliefoth: „Der Iutherifche Lefer wird an dem abftraften Schriftprincip, 

bei welhem die Gefchichte der Kirche Gottes umfonft gewefen ift, an 

der Sjndifferenz gegen die Lehre, an dem Spiritualismus im Verhältnig 

son Amt und Gaben, an der genuin demofratifchen Berfaffung nicht 

hinreichende Urfache finden, ſich für den italienischen Proteftantismug 

zu entzüden; wir machen nur darauf aufmerkffam,- bag dieſes Glaubens- 

befenntnig nichts Anderes ift, als eine Ausführung der 9 Artifel der 

Evangelical Alliance. Hinzugefommen ift nur in fchuldigem Reſpekt 

yor dem Baptismus ald dem dux belli sacri die Beratung der Kinder- 

taufe“ 20.3), Nebenbei gefagt befchuldigen Herr Hengftenberg und Herr 

Kliefoth die Alliance mit folder Entfohiedenheit und Entrüftung, daß 

2) Hengftenbergs evang. R.-3. vom 20, Dec. 1856, 

2) Halle'ſches Bolfsblatt vom 18. Ort. 1856. 

3) Kliefoth a. a. O. ©, 17. 
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fie von katholiſcher Seite unmöglich übertroffen werden könnte, auch 

noch weiters fie ſei unter ihrem englifchen Haupte, dem Grafen Shaftes- 

bury, Palmerſtons Schwiegerfohn, nichts Anderes als die religidfe Er— 
gänzung der politiſch-revolutionären Propaganda Englands, wozu aller— 

dings das Firhli radikale Seftenmaterial vortrefflich diene 1). 

Das Berliner Programm des Bundes erflärte es für VBerläumdung, 
„wenn fanatifher Haß gegen Alles, was Union heißt, den Evangeli- 

jhen Bund der Religionsmengerei befehuldigt.“ Es ift wirklich nicht 

fo faft „Neligionsmengerei”, als vielmehr blanfer Baptismus im ko— 

fetten Gaze-Röckchen. Die definirenden Phrafen des Berliner Programms 

ſelbſt Yaffen fich mit leichter Mühe auf die rein baptiftifchen Grundſätze 

reduciren. „Der Bund will eine Darftellung der Einheit aller leben— 

digen Jünger Jeſu fein”, „micht Vertreter einer Kirche, fondern der 

Reihgunmittelbarfeit, in der Jeder wie zu feinem Herrn, fo zum 

Evangeliſchen Bunde, alfo perfüntich ſteht“, „eine Union der Herzen 

im Glauben an die Grundwahrheiten“, in diefem Sinne die „einige 

evangelifche Kirche” 20.2). „Sie erinnern“, fagt Herr Hengftenberg, „an 

die Placatkünſtler; meifterlich verftehen fie es, fich felbft auszupofaunen, 

meifterlih Reden zu halten von öfumenifhen Conecilien aller 

Evangeliſchen Chriften, die den Thron des Papftes zu Nom wür⸗ 

den erzittern und ihn felbft erbleichen machen, da ja nun auch .eine 

Einigkeit in der Eyangelifchen Kirche entftanden fei, mindeſtens ebenfo 

herrlich als die der römischen Kirche in ihren glorreichften Zeiten‘ 3). 

Man hat den Pietiften und „Gottesreichlern“ fonft vorgeworfen: fie 

vergäßen über der perfönlichen Stellung zum Erlöfer die Lehre yon der 

Einen heiligen allgemeinen Kirche, Darüber ift die Alliance jest, wie 
man fieht, hinaus und infoferne partieipirt fie allerdings, wie auch der 

Baptismus felbft, an dem allgemeinen proteftantifhen Auffhwung, noch 

Dazu mit dem Borzug, daß fie auf dem confequent fymbolmäßigen Wege 

geblieben if. Auch Herr Hengftenberg fonnte ihr diefen Auffchwung an 

ſich nicht ganz abläugnen ; 

„Statt fih willig mit Aufgeben des als Subjektivismus verfleideten 

alten Menfchen in den Firchlichen Organismus Hineinzufügen, geht man mit 

feinen fubjeltiven, vorgefaßten Meinungen an die Schrift, findet da mittelft 

N) Berg. hiftor.»polit. Blätter 40. Bd. ©..528 ff. 
2) Berliner proteft. 8.3. vom 11, Juli 1857. 

I) Evang. 8-3. 1857. ©, 220 und vom 20. Dee, 1856. 
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merhanifcher Auslegung derfelben, mittelft Herausnahme einiger aus dem 

Zuſammenhange herausgeriffener Stellen feine eigene Meinung, und bringt 

fie dann als Schriftlcehre zum Vorſchein. Diefer Subjektivismus zerflört bie 

Kirche und löst fie auf in ein Conglomerat einzelner Selten. Die Sehnſucht 
aber nach diefer Einen heiligen chriftlichen Kirche bleibt. Und da man ein- 

für allemal dem von ung betretenen Weg als dem Wege nach Nom entfagt 
bat, fo fucht man diefe Vereinigung hier in der evangelifchen Allianz.“ ?) 

Die Gefchichte des Bundes fiimmt wirflih mit diefer Charafteriftif 

überein. Gerade zu der Zeit ald Dr. Nevin in Nordamerika feine nieder: 

fijmetterndften Urtheile gegen den Seftengeift zu veröffentlichen ans 

fing, begann diefem felbft das Gefühl der Dede und der Bereinzelung 

empfindlich zu werden, und er machte in der Evangelical Alliance den 
fühnen Verſuch, eine allgemeine Kirche zu bilden, Im Jahre 1846 ward 

die „Welteonvention” zu London abgehalten, welche „durch brüderliche 

Harmonie der Seften die proteftantifche Kirche darftellen ſollte“. Diefe 
Londoner Berfammlung erfcheint ald der eigentliche Gründungsaft des 

Bundes. Den Anftoß Hatten bereits feit 1842 einerfeitS Dr. Kniewel 
zu Danzig, andererfeitd Dr. Schmuder in Nordamerifa gegeben, welcher 

legtere unter den Lutheranern der neuen Welt die entleerendfte Tendenz 

repräfentirt. In Britannien hatte der befannte Schotte Dr. Chalmer, 
nachdem die ſchottiſche Nationalkirche unheilbar entzwei geriffen war, 
feinem Einheitstrieb in dem Gedanken eines Bundes Ausdruck gegeben, 

welcher „gegen den Antichrift Front made”, wozu übrigens ſchon Herr 

Chalmer nicht nur den Papft, fondern auch den Pufeyismus und die 
bifhöflihe Kirche Englands rechnete. Endlich griffen die englifchen 
Baptiften mit beiden Händen nad der Chalmer’fhen Idee. Im Jahre 
1845 verfammelten fich alle diefe Elemente, darunter auch Deutfhe, in 

einer Art von Borparlament zu Liverpool. „Wie in den erſten Tagen 
der Kirche die Neubefehrten des Pfingfifeftes, fo verwunderten fich dieſe 

Männer felbft der Uebereinftimmung, die unter ihnen herrſchte“; eine 
„meue Kirchenbildung” beabfichtigten fie zwar nicht, aber „die Herftellung 

der ächten und wahren Katholicität” 2). 

Wie wohl oder wie übel es mit dem großen Plane des Bundes 
bis jegt und gerade noch in Berlin gelungen, wollen wir bier nicht 

N) Evang. 8.-3. 1857. ©. 225, 

?) Vergl. zur Geſchichte der Alliance : überhaupt einerfeits Dr. Bonnet 

a. m D. ©. 14 ff.z andererfeits den Auffab in Hengftenbergs 8-3. vom 
11, März ff. 1857, 
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auseinanderfegen, fondern lieber noch einen Bli auf feinen normgeben- 

den Begriff von der „wahren Katholicität" werfen. Nach dem fymbol- 

mäßigen Kirchenbegriff befteht diefelbe in den durch alle Welt zerftreuten 
unfihtbaren Gläubigen; auch die Alliance geht von der nämlichen Vor— 

ftellung, dem „allgemeinen Prieſterthum“, wie der Kunſtausdruck Yautet, 

prineipiell aus. Aber fie will diefe Katholieität nicht in der Unſichtbar— 

feit laffen, fondern ftrebt ihre Sichtbarmadhung an, eine „Darftellung 

der Gemeinfhaft der Heiligen”. Wie vollbringt ſie dieß? Der Baptis- 

mus treibt feinen Kirchenbau nach gleihem Grundfage; aber er über- 
zeugt ſich erft durch eine firenge Prüfung der aufzunehmenden Kirchen- 

glieder, ob fie zu den unjihtbar Heiligen gehören oder nicht. Die 

Alliance macht fih die Sache viel leichter; fie fammelt Alle, welche 

„den Herrn Jeſum lieb haben” und dieß durch das Bekenntniß zu ihren 

Einheitspunften äußerlich beweiſen; dadurch macht fie die unfichtbare 

Gemeinde der Heiligen fihtbar und ftellt die Eine allgemeine Kirche vor 

die Teiblihen Augen der Welt, „Die evangelifhe Allianz will eine 

ganz neue Kirche fein”, fagte Herr Stahl unter Berufung auf ihre 

Berliner Ankündigung: daß fie eine Darftelung der Gemeinfchaft der 

Heiligen fein folle )J. Es müffe fich jest zeigen, fagen Männer des 

Bundes felbft, ob eine der beftehenden Confeffionsfirchen die Erbin aller 

übrigen fein, oder aus allen fih „die neue allgemeine Kirche bilden 

werde auf Grund der durch alle hindurch verbreiteten Gemeinfchaft der 

Heiligen oder unfichtbaren Kirche” 2). Bei der Stuttgarter Conferenz 

vom 1. Dftober v. 58. bewog Prälat Kapff die verfammelten Paftoren 
befonders durch die Erklärung zum Anfchluffe: „er habe die fefte Hoff- 

nung, daß die Evangelifhe Allianz eine Gemeinfhaft der Heiligen aller 

Länder und ein Mittel fei, die Kirche fichtbar zu machen,” Auch bei 
der Berliner Paftoral- Konferenz bemerkte Paftor Orth: die Alliance 

feine nichts Anderes zu fein als ein Verſuch, das in Gott verborgene 

Leben der Gläubigen in einer äußerlich organifirten Berbrüderung ber 

„Kinder Gottes” an das Licht der Welt zu ftellen, nun aber fünne er 

feinerfeitö nicht vor die Welt hintreten und ſprechen: „Seht, bier bin 

ih, auch ein Kind Gottes“)! Wirklich rückte bei der Alliance-Ber- 

Sammlung felber Merle D’Aubigne aus Genf mit dem vollen Princip ber 

1) Kreuzzeitung vom 20. Juni 1857, 
2) Darmſt. 8.-3. vom 24. Det. 1857, 
3) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 20. Juni und 4. Juli 1857, 
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Perſonenkirche heraus: „warum denn die Kirche durchaus unfichtbar 

fein müffe; die theuren Anwefenden feien doch meiftens Mitglieder bie- 

fer Kirche, und wahrlich fie feien alle recht fichtbar”. In demjelben 

Sinne nannte Hofprediger Krummacher die PEN „ein Stüf 

unfichtbare Kirche“ 1). 

Ä Sp wäre alfo die „wahre Katholieität” gegenüber der „todten 

Aeußerlichkeit“ der befiehenden Kirchen befchaffen. Der endlihe Sieg 

jener über diefe mag dann immer noch einer „neuen und veichern Aus- 

gießung des heiligen Geiſtes“ oder einer eigentlichen „Zufunftsficche” vor⸗ 
behalten bleiben. Es gibt eine befondere Sekte, welche gleichfalls die 

unfichtbar Heiligen aus dem „Babel“ der beftehenden Kirchen heraus- 

zieht, aber die Umfchweife der Alliance und des Baptismus mit deren 

Kirchen » Neubildungen vermeidet; fie haft ſchon den Namen „Ge— 

meinde”, gefchweige denn „Kirche“, und harrt in trüber Bereinzelung 

der wahren kirchlichen Neubildung durch die „Wiederfunft ded Herrn“ 

entgegen. Es ift dieß die Sefte der Darbyfien. Bei der Parifer 

Conferenz der Allianz kam einer diefer Tirchenlos Zerftreuten, um bei 

der Berfammlung der „religiöfen Gleihberechtigung” von feinen Trafta- 

ten zu vertheilen, „Was gefhah? ein Mitglied des vorfigenden Aus— 

fchuffes, welches felbft zu den Independenten gehört, erzählte nachher 

unummwunden: nous lavons fait promener, d. h. wir haben ihn 

brüderlich zur Thür hinausgeworfen“, wie Profeffor Tholuf aus Halle 

als Ohrenzeuge überfegt ?). Nichtsdeftoweniger behauptet Herr Hengften- 

berg, daß die Agitation der Alliance eben dem Darbysmus Bahn breche 

und auf ihrem Wege überall Darbyften in erfchredender Menge empor- 

ſchöſſen. Daß die darbyftifche Lehre von der Kirche relativ allerdings 

ungleich naturgemäßer iſt, Liegt auf der Hand. Ueberhaupt aber ift die 

Tendenz auf Sichtbarmachung der unfihtbaren Kirche, wie fie von der 

Alliance verfolgt wird, ſtets der fruchtbare Mutterfchooß fchwärmerifcher 

Sekten geweſen. Wir werden bei dem apitel über die Ecclesiola 

darauf zurüdfommen; für jest erübrigt noch ein Blick auf das Ver— 

hältniß zwifchen der Alliance und den Subjeftiviften. 
Die Alliance, zur Stärfung des „Unionsbewußtfeins" nach Deutfch- 

land gerufen, erfchien da als eine kecke Auforinglichfeit des zurückgeſetzten 

Pietismus, als eine Aufbäumung des unterbrüdten Calsinismus, als 

1) Kreuzzeitung 1857, Nro. 217 Beil, 

2) Kreuzzeitung 1855, Nro. 281 Beil, 
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eine Gegenftrömung des Seftengeiftes wider den Iutherifchen Kirchengeiſt. 

Sn allen diefen Beziehungen mußte ihre Invaſion den Subjeftiviften oder 

den „entfchiedenen Borkämpfern der evangelifchen Union in Preußen‘, wie 

fie- fich felber nennen, höchſt willfommen fein. Aber fie waren gleiche 

wohl ehrlich genug ihren prineipiellen Diffens im Uebrigen offen zu 

erklären. Doc betrifft diefer bauptfächlich nur Die Eigenfchaft der Alliance 

als pofitiver Unionismus. Die Subjeftiviften bedauerten die Unmöglich- 

feit des Beitritts yon ihrer Seite, folange nicht der Bund das Princip 

der Confeffion von ſich austreibe, fein dürftiges Lehrbekenntniß befeitige 

und der „tiefern Weisheit folge, welche die Bibel» und Guftav-Adolf- 

Bereine gelehrt bat, ſolche Bekenntnißgrundlagen gänzlich zu unterlaffen“. 

So lautete die officiele Erklärung des Berliner Comites der „Unions— 

vereine‘, Ihre Motivirung ift ungemein ſchlagend durch Aufdeckung der 

Halbheiten und innern Widerfprühe der Alliance und alles poſitiven 

Unionismus überhaupt. Bon Toleranz rede der Bund, aber von „rich: 

tig verſtandener“, und meine damit bie engſten Grenzen der Drthodorie, 
feine eigenen altorthodoren Anfchauungen yon Infpiration, Trinität, Erb- 

fünde, ewiger Verdammniß; yon den „proteftantifchen Principien“ fpreche 
er und verlange Doch, weit entfernt mit der Schrift allein begnügt zu 

fein, daß ihre Ausgeftaltung „den großen Heildwahrheiten und der 
heiligen Schrift nicht widerftreite, „Der Bund enthält die beiden un- 

vereinbaren Prineipien (Union und Confeffion) in fich beſchloſſen: fein 

Zweck ift Union, feine Grundfäge Confeffion. Die Geſchichte muß zei- 
gen, welches von den beiden feindlichen Prineipien die Oberhand ge- 

winnen wird, Alle Confefjion fpaltet, alle Union beruht auf Ueber: 

windung der Confeffion, Die neun Säge ald Ganzes betrachtet follen 

offenbar die Duinteffenz der alten orthodoxen Kirchenlehre ausſprechen. 

Wäre es aber dem Bunde voller Ernft mit dem Princip der Eonfeffion, 

jo könnte und dürfte von ſolcher Einigung gar nicht Die Nede fein; es 

ift nicht abzufehen, wie von allen den gleich wichtigen Lehrfägen auch 

nur ein einziger in dem Grundbefenninig ohne Willfür weggelaffen 

werben bürfte‘ 9. 

Wie man fteht, find Subjektiviften und Lutheraner darin Eins, 

daß beide die Alliance als Seftengeift aburtheilen, Aber nad den 

Einen genügt fiernicht dem Unionsprineip, nad den Andern genügt fie 

’) Berliner protefl. 8.3. vom 18. Juli 18575 vergl. 21. Juni 1856, 31. Jar. 
und 16. Mat 18575 Allg. Zeitung vom 14, Febr, 1857, 
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nicht dem Confeffionsprineip. Die Erftern verdammen ihre Behandlung 

des Lehrinhalts, weil fie ein Weſentliches deffelben vorbehalten hat; die 

Zweiten, weil fie überhaupt eine Unterfcheidung yon Wefentlihem und 

Unweſentlichem zuläßt. 

Weniger bedeutend ift der Diffend der Subjektiviften bezüglich des 
Kicchenbegriffs der Alliance. Sie meinen vielmehr die enge Formuli- 

rung der Phrafe als Kriterium der Zugehörigkeit zur Kirche, wenn fie 

das Fundament der Alliance, den Baptismus, als „ultrarechts“ bezeich- 

nen und dem Bunde felbft vorwerfen: er fei der Betfaal einer Sekte. 

Sm Uebrigen bilden die Subjektiviften ihre Kirche gleichfalls ohne alle 

firhlihe Nealität wie der Bund, und fie wollen ebenfalls fichtbare 

Kirche haben, nur daß fie deren Glieder nicht gerade als die wahren 

Heiligen der unfihtbaren Kirche Hinftellen. Aber fie verfahren confe- 

quent, indem fie nicht wie der Bund doch wieder eine Firchliche Reali— 

tät in Form einer willkürlich aufgeftellten Slaubensnorm zum Behuf Des 

Kirchenbaues durch die Hinterthüre einfchleppen. Stolz erflärten fie 

Daher jest der Alliance: ‚Der deutfche Unionsgedanke baut an einem 

. mächtigen evangelifch=Fatholifchen Dome, deffen Mauern weit genug 

werden, die ganze lebendige Chriftenheit zu umfaffen mit allen ihren 

hoben und geringen Befenntniffen, die Jeſum allein ihren Heren heißen, 

und in deſſen Bau die gefammte Bildung des gegenwärtigen Welt: 

alters mit hineingearbeitet wird‘, 
Dazu bedürfen die Subjeftiviften weder „maffenbafter Befehrungen” 

noch qußerordentlicher Zeichen und Wunder. Sie brauchen bloß die 

Freiheit einer convenablen Verfaſſung, etwa nach Bunſen'ſchem Zu— 

ſchnitt, und den nöthigen Raum, um die Kirchenthüre weit genug zu 
machen. Es iſt gar nicht abzuſehen, daß nicht alle Welt dieſer Kirche 

der Negative ſollte angehören wollen: und dieß wäre dann die ſubjekti— 

viſtiſche „Katholicität“. Ihr Princip lautet: „nicht auf Glaubensfors 

meln, ſondern auf Glaubensprincipien erbaut ſich die Eine allgemeine 

Kirche“. Daher exiſtirt auch kein Recht, weil keine objektive Norm, ge— 

wiſſe Sekten aus der Kirche auszuſchließen. Vielmehr, „jeder, der 

ſich für ein Glied der evangeliſchen Kirche erklärt, iſt ein ſolches auch 

wirklich ſchon, und mit großem Unrecht wird z. B. den freien Gemeinden 

die Zugehörigfeit zur evangelifchen Kirche beftritten, wenn fie nur nicht 

ſelbſt den riftlichen Namen aufgegeben haben 1). Man fann von einer 

1) Berliner proteft. 8-3. vom 17, Febr, 18555 Darmſt. 8.3. vom 3. April 1853. 
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folhen Kirhe der Zufunft fogar fehr begeiftert und mit ausdrüdlicher 

Berufung auf den „Glauben allein” reden, wie der Berliner Predi- 
ger Lisco in einer Anſprache an den märfifchen Paftoralverein bewie- 
fen hat: 

„Ströme lebendigen Glaubens werben ausgegoffen werden über die Men— 
ſchenherzen, und wer mit aufrichtigem und treuem Sinne erklärt, Chrifto dem 

Herrn anbangen zu wollen, der wird als Mitglied der evangelifchen Kirche 

anerkannt werden, und wird ihm Feine andere Pflicht auferlegt werben, als die 

er fich fchon felber auferlegt bat. Sp wird ſich die große einige evangelifch- 

katholiſche Kirche bilden, in der Alle Eins find im Glauben an den Heren 
und an ihn allein, Alle verfchieven in der Art, wie fie ihn redend und han- 

delnd darſtellen in ihrem Leben. Die unirte evangelifche Kirche hat das alte 

im Ratholieismug verlorene, im Proteftantismus verdeckte Kirchenbildungs- 

Princip des Chriftentbums (das sola fide) wiederum aufgenommen.“ 1) 

Auch diefe freilich uneigentlih fogenannte Zufunftsfiche hat oder 

hatte ihre große, bahnbrechende Bereinigung in Deutſchland. „Da der 

Guftav- Adolf Verein eine Berbrüderung verfchiedener, durch Tandegfirch- 

liche, Firchenregimentlihe und eonfeffionelle Unterfchiede getheilter evan— 
gelifchen Kirchen Deutfchlandg zu gemeinfamer Thätigfeit bezwedte, fo 

glaubte man bier das fehr fröhlich gehoffte Ziel einer einigen beutfchen 

evangelifhen Kirche mit leichter Mühe realifiren zu können; man fah 

in diefem DBereine die erfie Lebensbewegung der neuen Kirche der Zufunft, 

welche an die Stelle der beftehenden Staatsfirchen treten follte” 2). 
Ein Rückblick über die ganze Reihe der vorfiehend bezeichneten Zu— 

funftsfirhen-Richtungen dürfte endlich von felbft die Frage aufdrängen: 

welchen Begriff an ſich haben alle diefe Leute von „Kirche“? 

vierker Abfchnitt. 

Die Bewegung um den Kirchenbegriff. 

Nur zwei yon den Zufunftsfirchen-Richtungen befigen einen gewiffen 
Begriff von der Kirche an fih und in fi, indem fie in verhältnig- 

N) Berliner proteſt. 8-3. vom 2. Juni 1855, 
2) Darmfl. 8.-3. vom 9. Juni 1855. 
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mäßiger Confequenz der fymbolmäßigen Definition ihre Kirche aus irgend- 
welchen fichtbaren Perfonen bilden. Die übrigen zukunftskirchlichen Rich- 

tungen mögen bie Entfcheidung der großen Frage füglich der wunder- 

thätigen Zeit überlaffen, welche die erfehnte Zufunftsficche felber bringen 

wird. Die exrelufiven Lutheraner ihrerfeits betheiligen ſich, wie nicht an 

der Union oder Conföderation, fo auch nicht an der Zufunftsfirche, fie 

befigen ihr Definitivum an der gegenwärtigen Kirche; von ihnen 

follte man alfo wohl am beftimmteften erfahren, was die Kirche an fi 

und in fih fei? Aber Feineswegs. Gerade unter ihnen ift der gewal- 

tige Streit Iosgebrochen, ob die ſymbolmäßigen Beftimmungen über bie 

Kirche richtig feien oder nicht? jene Beftimmungen, welden von ben 

Unipniften und Subjeftiviften, der Alliance und den Seften fo verhäng- 
nißvolle und unerträgliche Confequenz gegeben wurde, 

„Um die rechte Faffung und Auffaffung des Artifels von der Kirche 

dreht fih im unferer Zeit doch fchlieglich aller die Geifter bewegende 

Kampf auf hriftlihem Gebiete”: ſoviel gefteht die Alliance-freundliche 

Sandhof-Conferenz 1) nicht weniger ein als die Iutherifchen Gnadauer. 
Freilich ift e8 zu verwundern, daß eine ſolche Trage erft jest, nad) 300 - 

Sahren, zur Debatte kommt. Auch ein Wortführer der bayerifchen Alt- 

Iutheraner wunderte fi) darüber: Luther fage in den fchmalfaldifchen 

Artifein, ein Knabe yon fieben Jahren wiffe jest, Gott fei Dank, was 

die Kirche fei, nämlich die Gläubigen und Heiligen, die Schäflein, welche 

die Stimme ihres Hirten hören; „heute aber nehmen bei uns bejahrte 

gelehrte Männer nicht Anftand, zu befennen, daß fie nicht wiffen, was 

die Kirche fei“ 2). Derfelbe Wortführer meint: die Sache fei doch 

eigentlich Yaut Art, 7 und 8 der Augustana ganz einfach: nämlich „die 
Kirche fei eigentlich nichts Anderes als die Berfammlung der Heili- 

gen und wahrhaft Gläubigen.” 

Dieß ift freilich Yeicht gefagtz aber darum handelt es ſich nicht, ' 
was die Kirche „eigentlich“ fei, fondern es fragt ſich: was die Kirche in 

der Sichtbarfeit fei? Darüber hat fih der Streit entfponnen, 
Denn, wie die mecklenburgiſche Conferenz zu Rothenmoor fagte, „in der 

ausgebildeteren fpäteren Iutherifchen Dogmatik ift zwar der Begriff ber 

Kirche feftgefest, aber die Nichtigfeit der. Feftfegung in neuerer Zeit 

vielfach in Zweifel gezogen worden.” „Da ift nun die Frage, befon- 

1) Kreuzzeitung 1857 Nro. 105 Beilage, 
2) Nördlinger Freimund vom 28. Auguft 1856, 
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ders um ihrer Confequenzen willen, zu einer brennenden geworben; bie 

Yutherifche Kirche Nordamerifa’s ift Dadurch gefpaltenz bei den rechtlich 
geficherten Verhältniſſen unferer Landesfirchen kann fie zwar bei ung 

den gleichen Erfolg wohl nicht haben, aber der nun fohon eine Reihe 

von Jahren fhwebende Streit fordert mehr und mehr Entfeheidung“ 2). 

Allerdings fügt fih die Maffe der Iutherifhen  Exelufiven auch 

heute noch auf jene rechtlich geficherten Verhältniſſe der Landeskirchen 

und betrachtet fie ganz einfach ald „Die Kirche“, So hält fie ſich Die 

Union: und mit allen andern Kirchenfragen namentlich auch Die Kirchen 

frage Faterochen vom Leibe, Ganz richtig bemerft daher das Halle’fche 

Bolfsblatt; nur Eine Richtung habe etwa Berechtigung, die unioniftifche 

Anfchauung zu verwerfenz „es ift das die confequente Richtung derjeni- 

gen firengen Lutheraner, welche in der Iutherifchen Kirche, aber auch in 

diefer allein, die Fortfegung der fihtbaren Kirche Chriſti auf Erden yon 

der Appftelzeit ber erblicken, alle übrigen Confeffionen ohne Unterfchied 

für abgefallen erfennen, und alfo darin ganz den Standpunft der Fa- 

tholifchen Kirche theilen” 2). 

| Es fehlt nicht an präcifen Definitionen diefer excluſiven Kirche. Der 

bayerifche Stadtgerichtsratb Hommel 3. B. ift fein Katholif, und doch 

verkündet er franf und frei: nachdem alle Kirchengemeinfchaften zerriffen 

und verderbt worden, habe ber Herr doch „aus unendlicher Barmherzig- 

feit fich einen reinen Samen übrig bleiben laſſen, das ift die heilige 

Kirche, welche Durch des Teufels Neid fih nicht fchlechthin chriſtlich, ſon— 

dern Iutherifch nennen Yaffen muß, aber ihm zum Troßg diefen Namen 

nun als ihre Ehre behauptet, die treue Bewahrerin des Bundes des 

breieinigen Gottes, die felige Trägerin feiner Verheißungen, an deren 

Drüften alle andern Confeffionen faugen“ 3). Kirchen, Kirchen! vief 

Prof. Lindner auf der Leipziger Conferenz von 1853 aus, gebe es nicht, 
fondern nur „Eine Kirche“; mit Luther feien wir ganz zu Gottes Wort, 

und daher zur Fatholifchen apoftolifch- hriftlichen Kirche zurückgekehrt; 

„alles Römische fei Sekte, das Griechiſche fei Sekte, das Neformirte 

fei Sekte.” Doch ward die Conferenz bloß darüber einig, daß der 
Papft verus antichristus und jeder Anhänger des Tridentinums ein 

„Sottesläfterer“ fein müffe, nicht über das alleinige Recht ver 

1) Nürnberger evang.zluther. 8.3. vom 3. Aug. 1854. 
°) Hallefches Volksblatt vom 12. März 1853, 
>) Hommel: Recht ver Kirche ꝛc. ©. 5, 
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Lutheraner auf den Titel „Kirche“. Im Juni 1854 discutirte die Er— 

furter Conferenz folgende Thefen: „die lutheriſche Kirche ift nicht eine 

Kirche, fondern die Kitchez der Leib des Herren ift die unfichtbare Kirche, 

und dieſe umfaßt mehr als die bloße lutheriſche Kirche, aber dennoch ifl 

die wahre Darftellung des Leibes Chrifti nur die lutheriſche Kirche; alle 

anderen fogenannten Kirchen find Afterkirchen; auch Die veformirte Kirche 

ift nicht davon ausgefchloffen; der Keserbegriff ift wieder herzuſtellen“ %). 

Zu Rothenmoor ward damals durd Stimmenmehrheit befchloffen: „bie 

Yutherifche Kirche allein fei die Kirche; alle übrigen, welche ſich Chriften 
nennen, römifche, reformirte u. a,, feien in feinem Sinne Kirche, fondern 

Notten und Seftenz diejenigen, welche in dieſen Rotten dennoch durch 

ihren Glauben an Chriftum felig würden, feien Lutheranerz faljche Kir- 

chen nenne man jene NRotten in demfelben Sinne, wie man einen fals 

Shen Thaler auch einen Thaler nenne“ 2), Um diefelbe Zeit erklärte 

eine Stimme im exclufiven Hauptorgan, in der Zeitfehrift für Die luthe— 

rifche Theologie 2c., auf's Bündigfte: „Zur evangeliſch-lutheriſchen Kirche 

verhalten ſich die Fatholifchen und reformirten Kirchenzweige wie die 

Erde zu einem andern Weltförper” 9. Ganz confequent, fagt Das Blatt 

der Heidelberger, ift „in einem Organ ber ultraslutherifchen Partei auch 

einmal die Hoffnung ausgeſprochen worden, ed müfje nod Die ganze 

Menfchheit Yntherifch werden.” Durchaus angemeffen folhem Wefen 

der Katholieität hatte auch die Leipziger Conferenz bereits beftimmt: 

„ws immer die Taufwelle fluthet, fügt fie der Kirche, welche lutheriſch 

heißt, Kinder hinzu“; und ebenfo folgerichtig fehreibt fih dieſe Kirche 

überhaupt die göttlihe Miffion zu, die Heidenwelt dem Leibe Chrifti 

einzufügen ). | 

Alfo ganz und gar das Wefen und die Funktionsweiſe der katholi— 

Shen Kirche! Aber ſchon jene Außerlichen Attribute der exclufiven Kirche 

finden unüberwindlihen Widerfprud. Sp äußerten die Heidelberger 

über die Prätenfion der Katholicitätz „Der Erfinder Diefer außerordent- 

lichen Wahrheit hat ganz überfehen, daß die Yutherifche Kirche fo durch 

und durch wefentlich vom de utſchen Charakter bedingt und veranlaßt 

1) Darmft. 8.3. vom 8. und 13. Auguft 1854. 

2) Berliner protefl. 8.3. vom 26, Aug, 18545 vgl, Nürnberger evang.luther. 

8. 3. vom 1. Dee. 1853 und 3, Aug. 1854, 
3) Bei Stier: unlutherifche Thefen ©. 30. 
) Halle’iches Volksblatt vom 1. Febr, 18545 Leipziger evang.sIuther, Mifftong- 

blatt vom 15. März 18535 Berliner protefl. 8.3. vom 2, Sept. 1854. 
Jörg, Seid. des Proteft. J. 23 
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ift, daß fie in einem andern Lande und unter anders geftalteten Volks— 

verhältniffen gar nie exiſtiren könnte. Die Schotten z. DB. werden nie 

Lutheraner werden, fo lange fie Schotten find” 2). Auch Herr Wichern 

meint: jene Prätenfion Taufe auf nichts Anderes hinaus, „als dag wäh- 

rend 1500 Jahren hie und da die eine oder die andere Seele durch ein 

unbegreiflihes Wunder, vielmehr durch abfoluten Widerſpruch außer- 

halb der Kirche, die fein Leib ift, den Herrn gefunden, und dag Er 
ordentliher Weife erft wieder feit 300 Jahren in einigen deutfchen und 
verwandten Landen, während kurzer Zeiträume hindurch, feine Heils— 
gemeinschaft wirklich - und wahrhaft aufgerichtet habe“ 2). Unter dem 

Gewichte folher Gründe geben die Exelufiven auch felbft wieder mehr 

oder weniger nad. Bei der Leipziger Conferenz von 1855 5.8. ftellte 

Dr. Kahnis, unter Anfchlug von Rudelbach, Harleß, Harnad, gegen Pi- 

ftorius die Thefer „Reine der Sonderkirchen, in welde die alte katho— 

liſche Kirche fich zerlegt hat, darf die Attribute der Kirche ausfchlieglich 

für fih in Anſpruch nehmen“). Was ift aber dann gegen Herrn 
Stierd Ausfprud einzuwenden: „Keine ftatiftifch vorhandene Sonderfirche 

darf jemals die Kirche fehlechthin zu fein fih anmaßen; größer noch 
wird ſolche Anmaßung, wenn eine der evangelifchen Kirchen der andern 

gegenüber ſich allein als die Kirche des ſchriftmäßigen Bekenntniſſes bes 

hauptet, anftatt in Anerfennung der Thatfadhe, dag auch die andern 

ſchriftmäßig zu befennen auf gleihem Grunde evangelifchen Glaubens 

überzeugt find, nur zu fagen: adhuc sub judice lis est“ ?). 
Unter der Wucht folher Schwierigfeiten ſchmachtet die ganze 

erelufio-Yutherifche Richtung, beide, Alt wie Neulutheraner. Es ift den 

Yesteren faft noch unmöglicher, fie thatfächlich abzuſchütteln, als den 

erfteren. Aber diefe Anftände find noch nicht einmal die ärgften. Die 
verzweifeltften Berlegenheiten gehen aus dem innern Weſen der fymbol- 

mäßigen Kirche felbft hervor, fobald ſich dieſelbe in der Sichtbarfeit be— 

thätigen und ihre wefentlichen Funktionen ausüben fol; und bier eben 

geben die Wege der Alt und der Neulutheraner auseinander, Jene be- 

1) Darmfl. 8.3. vom 15. Mat 1855. 

2) „Noch ein Wort über die Augustana auf vem Berliner Kirchentage, vom 
Berichterftatter in den fliegenden Blättern des rauhen Hauſes.“ Halle’fches Bolfs- 
blatt vom 1. Febr. 1854. 

3) Rudelbach und Gueride: Zeitſchrift für die geſammte — Theologie 
1857. S. 727. 

+) Stiers unlutheriſche Theſen ©. 5. 
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barren bei der fymbolmäßigen Täuſchung der Erbficche, diefe fuchen ſym⸗ 

bolwidrige Auswege. | 

| „Die Kirche“ der Erchufiven nämlih, was aud für katholiſche 
Attribute und Funklionen ihr beigelegt werden mögen, bleibt ſymbol⸗ 

mäßig immerhin unfihtbar. Der fomboltreue Erelufive muß fie defini- 

ren als die Gemeinde der Heiligen und wahrhaft Gläubigen; dieſe aber 

fennt nur Gott; alfo exiſtirt auch die Kirche nit in der Sichtbarkeit, 

Wie foll nun eine folhe Kirche dennoch ihre wejentlihen Funktionen für 

diefe Srdifchheit ausüben? Sie müßte die Glaubensnorm garantiren! 
Aber, fagen die Nefraftäre von Osnabrück, die eigentlihe Kirche ift un- 

fihtbar, die fihtbare Kirche kann mithin in Glaubensfachen feine ent- 

fcheidende Autorität anfpreden )Y. Wie fol ferner die unſichtbare 

eigentliche Kirche das geiftliche Amt für die Wirklichkeit conftituiven und 

beftellen, die Zucht handhaben, über ihre Berfaffung beftimmen? Wir 

werden noch genugfam im Einzelnen fehen, auf wie verſchiedene, immer 

aber willfürlihe Weife die fichtbare oder uneigentlich fogenannte Kirche 

durch eine Stellvertretung der unfichtbaren behufs jener Funktionen fich 

bebilftz nothwendig ift Dabei der Widerſprüche und Täufchungen Fein Ende, 
Diefe Schwierigfeiten nun find es, über welche fich die Altluthe— 

raner durch die Illuſionen der Erbkirche hinwegſetzen, welche dagegen 

die Neulutheraner um jeden Preis wegräumen wollen, was nad ihrer 

Anficht nicht anders ald durch Abänderung des fombolmäßigen Kirchen- 

begriffs felber gefchehen fann, Damit fie eine für das wirflihe Leben 

brauchbare Kirche gewinnen, müffen fie einen andern RR 

griff haben. 

Um die Sidhtbarmahung der unfichtbaren Kirche dreht fi m ch die 

ganze große Bewegung vom Kirchenbegriff, die feit einigen Jahren bie 

proteftantifche Welt bis auf den Grund erfchütterte. Sie ift dag gemein- 

fame Ziel, dem die Alliance zuftrebt, und ebenfo das Neulutherthum, 

aber jene in fymbolmäßiger Confequenz, diefes auf fymbolwidrigem Wege, 

Werfen wir erft einen Blick auf die Verhältniſſe der ſymbolmäßigen Un⸗ 

ſichtbarkeit der Kirche ſelbſt! 

1) ©: dieſes Bandes ©. 166. 

23* 
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Erſtes Hauptftück, 

Die Unfichtbarkeit der Kirche nach dem Symbol, 

Die Reformation hatte gute Gründe, die Kirche, welche Macht und 

Recht haben fol über den Menfchen, auf die unfichtbare Gemeinde der wah- 

ren Gläubigen zu redueiren. Ganz richtig fagt Herr von Scheurl: „eine 

gefchloffene äußere Gemeinfchaft mit den Kennzeichen der wahren Kirche 
fönne im Art, 7 der 9. C. deßhalb unmöglich gemeint fein, weil dort von 

diefer Kirche zugleich gefagt ift, daß fie alle Zeiten müſſe fein und bleiben, 

und weil eine folche fichtbare Kirche andererfeitS doch 1500 Jahre lang 

nicht war” 2). Ebenfo bedarf man heute noch dieſer Unfichtbarfeit, um 

fih der Fatholifhen Zumuthungen zu erwehren. „Die Anerfennung der 

unfihtbaren Kirche”, fagt Präfident Göfchel zu Berlin, „gehört insbe- 

fondere zum evangelifchen Befenntniffe gegenüber der römifchen Kirche; 

ift ja auch die evangelifhe Kirche felbft, namentlih vor der Reforma— 

tion, mehr als einmal viele Jahrhunderte hindurch mitten in einer theils 

weltförmigen, theils romantifchen Kirchengemeinfchaft ganz unfichtbar ge— 

wefen, ohne darum jemals zu erlöfchenz; oder wo und wie ifl die evan— 

gelifche Kirche fo Tange Zeit vor 1517 gewefen? Das dürfen wir nie 

vergeffen“ 2)! Die Reformation in ihrer Losreißung von der allgemei- 
nen Kirche konnte nicht ftattfinden außer unter Zugrundlegung des 

Dogma’s yon der Unfichtbarfeit der eigentlichen Kirche; Dr. — 

hat dieß ſehr gut ausgeſprochen: 

„Geht man bis auf den Ausgangspunkt der Polemik Luthers gegen den 

katholiſchen Kirchenbegriff zurück, ſo iſt die unſichtbare Kirche hier offenbar 

der Mauerbrecher, welcher gegen die Papſt-Kirche, mit ihrer Macht über die 
Beſtimmung der Lehre, mit ihrem Bannrecht u. ſ. w. gerichtet iſt. Luther, 
in den Bann gethan, ſpricht es kühn aus, daß von der unſichtbaren Kirche 

fein. Bann der Kirche ausſchließen könne.“ „Man ſieht, die unſichtbare 

Glaubenskirche hat hier zu ihrem Gegenſatz die ſichtbare Kirchenordnung und 

die durch fie beſtimmte Tradition. Im Unterſchied der idealen und der empiri— 

chen Kirche kommt der ächtreformatorifche Gedanke zu Tage, daß der Glaube 

allein von abfolutem Werthe fei, die Verfaffung der Kirche dagegen und ihre 

1) Nördlinger Eorrefp.-Blatt vom 1. San. 1854, 
2) ©. die Artifel „über fichtbare und unfichtbare Kirche“ in Hengſtenbergs 

evang. 8.3. vom 22, Febr. ff. Chier 19, April) 1854, 
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Doetrin nur der empirifchen Geftalt der Zeit angehöre. Dieß ift das eigent- 

liche, in der fpätern Zeit freilich fehr verdeckte und vergeffene Motiv der Lehre 
von der unfichtbaren Kirche.“ 9) 

Erſt nachdem die Kirche, welche Autorität, Macht und Net über 

den Menfchen haben muß, unjichtbar gemacht war, Fonnten bie großen 

Principien des sola fide und der clara et sufficiens scriptura im 

Leben Pas greifen. Diefelben bedingen geradezu, daß man nicht der 

Kirche glaube, fondern an die Kirche glaube, d. h. daß auch dort, wo die 

äußeren Zeichen: Wort und Saframent, rein und Sauter dafind, „das 

wirffiche Borhandenfein der wahren Kirche ae lein ee Dr 

ein Glaubensartifel bleibe” 9). 

Im Fortgang der Reformation und in ihrer Ausgeftaltung bis 

heute hörte diefes Dogma nicht auf, unentbehrlich zu fein, und mußte 

Daher, wenn auch gegen befferes Wiffen und Gewiffen, beibehalten wer- 

den. Herr Hommel 3. B. gefteht: allerdings forderten die „grauenvoll 

zerriffenen Landesfirchen”, daß die von Chriftus geftiftete Kirche unficht- 

bar fei, oder fihtbar bloß an den wahren Chriften der verfchiedenen 

äußeren Kirchengemeinfchaften, und „werde alles Gewicht auf die un- 

fichtbare Kirche gelegt, dann fomme es freilich wenig darauf an, wie die 
fihtbaren Kirchen- befchaffen feien“ 3). „Sch kann aber“, verfichert er 

felber wieder, „in der heiligen Schrift durchaus nicht anders finden, als 

daß Chriſtus die Sichtbarfeit der Kirche, wie fie im alten Teftament 

beftanden, nicht Hat aufheben, fondern über alle Bölfer erftreden 

wollen.” Zwedmäßigfeits-Rüdfichten müffen hier um jeden Preis allem 

chriſtlichen Snftinfte vorangehen, darin find Drthodore und Subjefti- 
piften einig: „Der Proteftantismus ift nicht fo Yeichtfinnig, daß er, um 

das Sein der Kirche den Seinen wahrnehmbar zu machen, die Farben 
‚feines reinen Bildes dämpfte, und ein mit allem Schmuß der Sünde und 

des Irrthums behaftetes, die verblaßten Züge jenes erflern an fih tra- 

gendes fihtbares Kirchenthum für die wirkliche Dafeinsweife ver Kirche 

bielte“ ). Aehnlich Dr. Schwarz: „Daß die Kirche in ihrer Wirklich— 
feit feinen abfoluten Punkt bat, nicht auf Untrüglichfeit und Vollendung 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 17, März 1855, : ern 

2) Bol. Harleß: Kirche und Amt nach Intherifcher Lehre. Stuttgart 1853. 
S. 8 fl. 

3) Nördlinger Correſp.-Blatt vom 1. Oct. 1853. 
+) Reuters Repertorium San. 1855. ©, 23. 
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Anfpruch machen Tann, daß fie eine wirklich menſchliche Entwicklung hat 

— das ift die tiefere Bedeutung der Lehre von der unfichtbaren Kirche 

und ihrem Verhältniß zur fihtbaren.” „Damit ift das Autoritätsprineip 

der Fatholifchen Kirche, damit find alle die magifchen Borftellungen, welche 

fih an die Göttlichfeit ihrer Stiftung anfchliegen, in der Wurzel abge— 
ſchnitten“ 2), Was nämlich als äußere Kirche in die Erfcheinung tritt, 

ift num nichts weiter ald „kirchliche Maſſe“, ein um Wort und Safra- 
ment. verfammelted Menfchenconglomerat, das aller Sünde und allem 

Irrthum unterworfen ift, allerdings trefflich geeignet für das „apologe- 

tifche Intereffe”, wie Superintendent Brömel bemerkt, und um die großen 

Errungenfchaften vom Specialglauben und som Schriftprineip indireft 

son felbft herauszufordern ?). 

Andererfeits aber ift eben diefe Stellung der fichtbaren zur unficht- 

baren Kirche die Verzweiflung der trefflichften Elemente in der großen 

Dewegung. Ueberall in den Kreifen des Auffhwungs ift die Sehnſucht 

nad fihtbarer Geftaltung der Kirche hervorgetreten, das religiöfe Be— 

dürfniß drängt nach ihr, Wie fann eine entweder unfichtbare oder nad 
ihrer fihtbaren Seite aller Sünde und allem Irrthum unterworfene, 
bloß fogenannte, Kirche göttlich garantirte äußere Glaubensnorm bieten, 

wie kann fie Amt, Zucht und Berfaffung aus ſich herausfegen? Daher 

das Gefchrei nach der Zufunftsfiche, nach der neuen und reichern Aus- 

gießung des heiligen Geiftes, nad der Wiederfunft des Herrn; daher 

— ſeitdem über der Täufhung der Erbfirde die territorialficchlichen 

und andere Schleier mehr und mehr zerreißen — die fteigende Sudt, 

aus der unfihtbaren Kirche heraus auf eigene Fauft wahre fichtbare 

Kirche zu geftalten. | 
Es gibt für diefen letztern Zwed zweierlei Methoden: die der Alliance 

und der Ecclesiola mit allartigem Seftengewimmel auf ihren Fußtapfen, 

und die des Neulutherthums. Mitteninne fliehen die fireng Symbol- 

mäßigen, einerfeits fich felber Lügen firafend, indem fie auf die eben 

noch fo ſchlecht gemachte äußere Kirche nun doch wieder, nach dem Bei- 

fpiele der vergangenen drei Zahrhunderte, fo hohen Werth legen, als 

wenn es wirklich die eigentliche Kirche wäre, andererſeits beſchwichtigend 
und zur „Geduld“ mahnend auf beffere Zeiten, Sie wiffen die Em— 

pfindungen derjenigen nicht zu mißbilligen, „welche jest aus innerflem 

1) Berliner proteft. 8.-3. vom 27. San. 1855. | 
2) Rudelbach und Gueride, Zeitfihrift ꝛc. 1855. ©, 285. 
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Bedürfnig nach der heilfamen Gottesorbnung der fihtbaren Kirche ver- 

geblich ſich ausftreden”; nur fol diefe Stimmung müßig bleiben und 

nicht in That übergehen! Sie geftehen felbft, ed werde „immer ſchwie— 

riger” im fymbolmäßigen Sinne vom Kirchenbegriff zu reden; dennoch) 

müffen fie e8 entfchieden tadeln, daß „der Verſtand in der Defperation 

zum Merander-Schwerte greife und kurzweg den Unterfchied für einen 

Widerſpruch erkläre, mit dem allzeit bereiten Entweder-Oder darüber 

entfcheide und fage: die Kirche ift entweder fichtbar oder unſichtbar“. 

Um nun beides zugleich feftzuhalten, und je nach Umftänden von dieſem 

und dann wieder von jenem zu profitiren, hört man da die wunder— 

lichſten Definitionen und Bertröftungen. „Die Kirche”, fagt z. B. das 

Drgan der landeskirchlichen Exclufiven Preußens, „die wahre Kirche ift 
wefentlih und von ihrem erften Anfang an fichtbar und offenbar, um 

es zu werden; fie fann nichts Anderes werben, als fie ift, fie ift aber 

in foweit fort und fort unfichtbar, als ihre Sichtbarkeit noch nicht voll- 

endet, noch nicht verklärt iſt“ D. Herr Hengftenberg hat die ©ering- 

fhäsung der äußern Kirche auch fchon einem Anſatz zu „hiſtoriſchem Ras 

tionalismus“ zugefchrieben, der von Anfang an der veformirten Kirche 

eingewohnt habe, Präſident Göſchel vertröftet: in dem Maße, als die 

„sogenannte fihtbare Kirche” verunftaltet und unfenntlich erfeheine, werde 

die wirkliche Kirche „mehr und mehr wieder fihtbar, wachfe immer 

deutlicher und heller aus der Unfichtbarfeit hervor”. Da es aber immer- 

bin da und dort Leute gibt, die auch an dem Compler der lutheriſchen 
Kirhen feine Spur vom Heranwachfen zur wahren fihtbaren Kirche zu 

bemerfen vermögen: fo macht er wenigftens Allen zur Pflicht, die Hoff: 

nung nicht zu verlieren, und fände ed ganz verfehrt, „wenn wir aus 
der gegebenen fichtbaren Kirche, weil ihr die wahre Sichtbarkeit, näm— 

fich die Fenntliche und zuverläfjige Geftalt abhanden gekommen ift, als⸗ 

bald entlaufen wollten, um ung felbft zu bergen und zu retten, ftatt jo 

lange treulich und hülfreich auszuhalten, als fih noch in ihr ein Streben 

nad) Reftauration der verlorenen Geftalt und Ordnung zeigt und fammelt“2). 

. Unter diefem Titel erhielt fogar. ſchon die lutheriſche Separa- 

tion fcharfe Verweiſe. Bei der Gnadauer Conferenz vom Herbfte 1854 
fam deßhalb ein piquanter Fall vor. Auch diegmal nämlih ward ein 

Entwurf zu einer Adreffe an die Separirten verlefen, er mißftel aber 

3) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 25. Febr. 1854, 

2) Hengftenbergs evang. R.=3. vom 22. April und 22, Nov, 1854. 



360 Sichtbare 

wegen ſeines „ireniſchen Tones“, weil jene Separirten, ſtatt in Geduld 

auszuharren, in voreiliger Eigenwilligkeit aus der Kirche davongelaufen. 
Der Präſes wendete zwar ein: wo „reines Wort und Sakrament“, da 

fei die wahre Kirche, und es Ffönne demnach zwifchen den Gnadauern 

und den Separirten eine wefentlihe Schranfe nicht beſtehen; allein man 

erwiderte ihm: „Die ganze altlutherifche Kirche fei nichts weiter als ein 

Schrei nad Katholicismus; das müſſe ihnen geſagt werden; nicht als ſei 

die Sehnſucht nach der una sancta ecclesia unberechtigt, im Gegentheile, 

aber die Anticipation derſelben ſei unrecht, weil Anticipationen au 

Koften der Wahrheit gefchehen“ 2). 

Zweites Hauptftück, 

Die Sichtbarmachung der Kirche. 

Mer fih nicht warnen laſſen und die unfihtbare Kirche durchaus 

jofort zur Sichtbarkeit bringen will, dem ftehen zwei Wege offen. Der 
eine verläßt das fombolmäßige Princip nicht, er verleiht demfelben nur 
eine entfprechende Conſequenz; ibn bat die Alliance eingefchlagen, in- 

dem fie die unfichtbar Gläubigen als bie firchenbildenden Perjonen 

an's Licht zieht. Der andere Weg geht vom ſymbolmäßigen Princip 
gänzlih ab, indem er die Kirhe yon vornherein nicht aus Perfonen, 

fondern aus Dingen oder Thatfachen beftehen läßt; dieß ift der Weg 

des Neulutherthums. in bezeichnender Unterfchied ift noch der, daß 

jene erftere Richtung unmittelbar praftifh und thätig im Kirchenbilden 

auftreten Fann, diefe zweite dagegen mehr in der Theorie ſtecken bleibt. 

Die Wirkfamfeit der erftern befteht zunächft in der direften Auggeburt 
allartiger Sekten; ihr ift daher der zweite Band unferes Werfes haupt- 
ſächlich gewidmet. Die andere Methode repräfentirt den eben im Ge— 
genfas zu dieſem Geftengeift erwachſenen Kirchengeiſt, welcher uns 

fortan beſchäftigt. | 

Beſonders im Andrang des eben gefchilderten Seftengeiftes ift auf 

der Iutherifchen Seite die eigenthümliche Tendenz entftanden, fi eine Art 
Sichtbarmahung der Kirche einzubilden, die weder durch gefährliche Con⸗ 

ſequenz noch durch direkten Widerſpruch von dem ſymbolmäßigen Princip 

abwiche, alſo weder die Perſonenkirche noch eine Kirche als gottgege— 

) Halle'ſches Volksblatt vom 22. Nov. 1854. 
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benen Organismus hervorbrächte, die Kirche aber doch aus einem Ding 

oder einer Thatfache beftehen liege. Dieß geſchah durch die neue De- 

finition: „die Kirche ift der Lehrinhalt“. Selbft Herr Stahl zog ſich 

neueftens auf dieſen Kirchenbegriff zurüf, Er hatte 1856 den Meifter- 

fireich gewagt: die Kirche fei ein gottverordneter Drganismus mit Macht 

und Recht über den Menfchenz wir haben gefehen, wie es ihm damit 

ergangen; daher ergriff er jest den gedachten Rückzug. Die reine Lehre, 

welche fymbolmäßig das Merkmal, die Nota der Kirche ift, wird bier 

zum Weſen der Kirche felber gemacht. „Die Kirche ift der Lehrinhalt“: 

damit glaubte auch Herr Hengftenberg zwiſchen der, Scylla und Cha— 

rybdis der bloßen Perſon und der eigentlich gottmenfchlichen Dinge 

durchzuwiſchen. Er erklärt, indem er Kliefoths Bud über die Beichte 

empfiehlt, ausdrüdlich; man brauche deßhalb nicht auf den theuer ge= 

wordenen fohrifts und befenntniggemäßen Begriff von der Kirche „als 

der Gemeinde der Heiligen“ zu verzichten; die Polemik Kliefoths treffe 

auch eigentlich nur den fchief, d. i. reformirt, pietiſtiſch und unioniftifch 

gefagten Kirchenbegriff. 

„Denn die Kirche Gottes ift allerdings nicht die Gemeinde der angeblich 

aus dem Geift gebornen, ſubjektiv mehr oder weniger beliebig Gläubigen, 
fondern fie ift die dur Gottes Jauteres Wort und Sakrament gefchaffene 
und erhaltene, um Wort und Saframent gefammelte Gemeinde der Gläu- 
bigen. Wird nur Wort und Saframent als objeftiver kirchenbilden— 
der Faktor gehörig erfaßt und betont, fo ift damit die ausreichende Anti- 
thefe gegen alle einfeitig ſpiritualiſtiſchen Verflüchtigungen und Auflöfungen 
des Begriffes der Kirche, des gottgeftifteten Amts der Gnadenmittel-VBerwal- 

tung, wie aller diefer Verwaltung dienftbaren Inſtitutionen gegeben.“ 1) 

Die Nota ecclesiae in folder Weife zur Subftanz der Kirche 

machen, ift freilich ein fo bandgreifliches Quidproquo, dag wir faum 

unfern Augen trauten, als wir vor vier Jahren zum erftenmale Die 

Wahrnehmung zu machen glaubten. Aber fehon damals ward 5. 2. bie 
Minorität der Conferenz von Rothenmoor zu der bezeichnenden Ein- 
wendung gedrängt „wenn man das Wefen der Kirche ing reine Bes 

fenntniß fee, darin dag alle wahren Chriften auch in den Redensarten 

übereinftimmen müßten, fo möchten die Redensarten vollends auch in 

der Kirche zu einer Herrſchaft fommen, gegen welche das römifche 
Papſtthum ſich wie ein patriarhalifhes Familienleben ausnähme; denn 

der rohe Haufe bemächtige fi fehr Yeicht der Phrafe, ſchwöre auf fie 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 9. Mat 1857. 
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ohne fie zu verfiehen, und meine, er babe das Chriftenthum in der 

Phrafe, ja er wüthe gegen alles, was nicht Phrafe iftz das Chriften- 

thum alfo in Phrafen feftftellen, fei Leicht gefährlicher, als es an eine 

beftiimmte Kirchenverfaffung binden, wie die römifche Kirche thue“ 2), 

Das Symbol ift die Sichtbarkeit der Kirche: in biefem Sinne er- 

klärt fih auch) die folgende merfwürdige Aeußerung: „die Sichtbarkeit der 

Kirche hat eben verfchiedene Stufen: vollfommen fihtbar ift fie, wo 

reine Lehre und Saframentsyerwaltung iftz weniger deutlich fichtbar, 
aber doch noch mehr oder weniger fihtbar ift fie, wo mehr oder we- 

niger reine Lehre und Saframentsverwaltung ift, und nur wo das Wort 
und die Saframente ganz fehlen, ift allerdings auch nichts mehr Yon 

der Gemeinde der Heiligen zu fehen” ?). Daher fonnte der weftpreu- 

ßiſche Randidatenverein die Frage biseutiren: „ob die Symbole die 

Kirche gemacht haben und nicht umgekehrt?” oder ob „der heilige Geift 

bie Kirhe und die Symbole zumal hervorgerufen?” 3) Deßhalb fonnte 

die Conferenz des Yutherifchen Provincial-VBereins yon Pommern be— 

haupten: „weil in der Welt, müffe die Kirche ein äußerer Organismus 
fein, deffen Mittelpunkt das formulirte Befenntnig iftz die Kirche wird, 

muß werden Confeffionstirche”, Auch der ſächſiſche Centralverein er- 

Härte fih für die „Confeſſionskirche“, obwohl Paftor Ahrendts meinte: 

die rechte una sancta catholica feheine ihm das noch nicht zu fein, die 

ihm vor das geifiige Auge trete, die aber Gott erft geben müffe*). 
Die legte Wittenberger General-Eonferenz fand es noch insbefondere 

für den Beftand der Tutherifchen Kirche inmitten der preußifchen Union 

fehr zweckmäßig, daß „nad dem Yutherifchen Grundfas das Befenntnig 

die Kirche conftituire“, nicht etwa das Kirchenregiment °). 
Kurz, die Definitionz „die Kirche ift der Lehrinhalt“, wurbe als 

ein Bollwerk des Kirchengeiftes aufgeworfen. In Wahrheit aber ift 

diefelbe ein Blendwerf, das nach Feiner Seite hin leiftet, was es leiſten 

follte. Es ſchützt nicht gegen die Fatholifhe Conſequenz; es genügt 

nicht den beiden großen Prineipien der Reformation; es verwahrt nicht 

gegen die Anſprüche des Subjektivismus. 

Im gewöhnlichen Ausdrud den Lehrinhalt ald äußern Organismus ber 

2) Berliner protefl. 8.-3. vom 26. Auguft 1854, 
2) Bon Scheurl im Nörblinger Eorrefp.-Blatt vom 1. San. 1854. 
3) Darmſt. 8.3. vom 6. Mai 1856. 
”) Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 29. Det. und 29. Nov. 1856, 

5) Halle'ſches Bolfsblatt vom A. Zuli 1857. ; 
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Kirche dargeftellt, Yäuft die Anſchauung auch auf eine fo unwillfürlihe Con— 

gruenz mit der Münchmeyer-Khiefoth’fchen hinaus, daß gegen die eine wie 
gegen die andere biefelben Borwürfe erhoben werden. Dieß muß nothwendig 
überall der Fall fein, wo etwas Anderes ald die sola-gläubige Perfon 

firchenbildend fein fol; denn überall da wird der genuin proteftantifche 

und fymbolmäßige Standpunft verlaffen. Deßhalb erhebt z. B. Herr 

Wichern Proteft: „Die Anmaßung eines alleingültigen Lutherthums, der 

falfche lutheriſche Partifularismus, ift immer und überall mehr jüdischen 

als chriſtlichen Urſprungs; ed möge dann auch nicht mehr ehren, man 

werde allein durch den Glauben felig, fondern erft durch's Symbol”, 

Veberall da alfo ift die wahre Kirche, wo man durch den Special: 

glauben felig wird, und „nur zur allgemeinen Kirche werden wir ge= 

tauft, zu feiner andern” 2). Ebenfo fest Profeffor Ritfhl in Bonn 

auseinander: nicht das Bekenntniß fei Wefen der Kirche, nicht die ſo— 

genannte „reine Lehre” begründe die Kirche; Das Symbol fei nur nota 

externa, und was die Kirche begründe und die Einzelnen zu wahren 
Sliedern an Ehrifto made, fei das Evangelium im engften Sinne als 

sola-fide-Lehre; daher — gehe der Iutherifche Begriff der Kirche nicht 

auf in der Iutherifchen Kirche, fondern fei nur in der Union erreichbar ?). 

Ganz richtig: das sola fide bewirkt unfichtbare oder Perfonen- 

kirche; bei der Lehrinhalts- nder Eonfefjionsfirche dagegen müßte die 
unumgängliche proteftantifche Ausrede, daß „die fichtbare Kirhe immer 

nur eine fehr unvollfommene Realifirung der Idee der Kirche ſei“, noth— 

wendig wegfallen, und eine ſolche Kirche müßte, im Ernft gefaßt, abjolut 

unfehlbar und alleinfeligmachend fein, Wer aber will und fann drüben 

einen ſolchen Kirchenbegriff zulaſſen: jedes proteftantifche Landesfirchlein, 

wie Herr Hafe fagt, an deffen Spite ein Kliefoth ſteht oder ein Petri 

ftehen möchte, für unfehlbar und alleinſeligmachend ausgeben!!) Wenn 

man aber dieſes Wagniß, dem die eigentlihen Neulutheraner ebenfo- 

wenig, oder vielmehr erfi recht nicht, entgehen, auch wirklich mit ver- 

bundenen, Augen auf ſich nehmen wollte, jo ergäben ſich erft die größten 

Schwierigfeiten mit dem Wefen diefes Kirchenbegriffs ſelbſt. Er erfüllt 

nämlich feinen Zweck nicht: der Lehrinhalt kann nie unfehlbar fein durch 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 1. Febr. 1854, 
2) Berliner protefl. 8.3. vom 1. April 1854. 

3) Dr. Karl Hafe; „vie Tübinger — bei Gelzer, proteſt. eer. 
1856. März. S. 214. 
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fih felber, er muß eine objektive Garantie außer ihm und Hinter fich 

haben und einen Mund, der ihn jeden Augenblid definirt. Ebenfo fann 

das Symbol als Wefenheit der Kirche nicht, wie Doch yon ihr um jeden 

Preis verlangt wird, das geiftliche Amt, die Zucht, die Verfaffung aus 

fih berausfegen ! 

Man fieht wohl, welche Nöthigungen Herrn Oberfirchenrath Klie⸗ 

foth in Schwerin, ben berühmten Vorgeher des Neulutherthums, zu fei- 

nem entfcheidenden Schritte getrieben haben, „Die Kirche befteht nicht 
blog aus Perfonen, fondern aus Dingen“, fagt Herr Kliefoth; „und“, 

erläutert eine altlutherifhe Kritik, „nachdem dieſe Dinge nur erft neben 
die Perfonen zu ftehen gefommen, fo läßt er fie vollends vor die Per— 

fonen in erfter Reihe treten: ‚die Kirche beftehe aus einer Vielheit gött- 

licher Inſtitute, in welden die zur Kirche gehörenden Menfchen ihren 

Beruf und Stand finden, fie fei ein aus Snftituten und Berufen, Aem— 

tern und Ständen gegliederter Organismus“ 9). Kurz: die Kirde if 

nach diefer neuen Definition ein gottgegebener Organismus mit Macht 

und Recht über den Menfchen, dem die — eingefügt ſi nd, nicht 

umgefehrt. . | 

Die Tragweite einer ſolchen Grundanfhauung mag man zum vor—⸗ 

hinein am beften aus dem Schrecken ermefjen, mit dem fie die übrigen Iuthe- 

riſch Erelufiven erfülltez fie rufen fofort wieder den Seftengeift zu Hülfe: 
„einer ſolchen Anſchauungsweiſe widerfireite die Natur des Chriftenthumsg, 

welches perfönliche Gemeinfchaft der Menfchen mit Gott und unter 
fich ſei.“ Alſo wieder die gerühmte Unmittelbarfeit des Bandes zu Chri⸗ 

flug, der reine Dualismus der unfihtbaren Kirche, um deffenwillen aud) 

Luther Ecclesia mit „Gemeinde“ überſetzte! Meber diefe gefpenftifche 

Berflüchtigung aller wahren Gottmenfchlichfeit werden wir fpäter den 

ruhmvollen amerifanifhen Theologen Dr. Neyin zeugen hören. Hier um 

des Gegenfages willen nur Ein Mufter Acht ſymboltreuer Erläuterung des 

Kirchenbegriffs aus dem Gefihtspunfte der „Unmittelbarkeit“. 

„Weder der katholiſche Begriff der Kirche als eines göttlichen In⸗ 

ftitut8”, fagt das Erlanger Organ, „noch der der Reformirten als der 

religiöfen Gemeinfchaft, die in der That allein nur die unſichtbare Kirche 
zu ihrem Wefen bat, entfpricht der Schrift und dem Iutherifchen Be— 

fenntniß, nach welchem die Kirche vielmehr geiftleiblihe Gefammtperfön- 

lichkeit Chrifti und der Gemeinde iſt“, alfo nicht Inſtitut, nicht Braut, 

2) Erlanger Zeitfehrift für Proteflantismus und Kirche 1856. Ort, ©. 229 fl. 
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fondern er felbft, wie denn auch „er felbft durch Drgan des Amts das 

Wort austheilt, abfolwirt und das Abendmahl reiht”. Ganz ausdrüd- 

ih wird für dieſe Verrichtungen Chrifti die alte Ubiquitätslehre in 

Anſpruch genommen, und die Sichtbarkeit der Kirche endlich beftimmt 

wie folgt: „Wo immer alfo eine mit dem Amte verfehene und verjorgte, 

auf dem Grunde des Iutherifchen Belenntniffes erbaute Gemeinde ift, 

ift eine ſolche nicht ausschließlich nur ein integrirender Theil der Kirche 

ohne für fich feiende Selbfiftändigfeit, fondern fie ift felbfiftändige, in 

ſich abgeſchloſſene Kirche“ . 

Drittes Hauptſtück. 

Kliefolh und Münchmeyer über den Kirchenbegriff. 

Die allgemeine Triebfeder in den Gründern des Neulutherthums 

liegt klar zu Tage: die Noth der Zeit hatte ihren Blick geſchärft, ſie 

ſuchten für ihre Lehre und ihre Amtsgewalt eine reale göttliche Ga— 

rantie, die Schemen des feftifchen Dualismus wurden ihnen fo unleid- 

lich wie die hohlen Theorien der Revolution felber. Die Gegner ſpot— 

teten: ihr ganzes Treiben fei nur die theologifirende Analogie Der neue- 

ften politifchen Reaktion, die bequeme Anwendung jener göttlichen Glie— 

derungen, zu Gunften der Junker erfunden, im Intereſſe geiftlicher 

Herrſchſucht. Sp fei das Schlagwort „von Dben herab” entjtanden 

und der jymbolmäßigen Ordnung „von Unten auf” entgegengetreten. 

Die wahren Motive jener Männer der Contrereformation hat dagegen 

Herr Menzel treffend ausgefprochen: „Wenn im 19. Jahrhundert eine 

großartige Neaktion begonnen bat, die vom Heidenthum ganz ernftlic 

wieder zum Chriſtenthum zurüdführen will, fo kann diefelbe nicht mehr 

bloß bibliciſtiſch oder pietiftifch fein, wenn fie irgend Erfolg haben foll, 
fondern muß nothwendig kirchlich fein; wenn es nicht gelingt, die zu— 
fälligen perfönlichen Katheder- und Conventifel-Autoritäten einer allge- 

meinen Kirchen-Autorität unterzuordnen, fo muß natürlicherweife bie 

Weltlichfeit und Das moderne Heidenthum über jeden driftlihen Reak— 

tionsverſuch triumphiren“ 2), 

1) ©, Dr. Karfiens 72 Thefen über Berfaffung der Lutherifchen Kirche in 
der Erlanger „Zeitfchrift” 1854. März. ©. 160 ff. — Bol. unten die Artifel über 
das „allgemeine Priefterthum“, 

2) Literaturblatt vom 7, Juni 18545 Berliner proteft. 8.=3. vom 27, Jan. 1855, 
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Nichts Anderes als dieſe mehr oder weniger klare Erkenntniß war 
ed, was nun faft unwillfürlich und unbewußt jene merfwürdige Bewegung 
berbeiführte, über welche die Subjektiviften wie die Altlutheraner Iamen- 

tirtens „fie ſei demfelben Firchenbildenden Prineip anheimgefallen, in dem 

die römifche Kirche wurzle“; „man fehe in der evangelifchen Kirche alle 
die Ideen und Kräfte ſich regen, welde die Fatholifche entftellt und zur 

fatholifchen gemacht hätten“ 1). Allerdings, was an der Fatholifchen 

Kirche als babylonifch, geifttygrannifch, antichriftiih mehr ald 300 Jahre 

Yang verdammt worden war, das erftrebte jest die jüngſte Blüthe des 

deutfehen Proteftantismus ſelber als die Krone am Erlöfungswerfe des 

Heilandes. 

Dabei wollte fie aber doch gut excluſiv Yutherifch bleiben, j glaubte 

zum Theil von Herzen, daß der Papft der wahre Antichrift fei, wie na— 

mentlih Herr Kliefoth ſelbſt, weßhalb auch die Richtung mit Recht nicht 
etwa den Namen Kryptofatholicismug, fondern den Namen „Neu-Luther- 

thum“ erhielt, da fie dem alten Lutherthum nur die Eine Neuerung zu— 

muthete, anzuerkennen, bag die Kirche von Chriftus fihtbar auf Erden 
und anftaltlich geftiftet fei, daß fie daher die Gläubigen erft erzeuge 

und nicht umgefehrt die Gläubigen fortwährend und immer neu bie 

Kirche zeugten. 

Der Aufſchwung zur eigentlichen Kirchlichfeit oder das Neuluther- 

thum zählt hauptſächlich vier Gründer und Führer: Kliefotb, Münd- 

meyer, Löhe, Vilmar. Indeſſen befchäftigt fih Löhe mehr mit den praf- 
tifhen Fragen des geiftlihen Amts, und Vilmar behandelt mit einer ge- 

wiffen Eingenommenpheit die faframentlihen Beziehungen des Firhlichen 
Dafeind, fo daß und vorerft zwei Väter des neulutherifchen Kirchen: 

begriffs übrig bleiben: Herr Kliefoth mit feinem Werfe: „Acht Bücher 

von der Kirche”, und Herr Münchmeyer, jest Confifiorialrath zu 
Osnabrück, mit feiner Schrift: „Ueber das Dogma yon der fihtbaren 

und unfichtbaren Kirche” (Göttingen 1854). Wir haben noch den Vor⸗ 

theil, daß die betreffenden Thefen Beider in der fehr präcifen Necen- 
fion des Dr. Schwarz vorliegen. 

Hören wir zuerft die Hauptfüße Kliefoths: „Alles von Oben 
berab! Die Kirche erhebt fih nicht von unten her, aus dem Menfchen- 
geift, fondern fie fenkt fih von oben her in den Menſchengeiſt. Es ift 
baber ein fehr folgenfchwerer Irrthum, den Kirchenbegriff nur von feiner 

1) Derliner proteſt. 8.3. vom 20. Mat 1854 und 17. Febr. 1855. 
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fubjeftiven Seite zu faflen ald Gemeinde der Heiligen; das ift eben nur 

der Begriff der Gemeinde, niht der Kirche. Die Kirche ift ein 

objeftives Inſtitut, ein von Gott geftiftetes, mit göttlichen Ord— 

nungen, Nemtern, Ständen, Jnftitutionen.” „Die Gemeinde ift ein nur 

empfangendes Drgan der göttlichen Gnade und Wirkſamkeit; das bie 
Gemeinde Eonftituirende ift nicht der Glaube der Menfchen, fondern die 

Gnadenmittel; die Kirche erbaut ſich nicht aus der Srömmigfeit der Ge— 

meinde, fondern aus dem Wort und Werf des Herrn; falfch find daher 

alle Wendungen, welche den Sinn. haben, daß die Gemeinde fich felbft 

eonftituire, fih aus fich felbft entwickle.“ „Die wirkliche Gemeinde be- 

fteht nicht bloß aus den Gläubigen, fondern umfaßt die Gefammtheit 

aller Berufenen (coetus vocatorum), ift eine Mifchung. Der Glaube 

ift eben nur der fubjeftive und empfangende Faktor; das die Gemeinde 

Producirende dagegen ift Alles, was zum objektiven Beftand der Kirche 

gehört: Bekenntniß, Gottesdienft, Liturgie, Kirhenordnung, Dieſe wad- 

fen nicht aus dem Glauben hervor, fondern der Glaube wächst aus 

ihnen hervor.” Kurz, „die Kirche ift ein von vornherein aus Inſtituten, 

Berufen, Aemtern und Ständen gegliederter Organismus, und zwar 

ift fie das von Gott, denn er hat diefe Inſtitute geftiftet und ge— 

ordnet“ ?), 

Alfo die Kirche ift Anftalt, nicht Gemeinde, ift fihtbar, nicht un- 

fichtbar, ift ein göttlicher Organismus mit Macht und Recht über den 
Menfhen! Und wenn es wirklich fo ift, dann bleibt Fein Stein des 

proteftantifchen Lehrgebäudes mehr auf dem andern. Es war in der 

That ein tiefer Schreden, mit dem die Parteien ringsum dieſe Säte 

zuerfi vernahmen; fie mußten fi) doch alle geftehen, dag fie nicht von 

ungefähr kämen. Das Neulutherifum, äußerte Dr. Schwarz, fei auf’s 

Eifrigfte bemüht, die kühnen Antithefen Luthers gegen die äußere Kirch: 

lichfeit, gegen den Unterfchied von Klerus und Laientbum, gegen das 

opus operatum der faframentalen Handlungen, wie fie alle aus der 

Lehre vom Glauben und deſſen alleinfeligmacpender Kraft hervorgehen, 

wieder abzuſchwächen, im Intereſſe einer Fatholifirenden Kirchlichkeit. 

„Kirchlichkeit ift das Schlagwort diefes nach Deutfchland vordringenden 

Pufeyismus, und der Gegenfag yon Kirchlichfeit und Gläubigfeit, yon 
magifher Wirkung der Saframente und lebendiger Kraft des Glaubens, 

1) Berliner protefl. 8.3. vom 27. San. 1855. 
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das ift vecht eigentlich der fpringende Punkt im Kampfe der Zeit“ 1). 
Ein fihtbares Kirchenthum zu finden, fagte Dr. Wichern, ſei aller: 
dings die eigentliche Zeitfrage, die nicht gründlich und lebendig genug 
gelöst werden fönne, aber nun eine folche Löfung! „Nicht um das, was 

geglaubt wird, nicht einmal unmittelbar um das Befenntnig handelt eg 

fi) mehr, ſondern Yediglih um das Gefäß, um bie irdifche Vermittlung, 

um das Amt, um das fihtbare Kirchenthbum als folches, nämlich als 

ein unmittelbar göttlihes Inftitut, wie das Eyangelium jelbft“ 2). Sie 

reden, erklärte die Göttinger Fakultät, „von Bibel und Chriftenthum, 

als fei darin das Lebensprincip des Proteftantismus noch nicht enthal- 

ten; fo jehr betreffen die in unfern Tagen auftauchenden Verhandlungen 

über das Wefen der Kirche, über Amt, Sichtbarkeit und Unfichtbarfeit - 

berjelben in ber That die wichtigften Fragen, daß fie geeignet find, Ein- 

fluß zu üben auf den ganzen Bau des Befenntniffes“ 3). | 
Aber fihtbare Kirhe um jeden Preis! unter diefem Ausrufe 

liegen die Neulutheraner alle Borwürfe über fich ergeben. Die Unſicht— 

barfeit der eigentlichen Kirche fei ihnen, äußerten fie, ferner unerträglich. 

„Daß mir“, fagt der trefflihe Münchmeyer, „für die große Eine 
heilige Fatholifche Kirche ein Conventifel fogenannter Wiedergeborner 

gegeben wird, bei dem ich immer. noch den Verdacht hegen muß, ob 

‚nicht falfche Glieder ſich eingefohlichen haben, ein Wefen ohne Fleifch 

und Bein, das überall ift, und wenn ich's faſſen will, doch nirgends 

erfcheint: das könnte mir nur zeigen, wie viel ich verloren: hätte.“ 

Wenn man, fecundirt Herr Kliefoth, die Kirche ausſchließlich als den 
coetus vere credentium befchreibe, fo jpiritualificre man den Begriff 

der Kirche und ziehe ihr allen Boden im realen Dafein unter den 

Fügen weg *). In einem eigenen Paragraphen befpriht Herr Münch— 

meyer die Gefahren, welche in der altproteftantifchen Lehre von der 
„unfichtbaren Kirche” lägen. Diefe Lehre fei der frudtbare Duell des 

Pietismus, der Schwächen des Epifeopalfyftems, der Verfehrtheiten des 
Territorial und Collegialfyftems, fie hindere alle Verfaſſung der Kirche, 
und erniedrige das Amt zu einem Firhenordnungsmäßigen Inſtitut ?). 

1) Berliner proteft. 8-3. vom 17. März 1855. 
2) Halle’fches Bolksblatt vom 1. Febr. 1854. 
3) Erffärung der theol. Fakultät ıc. ©. 25 ff. 
*) Erlanger Zeitfehrift Juli 1856 ©. 56. 
5) Rudelbach und Gueride, Zeitfehrift für die gefammte luther. Theologie ıc, 

1855, II. ©, 278, | : 
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Mit einem Worte: Die wunfihtbare Kirche fei untauglich zu den 

Zwecken der Kirche: Lehre, Amt, Zucht, Verfaffung, und fei die Mut- 

ter aller Seftirerei. Bei folher Erfenntnig konnte von Sichtbarmachung 

der Kirche mittelft der gläubigen Perfonen Feine Nede mehr, die Sicht- 

barkeit mußte eine dingliche fein. Allerdings fing Herr Münchmeyer 

feine Beränderung des fymbolmäßigen Kirchenbegriffd.damit an, daß er 

erklärte, nicht bloß die wahrhaft Gläubigen (vere eredentes) gehörten 

zur eigentlichen Kirche (welche dadurch unfichtbar wird), fondern auch 

die Ungläubigen und Gottlofen gehörten zu ihr (welde dadurch ficht- 

bar wird). Aber diefe feine Anfchauung beruhte bereitS auf der Vor— 

ausfegung, daß die Kirche Anftalt fei, gottgegebener Organismus mit 
Macht und Recht über den Menſchen. Nur eine folhe Kirche kann 

auch mali et hypocritae zu Mitgliedern haben, welche ihr durch die 

Taufe zur göttlichen Pädagogie einverleibt find, Darum drückte Herr 

Münchmeyer feinen neuen Kirchenbegriff in der Formel aus: „Die 

Taufe macht die Kirche,” 

Nach dem fymbolmäßigen Rirchenbegriff macht die Taufe nur 

„fkirchliche Maffe” (oder uneigentlich fogenannte Kirche), die eigentliche 

(unfihtbare) Kirche macht der Sperialglaube allein, Bon einer folchen 

Kirche aber fagte Herr Müncdmeyer: fie fei ein Gefpenft ohne Fleiſch 
und Bein; er will „eine reale, fihtbare, einen großen Leib bildende, 

aus allen Getauften beftehende Kirche.” Somit war er bei dem Diame- 

tralen Gegenſatz des ſymbolmäßigen Kirchenbegriffs angekommen: von 

einer gemeindlichen Kirche und vom allgemeinen Prieſterthum konnte 

da nicht mehr die Rede ſein. Treffend bemerkten die gegneriſchen Lu— 

theraner über dieſen Proceß: „Von dem Verhältniß der Gottloſen zur 

Kirche hängt das Weſen der römiſchen und evangeliſchen Kirche ab. 

Der Catechismus romanus kennt nur Eine Kirche, zu ihr gehören die 

mali et hypocritae; die lutheriſche Kirche kennt auch nur Eine Kirche, 

zu ihr gehören die mali et hypocritae nicht; Herr Münchmeyer fennt 

auch nur Eine Kirche, zu ihr gehören die mali et hypocritae — es 
liegt alfo auf der Hand, zu welcher Partei Münchmeyer gehört” 1). 

Anftatt der fymbolmäßigen Definition der Kirche: daß fie die Ge- 
meinde der wahrhaft Gläubigen fei, führen daher Herr Münchmeyer 
und refp. Herr Kliefoth jest folgenden Kirchenbegriff: „1) gibt. e8 

1) Rudelbach und Guericke: Zeitfehrift für die gefammte Yuther. Theologie * 

1855. I. ©. 277. 279, 

Jörg, Gef. des Protefl. J. 24 
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nicht zwei Kirchen, eine fichtbare und eine unfichtbare, fondern nur 

Eine ungetheilte unfichtbar- fihtbare, in ber fich verfchiedenartige Be— 

ftandtheile befinden; 2) „die Ungläubigen und Heuchler gehören mit 
zur wahren Kirche, durch) die Taufe, fie find Glieder am Leibe Chrifti, 

wenn auch erftorbene.“ Als Firchenbildendes Princip entfpricht jener 

Unfichtbarfeit der fubjeftive Specialglaube, diefer Anftaltlichfeit die Taufe: 

alfo dort perfönfiche Eigenfchaft, hier objektive Realität des Saframents. 

Sehr präcis feßt Herr Schwarz den durchaus antireformatorifchen 

Charakter diejes Kirchenbegriffs auseinander: „Falſch find daher die 

Beftimmungen Luthers und der Iutherifchen Symbole, nad welchen zwi— 

ſchen fthtbarer und unfichtbarer Kirche als zwei verfchiedenen Gemein 

ſchaften unterfchieden wird, fo daß nur die unfichtbare Kirche die wahre, 

die fihtbare die nur uneigentlich fo genannte iſt.“ „Nicht der Glaube, 

fondern der Empfang der Taufe, nicht die perfünliche Heildganeignung, 

fondern der objektive Vollzug des Saframents begründet die Mitglied- 

Ihaft an der Kirche. Nicht der Glaube, fondern die Taufe macht zum 

Gliede am Leibe Chriſti, die Kirche ift nicht die Gemeinfchaft der Gläu— 

bigen, fondern der Getauften.“ „Mit Einem Worte: der Glaube ift 

nach dieſer Anficht nicht der die Mitgliedfchaft der Kirche conſtituirende 

At, fondern ein Aceidenz, wenn auch ein noch fo werthvolles.“ Schon 
der Eine Sag: nicht die perfönliche Eigenfchaft, fondern die objektive 

Realität des Saframents bilde die Kirche, ift völlig grundflürgend. Ganz 

richtig bemerft Herr Schwarz: wo Luther felbft zu äußern fcheine, daß 

nicht der Glaube, fondern die Taufe dem Leibe Chrifti eingliedere, da 

fer dieß ein Rüdfall in den Kathofieismus. Ebenſo richtig wirft Herr 
Schwarz es Quthern felber als Inconſequenz vor, wenn er doch wieder 

im Abendmahl die faframentale Realität, die „Nießung der Ungläubi- 
gen”, fefthalte: 

„Dieß ift eben nur Eine Seite des ganzen Luther, und zwar bie 

Schwächere, die dunkle, die noch im Schatten des Katholicismus Tiegende, Die 
magifch-faframentale. Mit diefer Anerkennung eines ex opere operato Wir- 
kens des Saframents iſt ganz unvereinbar die Lehre Luthers, welche als fein 
eigenftes und beftes Wefen, als feine Wiederentverfung, als das Lebensprineip 
des Proteftantismus angefehen werden muß, die Thefis: der Glaube allein 

bat rechtfertigende und feligmachende Kraft, Alles, was nicht aus dem Olau- 
ben fommt, ift nichts nüße, ift ein äußerlich nichtig Ding. Aus dieſem Sage, 

welcher allein die ganze Fatholifche Kirche über den Haufen geworfen bat, folgt 

mit Nothwendigfeit, daß für das Heilsleben des Menfchen Feine objektive 



Glieder der Kirche? 371 

Handlung Bedeutung Hat, wenn fie nicht Durch den fubjeftiven Faltor deg 

Glaubens hindurchge egangen. Aus diefem reformatorifchen Grundgedanken 
ſtammt die proteſtantiſche Lehre von der unſichtbharen Kirche, von ber Kirche 
der Gläubigen im Unterfchiede von der der Getauften, aus ihm unzählige 
Aeußerungen Luthers, welche auf 8 Stärffte die todte Objektivität des Safra- 
ments in ihrer völligen Nichtigkeit und Wirkungsloſi igkeit bezeichnen. — 

Geſtützt auf die nothwendigen Conſequenzen des sola fide bezeich— 

net auch die Göttinger Sakultät das Neulutherthum als „atholiſi renden 

Anſatz zu einer Gontrereformation“. und als einen „auf deutſchen Boden 

verpflanzten Pufeyismus“. Sobald die fymbolmäßigen Säge nicht mehr 

gelten: „ohne das Hinzutreten des | ubjeftiven Faltors ift Alles 

werthlos und tobt, der Glaube allein ift der belebende ‚ die Gliedſchaft 

an der Kirche conſtituirende Akt“, „die nur Gelauften gehören zwar 

der Kirche an, find aber Feine Glieder der. Kirche, am wenigften Glie⸗ 

der am Leibe des Herrn, ſondern nur kirchliche Maſ fe”; ſobald da⸗ 

gegen der Satz Geltung gewinnt: „die Ungläubigen wie die Glaͤubigen 

find gleicherweiſe membra ececlesiae, Glieder der göttlichen Heils- 

anftalt“?) — dann ift allerdings feine Folgerung des fathofifchen 
Kirchenbegriffs mehr hintanzuhalten. 

Sobald dann die Kirche einmal Anſtalt iſt und aus gottgegebenen 

Realitäten beſteht, dann findet z. B. Herr Leo gleich noch ein paar 

andere kirchlichen Realitäten abſolut erforderlich. Er beklagt es als 

ein Hauptmißgeſchick, daß „die Reformatoren in ihrem Kampfe allmaͤh⸗ 

lig in die trotzige Stellung gedrängt wurden, mehr und mehr den Be⸗ 

griff der Gemeinde an die Stelle des Begriffs der Kirche zu ſetzen“, 

wie fie denn auch das bibliſche Wort ecclesia ohne Weiteres mit „Ge- 

meinde“ wiedergegeben; fo hätten fie auch nur die zwei Saframente 
biefes Kreiſes anerkannt, nit aber die Firmelung bes Biſchofs und 

„die Weihe zu den verſchiedenen Aemtern, die die Kirche in ihren 

höhern Kreiſen hatte, alſo zu dem eigentlich prieſterlichen Beruf.“ 

„Dieſe zwei Sakramente find für den Deftand ber Kirche als Kirche, 

als Organismus, und nicht bloß als Geme einde derer, die ben. tamen 

bes Herrn aurufen, ſo nothwendig wie Taufe und Abendmahi für die 

1) Berliner protefl. 8.-3. vom 17. März 1855. 

2) Reuters Repertorium. Jan. 1855. S. 283 ff.; Berliner proteſt. 8. =I. vom 
17, März 1855. 

2A * 
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Gemeinde” 1). Andere gehen noch weiter und behaupten, daß die Kirche 

als göttliher Organismus noihwendig gewiffe Eigenfchaften haben müßte, 

welche felbft die Leo’fche Richtung nicht zugeftehen will. „Wozu dient 

diefe Stiftung”, jagt Dr. Schwarz, „wenn fie nicht vermag, die gött— 

lichen Gnadenfhäse von Sünde und Irrthum unberührt zu erhalten, 

wenn fie mit Einem Worte nicht einen untrüglichen Lehrfiand und 
eine untrügliche Lehre, welde für jeden Suchenden ficher zu finden, 

und welche in der Infallibilität ihren beften Stügpunft hat, berftellen 

fann? Der Katholieismus vermag dieß!“ „Der Proteftantismug, fpürt 

er einmal den Kitel, feinem geiftlichen Stande eine befondere göttliche 

Glorie zu geben, fo muß er auch zu den praftifchen Confequenzen: 
Saframent der Drdination, Succeſſion, Untrüglichfeit der Lehre und 

des Lehrftandes fortfchreiten; fonft bleibt Alles eine müßige, in den 

Augen der Katholifen lächerliche Spielerei” ?), Dem flimmt ein ortho- 

doxes Organ vollfommen bei: eine anftaltliche Kirche ohne Irrthums— 

Yoftgfeit wollen, hieße allerdings nichts Anderes, als „den alferfchlechte: 

ften Katholicismus reftauriren” 3). 

Alſo Ordination, Suceeffion, Epifeopat, Infallibilität: dieß wären 

die unabweislichen Poſtulate des neulutheriſchen Kirchenbegriffs, die 

nothwendigen Einrichtungen und Attribute der Kirche als Organismus 

mit Macht und Recht über den Menſchen, wenn ſie die göttliche Wahr— 

heit garantiren, die Funktionen der Erzieherin der Menſchheit üben ſoll. 

Wie verhalten ſich nun die Neulutheraner zu dieſen Conſequenzen und 

in der — — überhaupt? 

Viertes Hauptſtück. 

Das Neulutherthum und die proteſtantiſchen Symbole. 

Es gibt feinen ſchlagendern Beweis für die brennende Dual des 

proteſtantiſchen Kirchenbedürfniſſes, als die unverdroſſene und ſchmerz— 

liche Anſtrengung dieſer neulutheriſchen Theologen um die theoretiſche 

Begründung ihres neuen Kirchenbegriffs. Wenn ſie ſich nur einmal 

umſähen bei der Arbeit, müßten ſie ſich ſelber ſagen: ob wir auch noch 

Halle'ſches Volksblatt vom 15. Jan. 1853, 
2) Berliner proteſt. 8.-3. vom 27, San. 1855. on 
3) Reuters Repertorium, Jan, 1855, ©. 29 ff. 
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fo unwiderfprechlich die Kirche als fichtbaren gottgegebenen Organismus 

nachweifen, fo ift doch alle unfere Mühe umfonft, denn wir fünnen eine 

folche Kirche nie und nimmer haben, außer um den Preis der Selbft- 

verdammniß unferer Reformation! Es fann nichts Flarer und präcifer 

fein als die Antwort, welche ein altlutheriſches Hauptorgan auf bie 

Trage gibt: wie es um die Reformation gethan fein müßte, wenn ber 
neulutherifche Kirchenbegriff der wahre wäre ? 

„Sie wäre ein aus Subjeftivität, Befferwiffenwollen, unberufener, weil 

son Unten, nicht durch das Negieramt zuwege gebrachter, Reformationsſucht 

und antinomiftifcher Chriftlichfeit hervorgegangener frevelhafter Fauſtſchlag in's 
Angeficht der immerhin von Gott eingefegten Kirchengewalt. Luthers und 
feiner Mitarbeiter Recht und Pflicht war es allerdings, den Papſt um Ab— 
ftellung der damaligen Firchlichen Mißbräuche dringend anzugehen. Da aber 

dieß nicht fruchtete, fo durften die Neformatoren bloß beten und Hoffen, nicht 
aber dem RKirchenregiment in’s Amt fallen und felbft Hand an die Verbefferung 
legen. Weil fie das aber doch thaten, fo ift ihr Werk nicht Gottes, fondern 
Teufels Werf. Und was ift die evangelifchelutherifche Kirche, folange fie auf 
diefem Werke ruht und ruhen will? ine Wiederholung jenes frevelhaften 

Streiches auf die göttliche Ordnung, ein Fußen und Verharren im Teufelg- 
Werk. Soll wiederum die göttliche Einfesung in der evangelifch-lutherifchen 

Kirche Raum gewinnen, fo muß deren gänzliche Losreißung von dem Boden 
der Reformation vorausgehen.“ %) 

Die Kirche als ein geiftleiblicher Organismus göttliher Stiftung 

kann nicht gedacht werden ohne das Merkmal hiftorifch bergeleiteter Ur— 
ſprünglichkeit. Wo wäre diefe aufzutreiben auf veformatorifchem Ge- 

bit? Wohl ift z. B. in dem: Organ des Naugarbter Vereins einmal 
eine Stimme laut geworden: die ganze Firchenregimentliihe Ordnung 

feit der Reformation ber fei nur ein Proviſorium, jebt, in den Nöthen 

der Revolution, müffe fih die Kirche als „jelbftftändiger gottgegebener 

Organismus” herausarbeiten, und dann? „Das Ziel, welches wir für 

die kirchliche Entwicklung im Auge haben, if, um ed mit Einem Worte 

zu fagen, der Wiedereintritt in den dfumenifhen Epifeopat, 
dem ung die firchliche Entwicklung zuzuführen bat. Daß die Kirche in 
der Reformation den ökumeniſchen Epifeopat verlaffen bat, ift ebenjofehr 

unfere Klage, als wir den Eintritt in denfelben als Ziel im Auge be- 

1) Rudelbach und Gueride: Zeitſchun für die geſammte luther. Theologie. 
1856. 1, 103. DE —E— 
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halten“ ). Aber was bieße dieß anders als zur katholiſchen Kirche über- 
gehen, die Iufatibitität der göftlihen Heilsanſtalt mit eingeſchloſſen? 

Herrn Mündmeyer hat man diefen Schritt von orthodorer Seite 

wirtlich ſchon angerathen, als den einfachſten Weg ſeinen Kirchenbegriff 

zu rkaliſir ren. Er behalf ſi ch aber bis jetzt damit, vom Proteſtantis⸗ 

mus zu verlangen, daß dem geiſtlichen Amt auch die Kirchenregierung 

übertragen werde, weil jede Beſchraͤunkung des Amts im Regierrecht eine 

Auflehnung wider die göttliche Vorſchrift wäre; alfo eine proteſtantiſche 
Hierarchie 2). Es iſt nicht zu glauben, dag Herr Mündmeyer eine 

ſolche Hlerarchie wie wir einen andern Fall der Art allerdings kennen 

Ternen werden, ſich umgeben denft von einem Conftitutionalismus des 

„algemmeinen Prieſterthums denn ſein Kirchenbegriff hat dieſe Fiktion 

allzu gründlich abgeſchnitten. Aber wenn die neue Hierarchie auch auf's 

Haar der alten nachgeahmt wäre, wo bliebe der Beweis göttlicher Ur— 

forünglichfeit, welche ihr als einer wefentlihen Inſtitution Doch noth⸗ 

wendig inhäriren müßte? | 
Auch Herr Kliefoth erklärt: „Als Organismus bedarf die Kirche 

auch einer von Gott geſtifteten Kirchenordnung und Kirchenleitung“ 3), 

Aber wer und wo ift ihm nun das ſichtbare Haupt des göttlichen Lei- 

bes? Kaum findet fih in dein ganzen Umfange des proteftantifchen 

Auffhwungs ein Mann, der die Fatholifche Kirche fehiefer und unge- 

rechter beurtheilte al8 Herr Kliefotbz von jener erften Auskunft ift 

alſo bei ihm feine Rede, auch hat er die Schwierigkeiten diefer zweiten 

reiflicher erwogen, Wohin will denn alfo er das göttliche Recht der 

Kirchenregierung übertragen? Antwort: auf die Landesohrigfeiten wie 

bisher, „Zwei Gedanken”, fagt das gedachte Drgan der Altlutheraner, 

„wurden zur Bildung diefer neuen Oberbiſchofswürde verſchmolzen: 
4) die Kirchengewalt gehört der Landesobrigkeit kraft der Legitimität 
des Beſitzes durch die geſchichtliche Rechtsentwicklung der Kirche; 2) die 

landesherrliche Kirchengewalt iſt juris divini; wie ſehr namentlich der 

zweite Satz, natürlich nicht in feiner nackten Geftalt, fondern fein ehr- 

bar verfchleiert ünd fein ſüß verzudert, mit allen möglichen Beweis— 

gründen erhärtet und "eingefchärft wird, fehen wir in den acht Büchern 

Kliefoths von der Kirche.” Mithin „ein Taiferliches Papſtthum, deſſen 

.) ‚Berliner. proteſt. 8.-3. vom 3. März 1855. 
2) Berliner protefl. 8-3. vom 5. Sept. 1857. 
3) Berliner proteft. 8.3. vom 27. San. 1855, 
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Heinfter Finger ſchwerer wäre als des römischen Papſtthums Lenden !“ 

„Denn der römische Papft ift wenigftens an die Kirchenlehre u, ſ. w. 

gebunden; dieſer Cäfareopapismus aber normirt Glauben und Lehre 

nad) dem befannten cujus regio illius religio: wir haben Macht und 

Recht allein, was wir. fegen, gilt allgemein, wer ift, der uns will 

meiſtern?“ 1) Wirklich fol das neue Kirchenrecht des Kliefoth'ſchen 

KRanoniften, Herrn Mejer zu Roftod, diefe Borwürfe nichts weniger als 

widerlegen, namentlich was die grundfäglichen Vorſchriften über die 

Behandlung der Fatholifchen Kirche betrifft. Durch ſolche Realifirung 

der Kirche als eines „felbfiftändigen gottgegebenen Organismus“ hat 

auch Herr Kliefotb Das ganze Neulutherthum in noch fchlimmern Gerud 

gebracht, als demjelben an fih ſchon anhing. Nichts Anderes, bemerkte 

die Göttinger Fakultät, würde die neulutherifche Anſchauung endlich be- 

zwecken, als daß das durch den Pietismus gefprengte Territorialfyftem 

wieder in Aufnahme fommez denn zulest lange fie doch immer nur bei 

der Bemühung an, die einmal gewordene Partikularität jeder einzelnen 

Kirchengeſtalt um jeden Preis zu conferviren, und einer folchen veprifti- 

nirenden Gefchichtsbetrahtung „bleibe derjenige Moment in der ‚Ver: 

gangenheit das Urbild der Kirche, wo diefe den Schein einer fertigen 
Geſtalt zeigt”, alfo hier dag — ftebenzehnte Jahrhundert 2). 

Sn der direften Praris ift daher, wie man fieht, das Neuluther- 

thum der fymbolmäßigen Kirche Feineswegs gefährlih 5 wir werden auf 

dem Gebiete des Amts feine unendlichen VBerlegenheiten nur unmittel- 

barer und verdoppelt hervortreten fehen. Aber noch mehr! Die Neu: 

lutheraner felbft geftatten ihrem neuen Kirchenbegriff nicht einmal die 

Macht, ihre eigene religiöfe Anſchauung ganz zu beherrfchen und die 

traditionelle Lehre nach feinen unumgänglichen Forderungen umzugeftal- 

ten. Mit andern Worten: fie wollen doc immer noch das Princip vom 

'sola :fide beibehalten, Ihre Kirche ift ein gottgegebener Drganismug 

mit Macht und Recht über die Menfchen, dem der Menſch dur Die 

Taufe leibhaft einverleibt wird; doch aber foll das feligmahende Mo- 
ment nad) wie vor der Specialglaube fein ?). Was heißt das Anderes 

#174 

1) Rudelbach und. Gueride a. a. O. ©. 106 ff. 

2) Erklärung der Fakultät ꝛc. ©. 61 ff, 
3) Münchmeyer: „Lutherifch fein ift nicht in verba Lutheri ſchwören, fon=- 

dern das Princip, den Glaubensgrund theilen, welchen Luther zuerfi wieder er- 

griffen.” Berliner protefl. 8.=3. vom 17. März 1855, 
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anftaltliche Kirche heben ſich abfolut gegenfeitig aufs wir brauchen Die 

Beweiſe dafür nicht zu wiederholen. Man muß entweder das sola fide 

und den fombolmäßigen Kirchenbegriff beibehalten oder beide verwerfen, 

Daß die Neulutheraner das unmögliche Dritte anftreben, wiffen die Sub— 

jeftiviften fehr wohl zu benügen. Wir haben gefehen, wie fie mittelft deg 

gemeinfamen Punftes vom sola fide das Neulutherthum als fich felbft 

widerfprechend nach allen Seiten hin überführen und aus den Angeln heben. 

‚Die Subjeftiviften find dur das Neulutherthum in der That direkt 

gar nicht gefährdet, um fo. mehr aber das andere Erirem: das Achte 
Altluthertbum. Darum erftehen auch gerade unter den AltIutheranern 

die allerheftigften Gegner der Neulutheraner. Denn Eine Wirkung 

ift den legtern immerhin ficher: der völlige Ruin der fymbolifchen Auto= 

rität. Es ift eine eigenthümliche Stellung um diefen Zwiefpalt unter 

den Erelufiven; denn erclufiv und in allen Punkten der fymbolifchen 

Bücher, nur die von Kirhe und Amt ausgenommen, Männer der Sta— 

bilität find die Neulutheraner nicht weniger als die Altlutheraner. 

Jedes Wort dev lutheriſchen Symbole, als der definitiv ausge— 

legten Bibel und unverbrüdhlicher Glaubensnorm, fol heilig und die Refor- 

mirten ſollen ercommunieirt fein, weil fie einige Sylben im 10ten Arti- 
fel der Augsburger Confeffion nicht wörtlich verftehen; fobald aber Einer 

aus den gleihen Symbolen für die unfihtbare Kirche argumentiren will, 
fagen diefelben Neulutheraner: „von dem gegenwärtigen Befenntniffe 

fei die Fülle der Schrift noch nicht erfhöpft.” Dann, äußert die Göt- 

tinger Fakultät, dann „räumt man die Nothwendigfeit einer Reviſion 
einzelner Artikel ein, man fpricht von der Möglichkeit, ja Nothwendig- 

feit einer Weiterbildung des Befenntnifjes.” Herr Münchmeyer erklärte 
geradezu: die Lehre der fymbolifhen Bücher yon der Kirche gehe von 
jo irrigen Grundanfhauungen aus, daß eine völlige Umbildung 

nothwendig ſei; amica Augustana confessio, amica Apologia, sed 
magis amica scriptura sacra! „Sft das”, fragt Dr. Schwarz, „nicht 

ein wenig flarf für einen Erzlutheraner? Könnte man diefe irrige 

Grundanfhauung nicht gar Leicht eben fo gut auf die Lehre vom Abend- 

mahl anwenden? Und was biiebe bei fo gründlicher Correktur der, 

Grundanſchauungen yon dem mit fo großen Prätenfionen auftretenden 

Lutherthum noch übrig? Nichts als Lüge, Anmagung, hohler Eifer und 
Berfegerungsfuht“ 1). 

1). Berliner proteſt. 8-3. vom 17. März 1855. 
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Herr Münchmeyer hatte früher fein Zerwürfnig mit der überlie- 

ferten Glaubensnorm ſich felbft noch zu verbergen gefuchtz feit 1854 

aber geftand er unummwunden zus in dem Punfte von der unfichtbaren 

Kirche, auf den freilich Luther fein Recht geftüst habe, aus der fatho- 

Vifchen Kirche auszufcheiden, weiche er von Luther und den fymbolifchen 

Büchern allerdings ab, ja er fönnte fogar in die Lage fommen, aus 

der Kirche ausfcheiden zu müffen, wenn fie in diefem Punkte auf ihrem 

Defenntniffe beſtehe; übrigens fei feine Lehre nur eine nothwendige Fort- 

bildung der Lehre Luthers, man müffe da Yutherifcher fein als Luther ?). 

Herr Kliefotb brachte zum Zwecke der Entfchuldigung, wie wir fpäter 

feben werden, die intereffante bermeneutifche Negel aufs man müffe 

wohl unterfcheiden zwifchen Luther vor 1526 und Luther nad) 1526. 

Beide aber beharren dabei: im Punkte von Kirche und Amt feien Luther 

und die fymbolifhen Bücher nicht fertig und abgefchloffen oder Yehrten 

falfh und irrig. Ueber die Confequenzen einer ſolchen Entderfung in 

den Reihen der Stabilitätspartei felber brauchen wir uns nicht weiter 

auszulaffen, da die altlutherifch gebliebenen Stabilitäts-Männer alles 
Nöthige in verftändlichfter Weife yorbrachten: 

„Wenn man es recht bevenft, iſt's doch eine unglaubliche Naivetät, fich 

einen Lutheraner nennen, und ein Buch zu fihreiben gegen Luther und ſämmt— 
liche NReformatoren, gegen die Symbole und die ganze Iutherifche Theologie, 
mit dem Vorgeben, daß fie nicht gewußt hätten, was lutheriſche 
Kirche fei. Was für einfältige und verkehrte Leute müßten fie und ihre 

ganze Kirche gewefen fein, welch’ blinder Geift müßte fie alle befeelt haben, 
wenn fie wirklich die Kirche nah Schrift und Erfahrung fo total falſch dar- 
geftellt, und darauf ihre ganze Reformation gegründet hätten! Waren fie 
werth, daß überhaupt noch von ihrer Kirche die Nede wäre? Ich für mei- 

nen geringen Theil würde mich fchämen, ein Lutheraner zu heißen, und einer 
Kirche anzugehören, die fich bis jet felbft nicht verftanden hat.“ 

„Sucht man nur erfi dag Werk der Reformation zu eorrigiren: die Mei- 
nungen, die wir heutzutage hören, daß Luther ung nicht binden könne, daß 

man von den Symbolen abweichen dürfe, daß die ganze Iutherifche Dogmatik 
geirrt babe »e., die find das Wenigfte noch, was wir hören werden. Es 
wird noch ganz anders kommen, denn ift man einmal heraus mit feinen An- 

fhauungen aus dem Wefen der enangelifchen Kirche, wo kann man dann wie- 
der ftille fliehen?“ „Der Streit betrifft ven Carbinalpunft des ganzen Chriften- 

1) Reuters Repertorium, Jans 1855. ©. 14; Berliner protefl. 8-3. vom 5. 
September 1857. 
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thums. Wer hierin abweicht, muß allmählig gar viele andere Fragen ſich 

anders beantworten, als die Kirche bis jebt gethan hat. Wer die Kirche nur 

fihtbar faßt, muß alfmählig zur römifchen Kirche gedrängt werden, muß ein 

fichtbares Amt Iehren, muß mit dem Triventinum fagen: si quis dixerif, non 

esse in N. T. sacerdotium visibile et externum, sed officium tantum et nudum 

ministerium praedicandi evangelii, anathema sit. Der Streit alfo trifft das 

Herz der Kirche. Wer in diefem Artifel abweicht, der weicht damit vom 

Hauptpunfte der Reformation, ja von der Reformation felbft ab; wer hier 
esrrigiren will, der will die ganze Reformation eorrigiren.“ 9) 

Es fommt indeg mit diefer Compfifation fogar noch ärger! Magis 

amica scriptura sacra, hatte Herr Münchmeyer gejagt, und bie 

andern Neulutheraner fprechen ebenfo: Luther und die Symbole müßten 

fih hier eben beugen nach der Schrift. Aber in demfelben Athem be- 

gegnen fie der fatalen Trage, warum denn nicht fehon por dreihundert 

Sahren der rechte Kirchen= und Amtsbegriff, fo gut wie der Specials 

glaube, aus der offenen Bibel von felbft fich ergeben? Und fiehe da! 
fie erwidern mit der Behauptung: „die befragte Bibel gebe feine deut— 

liche und fihere Antwort” 2), wodurd fie, wie die Ööttinger jammer- 

ten, „einen der durchgreifendften Sätze des Firchlichen Syflems, den 

über die perspicuitas und sufficientia.der Schrift niederreißen.” Aber 

fie thun damit noch mehr: fie ziehen fih felbft den Boden unter den 

Füßen weg. Das Symbol falfh, die Schrift nicht deutlich, wo fol 

das hinaus! Ehen wieder zurüf zum Symbol; rufen die Altlutheraner: 

die fubjeftive Auslegung der Schrift dürfe fih nicht geltend machen 

gegen die Kirchenlehre. Und diefes Ariom der Stabilität führen die 

Altlutheraner den Neulutheranern fofort mit einer Sicherheit zu ©e- 

müthe, als ob niemals feit den legten breihundert Jahren vom refor- 

matorifchen Schriftprineip die Nede geweſen wäre: 

„Münchmeyer fagt, daß er nicht mit Luther und den Symbolen in der 

Lehre von der Kirche weiter gehen könne, ja er macht durch unfere ganze Iu- 

therifche Theologie einen Strich und behauptet, die Alten in dieſer Sache 

feien falfch, e8 müfje der Proceß von vorn anfangen. Ya, er beweist, daß 

bie ganze Iutherifche Kirche nicht gewußt habe, was fie felbft fei. Man be- 

denfe nur, wenn diefes Princip, abgefehen von allem Inhalte, durchgehen 
urn 

1) Superintendent Brömel bei Rudelbach und Guericke: Zeitfehrift ac. 1855. 
II. ©. 275. 291. | a 

2) Wolff: Yuther, Antwort auf die Denkſchrift ver theol. Fakultät zu 
Göttingen. i 
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fol, daß Jeder abweichen Kann über und gegen alle Symbole, was fol am 
Ende daraus werden? Was wäre folche Kirche anders als ein Babel?" ... 

Münchmeyer verläßt die ganze gefchichtliche Entwicklung der evangelifchen 
Kirche, und fängt ven Proceß von vorn an. Die Formula Concordiae fage 
ja, daß die Schrift Norm und Regel fer, fo müffe man auch folgen, und 
unter anderm müffe auch die Lehre von der Kirche aus der Schrift entwickelt 
werden... Wir wollen kurz unfer Bedenken ausfprechen. Es erfcheint ung 

ganz falſch und unfirchlih, wenn man meint, Alles erfi wieder auf feine 

eigene Hand aus der Bibel beweifen zu müflen, als ob gar Feine Kirche da 
ſei. Soll die Bibel ganz frei Durchforfcht werden, fo wie e8 Jedem gefällt, 

und foll es Jedem freiftehen, zu ſetzen und zu lehren, was ihm beliebt, fo 
würde das zur größten Willfür und zur Aufhebung der ganzen Kirche führen. 

Wir müffen weiter bemerken, daß die Bibel uns nicht dazu gegeben ift, daß 
- wir Alles und Jedes gerade fo haben wollen, wie e8 in ihr vorkommt. 

Wollten wir als Prineip aufftellen, daß Alles, was in der Bibel fleht, für 

ung ein Geſetz ift, fo dürfte von Feiner Eirchlichen Dogmatif mehr die Rebe 
fen... Wenn aber jeder proteflantifche Dogmatifer die Schrift in feiner 

Weife auslegen, die Dogmen felbft bilden und ihren Bau nach feiner Me- 
thode geftalten wollte, was wäre das Nefultat? Ein Chaos atomiftifch ſich 

durchfreuzender Standpunkte, bei denen feine Kirche, Feine kirchliche Wiffen- 
fchaft beftehen fünnte. Hinter diefe fheinbare Objektivität ver- 

fhanzt fih eine maßloſe Subjeftivität." ?) 

Fünftes Hauptftück. 

Herr Pilmar und die Sakramentskicche, 

Die weitere Verfolgung der. neulutherifhen Gefchiefe müßte ung 
jofort auf Das _fpecielle Gebiet der Amtsfrage führen, Es bleibt ung 

‚aber zunächft noch eine neuefte Phafe in der Bewegung um den Kirchen- 

begriff, dieſer „das innerfte Leben des Proteftantismus ergreifenden 
Krankheit des Objektivismus“, wie Herr Schwarz ſie bezeichnet, zu 

beachten. 

Der unſi chlbaren Kirche entſpricht als kirchenbildendes Princip der 

Specialglaube, der kirchlichen Anſtaltlichkeit die Taufe, d. h. dort glie— 

dert eine perfönliche Eigenfchaft der Kirche ein, hier eine reale That 

fahe. As aber zuerft die große Frage ſich erhob, ob die Kirche ferner 

7) Brömel a. a, O. 1. 275. 282, 
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bloß aus Perfonen, alſo unfihtbar, oder aus realen göttlichen. Dingen 

beftehen follte, da war biefer Sprung ein gewagter. Wie vorſtehend 

gezeigt worden, wählte man vielfach einen Mittelweg durch die Defini- 

tion: die Kirche ift der Lehrinhalt. Es hatte jedoch feine handgreiflichen 

Uebelftände, den Lehrinhalt zur Firhlihen Wefenheit zu machen. Um 

jo näher Yag es, die andere nota ecclesiae zu dieſer Würde zu erhe- 

ben: das Saframent, und zwar, um fo zu fagen, das allergottmenfch- 

Yichfter das Abendmahl, Sp entftand der fpecififh „jaframentale 

Kirhenbegriff.“ Dr. Schwarz erhob zuerfi Alarm über diefe neue 
Berirrung, um fo mehr, als fein Tieferblickender fich verhehlen Fonnte, 

daß es ſich da direkt, wenn auch unwillfürkich, um eine Entrüdung des 

sola fide aus feiner centralen Stellung handle. 

Lag die befondere Betonung der faframentalen Realität für bie 

Reaktion Iutherifher Strömung gegenüber dem fpiritualifivenden Cal— 

vinismus und Pietismus an fich fehon nahe, fo vernahm man jet mehr 

und mehr auch in Bezug auf die überragende Diktatur des sola fide 

Aeußerungen, die in dieſer ganzen Theologie zuvor unerhört waren, 

Bor Kurzem noch Hagte Pfarrer Holemann in Heidelberg über einen 

„in den gläubigen Kreifen unferer Tage bier und da herrichenden Zeit- 
geift, der da behaupte, zu einem halbwegs ordentlichen Chriftenmenfchen, 

wie viel mehr zu einem bihelgläubigen, vem Nationalismus entwachfenen 

Theologen gehöre es eben, Iutherifch zu fein im Saframents-Punfte‘ 1), 

Es war auch ſchon deutlich genug geworden, wo diefer Zug der Neaf- 

tion hinaus wolle. „Erft in neuefter Zeit hat man es vernommen, 

aus dem Munde von Hengftenberg, dag dem Proteftantismus mit wohl 

oder übel verftandener Paulinifchen Rechtfertigungslehre nicht mehr aufs 

zuhelfen feiz aus dem Munde yon Stahl, dag das Princip der luthe— 

rifhen Kirche eigentlich in etwas Anderm, nämlich in der Durchdringung 

alles Menfchlihen mit dem Göttlichen beftehe; aus dem Munde von 
Thomaſius, daß die Saframentslehre nun einmal nicht könne entwickelt 

"werden aus dem Grundprincip des Proteftantismus“ 2), Wenn ferner 

Kriefoth dem Calvinismus in Einemfort den Grundmangel yorwirft, daß 

er einen Kirchenbegriff habe ohne den Begriff der Heilsanftalt mit Gna— 

benmittelqualität ): fo ſteht da das sola fide gleichfalls nicht im Vor⸗ 

1) Darmfl. 8-3. vom 1. Aug. 1857. 
2) Darmſt. 8-3. vom 25. April 1857, 

) Kliefoth und Mejer: Firchliche Zeitſchrift. 1857, Yan, ©. 39 ff. 
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dergrund, Was endlich Hengftenberg nur fhüchtern einmal angedeutet: 

daß heutzutage mit dem sola fide nicht mehr Alles gethan fein dürfte, 

das bildete Bilmar förmlich zum Syftem aus in jener Schrift, die er 

fehr bedeutfam „Theologie der Thatfahen- wider die re; der 

Rhetorik“ betitelt Hat. 

Herr Bilmar hat das Berdienft, daß an ihm und durch ihm die 

firhenbegrifflihe Confequenz des realen Saframents zuerft ganz Far 

wurde. In der Antagonie gegen den Calvinismus hatte er mehr und 

mehr die Saframente als „leiblihe Thaten Gottes am Menfchen”, weit 

ausfchlieglicher und unmittelbarer als die Predigt, „nicht bloß graduell, 

fondern fpeeififch verfehieden vom Worte”, betont. Jmmer heftiger flritt 

er gegen den VBerfuch, „auch das Saframent in das Wort umzuſetzen“. 
Dem rein ausgefchmolgenen, der Leiblichfeit entkleideten fakramentlichen 

Wort (im Calvinismus) feste er aufs Schärffte die objektive Teibliche 
Thatſache des Saframents entgegen, und je mehr er dieß that, deſto 
mehr erfhwang er fih auch zur Firchenbegrifflichen Vollkraft. Nicht 

nur, daß er allmählig neue Saframente auffand, namentlich das der 

Sündenyergebung und der Confirmation, fondern was noch mehr ift: 

ſolche Gnadenmittel forderten mit zwingender Confequenz eine Kirche 
als Heilsanftalt. Ohne fie kann das „von Unten und leiblich wir- 
fende Saframentswunder” ſchon gar nicht die geficherte Fortpflanzung 

befisen, Kurz, Herr Bilmar ſah nach dem Ausdruck Hengſtenbergs ein, 

daß die „evangeliſche Kirche nicht eine Glaubens-, euch eine — 

Saframentsfirde iſt“ N. 
Das heißt: nicht Der Glaube (fubjektiv), fondern das — 

(objektiv) iſt kirchenbildend. Freilich tröſtete ſich Herr Schenkel: die 

Heilsanſtalt des Herrn Vilmar ſei zum Glück noch keine Thatſache, 
ſondern bis jetzt noch bloße Rhetorik, und wäre fie eine Thatſache, fo 
wäre fie eine thatfächliche armfelige Eopie des römischen Kirchenthums, 

und jeder Menſch von einigem VBerftande würde es hundertmal vor⸗ 

ziehen, unter den Lehr⸗ und Saframent-erhaltenden römischen Papſt fich 

su ftellen, als unter den Lehr und Saframentserhaltenden kurheſſiſchen 
Herrn Bilmar 2), Auch Herr Schwarz ſpottete: „um ſo widerwärtiger 
iſt dieſes hirnloſe Katholiſiren, als es einen ſo kleinlichen, provincial⸗ 

bornirten Charakter hat, und der Blick ſich nirgends über die nächſten 

9) Darmft. 8.3. vom 3; San, 1857; 

U.mD, 
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Erfahrungen, über die Anefooten aus bem Kreife niederheſſiſcher Paftoren 
oder Bauern erhebt“ ?), In Wahrheit aber war es den Gegnern doch 

feineswegs wohl bei der Sache, Herr Schenfel fürchtete auch ſelbſt davon 
„eine furdtbare Spaltung und Zerflüftung der evangelifhen Kirche”, 

Allerdings ſcheint Herr Bilmar in feiner Eirchenbegrifflihen Ent— 
wicklung ſich des Gegenfages zu den Symbolen und zu den Anforderun- 

gen des sola fide faum recht bewußt geworben zu fein. Wenigftens 

warf er feinen Gegnern vor, erft „neuerdings bis zu dem freilich 
abgeſchmackten Frevel vorgefhritten zu fein, die Lehre von der Kirche 

als einer nur unfihtbaren Kirche für eine nothwendige Confequenz 
ber Lehre von der Rechtfertigung durch den Ölauben auszugeben”. Herr 

Bilmar fügte beis „die Katholifen triumphiren darüber, und Manche von 

und find vorfchnell es einzugeftehen bereit gewejen“ — daß nämlid 

ſymbolmäßig die eigentlihe Kirche unfihtbar fe. Seine Kirde da— 

gegen bedingt „die Möglichkeit der Fortpflanzung der Gewißheit der 

Seligfeit durch Chriftus“, ift Daher fichtbare Anſtalt. Er erflärt aus— 

drücklich: „Ale, welche jest die Lehre von der Kirche fih zu Herzen 

genommen, müffen mithin von dem Begriff einer Gemeinſchaft, 
welche allzeit etwad Subjeftives, und erſt Folge ter von Chriſtus ge= 

gebenen Pflanzung ift, fortfehreiten zu dem Begriff einer Anftalt, als 

bes die Gemeinfhaft erft erzeugenden Objektiven“ ?), Soviel gefteht 

übrigens Herr Vilmar doch zu, daß feine Kirche fi bislang wenig um 
ihr eigenes Wefen gefümmert babe und jest die Frage darnach eine 
ganz neue fei: | 

„Irre ich nicht ganz, fo ift die Verhandlung über die Lehre von der 
Kirche gegenwärtig auf dem Punkt angelangt, daß die theologiſche Welt diefer 
Thatfache inne zu werden und fich zu bemächtigen im Begriffe fleht.“ „Sp 
viel ift allerdings richtig, daß dieſer Lehrpunft oder beffer die Thatſache 
der Kirche eine von den Thatfachen des chriftlichen Lebens ift, welche von 
der Chriftenheit noch erft zu erleben find.“ „Genug, wir follen jet 

etwag erleben, etwas erfahren, was big dahin noch nicht erlebt und 

erfahren sft, das iſt die unverfennbare Signatur der Zeit in Be ie jung 
auf die Gemeinſchaft der Chriſtenheit, zunächſt der evangeliſchen Kirche.“ 

Es ift die theologiſche Schule, ihre gegenſätzliche Stellung zur Praxis 

und zum Leben, welcher Herr Vilmar wie alle proteſtantiſchen Uebel, 

1) Berliner proteſt. 8.-3. vom 5. Juli 1856, 
2) Theologie der Thatfarhen ©, 47, 
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fo insbefondere diefe unglaubliche Verſpätung bezüglih der Thatfache 

der Kirche zufchreibt. Die „mit Schmerzen verbundene Erfahrung” 

(was Kirche fei) geht heute noch ausſchließlich von der Amtspraxis 

aus, von „Pfarrern“, welche die Schule als für folde Fragen „Unbe- 

rufene” ſchilt. Die Schule ift diefer Erfahrung bis zur Stunde im 

Innerſten zuwider, Darum neuer Zorn Bilmars über die Theologie 

der Rhetorik: „Die Guten begreifen nicht, daß diefe Dinge an ſich dem 

Katheder nur in zweiter oder gar dritter Inſtanz zugehören, von ber 

Wiſſenſchaft gar nicht erfaßt, gefehweige denn erledigt werden können.“ 

„Es gilt bier nicht mehr, Worte machen, fondern mit dem Leben fi 

serftändigen.” „Daher bezeichnen die mundfertigften Rhetorifer die Er: 

örterung der Lehre von der Kirche, wie fie jest heraustritt, als Fries 

densftörung, und ihr Friede, diefer faule Mönchsfriede, ſoll allerdings 

geftört werben.“ 

Bilmars eigener Entwicklungsgang war ein ganz praftifcher ges 

wefen: von der Realität des Saframents zum göttlich geftifteten Amt 

und vom faframentalen Amt zur „pädagogifchen Aufgabe der Kirche“, 

welche in der Augustana allerdings, wo nicht befeitigt, ſo doch unge— 

bührlih in den Hintergrund gefchoben fcheine, Dr. Schwarz hat die 

natürliche Confequenz dieſes Stufenganges fehr wohl eingefehen; „Legt 

man befonderes Gewicht auf die Gnadenfräfte des Saframents als ver—⸗ 

fhieden von den Wirkungen des Worts (in der Predigt), oder wohl 
gar höher als fie, fo werden die Saframentsverwalter offenbar zu 

Heild- und Gnadenmittlern, und an den faframentalen Amtsbegriff fest 

mit innerer Nothwendigfeit ein katholiſches Sakrament nad) Dem andern 

an” 4). Beim fatramentalen Amtsbegriff angefommen, mußte fih Herr 

Bilmar fofort und nothwendig empört finden über die Rede vom „Ur⸗ 
fprung des geiftlichen Amts aus der Gemeinde”, Es ſchien ihm ein 

unlösbarer Widerfpruch, dag ja fomit die Gemeinde 3. DB, ſich felbft 

die Sündenvergebung ertheilen würde, Der ganze Urfprung des „Amts 

aus der Gemeinde“ kam ihm als ein Fundament von der „größten Un- 
fiherheit” vor, bie endlich fogar zu der wiberdriftlihen Rohheit führe, 

den Zuftand der Einzelgemeinde ald Norm für das geiftlihe Amt und 
deſſen Verwaltung zu betrachten, fich mit dem Amt an das Zeitbewußt- 
fein zu accommodiren. Wohl fagte man ihm: es fei nicht der Ausgang 

des Amts aus der äußern Gemeinde damit gemeint, fondern „die alleinige 

N) Geſchichte der neueften Theologie S. 403. 406. 
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Berechtigung der unfihtbaren Kirche”. Herr Vilmar erkannte aber die 
täufchende Natur gerade diefer Ausrede auf das allgemeine Prieſterthum; 
„es kommen da“, fagt er, „die feltfamften Säße heraus”. Dagegen ſah er 

feinen andern Ausweg, ald einen ee Stand”, —7* durch: Die 

anſtaltliche Kirche, J & 

Sp die Theorie des: Sie Vilmar. Mit der Praris des neuen 

Kirchenbegriffs haben wir die übrigen Neulutheraner alle in großer Ver— 

legenheit gefunden; Herr Vilmar aber, nebenbei geſagt, übertrifft ihre 

Selbſtwiderſprüche noch ſämmtlich. Er erkennt die Kirche als gottge— 

gebenen anſtaltlichen Organismus, aber dieſe Kirche iſt ihm noch — zu⸗ 
künftig; er erkennt das Amt als göttlich geſtiftet, aber auch dieſes Amt 

iſt ihm zukünftigz ja er ſinkt ganz auf den pietiſtiſchen Standpunkt zurück, 

indem er das Amt der Zukunft von der Qualität der Perſönlichkeit ab⸗ 

hängig machts es werde fih da um ein unmittelbares göttliches Mandat 
und um die Frage handeln, „ob nicht ein jeder Pfarrer ein Befehrter 

fein müſſe?“ Somit ftreift Herr Vilmar zum Schluffe hart an das 

wiederholte Pfingftwunder der Irvingianer an ). Dies ;» —** 

feine Conſequenz der realen Leiblichkeit des Sakraments. Ani 

Die Bilmar’fhe Schrift öffnete, wie. geſagt, den Bersinedn des 

fymbolmäßigen Kirchenbegriffs vollftändig die Augen über die bedroh— 

Yichfte Gefahr, in welcher diefer fchwebe. Man wußte nun, wozu die 

faframentale Leiblichfeit “gerade jest mehr als je urgirt werde. Der 

Gnadauer Conferenz von 1856 war es unanftögig gewefen, daß „das 

Abendmahl (ganz im römifchen Sinne) ein mysterium 'tremendum” 
genannt ward 2). Die Onadauer Conferenz: von 1857 beſtimmte in 

demfelben “Sinne über die Taufe, ungefcheut vor dem: „Vorwurf der 

Magier, Ein Augenzeuge empfing davon den Eindrud, „ed fei gar 

nicht zu verfennen, daß die Theologie der Thatfachen immer mehr das 

Terrain befege“ 3), Vergebens hatte Herr Schenkel eben noch zum 

Reformationsfefte das Ariom eingeprägt: auf Jahrhunderte hinaus fei 

das Schieffal der proteftantifchen Kirche yon dem Maße der Treue ab» 

hängig, die man jest der großen Lehre vom sola fide überall, nament- 

Yich in der Taufe, im Abendmahl, im Cult erzeigen werde. Vergebens 

hatte er ſonnenklar bewiefen, dag aller Zwiefpalt und Jammer im 

2) Brot. Näheres hiftor.-polit. Blätter Bd. 39, ©, 587, 
2) Darmft. 8-3. vom 15. Mai 1856, 

3) Halle'ſches Volksblatt vom 10. Jan. 1857, 
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Proteftantismus an der unberechtigt realiftifhen Faſſung fich entzündet 

habe, welche das Luthertbum dem Abendmahle gegeben 1), Bergebens 
hatte Dr. Hafe die „magifche Kindertaufe” (ftatt der bloß ſymboliſchen) 

sorgenommen, und an ihr das ruheloſe VBorwärtsdrängen aus dem Lu— 

theranismus in den Pufeyismus, aus dem Pufeyismus in den Roma— 

nismus nachgewieſen. „Die Reformation”, fagte er, „it ausgegangen 

yon dem fchöpferifchen Gedanken: der Glaube allein macht felig, ſonach 
ift jedes opus operatum, jedes bisher für fromm gehaltene Werk, das 

nicht aus dem Glauben fommt, vergeblich; die ganze Reformation wäre 

ein eitler Pärın gewefen, wäre Dad opus operatum berechtigt“ 2). 
Somit nahın der große Saframentd- und insbefondere der Abend- 

mahlsftreit eine jehr intereffante Wendung, Hatte man einft namentlich 

bie realen Saframente der alten Kirche mit dem Vorwurf der Werf- 

heiligfeit und der todten Werfe gemeint, fo fand man jebt, daß auch 
der neue Iutherifche Auffhwung mit Höchft gefährlihem opus operatum 

umgehe. Man werde, fagte Dr. Schwarz, überhaupt die ganze Bes 

wegung nicht recht verftehen, wenn man nicht „den nahen Zufammen- 

bang des Kirchenbegriffs mit dem Saframentsbegriff” in's Auge faſſe. 

Daß gerade in der Iutherifchen Kirche und unter den Neulutheranern 

fih diefe anftößigen Theorien ausgebildet, Fönnte ſchon darauf führen, 

Herrn Schenfel war es bereits früher aufgefallen, dag ſchon Profeffor 

Scheibel, der befannte Patriarch der altlutherifchen Separation, von den 

Symbolen hierin abgewichen: „Nicht um Wiederaufrichtung der Luther- 
kirche, wie fie vor dreihundert Jahren gewefen war, handelte es fi 

bei ihm, fondern um Wiederaufrichtung einer neuen theofratifchen Anz 

ftalt oder, wie er felbft fo bezeichnend fagt, um MWiederherftellung des 

Altars und des Opferweſens, und infoferne auch des Prieſterthums, als 
wo Altäre mit Dpfern find, auch Priefter fein müffen“ 3), Ganz na— 

türlih! argumentirt Herr Schwarz: fobald die Saframente nicht bloße 
notae, fondern Lebensgrund der Kirche find, fobald nicht der un- 

fihtbare Glaube, fondern die fihtbaren Saframente zum Bande der 

Kirche gemacht werden: dann ift der evangelifche Begriff von der Kirche 

dem Fatholifhen gegenüber verloren. Darum handle es fich jeßt: „ob 

die Lehre von der Kirche nach den Thefen Luthers vom Glauben oder 

2) Darmf. 8-3. vom 12. und 19. Juli 1856. 

2) Berliner proteſt. 8.-3. vom 7. März 1857; vrgl. 29, Nov. 1856, 
3) Darmſt. 8-3. vom 14, San. 1855, 

Jörg, Geſch. des Proteft, I. 25 
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nach denen vom Saframent ausgebildet werde?” und. Yeßteres wollten 

die Neufutheraner — „einen faframentalen Kirchenbegriff”, 
„Sie gehen offenbar darauf aus, dem Glauben feine gebüßrende 

Stelle in der Kirche als dem lebendigen Duellpunft derfelben zu nehmen, um 

fie vem Saframent einzuräumen. Sn der Lehre von der fihtbaren Kirche 
läuft Alles darauf hinaus, das Sakrament der Taufe, in der Lehre vom Amt 

das Saframent der Ordination für den Glauben zu fubflituiren... Delisfch 
fpricht e8 offen als einen Mangel der reformatorifchen Lehre von der Kirche 

aus, daß die Saframentslehre nicht den ihr gebührenden Einfluß auf fie er— 

langt habe, daß die Saframente wohl als Die notae ecclesiae, nicht aber alg 

ihr Lebensgrund erkannt feien, daß man nicht die Saframente, diefe fichtbaren 

und Allen erkennbaren Gnadenträger, fondern eine Wirkung des Wortes, den 

unfichtbaren, nur dem Herzensfündiger offenbaren Glauben zum Bande der 
Kirche gemacht Habe.) 

Herr Schwarz fordert daher dringend: Reform der Tutherifchen 

Saframentslehre nad) Maßgabe des sola fide! Er will fagen: die lu— 

therifche „Leiblichkeit“ müſſe in calyinifhem Spiritus aufgelöst werden. 

Denn ihre Unvereinbarfeit mit dem sola fide fei ebenfo offenbar, wie 

die Gefährlichfeit der Firchenbegrifflihen und bierardifchen Keime in 

ihr, Schon Luther habe jenen Widerſpruch erfahren, fei aber felbft nie 

über ihn binausgefommen. Syn feinen früheften Schriften habe er „die 

Gewiffensautorität der bierardhifchen Autorität mit repolutionärer Kühn: 
heit entgegengebalten”, fpäter aber „die rechte Vermittlung zwiſchen 

dem religiöfen Subjeft und der kirchlichen Objektivität nicht gefunden, 

fih vielmehr in den härteften Gegenfägen einer maßlofen Geiftegfreiheit 

und einer ftarren Lehrautorität ruhelos umbergeworfen“, Daher habe 

Luther auch das sola fide und das reale Saframent zumal feftbalten 

wollen; und dieſer Widerfprucd fei eben auch in die Symbole überge- 
gangen. Herr Schenfel hatte bereits („Unionsberuf“ S. 220 ff.) nadj- 
gewiefen, dag nur Zwingli feine Abendmahlslehre vom Lentraldogma 

des sola fide aus confequent entwidelte, während Luther bier den 

Grund der Nechtfertigungslehre verließ. Das müffe, meint Herr Schwarz, 

nun anders werden; die Lutheraner — — ihre Sakramentslehre 

dem sola fide opfern: | 

„Daß die Iutherifche Lehre vom Glauben mit der vom Saframent in 

einem unausgeglichenen Widerfpruch ftehen geblieben, ift nicht ſchwer zu fehen 
. Die sola fides fehließt nicht nur dag opus operatum menfchlicher Werf- 

’) Schwarz: zur Gefehichte der neueften Theologie. ©, 375 ff. 383. 
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thätigfeit,. fondern ebenfofehr das opus operatum göttlicher Magie aus, weil 
eben die fides die innerfle und tieffle Synthefe des Göttlichen und Menfch- 

Yichen ift, und darum die alleinfeligmachende Kraft hat. Freilich. kreuzt fich 
mit diefer Rechtfertigungslehre die Saframentslehre, aber e8 iſt Doch befannt 

genug, daß jene die Sundamentallehre des Proteftantismus iſt, und es ſollte 
daher als billig erfcheinen, Daß nah ihr die Saframentslehre be- 
meffen und umgebildet werde, nicht umgefehrt.“ 

Diefer einzig mögliche Ausweg aus der ewigen Berlegenheit, dem 

crux interpretum Yutherifcher Dogmatik, was im Lehreompler des sola 

fide überhaupt mit dem Saframentsbegriff anzufangen fei, ward auch 

von andern Seiten angeratben. Das Achtproteftantiihe Prineip Taute: 

es gibt nur Ein Gnadenmittel, das „Wort, d. i. die Predigt; Chriftug 

ift nicht anders im Saframent als im Wort oder der Predigt; das 
" Saframent wirft auch nicht anders ald das Predigtwort, durch fubjef- 

tive Aneignung; es firirt nur den Wirfungsaft des Worts nach der 
Zeit und auf die Perfon. Das allein ift sola-fide-mäßig, jeder andere 

Saframentöbegriff ift unevangeliſch und hat zur „praftifchen Conſequenz 

den Firchlichen Mechanismus“ 1), 

Wenn aber nun einmal das sola fide mit dem realen Saframent 

und einer Kirche ald gottgegebenem Organismus abfolut unverträglich. 

A, warum fol nicht umgefehrt Yieber es felber weichen? Man begreift, 

wie ſchwer es einem Proteftanten fallen muß, diefe Trage fih nur zu. 

denfen. Dennoch ergriff Herr Paſtor Euen zu Cantreck, der Redak— 
teur. des Iutherifhen Drgans der pommerifchen Vereine, für fie das 

Wort und ftellte für die Conferenz zu Naugardt vom 13. Mai d. J. 
eine Reihe höchſt merfwürdiger Antithefen. Bei der Eonferenz freilich 
hatten fie feinen Succeß; man fand fie „frappant und beängftigend”, und 
„eine ganze Reihe von Brüdern trat für die sola fides als pro ara 
et foco in bie Schranken“ ?). Aber die Thefen find an ſich höchft be- 
deutfam. 

Herr Euen läugnet darin geradezu die „heilsökonomiſche“ Be⸗ 
deutung des sola fide, und verleiht dieſelbe dem Saframent; er läugnet 
folgerichtig die normative Geltung des sola fide; denn in diefer Stel- 
lung müffe es erſtens „die Lehre vom fubjeftiven Heil durch Läugnung 
der wefentlihen Heilögabe in ihrem tiefften Grunde trüben”, zweitens 

) Darmſt. 8.-3. vom 25. April 1857. 
2) Hengftenbergs evang. 8, 8. vom 20. Juni 18575 Berliner proteſt. K.3. 

vom 25. April 1857. 
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„eine zu Allem fähige wiffenfchaftlihe Abftraftion werden, welche zulest 

in. das fogenannte Sormalprineip der Reformation umſchlägt und damit 
jedes kirchliche Bekenntniß abrogirt.* Zunächft ſtellt er daher den Satz 

auf: „alle Glaubensartikel find gleich fundamental, und die Lehre von 

der Rechtfertigung hat aufgehört, Fundamentalartifel im reformatorifchen 

Sinne zu fein.“ Aber noch mehr! Wie es in diefem Zufammenhange 

in der That nicht anders möglich ift: er läugnet endlich das sola fide 

im Grunde felbft, und faßt die Rechtfertigung völlig im Fatholifchen Sinne. 

Man erwäge nur folgende Thefen: 

„Die ſubjektive Erlöfung vollzieht fich in der Wefens- und Lebens: - 
mittheilung des Gottmenfchen, und nicht in der Herftellung eines bloß 

ethiſchen“ (beſſer: juriftifchen) „VBerhältniffes zwifchen dem fündigen - 

Menfchen und Gott. Das Heil ift wefenhafter, nicht allein ethifcher Natur. 
Gotteskinder find nicht bloß Adoptivlinder, ſondern Kinder „„aus Gott ge— 

boren““. Das Heilsgut wird in der Selbſtmittheilung Chriſti, aber nicht in 

der Glaubensgerechtigkeit allein dargereicht.“ 

„Der Glaube als eine ethifch-geiftige Beſtimmtheit des Menſchen iſt für 

fich allein unfähig, die volle Heilsgabe in ihrer Wefenhaftigkeit zu ergreifen, 

und es bedarf zu ihrer Darreichung Seitens des Herrn, fowie für das Em- 
pfangen Seitens des Menfchen der gottgegebenen fatramentalen Ber- 
mittelung.“ | 

„In der theologifchen Wiffenfchaft der evangelifchen Kirche ift die Lehre 

son der Nechtfertigung in ihrer Befonderheit zum Abfchluß gefommen und 

feiner Anfechtung mehr unterworfen. Sie hat daher aufgehört, Fundamental⸗ 

Artikel im reformatoriſchen Sinne zu ſein.“ 
„Gleicher Weiſe iſt ſie für das praktiſch-chriſtliche Leben —“ 

nicht mehr fundamental als andere Lehren, denn wir haben es nicht mit fol- 

hen zu thun, welche fich Vergebung der Sünde mit banrem Oelde. erfaufen, 

auch ift der Schade evangelifchen Volkes nicht die Selbftgerechtigfeit, welche 
etwas daran fett, um durch das Verbienft guter Werke oder ihrer Faſten dem 
Himmel die Seligfeit abzuringen, fondern vielmehr die faule Sicherheit, welche 
um der Seligfeit willen faum einen Finger rührt, und e8 darauf anfommen 

Yäßt, ob ihr das Reich Gottes von felbft in den Schooß fallen wolle. Die- 
fem Gegenfate gegenüber ift die Lehre von der heiligen Majeftät Gottes 

Sundamentalartifel.“ 
„Iſt die Lehre von der Rechtfertigung, fowie die Lehre von ben 

Saframenten, jede in ihrer Befonderheit, zum Abſchluß gefommen, Tv 
handelt es fich in der gegenwärtigen Lehrentwicklung um bie gegenfeitige In— 

tegrivung und Durchdringung beider zur Einheit in der vollen Lehre vom 
fubjeftiven Heile. Der fpringende Punkt iſt die heilsbkonomiſche 
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Bedeutung ver Saframente, und der Gegenfag eine falfche Heberfpan- 

nung des Artikels von der Nechtfertigung. Der Schwerpunft der Lehrentwie- 

Yung hat ſich aus dem Artifel von der Nechtfertigung in die Lehre von den 

Saframenten, und insbefondere von ber een Dedeutung 

berfelben verlegt.“ 1) 

Sp num wäre der neue Kirchenbegriff in ſich allerdings vollendet: 

an die Stelle des Specialglaubens tritt die faframentale Bermittelung 

in der Kirche, welche ſelbſt ein gottmenfchlicher Organismus ift, der das 
Diepfeits fichtbar mit dem Jenſeits verbindet. Man vergleiche nur da= 

mit in Gedanfen den ächtproteftantifhen Satz: das Verhältniß des Ein- 

zelnen zu Chriftus richte fich nicht nach feinem Verhältniß zur Kirche, 

fondern umgefehrt diefes nad) jenem. Folgerichtig verlangt freilich Das 

Prineip der „Unmittelbarfeit“ fo und nicht anders, 

Sechstes Hauptſtück. 

Dr. Nevin, der Dualismus des Sektengeiftes und der ‚Bärchenfchmerz, 

An der Hand der Analogie jener realen Gegenwart im Saframent 

ift alfo das Neulutherthum endlich dem vollen Verſtändniß ber. Kirche 

als Fortfesung der Incarnation, als eigentlich gottmenfchlicher Leiblichfeit 

nabe gerüdt. Der wahre Gegenfas zu dem fpiritualifirenden Seften- 

geift: mit dem. eiferfüchtigen Haß feiner Perfonenfirhe gegen jede kirch— 

Yiche Realität wäre da erreicht. Die unfichtbare Kirche, dieſes „Geſpenſt 

ohne Fleiſch und Bein“, ift hier Teibhafter Gotimenfch geworben. Auch 

‚Herr Bilmar ward einmal von dem leuchtenden Gedanken bligartig durch⸗ 

zuckt: jener Alles verflüchtigende, in gefpenftifhen Wortnebel auflöfende 

Kirchenbegriff des sola fide fei die faktifche Verläugnung der Yeibhaftig 

realen, gottmenſchlichen Perſon Chriſti ſelbſt: 

„Den jenſeitigen Gott, den fernen längſt geſtorbenen Chriſtus das 

Phantasma des heiligen Geiſtes lat man ſich gefallen; ſobald aber dieſer 
Gott dießſeitig werden, der todte Chriſtus ſich als lebendig und gegenwärtig 
darſtellen, und ſogar in der wirklichen Welt regieren, der phantaſtiſche heilige 

Geiſt ſehr merklich in die Realität einrücken und über dieſe Realität richten 
will — da treten die Mächte des Fleiſches auf: die Maſſen des Pöbels aller 

Stände erheben ein einſtimmiges unartikulirtes Wuthgeſchrei, und die Sanscu—⸗ 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 9. Mat 1857, 
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Iotten der Salons, der Tabagien und der Theologie rufen Tag für Tag dem 
füßen Pöbel zu: Hierarchie, Pfaffenherrfchaft, Katholiſiren, Papfttbum, Tri- 

dentinum, tiefes Mittelalter, dicke Finfterniß, Geiftesfnechtfchaft, Inquifition, 

Scheiterhaufen! — und fofort beginnt durch Nachrufen diefer Wörter ein 
vieltaufendflimmiges Charivari.“ *) 

Nehnlihe Gedanken find auch im Kliefoth’fhen Kreife fchon aufge- 

fliegen, freilich zunächft in polemifcher Richtung gegen den Calvinismus; 

denn die Kirche nicht als „Heilsanftalt” begreifen und „reformirt“ fein, 

gilt dort nun einmal als identiſch. Daher erfcheint auch der Seftengeift, 
welcher die würtembergifchen Hoffmannianer und ähnliche Schwärmereien 

treibt, jenen Neulutheranern immer als etwas fpeeiffch Reformirtes. 

„Der veformirte Kirchenbegriff ende mit der Sefte und mit der Theo- 
fratie, und der alfo vollendete Mißbegriff befhädige auch die gefammte 

Lehre von Chrifto und dem Berfühnungstode und bringe die Menſchen 

um ihren einigen höchſten Troſt“ 2). 

Die Einfiht vom Kirchenbegriff, daß er unablöslich zufammenhänge 
mit dem Begriff von der Perfon Chrifti, erhob fich alfo in Deutfchland 

im zehnten Jahre der großen Krifis, denn fo lange ungefähr dauert 
die. Bewegung um den Kirchenbegriff. In Nordamerifa hatte ſchon 

in ihrem erften Anfang ein ausgezeichneter Mann diefen Umfang der 

Trage und die ganze Tiefe chriftlicher und Eirchlicher DBerfunfenpeit, in 
welcher der Dualismus des Seftengeiftes die Seinen fefthalte, genau 
ermeffen; Herr Dr. Nevin zu Mercersburg in Pennſylvanien. Die 

eigene Entwicklung und Die Ausſprüche diefes trefflihen Theologen find 

ganz geeignet, ein Schlug-Refume unferer Betrachtungen zu bilden und 

die alffeitigen Beziehungen ihres Gegenftandes noch heller zu beleuchten, 

Auffallender Weiſe ift der Gründer des amerifanifhen Neuluther- 
thums urfprünglich ein Reformirter aus der fchottifhen Presbyterial- 
Kirche. Bon deren Seminar zu New-Albany ging John W. Nevin 
1836 als Vrofeffor der Theologie an das beutfchereformirte Mercersbur- 

ger Seminar. Der confeffionelle Unterfhied Fam damals überhaupt nicht 

in Betracht und die reformirte Kirche insbefondere war zur Zeit ganz 

unter methodiftifhem und puritanifchem Einfluß; „ohne eigene Theologie 

wurde fie von den herrſchenden amerikanifchen Tendenzen in's Schlepp- 
tan genommen für Angftbanf, veligiöfe Aufregungsmittel, Paulus-Bekeh⸗ 

1) Theologie ver Thatfachen ©. 93, 

?) Flörcke in Kliefoth und Mejers Zeitfihrift 1857. ©, 382, 
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rungen 20.” 2). Nevin trat vor Allem diefem methodiftifichen Unfug ent- 

gegen. Als Lehrer für Deutfche fühlte er fih zum Studium der deut- 
fchen Theologie und Philoſophie, namentlih Schellings, verpflichtet; fein 
hiftorifher Sinn führte ihn bald auch zu gründlicherem Studium ber 

patriftiihen Theologie; „und da wurde ihm denn”, wie fein Freund und 

Collega, Herr Schaff, felbft fagt, „die große Differenz derfelben yon 

unferem modernen proteftantifchen Chriftenthbum immer klarer.“ Zugleich 

traten ihm alle andern proteftantifchen Fragen völlig in den Hinter: 

grund vor dem tiefen Intereſſe, mit dem er die pufeyitifche Controverfe 

und namentlich die Schriften Newmans verfolgte; Alles ward ihm, nad 

Herrn Schaffs Ausdruck, „Nebenfache gegenüber dem coloffalen Gegen- 

fa von Katholicismus und Proteftantismus, welcher in der Lehre von 

der Kirche und ihrer Autorität feinen Mittelpunkt habe,’ Herr Nevin 

ſprach feine wachſenden Erfenntniffe im Mercersburg Review unver- 

holen aus, Das Auffehen wurde größer und größer. Zwar erfolgte 

nirgends eine wiffenfchaftlihe Entgegnung, aber „das allgemeine Gefchrei 

war und ift: dieg führe direft nah Nom’, Die Fatholifhen Organe 

Amerika's forderten ihre Lejer zum Gebete auf für Dr. Nevin, und bald 

fing man in einzelnen katholiſchen Kirchen wirklich an, für die Rückkehr 

eines hochgeftellten Lehrers der Andersgläubigen zu beten, „Jedenfalls“, 

bemerfte Herr Schaff im Sahre 1854, „ift die Kirchenfrage bei Dr. Ne— 

vin an einer foldhen Krifis angelangt, daß er als grundehrliher Mann 

für feine Pflicht hielt, fein Amt als Profeffor der Theologie 1851 nie- 

derzulegen.” Sein Einfluß blieb aber, unter dem Namen der „hoch— 

firhlihen Theologie von Merceröburg”, groß, augh über die Grenzen 
der deutſch-reformirten Synode hinaus ). 

Der „Nevinismus“ (ein in Amerika bereits geläufiger Name) grün- 

dete von Anfang an tiefer als das parallele Neulutherthum und die 

neueftens yon Deutfchland hinüberverpflanzten Streitigkeiten über Kirche 

und Amt in den Synoden von Buffalo, Jowa und Miffouri. _ Herr 

Nevin hatte feine Augen, über der vernichtenden Polemik gegen den 

Methodismus, in deffen „neuen Maßregeln” er die fhmählichften Aus— 

geburten des firchenfcheuen Subjeftivismug erfannte und in der berühm- 

ten Schrift: „die Angſtbank“ mit aller Energie feines Abfcheues brand- 

marfte, bald auf den grafjirenden Seftengeift überhaupt geworfen, 

N) Berliner proteft. 8.-3. vom 17. Mai 1856, 
2) Bol. diefes Werfes I. Band ©. 485, 
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Wie er felbft erzählt, gehörte es in Amerifa damals noch zum guten 

Ton, denfelben fogar als einen produftiven Segen der Kirche anzuſehen, 
ber deßhalb auch im Millennium noch fortdauern werde. Dr. Neyin, be- 
reits Durchdrungen von der dee Einer heiligen allgemeinen Kirche, ent- 

jegte fi über dem genauern Anblick; Alles, was er in der proteftantis 

fchen Entwicklung überhaupt und in der amerifanifchen insbeſondere 

wahrnahm, „Iegte fih wie ein düfteres Nachtgemälde um fein Gemüth, 

verfolgt ihn früh und fpät und will ihn beinahe erbrücden.” „Sp ift 

er’, nach dem Zeugniffe Schafe, „eine Verkörperung des Kirchen— 
ſchmerzes, der durch viele der ernfleften und tiefften Geifter der Zeit 

hindurchgeht.“ „Ich glaube nicht”, fährt Herr Schaff fort, „Daß irgend 
ein Theologe der alten oder neuen Welt diefen Kirchenfchmerz lebhafter 

fühlt und eifriger dafür betet ald er, denn ich bin feit Jahren Augen- 

und Obrenzeuge feiner fchweren Kämpfe geweſen; für Dr. Nevin ift die 

Kirhenfrage im weiteften Umfange nicht nur das größte theologiſche 

Problem der Gegenwart, fondern zugleich eine Frage der perſönlichen 

Seligfeit” ?). 

Die furchtbare Verwüftung des religiöfen Egoismus, des autori- 

tätslofen. Individualismus, der geiſtlichen Souverainetät des Einzelnen, 

wie fie in Amerifa bereits entfaltet vor Nevins Augen lag, hatte ihm 

fchon ein paar Jahre früher diefelbe große Trage nach der Kirche auf- 

gedrungen, in welche nachher die Kliefotb, Münchmeyer, Löhe, Bil- 

mar ꝛc. auf deutfhem Boden verwidelt wurden, Nevins merfwürbige 

Schrift: „Antichriſt oder der Seftengeift“ ift ſchon im Zahre 1847 erz 

fchienen. Sie ift nichts Anderes als eine energifche und geiftvolle, doch 

aber noch Halb unbewußte Proteftation gegen den ſymbolmäßigen Begriff 

der unfichtbaren eigentlihen Kirche und eine ebenfo unwillfürliche Um⸗ 

ſchreibung des ächtkatholiſchen Kirchenbegriffs. | 

Nevin ging bereits von dem erhabenen Grundgedanfen aus: die 

reale hiftorifche Kirche fei nur die Fortfegung des Myſteriums der In— 

carnation durch alle Zeiten bis an's Ende der Welt; die Läugnung der 

„objektiven, ftubftanziellen Realität” der Kirche fei ganz dasfelbe, was 
der alte Gnoftieismus, Manichäismus, Arianismus, Dofetismus am My- 

fterium der Incarnation felber gethan, indem fie aus dem leibhaften 

Ehriftus eine nebelhafte Fiktion gemacht: Ein Antichriftenthum wie das 

andere. Schon in früheren Aufſätzen Nevins tritt diefe tieffinnige Ver— 

1) Schaff, Amerika, Berlin 1854, ©. 246 ff. 
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knüpfung zwiſchen dem chriſtlichen Central-Dogma von der Menſchwer⸗ 
dung und dem Begriff der Kirche als einer Fortſetzung jener unermeß⸗ 

lichen Thatſache, als einer ununterbrochenen Succeſſion des gottmenſch⸗ 

lichen Lebens Chriſti in der Geſchichte der Menſchheit mit den Attribu— 

ten der Einheit, Allgemeinheit, Heiligfeit, Apoftolieität, Unfehlbarfeit und 

Unzerftörbarfeit auf. » In feiner Schrift von 1847 griff er nun yon 

biefem Standpunfte aus. das ganze amerifanifche Seftenwefen und, um 

mit Herrn Schaff zu reden, „den willfürlichen, fubjeftiven, die Geſchichte 
verachtenden und felbftfüchtige Partei-ntereffen verfolgenden Sefktengeift 

als das Antichrifienthum des modernen Proteftantismug ſchonungslos 

an, im fchroffen Gegenfag zu der öffentlichen Meinung, welche das Anti- 

chriſtenthum auf das Papſtthum befchränft und mit ihm identifteirt.”, Nur 

die Erweckung kirchlichen Sinnes ftatt des ſubjektiv „chriftlichen”, nur 

„ernfter Glaube an die Kirche” könne aus diefem Antichriftenthum retten: 

„Die Kirche, welche in dem tiefen. Sinne des apoftolifchen Symbolums 

Gegenftand des Glaubens ift, kann Fein bloßer Begriff oder eine Abftraftion 
fein. Es ift das Unglück der Gegenwart, daß fie von diefem Glauben abge- 
fallen ift, und zwar in foldem Grabe, daß es jebt Manche für das Zeichen 
des Antichrifts Halten, mit der alten Kirche zu befennen: „„ich glaube eine 
beifige allgemeine Kirche“ — während doch in Wahrheit die Läugnung, oder 
eine bloß gnoſtiſche Auffaffung diefes Artikels ein Kennzeichen des Antichriſts 
if. Durch diefen Defeft Teivet unfere ganze Religion; die Kirche iſt ihrer 
eigentlichen Kraft beraubt. Man wird durchweg finden, daß der ‚Seften- 

Chriſtus der wahrhaften Realität für den Geift ermangelt; nach diefer An- 
ſchauung konnte natürlich auch der Kirche Feine fubftanzielle Realität zuge- 

fihrieben werden; mit ihr ift nothwendig ein Mangel an Vertrauen zur Kirche 
als einer wirklichen, übernatürlichen, in der Welt fortwährend gegenwärtigen 

Anftalt verbunden. Der Antichrift anerkennt natürlich die Exiſtenz ber 
Kirche; allein die fo zugeftandene Kirche bringt e8 zu feiner wahrhaften or ga— 

nifh-hiftorifchen Offenbarung in dem Leben der Welt. Sein gefelliges 
Chriſtenthum ift eine Aggregation lebendiger Atome, deren jedes fich für 
ſich ſelbſt zu Chrifto hingezogen fühlt. Der Sektengeift bewegt ſich durch— 

weg auf der Vorausſetzung, daß Chriſtus Feine wirkliche Kirche in der Welt 
babe, fondern bloß ein unfichtbares geiftiges Chriftenthum, welches die 

Menſchen nach ihrem Gutdünken mit Hülfe der Bibel formen und modeln 
Tonnen. Der Geift der Spaltung glaubt nicht an die heilige allgemeine Kirche, 
halt ſchon den Ausdruck für papiftifch und die Sache für leeren Wind, es fei 
denn, daß er darunter feine Fiktion einer Kirche verftehen kann, welche objektiv 
bloß in den Wolfen, im beften Falle in der Bibel eriftirt. Daher ſtets eine 

niedrige Anficht vom geiftlichen Amt, von den Saframenten und vom Gottes- 
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dienfte überhaupt. Die Kirche ift eben nicht Die Niederlage objektiv 
gegebener und bleibender übernatürliden Kräfte Es gehört 

daher zum Charakter des Antichrift unter all’ feinen Geftalten, die Idee des 
geiftlihen Amtes zu unterfchäßen. Ebenfo find die Saframente ber 
Sekten dofetifch und phantaftifch, rein geiftig und aus der Region der Wolfen 

entlehnt, haben eine bloß fubjeftive Wirklichkeit in der. Phantafie des An- 

beters. Daher die Neigung bei den Sekten, die Saframente entweder ganz 

bei Seite zu ſetzen, oder ihnen wenigfteng einen andern Sinn unterzulegen. 

Befonders Tiegt das baptiftifche Princip ihrer ganzen Religionstheprie zu 

Grunde. Der Seftengeift fchrecft durchweg vor der Anerfennung einer o b⸗ 

jeftiven Wirfung der Taufe oder des Abendmahls zurüf. Die religiöfen 

Lieder und Melodien der Sekten tragen benfelben Stempel ertremer Subjel- 
tioität an ſich, ja fie betrachten dieſe gerade als ihren höchften Werth und 

Schmuck, indem fie den Anbeter in Direkte perfönliche Verbindung mit 
der überirdifchen Welt zu bringen ſcheint. Der antichriftliche Geift zeigt fich 

ferner in Verachtung aller Gefchichte und Autorität. Es ift durchaus 

nicht möglich, an eine wirkliche Kirche zu glauben, ohne in ihr zugleich Die 

fortwährende Gegenwart des göttlichen Lebens der Menſchwerdung anzuer« 

fennen, nicht als eine tobte eintönige. Heberlieferung, fondern als ein vrga- 

nifher Lebensproceß, durch alle Zeitalter eriftirend. Der Natur der 

Sache nach muß daher das Einzelne vom Allgemeinen, der Theil vom Gan- 

zen abhängig fein. Daher die dee der Firchlichen Autorität und vernünftigen 

Tradition. Der Glaube an einen realen, in der Kirche fortwährend gegen- 
wärtigen, und durch fie als fein Organ fich bethätigenden Chriftus macht es 

für die Chriften unmöglich, die Kirche der Vergangenheit und Gegenwart zu 

verachten. Dagegen gehört e8 zum innerfien Wefen der Seften, ſich felbft- 

gefällig auf ihr Privaturtheil und ihre individuelle Freiheit zu fteifen, und mit 

vornehmer Geringfchägung auf das ganze kirchliche Altertbum herabzublicken. 

Das Chriftentbum weiß nichts von einer folchen rein fubjeftiven Freiheit. Die 

Sekten aber wollen die Kirche nicht hören, denn das fei die Stimme von 

Menfchen; in der Bibel dagegen fpricht Gott, und zwar bireft und un- 
mittelbar zu jedem Individuum insbefondere; fie glauben daher an 

die Bibel, aber fie glauben nicht an die Kirche. Das Chriftentbum ift für fie 

nur ein übernatürliches Herabfalfen des Lebens auf dag einzelne Subjekt. Das 

fo aufgeftellte Princip rechtfertigt endlofe Spaltungen. Alles aber läuft auf 

das Schema eines unüberwindlichen Dualismus hinaus; bier der Menfch, 

dort Gott in endloſem abftraften Gegenfag, alle Communifation zwifchen 
beiden bloß magifch und phantaftifch, nicht hiſtoriſch wirklich; die Kirche 
eine Idee, bie Saframente leere Zeichen; die Bibel ein vom Himmel gefalle 
ned Meteor; der ganze Proceß der Erlöfung eine Art von göttlichem Tafchen- 
fpielerftüf, das in der Seele mit Hülfe unfichtbarer Kräfte aufgeführt wird; 
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"Alles zulegt wunderbar zufammentreffend mit der eraß fubjektiven neologiſchen 
Theologie des Speinianers oder Deiften, mit Ausnahme eines gewiſſen über- 
natürlichen Apparats, der als ein caput mortuum von der Kirche noch beibe- 

halten wird.* 9) 

Welche fprechend ähnliche Zeichnung des eiferfüchtigen Haffes jener 

hoffärtigen Unmittelbarfeit gegen alle Firchliche Realität! Die unerfüll- 

bare Kluft aber, welche in der fiktiven unfichtbaren Kirche zwijchen 

dem Dießſeits und Senfeits klafft, Haft auch im Dießfeits felber, in 

der Beziehungsloſigkeit zwifchen ihr und dem wirklichen Leben, Nevin 

hat auch diefe Thatfache fehr wohl erfannt. Der Seftengeift, fagt er, 

fennt feine „wirflihe Vermittlung” zwifchen Gott und den Menjchen; 

der „alte Dualismus” wird nirgends überwunden; „die Erlöfung bleibt 

eine rein ſubjektive“ — es fommt auch nirgends zu einer wirklichen 

Erziehung, weil eben die vermittelnde Kirche fehlt: 

„Der Seftengeift erfennt das Mebernatürlihe am, aber auf Koften des 
Natürlichen, und darum zum Nachtheil auch des erftern, indem er es in's Magi- 
ſche verwandelt und über die gewöhnliche Welt einen fehwarzen manichärfchen 
Schatten wirft. Er erkennt die Gefchichte nicht an; ihm iſt die Vergatigen- 
heit nicht der mütterliche Boden der Gegenwart im Leben der Kirche. Sekten 

glauben an feine Taufgnabe, an Feine durch Erziehung vermittelte Religion. 

Bekehrung ift ihnen immer ein abrupter plöglicher Akt, und die Frömmigkeit, 
die darauf folgt, trägt denfelben Charakter; fie ift an gewiſſe Zeiten und 

Gelegenheiten gebunden, und kommt zu Feiner bleibenden Einheit 
mit dem gefammten Leben. Die Religion, welche heute Nacht im Bet- 
faal den Himmel zu flürmen fih anmaßt, Hat morgen Feine Kraft, ja nicht 
einmal den Wunfch, den Kaufladen und das Gefchäftszimmer zu heiligen. 

Sie bewegt fich dualiftifch zwifchen zwei Leben, und macht kaum einen Ver— 
fuch, fie zu vereinigen. Das Chriſtenthum ift feiner ganzen Natur nach welt- 
umfaffend und firebt danach, alle Gebiete des Lebens zu verflären 
und zu heiligen. Die Sekten aber können fih auf einen fol- 
hen katholiſchen Standpunft nicht erheben; fie betrachten Wiffen- 
ſchaft, Kunſt und gefelliges Leben als mehr oder weniger profan; ihr gnofti- 

ſcher Chriſtus verurtheilt fie in eine fortwährende öde Gefangenfihaft in dem 
Labyrinth einer manichäifchen Welt. Der Seftengeift ift ferner raſtlos, hef- 
tig, ungeduldig, ertravagant und zu Ertremen geneigt. Er ift immer fana- 

tifch, fer es nun in der Form wilder Aufregung vder ruhiger Bigotterie. Er 

1) Die Schrift Nevins, aus der wir diefe Grundzüge zufammengeftellt Haben, 
ift abgedrudt in Ullmanns und Umbreits „Theologifchen Studien und Kritifen.” 
1849. U. 989 ff, 
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affeftirt Stärfe, und Hat in der That doch Feine. Sein Ernft geht in un- 
natürliche Leidenfchaft über, und endigt in Erfohöpfung und Abfpannung. 

Bloß die Kirchliche Srömmigfeit, welche auf dem Glauben an die durch Chri- 
fium objektiv in der Kirche vorhandenen göttlichen Kräfte ruht, ver— 
bindet in fich den tieffien Ernft mit der tiefften Ruhe.“ 1) 

Nach diefer unübertrefflihen Phyfiologie Des Seftengeiftes fragt es 

ſich bloß noch: wo denn nun die Kirche mit den durch Chriſtus in ihr 
objektiv vorhandenen göttlichen Kräften erifiire? Darauf aber Tautet 
die Antwort des Nevinismus feineswegs tröftliher als bei dem deut: 

fhen Neulutherthum. Das fünne man fo eigentlich nicht wiffen, meint 

Herr Nevin. Ja, er gehörte fogar felbft fchon zu den Gläubigen der 

Zufunftsfiche und zwar der amerifanifchen, als eines Amalgams von 

Katholieismug und Proteſtantismus. Gerade in den Stürmen des Jah— 

res 1848 erblidte er Anfangs „die Symptome des drohenden Inter: 

gangs Europas und des beginnenden Aufgangs Amerifas.” Wenigfteng 
in lesterer Beziehung hat fih aber ſeitdem Nevins Anfchauung völlig 

umgefehrt. Er fieht jest ein, dag Amerika vorangeht „in der allmäh- 

ligen Auflöfung des proteftantifchen Princips, wo nicht in pure Nega- 
tion und Atomismus, fo doch in bloßen Humanismus und Naturalig- 

mus” ?), Um fo dringender forderte er immer wieder, „daß man wie 
ein Kind in's Reich Gottes eingehen, und ſich zunächft einer infallibein 

göttlichen Autorität abfolut unterwerfen müſſe.“ Aber welcher? Immer 
präcifer erfchallte feine Predigt, wie fie ein Paftor in Ohio charafteri- 

firt: „die Kirche, alleiniges Nüfthaus der Gnade, in ihr allein Selig- 
feit zu finden, fie deßhalb auch ununterbrochen fichtbar; der Prediger 
mit Schlüffelgewalt alleiniger Bertreter Chrifti, Mittler zwifchen Laien 

und Chriſto; die Saframente nicht allein ein Zeichen, fondern von - 

einer gewiffen myflifchen Kraft; das Privaturtheil der Laien über den 
wahren Inhalt und Sinn der Bibel fireitend wider die Rechte der 

Kirche, zu Sektenweſen führend, deßhalb Auslegung der Bibel durch die 

Kirche mittelft der Symbole und Confefftionen“ 2)1 Immer ängſtlicher 

fuchte Nevin diefe Kirche. Herr Schaff tröftete zwar: am Ende bleibe 

immer noch der hoffnungsvolle Hinausblid auf die. herrliche Wiederfunft 

Chrifti als die legte und völlige Löfung der tiefften Näthfel der Kirchen- 

1) Studien und Kritifen ©. 1011, 1023 und 24. 

2) Shaff ©. 246 ff. 
3) Berliner proteft. 8,3. vom 17. Mat 1856, 
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gefchichte. Dffenbar aber vermag Nevins hiftsrifcher Sinn ſich damit 

nicht zu beruhigen; Herr Schaff gefteht das eigentlich auch ſelbſte 

„Hunderte von frommen Proteftanten nicht nur in der deutfchereformirten, 
fondern auch in andern Kirchen Amerika's beten für Die befriedigende Löſung 
feiner Zweifel und für die baldige Beruhigung feines in den innerften Tie- 
fen bewegten Geiſtes. Die gegenwärtige Krifis des Proteflantismug ver- 
langt aber ihre Opfer, und ehe fie vorüber if, werden noch manche ernfte 
und edle Menfchen denfelben verzweifelnd verlaffen, oder in feinem Schooße 

gebrochenen Herzens am Kirhenfchmerz fterben.“ ) 

Fünfter Abfchnitt. 

Die Trage vom geiftlichen Amt. 

Eine Kirche, welche als fihhtbarer gottgegebener Organismus mit 

Macht und Recht über den Menfchen begriffen wird, muß nothwendig 

mit einem befondern Stand der Amtsträger verfeben fein. Demnad) 
wäre, den neulutherifhen Kirchenbegriff vorausgefetst, eine weitere Aus— 

einanderfegung über den Urfprung des neuen Begriffs vom Amt nicht 

nöthig. Hiftorifch Tiegt indeg das Verhältniß umgefehrt: die Entwick— 

Jung ſchritt nit vom neuen Kirhenbegriff zum neuen Amtshegriff vor, 

vielmehr bildete diefer den Webergang zu jenem. Beide Begriffe ftehen 

in fo nothwendiger Wechfelbeziehung, daß immer der eine ben andern 

unfehlbar nach _fich zieht. Warum aber gerade die Eorreftur der fymbol- 

mäßigen Lehre som Amt am nächften lag, dieß ift in jenen Worten 
Kliefoths deutlich genug ausgeſprochen: in der Zeit revolutionärer Ueber— 
fluthung hätten die Prediger zur Stärfung ihres eigenen oft hinfalfen- 

den Muthes wiffen müffen, wie weit fie iin Namen Gottes den Ge- 
horfam der Gemeinde öffentlich fordern dürften. „Weil ohne meine 

Amtslehre die. rafende Beſtie des Zeitgeiftes nicht gebändigt werben 

fann, jo will ich's nicht glauben, daß eure Lehre vom Amt die Yutheri= 

he fei, und wenn ihr mit der Sache Ernft macht, fo könntet ihr Einen 

Schaff ©. 255. 
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Yeicht noch dazu bringen, dag man katholiſch würde“ — ſo erklärte 

Paftor Wucherer zu Nördlingen, unbefümmert um die Confequenz, dag 
demnach Die fymbolmäßige Lehre felbft „Durch ihr Prineip — 

Pöbelherrſchaft begünſtige“ ). 

Dieſen Drang anerkannten auch die Gegner als Motiv der neuen 
Amtspartei. „In der evangeliſchen Kirche iſt wieder eine Richtung er— 

wacht, welche aus Oppoſition gegen das Verderben der demokratiſch 
aufgewühlten Menge die Hoheit und das göttliche Necht des geiftlichen 

Amtes über der Gemeinde mit Gründen der Schrift und der Gefchichte 

beweist“ 2). Der Hergang war ihnen aus den, angeblich mißverfiande- 

nen, Erfahrungen von 1848 recht wohl erffärlid, „Unter ven Stür- 

men der Revolution hat die römische Hierardhie ſich als die Fräftigfte 

Stüße der Autorität angeboten und gerühmtz es ift ohne eigene Ueber— 
zeugung mit dem römifchen Katholicismus geliebäugelt worden; katho— 

Yifh zu fein war conſervativ; die Diener der Regierungen haben ihre 

tiefen Complimente und Berbeugungen nad) jeder Seite hin gemacht, 

wo römischer Wind her wehte“2). Auf der andern Seite ging wirf- 

ih erſt damals die Einfiht auf: „die evangelifche Kirche wiffe nur 

noch wenig von einem geiftlichen Amte, das fraft feines Amtes von der 

Gemeinde fordern Tann und muß, daß auch die Gemeinde nad dem 
geiſtlichen Worte ſich richte und richten laſſe“ 9), | 

In diefem Sinne wurde jest das große Schlagwort der Reaktion: 

„die objektive Macht der Autorität” auf die Frage vom geiftlichen Amte 

angewendet. Die hergebrachte Idee vom Amte mußte ſich fo in zweier: 

lei Richtung ändern, Durch den Nationalismus und Pietismus war 

das Anſehen des Amts zu einer bloßen Dualität der Perfönlichfeit herab- 

gefunfen. Zweitens aber war das Amt eben jest mehr als je durch 
feine fymbolmäßige Unterlage felbft, duch das Dogma vom allgemeinen 

Priefterthbum, gefährdet. Bis jest war das allgemeine Priefterthfum vom 

Staat ald Monopol ausgeübt und die Stellung der Gemeinde zum Amt 

dur den weltlichen Arm im Geleife erhalten worden; wie aber, wenn 

nun das Fleiſch vom Staate hätte abfallen und der ſymbolmäßige Geift 

1) Ströbels Recenfion in der Zeitiehrift für bie gefammte luther. Theologie. 
1855. II. ©. 393. 

2) Darmſt. 8-3. 1852. Heft 12. ©. 1573, 
3) Darmft. 8-3. vom 8 u. 10. Aug. 1854. 

) Halie’fches Volksblatt vom 10. Febr. 1855. 
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frei werden müffen? In Norbamerifa hatte ſich das fymboltreue Luther- 

thum kaum angefiedelt, fo brad der Amtsfireit auch ſchon als unume 

gängliche praftifhe Trage los. In Deutfchland mußte er gleichfalls in 

demfelben Moment auftauchen, wo eine der nordbamerifanifchen ähnliche 

Lage über die offictellen Proteftantismen bereinzubrechen. drohte. Diefer 

Fall trat 1848 wirflih ein. Man mußte wenigftens an die Möglich- 

feit einer Trennung des Staats von der Kirche glauben, Kirche und 

allgemeines Prieftertfum waren bieher bloße Gedanfendinge gewefen, 

jest drohten fie Wirklichfeiten werden zu müffen. Und welche Ausge- 

ftaltung fonnten fie unter den obwaltenden Umftänden und in confequenter 

Realifirung der fymbolmäßigen Faffung fonft nehmen, ald eine ent- 

fhieden demofratifche? 
Daber die plötzliche Befliffenheit um den Begriff des geiftlichen 

Amtes, Die Meiften freilich ergoffen ihre Herzensangft in müßigem 

Rufen nad neuer und reicherer Ausgiegung des heiligen Geiſtes. An— 

dere aber gingen an die Abänderung des fymbolmäßigen Amtsbegriffes 

felber und wurden Neulutheraner, Diefe „Fatholifhen Velleitäten“ und 

der „deutſche Pufeyismus“ reichten indeß auch noch weit über den engen 

neufutherifchen Kreis hinaus, Nicht Wenige wurden fih eines Wider- 

ſpruchs mit den fymbolmäßigen Dogmen gar nicht recht bewußt, fühlten 

aber dennoch das dringende Bedürfnig, jener demofratifchen Ausgeftal- 

tung, welche früher oder fpäter einzubrechen drohte, durch das Wider: 

fpiel einer monardhifhen den Paß abzufchneiden, Bis zur Herflelung 

einer folchen, fagte Herr Leo immer wieder, „könne die proteftantifche 

Kirhe nur durch Wunder regiert werden.“ Die Stimmführer des 

Halle'ſchen Volksblattes zählten fammt und fonders zu diefer Richtung, 

am meiften aber hat ihr Herr Leo plaftifchen Ausdruck gegeben: 

„Richt die Gemeinden haben apostolos gelehrt, gefammelt, beamtet, fon- 
dern umgefehrt apostoli die Gemeinden; nicht die Gemeinden haben diaconos 

und presbyteros berufen, geweiht, fondern die Apoftel haben es gethau. Als 
die Apoftel in ihrer Zahl dem Erlöfchen nahe waren, gründeten fie nach der 
firchlichen Tradition das Bisthum, in feinem Unterfchiede yon den Presbytern, 
zum Erfaß und zur Nachfolgefchaft im Apoftolat. Ich weiß, daß man bie 
Richtigkeit dieſer Tradition bezweifelt, weil fih von feinem aflatifchen Landge- 
richt ein Zeugniß oder ein Notariatsinftrument über diefe Stiftung findet... 

Die alte Kirche zeigt ein eontinuirliches Wachsthum, was ganz unmöglich ge- 
wefen wäre ohne die Succeſſion im Bistum. Die Sueceffion iſt dem Bis— 
thum ganz nothwendig, denn ohne fie find Weihen zu Priefter- und Bifchofg- 
amtern nur noch Durch Niedere, d. h. alfo gar nicht möglich; denn ohne die 
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Weihe durch Höhere fehlt das nothwendige Bewußtſein der höhern Autorität 

den niedern Kreiſen gegenüber, der wahren Verantwortlichkeit vor Gott, der 
wirklichen Unabſetzbarleit, das Bewußtſein, daß man in feinem. Amte lieber 
ſterben, als gegen das Amt etwas nachgeben muß. Auch die Indelebilitat 

der Weihen gehört zum wahren vollſtändigen Prieſterthum, denn ohne ſie wird 

es ſchon in Gefahr gebracht, ein Miethlingswefen zu werden, und felbft für 

Die Treue und Tiefe des Bekenntniſſes legt die Indelebilitat Zeugniß ab; fie 

macht den nicht gehaltenen priefterlihen Charakter zum Shanbzeishen in Zeit 

and Ewigkeit... Für die Kirche halte ich das Bisthum, die Succeffion des 

Bisthums, den Priefterftand, die Priefterweihe und ihre Sndelebilität zum or⸗ 
ganiſchen vollen Wuchſe Chriſti für weſentlich.“ 4 | 

Es find die, wie gefagt, Bloß. Fatholifirende Beleitäten, Sobald 
Dagegen das Amt nicht nur als göttliche Stiftung gewollt, fondern auch 

der abfolute Widerſpruch der. fymbolifchen Lehre gegen: jede Faffung 
diefer Art erfannt und ausgefprochen wurde: Dann war. das. Neuluther- 

thum fertig. - Eben Dazu drängten nun. die Zeitumftände, daß das 

geiftlihe Amt nicht mehr als Ausflug des allgemeinen Prieſterthums ge— 

faßt werde, fondern als eine yon der Gemeinde unabhängige göttliche 

Stiftung. Diefen Weg der Entwicklung weifen die Altlutheraner ren 

lichen Patriarchen der Neulutheraner nah; z. B.: 

„sch fürchte, daß Münchmeyer zu diefer Losfagung von ven latheriſchen 

Symbolen, von Luther und der ganzen lutheriſchen Tradition nicht durch den 

Kirchenbegriff ſelbſt gekommen iſt, ſondern durch feine Lehre som Amt: 

Das Amt hat einmal ein nicht aus der Kirche reſultirendes, ſondern ein un 

mittelbar und äußerlich gegebenes fein follen ; damit war es «aber nothwendig, 
daß die ganze Kirche als eine äußerlich gegebene, als ein. nur ſichtbarer Or- 
ganismus aufgefaßt werden mußte. Die Frage vom Amte hätte Daher eigent- 

lich in zweiter Ordnung folgen müſſen, in erfter Reihe hätte die Kirche ſtehen 

folfen. Das hätte man gleich Anfangs erfennen und beim Streite von der 

Kirche ausgehen müffen, um zum Amte zu gelangen; endlich ift man num durch 
die Conſequenz dahin gefommen. Vom Amte kommt freilich nichts im Münd- 

meyer ſchen Buche vor, aber e8 liegt auf der Hand, daß mit feiner fihtbaren 

Kirche auch: fein ſichtbar eingefeßtes Amt gegeben fei.“ 2) 
Wenn nicht im bewußten Ziel, fo doch in den unabweislichen Con: 

jequenzen Yäuft dann allerdings die neulutherifche Anficht yon der göttz 

lichen Stiftung des Amtes ganz und gar auf jene katholiſchen Vellei— 

täten —* Sie füprt, wie Dr. Schwars bemerkt, unmittelbar —1 

7 ©. bie —— Nummern des ‚Boftsblatteg“ vom 15. Pe ıc. 1853, 
2) Superintendent Brömel in Rudelbach u, Guericke's Zeitſchrift ꝛc. 1855. IL. ©. 290, 
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die Duelfpunfte des katholiſchen Kirchenfpftems zurüd. Man kann jagen: 

wenn irgendwo der neulutherifche Kirchenbegriff praftifch werden Fünnte, 

fo müßte es auf ſolche Weiſe geſchehen. Aber freilich, wohin würde 

das führen? | 

| „Die göttliche Stiftung des geiftlichen Amtes, fol fie mehr als eine 

nichts fagende Phraſe ſein, gibt dem Amte ſelbſt eine göttliche Qualität, theilt 

den Traͤgern deſſelben eine ſpecifiſch göttliche Kraft, einen Charakter divinus 

mit. Dieß die Conſequenz der katholiſchen Kirche. Aus dem göttlichen Ur⸗ 
ſprung folgt die ſacramentale Bedeutung der Ordination, folgt der character 
indelebilis, folgt der qualitative Unterfchied von Klerus 9 Laienthum. Die 

göttliche Stiftung des Amtes fordert ſogleich eine göttlich geordnete Uebertra- 
gung deffelben und fo kommen wir zu der fortlaufenden Succeffion. Ohne 
diefe Confequenzen ſchwebt die ganze Vorſtellung in der Luft, ift nichts als 

eine pfäffifche Velleität ohne praftifchen Ernſt und Verſtand. Im Katholicis- 
mus haben alle diefe Vorftellungen Wahrheit, innern Halt und Gefchloffenheit ; 
aber wie hohl und phrafenhaft, wie zerfallend und illuſoriſch ift die Vorſtellung 

son der: göttlichen Stiftung, fowie fie auf den Boden * Proteſtantimus 
—— wird!“ 9 
WUeber die hohe Wichtigkeit der Lehre vom Amt iſt man heute mehr 

als je beiderfeits aufs ZTieffte überzeugt. „Kommen wir da zur Klar: 

beit, fo leben wir, fonft fterben wir,” fagt Herr Kliefoth; und ebenfo 

Herr Löhe: „die Zufunft und das Gedeihen der Intherifchen Kirche hänge 

son der Wiederkehr des rechten Begriffes yon Predigtamt ab“ 2), Der: 

ſelben Meinung find auch die Gegner: nur dag wir nicht, fagt Herr 
Schenfel, „von jenem Amts- und Autoritätsbegriff hoffen, welchen un— 

ſere Pufeyiten aus der römischen Kirche entlehnt und halblutheriſch ge— 

färbt Haben, was immer zulegt auf eine priefterlihe Heildvermittlung; 

auf einen character indelebilis führt, den die Ordination verleiht“ 

Hier hofft man vielmehr von dem allgemeinen Prieftertbum, welches erft 

jest recht belebt werden foll. Daher hat Herr Dorner noch am füngften 

Kirchentage ausgefprochen: die Wiffenfchaft habe gegen die innere Miffion 

noch die Schuld, „die Idee des allgemeinen — nicht hin⸗ 

länglich auteinanbergeieit zu haben“ >). 

9 Dr. Schwarz in der Berliner proteſt. 8.3. vom 27. Jan. 1859. 
2) Wild. Löhe: Kirche und Amt. Erlangen 1851. Vorr.; vrgl. Erlanger 

Zeitfhrift 1856. ©. 246, 

3) Kreuzzeitung 1857. Nro. 229 Beil,; vrgl. Darmſt. 8,-3. vom 10. Juli 1853, 

Jörg, Geſch. des Proteft- I. 26 
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Erſtes Hauptſtück. 

Die ſymboliſche und die neulutherifche Lehre und Praris vom Amt, 

Um das Amt als folches herabzufegen und zu entleeren, dazu hatten 

fich, wie zu vielem Andern, der Nationalismus und der Pietismus ges 

treulich die Hand gereicht: "Damit man ermefje, welde Aufivengungen 

fih der Auffhwung hiewider koſten laſſen mußte, genügt ein Blick auf 

daſſelbe Blatt, welches jest ald das Hauptorgan des „deutſchen Pu— 

feyismus” daſteht. Noch am 3. Mai 1848 publicirte die Gnadauer 
Gonferenz im Halle'ſchen Volksblatt in allem Ernfte folgende Grund- 

fäer „In der That hat nicht die Liturgie die göttliche Verheißung, fon- 
dern nur das Wort; es exiftirt für ung fein Nimbus mehr außer dem- 

jenigen, den die perſönliche Tüchtigfeit ung verleiht; nein, Feine Ein- 

bildung mehr von amtlicher Mittlerfiellung; Fein ohnehin vergebliches 
Beftreben, der Welt durch pontififale Kaftenheiligfeit und priefterliche 

Geheimthuerei zu imponirenz in welche Formen es fih immer kleide, 

fein Pfaffenthum mehr; die Zeit für dergleihen Mummenfchanz und 

Popanzerei ift vorüber; man weiß, dag wir Menfchen find wie andere 

auch!“ So ſprachen die Konferenz und das Organ im Jahre 1848. Im 

Sahre 1856 dagegen fahen fie mit Bedauern auf den Irrthum herab: 

„nicht die Liturgie thue es, fondern die Predigt, nicht das Amt, fondern 

die Perſon, nicht die Kirche, fondern der Paſtor“ 9); und ald por einigen 

Monaten ein Buch zur Bertheidigung einer fürmlichen Hierardie im 

Proteftantismus erfihien, da war die Freude der evangelifchen Kirchen- 
zeitung und ganz befonders des Bolfshblattes groß, nicht etwa über die 

gute Meinung des Berfaffers vom allgemeinen Prieſterthum, fondern 

darüber, daß „er fich nicht ſcheue, nicht bloß von einem heiligen Amt, 

fondern auch von einem heiligen Stande zu reden, der allerdings: im ein- 

fachen Wortverfland die natürliche Folge von jenem fei, und daß er 

ebenfowenig vor dem Gedanfen des Primates zurüdjchrede” 2). 

Gerade in der neueften Zeit hat jener pietiftifche Zug, wie alle 

kirchliche Realität fo insbefondere die vom geiftlihen Amt: in die ein- 
zelne Perfönlichkeit aufzulöfen, warnende Phänomene: hervorgerufen, 

War allerdings bisher die Lehre von den Charismen oder Geiftesgaben 

1) Hallefches Volksblatt vom 13. Auguft 1856. 
2) Halle'ſches Bolfsblatt vom 15. Auguft 1857, 
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gar fehr vernachläffigt worden ?), fo gewann dagegen jetzt die Theorie 

yon den Charismen eine Ausdehnung, welche alle Objektivität des Amts 
aufhob. Sp bei den Jrvingianern, Ein neueſtes Beifpiel bietet der 

würtembergifhe Pfarrer Blumhardt. Schon im Jahre 1852 brachte 
das Volksblatt felbft einen Artifel: „Sind fie alle Wunderthäter ?” mit 

der Erklärung, daß zwar der Iutherifchen Kirche die Wundergabe bei- 

wohnen müffe, nicht aber jedem Träger des Amts. Blumhardt war 
nämlich, ausgehend yon der Anficht, daß heute noch die weſentliche Macht 

des heiligen Geiftes yon dem Einzelnen geradefo errungen werden fünne 

und: müffe, wie dereinſt Durch die Jünger, zu der Behauptung gefommen, 

Daß jeder Amtsträger ein Wunderthäter fein müſſe. Er felbft übte die 

Heilung der Dämpnifchen, und machte dadurch fo ungemeines Auffehen, 
dag viele ſchwäbiſchen Chiliaften anfingen, yon Blumbardt den endlichen 

Anfang des Reichs Gottes zu dativen, Er legte feine Stelle als Paftor 

zu Möttlingen nieder, und trat aus der Landesfirhe aus, um ganz 

„ieinem evangelifchen Berufe” zu leben, Zu dem Ende kaufte er das 

Bad Boll bei Göppingen, wo er nun ald Seelforger und Wunderarät 
fungirt, und durch Gebet und Handauflegung die Gabe der Kranfen- 

heilung ausübt. Erft vor Kurzem hat fih ein Streit zwifchen ihm und 

den Hoffmannianern entfponnen, indem es die letztern als einen Wider- 

ſpruch Blumhardts mit feinem eigenen Thun und Lehren anfehen, daß 

er: der allgemeinen Separation von ber beftehenden Kirche, der er doch 

ſelbſt allen Heiligen Geift abfpreche, nicht das Wort reden will 2), 

Sonderbarer Weife eriftirt in der Gemüthstiefe des einfachen pro— 

teftantifchen Volkes heute noch und in ununterbrochener Tradition die 

inftinftive Idee von einer durch Ehriftus in feine: Kirche geſtifteten Rea- 

Yität allartiger Gnaden und geiftigen Kräfte, Nur. daß der Bolfsinftinft 

den Beſitz dieſes Schatzes nicht bei feiner eigenen, fonderm beider ka— 

tholiſchen Kirche vorausſetzt. Erſt neuerlich wird biefer Seite des foge- 

nannten Bolfsaberglaubens mehrfache Beachtung gewidmet. Höchſt ins 

tereffante Beifpiele hat feiner Zeit das Berliner  Subjeftiviften-Drgan 

ſelbſt aus Litthauen berichtet 3). Ebenſo macht ſich anderwärts in 

leiblichen und ſeeliſchen Krankheiten, fchweren Leiden und Anliegen 

dieſer Zug nach der realen Obfeftivität der katholiſchen Heilsgüter 

1) Hengſtenbergs evang. K.e3. vom 3. Dee, ff. 1853. 

2) Süddeutſche Warte vom 30, April, 7. Mat, 16. und 23. Juli 1857. 

3) ©, hiftor.-polit. Blätter Bd. 36, S. 106 ff. 
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geltend ?)5 neueftengd hat auch ein würfembergifcher Pfychologe es als 

einen „befonders merfwürdigen Umſtand hervorgehoben, daß bei Seelen- 

franfheiten und dämoniſchen Befisungen die Leute nach einer faſt con— 

ftanten Erfeheinung, auch wenn fie der proteftantifchen Confeſſion ange— 

hören 2), zum Behufe ihrer Heilung in eine Fatholifche Kirche: gebracht 

zu werden wünfdhen.“ Was. nun: bei diefem Inſtinkt die Kirche und 

das Amt ifl, das ift bei der Blumhardt'ſchen Richtung die des heiligen 

Geiftes mächtige: einzelne Perfönlichfeit. Die pietiftifche, Confequenz inz 

dividueller Erhebung über alle kirchliche Realität ift hievin nicht zu ver— 
fennen; und bei dem Nationalismus ift das Princip ganz daſſelbe, ſo 
yerfchieden auch die Mittel und die Zielpunfte find, 

Die Herabfegung des Amts hat aber ihre ‚natürliche Duelle ſchon 

in dem ſymbolmäßigen Begriff, neben weldhem ein göttlich geftifteteg 

Amt als geiftliher Stand abſolut unmöglich if, Es gibt da Prediger, 

nicht Priefter im Unterfchiede von den Gläubigen. Diefe find vielmehr 

jelbft die eigentlichen Priefter und ihr „allgemeines Priefterthum” hängt 

als Damoklesſchwert fortwährend über dem Amt. Es war daher nicht 

genug, das Amt yon den nihilifirenden Tendenzen des: Pietismus und 

Nationalismus zu retten, das Uebel mußte in der Wurzel des fymbol- 

mäßigen Amtsbegriffs felbft ausgerotiet werben. Dieß um ſo mehr, als 

das allgemeine Prieftertbpum eben jest aufzubören drohte ein bloßes 

Gedankending zu fein, und eine demofratifche Ausgeftaltung inehmen: zu 

wollen ſchien. Daher ergriff das Neulutherthum feine entfchiedene Stel: 

fung gegen die ſymboliſchen Beftimmungen felber, und führte damit den 
Hauptſchlag gegen alle Minderer des geiftlichen Amts, gegen die bereits 

genannten und insbefondere auch gegen den Calvinismus. Wir haben 

demnach vor allem die Gegenfäse des fymbolifhen und des — 

ſchen Amtsbegriffs zu unterſuchen. 

Kurz ausgedrückt lautet die Grunddifferenz: allgemeines Prieſterhm 

oder göttliche Stiftung des Amts. Herr Löhe hat fie in: die Frage ge— 

faßt: iſt Das geiftliche Amt mit dem ‚allgemeinen: Prieſterthum identisch 

oder nicht? Die fombolifhe Antwort lautet: Ja; die neulutherifcher 
Nein! Um fih aber die Alternative recht Elar zu machen, Tann man 

die Frage auch alfo faffen: hat das Amt eine befondere Gnade —— 

1) Aehnlich neuerdings Ed. Shberı Nothſtände der evangel. Rinde im — 

ſchen Oſten und Norden. 
2) „oder vielleicht gerade dann” — bemerkt W. Menzel, Literatur⸗ Blatt 

som 23. Mat 1857, zu Mehrings Seelenlehre. An 
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unterfchieden von der) jedem Gläubigen: der unfichtbaren Kirche eigenen - 

Gnade, oder nicht? Symbolmäßig antwortet Dr. Harleß: „von einer 

befondern ‚Kraft und Gnade, bie dem Amte an fi innewohnte, Tann 

man nicht reden“ 2). Sehr präcife drüdt dieß Dr. Karften aus: „durch 

das schrift und befenntnigmäßige Wort, weldes der Einzelne liest 
oder spricht’ oder hört, predigt Chriſtus, und abfolsirt und bindet er 

ebenfo gewiß und wahrhaftig, als durch das Wort im Amt; dur das 

Yestere aber regiert er die Kirche, d. h. er hält die einzelnen Glieder 

in’ Einheit als feinen Leib zufammen“ 2). Die Neulutheraner dagegen? 

Auch Kliefoth gibt zu, „daß der Gemeinde das allgemeine Priefterthum 

zuſtehe.“ „Aber,“ fagt Dr. Schwarz, „was madht er daraus?) Dieß 

Prieftertbum befteht nur im Gebet und Wohlthunz jeder hat das Necht, 

fih im Gebet zu feinem Gott zu wenden. ‚Das alfo iſt die große Er- 

zungenfchaft des Proteftantismus, das heißt es: alle Mittlerfchaft zwiſchen 

dem Gläubigen und feinem Heil hHinwegnehmen? Wie abgefchmadkt“ >}! 

Symbolmäßig alfo wird „der Sonderberuf Des Amts in der Ge— 

meinde nur dann recht feftgehalten, wenn man das Wefen des Dienftes 

am Worte in nichts Anderm fucht als in dem, was auch jedem gläu— 

bigen Chriften kraft feines priefterlihen Berufs zufommtz denn Erbe 

der Verheißung, kraft deren der Herr allzeit feiner Gemeinde die ſon— 

derlichen Gaben zu geben verheißt, fo zur Erfüllung der befondern 

Aemter Roth thun, ift nicht ein befonderer gefeglich geftifteter Stand, fon- 

dern die ganze  gläubige Gemeinde” *). Die: eigentlichen Prieſter find 

daher alle Gläubigen, fie übertragen nur ihren Beruf kirchenordnungs— 

mäßig auf den Amtsinhaber als ihren „Diener“, Umgekehrt die Neu— 

Iutheraner. Dr. Stier bezeichnet ald die Duelle ihres Grundirrthums 

yon wirklich menfhliher Mittlerihaft und | magifcher Bedeutung des 

Amts die Einbildung, „daß das Pfingfimunder zunächſt nur auf: die 
Amtsträger als ihr Weiheakt ſich bezogen habe“ >), In der That erklärt 

Herr Kliefoth: „Es iſt falſch, wenn man fagt, Gott habe die Gnaden— 

mittel und das Mandat ihrer Verwaltung der ganzen Kirche gegeben. 

Allerdings hat er es der ganzen Kirche (d. i. Gemeinde der Gläubigen) 

— fs * ſie, nicht durch ſie. Das allgemeine — —— 

— — girche und Amt nach — ——— Lehre. Stuttgart 4853. — 

?) Erlanger Zeitſchrift Für Proteft. u. Kirche. 1854. März S 160. 

3) Berliner protefl. 8.-3. vom 27. San. 1855. | | 

N Harleß ©. 16. 21. 

>) Stiers unlutherifche Thefen. SS, 50, 
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wird nicht aufgehoben durch das geiftliche Amt, hat aber auch nichts mit 

demfelben zu thun, Das Gemeindeamt ift allein die Diafonie, das vom 

Gnadenmittelamt wefentlich yerfchiedene zweite Amt in der Kirche“ 1), 

Sp ergeben fih auch z. B. Herrn Münchmeyers Behauptungen 

ganz natürlich: die Berechtigung der Gemeinde der beamteten Kirche 

gegenüber jet feine andere, als daß fie fih von ihrem Haupte Tebendig 
machen und vegieren Taffez durch das Amt theile das Haupt der Ge- 

meinde feine Gaben zu und regiere ſie; das Presbyterat und das Epig: 

copat dürfe allein an Bau und Leitung der Kirche fich betheiligen 2); 

dieſes Doppelamt als Stellvertretung des Herrn Ba über der Ge⸗ 
meinde und ſchaffe fie?). 

Man bemerkt vor Allem, daß die „Gemeinde“, über oder unter 

welcher das Amt ſtehen ſoll, einerſeits bei den Symbolmäßigen, anderer: 

ſeits bei den Neulutheranern je etwas ſehr Verſchiedenes ift: nämlich 

bei den erfteren die unfichtbare Gemeinde der Heiligen, bei den Teßteren 

die fichtbare Gemeinde der Getauften. Hiemit geht die Amtsfrage denn 

auch nothwendig in die Frage um den Kirchenbegriff über: ob die rechte 

Kirche unfichtbar fei oder fichtbar fein müffe? Sehr bezeichnend wirft 

der Altlutheraner den Neulutheranern vor: „Was haben fie aus ber 

Kirche Gottes, aus der Gemeinde der Heiligen gemadht? Einen glau- 

benslofen, kirchenordnungsmäßig uniformirten und zufammengehaltenen 

Menfhenhaufen, bei dem freilich von einem geiftlihen Prieftertpum feine 

Rede fein fann, weil ihnen die Salbung und Weihe des heiligen Geiftes 

fehlt; da kann freilich das Onadenmittelamt nicht auf der Gemeinde 

ruhen, fondern muß ihr von Außen her entgegentreten‘‘*). Noch be— 

zeichnender aber erwidert Herr Münchmeyer: „Sft die unfihtbare Kirche 

die eigentliche Inhaberin der himmlifchen Güter und Aemter, fo Fönnte 

e8 in ſchwere Gewiffensferupel bringen, wenn ich gewiß fein müßte, 

mein Amt von diefer Gemeinde der Heiligen überfommen zu haben.“ 

Und fo ernft nimmt er diefen Mangel, daß er erklärt: „wenn die Kirche 

in dem Stüde, um das es ſich Handelt, mit Nachdruck auf dem Worte 

1) Berliner proteſt. 8.3. vom 27. San. 1855. 
2) Daher auch der Ausſpruch: eine Synode dürfe nur aus Trägern diefer 

beiven Aemter beftehen. 

3) Vrgl. über diefe neufutherifchen Deductionen im Allgemeinen Dr. Merz: die 

innere Miffion, in Ullmanns und Umbreits theologifchen Studien und Kritifen. 
1854. I. 407 ff, 

) Ströbel in Rudelbachs und Gueride’s Zeitfchrift 1856, I. 118. 
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ihres Befenntniffes beftände, fo wäre es ſchlimm; es fünnte dann ein 

Ausfcheiden nothwendig werben’ 1). | 

Wir find biemit an der intereffanteften Partie der ganzen. Contro> 

verfe und. der wichtigften Einrede der Neulutheraner gegen die Symbol- 

mäßigen angelangt: wie ſoll das allgemeine Prieftertpum, als un ſicht— 

bare Gemeinde der Heiligen, das geiftlihe Amt für diefe fihtbare Welt 

aus: fih herausfegen und beftellen? Eben die Ableitung des Amts fcheint 

unabweislich die Sichtbarkeit der rechten Kirche zu erfordern; wenigfleng 

muß, nad Löhe's fonderbarem Ausdrud, „das heilige Amt mit dem 

Schatze der Onadenmittel auf der Schwelle zwiſchen fihtbarer und uns 

fichtbarer Kirche ftehen” 2). Was fagen und thun denn nun die Symbol- 

mäßigen gegen bie einfache Wahrheit, daß ein reales ſichtbares Amt 
nicht eine unfichtbare. Gemeinde der Gläubigen, ſondern nur eine ficht- 

bare Kirche zur Hinterlage haben könne? Was fie dagegen thun: dieß 

erfordert eine längere Auseinanderfegungz; was fie aber dagegen fagen, 

läßt ſich kurz ausprüden. Da müßten wir fatholifch werben! fagen fie; 

und zwar räfonniren abermals die Altlutherifchen wo möglich mit noch 

größerer Erbitterung ald die Subjeftiviften gegen jene Zumuthungen. 

Ein göttlich geftiftetes Amt, nicht gefchaffen durch die Gemeinde, 

fondern umgefehrt, ein geiftliher Stand in der fihtbaren Kirche: das 

wäre ja. offenbar wieder die ganze „Mittlerfchaft zwifchen dem Gläubi- 

gen und feinem Heil”, welde die Reformation in der Wurzel abgefehnit- 
ten; Das wäre bie vollftändige Neftauration des „Autoritätsprincipg der 

katholiſchen Kirche und aller der magischen Borftellungen, welde ſich an 

bie Göttlichfeit ihrer Stiftung anfchliegen“; dag wäre das opus ope- 

ratum katexochen, welches die Unmittelbarfeit des Bandes vernichtete, 

und das sola fide zur ärgften Kegerei ftempeln würde. Sp argumen- 

tirt Herr Schwarz. Die Altlutheraner befräftigen dieſes Urtheil gegen 

Das neue „den Kern und Stern des reformatorifchen Lutherthums, das 

allgemeine Priefterthum, oder mitanderm Worte das fönig- 

liche Wort von der Rechtfertigung, verfehiebende, verrückende, 
theilweife vernichtende Lutherthum”, gegen diefe, „wie zu fürchten mo- 

mentan fiegreihe, Tutherifhe Strömung, die auf dem Wege ift, das 

Herzblut Autherifhen Glaubens zu zerſetzen.“ Man böre die Neuluthe— 

raner äußern: der Artifel vom Amtsbegriff fei nicht: fundamental; aber 

1) Rudelbach und Guericke: Zeitfehrift 1855. I. 272, 276, 

2) Löhe, Kirhe und Amt S, 22-31, | 
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im Gegentheile, er ſei wo möglich. noch fundamentaler als die Abend⸗ 

mahlslehre ſelbſt: „So unwahr iſt es, daß der puſeyitiſche kryptokatho— 

liſche Amtsbegriff das Weſen des lutheriſchen Princips irgend minder 
berühre, daß vielmehr dieſer Artikel rein und ſchlechthin verworfenes 

Papſtthum im Princip, ein Straf dich Gott Satan geradehin iſt, ſtrei⸗ 

tend wider. den königlichen Grundartikel von. der Rechtfertigung“ R 

Die. Grundlehre vom sola,fide fordert abſolut und nothwendig, daß es 
fein anderes Amt gebe ‚außer. ein. aus der Gemeinde hervorgehendes und 

berporquellendes. Ueber. die. Kolgen der entgegengefesten Anficht hat fich 
Die unioniſtiſche Göttinger Fakultät unwiderſprechlich genug: geäußert: 

„Beruht Das Amt auf unmittelbarer Uebertragung von Seite Chrifti an 

einzelne beftimmte,Perfonen, fo gibt e8 eine andere Vermittlung mit Chriſto 

als durch den Glauben, fo verbunfelt fich jene Seite der Kirche, nach welcher 

fie Glaubensgemeinfchaft ift, und tritt fie vorwiegend als Anftalt auf; ſo er- 

ſcheint Chriſtus nur als Stifter eines kirchlichen Staates, fo offenbaren ſich 
Wort und Saframent nicht in ihrer unbedingten göttlichen Wirkung, fondern 
find an die Amtsträger gebunden als ihre perfünlichen Kanäle. Diefe An- 

fhauung überträgt die Verheißungen und Vollmachten, die Chriftus den Apy- 

fteln gab, unvermittelt auf die fpäteren Leiter und Hirten der Gemeinden, 

und es bleibt alfo nichts anderes übrig als die Fiktion, daß das Wunder un— 

mittelbarer Ausgießung des heiligen Geiſtes und apoſtoliſcher Bevollmaͤchti⸗ 

gung ſich durch alle Zeiten fortſetze, d. i. die katholiſche zei. von 

Sakramente der Ordination.“ 2) | 

Alſo allgemeines Prieſterthum oder — fein sola fide! Indeß fragt 

e8 fih doch, ob denn nun das ordentlihe Amt gar nichts anderes fei 

als ein Extraft von allgemeinem Prieſterthum? Die confequent Sym⸗ 
bolmäßigen verneinen die Frage; die ſpätere lutheriſche Dogmatik aber 

redet allerdings von einem ordo divinitus constitutus. Dieß fand 
jetzt auch die ortbodorsiutherifche Theologie fehr zweckmäßig; ein gött- 

ih geftiftetes Amt und allgemeines Prieftertfum zumal: das, meinte fie, 

würde einerfeitS die demofratifh-anardifchen Conſequenzen abjchneiden, 

andererfeit8 dem Amt das nöthige Anfehen wahren. Es ift vornehmlich 
das Berdienft der Erlanger Schule, diefe verwidelte Erfindung in Um— 

1) Quericde in der NRecenfion über die antigöttingen'ſchen Streitfhriften des 
Paftors 3. 9. Wolff zu Holfern und des Paftors L. A. Petri in Hannover. 
Rudelbach und Guericke, Zeitichrift für die gefammte luther. Theologie und Kirche. 

. 1855. I. 161 ff. 165. 

2). Erflärung der theologiſchen Fakultät ꝛe. ©. 42. 
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Yauf gebracht zu haben. Harlep, Höfling, 3. Müller ꝛc. Tehren demnach: 

nicht bloßer Gemeindedienft, Gemeindeordnung, Gemeindevollmacht ift 
das geiftliche Amt," fondern es ift göttlichen Rechtes, vom Herrn felbft 

geordnet, saberinuran ſich, ohne beftimmte Amtsträger; es ift nur 

vom Heren gewollt, nicht geftiftet, fondern mit innerer Nothwendig- 

feit aus der Kirche erwachfen; urſprünglich der ganzen Kirche gegeben, 

ift es erft von ihr an beftimmte Perfonen übertragen ). Dort alfo oder 

in abstracto :ift das Amt jure divino, hier aber oder in concreto ift 

ed jure humano, von der Gemeinde menfchliher Drdnung wegen Ein: 

zelnen devolvirt (Höfling). 

Sp glaubt dieſe Schule drei Fliegen * einen Schlag zu treffen. Sie 

will die Negation des Amtes als Stand, das allgemeine Prieſterthum im 

Princip, feine Einſchränkung im Intereſſe der Ordnung für die Praxis. 

Sehr richtig bemerkt aber Dr. Schwarz: kommt man einmal zu dem 

Begriff der mittelbaren „göttlichen Einſetzung“, warum dieſen ver— 

wirrenden Ausdruck nicht lieber ganz fallen laſſen? „Denn das iſt doch 

offenbar eine ſehr ungeſchickte und unhaltbare Auskunft, von einem Amte 

am fich zu reden, da in Wirklichkeit ein Amt ohne Träger und ohne 
Befonderung von andern gar nicht zu denfen iſt; ebenfo unvollziehbar.ift 

dag. Unterfheiden zwifchen Wollen und Einfegen Gottes; und endlich ift 

dag Uebertragen yon der Allpeit auf die Wenigen denn doch aud eine 

ſehr jchlecht demofratifhe VBorftellung, ein contrat social, ebenſo falſch 

auf dem Firchlichen wie auf dem politifchen Gebiet.” Den. demofrati- 

ſchen Weg der Uebertragung durch allgemeines Stimmrecht will nun 

freilich die altlutheriſche Schule keineswegs. Aber um ſo mehr wäre ſie 

deutliche Antwort auf die Hauptfrage ſchuldig: wie denn ſonſt das alle 

gemeine Prieftertbum (das unfihtbare) das geiftliche Amt (das ſſbace 

beſtellen ſoll? 

Gerade den Altlutheranern wäre die Loſung dieſer Frage rag 

der geboten als jeder andern Partei, ſchon wegen ihrer. Separation, 

In den Landesfirhen vermittelt die Stantsgewalt das Band, zwilchen 

dem allgemeinen Prieftertbum und dem geiftfichen Amt; der. Separation 

aber mangelt diefer Nothbehelf. Daher hat fie auch feinen wunderen 

Punft als ihr Verhältniß zwifchen Gemeinde und Paſtor; daffelbe ift 
die unerfhöpflihe Duelle endloſer Schwierigfeiten. Erft noch 1853 bat, 

um nur ein paar Deifpiele aus der Maſſe berauszugreifen, ein ſchle— 

1) Berliner proteft. 8-3. vom 27, San. 18555 vgl. Harleß a, a. O. ©. 19. 
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fifcher Gärtner Separation in der Separation gemacht, indem er „alles 

Pfaffenregiment für päpſtliches Unweſen und fein Laienprieftertbum für 

die ächt apoftolifche Nachfolge erklärte.“ Gleichzeitig feparirten fih neun 

Quedlinburger von der Separation, weil die Ranonen der Breslauer 

Generalfynode gegen die heilige Schrift verftiegen, die hriftliche Freiheit 

unterjochten und „einen unbiblifchen fogenannten geiftlichen Stand wie— 

derum gefchaffen hätten, der fih von dem allgemeinen Chriftenftande 

unterfcheide”; weil „fie Die Iutherifchen Chriften ächt römiſch-katholiſch 

wieder in einen geiftlichen und Laienſtand fchieden, und den Geiftlichen 

größere Einficht zuſprächen“, weil da das Oberkirchencollegium als 

„kirchliche Obrigkeit” bezeichnet fei, was es Doch in der Kirche Ehrifti 

gar nicht gebe; „denn die Gemeine Chrifti wählt fih nur ihre Aeltes 
ften, Lehrer, Abgeordnete und Bevollmächtigte, denen fie Auftrag gibt, 
die ihre nach Gottes Wort Rechenschaft ſchuldig find, und welche, wenn 

fie der Gemeine Auftrag nicht vecht ausrichten, jederzeit yon der Ge— 

meine wieder ihres Amtes entlaffen werden Fünnen“ 9). Man fieht 

wohl, daß fich hier die Amtsfrage gänzlich auf praftifche Realifirung des 

allgemeinen Prieſterthums zurüdführt, und zwar auf fürzeflem Wege: 

durch Die wirflihe Gemeinde, 

Dem gegenüber nimmt fich freilich die neulutherifche Amislehre in 

der Theorie ſehr einfach und natürlich aus. In der Praxis aber be— 

gegnet ſie nicht weniger unüberwindlichen Schwierigkeiten als, wie wir 

ſofort ſehen werden, die ſymbolmäßige. Kurz geſagt, ſobald der neu— 

lutheriſche Kirchen begriff praktiſch möglich fein wird, wird auch der neu— 

lutheriſche Amts begriff feinem praktiſchen Anſtand mehr unterliegen, Dieß 

iſt aber eben der fatale Punkt. Herr Kliefoth verſucht freilich auf die 

Frage: wer denn nun das Amt beſtelle? zur Antwort zu geben: „die 

Kirche.“ Allein, Kirche wie? wo? ſagt der Superintendent yon Schfeu- 

dig, und im tiefen Gefühle, daß nur allzusiel Grund fei zu diefer Trage, 

fehrt Herr Kliefoth glei wieder um und corrigirt: „Gott felbft.“ 

Sp fteht man denn immer wieder auf dem alten Fleck und fommt feinen 

Schritt weiter, worüber Dr. Schwarz nicht mit Unrecht fpottet: „Statt 

alfo mit dem Begriff der mittelbaren Berufung Ernft zu machen, wendet 

man ihm fogleich wieder den Nüden und thut, als ob Alles unvermittelt 

1) Berliner proteſt. 8.-3. vom 20. Mai 18545 Halle'ſches Volksblatt vom 

17. Sanuar 18555 vgl. intereffante Einzelnheiten, hiftor,=polit, Blätter Bd. 36, 

©, 207 fi. 
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vor ſich gehe; es macht einen gar widerlichen Eindrucd, überall auf ka— 

tholifche Phraſen, Anfänge, Belleitäten zu flogen, die, fowie man fie faffen 

will, fi in ein Abfurdum auflöfen” 2). 

Ein einziges Beifpiel wird genügen, über den ganzen Umfang praf- 

tiſcher Unthunlichfeit des neufutherifhen Amtsbegriffs einen ſummariſchen 

Veberblid zu gewähren, Als es fih in Divdenburg vor ein paar Jahr 

ren um die Frage handelte: ob die Gemeinde ihr Prediger-Wahlrecht 

behalten oder an den Landesherrn verlieren folle, da bewies Paftor Ram— 

fauers „Oldenburger Kirchenblatt“ die Unzuläffigfeit jenes Wahlrechts 

aus dem Begriffe des geiftlichen Amtes. Die hriftlihe Kirche, fagte er, 
jei eine „Schöpfung von Dben her, ein Königreich und nicht eine Re— 
publif” 5 wie Chriftus nicht von den Apofteln und die Apoftel nicht von 

den Gemeinden gewählt feien, fo hätten dann auch die Apoftel den Ge— 

meinden Lehrer und Aeltefte geordnet, und fpäter die Bifchöfe Prediger 

eingefest, und feit der Reformation feien nun die Landesherren und an= 

dere Patrone in die Rechte der Bifchöfe eingetreten; fo müffe es au 

fein, denn das geiflliche Amt fei eher dageweſen als die Gemeinde, wie 
der Hirt eher als die Heerde; auch fei der Geiſtliche ein Bote Gottes 

und ein Gefandter Chrifti an die Gemeinde, und ob „nun wohl ein Ge- 

fandter gewählt werben fünne von denen, an die er geſandt iſt?“ — 

Sehr ſchön, vom Fatholifhen Standpunkte nämlich! Die proteftantifchen 

Gegner aber warfen mit Grund ein: ob denn jene Gefandten an „den 

Großherzog von Divdenburg und feine Oberfirchenräthe, welche die Wahl 

haben follen“, nicht auch gefandt feien? Und was gar das „von Oben 

ber” betreffe, fo habe allerdings „bekanntlich die Fatholifhe Kirche Stell 

vertreter Chrifti in den Päpften und Träger bes heiligen Geiftes in den 

Biſchöfen; Herr Ramfauer aber mache nicht nur diefen Sprung ohne 

Bedenken mit, nein, er gehe noch viel weiter, er gehe mit bewunderns— 

würbiger Leichtigkeit yon Chrifto auf die Apoftel, von den Apofteln auf 

bie Bifhöfe, von den Bifchöfen auf die Landesherren und ihre Räthe 

und die (adelichen) Patrone”. Kurz, erft müffe „der Beweis geführt 

werden, daß nicht nur die Apoftel und Bifchöfe, fondern auch die Lan- 

besherren und Patrone als Stellvertreter Chrifti anzufehen feien und 

den heiligen Geift ohne Maß haben“ 2). 

9) Berliner proteft. 8.3. vom 27, San. 1855. 

2) Berliner proteſt. 8-3. vom 30, Sept. 1854, 
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Zweites Hauptſtück. 

Suther und das allgemeine Prieſterthum in der Chat, 

Symbolmäßig fteht alſo das concrete Amt als allgemeines NPriefter: 

thum der. Gemeinde der Gläubigen zu. Aber diefe Gemeinde ift unficht- 
bar, wie foll fie das wirkliche Amt in die Sichtbarkeit herausſetzen? dieß 
ift die Hauptfrage, auf welche bei allen verwandten Problemen der ſym— 

bolmäßigen Kirche zurüdzugehen ift. Dffenbar muß da irgend ein Sur— 

rogat für die unfichtbare Gemeinde der Gläubigen eintreten, Es fragte 
fich, welches? Die Subjektiviften und ihre Berwandtfchaft machen bie 

Sache kurz ab: fie befleiven ohne weiteres die Mitglieder der äußern 

fihtbaren Gemeinde mit dem allgemeinen Priefterthum, diefe ganze wüfte 

firhliche Maſſe fol die Summe der geiftlichen Priefter fein, der eigentlihen 

Träger. des Amts, Daher entfteht bei ihnen immer auch gleich das Ge— 
frei: zu viel Amt, zu wenig Gemeinde! Die Realifirung ihrer Tendenz 
fuchen fie im Presbyterial- und Synodaliyfteme. | 

Auf der orthodoxen oder altlutherifchen Seite hat man aber diefes 

Berfahren immer als firchenverwüftenden Subjektivitäts - Schwindel und 

als demofratifhen Unfug verworfen. Die Erlanger Schule 3.2. ift 

weit entfernt, die Glieder der äußeren fihtbaren Kirche mit. ihrem all- 
gemeinen Prieſterthum zu betrauen, fie anerkennt vielmehr nur die Glie— 

der der eigentlichen oder innern unſichtbaren Kirche, die ftillen Herzen, 

furz die Gemeinde der Heiligen ald die Träger deffelben. In der 

Theorie wäre foweit alles gut. In der Praxis aber tritt fofort immer 

der unüberwindlihe Uebelftand hervor, daß ber eigentliche Amtsträger 

unfichtbar und ungreifbar iſt und bleibt, es läßt fih mit ihm durchaus 
nicht. handthiren. Diefe immenfe Fatalität tritt an's Tageslicht, fo. oft 

es ſich um irgend eine felbfiftändige Lebensäußgerung der Kirche handelt; 

die eigentlichen Amtsinhaber. verharren ftets in hartnädigfter Unfichtbar- 
feit und irdifcher Nichtexiſtenz. Auch diefe Richtung bedarf alſo nothe 

wendig eines Surrogats für die unfihtbare Gemeinde der: Gläubigen, 

und welches wählt fie? Antwort: fie läßt in der Praxis ihre) Theorie 
gänzlich im Stiche und wirft fih dem Conſiſtorialſyſtem, reſp. der welt: 

Yihen Gewalt in die Arme, So thut fie feit 300 Jahren und fo haben 

die Iutherifchen Reformatoren notbgedrungen felber gethanz Bent Paftor 

Löhe fest die fehr gut auseinander: 
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„Die Reformatoren mußten bald erſchrecken vor dem Volke, in deſſen 
Gemeinſchaft ſie gekommen waren; ſie ſahen wohl und mußten es ſehen, daß 
ſie es nicht mit geiſtlichen Prieſtern, ſondern, wie ſich Luther und ſeine Nach— 
folger zu reden gewöhnten, mit dem gemeinen Volk, mit dem rohen Volk, mit 
dem einfältigen Volk, mit dem Pobel, mit Beſtien zu thun hatten, und in 
der Verlegenheit mußten ſie am Ende froh ſein, als lutheriſch gewordene 
Fürften die Lehre vom Reformationsrecht faßten, die Kirche in ihre Hände 
nahmen und den Cäſareopapismus ausbildeten; dem gegenüber mußte man in 

‚vielen Fällen das Regiment der Papſte und Biſchöfe für geiftlich anerkennen, 
aber zu helfen fand nichts mehr.“ 2) | 

Sp wird denn. das allgemeine Prieftertbpum als Duelle des Amts 

von der altlutheriihen Symbolpartei im Prineip mit gleicher Energie 

yertheidigt, wie von der ſubjektiviſtiſchen Oppoſition; aber praftifch bleibt 

daffelbe baare Fiktion, Die Erlanger Schule z. B. wirft der neuluthe— 
rifhen Amtspartei die Verläugnung des allgemeinen Prieſterthums auf's 

Heftigfte als Abfall zum Romanismus vor; fohald aber die Oppofition 
diefes Dogma in ihrer Weife und nad der greifbaren Art des allge- 

meinen Stimmrechts praftifch machen möchte, dann zeigt fich ſogleich, 

daß das allgemeine Prieſterthum keine andere Beſtimmung hat als, eine 

der ärgſten dreihundertjährigen Täuſchungen, ein — pur oftenfibles 

Dogma zu bleiben, Es dient als bequeme Waffe gegen Nom, hat fie 
aber diefen Dienft gethan, fo hängt man fie an die Kette und fchliegt 

fie forgfältig ein, damit fie weiter nicht Unheil anrichte. Das ift nicht 
zuviel gejagt; man erwäge nur etwa folgende praktiſchen Regeln aus 

der Erlanger Schule: 

BvBekanntlich hat Luther einem falſchen Prieſterthum gegenüber mit Bir 
lem Rechte und ganz auf dem Grunde der heiligen Schrift das geiſtliche 
Prieſterthum aller Chriſten geltend gemacht; dem Predigtamt aber ge- 

genub er kann man ſich nur mit Vorſicht auf dieſes allgemeine 
Prieſterthum berufen, da daſſelbe bloß den wahren Chriſten zukommt, 
den Gliedern der rechten Kirche, der un ſichtbaren Gemeinde der Heiligen. 

Wenn ein Einzelner anmaßend auftreten und, wie zu Luthers Zeit bie Schlei⸗ 
her und Winfelprediger, fagen wollte: mir als Chriften, als: geiftlichem 
Priefter kommt e8 zu, zu predigen und Saframente zu: reichen, fo fonnte man 
ihm billig entgegnen: beweiſe es, daß du ein wahrer. Chrift biſt, lege ung 

vor das Zeugniß des heiligen, Geiſtes, wenn wir, Dich nicht für einen Schall 
und Buben eher, als für einen geiftlichen Priefter halten follen. Ebenfo wenn 

1) Nördlinger Correfpondenzblatt 1856, Nr; 10, 
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irgend eine Gemeinde Fraft dieſes Prieſterthums das Recht, ihre’ Pfarrer felbft 
zu wählen, üben wollte, wäre Niemand in derfelben im Stande, feine aktive 

oder paffive Wahlfähigfeit nur irgend genügend nachzumweifen, da die Kirche 

nicht an. Ort und Perfonen gebunden ifl, da in einer Gemeinde, auch wenn 

fie den Namen einer chriftlichen trägt, möglicher Weife fich gar Feine 

oder wenige wahre Chriften finden fönnten.“ 1) 

Das allgemeine Prieftertbum hat alfo bloß gegen: Die alte Kirche 

zu dienen, fonft darf e8 fih in feiner Weife bethätigen. Nur Ein fak— 

tifches Beifpiel diefer faft unglaublihen Täuſchung! Die erwachende 

Dppofition hat fich jest überall, um die Kirchenfachen felber in Die Hand 

zu befommen, auf Verfaſſungs-Reformen im Sinne freier Synoden ge- 

worfen. Sie ruft dafür das allgemeine Prieftertbum an, weldes na- 

mentlich Freiheit der Wahlen und möglichfte, wenigftens gleiche Bethei- 

Yigung der Laien erbeifhe., Sp in Würtemberg, fo auch in Bayern 

Adreffen aus Münden und Augsburg; die Testere führt für dieſes „Recht 

des allgemeinen Prieſterthums“ ausdrücklich die wichtigften Stellen aus 
den Schriften Luthers an, wo dieſer „Lebensgrund der Laienfreiheit“ 

ftatuirt und gefordert wird ?). Und was ift natürlicher ? wo fonft ſollte 

denn je das allgemeine Prieftertfum in Anwendung fommen, wenn 

nicht in der kirchlichen Verfaſſung? Was aber fpricht: Die begeifterte 

Berehrerin deffelben allgemeinen Prieftertfums, die Erlanger Schule 

dazu? Antwort: fie geräth in die größte Beſtürzung, fie fohreit Zeter, 

fie gebt eilig daran, das rechte Licht über dieſe Lehre anzuzünden, welche 

„mißverftandenerweife für fo mande Berfehrtheiten unferer Zeit die 

Handhabe abgeben fol”, Gerade das Vorgeben, durch eine unbedingt 
freie Wahl zu Abgeordneten der Gemeinden nur das allgemeine Prie- 

ftertfum in Kraft treten zu Yaffen, hebe dieſes Prieftertfpum im Grunde 

auf, da „fortwährende Bedingung und bleibendes Kennzeichen befjelben 
ber lebendige Glaube an das Evangelium if“. Dagegen würde jenes 
mißverftandene allgemeine Prieftertbpum in den Synoden ein Antichriften- 

thum eonftituiren, „Das die wahre Gemeinde der Heiligen mit fammt 

ihrem Bekenntniß und Gottesdienft über den Haufen wirft”, Die 
Adreffanten hatten fich auf die Autorität Höflings berufen, Die Erlanger 

erwiderten mit Recht: gerade Höfling meife jene demokratiſche Conſe— 

quenz des allgemeinen Prieftertbums entſchieden ab, indem er betone, 

1) Nürnberger evang.sluther. 8-3. vom 8. Sept. 1855. 

?) Allg. Zeitung vom 7. Juni und 15, Oct, 1857, 
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wie „die Heuchler und Böfen, diejenigen, welche eigentlich gar nicht 

Kirchenglieder find, von den Heiligen und wahrhaft Gläubigen äußerlich 

fchwer unterfchieden und nicht getrennt werben könnten.“ „Aufrufung 

der Gemeinden”, fage er, „zur Selbftregierung oder aftiven Theilnahme 

am Kirchenregimente kann ohne Gefahr nur dann ftattfinden, wenn fie 

mit einer firengen Kirchenzucht oder mit Befchränfung des aftiven Ge- 

meindebürgerrechts auf folche, welche fih wirklich als Heilige und wahr: 

baft Gläubige darftellen, Hand in Hand geht“ 2). 
Ganz richtig : das allgemeine Prieſterthum gehört nur den wahr- 

haft Gläubigen, und diefe find unſichtbar; wie follen fie alfo die Baſis 

des fihtbaren Firchlichen Dafeins bilden? Man ift vielfältig, wie wir 

fpäter feben werden, auf den bezeichnenden Einfall der ecclesiola in 

ecclesia gefommen. Das heißt: in der wirklichen Kirhe und in ber 
wirklichen Gemeinde follte die Minorität der wahrhaft Gläubigen aus— 

gefchieden werden, um als die Yegitimen Träger des allgemeinen Prie- 

ftertfums die Zwecke der Kirche über die wüfte kirchliche Maffe zu be- 
thätigen, Allein diefe Einrichtung erreicht ihre rechte Konfequenz erft 

im Baptismus, fie führt auch erfahrungsmäßig direkt zum Baptismus, 

und theilt mit diefem jene große baptiftifche Inconvenienz, welche Herr 

Leo kurz und gut notirt: 
„Der Gedanke, die VBerfaffung der Kirche auf die Annahme der Iden— 

tität jeßiger Gemeinden mit der apoftolifchen Gemeinde zu gründen, darf als 
ein banquerutter Gedanfe von Haus aus bezeichnet werden, folange nicht ein 

Mittel gefunden iſt, vorher Spreu und Weizen, Kleie und Mehl zu fondern, 
folange nicht eine Art geiftiger Schwinge oder Mehlbeutel vorher erfunden 
iſt.“ „Alle Berfuche, diefen Mehlbeutel Herzuftellen, haben fich als zuleßt 
hülflos und dann immer noch weit tiefer das allgemeine Prieftertfum der Ie- 
bendigen Chriften verlegend ergeben, als irgend der fireng berechtigte Klerus 
der römifchen Kirche. in neues Erperiment diefer Art würde ee an 
das Gott Verſucheriſche und Frevelhafte ftreifen.“ 2) 

Selbſt dem Baptismus iſt es alſo nicht möglich, das allgemeine 

Prieſterthum rein und ſicher zur Darſtellung zu bringen. Wer aber 

nicht auf baptiſtiſche Manier fi chtbar heilige Gemeinde machen, wer auch 

nicht das allgemeine Stimmrecht der kirchlichen Oppofition ald Surrogat 

annehmen will, der muß in der Praxis das Dogma vom allgemeinen 
Prieftertfum durchaus als müßige Fiktion auf fih beruben laffen. Die 

1) Erlanger Zeitfehrift 1857. Auguft. ©. 86 ff. 92 ff. 

2) Kreuzzeitung vom 16, Nov. 1855. 
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Neulutheraner, welchen auch diefer traurige Ausweg unerträglich "ward, 

fonnten eben nichts Anderes thun, als den ſymbolmäßigen Kirchenbegriffiund 
die Lehre vom allgemeinen Prieftertbum ſelbſt und ganz fallen zu laſſen: 

fie begriffen die Kirche wieder als anftaftlihen Organismus objektiv 

gegebener Inſtitute und Aemter. So freilich wäre das Amt als unab—⸗ 

hängige göttliche Stiftung gerettet, und mehr als das; man hielt diefen 

Trägern des neuen „Amtsgögen” alsbald fogar das Beifpiel der fatho- 
liſchen Kirche vor, welche trog aller Ueberfhägung des Amts demfelben 

doch nie eine folhe Ausdehnung gegeben babe %). Befonders Yräcis 
ſprach fih die Denfichrift der Göttinger Fafultät darüber aus: | 

„Wo fih ein freies hriftliches Leben in den Einzelnen bethätigen ‚will, 

wie in den Werfen der Innern Miffion, da ſoll e8 als. ein Eingriff in das 
allein zur Eirchlichen Thätigfeit befugte Amt zurückzuweiſen fein; ‚den Laien, 

bleibt das Recht zu hören, was der Lehrftand fagt, und fich von ihm regieren 

zu laflen; das allgemeine Prieſterthum der Gläubigen aber iſt 

als eine unpraftifhe Idee Luthers für bie triumphirende 

Kirche vorzubehalten.“ 

Die Autorität Luthers war übrigens ein Punkt, durch — 
die Lehre vom allgemeinen Prieſterthum erſt noch eine neue und ſehr 

intereſſante Beleuchtung erhielt. Die Neulutheraner waren nämlich Doch: 
feineswegs gewillt, die Autorität des NReformators fo Teichthin aufzus 

geben. Sie machten vielmehr die Entdeckung, dag Luther felbft ſchon 

mit dem allgemeinen Priefterthbum in großer VBerlegenheit gewefen und 

über den Begriff vom Amt zu verichiedenen Zeiten fehr verſchieden ſich 

ausgeſprochen habe, So ergaben fi alsbald zweierlei Luther, von 

welchen die Subjeftiviften, Unioniften und Altlutheraner den einen, die 
Neulutheraner den andern in Anfpruch nahmen. - Der ganze Streit res 

ducirte fi) da auf einen Kampf Luthers gegen Luther, und. erhielt, 

ebendaher feine pifanteften Details. h 7 

Als Herr Harleg im Jahre 1853 fein gewichtiges Wort für den 

fombolmäßigen Kirchen- und Amtsbegriff einlegte, entfchied er ganz und 

gar aus der. proteftantifchen Tradition, nämlich einzig und „allein aus: 

Luthers Literarifhen Nachlaß. Seine Schrift „Kirche und Amt nad. 

lutheriſcher Lehre” ruht ausſchließlich auf Citaten aus Luther. Indeß 
hatten die Aufrichtigeren von beiden Seiten bereitö anerkannt und, zu- 

geftanden, dag mit Luther hier nichts auszurichten, daß er über das 

1) Dr. Merz in ven Studien und). Kritifen; 1854, 1. 42% 
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Amt heute: ſo und morgen das Gegentheil Iehre, daß da aus feinen 
Schriften eben ſo gut für wie wider zu -argumentiren ſei. Herr Löhe 

un ‚Dr. Schwarz famen im dieſem Urtheil völlig ‚überein. 

Es find: nur einige frübern Schriften Luthers, namentlich der Brief 
an ‚bie Böhmen, in dem er fogar fo. weit geht, Predigt, Taufe, Abendmahl 
und Alles einem jeden getauften Chriften kraft des allgemeinen Prieſterthums 
aller Chriſten zu vindieiren.“ „Indeß iſt es doch fo eine Sache mit den 
Beweiſen aus Luthers Schriften, weil er ſich ja in vielen Dingen durchaus 

nicht gleich blieb. Je länger je mehr lehrten ihn diejenigen, welche geift- 
liches Prieſterthum und Freiheit von ihm wollten gelernt haben, den von ihm 
allzeit anerkannten Beruf mächtiger hervorheben, fie lehrten's ihn durch Miß⸗ 

brauch und wenn damit allerdings noch keineswegs die Lehre von der Iden— 
tität des geiftlichen Amts mit dem allgemeinen Prieſterthum revoeirt iſt ‚1 
fommt Luther doch zu flarfen Modifikationen.“ 1) 

„Mar hat im neuefter Zeit viel darüber geftritten, ob nad der. Lehre 
der Fhfotulitoken, namentlich Luthers, und der ſymboliſchen Bücher das geift- 

fiche Amt eine göttliche oder nur eine menſchliche Stiftung habe. Man wird 
darüber wohl noch lange ftreiten fönnen, und fich dabei doch nur immer tiefer 
indie Verwirrung hineinreden. Denn bei Luther felbft treten in den ver- 
ſchiedenen Lebensperinden auch fehr verfchiedene Anfichten über das geiftliche 
Amt: auf... Im der erften Periode, etwa bi8 zum Jahre 1528, haben feine 
Aeußerungen einen. ſtark dempfratifchen Beigeſchmack: der Geiftliche iſt nur 

ber Beauftragte der Gemeinde, er führt nur anflatt der Gemeinde dag Amt, 

welches fie Alle haben, und daß er damit beauftragt wird, geſchieht nur der 
äußern Ordnung wegen. Sn feiner ſpätern Periode dagegen, in welcher die 

Maſſen herrſchaft und die Gleichheit Aller in der Kirche ihm gründlich verleidet 
worden, in welcher er bereits daran verzweifelt, auf der Baſis des Gemeinde⸗ 
lebens die Kirche aufzuerbauen, nennt er dag Amt wiederholt ein von Gott 
geordnetes Chriſtum, feinen Befehl und feine Einſetzung die alleinige 

Duelle deſſelben. "Auch die Beftimmungen der ſymboliſchen Bücher find fehr 
ſchwankend.“ 2) Ä | 

Alſo der frühere Luther lehrt das allgemeine Prieftertfum fogar 
in" demofratifirender Ausgeftaltung, der fpätere Luther tergiverfirt 
jogar bis zur Annahme des Amts als einer göttlichen Stiftung. Ganz 
genau iſt man über das Datum dieſer Umkehr nicht im Reinen; doch 

ergibt ſich am ſicherſten das Jahr 1525. So hätten demnach die ein- 

fichtigeren proteſtantiſchen Theologen jetzt unumwunden zugegeben, daß 

1 Löhe: Kirche und Amt ©, 44 ff. 49, 
2) Schwarz in-ber Berliner protefl, 8:3. vom 27. Jan. 1855, 

Jörg, Gef, des Proteſt. I 27 
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alferdings Gründe vorhanden gewefen, welche das Jahr 1525, reſp. 

den großen Bauernfrieg, für Luther fehr lehrhaft erfcheinen laſſen 

mußten. Faktiſch ift es bereits dahin gefommen, daß die eine Partei 

den Luther vor 1525, die andere Partei den Luther nad) 1525 des 

avouirt. So erklärt z. B. aud Herr Schenfel: bis zum Jahre 1526 

fei Luther fo ziemlich der Bunfen’fchen Anficht wie über alle Freibeit, 

fo namentlich über die ©ewiffensfreiheit geweſen; „grundſätzlich hat er 

diefelbe niemals, aber vom Jahre 1526 an thatſächlich Hin und wieder 

zurückgenommen; Herr Kliefoth wird fagen: jenes feien die Anfichten 

des ertravaganten Luthers richtig wenn das der extravagante Luther ift, 

welcher das deutfche Volk vom päpftlichen Joche befreit hat“ ?). 

Auf dieſen frühern Luther fügt fih nun auch der Stabilitäts— 

Theologe Harleß zur Rechtfertigung des altlutherifhen Kirchen: und 

Amtsbegriffs. Die von ihm für die Identität des Amts und des all- 

gemeinen Prieftertbums beigebrachten Stellen Luthers find wirffih zum 

weitaus größten und wichtigſten Theile aus deſſen früheften Schriften 

genommen, namentlich ift der Brief an die Böhmen und ein befanntes 

Produft von 1520, mit Einem Worte die Periode des „demnfratifchen 

Beigeſchmacks“, überreich benügt, Am Yehrreichften hat ſich übrigens der 
nämliche Streit zwifchen Herrn Kliefoth und den Göttingern geftaltet. 

Beide Parteien find darin einig: „daß Luther in feiner Perfon und 

in feinem kirchlichen Handeln ein vielfach Anderer vor der Wartburgzeit 

gewefen , und theilweife ein Anderer geworden fei, fowie er fuceeffive 

mit den Schwärmern, dem Bauernaufruhr, den Saframentirern in Be— 

rührung und Oppofition gerieth”, Die große Discrepanz zwifchen Herrn 

Kliefoth und der Fakultät liegt nur darin, daß jener in dieſer Krifis 

die Wendung zum Beffern fieht, die Fafultät dagegen „den Anfang 

der Wendung zum fucceffive wachfenden Schlimmen in dieſe Wart- 

burgzeit und was daran hängt hineinlegt.“ Bon da an, fagt fie, habe 

Luther darauf verzichtet, den Leib der Kirche fertig zu machen; die Ne- 
formation fei zunächſt vorzugsweife hinſichtlich des Lebens ſtecken ge— 

blieben: die Gemeinde ward nur als eine Sammlung von Katechumenen 

oder als ein Häuflein erweckter Seelen behandelt; fo ward es nicht 

erreicht, Das Volk zur eigentlichen Gemeinde zu erheben; fo konnte die 

Vreiheit und eigenthümliche Selbftftändigfeit der Kirche fih nicht ent— 
falten, vielmehr mußte fie fih nicht allzu ange nad) den Tagen Luthers 

1) Schenkel für Bunfen wider Stahl, ©. 41. 
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unter das Goch des Territorialismus beugen; dazu Fam dad Verfennen 

des geiftlichen Prieſterthums, das einfeitige Hervorheben des geiftlichen 

Minifteriums —  Scholaftieismus, Hierarchismus, Cäfareopapismus! 
Alfo, erwidert Herr Kliefoth, die uranfängliche Einheit der evangeliichen 

Kirche, den „unwandelbaren Grund des reformatorischen Bekenntniſſes“ 

— wir hätten fie alfo „in der Perfon, in dem Handeln, in dem Lehren 

Luthers vor der Wartburgzeit zu fuchen, wo er ſich noch in ungezügel- 

ter Subjeftivität geben Yieß, wo er noch mit allen fubjeftiviftifchen Ele— 

menten, den bumaniftifchen, den politifch-liberalen, zufammenging, wo er 

noch der Mann des Volkes war; aber von der Zeit an, da er fi 

und feine Kirche gegen diefe Tendenzen wandte, ſich und feine Kirche 

son benfelben fchied, feiner Kirche objektive Grundlagen zu geben fi 

beftrebte, furz feinen Anhang, der bisher eben nur ein Anhang war, 

zur Kirche confolidirte, von diefer Zeit an, die nad) unferer Auffaffung 

die rechte Geburtszeit unferer Kirche war, datirt nad) der Auffaffung 

ber Fakultät dag — immer wacfende Berderben!“ 1) 

Objektiv richtig bezüglich der großen Wendung Luthers iſt aller- 

dings foviel, daß er nach 1525 befliffener war, die demokratiſche Con— 
fequenz feines allgemeinen Prieftertbums, wornach die wirkliche Ge: 

meinde an die Stelle der Gemeinde der Heiligen tritt, abzumeifen; 

Diefe Seite des Dogma's ift es auch, welche Herr Löhe heute ebenfo 

zeichnet, wie die Fatholifchen Polemifer feit dreihundert Jahren, „Wenn 

ed recht wäre”, fagt er, „das geiftliche Amt Damit zu identificiren, fo 

müßten auch die Weiber das Amt haben fünnen, weil ja auch fie ganz 

unbeftritten in ihrer Taufe das geiftlihe Prieſterthum überfommen haben, 

Tolgert doch Niemand aus dem geiftlichen Königthum ein Recht auf 

Erdenfronen, Niemanden lüftet, den erſten Wiedertäufern nachzufolgen, 

Jedermann weist eine folhe Anflage mit Entrüftung abz wenn aber 

das, warum muß dann aus dem Befis des geiſtlichen Prieſterthums 

nicht bloß ein Anrecht, fondern gar ein Beſitz des geiftlihen Amts 

folgen?” Sei e8 ja doch bei einzelnen Separatiſten-Gemeinden ſchon 

fomeit mit der Spentität des Amtes und des geiflichen Prieſterthums 

gefommen, daß fie „turnusweife das Amt verfäben”; „und was 

Teuflifches Tönnte daraus werden, wenn einmal der füße Pöbel, der 

auch noch feine religiöfen Bedürfniffe hat, über diefe Lehre Täme, und 

fie in feiner Weife verarbeitete? wie Intherifch würden diefe Leute fein 

) Kliefoth und Mejers kirchliche Zeitfehrift. 1855. ©, 146 ff. 

27T» 
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wollen, wie mächtig die ungebetenen Anhänger Luthers — die 

wir vom Bauernkriege her. fennen 2“ 4) 

Ebenſo eifrig und aus guten Gründen proteftirten dann Luther und die 

Symbole auch gegen jede andere Sichtbarmachung der unfichtbaren Ger 

meinde der Heiligen für. die Zwecke des allgemeinen Prieſterthums. 

Daher fann Herr Löhe allerdings einwendenz „wenn die Symbole 

wirklich entfchiedene Träger der Lehre yon der Jdentität des Amteg 

und des geiftlihen Priefterthbumg wären, fo könnte ich nicht begreifen, 

wie die Koryphäen lutheriſcher Theologie jenen Grundfag als anabap— 
tiftifch, photinianifch, weigelianisch, foeinianifch befämpfen und verwerfen.“ 

Was aber endlich allein noch Behufs der Realifirung jener Zwecke 

übrig. blieb, Das war der — Cäſareopapismus. Unter deſſen Schus 

und Schirm. fonnte Luther nun freilich wieder vom Amte als einer 

Stiftung und Drdnung Ehrifti reden, fonnte die alte Schule vom ordine 

divinitus constituto fprecdhen, fonnte das allgemeine Prieſterthum baare 

Fiktion ‚bleiben. Aber diefe göttlihe Stiftung des Amtes blieb: nicht 

weniger bloße Fiktion, felbft im Princip. Denn die Coexiſtenz des 

Haupt: und Grundartifeld vom Specialglauben und jener Stiftung 

iſt unmöglich; das sola fide fordert doch immer wieder mit ——— 

digkeit das allgemeine Prieſterthum der Gläubigen. | 

Drittes Hauptſtück. | 

Die Theologie der widerftreitenden Amtsbegriffe, 

Wir Schulden noch eine nähere Erpofition des neulutherifhen und 

des fymbolmäßigen Amtsbegriffs, fowie ihres gegenfeitigen Verhältniſſes 

zum Kicchenbegriff, eben aus dem Gefichtspunfte des sola. fide. Zu 

diefem Zwecke wählen wir aus der namhaften Literatur, welche bie 

Frage neueftend hervorgebracht hat, zwei Schriften, deren Prineipien 
und Refultate fih kaum diametraler widerfprechen fünnten und die fi 

auch noch durch befondere Nebenumftände empfehlen. Die eine nämlich 

will den neufutherifchen Amtsbegriff praftifh thunlih machen und fommt 
ſo bis zur Statuirung eines proteftantifhen Primatsz;. daneben will fie 

aber doch auch wieder dem allgemeinen Prieftertbpum Raum laſſen. Die 
andere Schrift weist auf's Schlagendfle nach, daß mit dem sola fide 

3) Löhe A, 0. O. S. 38. 39. 
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feine andere Amtslehre als die fymbolmäßige fih vertrage, Herr Pre 

ger, Gymnafial-Religionslehrer in München, geht vom sola fide, alſo 

son der unfichtbaren Kirche aus, um für jeden Preis zu erweifen, daß 

Chriftus sein eigenes Amt nicht geftiftet Habe. Herr Lechler, Prediger 
zu Winnenden in Würtemberg, geht von den wirklichen Bedingungen 

alfer menſchlichen Natur und Wefenheit aus, alfo von der Kirche ale 

lebendigem „Leib“, vertritt demnach entfchieden Die göttliche Stiftung des 

Amtes fowie auch das Amt ald Stand, 

Herrn Pregers Kirche befteht aus unfichtbar oder sola-fide-gläus 

bigen Perfonen. Herrn Lechlers Kirche befteht aus realen göttlichen 

Dingen. Die wirkliche Menfchennatur bedarf nach Lechler einer Kirche 

als vermittelnder Anftalt. Preger weiß überhaupt nichts von natür— 

lichen Bedingungen; in den abftrafteften Spiritualismus eingefponnen, 

ängftigt er ſich vor jeder Realität als dem fihern Untergange des sola 

fide. Wenn 3. B. Herr Löhe meint: gewöhnliche Chriften hätten nur 

Tröftungen für einander, die Abfolutionsgewalt ſtehe allein dem Amts— 

inhaber zu, fo erwidert Herr Preger: „Eine Lehre, nad der es eines 

befondern Amtes bedarf, durch das allein das Wort die Abfolution zu 

geben im Stande ift, Löst die Unmittelbarfeit und Selbftftändigfeit des 

rechtfertigenden Glaubens und weist die heilfuchende Seele an ein mitt: 

Yerifches Priefterinftitut” 2). 

Das ganze Preger’ihe Buch hat den Zweck, zu zeigen, daß der 

katholiſche Amts- und Kirchenbegriff mit Nothwendigfeit aus dem Nüd- 

fall in die „Geſetzesgerechtigkeit“ erfolgt fei, Dagegen das sola fide mit 

derfelben Nothwendigfeit den entgegengefesten Amts- und Kirchenbegriff 

bedinge. Daß jest auch auf proteftantifcher Seite fo vielfach von dem 

lestern abgewichen werde, dieß erklärt fih Herr Preger folgerichtig aus 

entfprechenden Abirrungen vom sola fide. Ueber die Art diefer unab- 

ſichtlichen Verirrungen erffärt fih Herr Preger fehr bezeichnend: 

„Das Wefen des rechtfertigenden Glaubens Tann infoferne unrichtig be— 
flimmt werden, daß man fagt, er rechtfertige nur dann, wenn er felbft unter 
die Kategorie der fihtbaren Dinge trete, oder in feinem Ziel gerichtet fei 
auf eine Sichtbarkeit, die mit den himmlifchen Gütern nicht in unmittelbarem 

Zufammenhange fteht. Als unter die Kategorie der fihtbaren Dinge ge- 

faßt, erfcheint der Glaube dann, wenn man feine rechtfertigende Kraft ab- 

ZW. Preger: die Gefchichte ver Lehre vom geiftlichen Amt, auf — der 

Geſchichte der Rechtfertigungslehre. Nördlingen 1857. S 195 
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hängig macht von der Geſtalt und Form feines Weſens (etwa inſoferne er 

Princip Heiligen Lebens iſt oder in Werfen zur Offenbarung feiner felbft ge— 

fommen ift), und nicht vielmehr von dem Objekt, auf das er fich bezieht: 

Dieß ift der Irrthum Cypriang, Auguftins und der-römifchen Lehre“ (S. 233). 

Alfo der vechtfertigende Glaube darf nicht fichtbar (fides formata) 

gefaßt werden, fonft dringt unaufbaltfam die fichtbare Kirche der Römer ein, 

und umgekehrt, Daß den neufutherifchen Velleitäten wirklich ftets Abwei— 

chungen vom „königlichen Orundartifel“, wenn auch unbewußte und unwill- 

“ fürfiche, zu Grunde fliegen: dieß ift fihere Thatfache. Der Gedanke, daß 
der bloße Specialglaube heutzutage nicht mehr ausreiche, herrſcht über- 
haupt vielleicht weiter ald8 man glaubt. Selbft Herr Hengftenberg ward 

in feinem Vortrage über Jeſaias davon befehlichens dem tiefen Schaden 

unferer Zeit fei „auch mit richtig verftandener pauliniſcher Rechtferti— 

gungslehre allein nicht abzuhelfen.“ Darob entfegte fih Krummacher 

in Duisburg nicht wenig; „fol, fehrieb er dem Berfaffer, „eine Radi— 

falfur eintreten, fo gilt e8, daß die Nechtfertigungslehr-Pofaune allent- 
halben einen deutlichen Klang befomme und man fih nicht feheue, den 

Vorwurf einer mit den Nefultaten moderner Wiffenfhaft nicht in 

Vebereinftimmung ftehenden Drtbodorie auf fih zu laden,“ Der be- 

rühmte Berliner Theologe bleibt aber dabei: „der zu befämpfende Gegen» 

fat habe fich jest wefentlich geändert, und fo müffe auch die einfeitige 

Hervorhebung des hl. Paulus einer umfaffendern Benugung der Schrift 

Raum machen“ 1), 
Die sola-fide-mäßige Logik hat Herr Preger unzweifelhaft für fich 

und für feinen abftraften Spiritualismug, Herrn Lechlers natürlichem 

Gefühl ift aber gerade diefe fpiritualiftifche Verzerrung unausſtehlich. Er 

wagte den Sprung aus ihrer eisfalten Umarmung, felbft auf die Ge— 

fahr des Romanismus hin, „Sind”, fagt er, „die Gegner der Meinung, 

Daß die Lehre von einem göttlich geftifteten Amte nothwendigerweife zu— 

legt in die Arne der römifhen Kirche führen müffe, fo find wir um 

fo mehr der Heberzeugung, daß, wenn ihre Lehren zur öffentlihen Ans 

erfennung und folgerichtigen Durhbildung gelangen würden, Auflöfung 

aller kirchlichen Ordnung und Die Zerrüttung der Heilsanftalt Gottes 

ſelbſt das letzte Ergebnig davon fein müßte.“ 

Herr Lechler wagt daher das Entfesliche, was Herr Preger fo drin- 
gend verboten: er will felbft den Glauben ſichtbar wiffen. Eine rein 

1) Evang. 8.-3. vom 4, April 1855. 
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geiftige Liebe, fagt er, gibt es nicht, ebenfo gehört zum Glauben au 

der Leib, „Ohne die grobförperlichen, fihtbaren und greifbaren Ver— 

mittler aller Lebensverrichtungen fann man nicht an irgend ein Wort 

Gottes glauben“ 4), Leider gibt Herr Lechler diefer Anfchauung feinen 

Nachdruck gegenüber dem vechtfertigenden sola fide ſelbſt. Er benügt 

fie nur. nad) aufwärts zu dem Nachweis, daß die Kirche allerdings ein 

aus göttlichen Dingen beftehender Teiblicher Organismus, eine vermittelnde 

Anftalt fei und fein müſſe. Gegen die prätendirte „Unmittelbarfeit“ 

fpricht er fich aber allerdings mit einer erftaunlichen Entſchiedenheit aus: 

„Jedes einzelne Glied ift mit feinem Heilsbedürfniſſe zunächſt an die 
Kirche gewiefen, eine willfürliche Abfonderung von ihr zieht den Verluft der 
Herlsgüter überhaupt nach ſich; der Einzelne hat für eine Reihe der wefent- 

Tichften geiftlichen Bedürfniffe nicht bei Chriſto perſönlich, fondern bei 
der Kirche die Befriedigung zu fuchen. Hieher gehört der Empfang der Sa- 
framente, die von Chriftug niemals und in feiner Weife perfünlich ausgetheilt 

werben ze. In allen diefen Stücken iſt der perfönliche Verkehr mit Chrifto 
theils durch die Natur der Sache unmöglich gemacht, theils wird fein Werth 

ausdrücklich nach dem Verkehre mit der Kirche bemeffen.“ (S. 53.) 

Hören wir dagegen Herrn Preger, Er ift ein Adept der Erlan— 

ger Schule; wie die Meifter Höfling und Harleg hält er ſich firenge an 

den fymbolmäßigen Kirchenbegriffz mit ihnen hat er aud das gemein, 

daß. er Die Schriften Luthers als heilige Schrift gebraudt. Sein Zweck 
geht dahin, um jeden Preis die reale Objeftivität und den vermittelnden 

Charakter der Kirche hintanzuhalten. Darum muß er vor Allem die 

natürliche Borftellung niederarbeiten, als wenn Chriftus in feiner Kirche 

ein eigenes Amt geftiftet habe. Und zu dem Ende mug — Jeſus ſelbſt 

das Amt feinz nach Deren. Preger ift e8 allerdings, wie Lechler rügt: 

Chrifius theilt da perfönlich Die Saframente aus. Um die reformato- 

riſche Unmittelbarfeit des sola fide aufrecht zu erhalten, darf eben ab— 

folut nichts zwifchen Chriftus und den Gläubigen treten, muß, wie wir 

in Betreff des Kirhenbegriffs bereits gefehen, diefer abftrafte Dualismus 

in voller Schroffheit durchgeführt werden. Daher Herren Pregers wun- 

berlihe Reden: Chrifius fei felber das Amt, in ibm befige es die 

gläubige Gemeinde (die „neue Menfchheit”) als ihre Selbftbezeugung 

7) Karl Lechler: die neuteftamentliche Lehre vom heiligen Amte ıc., auf die 

beftehenden Nechtsverhältniffe der evang.luther. u. in Deutfchland angewendet, 

Stuttgart 1857. ©, 20, 111. 
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und als Chriſtus verwalte ſie das BR: oder — in 7— —* 
beſtellte Träger. 

So und nicht anders will und gebietet nach Herrn ee der * 

Grundſatz vom sola fide. „Sobald aber der Glaube aufhörte, in’ un: 

mittelbare Heilsgemeinfchaft mit Chriftus zu verfegen (d. i. fides for- 

mata wurde), fchted die Chriftenheit aus dem unmittelbaren Dienfte des 

Amtes Chrifti aus” Nun aber ift „allgemeine Selbſtherrlichkeit die 

Lebensbedingung für das Evangelium“. „Die hriftliche Kirche befteht 

da, indem der rechtfertigende Glaube eintritt in das Amt des Zeug- 

niffes, mit diefem Zeugniß fih und Andere priefterlich fegnet, aus einer 

Gemeinfhaft von Prieftern, die fich gegenfeitig helfen und: dienen,“ 

„Das evangelifhe Gnadenmittelamt und das allgemeine SPriefterthum 

find das, was fie find, fraft eines und deffelben Dienfted, daß fie näm- 

lich in Chrifto vor Gott ſtehen und Chrifti Zeugnig der alten Menſch— 

heit gegenüber ausüben.” „Im apoftolifchen Zeitalter gibt ed nur Ein 

Amt, das ift und bleibt bei Chriftus, und alle Ehriften treten ein in 

deffen Dienſt.“ Nicht „der Geift einer befondern Amtsgnade” ward 

den Juͤngern verheißen, „ſondern es ift der Geift der göttlichen Natur, 

wie er den Menfchen Jeſus als Lebensprineip durchwohnt und Geift der 

neuen Menfchheit geworden ift“ 2). Diefen Geift als ihr allgemeines 

Prieſterthum überträgt die Gemeinde um der feften Ordnung willen an 

einzelne Amtsträger; Herr Preger fpricht fih darüber genau mit den 

Worten Luthers aus: 

„Der Herr erwerft Leute für ſolchen öffentlichen Dienft im Amte "gef 

Wenn folche Leute im Amte Jeſu auftreten, verwalten fie öffentlich nicht ein 

befonders geordnetes Prieſterthum, fondern ihr eigenes durch die Taufe ererb- 
tes Prieftertbum, wie es in allen Chriften ifl. Die berufenen Diener ver- 

fehen öffentlich, was ein Seder für fich hat, anftatt der Andern. Oeffentlich 

möchte ein Jeder predigen und Saframent reichen, wenn es mit. Bewilligung 

der Gemeinde gefchieht.“ „Nicht das, was die Pfarrer thun, fondern dag, 

daß fie öffentlich für die Gemeinde thun, was jeder Chrift für fich thun fol, 

Gottes Wort nehmen und anwenden, unterfiheidet fie von den übrigen Gläu- 

bigen.“ (S. 182 ff. 230.) 

Sp Tautet. allerdings die Fiktion des allgemeinen drieflertbumg, wie 

fie. 300. Jahre Yang als unfruchtbareds Dogma im. Symbol ftebt; was 

thut aber Herr: Preger, um ihr zu praftiicher Wirkfamfeit zu verhelfen? 

N) Preger, ©, 11. 230. 39, 139.123. 61. 
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„Die Kraft und. Gewalt:des Amtes Jeſu“, ſagt er, „iſt nicht unmittel- 

bar auf die einzelnen Amtsträger übergegangen, ſondern zuerſt auf die 

Gemeinde und aus der Gemeinde und durch dies Gemeinde auf bie 

Amtsträger”. Aber wie das? darüber ſchlüpft er mit der Phrafe- bins 

weg: der Herr erwecke Leute, Das: allgemeine Prieftertbum fommt doch 

nur der Gemeinde. der Gläubigen und Heiligen zu; dieſe aber. iſt un— 

fihtbarz wie fann ‚fie für die Sichtbarfeit: Träger. ihres ‚Amtes ers 

fiefen und beftellen? Das ift die Frage! Dffenbar bleibt nur Eine 

Wahl: entweder muß das allgemeine Priefterthum für die Praxis müßig 

auf fich beruhen, oder ed muß auf die ununterſchiedene Maffe der kirch⸗ 

ihen Angehörigen überhaupt ausgedehnt werden. In dieſem Falle aber 

tritt notbwendig jener demofratifche Unfug ein, oder wie Herr Lechler 

fagt, die „folgerichtige Durchbildung, welche die völlige —— der 

Heilsanftalt Gottes nach ſich ziehen muß“, 

> Man fucht diefer Confequenz dadurch auszuweichen, daß man für 

die Uebung des allgemeinen Prieſterthums in der Sichtbarkeit irgend eine 

Stellvertretung ftatuirt, fei es den Confiftorialismus, fei es einen mehr 

oder. minder befchränften Synodalismus. Aber unter allen Umftänden 

wird fo die Fiktion nicht Kleiner und die Willfür nur um fo größer,» Auf 

alle Fälle ift dem Vorwurfe des Herrn Lechler nicht auszufommen: „Eine 

Kirche, die fich erft verfaffen ſoll, ift daffelbe, was auf politiſchem Ge— 

biete das fouveraine Bolf, jener verwirrte Begriff einer revolutionären 

Demokratie, wie er in den legtvergangenen Jahren in allen Schichten 

der. Gefellihaft Eingang gefunden hatte,“ 

Herrn Lechlers Anfchauung verlangt alfo eine weſentliche, ur— 

fprüngliche, objektiv und apriorifch gegebene Verfaſſung. Damit geht er 

felbft über die eigentlichen Neulutheraner noch hinaus, und es iſt höchſt 

intereffant, feine Ausgangs- und Zielpunfte näher in’s Auge zu faſſen. 

„Die Kirche ift nach der Einen Seite hin wefentlih aus unperfönlichen 

Beftandtheilen gebildet, eben damit wird ihr Charakter als Anftalt fund» 

gethan“: mit diefer Definition ſtellt fih Herr Lechler gegen „die Lehre 

son der unfichtbaren Kirche“ auf, welche er als die pietiftifhe Auffaffung 
zum großen Schaden eines biblifch = gefunden Kirchenbegriffs bezeichnet. 

Gegen ſolche Abftraftion des Seftengeiftes und ihre einfeitige Innerlich— 

feit ift fein ganzer Eifer gerichtet ald gegen ein bloßes Gedanfending, 

einen Widerfpruch im fich ſelbſt. Zu feinem entgegengefesten Kirchen: 

begriff ift Herr Lechler gelangt, indem er die Bibel, an der Hand einer 

Art von chriftliher Phyſiologie, „aus den Gefegen und Kräften des 
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menfhlihen Geſammtlebens“ interpretirte. Für den Menfchen be- 
ftimmt, kann auch die Kirche nicht etwas rein Geiftiges, fondern muß 
ein „Naturwefen“ fein aus Leib, Seele und Geift, in dem fich die all- 

gemeine Weltordnung wiederholt, dag „Gott weder im Himmel noch auf 

Erden feinen Willen unmittelbar und fozufagen in eigener Perfon voll 

zieht, jondern fich feiner Werkzeuge und Mittelöperfonen bedient“ 1). 

Alfo vermittelte und vermittelnde „Leiblichfeit“ der Kirchel Die 

Gegner fagen: wer nicht den fpiritualiftifchen Dualismus als Wefen 

der Kirche fefthalte, der müffe nothwendig in den Romanismus verfallen, 

Si Herrn Lechler dieß wirklich begegnet? Er bedingt für die Kirche 

folgerichtig eine wefentliche Berfaffung, mußte ihn dieß nicht nothwendig 

zur hiftorifchen Anerkennung der alten Kirche führen? In der That 
ſieht ſich Herr Lechler hierin weiter vorangetrieben ald irgend ein Neu- 

Iutheraner: bis zur Annahme des Primats. 

Er vertheidigt in allem Ernfte den „Vorzug Petri“, fowie die „Forts 

Dauer des Primats“ als unbeftreitbare Thatfachen, welchen an und für 

fih auch die Neformatoren nicht widerftrebt hätten. Er erflärt ge— 

radezu: „Der Primat der römischen Gemeinde unter den hriftlichen Ge— 

meinden und, was baflelbe fagen will, ihres Bifchofs unter den Bi: 

ſchöfen, ift eine bloße gefchichtlihe Thatfache. Das ift er aber auch un— 

beftreitbar. Was man Alles von den Rechtsverwahrungen der übrigen 

Bifchöfe gegen Rom anzuführen hat, foweit gehen fie niemals, daß fie 

dem römischen Bifchofe den erften Rang unter feines Gleichen abfprä- 

chen.” Diefem hiſtoriſchen Faktum verleiht Herr Lechler auch die ent- 

fhiedenfte gegenwärtige Bedeutung: „Die Stellung, die der Herr dem 

Petrus gibt, ift nicht eine willfürliche oder rein perfünliche, fondern fie 

beruht auf einem Lebensgefege des Reiches Gottes; jede Gemeinschaft 

bedarf der Leitung durd) eine einzelne Perfon.” Bon Einheit der evan— 

geliſchen Kirche zu fprecen, fet daher gegen das Wahrbeitsgefühl; ein 
Zufammentreten von Einzelnen fei noch feine Einheit. „Die Kirche als 

ein auf die urfprüngliche göttliche Ordnung gegründetes Gemeinwefen ift 

lediglich an diefelben Gefege gebunden wie alle anderen menfchlichen Le= 

bensfreife; fol fie eine einige Gemeinfchaft, eine wirffiche lebendige Ge- 

jammtheit darftellen, fo muß fie eine numerische Einheit darftellen und 

muß ein Organ diefer Einheit haben.” Sollten einmal evangelifche Ge- 

1) Lechler, ©, 86. 57. 19; vergl, Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 18, 
Juli 1857, 
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neraleoneilien zu Stande fommen, auch dann „müßte die Anftalt dazu 

von einem Lande aus, alfo yon einem einzelnen Manne geleitet werden, 

der Damit an die Spige aller diefer Kirchen träte”, Kurz: „es kann 

an einem unfihtbaren Vertreter für eine fihtbare Gemeinfchaft niemalg 

genügen”; die Kirche muß eine gegliederte Hierarchie haben. Sie ber 
darf des Primats, fie bedarf ebenfo des Epiſcopats; „das Bedürfnig 

der Kirche fordert einen Bifchof, der der ganzen Landeskirche und zus 

nächft ihren Dienern daffelbe ift, was der einzelne Drtspfarrer feiner 

Gemeinde”, Das unumgänglihe Erforderniß eines ſolchen Primats weist 

Herr Lechler feiner Kirche auf's Dringendfte praftiih nad: 

„Berblendung ift e8, wenn der Werth und die Wirkfamfeit eines ge- 

ordneten Primats für Nichts geachtet wird. Man muß feine Ahnung haben 
von einer wirklich Fatholifchen Kirchengemeinfchaft, um zu überfehen, welche 
unfeligen Folgen für das ganze Neich Gottes nicht etwa bloß aus der großen 

RKirchenfpaltung an ſich, fondern auch aus der endlofen Zerfplitterung der 

evangelifchen Kirche entfprungen find... . Was die weltliche Macht in der 

römifchen Kirche nicht mit einem Finger zu berühren wagte, das griff fie hier 
mit dem Schwerte an... . Es wären nicht folche Erniedrigungen über die 
evangelifche Kirche gefommen, wenn fie ohne Gewiffensverlegung im Zuſam— 

menhange mit dem von Gott geordneten Primate hätte bleiben oder nur einft- 
werlen in ihrer Weife ein folches wieberherftellen Fünnen. Sie wird auch der— 
felben nicht eher ledig werden, als bis unter den Kirchen, die fich evangelisch 

nennen, ein organifcher Zufammenhang erzielt und durch einen wahrhaft geift- 

lichen Primat feftgefnüpft fein wird.“ ) 

Iſt alfo diefer Theologe wirklich dem Nomanisınus verfallen oder 

bat er fonft das unthunliche Neulutherthum thunlich gemacht? Keines 
yon beiden! Was man bei ſolchen Grundanſchauungen kaum glauben 

ſollte: er geht bloß mit einer „zukünftigen Kirche“ um und mit einem 
„Primat der Zukunft“; wann, wo, wie beides kommen ſoll, das weiß er 

nicht; die katholiſche Kirche emancipirt er zwar von dem Prädikat der 
„apokalyptiſchen Hure“, an eine Wiedervereinigung glaubt er aber 

nit. Sp meint er, die „von fo Vielen, auch von Höfling, als unlög- 

bar bezeichnete Aufgabe”: die neulutherifche Amtslehre feftzuhalten und 

doch nicht in den Nomanismus zu verfinfen, gelöst zu haben. 
Aber er thut noch mehr: im zweiten Theile feines Buches bricht 

er Alles das Stein für Stein wieder ab, was er im erften aufgebaut 

1) Lechler, ©, 139 ff. 154. 240, 
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hat; er zehrt ſich förmlich felber auf. Durch den klaren Wortlaut der 

ſymboliſchen Bücher eingefhüchtert, will er nämlich Doch wieder die 

Selbſtherrlichkeit des „Laienprieſterthums“ nicht aufgeben.‘ Die Laien: 

ſchaft, lehrt er, babe ihren felbfiftändigen Antheil an der Gewalt der 

Schlüſſel, ftehe als zweiter gleichberechtigter Faktor neben dem Amt, als 

das geiftig Perſönliche der unfichtbaren Kirhe, und auf diefen Faftor 

treffen dann „im Oegenfase zum Amte — die Gnadengaben“. Herr 

Lechler verargt e8 der theologiſchen Wiffenfchaft, daß fie das Wefen ver 
Kirche überhaupt immer nur aus einem Einheitspunfte conftruiren wolle, 

während es doch wie alles entwidelte Leben aus einer zur Einheit ver— 
bundenen Zweiheit beftehe. Die evangelifche Kirche fünne dem yon ach— 

tungswerther Seite fommenden Winf nicht folgen, und „das Amt zum 

alleinigen Mittelpunkt des Firchlichen Lebens machen”, Sie müffe der 

Prophetie und ihrer Vorausfegung, der freien Schriftforfhung, in der 

Kirche wie im freien Verein, im Gottesbienft wie in der Wiffenfchaft 
„ihre rechtmäßige Stelle ald zweiten Centrum, als dem andern Grund: 

pfeiler ihres Gefammtlebens einräumen Yernen“ (S. 287), insbefondere 

bei den „Strömungen des jegigen Zeitgeiftes, —* ſo ganz dem Grund⸗ 

ſatze der perſönlichen Freiheit folgen“. 

Demnach ſtatuirt Herr Lechler als die zur Einheit der Kirche ver- 

bundene Zweiheit: einerfeits die objektiv gegebenen realen göttlichen 

Dinge in Kirche und Amt, andererfeits die Souverainetät des Indivi— 

duums im Reiche Gottes, In diefe zwei unvereinbaren Momente zer- 

reißt er fohlieglich wieder die faum gewonnene „Leiblichfeit” der Kirche, 

und erhält fo endlich ftatt Firchlicher Einheit einen polnischen Reichstag 

ärger als zuvor. Durch ſolche Wirrniß rächen fih das sola fide und 

die ſymboliſchen Bücher an Herrn Lechler; den Einen entfcheidenden Ge- 
danfen Taffen fie in ihm abfolnt nicht auffommen: demüthige Beugung 

des Willens, welche die Perfonen den realen göttlichen Dingen in der 

Kirhe fchuldig find, Im Gegentheils er verleiht der „Freiheit der 

Prophetie” im Laienprieftertbum geradezu die Herrſchaft über die „Ge— 
bundenheit des Apoſtolats“ im göttlichen Amt. 

Im Namen der „Prophetie“ Hat die Gemeinde förmlich die Con— 
trole über das Amt und befist das freie Wort nicht nur in den Privat- 

Erbauungsftunden, fondern auch im öffentlichen Gottesdienſt; warum 

3 B. nicht „flatt der vielen Predigten freie Beſprechung des göttlichen 

Worts unter den erwachfenen Gliedern der Gemeinde? Die römifche 

Kirche berufe fih zwar für die entgegengefeste Praxis auf apoftolifche 
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Borichriften und die Nothwendigfeit einer Autorität: „Damit entgeht fie 

dann allerdings allen den Schwierigfeiten, welche mit der Anerkennung 

des allgemeinen Prieftertbums dem Amte gegenüber in diefer : Periode 

der durch die Sünde hindurchgehenden Entwicklung unvermeidlich zufam- 

menhängen.“ Aber Herr Lechler glaubt, „der merfwürdigen Stagna— 

tion. der Schrifterfenntnig und der erfiaunlihen geiftlichen Unwiſſenheit 

der Maſſe“ bei den Katholifen nur durch eonfequente Durchführung des 

allgemeinen Prieftertbpums neben dem Amte zuvorfommen zu können: 

„Es beruht in allen feinen Theilen auf dem Gebrauche des freien 
Worts. Denn das Wort ift frei, nicht aber das Saframent, fowie es auch 

eine freie Gabe gibt, aber Fein freies Amt. Was alfo durch das freie Wort 
geleiftet werben kann, nicht mehr und nicht weniger, das gehört dem allge— 

meinen Prieftertbum als unveräußerliches Recht, heiße es. nun Lehre, oder Er- 
mahnung, oder Bekenntniß, oder Gebet, oder Wunder thun, oder wie immer.“ 

„Das freie Wort, das in feiner höchften Vollendung mit der Prophetie zu- 

fammenfälft, ift der von Gott eingeſetzte Wächter und Auffeher über den hei- 

Iigen Dienft.“ 1) 

Sp ergibt ſich ſchließlich zwiſchen Herrn Preger und Herrn Lechler 

ein merfwürdig verfehrtes Verhältniß. Der Erftere, deſſen Kirchen: 

begriff im allgemeinen Prieſterthum völlig aufgeht, beläßt daſſelbe Doc 

als reine Fiktion ohne die geringfte Folge in der Praxis; der Zweite, 

deſſen eigentliher Kirchenbegriff das allgemeine Prieftertbum ausschließt, 

gibt demfelben in der Praxis eine Geltung, welche. nothwendig wieder 

feinen, Kirchenbegriff aufhebt. Das Halle'ſche Volksblatt hat fich ge— 

wundert, daß ein ſolches Buch aus dem pietiftifhen Würtemberg ber- 

vorgehen könne; im Gegentheil aber liegt gerade hierin feine. Erklärung, 

Es ſucht gegenüber dem auflöfenden Subjektivismus und der pietiftifchen 

Nihikifirung des Amtes einen feften Anhalt Eirchlicher Objektivität, und 

getraut ſich dennoch nicht, ihr das fymbolmäßigspietiftifche Prineip jenes 

abftraften Dualisinus zum Opfer zu bringen, 

) Lechler ©, 286, 115. 443, 448 ff. 
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Viertes Hauptftück. 

Herr Löhe und der nordamerikanifche Amtsftreit für und wider das 
Symbol. 

Es ift nicht möglich, die große Bewegung um den Amtsbegriff durch— 

zufprechen, ohne einen Schritt auf amerifanifchen Boden zu machen, wo 

dDiefelbe zuerft und zunächſt praftiich geworben. Paftor Löhe felbft äußert 

darüber: es hätten nordamerifanifche Verhältniffe dazu gehört, dag man 

endlich die Wichtigkeit diefer Tragen einfehen Vernte, und immer werde 

daher die Geſchichte der nordamerikaniſchen Kirchen für ale lutheriſchen 

Kirchen denfwürdig und Yehrreich bleiben. Se eine Frage habe dabei 

die andere angeregtz vom Bannrecht fei man auf das Verhältniß der 
Gemeinde zum Amt überhaupt gefommen, und endlich bei der Beziehung 
zwifchen Amt und Saframent angelangt; der Kampf finde fein Echo 

dießfeits des Deeand, und „werde es in dem Maße mehr finden, in 

welhem die Yutherifchen Kirchen Deutfchlandg mehr in den Fall kom— 
men, für ihre ©eftaltung und Berfaffung freier und felbfiftändiger zu 

forgen“, d. h. je näher der Einfturz der Landesfirchen rückt; dann 

werde die Reformation ihre Ergänzung finden, wie denn bereits auch 

die treueften Söhne Luthers eingeſtünden: weniger groß als im Streite 
mit Rom fei der Neformator gewefen „im Bau der neuen fichtbaren 

Kirchengemeinſchaft“ 9. 

Hinwieder iſt es nicht möglich, jene nordamerikaniſchen Vorgänge 

eingehender zu behandeln, ohne mit der Perſon W. Löhe's zu begin— 

nen; denn bei jedem Schritte im norbamerifanifchen Lutherthum ſtößt 

man auf feinen Namen, Bon dem Dorfe Neuendettelsau in bayerifch 

Franken aus übt diefer Paftor einen Einfluß in zwei Welttheilen wie 

faum ein anderer feiner Standesgenoffen. 

Wir fahen bereits, wie Herr Löhe im Laufe des Auffhwungs zum 

exchufiven Lutheraner heranwuchs und jest an der Schwelle des Sepa- 

ratismus ſteht. Seine anderweitige Entwidlung hatte ihren erften Keim 
eben in der foharfen Betonung des realen Saframents: daß es fi in 

dem Streite der Reformirten und Lutheraner nicht um ein Kleines handle, 

1) Löhe, unfere Firchliche Lage im protefl. Bayern und die Beftrebungen eini- 
ger bayerifchen luther. Pfarrer in den Jahren 1848 und 1849, Nördlingen 1850. 
©. 87 ff. 
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fondern um das Allerheiligfte des neuen Bundes; daß es in der Lehre 

der Kirche überhaupt nichts Kleines gebe, und ohne Lehreinigfeit Feine 

Gemeinſchaft der Heiligen und feine fichtbare Kirche eriftire; daß foldhe 

Einigkeit nicht das Marimum, fondern nur das Minimum Firchlicher Ge— 

ftaltung fei t). Löhe führte aber feine Exeluftvität auch ganz folgerichtig 

praftifh aus, fo daß ihn bald fogar der Vorwurf donatiftiicher Kegerei 

traf. „Wie dieſe donatiftifche Nichtung leider im norddeutſchen theolo— 

gifhen Nachwuchs fortwuchert, beweifen die Studenten, welde von Er- 

langen nach dem zehn Stunden entfernten Neuendetteldau gingen, um 

von Löhe rechtes Abendmahl zu erhalten, und welche zu erklären im 

Stande finds lieber katholiſch als reformirtz diefe jungen Fana— 

tifer heißen fich Philadelphen, weil fie wohl mit Dffenb. 3, 9. alle An 

dern aus Satand Schule datiren” ?). 

Man erfennt leicht Die Spuren, welche Herrn Löhe über die Lehr: 

inhaltsfirche hinaus zum Begriffe der Saframentsfirche geleiteten. Das 

reale Saframent heiſcht einen Firchlichen Leib, die Verwaltung des leib— 

haften „Allerbeiligften” ein befonderes gottverorbnetes Amt. Löhe felbft 

Datirt feine Entdeckung yon dem Unterfchiede zwifchen Kirche und 

Gemeinde etwa aus dem Jahre 1847. Das Jahr 1848 half ihm 

sollends zum Durchbruch. Bon allen andern Neulutheranern war er 

aber fortwährend dadurch unterfchieden, daß er fih wenig auf die 

Theorie verlegte, Ganz richtig bemerkte jüngft ein unioniftifcher Be— 

fucher über ihn: aus feinen Neußerungen könnte man allerdings die be— 

denklichſten, in's Katholifhe führenden Confequenzen ziehen; dahin ge— 

höre feine magische Auffaffung der Weihung und der Taufe, fein Halten 

auf: die unmittelbare Einfegung des Amtes und des dazu verordneten 

Geiftlihen, fomit als des Trägers bes heiligen Geiftes, wenn er 

gleich wieder, doch reftringirend, das allgemeine Prieſterthum erwähne. 

„Sein fogenannter Amtsbegriff ift aber fein Begriff und fcheint ihm 

ſelbſt nicht vollftändig klar zu feinz eg liegt feiner praftifch naiven Natur 

überhaupt fern, ftreng fyftematifch und gefchloffen zu denken“ 9), 

Sp ift denn Herr Löhe auch noch immer der Drohung Merle’s am 

Berliner Kirchentag entgangen: wenn man Geremonielles, Architektoni— 

Ihes, Traditionelles wolle, fo finde man das beffer in Nom und falle 

1) Löhe, unfere Kirchliche Lage ꝛc. S. 19 ff. 
2) Bei Dr. Merz a. a. O. ©. 434. 
3) Darmſt. 8,3. vom 24. San. 1857. 
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wie durch ein Gravitationsgeſetz in den Vatikan. Herr Löhe nimmt 

mit beiden Händen hinüber, namentlich für ſein Diakoniſſen-Haus; es iſt 

inſoferne wahr, daß er faktiſch den Riß zwiſchen Lutherthum und Calvi— 
nismus fortwährend erweitere, während er die Kluft zwiſchen Katholi— 

cismus und Proteftantismus in demfelben Maße aufhebe; dabei‘ aber 

jest ersin der Theorie gründlich auseinander: Alles; was Luther über 

den Papſt fagt, daß er ein rechter Endechrift oder Widerchriſt, fein Reich 

pars regni Antichristi ſei, müffe als „Ichriftgemäß und mit‘ Kane zu 

unterſchreiben“ buchſtäblich angenommen werben 9. 

Schon im Jahre 1844 gab Löhe's Agende viel Anſtoß — ihre 

Vergleichung des Gottesdienſtes mit zwei Gipfeln eines Berges, deren 

höherer das Abendmahl ſei. In der Auflage von 1853 erſcheint das 

Abendmahl bereits als einziges Ziel und Centrum des chriſtlichen Cults, 

die Predigt ohne Communion als haupt- und herzlos, die Euchariſtie 

faſt in der Faſſung der Transſubſtantiation. Löhe vertheidigt die Selbft- 

communion des Geiſtlichen, nur daß dieſer ſich einen Beichtvater beſorge, 

von dem er öfter die Abſolution empfange. Aus dem Meßritual nimmt 
Herr Löhe an, ſoviel er vermag, ohne „dem Verdienſt Chriſti abzu— 
brechen“. Unter feinen Diakoniſſen hat er einen regelmäßigen Gebets— 

dienſt eingeführt; er bedauerte fängft, das Brevier und die kanoniſchen 
Tagszeiten im Proteftantismus nicht nusbar gemacht zu ſehen. Fleißig 

benüst er auch die Legenden Fatholifcher Heiligen, 3. B. der „Diafo- 

niffinen” St. Herlufa, St. Walburgis, zu Erbauungszwedenz als cha= 

vafteriftifch Fällt feinen Glaubensgenoffen an Löhe namentlih au das 

Heranziehen der alten Kirchenväter auf, fowie daß er und fein Anhang gleich 

den Jeſuiten ihre Schriften mit den Zeihen J. N. J. beginnen 2). > 

Zu Löhe's befannteften Werfen gehört fein Büchlein „Von der 

weiblichen Einfalt“, Das ächt proteftantifche Bewußifein fand fih an 
demfelben fchon fehr geärgert durch „Hervorhebung der Jungfräulichkeit 

als: eines heiligen Standes und ftarfen Mariencultus, der nur ein 

Haar breit vom römifchen Katholifiven entfernt ſei“. Wirklich ſcheinen 
fonderbareı Ideen Herrn Löhe bei der Leitung feines Diafoniffenhaufes 

zu beftimmen, Diefe Anftalt ift fichtlich feine Lieblingsftiftung. Seit zwei 
Jahren ſchweigt das „Eorrefpondenzblatt“ über alle kirchenpolitiſchen 

Angelegenheiten, diefelben ganz dem neugegründeten Nördlingen Frei⸗ 

4) Unſere Firchliche Lage ꝛc. S. 61; Darmſt. 8.3. vom 12. Jan. 1854, 

?) Dr. Merz a. a. D. ©. 429 5 Darmſt. 8.3: vom 24. Jan. 1857. 
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mund“ -überlaffend, und befchäftigt fi bloß mit den Gründungen zu 

Neuendettelsau, reſp. mit der Miſſion. Insbefondere bringt das Blatt 

eine fortlaufende Chronik: des Diakoniſſenhauſes, welche intereffante Züge 

von der Idee Löhe's, aber auch auffallenden Widerſpruch zwifchen ihr 

und dem» Thun feiner Diafoniffen aufweist. ı So hielt er z. B. am 15. 

April 1856 bei: der: „Einfegnung in Arbeit: tretender Diakoniſſen“ eine 

Anrede über die Heilige des: Tages, Olympias, Diafoniffe des heil. 

Ehryfoftomus, und zeigte in ihr. „ein Vorbild in der Erwählung: der 

freiwilligen Armuth, im heiligen Magbihum, in der Treue, mit der fie 

an: der Lehre hielt und in der Zucht blieb“, : Aber Tags vorher traute 

Herr Löhe in eigener Perſon eine Diakoniſſe mit einem Leipziger Paftor 

und am Tage felbft verließ eine andere als Berlobte eines benachbarten 

Pfarrers das Haus. Nebenbei bemerkt, ward bei jener Feier das Abend- 

mahl „nach der: morgenländifchen Liturgie” gereicht. Am 10. Juni 

traute Herr: Löhe wieder eine geweſene Diafoniffenfchülerin mit einem 

Pfarrer.» Am 18. Februar 1857 fegnete er Diafoniffen für die Miffton 

in Amerifa aus; die Iutherifche Kirche, fagte er da, müſſe endlich auch 

thun wie die fatholifcher „dem römiſchen Miſſionar folgt allenthalben 

das Yehrende enthaltfame Weib nah”. Den 4, April ſprach er bei der 

Ausfegnung von Nopizinen: „an diefem Tage entnähmen fie ſich der 

ganzen Welt, und ergäben fich völlig in den Dienſt des Herrn Jeſus, 

deſſen Eigenthum fie geworden“. Am 1. Mai ward für die Diafoniffen 

der. Name „Schweſter“ befchloffen, am 6, bezeichnete Herr Löhe ihren 

Ausfegnungstag als den Tag „der: Verlobung mit dem ewigen Bräus 

tigam „der Seelen“, Aber erft noch am 6. November hatte das Haus- 
eollegium won Neuendettelsau  befchloffen, „den abgehenden Diafoniffen 

Das Verſprechen der Aufrichtigfeit abzunehmen, wonach dieſelben ge= 

halten find, in: fein näheres Berhältnig zu Männern zu treten ohne 

Borwiffen und Zuſtimmung ihres Seelforgers und des Vorſtandes 

des Diakoniffenhaufesz; rechtmäßige Verlöbniſſe — wird nicht 

— — —X 

Seine Gegner beklagen die — qriftliche Milde von früher, 

Löhe einem herben abſprechenden Weſen gewichen ſei, und ſeine 

Anhänger mit: einem Eifer: erfülle, der gar oft einem unheimlich lodern⸗ 
den Slammenfpiel gleiches Allerdings: fpricht aus »Löhe’s ganzem Thun 

neben tiefer Frömmigkeit und kindlich unbefangener Ehrlichkeit eine kurz— 

1) Nördlinger Eorrefpondenzblatt 1856, Nr, 6.9; 1857, Nr. 1: 346, 
Jörg, Geh. des Proteſt. I. 28 
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angebundene Energie, die mit augenverbrehender Pietifterei nichts zu 

ihaffen hat. Für feine wunderbare Thätigkeit zeugen feine Stiftungen 

und für feine Gewalt über die Gemüther die großen Mittel, welche er 

von dem kleinen Häuflein feiner Anhänger dazu aufzubringen wußte, 

Neben dem palaftähnlichen Haufe der Diakoniffen befinden fich in Neuen- 

dettelsau eine Anftalt für Blödfinnige, ein Knaben-Snftitut und eine 

Miffionsanftalt, aus welcher der Verein mit materiellen Mitteln und 

Predigern den Separatiften in Baden, Naffau, Rheinpreugen bis Ham- 

burg, namentlich „faft allen an den Ufern des Rheins aus der Sünd— 

fluth der Union erftandenen Gemeinden” zu Hülfe fommt, als Haupt- 

Arbeitsfeld aber Nordamerifa im Auge bat. Daher rührt der Einfluß 
Löhe's jenfeitd des Oceans 1). 

Einem folhen Manne fonnte natürlich die Fiktion des allgemeinen 
Prieftertbums nicht zufagen. Seine Sehnfuht mußte nothwendig auf 

eine fichtbare Kirche mit ihren Inftitutionen gerichtet fein. Nicht um— 

fonft, feufzt Löhe, hätten die Reformatoren das alte Epifeopat fo gerne 

hinübergenommen. Die üblichen Surrogate des allgemeinen Priefter- 

thums find ihm gleich widerwärtig: entweder „Demofratie in der Kirche 

und Bolfstyrannei, die fchlimmfte aller Tyranneien”, oder ein eigent- 

liches Landeskirchenſyſtem, welches wenig „zur Einfalt der apoftolifchen 

Kirchenordnung und ihrem Dualismus zwifchen dem Minifterium und 
dem Bolfe paßt“. Herr Löhe wünfcht daher die Separation, den Abfall 

von diefen Kirchen, ald „wahres Glück“ und frifhen „Lebenshauch“; er 

will, daß „freie Gemeinden“ fi neben die Landeskirchen ftellen und 

dem „proteftantifch-päpftifchen Uebermuthe” den Dämpfer auffegen. Die 

Maffenfirhen, fagt er, müßten fi immerhin „vergeben“, und es fei 
feineswegs einerlei Trage, „was den Völkern in ihrer Gefammtheit den 

größtmöglichften Nutzen bringe, und was der ecclesia Gottes, d. i. ber 

Gemeinde der Heiligen am meiften fromme“, Wie will nun aber Herr 

Löhe felbft feine freien Gemeinden conſequent neulutherifh verfafien ? 

Die ift die Frage und hier Tiegt wieder der unüberfchreitbare 

Stein des Anftoßes. ES fehlt die Gliederung nah Oben; Herr Löhe 

weiß für die freie Gemeinde abermals nur eine „Ordnung des Noth- 

falls“. „Gott gibt das Amt durch den Dienft der ganzen Gemeinde”: 

darauf muß auch er recurriven, nur daß er die Theilnahme eines 

—— nn 

’) Nördlinger Eorrefpondenzblatt vom 1. Ian. 1855; Nürnberger evang. 
lutber. 8.=3. vom 19. Oct. 1854. 
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rechtgläubigen Minifteriums an der Wahl zur ſtrengſten Bedingung 

macht, und feierlich proteftirt, ald wenn die Gemeinde zuerft felbft die 

Trägerin und Inhaberin des Amtes wäre, dieſes fodann weiter gäbe, 

gleichfam durch einen Verzicht Aller zu Gunften Einzelner, und die 
Amtsträger es alfo von ihr und fecundär hätten. „Die Gemeinde gibt 

nicht ihr Recht, Sondern fie gibt des Herrn Amt nur dıaxovizwg, ins 

dem der Herr mittelbar durch fie wirft“ 9). 

Schärfer ausgedrüdt tritt dann Herrn Löhe's Amtsbegriff allerdings 

im Punkte der kirchlichen Difeiplin hervor. Zuchtgedanfen und bie 

deutfchen Landesfirchen, wie fünnen die miteinander Glück haben? fo 

hatte Herr Löhe ausgerufen, und fobald der Sieg der Oppofition in 

Bayern entfchieden war, trat er mit feiner eigenen in Neuenbdetteldau 

eingeführten Kirchenzucht hervor. Der Ausfhlug vom Abendmahl oder 

der Fleine Bann ift da, ganz unabhängig von der Gemeinde, in die 

Hände des Pfarrers gelegt, als „Amtsbefugnig eined Haushalters über 
die göttlihen Geheimniffe‘, Nur der Recurs an das Kirchenregiment 

blieb beiderfeit8 vorbehalten; die brüderliche Zucht dagegen ift von dieſer 

amtlichen wohl unterſchieden. Was das Firchliche DBegräbnig betrifft, 

fo feien zwar die drei Kirhhöfe Stiftungseigenthum, hätten alſo Ex— 
eommunieirte nicht einmal Anfpruh auf ein Grab, obwohl man um des 

Dranges der Zeit willen hierin nacdhfehen wolle. Herr Löhe verfuhr 

wirklich nach diefem Programm; aber ſchon bei der erften Verweigerung 

firhlichen Begräbniffes ward ihm nachgewiefen, daß alles dieß geſetz— 

widrige Willfür fei, und insbefondere auch durch ausdrückliche Vor— 

fohriften, namentlich noch durch eine vom 18. Mai 1838, e8 „den ein- 

zelnen Geiftlihen gänzlich unterfagt fei, aus beichtväterliher Macht die 

Communion zu entziehen“, ohne befondere Befehle des Conſiſtoriums ). 

Genau diefelben Fragen nun waren es, welde aud den großen 

Amtöftreit zwifchen den Yutherifhen Synoden Amerifa’s entzündeten, 

Es bedarf nur eines Blickes auf die Stellung der Prediger zu den 

Gemeinden Nordamerifa’s ?), um fih von der Natürlichfeit und hohen 

Wichtigkeit diefer Bewegung zu überzeugen, Sie ward auch nicht etwa 

von Löhe und feinem Anhang hinüberverpflanzt, fondern von Paftor 

1) Löhe a. aD. ©. 51. 71; Nördlinger Eorrefpondenzblatt vom 1. Jan. 
1855. 1856 Nr. 10. 

2) Nördlinger Correfpondenzblatt 1857. Nr. 35 Berliner proteft. n. vom 
6. Zuni 1857. 

2) ©, unter „Amerifa” im 2. Bande diefes Werkes ©, A16 ff. 

28* 
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Grabau zu Buffalo, dem Haupte der ausgewanderten Altfutheraner aus 

Preußen, felbft angeregt. Der geiftlihe Führer der gleichzeitig ausge— 

wanderten Sachen in Miſſouri, Paftor Stephan, hatte einft gleichfalls 

die ecclesia docens et imperans gegenüber der ecclesia audiens et 
obediens in feiner Gemeinde geltend gemacht; die Gefährlichkeit ſolcher 

göttlichen Bollgewalt des Amts in der Hand eines vereinzelten, nicht 
einer Hierarchie eingegliederten Paftors hatte fi aber an ihm fo haar— 

fträubend erwiefen, daß felbft Löhe von dem „heillofen pſeudopäpſtlichen 

Treiben Stephans“ ſpricht. Ebenſo gefteht er: es fei diefe Wisigung, 
was die Sahfen in Miffourt „für die amerifanifhe Ausbildung des 

allgemeinen Prieſterthums empfänglich gemacht habe”, Auch son den 

Preußen in Buffalo fielen bald mehrere den Miffouriern zu. Löhe fteht 

dagegen für Grabau; nur daß er, wenn Grabau „unbedingten Gehorfam 

ber Gemeinde gegen den Pfarrer in Allem fordert, was nicht wider 

Gottes Wort ift”, lieber fagen möchte: „was Gottes Wort gemäß ift”. 

Natürlich ftehen alfo die Prediger der Löhe'ſchen Million gleichfalls auf 

der Seite Grabau’d. Sie bilden feit einiger Zeit eine eigene Synode, 

Jowa, und über fie ergehen insbefondere auch die bitterften reformirten 

Klagen, daß ihre „Feindfchaft und Wuth gegen die nad Gottes Wort 

reformirte Kirche alle Grenzen überfteige” 2). 
Die Spaltungen und Zerwürfniffe im amerifanifchen Lutherthum 

find überhaupt unerfchöpflih; da wir aber, Davon an einem andern Orte 

reden werben ?), fo fünnen wir bier unmittelbar auf die Materie des 

Streites zwifchen den drei Synoden: Buffalo und Soma einerfeitg, 

Miſſouri andererfeits eingehen. Die Miffpuri-Synode vertritt Die 

demokratiſche Ausgeftaltung des allgemeinen Prieſterthums; felbft einer 

ihrer Freunde meint: wenn fie das Laienprieftertfum fo weit ausdehnen 

follte, daß fie das geiftlihe Amt für einen Ausflug deſſelben bielte, 

beffen fich der Einzelne nur um gemeiner Ordnung willen begebe, fo 

würde dieß namentlih auf dem Boden Amerifa’s bald genug bittere 
Früchte tragen. — Den Grabau’fhen yon Buffalo werfen auch Un— 

parteiifche die leidenſchaftliche Herbheit vor, mit der fie „die Kirche vor 

dem Haupte der Kirche, Jeſus Chriftus, hervorheben, was fie allerdings 

dem Papſtthum in die Arme führen müffe” 9). Als jüngft ein Paftor 

2) Göbels neue reform. 8=3. 1854. S. 14. 
2) ©, unter „Amerifa” im 2. Bande ©. 477 ff. 
# Halle'ſches Volksblatt vom 24. Der, 1853 und 14, Juni 1854, 
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ber Miffourier zum Buffalo⸗Syſtem überging, da bemerfte das Drgan 

derfelben: e8 fei dieß der nämliche gefegliche, der wahren lutheriſchen Kirche 

durchaus fremdartige, dem fürftlichen und darnach dem römiſchen Papft- 

thum Thür und Thor öffnende Geift, der jegt auch in Deutjchland auf 

dem Gebiet der Schriftftellerei die 3, Ar und 8-Büder- und Orga- 

nismus-Rirchen wie giftige Flie genſchwämme hervortreibe. — Die Sy— 

node von Jowa ſteht auf dem reinen Standpunkt Löhe's; „ſie haben 

fih”, fagt das gedachte Organ der Miſſourier, „auf Grund der ſämmt— 
lichen Yutherifchen Symbole zufammengethan, aber in einigen yon ihnen 

sorläufig angenommenen Sätzen auch ihre Richtung nicht verläugnet, 

nämlich daß fie die Symbole nicht als Abfchlugpunft in allen Stüden 

nehmen, da auf Grund und Boden derfelben noch manches zu lernen 

und zu vollenden ſei: insbefondere fei in den Symbolen von der Kirche 

nicht fo entfcheidend gelehrt, dag Meinungsverfchiedenheit unmöglich ge— 

worden wäre” 1), 

Wir ſtoßen alſo hier zum zweiten Male auf Männer der äußerften 

Excluſivität und Stabilität der Symbole, welche doch von eben dieſen 

Symbolen behaupten, daß fie im Hauptpunft von Kirche und Amt nicht 

fertig geworden oder unrecht lehrten, daher einer radifalen Reviſion 
dringend benöthigt feien. Dennod fol Herr Srabau an jedem Grüns-- 

donnerstage die feierliche Ereommunifation über alle Kirchen der Welt 
ausiprechen, feine eigene ausgenommen, obwohl, wie Herr Schaff bei- 

fügt, diefe Bannftrahlen noch feinen Stall angezündet. Auch Hat er 

feiner Synode ſchon einmal den Titel gefhöpft: „die aus Preußen aus— 

gewanderte Iutherifche Kirche”. Neueftens foll es fih von Buffalo und 

Soma aus auch darum handeln, Ein „wahrhaft Iutherifches Kirchenre- 

giment” für ganz Amerika, mit bindender Rechtskraft feiner letztinſtanz— 

lichen Entfcheidungen für alle Synoden, zu gründen ?). Und dabei. ift 

immer noch nicht ausgemacht, was denn eigentlich „Kirche“ fei! 

Der Streit zwifhen Buffalo und Mifjouri nahm noch in dem Sabre 

der Einwanderung Grabau’s, 1840, feinen Anfang. Da die fächfifchen 

‚Prediger „kurz zuvor durch Gottes Gnade zur Kenntniß des falfchen 

halbpapiſtiſchen Lutherthums gefommen waren, zu dem fie ſich durch den 

befannten Paftor Stephan aus Dresden hatten verführen laffen, fo 

1) Aus dem „Lutheraner” yon Miffouri, Rudelbach und Gueride: Zeitfchrift 
für die gefammte Juther, Theologie. 1857. ©. 725, 731. / 

2) Halle’fches Volksblatt vom 22, Aug. 1857. 
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waren fie allerdings mehr, als fonft der Fall gewefen fein würde, 

darüber erfchroden, in dem Hirtenbrief Grabau’s von 1840 ganz die— 

felben gefährlichen Orundfäge wieder zu finden, die fie an den Rand 
geiftlichen und leiblichen Verderbens geführt hatten“, Sn demfelben 

Hirtenbrief fellte er auch noch den „groben Irrthum auf, daß erft durch 

das Amt die Saframente Fräftig und wirkſam würden“ 1). Im Jahre 

1843 ging Grabau zu direftem Angriff über, indem er den Miffouriern 
17 Hauptirrthümer vorrechnetes 1845 erklärte ein neuer Hirtenbrief fie 

für „falfhe Lehrer“. Der oben erwähnte Abfall von der Buffalo— 
Synode machte den Streit völlig unverſöhnlich; da die Miffourier aud) 

in die über der Amtsfrage in fih gefpaltenen Buffalo-Gemeinden Pre— 

diger yon ihrer Synode fendeten, fo begegnete Grabau jedem Vermitt⸗ 

lungsverſuch mit dem Verlangen: „die Miffouri-Synode folle erft Buße _ 
thun, alle Rotten- Prediger zurüdrufen, die Gebannten herausgeben 
und ihm überliefern“. Zudem befchuldigte er die Miffourier: fie hätten 

gierig nach den von ihm Gebannten gefifcht. Die Sachfen dagegen be= 

haupteten, ihre Synode habe „wiederholt faſt den größten Theil der 

Zeit ihrer Sisungen darauf verwenden müffen, die Rechtmäßigkeit oder 

Unrechtmäßigfeit der Trennung der fih an fie Wendenden zu erforfchenz 

Tage-, ja Wochenlang babe fie zuweilen Unterfuhung gehalten, und 

mehrmals fei um folder Glieder der Synode willen, welche hiebei nicht 

zugegen gewefen, und entweder von ben Gegnern privatim, oder durch 

Paſtor Grabau’s wahrhaft wüthende Angriffe auf die Synode über deren 

Verfahren zweifelhaft und unruhig geworden waren, die Unterſuchung 

ber Sache in den nächftjährigen Sigungen wieder aufgenommen worden“, 
Indeß fehleuderte bereits der zweite Synodalbericht der Buffalo-Synode 

(1848) den Bannftrahl gegen die „miffourifhen Rottenbefchüger”, alle 

Prediger der Synode namentlich aufführend: „Wir Haben fie demnach 

für muthwillige falfhe Lehrer und thürſtige Sünder zu halten, und 

follen fie nah Gottes Wort meiden, bis fie umkehren“. Der Streit 

um einen von den Miffouriern cenfurirten Paſtor, Kraufe, „von dem 

die Buffalo-Synode fpäter felbft erklärte, daß er wirklich ein Heuchler 

und Tyrann gewefen”, yerbitterte die Sache noch mehr; Grabau's Hir- 

tenbriefe benannten die von Miffouri „Ahabe-Synode”, „Chicagver 

3) ‚Antwort der deutfchen evangelifch-Tutherifchen Synode von Miffourt, Ohio 

und andern Staaten auf die an diefelben ergangenen Ermahnungsfchreiben ver 
lutheriſchen Paftoral-Eonferenzen von Leipzig und Fürth.“ Leipzig 1854. ©. 39. 
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böfes Leumunds⸗Collegium“, „Oräuel-Synode”, deren „Prediger feine 

Hriftlihen Prediger, fondern nur Nottenhäupter in Satans Dienft find‘; 

„der Herr fehelte dich Satan! wir wollen ſolche beelzebübifche Freiheit 
nicht”; „irrendes Gewiffen”, fagen fie, „fürwahr fo müßte man beim 

Teufel felbft nur folh’ ein irrendes Gewiffen muthmaßen“ u, f. w. 

Dennoch klagte Grabau naher in Deutfchland die Miffourier an: fie 

hätten „bie Lehrdifferenz, die in brüderlicher Einigfeit hätte ausgeglichen 

werden fönnen, muthwillig als firchentrennend angefehen und behandelt”, 

indem fie in den Buffalo-Gemeinden Gegenaltäre aufgerichtet 9. 

Mas die dogmatifchen Gegenfäte der Parteien betrifft, fo gibt Die 

Miffouri-Synode Grabau’s „falfhe Lehre” alfo an: er ſpreche unvers- 

holen aus, daß die Gemeinde dem Diener der Kirche in allen Dingen 
Gehorfam fihuldig fei, die nicht wider Gottes Wort anlaufenz ferner 

daß die Laien in den Synoden nur als Zuhörer und Fragen thuende 

und ſich löſen laffende Zungen zuzuziehen feien, nicht aber als ſolche, 

die dabei über die Lehre mit urtheilen dürfen; endlich daß die Ge— 

meinde bei dem Banne nichts zu richten oder zu entfcheiden habe. Hin—⸗ 

wiederum wirft Grabau den Miffouriern vor: daß fie aus der drift- 

lihen Freiheit eine Firchliche Ungebundenheit machten, die Gemeinde 

faft über Gott und fein Wort festen, unter dem Borwande, dag Chriften 

einen Unterſchied zwifchen rechter und falfcher Lehre machen müßten, 

wozu fie fündlicher Weife Luthers Schriften mißbrauchen wollten; man 

müffe gegen fie Vieles wiederholen, „was wir ſchon gegen den unirten 

unfirchlichen Liberalismus in Preußen durchgefochten haben.“ Wirklich 

behaupten die Miffouriers „nur durch gemeinfamen Spruch, darin Alte 

als durch Einen Mund urtheilen”, könne ein Bruder ald Heide und 

Zöllner aus der Gemeinde gethan werden; follte fih dann zutragen, 

daß einzelne Gemeindeglieder wider beffere Erfenntnig aus fleifchlicher 

Parteihalterei zu dem Sculdigen finden, um den rechtmäßigen Bann 

zu hindern, fo müßte gegen dieſe mit Kirchenzucht eingefchritten wer- 

den, u. f. w. Bon Grabau’s Prineip erklären fies darnach den Bann 

gehandhabt, „fei es nicht anders möglich, als Daß ſchon die befcheidenften 

Einwürfe, Zweifel und Bedenfen über Angemeffenheit oder praftifche 

Ausführbarfeit der Rathſchläge des Pfarrers alsbald zur Sünde des 

Ungehorfams wider das vierte Gebot gemacht würden, bie dann leicht— 

lich den Bann nad fich ziehe”. Soviel läugnet auch Herr Löhe felber 

1) „Antwort” ꝛc. a. a. O. 
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nicht: während die Miſſourier, in raſtloſer Angſt vor hierarchiſchen An— 
wandlungen, die Privatbeichte den Gemeinden freiſtellten, drängen die 

Buffaloer mit Strenge darauf, übten die Kirchenzucht mit einem ſogar 

etwas bureaukratiſchen Geiſte, indem ſie nicht einmal überall die münd— 

liche Vermahnung eintreten ließen, ſondern es öfters ſchriftlich ab— 

machten, und ſeien ſehr freigebig mit Verhängung des Bannes 9. 

Der Streit trat in ſein zweites Stadium, als Herr Walther, 

lutheriſcher Pfarrer und Profeffor am Concordia-Colleg zu St. Louis, 

in officiellem Auftrag eine Art Dogmatik der Miſſouri-Synode verfaßte 

und 1852 zu Erlangen erfcheinen ließ. Insbeſondere ward in diefem 

Lehrbuch die Grundanfchauung der Gegenfeite, dag die fymbolmäßige 

Iutherifche Lehre von Kirche und Amt noch einer Entwicklung bebürfe, 

als ein „Wahn“ Hingeftellt, da ja vielmehr gerade diefe Lehren der 

Mittelpunkt der Reformation gewefen, und Far und ungweideutig in den 

Ausſprüchen der Reformatoren und ihrer Nachfolger por Augen Yägen. 

Natürlich Hält dabei Herr Walther „an der Kirche immer nur die in- 

wendige und unfichtbare Seite, an dem Amte deffen Ausgang yon der 

Gemeinde” fe. Dazu dann die alten Ueberfegungsbehelfe: ecclesia ift 

„Gemeinde“, und die seniores bei Teriullian find nichts Anderes als 
„Laien-Aelteſte.“ Sp ergeben fih Herrn Walthers Thefen 7 und 10: 

„Das h. Predigtamt ift die von Gott durch die Gemeinde als Inhaberin 
des Prieftertbumd und aller Kirchengewalt übertragene Gewalt, die 

Rechte des: geiftlichen Priefterthums in üffentlihem Amte von Gemein: 

fhaftswegen auszuüben." „Zu dem Predigtamt gehört zwar nad gött⸗ 

Kıhem Rechte auch das Amt, Lehre zu ertheilen, doch haben das —* 

hiezu auch die Laien“ 2). 
Als nun die Buffaloer beſchloſſen, die Hülfe der großen lutheriſchen 

Autoritäten über dem Waſſer perſönlich anzurufen, und die beiden Pre— 
diger Grabau und von Rohr ſelbſt nach Deutſchland ſendeten: da trat 

der Streit in ſein drittes Stadium. Die von den Deputirten zuerſt 

angegangene Synode der ſeparirten Altlutheraner zu Breslau zog ſich 

klüglich aus dem Handel, weil ſie nothwendig auch die andere Partei 

hören müßte. Die Deputirten wendeten ſich ſofort an die nicht ſepa— 

rirten Lutheraner. Nicht zwar an Erlangen, die weithin maßgebende 

Univerſität; denn man wußte, daß dieſe zum vorhinein auf miſſouriſcher 

1) Halle'ſches Volksblatt vom 24. Dec, 1853. 

2) Hallefches Volksblatt vom 8, März 1854. 
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Seite ftehe, wie denn auch befonders Harleg’ Büchlein über „Kirche und 

Amt” eigentlich in ihrem Intereffe geſchrieben wurde, Wohl aber an 

die freien Conferenzen zu Leipzig und Fürth, beide unter Löhe'ſchem Ein- 

fluß. Diefe gingen wirklich auf die Sade ein; zwar fuchten fie eine 
Art vermittelnder Stellung einzunehmen, aber in ihrem fofort an bie 

Miffouri- Synode erlaffenen „Bermahnungsfchreiben” fprachen fie fich 

doch ftark genug für Buffalo aus. Die Berurtheilten blieben die Ant- 

wort nicht fhuldigz „aus diefer Schrift“ ?), fagen die Berliner Subjef- 

tipiften, „geht nun hervor, daß fih die befagten Paftoral-Conferenzen 

von Leipzig und Fürth gründlich blamirt haben. Es wird nämlich durch 

Aufzählung von Thatfachen ganz deutlich, dag der Paftor Grabau zu 

Buffalo ſich durchweg als ein lutheriſches Päpftlein für Amerifa be— 

nimmt. Derfelbe erflärt von vorneherein: daß dem Pfarrherrn allein 

das Recht des Bannes zuftehe, und hat dann frifchweg alles, was ſich 

feinen Verordnungen nicht fügen wollte, in den Bann gethan, und alle, 

die ihm widerfprehen, für Satansfinder erklärt. Die Miffourier da— 

gegen halten das Recht des Bannes, nad —* 18, für ein Recht der 

Gemeinde” ?). 

In tiefſter Verehrung hatten ſich fomf auch die Miffourier vor 

Löhe als die Schüler vor ihrem Herrn und Meifter gebengt, jest hin- 

gegen folgten ſich die Teidenfchaftlichften Angriffe gerade auf ihn. Wäh- 

vend die Buffaloer einen Profeffor für ihr Martins-Colleg von Neuen 

dettelsau her begehrten, äußerte die Konferenz dafelbft ihr lautes Miß— 

fallen über „die Walther’fche Ausprägung der Lehre vom Amt“, welche, 

fo viele und große Vorgänger fie haben möge, nicht in allen Stücken 

ſchriftmäßig fei. Es bleibe ja, meinte Herr Löhe, den Gemeinden Valle 

Freiheit und aller Einflug in kirchlichen Dingen, den ihnen auch Wal- 

ther pindieire, wenn man fie auch nicht rücjichtlich der Mebertragung 

des Amtes mit derfelben Macht und Herrlichkeit ansftattes „Warum 

jollten wir wider den Geift unferer Kirche, ohne Schrift, blog auf Tra— 

dition und: traditionelle Auslegungen hin, Lehren führen, deren wohlges 

meinte Abſicht ebenfo ’ her und fiherer auch ohne fie’ .. werden 

fann“ 3)% 

1) Die oben erwähnte „Antwort der deutfchen evang.=Tuther. Synode von 
Miſſouri“ ꝛc. 

2) Berliner proteſt. 8,-3. vom 18. Nov. 1854. 

3) Nördlinger Eorrefp.-Blatt vom 1. Jan. 18555 vgl. desſ. m 5, 
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Was nämlich das dritte Stadium des Streites eigentlich charak— 

teriſirt, iſt das Geſtändniß der Löhe'ſchen, daß die neue Amtslehre aller- 
dings auf die ſymboliſchen Bücher ſich nicht ſtützen könne. Dem Buch— 

ſtaben derſelben, der lutheriſchen „Tradition“, ſtellen nun die Neulu— 

theraner den „Geiſt der Kirche“ entgegen. Anfangs wollten daher 

ihre Conferenzen, zur großen Verwunderung der Miſſourier, über den 

dogmatiſchen Streitpunkt gar nicht aburtheilen, weil die „Amtsfrage 

als eine offene zu behandeln ſei.“ Eben darin ſollte ihre vermittelnde 

Stellung beſtehen, daß ſie zwar Grabau's Lehre, die Sakramente wür— 

den erſt durch das Amt wirkſam, „als zum Romanismus abſchüſſig“ 

verurtheilten, im Uebrigen aber erklärten: daß „die Oerter von der 

Kirche und vom kirchlichen Amte ohne Zweifel ſolche ſeien, welche die 

Symbole nicht bis zur vollen theologiſchen Abſchließung geführt, die 

vielmehr die Aufgabe unſerer Tage auszumachen ſcheine; darum ſollten 

die auseinandergehenden Auffaſſungen in Betreff dieſer Fragen, ſo lange 

die Kirche noch nicht geſprochen hat, beide nebeneinander in dieſer Kirche 

Raum finden” 2), 

Aber alles Drehen und Wenden fruchtete nichts; die Miffourier 

blieben bei ihrem aut aut, und man mußte entweder die neulutherifche 

Amtslehre aufgeben, oder den Miffouriern den Ruhm Acht Iutherifcher 

Symboltreue hinüberlaffen. Die Symbole follen in den benannten hoch— 

wichtigen locis nicht fertig geworden, ihre Ergänzung hierin erſt Auf: 

gabe unferer Tage fein: dieß unterftellte die neulutherifche Partei. Wie! 

fohreien die Miffourier, fo geht man jest auf Iutherifcher Seite mit un— 

ferer endgültig ausgelegten Schrift um, nicht um ein Haar befler als 

fonft die Subjektiviftien? Es ift entfchieden unlutherifh, „dem Wefen 

nad das quia unferer Verpflichtung zu den Symbolen fahren zu laſſen, 

um mit heimliher Bemißtrauung ihres fohriftgerechten Zeugniffes fich 

dem quatenus zuzuneigen, und mit und in ſolchem Sinne dann ſoge— 

nannte freie exegetifche Forſchungen in der heiligen Schrift von Neuem 

anzuftellen, die mit Feiner geringern Gefahr verbunden find als mit ber, 

diefe und jene befonderen Lieblingögedanfen und Privatmeinungen von 

der Geftalt der Kirche aus einzelnen Schriftftellen herauszufinden.“ Nicht 
umfonft drängten ja auch die Rationaliften fo fehr auf Das quatenus; 

guten Lutheranern Dagegen gezieme es, „erft vecht Findlich zu den Füßen 

ihrer Väter zu figen, ehe fie daran gehen, Andere zu lehren und einzelne 

9) Antwort ꝛc. ©. 36 ff, 
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herausgezwackte Schriftſtellen auf etwa vorhandene Lieblingsphantaſien 
vom wahren Luther⸗ und Kirchenthum zu drehen.“ Kurz, die amerika— 

niſchen Schüler erklären ihren deutſchen Meiſtern: „wenn Ihr endlich 

von uns begehrt, mit Euch unſere guten Bekenntniſſe nach Anleitung 

der Schrift zu verſtehen, ſo können wir als Lutheraner in ſolch' Be— 
gehren nicht willigen, wie es uns denn Wunder nimmt, daß Ihr als 

Lutheraner daſſelbe an uns richtet. Denn als ſolche haben wir ja 

bereits den reinen Verſtand und die ungefälſchte Auslegung des göttlichen 

Wortes in unſerem kirchlichen Bekenntniß.“ Nur Nichtlutheranern oder 

unflarer Auslegung gegenüber fei der Ort, aus der Schrift das Schrift— 
gemäße des Bekenntniſſes nachzuweiſen; „Lutheraner aber als folche 

haben nicht ihre Symbole nah der Schrift, fondern die Schrift 

nad ihren Symbolen auszulegen, und an dem quia feft und uns 

verrüct zu halten.“ 

Der ächte und unummwundene Standpunft der Stabilität und Ex— 

elufivität, weldem denn auch die fpecielle Snfpiration Luthers unzwei— 

felhaft iſt! Was foll es nun heißen: die Kirche habe noch nicht ge= 

fproden? „Wir find der Meberzeugung, daß die Fragen von Kirche 

und Amt, was beide feien und wie fie zufammenhangen, feine offenen 

mehr find, fondern längſt ſchon im 16, und 17, Jahrhundert ihre gründ- 

liche Beantwortung und Erledigung gefunden haben.”  „Ueberhaupt 

fönnen wir nicht umhin, ung gegen den Ausdruck: die Kirche bat noch 
nicht gefprochen, auf das Schärffte zu erklären und ihn als fohrift- und 

fymbolwidrig, d. i. als unlutheriſch zu verwerfen. Denn wie es Gott 

gefallen Hat, fonderlich zu Zeiten großen Abfalls, die Kirche durch den 

Mund einzelner, aus feiner Gnade erwecter, durch den heil. Geiſt aus 

feinem Wort allein erleuchteter Zeugen, al8 eben durch Athanafius und 

Luther fprechen zu laſſen, fo bedürfen wir ficherlich Feines neuen Spre— 
chens der Kirche und Feiner fonderlichen Kirchenverfammlungen, Sp 

fagt denn auch Luther: „„daß fie nun fagen, fie wollen warten, bis es 

yon der chriſtlichen Kirche befchloffen werde, da harre der Teufel auf, 

ih will fo lange nicht harren, denn die hriftlihe Kirche bat ſchon Alles 

beſchloſſen.““ 

Und dieſe Rede: „die Kirche habe noch nicht geſprochen“ — wie 
ganz und gar unlutheriſch iſt ſie ſchon an ſich, ihrem Princip und ihrer 

ganzen Anſchauung nach! Es iſt einer der ſchärfſten Schläge, den die 
Miſſourier führen, indem ſie den Gegnern die ächte und rechte Stellung 

des lutheriſch Gläubigen zur „Kirche“ princip- und ſymbolmäßig aus— 
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einanderſetzen: „Zu der Entſcheidung zu gelangen, ob die Lehre der Sy- 
node von Buffalo oder die unfere dem Spruche der Kirche in ihren 
Symbolen gemäß ſei, dazu fcheint ung feinesmegs ein öfumenifches lu— 

therifches -Coneil nöthig zu fein; fondern irgend welcher dazu befähigte 

Lutheraner, fei er ein eigentlicher Theologe oder nicht, könnte 3. B. durch 

eine Schrift den objektiven Nachweis Kiefern,” Wir felber, fahren die 

Mifjourier fort, haben dieß durch die Schrift: „Die Stimme unferer 

Kirche in der Lehre von Kirche und Amt” gethan, und „wir find def 
göttlich gewiß, daß wir darin bie alte und ewig neue Wahrheit des gött- 

lihen Worts bezeugt haben, Gleichwohl, könnte ung yon irgend einem 

Yutherifchen Chriften aus der Schrift und nach unfern Symbolen ein 

wesentlicher Irrthum nachgewiefen werden, fo wollten wir ebenfo gern 

und willig ſtracks widerrufen, als wir unerfchütterlich feft bleiben wür- 

den, wenn gleich eine Plenar-Berfammlung aller lutheriſchen Conſiſtorien 

und fonftigen Kirchenbehörden der ganzen Welt ohne den rechten 

Shriftgrund und Symbolzeugniß, d. i. wider den Zufammenhang der 

evangelifchen Lehre, unfere Lehre durch ihr Macht⸗Anſehen niederprüden 

und verwerfen wollte.” 

Man fieht, wie tief die große Kirchen- und Amtsfrage in den gan- 

zen Iutherifchen Lehrbeftand einreißt. ES ift eine eigenthümlich bezeich- 
nende Situation, in welche fie die Männer derſelben Stabilität der Sym— 

bole zueinander verjegt. Nur noch eine Aeußerung yon Seite der Er- 

langer Fakultät über diefe Gegenftellung : 
„Wir wollen an diefem Streite feinen Antheil nehmen, und haben ung 

gefreut, daß Herr Grabau, als er im vorigen Jahre Deutfchland befuchte, 

Takt genug hatte, an uns Feine Zumuthungen zu ftellen, wie wir Diejenigen 

unferer deutfehen Brüder, welche in der Amtsfrage der Buffalver Synode 

näher ftehen als der von Miſſouri, bedauert haben, daß fie fich der Theilnahme 

an diefer Streitfrage nicht entziehen Fonnten! Denn peinlich iſt es ihnen 
gewiß gewefen, mit einem Manne wie Here Grabau, der allein Durch feine 

Synodal- und Hirtenbriefe fich fo berüchtigt gemacht hat, in Berührung zu 

fommen, und ſich in einer wichtigen Frage mit ihm auf Einem Boden zu fin- 

den. Herr Grabau ift, wie von Miffouri aus verfichert wird, noch ebenfo 
giftig und biffig wie zuvor, und in der Sache felbft wird er noch weniger 

andern Sinnes geworden fein, und Gemeindeglieder nach wie vor ereommit- 

niciren, wenn fie in puncto des Baues * Schul- oder —— den 
Gehorſam verweigern.“ ?) 
—— 

) Erlanger Zeitſchrift 1855. ©. 186. 
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Sechster Abſchnitt. 

Beichte, Disciplin und Verfaffung im Verhältniß 
zum. Kirchenbegriff und zur Eccleſiola. 

Im Angeficht der praftifchen Unthunlichkeit des allgemeinen Prie= 

ſterthums bat fich der neulutherifhe Kirchen» und Amtsbegriff erhoben. 

Aber er ruinirt die Autorität des Symbols und ift doch nicht weniger 
praktiſch unthunlich als fein Gegentheil, Beides erweist ſich mit. hand» 

greiflicher Evidenz, fobald fi die fo oder fo begriffene Kirche unmittel- 

bar vor bie Aufgabe geſtellt fiebt, ihre nächſten Zwede und Bedingungen 

irdiiher Eriftenz zu realifiren, Sp in der Frage vom Amt, Die wei- 

teren während der Periode des Aufihwungs fo viel bewegten Fragen 

yon der Privatbeichte, der Kirchenzucht und der Kirchenverfaffung find 

nichts Anderes, als die Fortfegung im praktiſchen Verſuche der verſchie— 

denen Kirchen und Amtsbegriffe. 

Diefe Begriffe. treten da in bie conerete proteftantiihe Welt ein. 

Das Neuluthertpum fcheitert ſchon an der Schwelle. Andererfeits er- 

hebt fi über der Frage nach den fymbolmäßigen Surrogaten des all- 

gemeinen Prieftertbums fofort auch der concrete Gegenfas zwiſchen Lu- 

thertbum und Calvinismus. In der Defperation aller diefer Gegenfäge 
ftelft ſich endlich beiderfeits die Neigung ein, von der wirklichen Gemeinde 
oder Kirche zu abftrahiren und die Mittel und Wege der ecclesiola in 

ecclesia zu betreten. Schreitet man nur conſequent und unerfchroden 

auf diefem Testen Auswege voran, jo wird man unfehlbar bei der Schwär- 

merkirche anlangen. Dieß ift, in Kürze gejagt, der Proceß, welchen wir 

noch zu behandeln haben. 

Erftes Hauptitück. 

Die. Beichtfrage. 

$1. Die proteftantifge Privatbeihte im Allgemeinen, 

Um uns gleih in die Mitte der Sache zu verfegen, wo ihr engfter 

Zufammenhang mit dem großen Streit um göttlich geftiftetes Amt oder 
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allgemeines Priefterthum in die Augen fpringt, dient ung eine intereffante 
Erklärung von der legten Pfingfteonferenz zu Hannover. Der Referent 
entwidelte Das das Lutherthum fei nichts ohne die vollfräftige Abſolu— 

tion, „in welcher der Träger des Amts die Sündenvergebung wirklich 
ertheilt“; das Schlimmfte aber fei, daß die Yutherifchen Amtsträger fel- 

ber, aud er, an die Sünden vergebende Kraft des geiftlichen Amtes 

nicht recht glaubten, „Sie wollten es wohl gerne und hielten e8 für 

nörhig zum Wefen des Amtes, aber tbatfächlih habe das Lutherthum 

feinen Boden in den Gemüthern, thatfächlic Habe die reformirte 

Kirche mit ihren Borftellungen das Terrain der Iutherifchen Kirche 

vecupirt, tbatfächlich feien auch fie, die Yutherifchen Amtsträger, von 

den reformirten und den demofratifchen Zeitvorftelungen durch und durch 

infieirt“ 2), 
In demfelben Sinne ward im bayerifchen Beichtftreit die „Untreue 

des Pietismus und Nationalismus” befchuldigt, den ganzen Schatz der 

Kirchenzucht vergeudet zu haben. Somit ift auch fehon die ganze Tiefe 
der Entgegenftellung Elar: das reftaurirte oder das neue Lutherthum einer- 

feitö, Calvinismus, Pietismus, Nationalismus andererfeits; dort das 

Prineip kirchlicher Objektivität, Täufhung der Erbbkirche, geiftliches 

Amt, bier das durchgehende Prineip der Perfönlichfeit, Perfonenkirche, 
Gemeinde, 

Snfofern bat Herr Kliefoth nicht unrecht: das Verderben des 

Beichtinftituts fei Hauptfählih Spenern zu verdbanfen, der es ruinirt, 
feine veformirt-pietiftifche Methode aber doch nicht durchzuführen ver- 

mocht habe. Allerdings war die Iutherifhe Privatbeichte kaum mehr ein 

Schatten des Fatholifchen Beichtinftitutsz doch aber involvirte fie immer- 

hin noch einen Huldigungsaft vor dem geiftlihen Amt, Der Calvinis— 
mus und Pietismus dagegen, unter allen Umftänden mit der Prätenfion 

einer fichtbar heiligen Gemeinde fih tragend, wollten für die Schlüffel- 

gewalt das allgemeine Prieftertbum geltend machen, und fo warfen fie 

allerdings das Eine hin, ohne das Andere zu gewinnen. 

Es fragt fih aber, ob nicht darin eine ganz natürliche Entwidlung 

des Reformationsprincips an ſich vorliegt. Als die berühmten bayeri— 

fhen Erlaffe Privatbeiht und Kirchenzucht ald nothwendige Inſtitutionen 

und wefentlihe Stüde kirchlicher Ordnung erfcheinen ließen, da rief bie 

Dppofition erflaunt aus: wie denn das fein fünne, während doch die 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 27. Juni 1857. 
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biftorifche Betrachtung zeige, daß erftere bereits im 17. Jahrhundert zu 

einer höchſt bedenflichen, innerlich erſtorbenen Inſtitution ausgeartet ges 

wefen, die fegtere theild überhaupt nie zur Ausführung gefommen, theils 

in kirchlich polizeiliche Bemaßregelung degenerirte 1)? 

| In der That wäre leicht nachzuweifen gewefen, wie die „Privat- 

beichte“ theilweife fchon feit dem 16. Jahrhundert und allmählig überall 

in Abgang gefommen, und zwar an ihrer eigenen inneren Leerheit und 

hohlen Bedeutungstofigfeit naturgemäß in Abgang fommen mußte. Sie 

war nur als das entfeelte Gerippe der altfatholifchen Beichte übrigge- 

blieben: entweder ein bloßes Herfagen einer Formel, durch die ber 

Beichtende fih ganz im Allgemeinen als ein armer fündiger Menſch, ja 

als ganz unfähig zum Guten befannte, oder von der andern Seite, 

wenn es hoch fam, ein Katechismus-Verhör über die Principien der 

chriftlichen Lehre. Durfte man diefes Minimum von Neligionsfennt- 

niffen einmal als Gemeingut der Gläubigen erachten, fo that ganz un— 

zweifelhaft die „allgemeine Beicht“ eben diefelben Dienfte wie eine folche 

„Privatbeichte". Man erinnerte denn auch bei Gelegenheit der jüngften 

Vorgänge ganz richtig an die reformatorifchen Kirchensrdnungen, z. B. 

an die nürnbergifche, welche den Predigern befiehlt, die fich zur Beichte 

meldenden Leute mit aller Befcheidenheit nach Gelegenheit der Perfonen 

zu erforfchen, ob fie die zehn Gebote, den Glauben und das Baterunfer 

fennen, ob fie recht vom Saframent halten und wiffen, und wenn fie 

Jemand alfo eines riftlichen Verftandes und guten Wandels erfennen, 

„fo ift es nicht nöthig, foldy’ eine Perfon allweg von Neuem wieder zu 

erforfchen, vielmehr foll man fie ka unerforjcht zum Saframent gehen 

laffen, fo oft fie will“ 2). 

Einen entfprechenderen Inhalt als diefen fonnte und durfte aber 

die Privatbeichte der Reformation bei Gefahr ihrer Selbftverdammung 
nicht Haben, Im Laufe des bayerifchen Beichtftreites äußerte ein fehr 

freifinniger Proteftant: „Man follte nicht verfennen, daß mit der Privats 

beichte ein großes Mittel der Seelforge für einen gewiffenhaften Pfarrer 

untergegangen ift, daß fie aber, fobald fie mehr fein will als ein Her- 

fügen auswendig gelernter Formeln, ſich fogleih der Ohrenbeichte 
nähert” 3). Wäre nun dieg, fo wäre auf der Seite des Geiftlihen 

— 

) Dr. Fabri, Allg. Zeitung vom 3. Dec. 1856. 

2) Allg. Zeitung vom 5. Nov. 1856. 
3) Berliner proteft. 8.-3. vom 27. Sept. 1856. 
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richter liche Gewalt die unumgängliche Vorausſetzung. Nun aber hat 

erft noch die Erlanger Fakultät felber reumüthig erklärt: „Die Kirche 

muß fih um fo mehr hüten, irgend Einem in Anbietung ihres Troftes 

und ihrer Hülfe zuzufegen, als fie auch) den Schein vermeiden will, daß 

fie mit der Beichte irgendwie ein Nichteramt üben wolle, . . . Die Kir- 

henzucht im Sinne der alten Kirche würde bei dem heutigen Zuftand 

der Gemeinden eine richterlihe Anftalt in der Hand des Geiftlichen. 

Die Gemeinden follen heutzutage von einer Kirchenzucht der Art nichts 

zu fürdten haben“ 1), 

„Alfo: den Beichtſtuhl zum Richterſtuhle machen, den richterlichen 

Charafter des Amtsträgerd wieder einführen, das wollt ihr?” mit 
diefer Einwendung erhob fih auch die Dppofition allenthalben gegen bie 

Anfhauung der bayerifchen Erlaffe, und es war ihr Teicht nachzumeifen, 

dag eine folhe Anſchauung zwar dem Fatholifchen Kirchenbegriff und 

einem „geiftliden Stande“ entfpräcdhe, mit der unfichtbaren Kirche aber 

und dem allgemeinen Prieftertbum in unverföhnlichem Widerſpruch ftehe, 

Die rechten Pietiften theilten diefelbe Meinung: „daß die Theologen 

unferer Kirche fih als Recht herausnehmen, über die Zulaffung zum 

Abendmahl und über die Mitgliedfehaft der evangelifhen Kirche zu ent— 

ſcheiden, dieß fei eben das von mander Seite erfehnte proteftantifche 

Theologenpapfttbum” 2). 

Die Neulutheraner freilich ſchreckten auch vor ſolchen richterlichen 

Anfprühen nicht zurüd. Paſtor Wucherer nahm die Schlüffelgewalt 

ausdrüdlich eben in diefem Sinne für die Amtsträger in Anfpruch, und 

zwar auf Grund der Augsburger Confeffion Art. 28°), Den Dresde— 

ner Kanones Yag diefelbe Borausfegung ftillfchweigend zu Grunde, und 

felbft der Kirchentag zu Lübeck war nicht ungeneigt, den nämlichen Weg 
zu gehen, Doch ward bier zugleich eingeftanden, daß in dieſem Punkte 

auf dem ganzen Gebiete der Iutherifchen Kirche feit ihren Jahrhunderten 

eine große Verwirrung eingeriffen habe, Paftor Wölbling aus Radens— 

Yeben als Referent erhob fchwere Klage: das fehste Hauptftüd des lu— 

therifchen Katechismus „von der Beiht und dem Schlüffelamt” ſei in 

Deutfchland von jeher gar fo verfchieden behandelt worden; in den alten 

Ausgaben ftehe es gar nicht, in den neuen fei es gleichfalls ausgelaflen, 

1) Erlanger Zeitfehrift 1857. ©. 167, 
2) Südveutfhe Warte vom 16. Ort, 1856. 

3) Freimund som 27, Nov. 1856, 
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wie es indie mittleren gefommen, wiffe man nicht; ſchon Hamann habe 

ſolche Unficherheit um fo mehr beklagt, als diefes Hauptflüd der „Grund 

des Predigerweſens“ feis Herr Wölbling beantragte die Renovation 

des Hauptſtücks, und: pindieirte Dabei ausdrüdlich und ohne Widerfprud) 

für) die Kirche. und den „berufenen Diener Chriſti“ — richterliche Ge— 

walt . Betrachten wir nur an ein paar Beifpielen, wie ſich die Op— 

pofition vom rein: proteftantifchen: Standpunfte darüber ausſprach: 

„Die Kirchenreformation hat uns nicht allein eine Reform des Glau- 

bensbefenntniffes gebracht, fie bat auch ihre Befenner von der Hierarchie 
befreit... Eine von der Gemeinde eingeführte Privatbeicht hat: aber, wenn 
fie nicht wirkungslos bleiben: fol, die Vollmacht der Abfolution zur Folge. 

Daran. knüpfen fich unmittelbar die Kirchenftrafen, der ficht- und fühlbare 
Ausdruck. hierarshifcher Gewalt. Dieſe gehört in das Syftem der Fatholifchen 
Kirche, mit dem Proteſtantismus verträgt fie fih nicht... . Unfere Geift- 
Yichen find. Mitglieder der Gemeinden, unfere Freunde, Berather, 
Helfer, Tröfter; über Schuld und Nichtfehuld aber entfheiden die Gerichte 
und Strafen verhängt der Staat.“ ?) 

7 Die Reformation hob den Unterfchied der Geiftlichen und Laien auf, fie 
ſah die Kirche in der Gemeinde, fie verfündete nach dem Worte der Bibel 
ſelbſt das allgemeine Prieftertbum; jetzt fol aber wieder der Pfarrer als ein 

Mittler zwifchen Gott und Menſchen vaftehen, ihm, dem Geiftlichen, nicht 
bloß dem Vater im Himmel, fol gebeichtet werben, er, der fündige Menfch 
wie wir, joll unfere Sünden vergeben oder nicht vergeben. Soll aber ein- 
mal ſtatt der Freiheit der Chriftenmenfchen eine Hierarchie herrfchen, dann ifl 

ung der Papft in Rom lieber als die Confiftorialräthe in den deutfchen Reſi— 
denzen; ſoll eine „„zu Recht beftehende** Satzung früherer Jahrhunderte 
die religinfe Wahrheit ein- für allemal beftimmen, und ftatt des belebenden 

Geiftes der todte und tödtende Buchftabe gebieten, fo ift ung die Confequenz 
des catechismus Romanus lieber als die Concordienformel.“ 9) 

—Weänn wir ſolche Aeußerungen ihrer Phrafenlogie entfleiden, fo 

ſtellt ſich doch ein ſehr beftimmtes Bewußtfein heraus, dag Amtsträger 
mit der, Schlüffelgewalt: oder mit richterlihem Charakter betraut nur 

möglich" und natürlich feien in dem gottgegebenen Organismus einer 

realen. Kirche. Diefen Kivchenbegriff verwerfen aber die proteftantifchen 

Symbole und: ftellen den gegentheiligen auf; fie lehren die Unmittelbar- 

1) Verhandlungen des Lübeder Kirchentags, ©. 35. 

2) „Aus Bayern” (Münden) Allg. Zeitung vom 1. Nov, .1856, 

3) Allg. Zeitung vom 10, Nov, 1856, 
Jörg, Geſch. des Proteft. J. 29 
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feit des Bandes zu Ehrifto, faſſen die „Kirche“ gleich der „Gemeinde“, 

und Iehren das allgemeine Prieſterthum der Gläubigen. Allen Ber: 

legenheiten wäre abgeholfen, wenn dieſes Priefterthfum praftifh gemacht 

werden könnte; weder das Amt noch die äußere Gemeinde fünnte dann 

die Schlüffelgewalt anfprechen, das allgemeine Prieftertbpum der „Heili- 

gen” müßte natürlich ihr vechtmäßiger Träger fein. Aber die wahrhaft 

Gläubigen, die Minorität der ftillen Herzen, ift eben unfichtbar und un- 
greifbar wie die eigentlihe Kirche, welche aus ihrer Summe befteht. 
Man kann weder ihnen noch ihr irgend etwas zu abminiftriren über- 

tragen, Für die Placirung der Schlüffelgewalt bleibt alfo immer nur 

das Amt oder die äußere Gemeinde, die wüſte Maſſe der fichtbaren 

Kirche. Luther felbft hat namentlich in feiner erfien Zeit wirklich dann 

und wann zur legtern Alternative gegriffen; aber er ſah, wie Hengftenberg 

fagt, feinen großen Irrthum bezüglich der wahren Beichaffenheit diefer 

„Gemeinden“ bald ein. Wollte er Dagegen Ernft machen mit der aus— 

fohließlichen Uebertragung der Schlüffelgewalt auf das Amt, fo hätte er 

fih mit gebundenen Händen dem Fatholifchen Begriffe von der vermit- 

telnden Kirche und dem Saframent der Abfolution überliefert. Daher 
die 300jährige Verwirrung über diefen Punft der Lehre; darum ging 
der Begriff des richterlichen Charakters und damit das Wefen der 

Abfolution ganz verloren. Darum bat auch das Beichtinftitut und die 

Abſolution gar feinen Raum mehr in der proteftantifchen Heilslehre, da 

ja — das Abendmahl felbft fündenvergebender Wirkung ift und unter 

den Umftänden der Unmittelbarfeit fein muß. 

Veberhaupt vermag die Iutherifche Theologie mit dem Begriff der 
Abfolution fo wenig in’s Reine zu fommen wie mit dem allgemeinen 

Prieftertbum; und fo war ed von Anfang an. Herr Harleß hat für 
feine Erlaſſe bezüglich der Beicht die Autorität Luthers angerufen, Aber 

wir flogen hier zum andernmale auf jene neuefte Unterfcheidung zwifchen 

dem frühern und dem fpätern Luther. Wird der Erlanger Schule der 
frühere Luther ihres Kirchen- und Amtsbegriffs durch den fpätern Lu— 

ther der Neufutheraner widerlegt, jo ward fie jest, in Herrn Harleß, mit 

dem fpätern Luther ihres Beichtbegriffs durch den frühern Luther der 

Gegner aus dem Felde gefchlagen. Wir wollen nicht fagen, daß der 
Beweis durhaus bündig war; denn in feinem Punkte hat fich Luther 

mehr in jedem Jahre feines Lebens immer wieder felbft widerfproden, 

als über die Schlüffelgewalt. Der bayerifche Erlaß bindet z. B. Beicht 

und Abfolution an das Amt. Gleich tritt ein Gothaer, ohne Zweifel 
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Kirchenrath Dr. Schwarz ſelber, mit Luther contra Luther auf. Gerade 

über die Beichte habe „Luther das Beſte und Treffendſte auch für un— 

ſere Zeit geſagt.“ Und zwar „beſonders in dem Briefe an Franz von 

Sickingen 1521, und in den Predigten gegen Karlſtadt 1522.” In den 

bezeichneten früheften Schriften Luthers finden fih denn auch folgende 

Stellen: 

„gum Dritten iſt eine Beicht, da Einer dem Andern beichtet, und nimmt 

ihn allein und erzählt ihm, was feine Noth und Anliegen ift, auf daß er von 
ihm ein tröſtlich Wort höre und fein Gewiffen ſtille.“ — „Was ſchadet's ihm, 

daß er fih vor feinem Nächften ein wenig demüthige und zu Schanden 
mache? Wenn dir denn da ein Troft widerfährt von deinem Bruder, ben 

nimm an und glaube ihm, als wenn dir's Gott felbft gefagt hätte.“ 9) 

Ueberträgt bier Luther die Abfolution allerdings dem allgemeinen 

Prieftertbum, fo knüpft er fie, wie gefagt, anderwärts wieder ausfchließ- 

lich an den Pfarrer. Aber auch in diefem Falle ift feine „Privatbeicht” 

etwas ganz Anderes, als der Münchener Erlaß befagte. Nicht nur 

gibt er fie ganz der freien Wahl anheim, nicht nur erklärt er im Jahre 

1538 (wie Herr Harleg felbft eitirt): „die päpftliche Beicht ift nicht ge- 

boten, nämlich alle Sünden zu erzählen”: fondern die Gegner erinnern 

auch, daß Luther ebendafelbft fih noch viel bezeichnender ausfpreche, 

Wenn er nämlich das Beichtverhör zur Bedingung der Zulaffung zum 

Saframent made, fo gefchehe die nur mit dem Zuſatz: „oder es fei 

denn eine folche Perfon, die man fieht und weiß, daß fie Alles wohl be= 

richtet fei, deßgleichen auch von andern verftändigen Perfonen, fo fi 

felbft wohl zu berichten wiffen, zu fagen ift, Damit nicht wieder ein neuer 

Papftzwang aus folher Beichte werde.“ Da ſehe man ja doch Klar, 

daß die „Privatbeichte nach Luthers Meinung eigentlich nicht für ver— 

fländige, gebildete Leute, fondern für das junge und grobe DBolf ein 

geführt werden follte” 2) — als ein bloßes Katechismus-Verhör. 

Die legte Wittenberger General-Eonferenz hat nun freilich erklärt: 

alle fpeeielle Seelforge nebft Kirchenzucht habe ihr Centrum in der 
Beichtordnung, „welche ihrerfeits nichts anderes ift ald die Thürhüterin 

zum Allerheiligften (des Abendmahls), alle Firchliche Krankenpflege läuft 

eben darauf hinaus“ ꝛc. 3), Es leuchtet aber ein, daß diefer Beichtbegriff 

1) Allg. Zeitung vom 28. Nov. 1856. 

2) Darmfl. 8.3. vom 6. Dec. 1856. 

3) Hengftenbergs evang. R.-3. vom 18. Juli 1857. 
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etwas ganz anderes iſt, als der von den Reformatoren hinterlaſſene. 
Bei den letzteren bedarf die Euchariſtie keines Thürhüters; denn das 
Abendmahl ſelbſt iſt hier ſündenvergebender Wirfung, der Empfang 

daher von vorgehendem Beichtverfahren irgend welcher Art nicht einmal 

abhängig. Dr. Nitzſch betonte dieß bei der letzten Eiſenacher Conferenz 

ganz beſonders: „Der Paſtor hat genau genommen mit der Befugniß, 

die Privatabſolution zu verweigern, noch nicht die Befugniß, vom Abend⸗ 

mahl auszuſchließen“ ). 

Von einer eigentlichen potestas clavium des Amts kann damit na— 

türlich keine Rede mehr ſein. Was in dieſer Richtung geſchehen ſoll, iſt 

gemeinhin Sache des Conſiſtorialproceſſes. Ein bezeichnendes Beiſpiel 

dafür liegt aus Preußen vor, wo die eigentliche Privatbeichte übrigens 

nur in Einer Gemeinde durchgeführt ift: durch den fchlefifchen Paftor 

Maydorn zu Schönbrunn ?). Zn der Gemeinde L., Mark Branden- 

burg, ſchrieb der Paftor vor, dag nad) Laut der Kirchenordnung die Ge— 

meindeglieder, welche das Abendmahl empfangen wollten, fich erft bei 

ihm anzumelden hätten, fei es perfönlich oder auch durch Briefe oder 

Boten, AS nun bei einer Communion um die Mitte 1855 mehrere 
unangemeldeten Glieder der Filiale R. am Altare erfchienen, reichte 

ihnen zwar der fremde Affiftenzgeiftliche, mit den Berhältniffen unbe- 

fannt, das Brod, der Drtspaftor aber, zumal er wußte, daß diefe Per- 

fonen in der Gemeinde übel berüchtigt feien, überging fie bei der Spen- 

dung des Kelches. Der Paſtor berichtete an das Confiftorium, die Aus- 

gefchloffenen befchwerten fih bei dem Conſiſtorium. Die Lesteren er- 

hielten zur Antwort: das Verlangen vorgängiger Anmeldung fei vollftändig 
in der Ordnung und fowohl der älteren kirchlichen Sitte als den beiref- 

fenden neueren Verfügungen entſprechend. Der Paftor aber erhielt 

einen Verweis: wegen entfchiedener 1leberfchreitung feiner Befugniffe, 

„indem die Verhängung des fogenannten Fleinen Banned lediglich der 

Competenz des Confiftoriumg angehöre”, Auf die Appellation der Aus- 

gefchloffenen an den Oberfirdhenrath erfolgte unterm 2, Nov. 1855 ein 

noch fhärferer Verweis: der Paftor habe nicht nur eigenmächtig, fon- 

dern auch unmweife, leidenschaftlich, ja entfchieden firafbar gehandelt, als 

er die am fich wünfchenswerthe Anmeldung der Communifanten zwang$- 

9) Stuttgarter Allg. Kirchenblatt 1857, ©, 272. 
27 Kreuszeitung vom 2, Nov. 1856, 
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weife einzuführen gefucht und Gemeindeglieder, die ſich nicht gemeldet 
hatten, ohne weiters vom Abendmahle ausſchloß 1). 

Was unter diefen Umfländen aus der reformatorifchen Privatbeichte 

werden mußte, bedarf Feiner Erläuterung. Sn Hamburg 3. B. befteht 

größtentheils noch die Privatbeichte, aber wie? Familien oder partien- 

weife drängen fich die Leute in den Beichtftuhl und hören eine Beicht- 

rede; fobald fi der Prediger zur Abfolution durch Handauflegung er- 

hebt, greifen die Confitenten in die Tafche, um das Beichtgeld hervor— 

zubolen; wo die Beichten in den Predigerhäufern gehalten werden, da 

wird an der Stelle der Abfolution nicht felten irgend ein Glückwunſch 

über die Berfammelten ausgefprochen, die auch durchaus nicht gebeichtet 

haben 2). 

Das ganze Beichtgefchäft mußte, als ohnehin ziemlich überflüfft ig, an 

die Wilffür der Perfönlichfeit verfallen. An die Stelle der alten Beicht- 

und Abfolutionsformeln traten andere, die „oft wahrhaft erfchredend 

waren,“ und Herr Kliefoth meint, man könne ohne Llebertreibung jagen, 

dag in Millionen diefer Fälle weder gebeichtet noch abſolvirt worden, 

Ebenſo ift er der Meinung: „erft feitdem die beichtväterliche Unterredung 

auf das Nivpau einer riftlich freundichaftlichen Unterhaltung herabge- 

funfen, haben wir ung daran gewöhnt, dasjenige, was ung im beicht- 

väterlichen Verkehr vertraut wird, auch freundfchaftlich weiter zu er- 

zählen“ ?). Auf einen verwandten Punkt hat auch die bayerifhe Oppo— 

ſition mit ſcharfer Betonung hingewiefen: „Namentlich müffen wir ung 

gegen die Einführung der Privatbeichte verwahren, als einer mit ber 

Stellung des evangelifchen Geiftlichen, welcher mit vem Familienleben 

verzweigt iſt, ganz unverträglichen Inſtitution“ ). 

War demnach die endliche Erfegung der Privatbeichte Durch die fo= 

genannte allgemeine Beicht nichts Anderes als ein faft unumgängliches 

Erpediend, fo gingen natürlich aud alle Schwächen der erftern auf bie 

4) Berliner proteſt. 8.-3. vom 13. Sept. 1856. 
2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 26. Sept. 1857. 

3) Dazu bemerkt ein Recenfent: „Diefer Uebelſtand verfshuldet es zum nicht 
geringen Theil mit, daß oft felbft gläubige Chriſten eine Scheu vor der Wieder— 

aufnahme der Privatbeichte hegen; fie müffen gewärtigen, daß das, was fie dem 
Beichtvater in's Ohr fagen, mit Nächften, wenn auch ohne Namensnennung, als 
intereffanter Gewiffensfall und pikante Anekdote aus der feelforglichen Praxis am 
Theetifche weiter gegeben werde.” Hengftenbergs evang. 8.3. vom 29, April und 
13. Mai 1857, 

*) Allg. Zeitung vom 3, Dee, 1856. 
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legtere über, Zu dem tiefen Verfall diefes Inſtituts nur ein paar 

Notizen aus Sahfen, wo äußerlich doc wenigftend die Form der Anz 

meldung beibehalten war, bei welcher die berühmten Dresdener Kanones 

von 1856 wieder anzufnüpfen gedachten. „Man fchieft das Beichtgeld, 

felten fommen die Beichtenden felbftz an einigen Orten nehmen bie 
Kirchner oder Lehrer die Anmeldung entgegen; Geiftliche, welche Sonn 

abends mit der Vorbereitung für die Sonntagspredigt vollauf befchäftigt 

find, laffen wohl auch die Namen der Beichtleute von ihren Frauen auf- 

ſchreiben.“ Im Afte ſelbſt Hat die Gegenfeitigfeit gänzlich aufgehört: 

„Der Beichtiger ift zugleich der Beichtende, es ift fogar hie und da fo 

weit gekommen, daß den Beichtenden nicht einmal das zuflimmende Ja 

zugemuthet wird.” Der Einfender meint: da ſich ſchwerlich Jemand bes 

wegen laffen werde, Namens der Mitbeichtenden die Beichtformel zu 

fprechen, fo wäre fchon viel erreicht, wenn man diefe nur zum Nieder: 

knien brächte; jedenfalls fei es nicht zu geftatten, „daß man während des 
Sündenbefenntniffes fisen bleibe, das hieße doch die Bequemlichkeit und 
Gleichgültigkeit zu weit treiben” ?). | 

Mit folhen Zuftänden fing nun der große Aufſchwung an fich zu 

beſchäftigen. Mehr oder minder war er allenthalben yon. der Wieder- 
kehr eined gewiffen Hochgefühls der Amtsgewalt begleitet, und dieſelbe 

drückte fih merfwürdiger Weife bei Vielen gerade in einer Auffaffung der 

Abfolution aus, welhe den eben erwähnten Confequenzen des reforma= 

toriſchen Principe allerdings wenig entſpricht. Häufig fonnte man jest 

die Definition hören: daß „durch die Abfolution die Vergebung der 

Sünden nicht bloß verfündet, fondern wahrhaft zugeeignet, applieirt und 

obfignirt, daß fie nicht erſt nachträglich im Himmel ratifieirt wird, fon- 
dern die himmliſche Abfolution felber ift”, ebenfo die Bindung (Kliefoth). 

Einer ſolchen Borftellung konnte augenfcheinlich nicht einmal mehr ber 
reformatorifhe Begriff der Privatbeichte genügen, geſchweige denn bie 

allgemeine Beichte. Sp entftand die Agitation, welche Ende 1856 in 

Bayern jene eflatante Niederlage erlitt. Gleichzeitig hatte der Präfes 
der Gnadauer Conferenz geäußert: „Es ift jest Mode, von Privatbeichte 

zu reden, oder wohl gar die Behörden mit Anträgen darauf zu bebelligen, 

und ift doch gar nicht auszuführen” 2), 

„Sünde und fein Leid fei die grauenhaftefte Signatur der Zeit und 

1) Darmfl. 8.-3. vom 17. Jan. 1857. 
?) Halle’fches Volksblatt vom 20, Mai 1857, 
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der Verfall des Beichtwefens hauptſächlich daran Schuld”: mit Diefen 

Schlagworten bezog die Iutherifhe Strömung der Innern Miffton ing- 

befondere den Bremer Kirchentag von 1852, aber nicht, ohne gleich wieder 

bei den Reformirten auf prineipielen Widerftand zu flogen. Ein Paftor 

nannte „den Beichtftuhl geradezu die rechte Thüre des Evangeliums für 

die erwachten Gewiſſen“; ein anderer erflärter dieſe könne man mit 
Laternen fuhen, und der Beichtftuhl fei daher „in vielen Stüden der 

Satansftuhl.” Die Reformirten bezeugten fich entfeßt, „daß man wieder 

Privatbeichte haben wolle, für die Gemeinden ein Zwang, für die Pre— 

Diger eine Laft, die fein Menfchenherz trägt; die amtliche werde nie 

wieder eine Heimath finden,” „Gerade die amtliche muß wieder eine 

Heimath finden,“ fchrie es von Iutherifcher Seite entgegen. Calvini— 

fcherfeits hatte Lie, Göbel in Preußen eben ausgerechnet, daß die Re— 

formirten den Lutheranern an Sittlichfeit allenthalben weit vorausgingen, 

weil fie „an ihrer Presbyterial- und Synodalverfaffung und damit ver— 

bundener Auffiht und Zucht ein Analogon zu der Wirkffamfeit des ka— 

tholiſchen Beichtftuhls hätten.” Dieg wäre die fogenannte Gemeinde— 

zucht. Daß die Gemeinden ein ſolches Analogon in den bevorredteten 

Händen des geiftlihen Amts fih gefallen Yaffen würden, bezweifelten 

auch viele Lutheraner. Doch beſchloß ſchon die nächfte Neudietendorfer 

Conferenz: „Privatbeichte ift das Ziel, das die Kirche zu erfireben hat, 

die allgemeine Beichte befteht nur einftweilen noch neben ihr fort,“ 

Als der richtige Weg zu diefem Ziele ward indeg damals noch 

ziemlich allgemein empfohlen: nicht Einführung yon Oben dur) die Be— 

börden, fondern lebendige Entfaltung des Firchlichen Lebens von Unten, 

insbefondere Mehrung der Fragen an die Beichtenden, Gewöhnung der 

Neuconfirmirten an den Beichtſtuhl, Gewinnung einzelner Familien ꝛc. 

Selbft Herr Kliefoth, der eigentliche spiritus rector der Dresdener Con- 

ferenzen, hat jüngft in feinem Buche über die Beicht nur mehr einen 

fehr fucceffiven autonomen Weg empfohlen. Der Paſtor folle erft Einen 

Beichtenden zum eigenen Sprechen der Beichte beranziehen, nicht eher 

als nach jahrelanger Fortfeßung diefer Uebung foll es mit der eigent- 

lichen Beichtunterredung verjucht, und fo die Privatbeicht neben der 

allgemeinen eingeführt werden. Nicht umfonft hätte demnach Wichern 

damals zu Bremen direft den Weg der ecclesiola in ecclesia ange- 
rathen: „die Privatbeichte Habe fih in die hriftlihen Freundſchaftskreiſe 

verloren, und in weiten Kreifen berrfche die Ueberzeugung, daß es zu 

ihr nicht wieder fommen werde; er aber fage, ed müfle zu ihr kommen, 
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das Bedürfnig müffe die amtliche Form wieder finden, jedoch könne dag 

nur gefchehen durch Nückfehr zur Ordnung der alten Kirche: durch Unter: 

heidung und Sonderung der Abendmahls- und Miffionsgemeinde” 1) 

Das Neuluthertpum aber ift mit der Idee der ecclesiola prin— 
cipiell nicht verträglich, das Altlutherthum kann ihr fhon um feiner ſtolzen 

Täuſchung von der Erbfirche willen nicht gewogen fein. So möchte es 

ſich wohl erflären, daß die Dresdener Conferenz den vorfichtigen Weg 

zur profeftirten Wiedereinführung der Privatbeichte verlieg und jene 

denfwürdigen Befchlüffe faßte, für welche das bayerifche Lutherthum fo 
unglüdlich aber lehrreich in's Feuer ging. 

$ 2. Der bayerifhe Beichtſtreit. 

Wir haben bemerkt, daß es mehr ald das dürftige Reſiduum re— 

formatorifcher Beichte gewefen, was die Neaftion unter dem Namen 

„Brivatbeichte” angeftrebt habe. Dieß eben bewiefen die Dresdener 

Kanones und die in ihrem Geifte verfaßten bayerischen Erlaffe vom 

2. Zuli 1856. Der erfte berfelben betrifft direft die „Drdnung des 

Beichtſtuhls.“ Der zweite, über die perfönliche Anmeldung der Ver— 

Yobten, gehört ebenfalls in diefes Gebiet. Die beiden andern Erlafle 

(Sicherftelung des geiftlihen Amts gegen ungebührlihe Zumuthungen 

und Wiederherftellung der Kirchenzucht) unterfcheiden fi) auch dadurch, 

daß fie nur erft Präliminarien pflegen und Recherchen anordnen, wäh 

rend über die Drdnung des Beichtftuhls allerdings beftimmtere Normen 

und definitive Drdres gegeben werden. 

Die Dresdener Conferenz verwarf die jogenannte allgemeine Beichte, 
die da in dem Borfprechen eines gemeinfamen Sündenbefenntnifjes durch 

den Prediger mit nachfolgender Abfolution über den ganzen Haufen ber 

zur Communion Anwefenden befteht, und beftimmte dagegen; diefe Art, 

die Beichte und Abfolution zu behandeln, fei „als mangelhaft, die Rück— 

fehr zu der Privatbeicht und Privatabfolution als heilfam und noth- 

wendig anzuerfennen.”“ Die Beichte fei daher nit mehr am Com— 

muniontage felbft, fondern am Nachmittage vorher zu halten, und zwar 

ſo, daß der Paftor nur die Vorbereitung mit allen Confitenten zumal 

am Altare vornehme, dann aber jeden Einzelnen in den Beichtftuhl 

1) Berliner Allg. 8-3. vom 23. Det. 18525 vrgl. Hengftenbergs evang. 8.3. 
vom 20. Det. 1852, vom 29. April und 13. Mat 18575 Darmfl. 8.3. vom 
17. Zuli 1855. 
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treten, die Beichte fprechen Yaffe, und daran die „Beichtunterredung“ 

fnüpfe. Ueber das letztere entfcheidende Stück gibt die Conferenz fol- 

gende Vorſchriften: 

„su der Beichtunterredung hat der Paftor einerfeits fich zu erkundigen, 

ob das Beichtfind genügende chriftlihe Erkenntniß, Neue ꝛc. habe, auch ihm 
wegen etwa demfelben zur Laft fallender oder nahe liegender fündlicher Ver— 
irrungen treuliche Vorhaltung zu thun, nicht minder ihm Gelegenheit zu geben, 
daß es ſich über etwaige Gewiffensanliegen ausfpreche, andererfeits aber dem— 

felben mit dem Worte Gottes zu dienen ze... Der Paftor ift berechtigt und 
verpflichtet, nicht fich Die Sünden der Beichtenden enumeriren zu laffen, nicht 
fein Herz zu erforfchen, nicht ihn auszufragen, wohl aber fich nach feiner Neue, 

feinem Glauben, feinem Heiligungseifer zu erfundigen, auch ihn auf fünbliche 
Berirrungen, denen er ausgefebt fein möchte, aufmerkfam zu machen, nicht 

minder fih ihm zum freiwilligen Anelpreden feiner Herzens— 
und Öewiffensanliegen zu erbieten,“ 

Hatte nun etwa die Oppofttion unrecht, wenn fte fagte, dafie eine folche 

Beicht weit über die reformatorifche „Privatbeicht” hinausgehe, und direft 

auf die Fatholifche Obrenbeicht hinführe? Die Desavouirung der enu- 

meratio peccatorum fei bei der pflichtmäßig gebotenen reichlichen „Ge— 

legenheit“ dazu rein illuforifh, und es fei überhaupt darauf abgefeben, 

nur einmal das Beichtkind unter vier Augen allein zu haben, und dann 

das Mebrige, nad Anweifung der „Kanones”, ganz von ſelbſt ſich er— 

geben zu laſſen — d. i. die ausgebildetfte katholiſche Beicht. Wenn 

aber Schon diefe Art der „Beichtunterredung” die rihterlihe Gewalt 

des Beichtigers porausfege, fo thue dieß die Conferenz noch ganz aus— 

drüdlih im zweiten Theil der Kanones: über die „Abfolution“”, 

Kirche und Amt, und in ihrem Namen der Amtsträger, träten bier ganz 

offen als richtend und firafend, in ihrer Eigenfchaft als folche und ohne 

Rückſicht auf die „Gemeinde“, alfo als vermittelndes Amt und anftalt- 

liche Kirche, furz als „Hierarchie“ auf. 

Dezüglih der Abfolution wurden nämlich folgende Beftimmungen 

getroffen. Sie ift durch Auflegung der rechten Hand und nie Zweien 
zugleich, fondern Jedem einzeln zu ertheilen; zu verfagen ift fie, wenn 
der Paftor „an objektiven Merkmalen“ erfennt, daß es dem Beichtenden 

an dem einen oder andern der zur Bußfertigfeit gehörigen Stücke fehlt; 

bie Verſagung der Abfolution, infoferne fie heimlich in feelforgerlichem 

Geſpräch gefchieht, „ſteht dem Paftor für fich allein zu”; nur die öffent- 
liche Ausſchließung erfordert ordentlichen Procef. Die Abfolution aber 

wird ertheilt in der Faffung eines fürmlihen Richt erſpruches; die 
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Form „eines Bibelfpruches oder fonft eines den Sinn der Abfolution nicht 

ſcharf ausfprechenden Wortes” wird ausprüdlich verworfen; fie ift weder 
eonditionell noch deprecatorifch, fondern durchaus indicatip: 

„Der Beichtvater fragt das Beichtlind: Glaubft du auch, daß die Ab- 

folution, die ich fpreche, im Himmel gelte und vor Gott kräftig fei? 9 und 

ertheilt auf fein Ja die Abſolution mit folgender Formel: Der allmächtige 

Gott hat fih dein erbarmt, und ich auf den Befehl des Herrn Zefu Chrifti, 

als fein Diener, fpreche dich frei, Yedig und Io8 von allen deinen Sünden ꝛc.“ 

Sp die Kanones der Dresdener Conferenz. Allerdings waren nicht 

alle Abgeordneten damit einverftanden. Würtemberg und Sachſen gaben 
Berwahrungen zu Protofoll, wodurch diefen Befchlüffen allen die Spibe 

abgebrochen werden mußte. Für's Erfte follte die private Beicht nicht 

für „nothwendig”, nicht als eine kirchliche Anftalt erklärt, jondern bloß 

der freien Wahl, der „eigenen innern Bewegung“ angeboten werden 
als ein afcetifhes Mittel. Für's Zweite wollten fie über das Maß der 

frühern „Privatbeichte” nicht hinaus gehen; nur wegen religiöfer Un- 

wiffenheit, irreligiöfer Grundfäge und unfittlihen Wandels „bedenklich 

Scheinende“ follten zur Privatbeicht „berufen”, und dann nur mit „der 

in den älteren Verordnungen vorgefchriebenen Beichtunterredung” vor—⸗ 

genommen werden. Für's Dritte nahmen fie Anftand, „die heimliche 

Berfagung der Abfolution und Communion lediglich dem Pfarrer zu 

überlaffen”, ftellten alfo den richterlichen Charakter des Amtes in Trage. 

Die bayerifche Behörde dagegen beförderte ihren Erlaß, „die Ord— 

nung des Beichtftuhle” betreffend. „Im Namen des Königs”, wie die 
übrigen Erlaffe, ſprach fih derfelbe über die „hohe Bedeutung des Beidt- 
ſtuhls und die Nothwendigfeit einer firchengemäßern Drbnung des Beicht— 

weſens“ aus, und verordnete demgemäß wie folgt: 

„Die in manchen Orten, namentlich in Landgemeinden, noch beftehende 
und gepflegte Einrichtung der Privatbeichte ift forgfältig aufrecht zu halten und 

zu fördern. Solange fie noch nicht befteht, muß wenigftens die 

perfönlihe Anmeldung zur Beichte als eine Forderung der 

firhlihen Ordnung bezeichnet werden und ift, wo fie ſich verloren 
bat, durch öffentlichen Unterricht und feelforgerliche Unterweifung im Zufam- 

menwirfen mit den Kirchenvorftänden allmählig wieder in Geltung zu bringen. 

An den zur Anmeldung beſtimmten Tagen hat der Geiftlihe die Ennfitenten 

1) Dazu bemerkt die Berliner protefl. 8.3. (8. November 1856) Namens 
der Oppofition: „Wenn nun aber das Beichtlind evangelifher von der Ab— 
folution denkt als der Pfarrer und mit Nein antwortet bei diefer Frage, wie dann ?“ 
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an einem ſchicklichen Drte Cbeffer in der Safriftei als im Pfarrhaufe), wo er 
allein zugegen ift, zu empfangen, die Auffchreibung vorzunehmen, und den 
Seelenzuftand ver Einzelnen, ſoweit er es für nöthig eranhtet, 
zu erforfhen und zu berathen.“ 

Dffenbar vollftändig wieder die „Beichtunterredung” der Dresdener 
Kanones! Sofort ordnet auch der Erlaß alles Uebrige im Sinne der 

Conferenz, 3. B. die Berlegung der Beichttage auf die Borabende, Die 

Ertheilung der Abfolution nur an die Einzelnen. Auch der Erlag über- 

trägt die Verſagung der Abfolution im Beichtgeheimniß Tediglih dem 

Pfarrer, nur wo es zu Proteflen fommt, oder die Sache öffentlich wird, 

ift an’s Confiftorium zu berichten. Schließlich ermahnt der Erlaß aufs 

Dringendfte, nur recht vorfichtig, bloß auf dem Wege allmähliger Ber 

fländigung und freiwilligen Uebereinkommens vorzugehen, das normale 

Berhältnig nicht mit einem Sclage herftellen zu wollen, denn „vor⸗ 

ſtehende Normen könnten nicht in ihrem vollen Umfange jofort in Boll 

zug gefest werden, fondern feien theilweife nur als die anzuftrebenden 

Zielpunfte zu betrachten,” 

Aber diefe Vorſichtsregeln erbitterten die Oppofition nur um fo 
mehr: man fühlte fich Hinterrüds und hehlings überfallen, um mit ver— 

bundenen Augen über’s Eis geführt zu werben. Soviel fland einmal 

feft, daß diefe Privatbeichte dereinft überall beftehen folle, und für jet 

„wenigftend die perfünlihe Anmeldung eine Forderung kirchlicher Ord— 

nung ſei.“ Diefe perfönliche Anmeldung ift aber in nuce ſchon das 

ganze neue Beichtinftitut als kirchliche Nothwendigfeit, „Die dem Geift- 

lichen zur Pflicht gemachte Erforſchung,“ fagte eine oppofitionelle Stimme, 

„dieſes Eindringen in das Gewiffen der Einzelnen, foll unzweideutig mit 

der Zeit die Privatbeichte allgemein machen; unverfennbar ift der Ge- 

danfe nicht: es ift nothwendig, daß die Privatbeichte wieder dem freien 

Willen des Einzelnen dargeboten werde, fondern: es ift nothwendig, daß 

bie Exploration, die Privatbeicht und Privatabfolution Aller hergeſtellt 
werde; will man den Beichtzwang nicht, fo ift nicht abzufehen, wo bie 

dem Geiftlihen als Recht zugefchriebene und zur Pflicht gemachte Er- 
ploration hinaus ſoll; will man aber diefe und fann man fie Durchfegen, 

fo wird der Beichtzwang mit ihr gleichen Schritt halten“ 1). Wirklich 

fonnte auch der Unbefangenfte nicht umhin, in dem Erlaß die drei Wahr- 

zeichen dev Dresdener Kanones wieder zu finden: die Privatbeichte ein 

2) Allg. Zeitung vom 10, Dec, 1856. 
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nothwendiges Inſtitut; diefe Beichte als ein über die reformatorifche 
„privatbeichte” Hinausgehendes, und der katholiſchen Ohrenbeichte 

zuführendes Ding gefaßt; endlich der richterliche Charakter des Amts 

und feiner Träger. 

Gewiß ift das Erflaunen der Oppoſition darüber nicht verwunder- 

lich, dag ein feit faft zwei Zahrhunderten verfommener und unterge- 
gangener Gebrauch, die perfünliche Beichtanmeldung und die praftifch 

Damit identische Privatbeichte, jest plöglich wieder als wefentlihe und 

nothwendige Einrichtung der Kirche auftrat. Und ift es auch aller Ehre 

werth, daß die Behörde nicht jenes leere und bedeutungsloſe Inſtitut 

der eigentlichen Privatbeichte zur Wiedereinführung vornahm, fo ift doch 

auch den Oppofitionellen ihre Angft nicht zu verargen, „Welcher Unter— 

ſchied zwifchen den Beflimmungen (der Privatbeichte des 16. Jahre 

hunderts) und der Berathung der Einzelnen, welche die neue Verord⸗ 

nung will”! „wir unfererfeits fünnen uns diefe Seelenforfchung nun 

einmal nicht anders denken, denn als Erforfchung der Sünden, wären 

es auch nur fündhafte Lebensanſchauungen“: fagt der Proteft der Augs— 

burger ?). Der richterliche Charakter des Erforfchenden verfteht fih dann 

unter allen Umftänden yon felbft. 

Nun ift es faft Fomifch zu fehen, wie ehrlich und offen Die Urheber 

des Erlaffes felbft die Außerfte Furcht vor dieſer Confequenz verrathen, 

die doch ihrer ganzen Anfchauung unumgänglich inhäriren muß. Die 

beruhigende „Anfprache” des Präfidenten Harleg trug gleich an ihrer 

Spise den Sat: „die Kirhe hat nicht Richteramt, fie Hat das Amt 
des Arztes, des Dieners, fie hat den Beruf der Mutter”. Site verwirft 

abermals in ftarfen Ausprüden die Ohrenbeichte: „alfo dag handgreiflich 

Beichte und Privatbeichte im Sinn unferer Kirche etwas Anderes fein 

muß als Ohrenbeichte“. Aber die Beſtimmungen des Erlaffes, welche 

direft auf dieß wunderlich gefürchtete Ding „Ohrenbeichte” hinführen 

müffen, bleiben beftehen., Die Anfprache ereifert fich fehr gegen die Er- 
zähfung der Sünden: „daß fie fagen, ein jeglicher Richter muß erft die 

Sachen und Gebrechen hören, ehe er das Urtheil fpreche, das thut nichts 

zur Sache, denn die Abfolution ift fehlecht der Befehl Ioszufprechen, und 

ift nicht ein neu Gericht Sünden zu erforſchen.“ Dennoch behaupteten 

die Dresdener Ranones und der Münchener Erlaß felber, gegen bie 

Einfpradhe der würtembergifchen und fächfifchen Theologen, dag dem 

2) Allg. Zeitung vom 5. Nov. und 3. Dec, 1856. 
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Pfarrer auch zuftehe, die Abfolntion zu verfagen, Die Anfprade be- 

flagt überhaupt „an den Tag gefommene unglaublihe Mißverftändniffe”, 

insbefondere auch darüber, dag man habe meinen fünnen, der Erlaß 

wolle die Nothwendigkeit, nicht bloß den Nutzen der Privatbeichte ein- 

ſchärfen, während diefelbe Doch nicht ein göttlich Gebot, jondern durch— 

aus frei, blog für Fälle befonderer Anfechtung „zu rathen” und der 

freien Wahl der Einzelnen „mahezulegen“ ſei. In Dresden hatten 

MWürtemberg und Sachſen eben dieß behauptet, Bayern aber durch den- 

felben Theologen widerfprochen, welcher nachher den Erlaß verfaßte. 

Er hatte in Dresden die Privatbeichte für „nothwendig“ und im Erlag 

„wenigftens die perſönliche Anmeldung zur Beichte für eine Forderung 

der kirchlichen Ordnung“ erklärt; jest verwies die Anfprache erftere aus— 

drüdlih „auf den Weg freiwilliger Vereinbarung” und erläuterte über 

lestere gar nichts. Auch wer denn nun eigentlich) über das Ja oder 

Nein in der Einführungsfrage zu beftimmen habe, befagte fie nicht; man 

präfumirte: die „Gemeinden“, 

Trotz Allem „berubigte” die Anfprade nit. Einzelne Stimmen 

wiefen allerdings darauf hin: indem fie der Geiftlichfeit das Nichteramt 

über die Gemeinde abfpreche, fei auch die ganze, aus dem Geift der 

Hierarchie geborne, moderne Amtstheorie verworfen, alfo weiter Fein 

Grund mehr zur Beſorgniß. Der allgemeine Eindruf bezüglich ber 

Beichtfache felbft war aber ders es fei durch die befchwichtigende und 

ausweichende Haltung der Anſprache eben nur unfäglich ſchwer gemacht 

zu fagen, was denn eigentlich eingeführt werden wolle, was fogleid 

eingeführt, und was erft den Synoden zum Gutachten übermittelt werden 

wolle, unfäglich ſchwer gemacht zu fagen, was den Gemeinden als ein 

beneficium möglich gemacht und was aufgezwungen werden wolle 1). 

Daß man indeg mehr und mehr der Gemeinde das Recht zu— 
Ihrieb, für oder wider die Privatbeichte zu entfcheiden, dieß hatte eigent— 

lich nicht in der Anfprache feinen Grund, fondern in minifteriellen An— 

deutungen: daß „an eine Wiedereinführung derfelben durch Firchenre- 

gimentlihe Anordnung, aber wider den Willen oder die Zuftimmung der 

Gemeinden in feiner Weife gedacht werde”, Freilich Hatte das Ober- 

eonfiftorium in Dresden fo entfchieden das Gegentheil geäußert, die 
Privatbeichte nicht nur für heilſam, fondern auch für „nothwendig“ er- 

Härt, und der Erlaß gleichfalls in dieſem Sinne verfügt, daß eine ſolche 

1) Allg. Zeitung vom 18, und 28, Nov,, 3. Dec, 1856, 
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Erläuterung höchſt auffallend erfcheinen mußte, Es fei faum zu glauben, 

dag man in Bayern wirklich gedacht habe, „Die Sache — die für noth- 

wendig erflärte — num ganz der Wilffür der Gemeinden anheimzuſtellen.“ 

Aber felbft diefen Fall angenommen, fo war doch die Schwierigfeit bei 

weitem noch nicht gelöst. Sollten die Gemeinden auch über die „per- 

fönlihe Anmeldung‘, follten fie blog über die Einführung der Privat- 

beichte als „kirchliche Ordnung“ oder auch als „Rath“ entfcheiden? Einige 

meinten: daß man in Gewiſſens- und Seelennoth auch privatim beichten 

fönne, Dagegen habe Niemand etwas zu erinnern 1). Der Stimmführer 
der Lutherifhen erklärte: es gehe dieß überhaupt die Gemeinde nichts 

anz „das wäre nicht übel, wenn dieß auch noch yon der Stimmung und 

Gnade der Gemeinde abhinge” 2), Praktiſche Kenner der Sachlage da— 
gegen meinten: nicht nur die ganze Berufung auf die Gemeinden, fon- 

dern aud) die freie Zulaffung der Privatbeichte bloß als agcetifches Mittel 

werde nur eine reihe Duelle neuer unabfehbarer Verwirrung fein. 

„Was ift die Folge, wenn einige Gemeinden die Privatbeichte einführen, 

andere nicht? Und etwa gar in derfelben Stadt? Will man die Scheide- 

linien zwifchen den befonders frommen und demüthigen und den weniger 
frommen, weil weniger demüthigen Chriften von den Individuen auch 

auf die Gemeinden ausdehnen?” ?) 

Alfo abfolut Feine Privatbeichter will die Oppofition. Bon wel: 

her dogmatifhen Grundanfhauung fie dabei ausgeht, dafür famen fehr 

bezeichnende Beifpiele an den Tag. Das Heidelberger Organ z. B. 

fand an den „Erläuterungen“ der bayerifhen Anſprache auch noch den 

Tadel, daß die Begriffe yon Kirche und Amt jener Attribute noch immer 
nicht genug entkleidet feien, auf deren Vorausſetzung allein ſowohl bie 

Dresdener Kanones als die Münchener Erlaffe ruhen konnten. Die 

Anfprache hatte zwar der „Kirche” jede richterliche Gewalt aberfannt, 

aber fie hatte doch nach anderen Namen gefucht, welche eine reale, ob⸗ 

jektiv gegebene, anftaltlihe Exiftenz derfelben vermuthen laſſen Fonnten. 

Dieß ift es vor Allem, was das gedachte — auf's Schärfſte 

rügen zu müſſen glaubte: 

„Wenn die Anſprache ſehr wahr und gut ſagt, daß die Kirche Fein Rich— 

teramt führe, fo fragt es fich immer noch, welche Vorftellung fie mit dem Be— 

griff Kirche verbinde? Was ift denn das für eine Kirche, welche „„Arzt, Die- 

9) Allg. Zeitung vom 29. Nov. 1856, 
2) Sreimund vom 27. Nov. 1856. 
3) Allg. Zeitung vom 1. Nov. 1856. 
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ner und Mutter“ genannt wird? Die Reformatoren haben die Kirche nir- 
gends Mutter genannt, fie haben überhaupt unter Kirche die Gemeinde der 
Gläubigen verftanden. Der freie männliche Chrift bedarf Feines mütterlichen 

Leitbandes mehr, an dem er geführt wird, er ift fich feiner Seligfeit in feinem 
Selbfiglauben gewiß. Uns will feinen: die Anfprache verwechfele hier das 
Kirchenregiment mit der Kirche, und halte ein mütterliches Kirchenregiment für 
eine Meutter Kirche.“ — „ES ift weiter in der Anfprache von dem „„Geſetze““ 
des gemeinfamen Belenntniffes die Rede, und von Beugung unter daffelbe... 
Das evangelifche Chriftentgum verlangt freie Heberzeugung des Glaubens, und 

nicht Tirchliche Beugung des Willens... Hätten die Neformatoren fich vor 
der kirchlichen Autorität des Befenntniffes ihrer Kirchenbehörden einfach ge— 
beugt, dann hätten fie fich jedoch nicht gebeugt vor der ewigen Wahrheit.“ 1) 

Sicher ift diefe Erläuterung nichts Anderes als der rein fymbol- 

mäßige Gegenfag zum neulutherifchen Kirchenbegriff, Dem letztern aller- 

dings wäre ein Beichtinftitut im Sinne der Dresdener Kanones, deren 

eigentliher Berfaffer auch wirflih Herr Kliefoth war, durchaus ange- 

meffen. Die Erlanger Schule dagegen fteht in heftigftem Widerſpruch 

zu diefem Kirchenbegriff, fie will nichts wiffen von einem gotigegebenen 

Drganismus der Kirche mit Macht und Recht über den Menſchen; zum 

Behuf der Beicht-Reftauration aber hat fie doch an demfelben participirt! 

Mit andern Worten: fie wollte den Thurm von der Spige herab bauen. 

Sp mußte fie ganz natürlich ſchon in der Theorie zu Schanden werden, 

geſchweige denn, wie auch die Neulutheraner felbft, in der Praxis, 

Zweites Hauptitück, 

Die Kirchenzuchts- Frage. 

Mit den ull der Beichtordnung ging nothiwendig auch die natür- 

liche Baſis der Kirchenzucht verloren. Der „Amtszucht“ nämlich; denn 

der Streit für und wider das calvinifhe Princip der „Gemeindezucht“ 

erhebt fi eben an dieſem Punkte erft recht. Wir beginnen am beften 

gleich mit diefem Gegenfage zwifchen Lutherthum einerfeits, Calvinismus 

und Pietismus andererfeits, Er tritt gerade in der Kirchenzuchts-Frage 

befonders handgreiflih als rein Firchenbegrifflicher hervor: als Gegenfag 

von Amt und Gemeinde, geiftlihem Stand und allgemeinem Priefter- 

thum, dinglicher Kirche und Perſonenkirche. 

1) Darmftädter 8-3. vom 6. Dec. 1856. 
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Als bei dem Lüberfer Kirchentage ‚von 1856 bie Kirchenzuchts⸗Frage 

zur Sprade fam, ſtanden dieſe Gegenfäse ſowohl bezüglich. des Subjefts 
als bezüglich des Dbjefts der kirchlichen Difeiplin auf Das -Schrofffte wi- 

der einander. Die reformirte Fahne trugen. Gonfiftorialvath Dr. Sad 

und — mie denn die fogenannten pofitiven Unioniften meifteng auf ber 

Seite des Sektengeiſtes ſtehen — das preußiſche Oberkirchenraths⸗Mit⸗ 

glied Dr. Nitzſch; die lutheriſche Anſchauung handhabte Dr. Stahl. Bei⸗ 
derſeits fügte man ſich auf: die Stelle. bei Matthäus: Dic ecelesiae. 

Aber. Dort ward ecclesia. als „Gemeinde“ überfegt, hier-als „Kirche“; 

eonereter. gefaßt, benannten ‚die Reformirten als Subjekt der, Kicchen- 

zucht die Lokalgemeinde, die Qutherifchen das Amt, refp: Eonfiftorium. 

Prineipiell. erklärte Dr. Stahl: „es handle fih um Kirchenzucht 

im eigentlihen Sinne, alfo nicht um die brüderliche Zucht, die. ein Chrift 
gegen den: andern üben foll, fondern um bie anftaliliche Zucht, welche 

bie Kirche als einheitlicher Drganismug über ihre, Glieder. zu üben hat.“ 

Prineipiell erflärte Dr. Sad: „Die: Lofalgemeinde als organifches Glied 

am Leibe des Herrn iſt Subjeft der. Zucht, und der. Sndependentismug 

ift nur das falfche Extrem eines richtigen Grundſatzes, deffen Berfennen 
jo ‚gefährlich ift, ‚weil man damit der Bureaufratie und Hierarchie an— 

heimfällt“/. Hier ift ein Presbyterium wefentlich zur: Kirchenzucht, dort 

nur, der Ausspruch des Amtes: Die Hebung der Zucht. durch die .Lofal- 

gemeinde fordert ferner die Bildung einer ecclesiola in ihr; „nur die 

Gläubigen, die in Ehrifto miteinander verbunden find, follen Zucht üben“, 

und auch objektiv. darf die Zucht über diefen Kreis nicht hinausgehen, 

Alfo ‚nur. gegen die Iebendigen Glieder der Kirche darf Kirchenſtrafe ver- 

hängt. werden, auf die Indifferenten und innerlich Ausgeſchiedenen darf 

fie ſich nicht. erftrecfen: „Die Zucht muß son der Gemeinde (ecclesiola) 

ausgehen und in ihr endigen”, Eben darauf legte Dr. Sad das: meifte 

Gewicht; denn Dadurch fei die caloinifhe Zucht zu Schaden, gefommen, 

dag fie der. wirklichen Gemeinde zuviel Glaubens- und Sittengefühl: zu= 

gemuthet, darum ihre Forderungen überfpannt, und zulest wie alle, Ueber— 

fpannung in Erfohlaffung verfallen. Herr. Stahl: widerfprach energiſch 

namentlih dem Sabe, daß die Zucht auch paſſiv nur gegen, Die ausge- 

lefene engere Kirche der Gläubigen und Heiligen geübt werden bürfe: 

das heiße die Fleinen Diebe hängen, bie großen. aber laufen laſſen. Allein 

Dr. Sack erflärtes den mittelalterlihen Grundſatz, daß die Kirche Die 

ganze Welt in ihre Zucht zu nehmen berufen fei, und dieſe durch ihr 

Regiment ausüben Iaffe, könne er niht annehmen, Und die Conferenz- 
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Mehrheit fiimmte nicht für Stahl, fondern für ihn ?). Sie mochte er- 

wägen, wie der Meiningen’fhe Hofprediger Adermann, im Rückblick auf 

die Lübecker Debatten, bei der jüngften Eifenacher Conferenz: „Unfere 

evangelifche Kirche ift von jeher mehr einem numerus als einer societas 

ähnlich gewefen, wir haben fein Haupt, fein Centrum, feine Einheit, 

feine fubftantielle Macht, das Borherrfchende bei uns ift die Idee — 

wie foll von einer folchen Kirche energifhe Zucht ausgehen?" ?) 
Sobald man alfo Iutherifcherfeits die Antwort wagt: die Kirche fei 

Subjeft der Zucht, fo erhebt fi augenblicklich die Gegenfrage des Pi- 

latus: was ift Kirche? Andererfeits wagt auch das calviniſche Princip 

nicht recht, mit der wirfliden Gemeinde als Subjekt der Kirchenzucht 

Ernſt zu machen, fondern vetirirt bei erfier befter Gelegenheit auf die 

gefährliche Ausfunft von der ecclesiola. In der Praris laufen beide 
Nichtungen wieder auf Täuſchung hinaus, Dieß ift die —— welche 

wir nun näher zu betrachten haben. 

Sonſt hatte die Frage nicht beſonders viele Schwierigkeiten ge— 

macht; man wendete ſich vorkommenden Falls einfach an den weltlichen 
Arm. Mit dem Jahre 1848 aber gingen die Augen auf über den 

wahren Charakter dieſes Auswegs; man desavouirt ſeitdem allenthalben 

die polizeiliche Sittenzucht und trennt ſie ſcharf von der Kirchenzucht. 

„Als eine äußere geſetzliche Waffe kann ſie nicht mehr gebraucht werden, 

nur als eine geiſtliche“: fo lautete das Schlagwort ?). Daſſelbe rief 

aber auch gleich die beberzigenöwertheften VBergleichungen mit dem re— 

formatorifchen Kirchenprinzip hervor. Kirchlihe Zucht! wäre das nicht 

wieder jene verpönte „Beugung des Willens”, von welcher die Nefor- 

mation eben die Gewiffen befreit hat. Man hat Ddiefen glüdlichen 

Gegenjag zur „römiſchen Knechtſchaft“ denn doch allzu beftändig von 

allen Kathedern, Kanzeln und Schreibpulten herab gelehrt, als daß bie 

alſo Selig-Gepriefenen nicht jest, wo man ſelber wieder äußere Auto» 

rität geltend machen will, in allem Ernſte bis in's innerfie Mark er- 

fhüttert fein folten Wir find daher weit entfernt, das für eine 

Farce zu halten, was Einer aus Sachſen befchrieb: „Es läßt ſich nicht 

fagen, welche eleftrifhe Wirkung die Worte Privatbeichte und Kir- 

N) Verhandlungen des Lübecker Kirchentags ©. 16 ff. 40 ff., 45 ff.; — Halle’- 

ſches Bolfsblatt vom 8 Det. 18565 — Darmfl. 8.3. vom 27. Sept, 18565 — 
Hengftenbergs evang. 8.-3. vom 15. Oct. ff, 1856. 

2) Stuttgarter Allg. Kirchenblatt 1857. ©. 277. 
3) Halle'ſches Volksblatt vom 3. Dec, 1853, 
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chenzucht thunz es wird den armen, unverfländigen, unwiſſenden Men- 
fchen dabei fogleich ſchwarz vor den Augen; fie fehben auf einmal 

alle Schreden der Inquiſition, Tortur, Kerker, Mord und Todtfchlag 

vor fih“ 9). 
„Unwiffende” ? Im Gegentheile, fie wiffen und fennen nur allzu 

wohl die unveräußerlihen Rechte der Reformation: Feine äußere Auto= 

rität, feine Gebundenheit an eine reale kirchliche Gemeinfchaft! Poſitiv 
ausgedrüdt: Unmittelbarfeit des Bandes zu Ehriftus, wie Herr Stahl 

fie rühmte, Erhabenfein über das Verhältniß von Autorität und Unter- 

werfung, wie es Herr Stahl gleihfalls rühmte, mit Einem Worte: 
Soupverainetät des Einzelnen im Reiche Gottes. Kurz vorber, ehe die 

Erlaffe des bayerifchen Obereonfiftoriums ausgingen, hatte e8 eine DBer- 

ordnung wegen der gemifchten Ehen publicirt, welche genau den fonft 

fo überlaut verdammten Grundfäsen der Fatholifchen Kirche in dieſer 

Hinfiht nachgeahmt war, und unter Anderm gegen die Zulaffung durch— 

gehend Fatholifcher Kindererziehung „Firchlihe Zuchtmittel” androhte, 

Schon damals brauste ein gewaltiger Entrüftungsfturm in der Preſſe 

auf. Wohlmeinende warnten: der anftößige Ausdruck „Erchlihe Zucht‘ 
fei die einzige Duelle aller Senfation, und müſſe bei jedem nicht von 

firchlihem Fanatismus erfüllten Proteftanten ein bitteres Gefühl erzeu- 

gen; bie leifefte Erinnerung an eine der Kirche zukommende difeiplinare 

Gewalt errege die höchſte nervöſe Senfibilität, Diefelben Wohlmei- 

nenden führten ald dogmatiſche Rechtfertigung diefer Senfibilität. ganz 
richtig „den evangelifhen Standpunkt” an: „der das Verhältniß des 

Einzelnen zu Chriflo durchaus nicht unbedingt yon dem Berhältnig des 

Einzelnen zur äußern fihtbaren Kirche abhängig macht” ?). 

Wenn dabei die fichtbare Kirche jede realsfirchliche Bedeutung ver- 

Yiert, fo ift dieß eben die Schuld jenes Kirchenbegriffs felber, nicht die 

der DOppofition, welche ihn nur fo ſich aneignet, wie fie ihn in ben 
fombolifhen Büchern porfindet. In diefem Sinne erffärten z. B. auch 

die Augsburger in dem bayerifchen Streite, zwar in rauher und untheo— 

Ingifcher, aber nichtödeftoweniger in wahrer Sprade: „Sefthaltend an den 

Grundlehren der evangelifchen Kirche, beharren wir mit der ohne Zweifel 

weit überwiegenden Mehrheit unferer Glaubensgenoſſen auf dem Srund- 

fag, welchen die. Generalfynode vom Jahre 1823 aufgeftellt hat“. Und 

1) Freimund vom 1. Jan, 1857. 

2) Allg. Zeitung vom 18. Juli 1856. 
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wie lautet diefer ‚„‚Grundfag"? Im Jahre 1823 erflärte die General- 

ſynode zu Bayreuth: 4 

„In der proteftantifchen Kirche als einem Berein ſelbſtſtändiger 

Mitglieder zum gemeinfhaftlichen Gottesdienſt unter einem feftbeflimmten 

Symbol kann e8 weder ein Auffichtsrecht über Perfonen, noch eine daraus 

bergeleitete Difeiplinarbefugniß geben. Denn den Antheil, welchen Jeder am 
dem äußern Gottesdienſt nimmt, kann er nur nehmen, um dadurch feinen 

innern Gottesdienft zu befördern. Thut er dieß nicht, fo mag er es bei feinem 

Gewiffen verantworten; es ift nicht die Sache feiner Mitgenoffen. 

Sofern fih Mitglieder Vergehen gegen Ruhe, Ordnung und Zucht haben zu 

Schulden fommen laffen, muß die Kirche den weltlichen Arm der Polizeibe- 

börde zu Hülfe rufen. Lediglich gegen Diener der Kirche fteht derfelben ein 
Auffichts- und Difeiplinar-Strafrecht zu.“ 2) 

Diefe dogmatifchen Gründe fanden fih nur allzu ftarf auch noch 

durch praftifhe und hiſtoriſche geſtützt. Lan des-Kirchen-Zucht, was fol 

Das heißen? Ein Stimmführer der bayerifhen Oppofition machte in 

einem Nürnberger Blatt auf den ungeheuern Unterfchied aufmerkfam, 

der desfalls zwifchen der Fatholifhen und jeder proteftantiihen Kirche 

beſtehe: „Weicht der Proteftantismus yon feinem Grundprincip der Un— 

abhängigfeit des Individuums gegenüber der Geiftlichfeit ab, fo thun 

feine Mitglieder beffer, in den Schooß der Fatholifhen Kirche zurückzu— 
fehren, welche doc den Vorzug hat, eine unabhängige Geiftlichfeit zu 
befigen; die proteftantifche ift ganz von den verfchiedenen Landesregie- 

rungen abhängig, und wir fünnen daher möglicherweife in Deutfchland 

32 Kirchenzuchten und 32 verfchiedene Auffaffungen unferer Religion 

erhalten" 2), Und wie fol dann die Zucht gegen die Hochgeftellten in 

diefen Landeskirchen felbft fih verhalten? „Die katholiſche Geiſtlichkeit“, 

führt jene Stimme fort, „deren Oberhaupt unabhängig ift, kann ihre 

Zucht felbft gegen Kaifer und Könige unwenden und hat fie zuweilen 

angewandt; unfere Geiftlichkeit, deren Exiftenz und Beförderung yon den 

jedesmaligen Landesregierungen und ihren Beamten abhängt, würde fie 

nur gegen das Volk in Gebraud nehmen können.“ Bedurfte es zum 

Beweife mehr als eiwa jener einzigen Thatfahe, dag in Preußen alle 
„landesherrlichen Diener" von jedem Parochialverband eximirt waren, 

eine Maßregel, welche, wie der Kirchenrechtslehrer Nichter felber fagt, 

„die Diener mit ihren längſt über alfe kirchliche Difeiplin binausgeho- 

2) Allg. Zeitung vom 15. Nov. 1856. 
2) Sränkifcher Kurier. Nürnberg vom 20. Det, 1856. 
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benen Herren: identifieirend, recht eigentlich nur den niedern Vobel als 

Objekt der kirchlichen Zucht übrig ließ?“9) | 

Unter diefen Imftänden fonnten die Neu lutheraner ein principielles 

Recht geltend machen, daß die Kirche, reſp. das Amt und der einzelne 

Pfarrer, alleiniges Subjeft der Kirchenzucht ſei. Sie hatten eben au 

den ſymbolmäßigen Kirchenbegriff fallen laſſen. Sie konnten die be= 

gehrte Mitbetheiligung der Gemeinde abweifen als ein Hinwegſehen 

über die „Pflicht des Gehorfamsd und dienender Liebe”, ald eine Con- 

ceffion an das Streben der Zeit „nad Tauter Vertretung des Volks 

und Pochen auf Rechte“. Was freilich den Erfolg betrifft, fo wider: 

hallte ſchon die bayerifhe Generalfynode yon 1853 von: vffieiellen 

Klagen: "immer mehr und flärfer würden die Differenzen zwifchen 

Geiſtlichen und Gemeinden, einzelne Geiftlichen träten zu fehroff auf, das 
Confiftorium ſolle entfcheiden und habe feinen Anhaltspunftz es feien 

Fälle völligen Bruchs vorgekommen; Geiftlihe wollten gefallene Braute 

paare nicht mehr trauen u. |. w., Die Gemeindeglieder wollten bei folgen 

Geiftlihen nicht mehr zur Predigt und zum Abendmahl gehen; ber 

Schaden werde täglich größer, wenn bier nicht etwas feft beftimmt werde“ 2), | 

Die fombolmäßigen Qutheraner ihrerfeits nehmen in richtiger Gon- 

fequenz Anftand, fo große discretionäre Befugniß in die Hände ber 
Amtsträger zu legen. Wenn fie aber ald Surrogat ihres allgemeinen 
Priefterthums ohne weiters die Confiftorien Hinftellen, fo fragt es ſich 

immerhin wieder, mit welchem Rechte? Und zudem gilt auch von dieſem 

Syftem der mißliche Umſtand, daß es die Vorſtellung nährt, „als ob 

der Pfarrer eine Art von Theilnehmer oder ein Anhang der Polizei 
fei, als ob er in gewiffen Fällen bei der Polizei angeben und der Po- 
lizei Füße machen müſſe“ 8). So ift es ganz erklärlich, daß man im 
Laufe des Auffhwungs auch auf diefer Seite mehr und mehr mit dem 

Gedanfen fi befreundete, nur von der Gemeinde (d. i. der Lokalge⸗ 
meinde) fönne das Recht ausgehen, von der Gemeinde auszufchließen 

oder Kirchenzucht zu üben, Das ift: die Intheriiche Täufhung vom all- 

gemeinen Prieſterthum wird mit der caloinifchen eombinirt. 

Man iſt Intherifcherfeits von der Fiktion ausgegangen, daß die 

theilweife mit Laien befesten Confiftorien „die Gemeinde gegenüber dem 

4) Bol. Menzels Literatur-Blatt vom 24. Dee. 1856, 
2) Nördlinger Eorrefpondengblatt vom 1. April 1851; —— evang.⸗ 

luther. Ke3. vom 17. Nov. 1853. 

3) Holtymann in Heidelberg, Both 83. vom 19. Sept, 1854, 
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geiftlihen Amt repräfentirten“. Ebenfo ift man reformirterfeitd yon der 

Fiktion ausgegangen, daß die Presbyterien das allgemeine Prieftertfum 

ber Ehriften repräſentirten. Noch die jüngfte Eonferenz der Reformirten 

zu Snfterburg erklärte: daß in der Presbyterial-Berfaffung das allge- 

meine Prieftertbum erft wirklichen Boden erhalte 2). Die Presbyterien 

find daher im Calvinismus die Träger der Zuchtgewalt. Als feit einigen 
Sahren etwas Aehnliches in den fogenannten Kirhenvorftänden auf 

Yutherifchem Boden eingeführt wurde, da war im Lager der ‚Calsiniften 

große Freude darüber, als über einen Sieg ihres eigenen Prineipss 

„Das. Inſtitut der Kirchenvorfteher iſt fiegreich und ſegensreich, troß 

alles Hierarchifchen und bureaufratifchen Widerfpruchs, im die Intherifche Kirche 
eingedrungen in Bayern und Würtemberg; wäre es in Preußen durchgeführt“ 

(wie eben jegt gefchehen fo), „fo könnte man dort eine Generalfynode auf- 
bauen, und. bedürfte nicht des Kirchentags als. eines. dürftigen Surrogats. 

Diefes Inſtitut der Kirchenvorſtände wird dur die That alles Fatholifirende 
Streben des Amts unſchädlich machen.“ 2) 

Solche negative Wirfung nun übt das Presbyterialwejen allerdings 

ganz ſicher. Wo es aber auf die Kirchenzucht angewendet wird, da ver⸗ 

wandelt es dieſelbe wieder in polizeiliche Sittenzucht. Und was die luthe⸗ 

riſchen Kirchenvorſtände als presbyteriale Analogie betrifft, ſo haben ſie 

in der kurzen Zeit ihres Beſtehens ſchon merkwürdige Zeugniſſe erlangt. 

Aus Bayern: „Vortrefflich in der Theorie, haben. ſich unſere ſeit 1849 

beftehenden Kirchenvorftände im beffern Falle als Null, im, ſchlimmern 

‚als erſte Beute und vornehmftes Organ jeder antilichlihen Strömung 

erwieſen. In. N. (Nürnberg?) fol bei den neuerlichen Kirchenvpr- 

ftandswahlen nicht ein einziger wahrbaft hriftlicher und kirchlicher Mann 

‚gewählt worden fein“ 9). Aus Preußen: „die, meiften Kirchenvorftände 

feien, ‚wo. nicht ‚völlig gleichgültig und erftorben, ‚offene Dppofitiong- 

Eollegien“, Es wird. als eine Erfahrung aus, weiten Kreiſe mitge- 

theilt, daß „es. nur eines Vorſchlags über irgend. einen kirchlichen Ge- 
genftand von Seite des vorfigenden Geiftlichen bedurfte, um fofort einen 

einſtimmigen Beſchluß der weltlichen. Mitglieder des Kirchenvorftandes 
dagegen hervorzurufen.“ „Stand es“ — ſeufzt der Berichterſtatter — 

„ſchon ſo mit dieſem Ausſchuß aus den Gemeinden, wie müßte es erſt 

1) Ch. von Scheurl: Fliegende -Blätter über lirchliche gen der Organe 

"wart, Erlangen 1857, IH. ©, 26; Allg. 3. vom 19, u 41857, | 
2) Goebel neue reform. 8-3. 1854. ©. 6. 

3) Hengftenbergs evang 8-3. vom 22, April 1857, 
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werben, wenn bie Gemeinden nad Kopfzahl über kirchliche Angelegen- 
heiten zu entſcheiden hätten“), In Saden der Zucht insbefondere 

brachte ſchon das Stuttgarter Allgemeine Kirchenblatt vom Jänner 1854 

aus Preußen eitel Klagen über die ungemeine Scheu und Unluſt dieſer 

Körpers fie reeurrirten immer gleich auf: Polizeihülfe, Zucht durch die 
Kirchenvorftände, Yautete es aus Bayern, wäre ſchon recht, nur dürften 

dann die Gemeinden nicht fo unreif und fo fe fein, daß fie, wie jet, 

„Läfterer wählten und Ehebrecher und Männer, deren Bräute im Augen- 

bi im Zuftande der Schwangerfchaft fi befinden“ 2), 
Unter ſolchen Umftänden begreift fi die Meinung Sacks und des 

Lübecker Kirchentags, dag mit der „wirflihen Gemeinde“ in Saden 

der Zucht gar nichts zu machen ſei. Was foll da Kirchenzudht? fragt 

Herr Hoffmann yon Ludwigsburg: „Ein Gefchlecht, das durch die Schuld 

der Kirche ſelbſt gelernt hat, fih über Das ewige Schiefal des Menfchen 

fo Teicht zu beruhigen, wie es in neunundneungig unter hundert Fällen 

auf Sterbebetten und an Gräbern gefchieht, oder wenigſtens möglichft 

verjucht wird, dem wird man nicht weiß machen, daß eine Ausfchliegung 

von dieſen oder jenen kirchlichen Rechten wirklich ein Uebel fei, es wird 

daran nichts weiter finden, als daß der Ausgefchloffene damit vor der ganzen 

Gemeinde proftituirt iſt“. Unter ſolchen Eindrüden ift e8 wohl aud, dag der 
Kanpnift der Erlanger Schule feiner äußern Kirche fogar zur Duldung „fal- 
fcher und entfchieden undhriftlicher Lehre” in ihrem Schooße räth ?). 

Veberhaupt war ein unummwundener Verzicht auf die Inanſpruch— 

nahme der „wirklichen Gemeinde” das Ende der großen Agitation für 

Kirchenzucht. So namentlich bei der jüngften Eifenacher Conferenz; nur 

daß diefelbe gegen den Antrag des Dr. Schwarz aus Gotha, die Kits 

chenzucht überhaupt als unausführbar und der Kirche verberblich zu ver— 

werfen, erflärte: fie fei vielmehr ein unveräußerliches Necht der Kirche, 

wenn auch, in klarer Sonderung yon polizeiliher Sittenzucdt, bei dem 
jesigen Zuftande der Gemeinden unthunlich *). Aus der gleichen ge= 

eigneten Rückſichtnahme ward für die bayerifche Generalfynode yon 

1857 die Kirchenzuchisfrage „ausdrücklich“ ausgefchloffen. 

1) Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfehrift. 1857. ©. 297. 
2) Darmfl, 8-3. vom 23. Jan. und 25. April 1854, 

3) Süddeutſche Warte vom 7. Auguft 18565 Hengftenbergs evang. 8-3. vom 

8. Det, 18565 Scheurl: ©. 36 ff. 
+) Protokolle im Stuttgarter Allg. Kirchenblatt, 1857, Nr, 23—30, ©, 230 ff. 
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Dagegen beſann ſich allerdings die ſubjektiviſtiſche Oppoſition keinen 

Augenblick, ihren Wahlſpruch: „zu viel Amt, zu wenig Gemeinde”, auf 

die wirflihe Gemeinde anzuwenden, In diefem Sinne empfahl fie dem 

bayerifchen Lutherthum das veformirte Presbyterialwefen als Gegengift 

wider bie „paftorale Polizeigewalt“. Was fie von der pofitiven Wir- 

fung beffelben hält, ift aus den empfehlenden Worten felbft deutlich 

genug zu erfennen: 

„In der reformirten Kirche übt der Pfarrer als folder nirgends Kir- 

henzucht aus, die Gemeinde allein ift Trägerin der kirchlichen Difeiplin 

und vollzieht fie durch ihre Organe. Eine ſolche Kirchenzucht iſt wenigftens 

ohne allen bierarchifchen Beigeſchmack; der Pfarrer fteht gleichermaßen unter 
ihr, wie das geringfte der Gemeindeglieder. Was bie proteftantifchen Ge— 
meinden in Bayern befürchten, das ift nicht eine größere Machtbefugniß der 

Gemeinden, fondern verftärkte Befugniß des geiftllihen Amts. Die Pro— 
teftanten find den Papft nicht Iosgeworden, um möglicherweife in jedem Dorf- 
pfarrer ein Päpftchen zu befommen.“ 1) 

Das orihodor-veformirte Drgan von Erlangen war hingegen ber 

Meinung Sads fhon näher, wenn es bei derfelben Gelegenheit erflärte: 

der Fluth des bloßen Kirchenthums müfje ein Damm „in Anerfennung 

der Gemeinfchaft der Heiligen” entgegengeftellt werden. „Das einzige 

Mittel, das Augseinanderfallen der Landesfirchen abzuhalten, ift dieß, Daß 

die Geiftlihen fih einen Kern von frommen Leuten heranbilden, die in 

ben Riß treten; dazu gehört aber, dag man den Kirchenrock und bie 

Amtsmienen, in denen man fich fo gefällt, ablegt, und mit den Laien 

ein Laie wird“ 2). Aehnlihe Anfchauung war urfprünglih auch auf 

Yutherifher Seite fehr verbreitet, Sp äußerte 3. B. die Gnadauer Con— 

ferenz von 1852; „man folle bemüht fein, eine Gemeinde zu bilden, 

Die gezüchtigt werden fann, denn nur die ſich züchtigen Yaffen will, kann 
gezüchtigt werden”; man müfje daher zuallererfi einen Aelteften-Rath 

bilden, und yon da aus weiter fortfahren; müffe durch Bibelftunden 

und Miffionsftunden ein Häuflein um ſich fammeln, welches Zucht an 

fih üben laſſe 8). 

Somit haben wir nun die Idee der vielgenannten ecclesiola. in 

ecclesia vor und, Längft waren Paftoral-Eonferenzen und Kirchentage 

1) Darmft. K.s3. vom 6, Der. 1856, 

2) Darmft, 8.3. vom 14. Febr. 1857, 

3) Berliner Allg. 8.3. vom 23. Det, 1852, 
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von ihr voll, insbeſondere, daß die Kirchenzucht nur möglich ſei durch 

Ausleſe der wahrhaft gläubigen Minoritäten in den Gemeinden, welche 

Träger der Zucht wären, ſich aber auch ſelbſt freiwillig der Zucht un— 

terwerfen und dann als das wahre allgemeine Prieſterthum über die 

Maſſen ſich bethätigen würden. Jetzt, bei Gelegenheit der bayeriſchen 

Wirren, kam die ecclesiola wieder mehr als je zur Sprache, insbe— 

fondere auch in einem großen politiſchen Organ durch Dr. Fabri. 

Die Grundanſchauung der neuen kirchenzüchtleriſchen Velleitäten, 

wie dieſelbe von den Neulutheranern offen gelehrt wird, von der Er— 

langer Schule im vorliegenden Falle praktiſch getheilt ward, während 

doch ihre Theorie das entſchiedenſte Widerſpiel lehrt, verurtheilte Herr 

Fabri als ganz und gar unevangeliſch. Die Reformatoren hätten nicht 

eben geſchwärmt für die Kirche, „das Heil der Seele durch den recht— 

fertigenden Glauben war ihr Leitſtern“; ja, wenn die geſchloſſene In— 

flitution der Kirche Trägerin und Mittlerin des Heild wäre, dann 

müßte ihre Herrlichkeit vor Allem fih abfpiegeln in den Trägern des’ 

Amts; aber dieß fei eben eine „nenaufgefommene unevangelifhe Ayo: 

theofe der Kirche als einer äußern Inftitution“, gegenüber dem frühern 

Subjeftipitätsfchwindel eine gefährliche „Objektivitätsfucht, wo die evan— 

gelifche Kirche mit der Fatholifchen doch nie coneurriren fünne”. Kurz, 

entweder feine Kirchenzucht, oder e8 gibt nur Einen — Weg 

Dazu: die ecclesiola ! 

Jene eyangelifche Kirchenzucht wird daher von Herrn Fabri definirt 

als die „naturgemäße Reaktion des hrifllichen Gemeinde: und Gemein- 

fchaftsgeiftes gegen den öffentliches Aergerniß gebenden Sünder aus 

ihrer Mitte”; fie komme von Unten und könne daher, wenn fie nicht in 

gefeglihen Zwang ausarten folle, nie etwas von Oben Gemachtes, nie 

ein Mittel zur Herfielung wahrer firchlicher Gemeinfchaft, fondern im- 

mer nur natürlihe Folge der ſchon vorhandenen fein; eine foldhe fei 

aber in den Landeskirchen nicht vorhanden; wäre alfo die Kirchenzucht 

ein nothivendiges Stück des Heild, fo wäre der „Bruch des Landeg- 

firhenthums” geboten, man müßte die Landeskirchen in lauter eccle- 

siolae zerfchlagen, Zum Glück handle es fih in der Iutherifchen Kirche 

immer nur um die Herftellung der „inneren VBorbedingungen” zu dem’ 

niemals zu erringenden Ziele der Kirchenzucht; niemals zu erringen! 

denn nur „joweit die inneren VBorbedingungen — was aber bei der all- 
gemeinen Lage der Chriftenheit immer nur in Fleineren Kreifen wird 

der Fall fein — ſich wieder gewinnen. laffen, ſoweit ift auch Uebung 
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firchlicher Zucht möglich, ja ne 6 en fi 9 in — Sn fofort see 

zeit von ſelbſt“ 9. | 

Man fieht bier abermals, wie r ch Sehne alfe verehrte 

Fragen fchlieglih auf den Kirchenbegriff reduciren und concentriven, 

Herrn’ Fabri's Kirchenbegriff ift genau der Harleß'ſche. Aber Fabri ver- 

fährtiimit feinem allgemeinen Prieftertfum möglihft confequent, Herr 

Harleg nicht; Herr Harleß konnte daher: die Erlaſſe vom 2. Juli aus: 

geben laſſen, Herr Fabri dagegen fagt: Feine Kirchenzucht oder die lu⸗ 

theriſchen Landeskirchen in lauter ecclesiolae zerſchlagen! 

Aber wenn auch das Letztere geſchähe, dann ginge die Noth * 

recht an. Es iſt um die ecclesiola ein ſehr gefährlicher Proceß. Dieß 

hat auch die obenerwähnte Gnadauer Conferenz anerkannt und deßhalb 

dieſelbe immer der ganzen Gemeinde offen halten wollen. Aber das 

Gefährliche iſt die Idee der ecclesiola an ſich. Bon ihr iſt immer 

nur ein kleiner Schritt zur Schwärmerkirche. Der wahrhaft gläubigen 

Minorität, audgefchieden zur Bethätigung ihres allgemeinen Priefter- 

thums über die kirchliche Maffe, Liegt nichts näher, als fih nun auch 

für die fihtbar gewordene eigentliche Kirche oder „Gemeinde der Heili— 

gen“ zu halten. Diefe fohmale Linie überfchritten und die Schwärmer- 

firche ift- fertig. Die Linie wird aber erfahrungsmäßig nur allzu Leicht 

überfchritten, Der Boden der Landesfirchen würde fich mit Baptiften, 

Irvingianern, Mormonen, Schwärmern aller Art beveden, Auch die 

ecelesiolae aber, welche fih auf der ſchmalen Linie balancirend erbiels 

ten, was wäre von ihnen zu erwarten? Herr Chriftoph Hoffmann von 

Ludwigsburg, deffen reihe Erfahrung mit den würtembergifchen Pietiftene 

Conventikeln nicht zu verachten ift, ftellt der ganzen Sade eben aus dies 

ſem Gefihtspunfte ein fehr übles Prognoftifon: | 
„Welche Leute würden fie auf dieſe Weiſe ufäniinähe eg Sieh wer= 

den im günſtigſten Falle ein neues Phariſäerthum begründen, wo man auf 

die Lehrfäße der Kirche ſchwört und Gott dankt, daß man gläubiger, frömmer 
und hriftlicher ift als andere Leute. Einer folchen neugebildeten Phariſäer— 
zunft fol dann die Gewalt übergeben werben, über, dag Chriſtenthum und die 
Gefinnung Anderer Zucht und Gericht zu üben, und weiter fol ung dann zu⸗ 
gemuthet werben, zu glauben, daß, was biefe Herren binden ober Töfen, auch 
im Himmel gebunden Oder los jet. Das beißt in der That zu viel zuge⸗ 
mutfet.“ ?) 2 2 ee ee 

1) Allg. Zeitung vom 7. Dee. 1856. | Fi 

2) Süddeutſche Warte vom 13. Nov. und A. Dec, 1856. 
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Drittes Hauptſtück. 

Die Kirchenverfaffungs-Frage. 

Das Gebiet, welches wir biemit betreten, zerfällt in zwei wohl zu 

fondernde Theile: es handelt fih um die Berfaffung der proteftantifchen 

Kirche und um die Verfaffung der proteftantifchen Kirchen, Mit andern 
Worten um die zweifache Frage: wie fol die Kirche verfaßt fein und 

die Landesfirchen in ihr? zweitens wie follen die Landesfirchen in fich 

verfaßt fein? Sind wir über die erfte und allgemeine Frage einmal 

prientirt, fo werden wir die Details am beften an dem Beifpiele Preußens 

behandeln. 

$ 1. Die proteftantifhe Kirchenverfaſſung überhaupt. 

Hat Chriftus feine Kirche als gottgegebenen Organismus von In⸗ 

ftituten und Aemtern mit Macht und Recht über die Menfchheit hinter- 

laffen, dann muß Er diefer Kirche nothwendig auch eine wefentliche 

Berfaffung angefchaffen und mitgegeben haben, Iſt aber die eigentliche 

Kirche die unfihtbare Gemeinde der Heiligen, und die uneigentlich foge- 

nannte äußere Kirche bloß kirchliche Maffe, fo kann natürlich von einer 

folhen Verfaſſung der Kirche Feine Rede fein, und ift die Erfcheinungsweife 
diefer kirchlichen Maffe eine bloße Sache menſchlicher Ordnung, unw e— 

ſentlich, für die Heilsöfonomie felbft gleichgültig, So verſchieden ge= 

ftalten fih die eonftituirenden Folgerungen der verfchiedenen Kirchenbe- 

griffes des nenlutherifchen und des fymbolmäßigen. 
Dennod ift e8 dem Neulutherthum ungemein ſchwer, wenn nicht 

unmöglih, an dem Begriff wefentliher VBerfaffung feftzuhalten. Die 

Gründe find nicht weit zu ſuchen; wo follte man auch diefelbe herneh- 

men? Eben bier muß dem Neulutherthum das Gefühl praftifcher Un— 

thunlichfeit am Tebhafteften nahe treten, Eine Kirche als gottgegebene 
Heilsanftalt follte doch nicht anders als ausgeftattet mit urfprünglicher 

und wefentliher Verfaffung gedacht werden können. Bei einem gött- 

lich geftifteten Stande des Gnadenmittel-Amts follte doch das Hirten- 

und Regier⸗Amt fein Adiaphoron mehr, nicht Sache bloß menſchlicher 
Anordnung fein können. Dennoch wagen nicht einmal ſämmtliche Neu— 

Iutheraner auch nur bie Ießtere Confequenz zuzugeben, geſchweige denn 

andere Richtungen, 
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Die Göttinger Fakultät Hat jene Confequenz der neulutheriſchen 

ecclesia docens et imperans wohl begriffen. Soll, fagt fie, die „reine 

Lehre” Alles fein, fo muß der Kirchenbegriff erſt darauf eingerichtet 

werden, es kann dann nur eine Lehrregentfchaft in der Kirche geben, 

die Träger ber Firchlichen Gemeinlehre, die Paftoren, müffen fie regie— 

ren; dem Klerus, der Abfolution und Saframente verwaltet, muß das 

Recht zufommen, auch das Kirchenregiment ald ein Zubehör der Schlüf- 

felgewalt zu fordern und zu üben, und wirklich wird fchon dazu geſchrit— 

ten, die Zuläfjigfeit des Kirchenregiments des evangelifchen Landesherrn 

und feiner Räthe aus dem Laienftande zu beftreiten. Sp die Fakultät. 

Aber außer Münchmeyer hat unferes Wiffens nur Herr Löhe diefen 

Folgerungen gehörigen Nachdruck gegeben, zunächft durch einen heftigen 

Krieg gegen den fogenannten Cäſareopapismus. 

Zum heiligen Amt, fagt er, das mit dem Schatze der Gnadenmittel 

ein Bindemittel zwifchen Heild- und Kirchenordnung ift, gehört auch Das 

Hirtenamtz „die Kirche darf als foldhe Fein Regiment außer dem Amte 

dulden, außer der fchriftmäßigen Regierung der Kirche noch ein Amt 

des Kirchenregiments für die Kirche als ſolche ift nicht denkbar‘ 2). 

Ergo, lautet Löhe's nächfter Schluß, fort mit jener „jammervollen Cä—⸗ 

farenpapie, unter der die Iutherifhe Kirche Deutfchlands verfümmerte,” 

„Es mag das Beftreben, den Summepifcopat gar aus der heiligen Schrift 

beweifen zu wollen, wie es fich in unferm Baterlande hie und da be= 

merflich- gemacht hat, wohl hauptfächlich aus der Erfenntnig feinen Ur: 

fprung haben, wie ſchwierig es für die Landesfirhen und ihren gegen- 

feitigen Compler fein würde, zu beftehen, wenn fie den Schuß des 

Staates nicht mehr im Hinterhalt hätten; mag man nun aber immer 

diefe Erfenntnig ganz richtig finden und die bequeme Lage der Landes- 

firchen bei allen ihren Uebeln Toben, fchriftmäßig, fombolmäßig follte 

man doch einmal den Summepifcopat nicht mehr machen wollen.” Lu⸗ 

ther, bemerkt der neulutherifche Meifter weiter, babe felbft, trog Me- 

lanchthons und aller Anführung des altteftamentlihen Königthums, 

die Vermengung geiftlicher und weltlicher Gewalt tief beflagt und bis in 

den Tod hinein bereut, daß die Kirche in die Hände der Zuriften, ihrer 

„Buberei, Muthwillen und böfen Praktif, die die Welt immer mit Opi- 

nionen und Wahnen, nicht mit dem Recht vegierten“, gefommen ſei; er 

1) Löhe, a. a. O. ©, 31, 595 vergl, Nörblinger re Blatt vom 
!: Dh, 1853, 
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habe feſtgehalten, daß „eine und dieſelbe — nicht zugleich Bu 
und Fürft fein könne.“ 

Es waren ohne Zweifel ähnlihe Erwägungen, welche im Berlaufe 

des Aufihwungs auch fonft fo häufige Sehnfucht nach geiftlihem Epifeo- 

pate erregten. Vilmar ging ſogar foweit, daß er einen proteftantifchen 

Papat empfahl, Lechler vertheidigt die Nothwendigfeit des Primats, Aber 

die Kirche beider ift eine Zufunftsfirche, wo alfo von wefentlicher Ver— 

fafjung von vornherein feine Rede fein kann. Herr Kliefoth endlich 

wagt troß feines ausgebildeten neulutherifchen Kirchenbegriffs nicht ein- 

mal die dee einer wefentlihen Berfaffung der Kirche zu ergreifen; fo 
tief hat er die Schwierigfeiten und Unmöglichfeiten einer Emancipation 

der „Landesfirchen und ihres gegenfeitigen Complexes“ erwogen. Frei- 

lich kann er nicht zugeben, daß „die Kirchenordnung ein pur Menjch- 

liches oder gar etwas Gleichgültiges ſei“; er bezeichnet fie vielmehr als 

„göttlihen Rechtes"; aber nur um fo fehlimmer. Denn fie ift ihm nicht 

etwas urſprünglich Gottgegebenes, fondern fie ift ihm fo, wie ſie eben 

da und dort in den Landesfirchen fich geftaltet hat, „göttlichen Rechtes”, 

Dadurch ift gerade Herr Kliefoth die Haupturfache jenes: Vorwurfes 

geworden: das ganze Neulutherthum Yaufe nur auf einen — 

Territorialismus hinaus. 

„Das Amt der Kirchenleitung“, ſagt Herr Kliefoth, „ift ſelbſt ein gölt- 
liches wie das Gnabenmittelamt, aber e8 hat eine Entwicklung, eine gefchicht- 
liche Geftaltung. Das ift der Unterfchied von der römifchen Kirche. Denn 

nach deren Grundſätzen ift der ganze dermalige Beftand des Firchlichen Or— 

ganismus nur anfänglich von Gott durch den Herrn und durch die Apoſtel 
fertig und unabänderlich gegeben in Form der Geſetzesvorſchrift; alfo nicht 

bloß von Gott geordnet, fondern auch angeoronet. Nach proteflantifchen Prin- 

eipien dagegen gibt es eine gefchichtliche Entwicklung, Veränderung und locale 

Berfihievenheit in den Formen der Kirchenordnung und Kirchenleitung. ‚Sie 

ift infoferne wefentlich durch die Sünde mitbedingt, als fie in Rechtsform 
auftritt, eine Gegenfeitigfeit von Rechten und Pflichten firirt und den Cha- 

rofter äußerlicher Macht und Erigibilität an fich _. Sie ift daher —* 
zu unterſcheiden von der Heilsordnung.“ 1) 

Diefer Verwirrung in der Theorie entfpricht die Rathloſi gkeit in 

der Praxis. Hier tritt natürlich vor Allem die Frage nahe: wem denn 

nun die Kirchenleitung zukomme? und eben darauf weiß Herr Kliefoth nur 

mit Verneinungen zu antworten. Dieſelben bieten zugleich ein brauch⸗ 

9) Berliner proteſt. 8.-3. vom 27. San, 1855. 
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bares Verzeichniß der nach proteftantifhen Berfaffungs-Prineipien md g- 

lihen Träger ber — Herr Kliefoth ſetzt ſich alſo aus— 

einander: 

„Sie kann nicht ein Auefluß vom Staatsregiment ſein; grundfalſch iſt 
daher die Behauptung des Territorialismus, daß es gar kein Kirchenregiment, 
ſondern nur ein Staatsregiment über die Kirche gebe.“ 

„Ebenſo wenig fällt aber das Kirchenregiment mit dem Gnadenmittelamt 
zufammen, denn es befteht nicht im Lehren, fondern im Negieren.“ | 

„Das Kirchenregiment kommt auch nicht der Gemeinde zu; denn es 

wäre ja ein vollkommener Widerfpruch, zu fagen: die Regierung käme den 

Regierten zu.“ 
„Man fagt, der ganzen Kirche komme die Regierung zu; man ver- 

ftebt aber unter diefer Ganzheit immer nur einen Theil, das Volk, die Ne- 
gierten, ganz ebenfo wie die Demofratie es macht auf dem politifchen 

Gebiete.“ 
„Doch wenigftens möglich und zuläffig ift e8, daß die weltliche Dbrig- 

feit oder das Gnadenmittelamt das Bien mitverwalte, nämlich als 

ein Nebenamt, unter gewiffen Nothſtänden übertragen.“ 
„Auch kommt nicht etwa Chrifto das Kirchenregiment zu, denn man darf 

die Zeit der Vollendung mit der Zeit ber irdifchen und Fämpfenden Kirche 

nicht verwechfeln.“ *) 

Man fieht wohl, dag Herr Kliefoth die Eine Möglichkeit gar nit 

aufzuführen wagt: Gott dürfte feine Heilsanftalt für die Menfchheit 

auch mit einem eigenen geiftlihen Amte zu ihrer Negierung ausge- 

flattet Baben. Denn erſtens wäre die, feiner obigen Erffärung gemäß, 

„römiſch“z zweitens aber: was würde der bis jet in ruhigem Poffeg 

gebliebene Staat dazu fagen, und was endlich die Gefchichte dieſer fel- 

ben Kirche? Herr Kliefoth gibt daher fohlieglih auf die Frage: wem 
denn die Kirchenleitung eigentlich, d. h. abgefehen von Nothftänden, 

zufomme? die fehr behutfame Antwort: „demjenigen, welcher fie im legi— 

timen, im Wege der gefchichtlichen Rechtsentwicklung der Kirche befist.” 

Nun mag man zwar errathen, daß dieß für Medlenburg niemand Ans 

derer ift ald Se, Hoheit der Großherzog; aber ausdrücklich bezeichnet 

der Herr Kirchenrath ihn nicht, Er zieht es vielmehr vor, vorerft gar 
nicht Beſcheid zu geben: wer denn nun alfo zur Kirchenleitung da und 
bort legitim fei? Dr. Schwarz macht ihm demnach mit Necht bemerf- 

lich: „Am wenigften Anftog betreffs Fatholifivender Neigungen würde 

93%.0D 
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das Buch vom Kirchenregiment geben, wenn daſſelbe nicht durch ſeine 

völlige Negativität und Reſultatloſigkeit wahrhaft überraſchte; es wer- 
den nämlich nur die negativen Sätze ausgeführt; vergebens aber wünſcht 
man zu wiffen, wie das Kirchenregiment fih im normalen, nicht im Noth- 

zuftande entwidelte, wie es als Haupt-, nicht ald Nebenamt auftrete” 9. 

Diefe unüberwindlichen Schwierigkeiten der Neulutheraner im 
Punkte wefentliher Verfaffung ihrer Kirche find nur die Wiederholung 

jener Nöthigung, in der die Neformatoren felbft ſich befanden, einen Kir- 
chenbegriff aufzuftellen, welcher der natürlichen Confequenz wefentlicher 

und gottgegebener Berfaffung auswich. Bei Strafe ihrer GSelbftver- 

dammung durfte der Kirchenbegriff der Reformation, wie Dr. Stahl in 

feiner Rede über die Toleranz richtig bemerft, „das Heil der Seele 

nicht im Gehorfam gegen die äußere Kirche fuchen, fondern im Bande 

zu Chriſtus.“ Daher „innere unfihtbare Kirche”! Einen wefenhaft ver- 

faßten Organismus als Kirche duldete auch das sola fide nit. Denn 

in einer ſolchen Kirche fteht die einzelne Seele nicht mehr ohne VBermitt- 

lung dem rechtfertigenden Erlöfer gegenüber, fie muß vielmehr durch 

diefe Kirche fozufagen hindurchgehen, Solche Mittelbarfeit des Verhält- 

niffes zwifhen dem Gläubigen und Chriftus ift aber der flagrantefte 

Widerſpruch gegen den Haupt» und Grundartifel von der Nechtferti- 
gung. Löhe, der neben den von eigens berufenen Trägern verwalteten 

Önadenmitteln, als den „Duell- und Sammelpunften der fichtbaren wie 

der unfichtbaren Kirche”, auch eine Kirchenordnung juris divini aner- 

fennt: Löhe fühlte den Widerfpruch auch felber recht wohl. Man werde 

ihm, fagt er, die sola-fides-Lehre entgegenhalten, werde ihm einwerfen: 

- „nova lex, neuteftamentlihes Ceremonialgefes, sola fides angetaftet !” 

Nur irrt Löhe, indem er damit ſich ausreden zu können meint: „wenn 

Diefe Anordnungen der Apoftel (die Kirchenordnung) dem sola fides 
entgegenträten, dann fünnte man fih am Ende auch nicht mehr wun- 

dern, wenn por großem Mißtrauen in Alles, was fih nicht wörtlich in 

sola fides überfegen läßt, die Gnadenmittel felbft als Ufurpatoren- auf 

dem Felde der Gnade angefehen würden” 2). Allerdings, fo gewiß 

Yiegt auch diefe Confequenz in dem proteftantifchen Verhältnig des Gläu— 

bigen zu Chriftus, dag Schwenffeld nur der Erfie der langen Reihe * 

der noch zu Lebzeiten Luthers ſie herausfand. 

1) Berliner proteſt. 8-3. vom 27. San. 1855. 

2) Löhe, Kirche und Amt, ©. 18 ff. 
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Ehen diefe Unmittelbarfeit nun und die Unfähigkeit der äußern 
Kirche, wefentlich verfaßt zu fein, ift e8, was die Symbolmäßigen 

als die Schöne und fublime „Innerlichkeit“ ihres Kirchenthums rühmen, 

gegenüber der rauhen und unbeugfamen „Aeußerlichfeit” des katholiſchen. 

Da ihre Äußere oder fihtbare Kirche wefentliher Verfaffung unfähig 

ift, fo rühmen fie ihr mit Recht auch unbegrenzte Elaftieität nach, mit 

der fie fih in alle Berhältniffe zu fügen vermöge, Es ift eine bloße 

Utilitätsfrage, in welchen Model diefe Eirchlihe Maffe gegoſſen wird: 

ob ein Landesherr fie abfolut regiere, oder eine geiftlich-weltliche Bu— 

reaufratie, oder in demofratifcher Weife die Gemeinde fi felbft, oder 

eine Combination diefer Elemente, und in wie viel Stüde immer fie 

dabei getheilt feis das Alles ift an fich gleichgültig. Auch iſt man mit 
den „Sünden und Irrthümern“ diefer Kirche nie in Verlegenheitz man 

fann ihr ungenirt alles möglihe Unwürdige und Schlechte nachſagen 

und nachſagen laſſen; denn ihre Heiligkeit ift prineipiell nur „inwendig”, 

In diefem Sinne erflärt 3. B. Profeffor Reuter zu Breslau: die 

Kirche ift „ein Doppelwefen ihrer dermaligen Exiſtenz nad, fie ift or= 

ganifirtes  Kirchenthum und communio sanctorum“; dieſes empirische 

Kirchenthum ift allerdings Heilsanftalt, nur daß es nicht göttlicher Ab- 

funft, in diefem Syſteme geregelter Snflitutionen und Ordnungen der 

wirfende Drganismus des Heils nicht zu fuchen iftz fie ift ein Heilg- 

anftaltliches, weil ohne das die Saframente und das Wort (die eigent- 

liche „Heilsordnung“) nicht dem göttlichen Stiftungszwede gemäß in 

Bewegung gefest werden fünnten, fie ift aber deßhalb doc als unbedingt 

nur dienende firhenordnungsmäßige Snftitution zu faffen 1). „Wir 

wollen“, jagt Superintendent Brömel zu Lauenburg in feiner Antrittg- 

Eneyelifa, „vor dem grundftürgenden Irrthum bewahrt bleiben, der neuer 

lich vorgebradht worden ift, als gehörten die Kirchenordnungen zum 

Wefen der Kirche und feien neben der Schrift zweiten göttlichen Ran— 

ges; wir wollen vielmehr bleiben bei unferen Vätern, die nur reines 

Wort und reines Saframent als Kirchenfaftoren betrachteten, alle äuße- 

ven Drdnungen der Kirche aber als Geremonien anfahen“ 2), Unter 

dieſem Gefihtöpunfte kann man natürlich alles, was kirchliche Verfaſſung 

heißt, ex officio auf's Bagatellmäßigfte behandeln: „Unfere Einheit ruht 

nit in dem, was man Berfaffung nennt, dieſe ift nur ein Geleiſe, worin 

2) Reuters Nepertorium 1855. Juni ©. 259 ff. 

2) Berliner protefl. 8.3. vom 23. Juni 1855, 
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der Kirchenwagen fährt; Ein Glaube, das iſt unſerer Einigkeit Grund 

und Band“; die armſelige Erſcheinung der Kirche ärgere diejenigen nicht, 

bie Aieber den Kern, Gottes ſeliges Evangelium, genießen: wollen, als 

mit Hülſen ſich gsi laflen , als da —* —— — * 

Weihen au") 

Die vorſtehenden Aeußerungen —— fammtlich von gut: 

lutheranern gegen die Neulutheraner her. Die Bortheile und "Bequem- 

lichkeiten: eines Kirchenbegriffs, ‚der Feine weſentliche Verfaffung bat, Tie: 

gen freilich auf platter Hand. Aber fie beftehen nur auf Koſten von 

ein paar sehr namhaften: Nachtheilen. Eben wegen des Mangels wer 

fentliher Berfaffung ift die Kirche außer Stand, die Bedingungen ihres 

irdiſchen Dafeins unmittelbar aus fi) berauszufegen. Die Erfennt- 

niß diefer Confequenz bildet eben das Wefen des Neulutherthums. Ind 

weil die Berfaffung der Kirche bloß Sache menfhliher Drdnung, Zwerk 

mäßigfeit und Einficht ift, weil fie nicht unmittelbar aus dem Wefen der 

Kirche hervorgeht: deßhalb muß ſie nothwendig den veränderlichen Strö— 

mungen des Zeitgeiftes unterworfen fein. "Wir find damit: bei den 

kirchlichen Berfaffungsnöthen im engeren Sinne angefommen: bei der 

Frage, wie die einzelnen Kirchen ober Landeskirchen in ſich Der 

fein follen? 

Sm Ganzen blieb der Staat bis zum Jahre 1848 in ruhigem Be- 

fige der Kirchenregierungz er gab einfach. der Kirche feine Verfaſſung. 

Damals aber mußte fih mit Nothwendigfeit unter den großen prote= 

ftantifhen Kirchenfragen vor Allem die aufdrängens ob nicht über kurz 

oder lang der Staat in die Lage fommen fünnte, die Kirche nicht mehr 

vegieren zu fünnen, fo daß diefe wohl oder übel e8 wagen müßte, ſich 

felbft zu regieren? Wirklich nahmen die verfchiedenen Staaten ſammt 

und fonders, mit einziger Ausnahme Hannovers, Das Prineip der: „Frei⸗ 

heit und Selbfiftändigfeit der Kirche” in ihre Charten auf. Es mußte 

fih alfo nothwendig zwar nicht um die Berfaffung der Kirche, aber um 

eine felbfiftändige Berfaffung der Kirchen handeln. 

Das gedachte Prineip kirchlicher Freiheit und Selbfiftändigfeit in 

dem Sinne einer Aufhebung des weltlichen Summepifeopats fand unge- 

mein wenig Anklang. Es war der Mühe wertb, davon Akt zu nehmen, 
Unter Anderm verlautete freilich auch aus dem Kreife der Gnadauer die 

1) Sendfhreiben der IV. General-Synode der evang-luther. Kirche in Preußen 
vgl. evang.luther. Miſſionsblatt. 6, Jan. 1853, 
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Nede: „die Kirche befinde fich, feit Fürften das Oberbisthum in ihr ver- 

walten und ihre Angelegenheiten durch Staatsminifter in höchſter Inſtanz 

regulirt werden, in einer mehr als babylonifhen Gefangenſchaft.“ 

„Aber”, bemerkt die Redaktion, „wie unfere Berhältniffe gefchichtlich 

geworden find, bleibt und nichts Anderes übrig, ald treulich am Yandes- 

herrlichen Kirchenregimente zu halten, bis es Gott felbft gefällt, es ab- 

zuändern” 3), Kurz vorher behauptete ein anderes jener Drgane: „was 

die katholiſche Kirche als ihr Necht fordert, Hat die lutheriſche nöthig, 

wenn fie nicht Schnell ihrem gänzlichen Berfalle entgegeneilen fol; dieß 

ift unfere fefte Ueberzeugung, und mit tieffter Herzenstrauer wird fie 

bier gefchrieben“ 2). Dagegen erflärte eine pommerifhe Petition: 

„Das bisher allein maßgebend gewefene fogenannte Territorialprincip, 

wonach die Kirche vom Staate aus regiert wird, darf ohne einen für 

die gefunde Entwiclung höchſt gefährlichen Sprung unmöglich aufgegeben 

werden“ 3), Ebenfo der Superintendent von Schkeudis: „Neben den 

entjeglichen Conjequenzen bat daſſelbe wunderliche Luthertbum auch Inu— 

eonfequenzen, wie 3. B. die ganz unlutherifh in Praris vorangeftellte 

neue Theorie von freier Kirche ohne den Staat“ *), — Herr Löhe 

hoffte wenigftens, daß „wohl Niemand in feiner Liebe zum Summepifeo- 

pat leicht fo weit gehen werde, daß er ihm eine göttliche Berechtigung 

zufchriebe.“ Herr Löhe irrter Dr. Stahl hat dieß in feiner Schrift 

„der Proteftantismus als politifches Princip“ ganz ausdrücklich gethan; 

er bat auch damit eigentlich nur die Anfchauung der großen fogenannten 

Sunferpartei 3) in ein Syftem gebracht. Aber auch Herr Schenfel erin- 

nertes „Wir dürfen nie vergeffen, daß der Staat som evangelifchen 

Standpunfte aus aud einen urfprünglich göttlichen Charakter trägt; von 

einer ähnlichen Emaneipation der Kirche yom Staat, wie der Nomanid- 

mus fie zu bewirken fucht, fann daher innerhalb des Proteſtantismus 

gar feine Nede fein“ 6), Allerdings hat jüngft noch die preußifche Ehe- 

N) Hallefches Volksblatt vom 19. Aug. 1854. Ä 

2) Sreimüthige Sachfenzeitung vom 4. und 15. Der, 1853, 

3) Darmfl. 8.-3. vom 5. März 1854, 
4) Stiers unlutherifche Theſen. ©. 30. 

5) „Wie die Nerven Seele und Leib vermitteln, fo vermittelt ver Summepifeo- 
pat die Kirche mit dem Leben“, fagt Herr von Maltzahn in feinem Umriß chriſt— 

licher Weltgefchichte von dem „biſchöflichen Gefchlechte der Mecklenburger”, Ber— 
liner proteſt. 8.3. vom 25. März 1854. 

6) Darmſt. 8-3. vom 10, Juli 1853. 
Jörg, Geſch. des Proteft. I. 31 
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Iheidungs-Neform-Frage einen fihlagenden Beweis für die Wahrheit 

biefer Worte geliefert; aber auch ein merfwürbiges Beifpiel von den 

unlösbaren Confliften, welche aus der VBerfcehwifterung jener zwei Mo- 

mente „urfprünglic göttlichen Charakters“ entfiehen fünnen und, es fei 

denn um den Preis völliger Verſumpfung, entftehen müffen. ) 

Fand das Prineip der Firchlichen Freiheit und Selbſtſtändigkeit 

in jenem Fatholiihen Sinne wenig: Anklang, fo warb: es Dagegen 

um fo lieber in dem Sinne einer Art von Kirchen: Conftitutionalig- 

mus verftanden und angenommen: freie Verfaffung inmerhalb der 

landeskirchlichen Summepifeopate, Namentlich: hat die große Subjefti- 

piften- Partei nie aufgehört, Neligionsfreiheit überhaupt, zum wenig- 

ften aber jene relative Freiheit in: der Kirche zu verlangen: ein. felbft- 

ftändiges Presbyterial- und Synodalwefen. Sie legt darauf fo großen 

Werth, daß fie geradezu die Zufunft der Kirche davon abhängig macht. 

Der Gedanfengang, der fie dabei leitet, ift nach Herrn Dr. Haſe 
folgender: j | 

Das weltliche Summepifeopat fei allerdings nicht eine eigentlich 
firhlihe Würde; denn die Bezeichnung vegierender Herren als „oberfter 
Bifchöfe” fei eigentlich weder proteftantifch, noch katholiſch; „was wäre 

das für ein Bifchof, der weder predigt, noch die Saframente verwaltet, 

noch überhaupt ordnungsmäßig zum Kirchendienfte berufen iſt“? Aber es 

fei bei den Germanen die Regierung der evangelifchen Kirche nun einmal 

durch eine gefchichtliche Nothwendigkeit faft überall an die Fürften ge— 

fommen, nur daß fie diefelbe nicht mit den Gemwaltmitteln, noch mit dem 

Rechte der Staatsgewalt zu üben hätten. „Darum hat felbft der, den 

die Noth und der Glaube der Völker für den Statthalter. Chrifti auf 

Erden achtete, in Anerkennung deſſen, was er fein follte, ſich einen Knecht 

ber Knechte Gottes genannt, und foweit er es ernfthaft gewefen ift, 

war aud fein Regiment nicht ohne Segen." Damit nun aber, aud) pro= 
teftantifcher Seits das „altväterliche Pietäts-Verhältniß“ zwifchen Fürft 

und Kirche „mit Segen auf die Zufunft fomme, muß der fouveraine 

Wille fih und die Kirche mit ſchützenden Formen umgeben, um die 

Kirche vor dem Wechſel des einzelnen felbftherrfchenden Willens zu 

fihern, der heute aus dem Heiligtbum freiefter Werfönlichkeit heraus ver⸗ 

fündet, daß Jeder nach feiner Facon felig werden möge, und nady ein 

paar gefchloffenen Augen morgen ein Religiongebift erläßt" N. 

) Berliner protefl. 8-3. vom 6. Jan. 1855. 
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In der gährenden Zeit yon 1848 verftanden fich dieſe ſchützenden 

Formen” natürlih ganz von felbftz Fam es ja in Didenburg fogar zu 

vorübergehender WRealifirung abfoluter proteftantifchen Kirchenfreiheit, 

Als aber die Waſſer der Aufregung ſchnell verliefen, da blieben die Pros 

jefte fynodalifcher Kicchenverfaffung auf dem Trodenen ſitzen. Die 

Reaktion betrachtete das Synodalwefen als Teibhaftiges Elaborat des 

repolutionären Subjeftisismus und erblickte hinter jeder Negung des: 

felben den Teufel der Demokratie. Man muß allerdings auch geftehen, 

dag die Motive des ſubjektiviſtiſchen Gegenbeweifes nicht gerade empfeh- 

Yend lauten. „Der Proteſtantismus,“ heißt es da, „ift die Religion der 

Subjeftivität, die ihre Schranfen allein an dem Wort Gottes hatz bei 
der dermaligen DBerfaffung der evangelifchen Kirche aber fommt die 

Subjeftivität nicht zu ihrem Rechte, und überall wo Jemand in einer 

Gemeinſchaft nicht zu feinem Rechte kommt, da zieht er fih von aller 

Mitwirkung zurüdz; nur eine freie Kirchenverfaffung mit frei gewählten 

Presbyterien und Synoden kann bier helfen, welche die Berechtigung 

jeder Subjeftivität anerfennt und diefe verwerthet5 ach, daß ein folcher 

Dftermorgen über die eyangelifhe Kirche Fommen möchte! er fann aber 

nur fommen, wenn ihr eine Berfaffung gegeben wird, die den Geift nicht 

dämpft, fondern ihm Raum gewährt, daß er wehe wohin er will” 1), 

Diefe Kirchenverfaffungs-Frage im engern Sinne oder das Synodal⸗ 

wefen ift es nun, was heutzutage den Gegenftand des großen Streites 

ausmacht. Er rührt fih eben jegt in Bayern, in Würtemberg, in 
Sadfen, in Hannover, in Preußen. Die Oppofition hat fi überall 

gerade auf diefes Gebiet geworfen, in der Einfiht, daß fie durch ein 

ausgebildete Synodalweſen unfehlbar die Kirche felbft in die Hand be- 

kommen würde, Für die Berechtigung und Benöthigung deſſelben be— 

ruft fie ſich natürlich auf das — allgemeine Prieftertfum. So ge- 
rathen die wiberftreitenden Firchenbegrifflihen Prineipien in: die Debatte 

und veranlaffen höchſt —— Aeußerungen eines — Ai 

genſatzes. 

Der dem Neulutherthum verwandten Amtspartei flehen namuch 

zweierlei Richtungen vom allgemeinen Prieſterthum gegenüber. Die eine 

will das conſtituirende Recht deſſelben in der Unſichtbarkeit der wahren 

Heiligen belaſſen und es für die Sichtbarkeit ohne weiters einer will— 
fürlich geordneten Stellvertretung übertragen; die andere will der dog—⸗ 

1) Berliner protefl. 8.3. vom 21. April’ 1855, 

35*+ 
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matifchen Fiktion dadurch zur Wahrheit und Wirkfichfeit verhelfen, daß 

fie das allgemeine Prieftertfum jedem Gliede der fichtbaren „wirklichen“ 

Gemeinde zuerfennt und durch allgemeines Stimmredht ausüben Täßt. 

Sp rächt fih der Mangel der wefentlichen, unmittelbar aus der Exiſtenz 
der Kirche berporgegangenen Verfaffung: die zufällige Berfaffung muß 

nothwendig der Parteiung und den Windftögen des Zeitgeiftes unter- 

liegen, Ehe wir aber weiter fchreiten, erübrigt noch eine Necapitulation 

der ganzen Frage an dem 

5.2, Summepifeopat des Königs von Preußen 

Die Auffaffung des Föniglichen Oberftbifchofs yon Preußen ift deß— 

halb fo lehrreich, weil er im Princip allerdings der Ueberzeugung hul- 

digt, daß abfolute Freiheit und Selbfiftändigfeit der Kirche ihr Nor— 

malzuftand wäre, und daß es auch wirklich noch fo werden müffe. Er 

betrachtete Daher yor wie nad) 1848 den Fürften am Kirchenregiment 

nur als Lürenbüßer, der das Summepifcopat bloß prosiforiich behalten 

folfe, bis die Kirche foweit geordnet und frei verfaßt wäre, daß fie fid 
felbft erhalten und regieren fünnte, Hier mußte es fich aber natürlich 
gleich fragen: wer denn alfo de jure einft definitiv die Kirche zu re- 
gieren haben werde, oder welches dazu die en Hände" feien? 

wie der koͤnigliche Ausdruck Yautete, | 

Auf diefem Punkte zeigte ſich freilich alsbald ein großer Unterſchied 

ber Anfiht vor 1848 und nad 1848, Damals erhielt noch eine fy- 

nodalifche Berfaffung den Auftrag, die „rechten Hände” aus ſich zu ent- 

wickeln; Se. Majeftät hoffte fie alfo noch auf natürlichem Wege geöffnet 
und fih präfentirt zu fehen. Jetzt dagegen wurden dieſe „rechten 

Hände” in einer Weife beſchrieben, daß fie notwendig entweder ad ca- 

lendas graecas datiren oder aber auf ein förmlides Syftem der Ec- 

clesiola hinauslaufen mußten. Jedenfalls war feine Spur von neu= 

Yutherifcher Conception in der königlichen Anſchauung zu vermerfen, und 

son einer allenfalfigen Beftimmung der beftehenden Superintendenten 

und Generalfuperintendenten zu felbftftändiger ee. mit feiner 

Syibe die Rede. 
Eine folhe Wandlung der Anfichten über das kirtheuue giie ntluiche 

Definitivum konnte natürlich nicht ohne Rückſchlag bleiben auch auf die 

Anfhauungsweife von der relativen Selbfiftändigfeit, oder der Frei- 

heit der Kirche innerhalb des landeskirchlichen Verbandes, Vor 1848 
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dachte man ſich dieſelbe ſynodaliſch verfaßt. 1848 nahm man das Princip 

der kirchlichen Freiheit und Selbſtſtändigkeit überhaupt in die neue Charte 

auf. Aber von dem Gedanken einer fynodalifchen Verfaffung war der 

Oberſtbiſchof jest weiter ald je entfernt, Dennoch follte die verfaſſungs— 

mäßige „Selbfiftändigfeit“ vealifirt werden. Man griff daher zu dem 

Ausweg, für den Firchlichen Zweig der Regierung König und Staatg- 

gewalt in fi zu trennen, Bisher war die Regierung der Landeskirche, 

fogut wie die des Seehandeld und des Zollwefens ꝛc., Sache eines der 

gewöhnlichen Minifterial- Departements gewefen, eine „innere Abtheilung 

des geiftlichen Minifteriums” herrfchte über die Kirche, Jetzt aber nahm 

man dieſes Geſchäft dem ultusminifterium ab, und übertrug baffelbe 

einem eigens. gefchaffenen „Oberfirhenrath“, damit er es, unab— 
hängig yon der Staatsregierung im engern Sinne und yon den Kam⸗ 

mern, im Auftrage des Königs verwalte, welcher nun als. „proteftanti- 

ſcher Kirchenherr“ perfönlic) und unmittelbar an die Spite feiner Lane 

desfirche fich ſtelle. Schritt für Schritt und erft jüngft noch fehr be- 

deutend wurde die Competenz und Wirkungsfphäre dieſes Oberfirchen- 

raths auf Koſten des Eultusminifteriums erweitert. Dieß nannte man 
den erfien „ernftlichen Verſuch, den Proteftantismus auf eigenen Füßen 

ftehen zu Yaffen, und ihm eine vom Staate unabhängige kirchliche Or— 
ganifation zu geben.“ 

Andere dagegen ließen verlauten: der König habe eigentlich bloß 

die Kirhengewalt aus feiner einen Hand in feine andere gelegt; und 

insbefondere äußerte ein zorniger Subjektisift mit flarfem Schein von 

Wahrheit: „Alle deutfhen Staaten haben an der evangelifchen Kirche ges 
fündigt, alle. mit Ausnahme Hannovers haben in ihre Verfaffungen die 

‚Selbfiftändigfeit der evangeliihen Kirche gefchrieben, und feiner Hat dieſes 

Geſetz erfüllt. Statt der Selbfiftändigfeit haben die evangelifchen Lan 
deskirchen ſelbſtſtändige Oberfirhenräthe empfangen, und damit 
für fih nur ein größeres Maß von Unfelbfiftändigfeit“ H. Bon anderer 
Seite wurde aber auch auf die hohe Gefahr hingewiefen, dag man fo 
einen Theil einer und. berfelben Bureaufratie yon dem andern trenne 

und ihn ald Regierung der Kirche „ſelbſtſtändig“ erfläres eben dadurch 
fei in den Ehefcheidungswirren der Name des Königs felbft in zwei 

wiberfprechende Theile augeinandergeriffen worden, Sn demfelben Sinne 

wiefen die Unioniften auf die confeffionalifiifchen Thatſachen, fragend: 

) Berliner protefl, 8.=3. vom 17, Zuni 1854. 



486 Preußen: 

„würde der Territorialismus den Schritt gewagt haben, welchen der 
Conſiſtorialismus jetzt glaubt wagen zu können?“ 4) 

Kurz, daß die Freunde des allgemeinen Prieſterthums in dem preußi⸗ 

ſchen Oberkirchenrath die erſehnten „ſchützenden Formen“ nicht erblicken 

konnten, iſt klar. Nach wie vor mußte die Kirche ſich gemaßregelt finden 

nach dem Maßſtabe der jedesmaligen oberſtbiſchöflichen Individualität. 

Damit ſind nun diejenigen landeskirchlichen Parteien, denen die Richtung 

dieſer jeweiligen Individualität eben zuſagt, für den Augenblick wohl 
vergnügt; um ſo weniger natürlich jedesmal die, welche im Beſitze des 

Gegentheils von Hofgunſt ſind. Gerade die Geſchichte der preußiſchen 

Landeskirche bietet aber merkwürdige Beiſpiele ſolcher Wechſel, und am 

Ende iſt es den Subjektiviſten auch nicht zu verargen, wenn ſie eine 

gewiſſe Stätigkeit in die Kirchenregierung zu bringen wünſchen; die 

Frage iſt nur: ob das Synodalweſen ſie beſſer zu leiſten vermöchte als 
der Cäſareopapismus? 

Im preußiſchen Summepiſcopat ſelbſt exiſtirte noch kurz vorher be— 

deutende Neigung, dieſe Frage zu bejahen. Schon der vorige König 

hatte die Einführung des Synodalweſens befhloffen; aber, wie Herr 

Hafe fagt, unmittelbar vor dem befannten Agendenftreit, der „nicht nur 

die reine Durchführung der Union gefährdete, ſondern auch jenes Foft 

bare Gefchenf der Synoden einfchlafen ließ, und der ganzen verheißenen 

freien Entwidlung der Landesfirhe enigegentrat.” Jetzt fuchte der kö— 

niglihe Sohn diefen Unfall zu repariren, und die Kirche einer ſynodal 

verfaßten relativen Selbftftändigfeit genießen zu laffen. Sa, felbft für 

die abfolute Selbſtſtändigkeit äußerte er feine entfchiedenfte Sympathie 

por einer feierlichen Deputation des Berliner Magiftrats, der im Jahre 
1845 mit großem Eifer an der Befehrung des Königs zu freigemeind- 
lichen Berfaffungsgrundfägen arbeitete. Der König ſprach damals: 

„Die Kirchengewalt ruht auf meiner Krone und erſchwert biefelbe fehr; 

fie legt mir bedenkliche Pflichten auf, fie gibt mir aber unbeftreitbares und 
unbeftrittenes Recht, in die Geftaltung der Kirche einzugreifen; ich thue Dieß 
aber nicht; ich thue es nicht, weil ich einem unwandelbaren Grundfaße folge, 

der ift: die Kirche durch fich ſelbſt fich geftalten zu laſſen. Der felige König 

bat der Kirche ein koſtbares Gefchenf gemacht, die Synoden. Die vorige 

Berwaltung des geiftlichen Departements war biefer Einrichtung nicht geneigt, 

1) Berliner protefl. 8-3. vom 30, Juni 18555 Gutachten sur Berliner Con⸗ 

ferenz. Berlin 1856. ©. 66. 



Synoden oder nit? 48% 

und ließ fie einfihlafen. Unter dem gegenwärtigen Minifter, der die Deffent- 
Tichfeit und das Licht ebenfowenig ſcheut als ich felbft, find fie neu erweckt und 
belebt worden. Die Synoden find die beredhtigten Organe, die 

Meinung der Kirche auszufprechen; follte von denfelben die Anregung auf eine 
Geftaltung der Kirche ausgehen, fo werde ich gern die Hand an's Werk legen 
und den Tag fegnen, an welhem ich Die Kirchengewalt wieder in 
Die rechten Hände zurürfgeben fann.“ 

Das königliche „Ideal der Kirchenverfaflung”, um mit Dr. Hafe 

zu Sprechen, bafirte alſo damals wirklich auf die Synodenz aus ihnen 

follten die „rechten Hände“ zur dereinftigen definitiven Kirchenregierung 

hervorgehen. Man griff auch fofort energifch zur That. Die Provin- 

eialfynoden wurden berufen, und nad ihren Befchlüffen entwarf die 

Generalfynode von 1846 eine Kirchenordnung, weldhe „die von der 

Krone ausgehende Konfiftorialverwaltung mit einer zunächſt von den 

Gemeinden ausgehenden Synodalverfaffung in auffleigenden Kreifen ver— 

band,” Da aber, erzählt Dr. Hafe weiter, „die Generalfynode die Union 
durch eine Ordinationsformel zu vollenden befchloß, welche in ihrer 
evangeliihen Einfachheit allerdings die alten Befenntniffe beider Kirchen 

bedrohte, jo hieß die Generalfynode der eifrig Iutherifhen Partei — 

eine Räuberfynode,” Bon den fänmtlichen Befchlüffen der General- 

fonode ward endlich nichts vollzogen, und das ganze Synodalwefen fehlief 

abermals ein, nur mit Ausnahme yon Rheinland und Weftfalen, 

Sp fam das Jahr 1848, und mit ihm die Kirchenfreiheit in die 

harte, fowie die feierliche Erflärung vor die Kammer: „das landes— 

herrliche Kirchenregiment habe die Heberleitung der evangelifchen Kirche 

zu einer felbfiftändigen Berfaffung herbeizuführen,” Wie follte dieß 

geſchehen? Selbft die Männer der anwachfenden Amtspartei dachten 

nit anders, als wieder durch Synoden, refpeftive durch eine Landes— 

fonode. Um fo heftiger machten fie Oppofitionz Hengftenbergs Kirchen- 

zeitung erklärte geradezu: „dem Gefchrei nach einer Presbyterial- und 

Synodal-Berfaffung liege nur eine fehlecht verhülfte Chriftusfeindfchaft 

zu Grunde,“ Der demokratiſche Beigeſchmack fleigerte die „Reihe ernfter 

Bedenken“; man beſchloß zulegt wirklich eine andere „Ueberleitung” als 

dur Synoden. Indeß war zu fürdten, daß die Kammer ſich in die 

Sache mifche. Der Eultusminifter erklärte ihr daher am 8, Febr, 1851: 

nicht ald Staatsoberhaupt, ald welches der König den Kammern be- 

fiimmte Theilnahme an der Staatsgewalt zugeftanden habe, regiere er 

die Kirche, fondern als deren „hervorragendes Glied”; es wäre alfo 
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„ein fchneidender Widerſpruch, wenn die Landesvertretung in’ die Firch- 

lichen Angelegenheiten durch Befchlüffe eingreifen wollte,  weldhe eben 

deßhalb jedes rechtlichen Erfolges entbehren würden.” Und was bie 

Selbftftändigfeit der Kirche betreffe, fo „verwalte die Landeskirche bereits 

felbftftändig ihre Angelegenheiten”, eben durch ihr hervorragendes Glied, 

und „die von ihm ernannten Firchlichen Behörden feien die rechtmäßigen 

Bertreter der Kirche” — der Oberfirchenrath und die Conſiſtorien nämlich, 
Herr Hengftenberg jubelte: das fei „wie ein erfrifchender Maienregen.“ 

Andere fagtenz „Se. Majeftät wolle die Kirchengewalt aus der Hand 

des Staatsoberhaupt in feine andere Hand legen, in die des her— 

vorragendſten Gliedes der Kirche, und dieß fei die Selbfiftändigfeit der 
evangelifhen Kirche” 2). 

Trotz der augenfcheinlichen königlichen Ungnade ruhte indeß die 

Synodalfrage nicht, namentlich nicht bei der allein noch in Preußen: be= 

fiehenden vheinifh-weftfäliihen Synode, nthufiasmirt für die Sy— 

nodalverfaffung, diefes ihr „‚theures Kleinod“, das „ein Correktiv nad 

Dben fei, um etwaigen bureaufratifchen und hierarchiſchen Gelüften der 

Eonfiftorien einen Damm entgegenzufegen, wie ein Correftiv nach Unten, 

um unfirhlichen zerftörenden Tendenzen entgegenzutreten" 2), brachte fie 

im Herbft 1852 zur allmähligen Ueberleitung zu der verfaffungsmäßigen 

Selbfiftändigfeit der Kirche: allgemeine Durchführung der Presbyterial- 

und Synodal-Berfaffung mit Ausscheidung des confiftorialen Elementes 

in Antrag, als „den entfprechenden Ausdrud des allgemeinen Priefter- 

thums der Gläubigen in geordneter Gliederung” ?). Den 13, Juni 1853 

erfolgte durch Kabinetsordre die oberftbiichöfliche Antwort; Und. welche 

Antwort! Se, Majeftät fpriht auf das Beftimmtefte aus: „daß das 

Heil der Kirche Feineswegs in der Berfaffung liege, daß die von den 

beiden Synoden erftrebte Verfaffung dem Ur- und Borbild der apofto- 
liſchen Kirche nicht allweg entfpreche, und der König feine landesherrlichen 

Rechte in der evangelifchen Kirche folange unverändert fefthalten werde, 

bis die rechten kirchlichen Hände vorhanden wären und fich öffne— 

ten, um diefe Rechte zurüdzunehmen”; die Borfchläge der Synode wurden 
alfo nur infoweit genehmigt, als fie „das Iandesherrlihe Recht und Kir⸗ 

henregiment nicht berühren oder alteriren“ ). Es ift aber nöthig, das 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 6. Jan. 1855, 

2) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 4. April 1855. 
3) Darmfl. 8.3. vom 26. März 1854. 
H Kreuzzeitung vom 24. Nov. 1853. 
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in dieſer Habineisordre egen⸗ neue — —— 

— zu beſehen: 
„Jedermann, Freund und Gegner ber —— Kirche, fieht and 

fühlt e8, daß fich dieſelbe in einer Krifis befindet. Ihr gerechtes, zum Theil 

fchon gewährtes Streben nach, Emaneipation vom Staate und nach. fefterer 
Geftaltung bat, aus Gründen, die mir nie zweifelhaft waren, etwas krankhaft 
Erregtes. Sch Halte den Verfuch, „„ihr Durch Verfaffungen zu helfen“ *, für 
einen falfchen und verberblichen... Ich Iaffe dem ernft chriftlichen Geifte der 
Arbeit der Synoden Gerechtigkeit ioiderfaßten. Die feierliche Sanktion eines 
als falfch erkannten Weges würde mich aber des erfannten Mißgriffs theil- 
baftig machen, und dag vermag ich um fo weniger, als diefer Verfuch feit 

17 Jahren bereits der zweite in Nheinland und Weftfalen ift, die göttliche 

Schöpfung der Kirche durch Menfchenwerf und Conftitutionen zu fügen... 
Sch erfenne in dem Gehorfam gegen die Anvronungen der Urkirche „„die 

Vollendung der Reformation.“ Ich ſpreche dieß Befenntniß feierlich und 

furchtlos aus, indem ich die große Gefahr feft in’s Auge faffe, welche bei der 

Zerfahrenheit der Firchlichen Begriffe aus dem abſichtsvollen und abfichtslofen 

Mißverftehen diefes meines Befenntniffes für mich hervorgehen kann und her— 

vorgehen wird. Was mein Verhältniß zur evangeliſchen Landeskirche und zu 
ihren Organen, den Eonfiftorien, betrifft, fo habe ich bereits vor Jahren meinen 
feften Entſchluß öffentlich ausgefprochen: „Meine ererbte Stelfung und Auto— 
rität in der evangelifchen Landeskirche allein in Die rechten Hände nieber- 
legen zu wollen.“ Diefe rechten Hände find aber apoſtoliſch geftal- 
tete Kirchen geringen überfihtlihen Umfangs, in deren jeder das 
Leben, die Ordnungen und die Aemter der allgemeinen Kirche des Herrn auf 
Erden wie in einer Heinen Welt und für diefelbe thätig find; es find, Furz 
gefagt, die felbftftändigen, zeugungsfräftigen Schöpfungen, mit welchen als mit 
lebendigen Steinen die Apoftel des Herrn den Bau feiner fichtbaren Kirche be— 

gannen und ihr im Feuer der Verfolgung den Sieg bereiteten. Diefe Kir- 
hen find die rechten Hände, in die alleinich meine Kirchengewalt, 

bie mich ſchwer drückt, frohlockend niederlegen werde.® 

Die Geſchichte des königlichen „Ideals einer Kirchenverfaſſung“ war 

hiemit offenbar in eine ganz neue Periode eingetreten. Das Synodal⸗ 

weien, das acht Jahre vorher noch als Urfprung der „rechten Hände” 
erſchien, fällt jest als dünfelhafte Conſtitutions- Macherei der Verdam— 

mung anheim. Dr. Hafe fpridt mit tiefer Wehmuth von dieſem „bi⸗ 
ſchöflichen Hirtenbrief in der in Preußen bergebrachten Außerlichen Form 

einer Kabinetsordre“, der die völlige Abwendung yon dem Inſtitut der 

Synoden anzeige — in der preußifchen Landesfirdhe, „dem Vorort des 

deutſchen Proteftantismus,“ Auf die vereinigte rheiniſch⸗weſtfäliſche 
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Synode traf die Antwort wie ein Wetterfchlag. Obwohl fie „die Ge- 

wiffensbedenfen Sr. Majeftät nicht theilte, ja auch nur zu verftiehen im 

Stande war”, glaubte fie doch bier „vor dem Heiligthum eines Ge— 
wiſſens ehrfurchtsvoll ftehen bleiben zu müſſen“, und proteftirte bloß zu 

Protokoll; ihr Antrag fei „nicht aus zieflofer Unruhe einer erperimen- 

tirenden Berfaffungsbauluft, fondern in confervativer, wenngleich ſich 

nicht gegen Fortfhritt verfchliegender Geſinnung entftanden“ 1), 

Größeres Erftaunen noch als die barfche Zurüdweifung des Syno— 
dal⸗Inſtituts erregte aber natürlich ihre Motivirung. Der Oberfirdhen- 

rath felbft erfhrad darüber, als ihm die Drdre zum Expediren zukam. 

Er wagte ehrerbietige Borftellungen, erreichte aber weiter nichts als die 

Zufager „daß es fich nicht um fofortige Einführung apoftolifcher Kirchen- 

verfaffung handle.” Der Oberfirchenrath bemerkte daher auch in feinem 

Degleitfchreiben ausprüdiih: Se. Majeftät habe genehmigt, „daß jene 

Anfhauungen yon dem Weſen apoſtoliſcher Kirchenverfaffung in dem 

dermaligen gefchichtlich gewordenen Bewußtfein der evangelifchen Kirche 

feine entfprechenden Anfnüpfungspunfte fänden, und dag davon auszu— 
geben nicht innerhalb der Sphäre ded Amts landesherrlicher Kirchen 

regierung liege.“ Das fei allerdings zu glauben, bemerft Dr. Hafe, 

daß der König nicht fofort durch Kabinetsordre apoftoliihe Kirchenprd- 

nung werde befehlen wollen; „aber”, jagt er, „find dieſe apoftolifch- 

geftalteten Kirchen doch allein die rechten Hände, in welche die Kir- 

chengewalt niedergelegt werben darf, fo müffen wir auf eine felbfiftändige 

Entwicklung der preußifchen Landeskirche — verzichten” ?). | 
Den eigentlichen und pofitiven Inhalt des Föniglichen Ideals feft- 

zuftellen, war nun allerdings ſchwierig. Hören wir erft Dr. Haſe's 

Kritif, Er freut fih vor Allem aus der Drdre zu vernehmen, „daß 

die Kirchengewalt noch ſchwer auf der Krone laftet, daß das gerechte 

Streben nad Emancipation der Kirhe vom Staat noch Feineswegs voll 

bracht iſt“; er freut fich, daß die Drdre „unbedenklich an die alte Fünig- 

liche Verheißung erinnert, die ererbte Stellung und Autorität in der 

Landeskirche in die rechten Hände gern niederlegen zu wollen.‘ Aber 

wo find diefe rechten Hände? „Als folche werden bezeichnet apoſtoliſch 
geftaltete Kirchen geringen überfichtlichen Umfanges, in diefe allein werde 

der König feine Kirchengewalt frohlockend niederlegen“. Was foll Das 

N) Darmfl. 8.3. vom 26. März 1854, 
2) Berliner protefl. 8,-3. vom 6, San. 1855. 
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heißen? „Es iſt“, fagt Herr Hafe, „nicht der Proteftantismug, es ift 

nur der Sryingianismug, der das Princip aufgeftellt hat, die Kir- 

chenverfaffung mit allen ihren phantaftifch aufgefaßten Aemtern fei ſchon 

in der apoftolifhen Zeit für alle Zeiten vollendet feftgeftellt, fo daß Feine 

Rettung fei aus den dermaligen Verderbniſſen, als die Rückkehr zu ihr 

im Gehorfam gegen die Anordnungen der Urkirche“. „Würde”, fährt er 
fort, „damit Ernft gemacht, fo müßte jede Einwirkung des Staats auf 
die Kirche ein Ende haben, die ganze bedeutfame Geftaltung der Landes— 

und Nationalfirhen würde ſich auflöſen“; und in den kleinen Kirchen 

geringen überſichtlichen Umfangs felbft würde im glücklichſten Falle irgend 

eine bedeutende und doch einfeitige Individualität zur Macht gelangen. 

„Es ift wohl die Meinung, daß jeder folhen apoſtoliſch geftalteten Kirche 

ein Superintendent oder Bifchof vorftehe inmitten des Raths feiner 

Preshyter; aber wenn nun, wie ed gar nicht fehlen fünnte, eine Partei 

fich in diefer Bereinzelung wider die andere erhebt, wo ift da die höhere 

Autorität, um fie ald verfchiedene Richtungen zum gemeinfamen Segen 

in kirchlicher Gemeinfchaft zu erhalten?" „Wir dürfen”, ſchließt endlich 

Dr. Hafe, „fiher fein, daß die vermeinte Nüdfehr zur apoftolifchen Kir- 

henordnung nur Zuftände herbeiführen würde, wie wir fie in Nord» 

amerifa fehen, diefe freie aber in Atome zerfprengte Kirche, Zuftände, 

die dort wenigftend naturwüchſig find, in Deutfchland aber nicht Die 

Bollendung der Reformation wären, fondern das gewaltfamfte Abbrechen 

yon dem gefchichtlich Gewordenen, eine recht eigentlich gemachte Ber: 

faſſung“ ?), 
Sedenfalld lag dem damaligen füniglichen Ideal einer Kirchenver- 

fafjung die Idee der ecclesiola in ecclesia zu Grunde. Nicht die wirk— 

liche Gemeinde oder kirchliche Maſſe follte in „apoftolifch geftaltete” 

Kirchlein zerlegt werben, fondern ed war irgend eine Sichtbarwerdung 

der Gemeinde der Heiligen vorausgefest, welche über jene Maffe als 

ihr Miffionsgebiet fih erheben und als die Kirche fich felbft regieren 
würde. Einer ſolchen Neugeftaltung wollte der Fürft feine Firchlichen 

Herrſcherrechte „zurücgeben”. Man mußte näher wiffen, ob diefe Neu— 

geftaltung als bereits begonnen und im Zuge begriffen oder erft noch 

als zukünftig gedacht ward, um über den genaueren Charakter der Vor— 

ftellung zu entfcheiden. Zunächſt und unmittelbar nämlich führt die 
ecclesiola zur gemeindfichen Kirche des Nenbaptismug, welche Die eigent- 

DD. 
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liche Sichtbarwerdung der Gemeinde der Heiligen iſt. Die Neobaptiſten 
rühmten ſich damals ebenſo gut wie die Irvingianer beſonderer Gunſt 
„höherer Kreiſe in Preußen“. Aus der Berliner Gemeinde der letztern 

ging auch eine eigene Schrift hervor ), welche in merkwürdiger Weiſe 
bie königliche Ordre wiedergab. Es ward da ächt irvingianiſch ent- 

wickelt: die Kirche iſt vom Staate auf das Beſtimmteſte zu unterſcheiden 

und zu ſondern; ſie ſoll Eine ſein über den ganzen Erdkreis unter Einem 

Regiment; die Kirche iſt verderbt und ihr Regiment iſt verderbt: weder 

das biſchöfliche und päpſtliche, noch das landesherrliche iſt das rechtmäßige 

Regiment der Kirche; das apoſtoliſche Amt allein hat das Recht die 

Kirche zu regieren; darum muß, zur Herſtellung der Kirche und zur 

Rettung der Welt, das apoſtoliſche Amt mit allen dazu gehörigen Aem— 

tern wiederhergeſtellt werden; bis dahin haben päpſtliches und landes— 

herrliches Regiment, obwohl nicht Tegitim, den Vorzug, und fie müffen 

ihre firhlihe Stellung behaupten, bis fie ohne Gefahr für die Kirche 
und Berlegung ihrer Pflicht ihre prosiforifhe Autorität in die Hände 

der vom Herren zu diefem Werf berufenen Männer zurüdgeben können ?), 

Nur darüber ſprach die Schrift, gleichfalls Acht irvingianiſch, ſich nicht 
aus, ob diefe „rechten Hände“ bereits erfchienen feien, oder nicht. 

Das alfo war nicht fiher zu erſehen, was aus der ecclesiola 

weiter und definitiv werden follte, welde der preußifchen Ordre vom 

13. Juni 1853 als Leitftern diente, Ueber die VBorftellung felbft, welche 

diefer Anſicht zu Grunde liegt, bat fich aber namentlih Dr. Holtzmann 

fehr fchlagend, vom Standpunft des fymbolmäßigen Kirchenbegriffs aus, 
geäußert: „Der Gedanke liegt nahe, aus der ungeformten, unbegrenzten, 

unorganifirten Maffe der zufällig an einem Ort lebenden Getauften als 

der Gemeinde, welche das Objekt einer mehr miffionirenden Thätigfeit 
wäre, eine Gemeinde wahrhaft Gläubiger, eine fihtbare Gemeinſchaft 

MWiedergeborner herauszufcheiden, und dieſe als das Subjekt der Kir⸗ 
hengewalt und der Kirchenzuct über ſich felbft und über die fie um— 

gebende unorganifirte Maffe zu betrachten.“ Aber „wo es verfucht wird, 

malos auszufchliegen, da werden hypocritae um fo dichter und üppiger 

aufſchießen. Jener König wird das Kirchenregiment behalten müffen, 

wenn es ihn auch noch fo fehr drückt, bis an den jüngften Tag, denn 

1) „Die Kirche Ehrifti in ihrem Verhältniß zu den Staaten.” Berlin 1854, 
angeblih von Wagener, vem ehemaligen Kreuzzeitungs-Redakteur. 

2) Berliner proteft. 8-3. vom 23. Dec, 1854, 
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die vehten Hände, denen er daſſelbe zurüdftellen will, fommen erſt 

— nad der Auferftehung der Todten“ 2). 

Somit wären: wir über der Trage, wie die fombolmäßige Kirche 
die Bedingungen ihrer irdiſchen Eriftenz: Amt, Zucht, VBerfaffung, aus 

ſich herausſetzen folle? abermals bei der merfwürdigen Erſcheinung der 

ecclesiola angelangt, Che wir aber näher auf fie eingehen, ift noch 

ein Blick auf den gegenwärtigen Stand der preußifchen Kirchenver— 

faffungs-Srage und den Widerfireit der Firchenbegrifflihen Prineipien in 

ihr zu werfen. 

$ 3 Der Kirhenverfaffungs- Streit in Preußen. 

Handelte es fih in der dee des Königs von Preußen gleich un- 

mittelbar um die abfolute Selbfiftändigfeit der Kirche, fo war dagegen 
in der Wirklichkeit die Frage nie über das Niveau relativer Selbftftän- 

digfeit unter dem fürftlichen Summepifeopat Hinausgefommen: es fragte 

ſich immer nur, ob und wie die preußiſche Landeskirche presbyterial und 

ſynodal verfaßt werden ſolle oder nicht? Gerade in neueſter Zeit ge— 
ſtaltete ſich das Problem ſehr drängend. Der Oberkirchenrath erklärte 

zwar: „die Verfaſſungs⸗Frage habe ſchon im Jahre 1850 aufgehört bie 
Gemüther zu beſchäftigen“; aber zugleich geftand das Kirchenregiment, 

in feiner. Sfolirung felber Schwäche zu fühlen, 3. B. gegenüber den un= 

gläubigen Tendenzen, und e8 lägen jest wichtige Tragen vor, zu deren 

Entfheidung „die Autorität des Kirchenregiments nicht ausreiche, fondern 
die Autorität der Generalſynode hinzutreten müffe”, kurz die General- 
ſynode fei „unabweisbares Bedürfnig” 2). Der König Tieß fi endlich 

die Wiederaufnahme des Projekts einer Landesfynode unter gewiffen 
Bedingungen gleichfalls gefallen, und bei den Berliner November-Eon- 

ferenzen yon 1856 war daflelbe ein Hauptgegenftand der Berathung. 

Diieſe Conferenzen find für die Geſchichte des allgemeinen. Priefter- 
thums hochwichtig und prototypifch. Nirgends fonft ift ung der oben- 
gedachte dreifache Gegenſatz kirchenbegrifflicher Principien ſo klar wie 

hier entgegengetreten. Er war durch drei ausgebildete Parteien ver⸗ 

treten, mit deren mittlerer wie immer das Kirchenregiment geht: erſtens 

die dem Neulutherthum verwandte Amts-Partei, zweitens die Partei der 

1). Darmfl, 8-3. vom 19. Sept. 1854. 
2) Bol. über dieſe Smpoten-Grttirungen ah Er Meier a. a. O. ©. 

378—413. 
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irgendwie geſetzlich geordneten Stellvertretung des allgemeinen Priefter- 

thums; drittens die Partei vom allgemeinen Prieftertbum der fichtbaren 

und wirflihen Gemeinde oder yon der demofratifchen — der 

Subjektiviſten. 

Drei Verhandlungsgegenſtände der Conferenzen zumal — da⸗ 

hin ein: die kirchliche Gemeindeordnung, das Diakonat und die Frage 

von der Landesſynode ſelbſt. Es war kirchenregimentliches Axiom, daß 

nur die Zahl der am Dienſte der Kirche Betheiligten, als der ſichtbaren 

Stellvertreter des unſichtbaren allgemeinen Prieſterthums, die Baſis des 

eventuellen Synodalweſens bilden ſollte. Auf Seite der Laien mußte 
daher dieſe Zahl möglichſt vermehrt werden, und dazu ſollte eben das 

Inſtitut der Gemeindekirchenräthe und die Neubegründung des Diako— 
nates dienen. Beſonders aber das erſtere. 

Die Neubildung der Gemeindekirchenräthe war ſchon ine 
die Gemeindeordnung vom Sabre 1850 geregelt, aber den Gemeinden 

zur Annahme freigeftellt, anempfohlen, nicht befohlen worden. Ein de— 

mofratifher stimulus gegen den firdhlihen marasmus senilis, meinten 

die Einen; die Andern berichteten mit Luft, wie gleichgültig und mürriſch 

das neue Inſtitut überall aufgenommen werde, namentlich au in Wür— 

temberg, wo man befonderes Gewicht darauf gelegt Hatte 1). Wirklich 
meinte jet auch der preußifche Oberfirchenrath, bei der „Eirchlichen Zer- 

rüttung der Gegenwart“ mit dem Inſtitut der Gemeindeficchenräthe nicht 
anders durchdringen zu Fünnen, ald wenn es gefeslih in allen Gemein—⸗ 

den eingeführt werde, Zugleich warb offen zugeftanden, bag man da—⸗ 

durch nicht fo faft „ein Helferamt für das geiftliche Amt”, als vielmehr 

„die folide Grundlage einer Synodalverfaffung“ gewinnen wolle 2). 

Man hatte alfo auf der Reaftiongfeite richtig gefehen: dieſe Ge—⸗ 

meinderäthe waren, troß aller oberfirchenräthlichen Berwahrungen,  be- 
reits der natürliche Keim des „Kirchen⸗Conſtitutionalismus“ und „Firdh- 

lihen Repräfentativfoftems”. Wollte man diefem felbft widerſtehen, fo 

mußte man ihm nothwendig ſchon im Princip der Gemeindefirchenräthe 

widerftehen, und dieß geſchah nun yon der Amts-Partei mit größter 

Energie, Herr Hengftenberg führte für fie das Wort. 

Als diefer Theologe von der Eonferenz verlangte, dag fie Die ganze 

1) Darmſt. 8.-3. vom 25. April 18545 Berliner „Zeit“ vom 26. April 1854; 
Kreuzzeitung vom 25. März 1854, 

2) Gutachten zur Eonferenz ©. 45 Protokolle der Konferenz ©. 69, 
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Berfaffungs- Frage in den Windeln der Gemeindeordnung erftide, da 

erklärte er. das für deren Grundfehler: „daß fie eine der Wefenslehren 

der Reformation, die von der Kirche ald der Gemeinfchaft der Gläu— 

bigen, verläugne, und daher auf das Gebiet der modernen Conftitutiong- 

‚macherei übergetreten fei.“ Die andern Parteien beriefen fih auf dag 

allgemeine Prieftertbum für die Gemeindeordnung, Herr Hengftenberg 

that daffelbe gegen fie. Das Näthfel löst fih einfach; er fchließt 

nämlich wie folgt: die wahren Gläubigen find unfichtbarz nun aber fteht 

nur ihnen das allgemeine Prieftertbum: zu; alfo ift jede fihtbare Ver— 

tretung. ‚deffelben ein Attentat eben gegen das allgemeine Priefterthum. 

„Se tiefer”, fagt er, „die fihtbare Kirche gefunfen ift, je größer bie 

Kluft zwifchen ihr und der unfichtbaren, deſto unevangelifcher ift es, ihr 

Rechte beizulegen, welche nur der lettern zufommen.” Ya, wenn bie 

heutigen. Gemeinden mit den apoftolifhen verglichen werben Fünnten! 

Aber der jegigen Maffe wolle man alles kirchliche Recht übertragen, und 

aus Majoritätswahlen, wie die der „Nürnberger Proteftanten”, welchen 

die, „Berliner Proteftanten” getreulich nacheifern würden, bie Firchliche 
Vertretung hervorgehen Yaffen! Eine „Räuberfynode” (wie 1846) fünne 

zwar wohl daraus hervorgehen, nimmer aber „die völlig Tegitimirten 

Hände Cwie fie der König yon Preußen erfehnt), denen man die äußern 

und innern Güter der Kirche ausliefern könne.“ 

Und nun das Amt neben einer ſolchen Gemeindevertretung! Das 

neue Inſtitut fiele mit der Presbyterialverfaffung der weftlichen Pro- 

vinzen Preußens zufammen. Hofprediger Krummacher jelbft und An— 

dere wiefen in der Conferenz auf die traurige Lage fo manden Paftorg 

unter der Tyrannifirung dieſer Presbyterien hin; Hengſtenberg hatte 

darum. die Lage einer folhen Kirche ſchon einmal als: „Pöbelkirche“ be= 

zeichnet. Er bemerfte jest abermals: folange die Wahl überhaupt aus 

der Mitte der Lofalgemeinde hervorgehe, gäben in- der Regel die bür- 

gerlichen Berhältniffe den Ausschlag; die Dptimaten würden: gewählt, 

welche meift diejenigen feien, die am wenigften firchlichen Geiſt hättenz 

unter ihnen follten dann die Paftoren ftehen. Wenn nun erft die Er- 
fchlaffung von 1848 aufhöre und die Oppofition wieder aufwachel Zwar 
benimmt die preußifche Gemeindeordnung notorifcher Unkirchlichkeit das 

Stimmrecht, während die bayerifche nur der Berurtheilung wegen ge= 

meiner Verbrechen diefe Wirkung zufchreibt 2): dennoch weist Herr 

I) Freimund vom 8. Oct 1857. 
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Hengftenberg die bedeutfame Thatfahe nach, daß, gemäß Ausfage ber 
oberfirchenräthlichen Denkſchrift felber, die Gemeindeordnung nirgends 

viel Anklang gefunden außer in der Provinz Preußen, wo „fie wie an 

Umfang am meiften gewonnen, fo auch an innerer Lebenskraft fih am 

reichſten erwieſen“: alfo eben in der Provinz, welde als die unkirch— 

Yichfte und als der Tummelplag des Freigemeindlers Rupp befannt fei. 

Kurz, die Gründe Hengftienbergs waren nicht ſchwach, weßhalb er das 

Kirchenrecht der Amts-Partei (nach den Grundſätzen des -Neulutheraners. 

D, Mejer) aufs Entfchiedenfte der Konferenz empfahl: 

„Luther Hat nie daran gedacht, den unkirchlihen Maffen ſolche Rechte 

beizulegen, wie bie jebt ihnen zugefprochenen. Er hat ſich nur in den erften 
Jahren der Reformation mehrfach getäufcht in Bezug auf den wirklichen 

Zuftand der Gemeinden. Der Aufftand der Bauern enttäufchte ihn. Jetzt 

erfannte Luther, daß die Idee des allgemeinen Prieſterthums auf die vorlie- 

genden VBerhältniffe, die er früher mit zu günftigen Augen angefehen, nicht 

paſſe. Die Verfafjung ftellte fih auf den Standpunft zurück, auf welchem bie 

Gemeinde als das Objekt der Erziehung Rare Zucht und Lehre 

gedacht wird.“ 1) 

Sp flogen wir alfo zum drittenmale auf die Unterfcheidung zwiſchen 

dem Luther vor 1525 und dem Luther nach 1525, welcher letztere das 

allgemeine Prieftertbpum rein bloß in der Theorie belafle, in der Praxis 

aber eine andere Firchliche Vertretung ald durch den Paftor und den 
Patron feineswegs geftatte. Gegen die neue Organifation der preußi- 

fhen Gemeindefirhenräthe proteftirten namentlich auch die adeligen Pa— 

trone da und dort als demofratiih, der göttlichen Autorität ledig, für 

Kirhe und Staat gefährlih; in Pommern ſchloß fih fogar der Pro- 

yinciallandtag dem Protefte an. Die Eonfiftorien felbft ftanden im ent= 
fchiedenften Meinungszwiefpalt. Magdeburg wehrte ſich auch gegen den 

Schein. einer Nepräfentation der Gemeinde und wollte den Kirchenrath 

nur als ein Helferamt unter Leitung des Paftorats zulaffen. Poſen, 

Königsberg und Breslau vermochten zwar den Begriff einer Vertretung 

der Gemeinde von den nothwendigen Funktionen des neuen Inſtituts 
nicht zu trennen, aber Breslau wollte die Vertretung auf die Lofalge- 

meinde⸗Sachen beſchränkt wiffen, nur Pofen und Königsberg begutach— 

teten eine folhe Bertretung neben dem geiftlihen Amt auf. den höhern 

1) Hengfienbergs evang. 8.-3. vom 8., 12,, 15., 26. Nov, 18565 Conferenz- 
Protokolle S. 91, 102 ff., 150, 
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Stufen der Berfaffung ?). So viel fei denn doch, verlautete auf der 

Conferenz, die unerläßliche Forderung des evangelifchen Kirchenbegriffs 

und des allgemeinen Prieftertfums. Auch fprach fich für diefe Anfchauung, 

im Sinne des Oberfirchenraths, endlich die Mehrheit der Verſamm— 

fung aus. 

Eine Minorität fuchte durch noch weitere Vernichtung der Wahl: 

freiheit nachzuhelfen, „in Anfehung des geiftlihen Todes vieler Gemein: 

den und mancher anderen, die nur aus dem Gutsherrn und feinen Tage 

löhnern beſtünden.“ Generalfuperintendent Hoffmann wollte fogar die 

Kirchenräthe nicht von Unten gewählt, fondern von Oben ernannt, nicht 

als Mandatare, fondern als Firhlihe Beamte haben ?). Andererfeits 

war bie dritte oder fubjeftiviftifche Partei fchon mit der befchränften Wahl 
des officiellen Vorſchlags höchſt unzufrieden; fie verbarrte dabei: „befler 

feine Gemeindeordnung als eine, in ber die Gemeinde (die wirkliche) 

nicht vertreten iſt“ 3), 
Gleichfalls im Hinblick auf das Fünftige Synodalwefen, dem eine 

chriſtliche Baſis gefchaffen werden müffe, ward die Diafonats- Frage 

verhandelt. Man wollte nämlich jest in Preußen bemerfen, daß bei der 

wachfenden religiös =fittlichen Verwilderung eine Pflege chriftlicher Liebe 

in Form der freien Affoeiation nicht genüge, fondern „unter die fländigen 

Thätigfeiten der Kirche aufzunehmen fei”, wie ihr dieg auch als Erbin 
der apoftolifhen Kirche anftehe. Freilich bemerften die Subjeftiviften: 

daß diefe Kirche erft durch die verhaßten Demofraten von 1848 ſich auf 

thatfräftige Liebe habe Hinweifen laſſen müſſen. Jetzt aber hatte man 

ſich erinnert: mit wie großer Klugheit die römiſche Kirche die vielen, 

zum Theil frei in ihrer Mitte entftandenen Brüder und Schwefter- 

haften mit fi) verbinde. Dr. Wichern war bereits als Minifterialrath 

in preußifche Dienfte getreten; nun follte auch das Gebiet der Innern 
Milfton felbft den kirchlichen Aemtern eingefügt werden. Man hätte es 

für das Einfachfte halten follen, den neuen Gemeindefirchenräthen eben 

das Diafonat zu übertragen, wie e8 3.3. in Hannover gefchehen. Da⸗ 

mit wäre auch die Amtspartei einverftanden- gewefen, denn die Kirchen- 

räthe wären dann um fo ficherer bloße Helfer geworden, vom Paftor 

abhängig, ihn in der Gemeinde umringend, Dieg wollte man aber im 

1) Gutachten zur Conferenz ©. 214 ff. 239 ff.; Dentfchrift des Oberfirchen- 

raths ©. 13 ff. 
2) Protofolle der Eonferenz ©. 905 vgl. Kreuszeitung vom 12. Nov. 1856. 
3) Berliner proteft. 8.-3. vom 10. Jan, 1857, 

Jörg, Geſch. des Protefl. I. 32 
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Regiment eben nicht. Dafür wußte man freilich für die Kirchenräthe 

fein rechtes Gefchäft und für die Diafonen feinen rechten P lab in der 

Kirche. Es waren darüber in der Gonferenz faft jo viele Meinungen 

als Köpfe. Einen eigentlihen neuen Drdo zwifchen Predigtamt und 

Gemeinde einzufchieben, ſchien doch für die Geltung des Paftorats allzu 

bedenffih und eine unerfhöpflihe Duelle von Confliften, welche um fo 

mißlicher wären, „je mühfamer fih das Paftorat aus der Beratung 

emporarbeiten müffe, unter der es in unferer Zeit leide”. Es war vor: 

auszufehen, dag die Reformirten eben defhalb auf den befondern Ordo 

dringen würden. Die Conferenz aber befchloß, daß die Diafonen weder 

ordinirt, noch eingefegnet, fondern nur feierlich inftallirt werden follten, 

Demnach würde man für zweierlei Bethätigungen des allgemeinen Prie— 

ſterthums „lebendige Glieder der Gemeinde” fuchen müffen, während 

man gleichzeitig voller Klagen ift, deren für Eine nicht zu finden 1). 

Wie gefagt, hatte der Oberfirchenrath die beiden Snftitutionen vor 

Allem zur nothwendigen Borausfegung einer „die Kirche in allen ihren 
Sfiederungen umfaffenden fynodalifchen Vertretung” gemadt. Se. Ma- 

jeftät hatte nur unter der Bedingung beigeftimmt: daß bie Synode nicht 

nah Analogie conftitutioneller Kammern die Kirche gegenüber ihren 

Behörden, fondern mit diefen die Kirche nah Außen vertrete, daß 

demnach zum Eintritt in die Synode ein Kirchenamt oder der Auftrag 

der aus der neuen Conftitwirung der Kirche hervorgegangenen Kirchen— 

behörden Vollmacht gebe. Demgemäß lautete auch der Beſchluß der 

Conferenz: „Nur der Dienft der Kirche foll die paſſive Wahlfähigfeit 

auf allen Stufen des Synodalverbandes begründen”. Und damit bie 

Auswahl für die Laien Doch etwas größer fei, dazu follten eben die ge- 

dachten zwei neuen „Dienfte der Kirche” eingeführt werben ?). 

Dffenbar Tiegt auch hierin wieder eine ganz willkürliche Zurück⸗ 

ſetzung des allgemeinen Prieſterthums. In Heidelberg ward dieß auch 

gleich ſehr übel vermerkt: „Die Gemeinde des Herrn beſteht nicht nur 

aus Kirchenbeamten, ſondern ſie beſteht aus allen Heiligen und Auser— 
wählten, und nur ſoviel iſt zugegeben, daß dem kirchlichen Amte in der 

Synode eine wichtige und nothwendige Stelle einzuräumen ſei“ 3). Die 

7) Gutachten ©. 103 ff. 116 ff. 1235 Protofolle ©, 63, 157 ff. 165, 172 ff.; 

-Kreuzzeitung vom 16. Nov, 18565 Kliefoth und Mejer, kirchliche Zeitfehrift. 1856. 
Auguft. ©. 421. 

?) Bol. Gutachten ©. 2; Denfidrift ©. 6. 

3) Darmſt. 8-3. vom 1. Juni 1856. 
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Subjeftiviften übertragen nämlich, um ganz fiber „alle Heiligen“ in der 

Wahl zu haben, das Stimmrecht auf die ganze kirchliche Maſſe; jeden- 

falls fcheinen fie nit mit Unrecht in dem preußifhen Monopol des 

„Dienftes ber Kirche”. ein Fatholifirendes Prineip zu wittern: 

„Oberkirchenräthe und Confiftorialräthe alſo, Generalfuperintendenten 
und Superintendenten, Profefforen der Theologie, des Kirchenrechts und Pre— 
diger, dann wer fich um diefe fammelt in ihren Miffionsvereinen, nach durch- 
geführter Gemeindeordnung natürlich auch die von ihnen zum Theil beftimm- 
ten Mitglieder des Gemeindefirchenrathbs und Diafonen: dag würde auf allen 

Stufen die Site der Kreis-, Provincial- und Generalſynode füllen; wahrlich, 
katholiſche Eonvente und Concilien fünnten nicht zweckmäßiger zuſammengeſetzt 

werben;... nur müßte dann auch die evangelifche Kirche nichts Anderes mehr 
fein als Inſtitution, wie im Katholicismus!“ 9) 

Zu-verwundern ift es allerdings, daß eine ſolche Monopolifirung 
fih aub Männern empfehlen fonnte, wie z. B. denen des Conſiſtoriums 

Pofen, welches ausdrücklich erflärtes der Herr habe das Amt der „Ger 

meinde im Ganzen ald dem Föniglichen Prieftertbum übertragen“ und 

die Gemeinde übertrage e8 um der Drdnung willen einzelnen Perfonen. 

Oder wie den Referenten der Conferenz felbft (Juſtizrath Abegg und 

Superintendent König), welche ebenfo ausdrücklich erklärten: nicht bloß 

um eine fogenannte Nepräfentation der Gemeinde handle es fich, fondern 

darum, daß die zum Prieſterthum berufene Gemeinde fi) bethätige; die 

evangelifhe Kirche müffe den Unterfchied zwifchen ecclesia docens et 

audiens, regens et obediens verwerfenz; „ihr ift nicht allein der geifte 

liche Stand, fondern auch die Gemeinde eine göttliche Inſtitution.“ 

Die diametral entgegengefeste Confequenz zog abermals Herr Heng- 

fienberg aus der Lehre vom allgemeinen Prieftertbfum: wer den von 

Luther aus den intimis penetralibus der Schrift gefchöpften Begriff 

von der Kirche als dem Häuflein eitel Heiliger auf Erben nicht ver- 

läugne, der müffe auf jeden Gedanfen an eine gemeindliche Vertretung 

der Kirche verzichten; die Aufgabe wäre vielmehr, für eine Synode jene 

natürlichen Vertreter, die Heiligen, herauszufinden; „die Gemeinde kann 

nichts übertragen, was fie felbft nicht befist“ 2). Allerdings ganz folge 

richtig, aber unmöglich, wie e8 Herr Hengftenberg eben will! 

Das Merfwürdigfte an der Sache ift, daß die dritte oder Amts 

1) Berliner proteſt. 8.-3. vom 10. San, 1857. . 

?) Evang. 8-3. vom 17, Jan. 1857; Protofolle ©. 23, 502, 542. 

32% 
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Partei mit jenen „Fatholifirenden” Befchränfungen des Oberfirchenraths 

und der Conferenz nicht einmal zufrieden war, Herr Kliefoth fand bald 

heraus, für’s Erfte fei ed nur Täuſchung, wenn der Oberfirchenrath von 

einem „Amt“ der Kirchenräthe rede; aber auch die Träger der übrigen 

Aemter wolle er „nicht als ſolche und kraft einer ihrem Amte inwoh- 

nenden Vollmacht zur Nepräfentation”, fondern als vorausfichtlich be- 

fonders Begabte zur Synode berufen haben. Damit fei „das Princip 
des Amtes aufgegeben und das Princip der Gaben adoptirt.” So be— 

griffene Synoden fenne die Tutherifche Kirche gar nicht, fie feien am 

Rheine nur von eingewanderten Calviniften eingefchlepptz Die Iutherifchen 

„Synodi” feien bloß Prediger-Convente gewefen 1). Alles dieß wieder: 

holte Herr Hengftenberg Namens der Yutherifchen Vereine vor der Con⸗ 
ferenz felbftz er ereiferte fih fehr gegen die ganze Preshyterial- und 

Synodal-Verfaſſung: fie erftide den „myftifhen Zug und Marien-Sinn, 

die der lutheriſchen Kirche eigen feien.” Dem Oberfirchenrath und fei- 

nem Anhange wirft er rationaliftifhe Anfchauung von der Kirche vor, 

als beftehe diefelbe aus der Maffe der äußerlich zu ihr gehörenden Glie— 
der; dagegen hätten die Reformatoren die äußere Mitgliedfchaft der 

Kirche für ganz werthlos erachtet und jede Repräfentation, die ihre Voll 

macht von der Maffe erhalte, abgewiefen. Nach dem geiftlihen Begriff 

von der Kirche fei es die Aufgabe des von Gott eingefebten Kirchen- 

regiments, die mit dem Geifte der Kirche erfüllten Glieder herauszu- 

fuhen und zu feiner Unterflügung zu berufen, Kurz, Feine Synode, 

oder „die Ernennung der Mitglieder gehe einzig und allein von Gr. 

Majeftät aus“ 2)! 
Freilich bemerften die Subjeftiviften: dieß gehe ja noch weit über 

päpftlihe Bollmacht hinaus; Herr Hengftenberg aber hatte dafür in feinem 

Gutachten fehr praftifche Gründe beigebracht: er mißtraut den Wahlen der 

juridifchen Fafultäten, mißtraut den Oberpräfidenten, mißtraut den Wahlen 

der Prediger, daß ſich nicht eine Generalfynode von 1846 wiederhole, 

Dver was andern Falls mit einer fervilen Majorität geholfen fei? 

und ob denn das „ganze Elend unferes Zuftandes”, das jet Doch mehr. 

im Innern der Behörden verborgen fei, vor aller Welt offenbar wer- 

den müffe? Er ruft der Conferenz fohließlih zu: es handle fih um 

1) Kliefoth und Mejer: Kirchliche Zeitfchrift, 1856. ©. 402, 4095 Hengftenbergs 
evang. 8.3. vom 29. Nov. 1856. 

2) Protokolle der Conferenz ©. 583 ff. 
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ein Schisma wie in Schottland, wenn man die Sache weiter treibe; 
nicht der Austritt von zehn und zwanzigtaufend Lutheranern, fondern 

ganz andere Zahlenverhältniffe wären zu befahren; „die Kirche fährt aus— 

einander, wer das nicht will, muß den fynodalen Wünfchen entfagen“ 1), 

Ganz ähnliche Befürchtungen hatte die Kreuzzeitung im ängftlichflen 

Tone geäußert über das Dffenbarwerden der evangelifhen „Grundzer- 

riffenheit” 2c., und fie mögen wohl auch den endlichen Befchluß der Con- 

ferenz beftimmt haben, zwar prineipiell alle Einwendungen der Amts⸗ 

partei abzumweifen, aber zugleich zu erklären, es liege zur Zeit feine Noth— 

wendigfeit für Berufung einer Landesfynode vor. 

— — — — 

Es dürfte nun an unſerer Darſtellung der Unmöglichkeiten nichts 

mehr fehlen, mit welchen der ſymbolmäßige Kirchenbegriff oder das all 

gemeine Prieftertbum behaftet erfcheint, wo immer es gilt, die irdifchen 

EriftenzeBedingungen der Kirche: Amt, Zucht, Verfaffung, aus dem 

Wefen der Kirhe herauszufegen. Unter den Folterqualen diefer Un- 

möglichfeiten hat das Neulutherthbum den fombolmäßigen Kirchenbegriff 

ganz fallen laſſen. Wo man aber diefe Folterqualen gleichfalls fühlt, 

jedoch ebenfo auch die Unmöglichkeit, den fymbolmäßigen Kirchenbegriff 

fallen zu laſſen: da ftießen wir bei ſedem Schritte auf die eigenthüm— 

liche Neigung zur ecclesiola. 

Der Gedanke der ecclesiola liegt der Deſperation bei dem ſym⸗ 

bolmäßigen Kirchenbegriff allerdings ungemein nahe, und deffen Gefchichte 
ift ohne Eingehen auf ihre Idee nicht einmal vollftändig zu behandeln, 

Die ecclesiola hat aber ebenfalls wieder ihre Entwiclung, welcher wir 
noch eine furze Betrachtung ſchulden. 

Biertes Hauptſtück. 

Die ecclesiola in ececlesia. 

Die volle Idee der ecclesiola befteht in dem gänzlichen Verzicht 

auf die kirchliche Maffe, auf die Anfchauung von der Kirche als Volks— 

und Weltkirche, in der Anficht, es fei felbft ein Zeichen der „Verwelt— 

N) Protokolle ©. 584 ff. 5935 Gutachten ©. 235 evang. 8.3. vom 21. Sa= 
nuar 1857, 
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lichung“, zu meinen, daß die Kirche eine die ganze Menfchheit ums 

jchliegende Anftalt fer oder fein ſolle. Dffenbar Tiegt diefe Borftellung 
dem ſymbolmäßigen Kirchenbegriff nicht fern; fie wurde auch vom Pie- 

tismus zu allen Zeiten, nur mehr oder weniger, als Confequenz aus 

ihm gezogen. Indeß ift vorerft wohl zu unterfcheiden: dieſe eigentliche 

ecelesiola ift nicht identifch mit derjenigen, auf welche wir in dem 

Borftehenden fo häufig geftoßen, ald auf eine legte fymbolmäßige Aus- 
funft in den Berlegenheiten des Kirchenbegriffs. 

Die ecclesiola der Symbolmäßigen und der Innern Miffton trägt 

nicht jenen Charakter ftiller Gelaffenheit in gemeindelofer Zerftrenung 

und boffenden Harrend auf unmittelbar göttliche Hülfe, welcher das 

Weſen der eigentlichen ecclesiola if. Sie foll im Gegentheil die aftive 

Baſis zur Wiedergewinnung der großen Kirchenzwede, die fymbolmäßige 

Unterlage zur Bethätigung des allgemeinen Prieftertbums fein, Wäh- 

vend die ſtreng pietiftifche ecclesiola die äußere Kirche ruiniren will, 

will diefe ecclesiola fie vielmehr wieder aufbauen, die rechte Identität 
son Reich Gottes und Kirche herſtellen. Am beften hat vor etlichen 

Sahren die Auerbacher Eonferenz ihre Definition ausgeſprochen, in- 

dem fie tabelte: bald werde über der Betonung des geiftlihen Amts 

das neuteftamentliche allgemeine Priefterthbum faft ganz vergeffen, bald 

werde wohl davon geredet, vielleicht viel geredet, „ohne daß ein ernfter 

Berfuh gemacht würde, den Laien neben dem priefterlichen Charakter, 

den ohnedieß nur die wirffih gläubige Minorität bat, aud eine prie- 
fterlihe Thätigfeit in der Kirche zu eröffnen, in geordneter Weife 

fie in eine folche hineinzuziehen“ Y. 

Es iſt auffallend, daß im Anfang der Bewegung gerade auch die 

Elemente, welche ſich nachher zur Amtspartei und zum eigentlichen Neu- 

lutherthum entwidelten, eifrig um die ecclesiola bemüht waren, Herr 

Kliefoth felbft fprach da von organifcher Gliederung des wüften Hau- 

fens der wirflihen Gemeinde und von einem eigenen Drdo der Abend- 

mahlögenoffen. Herr Nathufius bemerkte über ſolche „Bildung engerer 

Semeinfchaften innerhalb der Gemeinden“ und „organifche Vereinigung 

der geiftlich Tebendigen Elemente der Gemeinde”: mit der Löfung diefer 

Frage hänge vielleicht das ganze Sein oder Nichtfein der evangelifchen 

Kirche zufammen. Die alten Geleife feien zu ausgefahren, es müffe ein 

Neues in die Gemeinde eintreten; und was? Herr Hengftenberg ant- 

Darmſt. 8.3. vom 26, Juni 1855. 
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wortete: „Eine der erflen Sorgen des Geiſtlichen in feiner paftoralen 

Thätigkeit ſei, fich eine ecclesiola in ecclesia zu bilden, eine engere 

Gemeinfchaft in der Gemeinde, einen feften Kern von Erweckten, durch 

deren Pflege und Weiterbildung er einen Sauerteig gewinne für Die 

ganze Gemeinde“ 9. 

} 

Sn dem Mage, als die Innere Miffion das ordentlihe Amt für 

völlig banquerott erflärte, mußte natürlih immer mehr die Aushebung 

der „wirflich gläubigen Minorität” zur Bethätigung der Kirchenzwecke ſich 

empfehlen. In demfelben Maße mußten aber auch diefe ecclesiolae 

als Selbftamt und Selbftfirde erſcheinen. Wir haben gefehen, wie bie 

Conſequenz des fymbolmäßigen Kirchenbegriffs in allen großen prote— 

ftantifchen Kirchenfragen an ſich ſchon dahin drängt. Freilich proteftirten 

Dr. Wichern felbft und Andere: mit ihrer ecclesiola dürfte es nicht 

gehen wie 3. B. mit den Gründungen Zinzendorfs, fie folle nur durd 

praktiſch⸗chriſtliche Thätigkeit fo fich entfalten, daß fie dann im Ganzen 

der ecclesia wieder untergehe. Man hatte unter Anderm gerade auch 

durch diefe Raumgewährung an unbefriedigt gebliebene Bedürfniffe geift- 

licher Thätigfeit der einreigenden Neigung zu Separatismus und Seften- 

bildung vorzubauen geſucht. In Wahrheit aber nährte man nur den 

geiftlihen Hochmuth, und dieſes Princip trieb fort, wenn aud in vers 

fchiedener Richtung. Der Subjeftivift Holsmann behielt nicht weniger 

vecht: „wo es verfucht wird, malos auszufchliegen, da werden hypo- 

eritae um fo dichter und üppiger auffchiegen“, als das altlutherifche 

Wort: „Pietismus und Methodismus find Firhenauflöfend,“ 

Bald mahnten Drgane, die fonft nicht wenig für die ecclesiola 

eiferten: die Kirche Ehrifti dürfe nicht zur Partei herabfinfenz daß fie 

Volks- und Nationalfirhe geworden, fei ein Fortfchritt in ihrer gottge— 

wollten Entwicklung. Krummacher felbft, einer der befliffenften Prediger 

der ecclesiola, erachtete doch bald Vorſichtsmaßregeln für hoch nöthig. 

„Leicht”, fagte er, „könnte es gefchehen, dag die Gemeinſchaft allmählig 

einen feftirerifchen Charafter annähme, und leicht könnten ſich die Glie— 

der verleiten laſſen, ihre Beigebörigfeit zu dem engeren Kreis für die 

untrüglihe Signatur der Gotteskindſchaft zu haltenz Teicht endlich Fönnte 

der Dünfel Wurzel fhlagen, als ob außer der Gemeinfhaft es wahre 

Chriften an einem Orte nicht gebe.’ Krummacher will daher au 

1) Berliner evang. 8.-3. vom 18, März 1854; vgl. Berliner allg. 8.-3. vom 
30, Det, 18525 Hallefches Volksblatt vom 15. und 25, Zuni 1853, Ä 
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nicht zulaſſen, daß innerhalb des engeren Kreiſes das Sakrament ge- 

fpendet werde; nur dann und wann gemeinfchaftlihe Kommunion, fonft 

„verbleibe das Saframent in der Kirche” 1). Aber was ift denn eben 
„Kirche“ vor der Idee der ecclesiola? 

Shre Idee treibt vielmehr mit innerer Nothwendigfeit. über die 

äußere Kirche hinüber zur — Schwärmerfirde. Nichts iſt natür- 

licher, leichter und fürzer als diefer Uebergang. Als wirklich gläubige 
Minprität, mit dem den andern Kirchengliedern verfagten priefterlichen 

Charakter, fteht man miffionirend über diefer kirchlichen Maſſe, offieiell 

anerfannt und organifirt, fafultativ berechtigt zu Selbſt-Amt und Selbft- 

Kirhe. Wie nahe liegt es bier, feine Minprität für die wahre Ge- 
meinde der Heiligen, feine ecclesiola für die fihtbar gewordene 

eigentliche Kirche, fich felbft, eben aus der Zugehörigfeit zu der wirffich 
gläubigen Minorität, für ein unzweifelhaftes Gottesfind zu achten — 

und fobald man alſo erachtet, ift die Schwärmerfirche fertig. Zugleich 

ift nicht zu verfennen, daß diefe mit einer fichern Gonfequenz aus 

dem fymbolmäßigen Kirchenbegriff felbft fi) ableitet, wobei die eccle- 

siola nur ein Durdhgangsmoment bildet. Wie aber die zur Teiblichen 

Erfcheinung gelangte Gemeinde der Heiligen, oder die fihtbar und greif- 

bar gewordene fymbolmäßige Kirche in diefer Leiblichfeit fich macht und 

darftellt, ift fpäter an dem intereffanten Phänomen des Neobaptis- 

mus zu betrachten. 

Wir haben diefe Uebergänge aus der ſymbolmäßigen, zur Evolution 

beftimmten ecclesiola in die Schwärmerfirche Feineswegs blog nad 

einer logiſchen Abftraftion erdadht und erfannt. Es Liegen vielmehr 

beftimmte Thatfachen vor. Man bemerkt deutlich, wie die Angehörigen 
der ecclesiola in fteter Gefahr ſchweben, faft unmerflih über die 

Grenze zwifchen „wirklich gläubiger Minorität” in der Kirhe und Neo- 

baptismus außer der Kirche hinüberzugleiten. Nur Ein Beifpiel, Bor 
nahezu drei Jahren famen plötzlich bezeichnende Klagen über Umtriebe 

der Wiedertäufer aus dem nördlichen Baden, namentlich über einen fehr 

reihen englifchen Baptiften in Manheim, wobei befonders merfwürdige 

Erwägungen an die täuferifhe Converfion zweier Lehrerinen einer 

Kleinfinder-Bewahranftalt zu Offenbach fi fnüpften, Die beiden Damen 

# 

1) Halle'ſches Bolksblatt vom 25. Juni und 19. Aug. 1854, 25. Juni 18535 

Dr. Merz a. a. ©. I. 399. — ©, einige Beifpiele: hiftor,=polit. Blätter 36. Bd. 
©. 1068. | 
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waren zu Nonnenweiher in der pietiftifchen Anftalt der Frau Jolberg 

erzogen; „bei deren Zöglinginen kommt ed häufig vor, daß fie, wenn 

fie fich felbfiftändig befinden, fih zu Privatbetftunden oder Erbauungs- 

abendftunden herbeilaffen, und mit diefem Gefchäfte zugleich den dienenden 

Magdfinn, den fie hätten bewahren müffen, gegen den geiftigen Hoch— 

muth vertaufchen.” Wo immer, fährt der Bericht fort, „Die VBorfteherinen 

und Borfteher in gleicher Weiſe chriſtlich ſind, da ſuchen die jetzt Her— 

rinen gewordenen Mägde von jener Oberaufſicht, wenigſtens durch in— 

neres Weiterſchreiten in der Ueberzeugung, ſich frei zu machen; welcher 

Schritt hier zu thun iſt, findet ſich bald, wenn irgendwo in der Nach— 

barſchaft eine excentriſche Sekte hauſet. Unter ſolchen Verhältniſſen 

leben eine Menge Diener der Innern Miſſion; wo ſie zu einem Lie— 

beswerke in einer Gemeinde aufgenommen wurden, ſtanden ſie bald mit 

einigen Geiſtlichen und Gliedern des Gemeinderaths, welche ihrer Ueber— 

fhwänglichfeit fein Gehör gaben, in Zwiefpalt und fleiner Fehde ꝛc. 
Es Tiegt wirklich fo nahe, daß ungebildete Perfonen, wenn man fie 

durch Verachtung der meiften fie umgebenden Menfchen, und durch Auf: 

nahme in eine prätendirte heiligere Gefellfchaft aufreizt, fih etwas 

Beſſeres denn Andere dünfen, aus diefem Dünfel aber einen ftarfen 

Widerfpruchsgeift erhalten” 1). 

Wie weit es von dieſer Geiftesftimmung zu dem nächſten Schritte 

ift, der die „wirklich gläubige Minorität” zur fihtbar gewordenen Ge: 

meinde der Heiligen und jeden ihrer Angehörigen zum unzweifelhaften 

Gotteskind machts: dafür Liegt ein noch klareres Beifpiel vor an der 

ecclesiola zu Elberfeld. Im Jahre 1850 bildete fi zu Elberfeld ein 

„Brüderverein“, mit dem Rektor Bouterwef an der, Spise; „er hatte 

ben Zwed, in den einzelnen Gliedern der evangelifhen Kirche das 

Chriſtenthum wahrhaft Iebendig zu machen.” Schon damals aber be- 

merfte man an ihm „einen ftarfen Trieb zum Independentismus und 

eine Neigung, fih an die Stelle der beftehenden Kirche zu 

fegen“. Als ver Kirchentag dafelbft das „wideramtliche Vereins— 

weſen“ mißbilligte, trat, unter immer neuen Borfländen, jene Neigung 

nur um fo flärfer auf. Bald feierte einer diefer Borftände, ein Klempner- 

gejelle, „mit feinen Anhängern auf eigene Hand das Abendmahl durch 

gegenfeitige Austheilung von ungefegnetem Weißbrod und Wein aus 

einer Taſſe.“ Im Jahre 1852 trat fhon ein Theil der Mitglieder zu 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 11. März 1854, 
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den Baptiften über, und im Laufe deffelben Jahres noch fchied der 

Berein felber wieder bapkftifche Elemente aus fih aus. Der Berein 

ſchloß fih nun der Evangelical Alliance an, erhielt aber noch im De— 

cember einen neuen Riß, indem mehrere feiner vornehmſten Mitglieder 

zu der Ueberzeugung gelangten, „daß fie wirflih die vollfom- 

mene Heiligfeit erlangt hätten.“ Der Berein reeonftruirte fich 

nun, abermals unter Bouterwek, „ftellte die Bekehrung des Sünderg 

als ausfchließlichen Vereinszwer hin, und unterfagte den Brüdern dag 

Taufen und Abendmahlhalten auf das Beftimmtefte.” Eine dritte Kriſis 

aber und neuer Vebergang zu den Wiedertäufern redueirte ihn noch 

einmal, und in ftillerem Dafein näherte er felbft fih nun mehr und 

mehr der Landesfirhe. Der jegige Vorſtand klagte fehr über „die Zu- 

nahme Solcher, die fih für ſündlos halten, meinend, der Buße 

nicht mehr zu bedürfen, und darum hochmüthig und baffend auf alle 

Andern herabſehen“ ?). 

Der Neobaptismus, welcher ſomit als die Erfüllung der in der 

ecclesiola wohnenden Hoffnung erjcheint, gehört zur Gattung der ge— 

meindlihen Schwärmerfirde. Sie liegt in der Entwicklung des ſym— 

bofmäßigen Kirchenbegriffs in diefer Richtung überhaupt am nächſten. 

Der zweite Band des vorliegenden Werfes wird daher eben hier wieder 

anfnüpfen, Es wird fih dann da alsbald zeigen, daß die gemeindliche 

Schwärmerfirhe abermals an einer unbeilbaren Lüde, am Mangel eines 

untrüglihen Sanctometers nämlih, krankt und daß diefes fonft uner- 

füllbare Defiverium wieder weiter führt: zur anftaltliden Schwärmer- 

firhe. Die gleiche Logik, welche in diefem letztern Falle thätig ift, kann 

aber auch zu einem andern Refultate führen, zu der Einfiht: nichts - 

Kirhe! Und Hiemit find wir auch, auf dem Umweg der Innern-Miſ— 

fiong-ecclesiola, zu der Eingangs erwähnten oder der eigentlichen ec- 

elesiola zurüdgefommen, 

Ihre Idee ift fehr einfach: wenn die äußere Kirche nad) der ſym— 

bolmäßigen Lehre blog wüfte kirchliche Maſſe ift, wenn die irdifchen 

Eriftenzbedingungen der Kirhe auf feine Weife aus dem allgemeinen 

Prieftertbum der Heiligen oder der eigentlichen Kirche unmittelbar und 

wefentlih abzuleiten und an die Sichtbarfeit zu ziehen find: nun dann 

beweist dieß eben, dag Gott Kirche, Amt, Berfaffung feiner Ehriftenheit 

nicht will, daß die Kirche entweder noch nie dageweſen oder bald wieder 

1) Berliner proteft. 8.3. vom 2, Dee, 1854, 
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untergegangen, daß die wahre fichtbare Kirche von der laufenden Welt- 

periode gar nicht mehr zu erwarten ift, daß alle menfchlichen Anftren= 

gungen für Herftellung derfelben unnüß und frevelhaft find, dag man 

vielmehr in vollfommenfter Refignation der verflärenden Wiederfunft des 

Herrn entgegenzuleben hat. Daraus fließt zunächſt eine hiftorifche Grund- 

anfchauung, welche fih auch bei allen Schwärmerkirchen wiederfindet: 

eine förmliche Unterfheidung von zweierlei Chriſtus, dem erniedrigten 

yon heute, dem verherrlichten yon morgen. 

„Bis dahin, wo Chriſtus verworfen ward von Seinem erwählten Volfe, 

war eg — wenn nämlich Iſrael im Glauben feinem Könige zuftel — noch 

möglich, daß die Erfeheinung des Gottesſohnes im Fleisch ohne den Kreuzes- 
weg in Herrlichkeit fih verwandelte, und daß von Iſrael dann ein Glanz 

ausbräche, der, auch die Völfer und Nationen unwiderftehlich anziehend, fie 

erneuerte und zu feligem Frieden zufammenfchlöge. Mit der Verwerfung des 
Herrn aber trat nothwendig eine neue Retardation des göttlichen Heilsplanes 
ein. Nicht in Herrlichkeit, in Niedrigfeit ging jeßt das Evangelium aus in 
die Welt, Seelen zu fammeln zu einer Gemeinde, die jest bis zum Abfchluß 

diefer Weltperivde in Kreuzesgeftalt verharren muß. Er bat fein Volk nicht 
felig machen und erretten fonnen vom kommenden Verberben und ... wir 
laffen uns fort und fort umtreiben von ausfchweifenden Plänen, ganze Völker, 

ja die Welt zu retten! Der verhängnißvolle Irrthum, der hierin ung ent- 

gegentritt, ift aber alt, feine Spuren reichen weit hinauf in die ältefte Zeit 

der Kirche. Das Endrefultat ift eben, daß eine hriftlihe Welt unter ung 
groß geworden ift.“ ?) 

Man darf bei diefer Anfchauung vor Allem nicht vergeffen, daß 

die ſymbolmäßige Kirche der Aufgabe, die Speialität zu beherrfchen und 

den status integritatis wieberherzuftellen, ganz anders gegenüberfteht, 

als der gottgegebene Organismus einer realen Kirche. Dort nämlich 

heißt „Spentität zwifchen Reich Gottes und Kirche“ nichts Anderes als: 

jedes Glied der äußern Kirche fol auch wirklich Angehöriger des Reichs 
Gottes fein. Hier dagegen ift eben die Kirche das Reich Gottes auf 

Erden als göttliche Heilsanftalt. Wir werden ung in denfelben Aug- 

drüden und Gegenfäsen fofort auf dem weiten Gebiet der Schwärmer: 

firche felbft zu bewegen haben. Wenn die Begriffe Reich Gottes und 

Kirche (Äußere nämlich) nicht anders zufammenfallen können, als das 

durch, daß alle Angehörigen der letztern auch wirkliche Kinder Gottes 

find: dann ift natürlich die ganze kirchliche Vergangenheit nichts Anderes 

N) Gelzer, protefl, Monatsblätter. Sunt 1855. ©, 376 ff. 

R 
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als eine große Lüge. „Bon dem Augenblide an, wo die Mifchung 
zwifchen Welt und Reich Gottes im offenen Bunde der Kirche mit der 
Weltmacht fanktionirt ward, mußte auch jene unmittelbare Affiftenz des 

Herrn der Gemeinde, und des von ihm verheißenen und über fie aus— 

gegoffenen Geiftes, wie fie die erfte hriftliche Zeit realiter genoffen hat, 

zurüdtreten, und einer mehr mittelbaren Leitung auf dem natürlich ges 

fhichtlihen Wege Plag machen; nur fporadifch, in einzelnen und Fleinen 

Genoſſenſchaften Fonnte jene feitdem, zu einem Zeugniß, daß die Ver— 

heigungen des Herrn noch immer wörtlich und wefenhaft fich erfüllen, 
fih in der Chriftenheit noch manifeftiren”. 

Darauf gründet nun die eigentliche ecclesiola ihren Kirchenhaß. 

Mit richtigem Inſtinkt findet fie auch heraus, dag Kirchenhaß das in- 
nerfie Wefen des Proteftantismus felber fei, nur daß ihm die confe- 

quente Folge nicht gegeben worden fei. Anfänglih, fo dedueirt die 

oben angeführte Stimme aus der ecclesiola, war der Proteftantismug 

auf dem rechten Wege, fich ald verborgene Gemeinde, abgefondert von 

aller kirchlichen Maffe, ald Reich Gottes im Gegenfage zu äußerer 

Kirche oder Welt zu etabliren. Bald aber irrte auch er ab, und jest 

bewegen alle übrigen proteftantifchen Richtungen ſich wieder in der alten 

Illuſion und Täufhung. Rom wie Byzanz läugnen mit fedem Muthe 

jenen Gegenfaß; Alles, was das hriftliche Alterthum hatte, befigen auch 
fie noch in ungefhwächter Fülle, auch das, was der Herr feiner Zus 

funft vorbehalten hat, (d. h. ihre Kirche ift die göttliche Heilganftalt). 
Der Proteftantismus ift zwar fern geblieben von einer folchen Abirrung ; 

er wurzelte im Gegentheile gerade in der Anerfenntnig des Abftandes 

zwiſchen der chriftlichen Urzeit und der Sonnenhöhe der römifchen Kirche, 

und Hat darum. Wiederherftellung des apoftolifchen Chriſtenthums zu 

feinem Panier gemacht. Im Berlaufe aber hat auch er, von Weltgunft 

fatt, der wahrbaftigen Herrlichfeitshoffnungen vergeffen. Mit Einem 

Worte: hat die römifche Kirche jenen Abftand zwifchen Ziel und Wirk: 

lichkeit geläugnet, und ift das bis auf diefe Stunde ihr fchwerer 

Bann, fo hat auch die evangelifhe Kirche jene Höhe des Chriftenberufeg 

mannigfach verkleinert, den Abftand zwifchen Aufgabe und Wirflich- 

feit abgeſchwächt. Ihre Parteien fuchen auch Heil in äußern Inſtitu— 
tionen und wollen, hinftreifend an römifche Irrthümer, bier ſchon Zion 

bauen in ihrer Weife 1). Was follten fie anftatt deffen? 

) A. a. O. © 372 ff. 
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„Je näher nun die Zeit eines entſcheidenden Entweder-Oder liegt, deſto 

mehr muß aus der bis jetzt beſtehenden Dreitheilung (Gemeinde Chriſti, 

chriſtliche Welt, Feinde Chriſti) eine Zweitheilung werben ... Wir müſſen 
ung innerlich bereit halten, ehrwürbige liebgewordene Snftitutionen, ja unfer 

ganzes, überall mit der Welt verflochtenes, äußeres Kirhenwefen in 

den Tod zu geben... Zu ſolchem Stiffewerben wird Dann ganz von felbft 
ein immer Iebendigeres und beftimmteres Hoffen fich gefellen.“ 

Es gibt bereits eine Sefte diefer ecclesiola, welde den Kirchenhaß 

foftematifh ausgebildet hat: der Darbysmus. Ihrer Natur nad 

macht diefe Richtung fonft nicht viel Lärm. Bei der jüngften Gelegen- 

heit des großen Kampfes gegen die Alliance aber ward auf lutheriſcher 

Seite mit arger Befliffenheit auf fie hingewiefen als auf ein abfchreden- 

des Deifpiel, wohin der Kirchenbegriff des Seftengeiftes endlich führen 

müſſe. Die confequente Entwidlung des fymbolmäßigen Kirchenbegriffs: 

hätte man lieber fagen follen! In der That bilden diefe vom Darbys— 

mus hergenommenen Vorwürfe gegen die Alliance eine merkwürdige 

Beftätigung unferer eigenen firchenbegrifflihen Augeinanderfegung und 

ihren paffendften Schluß, ehe wir den Faden der eigentlihen Schwär- 

merfirche wieder aufnehmen. 

„Das Wefen der Darbyften“, fagt Herr Hengftenberg, „befteht in 

nichts weiter, ald daß fie einem füßlih fentimentalen Ruben in dem 

Berdienft, in den Wunden Chrifti jede Kirchen-, ja jede Gemeindebildung 

zum Opfer gebradt haben.” Wo immer nun die Allianz-Bewegung 

eintrete, da bildeten fi mehr und mehr Plymouth-Brüder oder Dar: 

byften heraus, in gewaltiger Progreſſion. Dan folle nur nad Franf- 
reich, Waadtland, Genf jehen, von wo dieſe Bewegung jest ausgehe; 

fomweit fie fich erftrede, folge der Darbysmus ihr wie ein Gefpenft auf 

dem Fuße, „Man fehe die übervollen Darbyften-Berfammlungen zu 

Laufanne, zu Vevay, man höre, wie diefe Sekte im füdlichen Franfreich, 

von Lyon bis Marfeille herab, fowohl unter den älteren proteftantifchen 

Gemeinden um ſich frißt, ald auch die Bildung neuer Gemeinden aug 

Eonvertiten im Keime zerftört. Man behalte die in Turin auf Grund 

diefer unfirchlihen Prineipien gebildete neue evangelifhe Gemeinde im 

Auge. Die Anfänge des darbyflifchen Krebsfchadens waren fehon vor 

einiger Zeit dort zu finden. Wie lange wird es dauern, fo hat der 

Krebs des Darbysmus dort Alles zerfreffen I“ 4) 

1) Evang. 8-3. 1857, ©. 227; vgl. 20. Der. 1856. 
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Man Fann eben fo gut ſagen: der Darbysmus finde den günftig- 

ſten Boden, fo weit der firenge Calvinismus reicht, wie fich dieß neuefteng 

namentlich auch in der preußifchen ARheinprovinz erweist!). Die Er- 

klärung der auffallenden Thatfache ſchöpft Herr Hengftenberg rein aus 

dem Kirchenbegriff. Wo die Kirche Feine yon den Einzelnen unabhängige 

Realität für fih bat, fondern nur eine willfürlihe Anfammlung bloß 

perfönlicher Gottwohlgefälfigfeit und bloß ſoweit fichtbar ift, als dieſe 

„Heiligen“ fihtbar find, da Yiegt allerdings der Darbysmus fehr nahe. 
Diefen dualiftifchen Spiritualismus des Seftengeiftes meint auch Herr 

Hengftenberg, wenn er fagt: aus der vollftändigen Berzweiflung an 
jeder kirchlichen Geftaltung, wo man überall den Satan feine Abfichten 

erreichen, überall ein babylonifches Verderben in der Kirche ſehe, fomme 

es dann, daß man ſich den Plymouth-Brüdern und Darbyften beigefelle, 

deren Gros befonders aus früheren englifchen Geiftlichen beſtehe. — 

führe die Gleichgültigkeit gegen die „kirchlichen Formen“: 

„Vergeſſen darf man es nimmer, daß dieſelbe Richtung, die zur evange— 

liſchen Allianz, auch zum Darbysmus führt. Hat man erft einen fanatifchen 

Haß gegen alles Kirchliche, fo muß man in feinem Haß zur Confequenz fort- 

fohreiten. Man wird nicht bloß das Kirchliche befeitigen, was fich nicht bireft 
in der Bibel findet, fondern weiter fagen, daß, obwohl manches Kirchliche ın 
der Bibel fich finde, es dennoch abzumwerfen fei, weil es eben in der verderb⸗ 

ten Kirche fich finde. Der Anfang dazu ift von der Allianz gemacht, der 

Darbysmus ift nichts als diefe in ihrer Confequenz ausgebildete Richtung: 

Im Darbysmus ift der bis zur Ießten Confequenz der Antikirchlichkeit Cjelbft 

bi8 zur Gemeindelofigkeit) ausgebildete finftere Seftengeifl. Denn feine 

Grundlehre ift die, daß alle, die in dem Babel der gefallenen Kirche zurüd- 
bleiben, günftigen Falls, wenn fie nicht verdammt werden, bei der dem— 

nächft zu erwartenden Wiederkunft des Herrn auf der verflärten Erde zurüd- 

bfeiben, während die Jünger Darby's mit dem Herrn in hai Himmel entrückt 

werben.“ 2) 

1) Berliner proteſt. 8.3. vom 8. Aug. 1857. 

2) Evang. 8.=3. 1857, ©. 227; vgl. 14. März 1857, 
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Siebenter Abfchnitt. 

Die Neftanration im Eirchlichen Leben. 

Wir haben die Theorien des Aufſchwungs, zulegt noch insbefondere 

die det neuen Rirchlichkeit befhrieben. Die neue Kirchlichfeit fand aber 

ihren bauptfächlichften Ausdrud eben in der Praxis des geiftlichen Lebens. 

Wir dürfen diefe Seite des Auffhwungs um fo weniger übergehen, als 

gerade fie wahrhaft rührende und erhebende Momente enthält. Zudem 

ftehen hier Theorie und Praxis nicht felten in einem eigenthümlich um— 

gefehrten Verhältniß. Gerade die entfchiedenften Gegner des neuen 

Kirchenbegriffs in der Theorie verriethen doch in der Praxis des kirch— 

lichen Lebens nicht felten die ftärffte Sehnſucht nad kirchlicher Realität, 

während theoretifhe Neulutheraner mitunter als praftifhe Puritaner 

fi) gerirten., Sp fommt es, daß z. DB. ein Kliefoth eben den Unioni— 

ften der Innern Miflion „einerjeits eine faft zu conciliatorifche Geſin— 

nung gegen den Katholicisnus, andererſeits ein Eingehen auf allerlei 

firchliche Praxen” vorwirft, „welche gerade den tiefften Urfprüngen des 

Katholicismus verwandt find‘ 1). 

Die Losfagung von dem Begriffe der anftaltlihen Kirche, von dem 

realen gottmenfchlichen Drganismus mit Macht und Recht über den 

Menfhen hatte einft mit Nothwendigfeit die Gleichgültigfeit, ja con- 

fequent den Haß gegen alle kirchlichen Formen, der Kirchenbegriff des 

fpiritualiftifchen Dualismus den falfhen Spiritualismus in allem reli- 

giöfen Dafein nach ſich gezogen. Jet und von dem Augenblide an, 

wo, wenn auch in nebelhafter Ferne, die Realität der Kirche an fid 

wieder aufleuchtete, griff man begierig nach allen jenen Formen und 

Aeugerlichfeiten zurüf, welche man Jahrhunderte lang fo verächtlich 

oder entſetzt ald DBeranftaltungen des Antichrift, als heimtückiſche Liften 

des pelagianifhen Teufels der Werfgerechtigfeit weggemworfen hatte, 

„Die leiblihe Seite des Gottesdienftes” ward jest zum Schlagwort, 

nicht felten auch bei Solchen, welche ſich der gottmenfhlichen Leiblichfeit 

der Kirche tbeoretifh am wenigften bewußt waren. F 
Angefichts ſolchen Wiedereinraffens Firchlicher Realitäten wähnten 

1) Kliefoth und Mejer: kirchliche Zeitfihrift 1855. ©. 161 ff. 
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die Katholifen häufig, es fei die bereits ein Fatholifivendes Traum— 

leben, aus dem die Neuerer eines ſchönen Morgens als vollendet katho— 

hfch aufwachen würden, Zn Wahrheit aber wollten fie nur ihre Kirche 

als wirkliche Kirche darftellen, und fobald fie dieg wollten, blieb ihnen 

feine andere Geftaltung übrig als eine Fatholifivende, Allerdings eine 

bedeutfame Thatfahe! Im Uebrigen äußert ein gegnerifcher Beobachter 
biefer Borgänge rauh, aber bezeihnend: „Man ift bemüht, durch incon- 

fequenten Eklekticismus die heiligen vorlutherifchen Reliquien im Dogma 

und Eultus in moderdem Zufchnitte verſtümmelt aufzurichten, und Bie- 

les, was man längft dem proteftantifchen Princip gemäß abgefchafft, von 

Neuem einzuführen, alfo dag man auf dem beften Wege zum Katholi- 

eismus fein würde, wenn man feine Eitelfeit aufgeben und fich demü- 

thigen fünnte, wenn das, was diefe Leute treibt, der heilige Geift und 

nicht vielmehr der Herren eigener Geift wäre” 1). 

Wiedergewinnung der Objektivität im Cult war die treibende 
Idee; ihr ſchloſſen fih in natürlihem Kryftallifations-Proceß allerlei be— 

fondere Formen im geiftlihen Leben an. In diefen verkörperte ſich zu— 

glei die Grundanſchauung der Innern Miffion, daß es gelte, mit der 

Kirche wieder in das wirkliche Leben fozufagen hineinzuarbeiten. Der 

Plan war aber faum gefaßt, fo konnte man fih die Wahrnehmung 

nicht mehr verhehlen, daß das wirkliche Leben gerade in feiner Herz: 

wurzel aus der Kirche ganz und gar herausgeriffen fei: in der Ehe, 

Die gewaltige Bewegung für Reform der Eheſcheidungs-Geſetz— 
gebungen ift befannt. 

Diefe Bewegung bat aber nicht nur das Intereſſe jener Entdeckung. 
Denn im Verlauf bewies gerade fie zur Flarften Evidenz, daß diefe Kirche, 

welche wieder zur realen Leiblichfeit gelangen, wieder das wirkliche Leben 
gewinnen will und fol, ein felbftiftändiges Leben felber nicht befist. Der 

Berfuh, den Altar wieder aufzurichten, und der Verſuch, die Heiligkeit 

der Ehe zu rehabilitiren, flanden im engften myftifhen Zufammenhang, 

auch infofern, als fie beiderfeits daſſelbe Schickſal theilen. Das felbfteigene 

gottmenfchliche Leben ift zumal erlofhen auf dem Altar, in der Kirche, 

im Snftitut der Ehe! 

Die Gefihtspunfte für unfere Schlußbetrachtung über den großen 

proteftantifchen Aufſchwung find hierin gegeben. 

1) Bogels Beiträge zur Gefchichte der chinef, Stiftung in Kurheſſen. ©. 23. 
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Erftes Hauptitück. 

Eultus-Reformen und geiftliche Lebens-Normen. 

Unter den erfien Stößen des erwachenden Oppoſitionsſturmes mufter- 

ten die Eiferer für die „leibliche Seite des Gottesdienftes” in der lutheri— 

ſchen Strömung die Schaaren ihrer Gegner, und fie machten dabei fehr 

intereffante Bemerfungen. Da fei der Nationalismus: er wittere in 
jedem Amen der Gemeinde fogleih Katholicismus. Dann der Calvi— 

nismus: feine eingewurzelte Abneigung gegen jedes reichere Eultelement 

wurzle im tiefften Grunde in der Berfennung der gottmenfchlichen Ge- 
genwart des Herrn. Endlich der Pietis mus: feine eultusgleichgültige, 

wenn nicht eultusgegnerifhe Haltung beruhe auf feiner Gleichgültigfeit 

gegen eine fichtbare Kirche, weßhalb er fih auch mit dem unmittelbaren 

Wort begnüge. Bis aus Holftein fam damals Klage über den Pietis- 

mus, welcher mit feiner Hervorhebung der fubjektiven Trömmigfeit und 

feiner Geringſchätzung objektiver Formen das Berftändnig des Cults 
ruinirt habe ?). 

Dagegen war die Iutherifhe Strömung yon ihrer wenigſtens mo— 

mentanen Realität des Saframents ausgegangen, Dabei fam fie noth- 
wendig dahin, vor Allem den reformatorifchen Hauptfag zu läugnen: „die 

Predigt fei das größte und fürnehmfte Stüd des Gottesdienftes.” Of— 

fenbar entfprach es ganz der Unmittelbarfeit des sola fide, daß der In— 

haber des geiftlihen Amts vorberrfchend Prediger, der Cult vorherrſchend 

Predigt fei. In dem Maße aber, als jest das sola fide vor der Be- 

ionung des Saframents in den Hintergrund trat, erfchien diefe vefor= . 

matorifche Ordnung als bedenflichfte „Subjeftivität”, welche die Kirche 

in eine bloße „Religionsſchule“ verwandle und die Kirchen nicht gelehrt, 

fordern geleert habe. Die Lehrinhaltsfirche ſank unter die Saframents- 

kirche hinab, und eonfequent verlangte man „Objektivität“ im Cult, nicht 

immer nur „Anfpannung des Berftandes“, fondern Befriedigung des Her- 

zens in der „Anbetung des Herrn“. Daher die mehr und mehr eins 

veigende „Derabfegung ber Predigt und Erhebung des Altars”, worüber 

die Oppofition fo bitter klagte. „Saframentaler Gottegdienft“ ftatt Pre- 

digt-⸗Gottesdienſt! Es war längft üblicher Baufiyl geworden, daß man 

M Hengſtenbergs evang. 8.3. vom 6. Aug. und 26, Nov, 1856; Berliner 

proteft, 8,3. vom 27, Dec, 1856, 
Jörg, Gefh, des Proteſt. I, 33 
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den Altar mit der Kanzel überbaute, und ſo jenen unter dieſer gleich— 

ſam verſchwinden ließ, „ein ſehr bedeutſames Symbol des Proteſtantis⸗ 

mus“, wie Herr Schwarz ſagt; jetzt aber wußte die Architektur der 
Reaktion bald nicht mehr, wohin mit der Kanzel ?). | 

Der Kirhentag von 1852, in dem. reformirten Bremen tagend, 

brachte zwar noch eine Majorität für das Dogma auf, daß die Predigt 

Herz und Mittelpunkt des Cultes fei. Beim nächſten Berliner Kirchen- 

tage aber gerieth der franzöfifche Neferent bereits in Entfegen: das fei 

ja eitel proteftantifcher Ultvamontanismus und preoccupation historique, 

nichts als Altar, Opfer, Litanei! Wirklich hatte da das Neferat des 

preußischen Regierungsraths Schede einen merfwürdigen Einblid in die - 

Bewegung gewährt. Mit der Devife: „die liturgiſchen Schätze ber 

alten Kirche!” unter fchrecdlichen Zeugniffen über die Unwiſſenheit und 

Berfunfenheit des evangelifchen Volkes und über die Wölfe in Schafe- 

kleidern, welche daffelbe um alle die gewiffen Güter des Heils betrogen, 

erhob er feine Rede: wie reich noch die Zeit der Reformatoren geweſen 

an täglichen Metten und Befpern, an Katechismus- und Wochenpredig- 

ten, während jest nur bie und da noch die Schläge der Betglocken an 
diefes Gebetsleben mahnten, und ah! felbft der Altar und die wahre 

Eucariftie abgefommen feien, fo daß den in Unwiffenheit der Schrift, 

des Katechismus, des Gebets verfunfenen Gemeinden „jeder Verſuch, 

ihnen die Gnadenſchätze der eigenen Kirche wieder aufzufchließen, ihnen 

die blanfen Waffen wieder in die Hand zu geben, mit denen unfere 

Bäter wider Nom ftritten, ja felbft die Kniebeugung der erlösten Ge- 

meinde vor ihrem Gott — als eine Rüdfehr in das Papſtthum ver- 

fchrieen und yerläftert werde”! Man habe wohl an manden Orten die 
alte Liturgie (das äußere Gerippe des Meßopfers) in den Gottesdienſt 
wieder eingefügt; aber das große Werk der Wiederherftellung des evans 

gelifhen Eultus finde nirgends das rechte Leben der Gemeinde im Got— 

teödienft, e8 fehle an dem Strome der Andacht; „denn es habe fich die 

Thätigfeit der Gemeinde faft nur auf das Singen einiger Lieder be- 

ſchränkt, auf einen Gottesdienft, der mehr einer Summe getrennter Glie— 

ber als einem lebendigen Leibe mit friihem Herzſchlage gleiche, der den 

Eindrud der Willfür und der Zerriffenheit zurücklaſſe, daß es ebenfo gut 

anders fein fönnte, als ed gerade hier und gerade heute ifl.“ 

) Darmſt. 8.3. vom 27. December 18535 Hallefches Volksblatt vom 8. 
un: 1893. > 
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Herr Schede fährt forts „Bon der wie Ein Strom der Anbetung 

binziehenden Cultus-Ordnung haben wir jest faft nichts bewahrt als den 
Predigtdienf und was im engften Zufammenhange mit diefem ſteht; 

nach demfelben wird die Gemeinde, ald wenn fie aus Tauter Katechu— 

menen beftände, oder wie die Juden in der Verbannung, ohne Safras 

ment mit dem Segen entlaffen.” „Bon diefer Lostrennung der Predigt 

yon dem Altardienft und Erhebung derfelben zum Centrum des Cultus 

war ungertrennlich eine ehedem wohl faum für möglich gehaltene Nicht- 

achtung des Altars felbft und das allmählige Verſchwinden des eigent- 

lichen Dpferdienftes”. Man brauche fih nur zu erinnern „an das übs 

liche Ueberbauen des Altard mit der Kanzel, als ein fehr charafterifti- 

ſches, in die Steine gebildetes Zeugniß, an das fehr ärgerlihe Plaßs 

nehmen der Gemeindeglieder im Altarraum, an das Beten der Geiftlichen, 

den Rüden zum Altar gefehrt“ u. ſ. w. Kurz, vom „euchariftifchen 

Dpfer”, das ift dem „Selbftopfer unferer Herzen im Gottesdienft“, 

und vom „innerften Kern des euchariftifchen Opfers“, der wahrhaftigen 

Anbetung Gottes, „läßt unfer heutiger Eultus allerdings nur noch 

wenig erkennen“. „Das Einfammeln und Einlegen der Almofen er- 
folgt nicht in der Form eines gottesdienftlihen Opferaftes, und dag 

Loben und Danfen ift bei der Verwaltung des Saframents fo wenig in 

Vebung, dag wir vielmehr faft ausfchliegtich Paffionsgefänge mit dem 

heiligen Abendmahl verbinden zu Fünnen glauben, und darum auch den 

Zufammenhang und das Berftändniß für die geretteten TYiturgifchen Ges 
fänge des Sanctus und Oſianna, als die Verbindung des Eultus auf 

Erden mit dem der obern Gemeinde, einzubüßen in Gefahr ftehen“ 9). 

Namens der Iutherifhen Kirche proteftirte fomit Herr Schede gegen 

den Ausspruch des Bremer Kirchentags: daß die Predigt entfcheidender 

Herz: und Mittelpunkt des Cultus fei und bleibe, Sp gewiß die Kirche 

feine Religionsfchule fei, fo gewiß gehöre jene Stelle dem Saframent, 

dem euchariftifhen Opfer, der Anbetung. Aber was „Opfer*? Er 
klärte nicht Herr Schede felber diefes Opfer als ein „Selbftopfer“ 

unferer Herzen, demnach als ein ganz fubjeftived Ding, das doch un- 

möglih Gegenftand der „Anbetung“ fein kann? und gefchah nicht in der 

Berliner Conferenz drei Jahre fpäter noch immer daffelbe? Dort in 

Berlin mußte der reformirte Herr Schenkel die Lutheraner erinnern, wie 

1) Verhandlungen des Berliner Kirchentags S. 78 ff.5 vergl. Hengftenbergs 

evang, 8.=3. vom 11, Febr. 1854, 

33.* 
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gute Gründe Luther zu ſeinem Ausſpruche gehabt: daß die Predigt das 

fürnehmſte Stück des Gottesdienſtes ſei. Das klinge auch bei Luther in 
den größten Stunden ſeines Lebens wieder und habe in den Bekenntniß— 

ſchriften und in den Kirchenordnungen der lutheriſchen Kirche ſeinen Wider— 

hall gefunden; denn „es beſtehe zwiſchen der evangeliſchen Kirche und der 

katholiſchen ein principieller Unterſchied, der ſich kurz dahin bezeichnen 

laſſe, das Weſen des katholiſchen Gottesdienſtes ſei Opferung, Anbetung, 

das des evangeliſchen dagegen Heilsverkündigung und Gnadenoffen— 

barung.” 

Wo objektive Dpferung im Mittelpunfte des Cultes ift, da verfteht 

fih allerdings die „Anbetung“ von ſelbſt. „Der Geiftlihe foll der 

Stätte der Anbetung zugewendet beten!“ — fagt ein naiver Eiferer für 

Eultus-NReform — „das fest aber voraus, daß wirklich eine Stätte der 

Anbetung da ift, und macht, infofern eine foldhe in vielen Kirchen fehlt, 
ihre Herflelung nothwendig; Faum nämlich kann yon Stätten der Anz 
betung in ben Kirchen die Rede fein, in welchen unter dem Predigt: 

fiubfe der Altar beinahe verfchwindet, befonders wo über der Kanzel 

die Drgel angebracht ift, eine Einrichtung, welcher der Gedanfe zu 

Grunde Yiegt, die Kirche fei vornehmlich ein Hör= und Sing-⸗Saal. Die 

Berunftaltung der Kirchen geht aber noch weiter, Da ift z. B. eine 

Dorfkirche; nicht genug, daß der Chor, welcher dem Altar allein vorbe- 
halten bleiben follte, yon Stühlen umgeben ift, er bat auch eine Em— 

pore, auf welcher die Drgel mit einem Spieltifche fteht, fo dag über dem 

Altarbilde das Bruftbild des Organiften gleihfam zur Krone des gan- 

zen Altars erfcheint” 1). Nun wäre allerdings nichts Teichter, ald dem 

Altar das äußere Anfehen einer Stätte der Opferung und eined Motiv 
der Anbetung, dem Rüden des Predigers demnach die Wendung gegen 

bie Gemeinde zu geben. Aber das Objekt der Anbetung, der reale In⸗ 

halt des Altars, iſt doch damit nicht beſchafft. 

Es gehört dazu ſpecifiſch göttliche Gegenwärtigkeit. Dieß fühlten 
die Cultus⸗Reformer endlich ſelbſt, und in dieſem Gefühle griffen fie zu 

dem eigenthümlihen Ausweg, daß fie anftatt des fehlenden Dpfers das 

Saframent als folches festen. Das heißt: fie machen die Com mu— 
nion zum Herz: und Mittelpunfte des Cults. Daraus begreifen fi) 

die Klagen der Gnadauer Eonferenz über den „abnormen Zuftand”, daß 

die Predigt auf Koften der Communion Selbſtzweck des Gottesdienftes 

1) Nürnberger evang.luther. RZ. vom 10. Aug. 1854. 
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geworden; die Kirchengänger meinten im vollen Recht zu fein, wenn fie 

nach der Liturgie erft fommen und vor dem Abendmahle wieder geben; 

das Abendmahl fei aus dem Oottesdienfte entlaffen, in fürmlicher Um— 
fehr werde es heimlich von der Kirche gehalten; gerade an hohen Feſt— 

tagen fei am wenigften Abendmahl, weil zu viel zu predigen ift, furz, 

es fei gar feine „Anbetung“; Confiftorialrath von Gerlach habe deßhalb 
feparate Gottesdienfte gehalten, „weldhe nur der Anbetung gewidmet 

wären”; daher fomme auch die graffirende Sonntags-Entheiligung, weil 

nicht mehr angebetet werde, und die größte Zahl der Uebertritte zur 

römifchen Kirche, „denn der geiftig nicht ganz verfrüppelte Menſch will 

und muß anbeten, er will fih im Gottesdienſte auch aftiv verhalten, 

nicht bloß erbauen laſſen, fondern fih auch erbauen“ 2). Aehnliche Klage 

fam aus Hannover: die Gemeinde erhalte durch den Segen von ber 

Kanzel vor dem Abendmahl recht eigentlich die Weifung, davon zu gehen, 

der Paftor bleibe dann mit den Communifanten allein; die „Kirche ift 

unferem armen Bolfe feine Stätte der Anbetung mehr, fondern der Drt, 
wo alle acht Tage der Paftor eine Predigt hält, die man eigentlich zu 

Haufe ebenso gut, ja vielleicht noch beffer Yefen kann, um derenwillen e8 

fih oft nicht der Mühe verlohnt, fih anzuziehen und das Haus zu ver- 

Yaffen.” In gleihem Sinne beſchloß die legte Wittenberger General- 
eonferenz: die Communionfeier als ein Privatanhängfel an den 

Öffentlichen Hauptgottesdienft fei eine eingeriffene Unſitte; fie ſei viel- 
mehr, als der dritte Theil defjelben, die Krone und Spite des Lultg, 
die Bereinigung und geiftlihe Vermählung der beiden andern, des Ge- 
meindegebets und der Predigt ?). 

Ebenfo fpielte fih bei den Berliner November-Conferenzen von 

1856 wieder das ganze Schaufpiel Kiturgifcher Verlegenheit ab. Herr 
Hengftenberg fchlug die Hände über dem Kopfe zufammen : quot capita 

tot sensus, und daraus folle eine einheitliche Liturgie werden, bei der 

Doch jedes Wort mit betendem Herzen erwogen werben wolle! Schon 

dem Entwurfe merfe man die Commiffionsarbeit an, und nun erft bie 

Gutachten: diefe Divergirenden, ja difparaten Anfichten nicht nur in Ne⸗ 

bendingen, fondern: in Hauptfadhen, fo „daß der Eine ald nothwendig 

fordert, was der Andere als völlig unzuläffig verwirft“. Da wollte 

3: B. Geheimrath Abecken ein „facrificielles“ Centrum des Gpttesdien- 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 46, April ff. 1856. 

2) Hengftenbergs evang. 8.=3. vom 18, Zuli 1857; 
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fies, eine euchariftifche Feier, die freilich eigentlich mit der „faframen- 

talen” oder der Kommunion verbunden fein folltes „die Gemeinde fol 
bei ihrem Weggehen vor der Abendmahlsfeier einen Mangel empfinden“, 

Auf der anderm Seite erinnerte Prediger Eltefter an dag sola fide, das 
„ein gar firenger und eifriger Grundſatz“ fei, und unter Anderem feinen 

Altar in der Kirche dulde, fondern nur einen „Tiſch des Herrn”, wel- 

cher am beften in der Mitte der Kirche flündez die um ſich greifende 

Werthſchätzung des Altars Habe nicht nur bereits den evangelifchen Kir- 

chen⸗Bauſtyl alterirt, fondern veranlaffe auch ein Hin- und ‚Herlaufen, 

welches ein proteftantifches Bewußtſein verlege; folgerichtig habe ſich in 

der Liturgie nicht fo faft der Einzelne und die Kirche zu bethätigen, als 

vielmehr die Gemeinde ?). Namentlich handelte es fich aber auch bier 
vorzüglich wieder um ben leeren Plag im Centrum: des Cults, der un- 
erfüllbar geblieben, feitbem das Opfer verworfen worden. Dem Ober- 

firchenrath ſelbſt ward Iutherifcherfeits fehr verargt, daß fein Entwurf 

„einen vollen Hauptgottesdienft zulaffe ohne Abendmahl”, anftatt prineipiell 

anzuerkennen, daß „im lutheriſchen Gottesdienfte erft die Saframentöfeier 

der Höhepunkt und Fein voller Hauptgottesdienft ohne dieſe ſei“ ?). 

Nun ift aber die Kommunion des Saframents bloß ein begrenzter 

Aft für den Empfänger, und infofern nicht geeignet zum Objekt der An⸗ 

betung. Jedenfalls fieht der VBolfsinftinft die Sache fo an und läßt ſich 

davon durchaus nicht abbringen. Sp beflagt fih ein bayerifcher Eiferer 

für Erfegung des Opfers dur die Communion: die Leute blieben be- 

barrlich dabei, die lestere gehöre nicht zum Wefen des Gottesdienſtes, 

und gingen bei ihrem Beginne aus der Kirche, Aehnlich bedachten die 

Kreisfynoden der Pfalz, wenn man auch jest Liturgien nen einführe, 
fo werde der Paftor doch nur die Schuljugend und etlide alten Wei- 

berchen dazu befommenz denn wo in Iutherifchen Ländern auch noch 

die ſchönſten Liturgien im Gange feien, babe doch überall die Unfitte 

eingewurzelt, daß die eigentliche Gemeinde erft beim Beginne der jo 

digt eintrete I; 

Wäre aber auch diefer Anftand nicht, fo fehlte fchon der Stoff, um 

* — — mit — zu feiern, Ein alt- 

9 Gutachten der Conferenz S. 380. 353 ff. 2615 Protokolle der Fa 
©. 242. 2615 vgl. Hengftenbergs evang. 8-3. vom 19. Nov. 1856. 

2) Hengftenberg a. a. O. 22. Nov. 1856, 
3) Kliefoth und Mejer: kirchliche eh 1856, Nov. ©, 698 ff.; Darmſt. 

8-3. vom 15. Nov. 1856. * 
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Yutherifches Organ, welches ausdrüdlich drei Abftufungen im Werthe des 

Eultus macht: ‚„‚vollendeter Gottesdienft”, wo die ganze Gemeinde com— 

munieirt, „minder vollfommener Gottesdienft”, wo ein Theil der Ges 

meinde eommunieirt, „unvollftändiger Gottesdienft”, wo er ſich bloß auf 

die Predigt befchränft, weiß doch felber feinen Rath, wie es num zu 

machen fei, „um die Communionfeier wieder für jeden Sonntag zu ers 

obern“. Wohl felbft in großen Stadtgemeinden, gefchweige auf dem 

Lande, gehöre eine allfonntäglihe Kommunion zu den Unmöglichfeiten, 

auch könnte der Prediger eine folche Fatigue gar nicht aushalten. Es 

befcheidet fich daher fihlieglichr ‚man müffe in das Unvermeidliche ſich 
fügen und für eine große Reihe von Sonntagen mit einem unvollſtän— 

digen Gottesdienfte fich begnügen, dagegen habe man mindeftens zu for= 

gen, daß die Fefttage der Kirche nicht unter diefe Kategorie fielen”, 

„Das Ziel (vollendeter Gottesdienft an jedem Sonntag) mag fern, fehr 

fern liegen, vielleicht ift es überhaupt — innerhalb der Volkskirche 

unerreichbar" ?). 

Mebrigens Fam noch ein Ausweg aus diefer mißlichen Alternative 

zur Debattes follte nicht der Prediger felbft jeden Sonntag öffentlich 

fi eommunieiren? In der Ueberzeugung, daß ein Gottesdienft mit 

bioßer Predigt höchſt mangelhaft und allfonntäglich Communifanten zu 

befommen unmöglich fei, rieth z. B. Herr Bilmar allerdings; daß der 

Prediger eventuell allein communicire. Sonft aber wagten nur Wenige 
dieſen Vorfchlag, „weil das Leicht dahin führen möchte, daß die Leute 

meinten, der Priefter genieße für fie amtlich“. Doch glaubte man 

in Gnadau: der Prediger follte wenigftens gerüftet fein, zu communi— 

eiren, jo oft er die Kanzel befteige, und mit dem Beifpiel voranzugehen, 

anftatt daß ed nun häufig fo geworden, daß „alle Jahre einmal der 

Nachbar fommt und dem Paftor ſammt deffen Familie ganz ftille in der 

Kirche oder im Haufe das Abendmahl reicht“ 2). 

Objektivität, Objektivität! dieſes Lofungswort der Reform des 

Cults fonnte auch fo verfianden werden, dag im Cult überall mehr 

gehandelt als frei geredet, nad gegebenen Vorſchriften und nicht nad 

perfönlichem. Belieben verfahren, der Vorgang überhaupt weniger „kahl 

und leer“ bergeftellt werde, „Unfere Gottesdienfte miteinander leiden 

ale an dem großen Mangel, dag fie mehr nur den Charakter von 

1) Nürnberger evang.sluther. 8,3, vom 17, Febr. 1855. 

2) Halle'ſches Volksblatt vom 3. Mai 1856. 



520 Eultreform: 

Belehrungs- und Erbauungsftunden an ſich tragen, die mit einem Lied 

anfangen und fchliegen, anftatt eigentliche Sottesdienfte zu fein, in denen 

die Gemeinde Gott allein dient und Opfer der Anbetung darbringt: 

jo äußerten die Löhianer in Bayern. Sie tadelten aber ferner: „Die 

Gemeinde hat wenig zu thun, foll nur empfangen und genießen, was 

der Prediger aus dem Schatze feines Herzens hervorbringt, und ift des 

bloßen Geniegens überbrüßig, ohne zu wiffen, woran es fehlt... Die 

Gemeinde ift dabei unthätig, anſtatt daß fie ohne Unterlaß mitwirfen 

follte im heiligen Dienftz fie thut weiter nichts, als daß fie zu Anfang 

und Ende ein Lied fingt, die Predigt wird von Vielen verfchlafen‘, 

Die bayerifhe ultusreform hat ſich denn auch ausdrücklich als Be— 

dürfniß einer liturgiſchen Geftaltung motivirt, „worin die Gemeinde ihrem 

Gott dienen kann, wenn etwa die Predigt matt und ungenügend ift, und 

der anregenden Kraft entbehrt." Auch fonft that fih ein auffallendegs 

Streben hervor, die gottesdienftlihen Vorgänge der Subjektivität des 

Amtirenden möglichft zu entziehen, namentlich auch die Predigt felbft. 
Bor Kurzem ward es noch „ald Schande erachtet, nicht etwas aus fidh 

felbft produeiren zu können“, jest trachtete man allenthalben, das freie 

Wort an feftle Formeln, gedrudte Vorlagen, autorifirte Mufterpredigten 
zu binden; insbefondere ging man hierin in Bayern foweit, daß felbft 

gut exelufive Conferenzen es doch bedenklich fanden: daß das „freie Wort 

der Schriftauslegung fo ganz ausgefchloffen oder nur ausnahmsweiſe 

geftattet fein folle.” Aus diefer Tendenz gingen denn aud die fo= 

genannten liturgiſchen Gottesdienſte hervor. „Der Altardienft‘, 

feufzt der Superintendent yon Schfeudig, „ift über die Predigt geſetzt, 

fie haben ihre Meſſe und ihr Brevier in den jeden Sonntag angewie- 

fenen Liedern und Gebeten 20.5 fie verbannen die freie Textwahl; nur 

ſo zu, fo werdet ihr das Wort Gottes trefflich dämpfen und binden!‘ 1) 
Als abſchreckendes Beifpiel folcher „Fatholifivenden“ Liturgien warb 

von Anfang an die neue bayerifche betrachtet. Ihre Geſchichte erwies 

auch gleich eine Reihe neuer Verlegenheiten, in welche die proteftantifche 

Cultusreform immer unfehlbar verwicelt werden muß. Will man ein- 

mal fefte gottesdienftlihen Formen und Formeln haben, fo ift es na= 

türlich, daß man fich nicht neue ausdenft, fondern die durch ihr Alter- 

) Stiers unlutherifche Thefen. ©. 505 Nürnberger evang.=luther, 8.=3. vom 

27, Det. 1853, 1. Juni und 1. Auguft 18545 Nördlinger Correfp.-Blatt vom 1. Aug. 

18515 Dr. Merz in den Studien und Kritifen 1854, II. 439, 
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thum ehrwürbigen hervorholt. Hier fragt e8 ſich aber auch gleich: wie 
weit zurüdf und wie weit um ſich man, ohne die bedenflichften Collifionen 
mit dem Dogma, greifen dürfe? Die Reaktion war mit beiden Fragen 

endlos befchäftigt. Ohne Bedenken holte fie ihren Apparat aus der ka— 

tholifchen Kirche, wie denn 3. B. nicht zu läugnen war, daß die neue 

bayerifhe Gottesdienfl-Drdnung dem „römifchen Miffale” entnommen 

fei. Einige dreißig folder Ordnungen waren in Bayern allein fohon 
im Jahre 1823 in Gebraud, dennoch aber hatte, wie Dr. Harleß er- 

flärte, „die Kahlheit und Zerriffenheit in den herfümmlichen Gottesdienften 

einzelne Geiftlihen dahin gebracht, in Rückkehr zu den reichen liturgi— 

hen Formen der ältern Kirche theilweife Befferung eintreten zu Laffen.” 

Die neue Ordnung nun that noch mehr „im NRepriftiniven alter Formen 

und Formeln“, Nichtsdeftoweniger fiel bei der Generalfynode die Aeuße— 

rung: damit fei noch feineswegs die ganze Erbfchaft erhoben, „die wir 

aus der Fatholifchen Kirche hätten mitnehmen follen, 3. B. mande treff- 

lichen, finnvollen, fhon dem. grauen Altertbum angehörigen fymbolifchen 

Zeichen und Handlungen.” Auch die Partei Löhe war mit der vfficiellen 

Borlage nicht ganz zufrieden, weil fie das Miffale zu frei und nicht 

weit genug überfest hatte; und auf der Synode felbft ward Klage laut 

über „die Willfür einzelner jüngern Geiftlichen, denen das Aeltere immer 

noch nicht alt genug fei“, wie denn wirklich Einer, „um die Schäße der 
alten Kirche zur Berüdfichtigung zu geben”, der Synode, nach ähnlichen 

auch anderwärts flattgehabten Borgängen ?), bereits liturgiſche Stücke 

in lateiniſcher Sprache vorgelegt hatte, Während aber fo der eine Theil 

weiter und weiter trieb, fchlug der größere Theil ſchon über der offi— 

eiellen Borlage die Hände ob dem Kopf zufammen; daß man bie Leute 

katholiſch machen wolle. Dr. Harleß felbft mußte, Angefichts dieſes „Haupt⸗ 

einwande“, der Synode feine Antecedentien zum Zeugnig aufführen; rö— 

miſch, fagte er, fei die neue Liturgie nicht, „im mindeften nicht”, wohl 

aber ächt Fatholifch; „denn in folcher Weife habe die Chriftenheit von 

je ©ott gedient“ 2). 

1) Neun Paftoren aus und um Halberftadt z. B., eifrige Neaktionäre gegen 

„die Geſangbuchs-Revolution in Deutfchland, welche mit der Staatsrevolution in 

Frankreich ihr Wefen angefangen”, erflärten: „Wir wünſchen fogar, daß ein la— 

teinifcher Sag in unferer fonntäglichen Liturgie erhalten würde, etwa dag Gloria 
Deo in excelsis, um der großen kirchlichen und gefchichtlichen Gemeinfchaft willen.“ 
Salle’fches Bolfsblatt vom 14, San. 1854, 

2) Nürnberger evang.-luther. 8-3, vom 27, Oct. 1853; vgl, Nördlinger 
Eorrefp.-Blatt vom 1. Auguft 1853, 
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‘Dr. Harleß fagte hierin wahr und unwahr zugleich: feine Liturgie 

ift nicht römifch, fie ift aber ebenfowenig der Gottesdienft des Firchlichen 

Alterthums. Deſſen Centrum war die Opferung, diefe aber, alfo Offer- 

torium und Kanon, mußte die neue Liturgie bei Seite Yaffen. Sie hat 

fih demnadh die Hülfen angeeignet und den Kern weggeworfen., So 

fest fih doch nur an die Stelle des einen fubjeftiven Beliebens ein 

anderes fubjeftives Belieben, und ob diefes den Gemeinden nicht bald 

ebenfo „langweilig fein. werde, wie jenes, darüber war die General- 

ſynode felber fehr bedenflih. Den Gegnern fam es wie ein „fchaufpiel- 

mäßiges“ Gebahren vor: diefe Liturgifchen Formen und Formeln eines. 

allfonntäglich wiederfehrenden Confiteor, Abfolution, Gloria in excelsis, 

Symbolum u. ſ. w., das mechaniſche Ablefen eines Formulars mit ob— 

ligatem Bor: und Rüdwärtöfehren. „Welchen Nusen mag man von 

‚ einer folchen mechanischen und geiftlofen Art des Gottesdienfted erwarten, 

wenn dafjelbe Material alle Sonntage in derfelben Weife wiederfehrt ? 

Was mag man davon erwarten, wenn man der Gemeinde auf die Aufz 

forderung des Geiftlihen: „„Laffet und Dank fagen dem Herrn, unferm 

Gott’, die Antwort in den Mund legt: „„Das ift würdig und recht", 

und den Geiftlichen fortfahren läßt: „„Wahrhaft würdig und recht, billig 
und heilfam ift eg, daß wir dir, Herr, Dank fagen !"" 26,2) Oder nad 

preußifchen Entwürfen: „Herzen in die Höh!“ „Wir haben fie bei Gott.“ 

Die neue Liturgie wurde in Bayern wirklich allgemein eingeführt, 

mußte aber in Folge des großen Oppofitionsfturmes wieder der freien 

Wahl anheimgegeben werden. In Baden ftelte man ein foldhes „Mas 

ximum“ an Cult von Anfang an freis auch noch gegen das mühſam 
durchgefegte „Minimum“ Hatten fih Mannheim und Heidelberg zum 

vorhinein verwahrt. Den gemeinfamen Gedanfengang der Oppofition 
über ſolche Reformen und ihren Zufammenhang mit den übrigen Bellei- 
täten des Auffhwungs entnehmen wir am beften den — und um⸗ 

ſichtigen Aeußerungen des Herrn Schenkel: 

„Pelagianismus, äußerer Werkdienſt, Eigengerechtigfeit... Dazu hat un— 

fere Zeit wieder große Neigung; darum wird auf den Opferbegriff wieder 

ein fo großer Nachdruck gelegt, darum das Iiturgifche Thun fo ausſchließlich 

betont, darum ift unter ung fo wenig mehr vom evangelifchen Glauben und 
fo viel vom Firchlichen Bekenntniß die Rede, darum fo wenig mehr vom prie= 

fterlichen Berufe der Gemeinden und fo viel von der priefterlihen Würde des 

) Darmſt. 8.-3. vom 29. Sept. 1853, 
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Amts. Auch das Gefchrei gegen die Subjektivität der Predigt hat großen- 
theils feinen Grund in einem verſteckten romanifirenden Pelagianismus und 

Hierarchismus. Die Geiftlihen follen vorzugsweiſe Liturgen werden, das 
freiere lebendigere Element der Predigt fol hinter das traditionell und Firchen- 

regimentlich gebundene der Liturgie zurücktreten; die Autorität des Amtscha- 
rafters fol die Autorität der gläubigen Perfönlichfeit überragen; ftehende For- 

men follen die Hauptfache im Gottesdienfte werden: der bisherige Gottes— 
dienft ift ung nach unferem Geſchmacke zu überwiegend ſubjektiv, wir wollen 
einen Firchenregimentlich mehr geregelten, einen ſolchen Gottesdienft, in wel- 

chem das Element der freien Individualität möglichft beſchränkt iſt. . Aber 
es gibt nun einmal nur zwei confequente Liturgifchen Syfteme: das römifche, 

wonach der Dpferdienft der Meffe, und das evangelifche, wonach die Heilg- 
verfündung der Predigt im Gottesdienſte die Hauptfache ıft; was zwifchen 

beiden in der Mitte liegt, iſt ein aus der theologiſchen Halbheit und Firchen- 
regimentlichen NRathlofigfeit unferer Zeit heroorgegangenes Flickwerf.“ 1) 

Hier möchte nun auch der Drt fein, einen Blick auf die Zuflände 
zu werfen, aus welchen der Auffhwung den proteftantifhen Cult empor- 

zuarbeiten hatte, und auf den Erfolg diefer Bemühungen. Beides er- 

gibt fih Hauptfächlich aus einer fummarifchen Betrachtung der Geſang— 

buchs-Frage. 

Nirgends iſt uns ein plaſtiſcheres Bild jener Zuſtände entgegenge— 
treten, als bei den Verhandlungen der badiſchen Generalſynode über die 

Reform des Cults. Selbſt Reformirte klagten über Magerkeit und Ob— 
jektivitätsloſigkeit deſſelben. Die adäquaten Bezeichnungen dafür dürften 

ſchwer zu finden fein, Da wußte z. DB. ein Abendmahls-Formular son 

feinem andern euchariſtiſchen Dank, als „für. die flilfen Rührungen, bie 
unfer Herz durchdrangen“. Selbft das „Amen“ der Gemeinde war abz 

gefommen: man hält es für etwas Katholifches. Auch das Knien der 

Gemeinde ward als „Fatholifch” verworfen, Nichts iluftrirt deutlicher 

den ganzen Zuftand, als die im Referat felbft gegebene Schilderung 

eines feierlichen Bifitationg= Gottesdienftes aus dem Jahre 1853, Er 

begann mit dem Liede: „Beim hohen Namen Baterland erwachen frohe 
Triebe. 20.5. ich ſah mit Eltern mich vereint, und fie und mander Zus 

gendfreund Yerfüßten meine Tage” ıc. Es folgte in ganz entfprechendem 
Tone, vom Prediger am Altar gefprochen, eines der fünf Formulare 

dev Agende. Die Gemeinde fang wieder: „Wie Viele firebten um mid) 

ber, mih Schwachen zu verpflegen 20.5 bier war mein Bürgerrecht bes 

1) Darmſt. 8.3. vom 24. und 26. Juli 1855, 
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reit, bier fand ich Ruh und Sicherheit im Schuge der Gefege” ꝛc. So⸗ 
fort Predigt nah dem Tert Fer. 29, 7: „Sucdet der Stadt Beſtes, 

denn wenn es ihr wohl geht, fo gebt es euch auch wohl.” Alfo über 

die Vaterlandsliebe; von Chriſtus war dabei foviel zu hören, daß er 

auch fein Baterland geliebt habe, Nah dem allgemeinen Gebet fingt 
die Gemeinde: „Stets heilig fei der Vorſatz mir, des Landes Ruhm zu 

gründen“ ꝛc., oder: „Wer ſich bier ftetd im Rechtthun übt und edlen 

Sinn verbreitet” ꝛc. Der Segen ſchloß die Feier !). Ein neues Ge⸗ 

ſangbuch hat Baden heute noch nicht! 

So war der Cult faſt überall mehr oder weniger voll von Aus⸗ 

geburten des fadeſten Rationalismus, und als die wahren Brutneſter 

deſſelben lagen die Geſangbücher vor Augen. Daher hatte ſich auch die 

Reaktion von Anfang an gegen dieſen Krebsſchaden mit aller Gewalt 

erhoben. Es iſt unglaublich, welche Papiermaſſen in dem Kampf gegen 

die ſogenannten neuen Geſangbücher von ihr verbraucht wurden. Aber 
gerade hierin kam ſie am langſamſten und mit wenigen Ausnahmen gar 

nicht an's Ziel. Denn hier handelte es ſich nicht bloß um den Befehl 

der Behörde und das Thun des Predigers, ſondern es fragte ſich: ob 

das Volk die alten Geſangbücher weglegen, neue zur Hand nehmen und 

daraus fingen, alſo ſelbſt die Wendung mitmachen wolle? Dieß ift die 
Bedeutung der Geſangbuchs-Fragen. 

In Bayern ward noch zu rechter Zeit die Neform vollbracht, ob⸗ 

wohl auch nicht ohne argen Lärm über „altes Verdummungsſyſtem“ und 

„abgeſtandene Waare aus der Rumpelkammer“. In der Pfalz ging 

es ſchon nicht mehr ohne den ärgerlichſten Skandal und bedenkliches 
Marktenlaſſen ab. Im Osnabrück'ſchen mußte man von Oben nachgeben. 

In Preußen hatte man ſich, abſichtlich oder unabſichtlich, ganz verſpätet. 
Das Kirchenregiment ward vergebens beſtürmt, ein einheitliches Gefang- 

buch für die ganze Landeskirche zu erlaffen. Nur foweit gingen einzelne 

Confiftorien, daß fie orthodore „Anhänge für die verfchiedenen rationa= 

Yıftifchen Liederbücher erließen; erſt vor Kurzem noch haben magdebur- 

gifche Kirchenenllegien „mit Entrüftung” proteftirt, daß man ihnen eine 
folche, für eine Gemeinde im 19ten Jahrhundert ganz ungeeignete, Samm— 

Yung zu bieten wage, Es bildeten fich in Preußen, wie auch anderwärtg, 

Bereine zur Selbfthülfe, nämlich zu dem Zwed, die nicht rechtlich abge— 

1) Erlanger Zeitfehrift (Bericht des badifchen —— a. 1857. ©. 
105. 72 ff. 
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fchafften, fondern wilffürlich verdrängten Liederbücher wieder unter das 

Volk zu bringen, Bielleicht dürfte die Verwirrung davon mehr, als ber 

Erfolg davon auf der Dppofitionsfeite gefürchtet werden, wie denn in 

Berlin felbft ſchon der Fall vorgefommen, daß zwei Prediger Einer 

Kirche zwei verfehiedene Terte für die Lieder Eines Gottesdienftes aus— 

theilten 2). i 

An welchen innern Schwierigfeiten übrigens die Sache fogar auch 

unter den Neformwilligen felber Yeidet, dieß hat fih im Ganzen an den 

berufenen Eifenacher Kernliedern, mit denen man fo fehr „zu früh in 

die Siegespofaune geflogen”, und im Einzelnen am neuen bayerifchen 

Gefangbuh am beften erwiefen. Man war in Bayern darüber einig, 

dag das bisherige Liederbuch „eine Fundgrube aller möglichen Irrlehren 

bis zur Berläugnung der Gottheit Ehrifti und zur Menfchenvergötterung 

fei”, daß es von Reformirten ebenfowohl wie von Lutheranern, „ja auch 

zum großen Theil von Freigemeindlern und Juden gebraucht werben 

könne“. Aber faum fam man an die Reviſion, fo war den Einen der 

alten Lieder zuviel, den Andern der neuern. Hier hielt man die ver—⸗ 

altete Form feft und wollte faum gelten Yaffen, was nicht por 200 Jahren 

verfaßt war, d. h. in „ihrem apoftolifchen Zeitalter”, wie die Subjefti- 

viften fpotteten. Dort wollte man Alles modernifiren nad äfthetifchem 

Geſchmacke mit oder ohne Hintergedanfen. Dem Entwurf drohte eine 

eigene Schrift: das neue Liederbuch ignorire den fortfchreitenden Ge— 

ſchmack der Zeit und in Kurzem werde man es wieder ebenfo unerträg- 

Yich finden wie das alte. Dagegen warf Herr Hengftenberg der Arbeit 

Berwäflerung der guten alten Lieder durch unbilliges Modernifiren vor; 
die Evangelifchen in Bayern: zuviel Dogmatif neben einer für die Ge- 

bildeten geradezu ungenießbaren Alterthümlichfeit der Form; die Löhianer: 

das füge Schwagen der fubzeftivgläubigen Lieder mit einer Unmaſſe ver- 

ſteckter Ketzereien. AS die Generalfynode den Entwurf dennoch ohne 

weiteres fanftionirte, da rief Dr. Harleß in Efftafe unter Anderem aus: 

„es bat mir in's Herz gebrannt wahrzunehmen, in welcher Weife man 

das deutfhe Volk um feine Kernlieder betrogen hat!’ Aber, fiehe da, 

einer der Redaktoren des Geſangbuchs von 1811 lebte noch und er be= 

merfte dem Präfidenten fofort in öffentliher Schrift: Ihr wählt nad 

euerm individuellen Urtheile aus, wir haben gleichfalls nach unferm in= 

1) Berliner protef, 8-3. vom 12. Sept, und 17, Oct, 18575 Kreuzzeitung 

som 21. April 1857, 
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bividuellen Urtheil ausgewählt; „wie würde ber Herr Präfivent es 

nennen, wenn ihm, bei einem möglichen Umſchwung der Meinungen, 

son irgend einer Seite wegen Erneuerung vergeffener dogmatifchen Zwifte 

und ber Wiederbelebung veralteter Formen. die betrügliche Abficht 
unterlegt werben follte, als wolle er den Geift evangelifcher Freiheit 
wieder in das Fnechtifhe Zoch ſpannen und ein WERRERNEHLIE Papſt⸗ 

thum herbeiführen?‘ 2) 

In der That ergibt fih als Endrefultat der Betrachtung diefes 

Streites für und wider die modernen Gefangbüder: dag eben das ganze 
Kirchenliederwefen ein fubjeftives, den Zeitftrömungen völlig dahinge— 

gebenes Moment ift, und mit ihm der hauptſächlichſte Theil des prote- 

ftantifchen Cults derfelben Macht verfiel. Diefer Cult fliegt ja fo wenig 

unmittelbar und wefentlich aus der Kirche wie deren Verfaſſung. Da— 

her die unlösbaren Berwidlungen des Gefangbuchftreites. Beide Theile 

haben recht: die Einen, wenn fie die geltenden modernen Liederfamm- 

lungen als rationaliftifh, unpvetifch, unendlich fad und abgeſchmackt, die 

älteren Kirchenliever entfeglih verballhornifivend aburtheilen; die Anz 

deren aber, wenn fie die neu einzuführenden reftaurirten Lieder als anti- 

quarifch, dem Bewußtfein und der Ausdrudsweife der Gegenwart ganz 

fremd, unverftändlic und unerträglich, nicht minder abgeſchmackt nad 

der andern Seite hin verdammen, und die pietiftifche Blut- und Wunden- 

Säufelei der mitilern Zeit als anftößig und Yächerlich erflären, Man 
fönnte Folianten mit den verfchiedenartigen Proben füllen, welde die 
Parteien im Lauf der Debatte einander in’s Geficht geworfen. 

Allerdings Hält ein guter Theil der Dppofition ſchon das für ob- 

folet und nicht mehr zeitgemäß, daß die alten Lieder yon Verdammniß, 

Hölle und Teufel fprechen. Daffelbe gilt insbefondere auch von dem 
neu berzuftellenden Agenden, Diefe Kirchenbücher find natürlich meift 
dem Charakter der Gefangbücher gefolgt, und mußten daher jest von 

der Reaktion gleichfalls zurüdreformirt werden. Von Zeit zu Zeit läßt 

die Dppofition in den Sournalen Schredenslaute vernehmen, daß man 

dabei felbft den alten Expreismus der Taufformel wieder einzubringen 

1) Minifterialrath Hofprediger von Schmidt: zur Gefangbuchfrage in ver 

proteft, Kirche Bayerns. München 1853, ©. 11 ff.5 vgl. Hommel: Recht der 
Kirhe ꝛc. ©. 75. Die wahre Geftalt ꝛc. ©. 315 Hengftenbergs evang. 8.-3. 
vom 3. Dec. 18535 Nürnberger evang.-Iuther. 8.-3. vom 20, Oct. 18535 Nörd- 
linger Correfp.-Blatt vom 1. Auguft 1852; Darmſt. 8.-3. vom 29. Sept. 1853, 

8, Jan. 1854; Berliner proteft, 8-3. vom 29. April 1854, 1. Sept. 1855. 
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wage, wo doch buchftäblich vom „Teufel die Rede fei. Uebrigens mach— 

ten au im Schooße der Dresdener Konferenzen nicht nur Sachfen und 

Würtemberg Dppofition gegen die Reaktivirung des alten Expreismug, 

fondern aud Bayern ließ ihn in feinem Agenden-Entwurf weg: dieſes 

„wefentlihe Stück aller gefunden Iutherifchen Agenden feit der gefeg- 

neten Reformation”, wie die Löhianer klagten. Andererfeits litt Die 

Reaktion bei der Hervorfuchung alter Formen und Formeln aud bier 

mit dem Umftande große Noth, daß fie immer bald bei einem Punfte 

anfam, wo der fpeeififche Lehrbegriff ihr gebieterifch Halt gebot. Sp 

nahm die Dresdener Konferenz vom Mai 1854 ein altkirchliches Trau— 
ritual an bis auf den Punft, wo die Ehe ald Saframent erſcheint 1). 
Ebenſo ergaben fich bezüglich der Grabgebete merfwürdige Berlegen- 

heiten, wobei fich zugleich zeigte, auf welcher Seite die inftinftiven Sym- 

pathien des eigentlichen Volkes ftehen würden. 

Bei der merflenburgifchen Eonferenz zu Rothenmoor von 1854 fam 

zur Spracde, daß es in vielen Gemeinden in neuerer Zeit Sitte ge= 

worden, die Leihen mit einer Art Segen zu beftatten, deſſen Formeln 

alle mehr oder minder eine Fürbitte für den Geftorbenen enthielten, 

Nun war man zwar einig darüber, daß „ſolche Fürbitten ein flarfer 

Hebel gewefen, die Jrriehre vom Fegfeuer und den ganzen Wuſt der 

daran hängenden römifchen Unwahrheiten zu Tage zu fördern”, ebenfo, 

dag „der Tag des Gerichtes ung finden wird, wie die Stunde des Todes 

ung gelaffen, daher jede Fürbitte in dem Sinne unbedingt zu verwerfen 

fei, als könne fie ein Mittel fein, einem unbefehrt Geftorbenen noch zur 
Seligfeit zu helfen. Andererſeits bemerkte der Neferent: „das große 

Alter der Fürbitten für Todte fcheine für fie zu fprechen, da fie nicht 

etwa. erft bei Auguftinus, fondern ſchon in den fogenannten apoftolifchen 

Conftitutionen ſich fänden.“ Dagegen aber ftanden die „unzweifelhaften 

Abmahnungen Luthers‘, und „die Gewißheit, daß jedes Fürbitten als— 

bald au die Hoffnung einführe, dadurch noch etwas zu erreichen, alfo 

wieder jenen Weg in's Fegfeuer zeige.‘ Der Beſchluß lautete alfo, 

„die Sürbitte, als durch welche nichts erreicht, doch viel Gefahr gebracht 

werde, fallen zu laſſen.“ Indeß flieg der Entfcheid auf nicht geringe 

Dppofition, Ein folher Befhluß! hieß eg — „während es yon anderer 

Seite als ein Zeichen tiefer Nichtachtung kirchlichen Segens erflärt wird, 

) Bol. Nürnberger evang.sluther. 8.3. vom 16. Febr. und 21. Sept. 1854; 

Allg. Zeitung vom 9. Dee. 1854, 
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daß z. B. in Berlin nur ungefähr für den vierzigſten Theil der Leichen 

die Einſegnung eines Geiſtlichen begehrt wird, und während es bei uns 
den kirchlichen Behörden als eine Wohlthat verdankt wird, daß ſeit ge— 

raumer Zeit auch in jenen Gegenden nunmehr die Einſegnung bei allen 
Leichen nachgeſucht wird, wo ſonſt ein dem genannten wenigſtens ähn— 

licher Zuſtand obwaltete!“ Indeß wurde der Antrag auch noch bei der 

Breslauer ſeparirten Generalfynode von 1856 verworfen, weil das 

Wort Gottes nur im Falle der Aneignung durd den Tebendigen Ge 

genftand wirffam ſei. Dabei fam auch zur Sprache, daß die Einfegnung 

von Leichen erft aus der Zeit des Nationalismus ftamme, und nachweis⸗ 

lich zuerft Freimaurerleihen aus den neunziger Jahren eingefegnet wor: 

den feien ?). 

Während nun die Reaktion im Ganzen unter fo viel Mühe und 

Beihwerden fich abarbeitete, den Cult aus den Berderbniffen des Ra— 

tionalismus und des Pietismus herauszureißen, begnügten fich die ein- 

zelnen DVelleitäten feineswegs damit, Liegen fich vielmehr unbedenflich 

yon den Confequenzen ihres vermeintlich wieder aufgerichteten Altares 

in’s Schlepptau nehmen. Es ift von eigenthümlichem Intereſſe, den Kry— 

ſtalliſations-Proceß zu beobachten, welcher um — * Altar als — 

Kern ganz natürlich ſich bildete, 

„Iſt allfonntäglihe Kommunion, fo ift ebenfo ie täglicher Gottes⸗ 

dienft das richtige Herfommen der Kirche, und Eind wie das Andere, 
wo es fehlt, ein Zeichen des Verfalls“: fo erklärte Paftor Potel bei 

der Gnadauer Conferenz. Man fieht, wie die Confequenz des fafra- 

mentalen Gottesdienftes drängte. „Der täglihe Dienft in den 

Kirchen“ warb wieder dringend empfohlen: dag der Geifllihe am 

Morgen und am Abend, wenn die Betglode gefchlagen wird, in fein 
Gotteshaus gehe, und vor dem Altar das Danf- und Bittgebet brächte; 

der traurige Zuftand, in dem viele Gotteshäuſer fih in einem ſolchen 

Mage befänden, dag man ohne Schamröthe feinen Heiden hineinführen 

fönnte, hänge zum guten Theil mit ihrer VBereinfamung zufammen; jenes 

Binden an die Kirche würde überhaupt von mannigfachen Gebunden- 

fein an die Welt Yöfen, oftmals auch erlöfenz in den Augen der Ge- 

meinde würde der Geiftliche durch feine täglichen Gänge zum Gottes— 

baufe wirklich wieder zum Priefter werden; „jetzt ift er eigentlich nur 

‚1 Nördlinger Freimund vom 30, Oct. 18565 Nürnberger evang,=luther, 8.3. 
vom 10. Aug. 1854, 
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ein Prediger, der am Sonntag predigt, und nah acht Tagen wieder, 

in der Zwifchenzeit aber die Kirche geben läßt“; auch würde hier mande 

gedrürfte, aber fhüchterne Seele dem Geiftlihen fi nahen, die in das 

Pfarrhaus zu gehen fih ſcheut '). Die Neaktion hatte aber ſchon längſt 

nicht nur dem Paftor die Pflicht des „täglichen Dienſtes in den Kirchen‘ 

nahegelegt: die Kirche follte überhaupt nicht mehr bloß an jedem fieben- 

ten Tag an das Leben herantreten. „Sol unfere Kirche wieder mehr 

ald eine Sonntagsſchule werden, fo muß es nothwendig auch dahin 

fommen, daß nicht bloß flillfehweigende, fondern auch laute Anbetung in 

unfern Öotteshäufern wieder täglich wird" 2). Eine Stimme aus Preußen 

erflärte noch insbeſondere: Herftelung der alten Kirchenordnungen, „bes 

fonders Wochengottesdienfte, überhaupt tägliches Eingreifen der Kirche 

und der öffentlichen Andacht in das gefellfchaftliche Leben”, follten vie 

Mittel fein, dem Seftenwefen zu wehren, das in verfchiedenfter Geftalt 

um fich gegriffen. AndererfeitS meinte die Gnadauer Gonferenz: „der 

(ſonntägliche) Nacdhmittags-Gottesdienft fei eine Lebensfrage, und noth- 

wendig and auf dem Lande durch mehr Mannigfaltigfeit und durch li— 

turgifhe Elemente zu beleben, ebenfo die Wochenkirche“; aber „mitten 

am: Tage laſſe fie fih weder halten noch herftellen, alfo Verlegung auf 

den Abend, wie es auch die viel praftifchere Fatholifche Kirche fo mache” 8). 

Wie aber in folhen Dingen doch immer wieder die Subjeftivität 

hervorbricht, fo entftand au eine Agitation für Abendeommunionen, 

denn das Abendmahl ſei „fein Diorgen- oder Mittagsmahl”, Mehrere 

Paftoren führten diefe Aenderung wirklich ein „mit: großem Segen in 

ben Gemeinden‘, und fie erwarteten vom Kirchenregiment allgemeine 

Einführung des Gebrauchs, denn die Verbindung des Abendmahls mit 

dem Frühgottesdienfte fei nur ein „Nothftand” *). 

Welchen Schwierigfeiten vollends der fogenannte tägliche Dienft in 

ben Kirchen begegnet, dieß beweist fih an der befannten Muftergemeinde 

des Paſtor Harms zu Hermannsburg, Harms hält Sonntags vier= bis 

fünfftündigen Haupt-, dann wenigftens zweiftündigen Nachmittagsgottes— 

bienft, endlich noch Bibelftunde im Pfarrhaufe, Wochengottespienft aber 

nur jeden Mittwoch. „Paſtor Harms ift übrigens auch unverheirathet 

1) Hengftenbergs evang. 8.3. vom 13, Suli 1857. 
2) Halle’fches Volksblatt vom 21. Mai 1853, 

>) Freimüthige Sarhfenzeitung vom 20. Juli 18535 Halle’fches Volksblatt vom 
- 13. Mai 1854, 

*) Halle'ſches Volfsblatt vom 3, Mai, 4. Juni, 24, Sept. 1856, 
Jörg, Gefh. des Proteſt. I. 34 
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und fol auf die Frage: warum? ald Grund angegeben haben: Er habe 
feine Zeit dazu”). | 

Auf jeden Fall wollte die Reaktion anfänglich die Fatholifhe Sitte 

des Dffenbleibens der Kirchen eingeführt haben. Einzelne Prediger, 

3. DB. der Superintendent Büchfel zu Berlin, haben ihre Kirchen ohne 

weiters täglich aufgefchloffen. Bon dem Erfolg ward aber wenig ver- 

nommen; natürlich, denn was hatte man in der einfamen Kirche zu 

fuhen, das man im einfamen Rämmerlein nicht aud finden könnte? 

Konnte man dort etwa ein ewiges Licht anzünden vor dem Haufe des 

zarten Srohnleihnams? Man hat denn auch wirflih von diefer Agi- 
tation Yange nichts mehr gehört. | 

Als einft die Reformation den hriftlihen Altar ummwarf, blieben 

ihre Anhänger aufrecht por den Trümmern ftehen, Sie thaten daran 

ganz folgerichtig; etwas fpecififh Göttliches oder Heiliges lag nicht mehr 

vor ihnen, wozu alfo die Stellung des Leibes ändern, in der der Chrift 
auch fonft durch das Leben geht? Wizel erzählt: wenn bie erſten Gläu— 

bigen der neuen Lehre noch dann und wann Einen auf den Knieen 

beten geſehen, hätten fie fi verwundert gefragt: was muß das für: 

Einer fein? Auf den Knieen hatte die alte Kirche ihre oberſte Tugend, 

die Demuth, üben gelehrt; jest verfchwand die Demuth, wo man nicht: 

mehr fnieete, und wuchs der geiftige Hochmuth, bis er nad dreihundert 
Sahren überfchlug, und in jäher Katafirophe Land und Leute zu ver— 

fohütten drohte. Die Reaktion befannte fih zu der wahren Urfache des: 

drohenden Verderbens, zwar nicht bewußt und in Worten, aber unbe- 

mußt und in der That. Sie richtete ihren Altar wieder auf und fchrie 

ihrer Welt zu: „Auf die Kniee! Es ift dieg ein ſcheinbar Fleiner Zug 

und doch ift er von tiefer Bedeutung. Seit 1848 verbreitete fi eine 

förmliche Agitation für das Knieen. „Auf die Kniee!“ rief der Land- 

rath Kröcher aus Gardelegen am Berliner Kirhentag: gegen den Bann 

auf dem deutfchen Volke helfe befonders Gebet, zum Gebet aber müffe 

„man fih beugen’; das gefchehe nicht, in den Kirchen feien die Knie— 

bänfe abgefchafft, und auch die Kirchentage beteten nicht auf den Knieen. 

„Auf die Kniee!“ Hatte die Gnadauer Conferenz gerufen: „der Herr 

will diefe Beugung des alten Adam haben, und das Gebet auf den 

Knieen fcheint das Erfte zu fein, womit wir anfangen müfjen, umzu—⸗ 

fehren und Buße zu thun.“ „Die erſte chriſtliche Kirche”, fährt der 

) Berliner protefl. 8.=3. vom 8. März 1857. 
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Redner fort, „bat häufig knieend gebetet, unfere Väter vor der Nefor- 

mation haben es gethan,.. warum ift es jest fo ganz abgefommen ? 

Es ift allgemein gebräuchliche Floskel, bei den Gebeten zu ſagen: Herr, 

wir wollen und vor dir auf die Kniee in den Staub werfen ꝛc.; aber‘ 
dieß gefchieht nicht. Iſt das nicht eine Erheuchelung von etwas, was 

doch nicht iſt?“ Bei der folgenden Wittenberger Conferenz hatten bloß 

Einige das Eröffnungsgebet knieend mitgefprochen; nachher erinnerte ein 

Prediger: e8 möge Doch der innerlichen Beugung durch das Kniebeugen 

auch ein Ausdrud gegeben werden, „bis es Gott gefalle, unfere Füße 

auf weiten Raum zu ſtellen“; der Präfes flimmte mit der Bemerkung 

bei: „es dürfe auch in glüdlichen Zeiten das Kniebeugen nicht aufs 

hören." Die Prediger, eiferte das Hauptorgan diefer Agitation, müßten 

ohne weiteres mit dem Knieen den Anfang machen; als jüngft bei einem 

Miffionsfeft der Superintendent die Gemeinde auf den Knieen beten 

Yaffen, „habe das die einzelnen Herzen mächtig ergriffen.“ Man fchien 

fhon praftifche Anftalt zur allgemeinen Einführung diefer chriftlichen 

Sitte zu machen; fogar über Sachſen fonnte das höchſt beunruhigende 

Gerücht ausgehen, es handle fih um offteielle Herftielung von Kniebänfen 

in den Kirchen. Hatte ja die Gnadauer Conferenz bereits offen über 

das Thema berathen: „Iſt es nicht Zeit, dag wir ung erheben, und die. 

firhlihen Behörden darauf aufmerffam machen, daß zur Schande uns 

ferer Kirche die Gotteshäuſer jest meiftentheils fchon fo eingerichtet find, 

daß das knieende Gebet faft unmöglich wird, dag wir alfo darum bitten, 

ed möchten in den Kirchen ordentliche Kniebänke wieder bergeftellt wer- 

den?" Die Idee des faframentalen Gottesdienftes mußte diefe Verſuche 

natürlih um fo mehr anfpornen. Die Dresdener Conferenz der Yuthe- 

rifchen Kirchenregimente beſchloß nicht nur, Schranfen um den Altar und 

Beichtftühle im Chor, fondern auch Kniefchemel an den Bänken berzuftellen. 

Als aber um diefelbe Zeit bei Gelegenheit einer Reftauration der herr— 

lichen Kiofterfirhe zu Schul-Pforta der Prediger Kniebänfchen anzu— 

bringen gedachte, proteftirte das ganze Lehrer-Collegium wie Ein Mann: 

das wäre katholiſch. Bald verlautete auch, daß die Gnadauer Conferenz 

ſelber nicht mehr kniee. Freilich hatte ſie auf die Frage nach dem Motiv 

dieſes Knieens feine andere Antwort gewußt als: „die Kniee ſollen im Ge- 
bet zufammenfinfen, wenn der Sünden Laft recht mächtig auf ung drückt“ 2). 

9) Halle'ſches Volksblatt vom 8. Juni, 23. Juli, 26. Nov. 1853; Freimund 
vom 17, April 1856, 

34 * 
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Je höher die Reaktion den Altar wieder ftellte und über die Kanzel 

emporhob, deſto fliler wurde es auch von der „edlen Einfachheit des 

Evangeliums“, und man fah plösli eine ganze Schaar ſich bemühen, 

die Kunſt wieder in die Kirche hineinzuziehen, als ein richtiges hriftliche 

pädagogiſches Princip, als einen Magnet gegen die Firchliche Entfrem— 

dung, als die fchweigende Lehrerin und Bewegerin der Herzen, Selbft 

Subjeftiviften redeten jegt von einem „tiefwurzelnden Bedürfnig der vom 

Sinnlihen nie ganz losfommenden Menſchennatur“; eg entfchlüpfte ihnen 
der Wunſch, die proteflantifche Propaganda möchte im eigenen Intereſſe 

möglichft „das Aeußerliche, Geſchmackvolle und Kunftreihe des katholi— 

fhen Gottesdienftes beftehen laſſen“; felbft das Heidelberger Organ 

ſprach einmal von Wiederherftellung eines Chores in den Kirchen, „gleich- 

fam eines Allerheiligfien‘, mit Crucifir, Glas- und Fresfomalereien. 

Die Yutherifhe Strömung erfuhr mit großer Freude, daß, tros alles 

Entfegend der Zwinglianer vom alten Schlage, jest fogar in den Kir- 
chen von Zürih und Bern tar, Orgel, Bilder, Glasmalereien, ja li— 

turgifche Gottegdienfte fi wieder fändenz fie hoffte, fo werde allmählig 
die bewußte Einficht Durchbrechen, daß das reformirte Prineip: „das Wort, 

nur das Wort und nichts ald das Wort", bloß geeignet fei, Die Kirche 

in den inbividuellften Subjektivismus aufzulöfen ?). Freilich war in- 

zwifchen ein Prediger der feparirten Lutheraner in Köln zu Tode ge- 

ärgert worden, wegen feiner liturgiſchen Paſſion und „weil er es felbft 

wagte über den fchwarzen Talar das weiße Chorhemd zu tragen." In 
Berlin ſelbſt fpalteten fih die Kirchentagsmänner: die Einen richteten 

einen kirchlichen Kunftverein auf, die Andern, unter Bethmann⸗Hollweg 
dem Alliance-Führer, erachteten nur „Bretterkirchen“ für recht apoſtoliſch. 

Shre Motive liegen fich freilich hören: „der Eultus muß organisch wachen 

wie die Pflanze”, und „was wir auch unternehmen und zu Stande bringen 

mögen auf dem Gebiete äußerer kirchlicher Bethätigung, wir werben 

doch Angefichts der imponirenden römifchen Kirchlichfeit bloße Stümper 

darin bleiben, unfer Kirchenthum wird fid) neben dem römischen aus- 

nehmen wie eine mißlungene Copie neben einem wohlgelungenen Dri- 

ginal" 2). Indeß hat fi doch noch der Lübecker Kirchentag ſehr ſchön 

1) Kreuzzeitung vom 30. Auguft 18565 vgl. Berliner protefl, 8.3. vom 

28. Zuli 18555 Gelzers Monatsblätter 1853. ©. 123 ff.; Darmfl, 8.3. vom 

27. Dec. 1853. 

2) Darmft. 8,3. vom 9, Zult 18535 vgl. Allg. 318. vom April 18535 

Nördlinger Eorrefp.-Blatt vom 1. Dec. 1852, 
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über die Kunftfrage geäußert, namentlich durch den Mund des Dr. Nitzſch: 

die hriftliche Religion fei geborne Kunftreligion, ſchon „dadurch, daß fie - 
einen Gottmenſchen hatz wir leben in der Religion der TIhatfachen, wir 

haben nicht bloß eine Idee Chriſtus“ 1), 

Schon ber Bremer Kirchentag war mit dem Mittel religiöfer 

Bilder im Sntereffe des „zu evangelifirenden Volkes“ eingehend be- 

fhäftigt. Ein Superintendent wies insbefondere hin „auf die Gefun- 

fenheit des Religionsunterrichts in den Bolfsfchulen, zu deffen Hebung, 

namentlich des gefhichtlihen, die Einführung yon Bilderbogen in die 

Volksſchulen dienlich fein würde,” Dr. Wichern, der Fürft der Innern 

Mifjion, hatte in deren Gentrale, dem rauhen Haufe zu Hamburg, be- 

reits eine große Fabrik für religiöfe Bilder angelegt. Ueberhaupt ward 

da diefes Stück Fatholifcher Volfsmiffion als tiefe feelenfundige Weisheit 

bewundert und zur Nachahmung vorgenommen, Ein Borfchlag Yautete 

fogar: man folle die Leierfaften-Männer zu Miffionären mit Bildern 

machen, „Es würde dieg eine der volfsthümlichften Arten der Innern 

Miffton fein, denn es ift unglaublich, wie ftark die Wirkung von Bildern 
‘auf den literarifch nicht gebildeten Theil des Volkes, und wie gänzlich 

diefe Wirkung bisher bei ung vernadhläffigt if. Macht diefe Weiber, 

mit ihrem Steden in der Hand und ihren heroifchen Stimmen, zu 

Straßenpredigern“ 2). 
Zur Zierde des neu gefeierten Altars mußte natürlich auch die 

Mufif zählen. Aber ſchon der erſte Anfchlag der Realifirung verftieg 

offenbar fehr bedenklich wider das Princip; der Paftor follte nämlich 

der „eigentliche und alleinige Sänger” fein, alle Anderen nur Chor. 
Auf alle Einwendungen gegen dieſe radifale Umkehr der bisherigen 
Vebung antwortete man mit der gewichtigen Gegenfrage: „follen bie 
Pfarrer etwa, wie ed der Nationalismus hinterlaffen, aus Prieftern und 

Paftoren zu bloßen Predigern degradirt bleiben?” 3) Da mochte freilich, 

wenn z. B. der Karlsruher Oberfirhenrath und das Breslauer Con⸗ 

fiftorium von ihren Candidaten mufifalifhe Ausbildung zu fordern an— 
fingen, den Subjeftiviften die Beforgniß nicht zu verargen fein: „ob denn 

Meffefingen in Ausficht ftehe 2” Aber noch mehr! um die Sade finnen- 

gefälliger zu machen und den Altardienft noch höher über die Mitwir- 

7) Halle’fhes Volksblatt vom 5. Nov. 1856. 

2) Hallefches Bolfsblatt vom 18, Mat 1853, 

3) Halle'ſches Volksblatt vom 9. Auguft 1854. 
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fung des Bolfes hinauszuheben, ihn noch mehr zu objeftiviren, hatte 

man dba und bort felbft zu dem Gebrauch der fiehenden Chöre gegriffen. 
Sp namentlih in Preußen; auch zu Karlsruhe ward für die Hofkirche 

ein „ſtehender Sängerchor“ angeordnet, der „durch ſelbſtſtändigen VBor- 
trag der fchönften Choräle die Andacht erhöhen follte.” Man fcheint 

nicht bedacht zu haben, daß biefe Chöre ſich als das flagrantefte Attentat 

darfiellten gegen das Dogma vom allgemeinen Prieſterthum. Wirklich 

vernahm man aus Preußen alsbald: dag diefe „Eatholifivende” Nichtung 

hart angefochten werde, und „bie Dppofition habe fich gegen die fo 

fhöne Erneuerung der Chorfängerinftitute überhaupt gewendet.” Das 

Motiv ward vom Drgan der Erlanger Mittelpartei fehr präcife ange- 
geben: „Das ift in Wahrheit papiftifh, wenn die Stüde unferer Gottes⸗ 

dienftordnung lediglich vom Geiftlihen und einem Chore gefungen oder 
gefprochen werben, während; die Gemeinde ſchweigt; bei ung Proteftanten 

ſollen alle mitfingen oder mitfprechen, die in der Kirche find, Männer 

und Weiber, Zünglinge und Jungfrauen fammt den Kindern‘ ?). 

Man müßte fich faft wundern, wenn der allgemeine Trieb im Auf- 

ſchwung, die Yeibliche Seite des Gottesdienftes wieder zu gewinnen und 

die Kirche in's wirkliche Leben zurüdzuführen, nicht endlid da und. dort 

auch. den Wunſch rege gemacht hätte, wieder Proceffionen und Walk 

fabhrten zu haben: 

„Ich fagte Proceſſion und fege noch Wallfahrt hinzu. Unſere Intherifche 

Kirche hat fie grundfäßlich nicht verworfen, wollte auch fie geſäubert und 

esangelifch gehalten erhalten.; Nicht ihr eigener, fondern ein fremder, feind- 

‚feliger. Geift bat fie um Proceffionen und Wallfahrten und in puritanifche 

Nacktheit und Arınfeligfeit gebracht. Es ift ein Stück der Herrlichkeit und ein 
Grund der innern Macht der Fatholifchen Kirche, daß fie mit ihren Gottes- 
dienften und, Feſten die Kirchenmauern durchbricht, Das Heilige Hinausträgt in 
das Leben, mit ihren himmlifchen Gefängen das Geräufh der Erde zum 

Schweigen bringt, fich nicht ſcheut, den Altar auf der Straße aufzufchlagen.“ 2) 

Eine ſolche Anſchauung ſteht augenfeheinlich ungemein weit von dem 
Begriff jener hergebrachten, zur „NReligionsfchule” gewordenen Kirche ab. 

Nachdem man einmal eine wirffihe Kirche wollte, verlangte man fofort 
son derſelben, daß fie auch in das wirkliche Leben allfeitig eingegangen 
fei. Diefer erbabene Gedanfe war namentlich das Verdienſt der In⸗ 

1) Nürnberger evang.sluther, 8-3. vom 17, März 18555 vgl. Allg. Zeitung 
vom 11. und 13. April 1855; Berliner protefb 8.3. vom 29, Nov, 1856. 

2) Hengftenbergs evang. 8,-3..1856. Juli. ©, 603: ff. y rk 
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nern Miffion, und er wurde wenigftens infoferne zur Wirklichkeit, daß 

jest Beziehungen zum Leben, deren Neflamirung für die kirchliche Ob— 

forge vor zehn Jahren noch unbedingt ald Hochverrath gegolten hätte, 
in den religiöfen Vereinen und geiftlihen Konferenzen endlos debattirt 

und als folche böhandelt wurden, deren Löfung dem Staate nicht mehr 

an-, und abfolut nicht zuzutrauen fei. Sp namentlich die kirchliche 
Armenpflege, die Unterridtsfrage, die Kranfenpflege, die 

Sorge für die Teibli und geiftig Verwaisten. Sobald aber der 

Grundfag feftfiand, daß die Kirche auch auf diefem Gebiete ihre Aufgabe 

babe, ſah man alsbald Ein Fatholifches Inſtitut nach dem andern von 

der proteftantifchen Reaktion hinübergenommen, zur fpeciellen Beforgung 

bed einen oder andern Theils jener Aufgabe. Freilih erfannte man 

nicht auch fofort die Stellung folder Jnftitute im Organismus göttlicher 

Heilsöfonomie felber, fondern nur ihre natürliche Nüslichfeit und Zweck— 

mäßigfeit. Man wollte den Baum ohne die Wurzel; aber man wollte 

ihn doch und mußte wenigftens infoferne den Boden kirchlicher Anfhauung 

dafür zubereitet haben. 

Dieß trat denn auch z. B. bei den Gnadauer Konferenzen deutlich 

genug hervor. Als dafelbft einmal der proteftantifhe Mangel Firchlicher 

Drden geradezu ald ein Mangel der Katholieität, d. i. der „Bewah— 

rung und Ausbildung der alten apoftolifhen und vorreformatorifchen 

Kirche”, gerügt ward, da erging über die eigene Kirche, welche fo einen 

faft fünfzehnhundertjährigen Sprung gemacht habe, folgende Kritif: 

„Wo ift das Diakonat, wo find die Stifter und Klöfter, welche zum 
Theil auch für die Armen- und Krankenpflege und die Erziehung der Ver— 
wahrlosten forgten? Es iſt bei uns verfchwunden. Wir haben von allen 
kirchlichen Inſtitutionen faft nur noch das Predigtamt. Unfere Kirche ift gleich 

einem armen kranken Leibe, dem die Glieder zur Bewegung und zur Arbeit zum 
Theil fehlen, zum Theil gelähmt find, der zwar wohl noch durch erbauliche 

Reben in feinem Leiden die Umftehenden tröften und erheben ann, der aber 
außer feinem Haufe, d. h. den kirchlichen Verſammlungsorten, vor der Welt 
faſt unbemerkt bleibt.“ 1) 

Die Stiftung der Diakoniſſen nach dem Muſter der — 

zigen Schweſtern war die erſte That, welche dieſem tiefgefühlten Kir— 

chenbedürfniß entfloß. Im Erfolg iſt zugeſtandenermaßen das Nachbild 

hinter dem Vorbild ungemein zurückgeblieben; man bat auch ſchon -viel- 

fach gefragt, warum? Der Prediger der Diakoniſſen von Bethanien zu 

M Halle'ſches Volksblatt vom 8. Juni 18583. 
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Berlin bat bei einer Wittenberger Conferenz geäußert: „Das ift unfere 
Freude und Luft, dag wir erkannt haben, man könne in der Iutherifchen 

Kirche haben, was man in der römischen hat, ohne den Irrthum mit in 
den Kauf nehmen zu müffen, Verdienftlichfeit, Gelübde“ ꝛc. ). Alfo 

man nahm den Baum ohne die Wurzel und traute ihm doch das na= 

türlihe Wahsthum zu; was Wunder, wenn man fich getäufcht fah? 

Dem Borwurf unproteftantifchen Treibens entgeht man aber dennoch 

nichts denn das ächte Princip duldet überhaupt folche geiftlichen Lebens- 

normen nicht. Deßhalb haben aud die firengen Calviniſten Franfreichg 

das Diafoniffen-Wefen entfchieden verdammt als „eine Auflehnung gegen 
die göttliche Ordnung und die alleinige Autorität der heiligen Schrift“, 

weil nach den deutlichen Ausfprüchen der Bibel das Weib feine Be- 
fimmung für die Familie habe, und als Diafoniffin Teicht um Heiraths— 

gelegenheiten komme 2). 

Legtere Beſorgniß bat ſich freilich allenthalben, zu Bethanien na- 
mentlih durch die jungen Nerzte, ganz eitel erwielen. „In Kaifers- 

werth (wo die Schöpfung ihren Ausgang nahm)”, hieß es auf der Fürther 

Paftoraleonferenz von 1854, „fei ein großes Hinderniß, daß nicht der 

volle Zwed erreicht werde, das fehlende Gelübde der Eheloſigkeit; viel 
Segen gehe dort durch die Ehe verloren; denn Viele träten, wenn fie 

faum zu einer gewiffen Reife in dem Diafoniffenberuf gefommen wären, 

in eigenen Hausfland ein, und würden fo für den Beruf, zu dem fie 

vorgebildet feien, verloren“ ?). Herr Löhe zu Neuendetteldau hat fich 

daher fichergeftellt, indem er feiner Stiftung von Anfang an die Idee 

unterlegte: jede weibliche Perſon folte eigentlich eine Diafoniffin wer- 

den; „es ift nicht bloß abgefehen auf Perſonen, welche die Kranfenpflege 

als befondern Beruf im engern Sinne treibenz das ift der Unterſchied 

diefer Sache von der Raiferswerther” *). Wir haben aber auch gefehen, 

wie fih das objektive Motiv alles Drdenswefens Herrn Löhe in feinen 

Predigten immer wieder aufbrängt, während er ihm mit der That 

immer von Neuem widerfpricht. 

| Diefe ganze Seite der Bemühungen des Aufſchwungs ift eben aber- 

mals nicht unmittelbar und weſentlich aus der Kirche herausgewachfen, 

fondern ihr nur äußerlich angeflebt. Sie unterliegt daher den veränder- 

7 Halle'ſches Boltsblatt vom 26. Nov. 1853. 
2) Gelzers protefl. Monatsblätter. 1854. Jan. ©. 60. 
3) Nürnberger evang.-luther. 8.3. vom 27. April 1854. 
*) Nürnberger evang.-luther. 8.3.0 a. O. 
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lihen Stimmungen der Zeit, Vor ein paar Jahren ſchien es, ald wenn 

fofort die ganze proteftantifhe Welt mit Ordens-Nachbildungen ſich be— 

decken wollte. So häufig und entſchieden hörte man nicht nur Dia- 

foniffen, fondern auch eigentliche Frauenftifte, um dem „tiefen Schaden 

des Alt-Zungferthbums” zu wehren, Schulbrüder und barmherzige Brü- 

der 2c. empfehlen 1). Wären aber auch die Erfolge die glänzendften 

geworben, fo wären fie doc nie etwas ABEND geweſen als Früchte 

vorübergehender Zeitumſtände. 

Selbſt wenn wirklich der Cölibat als Bedingung ſolcher Inſtitu⸗ 

tionen angenommen würde, ſo wären dieſelben immer noch nicht un— 

mittelbare und weſentliche Kirchengewächſe. Wirklich verlautete im Laufe 

des Aufſchwungs ſogar ein paarmal von Vortheilen geiſtlichen Cölibats. 

Das recipirte Dogma blieb zwar nach wie vor: daß „der evangeliſche 

Geiſtliche immer nur halb als das erſcheint, was er ſein und wirken 
ſoll, wenn er ehelos iſt; die Pfarrfrau iſt, ſie ſoll ein zweiter Pfarrer 

in der Gemeinde fein“2); bei der Berliner Allianz-Conferenz vernahm 

man fogar: die Pfarrfrau fei nicht Numero zwei, fondern Numero eins 

im Pfarrhaufe. Daneben äußerte aber felbft Superintendent Sander ein- 

mal zu Gnadau: „Wir fünnen ung Manches von der römischen Kirche 

aneignen, was wir zu ſchnell weggeworfen haben, und haben uns fchon 

Manches angeeignet, 3. B. die Diafoniffen. Wir follen auch unfern 

jungen Theologen fagen: es. fieht Matthäi 19 gefchrieben von denen, 
die um des Himmelreichs willen verfchnitten find. Nicht eine gezwun- 

gene aber eine freiwillige Ehelofigfeit! Wie viel geht an ihnen unter, 

weil fie ſich ſchon im Voraus gebunden haben!“ 3) Bald darauf hat 

auch ein dänischer Romanſchreiber die Nothwendigfeit des geiftlichen Cö— 

libats vertheidigt, weßhalb das Buch des Herrn Lobedanz yon dem 

Kopenhagener Athenäum förmlich ausgefchloffen wurde “). Die ganze 
Tiefe ber Frage aber ging nur Einem proteftantifchen Manne in dunfler 

Ahnung auf, abermals einem Dänen, und der Wahlfpruc, diefes Mannes 
lautete: nieder mit der Kirde! ’) Mit der nämlich, die weder ein felbft- 

ſtändiges noch ein urfprüngliches Leben bat. 

1) ©. Näheres piftor.=polit. Blätter, Bd. 36. ©. 612 ff. 

2) Darmſt. 8-3. 1853. Literaturblatt Nr. 7. 
3) Halle’fches Volksblatt von 9. Mai 1855. 

*) Kopenhagener Zeitung vom 14. Zuli 1856. 

>) ©. den Artifel „Kierkegaard“ im 2. Bande ©. 336, 



938 Ehefcheidungs- 

Zweites Hauptftück, 

Die kirchliche Reklamation der Ehe. 

Eines der allgemeinften, wenn auch ziemlich fpät in Angriff genom- 

menen Ziele des Auffhwungs war die Reform der Ehefheidungs- 

Geſetze. Aber eben hier zeigte fih am klarſten, was es um eine Kirche 

ohne urfprüngliches und felbitftändiges Leben iſt. Es zeigte fi), wie 

entfeglih fie das vom Herrn ihr anvertraute Gut der Ehe hatte ver- 

kommen laſſen; es zeigte fich noch mehr, wie gänzlich außer Stande fie 

fei, diefes Gut den Händen des Staats, der ja aud „göttlichen Charaf- 

ters’ ift, zu entnehmen oder gar es felbfiftändig und nad) eigenen Ge- 
jegen zu verwalten. Nach diefen beiden Gefihtspunften hin gehört. bie 

Ehefcheidungsfrage nothbwendig noch zu unferer Geſchichte des großen 

proteftantifhen Auffhwungs. 2). 

Am Frankfurter Kirhentage von 1854 ward dem beftehenden Ehe- 

ſcheidungsweſen als einer der furchtbarſten Wunden der Kirche feierlich 

abgefagt;. zu Gnadau im April 1855 wurden Zwangsmaßregeln „von 
Unten‘ in's Werk gefegt, die „heilige Anarchie, wie Herr yon Gerlach 

fagte. Mehrere hundert Paftoren verfchworen ſich daſelbſt und durch 

nadträglihe Erklärungen, Gefchiedene nur mehr zu trauen, „wo. bie 

Ehe wegen Ehebruchs oder Defertion gejchieden fei, und in beiden Fällen 

dem fehuldigen Theile die Einfegnung zu verfagen”, Der Aft war vor 

Allem gegen die preußifche Geſetzgebung gerichtet; die Kirchenbehörbe 

follte gezwungen werden, in gewiffen Fällen, „wo es in einem Scei- 

dungsurtel im Namen des Königs heißt: der Gefchiedene darf fi wie- 

der verheirathben, ebenfalls im Auftrage des Königs hinzufegen: aber 
fein Paftor darf ihn trauen”. Der Oberkirchenrath vermochte in feiner 

Aeußerung über den Vorfall nicht, ein bittered Gefühl zurüczubalten: 
„Die heilige Schrift ift in Preußen niemals ein verfchloffenes Buch ger 
weſen, und nichtsdeftoweniger haben viele Geiſtliche, die jest für ihre 

Anfiht unter der Berufung auf die heilige Schrift Die Eigenfchaft eines 

göttlichen Gefeges in Anfpruch nehmen, bis vor Kurzem alle gefchiedenen 

1) ©, dad Genauere darüber, namentlich über die betreffenden Debatten ber 
preußifchen Kammer, hiftor.-polit. Blätter Bd. 39. ©. 726 ff., 777 fi., 868 ff., 
900 ff.5 dann Bd. 40, ©, 899 ff. “ 
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Perſonen ohne Bedenken eingeſegnet“ ). Doch aber war bie Kirchen— 

behörde ſelbſt der Meinung, daß eine Reform nöthig ſei, denn die Re— 

gierung theilte dieſe Meinung, 

Nach den Kammer-Vorlagen genau gezählt, ſind in Preußen zwei— 

undzwanzig geſetzliche Scheidungsgründe in Uebung ?), nad) anderer 

Zählung 14 oder 15 (auch in Sachſen zählt man deren „fünfzehn bis 

fiebenzehn“ 3). Sp weit war es gefommen, feitdem Luther geſprochen: „die 

Che geht die Kirche nichts an, und feitdem er die zwei „ſchriftgemäßen 

Scheidungsgründe” hinterlaffen hatter Chebrudy und bösliche Verlaffung. 

Er felber ſchon Fonnte den „Kanon der Analogie” nicht mehr hintan- 

halten, nämlich die Frage: wenn diefe zwei Berbreden die Ehe vom 

Bande Yöfen, warum nicht andere, welche noch tüdtlichere, wenn aud) 

feinere Gifte gegen das Wefen der Ehe find? Nach diefer Analogie 
nun waren eingeftandenermaßen bereits die den Kirchenordnungen von 

1525 bis 1540 folgenden Gefese „fortlaufende Erleichterungen der Ehe— 

ſcheidung“; das corpus Fridericianum von 1749 zeichnete fich ſchon 

durch exorbitante Larheit aus: gegenfeitige Einwilligung, Wahnſinn, tödt- 

liche Feindfchaft, bürgerlicher Tod ꝛc. find da bereits fchriftmäßige Schei- 

dungsgründe; bald wurde die Nüdficht auf die Population förmlich maß- 

gehend; „wenn die Gemüther gegen einander verbittert find, fo hin— 

dert dieß die Population, Friegt nach der Scheidung das Weib einen 

andern Kerl, jo kommen doch noch eher Kinder davon, ihr dürft daher nicht 

zu difficil fein?” fo waren die Conftftorien inſtruirt. In demfelben Geifte 

faßte das preußifche Landrecht 1794 die ganze Gefesgebung zufammen. 

Unter den 22 Scheidungsgründen finden ſich „gegenfeitige Einwilligung” 

und „heftiger, tief eingewurzelter Widerwille”, den Minderjährigen ift 

eine fürmlihe „Ehe auf Probe‘ geftattet und nicht felten haben die Ge- 

richte jelbft Eheverträge fanftionirt, welche zum vorhinein über gegen- 

feitige Abfindung für den Fall fünftiger Scheidung beftimmten. So 

war allerdings der „Kanon der Analogie” zu einem bloßen Vertrags: 

verhältnig ausgewachfen *). 

ı) Denkſchrift des Oberkirchenraths, Aktenſtücke II. 1. ©. 735 Halle’fches 
Volksblatt vom 12. Mai 1855, 

?) Gefegentwurf Nr. 12, ©. 3. 19; Commiffionsberiht Nr. 75, ©. 6. 
3) Freimund vom 12. Febr. 1857. 
*) I. Müller: zwei Vorträge über Eheſcheidung und Wiederverheirathung. 

Berlin 1855 ©. 6. 205 Die Eheſcheidungsfrage vor. den preußifchen Kammern. 
Berlin 1855. ©, 11.35 Gefegentwurf a. a. O. ©; 13. 295 Gutachten zur Confe- 
ven; ©, 441; Stenographifche Berichte der zweiten Kammer ©. 273. 
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Freilich verlautete: Preußen ſei eben das einzige civiliſirte Land, 

das die „Schmach eines ſo ſtinkenden Zuſtandes“ trage. Rechtlich aber 

wies die bei der Eiſenacher Conferenz zur Vorlage gebrachte Statiſtik 
deutſcher Ehegeſetzgebungen noch ganz andere Syſteme nach. In einer 

Reihe von Territorien, namentlich in den thüringiſchen, anhaltiſchen, 

ſächſiſchen Ländchen, in Reuß, Kurheſſen, Mecklenburg, „findet ſich das 

Surrogat einer Scheidung per rescriptum principis, welche nicht bloß 

dazu beſtimmt iſt, ſolchen Ehegatten, welche die Verfolgung eines recht— 

mäßigen Eheſcheidungsgrundes vor den ordentlichen Gerichten ſcheuen, 

auf dieſem mit minderem Aufſehen verbundenen Wege zur Erreichung 

ihres Zieles zu verhelfen, fondern auch ausdrüdlich den Zweck hat, Ehe— 

gatten, welche feinen gefetlich anerfannten Ehefcheidungsgrund für fi 

anzuführen vermögen, außerordentliher Weife dennoch die Scheidung 

möglih zu machen." In Gotha können fogar Ehegatten aud wider 

ihren Willen yon Amtswegen gefchieden werden !)., Wo aber auf 
noch die ſtrengſten Ehegefege ſich erhalten haben, wie z. B. in Hamburg 

die aus dem Jahre 1603, welche gar feine Analogie zulaffen, find doch 

deßhalb die faktifchen Zuftände nicht beffer. Die proteftantifche Baſis 

verlangt, daß wenigftens der Ehebruch vom Bande Töst, und da gilt 

immerhin Herrn von Gerlachs Föftlihes Wort: „das Faß Taufe aus 

Einem Loche fo fiher aus ald aus ſechſen“. Superintendent Stier 

fagt gerade heraus: „Es kommt fehr häufig vor, daß die Leute nur 

darum gefliffentlich ehebrechen, damit gefchieden werben könne“). Gilt 

dieß fogar für Preußen, um wie viel mehr für firengere Geſetzgebungen! 
Faktiſch mag allerdings die proteftantifche Ehe nirgends entfeslicher 

zerrüttet fein ald in Preußen, Nichts ift bezeichnender ald die Bemer- 

fung des Abg. Marcard vor der Kammer: „Sch weiß nicht, ob den 

Herren, die wie ich ald Fremde hieher gefommen find, aufgefallen ift, 

daß auf den gebrudten Meldezetteln der Gaſthöfe Die Dualität der 

Frauenzimmer ald eine vierfache aufgeführt iſt: unverehelicht, verhei- 

rathet, Wittwe, feparirte Ehefrau; man fett die feparirte Ehefrau als 

etwas Gewöhnliches voraus“ — als einen eigenen zahlreihen Stand ?)! 

1) Protokolle der Eifenacher Conferenz im Stuttg. Kirchenblatt, 1857. ©. 2985 
vgl. Halle’fches Volksblatt vom 14. März 1857. 

2) Gutadten ©. 5235 Stenographifche Berichte S. 409, 271 ff.; vgl. Sena=- 
tor Dr. Hudtwalder: das hamburgifhe Strafverfahren und feine Reform. Ham— 
burg 1856. ©. 54 ff. 

3) Stenogr, Ber. 293, 274, 321. 
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Die Sefammtfumme der preußifhen Scheidungen wird auf 3000 (dre i⸗ 

taufend) jährlich, auf 10 täglich, angegeben; „während unferer Debatte 

bier find alfo wieder etwa 10 Ehen gefchieden worden”, fagte Herr von 

Gerlah in der Kammer. Und was für Fälle führte er auf! Da ift 

ein Bauer, der den Knecht anlehrt, fein Weib zum Ehebruch zu verfüh- 

ven; es gelingt, die Scheidung erfolgt, der Bauer heirathet eine Andere; 

diefe findet ihn bald wieder in ehebrecherifhem Umgange mit der Magd; 

er wird zum zweitenmal gefchieden und heirathet nun dieſelbe Magd. 

Es liegt ein Beifpiel vor, daß ein Arbeiter auf diefe und ähnliche Weife 

ſechsmal gefchieden und fiebenmal getraut wurde, mithin fieben Weiber 

hatte, „welche ſämmtlich noch am Leben find“. Demnach verfehwindet 
alfo noch jener am Frankfurter Kirchentage aufgezogene Fall eines höhern 

Beamten, der im Bade bei Tifch mit vier Gemahlinen zufammentraf, 

feiner wirklichen und drei gefchiedenen, Am Berliner Kirchentage hatte 

Herr Quiſtorp aus Stettin erzählt: „an Hundert jährlihe Ehefcheidun- 

gen find noch nicht das Schlimmfte, die wilden Ehen find faft: noch beffer 

als die zahmen“; „Fürzli warb ein Prediger der Stadt zu einer Taufe 
geholt; er fand eine große Berfammlung, aber ftatt eines Kindes wur— 

den zwei gebracht; auf Befragen hieß es, es fei das Kind der Schwe- 
fler der Fran, die von ihrem Schwager zu gleicher Zeit Mutter gewor- 
den war, und jebt feierten fie ganz gemüthlich, als wenn nichts vorge— 

fallen wäre, ein großes vielbefuchtes Tauffeſt.“ Nachher erklärte der 

Euftusminifter felbft vor der Kammer, daß analoge Fälle, namentlich bei 

Scheidungen wegen Wahnfinns der Schwefter, „faſt in allen unſeren 
Provinzen häufig vorgefommen find“, Aus der Mark fam eine Erfläs 

rung an die Kammer: „die gewiffe Möglichfeit, im Falle des Beliebens 
bie Scheidung herbeiführen zu fünnen, Iodere bei der großen Maffe 

überall das Band der Ehe“; die Folge fei gänzlicher Verfall ver Ehe, 
Ein Zeugniß von eben daher: „Weil die Ehe bloß ein Contraft ift ad 

prolem procreandam, fo halten es Viele für nicht mehr nöthig, Fire 

lich eingefegnet zu werden, und Yeben ad ritum animalium bei einan= 

ber." In einer Superintendentur der Marf fanden fi wilde Ehen und 

bigamifche Concubinate „faſt an allen Orten‘, je 2, 3, 5, 7, 9, 13, 18 

in — einfahen Bauerndörfern. Herr son Gerlach ſchloß mit der fta- 

tiftifchen Notiz: daß die Marf jährlih 78mal mehr Ehefcheidungen zähle 

als die Fatholifche Rhein provinz, Testere nämlich nur je Eine auf 100,000 

Einwohner. | 

Profeffor Müller bemerkt: da son den 3000 jährlichen Scheiduns 
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gen die weitaus meiſten je zwei anderweitige Verheirathungen nachziehen, 

ſo ſei natürlich die Zahl ſolcher Trauungen noch viel größer als die der 

Scheidungen. Was hat nun die Kirche in allen den zahlloſen Fällen 

getban? Nach preußiſchem Gefeg und überhaupt nad proteftantifchem 

Prineip wird die Ehe zwar bürgerlich gelöst, aber fie wird nur firchlich, 

nur dur geiftlihe Einfegnung gefchloffen; es konnte alfo Feine jener 

ffandalöfen Ehen ohne den Segen der Kirche zu Stande fommen, Was 
hat fie 50 Jahre lang dagegen getban? Das trefflihe Gutachten des 

vielerfahrenen Zuriften von Gerlach gibt darauf Antwort; 

„Die Denffehrift des ꝛc. Oberkirchenraths geht von der Thatfache aus, 

daß das Landrecht unfer Eherecht auf eine durchaus weltliche Baſis geftellt, 

dennoch aber für jede Ehefchließung die Mitwirkung der Kirche vorausgeſetzt 

bat, und daß dieß in der Kirche nicht als Widerfpruch empfunden und jede 

Ehe von Gefchiedenen unterſchiedslos eingefegnet wurde.“ 

„Mit andern Worten: die Kirche legte, fo wie der Staat von ihr er- 
wartet hatte, unbedenklich den Segen des dreieinigen Gottes auf Verbindun- 

gen, die nach der Lehre der Kirche und nach der heiligen Schrift ehebrecherifche 

Berbindungen waren, obgleich, wie die Denffchrift fagt, „„die heilige Schrift 

in Preußen niemals ein verfchloffenes Buch geweſen iſt““. 

„Vertieft und gefteigert müffen die Empfindungen der Scham, der Neue 

und der Buße werden, wenn man in der Denkfihrift weiter liest, wie, als 

endlich die Gewiſſen anfingen zu reagiren wider folche Knechtſchaft der Kirche, 

die Geiftlichfeit und die Kirchenbehörden zu diefer Reaktion fich verbielten.“ 

„Dreißig Jahre von 1794 an, wo das Landrecht, oder vielmehr 43 

Sjahre von 1782 an, wo das Eheſcheidungs-Edikt erging, war tiefe Ruhe. 

Erft 1825 regt fih das Gewiffen, nicht der Geiftlichkeit, nicht der Kirchen— 
behörden, fondern das Gewiffen des Königs und bald darauf das Gewiffen 

der theologifchen Preffe.“ 

„Erft 1834 ftellt der Minifter die allerdings ſich aufdrängende Frage: 
ob denn die Freiheit, ihren Segen dem Chebruche zu verfagen, welche das 

Landrecht der römifchen Kirche ausdrücklich zugefteht, nicht auch der evangeli- 

ſchen Kirche zuzugeftehen fei? Allein fämmtliche General-Superintendenten 

beantworten diefe Frage verneinend, und es wird deßhalb „„der Sache 

eine weitere Fortftellung nicht gegeben.“ “ 
„Inzwiſchen hat jedoch auch das Gewiffen einer Anzahl von Geiftlichen 

fih geregt. Aber einer wie geringen Anzahl! Nur 25 Fälle von Trauungs- 

MWeigerungen gelangten bis 1845 zur amtlichen Erörterung, während etwa 
3000 Ehen jährlich, 10 täglich, im preußifchen Staate gefchieden werben und 
zahliofe Wiederverheirathungen folgen. Und wie verhalten fich die Firch- 

lichen Behörden, die Eonfiftorien, Die General-Superintendenten, die geift- 
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lichen Minifter diefen wenigen Lichtfunfen gegenüber? Verneinend und 

abwehrend! fagt die Denkſchrift.“ 
„Man bedroht die Weigerer mit Strafen und mit Amtsentfegung. Noch 

einmal erklärt die Mehrheit der Eonfiftorien fich gegen die Weigerungen; bie 
zu Magdeburg und Königsberg berichten, daß es ihnen noch immer gelungen 
fei, durch Beauftragung eines andern Geiftlihen Hülfe zu fhaffen. Die Dent- 
foprift führt ung die Kirchenbehörden vor, wie fie eine lange Reihe von 
Jahren hindurch faft einftimmig nicht für die Ehe, fondern für den Ehebruch 

thätig find.“ 
„Endlich lenkt nicht ein Eonfiftorial-, nicht ein Synodal-Erlaß, fondern 

eine Kabinetsordre ein, die vom 30. Januar 1846. Sie verbietet Zwang 
und Strafe, empfiehlt Vermittlung und gedenkt num endlich auch „„der Würde 
und des Rechts der Kirche““, einer Nückficht, von welcher in dem —— der 

Kirchenbehörden bis dahin keine Spur zu finden iſt.“ 
„Leider tritt auch jetzt eine erhebliche Vermehrung der Weigerungsfälle 

nicht ein. Erſt das gute Zeugniß des evangeliſchen Kirchentags in Frankfurt 

von 1854 weckt die Schläfer auf. Nun, meint die Denkſchrift, helfen auch 
die Dimiſſorialien nicht mehr, denn es komme nun nicht mehr nur auf einzelne, 

mit ſcheuer Hand zu verdeckende Ausnahmen an, ſondern auf ein Princip, 
über welches amtsmäßig eine laxe Meinung zu haben von den Behörden nicht 

wohl gefordert werden könne.“ 
„Alſo nicht weil die heilige Schrift, nicht weil das kirchliche Gewiſſen, 

ſondern weil eine große Anzahl von Paſtoren gegen den Ehebruch ſich erhebt, 

darum kommt es auf ein Princip an! Nun erſt beſtätigen auch die Conſi— 

fiorien die Weigerungen, 29mal von 1852 bis Ende 18551" 
„Aber immer noch herrfcht im Allgemeinen der Gefichtspunft vor, bie 

MWeigerungen als ein die Ordnung der Kirche bedrohendes Uebel zu betradh- 
ten. Sp die Denkfchrift und die darin mitgetheilten beiden Erlaffe des ꝛe. 

Oberkirchenraths. Immer noch ift Hauptfächlich von Mitteln, mit Umgehung 

ber Gewiſſensbedenken des einzelnen Geiftlichen zur Einfegnung des Ehebruchs 
zu gelangen, die Rede. Die Weigerungen nach fubjeftivem Ermeſſen und 
das Schiedsgericht, welches ein zu den Weigerungen verbündeter Kreis von 

Geiſtlichen aufgerichtet Hat, nennt die Denkfchrift bedrohlich für die Ordnung 
der Kirche. Sie fagt nicht, daß fie die leichtſinnigſten Copulationen bedroh- 
lich für diefe Ordnung findet.“ 

„Noch in dem Erlaß vom 11. Febr. 1856 wird es für ein wahrhaftes 

Aergerniß erklärt, daß ein folches Brautpaar vergeblich herumgegangen ſei, 

um von irgend einem Geiftlichen die Trauung zu erbitten. Es ift die fo 
wenig ein Aergerniß, daß darin vielmehr ein Gnaden- und Lichtſtrahl in der 
grauenhaften Nacht von Aergerniffen zu begrüßen ift, in der wir ung befin- 

den. Das aber ift ein wahrhaftes Nergerniß, daß zahlloſe Falle, und zwar 
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bis in die höchſten Stände hinauf, in der proteſtantiſchen Welt uns vor Augen 

ſtehen, wo der Ehebruch ſofort und ohne die mindeſte Schwierigkeit durch 

kirchliche Trauung und, wenn die Ehebrecher den höheren Ständen angehörten, 

gewiß auch durch eine gehaltvolle Traurede eingeweiht worden iſt.“ 

„Wir ſehen täglich, wie gering im Vergleich mit der Macht der katho— 

liſchen Kirche der Einfluß iſt, den die evangeliſche Kirche auf die Erleuchtung 

und Heiligung des Volkes im Großen und Ganzen und auf die Mehrzahl _ 
ihrer Glieder übt. Die Urfache ift nicht weit zu fuchen.“ 1) 

Die Kirche hatte und äußerte demnach gar feinen vom Staatswillen 

unterfchiedenen Willen in Ehefachen, fo Tange e8 nur immer ging. Als 

der Staat felbft allmählig andern Anſichten zu huldigen anfing, that fie 

deßgleihen. Sobald es dem Staat gelungen wäre, feinen veränderten 

und verbefierten Willen. gefeglih durchzufegen, wäre die vollftändigfte 

Identität des Staats- und des Kirchenwillens wieder eingetreten. Dieß 

war die Bedeutung ded preußifhen Chefcheidungs - Gefeg - Entwurfs, 

welcher im März 1857 in die Kammer fam. Die beabfichtigte Reform 
war zwar eine fehr fhwahe: nur die neun bloß auf Willfür und Zus 

fall beruhenden Scheidungsgründe follten ganz abgethan, ſechs andere 

nur als relative Gründe oder Analogien beibehalten, fieben in voller 

Wirffamfeit belaffen, dafür aber die nachfolgende Heirath zwifchen Ehe— 

brechern abfolut verboten werden. Das war fo ziemlih Alles: in den 
Augen der Reaktion fehr wenig, in der nachfolgenden Praris vielleicht 

faft gar nichts. Dennoch hätte fih die Kirche ohne Zweifel in die alte 

Spentität ihres Willens mit dem Staate gefügt. Aber der Entwurf 
fheiterte in der Kammer, und jegt ging die Berlegenheit erſt recht an. 

Wohl meinten die Führer der Reaktion, die Kirche müffe nun einen 

feften, felbftftändigen Willen in Eheſcheidungsſachen erweifen und ohne 

Rückſicht auf die ftaatlihe Geſetzgebung vorangehen; die Kirche, fagte 

Herr Wagener der Kammer, „ift der Inbegriff aller Wahrheit, wie im 

Allgemeinen, fo auch auf dem Gebiete Des Eherechts!“ So der irpin- 

gianifche Bifhof. Von den landeskirchlichen Gelebritäten aber war faum 

Eine in der Kammer, die nicht das Gegentheil epident gemacht hätte, 

Die Commiſſion felbft war der Meinung: „die evangelifche Kirche ringe 
hierin überhaupt noch nach den richtigen Prineipien.” Der Oberfirden- 

rath gibt nur Rathſchläge „für jest, und bis die evangelifhe Kirche 
jelbft wieder zu feften und klaren Grundfäsen über das Eherecht ge- 

H Gutachten Gerlachs a. a. O. ©. 420 fi. 
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Yangt fein werde.” Unter den Gutachten find angefehene Kirchenrechts— 

lehrer der Meinung: die Kirche dürfe gar nicht nad) einem eigenen Eherecht 

fireben, das wäre ein Bruch mit der Reformation; jedenfalls „erklärten 

die ſymboliſchen Bücher fih nicht, unter welchen Voraugfegungen eine 

Scheidung zuläffig ſei.“ Als fehr verbreitet bezeugte jich auch die Mei- 

nung: daß es der Kirche, jelbfi bei dem beften Willen, niemals gelingen 
fünnte, ein eigenes Eheredht zu befommenz „das proteftantifhe Kirchen: 

recht“, fagte 3. DB. der Abg. Wengel, „Tann überhaupt nicht die Kirche 

feftftellen, fondern man fann es nur aus den Kirchenrechtölehrern er- 

fennen." Graf Schwerin: „Die evangelifche Kirche hat, wie leicht nach— 
weisbar, niemals ein befiimmtes Eherecht gehabt; es ift ebenfo gewiß, 
daß noch heute in ihr unter den Kirchen: und Nechtslehrern keineswegs 

unbeftritten ift, was in dieſer Beziehung die heilige Schrift lehrt; end» 

lich aber Fann fie auch um deßwillen noch fein Eherecht haben, weil es 
ihr an den Drganen fehlt, ein ſolches für die Kirche hinzuftellen und 

auszufprehen.” Der Juſtizminiſter in eigener Perfon: „In der evange- 

liſchen Kirche felbft, ich jage es mit Bedauern, gibt es nur Meinungen 

in der Kirche, gibt es Feine Meinung der Kirchez diefen Zuſtän— 

ben gegenüber flellt man das Verlangen, daß die Firchlichen Principien 

den Inhalt der bürgerlichen Gefesgebung ausmachen ſollen; ich halte 

dieß für vollftändig unmöglich!“ Daher die fefte Ueberzeugung der 

Kammer: die Kirche habe gegenüber dem ſtaatlichen Ehegefege nur „an- 

zuerfennen”, nur zu „dienen“, nur „fich hinzugeben“. Es ift, fagt der 

Zurift Merkel, ftets „als die Aufgabe der Obrigkeit, ja fogar zunächſt 
als ihre Kompetenz anerkannt worden, der Kirche in diefem Gebiete 

eine chriſtliche Ordnung zu fchaffen und zu bewahren“ 9), 

Alfo ein grandiofer Confenfus, daß die evangelifche Kirche einen 

eigenen Willen und ein feldfiftändiges Recht in Ehefachen weder habe, 

noch haben Fünne, noch haben dürfe. Man läugnete daher auch den 

Katholiken in der Kammer mit größter Hartnädigfeit ab, daß das pro— 

jeftivte Ehegefeg ein proteftantifches fei; denn ein ſolches gebe es gar 

nit. Dennod hatte die Berliner November-Conferenz kurz vorher be- 

fchloffen: der Oberfirchenrath folle „im Anfchluffe an die ältere und 

ernftere Praxis der evangelifhen Kirche nur Ehebruch und bösliche Ver: 

laſſung als Ehefheidungsgründe kirchlich anerfennen“, und bezüglich der 

1) Gutachten ©, 446. 440, 414; Sten. Ber. ©, 288. 308. 293, 304. 336, 421; 

Commiffionsberiht ©. 9; Aftenftüde des Oberkirchenraths II. 1. ©. 65, 
Jörg, Geſch. des Proteft. J. 5 
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Wiederverheirathungsfrage entſcheiden „nach den von der Kirche feſtge— 

ſtellten Grundſätzen des chriſtlich proteſtantiſchen Eherechts, wie 
ſolches in dem Worte Gottes begründet iſt und in den älteren prote— 

ſtantiſchen Kirchen- und kirchlichen Eheordnungen beſteht.“ Wer hatte 

nun recht: Miniſterium, Kammer und Oberkirchenrath oder die Majori- 

tät der Conferenz? 

Gerade die Debatten diefer Berfammlung felbft hatten am fchla- 
gendften bewiefen, daß es ein ſolches Eherecht nicht gibt; fonft hätte fich 

doch wohl die Conferenz vor Allem felbft daran gehalten, Anftatt deffen 
gerieth fie mit ihrer biblifchen Exregefe in eine ganz rathloſe Verwir— 

rung. Alle möglichen Anfihten machten fih geltend, Ob auch nur der 

Ehebrud vom Bande ſcheide? ob noch die bösliche Berlaffung? ob die 

Worte des Herrn überhaupt ein bireftes Negulativ für die Firchliche 

Praris feien? ob rrogvei@ geiftlich gedeutet werden dürfe? mit anderen 

Morten, ob die Analogie überhaupt zuläffig fei? ob man nicht durch fie 
„in den Sumpf des Berderbens und in ein Meer von Willkür“ ge— 

ratben ? ob nicht dennoch fehon ein Hunnius und ein Balthafar die Ana⸗ 

Iogie zugegeben? ob man nicht andernfalls dem jegigen Gefchlechte etwas 

zumuthe, „was die Vorväter des 16. Jahrhunderts nicht hätten tragen 

können“? ob nicht fhon Luther und Melanchthon die Analogie feftgehal- 

ten? wenn aber Analogie, wie weit? die Ehe fei Fein Saframent, ob 
fie aber ein bloßes VBertragsverhältnig werden dürfe? ob und wann dem 

fohuldigen Theil die Wiederverheirathung zu geftatten fei? Ueber letztere 

Frage faßte die Konferenz dem Oberfirchenrathe, über. die erfteren fich 

felbft widerfprechende Beſchlüſſe. In ihrem Schooße felber erhoben fi 

warnende Stimmen vor der Einbildung eines firchlichen Eherechts „ohne 

Nücficht auf den Staat”. Ein Oberpräfident erflärtes das wäre ein 

fehr großes Unglück für Preußen, eine folche Trennung fei erftens „uns 
preußifch, zweitens unreformatorifch, Drittens unevangeliſch.“ Auch ein 

Superintendent erinnerte: die Ehe fei fein Dogma, es handle fich nicht 

um GSeligfeit und Berdammniß, man folle doch nicht um ihretwillen den 

großen Riß machen zwifhen Kirche und Staat. Die Eonferenz aber 

bejahte: die preußifche Landeskirche folle die Sache allerdings felbfiftändig 

sum Austrag bringen 7). 
Wirklich mußte nun, nachdem bie ftantlihe Ehegeſetz⸗ Reform eonfti- 

1) Bol. Protokolle ver Confereuz ©. 344, 410, 419, 421. 430, 450, 464, 471 

ff. 485. 4875 Kreuzzeitung vom 4. Dee, 1856, 2 
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tutionell geſcheitert und ihre Oktroirung zu bedenklich gefunden war, der 

Oberkirchenrath einen Schritt im Sinne eines eigenen kirchlichen Ehe⸗ 

rechts wagen. Er batte feit zwei Jahren ſchon ausgefprochen: daß die 

„definitive Löfung der großen Frage durch einen dogmatiſchen Spruch 

andere VBorbedingungen fordere, als fie zur Zeit in der Landesfirche vor⸗ 

handen feien,” nämlich eine Landesſynode. Der „vorläufige Abſchluß“ 

aber ging nun durch allerhöchfte Ordre vom 8. Juni 1857 dahin: daß 

Difpenfationen im Ehebruchsfalle fortan aufgehoben feien, dann daß über 

die Zuläffigfeit der Trauung Iandrechtlich Gefchiedener son den Conſi⸗ 
ftorien erfannt werden folle, und zwar „nad den Grundſätzen des chriſt⸗ 

Yihen Eherechts, wie foldhes im Worte Gottes begründet iſt.“ Welches 

find aber nun diefe Grundfäge, durch die demnach der Fünftige dogma— 

tifhe Spruch antieipirt wäre? 
Sn ihrer Denffchrift vom Jahre vorher hatte die Behörde felbft 

viererlei Meinungen aufgezählt, welche ſich, ſämmtlich „unter Ber 

rufung auf das göttliche Wort”, als alleingültiges Eherecht der evanger 

liſchen Kirche geltend machen wollten: 1) nur Ehebruch feheide „schrift 

gemäß‘; 2) auch die Defertion; 3) wegen der „Herzenshärtigfeit" auch 

andere Fälle der Verfehuldung, unter Geftattung neuer Ehe jedoch nur 

für den unfchuldigen Theil; A) Gehorfam gegen dad Staatsgeſetz und 

gänzliches Abfehen von der Firchlichen Seite, Es find aber fogar noch 

mehr Meinungs-Berfchiedenheiten zu überwinden, ehe „Die kirchliche Anficht 

feſtſteht“, und dann der einzelne Geiftlihe „das Necht verliert, feine 

individuelle Auslegung der heiligen Schrift als ihn ausfchlieglich beftim- 

mend zu erachten” 1), 

Um auf die reihe Mannigfaltigfeit diefer Meinungen einen eiligen 

Blick zu werfen, fo bat auch die volle katholiſche Conſequenz ſchon Er- 

oberungen gemacht und fogar in der Kammer Vertreter gefunden, neben 

Wagener namentlich die Abgeordneten Marcard und von Berg. Wie im 
englifchen Oberhauſe der Bifchof von Oxford gegen den von London 
aufs Entfchiedenfte Die Unauflöslichkeit der Ehe aus der Bibel verthei- 
digte, fo gefteht 3. B. der obenerwähnte Hamburger Senator offen zu: 

„Will man das Gebot der Heiligen Schrift buchftäblich auffaffen, fo hat 

offenbar die Fatholifche Kirche recht, wenn fie gar feine Scheidung vom 
Bande zuläßt. Denn die Wiederverheirathung verbiete Ehriftug jeden» 
falls aufs Deutlichfte, und um dieſe und den zweiten Scheidungsgrund 

) Denffhrift ©. 69; Gutachten ©, 497. 

3” 
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aufzubringen, wären ſchon die Reformatoren genöthigt geweſen, dag Bir 

belwort mehr oder weniger nicht wörtlich zu nehmen. Selbſt Prof. 

J. Müller in Halle, der Führer des Gnadauer Bundes, bekennt, daß 

eigentlich in den Stellen bei Matth. 5 und 19 jedenfalls die Wieder: 

verheirathung, auch im Ehebruchöfalfe, nicht erlaubt fei, und bezüglich 

der böslihen Berlaffung von Luther in die Stelfe 1 Cor. 7. etwas 

hineingelegt worden, was durchaus nicht in ihr Tiegez aber Herr Müller 

beruhigt fich bei der „herrfchenden Anficht der Neformatoren”. Dägegen 

erffärte ein Anderer im Gnadauer Organ: er fehe jest fonnenffar, daß 
die Bibel „deutlich und einfach eine Löfung des Bandes als gänzlich 

unmöglich bezeichne”, und nur um des Herzens Härtigfeit willen eine 

äußerlihe Trennung erlaube 9. 

Sofort folgt die Anficht derjenigen, welche eine Löfung vom Bande 

annehmen, aber nur durch Ehebruch. Sie unterabtheilen fich jedoch 

wieder, und zwar in Solche, welche die neue Ehe des unfchuldigen Theilg - 

zugeben, und in Sole, welche fie ganz verbieten. Beide Standpunfte 

fanden im Herrenhaufe ihre Bertretung. Dr. Stahl erflärte: nicht die 

Hinzufügung eines zweiten Scheidungsgrundes fei das Wefentlihe der 

proteftantifchen Lehre, fondern „Lediglich die Behauptung der Freiheit 

des unfchuldigen Theils zu Wiederverheirathung”, Graf Arnim da— 

gegen: „bie allein unanfechtbare und unumftögliche Autorität Fennt nur 

Einen Chefcheidungsgrund, und geftattet bei diefem die Wiederverhei- 

rathung nicht“ 2), Auch eine Flugfohrift ging aus, welche nur ben 

Einen Scheidungsgrund fennt, und bezüglich der andern Frage es wer 

nigftens für „bedenflich” erklärt, daß die Kirche dem unfhuldigen Theile 

das Freien erlaube 9). In der Praxis kommt der Arnim'ſche Stand» 

punft mit dem Fatholifchen Prineip auf Eins hinaus, Dagegen ift die 

Stahl'ſche Modifikation ſchon das erfie Glied zu der langen Kette ehe- 

rechtlicher Willfür und Analogien. 

Mieder eine Stufe tiefer liegt das Nivenn des Gnadauer Bundes: 
Scheidung nur wegen der zwei „schriftmäßigen“ Gründe und Verbot der 

neuen Ehe für den fihuldigen Theil. Mit Recht bemerkt die obenge- 

N) Stensgr. Ber. ©. 3035 Senator Hudtwalder a. a. D. ©. 685 Halle: 
ſches Volksblatt vom 24. Jan., vgl. 11. April 1857. 

2) Die Ehefcheidungsfrage vor den preuß. Kammern. ©. 47. 109. 
) Schrift- und Kirchenlehre über Ehe und Ehefcheidung. Eine Stimme aus 

der Gemeinde. Berlin 1855. ©. 23 ff. 
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dachte Flugſchrift dazu: „Der Herr bezeichnet Ehebruch als den einzigen 

Scheidungsgrund, wie kommt's, daß die Kirche einen daneben ſtellt, und 

zudem die neue Ehe, wenn auch nur dem unſchuldigen Theil, unbedenk— 

lich geftattet ?“ Gerade die willfürlihe Hinzufügung der böslichen Ver— 

Yaffung habe die Ehe als ein bloßes contraftliches Verhältniß erfcheinen 

Yaffen, und zur Strafe aller diefer Schriftwidrigfeiten fei der Kirche, 
die doc allein Richterin in Ehefachen fein ſollte, aller Einfluß auf die 

Ehefcheidung genommen 1). 

Bon anderer Seite begegnen die Gnadauer fohon auf dem Stand- 

punft des Dberfirhenraths einer mächtigen Einwendung. Wie wäre 

es möglich, fagt diefe oberfte Kirchenbehörde, dem fehuldigen Theil die neue 

Ehe ganz zu verfagen, wenn man fie num einmal dem unfchuldigen Theile 

geftattet, und derſelbe wirklich fih anderweitig verheirathet? Sp ward 

denn ganz folgerichtig das Syſtem der Difpenfationen eingeführt. Hin— 

wieder aber behaupten die Subjeftiviften mit gutem Grunde: löſe der 

Ehebruch som Bande, fo „trete mit gleichem Recht innere Zerrüttung 

der Che hinzu, und müffe, als dem Ehebruch in geiftlihem Berftande 

gleich zu achten, Alles feinen Plas finden, was von dem Kataloge des 

Landrechts in der That berechtigt bleibe, bis zu der freilich lax zu be— 

nennenden unüberwindlichen Abneigung‘ ?). 

Mit der Bibel ift gegen ſolche Confequenzen nicht aufzukommen. 

Herr von Gerlah macht aud dem Oberkirchenrath felbft den Vorwurf: 

daß er „micht einmal verjude, auf die clara et sufficiens scriptura 

zurückzugehen“; es fei da immer nur von Anfichten, Standpunften, Ueber- 

zeugungen die Rede, und ſelbſt das, was ihm gewiß fei, „lehne er nicht 

an die Schrift an, fondern an die Tradition der evangelifchen Kirche“ ?). 

Aber das Schriftwort bucftäblih und wörtlich verfianden ergibt eben 

unfehlbar die katholiſche Unauflösbarfeit *). Um auch nur den Ehebrud 

als Scheidungsgrund zu retten, muß man anfangen zu interpretiven, und 

dabei fanden fihon die Neformatoren Feine fihere Grenze mehr. Darum 

klagt der Commiffionsbericht felber (S. 2): „auch aus den Schriften 

ber Reformatoren erhelle ein vollftändiges Einverftändnig hierüber nicht.“ 

Melanchthon erflärte bereitS die saevitia für analog der desertio; die 

älteften fehweizerifchen Kirchenordnungen erachteten nicht nur die Säpi- 

1) Stimme aus der Gemeinde a. a, O. ©. 23 ff. 

2) Hengftenbergs evang. 8.-3. von 1856. ©. 1018 ff. 

3) Gutachten S. 426, 

*) Dieß gefteht auch Stier a. a. O. ©. 511 ff. 
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tien, fondern auch unverfhuldete Zufälle, wie Wahnfinn und Ausſatz, 

für trennend yom Bande. Luthern aber weifen die Subjeftiviften eine 

Scala bis zu zehn namhaft zu machenden Scheidungsgründen nad. 

Seine heutigen Nacheiferer befcheiden fich foviel als möglich, doch ver- 

mögen fie wenigfteng über die Verweigerung des debiti nicht hinüber- 
zufommen, Die ſtrengen Neformer yon der Iutherifchen Strömung haben 

denn aud) bei Gelegenheit fehr heftige Ausfprüche gethan von „Luthers 

unvorfihtigem und zum Theil entfchieden zu mißbilligenden Verhalten 

in Bezug auf die Ehe”, wodurd er dem Werf der Reformation empfind- 

lihen Abbruch gethanz von dem völligen Bruch mit. der Tradition an 

dieſem Punfte in Folge „feiner perfönlichen ſchiefen Stellung als ge— 

Iobter Cölibatarius“ von Aeußerungen Luthers, „die, aus feiner fri- 

tifchften Lebensperiode flammend, fo grobe, ja ſchier unglaubliche Ver— 

irrungen enthielten, daß fie im Blatte gar nicht zu wiederholen feien“ 9). 

Dagegen hat das Kirchenregiment der feparirten Altlutheraner zu Bres— 

Yau in ber Ehefrage fih noch unter den Berliner Oberfirchenrath in 

foferne geftellt, ald es drei „Ichriftmäßige” Scheidungsgründe benennt: 
Ehebruch, Defertion und Verſagung der ehelichen Pflicht 2). 

Endlich die Subjektiviften. Sie ſcheuen in eherechtlicher Diskuſſion 

feineswegs die Bibel, fie glauben auch feine Urfache zu haben, die Bi— 
belausfprüdhe nicht durchaus nad dem einfachen und wörtlihen Laute 

zu nehmen. Und was finden fie da? Antwort: vollkommen die fatho- 

lifche Lehre biblifch beftätigt. „Chriſtus lehrt“, fagen fie, „die Unauf- 

lösbarfeit der Ehe; es ift nicht anzunehmen, Daß er auch nur die Eine 

Ausnahme gemacht, und die Scheidung um Ehebruchs willen geftattet 

babe; er fügt diefe Ausnahme nur im Matthäus hinzu, nicht aber in 

den Paralleiftellen des Lufas, Markus und Paulus, und ed Täßt fi 

nicht erklären, wie, wenn er die Ausnahme ausdrücklich genannt hätte, 

diefe einfach die Unauflögtichfeit ohne jede Ausnahme als fein Gebot 

hinftelfen fonnten.” „Auch die fittliche Jdee der Ehe fordert geradezu 

ihre Unauflösbarfeits das ift in vollem Ernft unfere Meinung.” „Na— 
mentlich ein edles Weib kann fih nur hingeben mit dem Bemwußtfein, 

daß es auf immer fei“ ꝛc. Infoferne fommt es auch den Subjeftiviften 

vor, e8 müffe als „ein Widerfpruch und ein Frevel erfcheinen, daß die 

Kirche das Wort der Weihe: was Gott zufammengefügt bat, foll der 

1) Hallefches Volksblatt vom 8; April 1857. 
2) Kreugzeitung vom 9. April 1857. 
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Menſch nicht ſcheiden, über jede Ehe ſpricht, und doch erforderlichen 
Falls fie wieder ſcheidet, oder ihre Scheidung durch die Staatsbehörden 

anerfennt“ 9). * 

Alſo eigentlich „Unauflöslichkeit“ Aber — bei der weitern Inter— 

pretation geräth plötzlich ſogar die Theorie von den evangeliſchen Räthen 

auf ganz eigenthümliche Weiſe in den proteſtantiſchen Lehrcomplex. Die 

„Unauflöslichkeit“ iſt ein bloßer Rath für rechte lebendige Chriſten; 

damit hat natürlich das Geſetz nichts zu ſchaffen. Darum ſtehen auch 

die betreffenden Stellen eben in der Bergpredigt: was rechte Jünger 

Jeſu ſind, Ideale, die ſollen ſich gar nicht ſcheiden. Den Andern iſt 

das nachgeſehen um der „Herzenshärtigkeit“ willen. Schon Luther habe 

dieſen Unterſchied gemacht. Das Uebrige ſtehe dann in dem Ermeſſen 

des Staatsgeſetzes, das ſich natürlich nach bibliſchen Richtſchnuren der 

Vollkommenheit, nach evangeliſchen Räthen nicht zu richten hat?). Für 

die Praxis ergibt ſich daraus die einfache Regel: „Wenn der Staat 

rechtskräftig ſcheidet, auch das Recht zur Wiederverheirathung zuſpricht, 

die Kirche nun aber ſolche Geſchiedene zu trauen ſich weigert, ſo iſt das 

ein abnormer Zuſtand, welcher, um ſich greifend, ganz nothwendig alles 

Unheil der Trennung zwiſchen Staat und Kirche zur Folge haben 

müßte“ 3) 

Was ift denn nun zwifchen der bunten Maffe diefer ſchrankenlos 

Durcheinander wogenden Meinungen jenes „hriftlich-proteftantifche Ehe— 

recht”, von welchem Conferenz und Oberfirchenrath in Preußen als der 

Regel und Norm ihres felbfiftändigen Vorſchreitens fpreden? Antwort: 

man weiß es überall nicht zu fagen! Bei der jüngften Eifenacher Conferenz 

bat fi die neuerdings erwiefen. Nach dem urfprünglichen Vorſchlag 

jollte die Reform fih richten „nad der Schrift und der justa traditio 

der Kirche”. Aber auf die Einwendung der beiden Schwarz von Jena 

und Gotha, dag fowohl die Ausfprühe der NReformatoren vielfach von 

einander abwichen als jene der Kirchenordnungen, auch die Hinweifung 

auf Die Kirchliche Tradition neben der Schrift eine bedenflihe Hinnei- 

gung zum Katholicismus ſei: wurde der Ausdruck justa traditio zurüd- 

gezogen und gefest? die als nöthig erfannte Reform und die Ehefcheis 

Y Herr Kraufe und Dr. Hafe in ver Berliner protefl, 8-3. vom 7, April 

1855, 5. San. 1856. 
2) Stenogr. Ber. ©. 2995 vgl. Berliner proteft, 8,-3. vom 5. San. 1856, 

7. März 1857; Allg. Zeitung vom 16. Juli 1856. 

3) Öutachten des Superintendenten Stier, ©. 510, 514, 523, 
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dung habe fich zu richten nach „Anleitung der Schrift und desjenigen, was 

in dem firdlichen Eherechte, wie es fich gefchichtlich entwickelt hat, der 

heiligen Schrift nicht widerfpriht” 9, Unter diefe Formel konnte fi 

nun allerdings Dr. Schwarz fo gut wie Dr. Kliefoth fiellen, alfo die 

Diametralen Gegenſätze. Ferner wurde die Wiederverheirathung des un- 

ſchuldigen Theiles als justa traditio der Reformation allgemein aner- 

kannt; für die des fchuldigen Theild wollte Herr Kliefoth, weil fie „em 

Wort des Herrn wörtlich widerſtreite“, die Difpenfation ganz aufgehoben 

wiſſen; aber felbft Nitzſch widerſprach und es wurde nur beliebt, daß 

Difpens nicht zu ertheilen fei außer aus „gewichtigen Urſachen.“ 
Es gibt alfo Fein eigenes proteftantifches Eherecht, : Aber könnten 

fih nicht etwa die Kirchenregierungen verftändigen, nach gewiflen Punf- 
tationen, z. B. denen von Gnadau, zu verfahren? Allerdings; aber nur 

um den Preis des Widerſpruchs, daß, wie Dr. Göſchen fagte, „der Lan- 

desherr in einem und demfelben Augenblicke das, was er mit weltlicher 

Hand gegeben, mit firchenregimentliher Hand zurücknimmt“ 2), Sobald 

es den kirchlichen NReformplänen nicht gelingt, die ftaatliche Ehegeſetzge— 

bung fi) zu eonformiren, bleibt überhaupt nur die Wahl, entweder jenen 

Widerfpruh in der Civilehe zu realifiven und fo den Urteilen der 

weltlichen Gewalt ihre Effeftuirung zu fihern, oder aber die Berwei- 

gerungen firchlicher Trauung für firaffällig zu erflären und die Folge- 

feiftung zu erzwingen. Das Lestere wäre in der That das Natürlichfte. 

Wenn Eheleute vechtsfräftig gefchieden find und der Landesfürft als 
Dberfibifhof die Wiederverheirathung dem einen oder andern Theile 

gewährt, warum foll dann der Prediger eine andere Wahl haben als 

entweder einzufegnen oder das Amt niederzulegen? warum. foßen die 

Eonfiftorien ungeftraft Scheidungen und Wiedertrauungen, welde im 

Namen des Königs von den Gerichten als rechtskräftig und. erlaubt 

fanftionirt worden find, im Namen defjelben Königs für rechtswidrig 

und unzufäffig erklären dürfen? Ä 
Sn Preußen haben fi die betroffenen Brautpaare bis jest. jelbft 

Auswege geſucht. Es befteht feit 1847 ein königliches Patent, welches 
den Diffidenten die bürgerliche Trauung geftattet. Jene Paare treten 

alfo aus der Landeskirche durch gerichtliche Erklärung aus, laſſen ſich 

bürgerlich trauen und es darauf anfommen, was die Kirche machen 

1) Protofolle im Stuttgarter Kirchenblatt. 1857. ©, 237. 
?) Gutachten ©, 402. 
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wird, wenn fie nad) erreichtem Zwecke für fi oder ihre Kinder wieder 

in den Schooß der Landeskirche zurüdtreten wollen, Wo folde Braut⸗ 
yaare an der Grenze wohnen, da fuchen fie am einfachſten die kirch— 

ihe Trauung außerhalb Preußens, Bekanntlich iſt feit einiger Zeit 

Gotha daran, das norbbeutfche Gretna-Öreen zu werden. Herr Dr. 

Schwarz läßt im Conſiſtorium die zahlreich aus Preußen einfaufenden 

Trauungsgefuche aus „Gottes Wort” prüfen, je nad Befund gibt der 

Herzog fein rescriptum, und Herr Schwarz vollzieht die Einfegnung 

der bedrängten Gefchiedenen, nachdem die preußiſchen Gerichte diefelbe 

erlaubt, die preußifhe Landesfirche fie verweigert hatte), Wird der 

preugifche Staat umhin fönnen, ſolchen Zuftänden dur wenigftens be- 

fhränfte Einführung der Civilehe abzuhelfen? 

Allerdings kann die proteftantifche Civilehe nur durch jenen in die 

Perſon des Landesherrn, foferne er auch Dberftbifchof ift, jelbft gelegten 

MWiderfpruch zu Stande fommen, Andererfeits aber ift au der Wi- 

derfpruch nicht weniger fehreiend, dag die proteftantifche Ehe Fein Sakra— 

ment, ein bloß weltlihes Ding, und dennoch die Firchliche Trauung eine 

zur Eheſchließung unbedingt nothwendige, bei Strafe der Nichtigkeit nicht 

zu unterlaffende Handlung fein fol, Schon im 17. Jahrhundert haben 
die territorialiftifchen Kanoniften die Ehe für eine bloß bürgerliche Sade 

erklärt, welche „beilig” zu nennen papiftifch fei, für einen blog menjch- 

lichen Kontrakt, welchen ſchon die Ungleichheit der Gefinnungen ſcheide 7), 

und doch foll eine folhe Ehe nur durch kirchliche Trauung realifirt 

werden! Was ift da natürlicher als Civilehe, und müßte die Kirche, 

wenn fie felbfiftändiges Leben hat, nicht felbft darauf dringen ? 

Anftatt deffen aber gerathen ihre Stimmführer bei dem Teifeften Wort 

yon Civilehe in ein Entfegen wie vor dem ärgften revolutionären Gräuel; 
denn durch fie werde „am zugleich fundamentalften und centralften Punfte 

des natürlichen und bürgerlichen Lebens die evangelifche Kirche geradefo vom 

Staate abgetrennt, als es — mit der römifchen Kirche der Fall ift” ?). 

Es war nur Eine Stimme bei allen bezüglihen Verhandlungen, daß mit 

Einführung der Civilehe der Teste Reſt des Einfluffes und der letzte 

Zufammenhang der ©eiftlichfeit mit dem wirklichen Leben verloren ginge, 

Man benüste eben die Civilehe als Schreckbild gegen die Agitation der 

1) Allg. Zeitung vom 5. Juni, 2, Aug, 27. Sept, und 17, Det. 1857. 

2) Hengftenbergs evang. 8.-3. 1856, ©. 1012, 

3) Dr. Stier Gutachten ©, 510. 
Jörg, Gef. des Proteſt. I. 36 
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Trauungsmeigerer überhaupt; die Civilehe fei unvermeidlich, „wenn: die 

Kirche nicht ſegne, wo der Staat gefchieden habe”, und fie fei „das Un: 

heil der Trennung zwiſchen Kirche und Staat”, fei das Durchſtechen 

des Dammes für die wilden Waffer. 

Freilich ward auch ſchon bei der Konferenz eindringlich betont, daß 

die eventuelle proteftantifche Civilehe etwas ganz anderes wäre, als die 

Gisilehe in FTranfreih, am Rhein ꝛc. Sp Präfident Strampff aus 

Berlin: „Dieſe Eivil-Nothehe fei nicht zu vergleichen mit der Civilehe 

am Rhein; diefe fei allgemeine Regel und die Trauung trete Hinzu; 

jene würde aber als Dppofition gegen die Kirche hingeftellt wer— 

den.” Ebenſo ein rheinifcher Superintendent: „Wo die Eivilehe: bes 

ftehe, folge ihr die Trauung; bier würde es fih aber um eine 

Civilehe ohne Trauung handeln. Dayon müfje die Kirche ent- 
ſchieden abrathen. Wenn der, welcher eine Civilehe eingegangen, von 

der Kirche aber für einen Ehebrecher gehalten werden müffe, fih zum 

heiligen Abendmahle melde, jo müſſe ihn die Kirche zurürweifen, bis er 

das fündliche Berhältnig aufgelöst. Es frage fich weiter, ob die Kirche 

die Kinder aus folder Ehe als eheliche anfehen dürfe? Alle diefe Be— 

denfen drängten dahin, den — Conflift vermeiden zu helfen durch Feft- 

halten des Satzes, daß ohne Trauung feine hriftliche Ehe beftehe,“ 

Es ift far, worin der größte Anftand liegt: die Civilehe legte eben 

der Kirche die Nothwendigfeit auf, firenge kirchliche Zucht zu üben, 

„Wie fol”, fagte ein Referent der Conferenz, „die Kirche gegen die 

Civilehen Gefchiedener fich verhalten? fie müßte ja von ihrem einmal 
angenommenen Standpunfte aus die Civilehe als Concubinat anfeben, 

fie dürfte alfo nicht ſchweigen, fie müßte ftrenge Kirchenzucht üben, fie 

müßte Alles verfuchen, die doch rechtsfräftig gefchloffenen Civilehen wies 

der zu trennen, müßte bis dahin ausſchließen von Pathenfchaft und dem 

Genuß des Abendmahls, oder fie müßte erflären: jedem Eingehen einer 

Civilehe muß vorangehen der Austritt aus der kirchlichen Gemeinſchaft“ ?). 

Solche Uebung der Zucht ift nun aber gerade das Unmögliche. 

Der Oberkirchenrath felbft hat daher erflärt: „um den Gegenfas 
zwifchen firchlicher und bürgerlicher Ehe aufrecht zu erhalten, müßte die 

Kirche eine vollftändig ausgebildete Kirchenzucht befigen, zu welder jest 

oft genug die erften Borausfegungen fehlten.“ Herr von Gerlach fagte 
geradezu: „auf die nachträgliche Firchliche Ercommunifation derer, die ebe- 

1) Eonferenz-Protofolfe ©. 406, 413. 420, 454. 
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brederifche Eivilehen eingehen, fet auf Feine Weife zu rechnen.” Daraus 

fchließt Herr Hengftenberg: „die Kirche würde da mit der Excommuni⸗ 

kation gegen diejenigen ihrer Glieder einfchreiten müffen, die in ſolche 

Berhältniffe treten, und je weniger fie ſchon jest im Stande iſt, in 

diefer Weife Zucht zu üben, um jo nothwendiger ift es, fie mit einer 

Givilehe folder Art zu verſchonen.“ Träte diefe aber doch ein, fo 

verlangten die Herren Gerlah und Strampff jedenfalls: „erft Austritt 

aus der Kirche und Dann die Civilehe“, d. i. der Staat folle dem Ge- 

fchiedenen die Befugniß zu einer neuen Heirath zuſprechen, ihm aber 

zugleich erklären, dag „er ald Glied der chriftlichen Kirche von dieſer 

Befugniß feinen Gebraudy werde machen fünnen“ ?), 
Dieß beißt doch wohl nichts Anderes als: wenn der Staat die 

Civilehe einführt, fo fol er aud zugleich für die Kirche die Kirchenzucht 

zu üben übernehmen, und eben das mit Bann und Ercommunifation 
beftrafen, was er felber in demfelben Augenblick bürgerlich erlaubt und 

gefeslich ermögliht. Sp fchlagend hat die große Bewegung für Ehes 

gefegreform yon Anfang an bis zu Ende erwiefen, wie es um das 

eigene felbftftändige Leben jener Kirche fteht, von welcher der Aufſchwung 

forderte, daß fie wieder zu realer Leiblichfeit gelange und das wirkliche 
Leben wieder gewinne! 

1) Hengftenbergs evang, 8.=3. vom 13. Dec, 18565 Gutachten ©. 433. 












